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vorWort der herausgeber

Vorliegender Sammelband enthält siebenundzwanzig beiträge zur geschichte des Weins und des Wein-
baus im pannonischen raum, die anlässlich der 18. und 19. Schlaininger gespräche vom 21. bis  
23. September des Jahres 1998 sowie vom 20. bis 23. September des Jahres 1999 als referate gehalten 
wurden und die unter beibehalten ihrer anordnung gedruckt werden. als referenten zur teilnahme 
gebeten waren in erster linie Wissenschaftler aus dem pannonischen raum, aus Österreich, ungarn, 
Slowenien, Kroatien und der Slowakei, deren Forschungs schwerpunkte auch diesen themenkomplex 
umfassen.
Die „Schlaininger Gespräche“ finden seit 1982 alljährlich im September auf Burg Schlaining statt. Sie 
beschäftigen sich mit themen zur geschichte und Kultur dieses raumes zwischen bratislava/pressburg 
und zagreb/agram. die ergebnisse der tagungen werden in der publikationsreihe des burgenländi-
schen landesmuseums – Wissenschaftliche arbeiten aus dem burgenland – veröffentlicht und sind 
somit einem interessierten publikum zugänglich. die Veranstalter des Symposions sehen einerseits in 
der präsentation neuer Forschungsergebnisse – und somit in der Vermittlung eines Überblicks über den 
derzeitigen Wissensstand – und andererseits im aufzeigen von vorhandenen Forschungslücken, um 
weitere Forschungen anzuregen, eine der Hauptaufgaben der tagung.
durch diverse probleme, zuletzt die augenerkrankung von zsigmond csoma, verzögerte sich leider die 
drucklegung dieses bandes der „Schlaininger gespräche“ um ein beträchtliches. zunächst war es die 
Suche nach einer geeigneten person, die bereit war, die schwierige redaktionelle tätigkeit zu überneh-
men. die erschwerten bedingungen – redaktion der beiträge in deutscher Sprache von zum teil nicht 
österreichischen Wissenschaftern – verzögerten so das erscheinen des bandes. der bearbeiter der ma-
nuskripte musste imstande sein, kontinuierlich und zügig die Fertigstellung des bandes voranzutreiben. 
Seine position musste ihm erlauben, selbstlos und unter Hintanstellung der eigenen Forschung die nö-
tige redaktionsarbeit zu leisten.
Für den allfälligen benutzer gilt es daher zu bedenken, dass die vorliegenden beiträge den wissen-
schaftlichen Stand der Jahre 1998 und 1999 wiedergeben. ein manko, das bei den meisten Fragestel-
lungen freilich kaum nennenswert ins gewicht fällt. eine einarbeitung der seither erschienenen Fach-
literatur war selbstverständlich nicht möglich. dieser band repräsentiert nicht nur von seinem inhalt, 
sondern auch von seiner genese her das in die gegenwart wirkende Vergangene, an dem wir freud- und 
leidvoll zu tragen haben.
leider hat sich auch der Kreis der Symposions-teilnehmer unterdessen gelichtet, denn fünf traurige 
ereignisse überschatten die Fertigstellung dieses bandes: Herr dr. Josef borus, militärhistoriker und 
Major d. D. der ehemaligen ungarischen Volksarmee und Herr Dr. Heinrich Purkarthofer vom Steier-
märkischen landesarchiv konnten beide leider ihre Vorträge nicht mehr zu papier bringen – der tod 
schlug ihnen unvermutet die Feder aus der Hand. Mit Herrn Dr. Borus ist ein langjähriger Teilnehmer 
der „Schlaininger Gespräche“ von uns gegangen, der nahezu vom Beginn an jährlich als Referent an 
den tagungen teilnahm und in den akademischen pausen zwischen den einzelnen Vorträgen seine zu-
hörerschaft mit einem schier unerschöpflichen Vorrat an trockenen Witzen zum Lachen bringen konnte. 
auch die über die grenzen ihres landes hinaus bekannte ungarische Volkskundlerin  Frau dr. melinda 
Égetö vom ungarischen Staatsarchiv in budapest sowie der mehrfach ausgezeichnete ehemalige dom- 
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pfarrer von eisenstadt, Herr prälat prof. dr. alfred zistler, und ing. Stefan Szmolyan, bis 1995 ge-
schäftsführer von Weinland Burgenland,  können gleichfalls nicht mehr ihre beiträge gedruckt sehen, 
auch sie weilen leider nicht mehr unter den lebenden.
den Herausgebern war es ein Hauptanliegen, individuell auf die unterschiedlichen autorenpersönlich-
keiten der beiträge einzugehen und deren eigenheiten bei ihren eingriffen nach möglichkeit zu respek-
tieren. in der Hauptsache handelt es sich dabei also um bloße Vereinheitlichungen im zitationssystem 
und beim gebrauch von abkürzungen. die neue rechtschreibung wurde in den beiträgen eher moderat 
gehandhabt. bei der Schreibung von pressburg wurde die alte Schreibweise verwendet, da sich sämtli-
che artikel auf pressburg  v o r  der rechtschreibreform beziehen.
Eine tiefergreifende Behandlung erfuhren jene Artikel, deren Verfasser über Deutsch nicht als Mutter-
sprache verfügen, sodass – wenn auch mit äußerster behutsamkeit, aber unter beständiger rücksprache 
und zustimmung der betroffenen autoren – eingegriffen und geglättet werden musste, um einen ange-
nehmen, dem Thema angepassten, aber sachlich und terminologisch gerechtfertigten Lesefluss zu er-
zeugen. bei den beiträgen mancher autorinnen und autoren war es notwendig, teile des manuskripts 
in einem druckreifen deutsch zu verfassen. Für die Vereinheitlichung der zitationen musste darauf 
geachtet werden, dass das jeweilige Erstzitat als Vollzitat aufscheint, während in der Folge Kurzzitate 
mit rückverweis auf das erstzitat genügen. textzitate hingegen wurden nur in komprimierter Form bei 
Akten, Urkunden, Quellen und Primärliteratur akzeptiert, sofern sie den Textfluss nicht stören. Dassel-
be gilt für abkürzungen im text, die nach möglichkeit aufgelöst wurden. abkürzungen im anmer-
kungsteil dagegen wurden vereinheitlicht und in einem abkürzungsverzeichnis gesammelt und aufge-
löst. 
Häufig genannte Fachorgane wurden dem internationalen Usus gemäß (vgl. Otto Leistner, Heike  
becker, Internationalen Titelabkürzungen von Zeitschriften, Zeitungen, wichtigen Handbüchern, Wör-
terbüchern, Gesetzen, Institutionen usw. osnabrück 1995) gekürzt und in einem gesonderten Verzeich-
nis aufgelistet.
Im Anhang finden sich die Programme zu den 18. und 19. Schlaininger Gesprächen vom 21. bis  
24. September 1998 und 20. bis 23. September 1999, die auch je ein Verzeichnis sämtlicher Referenten, 
nebst angabe ihrer titel und arbeitsplätze aufweisen. dies scheint insofern gerechtfertigt zu sein, als 
nur jene Artikel in vorliegenden Band aufgenommen werden konnten, die bis zu einem bestimmten 
festgelegten zeitpunkt zur bearbeitung vorlagen. alle anderen Vorträge mussten – um den aktualitäts-
grad der eingelangten arbeiten nicht noch mehr zu verkleinern – unberücksichtigt bleiben, sollen aber 
an dieser Stelle dennoch ihre Würdigung finden.

Wien, im Juni 2016      margarete Wagner/rudolf Kropf
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18. schlaininger gespräche 1998: 

Wein und Weinbau

bis zum ende des 18. Jahrhunderts
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bäuerlicher Weinbau – Weinbereitung – 
Weinhandel im grenzgebiet und in
Westungarn im 18. Jahrhundert
Zsigmond Csoma

das 18. Jahrhundert war – laut einigen Historikern – das längste Jahrhundert, denn seine ereignisse 
wirkten in ungarn noch bis zum Freiheitskampf und bis zur revolution nach. die erforschung des 
Weinbaus in dieser zeit gilt als weitverzweigter problemkreis, weil bei der analyse zahlreiche wirt-
schaftliche, politische und gesellschaftliche Faktoren in betracht gezogen werden müssen. innerhalb 
des Habsburgerreiches gab es in ungarn regelmäßig hervorragende Jahrgänge, aber obwohl ungarn der 
größte Weinhersteller war, gab es hier – als ergebnis der eigenartigen österreichischen Wirtschaftspoli-
tik, die die Situation des ungarischen Weinhandels erschwerte – mehr österreichischen Wein als einhei-
mischen. dieser Widerspruch legte den ungarischen Weinbau und die Weinbereitung lahm, was beson-
ders dadurch deutlich wurde, dass im bäuerlichen Weinbau – trotz der hervorragenden ökologischen 
gegebenheiten – nicht Qualität, sondern billige massenweinbereitung das ziel war.

der aufschWung des Weinbaus in transdanubien und 
in Westungarn in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts

nach der türkenzeit wurden sowohl von Stadtbürgern als auch 
von Leibeigenen und Bauern wieder Trauben angepflanzt, was 
auch durch die gutsherrlichen Steuerermäßigungen unterstützt 
wurde, und so kam es schon zu ende des 17. Jahrhunderts zu ei-
nem ansteigen der größe der Weinbaugebiete.
diese entwicklung wurde aber durch die Kuruzenbewegung wie-
der aufgehalten. dabei gingen große Weinbaugebiete zugrunde, 
worauf bei den ersten staatlichen registrierungen – in Hoffnung 
auf Steuerermäßigung oder Steuererlass – sehr oft hingewiesen 
wurde.
die Kuruzen von rákóczi überschritten am 11. Januar 1704 unter 
der leitung von Sándor Károlyi bei der großen Schüttinsel/csalló-
köz die zugefrorene donau und befreiten – mit ausnahme der bur-
gen – transdanubien von den österreichischen truppen. am 
4. Juni dieses Jahres war aber transdanubien erneut in kaiserli-
cher Hand, und – als ergebnis der mit wechselndem glück ge-
führten Feldzüge – besetzten die kaiserlichen truppen mitte Sep-
tember 1709 ganz transdanubien.

da sowohl die Soldaten des Kaisers als auch die Kuruzen freie beute machten, schwächte das die nach 
der türkenzeit erneut einsetzende entwicklung des Wirtschaftslebens, denn der Wiederaufbau von 
gutshöfen und allodien erforderte entsprechende arbeitskräfte. Selbst die Weinbaugebiete im südwest-

 

 

Abb.1: Darstellung der Schutzmacht, 
des Gebets und der drei Einheiten der 
Arbeit, weiters des Gebrauchs der 
zweizackigen Haue, aus: Jacob 
Meydenbach. Mainz  1492. 
 

Abb. 1: Darstellung der Schutzmacht, des 
Gebets und der drei Einheiten der Arbeit, 
weiters des Gebrauchs der zweizackigen 
Haue, aus: Jacob Meydenbach. Mainz 1492.
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lichen teil von transdanubien wurden für einige Jahre verlassen, als die serbischen Winzer wegen der 
Vergeltungsfeldzüge aus diesem Gebiet flohen.1

zu anfang des 18. Jahrhunders, in der zeit der ersten staatlichen registrationen, spielte die Weintraube 
vergleichsweise eine größere volkswirtschaftliche rolle als später, nach der Verbreitung des ackerbaus. 
der Wein galt als wertvolle Ware der bauernwirtschaften, und gleichzeitig bot die Weinbereitung für 
die Schicht der tagelöhner (leibeigenen und bauern) einen wichtigen – in den Weinbaugebieten den 
einzigen – lebensunterhalt (abb. 1).

Wein wurde von den leibeigenen und Kleinhäuslern (Söllnern) außer auf den Frongütern auch auf 
rodeländern und prämienfeldern angebaut. die Weinbereitung und der Weinhandel brachten große 
Einnahmen, was auch daran erkennbar ist, dass alle Kätner, die den Fronpflichten entgehen wollten, 
sich mit Weinbau beschäftigten. mathias bél wurde auf den mit Sorgfalt betriebenen Weinbau aufmerk-
sam und stellte fest, dass diesbezüglich die ungarn nicht hinter den Spaniern, italienern, Franzosen und 
Deutschen zurückblieben. Der Weinbau begann sich aber auch auf Wiesen und flachen Gebieten  
beträchtlich auszubreiten, was bél – im einklang mit der damaligen westeuropäischen auffassung – 
negativ beurteilte, denn auch gebiete, die mit getreide hätten bebaut werden können, wurden nun von 
großen Weinpflanzungen eingenommen, weswegen den Bewohnern der früher privilegierten Städte im 
südwestlichen teil von transdanubien immer mehr extra-einnahmen entgingen. Je intensiver die  
anbauzweige wurden, desto mehr platz nahmen die bauernwirtschaften in der Weinbereitung ein; das 
zeigt auch auf dem gebiet der Weinbereitung, dass die allodienwirtschaft nicht unbedingt mit der Ver-
stärkung der intensiven bewirtschaftung zusammenhängt. 

1 Vgl. Ignác Acsády, Magyarország népessége a Pragmatica Santio korában (Ungarns Bevölkerung zur Zeit der Prag- 
matischen Sanktion) 1720–21. Budapest 1896 (Magyar Statisztikai Közlemények [Ungarische statistische Mittei- 
lungen] N. F. 12), S. 97. – Gizella Maar, A soproni szőllőművelés és szókincse (Der Ödenburger Weinbau und sein 
Wortschatz). Budapest 1943. – Imre Szántó, A parasztág helyzete a veszprémi káptalan birtokain (Die Besitzver- 
hältnisse der Bauernschaft in Veszprém) 1711–1780. Eger 1957 (Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve [Hefte der 
pädagogischen Hochschule in Eger]), S. 10. – Mihaly Szilágyi, Az ujratelepülő Tolna megye (Die erneute Ansiedlung 
im Komitat Tolna) (1710–1720). In: Tanulmányok Tolna megye történetéből (Komitat Tolna – Geschichte der 
Erziehung), Bd 10. Szekszárd 1983, S. 33-169, hier S. 82.

Graphik 1: Ungarns Weinerzeugung 1696-1707 (Weißwein, Rotwein und insgesamt), in Eimer (nach Zs. Csoma).
 Weißwein Rotwein Insgesamt
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die allodialen Weingärten befanden sich wegen der gebunde-
nen feudalen rechte meistens auf Weinbergen, die unter der 
Herrschaft eines gutsherrn oder einer über gutsherrliche 
rechte verfügenden Stadt standen. auf diesen Weinbergen 
herrschte aber – neben der gutsherrlichen abhängigkeit – eine 
spezielle, von der dörflichen Struktur abweichende, innere 
gesellschaftsordnung. das Vorhandensein einer solchen ord-
nung bezeugen schon die  v o r  der türkenzeit, im 15. Jahr-
hundert verfassten regelungen und Vorschriften (articuli). 
am ende des 17. und am anfang des 18. Jahrhunderts wurden 

diese richtlinien von den neuen gutsherrn und Weingartenbesitzern erneut – unter berücksichtigung 
der interessen beider parteien – aufgestellt.
Diese Regelungen beeinflussten weitgehend, seit der Zeit ihres Inkrafttretens, den lokalen Weinbau, 
indem sie sogar eine einigermaßen qualitative Weinbereitung verlangten und sicherten.2

durch diese spezielle rechtsstellung der Weingärten wurde das ständige Wachstum der Weingebiete 
gesichert. die Weingärten gehörten nämlich nicht zum Frongut, daher verfügten ihre besitzer über eine 
relative Freiheit, und auch die Steuerlasten waren niedriger. im 18. Jahrhundert gab es keine unter-
schiede mehr zwischen den Fronpflichten, die nach den Weingärten auch auf Feldern mit unterschied-
licher rechtsstellung (auf rode-, rest- oder gemeinsamen Feldern, allodien, auf ursprünglich zu einem 
Frongut gehörenden Feldern) geleistet werden mussten. das urbarialpatent befasste sich auch nicht mit 
den Weingärten der leibeigenen. derlei Vergünstigungen trugen daher auch rechtmäßig zur Steigerung 
der lust zum Weinbau bei. Wein wurde auf den alten, bekannten Weinbergen und in der Feldmark der 
Städte angebaut. 1732 fand man in Mór 23 Tagewerk Weingärten, aber als Ergebnis der Anpflanzungen, 
mit denen man 1719 angefangen hatte, konnte 1752 schon 285 ohm Weinzehnt abgerechnet werden. 
Auf dem Weinberg von Csókakő wurde erstmals 1749 Wein angebaut. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
war der Somló-berg schon von weitreichenden Weingärten bedeckt. die einwohner der Städte in 
transdanubien besaßen zu dieser zeit große Weinbaugebiete am rande der Stadt, und den Stadträten 
brachte die Schankgerechtigkeit (auch in Form der Schankkonzession) beträchtliche einnahmen. 3

2 Acsády, Magyarorszá népessége (wie Anm. 1), S. 97. – Jenö Oppel, Keszthely 1715-ben (Keszthely 1715). Budapest 1923, 
S. 18. – Mátyás Bél, Magyarország népének élete 1730 táján (Das Leben der Ungarn um 1730), Hg. Imre Wellmann. 
Budapest 1984 (Történetírók tára [Sammlung Geschichtsschreiber]), S. 379 u. 238. – Imre Wellmann, A magyar mezőgaz-
daság a XVIII. Században (Die ungarische Landwirtschaft im 18. Jahrhundert). Budapest 1979 (Agrártörténeti Tanulmá-
nyok [Agrarische Studien], Bd 6), S. 113. – Zur Bergordnung vgl. Márta Belényesy, Szőlő-és gyümölcstermesztésünk a  
XIV. Században (Unsere Trauben- und Obstproduktion im 14. Jahrhundert). In: Néprajzi Értesítő (Ethnographisches 
Bulletin) 37 (1955), S. 280-290. – István Vincze, A szőlőhegy birtoklása és rendje (Besitz und Ordnung der Weinberge).  
In: Néprajzi Közlemények (Ethnographische Mitteilungen) 6/1 (1961), S. 96-103. – Zu Ság-Berg vgl. MGtSz (1898),  
S. 517-528. – Zu Dunaalmás vgl. MGtSz (1899), S. 44-46. – Zu Szentgyörgy und der Berggemeinde Guar vgl. MGtSz (1899), 
S. 467-471. – Zu Vajnor vgl. MGtSz (1900), S. 469-470. – Zu Kő-Berg (Steinberg) vgl. Marietta Boross, A kőhegyi szőlőhegy-
re kiadott rendtartások a 18. Századnból (Weinbergordnungen in Köhegyi im 18. Jahrhundert). In: Somogyi Múzeumok 
Közleményei (Mitteilungen der Museen im Komitat Somogy) 5 (1982), S. 109-120. – Zu Badacsonytomaj vgl. János Jankó, 
A Balaton-elléki lakosság néprajza (Volkskunde der Bewohner der Plattenseegegend). Budapest 1902, S. 250. – Zu Somló- 
Berg vgl. Zsigmond Csoma, Uradalmi és jobbágy-paraszti szőlő-, bortermelés Somlón (Herrschaftliche und bäuerliche 
Reben- und Weinproduktion in Somló). Debrecen 1993 (Studia Folkloristica et Ethnographica 35), S. 39-79. – Zu Monoszló 
 vgl. 1752, Komitatsarchiv Zala Monoszlói biróláda. – Zu Kisbarát vgl. 1727 bzw. 1957, Győr (Komitat Raab). Benediktiner 
Hauptabtei Archiv, Pannonhalma. – Zum Bergrecht allgemein vgl. Melinda Égető, Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközsé-
gi törvények a 17.–19. századból (Gesetze und Vorschriften der Weinberggemeinden vom 17. bis 19. Jahrhundert). 
Budapest 1985 (Szőlőhegyi történetének forrásai [Quellen zur Geschichte der Weinberge], Bd 1).

3 János Varga, A jobbágyi földbirtoklás tipusai és problémái (Typen und Probleme des leibeigenen Landbesitzes) 
1767–1849. Budapest 1967, S. 54. – Imre Wellmann, Pest megye parasztsága és az úrbérrendezés (Die Bauernschaft 

 

 

Abb. 2: Blockpresse mit Steinziehung  
(Zsámbéker Umgebung/West-Ungarn). 

Abb. 2: Blockpresse mit Steinziehung (Zsámbéker 
Umgebung/ Westungarn).
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die registration vom Jahre 1715 wurde 1720 wiederholt, 
und anhand dieser registration kann man feststellen, dass 
die Größe der steuerpflichtigen Weinbaugebiete (d. h. die 
im besitz von bürgern und leibeigenen) wesentlich ge-
stiegen war. dieser anstieg kann zum teil auch damit er-
klärt werden, dass bestimmte Weingärten 1715 nicht re-
gistriert oder verschwiegen worden waren und dass die 
neu angebauten Weinbaugebiete steuerfrei waren – aber 
zweifellos erhöhte sich die Menge der neu angepflanzten 
Weingärten. 1720 wurden etwa 39 ungarische Städte re-
gistriert, und es wurden insgesamt 14 030 tagewerk 
(378,8 ha) mehr, in den 14 transdanubischen Städten 
7 745 tagewerk (209,1 ha) mehr Weinbaugebiete regist-
riert als fünf Jahre zuvor.

1715 besaßen die transdanubischen Städte laut registration insgesamt 76 747 tagewerk (2072,1 ha) 
Weinbaugebiete, und im Jahr 1720 bereits 84 492 tagewerk (2281,3 ha). besonders gewachsen waren 
die Weinbaugebiete in den folgenden Städten: in Győr/Raab von 426 auf 1 025 Tagewerk (auf 27,6 ha), 
in pozsony/preßburg von 13 778 auf 14 665 tagewerk (395,9 ha), in ruszt/rust von 2 348 auf  
3 395 tagewerk (91,6 ha), in Sopron/Ödenburg von 11 365 auf 14 810 tagewerk (399,9 ha) und in 
esztergom/gran von 1 380 auf 2 500 tagewerk (67,5 ha).
in erster linie vergrößerten sich also die Weinbaugebiete in den Städten von nordwestungarn. Hier war 
nicht nur die registration gründlicher, sondern das gebiet nahm auch – unter dem gesichtspunkt der Ver-
wertung auf dem markt – eine günstigere lage ein als der teil von transdanubien, der von den türken 
verwüstet, von den Kuruzen und raizen geplündert und durch die befreiungskämpfe immer wieder auf-
gewühlt worden war. Die Größe der angepflanzten Gebiete erhöhte sich auch in Pécs/Fünfkirchen, ging 

aber in bazin und Kismarton/eisenstadt zurück. besonders am beispiel von 
Kőszeg/Güns kann man erkennen, dass die frühere Registration im Jahr 1715 
ungenau war, denn es ist sicher, dass hier schon früher Wein angebaut wor-
den war, es fehlte nur die registration des Komitats Vas/eisen.
Wenn wir aufgrund der größe der Weingebiete die Komitate in transdanu-
bien miteinander vergleichen, können wir feststellen, dass zu beginn des 
18. Jahrhunderts (1720) die größten steuerpflichtigen Weinbaugebiete in den 
Komitaten Sopron, Vas, Győr und Zala lagen. Im Komitat Sopron gab es un-
gefähr 3,6mal mehr Weintrauben als im Komitat Vas, 6,1mal mehr als im 
Komitat Győr und fast 6,2mal mehr als im Komitat Zala. Im Komitat Sopron 

des Komitats Pest und die Urbarialregelung). In: Pest megye múltjából (Studien zur Vergangenheit des Komitats 
Pest), Hg. Ernő Lakatos. Budapest 1965, S 155-203, hier S. 164. – Istvan Szabó, A jobbágy birtokl´sza az örökös 
jobbágyság korában (Der leibeigene Besitz zur Zeit der ewigen Leibeigenschaft). Budapest 1947, S. 46-49. – Csoma, 
Uradalmi és jobbágy-paraszti szőlő-, bortermelés Somlón (wie Anm. 2), S. 139 u. 144. – Sándor Petróczi, Pest megye 
újjáépülése 1711–1760 (Die Rekonstruktion des Komitats Pest). Budapest 1965 (Pest megye múltjából [Aus der 
Vergangenheit des Komitats Pest], Bd 1), S. 116. – Zu Mór und Csókakő vgl. Géza Vadász, A község története a  
18. Században (Die Geschichte von Közseg im 18. Jahrhundert). In: Mór története (Geschichte von Mór), Hg. Gábor 
Farkas. Mór 1977 (Tanulmányok és források Fejér Megye történetéhez [Studien und Quellen zur Geschichte des 
Komitats Fejér], Bd 13), S. 77-193, hier S. 103. – Acsády, Magyarország népessége a Pragmatica Santio korában (wie 
Anm. 1), S. 197. – 1 Tagewerk ist 75 n.öl (= Klafter): MGtSz (1895), S. 242-243. – Wellmann, A magyar mezőgazdaság  
a XVIII. században (wie Anm. 2), S. 15.

 

 

Abb. 3: Gestrichene deutsche Spindel- 
presse aus Somogyszil – Bauernbarock 
(Schwäbische Türkei, 1803). 

Abb. 3: Gestrichene deutsche Spindelpresse aus Somo-
gyszil – Bauernbarock (Schwäbische Türkei, 1803).

Abb. 4: Petschaft aus Baranya-
vár/Branjin Vrh (Kroatien) 1724.
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wurden größere Weingebiete bebaut als im nachbarkomitat pozsony, wo 
unter allen Städten die Stadt pozsony über die größten Weingebiete ver-
fügte. im Komitat Sopron wurde etwas mehr als die Hälfte der Weinmenge 
der Weingebiete in transdanubien bereitet, was die Wichtigkeit des Ko-
mitats auf dem gebiet des Weinhandels verdeutlicht. die Komitate 
Komárom, Tolna und Fejér verfügten über die kleinsten Weinbaugebiete.
diese darstellung belegt, dass transdanubien, was die bebauten steuer-
pflichtigen Weingebiete anbetrifft, mit 5 139 ha weit vor den benachbarten 
gebieten des landes lag. in transdanubien befand sich – Siebenbürgen 
nicht eingerechnet – mehr als die Hälfte der ungarischen Weinbaugebiete.4

neben der allgemeinen gebietsgröße ist – unter diesem gesichtspunkt – 
die größe der Weingärten der registrierten Haushalte noch wichtiger. 
die durchschnittliche größe der Weingärten war in den Komitaten 
Sopron, Győr, Moson und Zala am größten, doch es gibt hier einen 
qualitativen unterschied, denn im Komitat moson verfügten die Wein-
gartenbesitzer – obwohl das mit Wein bebaute gebiet relativ klein war – 
im allgemeinen über größere Weingebiete als im Komitat zala. derlei 
hing natürlich auch von der besitzeranzahl und vom Verhältnis der 
steuerpflichtigen und steuerfreien Weinbaugebiete ab. In den Komita-
ten Győr, Moson, Sopron und Zala verfügten die Besitzer über mehr 
Weinbaugebiete als der durchschnitt. die Werte der Komitate Sopron 
und moson überstiegen weitgehend den durchschnittlichen landeswert 
von transdanubien. Wenn man die durchschnittliche größe der von ei-
nem besitzer bebauten gebiete vergleicht, so kommt man zum ergeb-
nis, dass die transdanubischen Komitate Baranya, Fejér, Komárom, 
Somogy, tolna, Vas, Veszprém und zala in dieser Hinsicht weit hinter 
den Komitaten im gegenüberliegenden donau-theiß-zwischenstrom-
land zurückblieben, denn hier konnten die bürger der über breite Feld-
marken verfügenden Marktflecken riesengroße Weingärten bebauen. 
im Jahr 1716 besaß Kecskemét z. b. 4 474 tagewerk Weinbaugebiete, 
und das ist mehr als die Weingebiete ganzer Komitate, wie z. b. von 
Fejér, Komárom, Tolna oder Veszprém. Ebenso verfügte Nagykőrős 
über 2 501 und cegléd 1 300 tagewerk Weingebiete.5

die genaue, zahlenmäßige Feststellung der Weinbereitung im 18. Jahr-
hundert stößt auf Schwierigkeiten, denn die damalige registration 
schrieb die abrechnung in ohm vor, aber die mitteilung der ergebnisse 

erfolgte in eimern, und davon waren kleinere und größere in gebrauch. deshalb gibt imre Wellmann, 
der große Historiker des 18. Jahrhunderts, prozentuale angaben anstatt absoluter Werte an. er wies 
nach, dass in den alten, namhaften Weinbaugebieten zwar wesentlich weniger Wein bereitet wurde, aber 
mit wesentlich besserer Qualität. daraus geht hervor, dass der große anstieg der bebauten Weingebiete 

4 Acsády, Magyarország népessége a Pragmatica Santio korában (wie Anm. 1), S. 95.

5 Zsigmond Csoma, Alsónémedi helye az alföldi borvidék homoki szőlő-és borkultúrájában (Rebsorten und Weinkultur 
in der sandigen Ebene von Alsónémedi). In: Alsónémedi története és néprajza (Geschichte und Volkskunde von 
Alsónémedi), Hg. Iván Balassa. Alsónémedi 1980, S. 305.

Abb. 5: Petschaft aus Haschad 1795.
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Abb. 6: Fuchs mit Traube, deutsches 
Familienwappen einer Westgomber 
Familie, Ende des 18. Jahrhunderts, 
Komitatsarchiv Tolna
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Abb. 7: Petschaft aus Villány 1808. 
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in den von den türken verwüsteten gebieten bei weitem keine ver-
gleichbare qualitative Verbesserung bedeutete. Vielmehr gab es in 
der Qualität sogar eine entgegengesetzte tendenz, die schon die 
merkmale der extensität aufwies, und zwar zuerst auf den intensiv 
bewirtschafteten gebieten im donau-theiß-zwischenstromland, 
dann aber auch im südwestlichen teil von transdanubien.6

bei der untersuchung der Weinleseergebnisse7 stellt man fest, dass 
die damaligen durchschnittlichen erträge am höchsten in den Komi- 
taten Somogy, Tolna, Baranya und Fejér waren – in diesen Gebieten 
lagen also die fruchtbarsten Weingärten des landes. aber der Kadar-
ka konnte dafür nicht der einzige grund für derlei ergebnisse sein. 
diese Weintraubensorte brachte nämlich reichen ertrag, auch von 
ihren Nebenknospen, konnte dicht angepflanzt werden und war be-

sonders in den vier Komitaten Somogy, Tolna, Baranya und Fejér am weitesten verbreitet. Die mit 
Kadarka bebauten Weingebiete im donau-theiß-zwischenstromland brachten einen viel größeren er-
trag als der durchschnitt des landes. diese ergebnisse sind – nach meinem dafürhalten – der reichen 
ernte der laubenartig angebauten Weinreben zu verdanken. diese anbauform verlangte keine übermä-
ßig große Anbaufläche, aber die Ertragsfläche war sehr groß, deshalb konnten auch die Leseergebnisse 
so überdurchschnittlich sein. Für diese theorie spricht auch die tatsache, dass bei der gestaltung dieser 
Werte die neu bebauten Weingebiete wegen ihrer Steuerfreiheit und wegen des anfangs noch niedrigen 
ertrages nicht angerechnet werden konnten.
Die steuerzahlenden Haushalte bereiteten in den Komitaten Somogy, Győr und Tolna durchschnittlich 
den meisten Wein, und in den Komitaten Komárom, Sopron und Veszprém den wenigsten. der durch-
schnitt von transdanubien stimmte mit dem des landes überein, im Komitat pozsony und auch im 
donau-theiß-zwischenstromland erreichte man überdurchschnittliche ergebnisse.
Während der hier untersuchten periode sind die angaben aus dem Jahr 1720 am höchsten. Später konn-
te man keinen durchschnittsertrag mehr erreichen, nur am anfang des 20. Jahrhunderts, um 1912, als 
der durchschnittliche ertrag 10 hl (ungarisches Joch, d. h. 23,1 hl) pro ha betrug.

der Weinanbau und der Weinhandel in transdanubien und 
in Westungarn in der zWeiten hälfte des 18. Jahrhunderts

Die Türkenherrschaft beeinflusste den Weinanbau in Transdanubien in hohem Maße, so wies er in den 
verschiedenen gegenden auch noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wesentliche unterschie-
de auf. Für die nordwestlichen bzw. südöstlichen Weingebiete waren andere, unterschiedliche techno-

6 Wellmann, A magyar mezőgazdaság a XVIII. században (wie Anm. 2), S. 19. – Erstmals bei Franz Josef Schams, 
Magyarország' szőlőmiveléséről való vizsgálódások, vagy tapasztaláson épült oktatások ezen ontos gazdasági 
ágazatnak lehető jobbitására (Untersuchung des ungarischen Weinbaus und die Einrichtung einer experimentellen 
Ausbildung in diesem wichtigen Wirtschaftszweig, um am Ende durch Verbesserungen belohnt zu werden)... Pest 
1831. – Später bei Melinda Égető, XVIII–XIX. századi paraszi szőlőművelésünk néhány jellemoző vonása. A solti példa 
(Charakteristische Eigenschaften der einheimischen bäuerlichen Rebproduktion im 18. und 19. Jahrhundert). In: 
Agrártörténeti Szemle (Agrarhistorischer Bericht) 17/3-4 (1975), S. 450-463. – Csoma, Alsónémedi helye az alföldi 
borvidék homoki szőlő-és borkultúrájában (wie Anm. 5), S. 319.

7 Acsády, Magyarország népessége a Pragmatica Santio korában (wie Anm. 1), S. 98. – Ein Eimer, das Maß, das in 
Transdanubein verbreitet war, fasst ca. 42,42 Liter. 

Abb. 8: Petschaft aus Bá(h)r 1853, 
Weinstock mit Pflock, Pflugeisen und 
Pflugschar darstellend.
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logien charakteristisch. Auch Ferenc Schams, der fleißige Forscher und Beschreiber der Weingebiete im 
reformzeitalter, wurde auf diese unterschiede aufmerksam: so stellte er schon zu anfang des 19. Jahr-
hunderts fest, dass ein Winzer aus buda oder von einem südlichen Weinbaugebiet die Weinberge von 
ruszt nicht fachgemäß bebauen könne. daran werden nicht nur die unterschiede der anbau- und wein-
bautechnologischen methoden, der Fachkenntnisse oder der tradition ersichtlich, sondern auch die 
unterschiede in der selbstständigen interessensvertretung und im Strukturaufbau: die Winzer in pozso-
ny/preßburg, nagyszombat/tyrnau und Feketeváros/purbach hatten sich nämlich schon zu zünften 
zusammengeschlossen. die Steigerung des anbauniveaus wurde durch den sicheren markt nach Wes-
ten bzw. nordwesten hin verstärkt. die Schlesier kauften den Wein am georg- und am michael-tag, die 
Winzer von Kőszeg/Güns lieferten den Wein nach Schlesien am Agnes-Tag. Aber man kam auch aus 
Wien, Südösterreich oder aus der Steiermark, um in transdanubien Wein zu kaufen, und so konnte sich 
eine breite Schicht der bäuerlichen Weinhändler und Weinlieferanten ausbilden. in die Steiermark wur-
den besonders die Weine von der plattenseegegend in großer menge geliefert. Für den ungarischen 
Weinanbau hatte es schwerwiegende Folgen, dass Schlesien ab 1740 nicht mehr zu den österreichi-
schen erbländern gehörte, sondern preußen angeschlossen wurde. ein neuer markt bot sich an, als ab 
mitte des 17. Jahrhunderts die Qualität des inländischen Weines in nieder- und oberösterreich bzw. in 
böhmen wegen der staatlichen Versteuerung und wegen der Veränderung des Wetters sank und die 
größe der Weinbaugebiete abnahm. inwieweit der ungarische Weinanbau den marktverhältnissen aus-
geliefert war, belegt die tatsache, dass nach dem Verlust des schlesischen marktes auf den Weinbergen 
bei Sopron/Ödenburg 430 ha Weinberge ausgerottet wurden, bis 1784 lagen 1 167 tagewerk Weingär-
ten brach.8

die österreichische zollpolitik begünstigte den ungarischen Weinhandel in keiner Weise. Sie verhinder-
te den Weg des ungarischen Weines auf den kaiserlichen Hof in Wien, um die österreichischen Winzer 
und die eigenen Weinsorten – die eine schlechtere Qualität hatten als die ungarischen – zu schützen. 
baron miklós Skerletz stellte verärgert fest, dass „das importverbot auf Wein und getreide vielerorts in 
gebrauch gekommen ist, und ungarn auf keine Weise eine Vergütung dafür erlangen kann.“ Für die 
bürger der Städte im nordwestlichen teil von ungarn war aber der Weinanbau trotzdem eine gute, ge-
winnbringende Kapitalanlage. die Städte verfügten aufgrund ihrer gutsherrlichen rechte über große, 
städtische allodiale Weinberge, deren verantwortliche Verwalter von den Stadträten und den bürgern 
gewählt wurden. Sie bekamen ihr gehalt in bargeld und naturalien.9

8 Franz Josef Schams, Ungarns Weinbau in seinem ganzen Umfange, oder vollständige Beschreibung sämtlicher 
berühmten Weingebirge des ungarischen Reichs in statistisch-topographisch naturhistorischer und ökomonischer 
Hinsicht, Bd 2. Pest 1833, S. 247. – Zur Zunft in Pressburg vgl. Károly Keleti, Magyarország szőlőszeti statiszikája (Die 
Weinstatistik Ungarns von 1860 bis 1873). Budapest 1875, S. 214. – Der Zunftbrief von 1825 vgl. Burgenländisches 
Landesmuseum, Volkskundliche Abteilung, Eisenstadt. – Zu Tyrnau vgl. MGtSz (1897), S. 479-481. – Zu Purbach/
Feketeváros vgl. Zunftkrug, auch Burgenländisches Landesmuseum. – Bél, Magyarország népének élete 1730 táján 
(wie Anm. 2), S. 385. – János Barta, A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg – és a Hohenzollern – 
Monarchiában (Die Agrarpolitik des aufgeklärten Absolutismus in den Monarchien der Habsburger und Hohenzol-
lern). Budapest 1982, S. 160. – Johann  Wiegand, Der wohlerfahrene Landwirth, oder vorläufige Anleitung wie die 
Landwirthschaftsökonomie, nämlich der Feldbau, der Wiesewachs, die Hutweyden, die Waldungen... Leipzig 1766,  
S. 400. – Vera Zimányi, A nagymartoni kerület gazdaság és társadalomtörténete a XVI. századtól 1767-ig (Große 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom 16. Jahrhundert bis 1767 im Bezirk Mattersburg). In: Századok (Jahrhunderte) 
5/1 (1972), S. 37. – Wellmann, A magyar mezőgazdaság a XVIII. században Agrártörténeti Tanulmányok (wie Anm. 2), 
S. 88. – Johann Wiegand, Handbuch für österreichische Landjugend zum Unterricht einer wohlgeordneten 
Feldwirtschaft. Wien 1774, S. 212f.

9 Zur Zollpolitik vgl. Ferenc Eckhart, A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon (Wirtschaftspolitik des Wiener 
Hofes). 1780–1815. Budapest 1958, S. 7 u. 9. – Skerlecz Miklós báró művei (Baron Nikolaus Skerlecz Werke), Hg. Pál 
Berényi. Budapest 1914 (Magyar Közgazdasági Könyvtár [Ungarische ökonomishe Bibliothek], Bd 15), S. 135. – Schams, 
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in Süd- und Südosttransdanubien galt der Weinanbau sowohl für die allodien als auch für die Städte 
und die leibeigenen als eine der Haupteinnahmequellen. im allodium von alsólendva/unterlimbach 
war der Wein neben dem getreide das wichtigste produkt, obwohl der allodiale Weinanbau im allge-
meinen nicht typisch war; er wurde nur in alsólendva und im mur-zwischenstromland betrieben. 
Mohács/Mohatsch und Siklós erlangten in dieser Zeit den Status von Marktflecken, und Pécs/Fünfkir-
chen wurde 1780 zu einer königlichen Freistadt. die wesentlichen einnahmen des Weinanbaus spielten 
eine große rolle bei der anhebung des gesellschaftsgefüges dieser Städte. Hier, am rechten donauufer, 
wurde die rotweinkultur mit offener Fermentationsgärung vom balkan in ihrer reinsten Form hei-
misch.
die einnahmen aus dem Wein hatten in den nördlicheren gebieten, am plattensee, in buda/ofen und in 
den Komitaten Fejér/Stuhlweiß und Pest eine entscheidende Rolle. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts ent-
standen in Székesfehérvár/Stuhlweißenburg die Kosten des anbaus auf den städtischen gütern aus-
schließlich aus dem anbau von Weintrauben. Von den 1750er Jahren an lässt sich die tendenz erken-
nen, dass die königlichen Freistädte immer öfter eigenen Wein ausschenkten, weswegen sie den Wein-
anbau, wenn es nötig war, auch zum Schaden der industriellen unternehmenstätigkeit förderten. in den 
1750er bis 1770er Jahren kamen 20-25% der einnahmen von Székesfehérvár/Stuhlweißenburg aus-
schließlich aus dem ausschenken von Wein. aber die Stadt konnte den riesigen Weinbedarf mit ihrem 
lokal angebauten Wein nicht stillen, daher kaufte sie – als Wiederverkäufer – den Wein von leibeigenen 
und Kätnern. das war keine seltene erscheinung bei den Städten in transdanubien. auch ein großteil 
der einnahmen der bürger von mór kam aus dem Weinbau. die bevölkerung des Komitats pest fühlte 
sich mit dem Weinbau so verbunden, dass es in den allodien von Óbuda, ráckeve und Visegrád ab 
1769 trotz der größten Propaganda nicht gelang, statt des Weinanbaus die Maulbeerbaumanpflanzung 
und die Seidenraupenzucht zu verbreiten, obwohl diese anbauzweige – zusammen mit den industrie- 
und Futterpflanzen – von der damaligen Wirtschaftspolitik vorgeschlagen und forciert wurden. Die 
Politiker der Regierung am Wiener Hof sahen auch ungern, dass die Traubenanpflanzungen immer 
größere Gebiete beanspruchten; sogar flache Felder und Äcker, wo Getreide hätte angebaut werden 
können, wurden mit Weintrauben bebaut. 10

Ungarns Weinbau, Bd 2 (wie Anm. 8), S. 255. – Gusztáv Thirring, A soproni polgárság vagyoni és birtokviszonyai II. Jószef 
korában (Eigentums- und Besitzverhältnisse der Bürger von Ödenburg zur Zeit Josephs II.). In: Különlenyomat a Soproni 
Szemléből (Sonderdruck der Ödenburgischen Rundschau) 1940, S. 11f. – Schams, Ungarns Weinbau (wie Anm. 8),  
S. 259-264. – István Kállay, Szabad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában (Die Verwaltung der königlichen 
Städte unter Maria Theresia). Budapest 1972, S. 43f. – Csaba Csapodi, Az Esterházyak alsólendvai uradalmának gazdálko-
dása a XVIII. század első felében (Die Wirtschaft der Herrschaft in Niederlendva für die Familie Esterházy in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts). Budapest 1933 (Tanulmányok a Magyar mezogazdaság történtéhez [Studien zur Geschichte 
der ungarischen Landwirtschaft], Bd 6), S. 42. – Imre Katona, Sárköz. Budapest 1962, S. 73-82. – Zsolt Pákay, Károly Sági,  
A szőlőművelés hatása a Balatonkörnyék népének életére és településére (Die Auswirkung des Weinbaus auf Leben und 
Siedlungsverhältnisse des Volkes am Balaton). In: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Mitteilungen der Museen 
des Komitats Vesprém) 10 (1971), S. 95-107. – Kállay, Szabad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában (wie 
Anm. 9), S. 52, 108, 115 u. 121. – Zsigmond Pál Pach, Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV.–XVII. 
Században (Westeuropäische und ungarische Agrarentwicklung vom 15. bis 17. Jahrhundert). Budapest 1963, S. 146f. – 
Vadász, A község története a 18. században (wie Anm. 3), S. 135. – Laszlo Makkai, Pest megye története 1848-ig (Ge- 
schichte der Pester Komitate bis 1848). In: Pest megye műemlékei (Die Kunstdenkmäler des Komitats Pest), Bd 1,  
Hg. Dezső Dercsényi. Budapest 1958, S. 59-169, hier S. 147. 

10 Varga, A jobbágyi földbirtoklás tipusai és problémái 1767–1849 (wie Anm. 3), S. 53-54. – Wiegand, Handbuch für 
österreichische Landjugend (wie Anm. 8), S. 203. – Berényi, Skerlecz Miklós báró művei (wie Anm. 9), S. 90 u. 150. – 
Dániel Berzsenyi, A magyrországi mezei szorgalom némely akadályairul (Über die Hindernisse der ungarischen 
Agrarwirtschaft)1833. In: Berzseny Dániel munkái. Magayr remekírók (Dániel Berzseny. Ein ungarischer Meister- 
schriftsteller). Budapest 1985, S. 418-456, hier S. 448.
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niedergang um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts

Da die riesengroßen neuen Anpflanzungen aufgrund der Konjunktur entstanden waren, waren sie un-
überlegt und nicht planmäßig angelegt worden. das führte um die Jahrhundertwende zu einer kritischen 
lage, die einige Jahrzehnte lang andauerte. besonders die neuen Weinberge, die sich auf früher unter 
türkenherrschaft stehenden gebieten befanden, brachten einen guten ertrag. das leseergebnis stand 
weit über dem ergebnis des ehemaligen königlichen ungarn. Diese großen Traubenanpflanzungen wa-
ren hauptsächlich auf indirekte Weise günstig für die wirtschaftliche Situation der leibeigenen und 
Kätner, denn der Wein bedeutete eine art Freiheit im gewebe der feudalen gebundenheiten; er galt als 

Graphik 2: Durchschnittliche Weinproduktion Österreich-Ungarns (1806-1816) in Eimern. Ungarn ist der größte Weinpro-
duzent des Habsburgerreichs!

Graphik 3: Die Weinbaufläche Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert (1806–1816), Zehnjahresdurchschnitt in Katastral-
joch. Ungarn ist das größte Weinanbauland des Habsburgerreichs.
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der Sinn des lebens und der arbeit. Für die adeligen und die anderen, unter freiem rechtszustand 
Stehenden, bedeutete der zehnt, der bergzoll bzw. das ausschenken als Steuer eine kostenlose einnah-
mequelle. da sich die Vorteile dieses anbauzweiges so erhöht hatten, sättigte sich aber der binnenmarkt 
nach kurzer zeit, zumal der außenmarkt auch keine beliebige menge mehr aufnahm.
letzteres wurde auch durch lieferung von Wein mit unzufriedenstellender Qualität und reinheit bzw. 
unfachmännischer behandlung verursacht. zudem wurde der österreichische Schutzzoll auch immer 
unerträglicher. auf die probleme des Weinbaus wird unter der Herrschaft von Joseph ii. interessanter-
weise in den berichten der obergespane der distrikte in keiner Weise hingewiesen. der Ungarische 
Kurier berichtete schon 1780, aber auch 1791 über den beginn einer wegen Überproduktion verursach-
ten Ausrottung von Weinreben, und diese Nachrichten stammten leider aus jenen Gebieten, wo Wein 
guter Qualität angebaut wurde, weswegen der Weinbau auch teuer war. das Verhältnis der Weinbauge-
biete zu den anderen anbauzweigen nahm aber weiterhin zu, der Höhepunkt war 1835 erreicht. der 
niedrige preis des Weines deckte nun nicht einmal mehr die eigenkosten, weswegen die Winzer keine 
Steuer bezahlen konnten. gleichzeitig entstand die paradoxe Situation, dass – als ergebnis der wirksa-
men Wirtschaftspolitik des Wiener Hofes in ungarn – zwischen 1790 und 1815 der österreichische 
Wein in größerer menge und billiger vorhanden war als der einheimische ungarische. unabhängig da-
von, dass ungarn innerhalb des Österreichischen reiches der größte Weinproduzent war, geriet der 
einheimische Weinanbau in eine kritische Situation. Ferenc Schams versuchte zwar mit all seiner Kraft, 
einen qualitativen Weinbau zu propagieren, zu unterstützen und zu entwickeln, aber er allein konnte 
keine nennenswerten ergebnisse erzielen. Seine erfahrungen und notizen über die mängel des Wein-
baus und der Weinbereitung konnten den im netz der feudalen und politisch-administrativen gebun-
denheiten verstrickten ungarischen Weinanbau von seinem selbst beschrittenen irrweg nicht abbringen. 
25 Jahre nach Schams’ tod konnte der österreichische Weinexperte Franz Xaver Hlubek die argumen-
te von Schams über die probleme des Weinbaus und über die möglichen lösungen nur wiederholen: er 
erwähnte den hohen und ungerechten zoll, das niedrige niveau des anbaus, die unplanmäßige Sorten-
auswahl, die massenhaften Anpflanzungen, die Verbreitung der quantitativen Weinbereitung zum Scha-
den der qualitativen, die mit Kapitalmangel kämpfenden Weinbergbesitzer, die bemühungen um billige 
produktionsmethoden und die Vernachlässigung der Weinlese, der Weinbehandlung und der arbeit im 
Weinkeller.11

die charakteristischen Weinsorten und deren biologische 
eigenschaften im bäuerlichen Weinanbau von Westungarn

die Frage der Sorten war das wichtigste und grundsätzlichste problem im bäuerlichen Weinanbau. Von 
den von mir untersuchten 41 alten ungarischen Sorten waren fast 30%, also ein drittel weibliche blüten 
bzw. schlecht befruchtbare zwitterblüten, die nur in der nähe von rebstöcken mit männlichen blüten 

11 Wellmann, A magyar mezőgazdaság a XVIII. században Agrártörténeti Tanulmányok (wie Anm. 2), S. 60ff. – Lajos 
Hajdu, II. József igazgatási reformjai Magyarországon (Josephs II. Verwaltungsreform in Ungarn). Budapest 1982,  
S. 363. – Magyar Hirmondó (Ungarische Neuigkeiten) (1780), S. 150, (1791), S. 426. – Gyula Benda, Statisztikai adatok a 
magyar mezőgazdaság történetéhez (Statistische Daten zur ungarischen Landwirtschaft) 1767–1867. Budapest 1873. – 
Eckhart, A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon (wie Anm. 9), S. 318ff. – Erneuerte vaterländische Blätter 
für den österreichischen Kaiserstaat (1816), S. 411f. – Schams, Magyar ország' szőlőmiveléséről való vizsgálódások 
(wie Anm. 6). – Franz Xaver Hlubek, Der Weinbau in Oesterreich. Graz 1864.
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eine befriedigende Ernte brachten. Der Hosszúnyelű (Langstingler) 
wurde in der Nähe des Sárfehér (Kotweisstraube) angepflanzt, der 
weibliche blüten hatte; der männliche blüten hervorbringende budai 
zöld (Ofener Grüner) in der Umgebung des Kéknyelű (Blaustingler) 
und der Juhfark (lämmerschwanz) in der nähe des bálint (Veltliner) 
mit pseudoweiblichen blüten. diese traubensorten wurden von den 
bauern und Winzern aufgrund von beobachtungen während mehrerer 
hundert Jahre nebeneinander und gemischt angepflanzt. Der Bakator 
und der tüskéspupu hatte weibliche blüten, der aprófehér (Kleiner-
weiss), der nagyfügér und der lisztes (mehlweiss) waren schlecht 
befruchtbare zwitter. Weibliche blüten hatten der bayrische, der 
gohér, der batyár und der tulipiros, neben die man Sorten mit männ-
lichen Blüten anpflanzen musste. Zur Klarstellung der Blütenanato-
mie und des geschlechts veröffentlichte m. balthasar Sprenger 1778 

in seinem buch tabellen mit zeichnungen; mit denen er die aufmerksamkeit auf dieses anbauproblem 
lenken wollte, das ohne die Kenntnisse der blütenbiologie des 20. Jahrhunderts kaum zu erklären ist.
zur entdeckung der blütentypen kam es in ungarn erst durch die untersuchungen von anfang des  
19. Jahrhunderts. als erster machte János Jankó in seiner ethnologischen landschaftsmonographie 
über die plattenseegegend auf dieses phänomen aufmerksam, und istván molnár bestätigte mit seinen 
untersuchungen die richtigkeit der bäuerlichen methode, auf den Weinbergen verschiedene trauben-
sorten gemischt anzupflanzen. Deshalb hielt er es auch nicht für schädlich, dass die schlecht befrucht-
baren Sorten, der Sárfehér und der Furmint (zapfner), mit Sorten, die männliche blüten hervorbringen, 
vermischt angebaut wurden. János Jankó legte damit gewissermaßen ein zeugnis über seine interdiszi-
plinären Fachkenntnisse ab. 
die rebstöcke mit weiblichen blüten haben im allgemeinen einen 
starken Wuchs. Wenn sie in der nachbarschaft von traubensorten mit 
männlichen blüten Früchte bringen, haben sie wegen der Früchte eine 
schwächere Vegetation. auf den allodialen Weinbergen hatte man das 
schon vor mehreren Jahrhunderten beobachtet, daher erhielten die ta-
gelöhner den Auftrag, bei der Sammlung zur Fortpflanzung und bei der 
ablegung nicht die starken, üppigen, dickstämmigen rebstöcke zu 
vermehren, weil sie eventuell zu wenig trauben hervorbringen. bei der 
Sorte conv. pontica war beispielsweise die bei den bauern verbreitete 
Methode der gemischten Anpflanzung gerade wegen der Bestäubung 
besonders nützlich und nötig. die westeuropäischen conv. occidenta-
lis-Sorten, die sich ab mitte oder ende des 18. Jahrhunderts verbreite-
ten, hatten Zwitterblüten, daher war eine gemischte Anpflanzung nicht 
notwendig. Damals empfahl man die sortenreine Anpflanzung, was nur 
mit conv. occidentalis-Sorten durchgeführt werden konnte. die im 
19. Jahrhundert verachtete methode der bauern hatte sich über mehrere 
Jahrhunderte hindurch entwickelt und bewährt und entsprach den an-
sprüchen der damaligen Weintraubensorten. die Kritiker zogen nicht in 
betracht, dass ein Sortenwechsel nur sehr langsam erfolgen kann, und 
weil sich die Anpflanzung der vorgeschlagenen Traubensorten hinaus-

Abb. 9: Kopfschnitt mit kurzen Zapfen 
in einem 30 Jahre alten Weinstock im 
Tokay-Gebirge. Aus: F. Schams 1833, 
Taf. II.
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Gebirge. Aus: F. Schams 1833, Taf. II. 

 

 

Abb. 10: Bockartiger Kopfschnitt, 
vorwiegend in Süddeutschland und in 
der Steiermark.
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zog, konnten die ansprüche der neuen Sorten mit den alten ungarischen traubensorten nicht befriedigt 
werden. Kein zufall, dass in Somló – vielleicht unbewusst – auch die bestäubung berücksichtigt wurde, 
als man das Sortenverhältnis für den besten Wein folgendermaßen bestimmte: 2/8 Szigeti (zapfner),  
2/8 Weißtrauben, ⅛ Kéknyelű (Blaustingler), ⅛ Bayrischer, ⅛ Szilifánt und ⅛ Piros-Bákor. In der Ge-
gend von Győr und auf der Hügellandschaft von Sukoró wurden die Weintrauben gyöngy mit dem 
Juhfark vermischt angebaut. in der umgebung von neszmény und in der plattenseegegend brauchte die 

Sorte bakator männliche blüten. die schlecht befruchtbaren Sorten 
verursachten große wirtschaftliche Schäden, deshalb schrieb János 
Kollár, der Verwalter des Allodiums in Fertőrákos über den zapf-
ner: „[…] die Sorten, die unfruchtbar sind oder wenig trauben 
bringen, sollen nach 1-2 Jahren probezeit ausgerottet werden.“ in 
den Weingebieten, wo z. b. der zapfner die ausschlaggebende Sor-
te war, rotteten die Winzer die schlechten, unfruchtbaren oder we-
nig ernte bringenden untersorten schonungslos aus, wie z. b. am 
nördlichen ufer des plattensees. als wichtigste und wertvollste 
Sorte galt der große trauben hervorbringende Hólyagos furmint 

(blasenzapfner), da er 30-60% mehr ertrag brachte als die anderen Klonsorten; die untersorten 
Madárkás (Vogelchenzapfner) bzw. Kisbogyójú (Kleinbeerezapfen) brachten  a u c h  einen guten Er-
trag. die schlechteren, einen schwachen ertrag bringenden untersorten entstanden wahrscheinlich 
durch Knospenmutation. die untersorten des Kadarka konnten auf den bäuerlichen Weinbergen ebenso 
spürbare Schäden, d. h. einen ernteausfall von 20-40% verursachen. meist veränderten sich bei der 
Kadarka die männlichen Übergangsblüten, deswegen veränderte sich jährlich das Verhältnis der frucht-
baren und der unfruchtbaren Kernhäuser auf demselben rebstock. So brachten die rispen aus den 
einzelnen rebstöcken mit männlichen blüten oder zwitterblüten in  e i n e m  Jahr schöne, füllige trau-
ben, und im  a n d e r e n  Jahr fiel der größte Teil der Blüten vom Rebstock. Diese Veränderung der 
blütentypen und die dadurch verursachten schwankenden leseergebnisse hingen vom Wetter und vom 
zustand der rebstöcke ab – erfahren wir aus den untersuchungen von pál Kozma –, denn in den Jahren 
mit trockenem Frühling brachten die belasteten rebstöcke in ge-
schwächtem zustand nur wenige zwitterblüten hervor, während in 
anderen Jahren der ertrag ansehnlicher war. in den rotweingebieten, 
wo der Kadarka angebaut wurde, unterschied man die einzelnen 
blaukadarkasorten aufgrund der befruchtung voneinander. auf den 
blütenfall des Sárfehér (Kotweisstraube) – die in transdanubien be-
sonders verbreitet war – wurde schon bei der beschreibung des 
Weinanbaus von nyék und Velence hingewiesen: „[…] sie sollte auf 
trockenen, warmen, mageren und besonders auf windigen Hügeln 
nicht angepflanzt werden, denn sie würde die Blüten leicht fallen 
lassen.“ Den Honigler hielt man auf den Weinbergen von Kőbánya 
für unfruchtbar, deshalb wurde er bis gegen mitte des 19. Jahrhun-
derts  n i c h t  angebaut, bis József Havas nachwies, dass es sich 
dabei nur um eine vorübergehende, „anfängliche“ unfruchtbarkeit 
handle, die er von seinen früheren erfahrungen aus buda – Kistétény 
her schon kannte. So wurde diese Sorte, die in buda schon lange 

Abb. 11: Regelmäßiger Kopfschnitt im 
Winter und im Sommer neben dem Stock. 
Aus: F. X. Trummer 1845, Tab. XIV, Nr. 12.
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Abb. 12: Petrezselyem zsőlő (Chasse-
las), Kupferstich von Ferenc Karacs, 
Ende 18. Jh.

 

 

Abb. 12: Petrezselyem szőlő  
(Chasselas), Kupferstich von 
Ferenc Karacs, Ende 18. Jh. 
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bekannt war, schließlich auch in Pest angepflanzt.12 der-
lei erkenntnisse machen deutlich, dass man immer auch 
die mehrere Jahrhunderte alten erfahrungen und beob-
achtungen der bauern in betracht ziehen sollte. die 
Kenntnisnahme und analyse dieser erfahrungen erspart 
den Nachkommen viele Irrwege und viel überflüssige 
energie.

der anbauanspruch und der 
anbauWert der einzelnen sorten

Von den alten ungarischen Sorten mussten der Ezerjó 
(tausendgut), der zapfner, der Juhfark, der Járdovány, 
der Rakszőlő (Silberweiß), der Csomorika, der Bogdáni 
dinka, der aprófehér, der mézes (Honigler), der budai 
zöld, der pozsonyi, der Szerémi, der Fehér szlanka, der 
Kövidinka (Steinschiller), der bánáti rizling, der 
Királyleányka, der Kozma, der gyöngyfehér, der alant-

termő, der Beregi, der Balafánt, der Betyárszőlő, der Tótika und der Tulipiros kurz geschnitten werden. 
der Szilváni (Sylvaner) wurde langgeschnitten und mit bogenschnitt angebaut, ebenso langgeschnitten 
wurden die Sorten Kéknyelű (Blaustingler), Sárfehér (Kotweisstraube), Purcsin, Tüskéspupu zamatos, 
Nagyfügér, Hárslevelű, Erdei, Kövérszőlő, Bajor (der trotz der Bogenziehung keinen zufriedenstellen-
den Ertrag brachte), der Csókaszőlő (in der Kopf- bzw. Bockerziehung bringt er trotz der Bogenziehung 
keinen reichen ertrag, aber in der unteren oder mittelhohen erziehung mit langen zapfen ist der ertrag 
befriedigend), der Királyszőlő, der Lisztes und der Vékonyhéjú. Von den 61 alten ungarischen Sorten 
sollten 60,0% kurz und 40,0% langgeschnitten werden. dieses Verhältnis zeigt, dass es mehrere Sorten 
gab, die in der untererziehung langgeschnitten werden sollten, aber sie wurden – unterschiedslos – zu-

12 M. Balthasar Sprenger, Praxis des Weinbauer überhaupt besonder aber in Schwaben am Neckar, an der Rems und Enz 
für Weingärtner und andere Weinbergsliebhaber beschrieben aus Gründen hergeleitet und mit practischen 
Anmerkungen erläutert nebst 10 Kupertafeln. Stuttgart 1778, Tab. II, Nr. 9. – Zur Blumenbiologischen Forschung vgl. 
Pál Kozma, A szőlő termékenységének és szelektálásának virág-biológai alapjai (Die Fruchtbarkeit und Selektion der 
Rebenblüten auf biologischer Grundlage). Budapest 1963, S. 11 u. 57. – Ferenc Pethe, Pallérozott mezei gazdaság 
(Verbesserte Agrarwirtschaft), 3 Bde, Bd 2. Pozsony 1813, S. 425. – Jankó, A Balaton-elléki lakosság néprajza (wie 
Anm. 2), S. 258-262. – Márton Németh, Ampelográfiai album. Termesztett borszőlőfajták (Ampelographisches Album. 
Die produzierten Weinsorten), Bd 1. Budapest 1967, S. 26-27. – SzBK (1857), S. 358. – Zur Herrschaft von Fertőrákos 
vgl. Ján Kollár, Mezei Gazdák Barátja (Der Freund der Landwirte) XI. darab. Mo 22 (1831), S. 337-348 u. 361-366, hier 
S. 365. – Zum Plattenseegebiet vgl. Gábor Parragh, A szőlőmívelésről és borkezelésről (Über den Reb- und Wein- 
anbau). Budapest 1860, S. 115. – Zum Bericht von Vörösberény vgl. Gábor Pap, Gazdasági tudósitások Veszprém 
vidéke. Vörösberény (Wirtschaftsberichte aus der Gegend von Veszprém). In: Kertészgazda (Gartenbau-Zeitschrift) 
(1867), S. 628. – Zum Blazenzapfner (Hólyagos Furmint) vgl. Pál Kozma, A Furmint szőlőfajta virágtipusai és 
klóntipusainak termesztési értéke (Die Typen der Furmintblüten und der Produktionswert der Klontypen). In: 
Kertészti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve (Jahrbuch der Hochschule für Gartenbau und Weinbau) 13 (1961), S. 52. – 
Zur Blumenbiologie und Fruchtbarkeit des Kadarkas vgl. Pál Kozma, A Kararka szőlőfajta...virágtipusai, a virágtipusok 
változékonysága és termékenysége (Die Rebenblüten der Kadarkasorte, Blütenarten und Variabilitäten der Frucht- 
barkeit). In: Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve (Jahrbuch der Hochschule für Gartenbau und Weinbau) 18 
(1954), S. 99-100 u. ö.: Kozma, A szőlő termékenységének és szelektálásának virág-biológai alapjai (wie Anm. 12),  
S. 239. – Zur Sárfehér Umgebung von Nyék und Velence vgl. FG (1863), S. 178. – Zur Mézesfehér (Honigtraube) vgl. 
die Beobachtungen von József Havas in GL (1852) 105.

 

 

Abb. 13: Királyleányka (Königstöchter- 
chen-Traube). 

 

Abb. 13: Királyleányka (Königstöchterchen-Traube).
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sammen mit der mehrheit (60%) langgeschnitten. Sie brachten deshalb weniger ertrag, was dazu führ-
te, dass sie in den Hintergrund gedrängt oder sogar selektiert und ausgerottet wurden. neben dem 
Schnitt ist die erziehungsweise der alten ungarischen Sorten gleichfalls von interesse. die folgenden 
Sorten benötigten niedere Erziehung: Tótika, Ezerjó, Furmint, Kéknyelű, Sárfehér, Juhfark, Járdovány, 
Tulipiros, Rakszőlő, Csomorika, Bogdáni dinka, Aprófehér, Purcsin, Hárslevelű, Mézes, Budai zöld, 
Pozsonyi, Szerémi, Erdei, Fehérszlanka, Kövidinka, Bánáti rizling, Kövérszőlő, Kozma, Gyöngyfehér, 
Lisztes, Vékonyhéjú, Alanttermõ, Beregi, Balafánt. Hocherziehung benötigten die Sorten Szilváni, 
Leányka, Nagyfügér, Kolontár und Csókaszőlő. Beide Erziehungsarten konnten angewandt werden bei 
dem Tüskéspupu zamatos, Betyárszőlő, Királyleányka, Bajor, Gohér und Királyszőlő. Von den unter-
suchten 41 ungarischen Sorten brauchten 73,2% eine ausgesprochen niedere erziehung, die Hocherzie-
hung war ausgeschlossen. beide erziehungsarten konnten bei 14,6% der Sorten angewandt werden und 

ausschließlich in Hocherziehung konnten nur  
5 Sorten, d. h. 12,2% angebaut werden.
auf den Weinbergen im Sárköz wurde im bäu-
erlichen gebrauch sowohl die niedere als auch 
die hohe erziehungsart angewandt. der Kadar-
ka wurde in der niederen ziehung kahlgeschnit-
ten, und die stärkeren rebstöcke des decsi 
szagos, Sárga Bajor, Sárfehér oder des Csóka 
wurden laubenartig hocherzogen. Vor der phyl-
loxera (reblaus) richtete sich die Sortenzusam-
mensetzung nach dem Kahl- bzw. Kurzschnitt. 
Nur diejenigen Sorten wurden beibehalten, die 
den Kahlschnitt und den Kopfschnitt ohne 
pfahl vertrugen. als ergebnis dieser anbau-
form wurden die pontischen Sorten, die sog. 
convarietas pontica, bevorzugt und auf großen 
gebieten verbreitet; sie konnten sogar vom un-

teren teil der rebe oder von den versteckten Knospen trauben bringen. durch die quantitative anbau-
weise wurden am plattensee nur Sorten mit schlechterer Qualität verbreitet: der Sárfehér, der gohér, 
der Bajor, der Juhfarkú, der Bakator und der Karai wurden ausgerottet, um dem Fehér tökszőlő Platz zu 
machen. diese tendenz wurde noch stärker, als die bauern den ertrag der neuen westeuropäischen 
Sorten für ungenügend hielten und weiterhin die pontischen Sorten anbauten, die zwar einen reichen, 
aber qualitativ schlechteren ertrag brachten. János györgy Soldan, der oberkellermeister der allodien 
bóly und Sellye berichtete ebenfalls über dieses phänomen, erhob sein Wort gegen den verbreiteten 
Anbau des Fügér und schlug den Riesling zur Anpflanzung vor.13

13 Antal Gyürky, Borászsatunk Reformjai (Reformen unserer Weinbereitung). Vácz 1897. – Melinda Égető, A lugasos 
szőlőművelés vizsgálata (Analyse des Spalierweinbaues). In Népi Kultúra – Nepi Társadalom (Volkskultur – Volks- 
gesellschaft. Jahrbuch des Volkskundeinstituts der Ung. Akad. d. Wiss.) 13 (1983), S. 141. – Pál Csepregi, A szőlő 
metszése (Rebschnitt). Budapest 1965 (Kincses Könyvek [Schatzbücher]), S. 225. – Pál Csepregi, A szőlő metszése, 
fitotechnikai műveletei (Rebschnitt. Biotechnische Operationen). Budapest 1983. – Über die Verbreitung des Fehér 
Tökszőlő vgl. János Leibnitzer, Gyakorlati bortermesztés és pincegazdaság vagyis: alapos útmutatás a' szőlőnek első 
telepitéséről és gondviseléséről (Praktischer Weinbau und Kellerwirtschaft)... Pest 1832, S. 7. – János György Soldan, 
Tapasztalati ézrevételek a baranyai szőlőmivelés és borkészités körül (Empirische Beobachtungen zum Weinbau und 
zur Weinbereitung in der Baranya). In: A magyr orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagygyűlésé-
nek (Werke der ungarischen Ärzte und Naturforscher)... Pécs 1846, S. 364-368, hier S. 53.

Abb. 14: Gepelzte Weinstöcke aus Baranya (SW-Ungarn). 
Aus: F. Schams: Ungarns Weinbau, Bd 2, 1833, Taf. 1 u. 3.
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die sortenkenntnisse

die gründliche Kenntnis der Sorten war für eine gute lese 
unentbehrlich. die beobachtungen und erfahrungen der 
Winzer wurden von generation zu generation überliefert 
und erweitert. Sie bezogen sich aber nicht auf umfangrei-
che, größere Gebiete, sondern nur auf die jeweilige Region 
oder den betreffenden Ort. Wenn jemand sich entschlossen 
hätte, aufgrund dieser erfahrungen eine umfangreiche Sor-
tenbewertung und Sortenbeurteilung zu machen, wäre er 
auf große Schwierigkeiten gestoßen, denn die einzelnen 
Sorten hatten zahlreiche unterschiedliche benennungen, 
und die lokalen gegebenheiten und die anbautechnologien 
wiesen gleichfalls große unterschiede auf. eine dergestalt 
umfangreiche beschreibung wäre für die Winzer sehr hilf-
reich gewesen, aber die ersten ungarischen Fach- und Sach-
bücher nahmen zur Frage nach den empfohlenen und nicht 
empfohlenen Weintraubensorten nicht eindeutig Stellung. 
grund dafür war wahrscheinlich, dass die Sorten damals 
noch nicht registriert, identifiziert und beobachtet worden 
waren, sowie untersuchungen zu den leseergebnissen 

fehlten. Vergebens beklagte sich also der Verwalter Ferenc Szabó am 4. oktober 1710, dass sich die 
Weißtrauben in der gegend von zsámbék/Schambek im Kommitat pest laut seinen beobachtungen 
ungenügend entwickelten; ohne ausreichende Sortenkenntnis konnte er für das zichy-allodium keine 
besser entsprechende Sorte empfehlen. obwohl péter Komáromy 1715 in Sopron/Ödenburg den gohér, 
den „Muscateller“, den „Weyer“ und die Kecskecsöcsű-
Sorten (geissdutte) für edel hielt, bedeutete das aber nicht, 
dass diese Sorten auch in der Weinbaugegend von pécs – 
Villány erfolgreich hätten angebaut werden können. die 
unsicherheit in der bewertung und im Wert der Sorten zog 
sich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein. 
im durcheinander der angebauten traubensorten kannte 
sich János nagyváthy am besten aus. in seiner Jugend 
lernte er die Weinberge vom Bükk und der Tokajer Wein-
baulandschaft kennen, danach erlangte er weitere Sorten-
kenntnisse in Sopron/Ödenburg, in der plattenseegegend, 
in Somogy, csáktornya und im mur-zwischenstromland. 
er verfasste allgemeine betrachtungen über die Sorten und 
wies z. b. darauf hin, dass die blautrauben leichter zur 
Fäulnis neigen oder dass der Wein aus den Weißtrauben, 
die später reifen, wegen der frühen lese nicht haltbar ist, 
aber er machte gleichfalls keine konkreten Vorschläge, 
welche Sorten angepflanzt werden sollen. er schrieb: „in 

Abb. 15: Fehér gohér (Weisser Goher).
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Abb. 16: Kövérszőlő (Dicktraube).
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dieser Frage ist die erfahrung der beste lehrer. unsere erfahrung ist nämlich, daß die bodenqualität 
und das Wetter die schlechteren Sorten vielerorts und oft veredeln.“ er beurteilte die Sortentypen gohér 
und bayrischer und unterschied zwischen den Sorten gelber, Schwarzer und Hulló, rózsa, bakator, 
Bákor, Tulipiros, Dinka und Burgundi (Burgunder). Vom Fürjmony stellt er fest, dass die Trauben läng-
lich gefleckt seien und dass er unterschiedliche Namen habe. Ähnlich schrieb er über den Zapfner: „Es 
gibt ihn überall, aber er wird hunderterlei genannt.“ János nagyváthy fand den zapfner in der gegend 
von csáktornya, aber auch bei Luttenberg in der Steiermark. Er kannte den Fejér, den Polyhos, den 
Vállas szőlő, den „Muskatal“ – die Muskatellertrauben –, den Csimasz, den Hárslevelű (den Linden-
blättrigen), den cyribotris, den Juhfarkú – der in ganz transdanubien unter dem namen „ifarkú“ oder 
„Juhfarkú“ zu finden war –, den Balafánt und den Világos, der in Sopron auch „Zuckertraube” hieß. Die 
Sorten bátai und Sárfehér sah er auch auf den Weinbergen von Sopron und badacsony, und sie hatten 
natürlich überall andere Namen. Auf die Demjén-Weintrauben wurde er gleichfalls in Sopron aufmerk-
sam. Die Sorte Badacsonyi Somszőlő nennt er Sombalyom und Som Bajom, und erwähnt, dass seine 
trauben dem Hartriegel ähnlich seien, „aber sie sind gelb wie Wachs“. diese Sorte fand er in transda-
nubien nur auf den Weinbergen von badacsony. den budai gohér hielt er für eine selbstständige Sorte, 
die er nur auf den Weinbergen von Sopron gesehen habe. er stellte fest: „außerdem gibt es noch meh-
rere Hunderte Sorten, aber sie werden in allen gegenden anders genannt; sie bringen eher einen reichen 
als einen guten ertrag. andere werden nur wegen ihrer rarität angebaut.“14

Weinbaufachkenntnisse im 18. Jahrhundert 
in Westungarn

die erweiterung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse im 18. Jahrhundert 
übte auch auf den Weinanbau eine große Wirkung aus. das erscheinen von 
kleineren messinstrumenten ende des 18. Jahrhunderts in Westeuropa und ab 
anfang bzw. mitte des 19. Jahrhunderts in transdanubien belegt diese ent-
wicklung am spektakulärsten. diese kleinen geräte spielten eine große rolle 
bei der gärung des mostes und danach, bei der entsprechenden lagerung des 
Weines. ihre bewusste anwendung verbreitete sich als das ergebnis von er-
weitesten weinbiochemischen Kenntnissen.
allein diesbezüglich lag der ungarische Weinanbau beinahe hundert Jahre im 
rückstand hinter dem westeuropäischen niveau. die feudale interesselosigkeit 
an den Weinbergarbeiten übte sich auch auf die Weinbehandlung schädlich aus.

14 Zu Zsámbék vgl. MOL. P. 707. Zich cs. Lvt. Fasc. 197. Nr. 6/25. – János Péter Komáromy, Dissertatio physicomedica de 
vino Hungarico Soproniensi. Basel 1715, S. 9-10. – János Nagyváti, A' szorgalmatos mezei gazda (Der fleißige Land- 
wirt), Bd 2. Pest 1791, S. 13f. – János Nagyváthy, A magyar practicus termesztő (Der praktische ungarische Vieh- 
züchter). Budapest 1821, S. 183f. – Pethe, Pallérozott mezei gazdaság (wieAnm. 12), Bd 3, S. 426 u. 451. – Zum Zapfner 
vgl. Nagyváthy, A magyar practicus termesztő (wie Anm. 14), S. 219. – Schams, Magyar ország' szőlőmiveléséről való 
vizsgálódások (wie Anm. 6), S. 259 u. 260. – Elek Fényes, Magyarországna, s' a hozzá kapcsolt tartományoknak 
mostani állapotja statisztikai és geographiai tekintetben (Ungarn und der aktuelle Stand der angeschlossenen 
Bereiche Statistik und Geographie), Bd 1. Pest 1836, S. 247. – Zu Kadarka vgl. Bertalan Andrásfalvy, A vörösbor 
Magyrországon. Szőlőművelésunk balkáni kapscolatai (Der Rotwein in Ungarn. Balkanische Beziehungen des 
ungarischen Weinbaus). In: Néprajzi Értesítő (Ethnographisches Bulletin) 39 (1957), S. 46-99, hier S. 97f. – Bertalan 
Andrásfalvy, Formen des albanischen Weinbaues. In: Acta Etnographica 12 (1962), S. 293-373, hier S. 314f. – Vince 
Simon, Szőlőmetszés (Rebschnitt). In: Kertészgazda (Gartenbau-Zeitschrift) (1865), S. 774-777, hier S. 765.

Abb. 17: Rebmesser deut- 
scher Winzer aus Buda/Ofen 
um 1830. Aus: F. Schams: 
Ungarns Weinbau, Bd 2, 
1833, Taf. 18.
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die Weinbehandlung in den allodien wies schon im 18. Jahrhundert wesentliche unterschiede zur be-
handlungsweise der bauern und der leibeigenen auf, die ohne regelmäßige, fachmännische arbeits-
weise andere geräte und chemikalien verwendeten und auch über keinerlei naturwissenschaftliche 
Kenntnisse verfügten, um ihre arbeit theoretisch zu untermauern. die Weinbehandlung in den allodien 
war dagegen schon von ganz anderer art. Hier standen den über erfahrungen langer Jahre verfügenden 
böttchern und Verwaltern zahlreiche geräte und bessere lagerkeller zur Verfügung. die eigene, allo-
diale lese wurde mit dem als zehnt eingesammelten Wein  n i c h t  vermischt, die Fässer wurden re-
gelmäßig nachgefüllt und der eigene Wein wurde auch früher von der Hefe befreit als der der leibeige-
nen. nach dem abziehen wurden die Fässer gewaschen, gewischt und für ihre Sauberhaltung gesorgt. 
zwar lobte Johann Wiegand 1774 die berühmten ungarischen Weine, und zwar in erster linie die von 
ihm gekannten nordwesttransdanubischen, aber die Weinbehandlung beurteilte er als mangelhaft. Ver-
gebens ähnle der budai dem burgunder, der rotwein von pécs dem Karlovicer oder der Somlói den 
Weinsorten der champagne, wenn sie nicht so sachkundig behandelt werden können wie die franzö-
sischen Weine.
Wiegands Fach- und Sachbuch entspricht dem reformgeist der aufgeklärten absolutistischen Herr-
scher, und so bemerkte und erwähnte er natürlich nicht, dass durch die österreichische zollpolitik die 
Fachkenntnisse in den Hintergrund gedrängt und stattdessen die schlechteren, in großer menge herge-
stellten Weine in den Vordergrund gestellt wurden und der ungarische Weinbau aufgrund der feudalen 
gebundenheiten enorme Schäden erlitt. diese mangelhaften Weinbaufachkenntnisse blieben durch die 
günstigen Wetterverhältnisse lange verborgen. So lobte der deutsche Weinexperte christian Friedrich 
germershausen 1785 den ungarischen Weinbau und stellte ihn sogar als Vorbild hin: „auch von un-
garn, italienern und rheinländern müssen wir noch viel lernen.“ Seine erkundungen wurden durch die 
große Heimlichtuerei erschwert, über die Mátyás Bél schon über Kőszeg berichtet hatte. 
das mittel gegen die Versauerung und Schleimigkeit des Weines, das hier allgemein bekannt war, verriet 
ihm niemand. die geheimnisse wurden vom Vater auf den Sohn überliefert und in handgeschriebenen 
Rezeptbüchern bewahrt; ein Beispiel dafür ist das Rezeptbuch von Fertőegyháza/Donnerkirchen.
die regierung versuchte, die Situation des ungarischen Weinbaus zu verbessern, aber nicht durch Korrek-
tur der Handels- und zollpolitik, sondern durch einen königlichen befehl vom 17. Januar 1812. er war 
natürlich nicht besonders erfolgreich, aber er legte die mögliche methode der Weinbehandlung fest und 
befahl die anwendung der damaligen chemischen Kenntnisse im Weinanbau und in der Weinbereitung.
diese methoden waren ganz anders als die früher verwendete behandlungsweise. die neue Wirtschafts-
politik hatte vor, die französische Fachliteratur, die den Weinbau auf neue grundlagen gestellt hatte, 
bekanntzumachen und zu verbreiten. Jean-antoine chaptal und seine mitarbeiter bauten die neusten 
ergebnisse der zeitgenössischen naturwissenschaft in die neuen methoden der Weinbehandlung ein.
Der Einfluss der französischen Sachbücher vom Ende des 18. Jahrhunderts und die fachgerechtere 
Weinbereitung hingen vor allem mit der befreiung der leibeigenen und der aufhebung des traubenzehnts 
und des Schankmonopols zusammen. ab mitte des Jahrhunderts propagierte die Fachpresse die richtige 
behandlung des Weines, so beschäftigten sich sogar die im breiten Kreis verwendeten Kalender – in be-
schränktem oder größerem umfang – mit diesem thema.15

15 Zsigmond Csoma, Szőlészeti, borászati gagymányok a megújaulás és a közössés kötelékében (Reb- und Wein- 
traditionen in ihrer Verbindung mit der Erneuerung und der Gesellschaft). Budapest 1994-1995 (Centrál-Európa 
Alapítványi Könyvek [Bücher der Stiftung Zentraleuropa], Bd 3), S. 26-33, 88-93 u. 221f.
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bildnachWeis

Die Abb. 1, 2, 3 u. 10 vgl. Zs. Csoma 1994-1995.

Die Abbildungen der Petschaften (Abb. 4, 5, 7 u. 8) der deutschen Dörfer (18. und 19. Jahrhundert) stammen 
aus dem Komitatsarchiv von Baranya-Pécs/Fünfkirchen, Abb. 6 aus dem Komatatsarchiv von Tolna. 

Abb. 9, 10 u. 11 zeigen ungarische Rebstockkultivierungsarten.

Abb. 13, 14, 15 u. 16 zeigen alte Weinsorten aus Ungarn vom 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
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zur magnatenWeinWirtschaft 
der nádasdy und esterházy 
am beispiel deutschkreutz
Harald Prickler

i

am 21. oktober des Jahres 1774 wurde in deutschkreutz bei der lese eines in der riede Goldberg liegen-
den herrschaftlichen Weingartens von der aus Kroatisch-minihof stammenden leserin Helena domschitz 
ein nur aus drei beeren bestehendes, golden schimmerndes träubchen abgeschnitten und in das lese-
schaff geworfen. dem auf die abfuhr der maische in das Schloss wartenden meierknecht ladislaus 
baumgartner sagte die leserin in kroatischer Sprache: „Jetzt habe ich drei weiße Weinbeerkörndl gefun-
den und in das Schaffel geworfen“. der Knecht suchte nach der traube, fand aber nur noch eine beere – 
die anderen waren bereits zerquetscht – und übergab sie dem herbeigerufenen bergmeister palatin. dieser 
reichte die goldig schimmernde beere dem herrschaftlichen Schaffer weiter, der sie zwei tage darauf dem 
Herrschaftsverwalter Johann peter Voidt brachte. Voidt sandte sie noch am gleichen tag in einem verpet-
schierten Schächtelchen dem hochfürstlich esterházyschen regenten peter von rahier nach eisenstadt 
mit der bitte, sie dem Fürsten nikolaus esterházy selbst zu präsentieren; man möge überprüfen lassen, ob 
es sich hiebei um echtes gold handle bzw. ob die inneren Kerne (rebkerne) aus gold bestünden.
dem fürstlichen regenten schien die angelegenheit interessant genug, den Verwalter zur ein- 
sendung eventuell gefundener weiterer solcher beeren aufzufordern, damit eine derselben geöffnet 
und genauer geprüft werden könne. am 4. november berichtete der Verwalter, dass er den Sachver-
halt genauer untersucht habe; es könne sich hierbei nicht um einen „Spaß“ handeln, denn die deutsch-
kreutzer bevölkerung besäße kein echtes, „gutes“ gold, um die beeren damit zu belegen, und fal-
sches gold wäre durch den reif, der schon einige male eingefallen sei, zerstört, schwarz geworden 
und abgefallen. Das Träubchen sei auf einem jungen „Gruber“, einem jungen Stock aus dem Vorjahr 
gewachsen; dieser sei voller „gail“, dünger, gewesen, habe ausgetrieben, die traube sei „von der 
Sonne ausgekocht“ worden.1

Junge rebensetzlinge, die seit der reblauskatastrophe aus Veredelungen immunen unterholzes mit 
aufgepfropftem Edelreis gezogen werden, tragen oft im zweiten Jahr nach der Pflanzung – in ganz sel-
tenen Fällen schon im ersten Jahr – zumeist nur aus wenigen beeren bestehende träubchen, im Volks-
mund ‚Stocknegerl’ oder ‚Jungfernbeeren’ genannt. Sie erlangen in der regel, verursacht durch die 
üppige düngung, einen viel höheren zuckergehalt und weisen viel mehr mineralische extraktstoffe auf 
als normaltrauben. der konzentrierte gehalt zeigt sich bei Weißweinsorten optisch in der rosig-golden 
schimmernden beerenhaut. man könnte daher meinen, bei dem vorgeschilderten phänomen habe es 
sich um Jungfernbeeren gehandelt; solche Beeren sind ja auch auf den durch das ‚Gruben’ gewonnenen 
neuen rebsetzlingen gewachsen. die Weingärten in unserem landstrich wurden bis ins späte 19. Jahr-

1 Ungarisches Staatsarchiv (MOL), Budapest, Familienarchiv Fürst Esterházy P 150, Acta dominiorum, Dominium 
Keresztúr 1774/29, 31.



34

hundert durch das ‚gruben’, das einlegen einer rebe eines alten Stockes in die erde, aus der nach der 
Bewurzelung ein neuer Stock gewonnen wurde, beständig verjüngt. 
Diese simple Erklärung der goldenen Beeren war jedoch nicht zutreffend: Der nach der Aufhebung des 
Jesuitenordens sich vorübergehend in seinem elternhaus in deutschkreutz aufhaltende Jesuitenpater 
Franz Feitscher,2 ein renommierter gelehrter, dem Verwalter Voidt von den goldenen beeren berichtete, 
hielt die Sache für natürlich; man habe sowohl von Tokaj als auch von Fünfkirchen solche Beeren nach 
tyrnau geschickt, wo sie von den Jesuiten gründlich untersucht worden seien. Hierbei habe sich ge-
zeigt, dass die beeren, solange sie noch mostig gewesen seien, goldig geschienen hätten, nach drei oder 
vier monaten und nach dem austrocknen sei das gold aber rötlich und „fuchset“ geworden. 
Sicherlich handelte es sich bei den ‚goldenen beeren’ von deutschkreutz um ein seltenes naturphäno-
men; dies geht auch aus dem umstand hervor, dass der akt mit den erwähnten Verwalterberichten erst 
im Jahre 1803, mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Vorkommnis, an der zuständigen Stelle des 
Fürstlich esterházyschen archives eingelegt worden ist.3 eine durchsicht der älteren literatur ergab, 
dass die Frage des sogenannten ‚vegetabilischen’ goldes, das gelegentlich in Weintrauben, aber auch in 
getreidekörnern des ungarländischen raumes beobachtet wurde, seit dem frühen 18. Jahrhundert das 
interesse der chemisch-physikalischen Wissenschaft europas weckte und in mehreren untersuchungen 
kontroversiell abgehandelt wurde. da das vermeintliche gold beim Verbrennen verschwand, wurde es 
von englischen Wissenschaftern für unecht erklärt, andere hielten es für echt, allerdings nicht in der 
metallischen ausformung, sondern einer chemischen Vorstufe.4 
Wir wollen die Klärung der problematik den zuständigen Fachleuten überlassen und begnügen uns 
mit der Feststellung, dass die goldenen beeren von deutschkreutz, die noch dazu kurioserweise in 
der riede Goldberg gewachsen waren, den Weinbauort wegen der parallelbeispiele auf eine Stufe 
mit den nobelsten ungarländischen Weinbaugebieten stellten. dies kann aber nicht weiter verwun-
dern, bildete deutschkreutz doch einen mittelpunkt der Weinwirtschaft zweier der bedeutendsten 
ungarischen magnatenfamilien des 16. bis 18. Jahrhunderts, der nádasdy de Fogaras und später der 
esterházy de galántha. in den archiven beider Familien im ungarischen Staatsarchiv in budapest, 

2 Feitscher (Faícser, Faitser) Franz (Ferenc), Dr. phil. et theol., Messpriester und Lehrer an Jesuitenhochschulen, wurde 
am 28. X. 1733 in Deutschkreutz als Sohn des dortigen Fleischhauermeisters und oftmaligen Marktrichters (u. a. 1725, 
1726, 1747, 1748) Franz Feitscher geboren. Er trat 1753 in Ofen/Buda der Gesellschaft Jesu bei, studierte in Tyrnau/
Nagyszombath/heute Trnava (Slowakei) und Wien, trug dann in Tyrnau Ethik vor, in Ofen Philosophie, in Kaschau/
Kassa/heute Košice (Slowakei) Philosophie und Theologie. Nach Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1773 wurde 
Feitscher Titularkanonikus von Steinamanger/Szombathely, zugleich Gymnasisaldirektor von Fünfkirchen/Pécs, 
danach von Pressburg/Pozsony/heute Bratislava (Slowakei); die letzten elf Jahre seines Lebens verbrachte er als 
Pfarrer von Fünfkirchen, wo er am 6. III. 1793 starb. Seine in Druck erschienenen Werke enthalten Predigten, Gedich-
te, Begräbnis-, Gratulations- und Inaugurationsansprachen aus Anlass von Universitätsfeiern, Bischofsweihen u. dgl. 
(József Szinnyei, Magyar írók élete és munkái (Leben und Werk ungarischer Schriftsteller) III. Budapest 1894, S. 87).

3 Im Registerband zu den Acta dominiorum der Herrschaft Deutschkreutz (vgl. Anm. 1) findet sich folgender Vermerk: 
„1774/29, 31 Kreutzer herrschaftliche Goldbergweingärten wegen Weinbeerkörndl, so Gold führen.“ (NB: sub 2. XII. 
803 ad archivum repon.).

4 Johann Adam Reiman, De auro vegetabili, oder von dem vermeintlichen Golde in den Hungarischen Trauben. In: 
Sammlung von Natur- und Medicin-... Geschichten. VI. Versuch, Herbst-Quartal 1718, S. 1733-1735. – Joan. Adamus 
Raymannus, Fallacia auri vuarum [sic!] vegetabilis ulterius demonstrata. In: Acta physico-medica Academiae ... 
Naturae Curiosorum. Vol. VI. 1742. Observatio CXXIX. S. 427-434. – (Stephan) von V(esprimi), Zweifel wider die 
Existenz des vegetabilischen Goldes in Ungarn. In: Allergnädigst-privilegirte Anzeigen, III. Jg. 1773, S. 78-80. – 
J(ohann) D(aniel) von P(erliczi), Antwort auf das an die Gesellschaft eingeschickte Schreiben, wider die Existenz des 
vegetabilischen Goldes in Ungarn. In: ebda, S. 85-94. – Beytrag zu den Nachrichten und Abhandlungen von dem 
Ungarischen Auro vegetabili. In: ebda, S. 400-404. – Zu den Autoren, die das vegetabilische Gold für echt hielten, 
zählte auch der berühmte Pressburger evangelische Pfarrer und Polyhistor Mathias Bel; vgl. dazu den Aufsatz von 
Viliam Čičaj im vorliegenden Band.
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vor allem aber im esterházyschen Familienarchiv Forchtenstein hat sich ein überaus reiches primäres 
Quellenmaterial erhalten, das eine eingehende untersuchung der entwicklung der magnaten-Wein-
wirtschaft durch mehrere Jahrhunderte erlaubt. im rahmen der vorliegenden möglichkeiten sei hie-
von ein kurzer abriss geboten.

ii

zunächst einiges zur Vorgeschichte: das alte deutschkreutzer Weingebirge entstand durch rodung des 
hügeligen Waldlandes im Süden des Gemeindehotters an seinem seitlich vom Goldbach umflossenen 
nördlichen ausläufer. es ist kaum zu bezweifeln, dass an diesem klimatisch noch vom neusiedlersee 
beeinflussten Gelände bereits in altrömischer Zeit, wahrscheinlich auch schon viel früher,5 Weinbau 
betrieben wurde. das sich im Hoch- und Spätmittelalter ausbildende territorial geschlossene Weinbau-
gelände umfasste die rieden Satz, Goldberg, Tschicken, Siglosgrund, Hochbaum, Höblisch, Mitterberg, 
Hochberg, Fabian und Neuberg, eine Fläche von rd. 260 ha, die im 18. Jahrhundert durch rodung von 
Waldland auf rd. 290 ha anwuchs. Im 17. Jahrhundert war die Weingartenfläche noch weitgehend ge-
schlossen, im 18. Jahrhundert aber bereits stark von ackerfeldern durchsetzt. diese entstanden durch 
rodung von Weingärten, von denen als grundsteuer nicht mehr das für Weingärten vorgesehene ‚berg- 
recht’ (ius montanum) eingehoben wurde, sondern eine mit erlaubnis der grundherrschaft für ro-
dungsäcker vorgesehene Geldabgabe. Die eigentliche Weinbaufläche schrumpfte daher im Laufe des 
18. Jahrhunderts – trotz erweiterung einiger rieden – insgesamt fast auf etwa 60%; der Wüstungspro-
zess setzte sich im 19. Jahrhundert verstärkt fort. erst nach dem zweiten Weltkrieg kam es durch aus-
pflanzung von Weingärten im Weingebirge, vor allem aber im ehemaligen Ackerland, zu einer neuerli-
chen, diesmal gewaltigen ausweitung des deutschkreutzer Weinbaus auf rd. 900 ha.
erstmals wird deutschkreutz in der Form Bogyoszló 1245 urkundlich genannt; durch angliederung der 
Hotter aufgelassener, wüst gewordener nachbardörfer (z. b. Wiz u. Sussendorf = Susuk), deren restbevöl-
kerung wahrscheinlich nach deutschkreutz übersiedelte, wuchs der ort im Spätmittelalter zu einer an-
sehnlichen marktsiedlung an. mit seiner enormen ausdehnung – er erreichte beinahe den halben umfang 
des Ödenburgers – zählte das deutschkreuzter Weingebirge zu den größten des Komitates Ödenburg und 
überstieg daher das potential der ortsansässigen bevölkerung bei weitem; es verwundert daher nicht, dass 
neben den Kreutzern viele bewohner benachbarter orte, burg- und Schlossherren, adelige, geistliche 
Konvente und pfarreien aus nah und fern, Stadt- und marktbürger aus Wiener neustadt, Ödenburg, Kirch-
schlag, ja sogar aus Eisenstadt und Wien, im 17. Jahrhundert und z. T. schon viel früher hier Weingärten 
besaßen, die sie von ortsansässigen ‚Weinzierln’ mittels lohnarbeit saisonweise oder im taglohn gedun-
gener agrarischer Wanderarbeiter bearbeiten ließen. auch die grundherrschaft selbst bewirtschaftete eige-
ne Weingärten. in der Frühen neuzeit wuchs der anteil des herrschaftlichen eigenbaus ständig an und 
erreichte ein ausmaß, das im westpannonischen Weinbaugebiet nur an wenigen orten anzutreffen war.
im 14. Jahrhundert ging deutschkreutz von den grafen von mattersdorf-Forchtenstein in den besitz 
der Familie Kanizsay über, die den ort zumeist im Verband ihrer grundherrschaft lockenhaus admi-

5 Die Kern-Funde von Kulturweinreben aus dem Zeitraum von etwa 700–1000 v. Chr. in Ödenburg und Zagersdorf 
erlauben diese Annahme; vgl. Géza Facsar, Erzsébet Jerem, Zum urgeschichtlichen Weinbau in Mitteleuropa. In: 
Urgeschichte – Römerzeit – Mittelalter. Materialien zur Archäologie und Landeskunde des Burgenlandes II. Festschrift 
für Alois J. Ohrenberger. Eisenstadt 1985 (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Bd 71), S. 121ff. – Zuletzt: 
Karl Kaus, Zagersdorf. In: Internationales Symposion „Die Osthallstattkultur“. Exkursionsführer. Sopron 1994, S. 18.
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nistrierte. ursula Kanizsay heiratete 1534 thomas nádasdy: lockenhaus samt deutschkreutz und 
viele andere Kanizsay-güter gelangten dadurch in den besitz des später zum palatin emporsteigenden 
magnaten. 1568 tauschte die inzwischen verwitwete ursula von Kaiser maximilian die säkularisierte 
zisterze Klostermarienberg/borsmonostor gegen ihre frühere Herrschaft nagykanizsa ein, die dem 
Kaiser als grenzfestung gegen die türken bessere dienste leisten konnte. mit den Herrschaften 
lockenhaus, Klostermarienberg, deutschkreutz, der am Südufer des neusiedlersees liegenden ‚obe-
ren Gegend’ (Felső vidék) der Herrschaft Sárvár und dem volkreichen großen Markt Tschapring/Cse-
preg verfügten die nádasdy nunmehr über einen territorial weitgehend geschlossenen besitzkomplex 
an der Westgrenze des Königreichs ungarn, den sie im 17. Jahrhundert noch durch den erwerb der 
Herrschaft Hornstein-Seibersdorf und pottendorf ausweiteten. dieser Komplex ging einige Jahre nach 
der Hinrichtung von Franz nádasdy im zuge der sogenannten magnatenverschwörung 1676 größten-
teils in den besitz des grafen paul esterházy über, der in diesem landstrich bereits über namhaften 
besitz verfügte; u. a. gehörte den esterházys seit 1612 die benachbarte große Herrschaft land-
see-lackenbach, seit 1622 verfügten sie auch über die ehemals kaiserlichen Herrschaften Forchten-
stein und eisenstadt, dazu kamen später noch die Herrschaften güns, Kobersdorf, Kapuvár, Süttör- 
St. nicolai/Szentmiklós, Hornstein und Kittsee sowie die österreichische grenzherrschaft Schwarzen-
bach. in den Händen der esterházy verblieb deutschkreutz bis über das ende unseres betrachtungs-
zeitraumes hinaus. 
diese ausbildung eines großen besitzkomplexes territorial benachbarter grundherrschaften bildete 
meiner meinung die basis für die ausgestaltung der großen Weinwirtschaften der magnaten nádasdy 
und Esterházy, wie sie uns am Beispiel von Deutschkreutz in spezifischer Form entgegentritt.

iii

die Weineinkünfte, der jährliche introitus (=zugang), der herrschaftlichen Kellerwirtschaft (zu dem 
vom Vorjahr verbliebenen Restbestand) setzte sich aus mehreren Wurzeln zusammen:
a) aus der ‚Feudalrente’,
b) aus dem eigenbau,
c) aus dem ‚anspanwein’ und
d) aus dem Kaufwein.

a) die Feudalrente bildete bis ins 16. Jahrhundert die wichtigste zugangsquelle für den herrschaft- 
lichen Keller; sie gliederte sich in folgende wichtigste gruppen:
1 das ‚bergrecht’ (lat. ius montanum, ung. hegyvám), die vom Weingarteninhaber dem bergherrn  
zu entrichtende natural-grundsteuer; sie wurde zumeist in Form von most bei der lese entrichtet,  
in selteneren Fällen auch mit geld abgelöst. diese grundsteuer war an die größe des Wein- 
gartens gebunden und daher in ihrer Höhe jährlich unverändert, unabhängig vom jeweiligen Ertrag. 
Sie betrug in deutschkreutz von einer ‚Kräften’ (fossura) eine pint (bergpint), d. h. von einer Fläche 
von rd. 4 a mussten 2 l most abgeliefert werden;6 dies sind von 1 ha 50 l; bei einem Hektarertrag von 

6 Grundlagen der Berechnung: Die bei der Einhebung des Bergrechts verwendete Pint wurde anlässlich der Einführung 
des Maria Theresianischen Urbars 1767 zum Pressburger Maß (dem ‚Reichsmaß’) in Relation gestellt; sie enthielt 
1,9111 Liter. – Vgl. Harald Prickler, Zur Problematik der Erforschung von Lokalmaßen am Beispiel des burgenländisch-
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rd. 15-20 Hektoliter entsprach diese Abgabe daher rd. 2½ - 3⅓% des Ertrages, wohlgemerkt, im 
langjährigen Durchschnitt.
2 aus dem ‚zehent’, (decima, dézsma oder tized), dem zehnten Teil des jährlichen Ertrages, einer ur-
sprünglich dem bischof zustehenden abgabe, die im 16. Jahrhundert durch pauschale ablöse mit einer 
dem bischof bezahlten Summe und einhebung als naturalgabe durch den grundherrn selbst in praxi 
bereits zu einer grundherrlichen Rente umgewandelt ist. Sie entsprach, wie gesagt, 10% der jeweiligen 
ernte und wurde zugleich mit dem bergrecht bei der ausfuhr der maische aus dem Weingebirge anläss- 
lich der lese im herrschaftlichen berghof abgeliefert.7 insgesamt betrug daher die Feudalrente seit dem 
16. Jahrhundert im Durchschnitt etwa 12½ - 13⅓% der Ernte, mit Schwankungsbreiten – je nach der 
Fertilität des Jahrganges – zwischen etwa 10½% in Rekordertragsjahren und 50-80% in Jahren absolu-
ter missernten!
b) der herrschaftliche Eigenbau oder allodialweinbau diente im mittelalter in erster linie der Versor-
gung der grundherrn mit qualitativ besserem Wein und war daher umfangmäßig beschränkt. Wegen der 
unmittelbaren nachbarschaft der bereits im mittelalter im Wesentlichen vom Weinexport in die soge-
nannten oberländer, nach böhmen, mähren, Schlesien und polen lebenden Stadt Ödenburg ist aber für 
den deutschkreutzer grundherren schon in dieser zeit ein das normalmaß des adeligen eigenweinbaus 
überschreitender besitz anzunehmen. Konkret wissen wir, dass ein in der benachbarten gemeinde 
Wolfs/balf am neusiedlersee liegender großer Weingarten des Servienten (ritters) Knappel 1317 durch 
König Karl i. robert enteignet und dem Ödenburger gespan rudolf v. pottendorf übergeben wurde, 
von dem er in den besitz der grafen von mattersdorf-Forchtenstein gelangte. diese applizierten ihn 
ihrer besitzung deutschkreutz, deren zugehör er über alle besitzerwechsel der grundherrschaft bis ins 
19. Jahrhundert blieb. auch der um die mitte des 16. Jahrhunderts erstmals genannte Kreutzer Schloss- 

westungarischen Raumes. In: Gustav Otruba (Hg.), International Consultation on Historical Metrology, 3, 1983. 
Travaux du III. Congrès International de la Métrologie Historique, organisé par Comité International pour la Métrolo-
gie Historique Linz, 7.-9. Oct. 1983. 1985 (Acta Metrologiae Historicae, Bd 1; Linzer Schriften zur Sozial- u. Wirtschafts- 
geschichte, Bd 14), S. 387. – Ders., Vas megye régi borűrmertekei az északnyugat-pannóniai mértékrendszer 
keretében (Die alten Weinhohlmaße des Komitates Vas im Rahmen des nordwest-pannonischen Maßsystems). In: Vas 
megye múltjából. III. Levéltári Évkönyv. Szombathely 1986, S. 79 u. 90f. – Die Größe des Flächenmaßes ‚Kräften’ 
(fossura) schwankte nach den Angaben des Deutschkreutzer Bergbuches von 1757 (Esterházy-Familienarchiv 
Forchtenstein, Prot. Nr. 681); darin wird die Größe der Parzellen in Kräften notiert, zugleich aber auch das Längen- 
und Breitenausmaß in Klaftern und die Fläche in Joch und Klaftern angegeben – beträchtlich zwischen 42 und 184 
Kl.2 (= Quadratklafter) und erreichte im Durchschnitt 106 Kl.2, d. s. 3,78 a. In der herrschaftlichen Verrechnung wird 
die Kräften gelegentlich auch dem Ausmaß von 2 Pfund (dem im Neusiedlerseebereich seit dem 16. Jahrhundert 
allgemein üblichen Weingartenflächenmaß) gleichgesetzt.

7 Von einer pekuniären Ablöse des Zehents, wie sie in der Grafschaft Forchtenstein und Herrschaft Eisenstadt schon 
seit dem 15. Jahrhundert üblich war und wegen der nominell unveränderten Höhe des Ablösebetrags trotz enormen 
Anstiegs des Weinpreises bis 1600 zu einer realen Verringerung der Zehentbelastung auf durchschnittlich etwa 1-2% 
der Ernte geführt hatte, hören wir in Deutschkreutz erst 1661 im spezifischen Falle des Wiener Neustädter Weingar-
tenbesitzes, der sich aber wegen seines geringen Umfanges auf die ermittelten Durchschnittswerte kaum auswirkt. 
Bis ins 15. Jahrhundert – vor Erbauung des Berghofes – kam der bischöfliche Zehenteinnehmer mit einem großen 
Fass in den Markt, in das von den einzelnen Produzenten der Zehentmost eingefüllt wurde (vgl. Harald Prickler, 
Adalékok a szőlőmüvelés történetéhez Moson megyében (Beiträge zur Geschichte des Weinbaus in der Grafschaft 
Moson). In: Tanulmányok Mosonmagyaróvár és vidéke történetéhez (Studien zur Geschichte von Moson und seiner 
Umgebung). Győr 1979, S. 47. Wegen der schwierigen Adminis-trierbarkeit der Zehenteinnahme in dieser Form 
setzte sich in der Folge im Großteil der Diözese Raab die Ablöse des Zehents mittels eines vom Grundherrn dem 
Bischof entrichteten Pauschalbetrages durch. Der Zehent wurde durch den Grundherrn selbst eingehoben; zu einer 
frei verkäuflichen Rente wie in Österreich ist er allerdings im burgenländisch-westungarischen Gebiet nicht gewor-
den, er blieb immer mit der Grundherrschaft verbunden, wenn wir von den zeitweiligen Verpachtungen des ‚Raaber 
Zehents’ durch die habsburgischen Herrschaftsinhaber Eisenstadts und Forchtensteins an private Geldgeber 
während der Sedisvakanz des Bistums im 16. Jahrhundert absehen wollen. 
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weingarten Fabian dürfte mittelalterlichen ursprungs sein, darauf deutet der name, den man auf einen 
früheren besitzer zurückführen kann. dieser name ist dann auf die ganze ried übergegangen; aus vie-
len parallelbeispielen in den intensivzonen des Weinbaus am neusiedlersee, in güns und am eisenberg 
wissen wir, dass solche personenbezogene riednamen in der regel aus dem Spätmittelalter stammen.8

aus der mitte des 16. Jahrhunderts kennen wir noch den namen eines dritten herrschaftlichen eigen-
bauweingartens, des Kirchenweingartens. er ist wahrscheinlich einmal im besitz der deutschkreutzer 
pfarrkirche gewesen und von der Herrschaft im zuge der reformation übernommen worden. die do-
tierung der evangelischen prädikanten erfolgte durch den grundherrn direkt, mittels geld- und natural-
zuweisungen – der zur pfarr- oder Kirchendotation gehörige grundbesitz wurde zumeist vom grund-
herrn eingezogen.
Seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts beteiligten sich die ungarischen grundherren in ständig steigen-
dem maße am Handel und Fernhandel mit agrarischen gütern in die wachsenden städtischen zentren. 
dies bewirkte einerseits eine ständige ausweitung der allodialwirtschaft, des herrschaftlichen eigen-
baus, und andererseits – parallel dazu – die ausweitung der feudalen arbeitsfron, der robot der unter-
tanen. Von dieser entwicklung blieben auch die besitzungen des palatins thomas nádasdy und seiner 
nachfahren nicht ausgenommen. noch vor dem Jahrhundertende hören wir von weiteren herrschaftli-
chen eigenweingärten in deutschkreutz, Hans Schuster, Hundsbuckel, Pethö János, Goldberg, Siglos-
grund und Garten. diese namen stammen teils von Vorbesitzern, teils sind es riednamen. der gar-
ten-Weingarten entstand im Schlossbereich, außerhalb des eigentlichen Weingebirges. der gesamtum-
fang der herrschaftlichen eigenweingärten stieg solcherart in deutschkreutz selbst auf über 229 Kräf-
ten, 9 ha oder rd. 3% der Gesamtfläche an. Franz Nádasdy weitete ihn um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
durch den ankauf des umfangreichen Weingartenbesitzes des Wiener Kaufmannes andreas dürnberger 
und anderer auf rd. 17 ha oder 7% der Gesamtfläche aus.9 
prinzipiell standen dem grundherrn folgende methoden zum Erwerb von Weingärten zur Verfü-
gung:
1) das Vorkaufsrecht. grundstücke mussten beim Verkauf prinzipiell ‚feilgeboten’ werden, d. h. öffent-
lich zum Verkauf angeboten werden. Wenn die grundherrschaft ihr Vorkaufsrecht ausschlug, hatte die 
gemeinde Vorrang; nach dieser kamen die grundstücksnachbarn bzw. Verwandten an die reihe, zum 
Schluss erst alle anderen.
2) eine zweite möglichkeit zum billigen erwerb von Weingärten bot sich der Herrschaft nach dem  
erbenlosen ableben von Untertanen: In diesem Falle fiel das hinterlassene Gut zur Gänze dem Grund-
herrn zu.
3) eine dritte möglichkeit bestand im einziehen, in der beschlagnahme von Weingärten, wenn diese 
drei Jahre lang hintereinander vom eigentümer nicht ordnungsgemäß bearbeitet worden waren. diese 
art der enteignung ist in den ‚bergordnungen’, den gesetzlichen regeln des Weinbaus, vorgeschrieben. 
Solche bergordnungen für deutschkreutz haben sich aus dem 17. Jahrhundert in deutscher und ungari-
scher Sprache erhalten.

8 Vgl. dazu Harald Prickler, Kampfschild und Wagatschpeter. Flurnamen als Quellen zur Sozialstruktur des mittelalter-
lichen Weingartenbesitzes. In: Quasi liber et pictura: tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára 
(Festschrift für András Kubinyis 70. Geburtstag), Hg. Miklós Szabó. Budapest 2004, S. 421-428.

9 Quellen für die Angaben über die herrschaftlichen Eigenweingärten: Ungarisches Staatsarchiv (MOL) Budapest, 
Ungarische Kammer, E 185, Familienarchiv Nádasdy, Bündel 56/10 (Léka-Keresztúr-Borsmonostor-Kőszeg-Soproni 
szőlő 1527-1662), S. 518, 531, 615, 707f., 727f., 732, 740f., 750, 758 u. 762; weiters: Esterházy-Familienarchiv Forch-
tenstein, Prot. Nr. 681 (Bergbuch Deutschkreutz 1661).



39

4) in der frühneuzeitlichen Form der ungarischen grundherrschaft stand dem Herrn grundsätzlich das 
recht der ‚abstiftung’ zu, der zwangsenteignung eines besitzers gegen entschädigung des vom bergge-
richt, dem bergmeister und seinen geschworenen, festgestellten grundstückwertes: dieses ‚bauernlegen’ 
genannte Vorgehen ist in unserer landschaft nur sehr selten angewendet worden, im Falle von Weingar-
tenbesitz in der benachbarten esterházyschen Herrschaft landsee-lackenbach allerdings nachweisbar.
5) die wirkungsvollste methode zur ausweitung des herrschaftlichen eigenbaus bestand im ankauf 
großer Weingärten bzw. Weingüter in- und ausländischer prominenter besitzer, wenn diese sich – aus 
welchen gründen immer – zum Verkauf entschlossen. Wie schon Franz nádasdy nützten im 18. Jahr-
hundert auch die Fürsten esterházy eine solche gelegenheit: zu beginn des 18. Jahrhunderts betrieb 
der wahrscheinlich aus deutschkreutz stammende Wiener neustädter Stuck- und glockengießer Jo-
hann leeb (löw) in deutschkreutz eine ausgedehnte Weinwirtschaft. als unter seinen Kindern und 
nachfolgern der emotionale bezug zur alten Heimat geringer wurde und ihnen die mit großem arbeits-
aufwand und hohen Kosten verbundene Weinwirtschaft beschwerlich fiel, verkauften sie diese an den 
Schlossherrn. auf diese Weise wuchs der Schlossweinbau bis zum Jahre 1757 auf mehr als 700 Kräften, 
26 ha oder 18% der damaligen Deutschkreutzer Gesamtweingartenfläche an. Obwohl dieser Prozess 
nicht linear vor sich ging, und die grundherrschaft laufend unrentabel gewordene parzellen wieder 
verkaufte und auch zuließ, dass solche von den Käufern gerodet und in zinspflichtige Äcker umgewan-
delt wurden, wuchs der herrschaftliche Weingartenbesitz in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
weiter an und erreichte schließlich seinen Höchststand mit über 1 000 Kräften, das sind 40 ha oder et-
was mehr als ein Viertel der damaligen Gesamtweingartenfläche. Diese Ausweitung erfolgte paradoxer-
weise in einer zeit, in der sich der deutschkreutzer Weinbau – ebenso wie der westpannonische Wein-
bau überhaupt – bereits in einer Krise und einem großen Schrumpfungsprozess befand. Freilich standen 
der esterházyschen Zentralwirtschaft auch nach den Schlesischen Kriegen und dem Siebenjährigen 
Krieg, die den Verlust vieler traditioneller Fernhandelsmärkte für den Qualitätswein mit sich brachten, 
in der intensiven ausnützung des herrschaftlichen Weinschankregals auf ihren vielen westungarischen 
Herrschaften und Stadtpalais in Wien und anderen Städten als Kompensationsmittel zur Verfügung. 
dennoch führten Kosten-nutzenuntersuchungen zum herrschaftlichen eigenweinbau, die schon in der  
2. Jahrhunderthälfte öfter über 6-jährige Zeiträume durchgeführt wurden, fast immer zu negativen Er-
gebnissen. man behalf sich daher mit dem Verkauf der unrentabelsten parzellen, die zumeist in äcker 
umgewandelt wurden, oder mit der Verpachtung solcher parzellen an bauern, die aber auch in der regel 
zur rodung führten.10 im Übrigen hoffte man immer auf eine künftige trendwende zum besseren. eine 
im Jahre 1801 durchgeführte untersuchung der Herrschaft deutschkreutz wies nur noch 589½ Kräften, 
ca. 22 ha oder 14% der Deutschkreutzer Weingartenfläche im herrschaftlichen Eigenbetrieb aus, die 
restlichen herrschaftlichen grundstücke waren bestandnehmern (pächtern) überlassen.11 
zur regelmäßigen bearbeitung der herrschaftlichen Weingärten (dem sogenannten ‚ordinari bau’) ge-
hörten das Steckenschlagen, das Schneiden der reben, die bodenbearbeitung (zwei- oder dreimaliges 
Hauen) und die grünarbeiten (Jäten, binden und ‚aufrichten’), die lese, das Steckenziehen, das ‚gru-
ben’ (Pflanzung neuer Stöcke) sowie die gelegentliche Düngung wurden separat bezahlt Zum ‚ordinari 
bau’ wurde die unentgeltliche arbeitsfron herangezogen, die Robot der Herrschaftsuntertanen. der 

10 Viele Beispiele dazu in den auf die Weinwirtschaft bezüglichen Schriften der Herrschaftsrechnungen Deutschkreutz 
aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts im Esterházy-Familienarchiv Forchtenstein.

11 Ungar. Staatsarchiv (MOL), Budapest, Familienarchiv Fürst Esterházy, P 112 Leltárak 230 (Status Dominii Keresztúr 
Anno 1802 conscripta); die Konskription spiegelt den Stand des Jahres 1801.
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steigende bedarf an arbeitskraft mit dem anwachsen der herrschaftlichen Weingärten wurde im späten 
16. Jahrhundert in  d e r  Form ausgeglichen, dass hierfür die robot nicht nur der anderen dörfer der 
Herrschaft deutschkreutz (Kroatisch-minihof, Kleinwarasdorf, girm, später auch Kroatisch-geres-
dorf) in anspruch genommen wurde, sondern auch der dörfer benachbarter Herrschaften der nádasdy, 
wie lockenhaus und Klostermarienberg; die esterházys behielten diesen usus bei, teilten aber viele 
Weingartenparzellen auch den bauern der landseer und Kobersdorfer Herrschaftsdörfer zu. in den 
Kellerrechnungen heißen diese Weingartenparzellen dann z. b. der Minihofer Goldberg, der Kreutzer 
Goldberg, der Bleigrabener Goldberg usw. daneben wurden aber seit dem 17. Jahrhundert viele 
Weingärten in lohnarbeit bewirtschaftet und gewissen ‚Weinzierln’ in deutschkreutz gegen einen 
fixen Pauschalbetrag übertragen. Sie mussten die notwendigen Arbeitskräfte, Hauer, Binderinnen 
usw., gegen tage- oder saisonweise entlohnung selbst organisieren. in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts hielten sich die robotweingärten und die gegen bezahlung vergebenen Weingärten zahlen-
mäßig etwa die Waage. es scheint, dass die in die frühe periode zurückreichenden herrschaftlichen 
Weingärten zumeist mittels robot bewirtschaftet wurden, die seit dem 17. Jahrhundert hinzukom-
menden dagegen mittels lohnarbeit – doch müssten zu einer gültigen aussage noch sehr umfangrei-
che und zeitraubende untersuchungen durchgeführt werden. zu diesen Hauptformen, robot und 
lohnarbeit, trat in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts im steigenden ausmaß der ‚bestand’, die Ver-
pachtung hinzu. die bestandgründe erreichten um 1800 bereits gleich großen umfang wie die beiden 
vorgenannten gruppen zusammen.
zu den außerhalb der normalen bearbeitungskosten anfallenden regelmäßigen herrschaftlichen ausga-
ben zählte der Einkauf der Weingartenstecken. Sie wurden alljährlich im Ausmaß von 70 000 bis  
100 000 Stück, manchmal bis zu 200 000, aus den benachbarten waldreichen grundherrschaften 
lockenhaus, Kobersdorf und Schwarzenbach in Österreich gegen bezahlung eingeschafft, manchmal 
auch auf dem Wiener neustädter markt gekauft. extra bezahlt wurde auch das ‚gruben’ neuer Wein-
stöcke zur laufenden Verjüngung der Weingärten.
c) ‚Anspanwein’ wurde der Wein genannt, den die Herrschaft von den untertanen zum verbilligten 
preis ankaufte oder anstelle von Schulden annahm. dieses durch die maria theresianischen urbarial-
reformen abgeschaffte zwangskaufrecht der grundherrschaft hat man in solchen Jahren angewendet, 
wenn die einkünfte aus der Feudalrente und dem eigenbau zur Versorgung der herrschaftlichen Wirts-
häuser nicht ausreichten. Von den betroffenen untertanen wurde dieses recht als belastung empfun-
den, seitens der grundherrschaft aber als soziale maßnahme betrachtet, weil man dadurch den bauern 
die Möglichkeit eröffnete, ihre hintanstehenden Zahlungsverpflichtungen an die Herrschaft ‚natural’ 
abzulösen. im Vergleich zur Feudalrente und dem herrschaftlichen eigenbau spielte der anspanwein 
aber eine nebensächliche rolle.
d) eine möglichkeit, Fehlbestände im Schlosskeller auszugleichen, bestand im regulären Ankauf von 
Wein von bauern und anderen Weingartenbesitzern des eigenen Herrschaftsbereichs oder von anderen 
Herrschaften, aber auch von fremden besitzungen. zur zeit der nádasdy wurden beispielsweise in den 
Wirtshäusern der Herrschaft lockenhaus auch Weine aus lutzmannsburg, pereszteg, Kleinwarasdorf, 
purbach, Walbersdorf, mönchhof und anderen fremden orten ausgeschenkt.12 in der esterházyschen 
zeit wurden Fehlbestände des eigenen Schlosskellers zumeist durch Überschüsse aus anderen fürstli-

12 Ebda, Rep. 17 Nr. 53 (Verzeichnis der zwischen Georgi 1672 und Georgi 1676 in den Wirtshäusern der Herrschaften 
Lockenhaus-Klostermarienberg-Deutschkreutz ausgeschenkten Weine).



41

chen Kellereien, z. b. aus Forchtenstein oder eisenstadt ausgeglichen, wofür aber der Wert als ausgabe 
in Rechnung gestellt wurde bzw. umgekehrt. Dies war wegen der jahrgangsweise unglaublichen 
Schwankungen der Weinlesen notwendig.
am anteil der vier genannten Wurzeln der herrschaftlichen Weinwirtschaft trat im laufe der Jahrhun-
derte ein merkbarer Wandel ein: im 16. Jahrhundert bildeten wohl die eingänge aus der Feudalrente, 
zehent und bergrecht die Hauptposten, neben denen sich der herrschaftliche eigenbau zwar namhaft 
behaupten konnte, während anspanwein und Kaufwein wohl eine nebensächliche rolle spielten. ge-
naueres erfahren wir im frühen 17. Jahrhundert: Im Durchschnitt der Jahre 1625–1629 (5 Jahre) fielen 
von den Weineingängen der Herrschaft auf die Feudalrente 63%, auf den eigenbau (inklusive Knapler) 
37%, von anspan- und Kaufwein besitzen wir in dieser zeit keine konkreten angaben. durch die auf-
stockung des herrschaftlichen eigenbaus im 17. und 18. Jahrhundert stieg dessen anteil naturgemäß 
gegenüber den anderen gruppen stark an. er erreichte in den Jahren 1678–1730 durchschnittlich 54% 
gegenüber 45% der Feudalrente, in den Jahren 1830–1800, fast unverändert, durchschnittlich 55% ge-
genüber 45% der Feudalrente. mitschuld an dieser gewichtsverlagerung trug zum teil auch der um-
stand, dass die Stadt Wiener Neustadt mit ihrem zeitweilig bis zu 8% der Gesamtfläche ausmachenden 
Weingartenbesitz in deutschkreutz nach einer 1661 mit Franz nádasdy getroffenen Vereinbarung ihre 
Feudalverpflichtungen aus Bergrecht und Zehent mit Geld ablösten, wodurch sich die feudale Natural-
rente beträchtlich verringerte. in den vierziger und fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts, den Krisen-
jahrzehnten des westpannonischen Weinbaus, sank der Anteil der Feudalrente mit 35% gegenüber dem 
herrschaftlichen eigenbau mit 65% noch stärker ab. 

iv

Über die eigentliche Kellerwirtschaft besitzen wir erst seit der esterházyschen zeit präzise Quellen. tho-
mas nádasdy scheint bis zum neubau seines deutschkreutzer renaissance-Schlosses (neben dem im ort 
wohl schon seit dem mittelalter bestehenden Herrensitz mit Keller) seine Weine vor allem in der burg 
lockenhaus gekeltert zu haben. nach der errichtung des neuen Schlosses in deutschkreutz um die mitte 
des 16. Jahrhunderts mit geeigneten Kellern wurde der Wein hier gelagert; hierher wurden auch Weine aus 
anderen orten gebracht, z. b. aus lós, tschapring, gór und Kanizsa. Franz nádasdy pachtete um 1600 
jahrelang auch den bischöflichen Weinzehent der Stadt Ödenburg und von Kroisbach zur Erzielung eines 
größeren Handelsquotums; diesen Wein lagerte er in Ödenburg ein. beim großartigen ausbau der deutsch-
kreutzer Schlossanlage unter paul nádasdy in den zwanziger und dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts 
wurden neben dem Hauptkeller noch einige nebenkeller angelegt, sodass die ganze herrschaftliche Wein-
wirtschaft über eine lagerkapazität von mehr als 4 000 Ödenburger eimern oder rd. 3 000 hl verfügte.13

der Wein wurde zumeist in Fässer mit einem Fassungsraum von 10-13 eimer oder rd. 700- 1 000 liter 
gefüllt, daneben gab es schon im 17. Jahrhundert mehrere große Fässer, darunter eines mit 118 eimer 
oder 8 566 liter. da beim transport auf den von pferden gezogenen Weinwägen nur eine beschränkte 
Menge Platz hatte, ergab sich die Größe der normalen Weinfässer. Der Bedarf an Fässern wurde alljähr-

13 In den Kellerrechnungen der Herrschaft werden im 18. Jahrhundert folgende zur Lagerung von Wein verwendete 
Räumlichkeiten des Schlosses aufgezählt: Langer Keller, Kuchel Keller, Mitterer Keller, Capellen Keller, Reeckh Keller, 
Öckh Keller, Pindterey Keller, Pflegers Keller, Pröß Keller, Keller ober der Pröß, Keller unters Thor, Neugebäu Keller, 
„Wo man ins Ambt geht“ (1731).
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lich durch die von der Herrschaft angestellten, ‚bestallten’ bindermeister, wenn notwendig auch von 
aufgedungenen lohnbindern, überprüft, die alten Fässer ‚gevollwerkt’, d. h. mit neuen Holzreifen oder 
auch Eisenreifen versehen und adjustiert, und neue Fässer angefertigt. Diese Arbeiten waren aus dem 
Grunde überaus wichtig, weil der Wein ja in der Regel samt dem Fass verkauft wurde, und leere Wein-
fässer nicht immer an ihren angestammten ort zurückkamen. 
neben den normalfässern und den wenigen riesenfässern gab es noch eine anzahl kleiner Fässchen in 
bierfassgröße mit einem Fassungsraum von 1-1½ eimer oder 70-110 liter; sie dienten zum kleineren teil 
als ‚Stiftfässer’, d. h. ihr inhalt wurde zum dreimaligen ‚Stiften’, auffüllen der normalfässer nach der gä-
rung, verwendet, zum größeren teil aber als behälter für Spezialweine. Solche Spezialweine waren der 
sogenannte ‚ausbruch’ oder ‚mangerlwein’, der aus ausgelesenen der ‚ausgebrochenen’ trockenbeeren, 
uvae passae, mangerl oder ‚aufklaubern’ hergestellte Süßwein, weiters die ‚Kräutlweine’, gewürzweine 
unter beigabe bestimmter Kräuter, Wurzeln oder obst, wie Wermut, alant, cordabenedikt, Salbei, zitro-
nen, rosmarin, Weichseln und dergleichen. Schon im 16. Jahrhundert unterschied man im nádasdy-Keller 
zwischen ‚tiszta must’, dem Seihmost, und ‚prés must’, pressmost. im 17. Jahrhundert kam in den großen 
Herrschafts-, Kloster- und bürgerkellern die erzeugung von ausbruch- und Kräutlweinen in große mode. 
diese mode hielt bis ins frühe 18. Jahrhundert an, verschwand aber dann allmählich. bemerkenswert ist, 
dass man aus den deutschkreutzer Kellerrechnungen des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts sogar auf 
persönliche geschmackspräferenzen einzelner mitglieder des esterházyschen Fürstenhauses schließen 
kann: Fürst Paul Esterházy bevorzugte beispielsweise mehrjährig gelagerten Altwein, seine Gemahlin Eva 
tököly und die Fürstensöhne hatten die süßen ausbruch- und gewürzweine lieber.
Seit der einrichtung des Fürstlich-esterházyschen Hauptkellers im donnerskirchner Kastell, dem soge-
nannten Leisser-Hof, im Jahre 1739 wurde alljährlich regelmäßig eine bestimmte Mostmenge zur Her-
stellung von Wermut dorthin geliefert, wobei es in seltenen Fällen wegen der überstarken gärung des 
mostes auf dem Wege zum Fassbruch kam.

v

der Weinabsatz aus dem deutschkreutzer Hofkeller erfolgte, wie z. t. schon zuvor berichtet, auf fol-
gende arten:
a) die Weine aus der Feudalrente, nicht nur von deutschkreutz, sondern auch von den anderen Herr-
schaftsdörfern, wurden hauptsächlich für den ausschank in den Wirtshäusern, tavernen der locken-
hauser Herrschaft, seit der esterházyschen zeit auch in den Wirtshäusern anderer fürstlicher Herrschaft 
wie Kapuvár, Kittsee, Landsee-Lackenbach, Frauenkirchen, Kittsee, ja sogar Bitsch/Biccse/Biča (in der 
heutigen nordslowakei) verwendet und brachten der Herrschaft namhafte einnahmen. in der Herr-
schaft deutschkreutz befand sich lange zeit kein eigenes herrschaftliches Wirtshaus. die gemeinden 
wurden aber verpflichtet, für den ihnen überlassenen Weinschank eine bestimmte Menge von ‚Bann-
wein’ anzunehmen bzw. finanziell um einen etwas überhöhten Preis abzulösen. Der Markt Deutsch-
kreutz hatte z. B. ein jährliches Kontingent von 100 Eimer Bannwein, d. s. 7 250 l; an den beiden 
Kirchtagen zu Kreuz Erfindung bzw. Kantate im Mai und Kreuz Erhöhung im September musste der 
herrschaftliche Wein ausgeschenkt werden, wofür jährlich – je nach dem Besuch der Märkte – ein 
Quantum von ca. 40-80 eimer (30-60 hl) aufging. nach der maria theresianischen urbarialreform 
1767 erbaute die Herrschaft im Markt ein großes Einkehr-Wirtshaus, in dem in der Folge jährlich meh-
rere hundert eimer abgesetzt werden konnten.
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Ein bestimmtes geringeres Quantum ging auch alljährlich als Deputatwein für die Versorgung des herr-
schaftlichen personals auf.
b) die Weine aus den herrschaftlichen eigenweingärten, die ried- bzw. parzellenweise in eigenen Fässern 
gelagert wurden, gingen vor allem in den Fernhandel. mit diesem Wein wurde eine sich über lange Jahre 
erstreckende ‚Spekulation’ betrieben, d. h. man lagerte den Wein solange, bis sich ein zahlungskräftiger 
Käufer aus Schlesien, mähren, böhmen, polen, der nordslowakei (Sillein) oder aus Wien einfand. gele-
gentlich fand dieser Fernhandel auch über Vermittlung von Ödenburger Händlern, die man eigentlich 
besser als ‚Sensale’ bezeichnen müsste, statt – in der regel aber holten die auswärtigen Weinhändler den 
Wein selbst vom erzeuger ab oder ließen ihn von mittelsmännern abholen. Solche Weinverkäufe an 
Händler brachten wegen des hohen preises überaus hohe einnahmen, die zumeist von den Fürsten so-
gleich selbst vereinnahmt wurden, die ja auch entweder selbst oder durch ihre Zentralverwaltung die 
Verkäufe in die Wege leiteten. zu dieser gruppe gehörten auch die Weinverkäufe, die bis zur zeit maria 
theresias gelegentlich, seit der liberalisierung des Weinhandels regelmäßiger an Wiener abnehmer 
(Wirte, großhändler usw.) aus dem deutschkreutzer Schlosskeller getätigt wurden; inwieweit die Kelle-
reien unter dem großen, aus drei Bauobjekten zusammengewachsenen Wiener Stadtpalais (Wallnerstra-
ße) der esterházy,14 die in weiterer Folge und bis heute in der fürstlichen Weinwirtschaft eine zentrale 
rolle spielen, schon damals von bedeutung waren, bedarf noch eingehender untersuchungen.
ein geringes Quantum der Weine aus den herrschaftlichen eigenweingärten wurde, wie schon angedeu-
tet, regelmäßig auf Wunsch zum persönlichen bedarf für die Hoftafel des Fürsten, seiner gemahlin und 
Söhne nach eisenstadt, Wien, pressburg oder Ödenburg geschickt, ein größeres Quantum seit einrich-
tung des Fürstlichen Hauptkellers nach donnerskirchen verbracht, darunter speziell der zur erzeugung 
des Wermuts bestimmte most.
c) anspanweine und bei bedarf angekaufte ‚Dörflerweine’ dienten – wie der Wein aus der Feudalrente – 
zur Versorgung der herrschaftlichen Weinschankhäuser.
zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die einnahmen aus der Weinwirtschaft zum größten aktiv- 
posten der herrschaftlichen einkünfte zählten, wobei dem Verkauf der Qualitätsweine an ausländische 
Weinhändler ein gleich großes gewicht zukam wie dem Weinschank, der sich im speziellen Fall in der 
Form des Verkaufs des Weines an die anderen Herrschaften der magnaten nádasdy und esterházy zur 
Verteilung auf die dortigen Wirtshäuser ausbildete. 

vi

die Ausnahmestellung des deutschkreutzer Weinbaus hinsichtlich der übergroßen dominanz der 
herrschaftlichen eigenwirtschaft lässt sich im burgenländisch-westungarischen raum nur mit wenigen 
orten vergleichen, z. b. neckenmarkt, St. georgen bei eisenstadt, rechnitz oder dem eisenberg; sie 
wird aber auch an einem anderen phänomen deutlich, was wir als abschluss und in ergänzung zu den 
eingangs erwähnten ‚goldenen beeren’ vorstellen wollen: 1802 wird bei der untersuchung des Standes 
der esterházyschen Herrschaften angeführt, dass der sogenannten Klausische Goldberg-Weingarten 
zwar schon „schlecht“ sei,15 aber „guten rothen burgunderwein“ liefere. da man in meiner Heimatge-

14 Vgl. Richard Perger, Das Palais Esterházy in der Wallnerstraße zu Wien. Wien 1994 (Forschungen und Beiträge zur 
Wiener Stadtgeschichte, Bd 27).

15 D. h. in schlechtem Zustand, lückenhaft. 
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meinde lutzmannsburg, die wie deutschkreutz zur mittelburgenländischen rotweinzone (dem ‚blau- 
fränkischland’) gehört, noch in meiner Jugendzeit die Sorte blaufränkisch im Volksmund allgemein 
‚burgunder’ nannte, interessierte mich diese meldung besonders, zumal die allmähliche Verbreitung 
der Sorte blaufränkisch durch die rebschulen von Ödenburg und pinye in der Fachliteratur der bieder-
meierzeit erst 1847 erwähnt wird.16 Sollte deutschkreutz, und nicht etwa neckenmarkt, von wo – der 
mündlichen Überlieferung nach – die Sorte blaufränkisch ihren Siegeszug antrat, die Wiege des mittel-
burgenländischen rotweins sein? die nachforschung erbrachte interessante ergebnisse: zwar wird 
nach den Kellerverzeichnissen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts der rotwein so wie die anderen 
Spezialweine, ausbruch und Kräutlweine, in geringer menge und in kleinen sogenannten ‚anteil’- 
Fässchen gekeltert, doch erzielte er zumeist nicht den preis der guten Weißweine; er wurde nur zu me-
dizinischen zwecken aus minderwertigeren Sorten hergestellt; der Wein war auch unter der bezeich-
nung ‚Schiller’ geläufig. Unter den parzellen- bzw. riedweise gelagerten und verzeichneten Weinfässern 
des Schlosses findet man seit der Mitte des 18. Jahrhunderts aber – neben dem aus allen anderen Wein-
gärten gesammelten und gekelterten gewöhnlichen (‚ordinari’) rotwein – in geringer menge immer 
separat angeführt den aus dem ‚Klausischen Weingarten’ stammenden rotwein, der durchschnittlich 
etwa 40-45% der gesamternte dieses Weingartens ausmachte. der Klausische Weingarten war einst im 
privatbesitz des deutschkreutzer Kellermeisters und Kastners matthias Klaus (1731–1737). nach des-
sen plötzlichem ableben zog die grundherrschaft wegen seiner nicht abgeschlossenen Kellerrechnung 
den Weingarten in der riede Goldberg ein und bewirtschaftete ihn in der Folge als eigenweingarten. 
mit matthias Klaus ist der zeitliche zusammenhang zum Fürsten paul anton esterházy gegeben, der 
1734 im lothringischen Schloss Luneville die Reichsgräfin Maria Anna Louisa von Lunati-Visconti 
heiratete. der Fürst dürfte bei dieser und auch anderer gelegenheit die berühmten französischen bur-
gunderweine schätzen gelernt und seinen Kreutzer Kellermeister zur Auspflanzung geeigneter Reben 
veranlasst haben. die Verbindung von Klaus zu dem im gefolge der Fürstin nach eisenstadt gekomme-
nen lothringisch-französischen personal wird auch dadurch erwiesen, dass bei der Hochzeit von Klaus 
im Jahre 1734 in eisenstadt mit der tochter des deutschkreutzer Verwalters anton Fickler ein Herr 
carolus Jaquet als trauzeuge fungierte.17 nach einrichtung des fürstlichen Hauptkellers in donnerskir-
chen, in dem auch berühmte internationale Weine für den fürstlichen Hofstaat gelagert wurden, wuchs 
das interesse an der erzeugung hochwertigen rotweins in den eigenen Weingärten: 1761 kam auf an-
ordnung des obersten fürstlichen beamten reichsgraf Franz carl david von Herbeviller ein gewisser 
le bon (wohl ein Franzose) nach deutschkreutz, um dem dortigen Wirtschaftspersonal die techniken 
zur erzeugung guten rotweins nach „welscher“ art beizubringen.18 aber schon um 1750 wurde – den 
berichten der Herrschaftsverwalter zufolge – die maische aus den gerebelten (von den Kämmen „ab-
geprodelten“) roten trauben eine Woche lang vor dem pressen ausgelaugt,19 eine technik, die noch 
heute zwecks erzielung eines höheren Farb- und extraktgehalts angewendet wird. Somit kann deutsch-
kreutz – unabhängig von der Frage der rebsorte – als eine Wiege der burgenländisch-westungarischen 
Qualitätsrotweinerzeugung bezeichnet werden.

16 Karl Fürst, Versuch über den Weinbau und Weinhandel der Gespanschaft Ödenburg. Wien 1847.

17 Dom- und Stadtpfarre St. Martin – Eisenstadt, Pfarrmatriken.

18 Ungar. Staatsarchiv (MOL), Budapest, Familienarchiv Fürst Esterházy, Acta dominiorum, Dominium Keresztúr 1761/23.

19 Ebda, 1754/25.
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Weinbau in der südWestlichen sloWakei
am beginn der neuzeit (16. – 17. Jahrhundert)
Jozef Baďurík

der Wein als ein produkt der Weinbauproduktion war schon im Frühmittelalter ein sehr wichtiger 
bestandteil der Wirtschaft und des lebens der bewohner der südwestlichen Slowakei. Von den noch 
heute sich in diesem Territorium befindenden Weingartenregionen – Skalica und Záhorie, Hlohovec/
Freistadt und Trnava/Tirnau, Dunajská Streda oder Nitra/Neutra – war in der Vergangenheit und blieb 
bis zur gegenwart die größte und bedeutungsvollste – die kleinkarpatische region.1 in diesem bei-
trag möchte ich mich vor allem einer annäherung an die Weinbaugeschichte widmen und auf die 
bedeutung des Weines in dieser größten Weinbauproduktionsregion während des ausgehenden mit-
telalters und der ersten zwei Jahrzehnte der neuzeit konzentrieren.
Die kleinkarpatische Weinbauregion befindet sich im Südwesten der Slowakei und zieht sich nord-
östlich der donau und bratislava/pressburg hin. die Weingärten dieses gebietes liegen an den östli-
chen Hängen der gebirgskette der Kleinen Karpaten. Sie beginnen bei devín/theben (beim zusam-
menlauf von march und donau) und enden bei Smolenice/Smolnitz, was eine länge von ca. 50 km 
darstellt. in der Vergangenheit wurden dieser region auch einige gegenden zugezählt, die nicht di-
rekt an den Hängen und im Vorgebirge lagen, sondern schon in der ebene, ein paar Kilometer vom 
Kamm der Kleinen Karpaten entfernt. es handelte sich dabei meist um dörfer, die zu den eigen-
tumskomplexen der Feudalherrscher oder zu den sich direkt in der kleinkarpatischen Region befin-
denden Städten gehörten.2 
die kleinkarpatische Weinbauregion formierte sich schon im zeitraum des früheren mittelalters. zu 
den grundbedingungen der Weinbauentwicklung in dieser region gehörten das wirtschaftliche inter-
esse der Feudalen am Weinrebenbau sowie auch die vorausgegangene, mehrhundertjährige Tradition 
der produktion von Qualitätsweinen. die entfaltung der Weingärtnerei im mittelalter begünstigte 
auch die ankunft der deutschen Kolonisten (nach dem einbruch der tataren in den Jahren 1241/42). 
in der sich formierenden region nahm die Stadt bratislava/pressburg von anfang an eine dominante 
Stellung ein. dazu trug vor allem ihre günstige geographische lage bei, die ihr die donauhandels-
straße sicherte, und später der erwerb des Warenhandelsmonopols an der mitteldonau.3 

1 Über die Weingeschichte in der Slowakei vgl. die Aufsätze in Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského 
(FFUK). (Jahrbuch der Philosophischen Fakultät der Komenský Universität). Historica 39-40 (1989), S. 159-241. – 
Štefan Kazimír, Pestovanie viniča a produkcia vína na Slovensku v minulosti (Weinbau und Weinproduktion in der 
Slowakei in der Vergangenheit). Bratislava 1986 (mit dt. Resümee).

2 Erna Kahounová, Vinohradníctvo Málych Karpát (Weinbau in den Kleinkarpaten). In: Slovenký národopis (Slowenische 
Ethnologie) 8/1 (1960), S. 3-72. – Jozef Baďurík, Malokarpatské vinohradníctvo v 16. stor. (Kleinkarpatenweinbau im  
16. Jahrhundert). Bratislava 1990 (mit dt. Resümee).

3 Jozef Baďurík, Westslowakische Städte und der Weinbau im 13.–15. Jahrhundert (mit besonderer Beachtung von 
Bratislava/Pressburg und weiteren kleinkarpatischen Weinstädten). In: Ferdinand Opll (Hg.), Stadt und Wein. 
Linz a. d. D. 1996 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, Bd 14), S. 85-89.
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platz und bedeutung von bratislava/pressburg

im mittelalter gehörte bratislava/pressburg unter die reichsten ungarischen Städte. die meisten ein-
kommen hatte sie aus dem Handel, und davon machte den wesentlichsten teil der Wein aus.4 im Jahre 
1435 produzierten die 474 Weingartenbesitzer in bratislava/pressburg mehr als 1 500 000 liter Wein. 
der Weinbau bei den Kleinen Karpaten entwickelte sich außer in bratislava/pressburg auch in weiteren 
lokalitäten, aus welchen sich nach und nach königliche und landherrschaftliche Städtchen formierten. 
neben der königlichen Stadt modra/modor [abb. 1] waren es noch pezinok/bösing, devín/theben, 
Svätý Jur/St. Georgen und Rača/Ratschischdorf. Ende des Mittelalters kam es in der kleinkarpatischen 
region zu neuen eigentumsauktionen. neben bratislava/pressburg erwarben die grafen aus Svätý Jur/
St. georgen und pezinok/bösing, die bis damals die bösinger und St. georger Herrschaft besaßen, eine 
wichtige Position. Diese Familie erwarb auch noch Smolenice/Smolnitz und Červený Kameň/Rotten-
stein, also außer Bratislava/Pressburg, Devín/Theben, Rača/Ratschischdorf, Vajnory/Weinar und  
modra/modor gehörte die größte mehrheit der Weinbaulokalitäten an den osthängen der Kleinen Kar-
paten diesem alten ungarischen geschlecht.

in dieser zeit hat man auch den anbau von einigen neuen traubensorten, vor allem der burgundersor-
ten, aber auch der rotwein bietenden Sorten eingeführt, was nicht nur die bemühung um höhere Wein-
produktion, sondern auch eine höhere Qualität der fertigen Weine bedeutete. das Sortiment der produ-
zierten Weine breitete sich aus, stabilisierte sich und überdauerte auf diese Weise praktisch bis ins  
19. Jahrhundert. Wir kennen sie aus den erhaltenen Quellen von matthias bel (worüber Herr Kollege 
Čičaj sprechen wird).5 ende des 15. Jahrhunderts wurde der Flächenausbau der pressburger Weingär-
ten, aber auch der meisten weiteren lokalitäten beendet. die Fläche der bebauten Weingärten stellte 
den maximalen Flächeninhalt vor, welcher in diesem umfang weitere Jahrhunderte, eigentlich bis zum 
befall der Weingärten durch philoxera, überdauerte.6 

4 Franisek Kalesný, Über den Weinbau und den Weinverkauf in Bratislava bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. In: ders., 
Alžbeta Sopušková (Hg.), Weinbau in Bratislava. Bratislava 1995, S. 15.

5 Vgl. den Beitrag von Viliam Čičaj in diesem Band.

6 Jozef Baďurík, K formovaniu malokarpatskej oblasti a charakteru vinohradníckej dediny v 16. stor. (Zur Gestaltung der 
Kleinkarpatenregion und zum Charakter des Weindorfes im 16. Jahrhundert). In: Zborník FFUK. Historica 35-36 (1988), S. 97.

Abb. 1: Stadtansicht von modra im 18. Jahrhundert (Kupferstich von Abraham Kaltschmied)
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das 16. und 17. Jahrhundert bilden ein besonderes Kapitel in der slowakischen und ungarischen ge-
schichte. es handelte sich dabei um zwei Jahrhunderte, die durch komplizierte politisch-wirtschaftliche 
entwicklungen charakterisiert sind. in Folge der niederlage bei mohács (1526) und der späteren auf-
teilung des landes kam es zu ernsthaften änderungen in der entwicklung des Staates, wozu auch noch 
der Einfluss der mehr als hundertfünfzigjährigen Anwesenheit der Osmanen in Mitteleuropa hinzukam. 
trotz dieser erwähnten tatsachen war die zeit zu anfang der neuzeit eine zeit des aufblühens der 
kleinkarpatischen Winzerei und ihrer produkte – der qualitativen Weine. Wenn wir die ursachen, die 
dazu geführt haben, näher betrachten, sind folgende momente die wichtigsten:

• die beendigung des Flächenausbaus des Weinbaus ende des mittelalters,
• eine ausreichende produktion von Spitzen- und Qualitätsweinen im mittelalter und deren erfolg-

reiche durchsetzung, auch auf den ausländischen märkten,
• die position von bratislava/pressburg als monopolexporteur und Weinfrachtführer im pressburger 

Stuhl und an der donau,
• die günstige Wirkung der Agrar- und Kriegskonjunktur, auch auf die Weinproduktion,
• die wirtschaftlich interessanten Weinpreise und der anstieg des Weinkonsums im breiteren terri-

torium von mitteleuropa (böhmen, mähren, Schlesien, lausitz und polen),
• und schlussendlich die tatsache, dass mit dem Vorrücken der türken (osmanen) es zur Verletzung 

der über tausendjährigen Tradition des Sriemerweinbaus – des bis dahin größten Produzenten und 
exporteurs der Weine aus ungarn – kam, und die ausnützung dieser chance, die Sriemerweine 
auf den ausländischen märkten durch die kleinkarpatischen Weine zu ersetzen.

flächeninhalt und produktion

die angedeuteten anregungen und impulse für die wei-
tere Weinproduktion bedeuteten, dass die Weinbaupro-
duktion sich in der kleinkarpatischen region in den tra-
ditionellen Städten und in den Feudalherrschaften kon-
zentrierte. bei den Städten war das auch weiterhin bra-
tislava/pressburg, danach gefolgt von modra/modor 
und pezinok/bösing. bei den Feudalherrschaften kann 
man den größten aufschwung bei der Herrschaft von 
Červený Kameň/Rottenstein verzeichnen, die in den 
Jahren 1535–1583 im besitz der Fuggerfamilie stand. 
bei diesem großgrundbesitz ist im Verlauf des Jahrhun-
derts eine intensive besiedelungstätigkeit (Kroaten) zu 
erkennen, sowie eine erneuerung der heruntergekom-
menen und ein anbau von neuen Weingärten.7 aus der 
erforschung des anteiles des Weinbaus auf den Wirt-
schaften dieser Herrschaft, deren wesentlicher teil auf 

7 Juraj Žudel, Fuggerovci na Červenom Kameni 1535–1583 (Die Fugger auf der Herrschaft Červený Kameň/ Rotten-
stein) 1535–1583. Bratislava 1991 (mit dt. Resümee).

Karte 1: Die kleinkarpatische Weinbauregion
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leibeigenschaftlicher produktion gegründet war, wird offensichtlich, dass der Wein der wesentlichste 
bestandteil der einnahmen war. die einnahmen aus Wein sanken in dieser Herrschaft nie unter  
50% des bruttogesamteinkommens. 
ein ähnliches beispiel gibt es auch für den städtischen Weinbautyp: der anteil aus Wein an den ein-
kommen von bratislava/pressburg bewegte sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zwischen 
36-50%.8 aus den angeführten beispielen geht hervor, dass die Weinproduktion in dieser zeit der wich-
tigste zweig im Wirtschaften der Städte und der Feudalherrschaften war. 
die Weinproduktion in der kleinkarpatischen region in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und im 
ersten drittel des 17. Jahrhunderts lassen sich anhand der erhaltenen Weinzehnerregister auf mehr als 
150 000 hl jährlich schätzen. Für die wenig günstigen Jahre (mit kleineren, durch Klimafaktoren be-
dingten erträgen) gibt es nur eine approximative abschätzung, laut welcher die gesamtproduktion sich 
durchschnittlich zwischen 20-70 000 hl Wein jährlich bewegte.9 
der Flächeninhalt der Weingärten stellte im 16. Jahrhundert ca. 5 000-6 000 ha vor. Vergleichen wir die 
angaben über die größe der kultivierten Weingärten von der Hälfte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts –  
3 888 tragende ha – sieht man einen deutlichen unterschied. der niedrigere Flächeninhalt im  
20. Jahrhundert geht vor allem auf die Vernichtung der großen Weinbergflächen durch die Reblaus 
(philoxera) im letzten drittel des 19. Jahrhunderts zurück, wobei das ursprüngliche Volumen des älte-
ren Anbaus nicht mehr erneuert wurde. Dieser Unterschied hat jedoch keinen natürlichen Einfluss auf 
die heutige Weinproduktion, weil man heute auch auf kleineren Flächeninhalten – dank der großpro-
duktion und der Schnittart an der mittel- und Hochleitung – vielfach höhere erträge erzielt.

verkauf und export des kleinkarpatischen Weines 
zu beginn der neuzeit

die hohe produktion ermöglichte es 
schon im mittelalter, die besten Wei-
ne auf den ausländischen märkten zu 
verkaufen. Im 15. Jahrhundert finden 
wir in bratislava/pressburg eine 
gruppe von großhändlern, die haupt-
sächlich mit Wein handelten. außer 
dem Weinverkauf und -ausschank in 
den Weinproduktionsgegenden in der 
kleinkarpatischen region wurde der 
Weinexport im rahmen des binnen-
handels realisiert. Vor allem ging es 
um den export in die nächste umge-
bung dieser Regionen: nach Žitný 

8 Archiv der Stadt Bratislava, fond Kammerrechnungen 1500–1600.

9 Jozef Baďurík, K otázke produkcie vína v malokarpatskej oblasti v druhej polovici 16. stor. (Zur Frage der Weinpro-
duktion im Gebiet von Male Karpaty in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts). In: Zborník FFUK – Historica 29-30 
(1978 –1979), S. 115-125 (mit Tabelle).

Karte 2: Die Hauptrichtungen der Weinausfuhr aus der Kleinkarpatenregion 
im 16. Jahrhundert
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ostrov/roggeninsel (Südslowakei) und záhorie (Westslowakei). die kleinkarpatischen Weine wurden 
auch in die westslowakischen Städte (Trnava/Tirnau, Trenčín/Trentschin, Žilina u. a.) exportiert.10 ei-
ner der wichtigsten und traditionsreichten abnehmer war die mittelslowakische region (neusohl/
banská bystrica). 
die regelmäßigen abnehmer der kleinkarpatischen Weine waren die ungarischen Könige, die – begin-
nend mit ludwig i. – ihren ständigen ankäufer in bratislava/pressburg hatten. außer für die durch 
geschenke erworbenen Weine bezahlte der kaiserliche Hof in Wien für die St. georgischen und bösin-
ger Weine (ausbrüche) in den Jahren zwischen 1580 und 1600 über 2 500 gulden.11 
der Weinexport ins ausland richtete sich auch nach Österreich. Hierher – wie auch nach mähren und 
böhmen – wurden die Weine schon seit dem 13. Jahrhundert exportiert. die kleinkarpatischen Weine 
trafen hier auf die Konkurrenz der österreichischen Weine aus den benachbarten Weinregionen in nie-
derösterreich und burgenland. das größte absatzgebiet der kleinkarpatischen Weine bis zum Jahr 1620 
war jedoch das Königreich Böhmen. Die Pressburger Händler nützten die Fuhrwerke so aus, dass nach 
tschechien, mähren und Schlesien Wein gefahren und zurück getreide oder andere Ware transportiert 
wurde. den wesentlichen teil der Weinproduktion übernahmen Händler, Schankwirte oder auch bürger 
von den einzelnen kleinkarpatischen lokalitäten selbst. auch im Weinhandel begann man in dieser zeit 
den Kredit zu benützen. die größte Weinmenge wurde nach prag exportiert. dort führte man in der zeit 
praktisch alle europäischen Weine ein. neben den einheimischen und mährischen Weinen waren es 
österreichische, rheinische, spanische, italienische und griechische Weine. aus dem Steuerregister vom 
Jahr 1597 erfahren wir, dass die gesamtmenge der damals nach prag eingeführten Weine 52% aus un-
garischem Wein (den Großteil bildeten die kleinkarpatischen und Tokajerweine), 30% aus mährischem 
Wein, 12% aus österreichischem Wein, 1,5% aus rheinischem und anderem Wein bestand.12

eine weitere wichtige region des Weinexports war polen. im 16. Jahrhundert erwarb Krakau eine do-
minante Stellung im Weinimport.13 Nach Polen wurden jedoch die Weine aus der Tokajer Region in 
bedeutend höheren mengen eingeführt.14 den export der kleinkarpatischen Weine kann man nur schwer 
quantifizieren. Auf den polnischen Märkten gab es vor allem die Weine aus den Regionen um 
St. georgen, bözing und den rotwein aus der pressburger region.15 der Handel prosperierte vor allem 
nach mitte des 17. Jahrhunderts, als sich in Krakau einige Händler aus der Westslowakei niederließen. 
neben diesen Schlüsselabsatzgebieten (tschechien und polen) waren auch Schlesien und das südöstli-
che deutschland bedeutende absatzgebiete. der Weinexport führte, wenn auch nicht in hohem maße, 
auch in die durch die osmanen besetzen gebiete.

10 Jozef Baďurík, Obchod s malokarpatským vínom v období neskorého feudalizmu (Der Handel mit dem Wein aus dem 
Gebiet der Kleinkarpaten im Zeitalter des späten Feudalismus). In: Zborník prednášok „Z konferencie k dejinám obchodu 
na Slovensku“ (Sammlung der Beiträge „Zur Geschichte des Handels in der Slowakei“). Bratislava 1987, S. 50-54.

11 Originalia vinorum Hungaricorum ex promontorii Sopron, Ruszt, Bazin et Sz. György pro necesitate Aulae Vienensis 
coemptorum MOL Budapest, f. E-554 Városi és kamarai iratok, Fol. Latin. 894/I. u. 894/II. 

12 Josef Janáček, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze (Handelsgeschichte von Prag in der Zeit vor Bíla Hora).  
Praha 1955 (Studie a prameni/ Československá Akademie Věd, Sekce Filosofie a Historie, Bd 11), S. 157.

13 Krystyna Pieradzka, Handel Krakowa s Wengrami w 16. wieku (Handel zwischen Krakau und Ungarn). Krakow 1935 
(Bibljoteca krakowska, Bd 87), S. 109, 122, 124, 138.

14 Erik Fügedi: Der Außenhandel Ungarns am Anfang des 16. Jahrhunderts. In: Ingomar Bog (Hg.), Der Außenhandel 
Ostmitteleuropas 1450–1650. Die ostmitteleuropäischen Volkswirtschaften in ihren Beziehungen zu Mitteleuropa. 
Köln-Wien 1971, S. 70-75.

15 Die Namen „Guro Galbavy Moderer, […] Jano Gles auch Modor, Paul Raban Modor“. Wein aus diesen Lokalitäten – „von 
Pressburg, Ratshisdorf, St. Georgy, Grinau, Besing, Kuzendor, Modor“. Ùstredný banský archív (Hauptberg-archiv)  
B. Štiavnica, f. HKG inv. No. 1910/59 fasc. 17. No. 5.
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Welche Weine Wurden zu beginn der neuzeit getrunken?

in der kleinkarpatischen Weinbauregion überwogen in der Weinproduktion im 16. und 17. Jahrhundert 
Qualitätsweißweine. laut unserer Schätzung bildeten die rotweine lediglich 5-10% der gesamtpro-
duktion. Von den Weißweinen standen an erster Stelle die beliebten feinen Tafelweine, die durch lange 
Lagerung noch edler wurden. In Bratislava/Pressburg und Červený Kameň/Rottenstein lagen in den 
Kellern Weine zur nachreifung, die 20 bis 45 Jahre alt waren.16 
die mehrheit der Weine bildeten sogenannte Mischungen, die aus mehreren Sorten produziert wurden. 
natürlich bekamen die Städte und die großherren den most oder eventuell Wein aus dem zehner, dem 
neuner und dem bergrecht von Hunderten von rebenbauern aus allen angebauten Sorten gemischt. diese 
mischungen ergaben – meiner meinung nach – volle, harmonische, verhältnismäßig extraktive, weiche 
Weine mit feinem Säuregehalt. natürlich war die Härte oder Weiche dieser Weine vom terrain und von 
klimatischen Faktoren und der bettung abhängig. in den nördlicheren gegenden (bei der Herrschaft rot-
tenstein und in Windisch nußdorf und deutsch nußdorf) waren es meist härtere, aber haltbarere Weine, 
aus welchen nach 7-8 Jahren reife Weine mit höherem alkoholgehalt und mit typischen geschmacks- 
eigenschaften wurden. die Sortimentskala wurde in kleineren mengen auch durch gewächsweine er-
gänzt – die Quellen erwähnen sie nur selten, jedoch finden wir dort auch z. B. Muskatweine.17 
dem boden nach wurden in bratislava/pressburg und unter dem östlichen Kamm der Kleinen Karpaten 
schwere und leichte Weine produziert. es werden z. b. tonweine erwähnt, die schmackhafter und mit 
leichterem bukett waren. die leichten Weine stellten die sogenannten Sandweine dar, die angeblich 
hart, pur und standhaft waren. manche Händler vermengten sie im Verhältnis von einem drittel mit 
schweren tonweinen und zwei dritteln mit leichten Sandweinen. die österreichischen Händler kauften 
noch anfangs des 19. Jahrhunderts die feinen pressburger (kleinkarpatischen) Firnweine, die zwei- bis 
dreijährig sehr trinkbar waren. 
eine besondere Stellung hatten verschiedene Dessert-, Pigment-, Magen- und andere Weine, bei 
welchen eine medizinische Wirkung vorausgesetzt wurde. exportgegenstand waren vor allem sorgfäl-
tig behandelte Spitzenweine aus guten Jahrgängen und Sorten. die Spitzenweine bildeten daher nur 
einen teil der produktion, laut unserer Schätzung ca. 20-25% aus der gesamten Weinproduktion. Ver-
ständlich, dass auch ein teil von sehr guten, eventuell durchschnittlichen Weinen während der Kon-
junktur auch außerhalb der Landesgrenzen geliefert wurden. Für den Heimkonsum blieben Weine zwar 
nicht von niedriger Qualität, aber doch mit weniger günstigen Sorten- und buketteigenschaften. 
im 16. Jahrhundert gewannen unter den kleinkarpatischen Weinen die Ausbruchweine eine Sonderstel-
lung.18 Von den einzelnen Weinbaugebieten erwarb der St. Georgische Ausbruch den größten ruhm. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Ausbrüche nicht auch in anderen Regionen bearbeitet wurden. Ne-
ben Bratislava/Pressburg waren auch die Ausbrüche aus Rača/Ratschischdorf und Grinava/Grünau ge-
schätzt.19 oft hat man unter der bezeichnung St. georgischer oder pressburgischer ausbruch auch 
Weine aus anderen gebieten exportiert.

16 Franz Schams, Ungarns Weinbau in seinem ganzen Umfange oder vollständige Beschreibung sämmtlicher berühmter 
Weingebirge des ungarischen Reichs in statistisch-topographisch-naturhistorischer und ökonomischer Hinsicht,  
Bd 2. Pest 1833, S. 221.

17 Pál Jedlicska, Kalászat a vörösköi leveltárból. In: Századok (Jahrhunderte) 3 (1869), S. 459.

18 Matthias Bel, De vino Sanctgeorgensi (1723–1725), Übers. ins Slow. J. Pavalek. Bratislava 1984, S. 44f.

19 Paul Ballus, Pressburg und seine Umgebung. Pressburg 1823, S. 52.
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bei dem St. georgischen ausbruch wurde vor allem seine Feurigkeit, sein aroma und vor allem seine 
schöne goldgelbe Farbe geschätzt. Die Ausbruchweine wurden nicht jung verkauft, sie wurden drei bis 
vier Jahre zwecks reifung gelagert. anfang des 19. Jahrhunderts bezahlten die Händler für einen eimer 
St. georgischen ausbruchs 35-40 gulden.20 

schlussWort

zu beginn der neuzeit überdauerte in den meisten der Weinbauregionen der Südslowakei, in der klein-
karpatischen region, auch weiterhin die prosperität in der Weinproduktion. der erwerb aus dem Wein-
verkauf bildete damals einen ausschlaggebenden teil des einkommens im damaligen Wirtschaften der 
Städte und der Feudalherrschaften. die einkünfte aus dem Weinverkauf ermöglichten auch etlichen 
Weinbaustädtchen den Status, von freien königlichen Städten (modor 1608, bösing und St. georgen 
1647) zu erwerben, was bestätigt, dass die Krise des Weinbaus sich damals hier noch nicht gezeigt hat.

bildnachWeis

Abb. 1: enthalten in Matthias Bels Notitia Hungariae.
https://www.google.at/search?q=modra+notitia+hungariae&source=/nms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_
AUoAWoVChMIiq7_-6bixgIVxw0sCh0xQAqG&biw=1523&bih=689#im [Zugriff: 15.12.2014]

20 Schams, Ungarns Weinbau (wie Anm. 16), S. 222f.
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Weinbau und kellerWirtschaft 
im süden von Wien im spiegel 
einer spätmittelalterlichen melker 
zehentordnung für perchtoldsdorf
Silvia Petrin

die folgenden ausführungen befassen sich mit einer zehentordnung, die mir bereits vor vielen Jahren 
wegen ihres reichtums an Sachbegriffen zur geschichte des Weinbaus aufgefallen ist.1 Sie enthält  
außerdem zahlreiche angaben zur lokalen topographie, darunter viele Flurnamen, die ich in zwei grö-
ßeren arbeiten zur ortsgeschichte behandelt habe.2

perchtoldsdorfs Weinbau ist uralt und hat heute noch bedeutung, obwohl die von rebenkulturen 
bestandenen Bodenflächen nur noch einen Bruchteil ihres einstigen Ausmaßes aufweisen. Ganz  
anders im ausgehenden mittelalter, als in der gegend ‚unter dem gebirg’, wie die im Süden von 
Wien gelegene Weinbauregion hieß,3 der Weinbau nahezu den rang einer monokultur hatte. das 
benediktinerkloster melk war hier die bedeutendste zehentherrschaft. die melker zehentrechte rei-
chen weit in die Vergangenheit zurück, bereits der Stiftbrief von 11134 befasst sich mit dem zehent: 
bischof ulrich i. von passau bestätigt die ausstattung des Klosters mit gütern und einkünften, die 
vorher markgraf leopold iii. und seine Familie besessen hatten. darunter befanden sich die pfarre 
mödling5 und zwei drittel der in dieser pfarre anfallenden zehente.6 die ausdehnung der pfarre 
mödling wird im melker Stiftbrief nicht angegeben, sie kann aber aus später erfolgten ausgliederun-

1 Stiftsarchiv Melk, Archivgruppe 62 (Perchtoldsdorf) Karton 3: Sammelhandschrift 220 x 150 mm, Holzdeckel, teilw. 
mit gepresstem Leder bezogen, Metallschließe. Auf dem Vorderdeckel aufgeklebt Papierstreifen: „Arbitramentum 
Pettersdorf [...]“, darunter: „Renoviert 1578“. 48 Papierblätter in 3 Lagen; Inhalt: Urkundenabschriften, Bergrechts- 
register 1490; fol. 17r-25r: Directorium novelli decimatoris. – Die Handschrift wurde von mir erstmals 1965 bearbeitet 
und in den in Anm. 2 zitierten Publikationen als Melker Zehentordnung II bezeichnet.

2 Silvia Petrin, Perchtoldsdorf im Mittelalter. Wien 1969 (Forschungen zur Landeskunde von NÖ, Bd 18). – Ergebnisse 
dieses Buches teilweise eingearbeitet bei dies., Geschichte des Marktes Perchtoldsdorf, Bd 1: Von den Anfängen bis 
1683. Marktgemeinde Perchtoldsdorf 1983.

3 An die Landesbewohner ‚unter dem Gebirg’ richten sich zahlreiche landesfürstliche Mandate des 16. bis 18. Jahrhun-
derts – gemeint ist das Weinanbaugebiet im Süden von Wien bis etwas Bad Vöslau (heute Thermenregion)

4 BUB = Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich, Bd 4/1: Ergänzende Quellen 976, Bearb. Heinrich 
Fichtenau u. Heide Dienst. Wien 1968 (Publikationen des Instituts für Österrichische Geschichtsforschung, R. 3),  
S 47f., Nr. 613. – Abbildung im Katalog: 900 Jahre Benediktiner in Melk. Jubiläumsausstellung 1989, Stift Melk,  
Hg. Ernst Bruck-müller. Melk 1989, S. 26, Nr. 4.02. – Zur Geschichte von Melk vgl. Wilfried Kowarik, Christine Glaßner, 
Meta Niederkorn-Bruck, Melk. In: Germania Benedictina, Bd 3/2: Die benediktinischen Mönchs- und Nonnenklöster in 
Österreich und Südtirol,  Bearb. Ulrich Faust u. Waltraud Krassnig. St. Ottilien 2001, S. 526-654.

5 Wolfgang Hilger, Mödling und Melk. Zur Geschichte der Pfarre Mödling in der Babenbergerzeit. In: Jahrbuch für 
Landeskunde von NÖ, N. F. 42 (1976), S. 129-151.

6 Die Drittelung des Zehents ist in NÖ schon in den ältesten Quellen belegt. Ein Drittel sollte dem Bischof, ein Drittel 
dem Pfarrer gehören, das dritte Drittel war für den Sachaufwand und für Almosen bestimmt. Tatsächlich beanspruch-
ten die Eigenkirchenherren (später die Inhaber des Pfarrpatronats) die Zehente, die zu einer Feudallast wurden. – 
Zur Situation in der Frühzeit vgl. Heide Dienst, Nö Pfarren im Spannungsfeld zwischen Bischof und Markgraf nach 
dem Ende des Investiturstreites. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 34 (1981), bes. S. 16ff. – Allge-
mein Helmuth Feigl, Die nö Grundherrschaft vom ausgehenden Mittelalter bis zu den theresianisch-josephinischen 
Reformen. 2., grundl. umgearb. Aufl. St. Pölten 1998 (Forschungen zur Landeskunde von NÖ, Bd 16), bes. S. 179ff.
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gen von mehreren tochterpfarren erschlossen werden7. eine tochterpfarre von mödling war auch 
perchtoldsdorf, das im Jahre 1217 pfarrliche rechte erhielt.
nach perchtoldsdorf nannte sich ein adelsgeschlecht, das um 1136/40 zum ersten mal im Klosterneu-
burger Traditionsbuch erscheint.8 otto von perchtoldsdorf erwirkte im Jahre 1217 die erhebung einer 
in der Perchtoldsdorfer Burg befindlichen Marienkapelle zur Pfarrkirche durch Bischof Ulrich II. von 
Passau. Der Text der bischöflichen Pfarrerrichtungsurkunde9 nimmt bezug auf das patronatsrecht des 
burgherrn und regelt auch die entschädigung des in seinen einkünften geschmälerten pfarrers von 
mödling, übergeht aber die Stellung melks mit Stillschweigen. auch die ausdehnung der neuen pfarre 
bleibt unbestimmt – sie war anfangs wohl sehr klein und erreichte erst im laufe des 14. und 15. Jahr-
hunderts ihren bis zur josephinischen Pfarregulierung geltenden Umfang. 
es muss angenommen werden, dass man im Stift melk die pfarrgründung von perchtoldsdorf von anfang 
an mit missfallen betrachtet hat – doch konnte das Kloster seine ansprüche gegen den Herrn von 
perchtoldsdorf zunächst nicht durchsetzen. im Jahre 1232 wurde ein ausgleich gefunden. am 22. august 
1232 schloss abt Walter von melk mit otto von perchtoldsdorf einen Vertrag, den auch der landesfürst, 
Herzog Friedrich ii. von Österreich und Steiermark, mitbesiegelt hat – er war wohl auch am zustande-
kommen dieses Vertrages beteiligt. abt Walter erklärt, dass ihm der „nobilis vir“ otto von perchtoldsdorf 
ein gut („predium“) in perchtoldsdorf übergeben hat, „in quo ipse decimas feudali iure et nomine ab  
ecclesia nostra recepit atque tenet“. der abt überträgt nun das gesamte gut mit den zehenten an otto und 
seine erben, auch in weiblicher linie. otto habe, so heißt es noch, diese belehnung von melk auf sich 
genommen, um Verzeihung dafür zu erhalten, was er und seine Vorfahren dem Kloster angetan hätten!10

das geschlecht der Herren von perchtoldsdorf ist 1286 im mannesstamm erloschen, die letzte weibli-
che angehörige der Familie schied im ausgehenden 13. Jahrhundert aus dem leben.11 

besitznachfolger wurden die österreichischen landesfürsten aus dem Hause Habsburg.
unter berufung auf den Vertrag von 1232 mag das Stift melk versucht haben, die lehenshoheit über 
„Feste, markt und Kirchenlehen“ auch gegenüber den Herzogen von Österreich zur geltung zu brin-
gen12 – tatsächlich hat das Kloster aber nie erkennbaren Einfluss auf die Administration von Burg und 
pfarre nehmen können. auf der burg residierten im 14. und im beginnenden 15. Jahrhundert einige 
Herzoginnen von Österreich, darunter beatrix von zollern (†1414), Witwe nach Herzog albrecht iii., 
die perchtoldsdorf unter anderem durch eine Spitalsgründung besonders gefördert hat. der ort ent-
wickelte sich in dieser zeit zu einer marktsiedlung mit beachtlicher Selbstverwaltung und wirtschaftli-

7 Hans Wolf, Erläuterungen zum Historischen Atlas der Österreichischen Alpenländer, Abt. 2, Tl 6: Niederösterreich. 
Wien 1955, S. 108ff.

8 Erstnennungen: Codex Traditionum ecclesiae collegiatae Claustroneoburgensis, Hg. Maximilian Fischer (Fontes 
rerum Austriacarum, Abt. 2, Bd 4) Wien 1851, S. 39, Nr. 187 u. S. 138, Nr. 610. – Abb. bei Petrin, Geschichte des 
Marktes Perchtoldsdorf (wie Anm 2), Taf. 10 u. 11

9 Das Original befand sich in Melk, wo ein Mitglied des Konventes wohl im 14. Jahrhundert auf der Rückseite vermerkte: 
„Huius vigore habemus decimas in Perchtoldsdorf“. Das Stück kam auf unbekannte Weise in das Institut für öster- 
reichische Geschichtsforschung, wo es heute verwahrt wird. Vgl. Petrin, Geschichte des Marktes Perchtoldsdorf  
(wie Anm. 2), S. 250 ff. (Textedition) u. S. 129 (Übersetzung).

10 BUB (wie Anm. 4), Bd 2: Die Siegelurkunden der Babenberger und ihrer Nachkommen von 1216 –1279, Bearb. Heinrich 
Fichtenau u. Erich Zöllner. Wien 1955 (Publikationen des Instituts für Österrichische Geschichtsforschung, R. 3), S 14 ff., 
Nr. 304. – Abb. in 900 Jahre Benediktiner (wie Anm. 4), S. 27, Nr. 4.03 (Ausstellungsjahr hier irrtümlich 1233)

11 Petrin, Geschichte des Marktes Perchtoldsdorf (wie Anm. 2), S. 11.

12 Ein Hinweis auf Perchtoldsdorf findet sich im ältesten Melker Lehenbuch aus dem 1. Viertel des 15. Jahrhunderts. Zu den 
Melker Lehen Karl Schulz, Zur Besitzgeschichte Melks im Mittelalter. In: 900 Jahre Benediktiner (wie Anm. 4), bes. S. 476.



55

cher leistungskraft (Weinbau, Handwerk und gewerbe). gegen ende des 15. Jahrhunderts wuchs die 
Häuserzahl auf etwa 250 an – perchtoldsdorf gehörte damit zu den größeren marktorten niederöster-
reichs. die stattlichsten Häuser befanden sich im ortskern, rund um den marktplatz. eines dieser ge-
bäude war der melker zehenthof. er diente hauptsächlich zur lagerung der dem Stift geleisteten natu-
ralabgaben, wurde aber auch von der gemeinde genutzt. der rat des marktes hielt hier seine Sitzungen, 
da perchtoldsdorf bis zum Jahre 1554 kein eigenes rathaus besaß.13

urkundliche Quellen besagen, dass das Stift melk die perchtoldsdorfer zehente im 14. und auch noch 
im 15. Jahrhundert öfter an adelige als lehen vergab. doch lässt sich nach der einführung der melker 
reform beobachten, dass das Kloster nun bestrebt war, alle naturaleinnahmen selbst zu verwalten und 
zu vermarkten. das verstärkte wirtschaftliche engagement melks führte zu Streitigkeiten mit anderen 
grund- und zehentherren, so auch mit der perchtoldsdorfer pfarre, die von 1435 bis 1464 von thomas 
ebendorfer von Haselbach verwaltet wurde.14 zur zeit von thomas ebendorfer drehten sich die ausei-
nandersetzungen vor allem um zehente von neubrüchen und um die Frage, wem der zehent bei Kultur- 
umwandlung gehören solle. damals wurden nämlich äcker, Wiesen und Weiden zugunsten von Wein-
gärten aufgegeben, auch wurden Wälder abgeholzt, um Reben auspflanzen zu können. Das geschah vor 
allem im Westen der perchtoldsdorfer Flur, etwa im sogenannten „Schiecken“ (heute Schirgen), wo 
Melk eine zusammenhängende Weingartenfläche von 52 „Rächel“ erwarb.15 thomas ebendorfer konn-
te in langen und schwierigen Verhandlungen mit melk einen für die pfarre vorteilhaften Vergleich ab-
schließen. damals wurden die zehentbereiche von pfarre und Stift genau bestimmt und auch die end-
gültige grenze des perchtoldsdorfer pfarrsprengels urkundlich abgesichert.16 

die Feststellung von grundbesitz und von nutzungsrechten war in perchtoldsdorf besonders schwierig, 
weil die nutzbaren Objekte und Flächen unter viele größere und kleinere Herrschaften aufgeteilt waren. 
die grundbesitzer (die ‚bauherren’ der Weingärten) bewirtschafteten Höfe und Felder meist nicht 
selbst, sondern gaben sie ‚in bestand’. es existierten verschiedene Formen der bodenleihe und pacht, 
die sich auch überlagern konnten. Weingärten wurden häufig nach dem ‚Bergrecht’ verpachtet. Der Zins 
bestand in einer naturalabgabe, die ‚bergrecht’ hieß, und in einer geringen geldzahlung‚ die ‚Vogt-
recht’ genannt wurde. Die Pflege der Weingärten war arbeits- und kostenintensiv. Daher sorgte die 
gemeinde für den besonderen Schutz der wertvollen Kulturen. Verhaue, zäune und gräben sollten 
Unbefugten den Zutritt verwehren und auch das Wild aus den im Westen der Weingartenfluren gele-

13 Erwerb des Nutzungsrechts durch Melk: Petrin, Geschichte des Marktes Perchtoldsdorf (wie Anm. 2), S 254, Nr. 8 u.  
S. 257, Nr. 11. – Zum Rathaus: ebda, S. 312, Nr. 55. – Otto Riedel, Der Melker Leshof von Perchtoldsdorf. Ein Beitrag 
zur Baugeschichte und stilistischen Prägung der Hoflauben zur Zeit der Gegenreformation. Perchtoldsdorf 1996. – 
Ders., Der Weinzehent des Stiftes Melk in Perchtoldsdorf vom Mittelalter bis zum Hochbarock. Diss. Wien 2000.

14 Alphons Lhotsky, Thomas Ebendorfer. Ein österreichischer Geschichtsschreiber, Theologe und Diplmat des 15. Jahr- 
hunderts. Stuttgart 1957 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, Bd 15). – Paul Uiblein, Thomas Ebendorfer. 
In: Die deutsche Literatur des Mittelalters – Verfasserlexikon, Begr. Wolfgang Stammler, Hg. Gerhard Comitis u. 
Burghard Wachinger, Bd 2. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin u. a. 1978, Sp. 253-266. – Johannes Seidl (Hg.), Thomas 
Ebendorfer von Haselbach (1388 – 1464), Gelehrter, Diplomat, Pfarrer von Perchtoldsdorf. Begleitband zur Ausstel-
lung anlässlich der 600. Wiederkehr seines Geburtstages. Perchtoldsdorf 1988. – Katherine Walsh, Professors in the 
Parish Pulpit. Zu Thomas Ebendorfers homiletischer Tätigkeit als „Winzerseelsorger“ in Pertchtoldsdorf. In: Inns- 
brucker Historische Studien 22 (2000), S. 80-116.

15 Stiftsarchiv Melk, Allg. Urkundenreihe 1417 XI 25 u. 1439 V 31. – Zum Weingartenmaß Rächel vgl. Petrin, Geschichte 
des Marktes Perchtoldsdorf (wie Anm. 2), S. 317f.

16 Über Zehentstreitigkeiten und Abgrenzung der Zehentbereiche vgl. Petrin, Perchtoldsdorf im Mittelalter 1969 (wie 
Anm 2), bes. S. 238ff. – Zur Bestätigung der Pfarrgrenze 1439 vgl. Petrin, Geschichte des Marktes Perchtoldsdorf (wie 
Anm. 2), S. 269, Nr. 26 u. S. 270, Nr. 27.
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genen Wäldern abhalten. alle zufahrtswege waren mit Schranken versperrbar. nach beendigung der 
Sommerarbeiten versammelten sich die Weinhauer um bartholomäi (24. august) zu einem ‚berg- 
taiding’ und bestellten die Weinhüter – bewaffnete handfeste männer, die sich bis zum ende der 
Weinlese in den Weingärten aufhalten mussten, um Übeltäter dingfest zu machen. der beginn der 
Lese wurde alljährlich vom Rat des Marktes festgesetzt und kundgemacht. Gewöhnlich begann die 
Weinlese um die mitte des oktobers. Sie beschäftigte viele menschen, darunter auch gelegenheits-
arbeiter, die hier eine willkommene nebenbeschäftigung suchten. Während der lese herrschte  
arbeitsteilung: die leser schnitten die reifen trauben mit rebmessern ab und füllten sie in kleine, 
hölzerne leseeimer. ihr inhalt wurde in große Holzbutten geleert, die mit trageriemen versehen wa-
ren. buttenträger trugen die butten zu den am rand des Weingartens stehenden maischewägen. Hier 
verarbeiteten die treter die trauben durch treten mit bloßen Füßen – auch unter zuhilfenahme von 
hölzernen Stösseln – zu maische. größere mengen von maische wurden mit pferd und Wagen in 
großen bottichen, den ‚laiten’, zum presshaus gebracht. Weinhauer, die keine gespanne hatten oder 
in der nächsten umgebung ihrer Häuser lesen konnten, trugen ihr lesegut in Holzbutten auf dem 
rücken nach Hause.17

die lese wurde von vielen leuten beobachtet und kontrolliert, die interesse daran hatten, dass die  
ernte unversehrt und ungeschmälert zur presse kam. darunter waren auch der zehentner des Klosters 
melk und seine Helfer, deren aufgabe darin bestand, die während der lese erzeugten maischemengen 
zu taxieren. Über die Schätzungen wurden schriftliche aufzeichnungen gemacht. aufgrund dieser 
Schätzregister mussten die zehentpflichtigen Weinbauern nach der Kelterung und ersten Gärung den 
melk zukommenden anteil an ‚lauterem most’ als zehent abliefern. Wie das im einzelnen vor sich 
gehen sollte, bildet den inhalt des textes Directorium novelli decimatoris, den ich nun in extenso vor-
stellen möchte. 
der text beginnt mit denselben bibelworten wie der Melker Stiftbrief:

Weil ein geschlecht geht und ein anderes kommt,18 habe ich zum ewigen gedächtnis für die 
nachkommenden beschlossen, einige nachrichten, ratschläge und grundsätze in dieser infor-
mationsschrift zusammenzustellen, die für einen zehentner, der noch nicht die nötige erfahrung 
besitzt, nützlich sind, dabei bedachte ich auch, dass geschosse, deren Kommen man voraussieht, 
weniger treffen [...].19

nun folgt ein 26 artikel umfassendes regelwerk:

1. Artikel: einsetzung des zehentners, Vorbereitungen zur reise nach perchtoldsdorf.
der zehentner („decimator“) wird vom abt, vom prior oder vom cellerar20 eingesetzt. der cellerar gibt 
dem zehentner geld zum einkauf von Vorräten wie pferdefutter, Schmalz, eier, gerste, Kichererbsen, 
gewürze, Hülsenfrüchte („grewma, sagimen, ova, ordeum, cicera, condimenta, siliqua“).

17 Helga Holubec, Bäuerliches Kulturgut in Perchtoldsdorfer Spital- und Kirchmeisterrechnungsbüchern 1495–1539. 
Diss. Wien 1965. – Helene Grünn, Weihnbauvolkskunde des Südbahngebietes von Wien bis Leobersdorf. Wien 1988 
(Niederösterreichische Volkskunde, Bd 18).

18 „Eine Generation geht, eine andere kommt. Die Erde steht in Ewigkeit“ Kohelet 1,4 (Zitat nach der Einheitsübersetzung: 
Das Alte Testament, Stuttgart 1980) in ältern Ausgaben: Der Prediger Salomo (so bei Luther) bzw. Liber Ecclesiastes.

19 Stiftsarchiv Melk 62/3 (wie Anm. 1), Sammelhandschrift, fol. 17r.

20 Nach der Regula Benedicti c. 31 hat der Cellerar nach dem Abt und dem Prior die wichtigste Funktion im Kloster. – Vgl. 
zu Melk besonders Meta Niederkorn-Bruck, Die Melker Reform im Spiel der Visitationen. Wien-München 1994 (Mit- 
teilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Erg.bd 30), bes. S. 117ff.
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auch gebinde für den transport von most sind vorzubereiten. es wird nicht eigens gesagt, wo die Vor-
räte gekauft werden sollen, doch dachte der Verfasser sicher daran, dass diese noch in melk beschafft 
werden sollten, da Futter und lebensmittel hier ausreichend und wohlfeiler zu haben sein würden als in 
Wien oder in dem zur lesezeit von menschen überfüllten perchtoldsdorf. auch die reiseroute ist nicht 
vorgegeben. anzunehmen ist aber, dass der zehentner mit seinen begleitern zunächst mit dem Schiff 
nach Wien fuhr. die etwa 100 Stromkilometer waren in einem tag zu bewältigen. in Wien fand die 
reisegruppe eine absteigemöglichkeit im melker Hof.21 Hier konnte der zehentner seine ausrüstung 
noch ergänzen und vor allem Messgeräte für den Most nach dem Wiener Maß justieren lassen. Die 
Weiterreise nach dem etwas 15 km südlich von Wien gelegenen perchtoldsdorf erfolgte dann mit pferd 
und Wagen.

2. Artikel: Vom rechten maß.
da in perchtoldsdorf die in der Stadt Wien gebräuchlichen maße gelten, soll der zehentner ein vorbe-
reitetes gefäß („unam scaffam prius in domo dispositam vulgariter ain zuber“) nach Wiener maß auf 
⅛, 1/4 und ½ eimer („urna“) eichen lassen. die Korrektheit der am zuber angebrachten messzeichen ist 
mit Wasser nachzuprüfen.

3. Artikel: die eigenschaften des zehentners.
der zehentner muss umsichtig sein und seinen geschäften mit Sorgfalt nachgehen. er soll mit dem 
Hilfspersonal keinen allzu vertrauten Umgang pflegen. Ist er Priester, so soll er eifrig zelebrieren und 
sich stets so verhalten, wie es sich für einen geistlichen gehört. Vor allem soll er sich davor hüten, am 
späten abend noch Wein zu trinken. orte, wo gesungen wird und wo es laut zugeht, sind zu meiden. er 
soll kein Fleisch essen22 und mit der Fastendispens vorsichtig sein, da kein anlass zu übler nachrede 
gegeben werden darf.

4. Artikel: Von der „familia“ des zehentners.
die Hilfskräfte bilden für die dauer der Weinlese eine familiäre gemeinschaft. es sollten ihrer nicht zu 
viele sein, auch sollen sie sich anständig betragen.
Wie aus den folgenden artikeln hervorgeht, wird die „familia“ des zehentners von etwa zwanzig per-
sonen gebildet. darunter sind auch solche, die des lesens und Schreibens kundig sein müssen.

5. Artikel: Von den perchtoldsdorfer Fluren und von den zehentbereichen.
alle Schreiber, Kuriere und Übergeher („scriptores, currentes et ubergeer“), die in den Weingärten zu 
tun haben, sollen sich unter der anleitung des zehentners mit dem gelände und mit den namen der 
Fluren („riede“) vollkommen vertraut machen. Sie haben besonders darauf zu achten, wo melk der  
 g a n z e  zehent zusteht und wo das Stift nur einen  t e i l  des zehents beanspruchen darf. ein alpha-
betisches Verzeichnis der Fluren beschließt diesen artikel. diese Flurnamensliste enthält nicht weniger 
als 49 Flurnamen, die vielfach heute noch in Perchtoldsdorf geläufig sind.23

6. bis 12. Artikel: behandeln die aufgaben der in einzelnen ortsteilen und Flurbereichen eingesetzten 
Schreiber. 

21 1438 erwarb das Stift das in der Stadt gelegene Haus des Andre Dietram, das den Kern des heute noch bestehenden 
Hofes in der Schottengasse bildete, vgl. Felix Czeike, Das große Groner-Wien-Lexikon. Wien u. a. 1974, S. 650.

22 „Auf den Genuß des Fleisches von vierfüßigen Tieren sollen alle vollständig verzichten, mit Ausnahme der ganz 
schwachen Kranken“, Regula Benedicti c. 39,11, zitiert nach: Die Benediktus-Regel, Lat.-Deutsch, Hg. Basilius Steidle, 
3. Aufl. Beuron 1978, S. 133.

23 Petrin, Geschichte des Marktes Perchtoldsdorf (wie Anm. 2), S. 202ff.
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die größte Verantwortung trägt der Schreiber in der perchtoldsdorfer „Knappenstraße“ (heute Wienergas-
se), weil hier besonders viel betrieb herrscht. der hier amtierende Schreiber muss umsichtig und vor al-
lem unbestechlich sein, denn ist er das nicht, so wäre der Schaden für das Kloster groß. der Schreiber in 
der Knappenstraße ist daher besonders zu überwachen – ohne dass er es merkt („clam“). er registriert – 
wie auch alle anderen Schreiber – die eingeführten maischemengen mittels Wachstäfelchen („tabula ce-
rea“),24 die mit einem griffel beschrieben werden können. da sich nur wenige darauf verstehen, die 
„laiten“ mit maische richtig zu taxieren, sollen alle Schreiber mit Visierstäben versehen sein („scriptores 
habere baculos vulgari appelacione fisier“), mit deren Hilfe die Feststellung der Maischemengen erleich-
tert wird.25 es ist streng darauf zu achten, dass keine Fuhre mit maische unkontrolliert passieren kann – 
daher werden passierscheine und marken zur Kontrolle ausgegeben. die Schreiber dürfen untertags keine 
Pausen machen, das Essen soll ihnen von Buben zugetragen werden, denn die Ortsbewohner nützen jede 
gelegenheit zum betrug: „dies lehrte mich die erfahrung, und ihre bösartigkeit machte mich gewitzt!“
Was aber ist zu tun, wenn ein Fuhrmann die Kontrolle verweigert? dann muss der Schreiber eben gewalt 
anwenden und ein pferd ausspannen, das als Faustpfand zurückgehalten wird.26 besondere aufmerksamkeit 
ist an den ausfallstraßen nötig, die von denen befahren werden, die maische in nachbarorte bringen.
manche ortsbewohner versuchen auch, lesegut aus den an ihre Höfe anstoßenden Weingärten (den 
„Haussätzen“) unbemerkt zur presse zu bringen und sich auf diese Weise der Kontrolle zu entziehen. 
das gilt besonders für den ortsteil „im Holz“27 und für die Fluren um den Sonnberg,28 aber auch für 
die lange Hochstraße,29 die perchtoldsdorf mit rodaun verbindet. in machen Fluren muss sich der 
beauftragte des Klosters melk mit den zehentnern anderer Herrschaften ins einvernehmen setzen, so 
etwa in rodaun,30 wo zu beachten ist, dass hier auch die Herrschaft zur abgabe des zehents ver-
pflichtet ist.

13. Artikel: Von den passierscheinen.
nochmals wird eingeschärft, dass alle maischefuhren gehörig legitimiert sein müssen. ohne passier-
schein („scedula“), der vom zehentner auszustellen ist, darf keiner durchgelassen werden, wobei das 
datum und die gültigkeit (ob für eine Fuhre oder für mehrere) besonders zu beachten ist.

24 Über Wachstafeln und ihre Verwendung vgl. den Beitrag von Paul Uiblein, Die Quellen des Spätmittelalters. In: Die 
Quellen der Geschichte Österreichs, Hg. Erich Zöllner. Wien 1982 (Schriften des Institutes für Österreichkunde,  
Bd 40), S. 95.

25 Die Fertigkeit mittels Visierstab ein Fassvolumen zu berechnen gehörte zum geometrischen Unterricht im Rahmen 
des Quadriviums, vgl. Gerhard Eis, Mittelalterliche Fachliteratur. Stuttgart 1962 (Sammlung Metzler, 14: Realienbü-
cher für Germanisten: Abt. D Literaturgeschichte), S. 12.

26 Melker Hs. (wie Anm. 1), fol. 20r: „Siquis autem horum transgressor repertus per eum fuerit, primo equo eiusdem 
transgressoris de curru recepto reliquis sibi permissis dimittatur“.

27 Die vom Marktplatz nach Westen verlaufende Straße, an deren Anfang der Melker Hof lag, hieß noch bis 1898 
Holzgasse, später Kaiserin-Elisabeth-Straße.

28 An diese Flur erinnert der Name der Sonnbergstraße, an der ab 1867 zahlreiche Landhäuser und Villen errichtet 
wurden. – Paul Katzberger, Historismus, Jugendstil und neue Sachlichkeit in Perchtoldsdorf. Perchtoldsdorf 2001 
(Perchtoldsdorfer Kunsttopographie, Bd 9), mit einem Beitrag von Otto Riedel über das sog. Cottage an der Sonn-
bergstraße.

29 Die Perchtoldsdorfer Hochstraße bildet ein Teilstück eines alten ‚Gebirgsrandweges’, der von einer Furt über den 
Wienfluss nach Süden führte. – Wien, Geschichte einer Stadt, Hg. Peter Csendes u. Ferdinand Opll, Bd 1: Von den 
Anfängen bis zur Ersten Türkenbelagerung 1529. Wien 2001, S. 86f.

30 Rodaun, heute Teil des 23. Wiener Gemeindebezirkes, erstmals erwähnt um 1170/90, war Sitz einer adeligen Grund-
herrschaft und bis 1783 nach Perchtoldsdorf eingepfarrt. Die Blutgerichtsbarkeit über Rodauner Untertanen stand 
dem Marktgericht von Perchtoldsdorf zu, was die Herrschaftsinhaber von Rodaun besonders im 16. Jahrhundert nicht 
akzeptieren wollten. Es ist wahrscheinlich, dass sie auch die Melker Zehentrechte nicht immer anerkannten.
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14. und 15. Artikel: „currentes“ und „Übergeher“.
zwei Kuriere und zwei Übergeher sollen in die einzelnen rieden hineingehen und feststellen, für wen 
gerade gelesen wird, ob für einheimische, für „gäste“31, für auswärtige oder Wiener. da die Weingärten 
schwer passierbar sind,32 soll man mit dieser Aufgabe rüstige junge Burschen betrauen, die zu ihrem Lohn 
auch noch feste Schuhe („unum par calceorum“) erhalten sollen. die „currentes“ müssen schreiben kön-
nen – offenbar ist an Klosterschüler gedacht, die den zehentner für die zeit der Weinlese begleiten durften.

16. Artikel: Vom „Superintendens“ oder „uberreyter“.
der Überreiter ist zu pferd. er beaufsichtigt die Schreiber und erstattet dem zehentner meldung, wenn 
er nachlässigkeiten oder Fehler entdeckt.

17. Artikel: Vom „Scripor bige“ oder Wagenschreiber.
der Wagenschreiber muss aufgrund der von den anderen Schreibern vorgelegten und vom zehentner 
überprüften Register nach dem Pressen den Most bei den einzelnen Zehentpflichtigen abholen. Er über-
nimmt auch die in natura zu leistenden bergrechtsabgaben aus den Weingärten in der Flur „Schieken“ 
(heute Schirgen)33 und darf das hier anfallende Vogtrecht „pro bibalibus“ behalten. der mit pferd und 
Wagen ausgerüstete Wagenschreiber wird von einem Fuhrmann („vector“) und von zwei bis vier trä-
gern („propitores“) begleitet.

18. Artikel: Vom prokurator.
dem prokurator obliegt die Führung des Haushalts im melker Hof von perchtoldsdorf. er hat für die 
ordentliche aufbewahrung der lebensmittel und Weinvorräte zu sorgen und überwacht auch die Kü-
che, in der ein junger Koch die Speisen zubereitet. In der Küche und in den Schlafräumen ist besonders 
auf Sauberkeit zu achten.

19. Artikel: Vom Schreiben der register.
der mit der erstellung der register betraute Schreiber hat neben dem zehentner die wichtigste aufga-
be. die register müssen mit größter Sorgfalt geführt werden – zum nutzen des Klosters und um Scha-
den von diesem abzuwenden. Streitigkeiten, die „inter familiam“ entstehen, sind sogleich zu schlichten.

20. Artikel: Von der Vernehmung („de examine“) der Schreiber und von der redaktion der register.
abends kommen alle zum gemeinsamen essen im melker Hof zusammen. nach dem essen werden die 
Vorfälle des tages besprochen, Kuriere und Übergeher berichten über ihre tagsüber gemachten beob-
achtungen, die Schreiber hören zu, überprüfen die angaben und ergänzen sie.

21. Artikel: Über die taxierung von maische und most.
es gibt Fluren, in denen dem Kloster melk der ganze zehent gebührt, und des gibt welche, in denen 
dem Kloster nur zwei Drittel zustehen. Daher wird in einer Tabelle („figura“) gezeigt, wie der Zehent 
zu bemessen ist: es handelt sich dabei um die bemessung des zehents nach der bei der lese festgestell-
ten menge der maische.34

31 ‚Gäste’, später oft ‚Auswendige’ genannt, waren Leute, die Besitz im Markt hatten, aber nicht ständig hier wohnten, 
vgl. Petrin, Geschichte des Marktes Perchtoldsdorf (wie Anm. 2), S. 62f.

32 Die Weinstöcke waren nicht in geraden Reihen ausgepflanzt, sondern standen unregelmäßig – eine Folge der 
Verjüngung der Reben durch ‚Vergruben’, vgl. Petrin, Perchtoldsdorf im Mittelalter (wie Anm. 2), S. 207f.

33 In dieser Flur im Südwesten des Gemeindegebietes wird auch heute noch Weinbau betrieben. Der Name ist von mhd 
‚schiec’ (schief, abfallend) abzuleiten.

34 Die folgende Tabelle stellt einen vereinfachten und berichtigten Auszug der „figura“ der Melker Hs. fol. 24r dar. Die 
Interpretation der „figura“ bereitet Schwierigkeiten, die aber zu lösen sind, wenn die im 16. Jahrhundert geltenden 
Vorschriften (Kaiserliches Patent von 1567) mit herangezogen werden. Genauigkeit war bei der Taxierung ohnehin 
nicht zu erreichen. Wiederholt wird beklagt, dass die Fassbinder ‚Dreilingfässer’ und halbe ‚Dreiling’ herstellten, die 
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22. bis 24. Artikel: handeln von bestimmten Weingärten, bei welchen melk die rechte anderer grund- und 
zehentherren beachten muss, und von Weingärten der pfarre perchtoldsdorf, die vom zehent befreit sind.35

25. Artikel: Von der entlassung der Hilfskräfte und vom Fasszieher.
nach dem ende der lese ist das personal zu entlassen, damit unnötige Kosten vermieden werden. die 
Verantwortung für den im zehenthof eingelagerten Wein übernimmt der cellerar des Stiftes melk, der 
für die ordentliche Verwahrung von Hof und Keller einen bediensteten („famulus“) bestellt.
Für den transport aller Weinfässer im ortsbereich sind die vom rat des marktes bestimmten Fasszieher 
(„vasitractores“) zuständig. da auch melk ihre dienste in anspruch nehmen muss, ist ihr lohntarif zu 
beachten. Bei normaler Kellerbeschaffenheit erhält ein Fasszieher für jeden Eimer einen Pfennig, bei tie-
feren Kellern zwei pfennig. „ist aber ein Keller so tief wie der Keller der Frau Schochtl36 oder wie der 
Keller unseres Nachbarhauses, so muss man dem Fasszieher von jedem Eimer 3 Pfennig geben“.

26. Artikel: Weshalb aus bestimmten gründen der chormeister ein pfund pfennige zu erhalten hat.

bisher hatte es ein zehentner an diesem orte immer so gehalten, dass er den „magister chori“37 und 
seine Kooperatoren, die die beichte der pfarrangehörigen hören und über die gewissen der leute im 
markt wachen, ersuchte, dass sie, wenn sie von leuten erfahren, die verdorbenen oder zu geringen 
zehent abliefern, diese ermahnen und über ihr unrecht aufklären sollen. als gegenleistung erhalten die 
priester vom zehentner ein pfund „pro eorum bibalibus“.
die im Directorium novelli decimatoris vorgesehene methode der zehenteinbringung erforderte ei-
nen bedeutenden aufwand an personal und an geld. das konnte sich nur lohnen, wenn in guten 
Jahren große Ernten zu erwarten waren. Einen Anhaltspunkt für den Ertrag in einem guten Weinjahr 

nicht 24 bzw. 12 Eimer enthielten, sondern 28 bis 32 Eimer (oder 14 bis 16 Eimer). Wenn die Zehentner nicht 
nachmessen konnten, sondern sich auf die Angaben der Weinbauern verließen, fiel die Zehentmenge natürlich 
geringer aus. – Zur Zehenteinhebung vgl. allgemein Feigl, Die niederösterreichische Grundherrschaft, (wie Anm. 6), 
bes. S. 183ff.

Menge der Maische Davon zu leistender Zehentmost,
wenn 2/3 des Zehents gebühren

Zu leistender Zehentmost, wenn
der ganz Zehent gebührt

32 Eimer oder 1 Fuder 2 Eimer 3 Eimer
16 Eimer oder ½ Fuder 1 Eimer 1 Eimer und ½ Eimer
24 Eimer oder 1 Dreiling 1 Eimer und 1/2Eimer 2 Eimer

12 Eimer oder ½ Dreiling 3 Viertel 1 Eimer

 Nach dem Pressen waren von 10 Eimern Most bei 2/3-Zehent zwei Viertel und ein Achtel, beim ganzen Zehent  
1 Eimer ‚lauterer Most’ als Zehentabgabe zu leisten, vgl. Kaiserliches Patent 1567 X 14: „[…] daß ihr von eurem 
mössten oder weinen, so viel deren in der beschreibung befunden werden, von großen und kleinen vässern von dem 
zehenten emer lauters ain emer und von zwölf emer maisch auch ain emer lauters gebet […]“. Philibert Hueber, 
Austria ex archivis Mellicensibus illustrata, Lipsiae 1722, pag. 177.

 Zu den Maßen Fuder, Dreiling, Eimer sowie Viertel und Achtel (Achtring) vgl. Materialien zur Geschichte der Preise 
und Löhne in Österreich, Hg. Alfred Francis Pribram, Mitarb. Rudolf Geyer. Wien 1938, S. 113ff.: 1 Eimer (‚urna’) = 
etwa 58 Liter.

35 Pfarrer Thomas Ebendorfer wählte drei Weingärten in besonders guter Lage aus, für die ihm vom Stift Melk Zehent-
befreiung gewährt wurde, vgl. Stiftsarchiv Melk, Urkundenreihe 1439, Oktober 5. – Petrin, Perchtoldsdorf im 
Mittelalter (wie Anm. 2), S. 239f.

36 Die Schochtlin ist wohl die Witwe des im Jahr 1457 verstorbenen Burgpflegers Ulrich Schochtl, dessen Wappengrab-
stein sich im Wehrturm von Perchtoldsdorf befindet, abgebildet bei Petrin, Geschichte des Marktes Perchtoldsdorf 
(wie Anm. 2), vor S. 113. Der Name der Schochtlin erscheint auch in einem Register der in Perchtoldsdorf eingelager-
ten Weinvorräte von 1480: Archiv Marktgemeinde Perchtoldsdorf, B64-1, fol. 7v: „Vermerkht die hewrigen wein [...].“

37 Im Jahr 1475 wurde die Pfarre Perchtoldsdorf der Dompropstei von St. Stephan in Wien inkorporiert. Gleichzeitig 
schied sie aus der Diözese Passau aus und gelangte unter die Jurisdiktion des 1469 gegründeten Bistums Wien. In 
Vertretung des Dompropstes nahm ein Vikar (hier Chormeister genannt) die seelsorglichen Aufgaben in Perchtolds-
dorf wahr. Neben dem Vikar wirkten einige Kapläne und Benefiziaten im Markt, vgl. Petrin, Geschichte des Marktes 
Perchtoldsdorf (wie Anm. 2), S. 139ff. u. S. 292, Nr. 44.
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liefert uns ein register der in perchtoldsdorf eingelagerten heurigen Weinmenge aus dem Jahr 1480.38 
Hier sind rund 270 einzelne posten verzeichnet, die zusammengezählt eine gesamtmenge von  
23 000 eimern oder 13 340 Hektolitern ergeben. das größte Weinlager hatten die ‚Herrn von melk’ 
in ihrem zehenthof, nämlich 36 Fuder (668 Hektoliter). es ist allerdings fraglich, ob das Kloster 
diese gewaltige Weinmenge angemessen verwerten konnte. perchtoldsdorf war damals zumindest 
zeitweise von Soldaten des Königs matthias corvinus besetzt – in der burg hatte ein „Herzog von 
Wossen“39 9 Fuder Wein gelagert. es herrschte Krieg zwischen Kaiser Friedrich iii. und dem König 
von ungarn, und Stift melk stand in diesen auseinandersetzungen stets auf der Seite des Kaisers.40 
Vermögenseinbußen waren die Folge – erst nach dem tod von matthias corvinus († Wien,  
6. april 1490) besserte sich die lage des Klosters wieder. ein mandat von König maximilian vom 
14. September 1490 befahl allen landesbewohnern, die dem Kloster melk durch den König von 
ungarn entzogenen güter zurückzugeben.41

ich möchte annehmen, dass die niederschrift des Directoriums in die zeit fällt, in der melk nach dem 
tod des ungarischen Königs daran ging, die Verwaltung der ‚unter dem gebirg’ gelegenen besitzun-
gen neu zu ordnen. Diese Vermutung findet eine Stütze in dem Umstand, dass in der Handschrift 
unmittelbar auf den text des Directoriums ein Registrum iuris montani monis Schiekch folgt, das 
1490 angelegt und bis in das erste drittel des folgenden Jahrhunderts fortgeführt wurde. der mann, 
der das Directorium novelli decimatoris schrieb, war sicher ein melker Konventuale, der über einige 
erfahrungen als zehentner und über eine hervorragende lokalkenntnis von perchtoldsdorf verfügte. 
er schreibt ein oft mit deutschen ausdrücken durchsetztes latein, wie es wohl in der Klosterschule 
gelehrt und im täglichen gebrauch im Konvent geübt wurde. Wer immer der Verfasser gewesen sein 
mag – er hat uns einen wahren Schatz an Vokabeln zur topographie und zur Sachkultur einer spät-

mittelalterlichen Wein-
baugemeinde überliefert 
und darüber hinaus auch 
viel von seiner mentalität 
und der seiner zeitgenos-
sen verraten.

38 Archiv Marktgemeinde Perchtoldsdorf, B-64-1.

39 Mit dem „Herzog von Bosnien“ könnte Johannes Corvinus (1473–1504), ein unehelicher Sohn des Königs Matthias, 
gemeint sein.

40 Kowarik, Glaßner, Niederkorn-Bruck: Melk (wie Anm 4), S. 544f.

41 Orig. Perg. im Stiftsarchiv Melk, Urkundenreihe 1490, September 14. – Regest bei Hueber, Austria ex archivis (wie 
Anm. 34), p. 154.

Karte 1: Pfarre Perchtoldsdorf
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Weinbau und Weinhandel 
in der Wirtschaftsstruktur
der königlichen freistadt ödenburg 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
Ildikó Németh 

Ödenburg und seine umgebung zählt seit Jahrhunderten zu den berühmtesten Weingebieten ungarns. 
die Stadt versucht zur zeit die in den letzten Jahrzehnten fast verloren gegangene tradition als Wein-
stadt wiederaufleben zu lassen und den guten Ruf des Ödenburger Weines auch international wiederher-
zustellen. dazu trägt auch die erforschung der geschichte des hiesigen Weinbaus bei. die folgende 
Studie versucht einen systematischen Überblick der Weinbaugeschichte von Ödenburg vom 16. bis  
zum 18. Jahrhundert zu geben. es soll vor allem auch die Frage beantwortet werden, inwieweit das 
Leben der Stadt vom Weinbau beeinflusst wurde, weswegen im Folgenden das Thema in erster Linie 
nicht von Seiten der Wirtschaft, sondern mehr von Seiten der gesellschaft untersucht werden wird. 

die erforschung der geschichte des Ödenburger Weines geht Jahrhunderte zurück, es wurde schon sehr 
früh über den hiesigen Wein geschrieben. So behandelte die erste ungarische Fachstudie über Weinbau 
auch den Ödenburger Wein, nämlich die 1715 in basel gedruckte Dissertatio physico-medica inauguralis 
de vino Ödenburgiensis von János péter Komáromy.1 eine andere wichtige Studie stammt von mátyás 
bél, der 1723 für sein buch Hungariae antiquae et novae Prodromus die beschreibung des Ödenburger 
Weingebietes von seinem Schüler János matolay ausarbeiten ließ. die später, zwischen 1735 und 1742 
in Wien erschienene große arbeit béls, die Notitia Hungariae novae historico-geographica, behandelt 
dann dieses Weingebiet sehr ausführlich und wissenschaftlich.2 bedeutend war auch die tätigkeit von 
Franz Schams, der 1820 ein buch über ungarns Weinbau in deutscher Sprache veröffentlichte.3 
nach diesen Frühwerken, die – meist im rahmen einer größeren Studie – über den ungarischen Wein-
bau ein Kapitel dem Ödenburger oder Ödenburg-Rust-Pressburger Wein – je nachdem – widmeten, 
begann man um die Jahrhundertwende bzw. in den 1930-er und 1940-er Jahren kleinere, aber wissen-
schaftlich anspruchsvolle arbeiten über das Ödenburger Weingebiet zu schreiben. endre póda schrieb 
1894 eine „Historische Studie” mit dem Titel Der Ödenburger Wein, in der er aufgrund einiger auszü-
ge aus den ratsprotokollen einige gedanken über Ödenburgs Weinbau zusammenfasste. Frigyes lim-
bacher und Károly posch veröffentlichten 1913 eine monographie über das rust-Ödenburg-pressbur-
ger Weingebiet. gizella maar schrieb ihre dissertation 1943 über den Ödenburger Weinbau und seinen 
Wortschatz. nándor mühls Geschichte des Ödenburger Weinbaus 1845–1945 erschien 1964 als Son-

1 Zsigmond Csoma, A szőlészeti-borászati ismeretek oktatása (Die Entstehung der Weinbaukunde). In: Agrártörténeti 
Szemle (Agrarhistorische Rundschau) 37 (1995), S. 198.

2 Piroska Feyér, A szőlő- és bortermelés Magyarországon 1848-ig (Die Trauben- und Weinproduktion in Ungarn bis 
1848). Budapest 1981, S. 197.

3 Franz Schams, Ungarns Weinbau in seinem ganzen Umfange, oder vollständige Beschreibung sämtlicher berühmten 
Weingebirge des ungarischen Reichs in statistisch-topographisch naturhistorischer und ökomonischer Hinsicht, 2 Bde. 
Pesth 1832-1833.
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derdruck der lokalhistorischen Quartalschrift Ödenburger Rundschau. es gibt noch einige kleinere Stu-
dien von Géza Főző, Endre Csatkai, Ferenc Storno, Sámuel Németh etc., die – meistens in der Öden-
burger Rundschau – über spezielle themen und einzelheiten der Ödenburger Weinbaugeschichte be-
richten. in der modernen Fachliteratur werden entweder – erneut in größeren wissenschaftlichen zu-
sammenfassungen – Kapitel über die Ödenburger region geschrieben, oder in den populärwissen-
schaftlichen Büchlein die vor hundert Jahren schon aufgezählten Daten – ohne jedwede Notizen und 
Quellenangaben – wiederholt. eine moderne, wissenschaftlich korrekt auf Quellen basierende, die 
Frühneuzeit nicht überspringende Ödenburger Weinbaugeschichte gibt es bis heute nicht.
Was das Quellenmaterial betrifft, so ist es in Ödenburg glücklicherweise ziemlich vollständig erhalten 
geblieben – es sollte nur aufgearbeitet werden. Diese Arbeit wurde schon teilweise begonnen, Jenő 
Házis Ödenburger Bürgerfamilien und die zwölfbändige urkundensammlung oder das buch Ödenburg 
im 18. Jahrhundert von gusztáv thirring4 sind eine große Hilfe für die Stadtgeschichtsforschung. die 
geschichte dieser Stadt ist sehr eng mit dem Wein verbunden, sodass die bearbeitung zahlreicher städ-
tischer Quellen unumgänglich ist, wenn man den Weinbau und Weinhandel Ödenburgs erforschen will. 
die protokollbücher des Stadtrates, die bürgerbücher, grundbücher, städtischen Verordnungen und 
mittelalterlichen urkunden enthalten sehr viele informationen, ebenso die chroniken, persönlichen 
aufzeichnungen und testamente. 

Im Mittelalter gehörte Ödenburg zu jenen königlichen Freistädten, die aufgrund ihrer Privilegien eine 
besondere rechtliche Stellung genossen. Die Stadt besaß im 16. Jahrhundert als juristische Person, als 
grundherr, bereits ein relativ großes besitztum, zu dem – außer dem eigentlichen Stadtgebiet – acht 
dörfer gehörten.5 die landwirtschaft bestand vor allem aus der Weinproduktion, die hier, auf den Hü-
geln rund um den neusiedler See seit der römerzeit betrieben wurde. diese Hügellandschaft bildete – 
laut alter Fachliteratur des vorigen Jahrhunderts – zusammen mit rust und pressburg ein geschlossenes 
Weingebiet. charakteristisch ist die beschreibung des Ödenburg-ruster Weingebietes aus Franz 
Schams Ungarns Weinbau: 

die bewohner der königl[ichen] Freystadt oedenburg treiben einen mächtigen Weinbau, und 
ihre nach verschiedenen Richtungen ausgedehnten Reben-Pflanzungen bezeichenen einen weit 
größern Flächenraum, als die von rust. obwohl mehrere dieser gebirgs-abtheilungen gute, und 
mitunter vorzügliche Weine liefern, so hat doch der berg, welcher sich von Wolfs bis über Krois-
bach hinaus erstreckt, eine besonders günstige lage, indem derselbe auf seinem kalkigen er-
drücken, besonders auf den südlichen Verflächungen gegen den Neusiedler See zu die edelsten 
Weine liefert, welche in jedem Betrachte den besten Ruster Weinen gleich kommen, und auch im 
auslande mit selben in gleichem Werthe stehen.6

Wein bewegte diese Stadt und bestimmte die ganze lebensweise der Stadtbewohner und war daher 
jahrhundertelang kein Luxusgetränk, sondern alltägliches Nahrungsmittel und Medizin. Man trank ihn 
im Mittelalter auch statt Wasser (das Wasser galt ja wegen der Verschmutzung als sehr ungesund). Auch 

4 Thirring benutzte die Grundbücher der Stadt ab 1734, die Geometrische Vermessung der Häuser der königlichen 
Freistadt Ödenburg pro Anno 1776/77 und die Ergebnisse der Josephinischen Volkszählung. Vgl. Gusztáv Thirring, 
Sopron városa a 18. században. Népesedés és gazdaságtörténeti tanulmány (Die Stadt Ödenburg im 18. Jahrhundert. 
Demographische und wirtschaftliche Geschichtsstudie). Sopron 1939. 

5 Mörbisch, Klingenbach, Loipersbach, Wandorf, Agendorf, Harkau, Wolfs und Kroisbach.

6 Schams, Ungarns Weinbau (wie Anm. 3), Bd 2. Pesth 1833, S. 261f.
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einen teil der Steuern bezahlte man mit Wein, so wie Wein ein allgemeines zahlungsmittel war. die 
Weingärten der einzelnen personen bildeten ebenso diesen teil des Kapitals wie das Haus, die Werk-
statt oder der acker (wie aus den testamenten hervorgeht). So war die Herstellung dieser massenware 
auch sehr wichtig, zumal die arbeiten in den Weingärten das leben der Stadtbewohner von Februar bis 
november prägten. 
die Stadt versuchte diese Vorteile – den guten Wein und die günstige geographische lage, wodurch 
Ödenburg auch am internationalen Handel stark beteiligt war, – bestens zu nutzen. ein mittel dazu 
waren die königlichen privilegien, die den besonderen Stand der königlichen Freistadt verstärkten, und 
die man sich immer vor augen hielt: 

1525. eine ehrsame gemeinde hat ferner auch betrachtet, dass man alle Jahr vor rath und ge-
mein verlesen soll alle Freiheit, so die Stadt oedenburg hat, damit der gemeine mann sich auch 
darnach zu halten wisse.7 

ein teil der königlichen privilegien bezog sich auf den freien Handel der Stadtbewohner. die Stadt 
erhielt von König ladislaus iV. im Jahre 1277 den rang einer königlichen Freistadt. in dieser urkunde 
erteilte er dem raaber bischof unter anderem das recht der einhebung des Weinzehents der Stadt.8 
1338 gab König Karl robert einen Hofbefehl aus: 

den gespannschaften preßburg, oedenburg und eisenburg wird mit berufung früherer königli-
cher befehle, unter androhung strengster ahndung verboten: die nach deutschland, böhmen, 
und pohlen auszuführenden oedenburger Stadt-Weine mit ungesetzlichen zöllen zu belasten.9 

im Jahre 1375 erlaubte König ludwig i. den Ödenburger bürgern, ihre Weine ohne bezahlung des 
dreißigstzolls ins ausland zu transportieren. eine urkunde aus dem Jahre 1412 belegt, dass König  
Sigismund allen seinen untertanen verbot, durch das gebiet von Ödenburg in- oder ausländischen Wein 
zu transportieren. man könnte noch eine lange liste diesbezüglicher Verordnungen und gesetze auf-
zählen, von der Goldenen Bulle 1356, von König matthias 1464, über die gesetze aus den Jahren 1635 
(artikel XXi) und 1647 (artikel lXXXViii und lXXXX) bis zum gesetzesartikel XXXVi aus dem 
Jahre 1715, als die Stadt das recht erhielt, den Verkauf und ausschank fremder Weine auf dem Stadt-
gebiet zu verbieten.10

Ödenburg versuchte immer mehr privilegien zu gewinnen bzw. die früheren Freiheiten durch die nach-
folgenden Könige zu erneuern und wieder bewilligen zu lassen.11 es waren also alle Voraussetzungen 

7 Endre Poda, Sopron szabad királyi város monographiája (Monographie der königlichen Freistadt Ödenburg), Bd 1: 
Régi községi jegyzőkönyvek 1446-1507, 1523-1577 (Alte Ratsprotokolle 1446-1507, 1523-1577). Sopron 1890, S. 10.

8 Der Raaber Bischof hatte schon vor der Erhebung zur königlichen Freistadt das Recht auf den Weinzehent aus den 
Weingärten der Stadt. Die Ödenburger Bürger versuchten mit Berufung auf ihre Freiheiten diese Verpflichtung 
loszuwerden, und es gab mehrmals ernsthafte Auseinandersetzungen mit der Raaber Diözese. 1425 und 1447 ver- 
weigerten sie sogar die Bezahlung (größtenteils „in natura”, manchmal in Geld), woraufhin der Raaber Bischof ein 
„interdictum” aussprach. Die ungarischen Könige mussten öfter mit einem Machtwort dazwischentreten. Da die 
Stadt weiterhin verpflichtet war, den Zehent zu bezahlen (bis 1848!), versuchte der Stadtrat die Bedingungen streng 
zu regeln: Es war dem Bischof verboten, den Zehentwein in Ödenburg aufzubewahren und ausschenken, der Wein 
mußte zur bischöflichen Sommerresidenz nach Fertőrákos gebracht werden. Vgl. Endre Póda, A soproni bor (Der 
Ödenburger Wein). Sopron 1894, S. 4.

9 Karl Fürst, Versuch über den Weinbau und Weinhandel der Oedenburger Gespannschaft im Königreiche Ungarn. 
Oedenburg 1847, S. 1.

10 Thirring, Sopron városa a 18. században (wie Anm. 4), S. 180.

11 1478 gab es eine Auseinandersetzung zwischen Ödenburg und Preßburg wegen des freien Transports des Öden- 
burger Weines. Die Preßburger wollten den konkurrierenden Wein nicht zollfrei durchfahren lassen. König Mathias 
ließ alten Privilegien der Stadt bestärken, und die diesbezügliche Rechte der Stadt Preßburg, die er ohne Kenntnis 
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vorhanden, damit die führende Weinbaustadt Westungarns ihren markt und ihre Stellung in der Wirt-
schaft dieser Region jahrhundertelang bewahren und erweitern konnte.
auch die verschiedenen Statuten und Verordnungen des Stadtrates dienten der unterstützung des Wein-
baues und Weinhandels. manchmal standen die interessen der Stadt im gegensatz zu denen einiger 
Stadtbewohner oder bürger-gruppen. in den ratsprotokollen kann man gut verfolgen, wie der Stadtrat 
das gleichgewicht der interessen inner- und außerhalb der Stadt zu bewahren versuchte. ein gutes bei-
spiel für eine diesbezügliche außerstädtische aktivität ist der ewiger Konkurrenzkampf mit den ruster 
bürgern.
andererseits war man bemüht, die städtischen Weinangelegenheiten zu organisieren: vom taglohn der 
Hauer, über die Genehmigung des Weinausschanks bis hin zur Pflege der Weingartenwege wurde alles 
geregelt: 

1589. [...] auch die Weingartswege begehrt eine ehrsame gemein, dass Herr bürgermeister 
nochmalen wolle Verordnung thun, dass sie von den bergleuten besichtigt, abgesteckt und sauber 
gehalten [...] werden.12

der Weinbau wurde von den Stadtbewohnern betrieben und daher ist es interessant zu untersuchen, wer 
diese Weinbauern waren.13 ihre oberste gesellschaftschicht waren die Wirtschaftsbürger, die das bür-
gerrecht besaßen. in der ungarischen geschichtswissenschaft werden allerdings hinsichtlich dieser Ka-
tegorie verschiedene meinungen vertreten. einige Historiker sind der ansicht, dass die Hauptbeschäf-
tigung der bürger im Weinbau lag,14 andere dagegen sind der meinung, dass laut zehentlisten der 
größte teil der Weingartenbesitzer nicht vom Weinbau lebte. es waren hauptsächlich Handwerker und 
Kaufleute, die den Weinbau als Nebenbeschäftigung betrieben. 

Viele Weingartenbesitzer lebten hauptsächlich aus den erträgnissen von Handel und gewerbe, 
der Weinbau diente vielfach als Kapitalanlage. die große mobilität des Weingartenbesitzes kann 
man nur daraus erklären. da der Weinbau anscheinend erst nach zehn Jahren rentabel war, und 
da die Weingärten oft schon vor ablauf dieser zeitspanne wieder veräußert wurden, spricht alles 
dafür, dass man hierin eben vor allem die möglichkeit einer Kapitalanlage sah.15 

die Wahrheit sollte man wohl irgendwo zwischen diesen beiden theorien suchen. laut thirring war in 
der Stadt der marktorientierte Weinbau sehr stark. Fast jeder Stadtbewohner besaß viel mehr Weingär-
ten als ackerland.16 die Versorgung der Stadt war durch die unter Ödenburgs grundherrschaft stehen-
den dörfer gesichert, denn das getreide stammte aus ihren äckern. die urbarialdörfer waren außerdem 
verpflichtet, Robot zu leisten, sodass man in der Stadt nicht gezwungen war, neben der Weinproduktion 
auch bedeutende landwirtschaftliche tätigkeiten auszuüben.
es gab aber zahlreiche Stadtbewohner, die kein bürgerrecht besaßen. Viele davon waren taglöhner, 
weil der Weinbau praktisch das ganze Jahr hindurch viele arbeitskräfte benötigte. andere waren pro-

der Situation erteilte, nahm er zurück. Vgl. Jenő Házi, Sopron szabad királyi város története (Die Stadtgeschichte der 
freien Königsstadt Ödenburg), Tl 1, Bd 5 Sopron 1926. S. 366.

12 Póda, Sopron szabad királyi város monographiája (wie Anm. 7), S. 37.

13 Die kirchlichen und adeligen Personen, die in der Stadt Häuser und Weingärten besaßen, werden hier nicht erwähnt.

14 András Kubinyi, Weinbau und Weinhandel in den ungarischen Städten im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. 
In: Ferdinand Opll (Hg.), Stadt und Wein. Linz/Donau 1996 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, Bd 14), 
S. 70.

15 1996. 74.

16 Thierring, Sopron városa a 18 században (wie Anm. 4), S. 181.
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fessionelle Weinhauer, die auch eine kleine parzelle für sich erworben hatten, sonst aber für die reiche-
ren Wirtschaftsbürger, für die Stadt, und für andere Weingartenbesitzer aus anderen Siedlungen arbei-
teten. Sie gehörten zur unteren Schicht der städtischen gesellschaft. es kamen aber auch taglöhner aus 
den in der umgebung der Stadt liegenden dörfern. die Stadtverwaltung versuchte diese leute zu kon-
trollieren und verordnete mehrmals ihre Konskription: 

1686. Weilen die Hauer, in welcherlei Häusern sie auch wohnen, neben dem obrigkeitlichen 
Schutz, viel andere Beneficia bei dieser unserer Stadt geniessen, wäre sehr nöthig und nützlich, 
dass ein ordentlicher Holdenregister aus allen Vierteln, denen Viertelherren jährlich eingereicht 
würde.17

man regelte auch die taglöhne einheitlich: 

1595. Wird der taglohn der arbeiter in den Weingärten und sonsten betreffend, auf 12 d. und die 
bisher übliche Jause festgesetzt und solches verlautbart.18

dabei wurde auch auf die Konkurrenz geachtet: 

1601. der arbeiter wegen zu mödtwisch und bei S.Wollffs kompt ein er. gemein in erfahrung, 
das die neustetter dieselbigen und nit allein 6 groschen des tags, sondern noch darzue brodt 
mitgeben, oder mit salz ablohnen, Solches, dieweil es ganzer Stadt und gemein zu schaden 
kompt auss ursachen, das die arbeiter dadurch der Statt und burgerschaft entzogen werden, und 
ihre arbeit hinderstellig bleibt, bitt ein er. gemein ein er. rath wolle guete Fürsehung thuen, 
damit solches abgestellt werde.19

Um die Pflichten und Rechte der Hauer eindeutig zu regeln, gab die Stadt auch eine Hauer-Ordnung 
heraus, die aber – laut den protokollbüchern – nicht immer beachtet wurde: 

1685. gleichfalls wird ein ehrsamer rath gebeten, die höchst nothweindigst und nützlichst ein-
geführte Hauer-ordnung in stete Übung zu bringen und dabei zu erhalten: insonderheit aber 
durch ernstliche Abstrafung zu verhüten, damit die in benificiis sich aufhaltend, und weiss nicht 
ex quo capite und was für eine exemption sich einbildenden Hauer mit ihrem ungehorsam ande-
ren nicht verleiten und zu einigem unfug anlass und gelegenheit geben mögen.20

es gibt gewisse Hinweise, dass die interessensvertretung auch umgekehrt funktioniert habe: die Hauer 
sollen angeblich im 17. Jahrhundert eine eigene zunft gegründet haben. in der Fachliteratur wird diese 
zunft mehrmals erwähnt, in den protokollbüchern bzw. in den zehalien des Stadtarchivs konnte bisher 
aber kein Hinweis dafür gefunden werden.

einen teil der Weinproduktion verkaufte man natürlich innerhalb der Stadt. die Stadt als grundherr 
besaß das Recht zum Weinausschank, das „jus educilli”. Die Stadt selbst übte dieses Recht als Privileg 
aus und erlaubte den bürgern, ihren Wein zu bestimmten zeiten auszuschenken. in der zeit der Quatuor 
tempora durfte aber nur der Wein der Stadt – im Stadtkeller bzw. im verpachteten Stadtwirtshaus – ver-
kauft werden, damit die Stadt auch verdienen konnte. Diejenigen, die kein Bürgerrecht hatten, durften 
ihren Wein nicht ausschenken, mussten ihn aber vor dem Sankt martinstag verkaufen: 

17 Póda, Sopron szabad királyi város monographiája (wie Anm. 7), S. 167.

18 Ebda, S. 45.

19 Ebda, S. 75.

20 Ebda, S. 156.
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1639. So sollen auch diejenigen welche Weingärten haben und keine Bürger sind ihre Weine vor 
Martini versilbern und nach Verfliessung des Termins nicht macht haben zu verleutgeben oder 
verkaufen.21 

So waren die mitglieder des bürgerstandes vor der Konkurrenz der nichtbürger geschützt.
diese art von Konkurrenz war aber leichter im griff zu halten als die des fremden Weines. es ist 
leicht zu verstehen, dass die bürger der Stadt gegen die einfuhr von fremdem Wein waren, das ein- 
fuhrverbot brachte aber weitere probleme mit sich. die adeligen bzw. die bürger, die auch außerhalb 
des Stadtgebietes Weingärten besaßen, wollten selbstverständlich ihren Wein in ihren städtischen 
Kellern lagern. Sie mussten aber jedesmal beim Stadtrat dafür um Erlaubnis bitten, und auch wenn 
die Einfuhr erlaubt wurde, war es meist streng untersagt, diesen „fremden” Wein in der Stadt auszu-
schenken: 

1596. die priesterschaft hat bishero viel Wein von den fremden orten hereingeführt und aus-
geleutgebt, welches gemeiner Stadt nit zu geringen Schaden und nachteil gerathen thuet, be-
gehrt derowegen ein ers. gemein, es wolle ein ers. rath solches mit ernst verhueten und gar 
nit zu lassen.22 

Hundert Jahre später kann man noch immer dieselben Klagen im ratsprotokoll lesen: 

1699. die schädliche niederlag sowohl fremder als einheimischer Weine will eine ehrsame ge-
meinde auf unserem territorio gänzlich abgeschafft wissen und die deliquenten hierüber einem 
löblichen magistrat zur nachdrücklichen bestrafung überlassen haben.23

peinlicher war der Fall, als die Stadt den bergwein aus den eigenen urbarialdörfer in die Stadt brachte 
und diesen schlechteren Wein in der städtischen Kneipe bzw. im ratskeller ausschenken ließ. es gab 
bestrebungen, dass dieser Wein in den dörfern behalten und dort ausgeschenkt werden sollte, doch die 
Stadt ließ nicht nach. es gab auch Fälle, in denen die ehrsamen bürger fremden Wein in die Stadt 
schmuggelten und dann den aus dem Keller als eigenen Wein verkauften. in den ratsprotokollen gibt 
es zahlreiche Eintragungen, die Beschlüsse des Rates gegen die „Einschwärzungen” betreffend: 

1664. bezüglich der Weineinfuhr und des leutgebens nachdem viel ausser der Stadt territorio 
gefechsnete Wein hereingeführt und dieselben der Stadt zum grossen Präjudic ausgeleutgebt 
werden. als ist einer ehrsamen gemeinde gänzlicher Will, dass man Keinem, er sei in oder aus-
ser der bürgerschaft das leutgeben verwilligen, viel weniger den brand oder Visirung zulassen, 
gestatten sollte. 24 

Ödenburg war aber nicht immer in der lage, gegen die einfuhr von fremden Wein zu kämpfen. der rat 
musste die einfuhr sogar erlauben, als die Weinproduktion in mehrern nacheinander folgenden Jahren 
(1712, 1714, 1737 und 1774) ganz schlecht war: 

1717. nachdem sich aus ursache des seit vielen Jahren ausgebliebenen Weinsegens wirklicher 
mangel an Wein eingestellt hat, aus was ursache beschlossen worden, von den unterthanen zur 
abtragung ihrer Schuldigkeit Wein anzunehmen, auch von fremden Weinen anzukaufen.25

21 Ebda, S. 84.

22 Ebda, S. 59.

23 Ebda, S. 239.

24 Ebda, S. 110.

25 Ebda, S. 307.
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eine heikle Frage war auch noch die einfuhr des ruster Weines. mit der erhebung rusts zur königli-
chen Freistadt im 17. Jahrhundert (1681) versuchten die kapitalstärkeren Ödenburger bürger auch die 
Handelsvorteile des ruster Weinmarktes zu sichern und kauften dort Häuser bzw. Weingärten. Selbst-
verständlich wollten sie diesen ihren Wein auch in ihren Ödenburger Häusern haben, doch die interes-
sen der Stadt forderten das einfuhrverbot des Konkurrenzweines:

1666. es hatte zwar eine ehrsame gemeinde verhofft, es würde wegen Hereinführung fremder, 
insonderheit der ruster-Wein, bis dato gewisse abschaffung und einstellung geschehen und ins 
Werk gerichtet, oder bei derselben Versilberung die vorgeschlagene bürgerliche Beneficia darauf 
versaget und abgeschlagen worden seyn, so erhellet aber aus eines ehrsamen rathes deliberation, 
dass es im vorigen esse und allein bei beschehener contradiction verblieben. Wann aber eine 
ehrsame gemeinde diesen höchstschädlichen missbrauch unserer privilegien keineswegs zu 
dulden gesonnen.26

das recht des Weinausschanks brachte den bürgern bedeutende einkommen. dieses geschäft wäre 
aber durch die hohe zahl der städtischen gasthäuser bzw. Kneipen gefährdet gewesen, daher wurden 
auch die Wirtshäuser sehr streng kontrolliert: 

1580. der Herr Stadtrichter soll nicht allein auf die Fleischhacker, sondern auch auf die gastge-
ber gute achtung geben, und öfter zu sehen haben, damit nicht die bürgerschaft, noch andere 
durch sie mit maass und gewicht beschwert werden.27 

im interesse der ordnung und ruhe in der Stadt wurde auch die Öffnungszeit festgelegt:

1655. dieweilen sich allerlei muthwillen sonderlich in den leutgebhäusern nächtlicher Weill 
zuträgt, also sehe es eine ehrsame gemeinde nicht für Vorrathsam an, dass in dem Sommer bis 
auf 9 Uhr, und dann im Winter bis 8 Uhr der Wein ausgeben, und nach Verfliessung der Zeit, die 
leutgebhäuser zugesperrt und keinem mehr erfolgt werden solle.28

Wahrscheinlich war auch das erste Wirtshaus im besitz der Stadt, die es für bestimmte zeit verpachtete. 
die früheste erwähnung des städtischen Wirtshauses kommt in der Michel Chronik vor, in der berichtet 
wird, dass 1553 das Wirtsehepaar umgebracht wurde. im 16. Jahrhundert gab es schon zwei Wirtshäu-
ser, die Stadkuchel und das gasthaus Beim rothen Ochsen.29 

1595. Wegen der zweien Wirtshäuser als Stadtkuchel und bei rothen ochsen vermeint es ein ers. 
gemein, dieselbigen sollten künftig den alltag reisenden personen frei gelassen und aufgehalten 
werden, damit man nit einem jeden spath oder früe in die Stadt herein lassen müsste.30 

in den ratsprotokollen taucht die pacht vom Roten Ochsen immer wieder auf. im laufe des 17. Jahr-
hunderts existierten bereits sechs gasthäuser, neben dem Rothen Ochsen gab es noch die Wirtshäuser 
Zum goldenen Engel, Zum weißen Pferd, Zum goldenen Hirsch, Zum grünen Kranz und den ziemlich 
berüchtigten Goldenen Löwen. Sie wurden teilweise von der Stadt verpachtet, teilweise im privatbesitz 
bewirtschaftet. die zahl der Wirtshäuser blieb lange zeit unverändert, erst im letzten Viertel des 
18. Jahrhunderts wurden neue gasthäuser – im engen zusammenhang mit dem aufblühen des Viehhan-

26 Ebda, S. 116.

27 Ebda, S. 33.

28 Ebda, S. 100.

29 Ebda, S. 58.

30 Ebda, S. 58.
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dels – eröffnet: 1779 Zur Ungarischen Krone, 1786/87 Zum weißen Schaf, 1789 Zum grünen Baum, 
1789 Zur weißen Rose, wo auch Franz i. sowie der spätere König Ferdinand V. übernachtet haben. Über 
die Ödenburger Wirtshäuser veröffentlichte endre csatkai eine ausführliche Studie.31

der hergestellte Qualitätswein hatte nur dann einen Wert, wenn man ihn gut verkaufen konnte. Wie 
bereits erwähnt, vertranken einen teil des im Stadtgebiet produzierten Weines die Weinbauern selbst, 
mit einem anderen teil bezahlte man die Steuer und den zehent, und was übrig blieb, war für den bin-
nen- und Fernhandel freigegeben. dieser Qualitätswein des neusiedlerseegebiets war praktisch das 
einzige bedeutende exportprodukt dieser gegend. es gab zwar in Ödenburg Weinhändler, doch es 
entwickelte sich kein starker Weinhändlerstand als gesellschaftliche Schicht. man versuchte sogar die 
Weinhändlertätigkeit der Ödenburger bürger zu behindern. der Weinhändler steht zwischen dem Wein-
produzenten und dem Weinkonsumenten. der Ödenburger rat war paradoxerweise ‚händlerfeindlich‘, 
weil man glaubte, dass der Händler dem Verkäufer, dem Weinproduzenten, Schaden zufüge, denn wenn 
ein Händler den Wein kaufe, so komme dann kein Käufer mehr direkt in die Stadt. außerdem bestünde 
auch die gefahr, dass fremder Wein unter den namen des Ödenburger Weines verkauft werde. 

1676. Diejenigen, so die Weinhändler in die Keller oder wohl gar auf andere Herrschaften führen, 
wie auch diejenigen, so mit denen Kaufleuten sowohl gemeiner Stadt, wie auch der Bürgerschaft 
nachteilige Correspondenzen pflegen, verlanget eine Ehrsame Gemeinde, dass solche nach Inhalt 
punkt 22 verdtiger betrachtung mit scharfer Strafe, andern zum beispiel sollen belegt werden.32

die Händler, die in die Stadt kamen, waren in erster linie großhändler aus böhmen, mähren, Schlesi-
en und polen, die textilware usw. mitbrachten und hier Wein einkauften. 

aus der Stadt Ödenburg exportierte man 1566–1567 11.673 eimer Wein. davon wurden  
36,2% nach böhmen, 13,3% nach mähren, 11,1% nach Schlesien und nur 2,3% nach Österreich 
verbracht.33

Während der türkenkriege war Ödenburg weiterhin ein zentrum des Weinhandels in ungarn, doch die 
polnischen und russischen Märkte wurden immer mehr vom Wein aus Hegyalja beherrscht. Der Öden-
burger und pressburger Wein kam nach Schlesien, ein teil davon wurde durch leipzig und berlin nach 
preußen gebracht bzw. durch Stettin nach dem norden. der andere Weg führte über pressburg nach 
Wien, und von Wien aus in die erbländer bzw. nach deutschland oder nach england.34

am ende des 18. Jahrhunderts verschwand der ungarische Wein von den europäischen märkten. nach 
dem Westen hin verhinderten die zollgesetze des Habsburgerreiches seinen export. im norden verlor 
man zunächst mit dem Verlust Schlesiens, und dann mit der aufteilung von polen auch große märkte. 
So fiel die ungarische und damit auch die Ödenburger Weinproduktion bedeutend zurück.

31 Endre Csatkai, A soproni vendégfogadók a 16-19 században (Wirtshäuser in Ödenburg vom 16. bis zum 19. Jahr- 
hundert). In: Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau) 20/3 (1966), S. 201-212. 

32 Póda, Sopron szabad királyi város monographiája (wie Anm. 7), S. 138.

33 Kubinyi, Weinbau und Weinhandel (wie Anm. 14), S. 83.

34 Piroska Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (Trauben und Wein, die Grundlagen unserer Wirt- 
schaftsgeschichte). Budapest 1970, S. 31.
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nahrungsmittel oder geldersatz?
die rolle des Weines in den mittelalterlichen 
bürgertestamenten von ödenburg und preßburg1

Katalin Szende

1 einleitung

Zwischen Augenblick und Ewigkeit – lautet der titel eines sehr aufschlussreichen buches von gerhard 
Jaritz über die alltagsgeschichte des mittelalters.2 Wein und testamente scheinen an genau gegenüber-
liegenden enden dieses ‚zwischenraumes’ zu stehen: testamente wurden für die ewigkeit verfertigt und 
mit der bestellung von ewigen messen und ähnlichen Verfügungen für immerwährend gehalten.3 dage-
gen war der Wein eng mit alltäglichen Handlungen, mit kurzfristigem weltlichem Vergnügen oder sogar 
mit einer carpe diem-mentalität verbunden. deshalb war es bei der bearbeitung von spätmittel- 
alterlichen testamenten aus Ödenburg/Sopron und preßburg/pozsony/heute bratislava (in der Slowakei) 
so überraschend, wie häufig der Wein unter den Legaten vorkommt. Ist dieses Phänomen mit der Produk-
tion, mit Konsumgewohnheiten oder mit anderen motiven zu erklären? um die rolle des Weines in 
diesem zusammenhang zu betrachten, sollte man zuerst sowohl die wesentlichen merkmale der spätmit-
telalterlichen testamente als auch die Stellung des Weinbaus in den untersuchten Städten kurz erörtern.

2 die testamente und die städte

2.1 testamente als Quellen der sozial- und Wirtschaftsgeschichte
testamente (letztwillige Verfügungen) sind eine typische art pragmatischer rechtsquellen, die seit dem 
Hoch- und besonders dem Spätmittelalter in vielen Städten europas massenhaft erhalten geblieben 
sind. diese texte sind deshalb besonders interessant, da sie nicht (nur) die absicht der städtischen be-
hörden oder der Kirche, sondern auch die von einzelpersonen widerspiegeln. die absicht der erblasser 

1 Eine ungarische Fassung dieses Beitrages ist bereits erschienen, vgl. Katalin Szende, Ital vagy pénzpótlék? Borhagva-
tékok a soproni és pozsonyi középkori végrendeletekben (Getränk oder Geldersatz? Weinlegate in den mittelalterli-
chen Testamenten aus Preßburg und Ödenburg). In: Es tu scholaris. Tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára 
(Es tu schoraris. Studien zum 75. Geburtstag von András Kubinyi), Hg. Beatrix F. Romhányi. Budapest 2004 (Monu-
menta Historiae Budapesti-nensis, Bd 13), S. 77-85.

2 Gerhard Jaritz, Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Einführung in die Alltagsgeschichte des Mittelalters. Köln-Wien 1989.

3 Aus der reichen neueren Literatur kann ich nur einige Titel nennen, die alle viele weitere Literaturhinweise enthal-
ten: Gerhard Jaritz, Österreichische Bürgertestamente als Quellen zur Erforschung städtischer Lebensformen des 
Spätmittelalters. In: Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 8 (1984), S. 247-264. – Paul Baur, Testament und 
Bürgerschaft. Alltagsleben und Sachkultur im spätmittelalterlichen Konstanz. Sigmaringen 1989 (Konstanzer Ge-

 schichts- und Rechtsquellen, Bd 31). – Thomas Krzenck, Böhmische Testamente aus der Hussitenzeit. In: Bohemia 34 
(1993), S. 7-28. – Brigitte Klosterberg, Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie. Kölner Testamente von Laien und 
Klerikern im Spätmittelalter. Köln 1995 (Kölner Schriften zur Geschichte und Kultur, Bd 22). – Martha C. Howell, Fixing 
Movables: Gifts by Testaments in Late Medieval Douai. In: Past and Present 150 (1996), S. 3-45. – Kornelia Holzner-
Tobisch, Investitionen für die Ewigkeit. Die Seelenheilstiftungen in den letztwilligen Verfügungen der Stadt Korneu-
burg im 15. Jahrhundert. Krems 2007. –Zum Ewigkeitsbegriff vgl. Brigitte Pohl-Resl, Rechnen mit der Ewigkeit. Das 
Wiener Bürgerspital im Spätmittelalter Wien 1996 (MIÖG, Erg.bd 33).
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war gewöhnlich dreifach: Sorge für das eigene Seelenheil, für die materielle Sicherheit der nächsten 
angehörigen und für die Selbstdarstellung. eine Ödenburger ordnung aus dem Jahre 1418 über das 
abfassen von testamenten formuliert diese absicht folgendermaßen: „[…] damit also nicht vertilgt, 
vergessen noch verlaugent werd, swas got, den heyligen, freunden, fromden oder andern leüten, in 
welchem wesen die sind, geschafft wirt.”4 
die entwicklung des testierrechtes im deutschsprachigen raum – wozu auch die zwei untersuchten Städte 
an der Westgrenze ungarns gehören – kann theoretisch vom germanischen erbrecht abgeleitet werden. 
dabei wurden – neben der rechtlich gesicherten erbfolge – auch einzelvermächtnisse zugunsten gewisser 
personen oder institutionen erlaubt, im gegensatz zum römischen recht, wo ein Haupterbe für das ganze 
Vermögen bestellt wurde. dazu kam die regelung der Kirche, die versuchte, unter dem Vorwand der Sorge 
für das Seelenheil den Vorgang – und damit einen wesentlichen teil des Vermögens – unter die Kontrolle 
des kanonischen rechtes zu ziehen. praktisch war diese regelung von einer ganzen reihe von gewohn-
heitsrechtlichen Bestimmungen und Bräuchen der einzelnen Städte beeinflusst. Deshalb müssen wir fest-
stellen, dass die testamente uns leider keine direkten aufschlüsse über das gesamtvermögen erlauben.
die auswahl der in den letztwilligen Verfügungen erwähnten teile des Vermögens war aber nicht be-
liebig. So kann man aus der Not eine Tugend machen, um aus der Häufigkeit der Erwähnung der ein-
zelnen Objekte oder der Erben bzw. Empfänger der verschiedenen Vermögensteile Aufschlüsse über die 
prioritäten der erblasser zu ziehen. in dieser Weise können wir die testamente als Quellen der Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte der einzelnen Städte verwenden. 

2.2 die untersuchten städte
als Hauptquellen der folgenden untersuchungen werden wir die spätmittelalterlichen testamente aus 
drei Städten des mittelalterlichen Ungarns, Preßburg, Ödenburg, und zum Vergleich Preschau/Eperjes/
heute prešov (in der Slowakei) untersuchen. alle drei Städte gehörten in die reihe der sieben königli-
chen Freistädte, wobei am ende des 15. Jahrhunderts preßburg mit ca. 5 000 einwohnern an dritter, 
Ödenburg mit 3 000 bis 3 500 einwohnern an fünfter, und preschau mit kaum mehr als 2 000 einwoh-
nern an siebenter Stelle eingeordnet wurde.5 die ersten zwei Städte, die im europäischen maßstab ge-
rade noch die untere grenze der ‚größeren mittelstädte’ erreicht hatten, lagen an der damaligen westli-
chen Staatsgrenze, voneinander und auch von Wien etwa 70 km entfernt. beide dienten als grenz-
schutz- und grenzübergangsorte (in den urkunden deshalb öfter als porta regni gekennzeichnet), die 
mit ihren dreißigststellen (als zoll musste man das dreißgstel der aus- oder eingeführten Waren bezah-
len) auch in der abwicklung des außenhandels eine operative und administrative rolle spielten. in 
dieser Hinsicht hatte preßburg, mit seinem donauhafen an eine der wichtigsten pulsadern mitteleu-
ropas angeschlossen, eine viel günstigere lage als Ödenburg. die zum Vergleich bearbeitete dritte 
Stadt, preschau, lag dagegen in nordostungarn, im Karpatengebirge, neben einer wichtigen kontinenta-
len Handelsstraße nach polen. Sie konnte sich aber im Schatten des viel größeren Kaschau/Kassa/
Košice und nur 30 km vom gleichrangigen Bartfeld/ Bártfa/Bardejov entfernt, nur schwer entwickeln.6

4 Jenő Házi, Sopron szabad királyi város története (Die Geschichte der königlichen Freistadt Ödenburg), 2/1. Sopron 1930, 
S. 159f. – Vgl. Judit Majorossy, Archives of the Dead: Administration of Last Wills in Medieval Hungarian Towns. In: 
Medium Aevium Quotidianum 48 (2003), S. 13-28.

5 Zusammenfassend: András Kubinyi, Das ungarische Städtewesen in der Sigismund-Zeit. In: Sigismund von Luxem-
burg, Kaiser und König in Mitteleuropa 1387–1437, Hg. Josef Macek, Ernő Marosi, Ferdinand Seibt. Warendorf 1994 
(Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit, Bd 5), S. 171-179.

6 Heinz Stoob, Preßburg und das Städtewesen im europäischen Südosten vor der Türkenzeit. In: Westmitteleuropa, 
Ostmitteleuropa. Festschrift für Ferdinand Seibt zum 65. Geburtstag, Hg. Winfried Eberhard u. a., München 1992 
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2.3 der Weinbau in den drei städten
neben dem Handel war in den beiden westungarischen Städten der Weinbau der am meisten verbreite-
te Wirtschaftszweig. aufgrund der Weinzehentlisten und der angaben über den Weingartenbesitz in den 
grundbüchern aus beiden Städten können wir feststellen, dass etwa 80% der bürger über Weingarten-
besitz verfügten und dass sich auch ein weiterer anteil der bevölkerung als Winzer, Hauer oder taglöh-
ner am Weinbau beteiligte. diese intensive beschäftigung bedeutete aber keinesfalls die ‚agrarisie-
rung’ dieser Städte, da die Weinproduktion eher als eine art ‚städtische industrie’, d. h. als gezielte 
Warenproduktion angesehen werden kann.7 
Selbst wenn nach langer debatte von der neueren Forschung erkannt wurde, dass ein großer teil der 
Weingartenbesitzer nicht allein vom Weinbau leben konnte, sondern daneben andere nebenbeschäfti-
gungen ausübte,8 kann man die wirtschaftliche bedeutung der Weinproduktion auf gesamtstädtischer 
Ebene mit einigen Angaben bestätigen. Die Gesamtfläche der Weingärten in Ödenburg betrug am An-
fang des 16. Jahrhunderts etwa 850 ha. mit einer durchschnittlichen ernte von 20 hl/ha war die gesamt-
produktion von Ödenburg etwa 17 000 hl/Jahr. diese menge war ungefähr gleich einem Fünftel des aus 
den österreichischen erbländern auf der donau nach Westen exportierten Weines, der am ende des  
16. Jahrhunderts 80 000 bis 100 000 hl/Jahr ausmachte, oder entsprach 30-40% der in Wien in den 
1580er Jahren ausgeschenkten menge von ca. 45 000 hl.9 ebenfalls für das ende des 16. Jahrhunderts 
schätzt Vera zimányi die Weinausfuhr aus dem ehemaligen Westungarn nach norden auf 20 000 hl.10 
eine außergewöhnlich detaillierte aufstellung aus Ödenburg aus dem Jahre 1566/67 berichtet über 
8 400 hl von en gros verkauftem Wein, wovon 6 300 hl in das ausland ausgeführt wurde.11 diese an-
gabe bedeutet, dass ca. ein drittel des aus Westungarn exportierten Weines aus Ödenburg stammte. eine 
mindestens ebenso große menge wurde auch in preßburg produziert. Für das Jahr 1435 etwa kalkuliert 
František Kalesný 15 355 hl.12 dazu kam die ernte aus den naheliegenden dörfern und märkten, wo die 
preßburger als extranei auch über bedeutenden Weingartenbesitz verfügten. die stärksten Streitigkeiten 
zwischen den beiden Städten wurden gerade von den ähnlichkeiten ihrer Wirtschaftsstruktur verur-
sacht. die möglichkeiten, ungarischen Wein durch niederösterreich nach Westen zu transportieren, 
waren sehr beschränkt, und die Kaufleute mussten auch auf dem wesentlich breiteren nördlichen (schle-
sischen, böhmischen und polnischen) absatzmarkt stark miteinander konkurrieren. der ablauf der aus-

(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd 70), S. 319-330. – Ders., Die mittelalterliche Städtebildung im 
Karpatenbogen. In: Die mittelalterliche Städtebildung in südöstlichen Europa, Hg. Heinz Stoob. Köln-Wien 1977 
(Städteforschung, Bd 4), S. 184-221. – Imre Holl, Sopron (Ödenburg) im Mittelalter. In: Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 31 (1979), S. 105-149.

7 Vgl. Erich Landsteiner, Weinbau und Gesellschaft in Ostmitteleuropa. Materielle Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft 
im Weinbau, dargestellt am Beispiel Niederösterreichs in der frühen Neuzeit. Masch. Diss. Wien 1992.

8 András Kubinyi, Weinbau und Weinhandel in den ungarischen Städten im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. 
In: Stadt und Wein, Hg. Ferdinand Opll. Linz 1996 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, Bd 14), S. 67-84, 
hier bes. S. 72. – József Kücsán, Adatok Sopron északkeleti külvárosának 17–18. századi szőlőbirtoklásához (Angaben 
zum Weingartenbesitz in der nordöstlichen Vorstadt von Ödenburg im 17. und 18. Jahrhundert). In: Soproni Szemle 
(Ödenburger Rundschau) 53 (1999), S. 387-394, bes. S. 387-389.

9 Erich Landsteiner, Weinbau und bürgerliche Hantierung. Weinproduktion und Weinhandel in den landesfürstlichen 
Städten und Märkten Niederösterreichs in der frühen Neuzeit. In: Stadt und Wein, Hg. Ferdinand Opll. Linz 1996,  
S. 17-50, hier bes. S. 28-29.

10 Vera Zimányi, Economy and Society in Sixteenth and Seventeenth Century Hungary (1526–1650). Budapest 1987, S. 27.

11 Jenő Házi, Az 1566. évi soproni borkereskedelem (Der Weinhandel in Ödenburg im Jahre 1566). In: Soproni Szemle 
(Ödenburger Rundschau) 13 (1959), S. 151-157, 288.

12 František Kalesný, Über den Weinbau und den Weinverkauf in Preßburg bis Ende des 15. Jahrhunderts. In: Städte im 
Donauraum. Sammelband zur 700. Jahrfeier des Stadtgrundprivilegs von Preßburg 1291–1991, Hg. Richard Marsina. 
Bratislava 1993, S. 184-196, hier S. 189.
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einandersetzungen lässt sich am besten aus den privilegien und königlichen mandaten zugunsten der 
einzelnen Städte, häufiger für das schwächere und auch geographisch behinderte Ödenburg verfolgen.13

im gegensatz zu den westungarischen Städten hatte der Weinbau in preschau wegen der lage der Stadt 
keine lang zurückgreifenden traditionen. die beziehungen zum Weinhandel hingen für die dortigen 
Einwohner mit dem Aufstieg des Tokajer Weingebietes zusammen. Die Bürger der nordostungarischen 
Städte, die schon früher am transithandel nach polen beteiligt waren, „begannen an der Wende vom  
15. zum 16. Jahrhundert in Tokaj-Hegyalja Weingärten zu kaufen und mit dem dortigen Wein Handel 
zu treiben […].”14 Wie wir aber im Folgenden näher untersuchen werden, war für die eigene produktion 
und den Konsum das bier viel wichtiger.
Was kann man aufgrund der testamente zum oben skizzierten bild beitragen? diese Frage soll mit der 
analyse der Weinlegate sowie der damit verbundenen erblasser und erben beantwortet werden.

3 die Weinlegate

3.1 die erblasser
der Kreis der erblasser in preßburg, Ödenburg und preschau kann im allgemeinen mit einer kurzen 
darstellung über die entstehung und Überlieferung der testamente bestimmt werden. die massenhafte 
entstehung von testamenten (ähnlich wie zuvor die Verbreitung der Städte und die entwicklung des 
städtischen Schrifttums) folgte in unserem gebiet der westeuropäischen entwicklung mit einer Verspä-
tung von etwa 150 bis 200 Jahren. die städtischen Kanzleien begannen ihre regelmäßige tätigkeit in 
den drei Städten zwischen der mitte und dem ende des 14. Jahrhunderts, mit einer größeren anzahl von 
testamenten können wir erst seit dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts (in preschau erst seit den 
1490er Jahren) rechnen. 
aus Ödenburg haben wir aus dem zeitraum zwischen 1393 und 1526 insgesamt 314 testamente erhal-
ten, wovon die früheren in zwei parallel laufenden allgemeinen Stadtbüchern eingetragen sind, während 
die späteren (nach den 1470er Jahren) in der Form von besiegelten einzelurkunden überliefert sind.15 in 
preßburg, wo die Stadtkanzlei wesentlich besser organisiert wurde, war die lage umgekehrt: nach eini-
gen einzelurkunden von meist eingewanderten bürgern wurden die testamente nach dem ende der 
1420er Jahre in einem gesonderten Protocollum Testamentorum verzeichnet. der erste band desselben 
(bis 1529) enthält 844 Vermächtnisse, weitere 40 Stück sind als einzelurkunden im preßburger Stadtar-
chiv aufbewahrt.16 mit fast 900 testamenten verfügt also diese Handelsstadt am donauufer über die 
größte anzahl von solchen urkunden im Karpatenbecken. die letztwilligen Verfügungen aus preschau 

13 Szende, Beziehungen zwischen Preßurg und Ödenburg im späten Mittelalter (wie Anm. 12), S. 135-148, bes. S. 142-143.

14 Kubinyi: Weinbau (wie Anm. 8), S. 82. – Vgl. Lajos Gecsényi, Városi és polgári szőlőbirtokok a Hegyalján a XV. és  
XVI. század fordulóján (Städtischer und Bürgerlicher Weingartenbesitz in Hegyalja an der Wende des 15. und 16. Jahr- 
hunderts). In: Agrártörténeti Szemle (Agrarhistorischer Bericht) 14/3-4 (1972), S. 340-352.

15 Die Testamente von Sopron sind alle herausgegeben von Jenő Házi: Sopron szabad királyi város története (wie  
Anm. 3) 2/1. Sopron 1930 u. 2/2. Sopron 1931.

16 Das Protocollum Testamentorum ist im Preßburger Stadtarchiv aufbewahrt: Archív Mesta Bratislavy I.B.1, 4n. Photo- 
kopie im Ungarischen Staatsarchiv, Df. 277056. Der Text dieser Quelle ist (vorläufig bis 1487) ediert worden von  
Judit Majorossy u. Katalin Szende, Das Preßburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427)–1529, Tl 1: 1410–1487. 
Wien-Köln-Weimar 2010 (Fontes rerum Austriacarum, Abt. 3, Fontes Juris, Bd 21), Tl 2 ist in Vorbereitung. – Über die 
Einzelurkunden vgl. Darina Lehotská, Vladimir Horváth u. a., Inventár stredovekých listín, listov a iných pribuzných 
písomností. Praha 1956. 
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(insgesamt 123 dokumente) stammen nicht nur aus einem späteren zeitraum, sondern auch aus einer 
nicht so regelmäßigen Kanzleipraxis, wobei alle testamente als einzelurkunden verfertigt wurden und 
nur einige posten zugunsten der Kirche auch in einem sog. Testamentsbuch eingetragen wurden.17

meinen berechnungen nach war der prozentuelle anteil der testierenden am ende des 15. Jahrhunderts 
in Ödenburg 6,3%, in preßburg 10,4% und in preschau rund 6% der erwachsenen bevölkerung. unter 
den Testatoren kann man fast alle Schichten der städtischen Gesellschaft finden, jedoch sind mobile und 
mit einem höheren Grad von Schriftlichkeit schon vertraute Menschen (wie Kaufleute, Handwerker und 
auch priester) weit über ihrem anteil an der Stadtbevölkerung repräsentiert, während die vom Weingar-
tenbesitz lebenden bürger sowie die unterschichten seltener vorkommen. mit Hilfe der testamente und 
auch anderer ergänzender Quellen (Steuerregister, grundbucheintragungen usw.) können wir die Stel-
lung der erblasser innerhalb der städtischen gesellschaft bestimmen. unter den testatoren kann man 
fast alle Schichten der städtischen Gesellschaft – mit Ausnahme der ärmeren Unterschichten – finden.18 
Aus dieser Gesamtheit interessieren uns in unserem Zusammenhang besonders jene Testatoren, die 
auch einen oder mehreren posten von Wein vermachten [tab. 1]. 

Tab. 1: Erblasser, die Wein vermachten

ort gesamtzahl der erblasser erblasser mit Wein-/bierlegate
 Männer Frauen Zusammen Männer Frauen Zusammen
preßburg
 1380–1529 539 340 879 103 68 171 
Ödenburg 
 1393–1526 212 102 314 55 22 77 
preschau 
 1447–1526 65 55 120 4+1 8+1 14

ihr anteil war in Ödenburg am höchsten (24,5%), in preßburg machten sie rund 20% aus, während in 
preschau Wein nur von zwei erblassern vermacht wurde; die übrigen, in tabelle 1 aufgenommenen 
testatoren (die nur etwa 11% der erblasser ausmachten) verfügten über bier. diese prozentsätze sind 
etwas niedriger als der anteil der gesamtbevölkerung, der sich mit Weinbau beschäftigte. 
Was nun die Verteilung der über Wein testierenden erblasser nach ihrer beschäftigung betrifft, war 
natürlich die anzahl der hauptsächlich vom Weinbau lebenden Stadtbewohner in dieser gruppe höher 
(49%) als unter den testatoren insgesamt. die Handwerker waren in beiden Weinbaustädten mit unge-
fähr 23% beteiligt, was ihrem Prozentsatz in der Stadtbevölkerung entspricht. Die Kaufleute hatten 
dagegen geringeres interesse, Weinlegate zu vermachen, als allgemein testamente zu verfertigen. die 
gesellschaftliche Stellung und der Beruf der einzelnen Testatoren beeinflusste also gewissermaßen auch 
ihre prioritäten bei der erwähnung ihrer legate.

17 Die Preschauer Testamente sind im Preschauer Bezirksarchiv aufbewahrt, ich habe die Photokopien im Ungarischen 
Staatsarchiv benutzt (Df. 228703–229701). – Vgl. auch Béla Iványi, Eperjes szabad királyi város levéltára (Das Archiv 
der königlichen Freistadt Preschau). Szeged 1931. 

18 Die folgende Angaben habe ich in einer Datenbank für meine Dissertation bearbeitet, Letztere gedruckt als Katalin 
Szende, Otthon a városban. Urbanizáció, társadalom és anyagi kultúra a késő-középkori Sopronban Pozsonyban és 
Eperjesen (Zu Hause in der Stadt. Städtebildung, Gesellschaft und materielle Kultur im spätmittelalterlichen Öden- 
burg, Preßburg und Preschau). Budapest 2004 (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányol 32).
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3.2 Weinsorten und -mengen, Qualität und Quantität
Über den Wein selbst berichten die testamente nur sehr knapp. manchmal wird erwähnt, ob es sich um 
alten (vierdigen) oder heurigen Wein handelt, oder ob most vermacht wurde. letzterer kommt meistens 
im oktober oder november vor, die anderen erwähnungen zeigen keine Saisonalität. Zweivirdiger 
(zwei Jahre alter) Wein wird nur einmal erwähnt. einige testatoren vermachten sogar die erträge der 
nächsten ernte; oder die Früchte einiger Weingärten wurden an verschiedene erben (an andere als die 
der Weinbaufläche) gegeben. Bemerkenswert sind die seltenen Erwähnungen von Rotwein. Diese Ku-
riosität kommt nur in preßburg vor: zweimal in den 1460er Jahren und viermal zwischen 1502 und 
1511, in allen Fällen in kleineren mengen (maximal 18 eimer).
im gegensatz zur Qualität wurde die Quantität des Weines immer vermerkt. in beiden Städten gab es 
‚Grundeinheiten’, über die am häufigsten testiert wurde, aber interessanterweise waren sie verschieden. 
in Ödenburg war es das ‚Fass’, welches sehr unterschiedlich, zwischen 10 und 24 eimer beinhalten 
konnte, während in preßburg eine viel stabilere einheit, der dreiling (ternarius) vorkommt, der  
20 eimern entsprach. daneben lesen wir dort öfter über ‚Fuder’ oder ‚halbes Fuder’. ein erbe bekam 
im allgemeinen ½-1 dreiling oder 1-2 Fässer Wein, während die größte vermachte menge innerhalb 
der Familie 8 dreiling, als Seelgerät 5 dreiling war. die größeren mengen kommen in den testamenten 
vom beginn des 15. Jahrhunderts vor; die späteren Weinlegate waren eher zerteilt und differenziert.

3.3 die erben und die legatszwecke
Von der sozialen Stellung der testatoren kann man einige Schlüsse auf die Weinlegate ziehen. ein 
Überblick über die erben und die legatszwecke wird uns der beantwortung der im titel gestellten 
Frage näher bringen. aus der liste der erben können wir zumindest indirekt folgern, welchen zwecken 
der testierte Wein diente [tab. 2]. 

Tab. 2: Die Erben von Wein- oder Bierlegaten

erben preßburg Ödenburg preschau
Verwandte 108 38 2
Kirche 73 49 1
armen 27 8 –
bekannte 14 8 –
relig. bruderschaften 13 6 –
Schuldner 13 10 25
zu verkaufen 11 4 2
   (ohne zielbestimmung)
Stadtgemeinde 9 – –
beerdigung 7 5 –
Sonstiges 17 10 –
Zusammen 292 138 30

auf direkten Konsum können nur die legate an arme (meistens im Spital) hindeuten, aber auch in 
diesen Fällen wurde öfter erwähnt, dass der Wein verkauft und vom geld tuch für die bekleidung der 
armen besorgt werden sollte. bei der beerdigung wurden auch lieber die Kosten der zeremonie vom 
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preis gedeckt, als die gäste der totenfeier bewirtet. bei den Vermächtnissen an Verwandte, wobei am 
häufigsten die Mitglieder der Kernfamilie genannt werden, kann man auch annehmen, dass der Wein 
getrunken wurde; manchmal aber vermerken die testatoren, dass der Wein für die bewirtschaftung der 
Familienweingärten verwendet werden sollte. in anderen Fällen musste davon die morgengabe oder die 
Heiratssteuer eines Familienmitglieds bezahlt werden. die auswahl der Familienmitglieder, an die 
Wein vermacht wurde, wurde von anderen Kriterien beeinflusst als die Vererbung der übrigen Mobilien. 
da der Wein nicht über eine beliebige zeitdauer gelagert werden konnte, war der anteil der kommen-
den Generation an den Weinlegaten viel geringer. Die Männer ernannten am häufigsten ihre Frauen 
oder brüder als erben; die Kinder nur dann, wenn sie schon selbstständig wirtschafteten oder unterstüt-
zung für ihre Studien brauchten.19

bei den an verschiedene Kirchen testierten Weinlegaten kommt auch der ausdruck „zum paw“ oder 
„pro fabrica“ oft vor, d. h. der preis des eventuell verkauften Weines sollte die ausgaben der instand-
haltung oder renovierung des Kirchengebäudes decken. das Verhältnis der bürger der zwei Weinbau-
städte zu den verschiedenen kirchlichen institutionen war auch unterschiedlich. in preßburg erhielten 
neben der St. Martini-Pfarrkirche zwei Klöster, die Franziskaner und die Klarissen, am häufigsten 
Weinlegate, während in Ödenburg zahlreiche kleinere Kapellen oder sogar pfarrkirchen von nahe lie-
genden dörfern in diesem zusammenhang vorkommen, was auch einen unterschied in den Stadt-
land-beziehungen zeigt. 
eine weitere preßburger besonderheit stellen die Weinlegate für die Stadtgemeinde („gemainer stat 
zum paw“) dar, die insgesamt neunmal vorkommen.20 zweimal davon wurde rotwein vererbt, und der 
einzige „zwyvirdig wein“ wurde auch in diesem zusammenhang erwähnt. die testatoren dieser legate 
waren die vornehmsten bürger der Stadt, die ihre engere beziehung zur städtischen gemeinschaft auch 
auf diese Weise betonen wollten.

4 ein flüssiges kapital?

um endlich die Frage ‚gertänk oder geldersatz’ beantworten zu können, müssen wir auch den Wert des 
testierten Weines kennen. dazu liefern die testamente leider sehr wenige belege: Wertangaben kom-
men nur sehr selten vor. da der preis des Weines von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich war, können wir 
nur beschränkt mit durchschnittlichen preisen arbeiten.21 Wenn ein eimer Wein zwischen 5 und 9 Schil-
ling kostete (in Ödenburg und preßburg war im Spätmittelalter neben dem ungarischen goldgulden 
weitgehend die Wiener Währung im gebrauch), so hatte ein Fass Wein in Ödenburg einen Wert zwi-
schen 4 und 22 lb. den., und ein dreiling Wein in preßburg kostete etwa 15-20 lb. den. 
Vergleichen wir kurz und nur beispielhaft diese angaben mit dem Wert von anderen gegenständen!  
Die häufigste Gruppe vermachter Mobilien war die der Kleider, wovon die wertvolleren Stücke auf  

19 Vgl. dazu Katalin Szende, From Mother to Daughter, from Father to Son? Patterns of bequeathing movables in  
late medieval Pressburg. In: Gernerations in Towns. Succession and Success in Pre-industrial Urban Societies.  
Hg. Finn-Einar Eliassen u. Katalin Szende. Newcastle 2009, S. 44-75, bes. 66ff.

20 Vgl. ausführlicher: Katalin Szende: ...gemainer Stadt Nutz, Ehren und Gefallen... – The Expression of Civic Conscious-
ness in Late Medieval Testaments. In: Quasi liber et pictura: tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára 
(Festschrift für András Kubinyis 70. Geburtstag), Hg. Miklós Szabó. Budapest 2004, S. 495-501.

21 Über Kaufs-, Verkaufs- und Ausschankspreise der Weines in Ödenburg vgl. im Detail: Dezső Dányi, Vera Zimányi, 
Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig (Preise und Löhne in Ödenburg vom Mittelalter bis 1750). Budapest 1989, 
S. 172-204.
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6-8 lb. den. geschätzt wurden, die meisten Kleidungsstücke kosteten aber nicht mehr als 1-2 lb. den. ein 
Silberbecher, der auch ziemlich oft testiert wurde, konnte für etwa 5-10 lb. den. verpfändet werden. aus 
der gegenüberstellung dieser preise können wir die bedeutung der Weinlegate leicht erkennen. als Kapi-
tal war der Wein verhältnismäßig größer als andere Mobilien, und wurde sogar jährlich reproduziert. Dane-
ben kann er auch gut in die reihe der zur thesaurierung verwendeten mobilien eingeordnet werden. 
der große Konkurrent des Weines, das bier, konnte wegen seiner Verderblichkeit diese rolle nicht er-
füllen. Selbst in preschau, wo die produktion von bier sehr verbreitet war, wurde es nur selten und 
ausschließlich im zusammenhang mit kleineren Schulden bzw. außenständen erwähnt. dabei kann 
man auch einen geschlechtspezifischen Unterschied beobachten: Bier kommt in den Frauentestamenten 
öfter vor als bei männern, d. h. dass bierbrauen und  ausschenken auch in preschau eine Frauenarbeit 
war.
Bevor wir also nach diesen Betrachtungen schließlich versuchen, Wein als Geldersatz zu definieren, 
können wir auch fragen, ob man ihn wirklich zu diesem zweck brauchte. die testamente geben auch 
dafür einen indirekten Hinweis. geldlegate sind nämlich sehr selten, was die übliche ansicht über den 
Kapitalmangel in den spätmittelalterlichen Städten ungarns bekräftigt. bargeld kommt fast kaum vor, 
nur Schulden und Kredite, also Summen, die zur zeit der testierung nicht vorhanden waren, sondern 
erst später erhalten werden konnten. geldgeschäfte wurden in bedeutendsten ausmaßen zu lasten des 
immobilienbesitzes abgewickelt, und die Strategien der geldanlage hatten sich immer den Kauf von 
liegenschaften zum ziel gesetzt. 
immobilien waren also viel bedeutsamere, aber nicht so gut mobilisierbare Formen der akkumulierung. 
Selbst wenn die Weingärten relativ frei zu kaufen und verkaufen waren, sollte man gewisse erbrechtli-
che regeln in betracht ziehen. der Wein war dagegen immer in großen mengen vorhanden und konnte 
in beliebiger Weise verteilt, testiert und verkauft werden. ein weiterer Vorteil war, dass man gewisser-
maßen planen und schon im Frühling Vermächtnisse zu lasten der nächsten ernten machen konnte. 
die praxis, Wein als zahlungsmittel zu verwenden war nicht nur auf privater ebene üblich, sondern 
auch im geschäftsleben und in den Stadthaushalten. zum beispiel nahm der Ödenburger Krämer paul 
moritz Wein als bezahlung von Schulden an, und umgekehrt bezahlte er selber auch mit Wein.22 Seit 
der Mitte des 16. Jahrhunderts kauften die Abgesandten des Kaisers in jedem Jahr ein paar hundert Ei-
mer Wein für den Hof in Ödenburg und bezahlten den preis nicht in bargeld, sondern in Form von 
Steuernachlass.23 die weitere vergleichende Forschung für andere Weinbaugebiete kann hoffentlich 
auch die Fragen beantworten, inwieweit und wie lang der Wein die Rolle eines flüssigen Kapitals erfüllt 
hat.24*

22 Karl Mollay (Hg.): Das Geschäftsbuch des Krämers Paul Moritz 1520–1529. Sopron 1994 (Quellen zur Geschichte der 
Stadt Ödenburg, Reihe B, Bd 1). – Vgl. zu den Angaben aus Ofen/Buda: Kubinyi: Weinbau (wie Anm. 8), S. 79.

23 Házi: Az 1566. évi… (wie Anm. 11), S. 154.

24 Für die Korrektur des deutschen Textes bin ich Herrn Prof. Gerhard Jaritz (Krems – Budapest) zum Dank verpflichtet.
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trinksitten und trinkgeWohnheiten 
in der frühen neuzeit1

Reinhard Rudolf Heinisch

in den meisten europäischen ländern war und ist die Verbindung von Kult und brauchtum mit dem ge-
nuss von Wein und anderen alkoholischen getränken untrennbar, auch wenn diese Verbindung zumeist 
vielschichtig und komplex ist, wie Jakob perschy in seiner ausgezeichneten dissertation festgestellt hat.2 
das trinken als mittel der Kommunikation hat wie kaum ein anderes den sozialen rang und den Status 
der menschen symbolisiert, hat ein wie immer geartetes gemeinschaftsgefühl spürbar gemacht und 
wichtige zeitabschnitte oder Wendepunkte des lebens markiert.3 Was gab und gibt es da nicht an di-
versen anlässen, um zum Wein zu greifen: sei es der gautsch-Wein bei der Freisprechung der buch-
drucker-lehrlinge mit all seinen äquivalenten bei anderen berufen, sei es der grund- oder Schluss- 
Wein der bauleute oder die vielen anlässe im privaten bereich wie Hochzeits-, tauf- oder totentrunk. 
Wirklich fast jeder Grund zum Feiern ist mit Alkoholgenuss in Zusammenhang gebracht worden, ob es 
sich nun um das minnetrinken zum gedächtnis der Heiligen oder um einen umtrunk zur beendigung 
der arbeit handelte, fast überall galt der alkoholkonsum einer zäsur im lebensablauf.4

dabei war es gleichgültig, ob das trinken von oft tagelang andauernden, üppigen Festessen begleitet war, 
ob es im eigenen Haus oder in Wirts- und gasthäusern, auf Wallfahrten, im rahmen von zünften und 
bruderschaften oder bei Schützengilden und dergleichen praktiziert wurde. gleichgültig war auch –  
allen sozialen differenzierungen der gesellschaftsschichten zum trotz –, ob der Wein als reines genuss 
mittel konsumiert wurde oder ob er als ein dem menschen notwendiges arzneimittel angesehen wurde, 
das einen schwachen magen stärkte, die matten Kräfte erfrischte, den ‚leibkalten’ erhitzte, Wunden 
heilte, die Traurigkeit verscheuchte, die Müdigkeit der Seele verjagte und die Zunge löste; ganz zu 
schweigen von den christlichen Kirchen, die den Wein in den dienst des höchsten mysteriums stellten 
und die Heilkraft des Weines erkannten.5

der Wein also als mittel zum zweck, als animation und trost, wie wir es auch von manchen großen 
gestalten der opernliteratur kennen: das duett osmin – pedrillo in mozarts Entführung aus dem Serail, 
die champagnerarie des don giovanni, papagenos Freude am süßen Wein in der Zauberflöte oder auch 
der betrunkene gärtner antonio im Figaro, wobei letzterer den vielfach zitierten Fall der unmäßigen 
Übertreibung charakterisiert, wie er für die Frühe neuzeit als prototypisch angenommen wird. So gese-
hen, wäre dieser artikel wohl eher mit Trinkunsitten und schlechte Trinkgewohnheiten zu betiteln ge-

1 Der folgende Artikel entspricht dem Forschungsstand von 1998.

2 Jakob Michael Perschy, Der Rausch in seinem kulturellen Feld. Alkohol als die integrierte und integrative Droge des 
Abendlandes aus der Sicht der Volkskunde. Phil. Diss. Wien 1992, S. 65.

3 Dazu auch Gisela Völger, Karin von Welck (Hg.), Rausch und Realität. Drogen im Kulturvergleich, Bd 1. Reinbek b. H. 1982 
(rororo; 34006: Katalog), S. 146f. 

4 Vgl. dazu Georg Schreiber, Deutsche Weingeschichte. Der Wein in Volksleben, Kult und Wirtschaft. Köln 1980 
(Werken und Wohnen, Bd 13).

5 Karl Christoffel, Kulturgeschichte des Weines. Von dem Werdegang der Weinkultur, ihrem Mythos und Mysterium. 
Trier 1981, S. 167. – Vgl. dazu auch die sehr gute Arbeit von Christina Kerschbaumer, Essen und Trinken im 16. Jahr- 
hundert. Masch. Diplomarb., Salzburg 1994, die vieles zu diesem Thema erarbeitet hat.
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wesen; aber auch hier gibt es natürlich soziale, regionale und zeitliche differenzierungen. im Folgen-
den wird freilich vieles dieser problematik nur angerissen werden können, manches nur exemplarisch 
sein und in einigen bereichen wird man sicher auch um generalisierungen nicht herumkommen.
Fest steht in der Forschung, dass sich bei den flüssigen Genussmitteln im Spätmittelalter Bier und Wein 
noch die Waage gehalten haben, dass aber bereits im 15. Jahrhundert der reb- den gerstensaft als 
Hauptgetränk überholt hat. diese beginnende Vorrangstellung des Weines ist auf die vielen guten er-
tragsjahre dieses Zeitraumes zurückgeführt worden, die zu einer Verbilligung geführt haben. Auch die 
beiden ersten neuzeitlichen Jahrhunderte haben gute erträge der Weinlesen erbracht, so dass man sie als 
die klassischen deutschen Trinkjahrhunderte bezeichnet hat.6

da der trunk im leben der menschen also eine besondere rolle spielte, ist es nicht verwunderlich, dass 
man – wo man es sich leisten konnte – der äußeren Form eine besondere aufmerksamkeit geschenkt 
hat. die gefäße, aus denen der Wein genossen wurde, die Humpen, gläser und Krüge, sind in unglaub-
lich mannigfaltigen Formen hergestellt worden und haben das Kunsthandwerk in vielen bereichen zu 
höchster Vollendung gebracht.7 Sie haben die schlichten becher und Schalen des mittelalters abgelöst, 
die für den alltäglichen bedarf der einfachen bevölkerung aus Holz und ton hergestellt waren und sich 
noch durch maßvolle größe ausgezeichnet haben. nur in bürgerlichen Kreisen kannte man damals 
Zinngefäße, solche aus Silber waren nur bei den Oberschichten zu finden. Die gedrechselten Trinkscha-
len waren aus dem knolligen Wurzelholz des ahorns hergestellt, der mundrand war gelegentlich mit 
Kupfer oder Silber beschlagen, wenn es die ökonomische lage ermöglichte. diese Form der trinkscha-
len war noch bis ins 16. Jahrhundert zu finden. Verschwunden sind damals die sogenannten Scheuern, 
gefußte, stark gebauchte, früher aus Holz, später aus verschiedenen metallen hergestellte trinkschalen.
einen festen platz im europäischen Formenschatz der trinkgefäße behielt der schon im mittelalter bekann-
te becher mit einem konischen oder gebauchten gefäßkörper aus Holz, aber auch aus ton, glas oder metall. 
Seit dem späten 15. Jahrhundert kam ein neuer, noch heute üblicher gefäßtyp auf: ein deckelloser Wein-
kelch mit einem hohen, dünnen Schaft, aus dem sich unser heutiges Weinglas entwickelt hat. ältere gefäß-
formen sind auch die Kannen und Krüge in den verschiedensten ausführungen, die sich nur durch Henkel 
und Schnabel unterschieden. eine Sonderform des Kruges stellt der Humpen dar: ein fast immer mit einem 
Henkel versehenes gefäß mit beachtlicher größe, mit zylindrischer, konischer oder auch gebauchter Form, 
bestimmt vor allem für bier und gewürzwein. Seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar, wurde der Humpen 
im 17. Jahrhundert ein weit verbreitetes gebrauchsgerät, das in den herrlichsten Formen aus glas oder ton 
hergestellt wurde, in Form von apostel- oder auch Kurfürstenhumpen, wobei sich in der fränkischen ge-
meinde creussen eine besonders schöne Form dieses Kunsthandwerks entwickelt hat.8

in der ausgesprochen trinkfreudigen zeit der renaissance zeigte sich das Kunsthandwerk besonders 
ideenreich hinsichtlich origineller Trinkgefäße für die Geselligkeit. Da gab es figürliche Trinkgefäße in 
Form von mönchen, nonnen, Windmühlen, von verschiedenen tieren, aber auch in Form von Stiefeln 
oder von trinkspielen mit eingebautem laufwerk; dinge, die nicht nur zum gebrauch bestimmt waren, 
sondern auch als Tafelzierde dienten und teilweise heute noch zu finden sind, nicht nur bei studenti-
schen Verbindungen. ein besonderer luxus kam diesbezüglich im 16. Jahrhundert mit den entdeckungs-

6 Christoffel, Kulturgeschichte des Weines (wie Anm. 5), S. 112.

7 Vgl. dazu etwa Renate Scholz, Humpen und Krüge – Trinkgefäße (16.–20. Jahrhundert). München 1978 (Keysers 
Sammelbibliothek), oder auch Walter Drexel, Das Hausgerät Mitteleuropas. Braunschweig-Berlin 1962.

8 Dazu u. a. Joachim Kröll, Creussener Steinzeug. Braunschweig 1980 (Bibliothek für Kunst- und Antiquitätenfreunde 54).
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reisen und dem beginnenden Überseehandel auf. Wer das Geld dazu hatte, pflegte seine Vorliebe für 
exotische naturerzeugnisse: man importierte Straußeneier, Kokosnüsse und nautilusmuscheln, die man 
zu prachtvollen pokalen verarbeitete. Wegen ihrer geringen Stabilität und zerbrechlichkeit waren sie 
allerdings weniger für den gebrauch bestimmt, sondern eher als zierstücke diverser Kunstkammern, 
wie etwa das Grüne Gewölbe in dresden.9

Bei höfischen Prunkmahlen ist es in manchen Gegenden Sitte gewesen, kein Trinkgefäß an der Tafel zu 
haben, da diese meist schmal und mit anderem geschirr voll war. bei bedarf brachte ein diener das 
Weinglas extra auf einem teller, das glas musste geleert und wieder zurückgestellt werden, wobei 
quantitativ und qualitativ natürlich auf Superlative Wert gelegt wurde. in gehobeneren Kreisen sind 
neben den einheimischen rebsorten vor allem importe aus dem ausland besonders geschätzt worden. 
Abraham a Sancta Clara etwa rühmte besonders den ungarischen Tokajer, aber auch die spanischen 
Weine wie den ‚canarienwein’ und den ‚bastard’, aber auch malaga und madeira sind bekannt gewe-
sen. Sehr geschätzt war auch der griechische malvesier, „ein gut trünklein sonderlich den alten leu-
ten“. Von den französischen Sorten stand vor allem der burgunder in hohem ansehen, auch der erst 

1695 erfundene champagner setzte sich rasch in ganz  
europa durch.10

Ansonsten waren vor allem jene Weinsorten bei der Durch-
schnittsbevölkerung beliebt, die im eigenen land wuchsen. 
in deutschland waren es besonders die rhein- und mosel-
weine, die einen guten ruf hatten; Johann Fischart pries in 
seiner Geschichtklitterung in erster linie den braubacher 
und den Fürstenberger bei bacharach mit den Worten:  
„o bacherach im rauen rachen, soltu heut erwachen, wie 
wird dein gurgel lachen“. erbaut zeigte sich der Straßburger 
auch vom Scharlachberger und vom assmannshäuser, aber 
auch sonstige Weinmarken des rheingebietes wurden 
gerühmt wie etwa der Hochheimer, der Hambacher und der 
rüdesheimer. aus dem elsass waren besonders der ran-
genwein, der Kaisersberger, der marsheimer und andlauer 
geschätzt, aber auch die Weine aus Württemberg und aus 
Franken, womit sich am Weingeschmack offensichtlich bis 
heute wenig geändert hat. Fischart lobte übrigens auch die 
österreichischen Weine, besonders den Kahlenberger und 
den Klosterneuburger, aber erstaunlicherweise auch den 
vom bisamberg! tirol war vor allem für den traminer 
berühmt, aus der Steiermark hatte man den luttenberger 
und aus Krain den bekannten Wippacher.11

9 Kerschbaumer, Essen und Trinken (wie Anm. 5), S. 55ff. unter hauptsächlicher Verwendung der Arbeit von Scholz, 
Humpen und Krüge (wie Anm. 7).

10 Willi Flemming, Deutsche Kultur im Zeitalter des Barocks. 2., neubearb. Aufl. Konstanz 1960 (Handbuch der Kultur-
geschichte, 1. Abt.: Zeitalter deutscher Kultur, neu hg. von Eugen Thurnher), S. 237f.

11 Kerschbaumer, Essen und Trinken (wie Anm. 5), S. 51.

Abb. 1: Titelblatt Johannes Fischart: 
geschichtklitterung, 1582
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Vielfach war der Wein unvermischt nicht genießbar, so dass man ihn durch verschiedene beigaben zu 
verbessern versuchte, was ganz sicher nur wenig dem heutigen geschmack entsprechen würde. berich-
tete Fischart von Wermutweinen, so schrieb der arzt guarinoni, von dem noch an anderer Stelle zu 
sprechen sein wird, vom alant-, Salbei-, rosmarin- und Kräuterwein. großer beliebtheit erfreuten sich 
auch der sogenannte Julep, ein süßer Kühltrunk, und der zimtwein, der durch Kochen aus zimt, ingwer, 
zucker und muskatblumen zubereitet wurde. daneben gab es die verschiedensten gemische mit apfel-
weinen, mit Honig und vielem anderen mehr, was dem zeitgenössischen gaumen entsprochen hat.12 
auch professionelle Weinverfälschungen sind selbstverständlich damals – wie später – immer wieder 
vorgekommen, gegen die strengste gesetze erlassen wurden, die aber auch nur wenig erfolg zeigten.13

Wie schon angesprochen, bezogen sich bei den trinksitten und -gewohnheiten die Superlative nicht nur 
auf die Qualität, sondern vielleicht noch mehr auf die Quantität. es ist in der historischen literatur ge-
radezu ein topos geworden, vor allem die Frühe neuzeit als das klassische zeitalter des unmäßigen 
trinkens, um nicht zu sagen des Saufens, zu bezeichnen. richard van dülmen, wohl einer der maß- 
geblichsten alltagskulturhistoriker der gegenwart, meint dazu: 

auch das trinken trug wesentlich zur unterhaltung bei. es begleitete nicht nur die verschiedenen 
Spiele, sondern wurde selbst zum Spiel und zum Wettkampf. Vor allem war es das zutrinken, das 
immer wieder anlass zur Kritik gab, weil es zumeist zur Volltrunkenheit führte. beim zutrinken 
musste so viel nachgetrunken werden, wie einem vorgetrunken wurde, eine Übung, die ebenso 
unter Bauern weit verbreitet war, wie in der adligen Welt. So unbegreiflich diese Sauffeiern er-
scheinen mögen, sie zählen als ausdruck freundschaftlichen umgangs zur Festkultur vor allem 
des 16. Jahrhunderts.14 

auch neben diesem seltsamen brauch wurde sehr viel getrunken auf den verschiedensten Festlichkei-
ten und unterhaltungen, nicht nur von männern, sondern auch von Frauen. 

zwar änderten sich unter dem moralischen druck der obrigkeit und der Kirche im laufe der zeit 
die trinkgewohnheiten, die gründung von mäßigungsbruderschaften war ein deutliches zeichen 
dafür, dass die offizielle Einstellung zum Besäufnis sich geändert hatte, aber das Trinken blieb 
eine beliebte unterhaltung, gegen die selbst pietistische pfarrer wenig ausrichten konnten.15

Van dülmen zitiert dazu den englischen reisenden moryson, der 1617 schrieb: 

ich weiß nicht, was den deutschen die gesellschaft der trunkenbolde so anziehend macht, da 
niemand sich durch andere eigenschaften so viel Freunde machen kann als gerade damit, so daß, 
wenn jemand gern gesehen sein will oder ihre Sprache zu erlernen wünscht, er sich bis zu einem 
gewissen Grade im Trinken üben muß. Wann sie beim Trunk sitzen und es kommt jemand ins 
Zimmer [...], so begrüßt jeder am Tisch ihn mit einem Becher, die er alle bis auf die Neige leeren 
muß, bevor er zu ihrer gesellschaft zugelassen wird, so daß einem besser ist, unter seine Feinde 
im Fechten als unter seine Freunde mit trinken zu geraten.16

12 Vgl. dazu ebda, S. 52.

13 Christoffel, Kulturgeschichte des Weines (wie Anm. 5), S. 141.

14 Richard van Dülmen, Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit, Bd 2: Dorf und Stadt, 16.–18. Jahrhundert. München 1992, 
S. 127f. – Zur Funktion des ‚Zutrinkens’ vgl. auch Max Bauer, Der deutsche Durst. Methyologische Skizzen aus der 
deutschen Kulturgeschichte. Leipzig o. J. [1903], S. 287f.

15 Dülmen, Kultur und Alltag (wie Anm. 14), S. 129.

16 Ebda, S. 128.
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Verschiedene angehörige des deutschen Hochadels scheinen sich einen geradezu internationalen ruf 
als Säufer und trunkenbolde erworben zu haben, wovon nur zwei beispiele angeführt sein sollen.  
1610 etwa hatte der sächsische Kurfürst christian ii. nach einem besuch bei Kaiser rudolf ii. in prag 
festgestellt: „Ihre Kaiserliche Majestät haben mich gar trefflich gehalten, also daß ich keine Stunde 
nüchtern gewesen“; ein Jahr später ist der ausschweifend lebende Kurfürst seiner trunksucht erlegen. 
aber auch im geistlichen reichsfürstentum Salzburg war derart exzessives trinken sogar in höchsten 
Kreisen üblich: Königin christine von Schweden konnte 1667 von erzbischof guidobald graf thun 
behaupten, dass dieser Fürst deshalb die Achtung seiner Landsleute, ja sogar eine gewisse Berühmtheit 
besitze, weil er ein Fässchen Wein austrinken könne, ohne betrunken zu sein, und jeder Mann, der we-
niger trinke, gelte in deutschland als dummkopf!17

mit recht verweist der französische Historiker Fernand braudel darauf, dass derartige trinkexzesse 
beileibe nicht auf die oberschichten beschränkt waren, sondern durch alle gesellschaftskreise gingen. 
deutsche und niederländische genrebilder und Stiche des 16. und 17. Jahrhunderts zeigen immer wie-
der bauernhochzeiten und tänze auf Kirtagen und dorffesten, auf denen sich meist einer der tisch-
genossen gerade auf seiner bank umdreht, um den übermäßig genossenen alkohol wieder von sich zu 
geben. im Jahre 1556 sollen in montepellier – nach einem bericht des baslers Felix platter – alle 
„Saufbolde“ der Stadt deutsche gewesen sein, die schnarchend zwischen den Fässern gelegen und be-
liebte opfer für allerlei Schabernack gewesen seien.18 aber 
auch in paris lag der Weinkonsum noch am Vorabend der 
revolution von 1789 immerhin bei 120 liter pro Kopf und 
Jahr, was nicht als Schande angesehen, sondern damit er-
klärt wurde, dass vor allem der minderwertige Wein zu ei-
nem billigen nahrungsmittel geworden wäre, dessen preis 
zu dem des Weizens umgekehrt proportional gewesen sei; 
Wein könnte also als billiger Kalorienlieferant den brot-
mangel durchaus wettgemacht haben. Sei es wie immer, 
auch in der Frühen neuzeit hat sich der Wein in allen ge-
sellschaftsschichten als Sorgenbrecher und Seelentröster 
bewährt; zur Freude der zecher vereinten sich – wie auf 
den bildlichen Quellen ersichtlich – Wein, tabak, leichte 
mädchen und musik in dieser absicht.19

bekannt ist auch die Schilderung der exzessiven trinksit-
ten bei den zumeist recht deftig gewürzten, scharfen mahl-
zeiten, deren zubereitung mit pfeffer und anderen gewür-
zen den alkoholkonsum geradezu provozierte; so bei Hans 
Jakob von grimmelshausen in seinem Simplicius Sim-
plicissimus, dieser klassischen Quelle des 17. Jahrhunderts: 

ich sah einmal, daß diese gäste die Speisen fraßen 
wie die Säu, darauf soffen wie die Kühe, sich dabei 

17 Zitiert nach Reinhard Rudolf Heinisch, Paris Graf Lodron. Reichsfürst und Erzbischof von Salzburg. Wien-München 1991, 
S. 176.

18 Fernand Braudel, Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts, Bd 1: Der Alltag. München 1985, S. 246.

19 Ebda, S. 249.

Abb. 2: Hans Jacob von Grimmelshausen: Der 
abentheuerliche Simplicissimus teutsch, 1669 
Titelblatt
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stellten wie die esel und alle endlich kotzten wie die gerberhunde! den edlen Hochheimer, 
bacharacher und Klingenberger gossen sie mit kübelmäßigen gläsern in den magen hinunter, wel-
che ihre Wirkung gleich oben im Kopf verspüren ließen. darauf sah ich mein Wunder, wie sich 
alles veränderte: nämlich verständige leute, die kurz zuvor ihre fünf Sinne noch gesund beieinan-
der gehabt, wie sie jetzt urplötzlich anfingen närrisch zu tun und die albernsten Dinge von der Welt 
vorzubringen. die großen torheiten, die sie begingen, und die großen trünk, die sie einander zu-
brachten, wurden je länger je größer, also daß es schien, als ob diese beiden um die Wette miteinan-
der stritten, welches unter ihnen am größten wäre. Zuletzt verkehrte sich ihr Kampf in eine unfläti-
ge Sauerei [...]. Bis dahin hatte jeder mit gutem Appetit das Geschirr geleert; als aber die Mägen 
gefüllt waren, hielt es härter als bei einem Fuhrmann [...]. nachdem aber die Köpf auch toll wurden, 
ersetzte ihre unmöglichkeit entweder des einen courage, die er im Wein eingesoffen, oder beim 
andern die treuherzigkeit, seinem Freund eins zu bringen, oder beim dritten die teutsche redlich-
keit, ritterlich bescheid zu tun. nachdem aber solches auf die länge auch nicht bestehen konnte, 
beschwur je einer den andern bei großen Herren und sonst lieben Freunden oder bei seiner Liebsten 
gesundheit, den Wein maßweis in sich zu schütten, worüber manchem die augen übergingen und 
der angstschweiß ausbrach. doch mußte es gesoffen sein. Ja, man machte zuletzt mit trommeln, 
pfeifen und Saitenspiel lärmen und schoß mit Stücken dazu, ohne zweifel darum, dieweil der 
Wein die mägen mit gewalt einnehmen mußte. mich verwunderte, wohin sie ihn doch alle schütten 
könnten, weil ich noch nicht wußte, daß sie solchen, eh er recht warm bei ihnen ward, wiederum 
mit großen Schmerzen aus eben dem ort herfürgaben, wohinein sie ihn kurz zuvor mit höchster 
gefahr ihrer gesundheit gegossen hatten.20

das bei grimmelshausen geschilderte ‚gesundheitszutrinken’ wurde in weiten bevölkerungsschichten 
besonders eifrig betrieben. dabei stand der trinkende auf, wobei oft kostbare pokale verwendet wur-
den, vielfach auch mit besserem Wein gefüllt und von bedenklicher größe, um es als besondere leis-
tung zu werten; der geehrte musste sich durch ein ‚bescheid tun’ revanchieren. diesbezüglich gab es 
eigene anstandsbücher, die unter anderem einschärften, sich nicht hereinlegen und betrunken machen 
zu lassen. Den Kontrahenten jedoch besoffen zu machen und ihn zu Dummheiten zu verleiten, galt als 
positiv und sogar als probates Mittel der Politik. In der Auflage von 1652 des Trincierbuchs werden 
sogar „Mittel wider die Trunkenheit“ angegeben, ansonsten findet man auch hier lebhaftes Bedauern 
darüber, dass die deutschen in der Welt als trunksüchtig verschrien seien.21 Für die rolle des alkohols 
in der politik ist im übrigen der schwedische gesandte am Westfälischen Friedenskongress am ende 
des Dreißigjährigen Krieges, Johan Oxenstierna, der Sohn des Reichskanzlers, ein beredtes Beispiel: 
von ihm berichten augenzeugen, dass er – abgesehen von seinen damenbesuchen – oft wegen übermä-
ßigen Alkoholgenusses seinen diplomatischen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte ...22

Wie schon erwähnt, war das trinken an keine bestimmte gesellschaftsschicht gebunden, beim Weinkon- 
sum kannte also auch schon die Frühe neuzeit eine ‚klassenlose gesellschaft’. Kaiser Karl V. soll zu einem 
Fürstentag in regensburg 3 000 eimer Wein mitgebracht haben, um den durst der Fürsten zu stillen. an-
lässlich des Wormser reichstages von 1521, bei dem martin luther seine thesen zu vertreten hatte, sollen 

20 Die Stelle stammt aus dem 30. Kapitel des ersten Buches unter dem Titel: Wie man nach und nach einen Rausch bekommt 
und endlich unvermerkt blindvoll wird: hier zitiert nach Schreiber: Deutsche Weingeschichte (wie Anm. 4), S. 466f.

21 Flemming: Deutsche Kultur im Zeitalter des Barocks (wie Anm. 10), S. 237f.

22 So auch bei Fritz Dickmann, Der Westfälische Frieden. Münster 21965, S. 197.
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mehrere anwesende adelige den tod durch alkoholgenuss gefunden haben. Hatten sich die Fürsten früher 
Hofnarren gehalten, wurde es jetzt Mode, unter den Mitgliedern des Hofstaates einen besonders trinkfesten 
Kavalier auszusuchen, der es zur unterhaltung des Hofes auch mit dem größten ‚Saufriesen’ aufnehmen 
konnte. er musste die gäste zum trinken animieren und zum Wettbewerb in dieser mit fast sportlichem 
ehrgeiz betriebenen Übung herausfordern.23 einige berühmtheit erlangte in dieser beziehung der schlesi-
sche ritter Hans von Schweinichen, der – überall als trinker bekannt und gefürchtet – 1610 gestorben ist.24

dass auch die geistlichkeit den Wein nicht nur zu den frommen Handlungen der Kirche verwendet hat, 
ist uns schon aus dem mittelalter bekannt. dass es in der neuzeit auch gelegentlich berichte über regel-
rechte alkoholexzesse von trinkfesten mönchen in gesellschaft sauffreudiger adeliger gegeben hat, zei-
gen uns verschiedene Quellen noch aus der reformationszeit; Visitationsberichte haben neben dieser 
unsitte auch sonst ein negatives bild des Klerus gezeigt. das schwache geschlecht ist diesbezüglich den 
männern nicht viel nachgestanden, die Kulturgeschichte kann von einigen sehr trinkfreudigen damen 
berichten. das zeigt ein 1515 in leipzig erschienener Sendbrief ebenso wie ein Heilbronner erlass gegen 
weibliche trunkenbolde; das beweist auch die Württemberger „trinkeinrichtung“ der Weiberzechen, eine 
eigene Stiftung, aus deren Erträgen die Frauen einmal jährlich ein großes Gelage abhalten durften. Und 
auch aus der böhmischen bergstadt Joachimsthal wird aus dem Jahre 1551 berichtet: „[...] die Jungfrauen 
lernen das zechen, Knecht und magd säuft mit, man wäscht die beine in Wein [...].“25 Von trunksüchtigen 
Frauen wird aus Sachsen berichtet, aber auch aus Schwäbisch-Hall in einer chronik von 1532.26 
Weit übertroffen wurde die Damenwelt aber sicher von den Studenten, deren Trinkfestigkeit ja bis in 
die gegenwart sprichwörtlich geblieben ist. Fast immer und überall in den universitätsstädten hört man 
von Klagen über studentische alkoholexzesse und deren erfolglose Verbote. getrunken wurde in riesi-
gen mengen; man berichtet etwa von vier Studenten, die zusammen dreißig maß Wein getrunken hät-
ten.27 der Staatsrechtslehrer robert von mohl aus tübingen beklagte sich, dass sich die Studenten 
sinnlos dem trunke und anderen gesellschaftlichen ausschweifungen hingaben. Sie hätten schamlose 
Kleidung getragen, mit bürgern und Handwerkern und auch untereinander gerauft. das alles steigerte 
sich so, dass die nürnberger ihren Studenten das Studium in tübingen untersagt hätten. das Saufen 
stand an der tages- und nachtordnung: Wenn der Student 

sich zu tisch gesetzt, frisset der unmensch wenig, denn der gestrige und rasende rausch will es 
nirgends gestatten, und weil alle Sinne bestürzet, die natur nicht leiden ... derhalben, wenn er 
nun sein Kloak mit Wein und Bier sehr wohl befeuchtet, dann fängt er an zu fluchen, zanken, 
zerstören und er überfällt leute.28 

auch die belästigung der damenwelt durch weinselige Studenten gehörte zu den oft vorgebrachten 
Klagepunkten, wobei die trinkfreudigkeit auch immer wieder den professoren nachgesagt wurde, die 
mancherorts – wie etwa in Heidelberg nach den Statuten von 1558 – sogar selbst Wein ausschenken 
durften. eine Vorrangstellung nahm diesbezüglich unter den gelehrten trinkern der Wittenberger pro-
fessor der poesie Friedrich taubmann (1565–1613) ein, der nebenbei auch der Hofnarr des Kurfürsten 
christian ii. war.29

23 Christoffel, Kulturgeschichte des Weines (wie Anm. 5), S. 116ff.

24 Bauer, Der deutsche Durst (wie Anm. 14), S. 309ff.

25 Kerschbaumer, Essen und Trinken (wie Anm. 5), S. 79ff.

26 Bauer, Der deutsche Durst (wie Anm. 14), S. 354ff.

27 Ebda, S. 360ff.

28 Ebda, S. 362ff.

29 Dazu Kerschbaumer, Essen und Trinken (wie Anm. 5), S. 86f.
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mit den unvermeidlichen und unangenehmen Folgen des 
übermäßigen trinkens, dem rausch, hat man sich fast ebenso 
eingehend beschäftigt wie mit den ursachen. dabei griff man 
zu den abenteuerlichsten methoden, wie Johann rasch in 
dem 1582 in Wien herausgegebenen Weinbuch, in dem emp-
fohlen wurde: 

[...] ehe du ein Wein trinkst, iß Wethamerwurtz oder 
petulanakraut oder thue einen guten trunck milch, so 
wirstu nit so leichtlich vol gemacht werden. epheu hat 
diese tugend und Kraft, daß es den Kopf vor des ver-
gangenen tags rausch und Wehtumb behütet. 

ein gewisser christoph von Hellwig veröffentlichte unter 
dem pseudonym Valentin Kräutermann unter anderen dubio-
sen medizinischen Werken auch das elaborat Der curieuse 
und vernünftige Zauber-Arzt, in dem es unter dem titel Daß 
einer nicht trunken werde heißt:

Ingemein pflegt man fünf oder sieben bittere Mandeln vor dem Trinken zu essen, weil man noch 
nüchtern ist. die trunckenheit zu bewältigen, daß man nicht berauscht werde, so ist das beste 
mittel der rothe Kohl, wenn man aus desselben Stengeln den Saft mit den zähnen herauspreset 
und ihn einschlucket, oder denselben gekocht unter die erste gerichte zum essen aufsetzet. 

oder: „man nähe epheu oder Jelänger Jelieber in eine mütze und trage solche beym trincken auf dem 
Kopfe“. und weiter: „Wer einen sauren apfel früh nüchtern isset und trinckt Wasser darauff, der wird 
den selben tag nicht voll“. ist die „ordnung des trinkens“ – vor dem alkoholgenuss ausgiebig und fett 
zu essen – ein zeitloses rezept, so verblüfft Kräutermanns Heilmittel gegen den dem rausch folgenden 
durst: „[...] frisch brunnenwasser, thue dazu candelzucker und eine zerschnittene citrone, lasset es 
miteinander kochen, zuweilen getrunken. es kühlt die leber und löschet den durst“30.

trotz aller übertriebenen Freude am trinken fehlte es nie an ermahnungen, an Warnungen, an Verbo-
ten, war man sich doch im Klaren darüber, welche Folgen die trunksucht nicht nur für die gesundheit, 
sondern auch und vor allem für das zusammenleben in der gemeinschaft haben musste. zahlreiche 
gerichtsprotokolle des 16. und 17. Jahrhunderts untermauern die tatsache, dass sich die begriffe gast- 
haus, alkohol, ehrenbeleidigungen und raufhändel mit Körperverletzung oder gar todesfolge in ei-
ner Art Viereinigkeit miteinander verflochten haben.31 So ist es kein Wunder, dass der frühmoderne 
Staat mit nachdruck versuchte, das „Vollsaufen“ neben anderen lastern einzudämmen, wenn man es 
schon nicht unterbinden konnte. die bayerische polizeiordnung sprach vom trinken als einem „sonder 
laster, dadurch einem sein Vernunft entweicht und daß guets halb verarmbt, auch todtschläg und 
ander ubel mehrmals darauß entstehn“. mit recht sah die obrigkeit im übermäßigen trinken einen 
der Hauptgründe für die Wirtshausraufereien, die gewalttätigkeiten auf der Straße und in der Familie 

30 Bauer, Der deutsche Durst (wie Anm. 14), S. 100ff.

31 Dazu ist am Institut für Geschichte an der Universität Salzburg eine Dissertation von Hertha Engleitner-Windberger 
unter dem Titel Gasthaus und Kriminalität in Bearbeitung.

Abb. 3: Johann Rasch: Weinbuch, 1582, Titelblatt
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als anlass für Streit, für Verschwendung, gotteslästerung 
und auch für die Versuchung zum Spiel.32

auch moralische und religiöse obrigkeiten versuchten sich 
im Kampf gegen die alkoholische unmäßigkeit ihrer zeit-
genossen. Schon an der Wende vom mittelalter zur neuzeit 
musste der populäre Volksprediger geiler von Kaisersberg 
(1445–1510) den leuten die leviten lesen: „[...] die saufen, 
daß das glas ein Krach lasset“33. Später wetterte der große 
reformator martin luther vehement wider den „Saufteufel“, 
obwohl im Johann agricola (1494–1566), erst sein tisch-
genosse, dann sein gegner, unmäßigen biergenuss vorwarf. 
in seiner Schrift Wider Hans Worst schrieb luther über das 
trinken: 

es ist leider ganz deutschland mit Saufen geplagt, wir 
predigen und schreien darüber, es hilft aber leider 
nicht viel. es ist ein böses altes Herkommen im deut-
schen lande, wie der römer cornelius (tacitus) 
schreibt, hat zugenommen und nimmt noch zu. 

in auslegung des 101. psalms behauptete er: 

der geist, so über italien herrscht, ist ein Hochmutsgeist, der geist, so über deutschland herrscht, 
ein Freß- und Saufgeist, so über griechenland herrscht, ein geist der lügen und leichtsinnigkeit, 
der Geist, der über Frankreich herrscht, ein Geist der Unzucht und Untreue! Es muß ein jeglich 
land seinen eigenen teufel haben, Welschland seinen, Frankreich seinen. unser deutscher teufel 
wird ein guter Weinschlauch sein und muß Sauf heißen, daß er so durstig und heilig ist, der mit 
so großem Saufen Weins und biers nicht kann gekühlt werden. und wird solcher ewiger durst 
und Deutschlands Plage bleiben bis an den jüngsten Tag. Es haben gewehret Prediger mit Gottes 
Wort, Herrschaften mit Verbot, der Adel etliche selbst untereinander mit Verpflichten, es haben 
gewehrt und wehren noch täglich große, greuliche Schaden, Schande, mord und alles unglück, 
so an leib und Seele geschehen vor augen, die uns billig sollten abschrecken. aber der Sauf 
bleibt ein allmächtiger abgott bei uns deutschen [...].34

in seinem bekannten traktat An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes 
Besserung (Sommer 1520) rief er die obrigkeit auf zum einschreiten gegen den „mißbrauch des Fres-
sens und Saufens, davon wir deutschen als einem besonderen laster keinen guten ruf haben in frem-
den landen“. in einer 1525 gehaltenen predigt über das thema Von Nüchternheit und Mäßigkeit wider 
Völlerei und Trunkenheit griff er noch einmal die problematik dieses themas auf: 

Hier wäre wohl not einer besonderen predigt und Vermahnung für uns wüste deutschen wider 
unserer Völlerei und trunkenheit; aber wo wollten wir die predigt nehmen, die da stark und kräf-
tig genug währe, dem schändlichen Säuleben und Saufteufel bei uns zu wehren? aber was hilft 
es hiervon viel sagen, weil es also eingerissen, daß es nun ein ganz gemeiner landbrauch ist 

32 Dülmen, Kultur und Alltag (wie Anm. 14), S. 237f.

33 Christoffel, Kulturgeschichte des Weines (wie Anm. 5), S. 113.

34 Bauer, Der deutsche Durst (wie Anm. 14), S. 264f. – Vgl. auch Kerschbaumer, Essen und Trinken (wie Anm. 5), S. 69ff.

Abb. 4: Martin Luther: Wider Hans Worst, 1541, 
Titelblatt
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worden und nicht mehr allein unter dem groben, gemeinen, ungezogenen pöbel, auf den dörfern 
unter den bauern und in offenen tabernen, sondern nun in allen Städten und schier in allen Häu-
sern und sonderlich auch unter dem adel und zu den Fürstenhöfen über und über geht [...]. und 
wer nicht mit ihnen eine volle Sau sein will, der wird verachtet, da die anderen bier- und Wein-
ritter große gnade, ehre und gut mit Saufen erlangen und wollen’s berühmt sein, als hätten sie 
daher ihren adel, Schild und Helm, daß sie schändlichere trunkenbolde sind denn andere. Ja, 
was sollt mehr hier zu wehren sein, weil es auch unter die Jugend ohne Scheu und Scham einge-
rissen, die von den alten solchs lernet und sich darinnen so schändlich und mutwillig ungewehret 
in ihrer ersten Blüte verderbet [...], daß jetzt das mehrere Teil unter den feinsten, geschocktesten 
jungen Leuten, sonderlich unter dem Adel und zu Hofe, vor der Zeit und ehe sie zu ihren Jahren 
kommen, sich selbst um gesundheit, leib und leben bringen. und wie kann es anders zugehen, 
wo die, so andern wehren und strafen sollen, selbst solches tun? Darum ist ja Deutschland ein 
arm, gestraft und geplagt land mit diesem Saufteufel und gar ersäuft in diesem laster, daß es 
sein leib und leben und dazu gut und ehre schändlich verzehrt und durchaus eitel Säuleben 
führt, daß, wenn man es malen sollt, so müßt man es einer Sau gleich malen.35 

auch bei luther herrschte also die ansicht, dass trinken keine Standesgrenzen kannte und der adelige dem 
einfachen mann um nichts nachstand, auch wenn luther andererseits das Wort prägte von Wein, Weib und 
gesang, ohne die man sein leben lang ein narr bliebe.36

die beispiele für den Kampf gegen den alkoholkonsum, ge-
gen die trinkunsitten auch beim Wein-‚genuss‘, ließen sich 
beliebig fortsetzen. erwähnt sei noch der biedere pfarrer 
matthäus Friedrich mit seiner 1557 gedruckten predigt Wi-
der den Saufteufel37 und Johann Freiherr von Schwarzen-
berg, der Verfasser der Halsgerichtsordnung für das Fürst-
bistum Bamberg von 1507, der in seinem vor 1521 erschie-
nen Büchlein vom Zutrinken über diese unsitte gemeint hat-
te: „Wer sich z’viel füllt, als man oft tut, der schadet Seel, 
ehr, leib und gut“.38 noch 1610 wandte sich der kulturge-
schichtlich in vielerlei Hinsicht interessante, im tiroler Hall 
wirkende arzt Hippolyt guarinoni in seinem Werk Grewel 
der Verwüstung menschlichen Geschlechts neben vielen 
missständen theologischer und medizinischer art vor allem 
auch gegen die mit den Wirtshäusern verbundenen greuel.39

neben der geistlichkeit versuchten auch adelige, der allge-
mein verbreiteten trunksucht den Kampf anzusagen. Schon 

35 Bauer, Der deutsche Durst (wie Anm. 14), S. 267.

36 Wolfgang Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der Genussmittel. München- 
Wien 1980, S. 41.

37 Kerschbaumer, Essen und Trinken (wie Anm. 5), S. 71ff.

38 Schreiber, Deutsche Weingeschichte (wie Anm. 4), S. 377.

39 Jürgen Bücking, Kultur und Gesellschaft in Tirol um 1600. Des Hippolytus Guarinonius’ „Grewel der Verwüstung 
menschlichen Geschlechts“ (1610) als kulturgeschichtliche Quelle des frühen 17. Jahrhunderts. Lübeck 1968 
(Historische Studien, Bd 401).

Abb. 5: Matthäus Friedrich: Wider den 
Sauffteufel, 1557, Titelblatt
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früh gab es in Vereinen zusammengefasste aristokratische abstinenzler, dessen ersten wahrscheinlich Kai-
ser Friedrich iii. gegründet hat. dieser auf König alfons V. von aragon zurückgehende Orden der Enthalt-
samkeit war ein sogenannter mäßigkeitsorden, dessen ordenszeichen eine aus Kannen zusammengefügte 
Kette war; an den Kannen hing ein bild der muttergottes, an dem ein greif befestigt war, der in seinen 
Klauen ein Spruchband mit den Worten „Halt maß“ hielt.40 1521 rief der Kurfürst von trier, richard von 
greiffenklau, eine Brüderschaft der Enthaltsamkeit ins leben, der 15 Fürsten und viele adelige beitraten, 
bei denen es aber wie bei ähnlichen gründungen nur beim guten Vorsatz blieb.41 gegen die trunksucht 
seiner Standesgenossen gründete 1517 Siegmund von dietrichstein, der landeshauptmann der Steiermark, 
sogar eine Bruderschaft vom Hl. Christoph, einen mäßigkeitsorden mit fast modernem Vereinscharakter. 
nach den Satzungen sollte ein mitglied, das andere durch zutrinken zur trunksucht verleitete, zwei gulden 
Strafe bezahlen. der orden hatte fast 80 mitglieder, ging aber bald nach der gründung wieder ein. der 
offizielle Zweck konnte nicht erreicht werden, die Klagen über das Fluchen und Saufen dauerten an.42

Vielleicht unter dem Einfluss dieser St. Christophs-Gesellschaft stand der 1524 in Heidelberg gegründete 
Fürstenbund gegen das zutrinken, der Orden vom goldenen Ring, dessen mitglieder allerdings bei besu-
chen an Fürstenhöfen von ihren Abstinenzverpflichtungen entbunden werden mussten! 1545 gründete der 
augsburger bischof Kardinal otto truchseß von Waldburg mit 42 adeligen die St. Johannisgesellschaft, 
die „das unmünchische laster des zutrinkens“ einzudämmen versuchte.43 auch in tirol beriefen im Jahre 
1550 landeshauptmann Hans Jakob von Völs und der churburger ritter Jakob trapp eine vor allem vom 
Südtiroler adel stark besuchte Versammlung nach bozen ein, die sich mit der unsitte des zutrinkens be-
fasste: jeder Trinkzwang wurde verboten und ‚Bescheid zu tun’ sollte niemand schuldig sein. Nur auf 
reisen, vor allem an die Fürstenhöfe, sollte man nicht so streng an diese Verordnung gebunden sein, sie 
aber auch nicht allzu grob verletzen ...44 nachdem in der gesamten gefürsteten grafschaft tirol schon 1524 
ein mandat des Hofrates gegen die herrschende trunksucht im allgemeinen und gegen das übermäßige 
zutrinken im besonderen erlassen worden war, verbot die tiroler polizeiordnung von 1573 noch einmal 
ausdrücklich das zutrinken und das sogenannte ‚Überweinen’, und untersagte allen Wirten, die gäste 
länger als bis 9 uhr abends beim Weinzechen sitzen zu lassen; gegen die extensive trunksucht, die hier 
als „vihischer“ missbrauch bezeichnet wurde, hat man also bereits eine art von polizeilicher Sperrstunde 
eingeführt. zuwiderhandelnde Wirte wie trinker hatten mit geldstrafen, gefängnis, entlassung aus amt 
und Würden, mit landesverweisung oder mit Strafen an leib und leben zu rechnen.45

gegen die Störung der öffentlichen ordnung gingen die obrigkeiten auch vieler anderer territorien des 
reiches vor, besonders gegen die unsitte des zutrinkens, die anscheinend erst gegen ende des mittelalters 
auftauchte.46 die bekämpfung dieses zutrinkens gehört zu den frühesten gegenständen auch der reichspo-

40 Bauer, Der deutsche Durst (wie Anm. 14), S. 320f.

41 Christoffel, Kulturgeschichte des Weines (wie Anm. 5), S. 119.

42 Roland Schäffer, Die „geselschafft sandt Cristoffs“ 1517. Ein adeliger Tugendbund Innerösterreichs vor der Reformation. 
In: Geschichtsforschung in Graz. Festschrift zum 125-Jahr-Jubiläum des Instituts für Geschichte der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz, hg. von Herwig Ebner, Horst Haselsteiner u. Ingeborg Wiesflecker-Friedhuber. Graz 1990, S. 91ff.

43 Friedrich Zoepfl, Deutsche Kulturgeschichte, Bd 2: Vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Freiburg i. Breisgau 1930, S. 165. 

44 Andreas Simeoner, Die Stadt Bozen. Bozen 1890, S. 278f.

45 Emil Werunsky, Österreichische Reichs- und Rechtsgeschichte. Ein Lehr- und Handbuch, 12 Lieferungen. Wien 
1894-1938, S. 829; über Sperrstunden etwa in München vgl. Heinz Lieberich, Die Anfänge der Polizeigesetzgebung 
des Herzogtums Baiern. In: Festschrift Max Spindler. München 1969, S. 373, Anm. 140.

46 Schreiber, Deutsche Weingeschichte (wie Anm. 4), S. 376ff. – Vgl. auch E. Lutz, Trinken und Zutrinken in der Rechts-
geschichte. In: Ferdinandina (Festschrift für Ferdinand Elsener), hg. von Friedrich Ebel u. a. Tübingen 21973, S. 56ff.
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lizeigesetzgebung; Verbote diesbezüglicher art enthalten die 
reichsabschiede von 1497 (artikel 22) und 1498 (artikel 98). 
dem wurden durch die bayerischen landesordnungen von 1500 
und 1501 genauere Strafbestimmungen beigefügt. auch eine 
nördlinger ratsatzung von 1503 belegte – als ausführungsbe-
stimmung zu den reichsabschieden – gotteslästerung und zu-
trinken mit weltlichen Strafen.47 Wie wenig alle mandate und 
Verordnungen gegen das übermäßige trinken sowohl im territo-
rialen bereich als auch im gesamtreich fruchteten, beweist ihre 
ständige erneuerung und Wiederholung. Sie haben in der praxis 
oft nicht mehr als einen literarischen Stellenwert erreicht, wenn 
man etwa an den reichstag von augsburg im Jahre 1559 denkt, 
auf dem Kaiser Ferdinand i. wieder einmal maßregeln gegen die 
allgemeine trunksucht gefordert hatte. dies nahm der reform-
freudige Kardinal georg Witzel zum anlass, die predigt des  
Hl. basilius gegen die trunkenbolde ins deutsche zu überset-
zen. So entstand Witzels Schrift Eine christenliche und schöne 
Predigt S. Basilii Magni [...] wider das verfluchte Sauffen und 
Tantzen der Christen, die noch 1559 in dillingen erschienen ist.48

die ursachen für die extreme trinkfreudigkeit in der Frühen neuzeit sind nicht vollständig geklärt. 
Vielfach hat man die soziale, kulturelle, religiöse und politische Wertwandlung dieser umbruchzeit für 
die radikale Veränderung des trinkverhaltens – das im übrigen von manchen Forschern schon für das 
Spätmittelalter angenommen, aber zu wenig von Quellenmaterial bestätigt gesehen wird – verantwort-
lich gemacht. Viele autoren bezeichnen das als rationalisierungsschub oder -druck, den die anbrechen-
de neuzeit mit sich gebracht hätte. der mensch des mittelalters wäre aus der kollektiven geborgenheit 
in die individuelle Freiheit mit allen ihren risiken und gefahren entlassen worden. So heißt es etwa 
dazu: „die renaissance erlebt die Soziogenese des ich, dem im mittelalterlichen universum noch kaum 
ein platz zukam“49. der übermäßige alkoholkonsum dieser zeit, diese wahrhafte trinkunsitte, könnte 
somit eine angst- und abwehrreaktion auf das politische, soziale, ökonomische und religiöse chaos, 
das dieser umbruch der Werte zunächst mit sich brachte, gewesen sein.50

47 Lieberich, Die Anfänge der Polizeigesetzgebung (wie Anm. 45), S. 341 u. 347.

48 Schreiber, Deutsche Weingeschichte (wie Anm. 4), S. 377.

49 Roland Bitsch: Trinken, Getränke, Trunkenheit. In: Irmgard Bitsch, Trude Ehlert, Hanja von Ertzdorf (Hg.), Essen und 
Trinken in Mittelalter und Neuzeit. Sigmaringen 1987, S. 211.

50 So bei Kerschbaumer, Essen und Trinken (wie Anm. 5), S. 90f.

Abb. 6: Georg Witzel: ein christenliche vnd 
schöne predig, 1559, Titelblatt
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Weinbau, Wirtschaft und gesellschaft 
im südöstlichen mitteleuropa 
eine langfristige perspektive (16.–19. Jahrhundert)1

Erich Landsteiner

Hält man sich an den zwischen zirka 1820 und 1850 erstellten, sogenannten ‚stabilen Kataster’, so war 
die Habsburgermonarchie mit einer Weinbaufläche im Ausmaß von rund 735 000 Hektar (ha) und einer 
geschätzten Weinproduktion von 18 600 000 Hektoliter (hl) in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
hinter Frankreich mit etwa 2 Millionen ha Rebfläche und einer Produktion von 40 Millionen hl Wein 
der zweitgrößte weinproduzierende Staat weltweit.2 Davon entfielen auf die ‚österreichischen’ und 
‚böhmischen Erbländer’ 19% der gesamten Weinbaufläche der Monarchie, denen laut der Katastral-
schätzung ein ebenso großer anteil der gesamten Weinproduktion entsprochen haben soll. die ‚ungari-
schen länder’ kamen für 51% der Fläche und 68% der gesamtproduktion auf, auf die ‚italienischen 
Provinzen’ und die ‚Küstenlande’ entfielen 30% der Fläche, aber nur 13% der Produktion [Tab. 1]. Die 
Disproportion zwischen Weinbaufläche und Produktion in den zuletzt genannten Teilen der Monarchie 
resultierte aus der tatsache, dass ein erheblicher teil des Weinlandes dort in Form der mediterranen 
polikultur genutzt wurde, es sich also nicht um monokulturelle Weingärten wie in fast allen übrigen 
Teilen der Monarchie, sondern um Pflanzungen handelte, die zum Teil aus Baumkulturen bestanden 
und in denen auch getreide und andere Feldfrüchte erzeugt wurden.3

ich will auf den folgenden Seiten versuchen, anhand der Verhältnisse in niederösterreich sowie den 
angrenzenden mährischen, slowakischen und westungarischen (heute zum teil burgenländischen) 
Weinbaugebieten einen Überblick über die mir wesentlich erscheinenden quantitativen und qualitativen 
Veränderungen in der Weinproduktion in diesem teil europas im Verlauf der Frühen neuzeit zu geben. 
aufgrund der natur des zur diskussion stehenden produktes ist dies nur im rahmen einer zumindest 
kursorischen erörterung der wichtigsten trends in der produktion von anderen alkoholhältigen geträn-
ken sinnvoll.

1 Dieser Beitrag ist unter demselben Titel bereits in Österreich in Geschichte und Literatur 48/5 (2004), S. 266-284, in 
Druck erschienen und wird hier unverändert wieder abgedruckt.

2 Marcel Lachiver, Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble francais. Paris 1988 (Nouvelles études historiques),  
S. 294. – Auf der Basis einer französischen Statistik aus dem Jahr 1828 schreibt Lachiver von einer 1 175 000 ha 
umfassenden Weinbaufläche der Habsburgermonarchie. Da diese Zahl erheblich von den hier verwendeten, vor 
allem auf den Ergebnissen des stabilen Katasters beruhenden Angaben abweicht, hat Lachiver bzw. der Autor der 
Statistik entweder Hektar mit dem zeitgenössischen Flächmaß ‚Joch’ (0,575 ha) verwechselt oder die Statistik basiert 
auf wesentlich älteren Daten.

3 Nach Josef Roman Lorenz, Die Bodencultur-Verhältnisse des österreichischen Staates: mit einem Anhange über das 
Erzherzogtum Oesterreich unter der Enns. Wien 1866, S. 157, wurden im Zuge der Katastralvermessungen auch die 
mit Obst- und Olivenbäumen bepflanzten Weingärten sowie die sogenannten ‚ronchi’ – Weinpflanzungen mit 
Getreide- und Grasnutzung – zu den Weingärten gezählt, nicht jedoch die mit Reben bepflanzten Äcker und Wiesen. 
Die im Jahre 1876 zu rein statistischen Zwecken vorgenommene Ausscheidung des Weinlandes aus den Mischkultu-
ren ergab, dass zu diesem Zeitpunkt in Tirol 48% der gesamten Rebfläche monokulturelle Weinpflanzungen waren, 
in Görz und Gradisca 10%, auf dem Territorium der Stadt Triest 83%, in Istrien 46% und in Dalmatien 66%. – Vgl. 
dazu: Atlas der Urproduction Oesterreichs. Wien o. J. [1878], S. 6 u. Karte 7.
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Tabelle 1: Weingartenfläche und Weinproduktion in den einzelnen Kronländern der 
Habsburgermonarchie nach dem stabilen Kataster (erste Hälfte des 19. Jahrhunderts)4

 Weingartenfläche Weinproduktion
 ha % hl % 
niederösterreich 45.568 6,2 1,121.373 6,0
Steiermark 31.427 4,3 773.368 4,2
tirol* 25.943 3,5 893.788 4,8
mähren 23.590 3,3 589.376 3,2
Krain 9.641 1,3 189.802 1,0
böhmen 2.552 0,4 40.200 0,2
Kärtnen 66 0,0 903 0,0
bukowina 63 0,0 623 0,0
lombardo-Venetien* 134.506 18,3 1,324.004 7,1
dalmatien* 64.079 8,7 746.711 4,1
görz, gradiska, istrien*  18.517 2,5 364.549 2,0
ungarn 290.246 39,5 9,999.613 53,6
Kroatien, Slavonien 32.846 4,5 1,131.626 6,1
militärgrenze 28.715 3,9 791.417 4,3
Siebenbürgen 27.019 3,7 664.894 3,6
Summe 735.138 18,642.309

i

zu beginn sei kurz auf einige allgemeine ökologische und wirtschaftliche charakteristika des Wein-
baus eingegangen.5 Wie unter anderem auch die eingangs erwähnten statistischen daten für die Habs 
burgermonarchie belegen, bestand einer der grundlegenden unterschiede zwischen der Stellung des 
Weinbaus in der mediterranen Klimazone, in der die rebenkultur vor 7 000 bis 8 000 Jahren ‚erfunden’ 
wurde und sich im Verlauf der antike verbreitete, und den anderen europäischen regionen, in die sie 
im Zuge der Expansion des römischen Imperiums und der christlichen Religion verpflanzt wurde, bis 
ins 20. Jahrhundert darin, dass in der mediterranen zone der Weinbau fast überall und sehr oft in einem 
polikulturellen rahmen betrieben wurde, während er in der außermediterranen zone nach wie vor 
durch eine Konzentration in klimatisch begünstigten Kleinregionen und eine monokulturelle erschei-
nungsform gekennzeichnet ist. Während die mediterranen Weinproduzenten primär ein nahrungs- und 
Genussmittel für den eigenen Bedarf und allenfalls denjenigen des Grundeigentümers produzierten – 

4 Quelle: Lorenz, Die Bodencultur-Verhältnisse (wie Anm. 3), S. 156.
 * einschließlich der mit Obst- und Olivenbäumen bepflanzten Weingärten sowie der sogenannten ‚ronchi’ (d. h. 

Weingärten mit Getreide- und Grasnutzung), die sich auf eine Fläche von 61 212 ha belaufen. Berebte Äcker und 
Wiesen sind nicht mitgezählt (ebda, S. 157).

5 Vgl. Tim Unwin, Wine and the Vine. An Historical Geography of Viticulture and the Wine Trade. London u. a. 1991. 
– Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle. Paris 1959, S. 1-61. – Fernand 
Braudel, L’identité de la France, Bd 3: Les hommes et les choses. Paris 1990, S. 108-131. – Camille-Ernest Labrousse, 
La crise de l’économie francaise à la fin de l’ancien régime et au debut de la révolution. Paris 1944 (Collection Dito), 
S. 554-559 u. 594-600.
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charakteristisch ist diesbezüglich die enge Verbindung von mezzadria-gütern und der ‚coltura 
promiscua’ im mittel- und norditalienischen raum – und lediglich Überschüsse auf dem markt einer 
benachbarten Stadt absetzten (die während des mittelalters und der Frühen neuzeit in ganz europa als 
Fernhandelsgüter anzutreffenden Süßweine stellen die wesentliche ausnahme dar), erzeugten die spe-
zialisierten Produzenten in nichtmediterranen Weinbaugebieten von jeher eine Ware für regionale und 
überregionale märkte. 
Seit der Jahrtausendwende wurde Wein im kontinentaleuropäischen raum und entlang der atlantikküs-
te in zunehmendem ausmaß zu einem der bedeutendsten güter des innereuropäischen Handels. in den 
produktionszonen und ihrer näheren umgebung spielte er im täglichen Konsum eine ähnliche rolle 
wie im mediterranen raum, zumal Verbrauchsmengen von 100 bis 300 liter pro Kopf und Jahr nicht 
außergewöhnlich waren. mit zunehmender entfernung von den anbaugebieten nahm er allerdings auf-
grund der transportkosten den charakter eines nicht alltäglichen luxusguts an, das nur zu bestimmten 
anlässen, dann aber oft exzessiv genossen wurde und oft nur den angehörigen der wohlhabenden ge-
sellschaftsschichten kontinuierlich zur Verfügung stand. Von diesen – auf den import des rebensaftes 
angewiesenen – europäischen regionen gingen im Verlauf des Spätmittelalters und der Frühen neuzeit 
auch die wesentlichen Veränderungen in der produktion und dem Verbrauch alkoholhältiger getränke 
aus.
Weinbau ist in seiner monokulturellen ausprägung ein äußerst arbeitsintensiver zweig der landwirt-
schaft.6 er stellt eine Variante der auf vermehrtem arbeitsaufwand beruhenden intensivierung der 
agrarproduktion dar, in der höhere Flächenproduktivität in der regel mit verringerter arbeitsprodukti-
vität erkauft wird. in analogie zum Kontrast zwischen dem europäischen getreidebau und der ostasia-
tischen nassreiskultur lässt sich sagen, dass es sich – im unterschied zu einer arbeitssubstituierenden 
beim Weinbau – um eine landsubstituierende bodennutzungsform und technologie handelt.7 neben 
einer relativ hohen bevölkerungsdichte zeichnen sich Weinbaugebiete daher durch relativ kleine be-
triebseinheiten und ein hohes maß der besitzzersplitterung aus. Weiters scheint die hohe arbeitsinten-
sität des spezialisierten Weinbaus außerhalb der mediterranen Klimazone dazu geführt zu haben, dass 
gewerbliche produktionszweige in größerem ausmaß (‚proto-industrie’) in den meisten Weinbaugebie-
ten nicht Fuß zu fassen vermochten.8 und schließlich erfordert die rebenkultur ein gewisses maß an 
Fertigkeiten von ihren betreibern. Sehr treffend bezeichnet camille-ernest labrousse die kleinen 
Weinproduzenten und Weingartenarbeiter als „artisans de la terre“9, die sich häufig in Zechen mit ähn-
lichen Funktionen wie die Handwerkszünfte organisierten.
Diese spezifischen Eigenarten des Weinbaus trugen dazu bei, dass sich die wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse in den außermediterranen Anbauzonen Europas erheblich von denjenigen in 
den umliegenden landstrichen unterschieden. zum einen förderte der spezialisierte Weinbau auf-
grund der bevölkerungskonzentration und des kommerziellen charakters des produktes die Stadt 

6 Vgl. dazu Erich Landsteiner, Ernst Langthaler, Ökotypus Weinbau: Taglöhner- oder Smallholder-Gesellschaft? In: 
Wiener Wege der Sozialgeschichte, Hg. Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien.  
Wien u. a. 1997, S. 183-224, insbes. S. 187f.

7 Vgl. dazu Francesca Bray, The Rice Economies: Technology and Development in Asian Societies. Berkley 1986, S. 1-7. – 
Robert McC. Netting, Smallholders, Householders: Farm Families and the Ecology of Intensive, Sustainable Agri- 
culture. Stanford 1993, S. 285ff.

8 Vgl. dazu Erich Landsteiner, Household, Family, and Economy among Wine-growing Peasants: the Case of Lower 
Austria in the First Half of the Nineteenth Century. In: The History of the Family 4 (1999), S. 113-135, insbes. S. 116f.

9 Labrousse, Crise (wie Anm. 5), S. 599.
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entwicklung, so dass die Weinbauregionen sich von rein agrarisch geprägten zonen durch ihr urba-
nes gepräge unterschieden. zum anderen war der Weinbau des europäischen Spätmittelalters und 
auch noch der Frühen neuzeit in hohem maß ein städtischer Wirtschaftszweig. im südöstlichen 
mitteleuropa wurde diese enge Verbindung von Stadtwirtschaft und Weinbau im zuge der interre-
gionalen wirtschaftlichen integration, die aufgrund der Überlegenheit süddeutscher und oberitalie-
nischer Handels- und gewerbezentren hier im Verlauf des Spätmittelalters und der Frühen neuzeit 
zu einer marginalisierung der gewerblichen produktion und des Handels führte, noch zusätzlich 
verstärkt.10 

ii

Aggregierte Daten über das Ausmaß der Weinbaufläche gibt es für die meisten Länder der Habsburgermo-
narchie erst seit der mitte des 18. Jahrhunderts. lediglich für  e i n  wichtiges Weinbauland – mähren – 
erlauben die zu besteuerungszwecken erstellten zeitgenössischen Statistiken einen blick zurück ins  
17. Jahrhundert, während für das Königreich ungarn erst ab 1789 globale angaben von zweifelhafter 
Qualität11 vorliegen [Tab. 2]. Diese Daten zeigen für Niederösterreich einen Rückgang der Weinbauflä-
che in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im ausmaß von 25%, eine Stabilisierung in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und einen weiteren rückgang um 20% bis zum beginn des 20. Jahrhun-
derts. Dagegen nahm die mährische Weinbaufläche nach den Angaben der Steuerkataster in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts um 50% zu, was nicht zuletzt auf die ausweitung des Versorgungsraumes 
der sehr stark wachsenden großstadt Wien zurückzuführen sein dürfte,12 um dann in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts ebenso rasch wieder zu schrumpfen. 
der mährische Steuerkataster aus dem Jahr 1678 – die sogenannten ‚lanen-register’ – ermöglicht auf 
der basis der annahme, dass die Summe der Flächen der bestehenden und abgekommenen Weingärten 
auf das Ausmaß der Weinbaufläche vor dem Dreißigjährigen Krieg verweist, eine Abschätzung der Kon-
sequenzen dieses langen Krieges für die Weinkultur. Demnach wäre die mährische Weinbaufläche am 
beginn des 17. Jahrhunderts um 10% größer gewesen als zur mitte des 18. Jahrhunderts, und es wäre im 
Zuge des Krieges und seiner Folgewirkungen zu einem Verfall von mehr als der Hälfte der Weinpflan-
zungen gekommen.13 Wesentlich unsicherer sind die vorhandenen daten für das Königreich ungarn. die 
unvollständig erhaltenen Ergebnisse der Josephinischen Steuerrektifikation laufen auf eine Weinbauflä-
che von nicht weniger als 637 000 ha am ende des 18. Jahrhunderts hinaus, während der stabile Kataster 
für die mitte des 19. Jahrhunderts nur 379 000 ha ausweist. 

10 Im Hinblick auf Ungarn hat dies vor geraumer Zeit bereits Jenő Szücs, Das Städtewesen in Ungarn im 15.–17. Jahr- 
hundert. In: La renaissance et la réformation en Pologne et en Hongrie, Hg. György Székely. Budapest 1963 (Studia 
historica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bd 53), S. 97-164, betont. – Zu den anderen mittel- und südostmittel-
europäischen Regionen vgl. die Beiträge in Ferdinand Opll (Hg.), Stadt und Wein. Linz a. d. D. 1996 (Beiträge zur 
Geschichte der Städte Mitteleuropas, Bd 14).

11 Vgl. dazu Gyula Benda, Bárándy János statisztikai adatai a magyar mezögazdaságról (Die Statistik von Janos Bárándy 
zur ungarischen Landwirtschaft). In: Agrártörtenetí Szemle (Agrarhistorische Revue) 15 (1973), S. 115-138.

12 Vgl. dazu Ernst Landsteiner, Weinbau und Gesellschaft in Ostmitteleuropa. Masch. Diss. Wien 1992, S. 109.

13 Vgl. dazu František Matějek, Moravské vinice a tricetiletá válka (Die mährischen Weingärten und der Dreißigjährige 
Krieg). In: Sborník historicky (Historischer Sammelband) 30 (1984), S. 49-114, u. ebda 31 (1985), S. 55-81.
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Tabelle 2: Weingartenfläche in Niederösterreich, Mähren und den Ungarischen Ländern nach 
den Steuerkatastern (17. bis 19. Jahrhundert)14

 niederösterreich mähren ungarn
 ha index ha index ha     
um 1620   21.175 113
      1678   9.847 53
      1750 60.084 100 18.742 100
      1789 45.233 75 28.407 152 ca. 637.000
      1830 45.994 77 25.529 136
um 1850 38.082 63 23.949 128 ca. 379.000
um 1900 36.833 61 11.978 64 ca. 425.000

Will man über die von der offiziellen Statistik gezogenen zeitlichen und räumlichen Grenzen hinaus-
blicken, ist man auf zehent- und Steuerregister angewiesen, die in der regel keine angaben über die 
Weinbaufläche enthalten, aber Rückschlüsse auf die Weinproduktion einer bestimmten Produzenten-
gruppe an einem bestimmten ort erlauben. die in tabelle 3 in Form von indices dargestellten daten 
stammen – mit einer Ausnahme – aus Städten und Marktflecken in Niederösterreich, Westungarn (zum 
teil dem heutigen burgenland) und oberungarn (der gegenwärtigen Slowakei). die einwohner dieser 
Städte und märkte bestritten ihren lebensunterhalt zum überwiegenden teil mit der Weinproduktion; 
Weinbau war in Verbindung mit Weinhandel an allen diesen orten der weitaus wichtigste Wirtschafts-
zweig.
im niederösterreichischen markt gumpoldskirchen wurden die marktbürger, Häusler und inwohner auf 
der basis ihrer Weinernten zur Steuerleistung herangezogenen. zwischen 1560 und 1670 bestand der 
Markt aus 100 bis 110 bürgerlichen Häusern und einer – insbesondere nach dem Dreißigjährigen Krieg – 
rasch anwachsenden zahl von inwohnerhaushalten.15 
im niederösterreichischen marktort pulkau nahe der grenze zu mähren, statten die Weingartenbesitzer 
ihren Weinzehent zu gleichen teilen an das Wiener Schottenkloster, das Kloster St. pölten und die Herr-
schaft althof-retz ab. 1566 gaben hier 215 marktbewohner und eine beträchtliche zahl von ortsfrem-
den, großteils Stadtbürger, bauern, Klöster und adelige aus dem angrenzenden Waldviertel, den zehent 
von ihrer jährlichen Weinernte teils in Geld, teils in Maische oder Most. Im Zuge des Dreißigjährigen 

14 Quellen für Niederösterreich: Niederösterreichisches Landesarchiv (NÖLA), Ständische Akten F 2-14/2, S. 315-327 
(1750 – einschließlich 3750 ha für die hier nicht erfassten landesfürstlichen Städte und Märkte). – Hofkammerarchiv 
Wien (HKA), Steuerregulierungsakten-Summarien Nr. 1-4 (1789). – NÖLA, Handschrifteninventar Nr. 85/33 (1830). – 
Statistische Karte des Weinbaues in Niederösterreich, hg. von der k.k. Landwirtschaftsgesellschaft in Wien. Wien 1866 
(um 1850). – Österreichisches Statistisches Handbuch 1901. Wien 1901 (um 1900).

 Quellen für Mähren: Matejek, Moravské vinice (wie Anm. 13) (um 1620, 1678). – Mährisches Landesarchiv Brünn 
(MLA), D 4, Nr. 437-438. – HKA, Steuerregulierungsakten-Summarien Nr. 69-70 (1789). – MLA, D 8, Nr. 1368, VIb/26 
(1830). – Tereziánský katastr moravský: prameny z 2. poloviny 18. stoleti k hospodářským dějinám Moravy (Der 
Theresianische Kataster in Mähren: Quellen zur mährischen Wirtschaftsgeschichte in der 2. Hälfte des 18. Jahrhun-
derts), Hg. Jiři Radimský, Miroslav Trantírek. Praha 1962 (Berni katastry česke, moravské, slezské, Bd 1), S. 25-26 (um 
1850, um 1900).

 Quellen für Ungarn: Benda, Bárándy János statisztikai adatai (wie Anm. 11), S. 128 (1789). – Lorenz, Bodencultur-
Verhältnisse (wie Anm. 3), S. 156 (um 1850). – Robert Schröer, Der Weinbau und die Weine Österreich-Ungarns. Wien 
1889 (Archiv für Landwirtschaft, Bd 9), S. 9 (um 1900).

15 Quelle: Marktarchiv Gumpoldskirchen, K 203 und 204 (Weinsteuerregister). – Ich danke dem Betreuer des Gumpolds-
kirchner Archives, Herrn Dr. Johann Hagenauer, für seine Unterstützung bei der Einsichtnahme in dieses Material.
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Krieges ging die zahl der im markt ansässigen Weinproduzenten auf 120 bis 130 zurück und stieg dann 
bis zum ende des 17. Jahrhunderts wiederum auf rund 250, bis zur mitte des 18. Jahrhunderts auf  
360 an, während die zahl der auswärtigen Weingartenbesitzer in dieser periode ständig abnahm. ähn-
lich wie in gumpoldskirchen lässt sich die zunahme der ortsansässigen Weinproduzenten auf eine 
rasch wachsende Schicht von inwohnern zurückführen.16 
in der königlichen Freistadt Sopron/Ödenburg im westlichen ungarn hatte die Stadt den Weinzehent 
gegen eine pauschalsumme vom bischof von györ/raab gepachtet. da alle produzenten, die weniger 
als 180 liter Weinmost ernteten, von der zehentleistung befreit waren, ist die genaue zahl der Weingar-
tenbesitzer in der Stadt und den Vorstädten auf der basis der zehentregister nicht eruierbar, aber sie 
muss sich am beginn des 17. Jahrhunderts auf 700 bis 800 belaufen haben. 
Die zehentpflichtige Weingartenfläche betrug am Beginn des 18. Jahrhunderts rund 850 ha.17 im 
nahegelegenen marktort rust, am westlichen ufer des neusiedlersees, der 1681 dank beträchtlicher 
geldzahlungen und Weinlieferungen an den Hof in den rang einer königlichen Freistadt erhoben 
wurde, löste man den bischof von györ/raab den Weinzehent zwar in geld ab, der magistrat ließ 
jedoch Jahr für Jahr detaillierte Register über die Ernte jedes einzelnen Weingartenbesitzers im 
markt bzw. in der Stadt erstellen. deren zahl stieg von 70 in den dreißiger Jahren des 17. Jahr- 
hunderts auf 120 in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts, schließlich rund 200 in den dreißi-
ger Jahren des 19. Jahrhunderts an. Die zehentpflichte Weingartenfläche belief sich um 1720 auf 
rund 150 ha.18 
20 Jahre vor Rust gelang dem ähnlich dimensionierten Marktflecken Sváty Jur/St. Georgen, nahe Bra-
tislava/preßburg am ostabhang der Kleinen Karpaten gelegen, der aufstieg zur königlichen Freistadt. 
am beispiel des Weinzehentertrags der drei dörfer Hrhov, Hrusov und Jablonov im ehemaligen Komitat 
torna lässt sich wiederum der zeitliche Verlauf der Weinproduktion in einer 150 km weiter östlich ge-
legenen region verfolgen.19 lediglich zu Vergleichszwecken wurde schließlich noch eine datenserie 
über die einfuhr von Weinmaische in die Stadt Heilbronn im heutigen Württemberg für den zeitraum 
1520 und 1760 herangezogen.20

16 Quelle: Archiv des Wiener Schottenstiftes, Scrinium 151 u. 152, sowie die im nicht inventarisierten Teil des Archives 
gelagerten Pulkauer Zehentregister. Hier wurde nur die Zehentleistung der Marktbewohner berücksichtigt. – Für die 
zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Daten mit Zehentertragsdaten der Pfarre Nalb (Archiv Stift Göttweig, 
Registratur 4, Amtsrechnungen Stein–Nalb) aus dem Retzer Umland ergänzt. – Zu Pulkau und Gumpoldskirchen vgl. 
jetzt auch: Erich Landsteiner, Andreas Weigl, „Sonsten finden wir die Sachen sehr übel aufm Land beschaffen“. Krieg 
und lokale Gesellschaft in Niederösterreich (1618–1621). In: Benigna von Krusenstjern, Hans Medick (Hg.), Zwischen 
Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. Göttingen 1999 (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte, Bd 148),  S. 229-271.

17 Quelle: Stadtarchiv Sopron, Lade I, Fasz. III (Weinzehentregister).

18 Quelle: Stadtarchiv Rust, Weinzehentregister. – Ich danke Herrn Dr. Harald Prickler für seine Unterstützung bei der 
Erhebung der Daten.

19 Quelle für Sv. Jur und das Komitat Torna: Štefan Kazimír, Pestovanie viniča a produkcia vína na Slovensku v minulost 
(Weinbau und Weinproduktion in der Vergangenheit der Slowakei). Bratislava 1986.

20 Quelle: Gustav Schübler, Nachrichten über die Verhältnisse des Weinbaues in Württemberg vom Jahr 1236–1830. 
Stuttgart-Tübingen 1831, S. 39-47.
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Tabelle 3: Indices der Weinproduktion in einigen mitteleuropäischen Weinbaugebieten 
1530/39 bis  1780/89 (Basis: 1630/39)21

 Niederösterreich Ungarn Württemberg
 gumpolds- pulkau/ Sopron rust Sv. Jur torna Heilbronn
 kirchen  retz     3 orte                        
1530/39       140
1540/49   34    117
1550/59   53    140
1560/69 312  68    100
1570/79 211  32   103 93
1580/89 263 394 64  121 101 114
1590/99 120 273 46  115 46 78
1600/09 131 136 46   72 70
1610/19 160 195 65   94 100
1620/29 88 49 53  63 41 83
1630/39 100 100 100 100 100 100 100
1640/49 97 118 59 62 111  82
1650/59 48 224 84 97 105  96
1660/69 75 150 40 43 70  85
1670/79   32 37   91
1680/89  304  40  43 69
1690/99  334    33 40
1700/09       48
1710/19       47
1720/29  288  86   67
1730/39  153  46   43
1740/49  215  50 20  30
1750/59  345  36 23  45
1760/69  255  56 24  46
1770/79  243 58 39 26  26
1780/89  235 58 53 27  69

die für diese orte anhand der zehent- oder Steuerlisten erstellten produktionsserien zeigen markante 
quantitative Veränderungen der Weinproduktion, die jedoch nur zum Teil deckungsgleich sind und ins-
besondere in Hinblick auf den langfristigen trend deutlich von einander abweichen. bevor wir nach 
Erklärungen für diese unterschiedlichen Trends suchen, stellt sich – angesichts der großen jährlichen 
ertragsschwankungen des Weinbaus außerhalb der mediterranen zone – die Frage, inwieweit diese 
Schwankungen durch klimatische Veränderungen bedingt wurden. zur beantwortung dieser Frage wer-
den hier die Hektarerträge des Wiener bürgerspitals, das mit 90 bis 100 ha selbst bewirtschafteter 
Weingärten im 16. und 17. Jahrhundert einen der größten Weinbaubetriebe niederösterreichs unterhielt, 

21 Quellen: vgl. Anm. im Text.
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herangezogen und durch einige ähnliche datenbestände ergänzt. abbildung 1 zeigt die prozentuellen 
abweichungen der Jahreserträge vom ihrem langfristigen trend (der langfristige ertragsdurchschnitt 
belief sich auf 20 hl/ha).

nach den überdurchschnittlichen bis sehr reichen ernten der siebziger und der ersten Hälfte der achtzi-
ger Jahre des 16. Jahrhunderts kam es ab 1587 zu einer bis 1595 andauernden Serie von kleinen bis sehr 
kleinen Weinernten – ein phänomen, das in allen mitteleuropäischen Weinbaugebieten beobachtbar ist 
und mit einer in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts einsetzenden allgemeinen abkühlung, er-
höhten Niederschlagsmengen und einigen sehr kalten Wintern, die in den Rebpflanzungen große Frost-
schäden verursachten, in zusammenhang gebracht werden kann.22 da die Weinpreise in kurzfristiger 
perspektive negativ mit den Flächenerträgen korrelieren, führten diese missernten zu einem beträchtli-
chen anstieg des Weinpreises [abb. 2] und hatten damit erhebliche Konsequenzen in Hinblick auf den 
Konsum von alkoholischen getränken. obwohl sich die ernteergebnisse in der Folge besserten, blieben 
die Hektarerträge auch in den folgenden beiden Jahrzehnten oft unter dem langfristigen durchschnitt. 
nach der reichen ernte des Jahres 1617 – der größten seit 1586 – folgte neuerlich eine bis 1636 anhal-
tende phase sehr kleiner Weinernten. ein Vergleich mit Flächenerträgen vom züricher See23 sowie den 
großen Weinernten in den Orten am Neusiedlersee verweist jedoch darauf, dass in dieser Periode nicht 
nur die Witterung, sondern vor allem auch die Ereignisse der ersten Phase des Dreißigjährigen Krieges 
die Weinerträge in Wien und Niederösterreich negativ beeinflussten. Daher verharrten die Weinpreise 

22 Vgl. dazu Erich Landsteiner, The Crisis of Wine Production in Late Sixteenth Century Central Europe: Climatic Causes 
and Economic Consequences. In: Climatic Change 43 (1999), S. 323-334, sowie die übrigen Beiträge in diesem ganz 
der „Climatic Variability in Sixteenth-Century Europe and Its Social Dimension“ gewidmeten Sonderheft dieser 
Zeitschrift.

23 Vgl. Christian Pfister, Die Fluktuationen der Weinmosterträge im Schweizerischen Mittelland vom 16. bis ins frühe  
19. Jahrhundert. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 31 (1981), S. 445-491.

Abb. 1: Weinerträge pro Hektar des Wiener Bürgerspitals 1550 - 1680 (Abweichungen vom 
langfristigen Trend in %)

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

15
50

15
55

15
60

15
65

15
70

15
75

15
80

15
85

15
90

15
95

16
00

16
05

16
10

16
15

16
20

16
25

16
30

16
35

16
40

16
45

16
50

16
55

16
60

16
65

16
70

16
75

16
80

%

%-Abweichungen vom Trend fünfj. gl. Mittel

Quelle: Wiener Stadt- und Landesarchiv (StLA), Bürgerspitalsrechnungen.



101

nach den Turbulenzen der Inflationsphase der ersten Hälfte der zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts 
weiterhin auf sehr hohem niveau. nach 1636 waren die Weinerträge im Wiener raum das 17. Jahrhun-
dert hindurch durch alternierende phasen kleiner und quantitativ überdurchschnittlich guter Weinernten 
gekennzeichnet, während der Weinpreis langsam aber stetig zu sinken begann, um sich in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts auf einem relativ niedrigen niveau, das dem des zweiten drittels des  
16. Jahrhunderts entsprach, einzupendeln. da der getreidepreis ab dem letzten Viertel des 17. Jahrhun-
derts wiederum eine langfristig steigende tendenz angenommen hatte, verschlechterten sich durch die-
se gegenläufigen Trends die ‚terms of trade’ des Weines kontinuierlich. Hatte man zwischen 1520 und 
1620 5 metzen roggen (zu 61,5 l) für den geldwert von einem eimer Wein (58 l) erhalten (zwischen 
1565 und 1585 war die relation aufgrund von mehreren getreidemissernten und den reichen Weinern-
ten dieser periode zwischenzeitlich auf 3:1 gesunken), so waren es zwischen 1620 und 1680 nur noch 
3,5 metzen roggen und nach 1680 im langfristigen mittel nur noch 2 metzen.

betrachtet man von dieser Warte aus die in tabelle 3 wiedergegeben produktionsindices, so zeichnen sich 
die klimatisch bedingten geringen ernten des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts in gumpoldskir-
chen, pulkau und Heilbronn deutlich ab, während sie insbesondere in Sopron aufgrund des hier generell 
für den Weinbau günstigeren Klimas hinter anderen Einflüssen zurücktreten. Für die Periode des Drei-
ßigjährigen Krieges ist das Bild hingegen weit weniger einheitlich. In Sopron und Rust wurde insbeson-
dere in den dreißiger Jahren und den fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts mehr Wein produziert als je 
zuvor oder danach im hier betrachteten zeitraum. auch in den beiden heute in der Slowakei gelegenen 
Weinbaugebieten zeichnet sich diese phase durch ein hohes produktionsniveau aus, während in gum-
poldskirchen und Pulkau die Kriegsjahre zu einem dramatischen Einbruch der Produktion führten, von 
dem sich gumpoldskirchen auch nach Kriegsende nicht erholte. in pulkau hingegen stieg die produ-
zierte Weinmenge ab den fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts wieder deutlich an und erreichte am 
ende dieses Jahrhunderts fast wieder den hohen Stand der siebziger Jahre des 16. Jahrhunderts. die 
Entwicklung der Weinproduktion in Sv. Jur scheint eher derjenigen in Sopron und Rust als der in den 

Abb. 2: Wein- und Getreidepreis in Niederösterreich 1520 - 1780
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niederösterreichischen orten entsprochen zu haben. um den neusiedlersee und am ostabhang der Klei-
nen Karpaten erlebte die Weinproduktion also in einer periode ihren Höhepunkt, in der sie in niederös-
terreich vermutlich den tiefsten Stand im Verlauf der Frühen neuzeit erreichte. in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts kehrte sich das Verhältnis um: Während im nördlichen niederösterreich und offen-
bar auch in mähren [tab. 2] nach einer raschen rekonstruktion wieder das produktionsniveau vor den 
klimatisch bedingten einbrüchen des späten 16. Jahrhunderts und den zerstörungen im Verlauf des 
Dreißigjährigen Krieges erreicht wurde, ging die Weinproduktion im westungarischen Raum und der 
heutigen Slowakei nach dem Höchststand im zweiten drittel des 17. Jahrhunderts im späten 17. Jahr-
hundert stark zurück. auch im süddeutschen raum erreichte, wie die daten aus Heilbronn zeigen, die 
Weinproduktion nach den einbrüchen des späten 16. Jahrhunderts und den zerstörungen des dreißig-
jährigen Krieges in der Folge nicht wieder den Stand des 16. Jahrhunderts.24

iii

eine erklärung dieser langfristigen trends der Weinproduktion in den hier in betracht gezogenen ost-
mitteleuropäischen Weinbauzentren und der festgestellten regionalen abweichungen erfordert einen 
genaueren blick auf die entwicklung der absatzverhältnisse und der produktionsbedingungen in den 
einzelnen regionen. beginnen wir mit den exportmärkten: da sowohl in niederösterreich als auch in 
West- und oberungarn mehr Wein produziert wurde, als am lokalen markt abgesetzt werden konnte, 
war der export von beträchtlicher bedeutung für die wirtschaftliche Situation in den Weinbaugebieten. 
die überregionalen absatzmärkte lagen aufgrund der geographischen Verteilung der Weinproduktions-
zonen im mitteleuropäischen raum durchwegs im Westen (oberösterreich, Salzburg, bayern, zum teil 
auch tirol) und norden (böhmen, Schlesien, polen) der hier betrachteten regionen. in westlicher rich-
tung war die donau der weitaus wichtigste exportweg, wobei die Weinschiffe mittels pferdegespannen, 
die die treppelwege nutzten, stromaufwärts gezogen werden mussten. das verringerte zwar den Kos-
tenvorteil des Wassertransportes, aber ein großes donauschiff konnte immerhin bis zu 1 500 hl Wein 
laden, während die pferdewägen, die im transport über land eingesetzt wurden, gerade einmal 50 hl 
schafften.
da seit ende des 15. Jahrhunderts in engelhartszell an der donau, knapp unterhalb von passau, ein 
exportzoll auf Wein erhoben wurde, sind wir über die menge des aus niederösterreich über oberöster-
reich hinaus die donau aufwärts exportierten Weines relativ gut informiert. in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts belief sich das exportvolumen auf 80 000 bis 100 000 hl [abb. 3]. Weitere 10 000 hl 
wurden von linz aus über Vöcklabruck auf dem landweg nach Salzburg transportiert. ein Vergleich 
mit einigen anderen Weinexportgebieten zeigt, dass es sich dabei auch im gesamteuropäischen maßstab 
um beträchtliche mengen handelte. So wurden in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts in nantes, 
dem wichtigsten Hafen für die im Loire-Tal produzierten Weine, jährlich 140 000 hl verladen; von Bor-
deaux aus wurden am beginn des 16. Jahrhunderts durchschnittlich etwa 200 000 hl nach england und 
in die niederlande verschifft,25 während von Straßburg, dem zentrum des Weinhandels am oberlauf 
des Rhein, am Ende des 16. Jahrhunderts jährlich rund 27 000 hl den Rhein abwärts verschickt wur-

24 Vgl. dazu Wolfgang von Hippel, Bevölkerung und Wirtschaft im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges: das Beispiel 
Württemberg. In: Zeitschrift für Historische Forschung 5 (1978), S. 417-448.

25 Lachiver, Vins, vigne et vignerons (wie Anm. 2), S. 123 u. 134.
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den.26 um 1640 gingen in engelhartszell allerdings nur noch rund 40 000 hl pro Jahr durch den zoll, 
um 1670 noch um einige tausend Hektoliter weniger. der rückgang des schwunghaften Weinexports 
aus niederösterreich donauaufwärts setzte zwar bereits mit den missernten des späten 16. Jahrhunderts 
ein, die tatsache, dass er das ganze 17. Jahrhundert hindurch, nach den lückenhaften daten zu schlie-
ßen, weiterhin rückläufig war, verweist aber darauf, dass nicht klimatisch bedingte Ernteausfälle, son-
dern eine grundlegende umgestaltung der interregionalen Handelsbeziehungen diesen Weinstrom suk-
zessive zum Versiegen brachte. 

Wesentlich schwieriger ist es, den Weinexport aus dem nördlichen niederösterreich in die böhmischen 
länder mengenmäßig zu erfassen. aufgrund der hohen Kosten und probleme des transportes auf dem 
landweg handelte es sich hier um wesentlich weniger eindrucksvolle Quantitäten. Von den rund 
140 000 hl, die von märz 1445 bis märz 1446 allein aus Wien ausgeführt wurden, gingen bloß 2,5% 
über land nach norden.27 Für die wirtschaftliche lage einiger produktionszentren im nördlichen  
niederösterreich und in Südmähren war diese exportrichtung dennoch von erheblicher bedeutung.  
die kleine Weinbaustadt retz exportierte an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert 4 000 bis  
7 000 hl Wein vor allem nach böhmen, wobei der großteil der Käufer aus der südböhmischen Stadt 
Jindrichuv Hradec/neuhaus – einem tuchmacherzentrum – kam.28 daten über die einfuhr fremden,  
d. h. nicht in böhmen produzierten Weines nach prag zeigen, wie dieser markt zwischen den Weinbau-
regionen des südöstlichen mitteleuropa aufgeteilt war. Von den 5 343 hl, die 1597 aus anderen ländern 

26 François Joseph Fuchs, L’espace économique rhénan et les relations commerciales de Strasbourg avec le sudouest 
de l’Allemagne. In: Alfons Schäfer (Hg.), Festschrift für Günther Haselier. Karlsruhe 1975 (Oberrheinische Studien,  
Bd 3), S. 289-326, hier S. 293.

27 Edmund Friess, Jakob Seidl, Ein altes Mautbuch vom Rotenturm zu Wien. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte 
der Stadt Wien 5 (1925), S. 12-23.

28 Landsteiner, Weinbau und Gesellschaft (wie Anm. 12), S. 87.

Abb. 3: Niederösterreichischer Weinexport auf der Donau 1520-1670
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in die Stadt eingeführt wurden, stammten 52% aus oberungarn, hauptsächlich aus bratislava und  
Sv. Jur/St. georgen, 31% aus mähren, 12% aus niederösterreich und lediglich 1,5 % aus den rheini-
schen Weinbaugebieten.29 
die Schätzungen des aus dem Königreich ungarn nach norden exportierten Weines belaufen sich für das 
ausgehende 16. Jahrhundert auf zirka 50 000 hl, wovon 30 000 hl aus Westungarn und dem Weinbauge-
biet am Ostabhang der Kleinen Karpaten nach Böhmen und Schlesien gingen, 20 000 hl aus der Tokajer 
region nach polen.30 der transit westungarischen Weins durch niederösterreich erreichte mitte des  
17. Jahrhunderts rund 7 900 hl pro Jahr, wovon 80% von Kaufleuten aus Breslau durchgeführt wurden.31 
ganz so wie im Verhältnis zwischen böhmen und dem nördlichen niederösterreich verbirgt sich dahinter 
ein tausch von Wein gegen tuch und leinen. die überragende Stellung Schlesiens als exportmarkt für 
westungarischen Wein führte nach der annexion dieses landes durch preußen mitte des 18. Jahrhunderts 
und der errichtung einer zollgrenze zu einer schweren Krise des westungarischen Weinbaus.
bei der ausrichtung der einzelnen produktionsgebiete auf bestimmte exportmärkte spielte die territo-
riale Handelspolitik eine maßgebliche rolle. da man in niederösterreich die Konkurrenz ungarischen 
Weines auf dem lokalen markt und den exportmärkten fürchtete, führten die niederösterreichischen 
landstände einen vom 14. bis zum ausgang des 18. Jahrhunderts andauernden Kampf gegen dessen 
einfuhr und transit. insbesondere die nutzung der donau als exportweg sollte dem in niederösterreich 
produzierten Wein vorbehalten bleiben. diese bestrebungen hatten bereits im Verlauf des Spätmittelal-
ters zu einer – auch für die Frühe neuzeit charakteristischen – aufteilung der exportmärkte geführt: 
Während die niederösterreichischen Weinbaugebiete entlang der donau und im Wiener raum ihren 
Wein primär nach Westen exportierten und lediglich die produktionszentren an der mährischen grenze 
ihre wichtigsten abnehmer außer landes, in den böhmischen ländern hatten, exportierten die west- 
und oberungarischen Weinbauzentren ihre Überschüsse hauptsächlich nach polen, Schlesien und böh-
men. lediglich der in den westungarischen gebieten von angehörigen des landes niederösterreich – 
insbesondere Bürgern von Wiener Neustadt, Bruck an der Leitha und Hainburg, die Weingärten jenseits 
der leithagrenze besaßen – produzierte Wein war von diesem einfuhrverbot ausgenommen, wodurch 
diese produzenten tendenziell ein monopol auf den Vertrieb von ungarischem Wein in westlicher rich-
tung hatten, das sie auch hartnäckig verteidigten. allerdings veränderte sich die politische und wirt-
schaftliche Situation im Verlauf der Jahrhunderte derart, dass die auf einen möglichst weitgehenden 
ausschluss des ungarischen Weines von den westlichen märkten abzielende politik der niederöster-
reichischen Stände phasenweise anderen interessen weichen musste. bereits durch die Verpfändung 
mehrerer westungarischer Herrschaften an Friedrich iii. in Frage gestellt, geriet diese ausschlusspolitik 
nach 1526 in zunehmenden Widerspruch zur dynastischen politik der habsburgischen Herrscher. da 
eine gänzliche aussperrung des ungarischen Weines im Hinblick auf die Sicherung der loyalität der 
westungarischen Städte und Herrschaften nun nicht mehr opportun erschien, band man die ein- und 
durchfuhr von ungarischem Wein an spezielle lizenzen (passbriefe) und einigte sich in zähen Verhand-
lungen auf mengenmäßig beschränkte transitgenehmigungen für einige westungarische Weinbauzent-
ren, wovon insbesondere Sopron und Rust profitierten. Diese Privilegien erlaubten allerdings nur den 

29 Die Herkunft der restlichen 3,5% ist nicht bekannt. Vgl. Josef Janácek, Dejiny obchodu v predbelohorské Praze 
(Geschichte des Prager Handels in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg). Prag 1955, S. 116.

30 Vera Zimányi, Economy and Society in Sixteenth and Seventeenth Century Hungary. Budapest 1987 (Studia hostorica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, Bd 188), S. 27.

31 Harald Prickler, Zur Geschichte des burgenländisch westungarischen Weinhandels in die Oberländer Böhmen, 
Mähren, Schlesien und Polen. In: Zeitschrift für Ostforschung 14 (1965), S. 294-320 u. 495-529, hier S. 512ff.
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transit durch niederösterreichisches territorium nach norden, während der Wasserweg nach Westen 
dem ungarischen Wein bis ins letzte drittel des 18. Jahrhunderts versperrt blieb. 1593 ging man im 
zuge der katastrophalen missernten, des durch sie bedingten Weinmangels und des ausbruchs des lan-
gen Türkenkrieges jedoch bereits so weit, den unbeschränkten Import ungarischen Weines nach Nie-
derösterreich für drei monate zu gestatten. trotz heftiger proteste der niederösterreichischen Stände 
und insbesondere der Weinbaustädte des landes gestattete die regierung auch 1605 bis 1609, 1613 bis 
1615, 1620 bis 1623, 1628 und in den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts die einfuhr ungarischen 
Weines nach Niederösterreich. In jedem einzelnen Fall standen diese Lockerungen der Importsperre 
in zusammenhang mit Weinmangel in niederösterreich oder neuen Kampfhandlungen an der unga-
rischen Front. als die westungarischen Herrschaften, die seit beginn des 16. Jahrhunderts von der 
Wiener Hofkammer aus verwaltet worden waren, 1647/48 endgültig an die ungarische Krone zurück-
fielen, strebten die niederösterreichischen Stände neuerlich ein totales Einfuhr- und Transitverbot für 
ungarischen Wein an. da dies am Widerstand ihrer ungarischen Standesgenossen scheiterte, einigte 
man sich in der Folge neuerlich auf ein beschränktes transitrecht für eine reihe westungarischer 
Weinbaustädte und -märkte. Die Sperre des Donauweges für den Transport ungarischen Weines fiel 
erst 1775 – allerdings nur unter der bedingung, dass eine entsprechende menge niederösterreichi-
schen Weines zugeladen wurde.32

ein mögliche erklärung der unterschiedlichen entwicklung der Weinproduktion in niederösterreich 
und West- bzw. oberungarn in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts läuft somit darauf hinaus, dass die 
ungarischen produktionszentren von der temporären aufhebung bzw. lockerung der import- und tran-
sitbarriere und der Ruhe an der Grenze zum Osmanischen Reich profitierten, während in Niederöster-
reich und Mähren die Weinproduktion im Zuge des Dreißigjährigen Kriegs an einem säkularen Tief-
punkt anlangte. in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts veränderte sich die lage hingegen tendenzi-
ell wiederum zugunsten der niederösterreichischen und mährischen produzenten. der import und tran-
sit ungarischen Weines durch niederösterreich wurde neuerlich strengen restriktionen unterworfen, in 
den sechziger und achtziger Jahren zogen Vorstöße der osmanen die westungarischen gebiete wieder-
um schwer in mitleidenschaft. 1683 war davon selbstverständlich auch das Weinbaugebiet um und 
südlich von Wien betroffen, aber hier scheint sich, wie das beispiel gumpoldskirchen zeigt, der Wein-
bau – im unterschied zu den produktionsgebieten nördlich der donau – nach den einbrüchen am ende 
des 16. und den zerrüttungen der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Folge ohnehin nicht wieder 
erholt zu haben. der rückgang des Weinexports donauaufwärts im Verlauf des 17. Jahrhunderts spielte 
dabei vermutlich die entscheidende rolle.

iv

ich habe bereit darauf hingewiesen, dass die langfristigen preisbewegungen von Wein und getreide 
in niederösterreich im Verlauf des 17. Jahrhunderts auf eine beträchtliche Verschlechterung der 
‚terms of trade’ des Weines hinausliefen [abb. 2]. auch in diesem zusammenhang wird man den 
Verlust von wichtigen absatzmärkten in rechnung stellen müssen. eine umfassende erklärung erfor-

32 Vgl. dazu Prickler, Zur Geschichte des burgenländisch-westungarischen Weinhandels (wie Anm. 31), insbes. S. 496ff. –  
Ebenso Christa Eggendorfer, Der grenzüberschreitende Wirtschaftsraum in der frühen Neuzeit, dargestellt am Wein- 
bau der Stadt Bruck a. d. Leitha. Masch. Diplomarb. Wien 1998, S. 48-60.



106

dert darüber hinaus eine eingehendere erörterung der Veränderungen der produktions- und Konsum-
bedingungen alkoholischer getränke in dieser periode. 
Gehen wir zunächst vom Beispiel der Stadt Wien aus, die ja nicht bloß ein Produktions-, sondern auf-
grund ihrer bevölkerungszahl auch ein Konsumzentrum für Wein war. in den achtziger Jahren des  
16. Jahrhunderts wurden im durchschnitt 45 000 hl Wein pro Jahr in der Stadt ausgeschenkt.33 bei einer 
bevölkerungszahl, die zwischen 20 000 und 40 000 einwohner betragen haben muss – genauere anga-
ben existieren leider nicht –, entspricht dies einem rechnerischen Konsum von 110 bis 220 liter pro 
Kopf und Jahr. dabei ist zu bedenken, dass es sich hierbei lediglich um die ausgeschenkte Weinmenge 
handelt, viele Wiener Haushalte aber zusätzlich von der eigenen Weinproduktion zehren konnten. im 
Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts stieg die bevölkerung der Haupt- und residenzstadt stark an, so 
dass sie in den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts bereits 80 000 einwohner, mitte des 18. Jahrhun-
derts 175 000 einwohner zählte. dieses rasche Stadtwachstum, insbesondere nach der zweiten türken-
belagerung, war im Verein mit der tatsache, dass der Weinbau vor den toren der Stadt dadurch buch-
stäblich stark an boden verlor, von entscheidender bedeutung für das weitere Schicksal der Weinpro-
duktion in den übrigen teilen des landes niederösterreich. 1730 und 1731, nach einer reihe sehr 
reichhaltiger Weinernten, konsumierten die bewohner der metropole durchschnittlich 436 000 hl nie-
derösterreichischen und 7 100 hl ausländischen Wein. bei einer bevölkerungszahl von 150 000 entfie-
len in diesen – was den Wein betrifft – wohlfeilen Jahren 295 l auf einen statistischen Wiener Konsu-
menten. daneben war der bierkonsum mit 65 000 hl bzw. 45 l pro Kopf – noch – relativ bescheiden.34 
am beginn des 19. Jahrhunderts lagen der Wein- und bierkonsum mit 126 l Wein und 108 l bier pro 
Kopf und Jahr hingegen schon fast gleich hoch. im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts trug dann das 
bier endgültig den Sieg über den Wein davon.35 
diese hier am beispiel von Wien aufgezeigten Veränderungen sind teil eines allgemeineren Wandels 
des Konsums alkoholischer getränke im Verlauf der Frühen neuzeit, der etwa in der Verbreitung von 
Wein- und Kornbränden oder der sozialen differenzierung des konsumierten Weines (champagner, 
Chateaux-Weine aus dem Médoc, Tokajer etc.) zum Ausdruck kommt, im mitteleuropäischen Raum 
aber vor allem die grenzen zwischen den wein- und den biertrinkenden regionen erheblich verschob.36 
Da Bier hier seit jeher als wichtigster Konkurrent des Weines auf dem breiten Absatzmarkt galt, war 
dessen Herstellung in den Weinbauorten und ihrem umland meist ganz verboten und sein ausschank in 
der regel streng kontrolliert. umgekehrt besaßen viele Städte in gebieten ohne nennenswerte Weinpro-
duktion, insbesondere in böhmen, mähren und Schlesien, zum teil auch in ober- und niederösterreich, 
exklusivrechte für die Herstellung und den Vertrieb von bier innerhalb ihrer bannmeile.37 dennoch 

33 Friedrich Weber, Niederösterreichs Weinhandel im 16. Jahrhundert. Masch. Diss. Wien 1947, S. 47.

34 Die Zahlen, bei denen es sich offenbar um die an den Wiener Linien versteuerten Mengen handelt, stammen aus dem 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Depot Herrschaft Grafenegg, K 333, Nr. 4.

35 Für den Beginn des 19. Jahrhunderts vgl. die Daten in: Archiv für Geographie und Statistik 1801, Bd 2, S. 42; 1802,  
Bd 1, S. 70; 1803, Bd 2, S. 193; 1804, Bd 2, S. 219. – Vgl. weiters Roman Sandgruber, Indikatoren des Lebensstandards 
in Wien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Renate Banik-Schweizer (Hg.), Wien im Vormärz. Wien 1980 (For-
schungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, Bd 8), S. 57-74.

36 Vgl. dazu Raymond van Uytven, Le combat des boissons en Europe du moyen âge au XVIIIe siècle. In: Simonetta 
Cavaciocchi (Hg.), Alimentazione e nutrizione, secc. XIII – XVIII. Firenze 1998 (Istituto Internazionale di Storia 
Economica «F. Datini», Prato, Serie 2, Atti delle «Settimane di Studi» e altri convegni, Bd 28), S. 53-89.

37 Vgl. dazu Winfried Küchler, Das Bannmeilenrecht, ein Beitrag der mittelalterlichen Ostsiedlung zur wirtschaftlichen 
und rechtlichen Verschränkung von Stadt und Land. Würzburg 1964 (Marburger Ostforschungen, Bd 24), S. 52-63 u. 
125-137.
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waren regionen, die heute vor allem mit einer traditionsreichen bierindustrie assoziiert werden (ober- 
österreich, bayern und böhmen), bis zum ausgang des 16. Jahrhunderts noch starke Weinverbraucher.
nachdem es am ende des 13. Jahrhunderts in einigen norddeutschen Städten gelungen war, das bier 
durch beifügung von Hopfen haltbarer und wohlschmeckender zu machen, verbreitete sich diese 
innovation im Verlauf des Spätmittelalters über ganz nordwest- und mitteleuropa, was zum nieder-
gang von klimatisch und verkehrstechnisch benachteiligten Weinbaugebieten führte.38 dieser Wan-
del des getränkekonsums wurde im Verlauf des 16. Jahrhunderts im östlichen mitteleuropa vor al-
lem dadurch beschleunigt, dass die grundherrschaften vermehrt die möglichkeit zu nutzen began-
nen, getreideüberschüsse in ein Konsumgut zu transformieren, das sie auf der basis von monopol-
rechten an ihre untertanen absetzen konnten. die braustädte in diesen regionen waren – auch mit 
unterstützung der landesherrn – zumeist zu schwach, um ihre brau- und bierschankrechte erfolg-
reich gegen die attacken des adels auf eines ihrer wirtschaftlichen Fundamente zu verteidigen. 
Während die städtische bierproduktion in böhmen bereits im Verlauf des 16. Jahrhunderts stark 
rückläufig war, erlebte sie in den Nachbarländern ihren Niedergang vor allem in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts. eine Stadt nach der anderen verlor in dieser periode ihr absatzgebiet an die 
grundherrn der umgebung.39 mitte des 18. Jahrhunderts belief sich der anteil der einkünfte aus 
dem Bierverkauf auf 43% der fiskalisch geschätzten Gesamteinkünfte der böhmischen Grundherr-
schaften.40 etwa zur selben zeit bezog der polnische grundherrliche adel 38% seines einkommens 
aus dem monopolisierten Verkauf von Kornbrand an seine untertanen. und der magnat Józef  
czartoryski verglich die herrschaftlichen brennereien mit prägestätten, in denen man getreide in 
bare münze verwandeln könne.41

der aufbau einer alkoholindustrie durch den ostmitteleuropäischen adel hatte weitreichende Konse-
quenzen für die wirtschaftlichen Verhältnisse in dieser zone. zum einen war der – vielfach monopoli-
sierte – Verkauf von alkoholischen getränken ein wichtiges mittel, um geldeinkünfte der untertanen 
in die herrschaftlichen Kassen zu lenken. zum anderen wurde dadurch dem Stadtbürgertum gleich 
doppelt das sprichwörtliche Wasser abgegraben. Während in den alten bierregionen den Städten ein 
wichtiger produktionszweig entzogen wurde, machte der adel den Weinbaustädten und -märkten das 

38 Richard W. Unger, Technical Changes in the Brewing Industries in Germany, the Low Countries and England in the 
Late Middle Ages. In: Journal of European Economic History 21 (1992), S. 281-313. – Van Uytven, Le combat des 
boissons (wie Anm. 36), S. 65ff.

39 Josef Janácek, Pivovarnictví v ceskych královskych mestach v 16. století (Das Brauwesen in den böhmischen königli-
chen Städten im 16. Jahrhundert). Praha 1959 (Rozpravy Ceskoslovenské akademie ved, Bd 69/1). – Herbert Knittler, 
Dominium und Brauhaus – herrschaftliche Bierbrauerei als vorindustrielles Gewerbe. In: Helmuth Feigl (Hg.), Ver- 
suche und Ansätze zur Industrialsierung des Waldviertels. Wien 1990 (Studien und Forschungen aus dem Niederöster- 
reichischen Institut für Landeskunde, Bd 12; Niederösterreich-Schriften, Bd 34: Wissenschaft), S. 331-353. – Markus 
Cerman, Gutsherrschaft vor dem „Weißen Berg“. Zur Verschärfung der Erbuntertänigkeit in Nordböhmen 1380–1620. 
In: Jan Peters (Hg.), Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. Berlin 1997, S. 91-111, hier S. 105ff. 
– Fallstudien in Josef Křivka, Lytomyšlský velkostatek za Peršteijnů (Príspevek k dejinám ceského velkostatku v 
16.–17. stoleti)(Die Lytomyschler Gutsherrschaft zu Pernstein. [Ein Beitrag zur Geschichte der böhmischen Guts-
herrshaft im 16. und 17. Jahrhundert]). Praha 1959 (Rozpravy Ceskoslovenské akademie ved, Bd 69/7). – Leopold Falz, 
Geschichte der Stadt Hohenstadt von den ältesten Zeiten bis zum Jahr 1900. Hohenstadt 1920, S. 58-61 u. 98-101.

40 In den einzelnen Kreisen betrug der Anteil der dominikalen Einkünfte aus dem Brauwesen zwischen 35 und 45%. 
– Vgl. Tereziánský katastr český (Der Theresianische Kataster in Tschechien), Hg. Aleš Chalupa u. a. Praha 1964, 
passim. – Weiters allgemein Arnošt Klíma, Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial 
Bohemia. In: Trevor Henry Aston, C. H. E. Philpin (Hg.), The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic 
Development in Pre-Industrial Europe. Cambridge 1985, S. 192-212.

41 Witold Kula, Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l’économie polonaise, 16e–18e siècles. Paris 
1970 (Civilisations et sociétés, Bd 15), S. 101 u. 104. 
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umland und die exportgebiete als absatzmarkt für ihren Wein abspenstig. im zuge der missernten am 
ausgang des 16. Jahrhunderts, die den Weinpreis in bisher ungeahnte Höhen trieben, bekamen die nie-
derösterreichischen Weinbaustädte diese Konkurrenz deutlich zu spüren. Wiederum ist die entwicklung 
in Wien aufgrund der quantitativen bedeutung der Stadt als produktions- und Konsumzentrum für Wein 
besonders aussagekräftig. Seit 1432 verfügte hier das bürgerspital über das alleinige recht, selbstge-
brautes oder zugekauftes bier zu schenken. bis ins zweite drittel des 16. Jahrhunderts beschränkte es 

sich jedoch auf den Ausschank von Importbier. 1588 wurde erstmals mehr Geld für den Einkauf von 
braurohstoffen als für den import von fremdem bier ausgegeben. in den neunziger Jahren braute das 
Spital bereits 5 000 bis 6 000 hl bier pro Jahr42 [abb. 4].
die enge zeitliche Koinzidenz dieses ersten braubooms in Wien mit den Weinmissernten des späten  
16. Jahrhundert ist augenfällig. die langfristige preisentwicklung für Wein und bier macht den wirt-
schaftlichen Hintergrund dieser entwicklung deutlich [abb. 5]. bis zur mitte des 16. Jahrhunderts 
konnte der Schankwein preislich mit dem importierten iglauer bier konkurrieren und war nur geringfü-
gig teurer als das in Wien gebraute Spitalsbier; in der zweiten Jahrhunderthälfte stieg der Weinpreis 
jedoch wesentlich stärker als der von Bier jeglicher Herkunft. Als am Ende des 16. Jahrhunderts der 
Wein aufgrund der kleinen ernten preislich stark anzog, blieb das Spitalsbier – vermutlich aufgrund von 
preissatzungen – weitgehend stabil. in den exportgebieten war der preisvorteil des bieres noch deutli-
cher spürbar. besser als alle preisstatistiken bringt das eine bemerkung zum Jahr 1602 in den Annalen 
des garstener Klerikers Wolfgang lindner zum ausdruck: „pro vino plerique cocta cervesia se ingur-
gitabant, cuius ubique locorum incredibilis copia cocta est.“43 

42 Leopold Sailer, Das Bierbrau- und Schankmonopol des Wiener Bürgerspitals. In: Mitteilungen des Vereins für 
Geschichte der Stadt Wien 8 (1926), S. 1-35.

43 Konrad Schiffmann (Hg.), Die Annalen (1590–1622) des Wolfgang Lindner. In: Archiv für die Geschichte der Diözese 
Linz (Beilage zum Linzer Diözesanblatt) 6 u. 7 (1910), S. 86.

Abb. 4: Biereinkauf, Bierverkauf und Braubetrieb des Wiener Bürgerspitals 1530 - 1660
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v

immanuel Wallerstein kommentiert in einem beitrag über die auswirkungen der wirtschaftlichen Stag-
nationsphase des 17. Jahrhunderts auf zentrum und peripherie seines „modernen Weltsystems“ die 
Schaffung einer alkoholindustrie in der ost(mittel)europäischen peripherie folgendermaßen: 

die erzeugung von Wodka und die ausdehnung der Weinproduktion für den breiten markt wur-
de von großproduzenten in den peripheren zonen vorangetrieben, die diese produktionszweige 
für sich monopolisierten und gleichzeitig neue geschmacksausrichtungen in den unteren gesell-
schaftsschichten aktiv förderten. diese neue industrie war von überragender wirtschaftlicher be-
deutung für die Kapitalkonzentration in den Händen der peripheren großproduzenten.44 

Sieht man von der tatsache ab, dass die bier- und Kornbrandproduktion des ostmitteleuropäischen 
adels – nur diese kann mit den ‚peripheren großproduzenten’ gemeint sein – vor dem 17. Jahrhundert 
eingesetzt hatte, dann trifft diese aussage auf die erzeugungsmuster der beiden genannten alkoholika 
durchaus zu. Im Weinbausektor waren die Verhältnisse jedoch grundlegend anders. Mitte des 18. Jahr-
hunderts belief sich der anteil des von den grundherrschaften selbst bewirtschafteten Weinlandes an 
der gesamten Weinbaufläche in Niederösterreich auf 5,9%, in Mähren auf 3,6% und in der Umgebung 
von Sopron und rust auf lediglich 2%.45 man kann davon ausgehen, dass angesichts der großen bedeu-
tung der städtischen Weinproduktion die Verhältnisse im 16. Jahrhundert nicht wesentlich anders wa-
ren. die einzige region in niederösterreich, in der die dominikale Weinproduktion eine größere rolle 

44 Immanuel Wallerstein, Underdevelopment and Phase B: The Effect of the Seventeenth-Century Stagnation on Core 
and Periphery of the European World-Economy. In: Annalisa Guarducci (Hg.), Sviluppo e sottosviluppo in Europa e 
fuori d’Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale. Firenze 1983, S. 36.

45 Landsteiner, Weinbau und Gesellschaft (wie Anm. 12), S. 211-237.

Abb. 5: Schankpreise für Wein und Bier in Wien 1520/29 - 1610/19
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spielte, war das donautal im bereich der Wachau und in der umgebung von Krems. Hier hatten baye-
rische, salzburgische und oberösterreichische Klöster seit dem Hochmittelalter maßgeblich zur ent-
wicklung des Weinbaus beigetragen.46 bis zum beginn des 19. Jahrhunderts unterhielten einige abteien 
beträchtliche Weingüter in diesem raum. Während die Klöster ebenso wie der adel und die größeren 
städtischen produzenten ihre Weingärten in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch durchwegs mit 
lohnarbeitern bewirtschaftet hatten,47 führten die relativ sinkenden Weinpreise in der zweiten Jahrhun-
derthälfte sowie die steigenden löhne im 17. Jahrhundert dazu, dass die mit lohnarbeit betriebene 
Weinproduktion zusehends unrentabel wurde. das Wiener bürgerspital, das mit 90 bis 100 ha in eigen-
regie bewirtschafteten Weingärten (im 16. Jahrhundert durchwegs mit lohnarbeit) zu den größten 
Weinproduzenten im frühneuzeitlichen niederösterreich zählte, kann auch hierfür als beispiel dienen. 
die rechnungsbücher des Spitals enthalten in großer genauigkeit alle notwendigen daten, um ertrag 
und Kosten der Weinproduktion eines großbetriebes im 16. und 17. Jahrhundert zu berechnen [abb. 6].

Sinkende gelderträge und steigende Kosten, wobei die löhne 70 bis 80% der gesamtkosten ausmach-
ten, zwangen das Spital in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts dazu, einen großteil seiner Weingar-
tenfläche gegen Geld zu verpachten.48 die weinbautreibenden Klöster fanden eine andere lösung für 
dieses problem, indem sie ihre vormals selbst bewirtschafteten Weingärten gegen einen ertragsanteil – in 
der regel ein drittel der maische – im Form von langfristigen Kontrakten (‚leibgedinge’) an die Hau-
er zur bearbeitung ausgaben. da ein großteil dieser Hauer weder pressen noch Keller zur Weiterverar-

46 Zu den altbayerischen Klöstern vgl. jetzt Andreas Otto Weber, Studien zum Weinbau der altbayerischen Klöster im 
Mittelalter. Stuttgart 1999 (Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: Beihefte 141).

47 Zu den Lohnarbeitsverhältnissen im niederösterreichischen Weinbau des 16. Jahrhunderts vgl. Erich Landsteiner, 
Einen Bären anbinden. In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 4 (1993), S. 218-252.

48 Es handelt sich hier nicht um eine ‚Leihe’, sondern um eine Geldpacht im modernen Sinn – eines der frühesten 
Beispiele dieser Form der Landnutzung in Niederösterreich.

Abb. 6: Umsätze und Kosten der Weinwirtschaft des Wiener Bürgerspitals 1530 - 1680
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beitung ihres Ernteanteils besaßen, verkauften sie diesen gleich nach der Lese an die Klöster, die häufig 
eigene Lesehöfe in Krems und den Orten der Wachau unterhielten. Häufig enthielten die Leibgedings-
kontrakte eine Klausel, die den Bearbeiter des Weingartens dazu verpflichtete, seinen Ertragsanteil dem 
Kloster zu einer unter dem marktpreis liegenden Summe abzutreten. der in Form der teilpacht betrie-
bene Weinbau war so nicht nur mit wesentlich geringeren risiken behaftet als der mittels lohnarbeit 
betriebene Weingartenbau, da auch in Jahren mit quantitativ kleinen Weinernten kaum Kosten für die 
Klöster anfielen, sondern er sicherte diesen auch eine kostengünstige und kontinuierliche Weinversor-
gung.49

Soweit ich sehe, blieb die Verbreitung der Teilpacht in Niederösterreich im Wesentlichen auf diejenigen 
Weinbaugebiete im donautal beschränkt, die stark vom klösterlichen Weinbau geprägt waren. in den 
übrigen landesteilen beschritten grundherrlicher adel und Klerus einen anderen Weg, um mit der sin-
kenden rentabilität der Weinproduktion im 17. Jahrhundert zu rande zu kommen. ähnlich wie in un-
garn50 fällt zunächst auf, dass robot für die eigentliche Weingartenarbeit – die lese ausgenommen – 
kaum zum einsatz gelangte. die naheliegendste erklärung dafür ist, dass sich der zwangscharakter der 
Arbeitsrente und die ein gewisses Maß an Qualifikation und Motivation von Seiten des Bearbeiters er-
fordernde Weingartenarbeit nicht gut vertrugen, Robot im Weingarten jedenfalls hohe Überwachungs-
kosten implizierte. daher nützten die grundherrschaften ihre herrschaftlichen rechte nicht einfach 
dazu, bezahlte arbeit in robot umzuwandeln, was neben schlechter arbeitsqualität auch noch den Wi-
derstand der untertanen provoziert hätte, sondern sie gingen – oft schon im Verlauf des 16. Jahrhun-
derts – dazu über, den lohn für die Weingartenarbeit der untertanen auf einem bestimmten niveau 
dauerhaft zu fixieren, so dass dieser ein ähnliches Schicksal erlitt wie die Geldrenten der Herrn: Mit der 
im Verlauf der Frühen neuzeit zunehmenden entwertung des rechengeldes verloren beide kontinuier-
lich an realem Wert bzw. an Kaufkraft. angesichts des geringen ausmaßes der dominikalen Weingar-
tenfläche blieb dieser Weg der Reorganisation der Produktionsverhältnisse im Weinbau aber marginal. 
Wenn grundherrschaften in niederösterreich über große Weineinkünfte verfügten, dann stammten sie 
in der regel aus zehentrechten und anderen naturalrentenbezügen.51

die eigentlichen gewinner des Strukturwandels in der Weinproduktion im Verlauf des 17. Jahrhunderts 
waren die bäuerlichen Weinproduzenten im nördlichen niederösterreich und in Südmähren. Wie ich zu 
zeigen versucht habe, erlebte der Weinbau in diesen gegenden – trotz sinkender Weinpreise nach dem 
Dreißigjährigen Krieg – einen neuerlichen Aufschwung, während in den umliegenden Produktionsge-
bieten der trend eher zu einer Verminderung der Weinproduktion ging. da die bäuerlichen Weinprodu-
zenten in der regel auf ihre familiären arbeitskräfte zurückgriffen und Wein- mit getreidebau kombi-
nierten, konnten sie sowohl den steigenden lohnkosten als auch dem risiko von missernten auswei-
chen. gegenüber den spezialisierten Weinproduzenten in den Städten verfügten sie dadurch über ent-
scheidende wirtschaftliche Vorteile, sodass der Weinbau in diesen landesteilen im Verlauf des 17. und 
18. Jahrhunderts – in deutlichem Kontrast zu seinen urbanen ausprägungen im Spätmittelalter und der 
beginnenden neuzeit – zunehmend bäuerliche charakterzüge annahm. das wirkte sich sowohl auf den 

49 Diese Aussagen basieren auf einer Durchsicht der Archive der oberösterreichischen Klöster Garsten, Gleink und 
Mondsee im Oberösterreichischen Landesarchiv.

50 Vgl. dazu Vera Zimányi, Grandes domaines et petites exploitations en Europe Orientale-Centrale. In: Acta Historica 21 
(1981), S. 327ff. – László Makkai, Seconde servage et capitalisme. In: Acta Historica 27 (1981), S. 440ff.

51 Vgl. dazu Landsteiner, Weinbau und Gesellschaft (wie Anm. 12), S. 184-199.
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rebsortenbestand – die dominanz des ‚Veltliners’ (früher ‚muskateller’) im Weinviertel und in Süd-
mähren scheint damit verbunden zu sein52 – als auch auf die Qualität des produktes aus, waren es doch 
diese ‚Weinbauern’, die die rasch wachsende metropole der Habsburgermonarchie mit billigem Wein 
für den massenkonsum versorgten. in den produktionsgebieten selbst führte die gängige praxis der 
Erbteilung im Verein mit einer nach dem Aderlass des Dreißigjährigen Krieges rasch wachsenden Be-
völkerung zu einer zunehmenden besitzzersplitterung. Je kleiner aber der landbesitz einer Familie war, 
desto mehr musste sich diese aufgrund der höheren produktivität auf den Weinbau konzentrieren.53 
daher produzierten die bäuerlich geprägten Weinbaugebiete – trotz sinkender Weinpreise – mehr und 
mehr Wein, was zu der – angesichts des ungleich höheren arbeitsaufwandes – paradoxen Situation 
führte, dass im 18. Jahrhundert nach reichen Weinernten der Weinpreis häufig auf das Niveau des Ge-
treidepreises absank [abb. 2]. erst die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzende industria-
lisierung und die damit verbundene Landflucht eröffneten einen Ausweg aus diesem fatalen Kreislauf. 
dennoch sind auch noch heute weite teile der niederösterreichischen Weinbaulandschaft, und hier 
wiederum vor allem das ‚Weinviertel’ mit seinen zum Teil sehr kleinen Weingartenflächen pro Betrieb, 
der geringen Spezialisierung der betriebe auf die Weinproduktion und dem fast gänzlichen Fehlen von 
größeren innovativen betrieben, von dieser entwicklung gekennzeichnet.

52 Ebda, S. 36ff.

53 Vgl. dazu Landsteiner, Langthaler, Ökotypus Weinbau (wie Anm. 6).
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geWohnheitsrecht und schriftlichkeit 
in der tätigkeit der Weinberggemeinden 
transdanubiens (17.–18. Jahrhundert)
Melinda Égető

europa hatte im mittelalter einen riesigen Weinverbrauch. doch rentabel war der Weinanbau nur süd-
lich des 50. breitengrades, weswegen der Wein zu einem der wichtigsten Handelsgüter wurde. Siedlun-
gen mit gutem Wein und guten transportmöglichkeiten wurden überall relativ bald reich. Sie legten 
ihre Lehensverpflichtungen ab und erlangten die Rechtsstellung und die Privilegien von Freistädten. 
Über ihre Sonderrechte wachten ihre selbstgewählten leitungskörperschaften, die auch die lenkung 
der Weinerzeugung in Händen hatten. Diese Möglichkeit war jedoch nur wenigen Orten gegeben. Der 
größere teil der Weinberge unterstand der behörde irgendeines kirchlichen oder weltlichen grund-
herrn. Selbstverständlich waren auch in diesem Fall hohe Fachkenntnis und viel Handarbeit erforder-
lich, weshalb auch den besitzern dieser Weinberge vorteilhafte privat- und Kollektivrechte zustanden. 
in diesem Vortrag wird ausschließlich von der tätigkeit dieser Kommunitäten der Weinbergbesitzer in 
Dörfern und Marktflecken die Rede sein.
der wichtigste Vorteil war vielleicht, dass die Weinbergbesitzer ihre Weinberge kaufen, verkaufen, 
(an ihre nachkommen) vererben und verpfänden konnten, weil all dies mit den zur bauernhufe ge-
hörenden böden (z. b. Felder, Wiesen, Weiden, Waldungen) nicht möglich war. der grundherr 
konnte seine Rechte über die Rebenpflanzung nur beschränkt genießen. So konnte er sein zur Reben-
pflanzung abgegebenes Land nur dann zurückfordern, wenn der Inhaber seine für die Bodennutzung 
zustehenden leistungen nicht restlos erbrachte oder den Weinberg längere zeit vernachlässigte  
(z. b. nicht verschnitt, nicht hackte usw.). auch das hatte das ausbleiben der Weinabgabe zur Folge. 
in solchen Fällen bestand das recht, den Weinberg vom leibeigenen abzulösen, doch musste ihm 
der Ewigkeitswert der Rebenpflanzung gezahlt werden, das Zwanzigfache des jährlichen Einkom-
mens. Vom 13. Jahrhundert an bestand zwischen dem lehenbesitzer des Weinbergs und den wein- 
erzeugenden inhabern ein erbpachtverhältnis (lat. emphyteusis), das dem prinzip der feudalen per-
sönlichen Abhängigkeit nicht unterlag. Aufgrund des freien Verkehrs der Rebenpflanzungen konnte 
jedermann – unabhängig von seinem Stand – ein Weingut im Weinberg der Flur jedweden Dorfes 
erwerben. Dadurch aber fiel ein großer Teil der Weinbergbesitzer weder in die Gerichtsbarkeit der 
dorfgemeinde noch in die des grundherrn des Weinberges. diese Situation führte noch im mittel- 
alter sowohl in ungarn als auch in Österreich zur entstehung der institution der Weinberggemeinde, 
doch seit der Frühen neuzeit (dem 16. Jahrhundert) mit unterschiedlichen leitungssystemen. der 
wichtigste unterschied war, dass in den österreichischen erbländern die einzelnen berggemeinden 
zu einer gemeinsamen bergobrigkeit gehörten, deren Haupt der bergherr war, welcher oft nicht mit 
dem grundherrn identisch war. dem gegenüber hat es in ungarn nie irgendeine bergobrigkeit gege-
ben, sondern der bergherr war ausnahmslos der grundherr. die mehrheit der ungarischen Weinberg-
gemeinden blieb auch nach dem 16. Jahrhundert eine von der lokalverwaltung unabhängige, auto-
nome institutionen. ihr selbstgewähltes berggericht war die erstinstanz in Weinbergangelegenhei-
ten. Jede einzelne berggemeinde lebte nach ihrem eigenen alten gewohnheitsrecht. die angelegen-
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heiten wurden mündlich erledigt. die gerichtsbarkeit des bergherrn, der Herrentag, konnte erst in 
zweiter instanz über berggemeindedinge urteilen.
eine Funktionsuntersuchung der ungarischen Kommunitäten der Weinberge im mittelalter und am be-
ginn der neuzeit wird durch das Fehlen schriftlicher Quellen erschwert. das liegt vor allem daran, dass 
die Verbreitung der Schriftlichkeit in ungarn im allgemeinen erst an der Wende vom 16. zum 17. Jahr-
hundert größeren aufschwung nahm. Schriftliche Quellen in größerer menge blieben vor allem in den 
westtransdanubischen domänen, in Siedlungen an verkehrsreichen Straßen und in marktzentren erhal-
ten. diese periode war allerdings zugleich eine große Wende in der geschichte der europäischen Wirt-
schaft, und damit auch der Weinerzeugung. 
die günstigen möglichkeiten für den Verkauf billiger massenweine bewogen auch die transdanubi-
schen grundherren, möglichst viel Wein auf den markt zu bringen. nur wurde in ungarn auf den mei-
erhöfen der grundherren im allgemeinen Wein nur für den eigengebrauch produziert. aufgrund des 
schlechten Wirkungsgrades der Fronarbeit durch leibeigene und wegen der teuren lohnarbeit konnte 
zum Beginn der Konjunktur keine Rede davon sein, die Weingüter der Meierhöfe beliebig zu vergrö-
ßern. deshalb besaßen in den Weinbergen auf dem gebiet der domänen also auch weiterhin vor allem 
die eigenen und die leibeigenen fremder grundherren sowie Stadtbürger und adlige den größten teil 
der Weinparzellen. den marktwein des grundherrn bildeten die naturalbezüge, die er von diesen par-
zellenbesitzern als erbpachtgebühr (ius montanum, zehent, neuntel) erhielt. infolgedessen gab es 
schon im 17., besonders aber im 18. Jahrhundert ein ständiges ‚tauziehen’ zwischen den ungarischen 
Berggemeinden und den Bergherren. Letztere waren bemüht, ihren Einfluss als Bergherren zur Steige-
rung der Weinablieferungen maximal einzusetzen, während erstere hartnäckig ihre autonomie vertei-
digten. die sich langsam, aber sicher verbreitende Schriftlichkeit dokumentiert nicht nur diese tenden-
zen im Weinbau, sondern die Schrift selbst wurde auch zu einem Werkzeug, um die bestrebungen der 
bergherren durchzusetzen. denn die schriftliche Fixierung der Weinbergrechte bot die gelegenheit, 
einzelne elemente des alten gewohnheitsrechts durch neue und zumeist den interessen der bergherrn 
dienende artikel zu ersetzen oder zu ergänzen. und indem man ihre richterliche tätigkeit ständig im 
auge behielt, versuchte man sie zu zwingen, die Kaufverträge und urteile zu protokollieren.
die Schreibpraxis der westtransdanubischen berggemeinden im 17. und 18. Jahrhundert stand auf ganz 
unterschiedlichem niveau. Wo auch adlige Weinberge besaßen, dort wurde das Schreiben relativ 
schnell in die Verwaltungsordnung eingebaut. Wo es aber nur leibeigene als Weinbauern gab, blieb der 
schriftliche büchereintrag noch lange sehr primitiv und mangelhaft. dennoch waren bis zum beginn 
des 18. Jahrhunderts im untersuchungsgebiet transdanubien die bergartikel zumeist schon schriftlich 
formuliert, und es wurden mehr oder weniger auch protokolle geführt. Wenn der bergherr seinen leib-
eigenen ein neues Feldstück zum Weinanbau übergab, wurden die bedingungen in einem Kontrakt 
festgehalten. die Weinberginhaber mussten ihm schriftlich ihre gesuche einreichen, auf die er oder sein 
bevollmächtigter schriftlich antwortete. Schriftlich gab er verschiedene genehmigungen, die man zet-
tel (ung. cédula) nannte, etwa für einen früheren beginn der Weinlese. ein teil der inhaber hatte – auf 
befehl des grundherrn – sogar schon einen schriftlichen brief über den rechtmäßigen besitz der Wein-
parzelle. nur waren dies alles durch den grundherrn forcierte oder von ihm herausgegebene Schriftstü-
cke und dienten natürlich vor allem seinem interesse. das aber wirft die berechtigte Frage auf, in wel-
chem maße dies die praktische tätigkeit der Kommunitäten widerspiegelt.
der im programm im Voraus gegebene titel meines Vortrages ist identisch mit meinen Forschungen, 
die ich zu diesem themenbereich derzeit betreibe. die Quellenforschung ist im gange, doch ist die 
arbeit noch weit von ihrem abschluss entfernt. Hier möchte ich nur ein kleines, aber sehr wichtiges 
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Segment dieses themas vorstellen: den prozess der Kaufgeschäfte. er ist einerseits ein beispiel dafür, 
dass das erscheinen der Schrift nicht so leicht die mündlichen riten ersetzte, andererseits beleuchtet er 
sowohl die sakrale natur des Weins als auch die tiefe beziehung der menschen zum Wein.

die vielleicht wichtigste aufgabe der berggemeinden war das Wachen über den rechtmäßigen besitz 
der Weinparzellen. besondere bedeutung erhielt dies dadurch, dass das – im prinzip nur auf den adligen 
grundbesitz bezügliche – gesetz der avitizität schon im mittelalter auch auf die Weinberge ausgedehnt 
wurde, ob der inhaber nun adliger oder leibeigener war. diesem gesetz nach durfte der von den Vor-
fahren ererbte landbesitz nur nach beglaubigter Verzichtserklärung des als erbe in Frage kommenden 
blutsverwandten veräußert werden. diese Situation hatte im rahmen mündlicher Vereinbarungen auch 
beim Verkauf der Weinparzellen eine komplizierte juristische Prozedur geschaffen. Diese bestand in 
einer Kette von zeremoniellen Handlungen, bei denen genau festgelegt war, wo und wann vor wem und 
begleitet von welchen Worten und gesten die einzelnen phasen vor sich zu gehen hatten. nur wenn 
diese restlos befolgt wurden, war die unanfechtbarkeit des geschäftes garantiert. in Kenntnis dessen ist 
es zumindest überraschend, dass die im 17. Jahrhundert aufkommenden schriftlichen Weinbergrechte 
nur mit sehr knappen Worten über die Verkaufsgeschäfte reden. Vor allem betonen sie die Wichtigkeit 
der protokollierung der transaktionen und der bezahlung der vorgeschriebenen gebühren. auf die 
praktische durchführung weisen sie zumeist nur durch die nennung gewisser Schlüsselwörter darauf 
hin, was zu tun ist (z. b. Handel, erklärung, Weinkauftrunk bzw. ung. áldomás) oder einfach mit dem 
Hinweis „altem Brauch gemäß“. Der überwiegende Teil der Berggesetze fixierte also nicht den tatsäch-
lichen ablauf, sondern nur seine vom bergherrn verlangten momente. auf die details des vor der ge-
samten berggemeinde ablaufenden rituals verwandten sie nicht viel aufmerksamkeit. Für die nach-
welt, und nicht zuletzt den Forscher blieben zum glück aus den nordwestlichen gebieten transdanu-
biens mit höherentwickelter Schriftlichkeit (genauer: aus den dortigen weltlichen und kirchlichen gü-
tern) einige relativ ‚wortreiche’ berggesetze und protokolle erhalten, aus denen sich, wenn auch nicht 
mit in einzelheiten gehender ausführlichkeit, so doch in großen zügen der Verkaufsvorgang im 17. und 
18. Jahrhundert rekonstruieren lässt.

Vor allem muss man wissen, dass Weingüter nicht insgeheim gekauft werden konnten. das wurde aus-
nahmslos von jeder Bergordnung schwer bestraft. Der ganze Kaufvorgang musste in voller Öffentlich-
keit ablaufen. als erster Schritt musste der Verkäufer das Weingut den Vorkaufsberechtigten mündlich, 
durch den bergmeister, zum Kauf anbieten (admonitio): zuerst den blutsverwandten und danach den 
inhabern der benachbarten Weinparzellen. theoretisch hatten auch die grundherren ein Vorkaufsrecht 
in den Weinbergen ihrer eigenen domäne, das sie aber bis zum ende des 17. Jahrhunderts im allgemei-
nen nicht in anspruch nahmen. auch im folgenden Jahrhundert verlangten sie vor allem nur die ab-
sichtserklärung des Verkaufs. einige grundherren machten aber von ihrem recht gebrauch, z. b. die 
Familien batthyány oder Festetics. Versäumte der Verkäufer, sein gut den berechtigten anzubieten, 
konnten diese oder ihre nachkommen noch Jahre später einen entschädigungsprozess anstrengen. die 
Vorkaufsberechtigten hatten 15 tage bedenkzeit. bekundeten sie innerhalb dieser Frist nicht ihre Kauf- 
absicht, konnte der Verkäufer verhandeln, mit wem er wollte, aber auch das selbstverständlich nicht 
insgeheim, weil die Verhandlung ebenfalls Bestandteil des juristischen Vorganges war. Deshalb musste 
sie vor dem Bergmeister, den Geschworenen und anderen guten und ehrlichen Männern stattfinden. 
Verhandlungsort war im allgemeinen das Haus des bergmeisters, welches als glaubwürdiger ort galt. 
der vereinbarte Kaufpreis (und das angeld) wurde beim bergmeister hinterlegt, aus dessen Hand der 
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Verkäufer ihn am ende des prozesses erhielt. Wurde er ihm anderswo ausgehändigt, galt das schon als 
unsicherheitsfaktor, aufgrund dessen man – mit der bloßen berufung darauf – das bereits abgeschlos-
sene geschäft später rückgängig machen konnte. Während der Verhandlung legten die parteien auch 
fest, welches Reugeld diejenige Partei, welche den Kauf eventuell später bereute, der anderen zu zahlen 
habe. damit war der zweite abschnitt des Kaufgeschäftes abgeschlossen. danach trat wiederum eine 
Wartezeit von dreimal 15 tagen ein, in der die Vorkaufsberechtigten noch immer gebrauch von ihrem 
Vorrecht machen konnten. War das nicht der Fall, dann trat die dritte und zugleich wichtigste phase des 
ritus, die erklärung auf ewig (ung. bevallás oder örökvallás) ein. ihr Wesen war, dass der Verkäufer an 
einem vorher festgelegten und bekanntgegebenen zeitpunkt zum letzten mal, und nun schon in öf-
fentlicher zeremonie, sein Weingut den vorkaufsberechtigten personen anbot. Wenn diese auch dann 
keinen gebrauch von ihrem recht machten, mussten sie im rahmen der zeremonie öffentlich ihren 
Verzicht erklären. danach übertrug der Verkäufer das Weingut mit einer mündlichen erklärung auf 
den Käufer und übernahm zugleich damit auch die gewähr, dass dieser seine neuanschaffung unbe-
hindert besitzen, verkaufen, verpfänden und an seine nachkommen vererben könne. auch diese 
Handlung hatte wieder an einem glaubwürdigen ort zu geschehen. bei der zeremonie nahm das 
berggericht, also der bergmeister und die geschworenen oder zeugen, am törvényasztal, dem tisch 
der gerichtsbank platz. zeugen waren dieselben personen, die schon bei der Verhandlung anwesend 
waren. auf dem tisch stand ein becher mit Wein, im allgemeinen die menge von einer pinte  
(1,7 liter). die beteiligten und interessierten Weinbauern versammelten sich auf dem Hof. Waren sie 
alle versammelt, ging der bergmeister zu ihnen hinaus und verkündete laut, dass XY sein da und dort 
befindliches Weingut auf ewig verkaufen wolle. Noch einmal fragte er zum letzten Mal die Vertreter 
der Verwandtschaft und die parzellennachbarn, ob sie den Verkauf kontradizieren wollten. gaben 
alle eine verneinende antwort, ging er ins Haus zurück und verkündete dies an der gerichtsbank. 
danach musste der Verkäufer aussagen oder erklären, also laut und gut verständlich äußern, dass er 
seine da und dort liegende Weinparzelle für so und so viel auf ewig an den genannten Käufer, dessen 
Frau, Kinder und eventuelle nachkommen verkaufe, wofür er auch bei allen eventuell eintretenden 
rechtsstreitigkeiten alle Verantwortung übernehme. der bergmeister musste seine aufforderung und 
der Verkäufer seine aussage dreimal wiederholen. Hatte auch dann niemand einspruch erhoben, 
folgte die symbolische Übertragung des Weinbergs. der Verkäufer legte zwei geldmünzen geringen 
Wertes auf die gerichtsbank, welche die besitzaufgabe symbolisierten. der Käufer nahm das eine 
geldstück an sich, als nähme er damit den Weinberg in besitz. die andere münze stand der gemein-
schaftskasse der berggemeinde zu, deshalb blieb sie liegen. War dies geschehen, hob der oberge-
schworene den vor ihm stehenden, weingefüllten becher in die Höhe wie bei der elevation und erbat 
gottes Segen für die transaktion. er trank vom Wein und reichte den becher an die auf der bank 
sitzenden zeugen weiter, die der reihe nach alle daraus tranken. diesen Wein nennen die Quellen 
manchmal ungarisch valló oder kikiáltó bor, also etwa Erklärungs- oder Anmeldewein. Häufiger sind 
demgegenüber die auf alte heidnische riten verweisenden ausdrücke áldomás ital (vinum testimonale) 
oder áldomás pohár (potus testimonale), oftmals kurz nur áldomás, also umtrunk, trinkspruch, 
Kauftrunk genannt. (dazu ist zu bemerken, dass ung. áldomás eine viel weitergehende bedeutung 
hat. ursprünglich bedeutete es die opfergabe, später Segen, danksagung, glückwunsch. Seit dem 
ende des mittelalters war áldomás der Name für das fröhliche Essen und Trinken nach jeder erfolg-
reich abgeschlossenen angelegenheit, Vereinbarung oder gemeinsamen arbeit.) Seine rechtser-
werbskraft wird eindeutig dadurch belegt, dass – solange der Wein nicht getrunken wurde – der Kauf 
durch jede beliebige Partei verändert werden konnte. War allerdings der letzte Tropfen getrunken, 
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was durch das umdrehen des bechers angezeigt wurde, dann war von diesem augenblick an der 
Verkauf unwiderruflich, hatte also Rechtskraft.
Als glaubwürdige Zeugen beim Kauf galten unter den Anwesenden nur jene, die aus dem potus testi-
monialis getrunken hatten. auch bei eventuellen späteren rechtsstreitigkeiten erkannte das gericht ihre 
aussage als prozessentscheidenden beweis an. als im 18. Jahrhundert einzelne grundherren verordne-
ten, dass in den ihrer Behörde unterstehenden Weinbergen jede Person, die eine Weinparzelle kaufte, 
sich einen brief über die tatsache des besitzerwerbs verschaffen müsse, versahen die zeugen auch 
dann das dokument mit ihrer Signatur, wenn sie nicht nur bei der erklärung anwesend gewesen waren, 
sondern auch vom Wein getrunken hatten. der abschluss der gesamten transaktion bestand in einem 
Festmahl, bei dem das berggericht, der Käufer, der Verkäufer und die von letzteren beiden eingelade-
nen Verwandten und Freunde anwesend waren.
in kleineren details gab es gewisse unterschiede im gewohnheitsrecht der einzelnen berggemeinden. 
Solche unterschiede kamen bei der länge der Wartezeit zwischen den drei Hauptabschnitten des Kau-
fes vor, beim Entgelt für die in der Sache tätig werdenden Bergmeister, bei den pflichtmäßig, anlässlich 
des abschlussmahles aufzutragenden Speise- und Weinmengen sowie dabei, ob die Käufer an den Ver-
käufer Angeld bzw. Draufgabe zahlten, und wenn ja, ob in Geld oder Naturalien. Vom lokalen Brauch 
hing auch ab, mit wie vielen münzen die symbolische Übertragung geschah. in den Hauptzügen lief 
aber der Weingutverkauf in den ungarischen Berggemeinden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, ja 
lokal auch noch später, in der beschriebenen Weise ab.

im 18. Jahrhundert wurden die Weinbergkäufe schon in zunehmend mehr orten schriftlich verfasst. 
doch besaß ein Schriftstück in den unteren gesellschaftsschichten immer noch ein geringes prestige. Für 
die Mitglieder der aus dörflichen Bauern bestehenden Berggemeinden konnte es die öffentliche mündli-
che erklärung keinesfalls ersetzen, und noch weniger das vinum testimoniale. dabei sahen die grund-
herrlichen und Komitatsbehörden seit der mitte des 18. Jahrhunderts die beglaubigung des Verkaufs 
keineswegs mehr vor allem in der elevation, also im Hochheben des potus testimonialis, sondern im 
protokolleintrag. Seit der mitte des 18. Jahrhunderts kennen wir mehrere durch die zentrale leitung bzw. 
zentralverwaltung oktroyierte artikel, die den verbindlichen Kauftrunk geradezu verboten oder höchs-
tens als freiwillige, gleichsam Freundschaftsgeste gestatteten. aber diese Verordnungen konnten sich 
nicht durchsetzen. Weingüter konnte man auch etwa 100 Jahre nach den ersten behördlichen Verboten 
noch kraft gewohnheitsrecht erwerben, ohne eine einzige geschriebene zeile. dagegen konnten die 
Berggemeinden schriftlich fixierte Kaufgeschäfte noch nach langer Zeit durch ihr eigenes Gericht für 
nichtig erklären lassen, wenn kein Kauftrunk dabei stattgefunden hatte. denn das wichtigste unterpfand 
der rechtmäßigkeit des Verkaufes war in den augen der beteiligten nicht das Schriftstück und die un-
terschriften, sondern immer noch das erheben des bechers. das lässt sich daraus erkennen, dass das 
gewohnheitsrecht die schriftliche niederlegung gar nicht gestattete, bevor dies nicht geschehen war. 
dann allerdings hatte der Verkauf rechtskraft, ob er nun schriftlich vorlag oder nicht. beim Vergleich der 
Kraft von Schrift und Rechtssitte erweist sich – ohne jeden Zweifel – Letztere als stärker; um wieviel 
stärker, möchte ich an einem späten und – zugegebenermaßen etwas extremen – beispiel illustrieren.

eine Frau aus dem dorf Ólad bei Szombathely schrieb 1811 einen beschwerdebrief mit folgendem 
Inhalt an den Domänenfiskal: Ihr Mann arbeitete vor einigen Tagen den ganzen Tag im Weinberg. 
abends, auf dem Heimweg, kehrte er auf ein glas Wein in die Kneipe ein, wo an einem tisch gerade 
die mitglieder des berggerichts trinkend zusammensaßen und den Weinbauern zu sich einluden. der 
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bergmeister erbat von ihm eine pfeife voll tabak und fragte dabei neckend, für wieviel er seinen Weinberg 
verkaufen würde. der Weinbauer nahm die Frage nicht ernst, nannte aber – als ein Scherzen nicht ab-
geneigter mann – eine ziemliche Summe. danach machten sie noch einige Witze und tranken noch ein 
glas Wein, wonach der arglose bauer nach Hause ging. die Überraschung erreichte ihn nach einigen ta-
gen, als ihn das berggericht aufforderte, den in der Kneipe geschehenen Verkauf seines Weinbergs anzu-
erkennen bzw. zu verantworten und den Kaufpreis anzunehmen. Vergeblich erklärte er, er habe die Sache 
als Scherz aufgefasst und nicht im traum daran gedacht, seinen Weinberg zu verkaufen – es wurde nicht 
akzeptiert. da wandte sich die Frau des betrogenen mannes mit ihrem beschwerdebrief an das patrimo-
nialgericht als berufungsinstanz. der domänenanwalt aber antwortete auf ihren brief, er könne nichts 
unternehmen. da die Verhandlung vor dem gericht stattgefunden habe und auch mit dem Weinkauftrunk 
abgeschlossen worden sei, sei der Verkauf rechtskräftig. dies stimmte übrigens insofern, als dieser Wein-
berg kein ererbter besitz, sondern die eigenerwerbung des unglücklichen mannes war, so dass ein einver-
ständnis der Verwandtschaft entfiel. Auch wenn dieser Fall nicht frei von Betrugsmomenten ist, illustriert 
er gut, dass die rechtserwerbskraft des Weinkauftrunkes noch zu beginn des vergangenen Jahrhunderts 
so mächtig war, dass man mit der berufung auf sie ein nichtigkeitsgesuch zurückweisen konnte. 

dass die parteien mündlich geschlossene Verträge unter teilnahme der zeugen im rahmen eines ge-
meinsamen trunkes oder mahles besiegelten, war im mittelalterlichen europa weit verbreitet. praktisch 
jede Art mündlicher Vereinbarung wurde so bestätigt bzw. sanktioniert. Erforderlich war dies vor allem 
bei Kauf- oder pachtgeschäften, es war aber auch üblich bei gesindeangelobungen und sogar bei Ver-
lobungen. der mittelalterliche lateinische name des ritualtrankes war vinum testimoniale, potus testi-
moniale, im deutschen Sprachraum als Weinkauftrunk, Weinkauf und Kauftrunk bekannt. zwar wissen 
wir, dass in einzelnen gebieten apfelwein (letkauf, leihkauf) und später auch bier (Wissebier) als 
gelöbnistrunk bei Vertragsabschlüssen verwendet werden konnte, aber ursprünglich und überwiegend 
nahm doch der Wein diese rolle ein, der nicht einfach nur ein genussmittel war, sondern auch opfer, 
Segenstrunk und Symbol. er vermag eine Verbindung zwischen spiritueller und materieller Welt herzu-
stellen, hat also sakralen charakter. er ist nicht nur Symbol der lebenskraft und Freude, sondern auch 
der Wahrheit. („in vino veritas“ – besagt das lat. Sprichwort.) deshalb vermag der Wein die Sanktionie-
rung der menschlichen entscheidungen durch höhere mächte zu vermitteln, kann also auch den Verein-
barungen fehlbarer menschen rechtskraft verleihen. 
im 16. Jahrhundert löste im großteil von europa ein ‚trockener’ Weinkauf, also das den zeugen gege-
bene geld (trinkgeld), das wirkliche getränk ab. die Kaufgeschäfte und anderweitigen mündlichen 
Vereinbarungen wurden immer mehr durch das Verfassen schriftlicher Verträge und die protokollfüh-
rung beweisbar. langsam verlor der Weinkauf seine ursprüngliche Funktion und glitt hinüber in die 
bäuerlichen marktbräuche. auch der ritus selbst wandelte sich: der Kauftrunk war zum einfachen 
mercipotus geworden und wurde nicht mehr von den zeugen, sondern von beiden parteien miteinander 
getrunken. dieser brauch bestand als – den beweis erleichternde – traditionelle geste noch lange wei-
ter, vor allem zwischen marktgehenden bauern und Händlern, meines Wissens z. b. gerade auch in den 
bayrisch-österreichischen gebieten.

die Willensäußerungs- und rechtserwerbskraft des gemeinsamen Konsumierens eines getränkes wur-
de natürlich auch in ungarn vom mittelalter bis in die neuzeit allgemein in anspruch genommen. auch 
die änderung der Funktion des ritus war ähnlich: mit der Verbreitung der Schrift verlor er immer mehr 
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an Wichtigkeit und verschmolz langsam mit den Volksbräuchen. beim Kaufgeschäft der Weingüter war 
die Lage jedoch anders. Hier blieb die echte Rechtserwerbskraft des potus testimoniale praktisch bis zur 
aufhebung der feudalen eigentumsverhältnisse (1848) in geltung. die grundherren oder sonstigen 
behörden konnten zwar das Verfahren nach dem alten gewohnheitsrecht verbieten, seine durchfüh-
rung jedoch nicht verhindern. Das wiederum lag daran, dass die transdanubischen Weinbaukommuni-
täten ihre innere autonomie die ganze zeit hindurch bewahrt hatten. diese rechtslage machte es mög-
lich, dass sie den alten ritus auch dann noch beibehalten konnten, als sich das schriftliche System be-
reits durchgesetzt hatte.
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rausch und gegenWart gottes. 
bemerkungen zur stellung und zur bedeutung 
des Weines in glaube und kirche1

Gustav Reingrabner

vorbemerkung

die nachfolgenden darlegungen behandeln an sich kein ‚pannonisches thema’, also eines, das für 
die region und ihre geschichte von lokaler, aber nicht unerheblicher bedeutung war, sondern eines, 
das als allgemein anzusehen ist und gewissermaßen den Hintergrund für bestimmte erscheinungen, 
Vorgänge und entwicklungen in diesem raum darstellte, also – wenn man so will – lediglich in- 
direkte auswirkungen auf die geistigen und kirchlichen entwicklungen im pannonisch-westungari-
schen raum zeitigte. Wenn es deshalb hier aufgegriffen und die in ihm enthaltenen aussagen dar-
gestellt werden, so geschieht das vor allem deshalb, weil es das eine oder andere an den lokalen 
Vorgängen verständlich zu machen hilft. die Knappheit der zur Verfügung stehenden zeit bedingte 
eine gewisse beschränkung auf deskriptive aussagen; nur dann und wann wurde über die histori-
sche darstellung hinaus ein blick auf die genetischen Fragen zurückgeworfen. auch die Heranzie-
hung der literatur erfolgte eher in auswahl, wie es einem derartigen Überblick wohl am ehesten 
entsprechen dürfte.

1 rausch in der religion2

in einer ganzen reihe von Vegetations- und Fruchtbarkeitsreligionen sowie in manchen spätantiken 
mysterienkulten3 spielt(e) der rausch eine nicht unbeträchtliche rolle; sogar in die spätere griechi-
sche religion drangen elemente desselben ein und hatten eine – zumindest – randbedeutung. die 
Motive dafür dürften wohl, wenn man von dem Gefühl des Wohlbefindens im Rausch, der keines-
wegs immer durch alkohol herbeigeführt wurde, absieht, vor allem in der Überzeugung bzw. Vorstel-
lung gelegen sein, dass durch den rausch das bewusstsein erweitert werden kann, dass dabei ele-
mente wirksam werden, die dem Einfluss des bewussten menschlichen Denkens nicht (mehr) unter-
liegen, dass also insgesamt auf diese art und Weise ein Stück des göttlichen geheimnisses erlebbar 

1 Dem Überblickscharakter des Vortrages entsprechend, kann im Folgenden nur relativ wenig an Literatur angegeben 
werden. Daher wird auf die entsprechenden Handbücher und Nachschlagewerke hingewiesen. Bei den angegebenen 
Stellen aus der Bibel wird auf die jeweiligen Auslegungen (wissenschaftlichen Kommentare) verwiesen, die aus der 
angegebenen allgemeinen Literatur unschwer erhoben werden können.

2 Dazu aus der älteren religionswissenschaftlichen Literatur Gerardus van der Leeuw, Phänomenologie der Religion.  
2., durchges. u. erw. Aufl. Tübingen 1956 (Neue theologische Grundrisse), v. a. S. 554ff. – aus der neueren v. a. Hubert 
Cancig (Hg.), Rausch, Ekstase, Mystik. Grenzformen religiöser Erfahrungen. Düsseldorf 1978 (Pathmos-Paperback), wo 
weitere Literatur angegeben ist.

3 Aus der älteren Literatur Richard Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken 
und Wirkungen. 3., erw. u. umgearb. Aufl. Tübingen 1927. – Dazu Walter Burkert, Antike Mysterien. Funktionen und 
Gehalt. Göttingen ²1991 (Ancient Mystery Cults).
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und erfahrbar wird. gerade in den mysterienreligionen stellte dieses eindringen in die geheimnisse 
göttlichen Waltens und Wirkens einen wichtigen inhalt der religion dar, das sowohl grundsätzlich 
wie praktisch bedeutung hatte.
mit dem eindringen in die göttlichen geheimnisse oder auch mit der Vereinigung mit den mythi-
schen leben von gottheiten konnte der mensch, der eingeweiht war oder sich am Kult beteiligte, 
macht gewinnen, und zwar a) über seinen Körper, b) über andere menschen, deren regungen er zu 
beeinflussen vermochte und c) über die Natur, die gegebenenfalls als Allmutter verstanden werden 
konnte.
zur Herbeiführung des berauschungszustandes diente neben dem tanz und dem rauch – gegebenen-
falls sogar aus natürlichen gasaustritten – natürlich in einem ganz hohen maße der alkohol, also Wein, 
‚bier’, vielleicht auch gebrannter alkohol.

2 berauschung in offenbarungsreligionen

in den allmählich entstandenen offenbarungsreligionen kam relativ bald Kritik auf an dieser Form des 
Versuches, menschliches bewusstsein zu überschreiten. die gründe sind wohl sehr verschiedener art 
gewesen. zunächst entdeckte man die unkontrollierbarkeit von aussagen und Verhaltensweisen im 
rausch, sodann dürfte man doch relativ rasch zwischen gottes offenbarung und derartigen bewusst-
seinszuständen zu unterscheiden gelernt haben. möglicherweise hatte dabei die treffsicherheit von 
prophetischen aussagen eine gewisse bedeutung.
Tatsache ist jedenfalls, dass sich in der Glaubensurkunde von Judentum und Christentum, also in der 
Bibel, Kritik an diesen Zuständen der Berauschtheit findet. Im Ersten, Alten Testament ist es nicht zu-
letzt die dort – mindestens zur zeit des Königtums – erforderlich gewesene abgrenzung gegenüber den 
Fruchtbarkeitskulten, welche anscheinend eine nicht unbeträchtliche anziehungskraft auf die – in 
mehrfacher Weise als mischbevölkerung zu bezeichnende – bevölkerung der beiden Königreiche israel 
und Juda ausübten, möglicherweise auch in den offiziellen Heiligtümern bis zu einem gewissen Maße 
gefördert wurden, aber dann der Verurteilung durch die ‚Schriftpropheten’ verfielen. Diese erwies sich 
dann als geschichtsmächtig und das bild der tradition bestimmend.4

im Zweiten oder Neuen Testament wird an mehreren Stellen der rausch im gegensatz zu der für den 
glauben in der Welt notwendigen nüchternheit gesehen (1. petr 4,7 und 5,8).
tatsächlich sind gerade im biblischen bereich auch zwei andere gründe zu beachten. beide sind eher 
der rationalität zuzuordnen, mit der sich die offenbarungsreligion – trotz aller emotionalen und kulti-
schen elemente – von anderen, deutlicher magisch geprägten religionen zu unterscheiden bemühte. 
zum einen wurde – schon an prominenter Stelle des Ersten Testaments – Kritik am zustand der be- 
rauschtheit deshalb geübt, weil er aus der ethischen Verantwortung herausführt,5 also keineswegs zu 

4 Dazu vgl. die verschiedenen Darstellungen der alttestamentlichen Religionsgeschichte und Theologie, etwa Antonius 
J. Gunneweg, Biblische Theologie des Alten Testaments. Stuttgart 1993. – Rainer Albertz, Religionsgeschichte Israels 
in alttestamentlicher Zeit, Bd 1 u. 2. Göttingen ²1996 u. ²1997 (Grundrisse zum Alten Testament, Bd 8,1 u. 2).

5 1. Mos 9,21-25 (Noah) u. 1. Mos 19,30-38 (Lot). – Dabei ist freilich zu beachten, dass die Tendenz, in der diese Stücke 
erzählt werden, auf die Abwertung anderer Völker gerichtet ist, deren Ursprung man durch diese üble Form der 
‚Zeugung’ zu verunglimpfen suchte.
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gott hin, sondern eher von ihm, der ‚ein eifriger gott’ ist,6 wegführt. und zum anderen wird – nicht 
zuletzt von den propheten und lehrern der Weisheit – energisch darauf verwiesen, dass die Worte got-
tes – und nicht der geist – rational verarbeitet, also verkündigt werden müssen.7 dem schließt sich 
paulus im Neuen Testament an, wenn er darauf hinweist, dass der zustand der Verzückung (geistbega-
bung) zwar für den einzelnen, keineswegs aber für die gemeinde auferbauend wirke.8 es gehe vielmehr 
um verständliche Verkündigung der Heilstatsachen. Dabei reflektiert Paulus nicht über die Entstehung 
des zustands der ekstase9 und unterscheidet ihn sichtlich zwar grundsätzlich, nicht aber tatsächlich 
vom zustand der berauschtheit.

3 Wein im religiösen leben10

Selbstverständlich war dem Judentum wie den christen der Wein als lebens- und genussmittel wohl 
bekannt. man hatte sehr bald entdeckt, dass der Wein ein belebendes getränk darstellte. und vielleicht 
ahnte man auch etwas davon, dass er nicht nur einigermaßen gut schmeckte, sondern auch – gegenüber 
manchem trüben Wasser – ein relativ gesundes getränk darstellte. Jedenfalls gehört er seit den ältesten 
Überlieferungen israels zum mahl dazu und gewann auch schon bald – im rahmen der passah-traditi-
on – kultische bedeutung. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die heutige passah-tradition in forma-
ler Hinsicht erst nachexilischer entstehung ist, muss doch darauf hingewiesen werden, dass sich darin-
nen ältere, exilische oder wohl auch schon vorexilische Elemente finden.11

in der späteren tradition, die freilich nicht unmittelbar in den texten des Pentateuch greifbar wird, 
sondern erst in der rabbinischen Überlieferung so dargestellt wird, dass man den Vollzug der Handlung 
erkennen kann, wird der Wein ausdrücklich und klar mit der dankbarkeit und dem Segen in Verbindung 
gebracht, also mit der Kommunikation zwischen gott und mensch.
dabei ist nicht zu übersehen, dass die Feier des passah-mahles, die im gedenken an den auszug des 
Volkes aus ägypten, also in Verbindung mit der für den glauben des Volkes israel grundlegenden mo-
ses-Tradition alljährlich vollzogen wird, schon in der Zeit Jesu als Feier im Kreis der (Groß-)Familie 
begangen wurde, wobei der begriff „Haus“ (so übersetzt luther) eine zentrale bedeutung hatte.
aber auch abgesehen von dieser liturgischen Verwendung hat der Wein im alltäglichen leben des Vol-
kes israel seine bedeutung gehabt. er galt – möglicherweise in einer mit Wasser vermischten Form – als 
normales getränk, das vor allem im bereich der gastlichkeit als wichtig angesehen wurde.12

6 So die Übersetzung von Luther; in den neuen, revidierten Ausgaben findet sich stattdessen das Wort ‚eifernder Gott’, was die 
Sache noch deutlicher zum Ausdruck bringt. Es steht im Dekalog, 2. Mos 20,5 sowie in der sogenannten ‚Wiederholung’ 
desselben, 5. Mos 4,24.

7 Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments, Bd 2: Die Theologie der prophetischen Überlieferungen Israels. 
München-Gütersloh ¹01993 (Kaiser-Taschenbücher, Bd 3).

8 1. Kor 14,2-9.

9 2. Kor 12,1-9. – Dazu nunmehr Jürgen Becker, Paulus. Der Apostel der Völker. Tübingen ²1992.

10 Walter Dommershausen, Der Wein im Urteil und Bild des Alten Testaments. In: Trierer Theologische Zeitschrift 84 
(1975), S. 253ff.

11 Immerhin findet sich in dem alttestamentlichen ‚Bericht’ über die Stiftung des Festes, 2. Mos 12,2ff. kein Hinweis auf 
den Wein. – zur Erklärung vgl. Eduard Busse, Der Wein im Kult des Alten Testaments. Religionsgeschichtliche Unter- 
suchung zum Alten Testament. Freiburg 1922. – Zur gegenwärtigen Gestaltung des Festes vgl. die verschiedenen 
Ausgaben der Pessach-Haggada, etwa (mit deutscher Übersetzung), prod. by Palphot Ltd. Herzliah o. J.

12 1. Mos 27,28; 2. Sam 1.14; Hiob 1,13; Ps 104,15; Pred 9,7 u. ö. – Vgl. aber demgegenüber auch die kritischen Stellen, 
wie etwa 3. Mos 10,9; Ezech 44,21; Amos 5,11 u. Micha 6,15.
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4 Jesus

Eine ähnliche unbefangene Wertung findet sich in der Jesus-Überlieferung. Dabei ist nicht nur an die 
johanneische Verkündigungsgeschichte von der Hochzeit zu Kana zu erinnern,13 sondern auch an sons-
tige Hinweise und bemerkungen. 
Freilich übernimmt er auch die liturgisch-religiöse bedeutung des Weines. im letzten abendmahl, am 
abend vor seinem tod, benützt er – in anknüpfung an die Form und die inhalte des passah-mahles – 
brot und Wein dazu, diesen eine neue, auf ihn selbst bezogene deutung zu geben.14 das, was sich – für 
das brot – im Johannesevangelium (6,1ff.) als allgemeine Aussage findet, wird hier in einem Gesche-
hen entfaltet, das einerseits an die traditionen des Volkes gottes anknüpft und diese aktualisiert, ande-
rerseits diese durch die neue deutung auf Jesus selbst ersetzt und verändert. dieses mahl soll über Jesu 
Sterben hinaus als mahl der gemeinschaft gefeiert werden. und es soll als zeichen seiner gegenwart 
gelten, die er seiner gemeinde verheißen hat.15

das brot als leib versinnbildlicht dabei die körperliche existenz, der Wein als blut weist dabei auf 
Seele und geist hin, galt doch das (rauchende) blut in nahezu allen älteren religionen (so auch im is-
raelitischen glauben) als Sitz der Seele und des geistes.16

ganz sicher ist diese tradition von den Jüngern aufgenommen und nach dem tod Jesu weiter ge-
führt worden. in verschiedenen traditionssträngen der neutestamentlichen Überlieferung – bei Jo-
hannes allerdings nicht, wo sich andere Hinweise auf diese Form der sichtbaren Symbole finden – 
ist die Übung dieses brauches vorausgesetzt, wobei es anscheinend relativ früh zur Formulierung 
jener begleitenden Sätze gekommen ist, die dann als ‚Einsetzungsworte’ an mehreren Stellen des 
Neuen Testaments, und zwar in liturgischer Formung, selbst wenn sich bestimmte unterschiede er-
geben haben, tradiert sind.17 dabei ist anzunehmen, dass zumindest anfänglich dieses mahl – wie es 
Jesus selbst wohl getan hat – als Sättigungsmahl gefeiert wurde, dann aber, als es in ‚die gemeinde’ 
verlegt wurde, die – in manchen Städten – deutlich anwuchs, auf eine symbolische Form reduziert 
wurde; bei paulus gibt es noch Spuren der auseinandersetzungen darum.18

13 Joh 2,1-12. – Dazu etwa Matth 9,17, (?); Mark 2,22 ; Luk 5, 39 u. 10,34 (Wein auf die Wunden gegossen!).

14 Mark 14,22-23; Matth 26,26-28; Luk 22,19-20 u. 1. Kor 11,23-25. – Zum neutestamentlichen Verständnis von Abend-
mahl vgl. – aus der überreichen Literatur – Ernst Lohmeyer, Das Abendmahl in der Urgemeinde. In: Journal of Biblical 
Literature 56 (1937), S. 217ff. – Ferdinand Hahn, Das Herrenmahl bei Paulus. In: Michael Trowitzsch (Hg.), Paulus, 
Apostel Jesu Christi. Festschrift für Günter Klein zum 70. Geburtstag. Tübingen 1998, S. 23ff.

15 Weitere Literatur verzeichnet etwa Klaus Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums. Theologie des Neuen 
Testaments. Tübingen-Basel 1994 (UTB f. Wiss.: Große Reihe: Theologie), v. a. S. 88ff. u. 279ff. – Dazu siehe nun auch 
Matthias Klinghardt, Mahlfeiern der frühen Christen. Theol. Habil. Heidelberg 1994.

16 Zur uralten Blut-Seele-Vorstellung vgl. aus der älteren Literatur van der Leeuw, Phänomenologie der Religion (wie 
Anm. 2), S. 309ff. – Hermann L. Strack, Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit. Mit besonderer Be- 
rücksichtigung der „Volksmedizin“ und des jüdischen „Blutritus“. Berlin 81900 (Schriften des Institutum Judaicum in 
Berlin, Nr. 14). – Aus der neueren Literatur Bernd Janowski, Sühne als Heilsgeschehen. Studien zur Sühnetheologie 
der Priesterschrift und zur Wurzel der KPR im alten Orient und im Alten Testament. Neukirchen-Vluyn 1982 (Wissen-
schaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, Bd 55).

17 Vgl. dazu die knappe Zusammenfassung der Probleme im Artikel von Ferdinand Hahn, Abendmahl. In: Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart, Bd 1. Tübingen 41998, Sp. 11f. (Punkte I/3 u. I/4).

18 1. Kor 11,17-22 u. 33-34. – Dazu vgl. Hahn, Das Herrenmahl bei Paulus (wie Anm. 14). – Über die Bedeutung dieser 
Sätze in lutherischen Abendmahlsverständnis vgl. unten.
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5 folgen

mit der Formulierung der einsetzungsworte stand die sich im 2. Jahrhundert ausbildende christliche 
theologie vor einer nicht unerheblichen aufgabe,19 hatte sie doch die – aus dem hebräischen denken 
kommenden – Vorstellungen, auch bezüglich des abendmahles, mit den philosophischen traditionen, 
die damals bekannt waren, zu koordinieren bzw. in einer von diesen akzeptierbaren Weise zu interpre-
tieren. Ausgangspunkt dafür war jedenfalls die Tatsache, dass Jesus das Abendmahl auf seinen Tod 
bezogen hat, dass also das blut des Herrn dabei von bedeutung war. dazu kam die beantwortung der 
Frage, was mit jenem ‚est’ gemeint gewesen ist, das das Brot mit dem Leib und den Wein mit dem Blut 
Jesu gewissermaßen verbunden oder identisch gesetzt hat. es war ein Weg über manche Stationen, der 
indessen so verlaufen ist, dass aus dem zeichen der gegenwart die tatsache der präsenz geworden ist, 
weil man die philosophischen deutungen nicht unberücksichtigt lassen wollte oder konnte. dabei darf 
nicht übersehen werden, dass die entwicklung dieser deutung Hand in Hand mit der Frage nach der 
person und der Stellung Jesu gegangen ist. und diese erfolgte in entfaltung unterschiedlicher deutun-
gen und Hinweise in den Schriften des Neuen Testaments in richtung auf die enge Verbindung Jesu mit 
gott.20 das, was im Johannesevangelium mehrfach als einfache tatsache ausgesagt wurde („der Vater 
und ich sind eins“)21 wurde auf dem Hintergrund verschiedener anderer religionsgeschichtlicher Vor-
stellungen, die sowohl im bereich des Alten Testaments wie in der griechischen mythologie vorhanden 
waren (‚Sohn gottes’), bis ins 4. und 5. Jahrhundert zu einer ausgefeilten lehre über die göttliche 
trinität (Konzile von nizäa und Konstantinopel) sowie zur zwei naturen-lehre in der christologie 
(Konzil von chalcedon).22 Jesus wurde da eben als „wahrer gott und wahrer mensch“ (bekenntnis von 
381) bezeichnet, in dem die beiden naturen (die göttliche und die menschliche) in einer person „unver-
mischt und unzertrennt“ (Konzil von chalcedon 451) enthalten sind.23

in diesem zusammenhang tauchte natürlich die Frage auf, ob und in welcher Weise brot und Wein bei – 
also während und gegebenenfalls auch nach der Feier – gegenüber ‚normalem’ brot und Wein anders 
seien bzw. in welcher beziehung sie zum leib und dem wahren blut des Herrn stünden. dabei konzen-
trierte sich das interesse der abendländischen theologie seit dem 6. Jahrhundert immer mehr auf den 
punktuellen Vorgang in der Feier, während die östliche theologie die akzente eher auf die allgemeine 
repräsentanz gottes legte.

19 Vgl. dazu Adolf Martin Ritter, Dogma und Lehre in der Alten Kirche. In: Carl Andresen (Hg.), Handbuch der Dogmen- 
und Theologiegeschichte, Bd 1. Göttingen 1982, S. 99-283, hier S. 222-283. – Ekkehard Mühlberger, Dogma und Lehre 
im Abendland. In: ebda S. 406-566. – Zum Abendmahl speziell vgl. Helmut Feld, Das Verständnis des Abendmahls. 
Darmstadt 1976 (Erträge der Forschung 50).

20 Eduard Schweizer, Neues Testament und Christologie im Werden. Aufsätze. Göttingen 1982.

21 Joh 10.30. – Ähnlich Joh 5,17; 6,37; 10,15; 14,9 u. 16,32, vor allem aber Joh 10,38; 14,20 u. 17,21.

22 Die Entwicklung der ‚christologischen Hoheitstitel’ im Neuen Testament zur ausgeprägten Trinitätstheologie nach 
dem Konzil von Konstantinopel 381 ist oft dargestellt worden, vgl. Ferdinand Hahn, Christologische Hoheitstitel. Ihre 
Geschichte im frühen Christentum. 5., erw. Aufl. Göttingen 1995 (Uni-Taschenbücher 1873: UTB f. Wiss.). – Vgl. auch 
die umfangreichen Erörterungen bei Charles Piétri, Christoph Markschies, Theologische Diskussionen zur Zeit 
Konstantins, der „arianische Streit“ und das Konzil von Nizäa, die nachnizäischen Auseinandersetzungen bis 337.  
In: Charles u. Luce Piétri (Hg.), Das Entstehen der einen Christenheit, dte. Ausg. bearb. v. Thomas Böhm u. a. Freiburg 
i. B.-Wien u. a. 1996 (Die Geschichte des Christentums, Bd 2), S. 271-344, hier bes. S. 275-285 (die Vorgeschichte des 
1. Konzils) u. S. 302-317 (das Konzil von Nizäa). – Charles Piétri, Vom homötischen Arianismus zur neunizäischen 
Orthodoxie (361–385). In: ebda, S. 417-461, hier bes. S. 450-454 (das Konzil von Konstantinopel).

23 Texte dazu in Henrici Denzinger Encheridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, 
edd. Carolus Rahner, editio 31. Freiburg 1960, Nr. 86 u. 148. – Das Zitat vom „wahren Gott und wahren Menschen“ 
findet sich erst 451, die Sache ist aber längst gemeint gewesen. Dazu ebda, Nr. 451.
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es war also spätestens in der karolingischen Hoftheologie (dieser terminus ist nicht abwertend gemeint, 
sondern soll bloß die position – auch in der geistesgeschichte – markieren, die diesen theologen eigen 
war) die Frage, wann, wie und – etwas verschoben – durch wen dieses geschehen im gottesdienst vor 
sich ginge, also ausgelöst, veranlasst und bewirkt wurde. natürlich sah man die göttliche zuwendung, 
also den entscheidenden anteil christi an diesem geschehen in der messe, aber es schien doch wichtig 
zu fragen, ob das immer geschehen könne oder ob bestimmte Konditionen vorhanden sein müssen.
die antwort ging in zwei richtungen, wobei die erste bald an ihr ziel kam, während die zweite erst am 
anfang des 13. Jahrhunderts endgültig abgeschritten war. zunächst war man sich bald einig, dass das 
geschehen der Herstellung von leib und blut im Vollzug des gottesdienstes ausschließlich und ledig-
lich dem priester vorbehalten sei, der kraft seines amtscharismas dafür befähigt ist, wenn er die Form, 
also die zitation der einsetzungsworte, die vorgeschriebenen gebete und die richtigen elemente beach-
tet.24 länger dauerte es, bis die abendländische theologie imstande war, den Vorgang in seinem Wesen 
zu deuten. dazu verwendete sie die aristotelischen (durch plato einigermaßen vermittelten) anschau-
ungen über Form und Substanz eines dinges. beide hatten sich zu entsprechen, und die Veränderung 
der Form zog die Veränderung der Substanz nach sich. und eine neue Substanz war mit einer neuen 
Form verbunden. anders ging es nicht. nun meinte man aber, dass – ausnahmsweise und lediglich auf 
die eucharistie beschränkt – diese bindung aufgehoben werde, und zwar durch die unmittelbare anord-
nung christi. Hier käme es zwar zu einer Veränderung (Wandlung) der Substanz, also des inneren We-
sens von brot und Wein zu leib und blut des Herrn, nicht aber zu einer Veränderung der Form. es blieb 
also äußerlich brot und Wein. das 4. laterankonzil hat das 1215 feierlich promulgiert. die amtliche 
bezeichnung dafür war die ‚transsubstantiation’. das hatte nun natürlich zur Folge, dass diese Sub- 
stanz – so meinte man – auch nach der Feier erhalten blieb. eine rückveränderung schien philoso-
phisch absolut unmöglich zu sein. Konsekrierte elemente blieben also in ihrem veränderten charakter 
erhalten.25 damit war das theologische problem, das mit der einsetzung gegeben war, unter berück-
sichtigung des damals allgemein akzeptierten Substanzbegriffes bewältigt.

6 konseQuenzen

Freilich hatte das Konsequenzen, und zwar nicht nur für den unmittelbaren anlass, sondern weithin ins 
kirchliche leben hinein,26 und schließlich – als die weltanschaulichen grundlagen im 16. Jahrhundert 
bestritten wurden – auch für die dann aktuell werdende Konfessionsbildung.
aber noch war es nicht so weit. zunächst musste man mit der neuen erkenntnis, dass das konsekrierte 
brot auch nach dem gottesdienst den wahren leib des Herrn darstellt, fertig werden. und man musste die 
implikationen bedenken, die sich etwa im bereich magischer Vorstellungen daraus ergeben konnten.
zunächst kam es – freilich mit einer charakteristischen Verspätung zur einführung eines neuen Festes. 
das corpus christi-Fest – mit deutscher bezeichnung ‚Fronleichnam’ – entstand nach 1270 in den 

24 Dazu vgl. Mühlenberg, Dogma und Lehre im Abendland (wie Anm. 19), S. 513-566.

25 So zunächst von Gregor VII. 1079 ausgesagt. Dazu Denzinger (wie Anm. 23); Nr. 355, der Text von 1215 (2. Lateran-
konzil) ist vorweggenommen im sogenannten Bekenntnis des Durandus von Osca 1208, Text bei Denzinger (ebda), 
Nr. 424.

26 Dazu die umfangreichen Darlegungen bei Hans Bernhard Meyer, Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral. Zum 
Gedenken an den 100. Geburtstag von Josef Andreas Jungmann SJ. Regensburg 1989 (Der Gottesdienst der Kirche, 
Bd 4), wo umfassende Literaturangaben zu finden sind.
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niederlanden. es wurde anscheinend in Österreich vor allem von der neuen Herrscherfamilie, also von 
den Habsburgern eingeführt und propagiert.27

Weiters kam es im Kirchenbau zu Veränderungen. aus der nische, in der die konsekrierten elemente 
aufbewahrt wurden, wurde über die zwischenstufe einer versperrbaren türe davor das spätgotische 
Sakramentshäuschen, in dem die Hostien ihren platz sicher vor entwendung fanden, bis dann das Kon-
zil von trient verbindlich anordnete – und diese anordnung galt bis zum 2. Vaticanum –, dass das 
‚allerheiligste’ im altar selbst aufbewahrt werden müsse. die gotische predella verlor damals gewis-
sermaßen ihren platz. an ihre Stelle trat das tabernakel, wie es dann in den barockaltären gelegentlich 
sogar so groß anwuchs, dass es gelegentlich die anderen teile des altars in den Hintergrund drängte.28

Vor allem aber ergaben sich in der gottesdienstordnung Veränderungen. aus angst davor, dass mit 
Wein und brot außerhalb des gottesdienstes magische praktiken getrieben werden könnten, gab es 
zunächst die tendenz, den laien den Kelch zu entziehen und das brot endgültig durch die sich auch 
ohne Zerbeißen auflösende Hostie zu ersetzen.29 als wie prekär die Situation empfunden wurde, bewei-
sen alle die geschichten um Hostienfrevel, die seit dem späten 13., vor allem aber dann im 14. und  
15. Jahrhundert erzählt wurden. Sie haben in vielen Fällen antisemitische tendenzen, weil man in den 
meisten Fällen Juden beschuldigte, mit gestohlenen Hostien Freveltaten getrieben zu haben, also Jesus 
mit nadeln zu stechen, etc. ‚natürlich’ wurden diese Frevel-geschichten sehr rasch zu Wunderge- 
schichten, weil aus den nadelstichen der Hostien blut heraustropfte, das nach Verehrung und Wallfahrt 
verlangte. dass die Übeltäter ihrer ‚gerechten’ Strafe zugeführt wurden – und gleich noch andere dazu –, 
das gehört zu diesen üblen spätmittelalterlichen legenden, deren Wahrheitsgehalt endlich in den letzten 
Jahren erschüttert wurde.30

Schließlich soll nicht übersehen werden, dass es immer noch Überlegungen in der Sprachwissenschaft 
gibt, ob nicht das ‚Hokuspokus’, das inzwischen in die Kinderspiele abgesunken ist, einst aber durchaus 
als mächtige zauberformel gegolten hat, aus dem ‚Hoc est corpus meum’ der einsetzungsworte abge-
leitet und volkstümlich umgestaltet, weil in seinem inhalt nicht verstanden worden ist.31 diese einset-
zungsworte wurden aber recht bald – als Schutz vor zauberei – nicht mehr laut gesprochen, sondern 
leise und von der gemeinde abgewandt. die charakteristische Form der sogenannten tridentinischen 
messe kam immer näher. und man baute schließlich vor den altar, als abschluss des Heiligen raumes 

27 Zum Fronleichnamsfest vgl. Hansjörg auf der Maur, Feiern im Rhythmus der Zeit, Bd 1: Herrenfeste in Woche und 
Jahr. Regensburg 1983 (Gottesdienst der Kirche, Bd 5), S. 199ff. – Jürgen Küster, Die Einführung des Fronleichnams- 
festes. Untersuchungen zur alten österlichen Perikopenordnung und der mittelalterlichen Allegorese. In: Jahrbuch 
für Volkskunde 12 (1989), S. 147ff.

28 Dazu – aus der älteren Literatur – vor allem Gerhard Kunze, Lehre, Gottesdienst, Kirchenbau in ihren gegenseitigen 
Beziehungen, Bd 2. Göttingen 1960 (Veröffentlichungen der evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung, Bd 11), 
v. a. S. 195ff. – Joseph Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Mittelal-
ters. 2. verm. Aufl. Freiburg 1924. – Aus der neueren Literatur vgl. v. a. Klaus Jan Philipp, Pfarrkirchen. Funktion, 
Motivation, Architektur. Eine Studie am Beispiel der Pfarrkirchen der schwäbischen Reichsstädte im Spätmittelalter. 
Marburg 1987 (Studien zur Kunst- u. Kulturgeschichte, Bd 4).

29 Peter Browe, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter. München 1933, S. 16f. – Ders., Die Eucharistie als Zauber-
mittel im Mittelalter. In: Archiv für Kulturgeschichte 20 (1930), S. 134ff.

30 In letzter Zeit beginnt man diese Relikte vergangener Zeit aufzuarbeiten und in sorgfältiger historischer Forschung 
die Entstehung dieser Legenden zu erforschen. Als Beispiel dafür Manfred Anselgruber, Herbert Puschnik, Dies trug 
sich zu anno 1338. Pulkau zur Zeit der Glaubenswirren. Horn-Pulkau 1992. 

31 Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Bearb. Walther Mitzka. Berlin ²°1967, S. 314, 
stellt zwar fest: „Die übliche Herleitung aus der Abendmahlsformel […] verbietet sich, weil Zauberkünstler eine 
solche Lästerung öffentlich nicht hätten vornehmen können“, doch kann wohl nicht bestritten werden, dass ältere 
– andere – Formulierungen in lautmalender Analogie umgeformt wurden.
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zur gemeinde hin, eine mehr oder weniger transparente Wand, den lettner, der erst in der späten ba-
rockzeit oder der aufklärung aus den Kirchen wieder verschwunden ist.32 die heilige Handlung (das 
heilige drama) der unblutigen Wiederholung des opfers christi sollte, nachdem die altkirchliche  
arkandisziplin schon lange verschwunden war, vor den augen neugieriger verborgen bleiben.
natürlich fanden sich für alle diese Vorgänge andere, gewissermaßen theologische deutungen, die diese 
Veränderungen legitimieren sollten. So hat man – was in der reformationszeit von bedeutung wurde – 
den entzug des laienkelches anders gedeutet, nämlich so, dass man meinte, dieser gebühre als zeichen 
seiner Amtswürde lediglich dem zelebrierenden Priester. Christus habe nichts davon gesagt, dass jeder 
Kommunikant brot und Wein erhalten solle.33

7 der Wein und die kirchlichen strukturen

neben dieser theologischen Seite hatte der Wein auch noch eine ganz andere, äußerliche bedeutung für 
die Kirche. das hing mit zwei gegebenheiten zusammen. die eine war einfach eine gewohnheit und 
ein Streben einem nach einigermaßen guten leben. denn trotz der dem mönchtum angemessenen as-
kese wurde – schon in der ordnung des Hl. benedikt – dafür Sorge getragen, dass dem mönch – abge-
sehen von den Fasttagen – regelmäßig ein bestimmtes – nicht zu großes – Quantum Wein gegeben 
werde.34 dazu brauchten aber die Klöster, die im Hochmittelalter auch nördlich der alpen in großem 
maße entstanden, entsprechenden Weingartenbesitz, wenn ihnen nicht – wie den bettelorden des  
13. Jahrhunderts – jedwedes Eigentum untersagt war. So kam es zu einer ganz ansehnlichen Anhäufung 
von Weingartenbesitz für die Klöster der älteren orden und die niederlassungen der chorherren.35 der 
zweite grund, warum der Wein und der Weinanbau für die kirchlichen Strukturen eine nicht gerade 
geringe bedeutung erlangte, lag darin, dass in einer noch kaum von der geldwirtschaft bestimmten 
gesellschaft äußerliche Sicherungen der existenz am ehesten durch eigentum, nutzungs- und abga-
benrechte gewährleistet werden konnten.36

das verband sich mit der seit der ‚geburt des Fegefeuers’,37 also der systematischen ausbildung des 
kirchlichen buß-Systems im hohen und späten mittelalter gegebenen Stiftungstätigkeit. zu den tradi-
tionellen guten Werken, also Fasten, beten, almosen-geben, trat nunmehr die Wallfahrt, vor allem aber 
die Stiftung von Vermögenswerten hinzu. diese sollten dazu dienen, dass messen, Jahrtage und andere 
Werke der Frömmigkeit gefeiert werden konnten.

32 Zum Lettner vgl. neben der in Anm. 28 genannten Literatur noch Erika Kirchner-Doberer, Die deutschen Lettner bis 
1300. Diss. phil. Wien 1966. – Klaus Gamber, Der gotische Lettner. Sein Aussehen und seine liturgische Funktion, 
aufgezeigt an zwei typischen Beispielen. In: das Münster 37 (1984), S. 197ff.

33 Kurtz.- und Gründliche Vnterrichtung In etlich vornehmen Lehr-Stucken Deß wahren / allein seeligmachenden Catho- 
lischen Glaubens von P. J. Liechtenheim. Salzburg 1695. – Das Buch sollte die Argumente des Schaitberger‘schen 
Sendbriefes (dazu vgl. unten, Anm. 49) widerlegen.

34 Deutsch-lateinische Ausgabe in der Regel, besorgt durch Benediktiner der Abtei Beuron, ebda 1992.

35 Neben manchen Klostergeschichten vgl. etwa Erbert Junker, Der nö Besitz des Hochstiftes Regensburg. Beiträge zur 
Geschichte der Eigengüter und Lehenobjekte. Diss. Wien 1954. – Leander Pröll, Weingartenbesitz des Prämonstraten-
serstiftes Schlägl in NÖ. In: Blätter des Vereins für Landeskunde von NÖ 19 (1885), S. 461-490.

36 Gustav Reingrabner, Die ‚Schätze’ der Kirche. In: Das Waldviertel N. F. 45 (1996), S. 385ff.

37 Die Literatur, und zwar auch die kritische, zum Problem des Fegefeuers ist nicht gerade gering, einiges nennt Ernst 
Koch, Fegefeuer. In: Theologischen Realenzyklopädie, Bd 11. Berlin-New York 1983, S. 69ff. – Dazu kommt allerdings 
noch die – auch ins Deutsche übersetzte – kritische Monographie von Jacques Le Goff, Die Geburt des Fegefeuers. 
Stuttgart 1984 (dtv: 4532: dtv-Klett-Cotta).
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und was lag da näher, als Weingärten zu stiften, deren Früchte ja dem Abendmahl, also dem Kern der 
messe so besonders nahe standen.
Klöster, pfarren und kirchliche pfründen hatten daher – zum teil verstreut – erhebliche Weingartenbe-
sitzungen, die zu einem nicht unbeträchtlichen teil ihre wirtschaftliche existenz sicherstellten. So ist 
nicht nur bekannt, dass etwa in der landesfürstlichen Stadt Krems im 15. Jahrhundert nicht weniger als 
37 Klöster und Stifte ihre Lesehöfe hatten, die exponierte Zentren der jeweiligen stiftischen Weinwirt-
schaft (oder eines teiles derselben) waren,38 sondern es ist ebenso bekannt, dass im westungarischen 
raum Klöster wie Heiligenkreuz oder lambach Weingartenbesitz hatten.39

die lesehöfe bildeten aber auch die Sammelpunkte für die ablieferung von abgaben, unter denen der 
Zehent ja von besonderer Bedeutung gewesen ist.40 er wurde – bei Wein – im mittelalter nur selten in 
geld abgelöst, sondern als naturalabgabe, also in Form der trauben, der maische oder des mostes ab-
geliefert, so dass in jedem Fall eine Verarbeitung in der klösterlichen (oder pfarrlichen) Kellerwirtschaft 
erfolgen musste (konnte).

8 die reformation

die durch die reformation gegebenen Veränderungen in den theologischen anschauungen hatten auch 
ihre bedeutung für die position des Weines, und zwar in verschiedener Hinsicht.
zunächst ging es um das Verständnis des abendmahles. Hier verzichtete man – luther, zwingli und 
calvin in gleichem maße – auf die durch die aristotelische Substanzlehre gegebenen Voraussetzungen 
der mittelalterlichen – und dann durch das tridentinum bestätigten – transsubstantiationslehre, damit 
aber auch auf diese selbst. luther hielt zwar an der realpräsenz christi während der Feier,41 also im 
Vollzug des abendmahles, und zwar verborgen ‚in, mit und unter’ der gestalt von brot und Wein fest, 
lehnte aber jede bleibende substantielle Veränderung der Elemente ab, band die Wirklichkeit und Gül-
tigkeit der Feier auch nicht an das priesteramt, sondern suchte lediglich – um der äußerlichen ordnung 
Willen – dem ordinierten ‚minister Verbi divini’ diese Feier in der regel vorzubehalten, während 
calvin, aber noch mehr zwingli auf die annahme einer realen präsenz christi im mahl überhaupt ver-
zichteten und den symbolischen und die gemeinschaft ausdrückenden charakter hervorhoben bzw. als 
einziges bestehen ließen.42

38 Dazu vgl. Franz Schönfellner, Krems zwischen Reformation und Gegenreformation., Wien 1985 (Forschungen zur 
Landeskunde von NÖ, Bd 24).

39 Dazu etwa Josef Rittsteuer, Die Beziehungen des Stiftes Lambach zu Burgenland. Eisenstadt 1953 (Burgenländische 
Forschungen, Bd 19).

40 Gustav Reingrabner, Zur Geschichte des Thurnhofes. In: Die Stadt Horn und ihr Rathaus: vom mittelalterlichen Thurn- 
hof zum modernen Verwaltungszentrum, Festschrift anlässlich des Umbaues 1997/98. Horn 1998, S. 13. – Dazu 
Heinrich Rauscher, Ein Zehentbuch aus dem Hornergau. In: Jahrbuch zur Landesskunde von NÖ, N. F. 27 (1938),  
S. 1144ff. (aus der Mitte des 17. Jhs). – Sowie Karl Lechner, Geschichte der Besiedelung und der ältesten Herrschafts-
verteilung. In: Friedrich Lukas, Franz Moldaschl, Heimatbuch des Bezirkes Horn, Bd 1. Horn 1933, S. 246ff., v. a.  
S. 260ff. (Zehentregister für das Stift St. Nicola bei Passau von 1320). – Allgemein vgl. Willibald Plöchl, Das kirchliche 
Zehentwesen in NÖ. Ein Beitrag zur mittelalterlichen kirchlichen Rechtsgeschichte und zur Geschichte Österreichs. 
Wien 1935 (Forschungen zur Landeskunde von NÖ, Bd 5), v. a. S. 57ff.

41 Über Luthers Stellung zum Abendmahl informiert Albrecht Peters, Kommentar zu Luthers Katechismen, Bd 4: Die 
Taufe. Das Abendmahl. Göttingen 1993, S. 129ff. – Dazu Ulrich Kühn, Sakramente. Gütersloh 1985 (Handbuch 
Systematische Theologie, Bd 11), S. 45ff.

42 Zu Zwinglis und Calvins Abendmahlslehre vgl. Wilhelm Neuser, Dogma und Bekenntnis in der Reformation: Von 
Zwingli und Calvin bis zur Synode von Westminster. In: Carl Andresen (Hg.), Handbuch der Dogmen- und Theologie-
geschichte, Bd 2. Göttingen 1980, S. 167-352, v. a. S. 192f. (Zwingli), 233ff. (Confessio Helvetica) u. 261f. (Calvin).
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diese lehre, die sich mit sehr massiven Hinweisen auf den ‚rechten und würdigen’ empfang (gemäß  
1. Kor 11) verband, worunter luther allerdings nicht eine vom menschen gemachte Heiligkeit, sondern 
nur die einsicht in die eigene erlösungsbedürftigkeit, die durch die ‚iustitia dei passiva’ erfolgt, ver-
stand, bewahrte zudem aber vor allem die gefahr, eucharistie und magische ideen miteinander in Ver-
bindung zu bringen. es brauchte eben weder eines verschlossenen behälters noch auch der leisen zitie-
rung der einsetzungsworte; letztere sollten vielmehr als Verkündigung des Willens gottes so laut wie 
möglich gesprochen oder gar gesungen werden.43 und der laienkelch konnte ohne bedenken gewährt 
werden – die sekundäre legitimation des entzuges vermochte sogar zur heftigen polemik verwendet zu 
werden, ebenso wie der opfergedanke.44 nicht der mensch kann etwas aufopfern – so meinte man – 
sondern christus habe sich einmal geopfert und das sei – wie es in Hebr 9,28 zu lesen steht – ein für alle 
mal genug.
in der gottesdienstordnung standen predigt und Sakrament gleichwertig neben einander – kam es doch 
in jedem Fall auf den Verkündigungscharakter an. In der Praxis führte das allerdings, nicht zuletzt des-
halb, weil es zur Vorordnung der beichte vor dem Sakramentsempfang kam bzw. weil Versöhnungsriten 
eingebaut wurden, dazu, dass das Sakrament eher selten empfangen wurde, während das Hören der 
sonntäglichen predigt als unumgänglich empfunden und angeordnet wurde. die ethisierung des got-
tesdienstes war unverkennbar.

9 die kommunion als merkmal konfessioneller trennungen

die ausbildung der Konfessionen im abendland, die sich als Folge der reformation ergeben hat, wirk-
te sich auf das Selbstverständnis jeder der Kirchen aus, und zwar nicht so, dass diese ihren jeweils 
eingenommen absolutheitsanspruch aufgegeben hätten, wohl aber so, dass sie genötigt waren, ihre 
identität und besonderheit – vor allem auch gegenüber den anderen Kirchen – zu betonen.
dazu gehörte nun nicht nur ein name, also eine Konfessionsbezeichnung, die in einem eigenartigen 
zusammenspiel von selbstgewählten und zugelegten, gelegentlich auch polemischen bezeichnungen 
erfolgte, sondern auch die ausbildung von unterscheidungslehren, aber auch von Formen des kirchli-
chen lebens, die ohne theologische erklärung verstanden werden konnten.45

gerade im bereich des abendmahles kam es zu derartigen ausbildungen. dabei kumulierten dann auch 
unterschiedliche lehrsätze dogmatischer art.

43 Zur lutherischen Gottesdienstreform gibt es ebenfalls reichlich Literatur. Aus der älteren sei genannt Rudolf Stählin, 
Die Geschichte des christlichen Gottesdienstes. In: Leiturgia. Handbuch des evangelischen Gottesdienstes, Hg. Karl 
Ferdinand Müller, Bd 1. Kassel 1954, S. 1ff., v. a. S. 54ff. – Aus der neueren sei angeführt Vilmos Vajta, Theologie des 
Gottesdienstes bei Luther. Göttingen ²1954. – Frieder Schulz, Der Gottesdienst bei Luther. In: Helmar Junghans (Hg.), 
Leben und Werk Luthers von 1526 bis 1546. Göttingen 1983, S. 297ff. u. 811ff.

44 Diese Kritik findet sich bei Luther bereits längst vor der erst 1525 angegangenen Gottesdienstreform, nämlich in den 
großen Reformationsschriften des Jahres 1520, vor allem in: De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, Text in 
der Weimarer Ausgabe, vgl. D. Martin Luthers Werke, kritische Gesamtausgabe, Bd 6. Weimar 1888, Reprint Graz 
1966, S. 497ff.

45 Dieser Vorgang der Konfessionsbildung, der von der Konfessionalisierung der Bewohner eines Landes oder einer 
Herrschaft wohl unterschieden werden muss, ist nach einigen älteren Vorarbeiten vor allem von Ernst Walter Zeeden 
zu untersuchen begonnen worden. Die Diskussion ist seitdem vor allem von Heinz Schilling, Wolfgang Reinhard u. a. 
weitergeführt worden und findet in dem Band von Marc Venard (Hg.), Die Zeit der Konfessionen (1530–1620/30),  
dte. Ausg. Bearb. u. Hg. Heribert Smolinsky. Freiburg i. B.-Wien u. a. 1992 (Die Geschichte des Christentums, Religion, 
Politik, Kultur, Bd 8), ihre vorerst zusammenfassende Darstellung.
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das begann mit der liturgischen Form der elevation der elemente, also von brot und Wein.46 zu gewis-
sen zeiten stellte das ein unterscheidungsmerkmal in konfessioneller Hinsicht dar, das vielleicht des-
halb so empfunden wurde, weil der lutherische gottesdienst an sich – abgesehen von der Streichung des 
‚canon missae’ und der in erheblichem maß gegebenen Verwendung der deutschen Sprache – in seiner 
gestaltung durchaus als ‚konservativ’ bezeichnet wurde. Freilich ist die tatsache, dass Kelch und Hos-
tie eleviert, also der versammelten gemeinde gegenüber hochgehalten wurden, kein stringentes unter-
scheidungsmerkmal gewesen.
anders war es bei der reichung des abendmahles. Hier hielten die reformatorischen Kirchen ausnahms-
los an der ‚communio sub untraque’ fest, während es durch die beschlüsse des tridentischen Konzils dazu 
kam,47 dass unter neuer betonung der alten motive und legitimierenden erklärungen im bereich der römi-
schen Kirche die ‚communio sub una’, also der entzug des laienkelches aufrechterhalten wurde.
das war also ein sichtbares unterscheidungsmerkmal. der Wein trennte die Konfessionen! und durch 
lange Zeit wurde ein Konfessionswechsel durch den Empfang des Sakraments in der jeweilig spezifi-
schen liturgischen Form angezeigt.
damit war aber auch – bis in die andachtsbücher und die für das Volk bestimmten Katechismen – die 
polemik mit ausgiebigem material versorgt. das gilt nun von polemiken des 16. Jahrhunderts, deren 
manche aus Flug- und Streitschriften erkennbar ist,48 ebenso wie von auseinandersetzungen des  
18. Jahrhunderts, die über den Sendbrief des im Jahr 1685 aus Salzburg vertriebenen Joseph Schaitber-
ger gerade im westungarischen raum bis nahe ans 20. Jahrhundert aktuell gehalten wurden.49 aber 
nicht nur in ausdrücklich für apologetik und Kontroversen gedachten Schriften, sondern auch in den 
postillen, also predigtbänden, die in den lutherischen Häusern oft weiter als die bibel verbreitet waren, 
fanden sich eben diese Hinweise und angaben.50

Dazu kommt, dass die Bekenntnisverpflichtungen, die in allen Kirchen die ‚fides quae creditur’ sichern 
und fixieren sollten, diese Unterschiede sehr wohl dargestellt und ausgedrückt wurden.51 die westunga-
rischen evangelischen predigersynoden nahmen – in der regel vor der ordination – den neu berufenen 
predigern (pfarrern) dieses bekenntnis ab, das deutlich genug auf die ‚ommunio sub untraque’ hinwies.52

46 Zur Elevation vgl. Hans Bernhard Meyer, Die Elevation im deutschen Mittelalter und bei Luther. In: Zeitschrift für 
katholische Theologie 85 (1963), S. 162ff. – Dazu Peter Browe, Kommunionsriten früherer Zeiten. In: Theologie und 
Glaube 24 (1932), S. 592ff.

47 Zu den Tridentinischen Äußerungen zu Messe und Eucharistie, deren Umfang und mehrfache Formulierung die 
Bedeutung unterstreichen, die das Konzil dieser Fragen – gerade auch als Unterscheidungsmerkmale – beigemessen 
hat, vgl. Denzinger (wie Anm. 33), Nr. 873a seqq. (Sessio XIII), Nr. 883seqq., 929seqq. (zum utraque, Sessio XXI).

48 Dazu Hildegard Traitler, Konfession und Politik. Interkonfessionelle Flugschriftenpolemik aus Süddeutschland und 
Österreich (1564-1612). Frankfurt a. M. u. a. 1989 (Europäische Hochschulschriften R. 3, Geschichte und ihre Hilfswis-
senschaften, Bd 400).

49 Zu dem Sendbrief des 1685 vertriebenen Bergmannes, der in Nürnberg eine neue Heimat gefunden hat, vgl. Gustav 
Reingrabner, Joseph Schaitbergers religiöse Position. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landessunde 
138 (1998), S. 343ff.

50 Gustav Reingrabner, Beobachtungen zur Entwicklung des Protestantismus und der evangelischen Pfarrgemeinde in 
Großpetersdorf. In: Burgenländische Heimatblätter 33 (1971), S. 78ff.

51 Dazu vgl. etwa die diversen Darstellungen: Edmund Schlink, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften. 
München ²1946 (Einführung in die evangelische Theologie, Bd 8). – Horst Georg Pöhlmann, Torleiv Austad, Friedhelm 
Krüger, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften. Gütersloh 1996. – Gunter Wenz, Theologie der Bekenntnis-
schriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Eine historische und systematische Einführung in das Konkordien-
buch, Bd 1 u. 2. Berlin-New York 1996 u. 1978.

52 Auszüge aus den diversen Protokollen und Beschlüssen der westungarischen, genauer gesagt Battyány‘schen 
Predigersynoden bei Peter Jandrisevits, Akten und Urkunden zur Kirchengeschichte des südlichen Burgenlandes,  
Bd 4. Masch. Manus. Schandorf 1926.
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Hingegen erwies sich die wirtschaftliche Seite des Weinbaus nicht unbedingt als strukturelles unter-
scheidungsmerkmal zwischen den reformatorischen und den katholischen pfarren, und zwar weithin 
deshalb, weil die reformation keine parallelen Strukturen ausbildete, wenn man von wenigen gebieten 
und orten im Verlauf der gegenreformation und katholischen Konfessionalisierung absieht,53 sondern 
gewissermaßen in die bestehenden Strukturen und institutionen hineinschlüpfte, also das besoldungs-
system der geistlichen in einem beträchtlichen ausmaß unverändert weiterführte. da und dort kam es 
freilich dazu, dass Herrschaften die pfarrgüter und Weingärten einzogen und dafür den pfarrern ein 
festes gehalt auszahlten,54 wie das schon im späten mittelalter, freilich dort ohne einverleibung der 
Vermögenswerte, in den Städten durch ratsbeauftragte geschehen ist.55

die anderswo, also in protestantischen territorien erfolgten einziehungen klösterlichen besitzes nach 
der Auflösung der Klöster, die sich z. T. von selbst unter dem Einfluss der reformatorischen Verkündi-
gung vollzog, zum teil auch von landesfürsten vorgenommen wurde, wobei die Wirtschaftskörper in 
unterschiedlicher Weise erhalten blieben, war im westungarisch-österreichischen raum nicht von be-
deutung, galt doch die Sorge des landesfürsten – spätestens seit maximilian ii. – vor allem der Siche-
rung dieser besitzungen und rechte.56 Wenn das auch nicht lückenlos gelungen ist, so blieben doch die 
stiftischen Weinwirtschaften in einem ganz hohen maße erhalten.

10 Wein und volksglaube57

Es soll an dieser Stelle nicht ausführlich davon die Rede sein, weil das ja Gegenstand anderer Darlegun-
gen ist bzw. sein kann. einige bemerkungen erscheinen aber doch als angebracht.

a) Ältere Belege für verschiedene Gebräuche sind selten, und die Rückprojektion späterer Gegebenhei-
ten ins 16. oder 18. Jahrhundert ist mit großer Vorsicht vorzunehmen.

b) es lässt sich nicht immer ausmachen, ob und welche Sitten vom glauben her motiviert worden sind, 
und welche aus anderen Wurzeln erwuchsen und dann mit glaubensgrundsätzen versucht wurden zu 
legitimieren.

c) Konfessionsspezifische Sitten aus protestantischem Geist sind eher selten, und zwar aus verschiede-
nen gründen.

53 Diese Beobachtungen etwa – für Innerösterreich – bei Gustav Reingrabner, Faktoren der Konfessionsbildung in den 
innerösterreichischen Ländern im 16. und 17. Jahrhundert. In: France Dolinar (Hg.), Katholische Reform und Gegen- 
reformation in Innerösterreich 1564 –1628. Hermagor 1994, S. 233ff. – Gustav Reingrabner, Bemerkungen zu den Me- 
thoden der Gegenreformation in Österreich. In: Kirche in bewegter Zeit. Beiträge zur Geschichte der Kirche in der Zeit 
der Reformation und des 20. Jahrhunderts. Festschrift für Maximilian Liebmann zum 60. Geburtstag. Graz 1994, S. 317ff.

54 Als ein nahezu beliebiges Beispiel können die Herren von Windischgrätz und ihr Vorgehen in der Herrschaft 
Trautmannsdorf a. d. Leitha angesehen werden, dazu Helmut Feigl, Geschichte des Marktes und der Herrschaft 
Trautmannsdorf. Wien 1974 (Forschungen zur Landeskunde von NÖ, Bd 20).

55 Dazu vgl. die Bemerkungen in Schönfellner, Krems zwischen Reformation und Gegenreformation (wie Anm. 38), aber 
auch die diversen Arbeiten von Gustav Reingrabner, etwa ders., Reformation in Horn. In: Jahrbuch für die Geschichte 
des Protestantismus in Österreich 85 (1969), S. 20ff.

56 Vgl. dazu Johann Sattek, Der nö Klosterrat. Beiträge zur Geschichte des Staatskirchentums in Österreich im 16. und 
17. Jahrhundert. Diss. Wien 1951. – Andererseits vgl. den Beitrag von Gustav Reingrabner, Kloster ohne Konvent – 
Bemerkungen zur Geschichte des Stiftes Altenburg in der Reformationsepoche. In: Ralph Andraschek-Holzer (Hg.), 
Benediktinerstift Altenburg 1144–1194. St. Ottilien 1994 (Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-
Ordens und seiner Zweige, Erg.bd 35 ), S. 235ff.

57 Dazu vgl. die Hinweise bei Walter Hartinger, Religion und Brauch. Darmstadt 1992, v. a. S. 223ff. – Mehr bei Georg 
Schreiber, Deutsche Weingeschichte. Der Wein in Volksleben, Kult und Wirtschaft. Köln-Bonn 1980 (Werken und 
Wohnen, Bd 13).
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dazu gehört auch die tatsache, dass sich bis zur aufklärung das luthertum in vielen Frömmigkeitsfor-
men vom Katholizismus nur wenig unterschied, wobei nicht selten die theologisch-ideologische diffe-
renz größer war als die Wirklichkeit kirchlichen lebens. erst in und nach der aufklärung ergab sich für 
die Volksfrömmigkeit des Luthertums, aber auch für viele im Gottesdienst vorhandene Gepflogenheiten 
ein deutlicher umbruch. So sind etwa die aposteltage als kirchliche Feste erst in dieser zeit verloren 
gegangen.
Dazu kam dann die Rationalisierung der Arbeitswelt, die zwar schon im 18. Jahrhundert anfing, aber 
erst im 19. Jahrhundert auch den bäuerlichen alltag erreichte und sich dort durchsetzte. auch damit 
sind nicht wenige gebräuche verloren gegangen.
in bezug auf Volksglauben und Wein kann man nur einige – für den protestantismus eher negative – 
Feststellungen treffen:

a) Sitten wie Weintaufe oder Weinsegnung konnten sich im luthertum nicht bilden bzw. wurden abge-
schafft.

b) die zuordnung bestimmter lebensbereiche zu bestimmten ‚Heiligen’ wurde als blasphemie angese-
hen und relativ scharf unterdrückt, und zwar im zusammenwirken von predigern und ‚irdischen Herren’, 
damit entfielen alle Beziehungen zwischen dem Weinbau und solchen ‚Patronen’.

c) auch die symbolisch zu wertenden aussagen, etwa über christus in der Kelter, verloren an bedeu-
tung, weil man meinte, dass sie imstande wären, die lehre und den glauben an die rechtfertigung zu 
verdunkeln.

So blieben wenige Sitten, die eher säkular verwurzelt waren und nachträglich in Verbindung mit dem 
Kirchenjahr gebracht wurden.
im Katholizismus aber gab es solche mit Wein und glauben verbundene Sitten58 nicht zuletzt deshalb, 
weil das Konzil von trient ausdrücklich die Heiligenverehrung geboten hatte59 und die barockzeit die 
bereits im mittelalter vorhandene zuweisung von bestimmten Heiligen für einzelne lebensbereiche 
ausdehnte und fortsetzte (‚patrone’). und da gab es dann eben auch für den Wein entsprechende Sitten. 
in der Legenda Aurea des Jacobus de Voragine ist etwa beim bischof (papst) urban noch nichts ver-
merkt, was auf seine Verbindung mit Weinbau deuten könnte – das kam erst später hinzu.60

11 moral und verkündigung

in seinem Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von 
den Brüderschaften aus dem Jahre 1519 schlägt luther ein thema an, das ihn durch lange zeit, etwa bis 
zu seiner predigt über 1. petr 4,8ff. am Sonntag exaudi (18. mai) 1539 in leipzig (pleissenburg) immer 
wieder beschäftigt hat.61 In seinen Tischreden hat er gemeint, dass jedes Volk sein spezifisches Laster 
(„seinen teufel“) habe, und das der deutschen sei das Saufen (der Saufteufel). dementsprechend hat er 

58 Gustav Gugitz, Das Jahr und seine Feste im Volksbrauch Österreichs. Studien zur Volkskunde, Bd 1. Wien 1949 
(Buchreihe Österreichische Heimat, Bd 14), etwa S. 275-279 („Der Hl. Urban, Schützer des Weines“).

59 Text bei Denzinger (wie Anm. 23), Nr. 894seqq. (Sessio XXI).

60 Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine, aus dem Lateinischen übersetzt von Richard Benz. Heidelberg 81975 
(Sammlung Weltliteratur: Mittellateinische Literatur).

61 D. Martin Luthers Werke (wie Anm. 44), Bd 2. Weimar 1884, Reprint Graz 1966, S. 742ff; Bd 47. Weimar 19912, Reprint 
Graz 1966, S. 757ff. – Dazu beachte auch Erika Kohler, Martin Luther und der Festbrauch. Köln 1959.
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in diesen Schriften – jeweils im entsprechenden Zusammenhang – auf die moralischen Gefahren des 
Weines hingewiesen. im ersten Sermon war es die Versuchung, in brüderschaften übermäßig zu trin-
ken, in der Predigt von 1539 ging es – dem biblischen text entsprechend – um besonnenheit und nüch-
ternheit sowie um gastfreundschaft, die nicht zur unmäßigkeit genützt werden dürfe.
damit hat er aber ein thema vorgegeben, das sich in vielen andachtsbücher fortsetzte, das auch in 
kirchlichen Handlungen beachtet werden und das in der unterweisung seinen platz haben sollte: die 
gefahr, die der Wein im blick auf moral und lebenswandel darstellt. dabei hat luther keineswegs den 
Wein als ganzes abgelehnt. in der 4. seiner berühmten Invokativpredigten, mit denen er 1522 in Wit-
tenberg den chaotischen Wildwuchs der von Karlstadt angefangenen ‚reformation’ steuerte und zu-
rechtbrachte, wies er darauf hin, dass es nicht um den Wein an sich, sondern um den Kampf gegen den 
missbrauch desselben ginge.62

die thematik blieb aber und wurde von vielen aufgenommen, die ihre andachts- und predigtbücher 
geschrieben haben. man sah die gefahren solchen missbrauches

a) im blick auf sexuelle Vergehen im berauschten zustand;

b) im bereich der arbeitswelt und -leistung, wo die minderung der leistung als sündhaft empfunden 
wurde;

c) als gotteslästerung und des Versäumens von gottesdiensten;

d) in der Verschwendung des besitzes;

e) in der zerstörung menschlicher beziehungen und 

f) in den gesundheitlichen gefahren (Folgen).

und man hat gegen diese – angeblichen oder wirklichen – Folgen schwere theologische gewichte auf-
fahren lassen, so etwa, dass man dadurch die guten gaben gottes missachte, den zorn gottes auf sich 
zöge und das Verdienst christi schmälere.
Freilich blieb auch das nur  e i n e  linie in der predigt; anderes kam freilich eher selten vor, wie etwa 
in den aufzählungen des dankes an gott für die irdischen gaben der Hinweis auf den Wein. in der 
erklärung zur 4. bitte des Vaterunsers in luthers Kleinem Katechismus kommt nur allgemein ‚essen 
und trinken’ vor, das wurde dann und wann ein wenig ausgelegt. erst im 18. Jahrhundert – unter dem 
Einfluss der Aufklärung – kam es zu physiokratischen Predigten. Dann und wann kam in einer solchen 
der Hinweis auf die notwendige Pflege der Weingärten vor, blieb aber gegenüber anderen Themen, wie 
etwa der Viehhaltung, auch eher selten.
aus Österreich sind in der zeit unmittelbar nach dem toleranzpatent solche predigten nicht bekannt 
geworden. das kann mit der eigenart der tradierung zusammenhängen, die vor allem Festpredigten 
oder solche aus repräsentativen anlässen für den druck vorgesehen hat, aber durchaus auch mit dem 
Fehlen dieser themen in der predigt überhaupt.

12 abschliessende anmerkungen aus burgenländischer sicht

im Folgenden wird auf einige Fragen hingewiesen, die sich da und dort im zusammenhang mit der 
erforschung der westungarisch-burgenländischen reformations- und protestantengeschichte ergeben 
haben und die vielleicht weitere erwägungen nach sich ziehen sollten.

62 D. Martin Luthers Werke (wie Anm. 44), Bd 10, Abt. 3. Weimar 1905, Reprint Graz 1966, S. 30ff.
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a) in den letzten Jahren hat sich eine diskussion über ‚gegenreformation als modernisierung’ entspon-
nen,63 die zu den Versuchen gehört, die geschehnisse des konfessionellen zeitalters mit den gesell-
schaftlichen entwicklungen in einklang zu bringen. ganz im gegensatz dazu hat man gemeint, dass die 
evangelischen orte des burgenlandes als betreiber wirtschaftlicher, nicht zuletzt weinbautechnischer 
Fortschritte anzusehen sind.64 dazu kann zum gegenwärtigen zeitpunkt wohl nicht mehr festgestellt 
werden, als dass es anzeichen dafür gibt, als seien bestimmte entwicklungen im Weinbau des 18. Jahr-
hunderts doch am ehesten in den evangelischen orten vor sich gegangen, vielleicht einfach deshalb, 
weil hier – wie notizen aus lutzmannsburg und mörbisch zeigen – nicht eben besonders günstige 
wirtschaftliche bedingungen herrschten, weil auch die obrigkeit doch relativ hohe ansprüche stellte. 
ob das schon genügt, um eine derart pauschale behauptung zu rechtfertigen muss – mindestens zum 
gegenwärtigen zeitpunkt – dahingestellt bleiben.

b) in Verbindung mit dieser behauptung steht wohl eine andere, dass nämlich vor allem die alten Wein-
bauorte im Wesentlichen evangelisch geblieben sein, oder – wenn man die Kausalität umkehrt – dass 
sich in diesen evangelischen orten der Weinbau gehalten habe. dabei muss man freilich methodolo-
gisch beachten, dass nicht alles, was heute als ‚alte Weinbaugemeinde’ gilt, auch tatsächlich als eine 
solche bezeichnet werden darf. in gols hat sich etwa erst seit beginn des 20. Jahrhunderts der Weinbau 
zu der hauptsächlichen einnahmequelle aus der landwirtschaft entwickelt, und sogar in rust gibt es – 
neben dem Weinbau – stets eine nicht unbedeutende tradition der Viehzucht.

c) Freilich ist es so gewesen, dass in rust der Weinbau einen nicht unbeträchtlichen anteil daran gehabt 
hat, dass sich in der Stadt das evangelische bekenntnis behaupten und durch die bedrängnisse der ge-
genreformation hindurch halten konnte.65 die erwerbung der rechte einer königlichen Freistadt im 
Jahre 1681, damit aber die endgültige befreiung von grundherrlichem zwang, war wohl lediglich auf-
grund der erträge des Weinbaus möglich. und wenn auch die landesfürstliche (königliche) gegenrefor-
mation die organisation einer Kirchengemeinde nicht erlaubte, so war doch – nicht zuletzt wegen des 
evangelischen magistrats und der bedeutenden evangelischen, zum teil auch geadelten bürgerfamilien – 
in der Stadt für das evangelische bekenntnis so viel Spielraum gegeben, dass eine bewahrung des 
evangelischen bekenntnisses wenigstens partiell und bis zum toleranzpatent von 1781 möglich gewe-
sen ist.66

d) eine weitere behauptung soll wenigstens noch kurz genannt werden. der Weinhandel und die mög-
lichkeit, das evangelische bekenntnis zu bewahren, hingen – nach dieser behauptung – auf das engste 
zusammen. das ist in einzelnen orten wohl der Fall gewesen, kann aber keineswegs als einzige oder 
auch nur vordergründige meinung im blick auf die behauptung evangelischen bekenntnisses im west 

63 Vgl. den Aufsatz von Wolfgang Reinhard, Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena zu einer Theorie des 
konfessionellen Zeitalters. In: Archiv für Reformationsgeschichte 68 (1977), S. 226ff. – Die weitere Diskussion referiert 
Gottfried Maron, Katholische Reform und Gegenreformation. In: Theologische Realenzyklopädie, Bd 18. Berlin-New 
York 1989, S. 45-72.

64 Eher in beiläufigen Anmerkungen als in entsprechenden Abhandlungen formuliert. Am ehesten gilt es noch für 
Lutzmannsburg und Mörbisch. Dazu vgl. Karl Fiedler, Geschichte der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. in Mörbisch 
am See. Eisenstadt 1961. – Harald Pricklers Beitrag In: Gustav Reingrabner (Hg.), Unsere Zuversicht und Stärke. Eine 
Festschrift der Evang. Pfarrgemeinde A.B. Lutzmannsburg. Lutzmannsburg 1983, S. 45 u.ö. 

65 Eine Stadtgeschichte fehlt; statt dessen gibt es eine Reihe von Einzel-Arbeiten, die von der Edition der Stadtrechte 
durch Melitta Berger (Hg.), Die Rechtsquellen der Freistadt Rust. Wien 1983 (Fontes rerum Austriacarum, Abt. 3, 
Fontes Juris, Bd 8) bis zu den Artikeln im Österreichischen Städtebuch (Burgenland) und in der Allgemeinen 
Landestopographie des Burgenlandes reichen.

66 Karl Fiedler, Geschichte der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. in Rust. Eisenstadt 1951.
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ungarischen raum angenommen werden. dafür gab es verschiedene möglichkeiten, nachdem einmal 
der landtagsbeschluss von 1681 grundsätzlich das recht eingeräumt hatte, dass bewohner des König-
reiches am evangelischen (oder reformierten) bekenntnis festhalten dürfen. und es waren auch keines-
wegs Weinbaugemeinden – und Städte – in transdanubien, in denen sich nach dem toleranzpatent 
evangelische pfarrgemeinden bildeten. Sicher hat die möglichkeit, mit dem Wein transporte durchzu-
führen und damit auch im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert an orte zu kommen, wo man sowohl 
am evangelischen gottesdienst teilnehmen konnte als auch evangelische andachtsliteratur zu erwerben 
vermochte, zur Stärkung der gruppen im entsprechenden Heimatort in ihrem evangelischen bekenntnis 
beigetragen – aber nach dem Jahr 1681 gab es eben auch andere möglichkeiten dafür.

e) abschließend soll noch auf eine letzte Überlegung hingewiesen werden. Wie stark war das drängen 
von pfarren und Kirchengemeinden nach dem toleranzpatent bzw. bei katholischen pfarren überhaupt, 
in den besitz von Weingärten zu kommen, um damit den Wein für liturgische zwecke beschaffen zu 
können? und was wurde dort getan, wo diese möglichkeit nicht gegeben war, aus eigenen rechten, 
besitzungen und beständen solchen Wein zu erhalten. denn das ist wohl einleuchtend: der liturgische 
Vollzug verlangte in beiden Konfessionen von den für den gottesdienst Verantwortlichen, dass sie über 
einen – den jeweiligen liturgischen Vorschriften entsprechenden – Wein verfügen konnten. Diese Vor-
schriften waren (sind) im Katholizismus eindeutig strenger und enger, weil sie auf der naturbelassen-
heit des Weines beharren; es ist aber anzunehmen, dass tatsächlich auch im luthertum der für die 
abendmahlsfeiern verwendete Wein in etwa diesem Kriterium zu entsprechen hatte. auf diese Frage 
sollte man gelegentlich antwort suchen.
immerhin hat der knappe rundgang durch die verschiedenen berührungspunkte der beziehung von 
Wein und glaube gezeigt, dass auf der einen Seite im Wein so etwas wie ein zugang zur gottheit ge-
sucht oder gegeben war (Sakrament), dass weiters stets erhebliche moralische bedenken gegen den 
missbrauch des Weines vorhanden gewesen sind, dass man rausch und berauschung sehr wohl auch 
ablehnte, dass weiters der Wein immer wieder im liturgischen gebrauch stand, vom alten gießopfer 
(beigabe zum brandopfer) bis zum element in der Sakramentsfeier, und dass schließlich – auch über 
die reformationszeit und für die katholische Kirche mit ihren aus dem mittelalter stammenden institu-
tionen hinaus – der Wein für die kirchlichen einrichtungen wirtschaftliche bedeutung besaß, die er erst 
im 20. Jahrhundert einbüßte.67

67 Über die Weinbauwirtschaft der evangelischen Pfarrgemeinden Westungarns bzw. des Burgenlandes bereitet der 
Verfasser eine Arbeit vor, die ausschließlich die wirtschaftlichen Fragen behandeln soll, aber als Beitrag zum Thema 
dieser Arbeit angesehen werden kann.
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„man enthalt sich auch ... von allerlei 
geschleck vnd guetter bisslein vnd 
trincklein. die nur gailheit im fleisch 
erregen, sonderlich vom Wein...“ – 
das verhältnis der hutterischen brüder zum Wein
Margarete Wagner

ulrich Stadler1 aus brixen war nicht nur einer der begabtesten anführer des mährischen täufertums, 
sondern auch ein begnadeter theologischer Vordenker. Seine lehrstücke über Spiritualismus, erbsünde, 
gemeinschaftswesen sowie Familien- und eheleben wurden in den hutterischen gemeinden für so 
richtungsweisend erachtet, dass sie wieder und wieder eingang ins täuferische Schrifttum fanden. da-
bei war er – obwohl selbst Tiroler – zunächst keineswegs Anhänger jener Tiroler Taufgesinnten, die sich 
in mähren um Jakob Hutter2 geschart hatten. denn – theologisch über das luthertum zum täufertum 
gelangt – gehörte er jener Austerlitzer Gruppierung3 um Jakob Widemann4 an, von der sich die anhän-
ger Jakob Hutters im Jahre 1531 getrennt hatten. Später, nach der Vertreibung aus austerlitz/Slavkov u 
bruna, übernahm ulrich Stadler dann die leitung eines nach butschkovitz/bukovíc versprengten Häuf-
leins, während andere teile der austerlitzer in die Slowakei und nach Krasniktau/Krasnikow in lodo-
merien abwanderten. erst 1537, ein Jahr nach Jakob Hutters und Jakob Widemans märtyrertod, verei-
nigten sich die austerlitzer unter ulrich Stadlers leitung schließlich wieder mit den Hutterischen brü-
dern, die nun unter der Führung von Hans amon5 standen.
in seiner Verantwortung vor Gericht, geschickt durch den Schertzer, die von der erbsünde und vom 
Ausschluss handelt, findet sich auch jene auf den Weingenuss gemünzte Ermahnung, die bereits viel 
über die täuferischen Vorstellungen von askese verrät: 

man enthalt sich auch, | auffs best, Vonn allerlei geschle= | ck vnd guetter bisslein vnd | trinck-
lein, Die nur Gailheit | im fleisch erregen, sonderlich vom | Wein, wer denn nit gar mässig tr= | 
inckt, der tragt destomer feuriger | Kollen im buesen, mag wol auff= || schauen, d(as) nit das feur 
im buesen an= | gee, Vnnd nit verbrenne [...]6. 

1 Christian Neff, Robert Friedmann, Stadler, Ulrich. In: Mennonitisches Lexikon, Begr. Christian Hege u. Christian Neff, Fortf. 
Harold S. Bender, Ernst Crous u. Gerhard Hein, Bd 4. Karlsruhe 1967, S. 229b-230a [Kurzzitat: ML, Bd 4]. – Robert Fried-
mann, Stadler, Ulrich. In: The Mennonite Encyclopedia. A Comprehensive Reference Work on the Anabaptist-Mennonite 
Movement, Vol. 4, ed. Harold S. Bender, C. Henry Smith a. o. Hillsboro, Kans. 1959, S. 607a-608a [Kurzzitat: ME, Bd 4].

2 Johann Loserth, Huter, Jakob. In: Mennonitisches Lexikon, Hg. Christian Hege u. Christian Neff, Bd 2. Frankfurt a. M., 
Weierhof 1937, S. 375a-378b [Kurzzitat: ML, Bd 2]. – Ders., Hutter, Jakob. In: The Mennonite Encyclopedia. A Compre-
hensive Reference Work on the Anabaptist-Mennonite Movement, Vol. 2, ed. Harold S. Bender, C. Henry Smith a. o. 
Hillsboro, Kans. 1956, S. 851a-854a [Kurzzitat: ME, Bd 2].

3 Christian Hege, Austerlitz. In: Mennonitisches Lexikon, Hg. ders. u. Christian Neff, Bd 1. Frankfurt a. M., Weierhof 1913, 
S. 99a-100a [Kurzzitat: ML, Bd 1] (und in: The Mennonite Encyclopedia. A Comprehensive Reference Work on the 
Anabaptist-Mennonite Movement, Vol. 1, ed. Harold S. Bender, C. Henry Smith a. o. Hillsboro, Kans. 1955, S. 192b-193b 
[Kurzzitat: ME, Bd 1]). – Ders., Austerlitzer Brüder. In: ML, Bd 1, S. 100a. – Ders., Austerlitz Brethren. In: ME, Bd 1, S. 193b.

4 Robert Friedmann, Widemann (Wiedemann, Widmann), Jakob. In: ML, Bd 4, S. 526ab (und in: ME, Bd 4, S. 941ab).

5 Christian Hege, Amon, Hans. In: ML, Bd 1, S. 57b-58a (und in: ME, Bd 1, S. 99b-100a).

6 Wien, Universitätsbibliothek, Cod. I 87.708 ES, fol. 10v, Z. 17-24 – fol. 11r, Z. 1f. [Zeichenerklärung: | = Zeilenumbruch, 
|| = Seitenumbruch].
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die geheime aussage, die dieses postulat nur notdürftig kaschiert, liegt wohl in erster linie im mensch-
lich-allzumenschlichen begründet, dass es nämlich keinen rauch ohne Feuer und keine ermahnung 
ohne triftigen grund gibt. das bedeutet, dass den hutterischen brüdern nicht nur der gebrauch, sondern 
auch der missbrauch des alkohols nicht fremd war.

dass die taufgesinnten niemals zu antialkoholikern werden konnten, war natürlich auch einem mo- 
raltheologen wie ulrich Stadler durchaus bewusst, war doch der genuss des Weins fester bestandteil 
des täuferischen abendmahls. die abendmahlsfeier in ‚beiderlei gestalt’, in der gemeinsam mit dem 
brot auch der sogenannte ‚laienkelch’ gereicht wurde, war in Wirklichkeit keine tatsächliche neuerung 
der reformation, sondern vielmehr ein rückgriff auf eine bis ins 12. Jahrhundert hinein allgemein ge-
übte Praxis, die jedoch im Zuge der Reformation sehr bald zu einem der Hauptunterscheidungsmerk-
male zwischen Katholiken und protestanten emporstilisiert wurde,7 wiewohl die gravierenden unter-
schiede im grunde genommen auf der dogmatischen auslegung beruhten. 
die heute noch erhaltenen behördlichen urkunden und akten über das frühe täufertum in tirol legen 
über den gebrauch der ‚communio sub utraque specie’ allerdings nur recht unvollkommen zeugnis ab. 
dies liegt wohl einerseits darin begründet, dass es nicht in der intention der damaligen behörden lag, 
informationen über den genauen ablauf dieser neuen, als ketzerisch erachteten abendmahlsfeiern zu 
sammeln und zu tradieren, sondern vielmehr darin, durch blutige Verfolgung eine ausbreitung dieser 
neuen irrlehre zu unterbinden.
Dennoch finden sich bereits in Verhörsprotokollen aus der Frühzeit des Täufertums vereinzelt Hinweise 
darauf, dass auch damals schon das abendmahl in beiderlei gestalt zelebriert wurde. derlei Verhörs- 
protokolle oder ‚Urgichten’ enthielten die Aussagen jener ‚Wiedertäufer‘, die in die Hände der Behör-
den gefallen waren und sich im zuge eines gerichtsverfahrens zu rechtfertigen hatten, wobei die ge-
ständnisse der delinquenten sowohl durch ‚gütliche’ als auch durch ‚peinliche’ befragung zustande 
kamen.
aus der urgicht des bauernsohns michael ebner aus Hörschwang, die er vor dem gericht in St. mi-
chelsburg am 11. Februar des Jahres 1532 abgelegt hatte, geht beispielsweise hervor: „es sey auch bei 
solhem abentmall ain putrich8 wein ausgetrunken worden.“9 und das Verhör seines Weg- und glaubens-
gefährten, des Knechtes Sigmund, der zusammen mit michael ebner gefangengenommen worden war 
und auch gemeinsam mit ihm den Märtyrertod erlitt, berichtet ergänzend, dass just an dieser Abend-
mahlsveranstaltung rund sechzig bis siebzig personen teilgenommen hatten,10 was allerdings auf den 
doch äußerst gering zu veranschlagenden pro-Kopf-Verbrauch des dabei genossenen Weins schließen 
lässt. 
diese beiden schlichten menschen, bauernsohn und bauernknecht, müsste man, um präzise zu bleiben, 
am ehesten als ‚proto-Hutterer’ bezeichnen, denn michael ebner war von Jakob Hutter persönlich ge-

7 August Franzen, Laienkelchbewegung, I u. II. In: Lexikon für Theologie und Kirche, Begr. Michael Buchberger. 2., 
völlig neu bearb. Aufl. Hg. Josef Höfer u. Karl Rahner, Bd 6. Freiburg 1961, Sp. 744ff.

8 Putrich, auch pittrich (ahd butirih, nhd Butrich): Wasserfässlein mit Trinkpipe für die Feldarbeit, Gefäß, das zwei bis  
acht Liter umfasst. – Vgl. Josef Schatz, Wörterbuch der Tiroler Mundarten, Red. Karl Finsterwalder, Bd 1. Innsbruck 1955 
(Schlern Schriften, Bd 119), S. 123. – Hartmann Ammann, Die Wiedertäufer im Pusterthale und deren Urgichten, Tl 1. 
In: Programm des K. K. Gymnasiums zu Brixen 46 (1896), S. 16, Anm. 1.

9 Grete Mecenseffy (Hg.), Österreich, Bd 3. Gütersloh 1983. (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 
Bd 50: Quellen zur Geschichte der Täufer, Bd 14), S. 23.10f. [= S. 23, Z. 10f.]

10 Ebda, S. 21.17f.
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tauft worden und sowohl er als auch Knecht Sigmund gehörten dazumal gewissermaßen dem innersten 
Kreis um Jakob Hutter an. die bezeichnung ‚Hutterer’ oder ‚Hutterische brüder’ und das damit verbun-
dene Selbstverständnis, einer eigenen und besonderen religiösen gruppierung anzugehören, kristalli-
sierte sich aber erst im laufe des Jahres 153311 heraus. 
bedingt durch seine nähe zu Jakob Hutter, aber auch in terminologischer Hinsicht erhält michael eb-
ners Kritik an der katholischen abendmahlsauffassung zusätzliche bedeutung, wenn er äußerte: 

er hallt von dem sacrament des altars nicht, es sey nicht dann ain brot, und was die briester dar-
innen brauchn, sey alles ain nichtigkait. [...] er hab wol das sacrament in nagst verganger fastn 
emphangen, es sey || aber nicht dann ain brot; er hab auch nicht anders wen ain brotplätl gfressen. 
er hab auch dasselb mal die gnad gottes noch nit gehabt.12 

denn die Fragen bei den Verhören, deren inhalte durch sogenannte ‚Fragstücke’ oder ‚interrogatoria’ 
behördlicherseits genau festgelegt waren, zielten stets konkret auf die korrekte einnahme des katholi-
schen abendmahls hin, und so erscheint es weiter nicht verwunderlich, dass auch die antworten der 
von ihrem glauben überzeugten täufer einem gewissen Kanon unterworfen waren, der gleichfalls die 
terminologischen unterschiede zwischen katholischem und täuferischem abendmahl zum ausdruck 
brachte. So wurde die unter taufgesinnten geübte praxis ‚abendmahl’, ‚nachtmahl’, ‚brotbrechen’ 
oder auch ‚gedächtnis’ genannt, während für die katholische Form des abendmahls die bezeichnungen 
‚Sakrament des altars’, abgekürzt ‚Sakrament’, oder auch ‚mess’ gebräuchlich waren, die von den ge-
fangenen täufern oft in vielfach ähnlich lautendem Wortlaut verunglimpft wurden.
Gertraud und Elisabeth Pretz aus Sterzing jedenfalls nahmen sich bei ihrem Verhör, das am 17. Juni 1533 
in brixen stattfand, diesbezüglich kein blatt vor den mund, wenn sie sich – freilich keineswegs 
originell – folgender, dazumal in täuferkreisen gebräuchlicher Standardbeschimpfung bedienten, 
die da lautete: „die meß und hochwurdig sacrament sey ain greil und gestanckh vor got.“13 die 
Bestrafung für diese Verbalinjurie fiel in ihrem Falle vergleichsweise milde aus: Mutter und Tochter 
pretz gelangten, nachdem sie im laufe ihres gerichtsverfahrens ihrem neuen glauben abschworen 
und in den Schoß der ‚allein seligmachenden mutter Kirche’ zurückgekehrt waren, wieder in Frei-
heit. – allerdings enthalten die meisten urgichten aus dieser phase des verfolgten tiroler täufer-
tums fast ausschließlich nur Hinweise über das brotbrechen. So gestand beispielsweise die  
alte Pretzin, sie habe „[v]ergangen jar [...] das prot 3 malen mit iren versamelten geessen in ainem 
perg“14, und auch ihre tochter bestätigte, „sy heb ietzt in götzenperg das nachtmal christi in gestalt 
des prots geessen.“15 
eine theologisch versiertere person wusste da bereits bei weitem besser zu argumentieren. So etwa 
Valentin luckner, der dazumal gleichfalls zum festen Kern um Jakob Hutter zählte und das höchst ge-
fährliche amt eines Säckelwarts der verfolgten gemeinde versah, eine tätigkeit, die er letztlich mit 
dem tod am Scheiterhaufen büßte. Sein kirchengeschichtlich untermauerter angriff klingt schon bei 
weitem kühner: „das sacrament halt er fur nicht, es sey nichts anders, dan ain mel, ain prot und des 
teuffls gaugl werch, der pabst habs aufpracht, der sey ain diener des teuffls.“16 

11 Loserth, Huter, Jakob (wie Anm. 2), S. 376ab. – Ders., Hutter, Jakob (wie Anm. 2), S. 851ab. 

12 Mecenseffy, Österreich, Bd 3 (wie Anm. 9), S. 22.34 – S. 23.2.

13 Ebda, S. 126.12f.

14 Ebda, S. 127.24f.

15 Ebda, S. 127.32f.

16 Ebda, S. 171.39ff.
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paul rumer hinwiederum, sein bekannter und mitgenosse im glauben und im martyrium, der übrigens 
gleichfalls mit Jakob Hutter in persönlichem Verkehr stand, war zweifellos nicht nur theologisch, son-
dern auch didaktisch geschult, denn er verbrämte seine darstellung der täuferischen Form des nacht-
mahlhaltens mit durchaus anschaulichen, aber nicht unbedingt originellen17 Vergleichen: 

wan sy das brot prechen, wie es cristus geprochen hat, so bewiligen sy sich um gottes worts 
willen zu sterben, wie cristus sein leib für sy an dem kreutz aufgeben hab; und sy nemen das brot 
darumben: wie dan solh prot von vil körndlen zusamen gemacht ist, also verainigen sich ir vil 
zusamen in ain cristenliche gmainschafft. das sacrament des altars mach auch niemand sälig, 
dann die pfaffen fressens von tag zw tagn und werden doch nicht pesser davon, sondern seyen die 
grössten huerrer und eebrecher.18

die Haltung der regierung war, was diese Frage betraf, zeitweise indifferent beziehungsweise auch 
schwankend, und darum lässt sich aus den heute noch vorhandenen akten nicht immer direkt die da-
mals geübte hutterische abendmahlspraxis ablesen. erst infolge des endgültigen Verbots des laienkel-
ches durch ein mandat Kaiser Ferdinands i. vom 18. Februar 1559, in dem auch der genuss des abend-
mahls in beiderlei gestalt unter bestrafung gestellt wurde,19 weisen nun auch die urgichten eindeutigere 
Stellungnahmen auf, wie etwa die eines gewissen Jörg püchler aus rungen, die er am 14. Juni 1566 in 
michelsburg ablegte: 

item sie wissen von khainem sacrament, sonder vonn protprechen, und wan si die gedechtnus 
halten, so predig man zwen oder drei tag zuvor, was das sei und was cristus damit gemaint habe; 
darnach prech man das prot und raichs zu gedechtnus des lammes cristi; nachmals das trankh im 
wein, das alles sei allain ain gedechtnus.20 

die dogmatisch ausgerichteten Schriften der taufgesinnten sprechen diesbezüglich eine beiweitem kla-
rere Sprache. denn bereits vor der abspaltung der Hutterischen brüder war die meinung unter den 
verschiedenen täufergruppierungen – zumindest was diesen punkt betraf – einig. 
bereits im Jahre 1527 war michael Sattler21 bei seinem Verhör über einen neuen und höchst ungewöhnli-
chen abendmahlsritus befragt worden. Höchstwahrscheinlich fußte der siebente anklagepunkt des rich-
ters auf einem irrtum, er meinte nämlich, Sattler habe „[e]inen new= | en vnerhörten brauch, des | herren 
nachtmals angefange(n), | wein vnd brot Jn ein schüssl | gelegt, vnd dasselbig geessen.“22 offensichtlich 

17 Derselbe Vergleich findet sich etwa auch in Eitelhans Langenmantels Gespräch vom Abendmahl und seiner Gemein-
schaft, wo es heißt: „gleich wie aus vil | Ko ͦrnlein ein Brot, vnd tranckh word= | en ist, vnnd d(as) fleisch thuet speise(n), 
also | wir vil ein Brot vnd tranckh in Cristo | sindt, Die weil wir alle eines brots, | Cristj seines thodts, vnserer erloͦsung 
| thailhafftig sindt.“ – Vgl. Bratislava, Stadtarchiv, Cod. Hab. 5, fol. 362r, Z. 15-21; in beiweitem schlechteren Zustand 
auch in: Bratislava, Bibliothek der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Cod. 305, fol. 80ra, Z. 38-44 – fol. 80rb, 
Z. 1f. 

18 Mecenseffy, Österreich, Bd 3 (wie Anm. 9), S. 158.14-20.

19 Ebda, S. 660.29f.

20 Hartmann Ammann, Die Wiedertäufer im Pusterthale und deren Urgichten, Tl 2. In: Programm des K. K. Gymnasiums 
zu Brixen 47 (1897), S. 122.

21 Gustav Bossert jun., Gerhard Hein, Sattler, Michael. In: ML, Bd 4, S. 29a-38b. – Gustav Bossert jun., Harold S. Bender, 
Sattler, Michael. In: ME, Bd 4, S. 427a-434a.

22 Cod. 305 (wie Anm. 17), fol. 24vb, Z. 16-20. Auch zu finden in: Montana, Privatbesitz, Cod. D.H.1, fol. 319ra, Z. 26f. 
– fol. 319rb, Z. 1ff. (schlechter Erhaltungszustand); Bratislava, Stadtarch., Cod. Hab. 20, fol. 210v-218v u. ebda, Cod. 
Hab. 17, fol. 657r-661r. – Vgl. Margarete Wagner, Märtyrerschicksale aus dem Inntal im Spiegel der huterischen 
Epistelliteratur. Texteditionen aus den Handschriften Cod. I 87.708 ES der Wiener Universitätsbibliothek, Cod. MSS. III 
128 der fürstbischöflichen Primatal- und Diözesanbibliothek in Esztergom, Cod. 305 der Bibliothek der Slowakischen 
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lag hier eine Verwechslung vom schlichten brechen des brotes mit dem einbrocken vor. michael Sattlers 
Antwort klärt jedoch den Irrtum nicht auf, sondern beschränkt sich auf die bekannte Position, dass Chris-
tus, „so er Jm him= | el vnd nit im brott ist […] so | mag er leiblich nit geessen | werden.“23 
und auch Hans Hut24 vertrat rund vier monate nach Sattlers Hinrichtung eine ähnliche meinung, denn 
er meinte: 

er halt nit, das der leib christi im prot und das plut christi im kelch sei, sonnder sei es nichtz 
annders, wie mans bissher gehalten hab davon, prot und wein, dann Christus hab zu seinen jun-
gern gesagt: „nun furan wirt ich nit mer von dem gewechs dises weinstocks trincken, biss ich den 
new wird trincken in dem reich meins hymelischen vaters“, dessgleichen hab christus gesagt, 
nachdem sy truncken alle daraus, „das ist der kelch im new testament in meinem plut, das für 
euch vergossen wirt“. Solhe wort hab cristus erst nach dem prechen und trincken geredt, auch 
sein plut erst darnach vergossen, deshalben er halt, das Cristus prot und wein seinen jungern hab 
geben zum gedächtnus seins leidens, und nit sein leib und plut.25

Besonders ausführlich befasste sich Hans Huts Täufling, der dem Augsburger Täuferkreis entstam-
mende patriziersohn eitelhans langenmantel,26 mit dieser thematik, die er gleich in mehreren arti-
keln abhandelte, wie etwa in Vom Nachtmahl des Herrn,27 Ein zweiter Brief vom Nachtmahl oder vom 
Sakrament,28 Ein Gespräch vom Abendmahl und seiner Gemeinschaft,29 Ein Traktat gegen die katho-

Akademie der Wissenschaften in Bratislava und Cod. Ms. III-107 des Batthyaneums in Alba Julia. Diss. Wien 1992, 
S. 406, Nr. 94, S. 336, Nr. 11, S. 499, Nr. 11. – Dies., Huterer-Briefe aus der Gemeinde in Mähren von 1527 bis 1572 in 
einem Epistelcodex von 1657. (Cod. Hab. 17 des Stadtarchivs Bratislava). In: Codices manuscripti. Zeitschrift für 
Handschriftenkunde 22 (1998), S. 33, Nr. 124. – Lydia Müller kennt nur Cod. 305. Vgl. Lydia Müller, Glaubenszeugnisse 
oberdeutscher Taufgesinnter, Bd 1. Leipzig 1938 (Quellen und Forschungen zur Reformationgeschichte, Bd 20), S. 37.

23 Cod. 305 (wie Anm. 17), fol. 25ra, Z. 29-32.

24 Johann Loserth, Hut, Hans. In: ML, Bd 2, S. 372a. – Ders., Robert Friedmann, Hut, Hans. In: ME, Bd 2, S. 847b-848a.

25 Christian Meyer, Zur Geschichte der Wiedertäufer in Oberschwaben, 1: Die Anfänge des Wiedertäuferthums in 
Augsburg. In: Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben 1 (1874), S. 228. 

26 Johann Loserth, Langenmantel, Eitelhans. In: ML, Bd 2, S. 618a-619a (und in: The Mennonite Encyclopedia. A 
Comprehensive Reverence Work on the Anabaptist-Mennonite Movement. Vol. 3, ed. Harold S. Bender, C. Henry 
Smith a. o. Hillsboro, Kans. 1957, S. 289a-290a [Kurzzitat: ME, Bd 2]).

27 Cod. D.H.1 (wie Anm 22), fol. 488vb-499rb unter dem Titel: Vom Nachtmahl des Herrn Christi, Cod. 305 (wie Anm. 17), 
fol. 62vb-76va unter dem Titel: Eine schöne Erklärung vom Nachtmahl des Herrn Christi; Budapest, Universitätsbiblio-
thek, Cod. Ab. 6, fol. 1r-44r unter demselben Titel wie Cod. D.H.1 u. ebda, Cod. Ab. 5, fol. 321v-361v unter dem Titel: 
Vom Nachtmahl des Herrn. – Vgl. Wagner, Märtyrerschicksale (wie Anm. 22), S. 418, Nr. 138, S. 339, Nr. 20 u. S. 440, 
Nr. 1. – Eine ausführliche Beschreibung von Cod. Ab. 5 soll in Kürze unter folgendem Titel erscheinen: Huterer-Briefe 
von und um Hans Amon im ‚Codex Weinmuet’ aus dem Jahre 1572. (Codex Ab. 5 der Universitätsbibliothek Buda-
pest). Häufige, oft nur geringfügige Variationen bei der Titelgebung sorgen bei der Zuordnung der bis dato nur 
unvollständig erfassten Schriften Langenmantels für Verwirrung. – Titel des Faszikels bei Lydia Müller: Vom Nachtmal 
des Herren durch den getreuen zeugen Gottes Hannß Langenmantl aus Mattheo, Marco, Luca und Paulo. Vgl. Müller, 
Glaubenszeugnisse (wie Anm. 22), S. 126ff.

28 Cod. D.H.1 (wie Anm. 22), fol. 499va-502rb unter dem Titel: Von Verantwortung des Nachtmahls oder Brotbrechen. Ein 
anderes vom Sakrament; Cod. Ab. 6 (wie Anm. 27), fol. 44r-59v unter dem Titel: Ein anderer Brief vom Nachtmahl oder 
vom Sakrament; Cod. Ab. 5 (wie Anm. 27), fol. 362r-373v unter dem Titel: Vom Sakrament. – Vgl. Wagner, Märtyrer-
schicksale (wie Anm. 22), S. 418, Nr. 139 u. S. 440, Nr. 2. – Titel des Faszikels bei Lydia Müller: Ein ander prüeff vom 
nachtmal oder vom sacrament. Vgl. Müller, Glaubenszeugnisse (wie Anm. 22), S. 128-134.

29 Cod. 305 (wie Anm. 17), fol. 79ra-81ra unter dem Titel: Ein anders Gespräch. Vom Abendmahl Christi und seiner 
Gemeinschaft aufs kürzeste; in Cod. Hab. 5 (wie Anm. 17), fol. 360v-369v unter dem Titel Gespräch vom Abendmahl 
Christi. – Dieser Faszikel wurde bisher in der Literatur fälschlich Georg Zaunring zugeordent! Vgl. Wagner, Märtyrer-
schicksale (wie Anm. 22), S. 339, Nr. 22, und die Falschzuordnung betreffend: S. 455, Nr. 34 und besonders: Robert 
Friedmann, Die Schriften der huterischen Täufergemeinschaften. Gesamtkatalog ihrer Manuskriptbücher, ihrer 
Schreiber und ihrer Literatur 1529–1667, Mitarb. Adolf Mais. Wien 1965 (Österreichische Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl., 
Denkschriften, Bd 86), S. 29. – Müller, Glaubenszeugnisse (wie Anm. 22), S. 134f.
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lische Messe oder das Sakrament des Abendmahls,30 sowie eine kurze, zum teil schematische gegen-
überstellung, Vergleich und Widerspiel zwischen päpstlichem und christlichem Abendmahl.31 in sei-
nem Zweiten Brief vom Nachtmahl oder vom Sakrament spielt er beispielsweise geschickt die recht-
mäßigkeit des laienkelchs gegen den transsubstantiationsgedanken32 aus, wenn er argumentiert, 
christus bedürfe 

[z]um vierdte(n) [...] auch | niemanndt. So bedürffen sÿ ein pfa= | ffen zue irem abgot, So spre-
chen | sÿ eÿ lieber, da cristus d(as) nacht= | mal gehalten hat, hat er gesproch(en) | nemet hin 
vnnd esset d(as) ist mein | leib darvͦber woͦllen sÿ kain gloß | haben, Vnnd sprechen man mueß dj 
| wort versteen wie sÿ lauten. | zum fünffte(n) woͦllen sÿ dir | d(as) nit nachgeben, so leg in d(as) 
für, | d(as) cristus auch den Kelch genu= | men hat Vnnd gesprochen, dis= | er Kelch ist ein new 
testament, in | meinem bluet. So woͦllen wier | auch Kain gloß darvͦber lassen | machen so frag 
man sÿ wor in | d(as) bluet seÿ so der Kelch im bluet | ist.33

Hans Schlaffer hingegen,34 ein ehemaliger katholischer pfarrer aus oberösterreich, der sich dem  
täufertum angeschlossen hatte und bei der Kontaktaufnahme mit dem tiroler täufertum in Schwaz in 
gefangenschaft geraten war, ging bereits einen Schritt weiter als eitelhans langenmantel, der in sei-
ner theologischen abhandlung Ein Gespräch vom Abendmahl und seiner Gemeinschaft nur das leiden 
christi zur Vergebung der Sünden betonte, wenn er meinte, „das | abentmal Cristj [sei] ein geistlich 
speiß, | seines leibs vnnd bluets, d(as) er vergosse(n) | hat für vns im leiden seines thodts, da= | mit zue 
bezalen vnsere schuldt, die er nit | verschuldet hat“35. denn etwa um dieselbe zeit,36 am 2. Jänner 1528, 
schrieb Schlaffer kurz vor seiner Hinrichtung in seinen Brief an einen schwachen, mitgefangenen 
Bruder unter der bezeichnenden Überschrift: Zum Andern wie d(as) | Brot im nachtmal deß gleichen 
der | Kelch ein gmainschafft des Leibs vnd | Bluet Cristj seÿ etc. konkret über die reichung des  
laienkelches: 

dann wer | von disem Kelch trinckht, der hat sich | zuuor ver williget, vnnd bezeugt da= | mit 
d(as) er sein Bluet vmb Cristj vn(d) | seiner gmain willen, auch vergiessen | wil so es der glauben 
vnnd der liebe | prob oder bewårung erfodert. | Wer nun sein leib dargibt vnd sein | bluet vergeus-
set, sollicher gestalt wie | angezaigt, der gibt nit dar sein leben | oder leib, er ver geust auch sein 
Bluet | nit, sunder den Leib vnnd d(as) Bluet Cri= | stj. Dann wir sein glider seines leibs. | von 
seinem fleisch vnnd von seine(m) gepei(n).37

30 Cod. D.H.1 (wie Anm. 22), fol. 484ra-488vb unter dem Titel: Ein gründlicher Unterricht von der greulichen Meß; Cod. 
305 (wie Anm. 17), fol. 83ra-87rb unter dem Titel: Ein gründlicher Unterricht von der greulichen erdichteten Meß. – 
Vgl. Wagner, Märtyrerschicksale (wie Anm. 22), S. 418, Nr. 137 u. S. 340, Nr. 24. 

31 Cod. D.H.1 (wie Anm. 22), fol. 488r-488vb unter dem Titel: Christliches und päpstliches Abendmahl, Vergleichung und 
Widerspiel; Cod. 305 (wie Anm. 17), fol. 86vb-87rb unter dem Titel: Christlich und antichristlich Abendmahls Verglei-
chung und Widerspiel. – Diese hier erstmals vorgestellte Identifizierung muss in Hinkunft bei der inhaltlichen 
Erfassung der Gesamthandschrift von Cod. 305 berücksichtigt werden!

32 Burkhard Neunheuser, Transsubstantiation. In: Lexikon für Theologie und Kirche, Begr. Michael Buchberger. 2., völlig 
neu bearb. Aufl., Hg. Josef Höfer u. Karl Rahner, Bd 10. Freiburg 1956, Sp. 311-314.

33 Cod. D.H.1 (wie Anm. 22), fol. 499vb, Z. 11-29. 

34 Robert Friedmann, Schlaffer, Hans. In: ML, Bd 4, S. 63a-65a (und in: ME, Bd 4, S. 457b-458b).

35 Cod. Hab. 5 (wie Anm. 17), fol. 361r, Z. 9-14 u. Cod. 305 (wie Anm. 17), fol. 79va, Z. 15-21.

36 Eitelhans Langenmantel wurde am 11. Mai 1528 enthauptet, das genaue Abfassungsdatum seines Schreibens ist 
unbekannt.

37 Cod. D.H. (wie Anm. 22), fol. 226vb, Z. 19-22 – fol. 227ra, Z. 5-18. – Weiters noch zu finden in: Cod. 305 (wie anm. 17), 
fol. 135rb-138vb. Vgl. Wagner, Märtyrerschicksale (wie Anm. 22), S. 401, Nr. 75 u. S. 343, Nr. 34. – Lydia Müller dagegen 
kennt nur Cod. 305. – Müller, Glaubenszeugnisse (wie Anm. 22), S. 109. 
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Für die Hutterer selbst war somit der laienkelch als Symbol der gemeinschaft und der leidensnachfol-
ge christi eine Selbstverständlichkeit, auf die nicht immer, aber doch immer wieder hingewiesen wur-
de. etwa georg zaunring,38 Weggefährte Jakob Hutters und mitbegründer der gemeinde in mähren – 
sein Märtyrertod fiel in das Jahr 1533 – sprach in seinem Dialog zwischen der Welt und einem Christen 
über das Abendmahl39 mit aller deutlichkeit über die bedeutung des leidenskelchs: 

darumb wölt | Jr essen von dem brot, vnd tri= | nckhen von dem kelch des leid= | ens, So 
schawet, das Jr mitt mir gerüsstet seit. den Jch | bring euch vnd allen denen, die | mir nachuolgen 
wöllen [leiden…].40 

derselbe gedanke fand aber auch in der lieddichtung der Hutterer ihren niederschlag, etwa in dem von 
einem anonymus gedichteten, fünfstrophigen lied mit dem titel Die Danksagung:

1. der wahre Fels ward da geschlagen
    da christus ans Kreuz ward genagelt,
    Da kam lebendigs Wasser geflossen,
    das haben wir alle wohl genossen. 
    er nahm den Kelch, gab ihn uns willig
    und sprach: trinkt alle daraus fröhlich. 

2. der Kelch bedeut uns christi leiden,
    der heilig geist will uns bescheiden,
    daß wir christo gleich möchten werden
    und das Kreuz hier tragen auf erden,
    bis an das ende von ihm nicht wende,
    bis er uns nimmt aus dem elende.

3. Wollen wir christi reich ererben,
    So müssen wir auch mit ihm sterben.
    darum hat er uns den Kelch gegeben,
    daß wir ihm sollen folgen eben.
    uns selbst verlassen um sein’twillen hassen.
    darum hat er sein blut vergossen.41

oder etwa in bastl glasers42 dreiundzwanzigstrophigem lied O Herre Gott, wend mir mein’ Schmerzen, 
wo es heißt:

17. Wollen wir mit christo den Weinberg schneiden, 
      So müssen wir auch mit ihm leiden
      und treten in die Fußstapf sein
      also gibt er uns den Weinberg ein.43

38 Robert Friedmann, Zaunring, Georg. In: ML, Bd 4, S. 585b-586b (und in: ME, Bd 4, S. 1018b-1019a).

39 Cod. 305 (wie Anm. 17), fol. 76va-79rb unter dem Titel: Kurze Anzeigung vom Abendmahl Christi und das Widerspiel der 
Welt in Gesprächsweise; Cod. Ab. 6 (wie Anm. 27), fol. 159r-173r unter dem Titel: Kurze Anzeigung des Abendmahls 
Christi in Gesprächsweise. – Vgl. Wagner, Märtyrerschicksale (wie Anm. 22), S. 441, Nr. 7, während die Zuordnung auf 
S. 455, Nr. 33 korrigiert werden muss (vgl. Anm. 29). – Lydia Müller dagegen kennt nur Cod. Ab. 6. – Vgl. Müller, 
Glaubenszeugnisse (wie Anm. 22), S. 144-148 unter dem Titel: Ain kurtze annzaigung des abentmals Christy.

40 Cod. 305 (wie Anm. 17), fol. 79ra, Z. 12-18. 

41 Elias Walter (Hg.), Die Lieder der Hutterischen Brüder. Scottdale, Pa. 1914, S. 40ab.

42 Johann Loserth, Glaser, (Hubmayer) Bastel. In: ML, Bd 2, S. 119ab (und in: ME, Bd 2, S. 524ab). 

43 Walter, Die Lieder der Hutterischen Brüder (wie Anm. 41), S. 73b-74a.
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in späteren Verhörsprotokollen, die allerdings nicht von Seiten der behörde abgefasst worden waren, 
sondern von den hutterischen brüdern selbst oder zumindest von ihnen nahestehenden Sympathisanten 
und die in eigenen codices unter den bezeichnungen ‚glaubensbekenntnis’, ‚Verantwortung’ oder ‚re-
chenschaft’ gesammelt worden waren und im grunde zur erbauungs- und rechtfertigungsliteratur der 
Hutterer zählen, finden dann eindeutig Weingenuss und Brotbrechen als gemeinsame Bestandteile des 
nachtmahls erwähnung. 
besonders deutlich wird dies etwa bei der sogenannten Verantwortung der gefangenen brüder auf burg 
Falkenstein44 aus dem Jahre 1539, in welcher zwar die bedeutung von brot und Wein im abendmahls-
ritus erklärt wird, ohne jedoch die Vergabe des Laienkelches überzubewerten: 

auf die weiß raicht crist(us) | seinen Jungeren das brot, vnd spricht, das | ist mein leib, ist nit also 
zuuer steen, das | sein leib im brot seÿ, sunder das er inen nur | darmit annzaigt, wie er das brot 
das er | vor inen gebrochen hab, vnnd inen raicht, | vnd püete, also welle er seinen leib ann | 
creütz für sie zerbrechen, vnnd für sie alle | dahin geben, auf das wir durch sein sterb(en) | das 
leben mögen ererben, also gibt er sich | seinen Jungeren vnd verspricht, So offt ir | das thuet, so 
thuet[s] zu meiner gedechtnusß, [...||...] deß gleichen redt | er auch mit dem kelich, nit das sie 
seinn | bluet leiblich gedrunckenn haben, es wer | inen nie nit nutzlich gewessen, denn was | zum 
mundt eingeet, das geet inn denn ba= | uch, vnnd wirt durch denn natürlichenn | ganng wider aus 
geworffen, vnnd bessert | die seel nichts, Sunder er hat inn damit | ein gesetzt, denn kelich des 
neuen testame= | nts, das ist das leidenn, gleich wie sie, da | alle denn getruncken haben, vnnd 
von seinen | hennden empfanngen haben, Also auch vonn | dem kelich des leidenns Christj wer-
den sie tr= | incken, müessen, vnnd desselben tailhafft= | ig sein […].45

die aufwertung der laienkelchfrage ab 1559 wird in der Folge durch die ab diesem zeitpunkt verfasste 
Verantwortungs-literatur bestätigt. aus der Verantwortung Hans Schmids46 aus raiffach in tirol, eines 
‚dieners am Wort’ beziehungsweise predigers und nachmaligen märtyrers aus demselben Jahre 1558, 
lässt sich die erhöhte Wichtigkeit dieser detailfrage mit aller deutlichkeit ablesen, wenn versucht wird, 
den unterschied zu den katholischen praktiken aufzuzeigen: 

nun so trinckenn | die pfaffen auß ainem Kelch, | vnd geben auch darauß zue | trinckhen, aber 
d(as) sÿ mit cristo | ein geleibt, in sein testamennt | Kündtschafft vnnd leiden, d(as) ist | weit von 
inen, sunder mainen | auß dem Kelch trinckhen, wåsch | die sündt ab, Wie aber die | sündt denen 
abgwaschenn ist, | die aber aus irem kelch trinckh= | en sicht man Vor augen, d(as) sÿ | noch der 
selben voll sindt, Vnnd | ist Jnnen nit abgewaschen. | Weiter hat er de(n) | Kelch, nach dem sÿ 

44 Johann Loserth, Falkenstein. In: ML, Bd 1, S. 628ab (und in: ME, Bd 2, S. 292b). – Adolf Mais, Der Überfall von 
Steinabrunn im Jahre 1539. (Beitrag zur Kenntnis der Wiedertäuferverfolgungen in Niederösterreich und ihrer 
Quellen). In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich N. F. 36 (1964): Festschrift zum hundertjährigen 
Bestand des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich und Wien, Bd 1, S. 295-310.

45 Esztergom, Fürstbischöfliche Primatal- und Diözesanbibliothek, Cod. MSS. III 124, fol. 57r, Z. 8-19 – fol. 57v, Z. 7-21. 
– Die älteste, leider nur auf einem schlecht leserlichen Mikrofilm zugängliche Fassung findet sich in Cod. D.H.1 (wie 
Anm. 22), fol. 359ra-361vb, die zweitälteste befindet sich in der oben zitierten Esztergomer Handschrift, fol. 39r-65v, 
alle weiteren Abschriften, wie: Alba Julia, Batthyaneum, Cod. III-107, fol. 143r-177r, Cod. 305 (wie Anm. 17), fol. 
261ra-270rb und Bratislava, Stadtarch., Cod. Hab. 16, fol. 144r -168v, stammen bereits aus dem 17. Jahrhundert. – Vgl. 
Wagner, Märtyrerschicksale (wie Anm. 22), S. 433, Nr. 7, S. 407, Nr. 98, S. 371, Nr. 6, S. 351, Nr. 68 u. S. 492, Nr. 6. –  
Lydia Müller kennt nur drei Codices als Quellen: Cod. MSS. III 124, Cod. 305 und Cod. Hab. 16. Vgl. Müller, Glaubens- 
zeugnisse (wie Anm. 22), S. 190. – Adolf Mais dagegen erwähnt nur Cod. Hab. 16. Vgl. Mais, Der Überfall von Steina- 
brunn im Jahre 1539 (wie Anm. 44), S. 298.

46 Robert Friedmann, Schmid, Hans. In: ML, Bd 4, S. 75a-76b (und in: ME, Bd 4, S. 462b-464a). – Seine Schriften sollen 
von der Verfasserin in einer Habilitationsschrift unter dem Titel Hänsel Schmid und die Liebe zum Wort. Texteditio-
nen zur Täufermission um Aachen aufgearbeitet werden.
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gessen het= | en genumen, so woͦllen die pfa= | ffen, man sol des selben tags | nicht daruor essen, 
nur d(as) sÿ | es hoch auffwerffen, vnd der | mensch gedennckhen sol. es seÿ | ein heilligs brot, 
dan sunst, | oder ein heilligs trannckh.47 

und auch aus der Verantwortung des predigers und märtyrers Hans mändl,48 die er zusammen mit sei-
nen leidensgefährten Jörg rack und eustachius Kotter im Jahre 1561 in innsbruck ablegte, lässt sich 
ein gezieltes interesse von Seiten der behörde hinsichtlich der laienkelchfrage ablesen, denn das dies-
bezügliche Fragstück lautete: 

Was sie halten vonn dem, so etlich | zu samen komen in den heusern, vnd || trincken wein vnd brot 
ein ander zu= | raichen, vnd sagen sie begeen vnd hal= | ten das Nachtmal Christj. Ob sie gla= | 
uben das [es] d(as) nachtmal christi sei, auch | ob sie auch darbei vnnd [m]it gewesen, | vnd 
solchen wein vnd brot dergleich(en) | gestalt empfangen vnd gereicht haben.49 

die antwort darauf ließ allerdings keinerlei missverständnisse aufkommen: 
die weil Jesus christus der sonn gotes, | wein Vnd brot mit seinen lieben | Jungern gebraucht, 
Vnnd dasselb= | ig zu seiner gedechtnus inen ein gsetzt, | vnd zue essen vnnd trincken beuolch= 
| en habe, auch seine Junger hernach. [...||...] da halte man | als dann das recht abentmal, wie | der 
heillig paulus anzaigt, Vnnd | heten gehoͦrter massen, d(as) brot vnnd | wein als andre mitglider, 
an christo | offtmals genossen, als aber diener. || nien selbs geraicht50, 

wobei die Formulierung ‚an christo’ in der Folge noch deutlicher ausgelegt wurde, und zwar dergestalt, 
„das christus Jesus im himl | Vnd nit in disem Sacrament sei“51.
in den Drei Artikeln, die zugleich teil der sogenannten Fünf Artikel sind und die peter Walpot,52 dem 
Vorsteher der gesamtgemeinde, zugeschrieben werden, heißt es beispielsweise über die Wandlung: 

So offt ir von disem brot ess= | enndt. vnd von disem trannckh tri= | nckhendt, Sollend ir des 
Herre(n) thodt | verkündigen, bis d(as) er kumbt. We(n) | er Leiblich im Brot wer, mit fleisch | 
vnnd pain. mit henndt vnnd füess(en), || so het der paulus nit gesagt. bis | d(as) er kumbt. Wen er 
vorhanden wer.53

aus der zeit des beginnenden moralischen Verfalls der hutterischen gemeinden in mähren weiß eine 
Allgemeine Ordnung aus dem Jahre 1612 Kurioses zu berichten, nämlich über die Feier des abend-
mahls mit branntwein! Hierin heißt es: 

auch nachdem ein teil orten mit dem brandwein austeilen und trinken, zu der holdseligen ge-
dächtnis des Herrn, eine große ordnung eingerissen, also daß man allein in einem Haushaben zu 
des Herrn gedächtnis dem Volk mit die gäste etliche eimer brandwein ausgeteilt54,

47 Cod. D.H.1 (wie Anm. 22), fol. 578ra, Z. 8-30. – Weitere Abschriften finden sich in folgenden Handschriften: Alba Julia, 
Batthyaneum, Cod. Ms. III-90, fol. 89v-102r; Bratislava, Bibl. d. Slowak. Akad. d. Wiss, Cod. 388, fol. 186v-203v; Cod. MSS. 
III 124 (wie Anm. 45), fol. 26v-38v; Brünn, Staatsarchiv, Cod. 798, fol. 93r-115v. 

48 Johann Loserth, Mändl, Hans. In: Mennonitisches Lexikon, Begr. Christian Hege u. Christian Neff, Fortf. Harold S. 
Bender u. Ernst Crous, Bd 3. Karlsruhe 1958, S. 11b-13a [Kurzzitat: ML, Bd 3]. – Ders., Mändl (Korbmacher), Hans. In: 
ME, Bd 3, S. 454a-455a. – Wagner, Märtyrerschicksale (wie Anm. 22), S. 642-661.

49 Wagner, Märtyrerschicksale, S. 140, Z. 456 – S. 141, Z. 464.

50 Ebda, S. 141, Z. 466 471; S. 142, Z. 490 – S. 143, Z. 1.

51 Ebda, S. 145, Z. 543f.

52 Robert Friedmann, Walpot (Walbot), Peter. In: ML, Bd 4, S. 460a-461b (und in: ME, Bd 4, S. 880b-882a).

53 Esztergom, Fürstbischöfliche Primatal- und Diözesanbibliothek, Cod. MSS III 128, fol. 8r, Z. 17-22 – fol. 8v, Z. 1f. – Vgl. 
auch Müller, Glaubenszeugnisse (wie Anm. 22), S. 241.

54 Paul S. Gross (Hg.), Rechenschaft unserer Religion, Lehr und Glaubens von den Brüdern, so man die Hutterischen 
nennt, ausgangen durch Peter Rideman. Zus.st. u. Bearb. Karl u. Franziska Peter. Reardan, Wash. 1980, S. 58.
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was in der Folge weiteren ungehemmten Konsum nach sich zog, dass man bereits „morgens früh [...] 
hin und wieder im Stuben und Werkstätten ein solche brandwein einschenken und trinken [anhob], das 
entsetzlich zu hören gewesen“55, und dem man offenbar vergebens mit Vorhaltungen und Strafen beizu-
kommen suchte, da die Übeltäter bei der predigt zumeist einschliefen und es daher „öftermalen bei des 
Herrn Wort sehr stark und unlieblich nach brandwein geschmeckt“56 habe.

die vielfältigen auswirkungen des Weins ziehen sich wie ein rotes band durch das leben der Hutterer, 
denn der Weinbau stellte in erster linie einen überaus wichtigen wirtschaftlichen Faktor dar. zwar kam 
der landwirtschaft im Vergleich mit dem Handwerk eine etwas geringere bedeutung zu, doch unter 
allen bäuerlichen erwerbszweigen dominierte der Weinbau, denn 

[e]s scheint in den Haushaben außer Weingärtnern kaum hauptberufliche Landarbeiter gegeben 
zu haben, wenigstens werden sie in den Quellen nirgends genannt. die bäuerliche arbeit besorg-
ten die Neueingetretenen, die jungen Leute und die Frauen, im Notfall, vor allem in der Erntezeit, 
wurden dazu auch Handwerker eingeteilt.57 

Schon von allem anfang an bedienten sich die weltlichen und geistlichen Herrn bevorzugt der frommen 
brüder als Weingärtner für ihre mährischen latifundien. die Älteste Chronik der Hutterischen Brüder 
berichtet beispielsweise im zusammenhang mit der entstehung der ansiedlung in auspitz58 im Jahre 
1530, die ihr bestehen im grunde nur einer der zahlreichen Streitigkeiten innerhalb der taufgesinnten 
gruppen verdankte: 

also hat gott abermal ein absünderung vnd leütterung gemacht / die frumen von den vnfrumen 
aus gefüert / Daher haben die so bej dem Jacob Widman im hauß bliben / den name(n) bekomen 
/ das sie bis auff den heutigen tag dj Aussterlitzer Brüeder gnennt werden. || Die aber alle so sich 
mit dem zaunring auf den weg gemacht / sind irem fürnemen nach / doch mit grossem schrecken 
/ der rauber halben / gehn auspitz kommen / da haben sie die leüt desselben orts behaust / vnd 
zu Herbrig aufgnome(n) / Sie aber haben grosse not vnd hunger da erdulten müessen / denn sie 
waren des lands vnd der weingart arbeit gantz vnberichtet / darzu heten sie kein zerung / derhal-
ben muesten sie offt mit wasser vnd ainem klainen stücklen brots den gantze(n) tag an herter 
arbeit für guet haben […].59 

Damit nicht genug fielen sie auch noch einem schändlichen Betrug zum Opfer, denn 

[z]u der zeit war ainer mit namen casper zu auspitz [...] welcher denn vor ainer zeit von der 
gmain zu aussterlitz komen war / der gab für in gestalt aines bueßfertigen hertzen / sich wider 
mit dem zaunring vnd seinem volckh zuuerainigen / gepäret sich auch mit valschem vnd schalck-
hafftigem schein / nam die frumen im schein der freüden in sein hauß auff / gab ine herbrig / bis 
sie mit grossem mangel der speiß seine weingarten arbaiteten bis zum lesen / do öffnet er seinen 
duck / gab die brüederschafft auf / beschid sie mit lären hennden aus seinem hauß hinweck.60 

55 Ebda, S. 58.

56 Ebda, S. 58.

57 Walter Kuhn, Geschichte der deutschen Ostsiedlung in der Neuzeit, Bd 2: Das 15. bis 17. Jahrhundert (Landschaftli-
cher Teil). Graz, Köln 1957 (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, Bd 1), S. 322.

58 Christian Hege, Auspitz. In: ML, Bd 1, S. 98ab (und in: ME, Bd 1, S. 192ab).

59 Andreas Johannes Heinrich Zieglschmid (Hg.), Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder. Ein Sprachdokument aus 
frühneuhochdeutscher Zeit. Ithaca, N. Y. 1943, S. 95f.

60 Ebda, S. 96.
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aus dieser auspitzer gemeinde entwickelte sich dann nach weiteren schmerzhaften Querelen im laufe 
des Jahres 1533 die gruppe der Hutterischen brüder. es waren die beständigen Selbstreinigungsprozes-
se innerhalb der taufgesinnten brüder, die nicht nur das zusammenleben untereinander, sondern auch 
den umgang mit der andersgläubigen mitwelt ungemein erschwerten. im Jahre 1535 beschlossen die 
Hutterer beispielsweise, ihre arbeiten für den geistlichen großgrundbesitz einstellten, um damit nicht 
indirekt die katholische abgötterei zu stärken. 

auff Solchen beschluß hat die gmain d(en) nunne(n) oder äbtissin inn der Königin Kloster zu 
brünn / welche ist die Herrschafft v̈ber awspitz / die arbeit zu Weingarten vnd || andere mer / 
auffgesagt / Vnd angezaigt / das man ir vnd anderen dises stanndts nit mer kündt arbeiten / das 
aber aus keinem stoltz / sonder vmb gottes forcht willen / Sorg habende / man möcht sich des 
diensts der götzenn auch mit inen tailhafftig machen / das denn gwisslich wider gott im himel 
wer.61 

diese zeitweise übertrieben strenge Haltung der frommen brüder handelte ihnen aber letztlich selbst 
nur sehr viele unannehmlichkeiten ein, denn sie mussten auspitz verlassen und eine neuansiedlung in 
Schäckowitz gründen, wo ihres bleibens im zuge weiterer unbilden dann allerdings gleichfalls nicht 
von allzu langer dauer war. 
nach der zeit der großen Verfolgung in mähren, etwa ab dem Jahre 1554, erfuhren dann Wirtschaft und 
gewerbe der frommen gemeinden einen bedeutenden aufschwung.62 dabei nahm die Weingärtnerei 
einen wichtigen Stellenwert ein. So erzählt die Älteste Chronik der Hutterischen Brüder, dass „schwert 
vnd Spieß zu rebmessern / sageisen / vnnd andern nutzlichen gebrauch verschmidet / vnd ange-
wenndt“63 wurden und dass man sich „mit täglicher handtarbeit / mit aller hawer vnd pawernn arbeit / 
zu weingart / zu acker / zu veld / Wÿsen vnd gärten“64 ernährte.
darauf spielt etwa der Gemeinschaftsbrief von Jörg rack65 und eustachius Kotter66 an, den sie am  
5. Juni 1561 gemeinsam aus ihrem innsbrucker gefängnis an die Weinhauer bei der gemeinde in mäh-
ren gerichtet hatten.67 denn eustachius Kotter, ein einfaches gemeindemitglied, war – wie viele seiner 
mitbrüder – Hauer in den Weingärten in mähren gewesen, ehe er 1560, zusammen mit dem prediger 
Hans mändl und dem Säckelwart Jörg rack, in gefangenschaft geraten war. dieser gemeinschaftsbrief 
wurde zwar von Jörg Rack für seinen kranken Zellengenossen geschrieben, entstammte jedoch dem 
Erfahrungsbereich des Weinhauers Eustachius Kotter, da ja darin nicht nur die Namen zweier befreun-
deter Weinhauer genannt werden, sondern auch bewusst mit Fachbegriffen und Sachkenntnis an die 
Weingartenarbeit angespielt wird, hinter der sich jedoch in einer Großform der Metapher im Grunde 
genommen die ‚arbeit im Weingarten des Herrn’, also das Festhalten an einem heiligmäßigen leben 
verbirgt:68

61 Ebda, S. 145f.

62 Johann Loserth, Gewerbetätigkeit der Huterischen Brüder. In: ML, Bd 2, S. 105b-108b. – Ders., Crafts of the Hutterian 
Brethren. In: ME, Bd 1, S. 728a-730a. 

63 Zieglschmid, Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder (wie Anm. 59), S. 432.

64 Ebda, S. 434.

65 Christian Neff, Rack, Jörg (Georg Mair, genannt Rack). In: ML, Bd 3, S. 424ab (und in: ME, Bd 4, S. 241b-242a). 
– Wagner, Märtyrerschicksale (wie Anm. 22), S. 661-669.

66 Christian Neff, Kotter, Eustachius. In: ML, Bd 2, S. 554ab (und in: ME, Bd 3, S. 229b-230a). – Wagner, Märtyrerschick- 
sale (wie Anm. 22), S. 669-674.

67 Ediert in: Wagner, Märtyrerschicksale (wie Anm. 22), S. 248-255.

68 Ebda, S. 620-623 u. 669-674.
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Jr hertzlieben b(rüeder) Jm her= | ren hauwer vnnd wol bekannde, wo | ir dann hierumb seit, wir 
eure lieb= | en Brüeder im herren, vnd mitha= | uer zu gleich mit euch [...] wir kůnen aus | herz-
licher lieb nit vnderlassen, euch | ein wenig zu schreiben [...] vnd lassen euch wiss(en) | d(as) es 
vns im herre(n) gar wol geet, vnd | sein gar wol gesterckt in got, vnd der | herre des weinbergs 
den wir von | anfang vnsers berueffs, in ainfalt | in seinem weinperg gearbet haben, der | hat vns 
kundt gethon, vnd d(as) ortt | des weinpergs hat er vns fur vnser | angesicht furgemallet, Jst wol 
nit lanng, | aber Vil vnnkraut distl vnd dorn | steen darin, Vnd hat ein grobes anseh= | en, aber es 
graust vns gar nicht darob, | der herr des weinpers ist mit vns, | vnd gibt vns anweis. wie wir nun 
dap= | ffer sollen sein(n), vnd vnuerzagt, es moͦg || vns kein distl oder dorn nit verletz= | en, wir 
sollen nun dapffer drein | hawen; darnach solten wir feur ab= | ent haben, solches wellen wir auch 
| gern thein, mit des herren hilff, der | vns dan speiß vnd tranck darzue | gibt, vnnd handtschuech 
der gedult | anlegt; damit wir nun feir abent moͦ= | genn haben, vnd darnach ein trunck | der se-
ligkeit einnemen [...].69

Hier in mähren also brachte die fromme gemeinde ein eigenes ‚amt’ hervor, nämlich das des soge-
nannten ‚Weinzierls’ oder Winzers, über dessen Pflichten die Älteste Chronik der Hutterischen Brüder 
berichtet, dass er „das volck v̈beral zur arbeit ordnete[…] vnd anschickte[...] / Ÿedes zu dem Was es 
kundt vnd wol vermocht / zu veldt vnnd wo es not thet.“70 Zunächst jedoch konnte sich dieser Beruf 
noch auf keinerlei tradition oder ‚Know-how’ stützen, er war allein produkt der anforderungen, die 
eine neue umwelt wie mähren in wirtschaftlicher Hinsicht an die gelehrigen tiroler auswanderer stell-
te. Schon bald wurden eigene gemeindeordnungen geschaffen, um das zusammenleben sowie die ar-
beits- und güterverteilung innerhalb einer ansiedlung, einer sogenannten ‚Haushabe’, zu regeln. die 
Weinzierl-Ordnung der Hutterer stammt aber erst aus der zeit des niedergangs der frommen gemeinde, 
die ganz offensichtlich von einer immer größer werdenden arbeitsscheu geprägt war, die höchstwahr-
scheinlich nicht nur – wie gemeinhin vermutet – auf die notzeiten und den allgemeinen Sittenverfall 
zurückzuführen war, sondern auch auf den sogenannten ‚Kommunismus’ der täufer, den man vielleicht 
besser ‚gemeinschaftswesen’ nennen sollte.71 So galt um diese zeit etwa die Faulheit der Winzer bereits 
als sprichwörtlich, denn in besagter Weinzierl-Ordnung vom 16. märz 1650 wird eindringlichst davor 
gewarnt, 

daß sie sich nicht von der arbeit abziehen, sondern soviel nützlich bei der arbeit sein und bleiben. 
und sehen daß man auch den gebührlichen Fleiß beweise, dieweil man wohl weißt, wie die Herde 
geht, wenn kein Hirt dabei ist. Wie man gewißlich hört, daß auch die nachbarn und bauern über 
den Unfleiß klagen, wie unsere Leut so langsam an die Arbeit kommen, und die Ersten etwa noch 
niedersitzen, bis die Hindersten nachher kommen. man tragt ihnen das essen noch ins Feld und 
Weingarten, und tun teils wenig vorm essen. danach sitzt man bald wieder eine Stunde.72 

bezeichnenderweise in dieselbe Kerbe schlägt auch das in hutterischen Kreisen beliebte lied Wach auf, 
wach auf, o Menschenkind, 73 in dem es heißt:

69 Ebda, S. 249f., Z. 24-28, 29-31 u. 33-57.

70 Zieglschmid, Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder (wie Anm. 59), S. 434.

71 Johann Loserth, Gütergemeinschaft der tirolisch=mährischen Gruppe der Täufer (Huterische Brüder). 2. Die Durch-
führung der Gemeinschaft. In: ML, Bd 2, S. 207b-209b. – Ders., Community of Goods. In: ME, Bd 1, S. 660a-662a.

72 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 45.

73 Bratislava, Stadtarch., Cod. Hab. 15, fol. 303v-306r. – Auch in: Ausbund, das ist: Etliche schöne Christliche Lieder, Wie 
sie in dem Gefängnis zu Passau in dem Schloß von den Schweizer=Brüdern und von anderen rechtgläubigen Christen 
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1. Wach auff wach auff: o menschen ki= | nd
    von deinem schlaff stee auff geschwindt, |
    wie bistu so ver droßen, 
    wiltu den tag hie | mießig stan, 
    vnd nit Jns hern weinberg | gan,
    der dich hatt berueffen laßen :/∴
2. Jst doch gott gar ein frembder man,
    der d(en) | weinberg, hatt auff gethan, 
    all die zue in | thuen komen
    vnd arbaitten die klaine zeitt, |
    den will er baldt die ewig freidt,
    geben mit | allen fromen :/∴
3. Wie Seitt Jr gar Schlaifferig leitt,
    das | Jr nit megt die kleine zeitt,
    den last mit || wilen tragen, 
    da ewig fridt der tagloin Jst,
    es wert doch | nur ein kleine frist,
    geneigt hat sich der tage /: 74

diese art von ‚Kommunismus-Syndrom’ wurde zusätzlich noch durch zahlreiche Fest- und Feiertage 
gefördert, weswegen man danach trachtete, 

die arbeiter im Feld desto früher und später an[zu]halten, damit sie die Versäumnis solcher Fei-
ertagen mit ihrer arbeit zum teil etwa einbringen. und sonderlich am Samstagen, den ganzen 
tag, oder sonst ein anderer tag an der arbeit bleiben, es sei denn badetag. denn mit müssig 
gehen ist es unmöglich unsere Weiber, Kinder, alten und dürftigen zu ernähren.75 

in den augen des bekannten ‚täuferfressers’, des Jesuiten christoph andreas Fischer, wirkte der hutte-
rische Arbeitseifer jedoch wie ein einziger theologischer und wirtschaftlicher Affront gegen jegliches 
rechtgläubige Herkommen, weswegen er ihn als einen der punkte in seinen Sündenkatalog, in seine 
Vier vnd funfftzig Erheblichen Vrsachen, Warumb die Widertauffer nicht sein im Land zu leyden, auf-
nahm. Hier heißt es:

Ja dises alles wer noch zum theil zuuerschmertzen / | wann sie nur nicht auffhebten alle gebraͤuch / 
alle ce= | remonien / alle Fest der catholischen religion / durch | welche dieselbe / gleich wie 
der Wein von den tauffeln / | die tauffeln von den raiffen / vnd die raiffen von den | baͤndern wird 
erhalten. denn keine(n) aposteltag feyern | sie nicht / alle marienfest verwerffen sie / die Sontaͤ-

ge | entheiligen sie mit jhrer Arbeit / denn sie geben fuͤr / daß | sie solchen nicht schuldig sein zu 
feyern / denn allein von | wegen ergernuß. an einem Freytag fressen sie für= | nemlich Fleisch / 
die Geistlichen sein jhnen ein Dorn in | Augen / kein Kirch noch Capellen findet man bey jh= | 
nen / ob sie schon noch einmal in die 70. statlichste Hoͤf | vnd Haͤuser in maͤhren hetten. Sontag 
vn(d) Feyertag | wo sie regenten vnd burggrafen sein / legen sie den | christen deß morgens fruͤ 

hin und her gedichtet worden. Allen und jeden Christen, Welcher Religion sie sein, unpartheiisch sehr nützlich. 
Nebst einem Anhang von sechs Liedern. 13. Aufl. Lancaster County, Pa. 1995, S. 683f.

74 Cod. Hab. 15 (wie Anm. 73), fol. 303v-304r.

75 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 47.
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robat auff / damit sie nur | nicht zum gottesdienst moͤgen kommen / wie es denn | allhie den 
gantzen Sommer deß 1605. Jahrs ge= | schehen / vnd ich mit allen meinen pfarrkindern kan | 
bezeugen. | dise vnd dergleichen mittel brauchen die schoͤnen || zoberlein die christenheit auß-
zutilgen / vnd doch las= | sen wir Christen solche neben vns paßieren / befirderen | sie auch noch 
für vnsers glaubens genossen nur vmb | ein zeitlichen vnd zergaͤnglichen gewin.76

offenbar war die arbeitsmoral in den anfängen der religiösen bewegung noch bedeutend höher gewe-
sen, so wollen es zumindest die verklärenden reminiszenzen an längst vergangene tage glauben ma-
chen, wenn es heißt: 

Von den alten Hauern hat man oft gehört, daß sie keinem zugelassen, unter die bäume zu laufen 
oder Weinbeere abzureissen, solche ordnung gehalten, daß man etwa wenn ein Jungen ein Wein-
beere abgestoßen, es vergraben, im nichts getraut zu essen, und das abgefallene obst zum baum 
hingelegt, es habe dann ein Weinzierl einen etwas gegeben. es haben sich die alten Hauer auch 
beflißen, ihren Zeug fein sauber und gut zu machen, daß die desto besser und leichter haben ar-
beiten können.77 

zum aufgabenbereich eines Weinzierls gehörte demnach neben dem Weinbau auch der obstanbau, das 
Schneiden und dreschen von getreide, das pressen 
von Most und das Krautschneiden, im Winter jedoch 
auch das lesen und Schreiben, etwa das Kopieren 
von Handschriften und die Pflege des Gemeindege-
sangs.78

dass der Weinverbrauch bei den abendmahlszere-
monien nur gering war, liegt auf der Hand, sagt aber 
bei weitem nicht alles über den Weingenuss im tägli-
chen leben der Hutterer aus. der Wein bildete nicht 
nur, was die Stillung des geistigen Wohls anbelang-
te, sondern auch in Hinblick auf das leibliche Wohl 
einen wichtigen bestandteil des gemeindelebens. 
zwar war den frommen geschwistern der gedanke 
an eine ‚innere’ beziehungsweise ‚innerweltliche’ 
askese79 durchaus nicht fremd, er unterschied sich 
jedoch grundlegend vom mittelalterlichen Askese-
gedanken mit seiner unterdrückung der natürlichen 
bedürfnisse des Körpers. denn erst das leiden oder 
die bereitschaft, für seinen glauben leiden auf sich 
zu nehmen, brachte den Frommen in den besitz des 

76 Christoph Andreas Fischer, Vier vnd funfftzig | Erhebliche Vrsachen / | Warumb die Widertauffer nicht sein | im Land 
zu leyden. | Gestellt Durch | Christophorvm AndreAm | Fischer D. Pfarrherrn zu Veldsperg. | Exodi 22. | Die Zauberer 
solstu nicht lassen leben. | Mit Ro ͤm. Ka ͤy. Ma ͤyestat. Freyheit. | Getruckt zu Ingolstadt / bey Andream Angermeyer. | 
Anno M DC. VII, S. 110, Z. 12-32 u. S. 111, Z. 1-4.

77 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 46.

78 Ebda, S. 46.

79 Erich Göttner, Inneres Licht. In: ML, Bd 2, S. 420a-421a. – Christian Neff, Aeußeres Wort. In: ML, Bd 1, S. 99a. – Wilhelm 
Wiswedel, Bible: Inner and Outer Word. In: ME, Bd 2, S. 324a-328b. 

Abb. 1: Titelblatt zu Christoph Andreas Fischers 
taubenkobel
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sogenannten ‚inneren Wortes’. Freilich durfte dieses leiden oder diese entbehrung niemals selbst zu-
gefügt sein, sondern war ergebnis einer siegreichen Konfrontation des standhaften gläubigen mit der 
sündhaften Welt.80 Verzicht auf all jene Dinge, die das Leben angenehmer oder schöner zu gestalten 
vermögen, sollte daher nur bis zu einem mit Vernunft vertretbaren maß geleistet werden, denn die be-
dürfnisse eines gesunden Körpers sollten immerhin soweit Erfüllung finden, dass jeder Einzelne imstan-
de war, das größtmögliche körperliche und geistige arbeitspensum zum Wohle der gemeinschaft zu 
leisten. damit wollte man „dem alten adam ein piß in denn | Kiffel legen“81, wie ulrich Stadler in seinen 
keineswegs zimperlichen erwägungen über erbsünde und zusammenleben von mann und Frau darauf-
losräsonierte, „d(as) er als ein knecht vns | diene vnd gehorsam sei, vnd wir im nit | volgen vnd nachhen-
gen in seinen | lüsten, allein im die bloß noturfft | geben, zu seiner auffenthaltung, damit | er dienen 
moͦge, Vnd vnser knecht sei,“82 zumal ja jeder Rechtgläubige darunter „seufftzett, d(as) er so verderbt ist, 
d(as) | auch etliche nattürliche werck vnd | sonderlich die besåmung nit an boͦsen | lust abgeen sollten.“83 
denn ganz ähnlich wie mit dem alkoholgenuss war es auch um die sexuelle enthaltsamkeit der frommen 
Brüder bestellt, die in diesem Kontext ja auch nicht lebenslange Ehelosigkeit bedeutete, wiewohl eine 
solche durchaus nicht verboten war, sondern eine von Verantwortung gezügelte Sexualität im rahmen 
einer hutterischen ehegemeinschaft zum zwecke der Fruchtbarkeit.84 bezeichnenderweise machte ul-
rich Stadler – wie bereits eingangs erwähnt – den zügellosen alkoholkonsum im Verein mit kulinari-
schen Schlemmereien für die „Gailheit | im fleisch“85 verantwortlich. Damit erwies er sich jedoch eindeu-
tig als von der tradition der sogenannten ‚trunkenheitsliteratur’86 des 16. Jahrhunderts inspiriert, in der 
trunksucht und Fresserei zur todsünde der maßlosigkeit zählten, welche ihrerseits die todsünde der 
unkeuschheit nach sich zog, womit der Verlust des Seelenheils verbunden war. damit nicht genug, be-
deutete der Verlust der persönlichen ehre auch noch eine rufschädigung für das gesamte hutterische 
gemeinschaftswesen, wie beispielsweise auch in der Allgemeinen Ordnung aus der zeit des Vorstehers 
Sebastian dietrich aus dem Jahre 1612 hinsichtlich des branntweinkonsums argumentiert wird: 

Weilen ein solches dem ernstlichen Handel und vortrefflichen Wort des Herrn nicht allein ganz 
zuwider, sondern auch demselben zum Schimpf und Schmach, ja zur Unehr gereicht und wir uns 
dessen auch vor den Weltleuten, wo es von uns gesagt wurde, schämen müssen.87

und in der tat, dies bestätigen etwa die gehässigen angriffe eines eifrigen Katholiken wie christoph 
erhard.88 in seiner Gründlichen, kurz verfassten Historia von den Münsterischen Wiedertäufern aus 

80 F. Lau, Askese. V. In katholischer und protestantischer Ethik. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwör-
terbuch für Theologie und Religionswissenschaft, Bd 1. 3., neu bearb. Aufl., ungek. Studienausg. Tübingen 1986 (UTB 
f. Wiss.: Große Reihe), S. 644-648. – Christian Neff, Heiligung. In: ML, Bd 2, S. 277a-297a. – John C. Wenger, Holiness 
Movement. In: ME, Bd 2, S. 790b-791a.

81 Cod. I 87.708 ES (wie Anm. 6), fol. 10r, Z. 3f.

82 Ebda, fol. 10r, Z. 4-9.

83 Ebda, fol. 8v, Z. 5-8.

84 B[enjamin H.] Unruh, Frau. In: ML, Bd 1, S. 688b-693b. – Harold S. Bender, Women, Status of. Anabaptism. In: ME, 
Bd 4, S. 972b. – Ernst Correll, Ehe. C. Die Ehe im Schicksal des ursprünglichen Täufertums. In: ML, Bd 1, S. 512ab. – 
Ernst Correll, Harold S. Bender, Marriage. In: ME, Bd 3, S. 502a-510b. – Robert Friedmann, Marriage, Hutterite 
Practices. In: ME, Bd 3, S. 510b-511b. – J. Howard Kauffmann, Family. In: ME, Bd 2, S. 295a-299b.

85 Cod. I 87.708 ES (wie Anm. 6), fol. 10v, Z. 20f. 

86 Eberhard Klaaß, Trunkenheitsliteratur. In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Hg. Paul Merker u. Wolfgang 
Stammler, Bd 4. Berlin 1931, S. 102a-104b. – Adolf Hauffen, Die Trinklitteratur in Deutschland bis zum Ausgang des sech- 
zehnten Jahrhunderts. In: Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte, Hg. Bernhard Seuffert, Bd 2. Weimar 1889, S. 481-516.

87 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 58.

88 Johann Loserth, Erhard, Christoph. In: ML, Bd 1, S. 606b-608a. – Ders., Robert Friedmann, Erhard, Christoph. In: ME, 
Bd 2, S. 243a-244a.
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dem Jahre 1589 nahm er – neben vielen anderen bösartigen unterstellungen – in einem eigenen Kapitel 
mit der vielsagenden Überschrift: Vom Volsauffen der Huetterischen | Bruͤdern89 auch den hemmungs-
losen Weinkonsum der Hutterer gnadenlos aufs Korn. Sie wären oft so betrunken, dass sie 

die Stu= | benthuͤr nit finden / noch sehen kuͤnden / weder schier stehn noch | gehn moͤgen. Wann 
sie nun beynah vnd zum Sauffen kom= | men koͦndten / sonderlich zum brotbrechen / trincken sie 
jhnen | gute starcke Reusch an. 90

und christoph andreas Fischer,91 dessen missgünstige ausführungen vielfach wortwörtlich auf chris-
toph erhards Schriften zurückgriffen, wetterte voll rhetorisch geschulter Spottlust in seinem Taubenkobel 
[abb. 1] über das hutterische „vol sauffen / also | daß sie offt nicht mehr können gehen vnd stehen / als | 
dann entschuldigen sie sich vnd sagen / sie seyn muͤde. | Jch glaubs gerne / aber nicht von der reise oder 
ar= | beit / sondern vom trincken.“92

doch zurück zu den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen innerhalb einer Haushabe. Während 
die geistigen belange einer gemeinde dem ‚prediger’ oder ‚diener des Wortes’93 unterstanden, oblagen 
die weltlichen bereiche einem sogenannten ‚diener der notdurft’ oder ‚Haushalter’94. dessen aufga-
benbereiche betrafen die Verwaltung des gesamtvermögens der gemeinde, den ankauf beziehungs-
weise Verkauf von Waren sowie die gerechte Verteilung der arbeiten und güter an die gemeindemit-
glieder. eigene ‚Hausordnungen’ grenzten dabei zur Vermeidung von Streitereien und missbräuchen 
die einzelnen tätigkeitsbereiche der brüder und Schwestern voneinander ab.
in der praxis zeigte sich allerdings, dass der amtsmissbrauch von Vorgesetzten eines der Hauptproble-
me der gütergemeinschaft darstellte, den es bereits in den kleinen dingen des täglichen lebens vor-
sorglich zu unterbinden galt, denn: 

Haußhalter, weinzierl od(er) | andere brüeder, die im dienst | der notdurffft steen, sollen | zum 
essen nit gesündert sein, | sonder mit den Kuchelleüt(en) | in der Stuben essen, vnd | ob sie zu 
zeiten denselben | tisch versaumen, soll man | Jnen in der stuben, vnd nit | an sondern orten zu 
essen | geben. | auch Jnen selb kein besond= | ere speiß kochen auff des || kuchel volcks tisch, 
vnd nit | alltag fleisch auff Jren | tisch geben.95 

89 Christoph Erhard, Gru ͤndliche kurcz verfaste Historia. | Von Münsterischen Wi= | dertauffern: vnd wie die Hutterischen 
Bru ͤder | so auch billich Widertauffer genent werden / im Lo ͤblichen | Marggraffthumb Ma ͤrhern / deren vber die 
sibenczehen tausent sein | sollen / gedachten Mu ͤnsterischen in vilen a ͤnhlich / | gleichformig vnd mit zustimmet 
sein. | Durch. | Christoffen Erhard Theologum, auß der Fu ͤrstlichen | Graffschafft Tyrol / von Hall geborn. | Gedruckt zu 
Mu ͤnchen / Bey Adam Berg. | Cum gratia & priuilegio Cæs: May: | Anno M.D.LXXXVIIII, fol. 17r, Z. 19f.

90 Ebda, fol. 17v, Z. 6-10.

91 Johann Loserth, Fischer, Christoph Andreas. In: ML, Bd 1, S. 646a-648a. – Ders., Robert Friedmann, Fischer, Christoph 
Andreas. In: ME, Bd 2, S. 332a-333a.

92 Fischer, Christoph Andreas, Der Hutterischen | Widertauffer Tauben= | kobel: Jn welchem all jhr Wu ͤst / Mist / Kott | 
vnnd Vnflat / das ist / jhr falsche / stinckende / vnfla ͤtige | vnd abscheuliche Lehrn / was sie nemblich von Gott / von 
Christo / von | den H. Sacramenten vnd andern Artickeln deß Christlichen Galubens halten / | werden erza ͤhlet / alle 
ku ͤrtzlich vnd treulich auß jhren eygnen Bu ͤchern / | so wol getruckten als geschibnen / mit Anzeygung deß Orths / | 
wo ein jedliche zufinden / verfasset. | Auch des grossen Taubers deß Jacob Hutters Leben / | von welchem sich die 
Widertauffer Hutterisch nen= | nen / angehenckt: | Durch Christophorvm AndreAm Fischer D. | Pfarrherrn zu Velsperg. | 
Mit Ro ͤm: Kays: Mayest: Freyheit. | Getruckt zu Jngolstatt / in der Ederischen Truckerey / | durch Andream Angermeyr. 
| Anno m. dC. vii, S. 54, Z. 13-17.

93 Johann Loserth, Diener am Wort. In: ML, Bd 1, S. 438b-440b. – Robert Friedmann, Johann Loserth, Diener am Wort.  
In: ME, Bd 2, S. 54a.

94 Johann Loserth, Diener der Notdurft. In: ML, Bd 1, S. 440b-442a (und in: ME, Bd 2, S. 54b-55b).

95 Alba Julia, Batthyaneum, Cod. Ms. III-96, fol. 18v, Z. 6-18 – fol. 19r, Z. 1ff.
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Die Ansichten darüber waren jedoch nicht immer so eindeutig gewesen: Die Chronik der Hutterischen 
Brüder berichtet beispielsweise über einen gewissen Herman Schmid und seine anhänger, die im Jahre 
1540 eine besonders strenge Form des gemeinschaftswesens durchzusetzen versucht hatten, indem sie 
kritisierten, dass „die gemain iren diennern mit sonderm essenn vnd trincken begegne“96, ein Vorwurf, 
dem sich auch ein gewisser Hans edlmair kurz darauf anschloss. diese rigide auffassung vermochte 
sich jedoch zunächst nicht sonderlich durchzusetzen, man vertrat vielmehr die Ansicht, dass „die so wol 
fürsteen / zwifacher eeren werth sein“97, sodass letztlich Herman Schmid und Hans edlmair ihre Kritik 
zurückzogen, um eine Wiederaufnahme in den Schoß der gemeinde zu erlangen.
eine der wichtigsten innerhäuslichen aufgaben neben der zubereitung der täglichen Speisen versah ein 
sogenannter ‚Kellner’. das löschen des durstes durch bier und Wein war eine äußerst verantwortungs-
volle tätigkeit, die selbstverständlich nur in den Händen eines erprobten bruders ruhen durfte. dabei 
war Kontrolle das oberste gebot. nicht ohne grund war somit das amt des Kellners der aufsicht eines 
Vorgesetzten unterstellt, denn es galt, „treulich mit des || Haußhalters rath hand= | len [ und n]it aus Jm 
selbst an= | zäpffen“98 oder gar „ausser oder v̈ber die | ordnung ÿemands einen | trunck einzuschencken 
oder | geben […].“99 
um dem missbrauch nicht tür und tor zu öffnen, durfte der Kellner selbst niemals den Überblick über 
das ihm anvertraute gut verlieren, und so hieß es für ihn, 

[f]leissig in der Kamer bleib= | en, damit nit andere Vrsach | nemen v̈ber den wein zu | lauffen. 
Auch [...] nit alzeit wein bej | dem Schenckhtisch haben, || oder gleich eim ÿeden wein | zu eer-
trünckh geben. er= | kennt er aber ein notdurfft | einem ein trunck wein zu | geben, so soll er Jn 
aus dem | Keller holen. oder sonst | halten d(as) nit ein anderer | darüber lauff.100

Zugleich jedoch übte der Kellner seinerseits Kontrolle nach unten aus, beispielsweise über die Küche, 
die brotschneiderin und die Serviererin, die sogenannte ‚essentragerin’. So hieß es, er solle „[m]it dem 
wein geschmeidig | sein, auch zu zeiten frag(en) | wem die essentragerin wein | einschencke“101 und 
„auch inn || die Stuben schawen wo man | Jsst, wie es zu geet“102, während die essentragerin selbst dazu 
angehalten wurde, „[d]ie wein Krüegel [...] | dem Kellner in die Kammer | [zu] bringen.“103

tätigkeiten, wie die lagerung und Wartung der Weine, die reinigung der Fässer und Krüge und die 
aufsicht über den Schanktisch füllten den tageslauf eines verantwortungsbewussten Kellners. 

Dem gebüert das er fleis= | sig der wein soll warnem= | en, mit füllen, abbutzen, | Sauber halten, vnd 
das | die vässer versorgt seien, | damit nit der gmain ein | schäden geschehe. | er soll Sorgfeltig sein, 
| die pippen zureiben, den | wein nit lassen vertrieffen. | Abents ee er schlaffen geet, | fleissig in Keller 
schawen | d(as) kein schaden gschech, vnd | morgens so balt er auff= | steet, herumb schawen.104 

Und diese Ermahnungen wiederholen sich in schönster Regelmäßigkeit in den jeweiligen Neuauflagen 
der Kellnerordnung, wenn es dann etwa heißt: 

96 Zieglschmid, Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder (wie Anm. 59), S. 211.

97 Ebda. 

98 Cod. Ms. III-96 (wie Anm. 95), fol. 8r, Z. 16 – fol. 8v, Z. 1ff.

99 Ebda, fol. 9v, Z. 3-6.

100 Ebda, fol. 8v, Z. 8-11 und Z. 18f. – fol. 9r, Z. 1-8.

101 Ebda, fol. 8v, Z. 4-7.

102 Ebda, fol. 10r, Z. 18f. – fol. 10v, Z. 2.

103 Ebda, fol. 24r, Z. 6ff.

104 Ebda fol. 8r, Z. 1-15.
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Sonderlich die Faß fleißig butzen und fein sauber halten, nicht verschimmeln lassen, wenn das 
Schimmeln so sehr überhand nimmt, werden die Wein ungschmackt davon; stehen ab und ver-
derben.105 

aber auch im Schankraum sollte der Kellner nach dem rechten sehen: 

ee er schlaffen geet, soll er | abents die geschirr so er | tags gebraucht, fein auß= | waschen, auf-
fhenncken, | das liecht darnach außlesch(en) | vnd die kammer zusperr= | en. | ein Kellner soll 
d(as) vaß butz(en) | nit den bindtern beuelhen, | auch nit den Schwestern, | Sonder so vil müglich 
selbs | thuen […].106

Sauberkeit und Sparsamkeit war oberstes gebot im umgang mit dem allgemeingut, das nicht verwüs-
tet werden durfte. denn den gemeindemitgliedern stand im gegenzug für die von ihnen geleistete ar-
beit gesunde, kräftigende und wohlschmeckende nahrung zu, die ergebnis von Hygienevorschriften 
war, die für damalige zeiten als vorbildlich gerühmt wurden. 
davon zeugen etliche beispiele, wie etwa die nachricht über ein mittlerweile in Verlust geratenes Wein-
büchl, wie jedlicher schadhafte Wein zu helfen und zu korrigieren sei, samt Schwefels Tötung aus dem 
Jahre 1657107 oder die ratschläge zur Frischhaltung von getränken in der Kellnerordnung, wenn es 
heißt, 

[s]ie sollen des abends nicht die Krüge voll bier und Wein aus dem Keller herauftragen und über 
nacht in Krügen stehen lassen, damit das trinken was man am morgen einschenken soll nicht 
abgeschmackt sei, welches auch niemend weder gesunden noch Kranken nützlich und gut wäre 
[…].108 

das Verbot des unappetitlichen brauchs des pantschens von abgestandenen resten des Vortags  
richtet den Blick jedoch nicht nur auf das Reinlichkeitsbewusstsein der Täufer, sondern auch auf ihre 
kleinliche Knauserei und besonders auf ihre Versorgungsmissstände im Umgang mit hilflosen Kran-
ken.109

aber auch die beliebtheit der hutterischen arbeiter und ihrer produkte bei den adeligen grundherr-
schaften kann als Qualitätsbeweis gelten, wenn etwa Karl Freiherr von zierotin110 in einem Schreiben 
vom 6. dezember 1628 an Valentin Winter, seit 1622 leiter der gesamtgemeinde, nach Sabatisch/ 
Sobotište schreibt, er wolle gerne den Kellner Jacob mit sich nach Schlesien nehmen, weil er 

seiner gewohnt und sonderlich seines Weins, der mir, gottlob, die zeit hero wohl bekommen. 
bitt, ihr wollet so viel bei ihm richten, daß er mich nit verlasse; wer weiß, wie lang es währet, 
weil ich nurmehr, wie ihr wisset, so alt bin. er soll sich nit fürchten, daß er von seinen brüdern 
so weit soll abgeführt werden. Ich will ihm, wills Gott, Gelegenheit machen, daß er sie jährlich 
zweimal wird besuchen können, sonderlich, wann ich umb Wein schicken werde, und will ihn 
sonsten also halten, wie ich ihn bishero unterhalten hab.111 

105 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 130.

106 Cod. Ms. III-96 (wie Anm. 95), fol. 10v, Z. 3-14.

107 Esztergom, Fürstbischöfliche Primatal- und Diözesanbibliothek, Cod. III 140. – Vgl. Friedmann, Die Schriften der 
huterischen Täufergemeinschaften (wie Anm. 29), S. 57. 

108 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 129.

109 Ebda, S. 128f.

110 Otakar Odloczilik, Robert Friedmann, Zierotin (Zerotin; die Huterer schreiben Scherotyn). In: ML, Bd 4, S. 603b-604a.

111 František Hrubý, Karel st. z Žerotína a moravští novokřtěnci. In: Ćeský čcasopis historický 43 (1937), S. 71. 
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Tieferen Einblick in die Rechte und Pflichten eines solchen herrschaftlich-ketzerischen ‚Lohnkellners’ 
gewährt ein Vertrag vom 24. Juni 1655, geschlossen zwischen graf leo Wilhelm von Kaunitz und dem 
ältesten der gemeinde von Sabatisch. Hier heißt es: 

Was zu solcher Kelnerei vonnöten sein wird, von zeug, geschier, eisen, reifen, brenholz, 
Kerzen, allerlei Spezereien zu den Kreutel-Weinen, einschlagen und leinwat zum Faß-putzen, 
soll alles zu rechter zeit dargeraicht, auch dem Kelner ein verschlossen zimmer, Stueben und 
camer eingegeben und Schutz übr ihn gehalten werden, damit er von niemand geumbillet, 
sondern mit den Seinigen sicher und ungeiret seinen dienst friedlich verrichten möge. Für 
solchen seinen dienst, Sarg und Fleiß soll ihme alle Jahr zur besoldung und deputat gegeben 
werden:

Am paarem Geld 24 fl
Korn 16 mezen
Waizen 1 “
zue muß 4 “
Fleisch 200 pfund
Wein taglich 1 maß
bier taglich 1 “
Karpfen 50 pfund
Schmalz 10 maß
Kas 20 pfund
Kraut 1 emmer
Salz 2 Kuffel

er mag auch von dem Seinigem ihme etliche Hiener halten. da man Wein verkaufet und verehret, soll 
dem Kelner von jedem Vaß achzehen Kreuzer Kellerrecht oder Trankgeld gegeben werden. Das Wein-
leger von dem abgezogenen und ausgespeisten Weinen soll dem Kelner halben teil verbleiben, welches 
er mag zu seiner notdurft zum brandwein brennen, doch nicht auf der Herrschaft, wol aber außer der-
selben verkaufen.112

Abgesehen von solcherart Lohnarbeit für einflussreiche Herrschaften, bei welcher der finanzielle Ver-
dienst des Einzelnen in den Säckel der Gemeinde wanderte, war es innerhalb einer Haushabe jedoch 
strengstens untersagt, den glaubensgenossen „Wein ums geld zu geben, wie es von anfang und alle zeit 
in der gemeinde nie gewesen“113, denn der umgang mit geld stand bei den besitzlosen Hutterern allein 
dem Haushalter zu, dessen Pflicht es war, darauf zu achten, „wie es zu Kuchel, [vnd] | Keller, Vnd allent-
halben | auffs treulichest angelegt | vnd außgeben werde, zur | gmain nutz, das d(as) volckh | versorgt 
werde.“114 So war denn auch den gemeindemitgliedern unter Strafandrohung untersagt, „Wein in Schenk-
häusern [zu] holen“115, da zum einen die Wirtshäuser einen schlechten ruf besaßen und man zum ande-
ren dazu des Bargeldes bedurfte, dessen Besitz jedoch für die einfachen Gemeindemitglieder verboten 
war. aus demselben grund war daher auch der ab-Hofverkauf an außenstehende verboten, denn man 

112 František Hrubý, Die Wiedertäufer in Mähren, IV. In: Archiv für Reformationsgeschichte. Texte und Untersuchungen 32 
(1935), S. 36.

113 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 132.

114 Cod. Ms. III-96 (wie Anm. 95), fol. 5v, Z. 5-10.

115 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 132.
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sollte „aus der kamer | (es seÿ mit wein, bier, brot | oder Käs) nit ein Kauff= | hauß machen.“116 der 
Übergang vom erlaubten zum Verbotenen war so eng bemessen, dass er einer genauen auslotung be-
durfte, wie sie etwa peter riedemann117 in seiner Großen Rechenschaft vorgenommen hatte: 

Krämerei und Kaufmannschaft zu treiben gestatten wir keinem unter uns, dieweil es ein sündiger 
Handel ist [...]. Darum gestatten wir keinem, daß er auf Wiederverkauf etwas kaufe, wie die Kaufleu-
te und Krämer zu tun pflegen. Aber einem, der kauft zur Notdurft seines Hauses oder Handwerks, 
dasselbige damit zu treiben, und das wiederum, was er mit seinem Handwerk daraus gemacht hat, 
verkauft und vertreibet, achten wir nicht für unbillig, sondern recht zu sein. [...] auch ein Wirt kann 
sich der Sünde schwerlich enthalten; aber das tun wir und ist auch recht getan, wenn jemand über 
Feld kömmt und zu einem unserer brüder einkehrt, so nimmt ihn dieser auf, beherbergt ihn, dient 
ihm und tut ihm gutes, nach dem er vermag, nicht aber um geld, sondern frei und umsonst.118 

Dass es jedoch immer wieder zu Übertretungen der Verbote kam, wurde von der Gegenseite mit minutiö-
ser genauigkeit registriert und publik gemacht. So listete christoph andreas Fischer neben mancherlei 
anderen Missständen etwa auch jenen hämisch auf, dass „des | verschienen 1605 Jars / [...] die Widertauf-
fer alhie / | Schmaltz / Saltz / mehl / vnnd Wein heimblicher | Weise vmb das gelt hingegeben“119 hätten.
außerdem ist es aktenkundig, dass die Hutterer trotz aller ermahnungen des öfteren gegen grundherr-
liche rechte verstießen, indem sie über den eigenbedarf hinaus alkohol produzierten und auch eigene 
Weinberge besaßen.120 in großschützen/Velké lévary/nagylévárd und Sabatisch beispielsweise umfas-
sten die brüderhöfe sogar eigene Schenken, die in großschützen ist bis heute noch in betrieb und heißt 
bezeichnenderweise Zu den Habanern.
Darüber wusste der passionierte Täuferjäger Christoph Andreas Fischer offensichtlich weniger gut Be-
scheid, denn seine Verwunderung über die hutterische ablehnung der Wirtshäuser als Stätten des las-
ters klingt echt, wenn er in seinem Taubenkobel unter der Überschrift Was die Widertauffer vonn den | 
Wirtshaͤusern halten. | Ob die Widertauffer auch Wirtshaͤu= | ser halten? mit ‚nein’ antwortet und sich 
zum Verteidiger der gaststätten aufwirft, wenn er argumentiert, 

daß dises ein billiche vrsach sey die gasthaͤuser zu= | verwerffen / weil bißweilen etwas boͤses 
inn solchen ge= || schicht / kan ich bey mir gantz vnd gar nit finden. Dan(n) | weil solche gehoͤren 
zu erhaltung guter policey / vnnd | zu nutz den reisenden sein erfunden / so ist es wol billich | daß 
solche verhanden seyn. Vnnd ob sich schon etwas | boͤses darinnen zutruͤge / so muͤssen sie doch 
passiret | werden nach der gemeinen regel.121 

Aus begreiflichen Gründen fanden derlei rufschädigende Informationen aus den Zeiten des Verfalls des 
gemeinschaftswesens keinerlei eingang in die schriftliche Selbstdarstellung der frommen brüder, 
umso mehr jedoch in das Schrifttum der Gegenreformation.

116 Cod. Ms. III-96 (wie Anm. 95), fol. 10r, Z. 13-16.

117 Robert Friedmann, Riedemann (Rideman, Rydeman, Ryedeman), Peter. In: ML, Bd 3, S. 500b-505a (und in: ME, Bd 4, 
S. 326b-328b).

118 Johann Loserth, Gewerbetätigkeit. In: ML, Bd 2, S. 107b. – Der Druck aus dem Jahre 1565 von Philips Vollandt in 
Mähren in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien unter der Signatur 77.H.64 ist – laut Bibliotheksauskunft 
– seit 1970 unauffindbar.

119 Fischer, Vier vnd funfftzig Erhebliche Vrsachen, Warumb die Widertauffer nicht sein im Land zu leyden (wie Anm. 76), 
S. 111, Z. 26-29.

120 Adolf Mais, Das Hausbuch von Neumühl 1558–1610, das älteste Grundbuch der huterischen Brüder. In: Jahrbuch der 
Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 80 (1964), S. 73-78 u. 83.

121 Fischer, Der Hutterischen Widertauffer Taubenkobel (wie Anm. 92) , S. 52, Z. 15-19 u. Z. 29f. – S. 53, Z. 1-6.
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da heißt es etwa in Hans Jedelhausers Ursachen der Bekehrung aus dem Jahre 1587, herausgegeben 
und mit einem Vorwort versehen von dem bereits erwähnten christoph erhard: 

Sehr starck tringen | sie darauff / daß man sie keines diebstals / trun= | ckenheit / vnd Vollsauf-
fens / Fluchens / Spilens / | vnd ehbrechens solte bezeyhen koͤnnen / noch vber= | weysen / stellen 
sie auch hefftig nit allein wider sol= | che that / sonder wider die Wort. nun hab ich mit augen 
gesehen vnder jhnen die Trunckenheit so | grob / darob ich mich verwundert. 122

und auch auch christoph andreas Fischer registrierte zwanzig Jahre später diese offensichtliche 
diskrepanz zwischen Worten und Handlungen, für die er allerdings rasch eine einfache erklärung 
fand: 

Vnd obschon jre | Heuchlerey in allen jhren Sitten vnd Gebaͤrden ge= | spuͤret wird / so siehet man 
doch diese sonderlich in dem | vollsauffen. | Jn jhrer Rechenschafft verwerffen sie das zutrin= | 
cken vnd vollsauffen so sehr / also daß sie auch sagen / | solches sey von dem teuffel erdacht / 
daher sie die chri= | sten so solchem laster begeben / gentzlich verdammen | vnd fuͤr Heyden vnd 
vnglaubige außschreyen. dises | warlich wann ein verstendiger mann hoͤret / oder lie= | set / so 
muß er jhm bald einbilden vnd bey sich selber sa= | gen: Warlich die Widertauffer muͤssen gar 
eingezo= | gene vnd nuͤchterne leut sein / weil sie so starck auff die | maͤssigkeit dringen / vnd die 
vollsauffer also offent= | lich straffen. aber es ist nicht alles goldt was da | gleist / denn sie sein 
selber disem laster mehr als die | christen begeben.123

Damals jedoch, in der sogenannten ‚goldenen Zeit’ der Gemeinde in Mähren, waren die Gäste freilich 
nur ausnahmsweise mit Wein traktiert worden, zumeist wurde bier gereicht, so berichtet zumindest die 
Allgmeine Ordnung zur größten Sparsamkeit aus dem Jahre 1569: 

den gästen im land, brüdern und Schwestern, so von einem Haushaben zum andern reisen, 
diesen soll man übertisch, und auch in der Kammer nur bier geben, es wäre denn eines schwach, 
denen möcht man mit einem trunkl Wein beregen, es sei in der Kammer oder über tisch, darnach 
die ursache ist.124

unter den reisenden neigten besonders die Fuhrleute – neben ihren sprichwörtlich groben Flüchen – 
zum unmäßigen Weingenuss, wie aus der Ordnung für Fuhrleute hervorgeht, in der es heißt: 

die Fuhrleut sollen sich nicht so gar an das Weintrinken gewöhnen, und so unmäßig sich bewei-
sen, daß ein Bier kein Trunk bei ihnen geachtet wird, danns auch ihre Buben von jugend auf von 
ihnen sehen und lernen, und so weinsüchtig werden, daß sie schier nimmer ohne Wein sein kön-
nen; sind unvergnüglich mit dem, was die gemeinde reichen kann. Sind ärgerlich bei der Welt 
mit ihren groben trinken, daß etliche dahinkommen, daß sie ihre Seligkeit, ihr gottvertrauen und 
bruderschaft an den Wein wagen, da sie doch andere dürftigen im Haus sollen bedenken, und 
samt ihnen sollen für gut nehmen, nachdem sie öfter einen trunk bekommen als ein Handierung 
immer bekommen mag.125 

122 Christoph Erhard, Ursachen Hansen | Jedelshausers von Vlm / seines Handt = | wercks ein Nadler / warumb er mit Weib 
vnd vier | Kindern / von der Widertaufferey vnnd Hutterischen | Bruͤdern abgetretten / dieselbigen verlassen / sich | aber 
zu der Catholischen Ro ͤmischen | Kirchen bekehrt habe.| Ingolstadt, gedruckt bei Wolfgang Eder 1587, S. 13, Z. 7-14.

123 Fischer, Vier vnd funfftzig Erhebliche Vrsachen, Warumb die Widertauffer nicht sein im Land zu leyden (wie Anm. 76), 
S. 96, Z. 14-30.

124 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 67

125 Ebda, S. 121.
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der im 16. Jahrhundert weit verbreitete brauch des zutrinkens war den gläubigen gemeindemit-
gliedern selbstverständlich verboten. Christoph Andreas Fischer hegte jedoch massive Zweifel an 
der redlichkeit der Hutterer und geriet in seinem Taubenkobel etwa über das Warum eines solchen 
Verbots in tiefes Sinnieren, wenn er meinte: „den rechten grund dises verbotts moͤchte ich gern | 
wissen.“126 
Hieronymus Käls127, michael Seifensieder und Hans oberecker ‚verdankten’ dieser unsitte sogar indi-
rekt gefangennahme und martyrium, da sie sich in einem Wiener Wirtshaus in der Kärntnerstraße ge-
weigert hatten, den anwesenden zechern bescheid zu trinken, da sie „vmb d(er) forcht | gottes willen, 
[...] | mit sollichem vnnd annderm gre= | uel keinen tail wolt(en) haben“128, womit sie sich so sehr den 
Unmut der fidelen Trunkenbolde zuzogen, dass sie in eine andere Gaststätte wechseln mussten, wo 
dann ihr weiteres Verhängnis unaufhaltsam seinen lauf nahm.129

Der unerbittliche Kritiker der Hutterer, Christoph Erhard, weiß jedoch über ein ganz anderes Brauch-
tum zu berichten, mit dessen Hilfe sich die angeblich so frommen Hutterer nur zu gerne zum besäufnis 
verleiten ließen: 

man hat auch ein sonderliche Kunst | wann mans will vol trincken (wie man mir glaubwirdig 
ange= | zeigt hat.) Da muß man nun das mercken / daß man jnens nit | bringen thue / nach dem 
gemainen brauch / damit sie einens nit | gesegnen doͤrffen (dann vom gesegnen vnd guts wuͤn-
schen hal= | ten sie nichts) allein stehts fein / fuͤrgesetzt / vnd gsagt: trinck | bruder / ist von 
Hertzen ein guter krefftiger Wein / etc. da greif= | en sie als dann huͤpsch zu / biß die zung auff 
der Steltzen gehet.130

und zwanzig Jahre später griff christoph andreas Fischer diese kulturhistorisch interessante anekdote 
erneut auf und ergänzte sie seinerseits mit allerlei Wissenswertem über die seltsamen gebaren der täu-
fer, die zwar einerseits gewillt waren, das Laster des Zutrinkens zu meiden, es jedoch andererseits auch 
nicht lassen mochten. da heißt es dann: 

für den | gemeinen brauch / so wir christen halten im zu trin= | cken / gebrauchen sie dise formen 
gemeinigklich. einer | sagt / Jch reit / der ander fragt / wie weit / so sagt der | erste widerumb / 
biß daß der kleine Finger oben leit. | etliche sagen: Jch fahr ins Holtz / der ander sagt / | Jch spann 
darfür / so sagt der erste / So gilt es mir | vnd dir. etliche sagen: Hinumb / so sagt der ander / | 
Herumb. etliche sagen: bruder es thut mir ein | zahn wee / so spricht der ander / Jch wolt daß er 
| herauß wer. | Wird man durch solche weise aber nicht zum voll= | sauffen gereitzet? ja freylich 
/ vnd mehr als durch der | Christen weise zu zutrincken / weil jhre weise gar naͤr= | risch ist / vnd 
mancher offt nur von wegen diser naͤrri= | schen woͤrter trincket / da er es sonst vnderliesse. die-
se | weise zu zutrincken halten sie vntereinander.131

126 Fischer, Der Hutterischen Widertauffer Taubenkobel (wie Anm. 92), S. 53, Z. 28f.

127 Johann Loserth, Käls, Hieronymus (Jeronime). In: ML, Bd 2, S. 453b-455a. – Ders., Käls (Kels), Hieronymus. In: ME, Bd 3, 
S. 139a-140b. – Adolf Mais, Gefängnis und Tod der in Wien hingerichteten Wiedertäufer in ihren Briefen und Liedern. 
In: Jahrbuch des Vereines für Geschichte der Stadt Wien 19/20 (1963/64), S. 91-134.

128 Cod. Ab. 5 (wie Anm. 27), fol. 266v, Z. 22-25.

129 Margarete Wagner, Das „Hasenhaus“ in der Wiener Kärntnerstraße – Schauplatz der Festnahme dreier Wiedertäufer? 
In: Wiener Geschichtsblätter 47/1 (1992), S. 53ff. (und in leicht überarb. u. erw. Fassung, vers. mit 2 Abb. In: Mennoni-
tische Geschichtsblätter 54 (1997), S. 69-75. 

130 Erhard, Gruͤndliche kurcz verfaste Historia (wie Anm. 89), fol. 17v, Z. 10-17.

131 Fischer, Vier vnd funfftzig Erhebliche Vrsachen, warumb die Widertauffer nicht sein im Land zu leyden (wie Anm. 76), 
S. 97, Z. 13-29.
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Im Grunde genommen wurde jedoch der Wein in erster Linie als Medizin und nicht als Genussmittel 
geschätzt. Wein galt als probates Stärkungsmittel für Kranke und Schwache, daher sollte man 

[d]en gar Schwachen so in Betten liegen, [...] mit gar fleißigen Aufmerken in ihre Krügel Wein 
einschenken und das sollen die Haushalter öftermals besichtigen, wie man den dürftigen ihr 
Gebühr reiche, damit es desto treulicher zugehe und einem jeden in seiner Maß gereicht werde. 
Welche aber gar tötlich krank sein, die haben keine maß der ordnung, sondern was sie mögen, 
soll man ihnen reichen […].132 

Denen jedoch, so lautete die sparsame Devise, „[w]elche nit so gar krannck | sein, denselben nit wein 
ein= | schenck, sonder bier.“133 den Kindbetterinnen standen neben dem obligaten bier auch acht maß 
Wein zu134, und auch beim aderlassen sollte an den ersten beiden tagen Wein und bier gereicht werden, 
allerdings nur in Verbindung mit Speisen. alle übrigen tranken bier.135 
in der – für damalige zeiten erstaunlich fortschrittlichen – hutterischen Heilkunde spielte somit der 
Wein eine überaus wichtige rolle als grundlage zahlreicher Heil-, purgier- und Stärkungstränke, die 
zumeist in Weißweinen, malvasier und Qualitätsweinen angesetzt wurden und bei mancherlei gebresten, 
bei Wundheilung, Quetschungen und prellungen, bei Störungen der atmungs-, geschlechts- und aus-
scheidungsorgane und ähnlichem ihre anwendung fanden. die rezepte hierfür wurden in eigenen 
arzneibüchern handschriftlich gesammelt und gewähren einen bisweilen schauerlichen einblick in die 
dabei zur Verwendung gebrachten ‚materia vegetabilia, mineralia et animalia’136 des 16. und 17. Jahr-
hunderts, wobei die Herstellungsweise der tränklein nicht immer so einfach war wie bei den folgenden: 

tranckh. | Wan ein, Fraw nit geberen. | mag. | nimb denn schwanntz vonn einem otter | puluersier 
denn, vnnd gib einer souu= | ille, alß do auf 3. finger fasßen kanst | Jnn einen warmen wein, so ist 
es ger= | echt vnnd guet.137 

tranckh. | Welcher würm Jnn leib hat | maulber laub, regen wirm. pfer= | sich laub. stoß d(as) 
zu puluer. vnnd gibs | im in wein zu drinckhen.| trunckh. | Welchem wehe Jm leib Jst. | cenn-
taurea138 beÿfueß, wermueth... | entzian ein wenig || Siedte es woll in wein. vnnd drings | abenndts 
vnndt morgens, dauon es hülfft.139

Dem katholischen Theologen Christoph Erhard gab der Glaube an die Heilkraft des Weins jedoch nur 
anlass zu Spötteleien über den doppelbödigen Sprachgebrauch bei den Hutterern: 

Sie koͤnnen auch jhr vollerey vnd Trunckenheit entschuldigen | auff die weiß: Ey von Hertzen / er 
hat sich  v b e r z u c k t: er ist | muͤd / oder er ist schwach / schadt im der Wein bald / vnd ist nun 
| so weit kommen / daß das vberzuckens / muͤd vnd schwach sein | kein end vnd nit auffhoͤren 
will.140

132 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 66.

133 Cod. Ms. III-96 (wie Anm. 95), fol. 23v, Z. 2-4.

134 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 67.

135 Ebda, S. 67.

136 Rudolf Schmitz, Materia medica. In: Lexikon des Mittelalters. Hg. Norbert Angermann, Robert-Henri Bautier u. Robert 
Auty, Bd 6. München, Zürich 1993, Sp. 378-380.

137 Bratislava, Statdtarch., Cod. II A 1/2 mit dem Titel: tobiAs Giller | Handt | Biechel von Le= | ib vnd wundt Artz= | neÿ: 
von villen vnnd | Gueten Recepten zu | Samen getra= | gen | I. S. | 1658 |, fol. 113r, Z. 15-22.

138 Cenntaurea (lat. centaureum): Tausendgüldenkraut

139 Cod. II A 1/2 (wie Anm. 137), fol. 13v, Z. 14-22 – fol. 13r, Z. 1f.

140 Erhard, Gruͤndliche kurcz verfaste Historia (wie Anm. 89), fol. 17v, Z. 18-22.
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interessant ist, dass nicht nur gewisse Vorstellungen der Volksmedizin, sondern auch des Volksaber-
glaubens von der geheimnisvoll-magischen Kraft dieser alten Kulturpflanze den Hutterern nicht fremd 
waren. davon legt zumindest die aufnahme von folgender – offenbar für bedeutungsschwer erachteten – 
naturbeobachtung in die Älteste Chronik der Hutterischen Brüder zeugnis ab: 

in disem [1]602 Jar. Hat man an den Weintraube(n) so schöne Hebreische schrifften gesehen / 
Vnnd gefunden an Vilen orten / so artlich alß es ainer nit besßer male(n) kan / ÿe ains anderst alß 
das ander.141

offenbar war zeitweise der Weingenuss in Schulen durchaus gebräuchlich. bereits in einer Schulord-
nung aus dem Jahre 1558 wird geraten, den Kindern lieber Wasser als bier zu geben und Wein nur nach 
ärztlichem rat, denn „[m]it dem wein hat es vorhin | sein gestalt / das man Jnen solch | starck getranck 
aller dingen | nit geben soll / es köndte denn | etwas mit göttlicher vrsach | beÿbracht oder erkennt wer= 
| den […].“142 
zehn Jahre später, 1569, hieß es dann in der Allgemeinen Ordnung zur größten Sparsamkeit bereits 
optimistisch: „der Wein in der Schul ist gar abgestellt ohne allein wo große not oder ursach ist, mag 
die Schulmutter um einen Wein gehen, sonst solls ihr abgeschlagen sein.“143 und in claus braidls144 
Zusatzpunkten zur Schulordnung aus dem Jahre 1588 kommt es dann zur massiven Strafandrohung für 
denjenigen, der „sein kindern wein in die | schuel bringt, den soll man | anzaigen […].“145 daraus lässt 
sich doch indirekt schließen, dass es um die konkrete durchsetzung diverser papierener regelungen oft 
übel bestellt war.

bereits gegen ende des 16. Jahrhunderts verschlechterte sich die lage der frommen gemeinden zuse-
hends. die Älteste Chronik der Hutterischen Brüder bietet ein grausames bild der mannigfaltigsten 
arten der unterdrückung, wie ungebührlich überhöhte Steuerlasten, schikanöse Übergriffe von Seiten der 
grundherrschaften, zahllose plünderungen durch einfallende Soldateska der verschiedensten couleurs in 
diesen von Kriegen zerrütteten landstrichen, ausweisung und türkennot,146 – und immer spielte dabei 
auch der Wein eine maßgebende rolle: man zwang die brüder gewaltsam zur Weingartenarbeit auf den 
Gütern der Grundherrn, man beraubte sie ihrer eigenen Weinberge, konfiszierte das köstliche Nass aus 
den Kellern und bediente sich des Weins als geldmittel, etwa zum Freikauf von gefangenen.
anspielungen, parallelen und durchaus auch direkte Hinweise auf konkrete historische Situationen 
lassen sich daher auch immer wieder in der hutterischen Liedkunst ausfindig machen, etwa in dem sie-
benstrophigen lied Ahab erzürnet weiter Gott, das beispielsweise von einer gewaltsamen Konfiskation 
eines Weinbergs handelt und das in der letzten Strophe gekonnt eine didaktische brücke zwischen dem 
alten testament und dem 16. Jahrhundert schlägt:

1. ahab erzürnet weiter gott,
    darzu sein Weib ihn brachte,
    ein schönen Weinberg hat naboth,

141 Zieglschmid, Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder (wie Anm. 59), S. 606.

142 Budapest, Bibliothek des Ungarischen Nationalmuseums (Handschriftenabteilung), Oct Germ. 194, fol. 9r, Z. 9-15.

143 Gross, Rechenschaft unserer Religion (wie Anm. 54), S. 67f.

144 Christian Hege, Braidl, Klaus (auch Klaus Schuster genannt). In: ML, Bd 1, S. 253ab (und in: ME, Bd 1, S. 401b-402a).

145 Cod. Ms. III-96 (wie Anm. 95), fol. 81r, Z. 6-9.

146 Johann Loserth, Mähren. In: ML, Bd 2, S. 714b-715b. – Robert Friedmann, Moravia. In: ME, Bd 3, S. 747b-750a.
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    nach dem der König trachte.
    da er ihm nicht ums geld wollt geben,
    bracht ihn die iesebel ums leben,
    daß er gesteinigt wurde. 
[...]

7. So nahm ein end der gottlos mann,
    ihr König euch dran kehret,
    Die ihr jetzt Baal auch betet an
    und fremde götter ehret,
    und vergießt viel unschuldigs blut,
    treibt tyrannei und uebermut,
    gott wird’s euch auch nicht schenken. amen.147

die chroniken berichten aber auch von der unberechenbarkeit des gottessegens, vom Friedensschluss 
mit den Türken im Jahre 1627, in dem der Wein nicht gedieh, und vom Hungerjahr 1638, in dem 

ein metzen Korn auf fünff vnd Sechß taler vngarische bezalung komen ist. Vnd war ein solche 
grosse not / dz vil leüt mit iren kindern / da sie den Früeling erlangeten / etlich wochen sich mit 
grüen kreütern vnd wurtzen / die sie gehackt vnd gekocht / außgehalten haben, 

während der Wein in Strömen floss, sodass 

man in Vngarn [...] den emer wein zu 7 vnd 8 Schilling / dz ist 14 vnd 16 behömisch groschen: 
vnd die vngarisch halbe vmb ein kreütz(er) kauffet. Wenn einer zwaÿ läre Fasß bracht / füllet man 
im ains vmb dz and(er) / also hat man für 
ein lär Fasß ein Fasß voll wein können be-
kom(m)en.148

in der angewandten Kunst hingegen, auf abbil-
dungen der berühmten Habaner-Fayancen, ist 
die stilisierte darstellung von Weinranken, 
-blättern oder trauben als ornamentales motiv 
[abb. 2] eher selten zu beobachten,149 doch lässt 
auch hier die anzahl der heute noch erhaltenen 
Wein- und deckelkrüge [abb. 3 u. 4] auf eine 
produktion schließen, die auf einem starken und 
beständigen bedarf beruhte, der allerdings nicht 
nur innerhalb der gemeinden bestand, sondern 
natürlich auch in ihrem nicht-hutterischen um-
feld, das ja gleichfalls seine Ess- und Trinkgefä-
ße aus den hutterischen töpfereien bezog.

147 Walter, Die Lieder der Hutterischen Brüder (wie Anm. 41), S. 334a u. 334b.

148 Zieglschmid, Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder (wie Anm. 59), S. 828.

149 Magda Bunta, Az Erdélyi Habán Kerámia. Bukarest 1973, S. 106.

Abb. 2: Teller mit Dekor aus Weintrauben und Zwiebeln sowie 
dem Namen Casper Star und der Jahreszahl 1669
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Aber nicht nur aus Nachrichten aus dem Alltagsleben, sondern auch aus der Häufigkeit im sprachlichen 
gebrauch lässt sich generell die Wichtigkeit des Weins ablesen, etwa in Form von anspielungen, Ver-
gleichen, metaphern und biblischen zitaten. Hans amon beispielsweise übermittelt in seinem Vierten 
Brief an die gefangenen Brüder Jörg Fasser und Leonhard Lanzenstiel in Mödling aus dem Jahre 1536 
tröstende durchhalteparolen, indem er etwa auf die Kraft des leidenskelchs hinweist: 

o lie= | ben brüeder die weil es got | der herr vonn himel also geschi= | ckht hat, vnnd euch nun 
ein ge= | Füert vmb seines namens wil= | len, so nembt es von im an, vn(d) | trinckhet den kelch 
des leidens, | Vnnd bietet den schlahende(n) eure(n) | ruckhen dar, Wie ich dan(n) waiß | d(as) 
irs thuen werdet, mit der | hilff gotes, got gebe euch sein= | es boͦssten weins seines edle(n) | 
Såffts auß seine(m) Wein Stockh. || d(er) euch froͦlich mach in eurem | trüebsal [...]150.

peter riedemann wiederum erweiterte in seiner Ersten Rechen-
schaft das bereits hinlänglich bekannte biblische gleichnis vom 
Weinstock und den reben: 

dann die reb bringt | kain frucht, sie seÿ dann tailhafftig 
dess | safft des weinstockhs, dan aller safft kumbt | Von 
der wurtzel, welche die reben tregt, | also alles hail 
kumbt Vnns von dem ha= | ubt, welches ist cristus, durch 
den der | gantz leib erhalten wiert.151

und in dem vermutlich von christoph achtznit152 stammenden, 
neunundzwanzigstrophigen lied Zu singen will ich heben an, 
was uns Esdras, der fromme Mann wird die sattsam bekannte 
geschichte von dem redewettstreit der drei edelpagen im ge-
folge des Königs darius erzählt, von denen der erste den Wein, 
der zweite den König und der dritte, zorobabel,153 die Wahrheit 
über alles stellt und damit den preis der Weisheit erringt:

7. Da fing der an, der von Wein sagt,
    und sprach: ihr männer unverzagt, 
    merkt des Weins Stärke,
    er übergwaltigt alle die,
    reich, arm und die ihn trinken hie,
    Habt acht auf solche Werke,

150 Cod. D.H.1 (wie Anm. 22), fol. 48va, Z. 26-38 – fol. 48vb, Z.1f.

151 Cod. MSS. III 124 (wie Anm. 45), fol. 156v, Z. 12-18. – Vgl. auch: Robert Friedmann (Hg.), Glaubenszeugnisse oberdeut-
scher Taufgesinnter, Bd 2. Mit Benutzung der von Lydia Müller (†) gesammelten Texte. Heidelberg 1967 (Quellen und 
Forschungen zur Reformationsgeschichte, Bd 34: Quellen zur Geschichte der Täufer, Bd 12), S. 32.

152 Laut Rudolf Wolkan wird das folgende Lied Wolf Sailer zugeschrieben. Vgl. Rudolf Wolkan, Die Lieder der Wiedertäu-
fer. Ein Beitrag zur deutschen und niederländischen Litteratur- und Kirchengeschichte. Berlin 1903, S. 183. – Elias 
Walter dagegen beruft sich auf eine Abschrift aus dem Jahre 1798, der zufolge es von Christof Achtznit stammt. Vgl. 
Walter, Die Lieder der Hutterischen Brüder (wie Anm. 41), S. 297b. – Christof Achtznit bildete zusammen mit Michael 
Veldtaler im Jahre 1555 die Vorhut für Hans Mändls letztlich missglückte Missionstätigkeit in Bayern und geriet sogar 
kurzfristig in Gefangenschaft. Zurück in Mähren, wurde er zwei Jahre darauf zum ‚Diener der Notdurft’ erwählt. – Vgl. 
Zieglschmid, Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder (wie Anm. 59), S. 348f., 352f. u. 368.

153 Zorobabel: Serubabel, 3 Esr 4. Die biblische Grundlage der Hutterer war die sogenannte Froschauer-Bibel, in die auch 
einige apokryphe Schriften Aufnahme fanden. Vgl. Erich Weidinger (Hg.), Apokryphe Bibel. Die verborgenen Bücher 
der Bibel. Augsburg 1991, S. 107-110.

Abb. 3: Deckelkrug mit Trauben- und 
Rankendekor für Marie Sigler und der 
Jahreszahl 1667
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    Wo der zu viel einkehren tut,
    macht er den König und armen,
    daß sie verirrt in ihrem mut
    Handeln ohn alles erbarmen,
    dem uebel ganz ergeben,
    Fragen nicht um ehrbars leben,
    das einer für sich nimmt,
    meint er, daß ihm wohl geziemt.

8. bedenkt nicht, daß er König sei,            
    die untertanen auch hiebei
    Sollt leiten rechtermaßen.
    daß er ein Haupt der Hohen ist,
    Sein amt gebiert zu keiner Frist,
    Sondern daß er soll lassen
    dasselb und ein exempel sein
    in allen seinen landen,
    damit sie geführt in ordnung ein,
    recht unter seinen Händen,
    Wird üppig stolz vermessen,
    tut seine ehr vergessen,
    tut als der eitel mann,
    der kein Verstand tut han. 

9. also tut er den einen mann
    und der frei ist in seinem tun,
    tut ihm Vernunft bald rauben,
    macht sie fröhlich, daß keiner denkt
    Der Schuld noch Pflicht, daran er hängt,
    auch nicht an treu und glauben.
    trauer und Klag, auch drang und plag
    macht er alles vergessen,
    und daß ich alls nur weiter sag,
    Handelt nur ganz vermessen
    Wider Freundschaft und liebe,
    auch brüderliche liebe,
    erwischen sie das Schwert,
    der Wein sie gar verkehrt.154

154 Walter: Die Lieder der Hutterischen Brüder (wie Anm. 41), S. 299ab. 

Abb. 4: Humpen mit Monogramm FB, Dekor 
aus Blumen, Zwiebel und Trauben und der 
Jahreszahl 1711
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bildnachWeis

[alle Zugriff: 08.02.2015]

Abb. 1:  http://books.google.com.au/books?id=4XdLAAAAcAAJ&pg=PT6&hl=de&source=gbs_selected_pa-
ges&cad=2#v=onepage&q&f=false 

Abb. 2:  www.erigoshop.hu/de/termekeink/haban-keramiak 

Abb. 3:  http://mennonitica.ch/habanischer-deckelkrug-2/ 

Abb. 4:  https://www.flickr.com/photos/29471479@N07/4909308741
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die Weinbauern „rühmen den 
herrlichen segen...”
Weinbau und die emblematische dichtung 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
József László Kovács

die Weinbauern „rühmen den herrlichen Segen, wenn der Wein-
stock wohl träget” – liest man in einer Eintragung in der Gemeinen 
Stadt-Betrachtung vom Jahre 1719. Dieselbe Ethik findet sich 
auch in der gedankenwelt der Stadtbewohner von Ödenburg, im 
geplanten mäßigkeitsverein von christoph lackner [abb. 1] geäu-
ßert, sowie in seiner emblematischen dichtung und der seiner 
nachfolger. diese emblematische dichtung in latein und in den 
nationalsprachen ist eine verlorene, versunkene Welt.
man versteht darunter gedichte, die aus einer inscriptio, einer pic-
tura und einer Subscriptio (meistens einem epigramm) bestehen. 
es handelt sich dabei also um einzelne kleine gesamtkunstwerke, 
die in den meisten gebieten des weltlichen und geistlichen lebens 
durch drei Jahrhunderte hindurch zu finden waren und am Ende 
des 18. Jahrhunderts spurlos verschwanden.
Der junge Student Goethe stellte noch in dieser Form in Leipzig 
gedichte zusammen, Herder aber musste schon nachfragen:

eine grosse menge symbolisch-emblematischer bücher und 
Verzeichnisse erschien zu ende des sechzehnden und im anfange des siebenzehnden Jahrhun-
derts. Warum? die geschichte dieser zeit und dieses geschmacks liegt noch sehr in dunkeln.1

Was war der auftakt dazu gewesen und wie erfolgten die ersten Schritte ihrer entwicklung? im Jahre 
1531 erschienen beim Verleger Heinrich Steyner in augsburg die Emblemata von andrea alciati, die 
dem namhaften Kunstsammler und kaiserlichen rat Konrad peutinger, Stadtschreiber in augsburg, 
gewidmet waren. Völlig unerwartet wurde dieses Werk weltberühmt. die erste ausgabe erschien noch 
mit den Stichen nach den ziemlich ungeschickten zeichnungen von Jörg breu, drei Jahre später erlebte 
das Werk eine neuerscheinung in paris und war mit bildern ausgestattet, die der gedankenwelt alciatis 
besser angepasst waren. in seinem Werk De verborum significatione (lyon 1548) gab er dazu folgende 
erklärung: 

die Wörter bedeuten etwas, bezeichnen die dinge. die dinge bedeuten aber hie und da auch so 
etwas, wie die Hieroglyphen bei Horus und chaeremon, zu dessen beweis schufen wir ein buch, 
dessen Titel „Emblemata” ist.2 

1 Johann Gottfried Herder, Ueber die vorstehenden Parabeln und die nachfolgenden Gespräche. In: Zerstreute Blätter, 
5. Sammlung (1793). Hildesheim 1967 (Ders., Sämtliche Werke, Hg. Bernhard Suphan, Bd 16), S. 161. 

2 Vgl. zu Alciati: Albrecht Schöne, Emblematik und Drama. München 1961.

Abb. 1: dr. lackner Kristoph Broncerelief 
Sopron, Fő Tér, Nr. 7 von Béla Baumann 
(1932)
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diese gattung war also im ersten drittel des 16. Jahrhunderts neu und 
gab bisweilen anregungen für die entwürfe der goldschmiede, gleich-
zeitig aber war die emblematik auch ein Sammelbecken, in dem die 
gedanken der hellenistisch-ägyptischen Handschrift von Horapollos 
Hieroglyphica erneut auftauchten. diese Handschrift war soeben, im 
Jahre 1419 gefunden worden, und schon befasste sich marsilio Ficino, 
der leiter der Platonischen Akademie in Florenz, eingehend mit Hora-
pollos gedankengut. zur europäischen Verbreitung der Handschrift 
trug auch erasmus von rotterdam bei, der sich übrigens zum zeit-
punkt der drucklegung gerade beim buchdrucker aldus manutius auf-
gehalten hatte.3 
Die äußere Erscheinung eines Emblems ist durch einen dreistufigen 
Aufbau gekennzeichnet. Die Pictura kann Gebäude, eine Pflanze, Tiere 
oder verschiedene gegenstände darstellen, aber auch ein geschehnis 
aus dem menschlichen leben sowie geschichtliche, mythologische 
oder biblische gestalten. die inscriptio steht entweder über dem bild, 
kann aber auch im bild eingebaut sein; die Subscriptio, besteht aus 
einem epigramm oder aus prosa und ist von unterschiedlicher länge. 
christoph lackner verwendete im 17. Jahrhundert meistens prosa-erklärungen.

die emblemsammlungen verbreiteten sich – aus italien kommend – 
in Frankreich und wurden auf dauer auch in deutschland bekannt. 
ein weltberühmter emblematiker war der abstammung nach un-
gar, nämlich Johannes Sambucus mit seinem Werk Emblemata, 
cum aliquot nummis, antiqui, veröffentlicht 1564 „Ex officina 
christophori plantini“.4 Von ihm hat der engländer geffrei Whitney 
in A choise of Emblemes mehr als 50 embleme übernommen – eini-
ge motive tauchen sogar bei Shakespeare auf – wobei Whitney ei-
nige Subscriptionen überarbeitet und verkürzt hatte.
der Ödenburger bürgermeister und Humanist christoph lackner 
übte die emblematik teilweise auf den Spuren von pierio Valeria-
nos Hieroglyphica. lackners Florilegus Aegyptiacus5 [abb. 2] ist 
ein praktisches emblemwörterbuch und im Sinne der hieroglyphi-
schen emblematik verfasst. mit der Widmung beehrte er seinen 
neuen nachbarn, miklós esterházy von lackenbach. mit Hilfe der 
ägyptischen mystik machte er Vorschläge zur Formung verschie-
dener Embleme. Im selben Jahr und in derselben Offizin erschien 
auch lackners hieroglyphische Wappenerklärung Maiestatis Hvn-

3 Vgl. zu Horapollo: Ludwig Volkmann, Bildschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen 
und Fortwirkungen. Leipzig 1923 (Veröffentlichungen des Deutschen Vereines für Buchwesen und Schrifttum, Bd 1).

4 Vgl. dazu Johannes Sambucus, Emblemata. Antverpiae 1564. Begleitheft der Facsimile-Ausgabe Bibliotheca Hungari-
ca, Einl. August Buck. Budapest 1982.

5 Florilegus Aegyptiacus in agro Semproniensis a Christophoro Lackner. Keresturini: Apud Emericum Farkas 1617, 
Reprint 1980.

Abb. 2: Christoph Lackners Florilegvs 
aegyptiacvs 1617

Abb. 3: Christoph Lackners maiestatis 
Hvngariae aqvila 1617
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gariae aqvila,6 die dem raaber bischof demetrius náprági, dem geduldigen Humanisten auf der ge-
genreformatorischen Seite, gewidmet war [abb. 3]. in diesem kleinen Werk wird der adler der maie-
statis erklärt, der damals in Ödenburg am Stadttor zu sehen war. gleichzeitig wird das Familienwappen 
des bischofs gedeutet.
die Widmung des emblematischen Wörterbuches Florilegus dagegen hängt mit einer gemeinsamen 
reise des grafen esterházy mit lackner drei Jahre zuvor, zum reichstag in linz zusammen. lackner 
zitiert in der Widmung aus dem 32. Kapitel der genesis: „in baculo meo, vt Jacob, transivi, hoc est 
migravi e Patria, et cum duabus turmis in Patriam regressus sum”, preist damit den hochadelig gewor-
denen grafen und weist zugleich auch auf dessen emblematisches interesse hin. im Vorwort schlägt er 
esterházy die anwendung der embleme auf seinen gebäuden vor. und lackner selbst hat diese ange-
wandte emblematik auch bei der ausmalung des Ödenburger rathauses verwirklicht.7 
das alte rathaus, das im Jahre 1893 abgerissen wur-
de, diente seit dem Jahre 1497 als rathaus und war 
1615 – nach den Vorstellungen der angewandten em-
blematik des bürgermeisters lackner – emblematisch 
ausgemalt worden: 
auf die Fassade wurde das Wappen der Stadt und des 
Königreichs ungarn gemalt und darunter das stürmi-
sche meer, in den Fluten das schwankende Kreuz, das 
aber nie sinken wird, mit der Subscriptio: „mergitur 
non submergitur“ – es wird herumgeschleudert, aber 
niemals untergehen.8

der große ratssaal wurde nach dem programm der 
mäßigkeit, der temperantia, emblematisch ausge-
malt, daher wurde das emblem gegen die trunken-
heit zentral über die türe gemalt. die lateinische in-
scriptio dazu lautet: „regnat, sed ad perniciem“ – re-
giert, aber zum Verderben. die pictura dazu stellte 
nach den alten beschreibungen einen mit Weintrau-
ben gezierten zügel oder ein  zaumzeug dar: der 
zügel der betrunkenen ist der Wein oder der rausch, 
und er führt ins Verderben. Wenn ein betrunkenes, 
ungezähmtes Volk keine mäßigkeit kennt, kann man es nicht regieren.9 in der nähe befand sich ein 
ebenso hervorgehobenes emblem, von dem allerdings nur die inscriptio bekannt ist – „cardiogno-
stes revelat“ – der die Herzen prüft, entdeckt alles.
Das Emblem Fraenum (Zügel) findet sich ohne Weintrauben auch in Lackners emblematischem Kö-
nigsspiegel Coronae Hungariae emblematica descriptio [abb. 4]: „apud aegyptios hieroglyphicum 

6 Maiestatis Hungariae aquila inventa & hieroglyphica eius interpretatione levissime descripta a Christophoro 
Lacknero. Keresturini: Apud Emericum Farkas 1617. Reprint: Péter Kőszeghy (Hg.). Budapest 1988 (Bibliotheca 
Hungarica antiqua [=BHA], Bd 19-20).

7 Vgl. zu Lackners Emblematik die Faksimilie-Ausgabe: Kristóf Lackner: Florilegus Aegyptiacus in agro Semproniensis; 
Maiestatis Hungariae aquila, Kerestúr 1617. Hg. József László Kovács. Budapest 1988 (BHA, Bd 19-20).

8 Sándor Payr, A régi soproni városháza (Das alte Rathaus in Ödenburg). Sopron 1918.

9 Vgl. „Fraenum cum uvas”: Kovács, Florilegibus (wie Anm. 7). – Payr, A régi soproni városháza (wie Anm. 8), S. 23. 

Abb. 4: Christoph Lackner coronae Hungariae 
emblematica description 1615 (Budapest, Nationale 
Széchényi-Bibliothek)
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moderationis & temperantiae erat fraenum, prout clavus jure navali 
Nauclero, hinc dicta supra omnia originem tradunt.” (XXIX. Emblem)10 
auf der Fraenum-pictura sehen wir im Hintergrund die gut geordnete 
Stadt und im Vordergrund den herabhängenden zügel mit der inscrip-
tio: „Fraenum quale, regnum tale“ – wie der zügel wirkt, so wird das 
Königreich regiert [abb. 5].
lackner verurteilte die unmäßigkeit auch in seinem Emblematischen 
Tugend Spiegel, einem raren Werk, gewidmet eva poppel, der Frau 
von Franz ii. batthyány:

dieser tugend der temperantia ist nichts schädlicheres, als 
vbriges fressen und sauffen darauß alle andere Laster herflies-
sen: dann Salomon der Weise mann sagt: der Wein mache 
lose und wilde leut, wer dazu lust hat, wird nimmer weiß.11

lackner möchte im Tugend Spiegel die mäßigen bürger vor den zügellosen und leichtsinnigen beschützen: 

[...] der sich in den Halß hinein liegen thut und dann alles so er im Herzen von vielen Jahren 
begraben findet unchristlicher weiß außgräbt vnd herfür scharret vnd den so ihn beherbergt, zu 
schanden macht, so fliehe ihn, er sehe nur in Goldt/ Silber geschirr oder Glaß/ so schön er wölle/ 
er habe sein psahenschwäntzlein [pfauenschwanz?] auff dem tischtuch oder Salvetle wie er 
wölle (dann dieses ist aller Heuchler vnd Verrähter Art auch) so trawe jhm nicht/ vnd ist gewiss/ 
daß bey keinem Trunckenboltz ein Geheim verborgen [...] man räht dir nicht/ daß du einen jegli-
chen in dein Hauß führest. 

Man könnte die Zitate gegen die „Trunckenboltze”12 noch weiter ausführen, aber hier sollen besser ei-
nige embleme des ratssaales – die der temperantia und der Sobrietatis – herausgehoben werden:
„Sum ut prosim“ – die pictura dazu war eine sich verzehrende Kerze. „ein liecht auf einem leuchter 
brennend abmalen lassen [...]. Darumb seyd Ihr/ daß Ihr nützlich seyet”, erklärte Johann Conrad Barth 
dieses emblem im Jahre 1670 bei seiner predigt im Ödenburger rathaus.13 
der Saal vergegenwärtigte den ratsherren die erwünschten bürgerlichen tugenden: „aliis inserviendo 
ipse consumor” – ich diene anderen, damit verzehre ich mich selbst – lautet eine Inscriptio, die Pictura 
dazu ist unbekannt. „Vivit post funera virtus” – die Tugend lebt auch nach dem Tode –, die Pictura oder 
das lemma dazu stellte einen totenschädel, darüber Schwert und buch dar und verewigte so die ergeb-
nisse eines sorgfältigen lebens.
lackner wollte keine neidischen ratsherren in der Stadtführung haben, wie barth in seinem Oedenbu-
rischen Rath-Haus anmerkte: 

[...] der seel(ige) Herr lackner […] hat fürgemahlet/ wann er uns in einem emblemate Feuer und 
rauch zugleich aufgehend dargestellet mit der Überschrifft: a pariVirtuS et liVor. zu-
gleich tugend und neid! 

10 Coronae Hungariae emblematica descriptio. Authore Christophoro Lackhner. Lavingae: Jakob Winter 1615. Neudruck: 
Hg. Károly Szabó. Budapest 1896 (Régi Magyar Könyvtár [=RMK], III, Nr. 1156). 

11 Vgl. zu Salomon bei Lackner: Emblematischer Tugend Spiegel und christlicher Discurß, so Christophorus Lackhener 
[...] gemacht, auch mit schönen Emblematum, Symbolorum et Exemplorum Figuren und Schmuck gezieret. Franck-
furt: Jonae Rosan 1618. Neudruck: Budapest 1992 (Hungarica, Bd 3). 

12 Vgl. zu den Trunkenbolden: Coronae Hungaria [...] descriptio (wie Anm. 10), S. 185. 

13 Vgl. zur Kerze Johann Conrad Barth, Oedenburgisches Rath-Haus weiland vom Seligen Herrn Christoph Lackner [...]. 
Pressburg: G. Gründern 1670, Bogen E, S. 3. 

Abb. 5: coronae Hungariae  
XXIX. Emblem S. 174 (Wien, Öster- 
reichische National-bibliothek)
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zwei zeilen aus der Subscriptio lauten:

da ist gewiß ein Feur/ wo irgend rauch auffgehet:
da ist auch ehr und ruhm/ wo Haß und neid entstehet.

aber der weise mann ließ mit gutem bedacht Schlangen dabey mahlen/ damit man kennen kön-
te/ wo dieses otter-gezüchte herstammete:/ nemlich/ von der alten Schlangen.14

In der Gruppe der fliegenden Kraniche, die in V-Form fliegen, sind die 
fleißigen und die Gesetze in Ehren haltenden Bürger dargestellt. Die 
inscriptio des emblems lautet: „Sequere me“ – folget mir nach!15 – 
die bienen können auch keinen Honig ohne mäßigkeit sammeln – 
dies stellt ein bienenkorb mit Krone und Szepter dar: „Hoc exem-
plo” – dies soll euer Beispiel sein.16 die Kraniche erscheinen übrigens 
auch in einem emblem der Coronae Hungariae (XiV. emblem): „ex 
inordinatio gignitur confusio“ [abb. 6]. 
in der Gesellschaft der edlen Gelehrten, die lackner im Jahre 1604 
mit 17 mitgliedern gegründet hatte,17 hielt er eine Festrede, De laudi-
bus Regiae atque liberae civitatis Semproniensis. diese laudatio 
wurde vor 36 mitgliedern vorgetragen und dem guten nachbarn „do-
mino Francisco de Bothian Domino in Slaining et Güssing etc.”, dem 
obergespan der Komitate Ödenburg und eisenburg gewidmet.
dabei vernahmen die anwesenden folgendes mit Stolz vorgetragene lob über die Weingärten ihrer 
Stadt: 

in weiterem, wenn du in augenschein nimmst, wie reizvoll unsere Weingärten sind, und wie 
reichlich, geschmackvoll, gesund, ausgezeichnet und berühmt unsere angebauten Weinsorten 
sind, ohne zweifel überragen sie den ruhm der Weinsorten dieser gebiete. aber überragen sie 
auch die ausländischen Weinsorten und aus den fremden ländern – und noch mehr – sehr oft die 
italienischen Weinsorten – dies weiss ich bestimmt, dies hängt von den Jahrgängen ab, – dies 
beweist auch die erfahrung.18

Weiters erklärte lackner, wie die Ödenburger daraus schönen gewinn erzielen würden, was zur guten 
aufrechterhaltung der Familien reiche; es stammten daraus aber auch die geldmittel zur Verteidigung 
des landes und zur zahlung der königlichen Steuern, und so könne man auch den Soldaten helfen, die 
in den fürchterlichen Stürmen des Krieges ungarn verteidigen.
„tag und nacht sind die bürger damit beschäftigt“ – fährt er fort – diese arbeit vertreibt die ruhigen 
träume der nacht, sie meinen: „Sei nicht in die träume verliebt, daß du nicht verarme [sic!]“. und so ließ 
Lackner ein besonders gutes Weinjahr bei der Ausmalung des Rathauses verewigen: „Annus aureus 1617”. 

14 Neudruck: Johann Conrad Barth, Oedenburgisches Rath-Haus weiland vom Seligen Herrn Christoph Lackner [...]. 
Pressburg: G. Gründern 1670, Hg. Károly Szabó. Budapest 1885 (RMK, II, Nr. 1247), Bogen H, fol iij.

15 Vgl. zu den Kranichen: Coronae Hungariae (wie Anm. 10), S. 112. 

16 Emblem der Inscriptio: „Ex inordinatio gignitur confusio”, vgl. Németh Sámuel, Mértékletességi Egyesület Sopronban 
(Mäßigkeitsgesellschaft in Ödenburg). In: Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau) 1940, Separatum Nr. 91. 

17 Johannes Fridelius, Christophori Lackneri [...] Vitae Curriculum. Regensburg 1714. 

18 Christoph Lackner, Oratio de Laudibus Civitatis Semproniensis. Ungarische Nationalbibliothek, Handschriftensamm- 
lung, Fol. Lat. 1643 und Tibor Grüll, Lackner Kristóf beszéde Sopron város diséretéről (Die Lobrede von Christoph 
Lackner an die Stadt Ödenburg) (1610). Szeged 1991 (Lymbus füzetek, Bd 21).

Abb. 6: coronae Hungariae  
XIV. Emblem S. 112 (Wien, Öster- 
reichische Nationalbibliothek)
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diese systematisch angewandte emblematik lackners in seiner rede zu den Festlichkeiten der neu-
wahl des inneren und äußeren rates zu Sankt georgi wurde später, im Jahre 1670, von Johann conrad 
barth in seiner predigt Oedenburgisches Rath-Haus ausführlich gewürdigt.
Sechs Jahre später wurde die reihe der embleme der temperantiae und Sobrietatis durch eine fürchter-
liche Feuersbrunst auf immer und ewig vernichtet: „[...] die georgen Kürchen sambt den thurn auss 
gebrenth dass die glocken herabgefallen, wie auch das Kloster [...] vndt den Stath thurn ganz aus ge-
brendt”, so beschrieb János Tschány in seiner Familienchronik19 diese Katastrophe. 
Die Aufschrift „Annus aureus 1617” auf dem gotisch gewölbten Bogen wurde aber bald danach, 1782, 
wieder hergestellt und mit der edlen gestalt der Foecunditas ergänzt: eine edle dame sitzt auf einem 
Hügel, in der rechten Hand ein Füllhorn – cornucopiae –, woraus prächtige blumen herausfallen. diese 
sammelt ein engel mit ausgebreiteten armen zusammen. endre póda, katholischer pfarrherr und His-
toriker, dem wir diese beschreibung verdanken, meinte, dass dieses gemälde von Stefan dorfmeister, 
der 1782 den großen ratsaal neu ausgemalt hatte, gestammt habe.20 die bedeutung dieser Figur hatte 
schon cesare ripa in seiner Iconologie von 1603 folgendermaßen festgelegt: „eine Frau hält in der 
rechten Hand ein Füllhorn und umarmt mit der linken Hand ein Kind. mit dem Füllhorn wird die 
Fruchtbarkeit metaphorisch auf Erde, Bäume, Begabung und über andere Dinge ausgegossen.”21 
lackner, der in seiner Festrede die ausgezeichneten Weine der Stadt gepriesen hatte, erkannte aber 
dennoch die dringende notwendigkeit, einen mäßigkeitsverein zu gründen. diesen plan konnte er mit 
seinem hochadeligen nachbarn miklós esterházy, einem Vorkämpfer der gegenreformation, verwirk-
lichen, zumal dieser sich von ihm sogar eigene Maßregeln für die Hofhaltung zusammenstellen ließ. 
darin wurde festgelegt, dass die mitglieder der Hofhaltung nur nach gewissen Vorschriften platz neh-
men durften. „meine Herren sollen sich nicht der reihe nach niedersetzen, daß sie sich der Sauferei 
ergeben”, lautete die wichtigste Regel der Subordination. Nach altem ungarischem Brauch begrüßten 
sich die teilnehmer der reihe nach mit einem gläschen Wein, doch das erlaubte esterházy – besonders 
während der Fastenzeit – nicht gerne. und so tadelte er etwa János Sóvágó, einen seiner diener, dass er 
häufig die kirchlichen Vorschriften der Fastentage gebrochen habe.
„ich habe schon die beschwerden von drei gästen gehört, dass sie mit bruch der Vorschriften von ti-
sche aufstanden“, schrieb esterházy in einem brief an christine nyáry. auf wessen namen nämlich 
getrunken wurde, der musste austrinken und den brauch weitergeben. So wurde der Jesuit mátyás Ha-
jnal sehr schlau mit seinem Namen begrüßt, wie Esterházy in einem Brief aus dem Jahre 1625 mitteilt:

Und hat auch Pater Hajnal das Glas des Heiligen Matthias ausgetrunken, wie ich es gehört habe, 
es ist kein Wunder, daß derjenige verlassen wird, der sich mit der Asche bestreut hat, und sich 
dem kargen Fasten gewidmet hat.22 

es war also verständlich, dass esterházy gemeinsam mit lackner ein Collegium sobrietatis gründen 
wollte. lackner war bei ihm am 18. august des Jahres 1619 in Siegendorf/cinfalva (bisweilen dt. auch 
czindarf) auf besuch gewesen. beim tischgespräch ging es um das große laster der zeit, um die 
trunksucht. im anschluss daran forderte esterházy lackner auf, regeln für einen mäßigkeitsverein 
zusammenzustellen, und lackner schickte ihm binnen drei tagen die ausgearbeiteten regeln nach 

19 Hanns Tschány’s Ungrische Chronik vom Jahre 1670 bis 1704, Hg. Iván Paur. Pest 1858 (Magyar Történelmi Tár 
[Ungarische geschichtliche Sammlung]). Pest 1858, S. 33f.

20 Endre Póda, Monographie der Königlichen Freistadt Sopron, 1617. Sopron 1890.

21 Cesare Ripa, Iconologia, 1603. Hungarian translation and first critical edition with introduction by Tamás Sajó. 
Budapest 1997, S. 190.

22 Lajos Merényi, Esterházy’ Briefe an Christine Nyáry. In: Történelmi Tár (Historische Sammlung) 1900.
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neckenmarkt.23 als präsident des Vereins sollte esterházy fungieren, und nach seinem tod seine Söhne. 
Wer die Sünde der trunkenheit begangen hatte, sollte 12 ungarische taler zur buße erlegen. besonders 
wichtig an dem regelwerk war der fünfte punkt:

Wein ist dazu geschaffen worden, dass er das Herz der menschen belustige – mit maß getrunken 
die Verdauung vorbereite, – soll Kraft geben, – soll geist und Seele ermuntern – der also seiner 
natur nach sich vom Wein enthalten will, soll nach notwendigkeit und nach eigenem geschmack 
nach trinken, aber vorsichtiger Weise.

in punkt sieben beschreibt lackner die betrunkenen: ihre gestikulation ist lächerlich, sie schwätzen 
sinnlos, sie beleidigen den anderen, schlafen bei tisch ein und – was sie vernünftig nicht täten – macht 
der betrunkene unziemlich. dergleichen sollen die zensoren des Collegiums bestrafen. in punkt Xiii 
steht geschrieben, dass die regel die mitglieder vor umhergereichten bechern und weitergegebenen 
trinksprüchen beschützen soll – nichts davon soll in der reihe weitergereicht werden. eine ausnahme 
sei nur die begrüßung von erzherzögen und höheren adeligen: dabei soll man die linke Hand aufs Herz 
legen und mit der rechten den begrüßungspokal anbieten. der mäßigkeitsverein soll seine mitglieder 
mit goldenem oder mit silbernem ring beschenken und – sollten mehrere mitglieder eintreten – so solle 
auch ein Siegel verfertigt werden, wo in einem lorbeerkranz drei buchstaben aufscheinen – S.c.S. – 
„Sigillum collegii Sobrietatis“. aber im lärm und in den gefahren der entstehenden Kriege – es war 
die Zeit des Dreißigjährigen Krieges – blieb dieser gemeinsame Gedanke nur ein schöner Traum.24 
in derselben Handschrift lackners, in der die Statuten des Collegium Sobrietatis zu lesen sind, befindet 
sich auch – und zwar in tadelloser ungarischer Sprache – ein brief lackners, in dem er einem Hoch- 
adeligen, Kardinal peter pázmány, einen guten Wein als geschenk verspricht: 

ich wünsche vom lieben Herr gott alles gute euerem gnaden mit großem glück zu geben lassen. 
[...] Mit Achtung und Freude empfing ich Eueren Gnaden Brief vom 16-ten Octobris, und weil 
euer gnaden mich dazu würdigte, daß ich etliche gute und Haupt-Weine eurem gnaden besor-
gen soll, ich habe Sie auch besorgt wie es gewünscht war nach dieser Weise. ich meine es, daß 
die Weine nach eurem gnaden Wunsch willkommen schmecken werden, ich hab auch ein Faß 
aus meinen Weingärten füllen lassen, was daraus wird, bestimmen die späteren zeiten. den preis 
haben die Herren (im rat) wie zum dritten male bestimmt. Wenn die Weinlese beendet wird, 
werden wir eueren gnaden auch nicht vergessen. behalte der liebe gott eueren gnaden lange, 
als unseren günstigen patron. [Übersetzung nach der ungarischen Handschrift]. 

und einen ebensolchen brief konnte lackner auch an miklós esterházy schicken, denn er verschenkte 
oft aus diplomatischen gründen gute Weine.
denn auch das ist charakteristisch, was matthias rosner 1660 in seiner geographischen dissertation 
über Ödenburg anmerkte: Ein jeder Bürger der Stadt, auch die ärmeren, besaßen einen eigenen Wein-
garten.25 

23 Lajos Merényi, Maßregel für die Hofhaltung Miklós Esterházys. In: Magyar Gazdaságtörténeti Szemle (Ung. Wirt- 
schaftsgeschichtliche Rundschau) 1901, S. 366. – Die Handschrift des Mäßigkeitsvereins befindet sich im Archiv des 
Evangelischen Konvents in Ödenburg, 45.VI. B.

24 József László Kovács, Esterházy Miklós udvara é a nyugat-magyarországi reneszánsz (Über Miklós Esterházys 
Hofleben). In: Magyar reneszánsz kultúra (Ungarische Renaissance-Kultur), Hg. Àgnes R. Várkonyi. Budapest 1987,  
S. 176-189. 

25 Matthias Rosner, Dissertatio [...] descriptionem civitatis Sempronii. Wittenbergae, Typis Johannis Hake M.DC.LX. 
(RMK, III, Nr. 2129). – Ungarische Zusammenfassung von Sámuel Németh, Einführung und Anmerkungen von André 
Csatkai: Rosner Mátyás, Sopron leírása 1660-ból. In: (Soproni Szemle) Ödenburger Rundschau 14 (1960), S. 300-311.
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in barths schon mehrmals genannter predigt – Oeden-
burgisches Rath-Haus [abb. 7] – wird erwähnt, dass das 
Stadtwappen – wenn auch emblematisch gemeint – mit 
Weintrauben geziert dargestellt wird:

Wo aber der Herr die Stadt nicht behüt/ so wa-
chet der Wächter umbsonst/ ps 127/1. und unse-
re thürne wären bald gefället. [...] dancken 
gott dafür in demuth unsers Herzen/ wol gut! 
so stehen die thürne fest/ und prangt unser 
Wappen mit dem Krantz von edlen Weintrau-
ben/ so haben wir Schutz und Seegen. aber wer-
den wir übermütig/ versagen gott seinen danck 
mit Worten und Wercken, [...]dan 4/27. so ruffet 
das echo oder Wiederschall vom Himmel: 
Hauet den baum umb/ und behaut ihm die aes-
te/ und streifft ihm das laub abe/ und zerstreut 
seine Früchte; […] dan. 3.5.6.26 

der größte und am besten behütete Schatz eines Öden-
burger Wirtschaftsbauern war immer sein traubenzu-
wachs und sein Weingarten. in barths ausführungen 
wird dieser umstand biblisch ausgelegt, denn bibli-

sche Symbolik und alltagswahrheit sind oft fest mit-
einander verwachsen. das kann man sehr deutlich an 
der einführung der Gemeinen Stadt-Betrachtung aus 
dem Jahr 1719 sehen. ihr protokollführer27 fasste hier 
die besten Weinjahre beinahe mit historischem Blick-
winkel und genauer analyse zusammen:

alter tagbücher können wir uns zwar nicht rühmen, 
doch findet man, dass der Oedenburger Wein jährlich 
nach beschaffenheit der Jahre seinen preis und Valor 
hat. Wir übergehen die gar zu alten zeiten mit Still-
schweigen, bemerken aber dabei, daß anno 1585 ein 
ungemein köstlicher Wein müsse gewachsen sein, 
und so fast ein Jahr mit dem 1718er übereingetroffen, 
so dürfte es selbiges gewesen sein, massen gleicher 
dürre und Hitze, mangel an Fütterung, abgang der 
Sommersaat, Versengung des Wasens, austrocknung 
der bäche und Flüsse sich ereignet, inzwischen aber 
ein delikater und edler Wein den Hausvater erquicket.

26 Barth, Oedenburgisches Rath-Haus (wie Anm. 13), Bogen F – Bogen F, fol. i. 

27 Sopron szabad királyi város monographiája (Monographie der Königlichen Freistadt Ödenburg), Hg. Endre Póda, 2 Bde. 
Sopron 1890 u. 1894, hier Bd 1: Jahr 1719, S. 317f. Póda gab die Handschriften der Ratssitzungen chronologisch heraus.

Abb. 8: Ferdinand Dobner Frey- und trauben-Schiessen 
1698 (Stadtarchiv Sopron/Ödenburg)

Abb. 7: Johann Konrad Barth oedenburgisches rath-
Haus 1670 (Wien, Österreichische Nationalbibliothek)
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der protokollführer hebt weiters den äußerst köstlichen, süßen Wein des Jahres 1586 hervor, rühmt das 
Jahr „annus aureus 1617“ und erwähnt den Weinwuchs: 

des 1644-er und 1669-er Jahres [...] da die zu gleicher zeit lebenden fast strittig werden wollten, 
welches Jahres-gewächs sie dem andern vorziehen und die Waare – gutigkeit hochachten soll-
ten, genug dass die beiden angezogenen Jahren, von ganz deutschland die Kostbarkeit des 
oedenburger Weins gerühmt und gepriesen worden. die abergläubischen aegyptier wollten dem 
in der natur mächtigen Schöpfer, wegen den ex abusu Vini entstehenden ungebührlichkeiten, die 
Generation des Weins nicht zulassen juxto Plutarchum de Iside et Osiride.
Wir erkennen dies von gott gegebene gewächs als eine besondere gabe des allerhöchsten, rüh-
men den herrlichen Segen, wenn der Weinstock wohl träget, und die Keller Ueberfluss haben, 
erschrecken aber, wenn solcher verdirbet, oder wenn die trauben schon gepresst, der most ab er 
sich nicht ergibet, sondern verschwindet und verdirbet, oder wenn dergleichen theure gabe got-
tes zum missbrauch angewendet, und die gebührrende danksagung bei Seite gesetzet, oder durch 
schädliches ungewitter ungeziefer und andere unglückliche Wetter verdirbet und uns entzogen 
wird, daher billig jeder Hausvater zu Gott zu seufzen hat:
der getreVe gVetige gnädige Vater lasse seine gnadensonne weiter Veber Vnsere Weingeb-
Verg aVfgehen, behVete fVr raVhen Wetter, reif, gefrier, Hagel Vnser HaVs nebst Weinber-
gen. [die hervorgehobenen buchstaben geben das Jahr 1719 an].

Und noch an einer zweiten Stelle findet sich die Jahreszahl 1719 verborgen: 

und also wahr werden möge, was wir all zusammen, die wir alleinig von dem lieben Weinwachs 
uns und die unserigen zu versorgen haben, hoffen, auch mit habendem festen kindlichen Vertrau-
en zu unserem mildreichsten himmlischen Vater zu erleben uns getrösten.
        SaepiVs hoc nectar nVmen dabit nobis Soproniensibus.
[auch hier ergeben die hervorgehobenen buchstaben m.d.c.c.V.V.V.i.i.i.i. = 1719] 

der Stadtrichter des Jahres 1719, als diese lobrede und innige betrachtung der Ödenburger Weinbau-
ern von der güte gottes über das herrliche gewächs der Weingärten und dessen gefahren durch dürre 
und nässe, durch Hagel und ungewitter entstand, war kein anderer, als Ferdinand dobner – dem wir 
das sehr seltene Heft Frey- und Trauben-Schiessen...sambt denen Emblematibus verdanken [abb. 8].28 
es scheint recht wahrscheinlich zu sein, dass der initiator der Gemeinen Stadt-Betrachtung und somit 
der Gedankenreihe über die besten Weinjahre und über die Geschichte der besten Weinlesen, nicht vom 
Stadtnotar, sondern vom Stadtrichter Ferdinand Dobner selber stammt. Noch nicht dreißigjährig hat er 
sich mit dem Frey- und Trauben-Schiessen […] sammt denen Emblematibus verewigt.
lange zeit wusste man nur von der existenz eines einzigen exemplars – also eines unikats –, das vor den 
Kriegsgefahren 1944/45 im tresor einer budapester bank untergebracht worden war. ihr besitzer war die 
große bibliothek der reformierten Kirche transdanubiens in Sárospatak gewesen, aber die russen spreng-
ten den tresor, und seine Schätze wurden – zusammen mit anderen unikaten – geraubt und verschleppt! 
Zum Glück konnte Anfang der dreißiger Jahre der kluge Oberarchivar, Dr. Jenő Házi, Mitglied der Unga-
rischen akademie der Wissenschaften, ein anderes exemplar für das Stadtarchiv in Sopron erwerben.

28 Ferdinand Dobner, Der Königlichen Frey-Stadt Oedenburg in Nieder-Ungarn Frey- und Trauben-Schiessen, Regens-
burg 1698. (RMK, Reihe III, Nr. 4101). – József László Kovács (Hg.), Alsó-magyarországi Sopron szabad király város 
lövészünnepe és szőlőlövészete (Der Koeniglichen Frey-Stadt Oedenburg in Nieder-Ungarn Frey- und Trauben-
Schiessen). Separatum der Zeitschrift Várhely (Burgstall) 4/2 (1998), S. 109-121. 
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letztlich ist es heute fast schon unwichtig, mit welcher Huldigung darin Kaiser und König leopold als 
beschützer der Stadt Ödenburg von dem kaisertreuen dobner gelobt wurde: „der adler und zwey Stern/ 
beschirmen und regieren Drey Thürn und offenes Thor/ so wir im Wapen führen”. – Die drei Türme ragen 
hoch im Stadtwappen der Stadt – die zwei Sterne sind die erzherzöge Joseph (später Joseph i.) und erz-
herzog Karl. „Diese Beyde Sterne  M i c a n t  i n t e r  o m n e s!”29 – sollen also über alles glänzen. Viel 
wichtiger ist in diesem text die gleichfalls erwähnte, seit zweieinhalb Jahrhunderten wirkende Schütze-
ninnung. Sie erhielt ihre Statuten im Jahre 1542, sogar das Schützenfest war zehn Jahre zuvor im soge-
nannten lacknerischen garten (1688) gefeiert worden, dort, wo einstmals der ehemalige bürgermeister 
seine Werke in aller Stille verfertigt hatte. das zwischen den 14. und 17. September 1698 veranstaltete 
Schützenfest hatte eine besondere aktualität, denn ein Jahr zuvor hatten die ersten Kurutzenkämpfe in 
Oberungarn unter der Führung von Franz Tokaji begonnen, die danach blutig niedergeschlagen wurden. 
dobner erinnerte in seinem emblematischen Heft mahnend daran, dass man das reich leopolds auch mit 
Waffen beschützen müsse. dobner hatte freilich noch kein Hungarus-bewusstsein, aber er war lebenslang 
ein treuer diener seiner Stadt und ein demütiger untertan seines Kaisers. Wenn wir es recht bedenken, so 
war er in erster linie ‚civis Semproniensis’ – das bestimmte seine ganze menschliche Haltung. 

auf Seite 4 seines büchleins ist das emblematische 
Stadtwappen, von Weintrauben umkränzt, zu sehen 
[abb. 9]. die Subscriptio lautet: „unter dieser Flü-
gel Schutz – Biet Ich allen Feinden Trutz.”

das zweite emblem hat eine zweifache zusammen-
setzung: das größere bild zeigt von der reife und 
Fülle sich niederbeugende zweige, belastet mit 
prächtigen trauben [abb. 10]. das emblem kommt 
schon thematisch im frühen Humanismus, etwa bei 
Janus pannonius vor: „de arbore nimis foecunda“. dazu passt die Subscriptio: im kleineren emblem 
im Bild erscheint ein gefüllter Pokal: „Ich süsse Trauben Zeige / Je mehr Ich mich Zur Erden beuge” 
lateinisch erklärt: „Pro hac sudavi”– dafür habe ich geschwitzt. Es folgt die obere Aufschrift, die Sub-
scriptio: „So krönt den Fleiß ein Trauben Reiß”. 

29 József László Kovács (Hg.), A céltáblákat szőlő díszíte!: sőlő-es löveszünnepek Magyarországon a 16–19. században –  
Trauben sollen Scheiben zieren! Traubenfeste und Freyschiessen vom 16. bis 19. Jahrhundert in Ungarn. Budapest 2009, 
hier S. 26 u. 27.

Abb. 10: „Pro hac sudavi”

Abb. 9: Emblematisches Stadtwappen  Ödenburgs
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das dritte emblem [abb. 11] ist kämpferisch, aber 
sehr im geiste der Ödenburger denkart gehalten: 
„Pro vite vitam” – gib für die Rebe dein Leben – lau-
tet die Übersetzung der inscriptio. auf dem bild 
wird ein traubendieb von einem reitenden Wein-
bauern niedergeschossen. die originelle Subscriptio 
ist demgemäß unfreundlich: „meinen Weinstock 
alle Stund / Schütz Ich wieder diesen Hund”. Der 
Weintraubendieb fällt tödlich getroffen auf die erde. 
das das Heft schließende, runde emblem stellt ei-
nen Weinstock dar, der auf einen baum hinaufrankt 
und – so unterstützt – reift. das Vorbild zu diesem 
Lemma finden wir in der Emblemsammlung des 
nürnbergers Joachim camerarius. 
die geistige Wesensart der Ödenburger kann man 
aus lackners gedankenwelt, nämlich wie er das 

rathaus emblematisch ausmalen ließ, aus den meditationen der Gemeinen Stadtbetrachtung und aus 
dobners Frey- und Trauben-Schiessen ableiten. ein leitgedanke – wiederholt aus dem Ratsprotocoll 
1719 – soll hier genügen: die Ödenburger „rühmen den herrlichen 
Segen, wenn der Weinstock wohl träget, und die Keller Ueberfluss 
haben”. 
im gebetbuch Oedenburgisches tägliches Früh- und Abend-Gebeth 
von 1752 [Abb. 12] las und betete jeder Ödenburger Weinbauer fol-
gendes Gebeth zu Zeit langwieriger Dürre: 
nun sehen wir, leyder! mit Schmerzen, daß die lieben Früchte, die du 
uns aus deiner milden Hand beschehret hast, von der Sonnen-Hitze 
hart austrocknen, und schier keinen Saft mehr haben, weil die frucht-
baren regen nachbleiben. [...] bitten derohalben deine unendliche 
barmherzigkeit, du wollest den Himmel wieder aufschliessen, und 
uns einen lieblichen fruchtbaren regen beschehren, damit die Früchte 
der erden erquicket und erfrischet werden, und wir sie mit danksa-
gung einärndten, zur erhaltung unsers zeitlichen lebens fruchtbarlich 
gebrauchen, und in deinen Seegen vom Himmel an leib und Seel er-
halten werden [...]. amen.30

dergestalt ist die geistige Wesensart der Ödenburger Weinbauern, de-
ren gedanken sich auch in analysierten emblemen, in predigten, ein-
tragungen der Gemeinen Stadt-Betrachtung und in den gebeten der 
Weinbauern in dürren tagen, also im alltagleben äußern. 

30 I. N. J., Oedenburgisches tägliches Früh= und Abend=Gebeth. Ödenburg: Michael Gottlieb Schrabs 1752, S. 365f.

Abb. 11: „Pro vite vitam”

Abb. 12: I. N. J. oedenburgisches Früh- und abend-gebeth 1752 (Wien, Öster-
reichische National-bibliothek)
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matthias belius über den Wein 
in sankt georgen 
Viliam Čičaj

matthias belius [abb. 1], einer der bedeutendsten ge-
lehrten des 18. Jahrhunderts, der die sehr schmeichel-
hafte bezeichnung Magnum decus Hungariae erhalten 
hat, muss man nicht speziell vorstellen, deshalb sollen 
hier nur einige kurze anmerkungen über ihn gemacht 
werden.1 Er wurde am 24. März 1684 in Očová, einem 
kleinen dorf in Komitat zólyom (commitatus Solien-
sis) geboren. er stammte aus eine untertanenfamilie, 
die evangelisch war. Sein Vater war Dorffleischer und 
Bauer. Als siebenjähriger Junge begann er seine Studi-
enjahre, und zwar zunächst in Schulen in seiner unmit-
telbaren umgebung, die von protestantischen adeligen 
erhalten wurden, wie in Lučenec/Losonc, Kalinovo und 
dolná Strehová im Komitat nógrad. im Jahre 1700 
führte ihn sein Weg in das evangelische gymnasium 
nach pressburg, wo er seine deutschen Sprachkentnisse 
verbessern konnte. danach folgten die gymnasien in 
Veszprém und pápa, wo er die ungarische Sprache erlern-
te. nach zwei Jahren, im Jahre 1702, kehrte er wieder in 
das neusohler gymnasium zürück. im September 1704 
begab er sich mit finanzieller Unterstützung der Neusoh-
ler und rosenauer evangelischen Kirchengemeinden an 

die universität in Halle, welche schon zu dieser zeit als ein zentrum des pietismus galt, denn die neue 
geistige Strömung innerhalb der evangelischen Kirche war hier von professor august Hermann Frank-
ke initiiert worden. belius leistete dem Sohn von professor Francke gesellschaft und vermittelte ihm 
einige lektüre. das universitätsstudium in Halle beendete er mit der Verteidigung seiner dissertation 
Forma sanorum verborum (Formen von gelehrten Sprüchen). Während seines Studienaufenthalts in 
Halle hatte belius schon eigene gelegenheitsgedichte veröffentlicht und seinen Freunden gewidmet. 
im mai 1708 musste er aus gesundheitlichen gründen in die Heimat zürückkehren und übernahm in 
neusohl die Stelle des prorektors (Vizerektors) am evangelischen gymnasium.

1 Zum Leben und Werk des Matthias Belius existiert eine reiche slowakische, ungarische und deutsche Fachliteratur, wel- 
che sich mit der vielfältigen Tätigkeit dieses großen Gelehrte befasst. Aus slowakischen Werken über Matthias Belius 
sollen zwei der bedeutendsten genannt werden, eine Biographie des Belius von Ján Tibenský, Veľká ozdoba Uhorska. 
Dielo, život a doba Mateja Bela (Große Zierde Ungarns. Werk, Leben und Zeit des Matthias Belius). Bratislava 1984, 268 S. 
– Weiters erschien ein Sammelband mit Beiträgen des Symposiums über Matthias Belius von Ján Tibenský (Hg.), 
Matej Bel. Doba, život, dielo (Matthias Belius. Zeit, Leben, Werk). Bratislava 1987, 411 S. 

Abb. 1: matthias belivs Stich von Andreas und Joseph 
Schmutzer Frontispiz der notitia Hungariae 1736
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um diese zeit hatte in ungarn der große ständische aufstand von Franz ii. rákóczi seinen Höhepunkt 
erreicht. als belius nach neusohl zurückkehrte, befand sich die Stadt in den Händen der aufständischen 
truppen. es ist verständlich, dass rákóczis bewegung von den protestanten mit dem gedanken der re-
ligionsfreiheit verbunden wurde, und so wurde auch der junge Belius zu einem der vielen Sympathisan-
ten der politischen ideale und ziele des rákóczi-aufstandes und blieb es auch nach dessen niederschla-
gung. am 21. november 1708 wurde er von der neusohler evangelischen Kirchengemeinde zum pastor 
in der Spitalskirche der Hl. elisabeth gewählt und übte daneben auch das amt des prorektors aus. im 
dezember 1708 eroberten die kaiserliche truppen neusohl, und im Januar des folgenden Jahres wurde 
belius auf befehl des kaiserlichen generals Heister arretiert und zum tode verurteilt, weil er angeblich 
die politischen gefangenen gegen den Kaiser aufgehetzt habe. tatsächlich konnte belius buchstäblich 
dem Henker vom galgen weg entspringen, denn er wurde auf bitten mehrerer sehr bedeutender personen 
von general Heister begnadigt und wieder freigelassen. anfang märz 1710 vermählte sich belius mit 
Susanne Hermann, der tochter eines neusohler apothekers. Sie hatten zusammen acht Kinder, von de-
nen aber nur vier am leben blieben. der Sohn Karl andreas wurde später professor für geschichte an der 
universität leipzig, und sein zweiter Sohn, Johann theophil, wurde apotheker in gelnica/göllnitz.
Von Juni 1708 bis September 1719 widmete sich matthias belius seiner pädagogischen tätigkeit auf 
dem neusohler gymnasium. nach dem tod von rektor Stephanus pilárik im märz 1708 übernahm er 
dessen amt und setzte sich sehr dafür ein, hier die pädagogischen Vorstellungen und das System des 
bereits erwähnten pietistischen professors august Hermann Francke umzusetzen. Für seine bemühun-
gen beehrte ihn sein Schüler Johannes tomka-Szászky, seit 1740 rektor am pressburger evangelischen 
gymnasium, mit dem titel ‚rector et restaurator scholarum‘ (rektor und erneuerer der Schulen). aber 
für belius war die Situation in neusohl nicht wirklich einfach und unproblematisch, denn er fand für 
seine pädagogische arbeit nicht immer zustimmung in den reihen der evangelischen Kirche, wo die 
anhänger der orthodoxie die Übermacht hatten. unter der Führung des Superintendenten daniel Kor-
man verurteilten sie 1707, bei der Synode von Ružomberok/Rosenberg/Rózsavölgy, den Pietismus und 
verboten, seine antikirchlichen ideen zu verbreiten.2

im dieser Situation nahm belius im Jahre 1714 das angebot der Stelle des rektors am pressburger 
evangelische lyzeum an und übersiedelte im april 1714 mitsamt seiner ganzen Familie nach pressburg. 
Hier reformierte er das Studium, indem er neue Schulgesetze und eine neue Schulordnung ausarbeitete 
und einheitliche lehrbücher einführte. er selbst überarbeitete die lateinische grammatik des christoph 
cellarius und edierte sie, daneben aber auch eine rhetorik sowie die Institutiones lingvae germanicae 
(Handbuch der deutschen Sprache), den Ungarischen Sprachmeister und weitere pädagogische Werke.
ein großer Wechsel in seinem leben trat im Jahre 1719 ein. im September starb der erste der drei press- 
burger evangelischen prediger, und der Konvent und die Kirchengemeinde wählten belius zum dritten 
prediger. die Funktion des ersten predigers übernahm belius dann im Jahre 1744 – das war der bedeu-
tendste Höhepunkt in seine persönliche Karriere! dieses amt bot ihm nämlich endlich die besten mög-
lichkeiten, seine literarischen und wissenschaftlichen Vorstellungen zu verwirklichen. Seine tätigkeit 
war so reichhaltig und so vielfältig, dass hier nicht genug raum bleibt, sie zur gänze vorzuführen oder 
aufzuzählen.3

2 Jean Oberuč, Matthieu Bel, un piétiste en Slovaque au XVIIIe siécle. Strasbourg 1936.

3 Ján Tibenský, Veľký vlastivedný projekt Mateja Bela a jeho snahy o organizovanie vedeckého života v Uhorsku (Das 
große heimatkundliche Projekt des Matthias Belius und seine Bemühungen um die Organisation des wissenschaftli-
chen Lebens in Ungarn). In: ders., Matej Bel. Doba, život, dielo (wie Anm. 1), S. 159-170.
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mittelpunkt seiner wissenschaftlichen ideen war die erarbeitung ei-
ner historischen und geographischen Synthese ungarns. mit diesem 
Projekt hatte er sich schon als Rektor am evangelischen Gymnasium 
in pressburg in der zeit zwischen 1716 und 1718 sehr intensiv be-
schäftigt gehabt. im Jahre 1723 gab er im nürnberg die Schrift Hun-
gariae antiquae et novae Prodromus (Der Bote des alten und neuen 
Ungarn) in druck [abb. 2]. dabei handelte es sich im grunde schon 
um einen ersten entwurf für seine geplante erste große historische 
und geographische Heimatkunde ungarns. in einigen der Kapitel 
finden sich hier schon die konkreten Vorgaben vorgezeichnet, wie 
sein großes Projekt in der Endphase aussehen sollte. Diese Kapitel 
sollten seinen Projektmitarbeitern als ‚Prototypen‘, also als Muster, 
Vorbilder oder Vorlagen dienen. das von ihm anvisierte Werk sollte 
letztlich in zwei teile gegliedert sein, bestehend aus: Hungaria an-
tiqua, gewidmet der älteren geschichte ungarns bis zur ankunft der 
magyaren, und dem zweiten teil, Hungaria nova, der aus drei soge-
nannten büchern (libri) besteht, und zwar erstens aus dem Liber Hi-
storiae, der geschichte ungarns nach der ankunft der magyaren bis 
zur gegenwart, zweitens dem Liber Geographiae, die beschreibun-
gen einiger Komitate enthaltend, und drittens dem Liber naturae mit 

beschreibungen der natur. das buch über die geschichte wollte belius selbst verfassen. die histori-
sche und geographische beschreibung der zips hatte georg bohuss schon für den Prodromus verfasst 
gehabt. das buch über die natur sollte 13 Kapitel umfassen, und zwar über Klima und boden, Flüsse, 
Seen, Heilwässer, bäder, Sauerbrunnen, berge und gebirge, grotten, Hütten- und bergwesen, Salzgru-
ben, Wein und Weingärten. das musterkapitel im Prodromus über den Weinbau hatte Johannes matolay 
verfasst, ein Schüler von belius aus neusohl, der selber aus altsohl stammte. Weiters enthielt das buch 
über die natur die Kapitel über die natürlichen Heilmittel, landwirtschaft und zuletzt noch zwei zuga-
ben über die Kleidung und die nationen ungarns sowie über ihre Sitten und gewohnheiten. Für dieses 
sehr großzügig geplante Projekt zog Belius sehr viele Mitarbeiter hinzu, die er meist aus dem Kreis 
seiner Freunde und ehemaligen Schüler rekrutierte. dazu können zum beispiel der bekannte arzt Karl 
otto moller aus neusohl, der rektor des evangelischen gymnasiums in Ödenurg, János Kristóf deccard, 
der rektor aus Käsmarkt, georg bohuss, der belius die unterlagen für die beschreibung des zips auf-
bereitet hatte, weiters der arzt Johannes adamus raymann von eperies und andere gezählt werden.
belius gelang es sogar, von Kaiser Karl Vi. eine unterstützung zu erhalten, wozu eine für ihn zunächst 
unangenehme affäre beigetragen hatte, denn er war der Spionage für fremde mächte angeklagt worden, 
was aber rasch zu seinen gunsten geklärt werden konnte. und so erging ein kaiserlicher befehl an die 
Hofkanzlei, die Komitate anzuweisen, Belius und seinen Mitarbeitern behilflich zu sein. Im Jahre 1735 
erschien der erste band, in nächsten Jahr der zweite, im Jahre 1737 der dritte und endlich, im Jahre 1742, 
der vierte band dieses monumentalen Werkes. die weiteren bände waren zwar schon für den druck 
vorbereitet, blieben aber nur Handschriften. die Notitia Hungariae novae historico-geographica  
[abb. 3] ging in amsterdam in druck, der vom Wiener buchhändler paul Staub organisiert worden war. 
ursprünglich sollten alle 48 ungarischen Komitate in sieben bänden erscheinen, aber nach dem tod des 
Kaisers hatte Belius mitsamt seinem Projekt seinen größten Mezän verloren. Die junge Königin Maria 
theresia hatte schon gleich nach ihrer Krönung mit massiven innenpolitischen und außenpolitischen 

Abb. 2: Matthias Belivs Hvngariae 
antiqvae et novae prodromvs 1723
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problemen zu kämpfen, und auch die fast sieben Jahre andauern-
den Kriege um die habsburgische erbschaft waren für belius‘ 
aktivitäten sehr ungünstig, obwohl er damals schon ein interna-
tional anerkannter Wissenschaftler war, denn er war beispiels-
weise mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und 
der englischen Royal Society. ab 1743 wurde er sehr krank, denn 
er hatte den ersten Herzanfall; am 29. august 1749 verstarb er in 
Folge des zweitens Herzanfalls.

in belius‘ Werk wird dem Wein und dem Weinbau deshalb ein so 
wichtiger Stellenwert zugewiesen, weil er eine sehr große bedeu-
tung für die Wirtschaft und Kultur der damaligen gesellschaft 
hatte. Schon 1722 hatte belius in der breslauer wissenschaftli-
chen zeitschrift Sammlung von Natur= und Medicin- wie auch 
hierzu gehörigen Kunst= und Literatur-Geschichten [abb. 4] da-
rüber einen artikel unter dem titel Historia vinearum et vini 
Hungariae Inferioris 
anni 1720 (Geschichte 
des Weinbaues in Nieder- 
ungarn im Jahre 1720) 

veröffenlicht.4 zudem verfasste er auch unter dem titel De 
vinis et vino Hungarico generatium (Allgemein über die un-
garischen Weingärten und Weine) die einleitungskapitel zu 
einer abhandlung De vinis Hungaricis über die ungarischen 
Weine im Prodromus.5 Weiters gibt es aber auch noch weite-
re abhandlungen über spezielle Weingegenden von anderen 
autoren, etwa über den Wein von miskolc, von Köszeg und 
von ofen (von zwei verschiedene autoren). die abhandlung 
über den Wein in Tokaj bearbeitete der Arzt von Eperies, Jo-
hannes adamus raymann. Hierher gehört auch die abhand-
lung De vino sanctgeorgensi, welche wahrscheinlich Johan-
nes matolay, der autor der abhandlungen über den Ödenbur-
ger Wein im Prodromus, geschrieben hat.6 alle indizien spre-
chen dafür, dass matolay tatsächlich der autor ist, obwohl 

4 Nähere Angaben über die Problematik des Weinbaues und Weins in Ungarn vgl. Juraj Pavelek, Matej Bel o uhorskom 
vinohradníctve (Matthias Belius über den ungarischen Weinbau). In: Tibenský, Matej Bel (wie Anm. 1), S. 192-205. – 
Matthias Bel, Historia vinearum et vini Hungariae Inferioris anni 1720. In: Sammlung von Natur= und Medicin- wie 
auch Kunst= und Literatur-Geschichte, Hg. Johann Kanold. Breslau (Herbstquartal 1720, mensis october, classis III,  
§ 4), S. 417-423. – Die slowakische Übersetzung erschien unter dem Titel: Vinohrady a vína v Dolnom Uhorsku roku 
1720. In: Matthias Bel, O svätojurskom víne (Über den sanktgeorgischen Wein). Bratislava 1984, S. 59-68.

5 Die Slowakische Übersetzung erschien unter dem Titel: O uhorských vínach (Über die ungarischen Weine allgemein). 
In: Bel, O svätojurskom víne (wie Anm. 4), S. 23-34.

6 Vgl. Bel, O svätojurskom víne (wie Anm. 4), S. 16. – Vgl auch den Beitrag von Pavelek, Matej Bel o uhorskom vinohrad-
níctve (wie Anm. 4), S. 192-205. – Die slowakische Übersetzung der Abhandlung De vino sanctgeorgensi (Osvätojur-
skom víne). In: Bel, O svätojurskom víne (wie Anm. 4), S. 35-58.

Abb. 3: Matthias Bel notitia Hvngariae 
novae 1737

Abb. 4: Sammlung von natur= und medicin- 
wie auch hierzu gehörigen Kunst= und 
literatur-geschichten 1722
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sein name nicht einmal erwähnt wird. aber das gehörte zum teil wohl auch zu den Vorstellungen 
von zusammen- und teamarbeit bei matthias belius!
im artikel De vinis et vino Hungarico generatium hatte sich matthias belius in 12 paragraphen ganz 
allgemein mit den ungarischen Weinen und dem Weinbau befasst. zur damaligen zeit erstreckten sich 
fast über das ganze Gebiet des Königreichs Ungarn Weingärten, und es wurde überall – fast im jedem 
der 48 Komitate – Wein gebaut. eine ausnahme waren nur die nördlichsten Komitate turiec/túróc, 
orava/Árva, liptov/liptó und Spiš/Szepes/zips. das Komitat zvolen/zólyom war insofern interessant, 
als nicht nur belius selbst von hier stammte, sondern auch der zweite Verfasser der abhandlungen über 
den Wein und den Weinbau, nämlich Johannes matolay, und außerdem dass dieses Komitat im berg-
land liegt – nur auf einem sehr kleinen, dem südlichsten gebiet, um die königliche Freistadt Krupina/
Korpona/Karpfen, wurde Wein gebaut, der ein bisschen saurer war als die übrigen Weine. Von dorther 
stammt auch die anekdote, dass die Frauen von Karpfen ihre weinenden Kinder damit erschreckten, 
dass sie ihnen drohten: „Ne sirj, majd bort adok inni!“ (Weine nicht, sonst bekommst du Wein zu trin-
ken!) in der umgebung sagt man, dass die berge von Karpfen ‚essig weinen’. matthias belius hatte 
auch dafür sofort eine erklärung parat: die Säuerlichkeit des Weines von Karpfen liege darin begrün-
det, dass die bewohner von Karpfen früher ihre edelsten und früh gereiften Weintrauben sehr rasch auf 
dem märkten derbergstädte banská bystrica/neusohl/besztercebánya, banská Štiavnica/Schemnitz/
Selmecbánya und Kremnica/Kremnitz/Körmöcbánya verkauft hätten und dass ihnen für die erzeugung 
des Weines für den eigenbedarf nur der saure übriggeblieben sei.
aufgrund damaliger Vorstellungen, die meist von humanistischen gelehrten vertreten wurden und die 
manchmal etwas unkritisch auch von belius übernommen wurden, glaubte man, dass man den anfang 
des Weinbaus in ungarn in die zeit der regierung des römischen Kaisers probus datieren könne, wel-
cher ja selbst aus Sirmien in Pannonien stammte, und zwar als Folge einer militärischen Aktion, weil 
Legionäre ja auch in Friedenszeiten beschäftigt werden müssen. Und so habe der Kaiser den Kelten und 
pannonen gestattet, Wein anzubauen. Von den ungarischen Schriftstellern hat als erster der Historiker 
Antonio Bonfini den Weinbau in Ungarn im Zusammenhang mit der Beschreibung des Friedensvertra-
ges von Visegrad erwähnt. im Jahre 1335 drangen die Heuschrecken in Sirmien und pannonien ein und 
sollen alles – mit ausnahme der Weinberge – vernichtet haben. nach belius‘ dafürhalten ist es eine 
tatsache, dass schon seit den ersten ungarischen Königen in ungarn Wein anbaut wurde.

die ungarn stehen im Weinbau kaum hinter anderen nationen – deutschen, Franzosen, Spaniern und 
italienern – zurück. im unterschied zu ihnen decken sie aber an einigen orten vor Winterbeginn die 
Weinreben mit erde zu, damit sie vor Frost und Schnee geschützt seien. im Februar machen sie sorgfäl-
tig den Schnitt, denn ab diesem zeitpunkt droht der Weinrebe kein Frost. Jeder edle Wein soll das coS 
(C=color, O=odor, S=sapor) haben, das heißt: Farbe, Aroma und Geruch bzw. Geschmack. Nur jenen 
Weinen, welche diese eigenschaften haben, kann man letztlich vertrauen. zu diesen drei eigenschaften, 
die belius als volkstümliche bezeichnet, gehören noch zwei weitere, die auch eine große bedeutung für 
die Qualität des Weines haben: es sind dies (N=nomen) Name und (E=efficacitas) Stärke. Wenn aus 
diesen fünf buchstaben ein Wortspiel gemacht wird, erhält man das lateinische Wort noSce, das auf 
deutsch ‚kenne!’ bedeutet davon leitet sich auch eine ärztliche ermahnung ab, nämlich „Kenne, was 
du trinkst!“ deshalb soll man in erste linie den namen des Weines beachten, aus welchem gebiet er 
kommt, ob aus Tokaj, Ödenburg usw., danach soll man das Glas mit Wein zur Nase heben und daran 
riechen, um zu erfahren, welchen geruch oder welches aroma er verbreitet. belius schreibt, dass er 
leute gekannt habe, welche ohne zu kosten, nur am geruch die Stärke und die Herkunft eines Weines 
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erkennen konnten. danach soll man den geschmack probieren – was die ungarn ausgezeichnet können – 
und die Farbe anschauen. Wenn man den Wein als Medikament oder Medizin verwendet – überflüssiges 
trinken hat allerdings schreckliche Folgen –, so soll man sehr sorfältig beachten, welche stabilisierende 
und destabilisierende Wirkungen der Wein auf den Körper ausübt, so wie Syracides (Jesus Sirach) sagt: 
„Wein ist für den menschen ein medikament, wenn er ihn mit maßen trinkt.“

belius teilt die ungarischen Weine in drei Klassen, in Schwefelweine, Feuerweine und Kalkweine.
bei den Schwefelweinen gibt es zwei Sorten: edle und wenig edle.
edle Weine riechen nach Schwefel und sind meist dick und süß, in diese gruppe gehören die Weine aus 
Tokaj, Tarczal, Mád, Tallya, Liska, Sárospatak, Miskolc und Szikszó. Diese Weine haben viel oder wenig 
aromatischen geschmack. Wenn man diese Weine in größeren mengen trinkt, so schlagen sie sich im 
Kopf und an den Füßen nieder. Kommen diese Weine in berührung mit gold, so übernehmen sie etwas 
von seiner Stärke. Ein guter Freund von Belius, ein Chemiker, behauptete, dass man aus dem Tokajer 
Wein, besser noch aus den zibeben seiner trauben, aus welchen man den sogenannten ‚ausbruch’ presst, 
mit Hilfe von Feuer ein bisschen gold erzeugen könne. dieser Wein habe auch Heilkraft. außer der 
Farbe – gewöhnlich einer goldenen – ist dieser Wein mit seinem geschmack und aroma so hervorra-
gend, dass er sich von den anderen ungarischen Weinsorten unterscheidet. Tokajer Wein ist nämlich süß 
und hat eine solche Kraft, dass er ruhig mit anderen aromatischen Weinen konkurrieren könne.
Wenig edle Schwefelweine beinhalten nur wenig flüchtigen Schwefel und versetzen den Trinker in 
trunkenheit, ehe er diese erkenne. außerdem verursacht wenig edler Wein den Säufern verschiedene 
entzündungen der gelenke, weiters migräne und podagra, beschädigt die lunge und ist ursache von 
tuberkulose. aber diese schädliche Wirkung zeigt sich mehr an Fremden als an einheimischen. an 
diesen Krankheiten litten meistens die bewohner von bergstädten, weniger in bratislava/pressburg/
pozsony, modra/moder/modor, pezinok/bazin/pösing und Svätý Jur/Sankt georg/Szentgyörgy. zu 
dieser gruppe gehören auch Weine, welche die deutschen Gebürger-Weine nennen. dazu zählen einige 
aus der umgebung des neusiedlersees, von pressburg, devín/theben/dévény, myslenice/grünau,  
pezinok/pösing/bazin, modra/moder/modor und nové mesto nad Váhom/neustadt. andere Weine, 
die von Svätý Jur/Sankt Georg, Rača/Račisdorf, Ödenburg/Soprony und Rust, beinhalten den feinsten 
Schwefel, und man rechnet sie zu den edelsten aromatischen Weinen. diese Sorten haben aber einen 
nachteil, sie werden sehr schnell vom Schimmel befallen, wenn man sie länger als zwei Jahre lagert. 
daher gibt es hier auch die gewohnheit, die Fässer mit Schwefelrauch ausräuchern, auf deutsch spricht 
man vom ‚einschlag‘, damit der Wein die Farbe behält. diesen brauch übernahmen die hiesigen Wein-
bauern von den Österreichern. Je mehr Schwefel im Wein ist, umso feuriger und kräftiger ist er. diese 
Weine kann man mit Sicherheit trinken, wenn man sie für die gesundheit trinkt, also in der richtigen 
zeit und in begrenztem maße. das sei auch der grund – so belius –, dass viele Fremde und ausländer 
keine ungarischen Weine vertragen können. Sie lösen bei ihnen starke Fieber, masern und andere 
Krankheiten aus, denn sie können und wollen nicht erkennen, wo die grenze liegt zwischen wenig und 
zu viel.
Feuerweine gehören zu den Weinen, welche sehr viel Feuer in sich haben und nicht so süß und bitter, 
aber auch nicht allzu stark sind. es handelt sich dabei um die Weine aus den Komitaten tekov/bars und 
Hont mit den Weinorten Čajkov, Plášťovce und Bátovce, aber auch aus den Komitaten Vác und Cserhát. 
ihre Farbe ist wässrig und klar und ihre Heilwirkung besteht darin, dass dieser Wein das blut verdünnt, 
Harn treibt sowie andere absätze aus niere und Harnblase ausspült. Wie viel Wein man in ein, zwei 
Stunden trinkt, soviel kommt in ein, zwei Stunden wieder aus dem Körper heraus. darum ist allgemein 
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bekannt, dass diese Weine besser als medikament, denn als getränk zu verwenden sind. die betrunken-
heit zeigt sich bei ihm erst später, und nur, wenn man sehr viel von ihm genossen hat. diese eigenschaft 
schützt ihn vor Unmäßigkeit. Weine aus Čajkov (einem Dorf in der Nähe von Levice/Léva) kann man 
länger lagern und sind sehr beliebt in den bergstädten, wo ihn die leute gerne kaufen. Viele Waldbürger 
und ringbürger aus den bergstädten besitzen Weingärten in dieser gegend.
Kalkweine dagegen stammen aus ofen, vom balaton/plattensee, ráb, pápa, esztergom, eger, 
gyöngyös und Hatvan und beinhalten ein bisschen Kalk. diese materie kann man leicht daran erken-
nen, dass nach unmäßigem trinken die betrunkenen manchmal ihre gläser mit Wein auf dem tisch 
verschütten oder ausgießen, und der Kalk auf dem tisch zurückbleibt. Wenn man diese Weine nicht 
verdünnt trinkt, vergrößern sie nur den durst. Während belius’ aufenthalt in den bädern von ofen bot 
ihm sein Hauswirt diesen Wein an, und er wurde davon immer durstiger und durstiger, je größere Men-
gen an Wein er trank. aber auch wenn man nicht so viel Kalkwein trinkt – am nächsten morgen begin-
nen die Kopfschmerzen und die magenprobleme, und es entsteht appetit auf etwas Saueres. davon 
leitet sich die gewohnheit her, den durst nach nächtlichem trinken und dem ekel am essen am morgen 
danach mit Suppe aus Sauerkraut (káposztalé) zu mildern.

es versteht sich von selbst, dass auch matthias belius, ebenso wie andere zeitgenössische autoren, die 
sich mit ungarischen Weinen befassten, nicht den sogenannten Wunderwein unerwähnt lassen konnte, 
der seit alters her in ganz europa weithin bekannt war. der ungarische Wein war dafür bekannt, dass die 
adern an den zweigen mit goldenen Fäden durchwebt waren. manchmal entstanden auf den blättern 
goldene gürtelchen und Schuppen, manchmal in den trauben Körnchen oder Kernchen aus edlem 
gold. an anderen orten waren die ranken, welche den Wein auf dem Stecken wie eine locke halten, 
aus gezogenem oder sich ziehendem gold und manchmal fand sich gold als tropfen auf eine traube 
gesetzt. in oberungarn nennt man diese Sorte ‚goldenen Wein’ oder Arany szöllö. die einwohner halten 
dieses ereignis aber nicht für ein Wunder, sondern für eine ganz gewöhnliche Sache. als beweis dafür 
zitiert belius einige aussprüche aus dem Werk von petrus ransanus und marzio galeotto. gold wach-
se in Form einer gerte wie asparagus. manchmal sind die ranken über den Weinstamm in der länge 
von zwei Ellen herumgedreht. Aber nicht nur in Weingärten, auch auf dem Feldern findet man die 
Kornhalme mit gold umwunden, wie auch der berühmte Wissenschaftler marsiglius im Komitat 
zólyom selbst gesehen haben will.
matthias belius hat mit Sicherheit an diese legende geglaubt, zumal ihm außerdem der arzt Karl otto 
moller aus neusohl einen dreikantigen goldenen Faden mit einer länge von 44 cm zur begutachtung 
vorgelegt hatte. das gewicht des Fadens war über 15 gulden und hatte um zwei Karat mehr als das ge-
wöhnliche ungarische Gold. Ein Weinhauer soll ihn in einem Tokajer Weingarten ausgegraben haben und 
in Jelšava/eltsch/Jósva im Komitat gömör, wo er vor den mitliedern des Stadtrats die echtheit dieses 
Fadens mit einem eid bekräftigte, verkaufte er ihn um 15 gulden an einen Kaufmann. Von diesem er-
stand moller den goldenen Weinfaden, und sein Freund belius führte ihn in Wien einem großen publi-
kum vor, das gekommen war, um dieses Wunderding zu bestaunen. nach den untersuchungen durch 
viele naturkenner wurde es als Wunder bezeichnet, und belius hinterließ es der Kaiserlichen bibliothek.
im anschluss daran fährt belius fort, weitere beispiele für die existenz des aurum vegetabile zu brin-
gen. der letzte Fall trug sich in einem Weingarten von tállya im Jahr 1708 zu. in einem ort, genannt 
Öszhegy, befand sich zur zeit der Weinlese auch der landtagsabgeordnete paulus ráday mit Freunden 
im Weingarten. ein Freund sah zufällig und nur mit einem auge – so belius – ein schimmerndes trau-
bensträußchen, riss es ab und gab es ráday. an dem traubensträußchen befanden sich zehn Körnchen 
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von gold in der größe von Hirsekernchen. daraufhin durchsuchte die ganze gesellschaft den gesamten 
Weingarten, aber man fand nicht mehr davon. am 2. Februar 1719 zeigte ráday die goldkernchen be-
lius. Solche goldenen Kernchen haben sich aber auch im raczisdorf und in der umgebung von press- 
burg gefunden.
Natürlich versuchte Belius auch diese Erscheinung zu erklären. Nach seiner Theorie befinde sich unter 
dem Weingarten gold in dichter Form, welches der Wein aufnimmt. der Saft, von welchem sich der 
Wein ernährt, enthält auch kleine teilchen von mineralien, welche die Sonne anzieht. Somit kommen 
sie in die adern des Weins und in die Kernchen, wo sie mit dem Wechsel von Wärme und Kälte kochen 
und sich verdichten, so dass gold wächst. 

anschließend sollen noch einige angaben über den Sankt Georger Wein geboten werden. in der ab-
handlung über den sanktgeorgischen Wein befindet sich im Grunde der gesamte ungarische Weinbau 
zusammengefasst.7 Hier findet sich auch eine Beschreibung der sanktgeorgischen Weingärten, ihrer 
lage, die für Weingärten sehr günstig ist, der Qualität des bodens, und weiters des typischen Klimas 
für dieses gebiet. er erwähnt auch das heutige naturschutzgebiet Šúr, das für seine Flora und Fauna 
berühmt ist. Weiters werden die Einflüsse des Wetters auf die Ernten der letzten Jahre erörtert, die sich 
bedeutend auf die Qualität des Weines auswirkten. An dieser Stelle finden sich auch einige volkstümli-
che weinbäuerliche Wettervorhersagen oder prognostiken eingefügt. er beschreibt auch die alten wein-
bäuerlichen gebräuche auf der pálffyschen Herrschaft: am Feiertag des heiligen urbanus, dem patron 
der Weinbauern (am 25. Mai), bespritzen bei der Burg Červený Kameň/Bibersburg/Vöröskő bei gutem 
Wetter die diener und angestellten die Statue des Heiligen mit Wein, danach bekommen sie Wein zum 
trinken, und das Fest beginnt. im Falle von Schlechtwetter ist die Situation allerdings anders, da wird 
die Statue mit Kot bespritzt und das gesinde bekommt kein getränk. das Wetter am Feiertag des Wein-
bauernpatrons soll nämlich die Weinernte beeinflussen.
Sehr interessant ist auch die charakteristik einiger teile des St. georger Weingartensgebiets mit seinen 
unterschiedlichen böden und seiner teils auch sehr unterschiedlichen natur. Hier werden viele urspüng-
lich deutsche ortsnamen erwähnt, wie Helnstein, bergrechtel, ramel, buxkriegel, Kayszerl, langwein-
garten, Zöbing, Ruische und andere. In der Abhandlung finden sich diese Teile auch genau lokalisiert 
und es wird beschrieben, welche die besten Weine geben. Hinter der Stadt, im gebiet von Schwefelbad, 
Schorgassen und ruiden, wächst Wein, der sogar Schwefelaroma hat.
Die Weingärten werden von den Bewohnern mit zweierlei Methoden bepflanzt oder bebaut. Man biegt 
für den ableger (Sprössling oder Senker, lateinisch traduces) aus dem väterlichen Strauch eine rute  
(dt. „von denen bögen“) und bedeckt ihn mit erde, wo er Wurzeln schlagen soll. nach dem entfernen 
vom väterlichen Strauch sind die Ableger für die Pflanzung bereit. Die zweite Art wurde mit Stürz-re-
ben durchgeführt: Die junge, abgeschnittene Rute lässt man in Kellern oder im Garten einwurzeln und 
pflanzt sie danach an. Bekannt war auch eine uralte Art der Vermehrung, die sogenannte depressio oder 
submissio, was fast dasselbe war wie die Fortpflanzung mit Ableger oder Sprössling.
zur zeit des matthias belius wurden in Sankt georgen vier Sortenklassen von Weinen angebaut. Von 
Weinen der ersten Klasse baute man die Sorte Viridula an, welche die dortigen Weinbauern Grünlagler 
nannten. ihre traube war gelbfarbig und unterlag nicht so schnell der Fäulnis oder dem moder. Je nach 
Wetter sollte sie sehr lange auf dem Stock bleiben, damit sie lange reifen konnte. 

7 Ebda.
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zur zweiten Klasse gehörte die Sorte Cyrobotry oder Cirifandle, welche sanft und süß war. diese Sorte 
hat noch drei weitere Schwesternsorten mit roten, grünen und schwarzen Weinbeeren. die Weinbauern 
schätzten auch die Sorte Frankul, deren beeren klein waren, weswegen sie sie Franckl nannten. ziem-
lich ähnlich war die rote Runcinula mit ihren reichen blättern; die Weinbauern nannten sie Rafel. die 
Melitule oder Honigbeer oder Honigle hatte einen Honiggeschmack. die Sanktgeorger Weinbauern 
hatten nur sehr wenig Wein von der Sorte Augusta (die Auguster) angebaut, weil die ganze ernte von 
den Wespen verzehrt wurde.
die größte ernte hatten die Sorten der dritten Klasse: Grandikula (Grosslagler, Grozláky). Sehr geliebt 
waren auch die drei Sorten der Muskaten: die Krasula (Grob), die beyerische (Beyer oder Bahr) und die 
Albula und Tumidula, die die bewohner nach ihrer Farbe Mehlweis und Weisser Zapfler nannten. aus 
anderen Sorten stammten Silberweiss und Aschenfarb. belius erwähnt noch weitere Sorten aus diesem 
Weingebiet: die lombardische (Lampert), die temianische (Schmecketen) und die Bumasti (Truminer).
In die vierte Klasse gehörten jene Sorten, die sich mit ihrer Säuerlichkeit von anderen Klassen unter-
schieden, etwa: Obezula oder Schmerweinber, Fischplatter, Kuspidula oder Spitzlagler, Scirpula oder 
Ausreissehre, Bahr, Krassula oder Grob, Hyppura oder Rosschweiff, mädchenwein oder Jungferwein-
berl. 
Von den ersten zwei Klassen baut man den süßesten, von der dritten den stärksten und von der vierten 
Klasse den sauersten Wein an.

nicht uninteressant ist auch die beschreibung der techniken und technologien des anbaues und der 
Pflege des Weines: wie der Schnitt und das Hacken, das zweimal im Jahr, zwischen 19. und 25. März 
und das zweite mal um den 20. mai erfolgte. man hackte den boden mit sogenannten Krampen, die 
zwei scharfe zähne haben. man hackte den Weingarten von unten nach oben und danach musste die 
erde nach oben getragen werden, weil mit dem Hacken die erde herunterrutschte. Vor dem zweiten 
Hacken müssen die jungen Sprösslinge entfernt werden und der Wein an einen Stock gebunden werden. 
um den Feiertag des heiligen laurinz (am 10. august) sollte man die Weingärten ausraufen. die Wein-
lese hatte keinen festen beginn, aber sie beginnt um den Feiertag der Heiligen Simon und Juda (am  
30. oktober) herum. die bewilligung erteilt der Stadtrat nach allgemeiner zustimmung aller bürger. 
man machte aufzeichnungen, wann und wo man den Wein lesen solle. den Wein liest man gemeinsam 
in speziellen teilen des Weingartengebiets, denn so werden bei der lese die trauben sortiert. zuerst 
werden die zibeben von der Sorte Viridula herausgelesen, denn sie sind die süßesten beeren für die 
bereitung des ausbruchs. den most von trauben der ersten Klasse gibt man in spezielle Fässer, den der 
zweiten in gewöhnliche Fässer. most der dritten und vierten Klasse wurde für die zubereitung der am 
wenigsten edelen Weine gelassen, die nur für zu Hause zum durstlöschen gedacht waren.
Wein für den ausbruch gab man in spezielle Fässchen mit inhalt von 64 ungarischen kongio (kongius 
ist ein römisches maß und enthält 3,28 liter) oder 85 österreichischen. zuvor war dieses Fass – auf 
deutsch gesagt – ‚vollbündig gemacht’ worden: es wurde gekochtes Wasser eingegossen, das die frem-
den gerüche entfernen sollte, und dann noch einmal mit kaltem Wasser gereinigt. danach wurde Wein-
sirup, ein aus den süßesten trauben gekochter most, ins Fass gegossen, wieder entleert, getrocknet und 
danach voll mit ausbruchmost gefüllt. das gewöhnliche Fass wurde ebenfalls mit kochendem Wasser 
gewaschen und geschwefelt. der ausbruch wurde so gemacht, dass die traube der Viridula, auch Fei-
gentraube (dt. Feige) genannt, mit trauben von weiteren Sorten zusammengemischt und mit den Füßen 
ein wenig gepresst wurde, bis die beeren der Viridula die Flüssigkeit aufgenommen hatten. dann wur-
den sie gepresst und in die speziellen Fässchen gegeben. So konnte man den edelsten Wein gewinnen.
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Schon um diese zeit war das Weinpantschen sehr weit verbreitet. manchmal wurden die St. georger 
Weinbauern zu unrecht beschuldigt, dass sie in den ausbruch zucker und ausländische zibeben gege-
ben hätten, doch der autor der abhandlung verteidigte sie, indem er anführt, dass sie nur sehr wenige 
mittel hätten, um teuere ausländische zibeben oder zucker zu kaufen. es gab auch damals schon be-
trüger, meistens Fremde, die zur zeit der Weinlese die Situation ausnützten und von armen leuten most 
einkauften. dazu gaben sie dann ausländische zibeben und zucker, ließen die mischung zwei tage lang 
gären, füllten damit die Ausbruchfässer und verkauften sie als echten Sanktgeorgischen oder Tokajer 
ausbruch nach deutschland. der Stadtrat entschied, dagegen anzukämpfen, und ließ auf die ausbruch-
fässer eine eigene marke einbrennen.
Weiters beinhaltet diese abhandlung über den Sanktgeorgischen Wein und den Weinbau auch eine be-
schreibung der lagerung des Weines, der ab- und nachfüllung von Fässern (dt. ‚eine gute und reine 
Füll’) sowie der probleme des Weinhandels. zusammenfassend kann man sagen, dass diese abhand-
lung den Weinbau von vor zweihundert Jahren beschreibt, aber sehr viele dinge daraus lassen sich im 
Weinbau bis heute verfolgen, das heißt, dass der Weinbau bis heute gute traditionen bewahrt.

bildnachWeis
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187

die steirischen landschaftsprivilegien 
und die Weinfuhr aus dem ausland im 
spätmittelalter und in der frühen neuzeit
Roland Schäffer

Wein ist – wie blut – „ein ganz besondrer Saft“. er ist das getränk schlechthin für den alltag wie für 
den festlichen anlass, trotz bier, Schnaps, likör und Sekt. er war ein Stärkungsmittel für Schwerarbei-
ter, Schwangere und rekonvaleszenten. Schon Kaiser Friedrich iii. (1487) und maximilian i. (1498) 
haben in ihren reichsordnungen gegen Weinfälschungen auf deren gesundheitsschädlichkeit, beson-
ders für Kranke, schwangere und gebärende Frauen sowie deren leibesfrucht hingewiesen.1 Vor allem 
war und ist der Wein ein kultisches rauschmittel und Symbol, vom dionysos-Kult in der griechischen 
antike über die katholische messe bis zum abendmahl in beiderlei gestalt bei den Hussiten und evan-
gelischen. nur die alten germanen, die keine Weintrauben besaßen, mussten sich mit met und bier 
behelfen. Weingärten nennt man auch Weinkulturen, womit eine höhere Form des anbaues und der 
Pflege bezeichnet wird, als beim Getreide nötig ist. Auf der Hochzeit von Kana hat Jesus auf Bitten 
seiner mutter maria Wasser in Wein verwandelt.2 ungebeten und erfolglos haben das in missverstandener 
nachfolge christi seither viele Wirte versucht. ein anderer Weg zur Höhe – über das glykol – endete vor 
Jahren für einige niederösterreicher und burgenländer vor gericht.3 aber selbst das hatte sein gutes: 
der davon unberührte steirische Wein, seit dem Verlust der berühmten untersteirischen Weinbaugebiete 
(1919)4 im Schatten der niederösterreichischen und burgenländischen massenproduktion, verzeichnete 
beim Handel hohe zuwächse auf Kosten seiner Konkurrenten, und das nicht nur im inland. erst damals 

1 Deutsche Reichstagsakten unter Maximilian I., Bd II/2: Reichstag zu Nürnberg 1487, Bearb. Reinhard Seyboth. 
Göttingen 200l, S. 846-850, Nr. 629; Bd IV: Reichstage von Lindau, Worms und Freiburg 1496–1498, Bearb. Heinz 
Gollwitzer. Göttingen 1979, S. 705-708, Nr. 103. – Vgl. auch unten, b. Anm. 172, 183. – Für Maximilian vgl. aber unten, 
Anm. 74.

2 A[lois] Thomas, Wein, Weintraube. In: LThuK, Begr. Michael Buchberger, Bd l0. Freiburg i. Br. 1965, Sp. 993ff. (in der 
Neuaufl. 2001, Sp. 1027f., fast nichts!). – Johannes Bauer, Der Wein in Kult und Religion. In: Weinkultur, Hg. Kulturre-
ferat d. Stmk. Landesreg. (Ausstellungskatalog, Beitragsteil). Graz 1990, S. 121-128. – Erwin Pochmarski, Der Weingott 
Dionysos–Bacchus in Mythos, Kult und Kunst. In: Weinkultur (wie ebda), S. 153-159. – Vgl. den Vortrag von Jakob 
Perschy Weinkultur und Volkskultur (unter besonderer Berücksichtigung des burgenländischen Volksliedes) bei den 
Schlaininger Gesprächen 1999 u. den Beitrag von Alfred Zistler, Der Wein in seiner mystischen, kultischen und 
kulturellen Bedeutung, in diesem Band.

3 Vgl. den Beitrag von Stefan Szmolyan, Die Entwicklung des burgenländischen Weinbaus nach 1945 bis 2000, in 
diesem Band.

4 Franz Leskoschek, Geschichte des Weinbaues in Steiermark, H. 2: Die Geschichte und Topographie des steirischen 
Weinbaues vom 13. Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. Graz 1935, bes. S. 72ff., 76ff., 80, 83ff., 90ff. u. ö. 
– Vgl. die Karte der steirischen Weinbaugebiete (Stand um 1860) im Atlas zur Geschichte des steirischen Bauerntums, 
Hg. Fritz Posch. Graz 1976 (VStLA, Bd 8), S. 29/II, u. Kommentar von Manfred Straka. – Dazu Ileane Schwarzkogler, 
Zwischen Mur und Drau. Der Weinbau des 19. Jahrhunderts in der ehemaligen Untersteiermark im Spiegel zeitgenös-
sischer Berichte und Reportagen. In: Weinkultur (wie Anm. 2), S. 199f. – Helfried Valentinitsch, Der steirische Wein- 
handel vom Spätmittelalter bis zum 18. Jahrhundert. In: Weinkultur (wie Anm. 2), S. 221ff. u. 226 (Karte). – Zum 
Folgenden zusammenfassend Günter Cerwinka, Steirischer Weinbau im Mittelalter. In: Weinkultur (wie Anm. 2), 
S. 161ff. – Alois Kernbauer, Der Weinhandel in der Steiermark im späten Mittelalter. Ein Beispiel „landschaftlicher“ 
Interessensgegensätze und landesfürstlicher Abgrenzungsversuche. In: Geschichte und ihre Quellen. Festschrift 
Friedrich Hausmann zum 70. Geburtstag, Hg. Reinhard Härtel u. a. Graz 1987, S. 169-174.
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kam vielen menschen wieder zum bewusstsein, dass auch die verkleinerte Steiermark noch guten Wein, 
freilich in begrenzter menge, zu bieten hat.5

aber während heute der steirische Weinbau bestenfalls regionale bedeutung vom Südwesten bis zum 
Südosten des landes hat, im gesamtwirtschaftsgefüge also marginal ist, war das im mittelalter nicht so. 
zwar gab es hier kaum nur-Weinproduzenten, doch war der besitz von Weingärten, Weinbergen, berg- 
rechten, das bezugsrecht von zins- oder zehentwein einträglich und unterschied arm und reich, er war 
ein Statussymbol.6 das galt natürlich nicht für den kleinen Weinbauern und Winzer (‚weinzierl’), der 
als untertan in das Herrschaftssystem eingebunden war, wohl aber für seinen Herrn und für bürgerliche 
Weingartenbesitzer.7 
die Stiftung eines bistums, eines Klosters oder einer größeren pfarre ohne entsprechende Weingüter 
oder wenigstens Weinbezugsrechte kam selten vor, sogar dann, wenn die geistliche institution weitab 
von Weinbaugebieten lag  – die damals freilich weiter nach norden reichten als heute. ein schönes 
beispiel ist das benediktinerstift admont im obersteirischen ennstal (gegründet 1074), dessen bester 
sog. ‚Prälatenwein’ einst aus der Gegend von Luttenberg/Ljutomer in der Untersteiermark (Slowenien) 
stammte: er war bei den admonter mönchen und nonnen gleichermaßen beliebt, und 1327 musste der 
Salzburger erzbischof sogar einen ‚gleichberechtigungsstreit’ zwischen ihnen wegen des täglichen 
Weindeputats schlichten.8 obwohl die Steiermark ansonsten auch im mittelalter kein typisches Wein-
land war, ihre produktion an menge und Qualität (‚zu sauer’) nach damaliger auffassung hinter der 
österreichischen, ungarischen oder gar italienischen zurücklag und auf den binnenmarkt angewiesen 
war,9 so war dennoch der Weinbau ein wichtiger, im Spätmittelalter expandierender Wirtschaftszweig. 
es ist wohl kein zufall, dass das erste, nachweislich in graz ausgedruckte buch 1559 das sog. Berg- 

5 Vgl. allgemein Reinhold Lazar, Gerhard Karl Lieb, Othmar Nestroy, Die natürlichen Grundlagen für den Weinbau in 
der Steiermark. In: Weinkultur (wie Anm. 2), S. 45-66.

6 Allgemein: Gerald Mülleder, Alkoholkonsum im 15., 16. und 17. Jahrhundert. In: Unsere Heimat 60 (1996), S. 189-213. 
– Roman Sandgruber, Wein und Weinkonsum in Österreich. Ein geschichtlicher Überblick. In: Stadt und Wein,  
Hg. Ferdinand Opll. Linz a. d. D. 1996 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, Bd 14), S. 1-15, bes. S. 8. 
– Helfried Valentinitsch, Die Bedeutung des Weins für die steirischen Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 
In: Stadt und Wein (wie ebda), S. 109-125, bes. 111f. u. 121f. – Ders., Weinhandel (wie Anm. 4), S 223. – Günther 
Jontes, Trinken und Saufen. Zum Stellenwert des Weines in der frühneuzeitlichen Steiermark. In: Weinkultur (wie 
Anm. 2), S. 191-198, bes. S. 194.

7 Für Letztere das Beispiel Radkersburg: Günter Cerwinka, Stadt und Urbar Radkersburg am Ausgang des Mittelalters. 
Bürgerlicher Weingartenbesitz als Aspekt der Stadt-Land-Beziehungen. In: Siedlung, Macht und Wirtschaft. Fest-
schrift Fritz Posch zum 70. Geburtstag, Hg. Gerhard Pferschy. Graz 1981 (VStLA, Bd 12), S. 487-496, bes. S. 490. – All-
gemein für die Steiermark: Valentinitsch, Bedeutung (wie Anm. 6).

8 Vgl. für das 14./15. Jahrhundert die Karte 29/I im Atlas (wie Anm. 4), mit Kommentar von Franz Otto Roth (ohne 
Untersteiermark). – Für Admont: Jakob Wichner, Geschichte des Benediktiner-Stiftes Admont, bes. Bd 3 (1297–1466), 
S. 31f. u. 242f., Nr. 375, u. Bd 4 (1466 bis auf die neueste Zeit), passim (Register), Admont 1878/80. – Regesten des 
Herzogtums Steiermark, Bd 2: 1320–1330, Bearb. Annelies Redik. Graz 2008, Nr. 1871. – Das Beispiel des Zister-
zienserstiftes Rein bei Graz bei Cerwinka, Weinbau (wie Anm. 4), S. 162f. – Vgl. Valentinitsch, Bedeutung (wie 
Anm. 6), S. 110f. (hier werden die berühmten Luttenberger Riednamen Jerusalem, Nachtigall, Eisentür und Tetten-
hengst „Qualitätsbezeichnungen“ genannt, dazu: Josef Amdreas Janisch, Topographisch-statistisches Lexikon  
von Steiermark, 2 Bde. Graz 1878/1885, Bd 1, S. 146f.; Bd 2, S. 147, 637f. – Joseph von Zahn, Ortsnamenbuch der 
Steiermark im Mittelalter. Wien 1893, S. 137 u. 320. – Franz Leskoschek, Lob des Luttenbergers. In:  BlHk 23 (1949),  
S. 88f.).

9 Valentinitsch, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 222f. – Ders., Bedeutung (wie Anm. 6), S. 115. – Ferdinand Tremel, Der 
Streit um den Wein. In: BlHk 25 (1951), S. 65. – Vgl. die Wertangaben zwischen west- und untersteirischen Weinen 
(18. Jahrhundert) bei Herta Wlasak, Die Aufhebung des Chorherrenstiftes Stainz unter Kaiser Joseph II. aus besitzge-
schichtlicher Sicht. Masch. Diss. Graz 1979, S. 81, 84. – Dagegen wieder die Meinung des Admonter Abtes Valentin 
(1556), der den niederösterreichischen Wein um Krems und in der Wachau für sauer hält: Leskoschek, Geschichte 
(wie Anm. 4), S. 132. Hier wird man klimabedingte Qualitätsschwankungen einrechnen müssen.
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rechtsbüchel war, eine Sammlung des im lande geltenden, 1543 durch König Ferdinand i. bestätigten 
Weinbergrechtes.10

der Weinbau ist aber nur eine Seite, die andere ist der damit personell nicht immer zusammenhängende 
Weinhandel. auch dabei hat die produktion den Segen (gottes) – wenn sie ihn hat – und der Handel das 
glück (den gewinn auf der Welt). am besten stand und steht natürlich, wer produzent und Händler in 
einem ist. das war beim Wein während des mittelalters in hohem maße in Wien und Wiener neustadt 
der Fall, in der Steiermark besonders in radkersburg, marburg und pettau – mit viel geringeren absolu-
ten Werten.11 aber während die Weingüter der Wiener bürger vor allem in der näheren umgebung der 
Stadt, jedenfalls im Land Österreich lagen12 und die der steirischen bürger meist auf steirischem boden, 
war dies bei den Wiener neustädtern anders:13 der großteil ihrer Weingärten befand sich auf ungari-
schem (heute burgenländischem boden, der bis auf zwei Kilometer an die Stadt heranreichte (neu- 
dörfl). Damit waren Schwierigkeiten programmiert, teilweise mit den Ungarn, die aber – trotz zeitwei-
liger zollbefreiung der neustädter (und anderer österreichischer und steirischer) Weine vom ungari-
schen boden – wenig gegen deren ausfuhr einzuwenden hatten, sofern ihre eigenen exporte nach  
Österreich und Steiermark nicht behindert wurden.14 mehr ärger gab es mit den Wiener bürgern, den 
österreichischen und vor allem steirischen landständen. aber während die Wiener – nicht nur beim 
Wein – bloße Handelskonkurrenten der neustädter waren, lag die Sache bei den Ständen verwickelter. 
zunächst wusste niemand so genau, wohin die neustadt und ihr südliches umland, das pittener gebiet 
zwischen Semmering und der piesting, eigentlich gehörte, zu Österreich oder zur Steiermark. erst im 
frühen 15. Jahrhundert war das endgültig zugunsten Österreichs entschieden, aber nachwehen dieser 

10 Das steirische Weinbergrecht und dessen Kodifikation im Jahre 1543, Hg. u. Komm. Anton Mell. Wien-Leipzig 1928 
(Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. Wien, Phil.-hist. Kl., Bd 207,4). – Vgl. Gernot Kocher, Susanne Pöschl, Wein und 
Recht. In: Weinkultur (wie Anm. 2), S. 205.

11 Valentinitsch, Bedeutung (wie Anm. 6), S. 110ff., 115ff. – Cerwinka, Stadt und Urbar (wie Anm. 7). – Natürlich besaßen 
auch Grazer, Fürstenfelder, Voitsberger, Judenburger, Brucker und andere Stadtbürger Weingärten und trieben 
Weinhandel; vgl. Fritz Popelka, Geschichte der Stadt Graz, Bd 2. Graz 1935 (u. 1960, 1984), S. 370f. – Valentinitsch, 
Bedeutung (wie Anm. 6), S. 112f. – Rautgundis Felser, Herkunft und soziale Schichtung der Bürgerschaft obersteiri-
scher Städte und Märkte während des Mittelalters. Unter besonderer Berücksichtigung der Bürger der Stadt 
Judenburg. Wien 1977 (Diss. d. Karl-Franzens-Univ. Graz, Bd 38), S. 33. – Vgl. auch unten, b. Anm. 36, 37.

12 Richard Perger, Weinbau und Weinhandel in Wien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit.  In: Stadt und Wein (wie 
Anm. 6), S. 207-219, bes. S. 210f. – Roman Sandgruber, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wien 1995 (Österreichische Geschichte, Hg. Herwig Wolfram), S. 66ff.

13 Für das Folgende bes. Josef Mayer, Geschichte von Wiener Neustadt, 4 Tle. Wr. Neustadt 1924/26/27/28, z. B. Tl 1/1, 
S. 222f., 227, 286ff., 396ff.; Tl 1/2, S. 136ff., 173ff., 216ff.; Tl 2/1, S. 94ff., 122ff., 152ff., 324ff.; Tl 2/2, S. 35ff., 226. – 
Kurz: Gertrud Gerhartl, Wiener Neustadt. Geschichte, Kunst, Kultur, Wirtschaft. Wien 1978, S. 72f. – Seltsamerweise 
wird Wr. Neustadt nahezu ausgeklammert bei Erich Landsteiner, Weinbau und bürgerliche Hantierung. Weinproduk-
tion und Weinhandel in den landesfürstlichen Städten und Märkten Niederösterreichs in der frühen Neuzeit. In: Stadt 
und Wein (wie Anm. 6), S. 17-50 (19, dagegen 39, Anm. 53!). – Vgl. etwa Harald Prickler, Weinbau und Weinhandel 
einer Kleinstadt am Beispiel Rusts am See (16.–18. Jahrhundert). In: Stadt und Wein (wie Anm. 6), S. 57.

14 Harald Prickler, Zur Geschichte des burgenländisch-westungarischen Weinhandels in die Oberländer Böhmen, 
Mähren, Schlesien und Polen. In: ZfO 14 (1965), S. 495f., 498, 731f. – Ders., Weinbau und Weinhandel (wie Anm. 13), 
S. 57. – András Kubinyi, Weinbau und Weinhandel in den ungarischen Städten im Spätmittelalter und in der frühen 
Neuzeit. In: Stadt und Wein (wie Anm. 6), S. 79ff., bes. S. 83f. – Vgl. aber auch Jozef Baďurík, Westslowakische Städte 
und der Weinbau im 13.–15. Jahrhundert (mit besonderer Beachtung von Bratislava/Pressburg und weiteren klein- 
karpatischen Weinstädten). In: Stadt und Wein (wie Anm. 6), S. 90f. – Zum Kampf des österreichischen Herzogs 
Albrecht V. für den Schutz der österreichischen Weinproduktion gegen ungarische Importe vgl. Johannes Seidl, 
Wein, Salz, Jahr- und Wochenmarkt im österreichischen Spätmittelalter. Bemerkungen zur Städtepolitik Albrechts V. 
(II.). In: Österreich im Mittelalter. Bausteine zu einer revidierten Gesamtdarstellung. St. Pölten 1999 (Studien u. 
Forschungen aus dem Nö Inst. f. Landeskunde, Bd 26), S. 170ff.
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Unklarheit sind noch jahrzehntelang erkennbar.15 damit war für die steirischen Stände die Weinfuhr aus 
Wiener neustadt ein import aus dem ausland.
aber schon vor dieser zeit spießte es sich in den beziehungen wegen der Weinfuhr. die neustadt, noch 
unter den babenberger Herzogen als Festung an der ungarischen grenze gegründet und wegen ihrer 
günstigen lage im Vorfeld eines wichtigen passweges bald zum Handelsplatz geworden, hatte auch von 
den Habsburgern Handelsprivilegien erhalten, die den Wohlstand der bürger fördern und sie in die lage 
versetzen sollten, selbst für ihre Verteidigung zu sorgen. abgesehen von der bestätigung der allgemei-
nen mautfreiheit für die neustädter bürger in den erblanden – alt, aber nicht unbestritten16 – hatte 
Herzog albrecht ii. 1342 den neustädtern – und nur ihnen – erlaubt, ihre (eigen)bauweine, ungarische 
und „teutsche“ (d. h. von österreichischem boden) über den Semmering in die obersteiermark und 
nach Kärnten zu führen.17 die angegebenen orte in den (nicht genannten) ländern zeigen, wohin diese 
Weinfuhr ging: in der Steiermark werden zunächst bruck und Judenburg genannt, typische Handels-
städte mit niederlagsrecht an wichtigen Straßenknotenpunkten; dann Schladming und rottenmann – 
letzteres besaß ebenfalls niederlagsrecht – beide waren bergbauzentren. eisenerz und die Salinen von 

15 Reinhard Härtel, Die Zugehörigkeit des Pittener Gebietes zu Österreich oder Steier im späten Mittelalter. In: JbLkNÖ 
N. F. 50/51 (1984/85), S. 53-134. – Ders., Urkundenformeln und Landesbewusstsein. Ein Kapitel zur Geschichte des 
Pittener Gebietes. In: ZHVSt 76 (1985), S. 5-75. – Ders., Gloggnitz und Umgebung im Spätmittelalter. Ein Teil Öster- 
reichs oder der Steiermark? In: Gloggnitz – Pitten im Spätmittelalter. Ausstellung der Pfadfinder-Gilde Wartenstein- 
Gloggnitz, Museum in der Schloßkirche. Gloggnitz 1986, S. 9-56. –  Max Weltin, Das Pittener Gebiet im Mittelalter. In: 
Karin u. Thomas Kühtreiber, Christina Mochty, Max Weltin, Wehrbauten und Adelssitze Niederösterreichs: Das Viertel 
unter dem Wienerwald, Bd 1. St. Pölten 1998, S. 34f. – Die Ansicht, dass noch um 1500 Wr. Neustadt und Neunkirchen 
zur Steiermark gerechnet wurden, ist übertrieben; die von Othmar Pickl, Das älteste Geschäftsbuch Österreichs. Die 
Gewölberegister der Wiener Neustädter Firma Alexius Funck (1516–ca. 1538) und verwandtes Material zur Geschichte 
des steirischen Handels im 15./16. Jahrhundert. Graz 1965, S. 35f., als Begründung angeführte Judenaustreibung von 
1496 galt ausdrücklich auch für Wr. Neustadt und Neunkirchen: das beweist, dass sie nicht mehr zur Steiermark 
gerechnet wurden!  Andererseits z. B. Joseph Chmel, Monumenta Habsburgica, Abth. 1, Bd 2. Wien 1855, S. 241f., 

 Nr. 72 (1476). –– Vgl. auch unten, b. Anm. 27 mit Anm. 27 (Ungeld in Wr. Neustadt und Neunkirchen 1437 und 1445, 
also vor der Steiermark); und StLA, Laa, AA XIII, Sch. 77 (unfol.), 1504 Juni 28: Ein Knittelfelder Bürger verkauft einem 
Mürzzuschlager Fleischhacker einen Weingarten unter Stuppach, jenseits des Semmering, im Land Österreich. –  
Dazu auch Hans Pirchegger, Geschichte der Steiermark 1282–1740. 2. Aufl. Graz usw. 1942 (Bd 2 des Gesamtwerkes), 
S. 114f., 317. – Ebenso Karl Gutkas, Geschichte des Landes Niederösterreich, Tl 1. 2. Aufl. Wien 1961, S. 125: Daraus 
geht hervor, dass im „argumentativen Notfall“ auch nach 1500 beide Länder, Steiermark und Österreich, das Wiener 
Neustädter Gebiet zum „Ausland“ erklärten, etwa um einen landesfürstlichen Einbruch in ihre Privilegien abzuweh-
ren. – Dazu die Haltung der Wiener Neustädter: Roland Schäffer, Wohin will Wiener Neustadt? In: Rutengänge. 
Studien zur geschichtlichen Landeskunde. Festgabe für Walter Brunner zum 70. Geburtstag, Hg. HLK f. Stmk u. Hist. 
Verein f. Stmk. Graz 2010, S. 106ff. (1493). – Vgl. auch unten, b. Anm. 81, 82 (1499/1500).

16 Oskar Kende, Zur Handelsgeschichte des Passes über den Semmering von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 15. Jahr- 
hunderts. In: ZHVSt  5 (1907), S. 1ff. u. Karte. – Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/1, S. l07. – Gerhartl, Wr. Neu- 
stadt (wie Anm. 13), S. 21f. – Pickl, Das älteste Geschäftsbuch (wie Anm. 15), S. 36f. – Vgl. ders., Die Stellung der Steier- 
mark im europäischen Fernhandel vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. In: 800 Jahre Steiermark und Österreich 1192–
1992. Der Beitrag der Steiermark zu Österreichs Größe, Hg. Othmar Pickl. Graz 1992, S. 169, 185-193. – Allerdings 
besaßen bzw. erwarben diese Mautfreiheit auch andere Städte und Märkte, in der Steiermark z. B. Bruck a. d. M., 
Friedberg, Hartberg, Fürstenfeld, Radkersburg und Graz. – Günter Cerwinka, Die steirischen Handelsprivilegien zur 
Zeit der Habsburger. In: Menschen & Münzen & Märkte. Steirische Landesausstellung 1989 Judenburg, Katalog. [Graz] 
1989, S. 58. – Fritz Posch, Geschichte des Verwaltungsbezirkes Hartberg, Tl 1/1. Graz-Hartberg 1978, S. 649 u. 651. – 
Gerhard Pferschy, Rechtliche Funktionen. In: ders. (Hg.), Fürstenfeld. Die Stadtgeschichte. Fürstenfeld 2000, S. 61. 
– Ernst von Schwind, Alphons Dopsch (Hg.), Ausgewählte Urkunden zur Verfassungs-Geschichte der deutsch-öster-
reichischen Erblande im Mittelalter. Innsbruck 1895, S. 122f., Nr. 60.

17 Befehl Herzog Albrechts an den steirischen Landeshauptmann, Ulrich (II.) von Wallsee, 1342 November 8 Wien; 
Vidimus von 1448 im Stadtarch. Wr. Neustadt; Kopie im StLA Graz, AUR Nr. 2213c. – Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), 
Tl 1/1, S. 286f. (ebda die betr. Weisungen des Landeshauptmanns an obersteirische Orte, Dezember 15). – Gerhartl, 
Wr. Neustadt (wie Anm. 13), S. 62. – Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16), S. 17f. – Menschen & Münzen & Märkte 
(wie Anm. 16), S. 386, Nr. 8/13/1. – Kernbauer, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 172. – Überblick: Tremel, Streit (wie  
Anm. 9), S. 65ff. – Nur Günther Burkert, Ferdinand I. und die steirischen Stände. Dargestellt anhand der steirischen 
Landtage 1526–1541. Masch. Diss. Graz 1976, S. 346, hält den „deutschen“ Wein für (reichs)deutschen!
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aussee werden nicht erwähnt, doch heißt es nach den ortsnamen „und andere“. in Kärnten wird nur 
Friesach angeführt, das der salzburgische Verwaltungsmittelpunkt war und ebenfalls in einem bergbau-
gebiet lag (Hüttenberg). bei bergwerken gab es besonders viele und zahlungskräftige Weinabnehmer. 
die nichterwähnung ost-, mittel- und untersteirischer orte ist durch den dort betriebenen Weinbau be-
gründet, der importe unnötig machte und sie als lästige Konkurrenz erscheinen ließ. die Hauptstoßrich-
tung der neustädter Weinhändler nach Süden18 – damals bereits eine vom herzoglichen privileg nur 
sanktionierte und geförderte tatsache – war bedingt: erzwungen durch den übermächtigen Sperriegel 
der großen Weinbau- und -handelsstadt Wien im norden, die den donauweg beherrschte.
Aber diese Südorientierung, die Privilegierung, ja Monopolisierung des Neustädter Weinhandels über 
den Semmering, war den steirischen Ständen und Städten gar nicht recht, sie liefen Sturm dagegen, weil 
ihre, vor allem südost- und untersteirische produktion dadurch konkurrenziert wurde und ins Hintertref-
fen geriet. Ihre offizielle Begründung lautete, sie seien „vast (sehr) vberladen [...] mit den osterwein“, 
die man nach dem alten Herkommen nicht ins land habe führen dürfen.19 diese begründung blieb 
dann, jeweils zeitgemäß ausgestaltet und geringfügig umformuliert, über Jahrhunderte gleich: Seit 1528 
etwa heißt es jahrzehntelang stereotyp, dass – wegen der übermäßigen Einfuhr – der Eigenbau im Land, 
die Hauptnahrung der Stände, nicht versilbert werden könne. die letztere behauptung war etwas über-
trieben.20

die Klage hatte formal erfolg. nach drei Jahren steirischer interventionen, am 19. dezember 1345, 
verbriefte Herzog albrecht ii. den steirischen edelleuten (Herren), landleuten (rittermäßigen) und 
Stadtbürgern, dass künftig niemand Wein in die Steiermark einführen dürfe, außer Herren, Klöster und 
„erber leüt“ (Kleinadelige und angehörige der bürgerlichen oberschicht), doch nur für den eigenen 
Hausbedarf, nicht zum Weiterverkauf (Handel und ausschank). aus besonderer gnade, heißt es weiter, 
dürfen die Wiener neustädter bürger ihre „auf dem teütschen“ gebauten Weine auch in die Steiermark 
führen, nicht aber ihre bauweine „auff dem Hungerischen“. Wer darüber hinaus österreichischen Wein 
in die Steiermark führt, dem soll der steirische landeshauptmann oder sonstige Vertreter des landes-
fürsten den Wein beschlagnahmen.21

ohne Frage war dieses privileg – „freyheit“ nannte man es damals – ein erfolg der Steirer, sie hätten 
damit, wäre es eingehalten worden, den großteil der österreichischen und ungarischen Weinimporte 
verhindern können: da die Wiener neustädter einerseits mehr ungarische als deutsche (niederöster-
reichische) Weingärten besaßen und anderseits die Weinfuhr über den Semmering fast allein in der 
Hand hatten, durften  n u r  s i e, aber nicht viel Wein in die Steiermark führen. die steirischen Stände 
haben daher auch dieses privileg streng gehütet, immer wieder, meist bei der erbhuldigung, bestätigen 
lassen (zuerst 1396) und es schließlich in die erste drucklegung der Landhandfeste aufgenommen 

18 Zu ihren anderen Weinhandelswegen vgl. Prickler, Weinbau (wie Anm. 13), passim.

19 Es kann sich nur um ein Gewohnheitsrecht handeln, ein schriftlich überliefertes Privileg ist nicht bekannt. Woher 
Engelbert Katschner, Ein Beitrag zum steirischen Weinbau. In: Weinkultur (wie Anm. 2), S. 68, die landesfürstlichen 
Einfuhrverbote von 1240, 1278, 1296 und 1432 hat, ist unklar (Verwechslung Steiermark – Österreich ?), dafür kennt 
er das Privileg von 1345 und dessen Bestätigungen nicht!

20 StLA Graz, Laa, AA XIII, Sch. 67 (unfol.), 1528 September 21 Graz: Landeshauptmann Siegmund von Dietrichstein an 
die Stände. – Zur Übertreibung vgl. unten, Anm. b. Anm. 212.

21 Original-Weisung im Stadtarch. Wr. Neustadt; Abschriften im StLA Graz, Laa-Urk. A 6, u. AUR, Nr. 2272. Vidimus der 
Stadt Graz von 1433; StLA, AUR, Nr. 5379; Hs. 964, Bl. 2 (15. Jh.); Spez.Arch. Graz Stadt, K. 6, H. 41/1 (alt: Hs. 3796), fol. 
12, 24f. (Insert 16. Jh.); Spez.Arch. Marburg Stadt, I/1, fol. 8vf. – Übersicht: Arnold Luschin, Die steirischen Landhand-
festen. In: BKStGQ 9 (1872), S. 183, Nr. 8. – Vgl. Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16), S. 18f. u. 28. – Pirchegger, 
Geschichte (wie Anm. 15), S. 244f. – Valentinitsch, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 223 (1335 statt 1345). 
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(1523). Von da an, bis über die letzte erbhuldigung und privilegienbestätigung durch Kaiser Karl Vi. 
(1728, gedruckt 1731) hinaus, blieb diese Urkunde offizieller Bestandteil der steirischen Landhandfeste,22 
also nach heutigen begriffen der grundlegenden landesverfassung.
Aber das war nur die äußere, formale, schriftliche Seite. Die reale sah jahrhundertelang anders aus: 
nicht nur Fremde, auch die Wiener neustädter, ihre Fuhrleute und Säumer hielten sich kaum an die 
einschränkung der Weinfuhr. die umgehung war nicht schwer. erstens konnten die neustädter ihre 
‚ungarischen’ Weine – als ‚deutsche’ deklariert – über den Semmering führen.23 die herzoglichen maut-
ner in Schottwien waren schwerlich in der lage, den Schwindel von außen, bei verschlossenen Fässern, 
zu erkennen, zumal der kennzeichnende, pflichtige Brandstempel der Stadtgemeinde erst 1448 erwähnt 
wird.24 Sollten die mautner aber hartnäckig sein und konkret prüfen wollen – nun, dann würde man sie 
natürlich kosten lassen, so viel sie wollten. mag sein, dass durch diese ‚amtliche’ Weinkost mit der zeit 
unterscheidungsfähigkeit und diensteifer der beamten ein wenig abnahmen...
der zweite Weg für die neustädter war im Wortsinn ein solcher: der Semmering (985 m) war, wenn auch 
teilweise illegal, auf „vngewonlichen“ (neuen, also verbotenen) Straßen25 umgehbar. im norden über das 
preiner gscheid (l070 m), im Süden-Südosten über den Feistritzsattel (1290 m) oder den „Hartperg“ 
(Wechsel, 967 m). Diese Varianten boten den Vorteil, wenige Mautstellen aufzuweisen – sie waren ja 
für gewisse Warentransporte verboten.26 Wer dort durch wollte, musste sich mit der lokalbevölkerung 
verständigen, die nicht nur als Warner vor kontrollierenden ‚Überreitern’ oder anderen Wächtern not-
wendig war, sondern auch als ortskundige Führer und Helfer der weinbeladenen Säumer, natürlich ge-
gen lohn. aber diese zweiten Wege wurden vor allem von anderen, von Konkurrenten der neustädter, 
Steirern und fremden Kaufleuten benutzt. 
drittens war das landesfürstliche Weinfuhrverbot für andere nicht ganz so streng gemeint. der Herzog 
hatte interesse an regem Handel überhaupt – natürlich nur auf „gewonlichen“ (gebotenen) Straßen –, 
also auch an starker Weinfuhr, d. h. Weinhandel und ausschank: ihm kamen die mauten und die (alko-
hol-)Verzehrsteuer, das (damals meist: der) zehnprozentige ungeld, zugute; letzteres schon ab 1359 in 
Österreich, in der Steiermark erst seit 1472.27

22 Frühester Druck: Des loblichen Fürstenthumbs Steyr Erbhulldigung inn dem 1520. ...1521. Jars bescheen... Augsburg 
1523, fol. L. Die späteren Drucke der Landhandfeste bis 1731, Nachdr. Graz 1842, S. 21f. – Vgl. Luschin, Die steiri-
schen Landhandfesten (wie Anm. 21), S. 188f., Nr. 30, 33, 38, 50f. usw., 196f., 200 usw. – Die Bestätigung durch 
Herzog Wilhelm 1396 bei Burkhard Seuffert, Gottfriede Kogler, Die ältesten steirischen Landtagsakten 1396–1519,  
Tl 1: 1396–1452. Graz-Wien-München 1953, S. 17f., Nr. 1.

23 Ähnliche Tricks der Fürstenfelder bei ihrer Weinfuhr bei: Harald Prickler, Fürstenfelds wirtschaftliche Bedeutung für 
den südburgenländisch-westungairischen Raum bis in die frühe Neuzeit. In: Pferschy, Fürstenfeld (wie Anm. 16),  
S. 75 u. 77. – Dazu auch Helfried Valentinitsch, Die Stellung Fürstenfelds im Handel zwischen der Steiermark und 
Ungarn in der frühen Neuzeit (16.–18. Jahrhundert). In: ebda, S. 220f.

24 Vgl. unten, nach Anm. 56.

25 Vgl. dazu allgemein Günter Cerwinka, Straßenzwang und Städte im späten Mittelalter. In: ZHVSt  67 (1976), S. 131-146.

26 Dazu die (nicht ganz kompletten) Karten bei Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16), nach S. 48. – Pickl, Stellung 
(wie Anm. 16), S.169 u. 189. – Vgl. auch unten, b. Anm. 47, 118, 175.

27 Schwind, Dopsch, Ausgewählte Urkunden (wie Anm. 16), S. 191ff., Nr. l03. – Perger, Weinbau (wie Anm. 12), S. 215f. 
– Erste Belege für Steiermark: Cilli und Graz 1472; StLA Graz, Spez.Arch. Cilli Stadt, K. 1, H, 5/1: Gerichtraitung 
1459–1514, fol. 15v; StLA, Arch. Herberstein, Urk. Eggenberg, Nr, 6, Koschull-Gruppe 8, K. 111, Nr. 28, vgl. Nr. 22. – 
Georg Göth, Urkunden-Regesten für die Geschichte der Steiermark 1252...1580. In: MHVSt 9 (1859), Nr. 685, l0 (1861), 
Nr. 890. – Norbert Weiss, Das Städtewesen der ehemaligen Untersteiermark im Mittelalter, Bd 3. Masch. Diss. Graz 
1998, S. 266. – Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), Tl 2: 1452–1493. Graz-Wien 1958, S. 164ff., Nr. 179ff., 
vgl. S. 171: Demnach wurde das Ungeld von den Ständen für die Übernahme der Baumkircher-Schulden Kaiser 
Friedrichs zugestanden. – Pirchegger, Geschichte (wie Anm. 15), S. 84f. u. l09, Anm. 93, S. 259. – Die Datierung „1467“ 
bei Anton Mell, Grundriss der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes Steiermark. Graz usw. 1929,  
S. 134 beruht auf einem Irrtum des zit. Krones. – Popelka, Geschichte (wie Anm. 11), S. 217, und  Sandgruber, Öko- 
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Viertens ermöglichte der landesfürst durch Spezialprivilegien, vor allem für Klöster, eine Viel- 
zahl von durchbrechungen der steirisch-ständischen und Wiener neustädter Weinfuhrprivilegien, und 
nicht immer nur für den eigenbauwein und eigenbedarf. Solche einzelprivilegien sind bekannt für die 
Klöster neuberg (1341, 1371, 1441), St. lambrecht (1360, 1417, 1443), Seckau (1363), das deutschor-
denshaus Wiener neustadt (1409), die Karmeliter in Voitsberg (1443) und die benediktinerinnen von 
göß (1448), außerdem für das neue greisenegger Spital in Judenburg (vor 1424, 1448, 1454), mehrere 
mürztaler adelige, pfarrer und bürger (Stand 1448); 1460 erhielt auch das bistum gurk ein solches 
privileg.28 diesbezüglich nicht genannte steirische Klöster besaßen entweder kaum österreichische 
Weingüter, wie Vorau, rein, Stainz, die später gegründeten und die untersteirischen.29 oder sie führten 
ihren österreichischen Wein nicht über den Semmering zu, wie admont, dessen Weingüter-Schwer-
punkt, abgesehen von der untersteiermark, um Krems und in der Wachau lag.30 auch in dem Fall gab 
es Schwierigkeiten, nicht von Seiten der neustädter, wohl aber durch den landesfürsten, dem vom 
Weintransport auf nicht bemauteten Wegen kein Gewinn zufloss: Der Fuhrweg von der Donau verlief 
über Wieselburg oder amstetten – Waidhofen a. d. Y. – Weyer – St. gallen – buchauersattel nach ad-
mont. das war eine „vngewonliche“ Straße, die zwar dem Kloster für seine österreichischen bauweine 
erlaubt war, aber auch von anderen ohne erlaubnis benutzt wurde. da der admonter abt durch sein 
Schloss gallenstein und den markt St. gallen den Weg über den buchauersattel (861 m) beherrschte, 
befahl ihm König Friedrich (iV. bzw. als Kaiser iii.) 1448, die dort widerrechtlich geführten Weine aus 
ungarn und Österreich zu beschlagnahmen. einen ähnlichen befehl erhielt der abt von neuberg bezüg-
lich des Weges über das preiner gscheid, und der abt von St. lambrecht musste sich für den Seeberg 

nomie (wie Anm. 12), S. 101 meinen, das Ungeld sei 1359 in allen (damaligen) Erbländern eingeführt worden.  
Wr. Neustadt und Neunkirchen gehörten diesbezüglich aber zu Österreich. – Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2,  
S. 254. – Joseph Chmel, Geschichte Kaiser Friedrichs IV. und seines Sohnes Maximilian I., Bd 1. Hamburg 1840, S. 387f. – 
Für die Steiermark weiter vgl. unten, b. Anm. 1190.

28 StLA Graz, Laa, AA XIII, Sch. 86 (unfol.). – Albert von Muchar, Geschichte des Herzogthums Steiermark, Th. 6. Grätz 1859, 
S. 303; Th. 7, 1864, S. 139 u. 309. – Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16), S. 28f. – Mayer, Geschichte (wie Anm. 
13), Tl 1/1, S. 287 u. Bd 1/2, S. 217f. – Marian Tumler, Udo Arnold, Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchives 
in Wien: Regesten, Tlbd 2: Februar 1313 – November 1418. Marburg a. d. L. 2007, Nr. 2876. – Härtel, Gloggnitz (wie 
Anm. 15), S. 11. – Joseph Chmel, Regesta chronologico-diplomatica Friderici IV. Romanorum Regis (Imperatoris III.)..., 
Abth. I. Wien 1838 (u. Nachdr.), Nr. 1439. – Ders., Auszüge aus einem Kanzleibuche... 1478. In: Notizenblatt zum AföG 
2 (1852), S. 175f., Nr. 385f. – Ders., Monumenta Habsburgica (wie Anm. 15), S. 725, Nr. 679. – Regesten Kaiser Fried- 
richs III. (1440–1493)..., Hg. Heinrich Koller u. Paul-Joachim Heinig, H. 12: Die Urkunden und Briefe des Österreichi-
schen Staatsarchivs in Wien, Abt. Haus-, Hof- u. Staatsarchiv: Allgemeine Urkundenreihe, Familienurkunden und 
Abschriftensammlungen (1440–1446), Bearb. Thomas Willich. Wien-Weimar-Köln 1999, Nr. 140, vgl. Nr. 139. – Wien 
HHStA, Hs. B 533, fol. 30vf. – StLA Graz, AUR, Nr. 5861b. – Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 143-146, 
Nr. 73. – Kernbauer, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 172f. – Leskoschek, Geschichte (wie Anm. 4), S. 132ff. – Franz 
Pichler, Die Mariazeller Weinschenkordnung von 1524 und die Probleme mit der Weinfuhr. In: Forschungen zur 
Landes- und Kirchengeschichte. Festschrift Helmut J. Mezler-Andelberg zum 65. Geburtstag. Graz 1988, S. 368. – Vgl. 
auch eine Liste mit Stand von 1527/28, unten, Anm. 119.

29 Ferdinand Franz Hutz, Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau zur Zeit der Reformation und Gegenreformation. Masch. 
Diss. [Graz], Vorau 1977, S. 203f. – Dafür besaß Vorau später ungarische (burgenländische) Weingärten; vgl. unten,  
b. Anm. 113. – Ebda, S. 156. – Ders., Das Stift Vorau und der Weinbau. In: Weinkultur (wie Anm. 2), S. 167-175, bes.  
S. 169f. – Harald Prickler, Weingartenbesitz der Stifte Vorau und Pöllau im burgenländisch-westungarischen Raum. 
In: BlHk 78 (2004), S. 135-144. – Monika Winkler, Der Besitzstand des Zisterzienserklosters Rein und seine Verwaltung 
vom 14.–16. Jahrhundert. Masch. Diss. Graz 1977, S. 56f., 124 u. Kartenbeil. (die insgesamt 12 österreichischen Wein- 
gärten wurden im 16. Jahrhundert verkauft). – Wlasak, Aufhebung Stainz (wie Anm. 9), S. 81, 84f., l00, l05f. u. ö. 
(Stand von 1785, nur west- und untersteirische Weingärten). – Die später gegründeten Chorherrenstifte Rottenmann 
und Pöllau waren noch ärmer; vgl. ebda, S. 136. – Johann Köhldorfer, Besitzgeschichte des Augustiner-Chorherren-
stiftes Pöllau in der Oststeiermark. Masch. Diss. Graz 1984, S. 353ff.

30 Jakob Wichner, Das Benedictiner-Stift Admont in Steiermark in seinen Beziehungen zu Niederösterreich. In: BlVLNÖ 
N. F. 28 (1894), S. 229ff., 246ff., 252ff. u. ö. – Leskoschek, Geschichte (wie Anm. 4), S. 132f. – Franz Kremser, Besitzge-
schichte des Benediktiner-Stiftes Admont 1074–1434 im Spiegel der Urkunden. Masch. Diss. Graz 1969, S. 59-92.
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(1254 m, Verbindung Mariazell – Aflenz – St. Lambrecht) verpflichten. Das alles war freilich wegen der 
dürftigen Überwachung kaum wirksam.31

es gab nämlich nicht nur rechtswidrige umgehungsmöglichkeiten, sondern auch rein personelle und 
technische Schwierigkeiten bei der Kontrolle und blockade verbotener Straßen, die sich am besten mit 
dem mangel an ‚infrastruktur’ umschreiben lassen: eine durchorganisierte, gleichmäßig bis in den lo-
kalbereich hinabgreifende, landesfürstliche und/oder ständische Verwaltung bestand nicht, die durch-
setzung selbst eines kaiserlichen befehls war an ort und Stelle nicht gesichert, wenn sie nicht durch 
eine entsprechende Weisung an einen vorhandenen amtsträger sichergestellt werden konnte. Solche 
amtsträger waren mautner und zöllner, grenzwächter, auch Stadt- und marktrichter nahegelegener 
gemeinden. da aber die landesfürstlichen mauten und zölle vielfach zur bargeldbeschaffung verpfän-
det wurden und die interessen der pfandinhaber sich nicht mit denen des landesfürsten decken mus-
sten, war die Haltung des jeweiligen Mautinhabers nicht von vornherein klar. Auch die Interessen be-
nachbarter Herrschaften gingen mit denen des landesfürsten nicht durchwegs konform. und selbst 
wenn ein Mautner pflicht-eifrig und unbestechlich war, schützte ihn das nicht davor, einem falsch de-
klarierten transport aufzusitzen, denn die bürokratie und das nachrichtenwesen steckten noch in ihren 
Kinderschuhen. Seine einzige wirksame Hilfe war meist die denunziation durch Handelskonkurrenten. 
zudem darf man nicht übersehen, dass große, schwere Startin-Fässer (à 525/566 l) zwar auf Wagen, 
also auf leichter kontrollierbaren Fahrstraßen transportiert wurden, dass daneben aber auch Saumtier-
transport von kleinen „lagelfässern“ vorkam, der geländegängiger war und verborgene Schleichwege 
durch Wald und gebirge ermöglichte. mit einem Wort: Selbst gebirgsgrenzen mit ihren wenigen, an-
scheinend gut kontrollierbaren Übergängen boten keine völlige Sicherheit vor verbotener ein- und 
ausfuhr.
dazu kam noch etwas Schwerwiegendes: Formal gab es im Weinfuhrstreit drei parteien: die steirische 
landschaft, die bürger von Wiener neustadt und – auch wenn er als Schiedsrichter zwischen diesen 
auftrat – den Landesfürsten. Tatsächlich war die Zahl der Parteien viel größer und wechselte häufig; die 
Stände bildeten keinen geschlossenen block, selbst dann nicht, wenn man die Städte ausklammert. 
mancher adelige besaß Weingüter in Österreich oder ungarn, er wollte natürlich seinen Wein mautfrei 
einführen und, wenn möglich, nicht nur für den Hausgebrauch, er wollte ihn verkaufen und ausschen-
ken. da war der Schritt zum zukauf fremder Weine für Handelszwecke nicht mehr groß. damit verletz-
te er aber nicht nur das Wiener neustädter privileg, sondern auch das der steirischen landschaft, der er 
selbst angehörte, vor allem aber schädigte er das recht der bürgerlichen Weinhändler, auch der steiri-
schen Städte. ähnlich verfuhren übrigens nicht nur die adeligen, sondern auch die Klöster und wein-
güterbesitzenden pfarrer: Sie importierten und verkauften eigene und zugekaufte Weine, mit und ohne 
erlaubnis oder privileg.32 Kurz: die interessen der einzelnen person, Familie oder geistlichen institution 

31 Wichner, Geschichte (wie Anm. 8), Bd 3, S. 461f., Nr. 560, dazu S. 177. – Muchar, Geschichte (wie Anm. 28), Th. 7,  
S. 347. – Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 67. – Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 144. – Mayer, Geschichte 
(wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 219. – Pirchegger, Geschichte (wie Anm. 15), S. 245. – Kernbauer, Weinhandel (wie Anm. 4), 
S. 172ff. – Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 369. – Betr. St. Gallen vgl. auch unten, b. Anm. 95. – Für 
Neuberg erstmals schon 1353; StLA, Laa, AA XIII, Sch. 86 (unfol.).

32 Zur Rechtslage vgl. Nikolaus Grass, Zum ius propinandi (propinationis). Das Weinschankrecht österreichischer Klöster 
vornehmlich im Mittelalter, unter besonderer Berücksichtigung von Wien, Niederösterreich und Oberösterreich 
(1975) u. ders., Propinationsrecht und Weinschank von Pfarreien und Säkularkapiteln in Österreich (1976). (Beide 
zuletzt) in: ders., Alm und Wein. Aufsätze aus Rechts- und Wirtschaftsgeschichte, Hg. Louis Carlen u. Hans Constantin 
Faussner. Hildesheim 1990, S. 323-342, bzw. S. 343-363 (zur Steiermark 347f.). – Vgl. Alois Kernbauer, Alltägliches 
und Zeitloses aus dem Schank „Gewerbe“. Zur Geschichte der Steiermark im späten Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit. In: Festschrift Mezler-Andelberg (wie Anm. 28), S. 284. – Ein steirisches Beispiel (1351): Fritz Popelka, Schrift- 
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deckten sich häufig nicht mit den durch Privilegien anscheinend gesicherten Rechten ihrer Standes-
genossenschaft. die von so vielen der eigenen Korporation durchbrochenen oder umgangenen privile-
gien gewannen natürlich in den augen außenstehender Konkurrenten nicht gerade an ansehen. ihre 
Wirkung war auch deshalb oft gering, ihre bestätigung im rahmen der Landhandfeste, beim regie-
rungsantritt des landesfürsten, blieb auf dem pergament. ganz allgemein war das mittelalterliche pri-
vilegienwesen – ein Spiegel der rechtsungleichheit –, besonders geeignet, die Übersichtlichkeit des 
Rechtes, besser: der vielen Rechte, und die Durchorganisierung jeder landesfürstlichen Verwaltung zu 
verunmöglichen. privilegien waren „ausdruck eines kurzsichtigen Fiskalismus, bloße notverordnun-
gen“33 – nach heutigen begriffen!
die Hauptgefahr der steirischen Stände bei der Weinfuhr war also der Semmering bzw. Wiener neustadt, 
denn dessen bürger führten österreichische und ungarische Weine ein. ungarischer Wein drang auch – 
weniger spektakulär – über die ostgrenze, die lafnitz, ins land. da es diesbezüglich zunächst seltener 
beschwerden gab, ist anzunehmen, dass entweder die mengen geringer waren und keine gröbere Schä-
digung irgendjemandes eintrat oder die steirische und ungarische Grenzüberwachung besser funktio-
nierte: es handelte sich um eine echte außengrenze. Vor allem ist sicher, dass die über die lafnitz ein-
geführten Weine zumindest anfangs mehrheitlich vom auslandsbesitz steirischer Stände und Städte 
(besonders Fürstenfelds34) stammten, also formal keinen anstoß erregten. Später änderte sich das zu-
nehmend. die Weinfuhr der Steirer von ihren ungarischen gütern war seit dem 14. Jahrhundert ausfuhr-
zollfrei, der Wein kam ihnen also billig.35

anders gestaltete sich die lage im weinbauenden Süden der Steiermark. zwar spielten zunächst aus-
ländische (krainische, kroatische, istrianische, friulanische) importe eine geringere rolle, dafür waren 
die politischen Verhältnisse verwickelter. die untersteirischen Weinbauzentren gehörten territorial oder 
wenigstens grundherrschaftlich teilweise ‚ausländischen’ potentaten, besonders dem Salzburger erzbi-
schof (Pettau/Ptuj, Friedau/Ormož, Rann/Brežice, Lichtenwald/Sevnica, Leibnitz – Sauaal).36 da ent-
stand also nicht nur innersteirischer Streit zwischen rivalisierenden bürgerlichen Weinhändlern der 
Städte radkersburg, marburg, pettau und Windischfeistritz/Slovenska bistrica – die meisten zugleich 
Weingutsbesitzer –, sondern auch politische bevorzugung: Für den steirischen Herzog kamen natürlich 
radkersburg und marburg vor dem salzburgischen pettau (wenn er nicht gerade dem erzbischof eine 
gegenleistung schuldete). der Wein aus der pettauer Kollos/Haloze, der beste steirische nach dem lut-
tenberger, war eine gefährliche Konkurrenz; nach ansicht des Krainer landeshauptmanns Hans von 
auersperg, eines bekannten trinkers, war er „vill pesser vnd süesser“ als der bei marburg wachsende 

denkmäler des steirischen Gewerbes, Bd 1. Graz 1950, Nr. 19. – Franz Krones, Urkunden zur Geschichte des Landes-
fürstenthums, der Verwaltung und des Ständewesens der Steiermark. In: BKStGQ 30 (1899), S. 58, Nr. 182. – Vgl. auch 
unten, b. Anm. 54, Anm. 65, 106. – Für die Zeit nach Maximilian I. vgl. Ferdinands I. Verbot von 1526 Oktober 6 Wr. 
Neustadt, in: F[ranz] von Krones, Die landesfürstlichen und landschaftlichen Patente der Herrscherzeit Maximilian's I. 
und Ferdinand's I. (1493–1564) als Quellen der inneren Geschichte mit besonderer Rücksicht auf die Steiermark, II. In: 
BKStGQ 19 (1883), S. 18, Nr. 78. – Anton Albrecher, Die landesfürstliche Visitation und Inquisition von 1528 in der 
Steiermark. Edition der Texte und Darstellung der Aussagen über kirchliche Zustände. Graz 1997 (Quellen zur ge- 
schichtlichen Landeskunde der Stmk, Bd 13), S. 413. – Für die Pettauer Bürger vgl. Weiss, Städtewesen (wie Anm. 27), 
Bd  4, S. 112.

33 Cerwinka, Handelsprivilegien (wie Anm. 16), S. 55, vgl. S. 61.

34 Prickler, Fürstenfelds Bedeutung (wie Anm. 23), S. 74f.

35 Ebda, S. 83.

36 Vgl. die Karte 56f. in: Friedrich Wilhelm Putzger, Historischer Weltatlas zur allgemeinen und österreichischen Ge- 
schichte. Wien 1992 (in der Neuaufl., 33, von Ernst Bruckmüller u. Herbert Knittler, 1998, schlecht erkennbar). – Hans 
Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte. München 1962, 
passim u. Karte (Beil.). – Erich Marx, Das Salzburger Vizedomamt Leibnitz. In: MGSL 119 (1979–1980), S. 94ff.



196

(1517). allerdings ging es dabei hauptsächlich um die Weinfuhr auf der drau und über den radlpass 
nach Kärnten37 und dann auch um den transport auf der mur in die Städte und bergbaugebiete der 
obersteiermark. die mautfreie durchfuhr (nicht einfuhr) des salzburgischen Weines durch die Steier-
mark bzw. (ober)österreich nach Salzburg für den erzbischof und seine „familia“ hatte schon Herzog 
Rudolf (III.) 1302 bestätigt, ebenso jene für die salzburgischen Städte und Festungen in Kärnten.38 auch 
auf dieser rechtsgrundlage ließ sich, bei einigem bösen Willen, durch Falschdeklarationen unlauterer 
gewinn erzielen, und wenn schon das nicht, so bot doch der lange Weg durch das mur- und ennstal 
genügend möglichkeiten zum Streit zwischen landesfürstlichen mautnern und Städten einerseits und 
salzburgischen Weinfuhrleuten anderseits, die natürlich unterwegs ein wenig Handel zu treiben ver-
suchten.39

‚ausländer’ (nach eigener auffassung) waren bis zu ihrem gewaltsamen aussterben (1456) auch die 
grafen von cilli, deren reiche begüterung in der untersteiermark, in Kärnten, Krain und weit darüber 
hinaus sie zu gefährlichen rivalen der Habsburger im Südraum machten; sie besaßen ebenfalls viele 
Weingüter.40 dass Kaiser Friedrich iii. die cillier Herrschaften auf reichsboden – freilich nicht ganz 
ohne Krieg – einziehen konnte, war ein glück für die territoriale Schließung der drei ‚inneren’ erblän-
der (1457/60). die grafschaft cilli, die kein eigenes landrecht besessen hatte, wurde allmählich in die 
Steiermark integriert. daher galt auch das diesbezügliche tafernrecht. Schon bald versuchte der Kaiser, 
die unzahl von mehr oder weniger erlaubten tafernen in der weinreichen gegend zu reduzieren, wobei 
er – recht ungewöhnlich für ihn – nicht nur die „ordnung der landschaft in Steier“ als begründung 
heranzog, sondern auch gewissermaßen ‚soziale’ Gründe: Die Kaufleute und Saumführer in den vielen 
Schenken geben dem landvolk den Wein statt um geld oft um getreide, und zwar einen „Häfen“ Wein 
um drei „Häfen“ getreide; die untertanen verschwenden so ihr getreide und geraten ins Verderben, 
weil sie sonst wenig einkünfte haben!41 Über den Erfolg seiner Weisung ist jedoch nichts bekannt.

37 Andreas Gubo, Der „Weinkrieg“ zwischen Marburg und Pettau. In: ders., Aus Steiermarks Vergangenheit. Beiträge zur 
Geschichte und Heimatkunde. Graz 1913, S. 16-47, bes. S. 25 u. 36. – Quellen in: Anton Mell, Steirische Gemeindear-
chive. In: Mittheilungen d. 3. (Archiv-)Sektion d. k.k. Zentralkomm. z. Erforsch. u. Erhalt. d. Kunst- u. histor. Denkmale, 
Bd 8. Wien 1911, S. 172ff. – Popelka, Schriftdenkmäler (wie Anm. 32), Nr. 13. – Weiss, Städtewesen (wie Anm. 27),  
Bd 4, S. 249f. – Gradivo za zgodovino Maribora 5, 7, 10, 13 (1979/1981/1984/1987), passim. – Vgl. auch Cerwinka, 
Handelsprivilegien (wie Anm. 16), S. 57. – Pirchegger, Geschichte (wie Anm. 15), S. 243f. – Ferdinand Tremel, Der 
Frühkapitalismus in Innerösterreich. Graz 1954, S. 120. – Andere Aspekte in den Streitigkeiten um die Weinfuhr 
zwischen den vier Städten bei Kernbauer, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 170ff. – Cerwinka, Straßenzwang (wie Anm. 25), 
S. 135 u. 143ff. – Zu Pettau später vgl. unten, b. Anm. 77.

38 Franz Martin, Die Regesten der Erzbischöfe und des Domkapitels von Salzburg 1247–1343, Bd 2: 1290–1315. Salz- 
burg 1931, Nr. 604, 605. – Kernbauer, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 170. – Dazu auch Regesten Steiermark (wie Anm. 8), 
Lief. 1: 1308–1319. Graz 1976, Nr. 187 (1310).

39 Vgl. die Streitentscheidung Herzog Albrechts II., 1351 Juli 1 Wels bei Krones, Urkunden (wie Anm. 32). – Kurz bei 
Popelka, Schriftdenkmäler (wie Anm. 32). – Beschwerden des Salzburger Erzbischofs (Eberhard III.) gegen Herzog 
Ernst d. E., ca. 1423 vgl. Chmel, Geschichte (wie Anm. 27), S. 461f. – Natürlich waren diese Vorwürfe nur ein Teil-
aspekt der Auseinandersetzungen, die sogar zur Exkommunikation des Herzogs durch den Erzbischof führten und 
die allmähliche Unterwerfung fremder Immunitäten durch den Landesfürsten bezweckten. – Vgl. Heinz Dopsch, Hans 
Spatzenegger, Geschichte Salzburgs Stadt und Land, Tl 2/1. 2. Aufl. Salzburg 1983, S. 495f. – Anderen, wie etwa der 
Stadt Laibach, war der Weinhandel von Pettau nach Kärnten und Steiermark ausdrücklich verboten, vgl. Muchar, 
Geschichte (wie Anm. 28), Th. 7, S. 8, vgl. S. 24f. – Zur Weinfuhr auf der Mur vgl. Ferdinand Tremel, Schiffahrt und 
Flößerei auf der Mur. Sonderdr. aus: Jahresbericht 1945/46 des Akad. Gymn. Graz, 1946, S. 3f. u. 14ff.

40 Eine Cillier Weingüterkarte oder -liste gibt es nicht, nur eine (ungedr.) Karte ihrer Besitzungen von Roland Schäffer 
im StLA Graz; vgl. Die Steiermark – Brücke und Bollwerk, Katalog der steiermärkischen Landesausstellung im Schloß 
Herberstein. Graz 1986 (VStLA, Bd 16), S. 162, Nr. 6/19 (Lit.). – Vgl. Pirchegger, Untersteiermark (wie Anm. 36). –  
Putzger, Atlas (wie Anm. 36).

41 Popelka, Schriftdenkmäler (wie Anm. 32), S. 129f., Nr. 98. – Natürlich war vor allem die Erhaltung der untertänigen 
Steuerkraft gemeint!
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dazu kamen mehr oder weniger privilegierte Weinfuhren von vor allem geistlicher institutionen, die 
untersteirische Weingüter besaßen, wie das domstift gurk, die steirischen Klöster admont, rein und 
göß, aber auch Kärntner Klöster, wie St. paul im lavanttal, Viktring und eberndorf – in Kärnten wurde 
damals relativ wenig und bis vor kurzem so gut wie kein Wein mehr gebaut.42 der import welscher 
Weine aus istrien, görz und Friaul, der teils ebenfalls über die untersteiermark, großteils über Kärnten 
erfolgte, wurde erst im 16. Jahrhundert stärker spürbar und demgemäß strittig, d. h. aktenkundig.43 
Auch dafür gilt, wie für den Import österreichischer und ungarischer Weine: Fast jeder wollte für sich 
– als Verbraucher und Händler – importieren, alle anderen, auch seine Standesgenossen, sollten sich an 
die einfuhrverbote halten!
Wir kehren zur steirischen nordostgrenze, zum Semmeringweg zurück und zu den Folgen des Weinfuhr-
privilegs bzw. -verbotes der steirischen Stände von 1345. es hatte die vorangehende Weisung Herzog 
albrechts ii. an den steirischen landeshauptmann (1342) eingeschränkt, aber nicht aufgehoben: den 
Wiener neustädtern war nun nur noch erlaubt, ihre bauweine vom ‚deutschen’ (österreichischen) boden 
über den Semmering zu führen, doch blieb ihnen das grundsätzliche recht der alleinigen (kaufmänni-
schen) Weinfuhr, ausgenommen die eigenbedarfseinfuhr der steirischen Stände oder eine spezielle er-
laubnis des Herzogs und der neustädter selbst, natürlich gegen eine gebühr. zur Kontrolle dieser bestim-
mungen wurde der steirische landeshauptmann oder Statthalter (Verweser) bestellt, er sollte die illegalen 
Weintransporte beschlagnahmen.44 offensichtlich war der landeshauptmann dazu nicht in der lage oder 
nicht sehr willig – er hätte bei der beschlagnahme, für die ihm sicher kein eigenes personal zur Verfügung 
gestellt wurde, wohl auch adeligen Standesgenossen ‚wehtun’ müssen. Jedenfalls beschwerten sich die 
Wiener neustädter zuletzt beim nachfolger Herzog albrechts ii., rudolf iV., und dieser gestattete ihnen 
1364 die Selbsthilfe: Sie durften die beschlagnahme der widerrechtlichen Weinfuhren von sich aus durch-
führen.45 Schon vor der einschärfung des neustädter privilegs durch Herzog albrecht iii. (1380) und ei-
nem Verbot der umgehung des Semmerings über den Wechsel durch Herzog leopold iii. (1383) treten 
eigene neustädter Weinhüter zur Wegkontrolle und beschlagnahme der verbotenen Weinfuhren auf, deren 
Unterstützung die Herzoge Leopold 1385 und Albrecht 1389 jedermann anbefahlen.46

aber auch diese maßnahme führte offenbar nicht zum ziel, obwohl den neustädtern die beschlagnah-
me selbst jenseits des Semmerings, im Mürztal, also in fremdem Landgericht, gestattet war. Wieder 

42 Chmel, Monumenta (wie Anm. 15), S. 587, Nr. 348. – Pirchegger, Untersteiermark (wie Anm. 36). – Kremser, Besitz- 
geschichte (wie Anm. 30), S. 19ff. – Wichner, Geschichte (wie Anm. 8). – Leskoschek, Geschichte (wie Anm. 4), S. 93ff. 
– Ein weltliches (adeliges) Beispiel von 1322: MHDC, Bd 8: 1310–1325, Hg. Hermann Wiessner. Klagenfurt 1963,  
Nr. 615. – Regesten Steiermark (wie Anm. 8), Nr. 1364. – Zu Kärnten Herbert Gartner, Weinbau in Kärnten. In: Wein- 
kultur (wie Anm. 2), S. 87. – Claudia Fräss-Ehrfeld, Geschichte Kärntens, Bd 1: Das Mittelalter. Klagenfurt 1984,  
S. 307f., 465. – Jetzt genauer: Thomas Zeloth, Geschichte des Weinbaus im Lavanttal. In: Carinthia I 203 (2013),  
S. 205-242: Daraus geht hervor, dass der dortige Weinbau im 15./16. Jahrhundert nicht so gering und in der Hand 
geistlicher Grundherren (Bistümer Bamberg und Salzburg, Kloster St. Paul) war, seltener in der von Adel und Bürgern. 
Die Weinpreise lagen deutlich unter den steirischen, wohl aufgrund von Qualitätsunterschieden. Trotzdem konnten 
die Bürger von Wolfsberg schon im 14. Jahrhundert Einfursperren bzw. -kontingentierungen durchsetzen.

43 Tremel, Streit (wie Anm. 9). – Ders., Der Verkehr über den Platsch in der frühen Neuzeit. In: ZHVSt 48 (1957),  
S. 108-144, bes. S. 112ff., 126. – Vgl. aber unten, b. Anm. 48.

44 Vgl. oben, b. Anm. 21. Bestätigungen des Wr. Neustädter Rechtes von Herzog Rudolf IV. 1364 und Albrecht III. 1371. 
– Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/1, S. 396f. – Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16), S. 19ff.

45 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/1, S. 287. – Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16)(z. T. überinterpretierend).

46 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/1, S. 397. – Kernbauer, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 172. – Die Weinhüter 
verdienten, wenn sie aufmerksam und schnell handelten, nicht schlecht; zum Jahressold vgl. Mayer, Geschichte (wie 
Anm. 13), Tl 1/2, S. 216 u. Anm. 4, kamen noch die Beschlagnahmeprämien. Ganz ungefährlich war der Beruf wohl 
nicht, anstrengend auf jeden Fall. – Zu den späteren steirischen Weinhütern vgl. unten, b. Anm. 117-131.
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erfolgte die einschärfung der Weisungen, 1394 durch Herzog albrecht, 1395 durch seinen neffen Wil-
helm, wobei neben Semmering und „Hartperg“ (Wechsel) auch die umgehung über das preiner gscheid 
ausdrücklich einbezogen wurde; außer dem deutschen (österreichischen) und ungarischen wurde – ge-
wissermaßen als dritte Sorte – eigens der Günser Wein (von Köszeg) angeführt: Der Herzog befahl je-
dermann, die Weintransporte ohne speziellen erlaubnisschein in zusammenarbeit mit den neustädtern 
und auf deren ersuchen zu beschlagnahmen. ein Jahr später (1396) bestätigte Herzog Wilhelm den 
steirischen Ständen und bürgern das privileg von 1345.47

inzwischen hatten sich die steirischen Städte und märkte 1377 klagweise zu Wort gemeldet. die bürger 
hielten ja grundsätzlich jede Art Handel für ihr alleiniges Recht, worin sich weder Prälaten noch Adel 
oder bauern zu betätigen hätten. abgesehen von der mangelhaften einhaltung der bannmeile durch 
Wirtshäuser in ihrem umkreis beschwerten sich die Städte über die einfuhr von „lagelweyn“ (in klei-
nen Fässern, meist aus Italien), aber nicht durch die Wiener Neustädter – die das erst seit 1382 offiziell 
durften48 –, sondern durch prälaten, Herren, ritter, deren untertanen und die Juden, die überdies alle 
unbefugt Handel trieben. die Herzoge albrecht iii. und leopold iii. verboten daraufhin die einfuhr des 
lagelweines und den widerrechtlichen Handel und schärften die bannmeile ein. richter, rat und bür-
ger der Städte und märkte sollten das recht haben, den Übertretern des Verbotes Wein und Saumpferde 
ebenso zu Handen des Herzogs zu beschlagnahmen wie die Habe der unberechtigten Händler.49 die 
neustädter, die – wie auch die österreichischen Städte – hier nicht inkriminiert wurden, waren durch 
diese Weisung wohl nicht mitbetroffen, denn sie standen als (noch) steirische Stadt auf der anderen, der 
‚richtigen’ Seite.
die einhaltung dieser Vorschriften ist allerdings – mangels entsprechender Kontroll- und exekuti-
onsmöglichkeiten – mehr als zweifelhaft, obwohl die neustädter Weinhüter auch im mürztal aktiv 
waren. bis zu Herzog (König, Kaiser) Friedrich V. (iV., iii.) änderte sich die lage kaum,50 sie blieb 
umso labiler, als die rasch wechselnden landesfürsten von Österreich und Steiermark aufgrund der 
innerhabsburgischen erb- und Vormundschaftsstreitigkeiten meist nicht identisch waren: Was der 
eine befahl oder bestätigte, hielt der andere nicht ein. Überdies spielten die mehrheitlich adeligen 

47 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/1, S. 397. – Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16), S. 24. – StLA Graz, AUR  
Nr. 3860e; vgl. oben, Anm. 22.

48 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/1. – Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16), S. 23 (Erlaubnis des ‚steirischen’ 
Herzogs Leopold III.: 1) Transport von Lagelwein nach Aussee usw., 2) Weinhandel in der Steiermark überhaupt – dies 
widerspricht dem steirischen Privileg von 1345!). – Vgl. unten, Anm. 70. 

49 StLA, AUR Nr, 3279. – Schwind, Dopsch, Ausgewählte Urkunden (wie Anm. 16), S. 264ff., Nr. 134 (1377 Juni 2 statt 3). –  
Popelka, Schriftdenkmäler (wie Anm. 32), S. 60, Nr. 29 (hier viel Material zum Bannmeilenrecht). – Vgl. Cerwinka, 
Handelsprivilegien (wie Anm. 16), S. 59f. – Menschen & Münzen & Märkte (wie Anm. 16), Nr. 8/13/2. – Mayer, Geschich-
te (wie Anm. 13), Tl 1/1, S. 397 (mit z. T. anderer Interpretation). – Pirchegger, Geschichte (wie Anm. 15), S. 244, 
bezieht die Lagelweine offenbar ausschließlich auf Importe aus Italien. – Vgl. dagegen Tremel, Streit (wie Anm. 9),  
S. 65f. u. 69, dagegen wieder S. 68. – Ders., Frühkapitalismus (wie Anm. 37), S. 121. – Cerwinka, Weinbau (wie Anm. 4), 
S. 164. – Dass nicht nur in der Steiermark die bürgerlichen Weinhändler durch den Handel von Prälaten und Adel 
geschädigt wurden, beweist u. a. Alfred Hoffmann, Die Weinfuhren auf der österreichischen Donau in den Jahren 1480 
bis 1487, zuletzt in: ders., Österreich und das Land ob der Enns. Wien 1981, S. 217-238, bes. S. 231ff. u. 325ff.

50 Auf Bitten der Städte und Märkte in Steier gab ihnen Herzog Ernst d. E. 1412 Juli 2 Wr. Neustadt eine ähnliche 
Urkunde wie die seiner Vorgänger von 1377; StLA, AUR Nr. 4698; Abdruck bei Arnold Luschin v. Ebengreuth, 
Materialien zur Geschichte des Behördenwesens und der Verwaltung in Steiermark, I. Das Landschreiberamt in 
Steiermark. In: BKStGQ 30 (1898), S. 216-219, Nr, 67. – Die von Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/1, S. 398, und 
Seuffert, Kogler; Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 49f., Nr. 5, angeführte Entscheidung der Regierung „Kaiser Sieg-
munds von 1411“ zwischen der steirischen Landschaft und Wr. Neustadt stammt aus einer viel späteren, falsch 
datierten Überlieferung: sie gehört zu (15)11 und ging von der Regierung (dem Regiment) Kaiser Maximilians I. in 
Wien aus! Von einem „Eingreifen der Reichsgewalt“ – Seuffert, Kogler (wie ebda), S. 24 – ist keine Rede; vgl. auch 
unten, Anm. 99. – Zum Regiment vgl. unten, Anm. 81 u. 101.
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Stände als Verbündete der oder Schiedsrichter zwischen den streitenden Habs-burgern eine gewich-
tigere rolle im land als die Städte.
Knapp nach dem selbstständigen regierungsantritt Herzog Friedrichs V. (1435) wandten sich die stei-
rischen Städte und märkte an ihn, wobei sie teils 1377 zugesagtes einmahnten, teils neue Klagen vor-
brachten, die dann 1445 in der Reformation der Landhandfeste behandelt wurden; etliche betrafen 
Weinfuhr und -handel: lagelweinverbot, Fürkauf (wucherischen großhandel) auf dem gäu, auch mit 
Wein und Klagen gegen die radkersburger, die niemanden auf ihrem gäu und in den Windischen bü-
heln Wein kaufen und Salz verkaufen ließen.51 ob und wie Friedrich darauf reagiert hat, ist nicht be-
kannt.
der König, dessen Vorliebe für Wiener neustadt bekannt ist, hat in einer großen urkunde 1443 alle 
privilegien der Stadt bestätigt, angefangen von der mautfreifreiheit der bürger in den erblanden, wobei 
er in wesentlichen punkten und gewiss mit absicht – zum nachteil bestehender rechte dritter – an die 
urkunde leopolds iii. von 1382 anknüpfte. So etwa erklärte er, dass die bauwein-einfuhr der neustäd-
ter in die Steiermark keiner beschränkung unterworfen sei, doch sollten ihre Fuhrleute einen beglaubi-
gungsschein mitführen. also keine rede von der einfuhrbeschränkung auf nur ‚deutsche’ bauweine der 
neustädter! und lagelwein dürften die bürger auf dem Semmeringweg sogar überallhin führen! ihre 
Weinhüter sollten die Straßen dies- und jenseits des Semmerings und Wechsels im Bedarfsfall sperren 
dürfen, aber ohne beeinträchtigung der anderen landesfürstlichen untertanen.52 obwohl diese bestim-
mungen teilweise gegen das 1396 bestätigte steirische privileg von 1345 verstießen, wurden sie von 
Friedrich iii. – kurz nach der Kaiserkrönung in rom (1452) – neuerlich bestätigt. der spätere eroberer 
niederösterreichs, der ungarische König matthias corvinus, beeilte sich nach der einnahme Wiener 
neustadts (1487), dem beispiel des Kaisers zu folgen – er wollte die neustädter bürger für sich gewin-
nen und seinen angenommenen österreichischen Herzogstitel sichtbar machen. und schließlich kam die 
nächste bestätigung vom rückeroberer, König maximilian i. (1490).53

natürlich stieß das vor allem in der Steiermark auf Widerspruch. aber die bemühungen der steirischen 
Stände, denen sich die Städte immer weniger anschlossen, weil sie – wenigstens beim Weinhandel – 
bereits eine eigene interessentengruppe bildeten, hatten nur geringen erfolg. zwar traten prälaten, Her-
ren, ritter, Knechte, Städte und märkte 1445 (6. november) im zuge der Verhandlungen für die sog. 
Reformation der Landhandfeste Friedrichs iii. nochmals gemeinsam auf, aber das Hauptproblem, die 
Weinfuhr der neustädter über den Semmering, blieb dabei ausgeklammert. eine reihe offener Fragen 
wurde bereinigt, manche nur formal: die abschaffung „ungewondlicher“ (neuer) mauten, die behand-

51 Unvollständige, undatierte Abschrift im Murauer Stadtbuch: StLA, Spez.Arch. Murau Stadt, Sch. 136, H. 285a, fol. 2o5vf.; 
ed. Ferdinand Bischoff, Über Murauer Stadtbücher. In: BKStGQ 12 (1875), S. 160-163. – Gäu: Rechtsbereich vor den 
Toren einer Stadt, wo das Stadtrecht galt und Handel, Ausschank und Handwerk nur den Bürgern erlaubt war. – Bei 
Herwig Ebner, Das Städtewesen in der Steiermark am Ausgang des Mittelalters. In: Die Stadt am Ausgang des 
Mittelalters, Hg. Wilhelm Rausch. Linz 1974 (Beitr z. Gesch. d. Städte Mitteleuropas 3), S. 331, sind statt dieser 
Städteeinung von ca.1435/37 zwei Einungen, 1433 und 1439, angeführt, bei Bischoff, Über Murauer Stadtbücher (wie 
ebda) und Walter Brunner, Murau. Eine Stadt stellt ihre Geschichte vor, anlässlich der 700. Wiederkehr der Stadt- 
rechtsverleihung, Bd 1: Von den Anfängen bis 1850. Murau 1998, S. 336ff., auf 1433/39 eindatiert. Aber Herzog 
Friedrich d. J. (V.) regiert offenbar bereits selbständig (ab Mai 1435), und Herzog Albrecht (V.) ist noch nicht König 
(vor Jänner 1438).

52 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 125ff. – Kende, Handelsgeschichte (wie Anm. 16), S. 22f. – Pickl, Geschäfts-
buch (wie Anm. 15), S. 37f. – Die Urkunde von 1382 vgl. oben, Anm. 48.

53 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 129f. – Nicht nur steirische, auch österreichische und besonders Wiener 
Privilegien und Handelsrechte wurden vom Neustädter Privileg verletzt, wobei wegen der bekannten Animosität 
Kaiser Friedrichs gegen die Wiener auch Absicht im Spiel gewesen sein könnte.
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lung in die Städte geflüchteter Untertanen, Gerichtskompetenzen, Schuldbriefe, Schenkmaß, Gäuhänd-
ler und -handwerker, andere Handelsfragen, Judenrechte und -schulden, erbstreit usw. aber beim Wein 
wurden fast nur Steiermark-interne dinge behandelt: die Weinfuhr über die Fischbacheralpe ins mürztal 
gemäß dem Herkommen, die mautfreiheit bäuerlicher Weinfuhren für den grundherrn, desgleichen für 
die steuerfreien adeligen Stadthäuser in graz und für den adeligen eigenbedarf überhaupt; die Weinfuhr 
der prälaten gemäß ihrer privilegien; die abschaffung aller neuen tafernen in der obersteiermark 
(nördlich der Fischbacher alpe – bruck a. d. m. – gleinalpe – Stubalpe); das Verbot des Weinaus-
schanks in pfarrhöfen, durch Handwerker in Städten und märkten und des Weinhandels fremder Kauf-
leute und Juden (ausgenommen Wein aus der Schuldentilgung); das freie Weinkaufrecht für alle Stände. 
Bürger und fremde Kaufleute bei steirischen Produzenten, außer auf dem Gäu von Radkersburg zwi-
schen 29. September und 25. november, wo es den dortigen bürgern vorbehalten war; dazu kamen ei-
nige (Wein)bergrechtsprobleme. an das ursprüngliche (1345) Verbot ausländlscher Weinfuhr in die 
Steiermark erinnern nur zwei punkte: das Verbot der ‚lag(el)wein’-Fuhr ohne spezielles privileg (es 
betraf also die Wiener neustädter nicht mehr) und das einfuhrverbot für ungarische Weine über die 
lafnitz-grenze – Fürstenfeld – radkersburg bis luttenberg; wieder ausgenommen bauweine der stei-
rischen Stände und bürger. als Strafsanktion gegen Übertreter wurde die beschlagnahme des Weines 
durch den landeshauptmann, landschreiber oder zuständigen richter angedroht, wovon der landes-
fürst zwei Drittel, der Konfiszierende ein Drittel erhalten sollte.54

die steirischen Stände ließen nicht locker. da ihre direkten einsprüche gegen die Wiener neustädter bei 
Friedrich iii. nichts brachten, änderten sie ihre taktik: Sie machten geltend, dass viele (andere) unrecht-
mäßig über den Semmering und auf verbotenen Wegen Wein in die Steiermark einführten. mit dieser 
zutreffenden behauptung zogen sie die neustädter bzw. deren Weinhüter in ein schiefes licht: es sah so 
aus, als seien diese mit der Kontrolle überfordert oder gar nicht ernsthaft bemüht. Vor allem brachten 
die Steirer damit den landesfürsten in zugzwang, denn die abstellung des Handels auf verbotenen 
Straßen war seine, d. h. seiner amtsträger Sache. ob Friedrich das ganze durchschaute, ist ungewiss, 
jedenfalls berief er eine Abordnung der Neustädter, den steirischen Adel und andere Beteiligte nach 
graz an seinen Hof, um endgültig über die Weinfuhr zu entscheiden.55

die im einvernehmen mit den parteien getroffene entscheidung vom 21. Juni 144856 war kein großer 
Wurf, keine Streitschlichtung ein für allemal, sondern ein auf drei Jahre befristetes Sammelsurium von 

54 StLA, Laa-Urk. A 13, und AUR, Nr. 5993; Univ.-Bibl. Graz, Hs. 1748, fol. 40ff., und viele spätere Abschriften. Erster 
Druck in der Erbhulldigung… (wie Anm. 22), fol. 41v-49, dann in den späteren Drucken der Landhandfeste, vgl. 
Luschin, Landhandfesten (wie Anm. 21), S. 186, Nr, 15, S. 188ff., Nr. 30, 33, 38, 50f. – Zuletzt Seuffert, Kogler, 
Landtagsakten (wie Anm. 22), S. l04-113, bes. S. l06ff. – Pirchegger, Geschichte (wie Anm. 15), S. 245 u. 256ff. – Zum 
Radkersburger Privileg (1428) Valentinitsch, Bedeutung (wie Anm. 6), S. 116, 125. – Ders., Weinhandel (wie Anm. 4), 
S. 223. – Gerhard Dirnberger, Die Geschichte der landesfürstlichen Stadt Radkersburg vom Beginn der Neuzeit bis 
zum Regierungsantritt Maria Theresias. Masch. Diss. Graz 1973, S. 11, 148f. – Ebner, Städtewesen (wie Anm. 51),  
S. 334. – Cerwinka, Stadt und Urbar (wie Anm. 7), S. 488 (das Gäu der Radkersburger lag aber südlich der Mur, nicht 
südlich der Drau).

55 Ladung an Bürgermeister usw. von Wr. Neustadt, 1448 Mai 13 Graz. – Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 142f., Nr. 72. 
– Weitere Ladungen: Regesten Kaiser Friedrichs III. (wie Anm. 28), Bd 13: Die Urkunden und Briefe des Österreichischen Staats- 
archivs in Wien, Abteilung Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Allgemeine Urkundenreihe, Familienurkunden und Abschriftensammlun-
gen (1447–1457), Bearb. Paul Herold u. Kornelia Holzner-Tobisch. Wien u. a. 200l, Nr. 79-81.

56 StLA, Laa-Urk. A 13 b. – StLA, Hs. 964, 1. B1. (mit irrigem Datum Juni 14, unvollst. Auszug). – Seuffert, Kogler, Landtag-
sakten (wie Anm. 22), S. 143-146. Nr. 73. – Joseph Chmel, Materialien zur österreichischen Geschichte, Bd 1. Wien 1837 
(Nachdr. Graz 1971), S. 70-72 (nach Hs. in der ÖNB Wien); Regesten ebda, Nr. 83, dazu Nr. 125. – Vgl. Kende, Handels-
geschichte (wie Anm. 16), S. 28ff. – Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 217f. (zu 1449). – Bes. Pichler, Wein-
schenkordnung (wie Anm. 28), S. 369, betr. St. Lambrecht – Mariazell. – Allgemein: Ebner, Städtewesen (wie Anm. 51), 
S. 329. – Für später Burkert, Ferdinand I. (wie Anm. 17), S. 347f. (Neuberg), und unten, b. Anm. 120  (1527).
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einzelbestimmungen, eine urkundliche momentaufnahme der im augenblick erweisbaren oder glaub-
würdig postulierten individualrechte. am anfang spricht der König die drei Streitparteien klar an: als 
erste, sozial nicht geschlossene gruppe die prälaten von St. lambrecht, neuberg, Seckau und göß, ei-
nige mürztaler pfarrer, Kapläne, zechleute, bürger „und andere“ im mürztal gesessene; diese ‚ande-
ren’ werden im Folgenden als steirische adelige erkennbar. Sie alle besaßen Spezialprivilegien zur 
Einfuhr festgelegter Bau- und/oder Kaufweinmengen bzw. konnten den Besitz von Weingärten jenseits 
des Semmerings nachweisen oder glaubhaft machen. die zweite gruppe ist der steirische adel, der 
offizielle Kläger, die dritte natürlich Wiener Neustadt. Im Allgemeinen wurde die Weinfuhr allen nur 
für bauweine und zum Hausverbrauch erlaubt; lediglich für St. lambrecht und dessen propsteien af-
lenz, Veitsch und mariazell sowie für neuberg gab es genau umgrenzte (und später nicht unangefoch-
tene) ausnahmen hinsichtlich des ausschanks in zumeist stiftseigenen tafernen bzw. des Weiterver-
kaufs. Alle diese Weinfuhren mussten jährlich dem Wiener Neustädter Bürgermeister angekündigt wer-
den, der die neuberger Fässer (nur diese?) mit einem brandstempel kennzeichnen würde. zuletzt heißt 
es, dass Übertretern der ordnung entweder von den steirischen Ständen oder von den neustädtern der 
Wein abzunehmen sei; ein drittel davon erhalte der landesfürst, eines das landgericht, in dem die 
beschlagnahme erfolgt sei, und eines der beschlagnehmer.
Eine flankierende Maßnahme zum Schutz Wiener Neustadts nach der anderen Seite bildete bald darauf 
die Weisung des Königs, dass die Österreicher (d. s. im Wesentlichen die österreichischen Stände), die 
ungarische Weingüter besitzen, diesen (Wein)most nur zwischen michaeli und martini (29. September 
bis 11. November) einführen dürfen, die Neustädter dagegen ihre ungarischen Bauweine ganzjährig, 
und sie können sie auch überall (in Österreich), außer in Wien, verkaufen.57 
damit waren die österreichischen Stände in einer formal ungünstigeren lage als die steirischen, die 
gemäß ihrem Privileg von 1345 und dessen Bestätigung ihren Hausbedarf an Wein ganzjährig einführen 
durften, während es mit ausnahme der neustädter österreichischen Weine keinen Weinimport geben 
sollte. aber diese formale besserstellung wog nicht schwer, da die neustädter privilegien, besonders 
die von Friedrich III. zusätzlich verliehenen, das steirische durchbrachen. Interessanterweise ist – je-
denfalls für das 14./15. Jahrhundert – ein Weinfuhrstreit zwischen österreichischen und steirischen 
Ständen nicht nachweisbar, obwohl die Österreicher doch auch interesse am export in die Steiermark 
haben mussten. Hielten sie sich streng an das Verbot? oder waren sie auf den obersteirischen markt 
nicht angewiesen?58

die steirischen Städte und märkte kümmerten sich damals kaum um den Weinfuhrstreit ihrer Stände 
mit den neustädtern, für sie standen die eigenen bürgerlichen Handelsrechte im Vordergrund, und dabei 
waren die weinführenden und -handelnden adeligen und geistlichen im land ärgere Konkurrenten als 
die gleichständigen, bürgerlichen ausländer. dass adel und Klerus auf dem land und in ihren steuer-
freien Stadthäusern durch untertanen als Strohmänner auch Handwerk und Handel mit anderen – nicht 
immer selbst produzierten – Waren betrieben, war überdies eine vielbeklagte tatsache.59 Städte und 

57 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 129. – Vgl. aber die dem z. T. widersprechenden Bestimmungen in der 
Ordnung für das österreichische Hansgrafenamt (Marktpolizei) durch den inzwischen aus Kaiser Friedrichs Vormund-
schaft entlassenen (13jährigen) Herzog/König Ladislaus ‚Postumus’, 1453. –  Schwind, Dopsch, Ausgewählte Ur- 
kunden (wie Anm. 16), S. 376f., Nr. 197. – Zum Amt in der Steiermark vgl. unten, Anm. 138. 

58 Die österreichischen Stände hatten später (1518) mit der Stadt Wien wegen der Weinfuhr Streit; vgl. unten,  
Anm. 106. Und noch später kurzzeitig doch auch mit den Steirern; vgl. unten, vor Anm. 189, und Anm. 191.

59 Vgl. etwa für die immer wieder scheiternden Schlichtungsversuche betr. den Wein- und Getreidehandel des Adels 
und der Prälaten in ihren Grazer Stadthäusern den sog. „Landauer Vertrag“, 1501 September 7 Graz; StLA, Laa-Urk,  
A 17 c; Drucke in den Landhandfesten ab 1583; Luschin, Landhandfesten (wie Anm. 21), S. 187, Nr. 20. – Ausgewählte 
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märkte60 schlossen sich daher zusammen und wandten sich an den zwar nicht bürger-, aber im eigenen 
Steuerinteresse wirtschaftsfreundlichen Kaiser Friedrich. dieser verlieh ihnen zunächst ein privileg, 
das ausländischen, vor allem oberdeutschen und friulanischen Kaufleuten den Handel in der Steiermark 
verbot. 1457 erließ er ein generalmandat an alle geistlichen und weltlichen Stände in der Steiermark, 
die handelsrechtlichen beschränkungen von 1445 (Reformation der Landhandfeste) endlich einzuhal-
ten, weil das ganze Kaufmannswesen grundsätzlich Sache der bürger sei.61

die Städte gaben sich damit nicht zufrieden, sie wussten aus erfahrung, dass eine Weisung oder urkun-
de allein, ohne entsprechende durchführungsbestimmungen und strafandrohenden nachdruck, wenig 
beachtet wurde. Sie veranlassten den Kaiser 1458, durch den landschreiber62 einen eigenen Städte- und 
märktetag nach graz einberufen zu lassen, auf dem zunächst die handelspolitisch wichtigsten Verfü-
gungen von 1445 eingeschärft bzw. eingefordert wurden, darunter auch die meisten, die den Weinhan-
del betrafen. dann verlangten die bürgervertreter, der Kaiser solle allen landrichtern (also theoretisch 
flächendeckend) befehlen, jede Art unrechtmäßigen Handels und Gewerbes abzustellen. Damit war 
auch der Weinhandel gemeint, wie aus den folgenden punkten hervorgeht: landeshauptmann und 
landschreiber sollten dies besonders beim St. lambrechter abt und dem propst von Stainz durchsetzen 
sowie die drei (salzburgischen) erzpriester63 auffordern, ihren pfarrern und Vikaren allen Handel und 
ausschank an Sonn- und Feiertagen zu verbieten. die bürger dürften von prälaten, adel und bauern 
nur deren eigenbau-, zins-, zehent- und bergrechtwein kaufen und müssen über Weinmenge und Ver-
käufer eine gesiegelte bestätigung ihres Stadt- oder marktrichters mitführen. nichtbürgerliche inwoh-
ner und fremde Kaufleute müssen bei solchen Weinkäufen eine derartige Bestätigung mit Kaufdatum 
vom Stadt- oder marktrichter des Kaufortes einholen. die bürger von radkersburg, marburg, lutten-
berg und der Städte und märkte an der grenze sollen die illegale Weinfuhr in ihrem rechtsbereich 

Regesten des Kaiserreiches unter Maximilian I.: 1493–1519, Bd 3/2: Österreich, Reich und Europa 1499–1501, Bearb. 
Hermann Wiesflecker u. a. Wien u. a. 1998 (Regesta Imperii, Begr. Johann Friedrich Böhmer, Bd 14), Nr, 15596. –  
Popelka, Geschichte (wie Anm. 11), S. 169ff., 218. – Dagegen z. B. die Urkunde Herzog Ernsts d. E. von 1418 Juli 12  
Wr. Neustadt; StLA, AUR Nr. 4698; erwähnt bei Popelka, Schriftdenkmäler (wie Anm. 51), S. 81, Nr. 53. – Ein Grazer 
Beispiel von 1448: StLA, AUR, Nr, 6129a, 6129e; Hs. 820, fol. 36v. – Vgl, auch das Verbot Erzherzog Ferdinands I. von 
1522: Mell, Gemeindearchive (wie Anm. 37), S. 186. – Krones, Patente (wie Anm. 31), S. 13, Nr. 51. – Zur Besteuerung 
der Prälaten- und Adelshäuser in Städten: StLA, Laa-Urk., A 39, und Luschin, ebda, S. 189, Nr. 32 (1523).

60 Gemeint sind nur die landesfürstlichen, nicht die patrimonialen (grundherrlichen) bzw. ausländischen, von denen es 
in der Steiermark nur wenige Städte (Murau, Oberwölz, Pettau, Friedau, Rann), aber viele Märkte gab; vgl. allgemein: 
Ebner, Städtewesen (wie Anm. 51), S. 313-359, bes. S. 314f. – Othmar Pickl, Die wirtschaftliche Lage der Städte und 
Märkte der Steiermark im 16. Jahrhundert. In: Die Stadt an der Schwelle zur Neuzeit, Hg. Wilhelm Rausch. Linz 1980 
(Beiträge z. Gesch. d. Städte Mitteleuropas, Bd 4), S. 93-128, bes. S. 93ff. (Karte 1), S. 115ff. (Städte- und Märkteliste).

61 Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 14ff., Nr. 83 u. 84.

62 In der Steiermark der oberste landesfürstliche Amtsträger für das Wirtschafts- und Steuerwesen, Einnahmen und 
Ausgaben mit diesbezüglichen Gerichts- und Exekutionsbefugnissen, oft Berufungsinstanz von Stadtgerichtsurtei-
len. In beiden Österreich hieß er Hubmeister, in Kärnten und Krain Vizedom, ab 1494/97 in allen fünf östlichen 
(‚niederösterreichischen’) Erbländern Vizedom. Die steirischen Landschreiber des 14./15. Jahrhunderts entstammten 
meist dem Kleinadel oder dem wohlhabenden (Grazer) Bürgertum, zuvor waren sie meist Kleriker. – Luschin, 
Materialien (wie Anm. 50), S. 194-243. – Mell, Grundriß (wie Anm. 27), S. 171ff. – Zum steirischen Vizedom jetzt 
Elisabeth Ernst, Der steirische Vizedom. Studien zur Geschichte der landesfürstlichen Verwaltung 1494–1624. Masch. 
Staatsprüfungsarb. am Inst. f. österr. Geschichtsforsch. Graz-Wien 1995. 

63 Gemeint: in der Steiermark. Von diesen drei sind nur die zwei salzburgischen, jener der „Niederen Mark“ (von der 
Gleinalpe – Fischbacheralpe nach Süden his zur Drau) und der „Oberen Mark“ (Obermurtal – Mürztal mit Seitentä-
lern) aufgrund ihrer Lage hier sicher. Ob der dritte der salzburgische des Ennstales oder von „Unterkärnten“ (Raum 
Neumarkt), der Seckauer (Raum Seckau – Obdach – Pack) oder der Lavanter (St. Florian – Deutschlandsberg – Kor- 
alpe) ist, bleibt fraglich; vgl. die Karte 1/1 in: Historischer Atlas der Steiermark, Hg.  HLK f. Stmk, Lief. 1, von Manfred 
Straka. Graz 1978. – Dazu Karl Amon, Die Steiermark vor der Glaubensspaltung, 1. Lief. (mehr nicht erschienen). Graz 
usw. 1960, S. 14f., 21-35.
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ebenfalls verhindern und sich erkundigen, wieviel Bauwein etc. jeder hat und auf welchem Weg er ihn 
führt; so kann ihn der zuständige richter kontrollieren und, wenn er keine bestätigung besitzt, den 
Wein zu Handen des Kaisers beschlagnahmen.64 es ist aber unwahrscheinlich, dass diese ordnung vom 
Kaiser bestätigt wurde, weil die späteren beschwerden von Seiten der Städte sich durchwegs nur auf die 
Reformation der Landhandfeste von 1445 berufen, und die befehle des Kaisers zur abhilfe ebenso.65

Gewissermaßen im Windschatten der großen Weinfuhr-Streitfälle findet man auch einige kleine, die 
manchmal eindrucksvolle Streiflichter auf die politischen und militärischen Ereignisse der Zeit werfen. 
der markt mürzzuschlag, ein wichtiges zentrum der eisenverarbeitung, zudem am steirischen Fuß-
punkt des Semmeringweges gelegen, war im april 1469 von truppen der steirischen landschaft aus 
den Händen böhmischer baumkircher-Söldner zurückerobert worden, wobei der ort zum großteil nie-
derbrannte. um den bürgern aufzuhelfen, verlieh ihnen der Kaiser mautfreiheit bis auf Widerruf für 
ihren Handel mit Wein, eisen usw. in allen erbländern.66 der Wiederaufbau, auch der befestigungsan-
lagen, war noch nicht beendet, als während des ungarnkrieges Söldner des matthias corvinus bei ei-
nem Vorstoß über den Semmering den markt besetzten. der oberste kaiserliche Feldhauptmann, Her-
zog albrecht von Sachsen, eroberte ihn zurück, brannte ihn aber neuerdings nieder, weil er ihn nicht 
ausreichend besetzen konnte (Juli bis September 1487). Bald darauf fiel Mürzzuschlag wieder in unga-
rische Hand, erst 1490 wurde es frei. man kann sich vorstellen, wie die einst wohlhabende Siedlung 
ausgesehen hat! maximilian i. erteilte den bürgern daher zu anfang 1491 ebenfalls mautfreiheit.67 ob 
und wann diese ablief, ist nicht bekannt. im mai 1518 beschwerten sich die mürzzuschlager bei der 
steirischen landschaft, weil sie ihnen den Wein- und eisenhandel „gespert“ habe, trotz der Freiung 
durch den landesfürsten. die bürger baten, ihnen einige Fässer durchgehen zu lassen, bis die Sache auf 
dem nächsten landtag entschieden würde, sonst könnten sie die landtäglichen Steueranschläge nicht 
mittragen („mittleyden“) und landschaftlichen gesandten beim durchritt nicht einmal einen „Haus-
trunk“ bieten.68 
zurück in die zeit Friedrichs iii.: Während die steirischen Städte bei der Weinfuhr gegen prälaten und 
adel mehr oder weniger vergeblich Front machten, wandten sich diese – ihre taktik ändernd – zu an-
fang 1465 an Wiener neustadt mit dem ersuchen, darüber zu wachen, dass die bestimmungen, die 
beschränkte Weinfuhr über den Semmering betreffend, nicht überschritten würden. das dürfte kaum 

64 Gustav Pscholka, Die landesfürstlichen Städte und Märkte auf dem steirischen Landtag des Jahres 1458. In: Festgabe 
d. Hist. Ver. f. Stmk für Arnold Luschin-Ebengreuth (zum 80. Geburtstag). Graz 1921, S. 74-86, bes. S. 77f., 80ff. – Ein 
Landtag war es aber nicht; vgl. Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 18. – Allgemein dazu: Ebner, 
Städtewesen (wie Anm. 51), S. 331f. (es war nicht die erste, sondern mindestens die vierte Städte-Einung, vgl. oben 
die von 1377, 1418 und 1435/37). – Vgl. Pirchegger, Geschichte (wie Anm. 15), S. 241f. – Popelka, Geschichte (wie 
Anm. 11), Bd 1, 1928 (u. Nachdr.), S. 354.

65 Vgl. z. B. Kaiser Friedrichs Mandat an die Stadt Judenburg, 1476 September 30 Wr. Neustadt. – StLA, AUR, Nr. 7619f. 
– Muchar, Geschichte (wie Anm. 28), Th. 8, 1867, S. 89, vgl. auch S. 27 (1462), S. 128 (1481), S. 171f. (1492, Ausschank-
verbot in den Pfarrhöfen um Schönstein/Šoštanj, Untersteiermark). – StLA, AUR, Nr. 8962 (1492, allgemeines Wein- 
handelsverbot für den „gemeinen Mann“). – Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 67f.

66 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 80 (unfol.), 1469 Mai 16 Graz. – Zur Eroberung: Roland Schäffer, Die Baumkircherfehde 
(1469–1471). In: Andreas Baumkircher und seine Zeit . Eisenstadt 1983 (WAB, Bd 67), S. 159.

67 StLA (wie Anm. 66), 1491 Jänner 28 Linz. – Zur Eroberung durch die Ungarn, dann durch Herzog Albrecht: Roland 
Schäffer, Reinprecht von Reichenburg (1434–1505). Feldhauptmann und Landeshauptmann der Steiermark. Die 
steirische Landesverwaltung um 1500. Masch. Habil. Graz 1981, S. 97 u. 445f., Anm. 526 (in der Druckfassung Graz 
2015, Tl I, Kap. 3, S. 167).

68 StLA (wie Anm. 66), 1518 Mai 16 Mürzzuschlag. – Zur späteren, geringfügigen Mürzzuschlager Weinfuhr vgl. StLA 
ebda, 1570 Dezember 11-15 Mürzzuschlag. Immerhin dürfte der Markt 1508 wieder aufgebaut gewesen sein, weil 
dort ein großer Ausschusslandtag stattfand. – Hermann Wiesflecker, Österreich im Zeitalter Maximilians I. Die Ver- 
einigung der Länder zum frühmodernen Staat. Der Aufstieg zur Weltmacht. Wien-München 1999, S. 121.
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oder nicht lange geholfen haben, denn die Stände intervenierten 1476 neuerlich beim Kaiser, der den 
neustädtern aber lediglich die Weisung gab, nur eigenbau-, zins-, zehent- und bergrechtwein der Stän-
de über den Semmering nach Judenburg führen zu lassen, aber keinesfalls Kaufwein.69 Von da an wurde 
die Einfuhr österreichischer und ungarischer Weine endgültig zu einem der fixen Themen auf den stei-
rischen landtagen, d. h. die Stände beschwerten sich beim landesfürsten, dass ihr eigenbau durch 
diesen import am Vertrieb gehindert werde, wobei 1478 auch Klagen über die einfuhr welscher Weine 
laut wurden. Bezeichnenderweise fiel der Namen Wiener Neustadt in diesem Fall von Seiten der Stände 
nicht.70 Während des folgenden ungarnkrieges verlangten sie zu anfang 1480 vom Kaiser, alle mauten 
auf bau-, zins-, zehent- und bergrechtweine von prälaten und adel aufzuheben und zu erlauben, diese 
Weine auch zu verkaufen, dann könnten sie dem Kaiser im Krieg besser helfen.71 damit hatten sie die 
Katze aus dem Sack gelassen – allerdings vergeblich!
Solange der alte Kaiser Friedrich lebte, waren die neustädter im Vorteil, er schützte ihre rechte, wo er 
konnte. nicht verhindern konnte er die belagerung und eroberung der Stadt durch die ungarn des mat-
thias corvinus 1486/87 – der seinerseits sogleich alle privilegien Wiener neustadts bestätigte. aber 
natürlich war damals und während der ungarischen besatzungszeit bis 1490 die Weinfuhr über den Sem-
mering – wie der Handel überhaupt – im rückgang, sie war wegen der plündernd umherstreifenden, auch 
ins mürztal vorstoßenden ungarisch-böhmischen Söldner – die kaiserlichen waren kaum besser – riskant 
und teuer.72 ab 1490/91 normalisierte sich die lage auf den Straßen wieder, und ende 1490 bestätigte 
König maximilian i. im namen seines Vaters die Weinfuhrrechte der neustädter über den Semmering, 
und zwar für ihre ‚deutschen’ und ungarischen bauweine sowie für lagelweine.73

nach Kaiser Friedrichs tod (1493) hofften die steirischen Stände dennoch, bei maximilian mehr Ver-
ständnis für ihre Wünsche zu finden. Friedrich war kein Weintrinker gewesen, Maximilian dagegen 
schätzte einen guten tropfen, ohne ein Säufer wie andere deutsche Fürsten zu sein. aber auch für ihn 

69 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 221f. – Der Befehl von 1476 korreliert mit dem an Judenburg vom selben 
Datum; vgl. oben (wie Anm. 65). – Vgl. den Befehl des Kaisers, 1478 März l0 Graz, an den Pfleger zu Klamm und den 
Einnehmer des Aufschlags zu Schottwien, keinen Wein über den Semmering führen zu lassen, der nicht den Brand- 
stempel von Wr. Neustadt oder eine schriftliche Bestätigung der Neustädter Bürger aufweise: Chmel, Monumenta 
Habsburgica (wie Anm. 28), S. 528, Nr. 172.

70 Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 173, 179f. – In der Antwort des Kaisers auf diese Beschwerden in: 
Chmel, Monumenta Habsburgica (wie Anm. 15), S. 834, Nr. l017, ist vom österreichischen und ungarischen, nicht vom 
Welschwein die Rede. – Schon 1435 gab es in Wr. Neustadt eine Taferne für welschen Wein. – Chmel, Geschichte (wie 
Anm. 27), S. 265.

71 Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 196. – Es ist keine Antwort des Kaisers überliefert.

72 Die Verlegung der Semmering-Maut vom stark gefährdeten Schottwien-Klamm nach Mürzzuschlag 1484 geschah auf 
Bitten der Neustädter wegen des Ungarnkriegs. – Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 216f. – Nach dem (viel- 
fach gebrochenen) Waffenstillstand mit den Ungarn (Dezember 1487) verlegte Friedrich III. die Schottwiener Maut 
sogar nach Bruck a. d. M., aber die Ungarn hoben sie in Schottwien trotzdem ein: jetzt mussten die Händler doppelt 
zahlen! – Schäffer, Reichenburg (wie Anm. 67), S. 110. – Nach 1490 war die Maut wieder in Schottwien, aber die 
Mautner, manchmal sogar identisch mit den Pflegern (Pfandinhabern) auf Schloß Klamm, versuchten weiterhin 
häufig, auch die mautbefreiten steirischen Prälaten etc. abzukassieren: vgl. schon Kaiser Friedrichs Befehle an den 
Pfleger zu Klamm und den Aufschlagseinnehmer zu Schottwien 1478. – Chmel, Auszüge (wie Anm. 28), S. 175f.,  
Nr. 385f., S. 319, Nr. 428, S. 383, Nr. 529. – Dazu der Befehl Kaiser Maximilians an die „niederösterreichischen“ Raiträte 
und den Vizedom im Land unter der Enns, 1509 Februar 6 Brüssel. – StLA, Laa, AA XIII, Sch, 82, H. 5 i (unfol.). – Dann 
das sog. 2. Augsburger Libell, 1510 April l0; u. a. in der Landhandfeste Kaiser Karl des Sechsten für das Herzogthum 
Steiermark vom Jahre 1731, (Nachdr.) Graz 1842, S. 44f. – Zum historischen Umfeld vgl. jetzt: Weltin, Das Pittener 
Gebiet. In: Kühtreiber, Mochty, Weltin, Wehrbauten und Adelssitze (wie Anm. 15), S. 226f. – Im übrigen vgl. auch 
unten, b. Anm. 80.

73 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), T. 1/2, S. 222 (diskutiert hier ergebnislos, ob das ältere steirische Privileg von 1345 
durch die späteren Rechte der Neustädter aufgehoben worden sei oder ob es die jüngeren Neustädter Rechte un- 
gültig machte).



205

war Wein und Weinhandel zunächst eine einnahmsquelle.74 anfangs befahl er freilich, um gute Stim-
mung zu machen, die landstände bei ihrem alten Herkommen zu lassen und ihnen keine neuen Wein-
aufschläge, ungeld usw. abzuverlangen.75 aber das blieb nicht lange so. dann einigten sich die steiri-
schen prälaten, adel, Städte und märkte landtäglich auf ein gemeinsames programm, wofür die Refor-
mation der Landhandfeste von 1445 als Hauptvorlage diente. am 16. Jänner 1495 wurde der beschluss 
kundgemacht und – erstmals für die Steiermark – durch den druck vervielfältigt; offenbar hatten 
viele Stände abschriften verlangt.76 die Wein-fuhr betreffenden punkte am anfang wurden eingelei-
tet mit der bekanntmachung, dass die landschaft den bürgern von pettau zugesagt habe, sie in den 
gültigkeitsbereich der Landhandfeste aufzunehmen. die salzburgische Stadt war aus ungarischer 
Hand zurückgewonnen worden und befand sich vorderhand unter landesfürstlicher Pflegschaftsver-
waltung. der intensive Weinbau in der umgebung (Kollos) ließ es den pettauern vorteilhaft erschei-
nen, sich ihren Weinhandel nach obersteier durch den eintritt in die Steiermark zu erleichtern und 
rechtlich mit den marburgern gleichzuziehen. dies wurde in der Folge aber nicht immer wirksam. 
Schon der alte Kaiser hatte den pettauern Hilfe gegen Übertreter ihrer bannmeile in den Vorstädten 
verschafft.77

dann wurde im beschluss das Verbot der ungarischen Weinfuhr über die lafnitzgrenze und nach 
Süden bis luttenberg wiederholt; ausgenommen waren die ungarischen bauweine steirischer Stände 
und bürger. zur besseren Kontrolle, damit niemand ungarischen Kaufwein als bauwein einführen 
könne, wurde bestimmt, dass dieser Bauwein alljährlich zwischen Michaeli und Martini dem Stadt- 
bzw. marktrichter des nächstgelegenen grenzortes anzusagen sei, der die (leeren) Fässer zur passage 
mit seinem brandstempel kennzeichnet. Jeder Weinführende muss überdies dem landesverweser 
und dem bürgermeister von graz als Vertretern der landschaft einen eid leisten, dass keine arglist 
(dolus!) dabei sei. Wieder wurde betont, dass ungarischer Wein nur zum Hausgebrauch ins land 
geführt werden dürfe, andernfalls würde er konfisziert. Auch österreichischer Wein dürfe nur von 
dazu berechtigten zum Hausgebrauch über den Semmering eingeführt werden; Übertretern können 
die Stände den Wein nehmen, wovon je ein Drittel dem König, dem zuständigen Gericht und dem 
beschlagnehmer zufalle.78 dann folgt das Verbot der einfuhr von lagelwein ohne landesfürstliche 
erlaubnis; zuwiderhandelnden haben landeshauptmann, landschreiber oder zuständiger richter 

74 Diesbezüglich ging er weit: Am 2. Oktober 1504 befahl er bzw. seine Innsbrucker Raitkammer dem Pfleger zu Enn 
und Kaldiff (südl. Bozen), die 50 Fuder verdorbenen, gebrochenen („aufgestanden“) Weines vom Vorjahr nach Mög- 
lichkeit wieder genießbar zu machen und neben dem heurigen Wein an die auf seine Amtseinkünfte verwiesenen 
Gläubiger oder sonstige zu vertreiben! – Ausgewählte Regesten (wie Anm. 59), Bd 4/2: Österreich, Reich und Europa 
1502–1504. Wien u. a. 2004, Nr. 21602. – Der Befehl, verdorbene Waren in den Handel zu bringen, zeugt von recht 
kühlem Geschäftssinn, auch wenn er nur von einer stellvertretenden ‚Behörde’ kam!

75 StLA, Laa-Urk., Nr. A 15a. – Ausgewählte Regesten (wie Anm. 59), Bd 1/1: Maximilian I. 1493–1495. Wien u. a. 1990,  
Nr. 316 (1494 Jänner 14 Wien).

76 Inkunabel in der Stmk. Landesbibliothek Graz, Sign. A VI 2690. – Ablichtung im StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73 (unfol.). –  
2 Abschriften im StLA, Laa, AA III, K. 165, H. 539 (Landtagsakten 1495). – Die rasche Einigung zwischen den Stände-
gruppen war gewiß auch durch das gemeinsame Vorgehen zur Austreibung der Juden mitbebedingt (1495/96).

77 Zum Weinhandelsstreit zwischen den Städten vgl. oben, Anm. 37 . – Weiss, Städtewesen (wie Anm. 27), Bd 4, S. 112. 
– Pettau kam zwar offiziell 1511 an Salzburg zurück, gehörte seit 1535 aber endgültig zur Steiermark; vgl. zuletzt 
Erich Marx, Die Steiermark in den Verträgen von 1535/36 zwischen Ferdinand I. und dem Salzburger Erzbischof 
Matthäus Lang. In: Festschrift Gerhard Pferschy zum 70. Geburtstag. Hg. HLK f. Stmk und das StLA. Graz 2000,  
S. 533-556, bes. S. 537, 540f., 543ff., 552, 554ff. – Zu Pettau Pirchegger, Untersteiermark (wie Anm. 36), S. 62ff.

78 Dieser Punkt wurde aus der Entscheidung Friedrichs III. von 1448 übernommen; vgl. oben b. Anm. 56. – Das Verbot 
ungarischer, mährischer und anderer ausländischer Weinfuhr galt auch in Österreich; vgl. z. B. Ausgewählte Regesten 
(wie Anm. 59), Bd 4/1: Maximilian I. 1502–1504, Wien u. a. 2002, Nr, 18409. – Joseph Chmel, Urkunden, Briefe und 
Actenstücke zur Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit. Stuttgart 1845, S. 349-353, Nr. CCCCXLV. 
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den Wein abzunehmen; davon erhalte der König zwei Drittel, der Konfiszierende eines. Die übrigen 
Weinfuhr- und -handelsbestimmungen von 1445 finden sich teilweise fast wörtlich wieder. Zuletzt 
wurde allen Übertretern einzelner artikel der Landhandfeste mit Strafzwang durch die gesamte 
landschaft gedroht.
die Stände hatten damit eine Steiermark-interne regelung getroffen, welche die königliche entschei-
dung von 1445 – nicht nur beim Wein – im Wesentlichen übernahm, authentisch interpretierte und 
adaptierte. aber wieder war von Wiener neustadt keine rede, auch nicht dort, wo in schwammiger 
Formulierung von berechtigten für den Semmeringweg gesprochen wird. Hier entwickelte sich denn 
auch bald die nächste Intensivphase des endlosen Streites, nachdem jene unter Friedrich III. zuguns-
ten der neustadt ausgegangen war. aber maximilians Haltung in der Frage unterschied sich kaum 
von der seines Vaters, freilich nicht deshalb, weil er in Wiener neustadt geboren war, wie eine naive 
deutung meint.79 Überdies sind bei der beurteilung seines Vorgehens im einzelnen nicht immer ab-
zuschätzende eingriffe seiner neuen ‚behörden’ zu bedenken, deren stellvertretende entscheidungen 
der König freilich ohne weiteres beiseite schieben konnte. Schon 1496 ermahnte er seine Pfleger und 
untertanen, die von den neustädtern als verboten genannten Straßen nicht zu benutzen und bei der 
einfuhr ungarischer Weine die neustadt nicht zu umgehen,80 also den bürgern die vorgeschriebenen 
gebühren (maut, Fürfahrt usw.) zu entrichten. ein Jahr später schärfte er allerdings den neustädtern 
wieder ein, nur ihre bauweine über den Semmering zu führen. offenbar hatte es steirische beschwer-
den gegeben.
an einer von den neustädtern verweigerten mitleistung der von den steirischen Ständen 1499 bewillig-
ten Heiratssteuer (vom neuen ein Weinaufschlag) für maximilians Schwester und tochter entzündete 
sich der Streit wieder. Verhandlungen mit einem ständischen abgesandten der Steuereinnehmer brach-
ten kein Ergebnis. Im Frühjahr 1500 erschien eine ständische Abordnung in Wiener Neustadt, ein Ritter 
und je ein Ratsbürger aus Graz und Bruck. Auch diese Verhandlungen scheiterten, beide Seiten argu-
mentierten mit ihrer rechtslage, mit ihren einander widersprechenden privilegien: die Steirer mit dem 
von 1345 und der bestätigung von 1396, die neustädter mit dem von 1443 und maximilians letzter 
urkunde von 1490 – die bestätigung durch matthias corvinus zu erwähnen, schien wohl nicht oppor-
tun. die Steirer drohten mit der beschlagnahme und Vernichtung des widerrechtlich über den Semme-
ring geführten Weines. die königlichen regenten81 in Wien wiesen die Streitparteien zunächst an den 
steirischen landtag, wo auch eine neustädter abordnung erschien, aber nichts erreichte. inzwischen 
begannen schon die beschlagnahmen von neustädter Weinfuhren durch einzelne steirische adelige, 
wie Jakob von Windischgrätz.
um offene gewalttaten zu vermeiden, wandten sich beide Seiten an König maximilian selbst. aber 
dieser erließ am 20. Juni l500 in augsburg wieder nur eine kurzfristige, aufschiebende entscheidung: 
er verwies den Fall zurück an Hauptmann und Statthalter (regenten) der „niederösterreichischen“ 

79 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 223. – Die Neustädter ließen nichts unversucht, ihre Verdienste um die 
Habsburger, ihr Nahverhältnis zum alten Kaiser, ihren schlechten Zustand nach der Ungarnzeit, die Zunahme  
der Juden und die Schädigung des bürgerlichen Weinausschanks durch die geistlichen Institutionen Maximilian  
vor Augen zu führen; vgl. Schäffer, Wohin will Wiener Neustadt? (wie Anm. 15), S. 109, 111. – Zu Maximilian vgl. 
Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, 5 Bde,  
Wien 1971–1986.

80 Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 219, für das Folgende S. 222f.

81 Voller Titel: Oberster Hauptmann, Statthalter, Regenten und Räte, kurz: Regiment der „niederösterreichischen“ 
Länder, die ständig amtierende Vertretung König/Kaiser Maximilians I., zuerst in Wien, ab 1501 in Enns bzw. Linz, ab 
1510 wieder in Wien. – Wiesflecker, Österreich (wie Anm. 68), S. S. 240ff.
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länder (= beide Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain) in Wien; die tagsatzung müsse spätestens am 
24. August stattfinden, damit bis Michaeli (Lesebeginn) alles geklärt sei. Gebe es keine Einigung, sei 
das Untersuchungsergebnis dem König zur Entscheidung zu übersenden. Auf jeden Fall müssten die 
beschlagnahmten Weine den neustädtern zurückgestellt werden, und diese dürfen dazu noch 200 Fass 
ihres ungarweines in die Steiermark führen.82 es scheint, dass das regiment in Wien (ab 1501 in enns 
bzw. linz) keinen entscheid fällte oder dieser nicht verwirklicht werden konnte, denn der Streit ging 
weiter.
inzwischen fand 1501 eine ständische Überprüfung und (versuchte) ‚reformation’ der eigenen Weinf-
uhr aus ungarn statt; als Folge dessen wird wohl das erste nachweisbare Weinbüchl anzusehen sein, in 
das die steirische landschaft die einfuhrberechtigten eintragen ließ, um eine rasche Kontroll- und pro-
testmöglichkeit zu haben.83 im selben Jahr schärfte maximilian Kaiser Friedrichs Verbot des Weinhan-
dels auf dem gäu zwischen Knittelfeld – leoben – rottenmann – Vordernberg ein: Stände und amtsträ-
ger sollten die Übertreter, vor allem aus trofaiach, mautern und Kalwang, auf ersuchen der leobener 
aufhalten und den Wein zu Handen des Königs beschlagnahmen.84

Welch beträchtliche, langjährige Auswirkungen eine Beschlagnahme illegaler (oder, wenn man der 
gegenseite glaubt: rechtmäßiger) Weinfuhr auch für ein bedeutendes geschlecht haben konnte, zeigt 
der damals beginnende Fall des Andreas von Stubenberg. Dieser besaß, wie andere Steirer, jenseits der 
lafnitz ungarische Weingüter. bei einer Weinfuhr (wohl im Herbst 1501) war sein transport aufgehal-
ten worden, im zuge der auseinandersetzungen wurde ein „diener“ des Vizedoms leonhard von ernau 
getötet. die Klage vor der landschranne, da es sich auch um eine gewaltsache handelte, wohl vor dem 
Hofrecht, unter dem Vorsitz des landeshauptmanns reinprecht von reichenburg, ergab eine sehr ra-
sche Verurteilung des Stubenbergers, einen sog. ‚Landfall’; die Strafe betrug 8 000 fl. ung., eine Rie-
sensumme, die der stets geldbedürftige landesfürst, König maximilian, sogleich einforderte. der in 
Wien schwerkrank „vnder den Arzten“ liegende junge Stubenberger konnte sich nicht rechtzeitig ver-
teidigen. Kurz darauf starb er (19. märz 1502).85 – er hinterließ, außer der Witwe barbara, geb. baum-

82 Ausgewählte Regesten (wie Anm. 59), Bd 3/1: Maximilian I. 1499–1501. Wien u. a. 1996, Nr. l0401. – Auch im TLA 
Innsbruck, Max. XIV, Sch. 56 (Undat.), fol. 167. – Bei Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, S. 222f., die entsprechen-
den Weisungen Maximilians an den steirischen Landeshauptmann Reinprecht von Reichenburg, Juli 14, und an die 
steirischen Stände, Juli 28 (aus dem Stadtarchiv Wr. Neustadt). – 200 Fass Grazer Maß (à 1 050 l) = 2 l00 hl (in Startin- 
fässern, à 525 1, nur 1 050 hl); 1 Grazer Eimer = l05 1, l0 Eimer = 1 Fass. – Vgl. Theodor Unger, Ferdinand Khull, 
Steirischer Wortschatz. Graz 1903 (u. Nachdr.), S. 192, 214, 570. Dagegen Robert Baravalle, Zur Geschichte des Grazer 
Maßes. In: ZHVSt 25 (1929), S. 67f. – Pirchegger, Geschichte (wie Anm. 15), S. 259. – Franz Frh. v. Mensi, Geschichte 
der direkten Steuern in Steiermark bis zum Regierungsantritte Maria Theresias, Bd 1. Graz-Wien 1910, S. 429f. – 
Posch, Geschichte Hartberg (wie Anm. 16), S. 682f. – Prickler, Weingartenbesitz (wie Anm. 29), S. 139, Anm. l0. – Diese 
(nicht genau übereinstimmenden) Umrechnungen gelten nur für das Grazer Fass (à 10 Grazer Eimer); dies ist aber 
sehr wahrscheinlich, weil schon in der Reformation der Landhandfeste (1445 November 6 Wien) das Grazer Schenk-
maß, das dem Salzburger gleich sein soll, in der Steiermark für verbindlich erklärt wurde. – Seuffert, Kogler, Land-
tagsakten (wie Anm. 22), S. l08 in Nr. 49; oben, vor Anm. 540. – In Österreich scheint ‚Fass’ als Weinmaß nicht auf, der 
österreichische (Wiener) Eimer hatte nur 58 1! – Alfred Francis Přibram u. a., Materialien zur Geschichte der Löhne 
und Preise in Österreich, Bd 1. Wien 1938, S. 113ff. – Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 72, sagt 56,5 1. – Mensi, ebda,  
S. 430, Anm. 3, nennt 56,6 1.  Vgl.  auch unten, Anm. 104, 135 u. 154. –  Der Wiener Neustädter Eimer hatte (1577/78) 
52,5 1. – StLA, Laa, AA XIII, Sch. 82, H. 5 i (unfol.).

83 StLA, ebda, Sch. 79 (unfol.). – Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 370. – Prickler, Fürstenfelds Bedeutung 
(wie Anm. 23), S. 77. – Ders., Weingartenbesitz (wie Anm. 29), S. 136f. – Die späteren ‚Weinbüchl’ waren aber oft 
unvollständig oder hinkten Jahre nach. Zur nächsten Import-Kommissionierung 1524 vgl. unten, b. Anm. 113.

84 StLA, AUR, Nr. l0056 (1501 Februar l0 Linz). – Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 67f. – Vgl. oben, Anm. 65.

85 Schäffer, Reichenburg (wie Anm. 67), S. 243. – Ders., Zur Genealogie der Baumkircher. In: Andreas Baumkircher 
– Erben und Nachfolger. Eisenstadt 1992 (WAB, Bd 88), S. 31. – Johann Loserth, Geschichte des Altsteirischen 
Herren- und Grafenhauses Stubenberg. Graz-Leipzig 1911, S. 155. – Ders., Studien zur Genealogie des Hauses 
Stubenberg. In: ZHVSt 8 (1910), S. 77. – Die Einzelheiten in der Urkunde Kaiser Maximilians von 1513 Juni 6 Ulm und 
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kircher, – sie hatte ihm westungarische Herrschaften und Weingüter zugebracht – nur ein töchterchen, 
magdalena, dessen Vormundschaft sein bruder, der Salzburger domherr balthasar von Stubenberg, 
übernahm. da auch er nicht zahlen wollte und konnte, befahl der König dem landeshauptmann und der 
landschaft, das gesamte erbe, Schlösser und güter einzuziehen; balthasar habe sich dann sofort nach 
innsbruck zu begeben und seine unterwerfung vor dem Hofregiment zu bestätigen. aber der alte lan-
deshauptmann zögerte, diesen überharten befehl zu vollziehen, auch einige von der landschaft rieten 
zur Vorsicht, weil Verwicklungen mit den ungarn zu befürchten seien: zwar lagen die Schlösser guten-
berg (bei Weiz) und Frauenburg (bei unzmarkt) in der Steiermark, nicht so war es aber mit den anderen 
Schlössern des Stubenbergers, Schlaining, rotenturm und Kaisersberg/cesargrad, sie gehörten nach 
ungarn bzw. Kroatien.86 
Es gelang dem Domherrn Balthasar, die Sache jahrelang hinzuziehen, wobei er nicht unlogisch argumen-
tierte: andreas war bei der Weinfuhr nicht anwesend, auch war es eine bauweinfuhr von Stubenberger 
gütern auf ungarischem boden, die amtshandlung daher unnötig; und der Wein war zum Hausgebrauch 
bestimmt. zudem habe der Knecht des Vizedoms alle abmahnungen der weinführenden Stubenberger 
bauern nicht beachtet, keine legitimation des Vizedoms vorgewiesen und grobe, hochfahrende äuße-
rungen getan, schließlich sogar mit seinem ross die Stubenberger bauern „gestossen“. als er das auch 
gegen einen bauern des Seckauer propstes (?) tat, hat ihn dieser – ohne befehl – mit einem pfeil erschos-
sen.87 Schon am nächsten tag hat der landeshauptmann den kranken andreas „peremptorie citiert“, auf 
einen kurzfristigen, endgültigen gerichtstermin vorgeladen. andreas bat um Fristerstreckung, aber der 
brief kam erst am gerichtstag an. der landeshauptmann befragte einige anwesende landleute, was hier 
zu tun sei. die mehrheit war gegen die ungarische Weinfuhr, obwohl einige selbst ungarwein einführten. 
Jakob von Windischgrätz hat sich für eine Fristerstreckung eingesetzt, weil der Stubenberger schwer 
krank sei, und niemand bei gericht „gefarlich vbereylt werden“ soll. aber lasla (ladislaus) von rat-
mannsdorf und Friedrich von Fladnitz, Feinde der Stubenberger, rieten dem landeshauptmann, den 
„lantfal“ zu fordern. die landschaft als solche war nicht einmal geladen, das ganze Verfahren wurde nur 
durch acht oder neun missgönner der Stubenberger durchgepeitscht – das war kein rechtmäßiger land-
fall! am tag, als andreas die (urteils)briefe des landeshauptmanns erhielt, war er bereits tot… bal- 
thasar untermalt seine darstellung noch mit zitaten aus dem kaiserlichen (römischen) recht, um darzu-
tun, dass dieses ‚vermeintliche’ urteil wider „natürliches, göttliches, menschliches und gesetztes“ recht 
verstoße. Zuletzt schreibt er: „Mors omnia soluit“ (der Tod beendet jede Klage), und außerdem betrage 
„das wandel“ (Straftaxe) bei einer sochen Sache üblicherweise nur 65 lb. den (fl. rh.).88 

in zwei ausführlichen, späteren Darstellungen des Balthasar von Stubenberg (undat., ca. 1502 nach Mai 20, und  
ca. 1508/13). – StLA, AUR, und Arch. Stubenberg, Sch. 42, H. 300 (unfol.). Vgl. unten, auch für das Folgende.

86 Ausgewählte Regesten (wie Anm. 74), Nr. 19738 (1502 Mai 14). – Ebda (wie Anm. 78), Nr. 16569. – StLA, AUR, Vidimus 
von 1521 April 8, darin 1502 Mai 20 Graz. – Dazu die oben, Anm. 85, zit., undat. Briefe Balthasars. Zu den Schlössern 
Loserth, Geschichte (wie Anm. 85), S. 154f. – Roland Schäffer, Die späteren „krainischen“ Baumkircher. Korrekturen 
und Hypothesen zu Andreas Baumkirchers Frauen, Kindern und Erbe. In: Festschrift Othmar Pickl zum 60.Geburtstag, 
Hg. Herwig Ebner, Walter Höflechner, Helmut J. Mezler-Andelberg u. a. Graz-Wien 1987, S. 554.

87 Hier erhebt sich die Frage, ob der Propst gemeinsam mit dem Stubenberger Wein aus Ungarn führen ließ, aber von 
ungarischen Weingütern des Stiftes ist nichts bekannt! – oder ob der Seckauer Bauer als zusätzlicher Fuhrmann oder 
gar als Geleitschutz vom Stubenberger angeheuert wurde: Letzteres ist wahrscheinlicher, denn welcher Bauer besitzt 
eine Armbrust? Auch wurde der Propst wegen der Tat seines Untertanen anscheinend nicht belangt. Der Totschlag 
dürfte überdies bei der Strafbemessung keine große Rolle gespielt haben, er wird später nicht mehr erwähnt; es ist 
überhaupt keine Stellungnahme zur Darstellung Balthasars überliefert.

88 Die detaillierte, wenn auch einseitige Hergangsbeschreibung aus dem Bericht des Balthasar von Stubenberg, ca. 
1508/13 (wie Anm. 85). – Maximilian wird Kaiser genannt (nach 1508 Februar 4): seine Quittung für die Stubenberger 
(Abschluss des Verfahrens): 1513 Juni 6, vgl. unten. – Von Interesse ist die Stellungnahme des Ratmannsdorfers und 
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Schon im Sommer 1502 versuchte maximilian, die Sache zu seinem größtmöglichen Vorteil auszubeu-
ten: er arrangierte als König von ungarn eine ‚Heirat‘ zwischen einem Sohn des Kärntner landes-
hauptmanns, ulrich von Weißpriach, Herrn zu Kobersdorf (Westungarn, burgenland), und dem hinter-
lassenen töchterchen des andreas von Stubenberg – beide waren Kinder. Weißpriach, der „Schwieger-
vater“, erhielt den pönfall vom König geschenkt, d. h. dieser forderte ihn nicht mehr ein, aber der 
Weißpriacher musste die große Summe (als mitgift) von den Stubenbergern einbringen, denn er sollte 
maximilian dafür die Herrschaft Kirchschlag (ein baumkircher-erbe) von den Herren von puchheim 
auslösen und die alten Schuldbriefe Andreas Baumkirchers, 36 000 (?) fl. rh., „herausbringen“, dazu eine 
Obligation über 1 000 fl. rh. und das Heiratsgut der Witwe Barbara für ihre Wiederverehelichung mit 
Seifried von polheim.89 mit diesem Vorschlag wollte der König der peinlichkeit entgehen, selbst ein 
unschuldiges Kleinkind abzukassieren, indem er das ganze dem Weißpriach aufhalste. aber die ‚Heirat’ 
kam nicht zustande, wahrscheinlich kamen dem Weißpriacher bald finanzielle Bedenken; er stieg aus 
dem geschäft aus.90

Jetzt saßen die Stubenberger wieder in der tinte. die Verzögerungsmanöver balthasars und seiner nef-
fen Hans und Wolfgang d. J. von Stubenberg halfen noch eine Weile, aber im april 1512 erging ein 
kaiserlicher befehl an den landesverweser andreas von Spangstein und den Vizedom leonhard von 
ernau, die Strafsumme endgültig einzufordern. erst im nächsten Jahr erhielt balthasar die zahlungsauf-
forderung. denn zuletzt kam es noch zu einer außergerichtlichen einigung: der Kaiser verzichtete auf 
die zahlung der gerichtskosten und begnügte sich mit der ursprünglichen Summe, was er dann in der 

Fladnitzers gegen Stubenberg: beide kamen ursprünglich aus der Stubenberger Dienstmannschaft; Ratmannsdorf, 
ein Feind des Stubenbergers, war bei dem zum ‚Landfall’ führenden Ereignis auf der Gegenseite tätig und spielte 
damals eine Rolle auf den Landtagen; Fladnitz war der ehemalige Schwager Wolfgangs d. Ä. von Stubenberg (Onkel 
des Andreas und Balthasar), mit dem er aber wegen der Mitgift in langjährigem Streit lebte. – Ausgewählte Regesten 
(wie Anm. 74), Nr. 20936. – Emil (v.) Rajakovics, Das steirische Geschlecht von Fladnitz. In: Adler. Zeitschrift für 
Genealogie und Heraldik 4/XVIII (1957), S. 127f., 153f. – Loserth, Geschichte (wie Anm. 85), S. 142. Der exorbitante 
Unterschied bei der Strafbemessung (65 fl. rh. – 8 000 fl. ung. = ca. l0 000 fl. rh., fast 1 zu 154!) ist unerklärlich; vgl. 
aber unten, Anm. 89.

89 Ausgewählte Regesten (wie Anm. 78), Nr. 16642 (1502 Juni 29 Augsburg), 16697 (1502 Juli 13 Ulm). – Die Erklärung 
des „lantval“ ebda, als eine Geldstrafe in der Höhe der Lehenstaxe, ist bei diesem Betrag, 8 000 fl. ung., ausgeschlos-
sen, auch wenn sie in Matthias Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, Bd 1. Leipzig 1872, Sp. 1830 (nach 
Chmel, Monumenta Habsburgica (wie Anm. 28), Bd 1/2, S. 836, und Bd 1/3, S. 331, steir. Landtagsakten von 1478!) so 
erklärt wird. – Anders zu denselben Stellen: Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), Tl 2, 1958, S. 179 u. Anm. 
969: Lehensabgabe bei Todesfall. Auch das ist unmöglich, denn die steirischen Burgen des Andreas von Stubenberg, 
Gutenberg und Frauenburg waren Eigengut, nicht Lehen, ebenso die ungarisch-kroatischen. Es handelt sich hier 
eindeutig um eine (überhöhte) Geldstrafe für ein Vergehen gegen die Landschaftsprivilegien, sonst wäre das (nach 
Meinung der Stubenberger formal angreifbare) Verfahren nicht vor dem landschaftlichen (Hof)Recht durchgeführt 
worden. – Vgl. die Antwort der Ausschüsse der drei Länder Steiermark, Kärnten und Krain auf dem Tag in Wien,  
1515 März 20, an den Kardinal Mattäus Lang von Gurk als Vertreter des Kaisers u. a.:  Ein Landmann soll „umb den 
Lands- oder peenfal“ nur vor dem Landesfürsten, dessen Hauptmann oder Verweser zu Recht stehen, und das nur im 
Land; das Gericht muss mit „eitel landlewten“ besetzt sein, wie das schon zu Kaiser Friedrichs Zeiten war. Es wäre 
wider die Landesfreiheiten, eine solche Sache vor das Regiment zu ziehen. – Deželnozborski spisi Kranjskih stanov, 
Bd 1: 1499–1515, [Bearb.] Marija Verbič. Ljubljana 1980, S. 141f., Nr. 109. – Da in Nr. 16642 der Ausgewählten 
Regesten auch die rasche, angeblich vom König geförderte Heirat der Witwe des Andreas, Barbara, mit Seifried von 
Polheim (1502 Juni 1!) erwähnt wird, scheint Barbara doch nicht so „mannstoll“ gewesen zu sein, sondern wollte 
dadurch ihr beträchtliches Heiratsgut, Wittum usw. vor der Heranziehung für den ‚Landfall’ schützen! Zum grund-
sätzlichen Vorzug der Ansprüche von Ehefrauen und Witwen gegenüber anderen Gläubigern vgl. z. B. Harald 
Bilowitzky, Die Heiratsgaben in der Steiermark während des späten Mittelalters unter stände- und wirtschaftsge-
schichtlichem Aspekt. Masch. Diss. Graz 1977, S. 36f.

90 Wenige Monate später, im Oktober 1502, schloß er aber einen Heiratsvertrag zwischen seiner Tochter Sophie und 
dem älteren Sohn Wolfgangs von Stubenberg, Hans, – wollte er die Stubenberger für seinen früheren Rückzug 
entschädigen? Auch in dem Fall waren die beiden Ehepartner noch Kinder, aber die Heirat kam 1510 zustande. – 
StLA, AUR 1502 Oktober 20 Graz. – Loserth, Geschichte (wie Anm. 85), S. 171 u. Stammtafel (Beil.).
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Quittung aufs genaueste ausführte. eben damals mussten die Stubenberger aus anderen, ‚historischen’ 
Gründen weitere 6 000 fl. rh. an Maximilian zahlen! Für die 8 000 fl. ung. (= ca. l0 000 fl. rh.) gab es 
nur eine lösung: ein großes darlehen von einem reichen Juden. endlich, am 6. Juni 1513, quittierte 
ihnen der Kaiser für die 8 000 fl. ung. und hob den ‚Landfall’ in aller Form auf.91

Von diesem spektakulären einzelfall zurück zur allgemeinentwicklung der Weinfuhr-probleme. zum 
dritten Mal, nach 1445 und 1495, erfolgte am 23. Juli 1502 in Graz eine offiziell landesfürstliche, aber 
von den Ständen initiierte Kundmachung („berueff“), hauptsächlich die Wein-fuhr und die sonstigen 
Handelsrechte betreffend.92 die von 1445 hatte der landesfürst (König), als Vermittler zwischen den 
Ständegruppen ausgestellt, die von 1495 war ein landtagsbeschluss, 1502 wurde sie vom landeshaupt-
mann, reinprecht von reichenburg, und dem Vizedom, leonhard von ernau, also den höchsten 
amtsträgern, im auftrag des Königs publiziert. es war eine zusammenfassung der Weinfuhrrechte 
usw. von 1445 mit den Varianten von 1495, aber stärker bürokratisiert und mit härteren Strafsanktionen 
belegt. auch darin ist Wiener neustadt nicht erwähnt, als schon im ersten punkt die einfuhr fremder 
Weine untersagt wird. ausnahmen: landsässige dürfen Wein zum Hausgebrauch einführen, wenn sie 
im Land keinen Bau-, Bergrechts-, Zins- oder Zehentwein besitzen. Ebenso dürfen das jene, die schon 
1445 bauwein in ungarn hatten und noch haben; sie müssen bei der Fuhr ihre originalbelege vorwei-
sen, die Weinmenge angeben und sich eidlich verpflichten, nichts davon zu verkaufen oder auszu- 
schenken. auch wer seinen im land gewachsenen bauwein etc. heimführen lässt, muss den Fuhrleuten 
eine bestätigung mitgeben, worin die Weinmenge angeführt und erklärt wird, dass der Wein tatsächlich 
sein bauwein etc. und kein Kaufwein oder -most und dass kein fremder Wein dabei ist.
nach dem wiederholten Verbot des Weinschanks in pfarrhöfen und einer reihe von anderen Handels-
vorschriften folgen ausgebreitete, ständisch abgestufte Strafandrohungen, für die zwei Hauptgründe 
angeführt werden: die Verletzung der Landhandfeste, also ständischer privilegien, und die nichtbefol-
gung eines königlichen, also landesfürstlichen befehls. Straffällige Ständemitglieder, von den prälaten 
bis zu den edlen Knechten, sind vor den landeshauptmann, den Vizedom sowie die Herren und land-
leute, also vor ein landesfürstlich-ständisches gericht zu laden und mit einer hohen geldstrafe zu bele-
gen, wovon ein drittel dem König und zwei der landschaft zufallen. inkriminierte Stadt- und markt-
bürger werden von ihrem bürgermeister, richter und rat abgeurteilt; ein drittel des pönales erhält der 
König, zwei übernimmt die Stadt/der Markt und liefert sie alljährlich im Beisein zweier Ständemitglie-
der dem Vizedom (und damit wieder dem landesfürsten) ab. bauern und andere ‚gemeine’ leute un-
terstehen auch diesbezüglich dem grundherrlichen gericht. Sind Herren, richter oder bürgermeister 
säumig und dulden einfuhr oder Verkauf fremder Weine oder sonstige Handelsvergehen, werden lan-
deshauptmann und Vizedom das untersuchen und jedem begründeten Anzeiger ein Drittel der Straftaxe 
zukommen lassen. Ein Bauer oder Knecht, der fremden Wein führt, bleibt straflos, wenn er um Lohn 
führt und nicht weiß, dass es verbotener Wein ist; sein auftraggeber haftet. ein Übertreter, der durch 
landesfürstliche amtsträger auf königlichem boden gefasst wird, verliert die ganze Fuhre: der amtsträ-

91 Undat. Antwort Maximilians an die steir. Landschaft, ca. 1504 Jänner. – Wien HHStA, Max. 38 (alt 32a) o. D. I/2 Stmk, 
fol. 33vf. – Loserth, Geschichte (wie Anm. 85), S. 174. – David Herzog, Urkunden und Regesten zur Geschichte der 
Juden in der Steiermark (1475–1585). Graz 1934, S. 20f., Nr. XX. – StLA, AUR, und Arch. Stubenberg, Sch. 42, H. 300, 
1513 Juni 6 Ulm (bei Loserth ebda, Anm. 4: Juni 16). – Zur Begründung der 6 000 fl.: Loserth, ebda, S. 173f. – Künftig: 
Roland Schäffer, ‚Belastete’ nach dem Ungarnkrieg (1490). In: WAB (im Druck). 

92 Konzept im StLA, Laa, AA III, K. 165, H. 540 (Landtagsakten 1502). Original nicht erhalten (Krones, Patente [wie Anm. 
32], S. 5, Nr. 8, irrig). – Erster Druck in der Erbhulldigung... (wie Anm. 22), fol. LIv-LVv. – Dann in den späteren Land- 
handfesten: Luschin, Landhandfesten (wie Anm. 21), S. 187, Nr, 21. – Zusammenfassend Schäffer, Reichenburg (wie 
Anm. 67), S. 246f.
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ger und der König teilen sie sich 1:1. ertappt ein anderer den Übeltäter auf Königsboden, muss er den 
amtsträger verständigen, der die beschlagnahme durchführt: König, amtsträger und anzeiger bekom-
men dann je ein Drittel. Zuletzt wird festgelegt, dass jedermann diese Verordnung seinen Untertanen 
bekanntgeben muss und, dass alle, die sich nicht daran halten, den daraus erwachsenden Schaden zu 
ersetzen haben; Ständemitglieder würden wegen Widersetzlichkeit gegen die königlichen anordnungen 
ohne rücksicht auf ihren Stand durch die landleute verurteilt werden. die Verordnung sollte von der 
Kanzel verkündet werden – auch hier diente der pfarrer als verlängerter arm des ‚Staates’. Sie wurde 
sogleich in die Landhandfeste aufgenommen und war damit offiziell Bestandteil der ‚Verfassung’.
natürlich wurde auch diese Verordnung immer wieder durchbrochen, nicht nur von den Wiener neu-
städtern auf der einen und einzelnen steirischen Ständen auf der anderen Seite, sondern sogar vom 
landesfürsten, maximilian i. selbst.93 Von ihm manchmal nur aus purer Vergesslichkeit: der fast durch 
seine ganze regierungszeit (1493–1519) in erheblichem tempo durch erbländer und reich reitende 
Herrscher hatte oft gar keine möglichkeit, in der ihm schwerfällig nachrumpelnden Kanzlei eine  
ordentliche Registratur mitzuführen. So geschah es häufig, dass er Güter und Rechte verlieh, die er 
zuvor schon anderen verliehen hatte oder die fremden rechten widersprachen. daraus entstanden im-
mer wieder Streitigkeiten, denn jeder Beteilte fühlte sich im alleinigen Recht und wies seine Urkunde 
vor: anfang mai 1506 zog der König von graz über leoben – eisenerz ins untere ennstal. die bürger 
des (eigentlich admontischen) marktes St. gallen, einer Siedlung von Hammerwerken, die damals ge-
rade der landesfürstlichen Verwaltung unterstand,94 benutzten die gelegenheit, aus der nähe des Herr-
schers Vorteil zu ziehen. Sie baten Maximilian, ihnen die jederzeitige Einfuhr und den Ausschank  
österreichischen Weines zu gestatten, weil die zufuhr steirischer Weine von der Süd- und ostgrenze 
über die berge (präbichl etc.) mühsam und gefahrvoll (d. h. teuer) sei. der König willfahrte der bitte, 
obwohl er bzw. die Kanzlei wenigstens ungefähr wussten, dass der landesbrauch in der Steiermark die 
einfuhr ausländischen Weines verbot.95 da mit diesem neuen privileg der St. gallener nicht nur die 
steirischen landesfreiheiten beeinträchtigt waren, sondern auch das alleinige zufuhrrecht des Stiftes 
admont für seine österreichischen bauweine (St. gallen liegt am nordfuß des buchauersattels), protes-
tierte nach der Entscheidung des Abtwahlstreites der neue, am Hof einflussreiche Kommendatarabt, 
bischof christoph rauher von laibach und Seckau, sogleich dagegen (1508). maximilian befahl dem 
landeshauptmannschaftsverweser, den Fall zu untersuchen und, wenn das privileg der St. gallener 
erschlichen sei, dessen gebrauch zu verbieten. das dürfte nicht geschehen sein, denn im sog. 2. Augs-
burger Libell vom 10. april 1510 beschwerten sich die steirischen Stände über die Weinfuhr der Wiener 

93 Vgl. die Beschwerde auf dem steirischen Landtag am 9. Februar 1504. – Ausgewählte Regesten (wie Anm. 74), Nr. 20936.

94 1501 hatte eine strittige Abt-Doppelwahl in Admont stattgefunden: Der Mehrheitskandidat erhielt die Unterstützung 
seines Kirchenoberen, des Salzburger Erzbischofs Leonhard, – der Gegenabt, ein steirischer Landmann, die seiner 
adeligen Standesgenossen. König Maximilian, kein objektiver Schiedsrichter, drängte dem Stift schließlich 1508 
Christoph Rauber als seinen eigenen (3.) Kandidaten auf, zuvor legte er kommissarisch seine Hand auf Stiftsgüter, 
vor allem Jagd- und Forstrechte, auch bei St. Gallen; daher redet er die Bürger als seine eigenen Untertanen an. – 
Vgl. Roland Schäffer, Der Admonter Abtwahlstreit 1501–1519, Ein Beitrag zur landesfürstlichen Kirchenpolitik in der 
Steiermark vor der Reformation. In: Die Steiermark im 16. Jahrhundert. Beiträge zur landeskundlichen Forschung. 
Graz 1979 (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Stmk, Hg. HLK f. Stmk, Bd 27), S. 19-69, bes. S. 36, 45.

95 Wichner, Geschichte (wie Anm. 8), Bd 4, S. 508, Nr. 627 (1506 Mai 14 Weyer a. d. Enns, nach Vidimus von 1511 im 
Stiftsarch. Admont). – Schäffer, Der Admonter Abtwahlstreit (wie Anm. 94), S. 47: Abschrift im StLA, Laa, AA XIII,  
Sch. 78, H. 4 b (unfol.). – Vgl. schon oben, b. Anm. 30-31. Eine ähnliche Begründung (weiter Zufuhrweg und Abgele-
genheit des „winterlichen und speren“ Zellertales) verwendete der St. Lambrechter Abt später für die Mariazeller 
Weinfuhr aus Österreich, nur dass die Mariazeller den Wein an ihre Pilger ausschenken wollten, nicht wie die  
St. Gallener an die Bergverwandten. – Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 369ff. – Dazu auch unten,  
Anm. 206.
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neustädter und St. gallener; der Kaiser erwiderte, sein regiment (die regierung in Wien) würde die 
rechte der landschaft wahren, Klagen dagegen seien ebenfalls vor das regiment zu bringen. tatsäch-
lich spielte sich die nächste phase des St. gallener Streites 1511 vor dem regiment ab,96 dessen ent-
scheid, falls überhaupt erfolgt, offenbar unbeachtet blieb. Kaiser maximilian stand – im interesse der 
Weinversorgung von eisenerz – auf Seiten der St. gallener; das sprach er klar aus, als er im november 
1518 dem abt-bischof rauber – der diesbezüglich mit der landschaft einig war – verbot, die Wein- und 
getreidezufuhr unter gallenstein weiter zu blockieren, und dem landeshauptmann Siegmund von die-
trichstein entsprechende befehle gab.97 nach maximilians tod (12. Jänner 1519) war wohl eine Weile 
der bischof bzw. die landschaft stärker als das hinterlassene, von ihr nicht anerkannte regiment in 
Wien. Der Streit flammte erst später (1539), unter geänderten Verhältnissen, wieder auf, als der nächste 
abt bei der landschaft die St. gallener Weinfuhr entschuldigte.98

der Streit der Stände mit den Wiener neustädtern, den maximilian ebenfalls dem regiment zugewie-
sen hatte, erbrachte am 20. Juni 1511 wieder nur einen vorläufigen Vertrag („abschiedt“), der bis zur 
endgültigen einigung gelten sollte:99 das regiment – eine landesfürstliche Statthalterei-behörde kann 
man es noch nicht nennen – bevorzugte eher die Stadt, deren bürger vorderhand nur ihre ‚deutschen’ 
bauweine, mit schriftlicher bestätigung unter dem petschaftsiegel des bürgermeisters, unbestritten in 
die Steiermark führen und verkaufen sollten – das entsprach dem steirischen privileg von 1345; aber die 
ungarischen bauweine der neustädter wurden nicht etwa verboten, sondern darüber sowie über das von 
den Steirern bemängelte petschaft des bürgermeisters sollte auf dem nächsten Hoftaiding oder landtag 
in der Steiermark verhandelt werden: Kaiserliche räte sollten eine gutnachbarliche einigung zwischen 
den Ständen und zwei bevollmächtigten neustädter abgesandten herbeiführen. mahnend heißt es, die 
Steirer möchten doch den Wert der neustadt für den Kaiser und die länder Österreich und Steiermark 
bedenken! Über die anderen Weinfuhrstreitsachen, mit dem abt von neuberg, dem markt Schottwien100 
usw., sollte in gleicher Weise auf diesem landtag durch die kaiserlichen räte Frieden gestiftet werden; 
inzwischen dürfen die Schottwiener 16 Saumlasten ihres österreichischen bauweines in die Steiermark 
führen und verkaufen – eine geringe Menge, aber ein Präjudiz! Der von der steirischen Landschaft be-
schlagnahmte Wiener neustädter Wein ist freizugeben, diesbezüglich laufende prozesse sind vorder-
hand stillzulegen. Kommt es auf dem landtag zu keiner einigung, bleibt den parteien der rechtsweg 
offen.

96 Schäffer, Der Admonter Abtwahlstreit (wie Anm. 94), S. 47. – Wichner, Geschichte (wie Anm. 8), S. 58f., ll0. – Das  
2. Augsburger Libell im StLA, Laa-Urk. A 22. – Drucke in den Landhandfesten von 1583–1842; vgl. Luschin, Landhand-
festen (wie Anm. 21), S. 188, Nr. 26. – In Augsburg verhandelten ständische Abgesandte der fünf ‚niederösterreichi-
schen’ Erbländer mit dem Kaiser über verschiedene Länder-Gravamina.

97 Mandate von 1518 November 22 Gmunden u. November 30 Wels. – StLA, Laa, AA XIII, Sch. 78, H. 4 b (unfol.), Sch. 80 
(unfol.).

98 Vgl. unten, b. Anm. 163, 164.

99 Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 22), S. 49f., Nr. 5 (nach späterer Wr. Neustädter Überlieferung falsch zu 
1411 Juni 12, vgl. oben, Anm. 50)!

100 Dieser Streit stammte aus Kaiser Friedrichs Zeit: Er hatte 1459 den durch Krieg etc. verarmten Schottwienern ge- 
stattet, jährlich 32 Saumlasten Bauwein über den Semmering zu führen und zu verkaufen. – StLA, Laa, AA XIII,  
Sch. 82, H. 5 k (unfol.), 1459 November 30 Wr. Neustadt, 1479 April 3 Graz. – Die steirische Landschaft hatte dies 
natürlich nie anerkannt, schon weil es ein zusätzliches Präjudiz („eingang“), außer der Neustädter Weinfuhr, gewesen 
wäre. – Vgl. den Befehl König Maximilians (d. h. des Wiener Regiments in seinem Namen) an den Landeshauptmann 
in Steier, Reinprecht von Reichenburg, 1495 Jänner 30 (Wien?), die 32 Saumlasten der Schottwiener zu respektieren 
und ein beschlagnahmtes Fass zurückzugeben. – StLA ebda. Auch diese Auseinandersetzung flammte unter 
Ferdinand I. wieder auf; vgl. unten, b. anm. 141. – Burkert, Ferdinand I. (wie Anm. 17), S. 315ff.
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natürlich gab es keine einigung, und der rechtsweg spielte sich im Herbst 1511 vor dem regiment ab, 
das kein unparteiisches oder gar ständefreundliches gericht101 war. die einzelheiten kennen wir nicht, 
aber offensichtlich merkten die Steirer bald, dass sie mit ihren beschwerden hier nicht durchkommen 
würden, und intervenierten neuerlich am Hof. Sie erlangten auch eine kaiserliche Weisung auf Verfah-
rensstillstand, doch das regiment führte den prozess weiter und drohte den Ständen mit dem Verlust 
ihrer Privilegien und einem Pönale von 4 000 fl., wenn sie die Neustädter Weinfuhr über den Semme-
ring behinderten. die landschaft erklärte die auf ‚deutschen’ bauwein der neustädter lautenden trans-
portpapiere („weinzedl“) für falsch („ungegrundt“). in einer landtagsbeschwerde an den Kaiser am  
2. Februar 1512102 äußerte sie sich erbittert über den Versuch, sie von ihren Freiheiten zu verdrängen, 
die sie nicht durch Kauf – ein Seitenhieb auf die Stadtbürger –, sondern durch ritterliche taten mit ih-
rem blut für das Haus Österreich erworben habe; der Kaiser als Herzog von Steier sei die Wahrung 
ihrer privilegien schuldig, daher möge er den prozess am regiment einstellen lassen. gleichzeitig hat-
ten die Steirer Streit mit den Krainer Ständen wegen der ungarischen Weinfuhr durch das Sanntal nach 
Krain.103

die daraufhin im Jänner 1513 durch das regiment erfolgte, im mai vom Kaiser bestätigte und im Juni 
vom regiment ‚nachgebesserte’ entscheidung war auf drei Jahre befristet: die neustädter bürger durften 
nun jährlich 555(!) Fass Grazer Maß à 10 Eimer in die Steiermark führen, und zwar ungarischen und/oder 
„teutsch wein“. ausdrücklich betonte maximilian, dass diese regelung beiden parteien an ihren überkom-
menen „Freiheiten“ unschädlich sei.104 das waren 5 827,5 hl, eine riesenmenge – und die steirische 
landschaft protestierte anscheinend nicht dagegen, da aus der zeit keine diesbezüglichen landtagsbe-
schwerden bekannt sind. das Hauptthema auf den landtagen war damals die Finanzierung des Vene-
zianerkrieges Kaiser maximilians, wofür auch Wein aus den erblanden angefordert wurde, damit die 
eigenen Söldner ihren Wein nicht bei den Feinden kaufen sollten!105 Vielleicht hat dieser neue absatz-
markt die Steirer beruhigt. auch auf dem großen innsbrucker ausschusslandtag von 1518 scheint der 

101 Von den um 1511 nachweisbaren 12 Regimentsmitgliedern war der größte Teil adelig – nur zwei Juristen und ein 
Prälat; vier Adelige kamen aus der Steiermark, waren aber durchwegs landesfürstliche Amtsträger, Pfleger oder dem 
Kaiser sonst verpflichtet. – Vgl. Manfred Hollegger, Maximilian I. und die Entwicklung der Zentralverwaltung am Hof 
und in den österreichischen Erbländern von 1510 bis 1519. Masch. Diss. Graz 1983, S. 310ff.

102 In den gedruckten Überlieferungen des Grazer Ausschusstages vom 2. Februar (in der Vorlage des Slowen. StA Lai- 
bach/Ljubljana kein Jahr genannt) wird irrig 1515 eindatiert: Franz Martin Mayer, Der innerösterreichische Bauern- 
krieg des Jahres 1515. In: AföG 65/1 (1883), S. 119f. (im Sonderdr. S. 65f.). – Deželnozborski spisi (wie Anm. 89), Nr. 51 
u. S. 124. – Zum Jahr 1512: Roland Schäffer, Georg Freiherr von Thurn († 1512). In: Adler. Zeitschrift für Genealogie 
und Heraldik 12/XXVI (1980/82), S. 382f. – Die folgende Betonung der ‚ritterlichen Taten’ findet sich auch später.  
Vgl. Günther Burkert, Die Beschwerden der steirischen Stände während der Regierung Ferdinands I. In: Die Steier-
mark im 16. Jahrhundert (wie Anm. 94), S. 277.

103 Gradivo za zgodovino Maribora (wie Anm. 37), XIII/12, 15. – Weiss, Städtewesen (wie Anm. 27), Bd 4, S. 175f., 180 
(1505, nicht: 1506! Dezember 29 Cilli, 1506 Jänner 1 Laibach). – Deželnozborski spisi (wie Anm. 89), Nr. 51, S. 62  
(1512 Jänner 24 Laibach). – Vgl. unten,  b. Anm. 182.

104 Wien HKA, GB 18, fol. 241f. (alt 188vf.), 1513 Mai l0, Juni 28 u. 30, auch die entsprechenden Weisungen an den 
LandeshauptmannschaftsverweserAndreas von Spangstein und den steirischen Vizedom Leonhard von Ernau. 
Gleichzeitig erreichte der Kaiser von der Kärntner Landschaft, dass sie drei Jahre lang je 400 Fass Grazer Maß  
(= 4 200 hl) von den Wiener Neustädtern importieren ließ, die durch die Steiermark geführt werden sollten; davon 
wurden der steirische Verweser und der Vizedom verständigt, welche die Durchfuhrmenge zu kontrollieren hatten. 
– Wien HHStA, Max. 29 (alt 23a) 1513 V-VI, fol. 4 (1513 Mai 2 Kaufbeuren). – Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 1/2, 
S. 223, Anm. 8 (etwas anders). – Zu Fass und Eimer vgl. Unger-Khull, Pirchegger, Baravalle, Posch und vor allem 
Mensi, aber auch Přibram (alle wie Anm. 82). – Vgl. unten, b. Anm. 135, die 225 Fass von 1528. – Zu den Weinmengen 
allgemein: Sandgruber, Wein (wie Anm. 6), S. 4ff. – Landsteiner, Weinbau (wie Anm. 13), S. 22ff. – Perger, Weinbau 
(wie Anm. 12), S. 212f. (Wien).

105 Hannover HStA, Fürstentum Calenberg, Briefarch. 16 A, Fasz. 3-5 (1508-10): Korrespondenz Herzog Erichs von 
Braunschweig, fol. 26f., 29f., 169f. (1510 Jänner 31 Villach, März 24 Görz).
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Weinfuhrstreit Steiermark – Wiener neustadt nicht auf, allerdings ist die spezielle steirische beschwer-
deliste nicht überliefert.106 dass der Streit keineswegs vom tisch war, zeigt die folgende entwicklung 
unter Ferdinand i.
Jedenfalls hatte die steirische landschaft erkannt, dass zu maximilians zeit keine besserung ihrer 
rechtslage zu erreichen war; sie zog sich daher – wie unter Friedrich iii. – auf die position der Refor-
mation der Landhandfeste von 1445 zurück, die sie mit ihrem privileg von 1345 und der Kundma-
chung von 1502 kombinierte, ohne Wiener neustadt zu erwähnen: ein ratschlag der ständischen 
Verordneten107 vom 27. 0ktober 1518 empfahl wieder das Verbot der ungarischen Weineinfuhr, außer 
durch jene „Tewtschen“ (Steirer), die schon  v o r  der ‚Reformation’ ungarische Weingüter besaßen 
und (deren erben) sie noch besitzen. diese güter hatte man durch eine ständische Kommission genau 
aufnehmen lassen (die Weinbüchl von 1501–1518). aber auch dieser ausnahmewein darf nicht ver-
kauft oder ausgeschenkt werden, er dient nur zum eigenverbrauch und darf lediglich zwischen der 
Lese und 25. November zugeführt werden. Zur Lesezeit soll die Landschaft jemanden einstellen, der 
die offiziell zugelassenen Weingärten im Raum der Lafnitzgrenze und nach Süden bis Luttenberg – 
Friedau kontrolliert, die rechtmäßig transportierten möste notiert und die Fässer mit einem brand- 
stempel kennzeichnet. Die Eigentümer müssen Begleitpapiere mit den entsprechenden Verpflichtungs-
erklärungen beistellen. Gegen Übertreter dieser Vorschriften muss jedermann überall mit Beschlag-
nahme vorgehen, wofür der betreffende ein drittel des Weines sowie die Saumtiere, der landesfürst 
zwei drittel erhalten sollen. zusätzliche Strafen und güterpfändung durch die landschaft wurden 
ungehorsamen angedroht.108 die bürokratische Weiterentwicklung der Vorschriften von 1502 ist eben-
so merkbar wie der für die Steiermark neue Vorschlag der anstellung eines berittenen Weinhüters – 
ohne dass dieser begriff hier schon verwendet wird. 
anscheinend wurden die Vorschläge nicht sofort zum beschluss erhoben, denn erst monate später, als 
nach maximilians tod (12. Jänner 1519) kein landesfürst erreichbar war, verkündeten der landes-
hauptmann Siegmund von dietrichstein und die landschaftsverordneten am 9. august 1519 im namen 
König (später Kaiser) Karls V. und erzherzog Ferdinands i. (beide enkel maximilians) entsprechende, 
mit dem einfuhrverbot für österreichische und welsche Weine vervollständigte landtagsbeschlüsse.109 

106 Wohl aber ist ein analoger Streit zwischen den niederösterreichischen Ständen und der Stadt Wien belegt; Hartmann 
Joseph Zeibig, Der Ausschuss-Landtag der gesammten österreichischen Erblande zu Innsbruck 1518. In: AföG 13 
(1854), S. 254, 303. – Vgl. Theresia Geiger, Der Ausschußlandtag der österreichischen Erblande zu Innsbruck 1518. 
Masch. Dipl.arb. Graz 1991, S. 185ff., bes. S. 189 (geistlicher Weinausschank). – Auch auf den Ausschusstagen nach 
1519, unter Ferdinand I., kommt die Weinfuhr als Beschwerdepunkt nicht vor, wieder scheinen die speziellen 
steirischen Beschwerden nicht auf. – Vgl. Michael Mayr, Der Generallandtag der österreichischen Erbländer zu 
Augsburg (Dezember 1525 bis März 1526). In: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol u. Vorarlberg F. 3, 38 (1894),  
S. 1-154, bes. S. 71ff. – Johann Loserth u. Franz Frh. von Mensi, Die Prager Ländertagung von 1541/42. Verfassungs- 
und finanzgeschichtliche Studien zur österreichischen Gesamtstaatsidee. In: AföG 103 (1913), S. 433-546. – Günther 
R. Burkert, Landesfürst und Stände. Karl V., Ferdinand I. und die österreichischen Erbländer im Ringen um Gesamt- 
staat und Landesinteressen. Graz 1987, S. 187f.

107 Die Landschaftsverordneten (Verordnete der Stände, verordneter Ausschuss, Verordneten-Kollegium) waren (seit 
1515/16) der auf dem Landtag gewählte ständische und ständige Ausschuss, der die laufenden Geschäfte führte, 
letztlich eine Vorstufe der heutigen Landesregierung. – Vgl. Mell, Grundriß (wie Anm. 27), S. 360ff. u. ö. – Wolfgang 
Sittig, Landstände und Landesfürstentum. Eine Krisenzeit als Anstoß für die Entwicklung der steirischen landständi-
schen Verwaltung. Graz 1982 (VStLA, Bd 13), bes. S. 46ff., 55ff., 114, 127ff., 144ff., 152ff., 193ff., 203ff. (am gründlichs-
ten). – Kurz Burkert, Landesfürst (wie Anm. 106), S. 167f.

108 Etwa gleichzeitige Kopie im StLA, Laa, AA XIII, Sch. 67 (unfol.), 4. St. – Vgl. auch Krones, Patente (wie Anm. 32), S. 11, 
Nr. 37.

109 Original im StLA ebda, 5. St., Konzeptfragment 6. St. –  Am Anfang heißt es zusätzlich, dass Bauersleute weder ihre 
Bauweine noch andere ungarische oder fremde Weine einführen dürfen. Am Ende wird dem Beschlagnehmer 
landschaftliche Rechtshilfe zugesagt, wenn ihn der Bestrafte klagt. Die Einschärfung der Vorschriften bei den 
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dass sie Karls zustimmung zuvor tatsächlich eingeholt haben (oder auch nur die des ohnehin nicht 
mehr anerkannten Regiments), ist unwahrscheinlich, jedenfalls kümmerten sich die beiden jungen 
Fürsten später kaum darum; sie waren nicht im deutschen rechtsbereich mit seinen einander oft wider-
sprechenden ständischen autonomien und privilegien aufgewachsen.110 1520 bestätigte Karl V.,  
1521 Ferdinand i. teilweise einerseits die privilegien der landschaft (1345, 1445 etc.), anderseits die 
der Stadt Fürstenfeld mit dem zusatz, dass die bürger ihre ungarischen bauweine ungehindert in die 
Stadt führen und verkaufen dürften.111 der protest der steirischen Stände dagegen (1522)112 brachte eine 
kleine grundsatzlawine ins rollen. der neue landesfürst, Ferdinand i., – auch er bestätigte 1523 die 
allgemeinen landschaftsprivilegien – befahl 1524 in Fürstenfeld, unter beiziehung landschaftlicher 
Kommissare, parteienvertreter der Fürstenfelder und anderer steirischer importwein-ansprecher, auf 
der grundlage der erwähnten ungarischen Weingüteraufnahme der Steirer, sämtliche einfuhrberechti-
gungen zu überprüfen. das geschah unter leitung des landeshauptmanns dietrichstein, wobei als 
‚Normaljahr’ wieder 1445 diente: Jeder Importansucher musste seinen (bzw. seiner Vorfahren) ununter-
brochenen ungarischen Weingartenbesitz bis auf dieses Jahr zurück nachweisen oder glaubhaft machen. 
das gelang außer dem propst von Vorau (z. t.) auch einigen oststeirischen adeligen; bei anderen und 
dem Johanniterkomtur von Fürstenfeld, die das Jahr knapp verfehlten, drückte man ein auge zu und 
ließ sie passieren. Wieder andere adelige, die pfarrer von riegersburg und Hartberg, vor allem aber die 
meisten Hartberger und Fürstenfelder bürger, scheiterten vorderhand („die last man nit geen“); sie wur-
den aufgefordert, bessere belege vorzubringen. das umgingen die Fürstenfelder, indem sie sich einfach 
auf Kaiser Karls privilegsbestätigung beriefen.113

natürlich hielten sich die abgelehnten nicht an das Verbot, wenn sie gelegenheit zur Übertretung hat-
ten; mehrere generalmandate des erzherzogs Ferdinand114 bzw. des landeshauptmanns im namen Fer-

Untertanen wird zur Pflicht gemacht, Beihilfe und Verschweigen der Vergehen ebenfalls unter landschaftliche Strafe 
gestellt.

110 Karl und Ferdinand, in den flämisch-wallonischen Niederlanden bzw. Spanien aufgewachsen, konnten anfangs nicht 
einmal Deutsch (Karl lernte es nie), hatten also mit ihren fast nur deutschsprachigen Reichs- und Landständen keine 
persönliche Gesprächsbasis! – Vgl. Alfred Kohler, Karl V. 1500–1558. München 1999, bes. S. 23, 66, 68,73 u.ö. – Ders., 
Ferdinand I. 1503–1564. Fürst, König und Kaiser. München 2003, S. 91f. – Berthold Sutter, Ferdinand I. (1503–1564). 
In: Franz Bernhard v. Bucholtz, Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten. (Nachdr. von 1831/38) Graz 1971,  
S. 18*f., 26*f., 51*ff., 57*ff. – Alphons Lhotsky, Das Zeitalter des Hauses Österreich. Die ersten Jahre der Regierung 
Ferdinands I. in Österreich (1520–1527). Wien 1971, S. 120ff., 132ff. – Vgl. Sittig, Landstände (wie Anm. 107), S. 77ff., 
89ff., 121ff. – Die Biographien Ferdinands: Paula Sutter Fichtner, Graz usw. 1986 (oberflächlich); Tibor Simányi, Wien 
1987 (panegyrisch, ungarisch ausgerichtet), bringen wenig zu den Erbländern.

111 StLA, Laa-Urk. A 34 (1520 Oktober 25 Aachen). – Luschin, Landhandfesten (wie Anm. 21), S. 188f., Nr. 30, 31. – Much-
ar, Geschichte (wie Anm. 28), Th. 8, S. 309. – Fürstenfelds unbeschränktes Schankrecht für Eigenbauweine stammte 
aus Privilegien Herzog Ernsts von 1420 und König Friedrichs von 1446. – Prickler, Fürstenfelds Bedeutung (wie Anm. 
23), S. 74f., 77, wonach Ferdinand I. das Privileg 1523 bestätigte. – Valentinitsch, Bedeutung (wie Anm. 6), S. 117.

112 Vgl. die Landtagsantwort an Erzherzog Ferdinand, 1522 April 24 Graz. – Franz Krones, Materialien zur Geschichte des 
Landtagswesens der Steiermark in Regesten und Auszügen. Die Zeiten Ferdinand’s I. 1522–1564. In: BKStGQ 16 
(1879), S. 28, Nr. 1. – Das Privileg für die Landschaft im StLA, Laa-Urk. A 40 (1523 November 1 Wr. Neustadt). – Lu-
schin, Landhandfesten (wie Anm. 21), S. 189. Nr. 33.

113 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 75, fol. 9ff. u. unfol. Libelle ebda. – Aus späteren Akten (vgl. unten,  b. Anm. 194) geht über- 
dies hervor, dass die Bürger von Fürstenfeld, Burgau und Neudau sich die mautfreie Zufuhr ihrer Bauweine sichern 
konnten. – Vgl. Valentinitsch, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 225. – Prickler, Fürstenfelds Bedeutung (wie Anm. 23). –  
Einiges über das Hin und Her zwischen den Ständen und Fürstenfeld bei Burkert, Ferdinand I. (wie Anm. 17),  
S. 352ff. (aber „1“ Fass = wohl 50 Fass!).

114 1522 Oktober 7 Wr. Neustadt verbietet Ferdinand den Wein- und Kaufhandel durch den Adel usw. sowie den Aus- 
schank von Kaufwein durch „Leute und Holden“ (Untertanen); Zuwiderhandelnde werden vor den Kammerprokurator 
gezogen (Finanzstrafverfahren). – StLA, Patente und Kurrenden. K. 1. – Krones, Patente (wie Anm. 32), S. 13, Nr. 51. – Da 
der Erzherzog damals schon in Nürnberg weilte, unterschrieb seine Frau Anna.
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dinands (seit 1526 König) und der landschaft mit Straf- und beschlagnahmsdrohungen halfen wenig. 
nicht nur bürger von Fürstenfeld, auch bauern und besonders die an der lafnitzgrenze gesessenen 
adeligen, die selbst Weingüter ‚drüben’ besaßen und importieren durften – wie erhard von polheim zu 
Neudau und deren lokale Pfleger –, förderten und deckten den illegalen Weinimport: beispielsweise 
durch ausgabe von „weinzedln“ (bestätigungen über rechtmäßige bauweineinfuhr), wofür sie einen 
anteil vom Schmuggelgut verlangten.115 Der stubenbergische Pfleger zu Halbenrain, Jörg Poppendor-
fer, scheint ungarischen Wein eingeschmuggelt und als steirischen im Schlosskeller eingelagert zu ha-
ben. eine landschaftliche Kommission – zwei vom adel der gegend und ein radkersburger bürger – 
wurde überfallsartig zum Kosten hingeschickt; bewahrheite sich der Verdacht, sei der Wein im namen 
des landesfürsten und der landschaft zu beschlagnahmen.116 die grenznahen Weinbaugebiete im in-
land eigneten sich überhaupt besonders gut zum einschmuggeln ausländischer Weine, weil dort auch 
größere Weinfuhren a priori unverdächtig wirkten.
Das verkündete Beschlagnahmerecht für jedermann war offenbar nicht sehr wirksam – und manchmal 
vielleicht für den Konfiskator gefährlich –, weshalb nun endgültig die landschaftlichen Weinhüter als 
ständige einrichtung geschaffen wurden. nachdem schon im Juli 1522 ein gewisser Stefan gösser als 
landschaftlicher Weinhüter in mürzzuschlag auftritt – er quittiert dem Schrannschreiber117 für l0 lb. den. 
Sold gegen abrechnung (Vorschuss bzw. à conto) – erscheint 1527 Siegmund „payr“ als solcher, der aber 
im oktober wieder von gösser abgelöst wird. gleichzeitig ist „Hans Schuttenhelm“ Weinhüter für das 
Viertel Vorau (oststeiermark, also an der lafnitzgrenze), und es ergeht eine recht ausführliche amts- 
instruktion durch den landeshauptmann dietrichstein:118 gösser soll in mürzzuschlag wohnen und tag 
und nacht verhindern, dass über den Semmering, die Fröschnitz, ratten, den pfaffensattel, den Wech-
sel, die Fischbacher- und Stanzeralpe ungarischer oder österreichischer Wein ins land geführt wird, 
außer durch die entsprechend gefreiten prälaten und landleute. er hat sich mit dem Weinhüter im Vier-
tel Vorau so abzureden, dass die grenze von mürzzuschlag bis Fürstenfeld beritten und kontrolliert 
wird; im notfall muss einer dem anderen beistehen. bezüglich der von König Ferdinand gewünschten 
Wiener neustädter Weinfuhr in die Steiermark, 200 Fass „tewtschen“ bauwein grazer maß, welche die 
landschaft bewilligt hat, soll der Weinhüter die Weinzettel (bestätigungen) des bürgermeisters kontrol-
lieren und genau auf die Anzahl der Fässer achten. Alljährlich während der Lese muss er die Weingärten 
der gefreiten prälaten und adeligen – ihre liste119 liegt bei – abreiten und den ertrag schätzen, damit nicht 

115 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73 (unfol.), 1527 Juli 3 Graz; Sch. 67 (unfol.), ca. 1527 September 25 Graz; Sch. 73, 1528 nach 
Juni 15 Graz.

116 StLA ebda, Sch. 73, 1529 Februar 25 Graz: Weisung des Landeshauptmanns Dietrichstein und der Landschaftsverord-
neten an Georg Breuner, Georg Retzer und Koloman Zehentmair. Der Pfarrer von Klöch sollte wegen des gleichen 
Verdachtes ebenfalls perlustriert werden.

117 Protokoll- und Grundbuchführer an der Grazer Landschranne (Landrecht), er kam meist aus dem wohlhabenden 
Grazer Bürgertum. – Vgl. Mell, Grundriß (wie Anm. 27) S. 207f. – Künftig Roland Schäffer, Reinprecht von Reichenburg 
(1434–1505). Feldhauptmann und Landeshauptmann in Steier. Die steirische Landesverwaltung um 1500, 2 Bde. Graz 
1981 (in der Druckfassung, Graz 2015, Tl II, Kap. 5, S. 427f.).

118 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 67 (unfol.), ca. 1527 September 25 Graz; Sch. 96 (unfol.), 1522 Juli 30, 1527 Oktober 5 Graz 
zweimal, dazu zwei Konzepte mit Korrekturen des Verwesers Adam v. Hollenegg und die Quittung Gössers für den 
ersten Quatembersold, beginnend mit Oktober 13, 8 lb. den.; 1528 Oktober 17 Graz.  – Allgemein vgl. Sittig, 
Landstände (wie Anm. 107), S. 153ff. (Juni 1527), S. 1547, teilweise irrig). Vgl. die Namensliste der Weinhüter im 
Anhang.

119 Liste: Christoph von Schärfenberg (auf Hohenwang) 12 Saum(lasten) Wein, aber keinen Bauwein; der Propst von 
Seckau seinen Bauwein; ebenso die Äbtissin von Göß und der Abt von Neuberg, der seinen Wein bis Treglwang in 
Tafernen ausschenken (?) darf; der Pfarrer von Spital a. S. seinen Bauwein; ebenso drei Mürzzuschlager Bürger, zwei 
Hofkircher (Hammergewerken) und die Pfarrer von Mürzzuschlag, Langenwang, Krieglach, Veitsch und Kindberg. 



217

später anderer Wein darunter geschoben werden kann. das soll er notieren und den befreiten eine bestä-
tigung darüber geben, damit sie ihren Wein heimführen können. dieser Wein ist nur für den Hausbedarf 
erlaubt, nicht für Verkauf oder ausschank. ertappten Übertretern ist der Wein herkommensgemäß zu 
beschlagnahmen. niemand darf seinen Weinmost aus dem garten wegführen, bevor der Weinhüter ihn 
aufgeschrieben hat; wer keinen Keller, keine presse oder andere lagerungsmöglichkeit besitzt, soll den 
Weinhüter verständigen, der binnen zwei bis drei tagen zur Kenntnisnahme kommen wird. betritt gösser 
andere ungarische oder österreichische Weine in Schlössern, Städten, märkten und dörfern, in Häusern, 
Kellern oder sonstwo, soll er sie auf der Straße samt Wagen und zugtieren beschlagnahmen, in Keller 
sperren und versiegeln; ist er dazu allein nicht in der lage, soll er die nächstgesessenen adeligen und 
seinen Weinhüter-Kollegen um Hilfe anrufen. Wenn jemand in einem Schloss die Amtshandlung verbie-
tet, wird er von Landeshauptmann, Verweser und Landleuten bestraft werden, ebenso wenn jemand den 
Weinhüter bei der amtshandlung verspottet, behindert oder schädigt; auch das ist ungehorsam gegen die 
obrigkeit und muss wiedergutgemacht werden. Von den „nidergeschossen vnd genomen“ (beschlag-
nahmten) Weinen, Wagen und Zugtieren erhält je ein Drittel der König, die Landschaft und der Weinhüter. 
dieser muss alles genau melden. als Sold bekommt er 8 fl. zu den Quatembern (vierteljährlich), also  
32 fl. im Jahr.
gösser stieß bald auf Widerstand. der neue abt (martin) von neuberg, vom Weinhüter ausdrücklich 
mit den Vorschriften bekannt gemacht, legte seine österreichischen bauweine in Spital am Semmering 
und andern orten auf tafernen, obwohl das Weinfuhrprivileg des Klosters (1341, 1371, 1441) nur für 
seinen bauwein zum Hausgebrauch galt. der abt erklärte, das auch mit gewalt durchzusetzen: er wol-
le doch sehen, ob der Weinhüter das verhindern könne! der landesverweser adam von Hollenegg be-
fahl ihm daraufhin, gösser in keiner Weise zu behindern und den Wein nicht auf tafernen zu legen; 
auch habe er sich am nächsten Hoftaiding in Graz einzufinden und dessen Urteil für seinen gewalttäti-
gen Frevel – die Pön betrage l00 fl.! – zu vernehmen.120 der Fall spielte sich dann ohne Weinhüter ab,121 
doch verschwindet gösser überhaupt aus den Quellen; ob er das amt quittiert hat oder gestorben ist? 
Sein nachfolger war leonhard Felber (September 1528), der eine ganz ähnliche dienstinstruktion er-
hielt, aber einen höheren Sold, 13 fl. pro Quatember, also 52 fl. jährlich. Der Landeshauptmann Die-
trichstein und die landschaftsverordneten machten das den Ständen bekannt und schärften ihnen ein, 
dass jedermann dem Weinhüter auf dessen Ersuchen Hilfe leisten müsse.122 im September 1531 wurde 
Felbers instruktion an die inzwischen erfolgte entscheidung König Ferdinands vom dezember 1528, 
betreffend Wiener neustadt, angepasst und sein amtsbereich nach Westen, bis zum Seeberg erweitert123 
– ein zeichen, dass sich die österreichischen Weinfuhren in die Steiermark teilweise dorthin verlagerten 
und auch die mariazeller Weinfuhr zunahm.
der hitzige neuberger abt mäßigte sich in der Folge deutlich, er akzeptierte einen Schiedsspruch des 
landeshauptmanns dietrichstein: danach durfte er seinen bauwein aus Österreich zum Hausgebrauch 

Dazu kommen die Zehent- und Bergrechtsweine des Königs, die nicht am Hof (in Wien) verbraucht werden; für sie 
soll der Wr. Neustädter Rentmeister die Weinzettel ausfertigen. – Diese Namen, mit geringen Änderungen, auch in 
einer Liste zwischen 1570 und 1574); StLA, Hs. 517, fol. 263-265v. Die erste Liste (1448) vgl. oben, b. Anm. 56.

120 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 86 (unfol.), 1527 Dezember 6 Graz. Zum Privileg vgl. oben, b. Anm. 28 . Vgl. aber in der Liste 
oben, Anm. 119.

121 Vgl. unten.

122 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 96 (unfol.), 1528 September 21 Graz, Oktober 17 Graz. 

123 StLA ebda, Sch. 96, 1531 September 18 Graz (Original mit vier Petschaften der Landschaftsverordneten. – Zu 
Ferdinands Entscheidung zwischen der Landschaft und Wr. Neustadt vgl. unten, b. Anm. 135, zur Verlagerung der 
Weinfuhr unten, b. Anm. 141, 157, und Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 370.
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einführen. den türkeneinfall von 1529 nutzte der abt, um wegen der schweren Verwüstungen doch die 
„Versilberung“ einiger Fässer zu erbitten; und die landschaft gestattete ihm, zu den 40 dreiling Wein 
noch 20 einzuführen, gegen eine bestätigung, dass dies nur gnadenhalber und ausnahmsweise, wegen 
der türkenschäden erlaubt wurde. der abt gab aber auch im grundsätzlichen nicht nach: 1535 inter- 
venierte König Ferdinand für ihn. die landschaft wies in ihrer antwort auf ihre privilegien hin und 
schlug vor, der abt solle seinen Wunsch auf einem landtag vorbringen; inzwischen könne er so viel 
„osterwein“ einführen, wie er zum Hausgebrauch nötig habe. 1539 intervenierte der König neuerlich für 
neuberg, worauf die misstrauische landschaft zwei Ständemitglieder um ein urteil über die gründe des 
wirtschaftlichen niedergangs von neuberg bat: unordentliche regierung oder die Weinfuhr? beide Sei-
ten blieben hart, die Stände wollten keinen „eingang“ (präzedenzfall) in die landschaftlichen privilegien 
zulassen, neuberg setzte den landesfürsten ein. die Sache zog sich bis ins 18. Jahrhundert hin!124

bei den langen, von der natur kaum geschützten östlichen und südlichen außengrenzen der Steier-
mark, die zwei reiter (vielleicht mit einigen Knechten) sicher nicht ausreichend kontrollieren konnten, 
lag die personalaufstockung bei den Weinhütern nahe. 1532/33 werden schon zwei weitere ernannt, von 
den landschaftsverordneten vereidigt und mit einer instruktion versehen; der eine kontrollierte von 
radkersburg nach norden bis Hartberg, ersetzte also den Weinhüter im Viertel Vorau, der andere nach 
Süden bis luttenberg – Friedau; beide hatten mit der Weinfuhr aus ungarn zu tun. Für den Wechsel und 
Semmering und bis in den mariazeller raum, also auch die Wiener neustädter Weinfuhr, blieb Felber 
mit amtssitz in mürzzuschlag zuständig (die Wiener neustädter Sache war damals formal bereits erle-
digt).125 Der Sold, 52 (am Jahrhundertende 80) fl. jährlich, war für alle Weinhüter gleich, eher beschei-
den, aber ein tüchtiger, aufmerksamer, unerschrockener mann konnte durch die erfolgsprämien – ein 
drittel des beschlagnahmten – recht gut verdienen.126 der beruf  war allerdings anstrengend und nicht 
gefahrlos, er wurde auch meist nicht lange ausgeübt. Schimpfworte grober Fuhrleute waren noch das 
geringste, was ein Weinhüter aushalten musste, auch dafür wurde ihm Schadenersatz zugebilligt, denn 
von der bevölkerung und den lokalgewalten hatte er kaum Hilfe zu erwarten.127

mit den Weinhütern hatten die steirischen Stände das Wiener neustädter beispiel aus dem  
14. Jahrhundert nachgeahmt. Ihre Anzahl nahm weiter zu, 1550 gab es schon vier (in jedem der vier 

124 StLA ebda, Sch. 86 (unfol.), 1529 April 3 Graz, 1529 nach September, 1535 August 30 (Graz), 1539 Jänner 5, Juli 9, 19, 
29, August 1, l0, 15 usw. – Das Weinmaß Dreiling beinhaltete 24 Wiener Eimer, nach Mensi, Geschichte (wie Anm. 82), 
S. 430, also 1 392 l; 40 Dreiling wären 556,8 hl, 60 sogar 835 hl. – Auch Jörg von Liechtenstein-Murau begründete 
seine Bitte an die Landschaftsverordneten, ihm einige Fass seines ungarischen Bauweins aus Österreich einführen zu 
lassen, mit der völligen Niederbrennung seiner österreichischen Güter durch die Türken 1529: StLA ebda, Sch. 77 
(unfol.), 1532 Februar 28 Murau. – Mit anderer Begründung nutzte der reiche ‚steirische Waffenschmied’ Sebald Pögl 
in Thörl, inzwischen Freiherr zu Reifenstein und Arberg, das Thema: Für seine hohen Kosten und Darlehen an die 
Landschaft bei den Türkeneinfällen (1529 u. 1532) erbat er die Erlaubnis zur Einfuhr von acht „wagnswaär“ seines 
Mostes oder heurigen Weines über den Semmering: StLA ebda, Sch. 82, H. 5 i (unfol.), 1534 November 3 Thörl. – In 
einem Schreiben Jörgs v. Liechtenstein, 1539 Jänner l0, werden vier Wagenschwer = ca. 115 Eimer angegeben; sind 
es Grazer Eimer, wären das 120,75 hl, acht Wagenschwer also 241,5 hl: StLA ebda, Sch. 77 (unfol.). Vgl.  auch unten,  
b. Anm. 135, 166.

125 Vgl. unten, b. Anm. 135. 

126 Franz Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde und Geschichte des Landtagswesens in der Steiermark, II. Epoche: 
1522–1564. In: BKStGQ 4 (1867), S. 25, 28. – Mell, Grundriß (wie Anm. 27), S. 482, Anm. l073. – Muchar, Geschichte 
(wie Anm. 28), Th. 8, S. 396f. – Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 2/1, S. 124f., setzt den ersten steirischen Weinhü-
ter erst zu 1569. – Ähnlich Valentinitsch, Bedeutung (wie Anm. 6), S. 117f. – Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 69. – 
Posch, Geschichte Hartberg (wie Anm. 16), S. 667f. (erst 1533 Weinfuhrverbot in die Steiermark). – Vgl. Pichler, 
Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 370 (gründlich). – Burkert, Ferdinand I. (wie Anm. 17), S. 343f. (anderer Sold?), 
S. 401f. (Instruktionstext). – Der Sold zu Ende 1596: StLA ebda, Sch. 78, H. 6 (unfol.).

127 StLA ebda, Sch. 73 (unfol.), 1571 Mai 2 Graz, 1578 August 4 Graz. – Valentinitsch, Stellung (wie Anm. 23); vgl. auch 
unten, b. Anm. 221, und Burkert, Ferdinand I. (wie Anm. 17), S. 354, Anm. 45.
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steirischen grenzviertel des Südens und ostens einen), ebenso im 17. Jahrhundert, wo sie „Weinaufseher“ 
genannt wurden.128 zwischendurch stellte die landschaft auch wieder nur drei oder – nach bedarf – zu-
sätzliche Weinhüter ein, für einzelaufgaben in anderen gegenden, so 1552 in Vordernberg und schon 
zuvor in eisenerz und am pyhrnpass (Weinfuhr für die bergwerke); 1537 einen, der im landgericht 
murau die (über Kärnten) eingeführten welschen Weine auf ihre importberechtigung zu prüfen hatte, 
nebenbei auch den Fürkauf (wucherischen großhandel) und das außer-landes-treiben des Viehs ver-
hindern sollte.129 derartige nebenaufgaben bewirkten, dass der begriff Weinhüter zeitweise mit dem 
des Überreiters, des nicht waren- und ortsgebundenen, mobilen markt- und zollkontrollors, zusammen-
floss und synonym verwendet wurde; so etwa 1572, als in Obersteier schon ein adeliger Wein-Überrei-
ter genannt wird.130 Freilich kam es mit der zeit auch bei den Weinhütern zu unzukömmlichkeiten: der 
eine oder andere erwies sich als bestechlich oder betrieb selbst Weinschmuggel („verschwertzung“),131 
abgesehen davon, dass natürlich nur ein bruchteil der Konterbande erwischt wurde.
Schon 1524 hatte Ferdinand i. das bisherige Verbot, italienische lagelweine (über Kärnten) zu den 
obersteirischen Bergwerken zu führen, aufgehoben, unter der Bedingung, dass für je einen Saum Wein 
ebenso viel ausseer Salz als rückfracht genommen werde – in Kärnten hatte das landesfürstliche aus-
seer Salz einen schweren Stand gegen das „hellische“ (salzburgische aus Hallein) und das billigere 
meersalz (aus triest und anderen Küstenorten).132 die art, in der Ferdinand das Verbot der Welschwein-
einfuhr aufhob, kam einem bewussten unterlaufen der damals bereits vorhandenen ständischen Wein-
hüter gleich: der neuernannte Hansgraf für Steiermark und Kärnten, Hans von Ferndorf,133 erhielt in 
seiner amtsinstruktion u. a. die Weisung, diese Weine den obersteirischen bergwerken und Salzpfan-
nen zuführen zu lassen und keine behinderung zu dulden: die ständischen Weinhüter sollten also den 
(illegalen) Weinimport verhindern, der landesfürstliche Hansgraf wiederum sollte den (für legal erklär-
ten) schützen! 1527 und 1532 wiederholte König Ferdinand diese einfuhrerlaubnis samt rückfrachtbe-

128 StLA ebda, Sch. 75, fol. 46ff. – Krones, Patente (wie Anm. 32), S. 61, Nr. 495. – Roland Schäffer, Festungsbau an der 
Türkengrenze. Die Pfandschaft Rann im 16. Jahrhundert. In: ZHVSt 75 (1984), S. 58, Anm. 98. – Mell, Grundriß (wie 
Anm. 27), S. 455, Anm. 931, vgl. die Viertelkarte ebda, 47 (mit z. T. unklarer Beschreibung, S. 46ff.). – Bessere Karte 
1/1 im Histor. Atlas der Steiermark (wie Anm. 63).

129 Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 70f. – StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73, 1537 April 1 Scheifling, Seifried v. Windischgrätz an 
die steir. Landschaftsverordneten. – Mell, Grundriß (wie Anm. 27), S. 456, Anm. 932. – Betr. die welschen Weine 
unten,  u. b. Anm. 198. – Vgl. auch Burkert, Ferdinand I. (wie Anm. 17).  

130 StLA ebda, 1572 Juni 14 Thann. Vgl. die Namensliste der Weinhüter im Anhang, b. Anm. 243. – Vgl. Mell, Grundriß (wie 
Anm. 27), S. 436, 481f., 569. – Später verwendete auch die Stadt Radkersburg zur Weinlesezeit Überreiter für die Siche- 
rung ihrer Weinvorkaufsrechte in der Umgebung: Dirnberger, Geschichte (wie Anm. 54), S. 148. – Überreiter hat schon 
Kaiser Maximilian I. verwendet, anfangs aber in anderer Bedeutung, der Begriff war deckungsgleich mit „Umreiter“ und 
„Bereiter“: Ausgewählte Regesten (wie Anm. 59), Bd 3/1: Maximilian I. 1499–1501. 1996, Nr. 9572. – MHDC, XI, 1972, Nr. 
748. – Wiesflecker, Österreich (wie Anm. 68), S. 236, 240f., 333. Wien HHStA, Max. 33 (alt 25b) 1514 XI-XII, fol. 13f.

131 Vgl. unten, b. Anm. 209, 210.

132 Georg Göth, Zur Geschichte der Hansgrafen in Steiermark. In: MHVSt 8 (1858), S. 134-138, Anm. 2 (1524 Februar 1 
Wien, nach beschädigtem Original, längere Fassung). – Krones, Patente (wie Anm. 32), S. 14, Nr. 58 (1524 Februar 5 
Wien, gleichzeitige Kopie, kürzere Fassung). – StLA, Laa, AA XIII, Sch. 78, H. 6 (unfol.), 1524 Februar 6 Wien. – Krones, 
Materialien (wie Anm. 112), S. 30, Nr. 12 u. 13 (1527 Juli 27 Wien, Dezember 13 Gran). – Ders., Patente (wie ebda),  
S. 31, Nr. 181 (1539 Februar l0 Wien). – Burkert, Beschwerden (wie Anm. 102), s. 285 (1527 Mai 31 Graz).

133 Der Hansgraf war eine landesfürstliche Markt- und Handelspolizei. – Mell, Grundriß (wie Anm. 27), S. 182f. – Im 
Norden des Reiches war der Hans(e)graf aber Vorsteher einer Kaufmannsgilde. – Eugen Haberkern, Joseph Friedrich 
Wallach, Hilfswörterbuch für Historiker, Tl 1. 9. Aufl. Tübingen-Basel 2001, S. 269. – Krones, Patente (wie Anm. 32) 
und Mell (wie ebda) deuten „Ferndorff“ (kein Adelstitel) als Werndorf bei Wildon, doch ist Ferndorf im Oberkärntner 
Drautal wahrscheinlicher. Dieser Hansgraf scheint allerdings der letzte in der Steiermark gewesen zu sein, 1535 war 
das Amt unbesetzt und blieb es, seine Agenden gingen auf andere über. – Sittig, Landstände (wie Anm. 107), S. 155f. 
– In Kaspar Breuners Kompendium über die steirische Landesverwaltung (um 1550 verfasst) kommt der Hansgraf 
nicht mehr vor. – Mell (wie ebda), S. 184.
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dingung, und etwas später, 1543, verfügte er für die untersteiermark: das ausseer Salz sollte gegen das 
überhandnehmende meersalz dorthin, also mur-abwärts geführt und auch mit Wein aus pettau, Frau-
heim/Fram, pickern/pekre und lembach/limbuš bezahlt werden.134 damit förderte er die ständischen 
Weingutsbesitzer, jedenfalls wollte er sie beruhigen.
damals war der Streit mit Wiener neustadt, dessen privilegien Ferdinand schon 1521 bestätigt hatte, 
offiziell bereits abgeschlossen, aber nicht durch Einigung und Vertrag (obwohl dieser Begriff später ge-
braucht wird), sondern – nach längerem Hin und Her – durch einen Schiedsspruch des jungen Königs, 
der für seine rechtsauffassung bezeichnend ist. am 15. dezember 1528 beurkundete er in graz lapidar 
die unvereinbarkeit der beiderseitigen privilegien. damit deren Handhabung unnötig werde, habe er 
sich von beiden parteien die endgültige entscheidung übertragen lassen. diese lautet: die neustädter 
dürfen künftig jährlich 225 Fass Grazer Maß, à 10 Eimer, den Eimer zu 64 Kandeln gerechnet, deut-
schen und ungarischen Wein, ungehindert in oder durch die Steiermark führen und verkaufen. der nicht 
genutzte teil einer Jahresquote verfällt aber. die beiderseitigen privilegien bleiben im Übrigen unbe-
rührt.135

mit einem Schlag waren die alten Streitpunkte, ob deutscher (österreichischer) oder ungarischer, ob 
Bau- oder Kaufwein hinfällig geworden, es galt nur noch die genau definierte Einfuhrmenge, umge-
rechnet 2 362,5 hl im Jahr. das war nicht wenig, aber doch viel besser als die entscheidung maximili-
ans von 1513. Wurde das eingehalten, konnten die steirischen Stände damit leben. bedenklicher hätte 
sie die rechtsform der entscheidung Ferdinands stimmen müssen: das einfache beiseiteschieben, auf-
heben althergebrachter privilegienteile durch einen landesfürstlichen Schiedsspruch – und diese privi-
legien bleiben davon ‚unberührt’! nach traditioneller auffassung waren die landschaftsfreiheiten ein 
ganzes, ein gebäude, das Herausbrechen eines teiles konnte alles zum einsturz bringen. Ferdinand, 
außerhalb des deutschen rechtsbereiches groß geworden, achtete privilegien nicht, sie waren für ihn 
und seine ebenfalls landfremden Räte jederzeit widerrufbare Gnaden, nicht das Ergebnis eines Aus-
gleichs, eines Vertrages zwischen Fürst und Ständen, zwischen ihm und einzelnen Herrschaftsträgern 
und autonomie-inhabern im land.136 Ferdinand und seine nachfolger bis ins 18. Jahrhundert haben 

134 Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 68. – Muchar, Geschichte (wie Anm. 28), Th. 8, S. 394f. – Für die Einfuhr des Meersalzes 
hatten schon 1445 die Reformation der Landhandfeste und wieder 1495 der steirische Landtag als Nordgrenze die 
Sann/Savinja in Untersteiermark festgesetzt bzw. eingefordert, offenbar vergeblich; vgl. oben, Anm. 54 u. 76. – 
Muchar (wie ebda), S. 481f. – Fräss-Ehrfeld, Geschichte (wie Anm. 42), Bd 2: Die ständische Epoche. Klagenfurt 1994, 
S. 175f., 341f.

135 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 84 (unfol.), 1521 Juli 8 Graz. – Burkert, Beschwerden (wie Anm. 102), S. 277, 286 (1527 Mai 31). 
– 1528 Dezember 15 Graz: Original, Perg.-Urk., im StLA, Laa-Urk, A 43a. – Zur Vorgeschichte: Burkert, ebda, S. 261, 
277, 286. – StLA, Laa, AA XIII ebda, 1528 ca. Jänner 7. – Die Mengen-Umrechnung bei Unger-Khull, Baravalle, 
Pirchegger u. Mensi, (alle wie Anm. 82). – Mayer, Geschichte (wie Anm. 13), Tl 2/1, S. 124 (erst zu 1569): Demnach 
betrugen ab 1555 die internen Quoten für einen Bürger 52, für einen Ratsgeschworenen 84 Eimer (das könnte für 
etwa 32 Bürger und sieben Ratsgeschworene als Weinfuhrberechtigte sprechen). Da Mayers Zuweisung zu 1569 
beweist, dass die Regelung von 1528 noch immer in Kraft war, muss der von ihm ebda zum 18. Juli 1533 gesetzte 
Erlass König Ferdinands, wonach alle Neustädter und Fremden ihre dort gekauften Weine in beliebiger Menge 
mautfrei über den Semmering führen dürfen, auf einem Irrtum oder einer Vergesslichkeit der königlichen Kanzlei 
beruhen! Auch 1577/78 ist die Einhaltung der Jahresquote durch die Neustädter belegt im Bericht des Mürzzuschla-
ger Weinhüters Martin Widner: 1 130 Eimer (= 1 186,5 hl) als erste, befreite Hälfte. – StLA, Laa, AA XIII, Sch. 82, H. 5 i 
(unfol.), 1577 Juni 29-1578 März 2. – Vgl. auch unten, Anm. 138.

136 Sutter, Ferdinand I. (wie Anm. 110), S. 52*ff., bestreitet ganz allgemein, am Beispiel des Wiener Neustädter Blutge-
richtes (1522), das er mit der Niederwerfung des Communero-Aufstandes in Spanien (1519) in Beziehung setzt, dass 
Ferdinand vom spanischen Rechtsdenken ausgegangen sei, gibt aber andernorts (S. 56*ff.) zu, dass Ferdinand wich- 
tige, auch die Stände betreffende Maßnahmen (Landgerichtsordnungen, Erbteilung von 1564 etc.) ohne ständische 
Befragung erlassen und ständische Einsprüche mit der Begründung zurückgewiesen habe, dass dies sein Wille sei 
und die Stände als „Erbuntertanen...nicht...viel zu disputieren“ hätten. Solche Antworten wären von Kaiser Fried- 
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daher bei der erbhuldigung die landesfreiheiten, die ständischen privilegien, anstandslos bestätigt, 
darunter in der Steiermark auch das – faktisch seit 1528 ungültige – Weinfuhrprivileg von 1345,  o h n e  
sich daran gebunden zu fühlen, und die Stände gaben sich damit zufrieden!137

immerhin waren die Streitigkeiten mit Wiener neustadt seither im grundsätzlichen beendet,138 allerdings 
auch deshalb, weil der Semmeringweg überhaupt an bedeutung verlor139 und die Stadt nicht mehr – wie 
unter Friedrich iii. und maximilian – sich besonderer Förderung durch den landesfürsten erfreute. Seit 
Ferdinand i., seit der Wiener Stadtordnung von 1526, ging es mit den städtischen autonomien überall 
bergab. das merkten die neustädter auch später mehrfach, wobei sich manchmal seltsame, neuartige 
Koalitionen ergaben. 1570 wandte sich die Stadt an die steirischen landschaftsverordneten. Sie berich-
tete, dass der abt (Kaspar) von neuberg über 20 Wagenschwer Wein bei pfaffstätten und gumpoldskir-
chen gekauft habe und durch (bad) Fischau zuführen ließ, was den Freiheiten der neustadt u n d der 
landschaft widerspreche. die bürger baten die Verordneten, das dem abt zu verbieten und eventuell 
bei der („niederösterreichischen“) regierung und Kammer zu intervenieren; man habe das selbst auch 
schon getan, aber nichts erreicht. dann ersuchten die Städter um eine abschrift des „Vertrages“ Kaiser 
Friedrichs (Weinfuhrordnung von 1448). die Verordneten antworteten freundlich dankend und schick-
ten die abschrift. Viel geholfen scheint das nicht zu haben, denn der landesfürst von neuberg, erzher-
zog Karl ii., ergriff partei für das Kloster.140

Es war jedoch nicht so, dass nun die Weinfuhr aus Ungarn und Österreich keine Gefahr mehr für die 
Steirer gewesen wäre, eher verlagerte sich das zuvor auf Wiener Neustadt fixierte Problem: statt  e i n e m  
zeigten sich nun  m e h r e r e  Schwerpunkte. So erscheint seit 1526 die – an sich geringe – Weinfuhr 
der armen marktbürger von Schottwien im Schriftverkehr der steirischen landschaftsverordneten: die 
ursprünglich 32 Saumlasten im Jahr, die ihnen Kaiser Friedrich gestattet hatte,141 waren 1511 auf  
16 halbiert, aber offenbar inzwischen wieder überschritten worden. der verordnete ausschuss wies den 
abt oswald von neuberg an, die auf seinen gründen zum Verkauf niedergelegten Weine der Schottwie-
ner zu beschlagnahmen.142 zu anfang 1532 wandten sich richter, rat und gemeinde von Schottwien 

rich III. oder Maximilian I. unmöglich gewesen! Zur deutschen Rechtslage vgl. etwa Otto Brunner, Land und Herr-
schaft. Grundlagen der territorialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im Mittelalter. (5. Aufl. Wien 1965) 
Darmstadt 1973, bes. S. 358ff., 394f., 404ff., 413f., 423ff.

137 Die Folgen (1550) vgl. unten, vor Anm. 183.

138 1529 beklagt sich ein Bürger im Namen der Stadt über einen Streit mit dem Weinhüter: Dieser wolle das (Wein)jahr 
mit Michaeli (September 29) beginnen, die Stadt daggen mit Weihnachten (Dezember 25). Da das „Gmain lesen“ in 
Österreich immer zu „Collmani“ (Oktober 13) beginne, kämen zwei Jahres(wein)zettel, der alte und der neue, 
zusammen. Die Stadt bittet die steirische Landschaft, es bei Weihnachten zu belassen. StLA, Laa, AA XIII, Sch. 84 
(unfol.). – Dann und wann wurden später noch Klagen der oder gegen die Neustädter laut: 1538/39, als sie nach 
einer irrtümlichen Beschlagnahme von 30 Weinfässern einen geringen Schaden – 20 lb. den. (fl.) – vom Weinhüter 
erstattet haben wollten oder, da er dazu nicht in der Lage war, eine höhere Einfuhrquote verlangten, was die 
steirischen Landschaftsverordneten abwiesen. 1578 und 1579 überschritten die Neustädter angeblich die Fuhrmen-
gen; 1579, als die Landschaftsverordneten ihnen eine Bestechung des Mürzzuschlager Weinhüters nachsagten; dann 
1581 und 1586, als man auf dem steirischen Landtag die gänzliche Aufhebung der Neustädter Weinfuhr über den 
Semmering erwog: StLA ebda, Sch. 83, H 5 r (unfol.), 1538 September 3 Graz, 1578 Dezember 19, 1579 September 21 
u. 26 Graz; Sch. 84 (unfol.), 1539 Jänner 15 Wr. Neustadt; Sch. 73 (unfol.), 1579 September 26 Graz. – Mayer, Ge-
schichte (wie Anm. 13), Tl 2/1, S. 124f.

139 Pickl, Lage (wie Anm. 60), S. l02.

140 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 86 (unfol.), 1570 November 30 Wr. Neustadt (in Graz eingetroffen am 7. Dezember), 1571 Feb- 
ruar 5 Graz (2. Antwort der Verordneten). – Ebda die Eingriffe des Erzherzogs in der Folge und weiteres bis ins  
18. Jahrhundert. Zur Weinfuhrordnung von 1448 oben, b. Anm. 56.

141 Vgl. oben, Anm. 100.

142 StLA ebda, Sch. 82, H. 5 k (unfol.) u. Sch. 86 (unfol.), 1526 November 17 Graz.
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bittweise an die Verordneten, und zwar nicht ungeschickt: das steirische privivileg über das einfuhr-
verbot stamme aus einer zeit, da Schottwien noch zur Steiermark gehörte – das war richtig! dann habe 
Kaiser Friedrich ihnen 28 (= 32!) lasten zugestanden, was dem steirischen privileg „ein wenig“ wider-
spreche. nun seien sie aus der Steiermark ausgesperrt – wie gerne würden sie wieder in die Steiermark 
„eingeleybt“ werden, wenn die Steirer einen Weg dazu wüssten! die armen bürger sitzen „in der khlau-
sen [...] an ainem wintterigen vnnd vnfruchtbarn ordt“, ihre sauren bauweine können neben den guten 
in Österreich nicht bestehen; wenn sie nicht über den Semmering geführt werden können, sind die 
bürger erledigt: sie können ihre befestigte Klause nicht mehr erhalten und müssen Haus und Weingar-
ten verlassen. Überdies habe das dienstvolk der Steirer im letzten türkenkrieg (1529) den bürgern 
schweren Schaden zugefügt, manche haben sich davon bis heute nicht erholt. Wenn sie wenigstens die 
28 lasten führen dürften...?143

der steirische landtag ließ sich teilweise erweichen: am l0. märz 1532 gestand er den Schottwienern 
gnadenhalber je 24 Lasten auf drei Jahre zu. Der neue Landeshauptmann Hans Ungnad, der Verweser 
adam von Hollenegg und die Verordneten schrieben dem Weinhüter leonhard Felber, 24 Schottwiener 
lasten passieren und verkaufen zu lassen, doch müsse er die vom marktrichter ausgefertigten Weinzettel 
kontrollieren und achtgeben, dass nicht mehr oder anderer Wein darunter gemischt werde.144 noch im 
selben Jahr kam es zum großen türkeneinfall, wobei die Schottwiener neuerlich schwere Schäden erlitten, 
aber nicht durch die türken, sondern durch das eigene Kriegsvolk: die 1 000 „husarischen“ reiter des 
steirischen Feldhauptmanns Hans Katzianer plünderten Häuser und Felder, und auch das durchziehende 
kaiserliche Kriegsvolk plünderte und brannte – hier spielten wohl mangelnde disziplin und schlechte 
Soldzahlung zusammen. die meisten Häuser im markt waren nun verlassen, die Überlebenden hatten 
kaum das notwendigste zum leben. Sie baten König Ferdinand um 20 Jahre Steuerfreiheit, sonst würde 
der markt ganz veröden, und um Hilfe bei den Steirern, damit man 33-40 Fass bauwein über den Semme-
ring führen und bis Kindberg verkaufen könne.145 Wieder kam es zu Verhandlungen zwischen Schottwien 
und der steirischen landschaft, und diese gestattete – nur aus gutem Willen, nicht aus einem recht und 
ohne Schaden für die landesprivilegien – auf ein Jahr 24 lasten oder Fuder zu führen und zu verkaufen.146

So schleppten sich die Schottwiener weiter, von einer kurzfristigen bewilligung zur nächsten, ließen 
einflussreiche Schlosspfleger von Klamm für sich intervenieren – 1542 und 1564 den berühmten Frei-
herrn Siegmund von Herberstein – oder wandten sich direkt an den landesfürsten, indem sie ihre kli-
matischen und kriegerischen nachteile betonten.147 Sogar beim Kaiser, maximilian ii., wurden sie 1569 
vorstellig, der auch prompt bei der steirischen landschaft intervenierte. aber diese antwortete, dass ihre 
„Freiheit“ viel älter sei als die der Schottwiener und dass die Steirer sogar die „Freiheit“ der Wiener 
neustädter – auch diese älter als die der Schottwiener! – nicht dulden, weil die neustädter „par-

143 StLA ebda, Sch. 82, H. 5 k, 1532 vor März l0 Schottwien. – Zu den Plünderungen durch eigenes Kriegsvolk vgl. unten, 
Anm. 145.

144 StLA ebda, 1532 März 17 Graz.

145 StLA ebda, 1537 vor Jänner 22 Wien (?). – Die Plünderungen durch kaiserliche Söldner auch bei Max Weltin, Das 
Pittener Gebiet. In: Kühtreiber, Mochty, Weltin, Wehrbauten und Adelssitze (wie Anm. 15), S. 227. – Im Mai 1533 
beklagte der Frühmesskaplan von Kindberg das Verderben seiner österreichischen Güter durch „Tallianer“ (Italiener) 
und Spanier, er bat um Aufhebung der Beschlagnahme seines österreichischen Bauweins; die Verordneten stimmten 
für diesmal zu. StLA ebda, Sch. 77 (unfol.), 1533 Mai 14 Graz. – Zur Pfarre Kindberg vgl. oben, Anm. 119.

146 StLA ebda, 1537 November 16 Schottwien, November 18 Graz; dabei auch eine Intervention König Ferdinands für 
Schottwien, 1537 April 4 Prag.

147 StLA ebda, 1542 Jänner 31 Schl. Klamm; Sch. 78, H. 6 (unfol.), 1564 November 15 Wien; Sch, 82, H. 5 k (unfol.), 1564 
vor März 15 Schottwien, März 29 Graz, die ablehnende Antwort der Landschaft. – Zu den Herbersteinern auf Klamm 
vgl. Weltin, Das Pittener Gebiet (wie Anm. 145), S. 134.
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ticular“-Freiheit die „general“-Freiheiten der landschaft in nichts „derogiren (aufheben) solle“.148 die 
Formulierung ist gleichzeitig ein schönes beispiel für das deutschrechtliche denken der Stände, ausge-
drückt mit römisch-rechtlichen Begriffen: das ältere und Allgemein-Privileg zieht dem jüngeren und 
einzelprivileg vor! Weiters argumentierten die Steirer, dass die „Freiheit“ der Schottwiener „dispudier-
lich“ sei, und der beweis ihrer ruhigen (unangefochtenen) „posseß, nutz vnnd gewer“ bisher nicht er-
bracht wurde; sie gestanden also auch kein durch längeren gebrauch ersessenes recht zu. zuletzt er-
suchten sie den Kaiser, ihre ablehnung nicht als ungehorsam aufzufassen, sondern als notwendige 
Wahrung der Landesfreiheiten. Dennoch schrieb Kaiser Maximilian an seinen jüngsten Bruder Karl, 
den Herrn der innerösterreichischen länder, die Schottwiener „Freiheit“ zu handhaben.149

das dürfte mit wenig erfolg geschehen sein, und außerdem erstand den Schottwienern damals ein neu-
er Feind: die Wiener neustädter, in deren Windschatten sie bisher als eine art stiller Juniorpartner 
agieren konnten, wandten sich gegen sie. dafür hatten die Städter sich sogar der Hilfe des Kaisers ver-
sichert, der auf ihre bitte den Schottwienern befahl, ihre ungebührliche Weinfuhr einzustellen. um ihr 
ziel, die ausschaltung des kleinen Konkurrenten, zu erreichen, zögerten die neustädter nicht, sich mit 
ihrem alten Feind, dem Weinhüter in mürzzuschlag, zu verbünden! geradezu genießerisch berichteten 
sie den steirischen landschaftsverordneten, dass der Weinhüter einige geschmuggelte Weinfässer der 
Schottwiener „gespännt vnnd abgeschossen“ und den Kaufpreis dafür „in verbott gelegt“ (gesperrt) 
habe. Sie baten die Verordneten dringend, die beschlagnahmten Weine ja nicht zurückzugeben, anderen 
zur abschreckung, oder, wenn schon, dann nur gegen eine Strafsumme, damit die „Freiheiten“ der 
neustädter  u n d  der landschaft gewahrt werden.150 trotzdem versuchten die Schottwiener immer 
wieder bei den Verordneten ihr glück, wobei sie ihren wirksamsten Förderer, den landesfürsten, ein-
setzten. die Verordneten forderten die bürger auf, bessere „probationen“ (beweise) als die vorgelegten 
beizubringen, sonst könnte die 114 Jahre ältere generalfreiheit (1345–1459) der landschaft durch die 
Spezialfreiheit der Schottwiener nicht beeinträchtigt werden.151

ein Jahr später, im dezember 1570, berichtete der mürzzuschlager Weinhüter, niklas Feichter, im rah-
men seiner Quartalsabrechnung den landschaftsverordneten auch über einige beschlagnahmen von 
Schottwiener Wein; es waren geringe mengen: zwei „Fässel“ da, sechs „Fässel“ dort (ein ‚Fässel’ ent-
hielt anderthalb bis drei grazer eimer = ca. 157,5 - 315 l. Feichter füllte den Wein eimerweise ab und 
verkaufte ihn um 3,5 fl. pro Eimer; das Geld übernahm er in Abschlag seines ausständigen Soldes. Ei-
niger Wein war aber bereits „au(s)geley(t)gebt“ (ausgeschenkt), worauf er den Kaufpreis beschlagnah-
men wollte, aber nicht mehr konnte. zuletzt bat er um informationen über einfuhrberechtigungen und 
um Weiterbestellung im amt, obwohl er anscheinend nicht lese- und schreibkundig war, was die Ver-
ordneten kritisiert hatten.152 der Weinfuhrstreit der Schottwiener mit den Steirern, die beschlagnahmen 
durch die Weinhüter, interventionen des erzherzogs, beschwerden und beweisführungen gingen eben-
so weiter wie die Wiener neustädter Klagen gegen die marktbürger – bis 1633 ist das belegt!

148 StLA ebda, 1569 Juni 13 Graz. 

149 StLA ebda, 1569 Juli 15 Wien. 

150 StLA ebda, 1569 Juli 21 Wr. Neustadt.

151 StLA ebda, 1569 November 24 Graz, vor November 28, November 28 Graz: Erzherzog Karl II. befiehlt zwei Kammer- 
räten, rasch zu den Ständen ins Landhaus zu gehen und sie zu bewegen, der Schottwiener Supplik stattzugeben; 
ebda, Dezember 7 Graz: ablehnende Antwort der Stände.

152 StLA ebda, Sch. 80 (unfol.), 1570 Dezember 11-15 Mürzzuschlag. – Zu „ausgeleytgebt“: Leitgeb = Wirt. – Zum Grazer 
Eimer (105 l) vgl. oben, Anm. 82. – Der hohe Preis, 3 fl. 4 ß. (= ca. 2 Kreuzer pro Liter) für einen angeblich sauren, 
schlechten Wein ist erstaunlich: schlechtes Weinjahr?
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Wenn die ‚richtigen’ Verordneten beisammen saßen, hatten es auch die steirschen adeligen nicht leicht, 
ihre ausländische Weinfuhr durchzusetzen. im Jänner 1539 beklagte sich Jörg von liechtenstein-mu-
rau: er und sein Vetter otto hätten keinen steirischen bauwein, auch keinen bergrecht- oder zehent-
wein. Seinen österreichischen bauwein von der letzten lese (oktober 1538), vier Wagenschwer =  
115 eimer, habe er nach Wiener neustadt führen lassen und wolle ihn nach murau bringen. er bat die 
Verordneten um ein entsprechendes Schreiben an den mürzzuschlager Weinhüter. Seine bitte wurde 
abgelehnt, worauf er sich an das regiment der „niederösterreichischen“ länder wandte: Sein ersuchen 
sei durch die landschaftsprivilegien und die Reformation der Landhandfeste gedeckt, worin die Wein- 
fuhr aus Österreich bedingungsweise erlaubt sei (kein bauweinbesitz in der Steiermark). das regiment 
setzte sich für ihn ein: Wenn sich die Sache – wie dargestellt verhalte – und die beschwerde berechtigt 
sei, solle der landeshauptmann die landschaft bzw. die Verordneten anweisen, liechtensteins Wein- 
fuhr zu gestatten. diese merkten nun, dass sie über das ziel hinausgeschossen waren, und erteilten die 
erlaubnis.153

anderseits gab es Fälle, in denen die landschaft schlecht ‚nein’ sagen konnte: König Ferdinand hatte 
den bürgern von güns/Köszeg wegen ihrer beteiligung an der Verteidigung gegen die türken (1532) 
eine allgemeine Weinfuhrfreiheit für ihre bauweine in den erblanden verliehen und die steirische land-
schaft davon verständigt. anscheinend gab es dabei Schwierigkeiten, denn der ruhmbedeckte Kom-
mandant und Pfleger von Güns, Niklas Jurischitz (Juricić), schrieb 1534 den Steirern einen Empfeh-
lungsbrief für seine bürger, die sich „cristlich, erlich vnnd woll“ verhalten hätten. Wenn die Steirer ih-
nen die Weinfuhr erlauben, würden andere sich ein beispiel daran nehmen und ebenso brav verteidigen. 
Jurischitz wies auf seine Hilfe für die Steiermark im bauern- und türkenkrieg (1525, 1529, 1532) hin, 
wofür sie ihn ja auch so geehrt hätten, dass er sich geradezu für einen geborenen Steirer achte!154 das 
war starkes Feuer, der kroatische Haudegen wusste, wie die Steirer angeredet werden wollten: seine 
mischung aus Kriegskameradschaft, christlicher Solidarität und steirischer Heimat blieb gewiss nicht 
ohne Wirkung, obwohl damals die beziehungen der steirischen Stände zu ihren ungarischen nachbarn 
durch grenzfehden belastet waren.155

trotz des einsatzes hauptamtlicher Weinhüter ließen die landschaftsverordneten in ihrem bemühen 
nicht nach, auch die einzelnen Stände zur Wachsamkeit anzuhalten. im mai 1533 forderten sie richter 
und rat von mürzzuschlag auf, die wider die landschaftsfreiheit zum Verkauf eingeführten österreichi-
schen Bauweine einiger Pfarrer und Benefiziaten nicht durchzulassen, natürlich auch die ihrer eigenen 
bürger nicht. dabei schrieben die Verordneten klar, sie wollten erreichen, dass alle besitzer ihre auslän-
dischen Weingärten verkaufen, dann würde überhaupt kein Wein eingeführt!156 im Herbst 1540 baten 
sie in beschwörendem ton den admonter abt (amand), der doch „nicht der wenigist mitlandtman“ sei, 
nach einer reichlichen lese in der Steiermark die österreichische Weinfuhr über den pyhrnpass (945 m) 

153 StLA ebda, Sch. 77 (unfol.), 1539 Jänner l0 Murau, ca. Juni Murau, Juli 1, Juli 2 Wien. – Vgl. auch oben, Anm. 124.

154 Originalbrief im StLA, ebda, Sch. 75, fol. 25f. (1534 Oktober 16 Wien). – Über die Günser Weine vgl. oben, b. Anm. 47. 
– Vgl. den Beitrag von István Bariska, Der Günser Wein und das Weinbuch, in diesem Band. Über das dortige Wein- 
maß „Em(m)erl“ (l0 1) den von Harald Prickler, Kleinbäuerliche Weinwirtschaft zur Biedermeierzeit, (1 ungar. Eimer = 
54 1). – Zu Jurischitz in Güns vgl. jetzt Elisabeth Gmoser, Geschichte der Herrschaft Güns als kaiserliches Kammergut 
unter österreichischer Verwaltung (1491–1647). Eisenstadt 2002 (Burgenländische Forschungen, Bd 86), S. 95ff., l04ff.

155 Dazu Arthur Steinwenter, Materialien zur Geschichte der östlichen Steiermark unter der Landeshauptmannschaft 
Hans Ungnad’s, Freiherrn von Sonneck in den Jahren 1530–1544. In: BKStGQ 19 (1883), S. 92ff. – Krones, Materialien 
(wie Anm. 112), S. 34, Nr. 32. – Allerdings waren die Günser Bürger z. T. Deutsche, vgl. den Vortrag von István Bariska 
Der Weinbau in Köszeg bis 1800 bei den Schlaininger Gesprächen 1998.

156 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 77 (unfol.), 1533 Mai 14 Graz. – Die Pfarren vgl. in der Liste oben, Anm. 119.
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durch Kontrollen und beschlagnahmen in St. gallen(-altenmarkt) zu unterbinden, ausgenommen den 
Wein für die Bergwerke. Ein ähnliches Schreiben erhielt der Pfleger des Pfandinhabers Hans Hoffmann 
zu Wolkenstein im ennstal.157 der admonter und Hoffmann waren die tonangebenden Herrschaftsinha-
ber in diesem raum.158 zwischen ihnen und den landschaftsverordneten spielte sich in den vierziger 
Jahren der hauptsächliche Schriftverkehr wegen der ausländischen Weinfuhr ab. die Stände bildeten 
noch immer – trotz der um sich greifenden, ihre innensolidarisierung fördernden lutherischen reforma-
tion – keinen geschlossenen block gegenüber dem katholischen landesfürsten, wenigstens nicht, wenn 
es um die wirtschaftlichen Interessen jedes Einzelnen ging. Die Ermahnungen ihrer eigenen gewählten 
Vertretung, der Verordneten, verhallten oder wurden mit manchmal eigenartigen begründungen zu-
rückgewiesen.
besonders in Jahren, da der untersteirische Wein gut geriet und wohlfeil war, wurde die österreichische 
einfuhr als unnötig und störend empfunden. So baten die Verordneten im november 1545 den Freiherrn 
Hoffmann, er möge die in großer menge durch das landgericht Wolkenstein geführten österreichischen 
Weine „abschiessen“ und zu Handen der landschaft beschlagnahmen. die gleiche bitte erging im  
mai 1546 an den neuen admonter abt Valentin, der von sich aus die Verordneten um Verhaltensmaß- 
regeln gebeten hatte.159 Der Abt schien gutwillig, während Hoffmann zwar vorgab, seine Pfleger und Amt-
leute entsprechend angewiesen zu haben, aber die Wirkung ließ zu wünschen übrig oder hielt nicht lange an.
im dezember 1549 wiederholten Herren und landleute ihr ersuchen an Hoffmann, den pyhrnweg für 
österreichische Weine zu sperren, damit die Weinfuhr von untersteier und die gegenfracht Salz voran-
komme und der gemeine bauersmann gelegenheit zum nebenverdienst (als Fuhrmann)160 erhalte – we-
gen der österreichischen Weinfuhr in die Steiermark sei das Fuder Salz von 26 auf 45 Kreuzer gestie-
gen! Schließlich kündigten die Stände die absendung einiger personen an, die mit Hilfe von Hoffmanns 
Pflegern und Amtleuten den fremden Weinfuhren auflauern sollten.161

deutlicher hätten sie ihr misstrauen gegen Hoffmann nicht ausdrücken können, ohne direkte, persönli-
che Vorwürfe zu erheben. So fasste es Hoffmann auch auf, seine postwendende antwort lautete ableh-
nend, pikiert: Er habe seinem Wolkensteiner Pfleger mehrfach entsprechende Befehle erteilt, und dieser 
habe sich – laut seinen angaben – auch daran gehalten. ein tätliches eingreifen der angekündigten 
personen in das exemte königliche landgericht Wolkenstein könne er nicht dulden, diese personen 
müssten vielmehr ihre etwaigen Informationen dem Pfleger mitteilen, der gemäß Hoffmanns Befehl für 
die bestrafung zu sorgen habe. im Übrigen werde die landschaft ihre leute gewiss dahingehend an-
weisen, dass die zufuhr für die bergwerke nicht behindert werde und der König sich beschwere! dann 

157 StLA ebda, Sch. 73 (unfol.), 1540 Oktober 26 Graz. – Dazu gehört Burkert, Ferdinand I. (wie Anm. 17), S. 349, und 
vielleicht auch Krones, Materialien (wie Anm. 112), S. 41, Nr. 90 u. 91.

158 Das große Landgericht Wolkenstein (Sitz auf der Burg über Wörschach) reichte von der Salzburger Grenze an der 
Mandling bis vor Selzthal, wo das Landgericht Admont anschloß, und das Paltental aufwärts bis über die Wasser-
scheide östlich vom Schoberpass. Das kleinere Landgericht Admont umfasste den gleichnamigen Talkessel und das 
Gesäuse bis vor Hieflau; das nördlich anschließende Landgericht Gallenstein war ebenfalls in der Hand des Admonter 
Abtes. Die Nordgrenzen dieser drei Landgerichte bildeten teilweise die Landesgrenze zwischen Österreich ob und 
unter der Enns einerseits und der Steiermark anderseits. – Vgl. die Karten im Historischen Atlas der österreichischen 
Alpenländer. Wien (1906ff.), Bl. l0, 11, 17, 18.

159 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73 (unfol.), 1545 November 21 Graz, 1546 Mai 14 Graz. – Vgl. auch Krones, Vorarbeiten (wie 
Anm. 126), S. 49. – Über Admonter Schwierigkeiten beim Absatz seiner nicht zum steirischen Import zugelassenen, 
sauren österreichischen Weine aus dem Raum Krems – Wachau (1556) vgl. Leskoschek, Geschichte (wie Anm. 4),  
S. 132 (nach Wichner).

160 Nicht alle grundherrlichen Transporte durch Untertanen waren gratis, liefen auf Robotbasis, vgl. z. B. Valentinitsch, 
Weinhandel (wie Anm. 4), S. 225f.

161 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73 (unfol.), 1549 Dezember 16 Graz.
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empfahl sich Hoffmann als „guter und getreuer Steirer [...]“162. – Hier lässt sich die Westwanderung und 
ausbreitung der Weinschmuggelräume deutlich ablesen: Von der lafnitzgrenze über den Wechsel und 
Semmering zum buchauersattel/St. gallen und dem pyhrnpass.
dazu gehört auch die erneuerung des alten St. gallener Weinfuhrstreites (von 1506/18).163 der markt 
unterstand nun wieder der Herrschaft des abtes (amand) von admont, der aber anfangs nur am rande 
berührt war. losgetreten wurde die Sache zu Jahresbeginn 1539 von den eisenerzern, d. h. den rad-
meistern und bürgern der wichtigsten bergbaugemeinde der Steiermark. in einem sehr selbstbewus-
sten Schreiben an König Ferdinand – sie kannten ihren Wert! – beschwerten sie sich, dass der admon-
ter Pfleger auf Gallenstein, (Paul) von Stainach, ihre Weinzufuhr aus Österreich verbiete und be-
schlagnahme, obwohl sie von jeher berechtigt waren, ihr Eisen mit den Bürgern von Steyr und Weyer 
gegen deren Wein, getreide, Fleisch, tuch usw. zu tauschen. Für den Wein gelte das Fuhrrecht nur bis 
zum präbichl (nicht hinab nach Vordernberg). Frühere Versuche der steirischen landschaft, die Wein- 
fuhr nach Eisenerz mit Hilfe des Gallensteiner Pflegers zu verhindern, wurden auf Ansinnen des da-
maligen amtmanns und Forstmeisters zu eisenerz und Vordernberg, Hans Haug (†), von Kaiser ma-
ximilian verboten, der entsprechende befehle durch den landeshauptmann (dietrichstein †) und den 
abtbischof (christoph rauber †) ergehen ließ. der Schaden für das landesfürstliche Kammergut wie 
für die Kaufleute und Handwerker hier, die vom „hoch beruembten“ Eisen, der reichen und milden 
Gottesgabe, leben, sei klar erkennbar, und der Wein werde ja auch nicht weiter verkauft, sondern die-
ne nur dem unterhalt der hart arbeitenden am bergwerk! Über den erfolg der Supplik ist nichts be-
kannt, doch steht außer zweifel, dass die Wiener regierung anf Seiten der ‚bergverwandten’ stand, 
welche die Kammereinnahmen auffüllten.164

Überdies setzte sich der nächste admonter abt, Valentin abel, für seine untertanen ein, als im Herbst 
1549 landschaftliche Überreiter österreichische Weine bei Fuhrleuten von St. gallen, altenmarkt, landl 
und palfau beschlagnahmten: die armen untertanen hätten eben keine ahnung von den landschafts-
freiheiten! die antwort der Verordneten war kühl: der abt müsse doch das Weinfuhrverbot der landes-
freiheit kennen, es wäre seine Pflicht gewesen, die Untertanen entsprechend anzuweisen und den ver-
botenen Wein selbst zu beschlagnahmen. daher haben die Weinhüter auftrag, den beschlagnahmten 
Wein zu Handen der landschaft zu versilbern. Überdies habe man gehört, dass abt Valentin vor einigen 
Jahren weitere Weingärten in Österreich gekauft habe und deren Wein widerrechtlich, innerhalb seiner 
befreiten Weinfuhr, „einschlaipfen“ lasse. brüsk wurde der abt aufgefordert, am nächsten landtag alle 
admontischen „Freiheiten“ und „schein“, betreffend seine Weingärten, vorzulegen. die Verordneten 
schlossen mit: „Wunschen euch die gnad des herrn“. Schon zuvor hatten die landschaftlichen Wein-Über-
reiter beim pfarrer von St. gallen 20 Fass österreichischen Weines gefunden, der nach aussage des 
abtes nur zur Versorgung des pfarrhofs dienen sollte. die Verordneten erklärten, das dem abt als einem 

162 StLA ebda, 1549 Dezember 26 Steyr: Hans Hoffmann war, im Gegensatz zu seinen Söhnen, noch katholisch. – Weitere 
diesbezügliche Beschwerden der Landschaft gegen einzelne Stände, samt Korrespondenzen (1560ff.), ebda, Sch. 75, 
fol. 36ff., 53ff. u. ö. – Der oberste Zeugmeister König Ferdinands, Maximilian Leysser, verlangte als Inhaber des Schlos- 
ses und der Maut Wildon von seinen Bauwein führenden Standesgenossen jahrzehntelang widerrechtlich Maut, was 
ihm der König verbieten musste: StLA, Laa-Urk. A 47c u. 47d (1551). – Burkert, Beschwerden (wie Anm. 102), S. 264f., 
283 (1527/43). – Vgl. auch unten, Anm. 183.

163 Vgl. oben, b. Anm. 95-98.

164 StLA, Laa, AA XIII, Sch, 78, H. 6 (unfol.), 1539 vor Februar 6 Eisenerz. – Der Abtbischof Christoph Rauher war 1536 
gestorben, sein Nachfolger Amand Hünerwolf († 1545), dann Valentin Abel (resigniert 1568): Wichner, Geschichte 
(wie Anm. 8), Bd 4, S. 113, 115, 130f.
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landmann derzeit(!) glauben zu wollen, sie forderten ihn aber auf, sein Versprechen einzuhalten, denn 
man würde das genau beobachten. „gottes gnad sey mit vns allen“.165

der abt antwortete umgehend und in gekränktem ton: durch seine beschuldigung werde das alte 
recht des Klosters, wonach dessen Hof- und bauweine aus der Steiermark und Österreich durch seine 
untertanen für den bedarf der landesfürstlichen bergwerke geführt und ausgeschenkt werden dürfen, 
in Frage gestellt. als belege brachte er die urkunde maximilians von 1506 und den befehl an den abt-
bischof christoph rauber von 1518 vor. die 20 Fass österreichischen Weines im pfarrhof St. gallen 
erklärte er damit, dass er diesen bauwein wegen „böses wegs“ nicht nach admont führen lassen konn-
te, ihn deshalb herkommensgemäß „einlegen“ musste; es seien auch nicht Fass, sondern „vässlen“ zu je 
8-12 österreichischen eimern inhalt,166 denn admont habe derzeit nur wenig Weinbau in Österreich. 
davon habe Valentin dem St. gallener pfarrer vier Fässchen, also vier Startin (2 l00 l), wie alljährlich 
zugewiesen. die angeblichen Weingartenkäufe in Österreich seien teilweise rücklösungen der in der 
Quart (1529) versetzten güter, wofür der Vorgänger Valentins (abt amand) 1 000 lb. den. aufbrachte, 
die Valentin noch immer mit l00 lb. den. jährlich verzinsen müsse. Auch die Weine der noch nicht aus-
gelösten Weingärten seien jahrhundertelang samt den steirischen Bauweinen Admonts unwiderspro-
chen zugeführt und ausgeschenkt worden. dieses recht wäre dem abt lieber als die Weinfuhr und der 
ausschank seiner (St. gallener) untertanen bei den bergwerken. zuletzt beklagt er sich über die ihm 
zugekommenen widersprüchlichen Weisungen: landschaftliche generalmandate zur beschlagnahme 
fremder Weinfuhr einerseits und (landesfürstliche) „poleten oder pospärthen“ (passierscheine) ander-
seits – woran solle man sich halten? nun, die landschaft nahm die rechtfertigung des „Herrn Suppli-
kanten“ als völlig genügend an, sie drückte nur ihre Hoffnung aus, der abt werde als getreuer mitland-
mann ihre privilegien handhaben helfen.167 
Jetzt war eine Weile ruhe, und unter dem nachfolger Valentins, abt lorenz, einem italiener, erreichten 
die St. gallener sogar eine bestätigung ihrer Weinfuhrfreiheit von 1506 durch erzherzog Karl (1569). 
nicht zur Freude der landschaft, die dem abt 1572 vorwarf, den Weinhütern nicht geholfen, sondern 
sie beschimpft und bedroht zu haben; sie verlangte Schadenersatz. der abt erwiderte, er habe heuer wie 
jedes Jahr zur Handhabung der Landschaftsfreiheiten wie auch der Stiftsgerechtsame betreffend die 
bau- und zinsweine das einfuhrverbot fremder Weine in St. gallen, landl usw. verkünden lassen. Vor 
kurzem seien jedoch in einem Landtagsbeschluss zwei Gulden Aufschlag pro Saumlast eingeführten 
ausländischen Weines festgelegt worden; mangels erläuterung wurde das allgemein so verstanden, dass 
nun jedermann Wein führen dürfe. Dennoch wurden nach Aussage der Weinhüter nur zwei bis drei 
Saum davon öffentlich „verleitgebt“. aber sogar das sei nur durch die kürzlichen Wassergüsse, die 
Wege und brücken zerstörten, verursacht worden, weil kein (steirischer) landwein zugeführt werden 
konnte. da hier derzeit kein Wein zum Verkauf stehe, musste der abt, um die wenigen reisenden, Kran-

165 StLA ebda, Sch. 80 (unfol.), 1550 Jänner 13 Graz, Jänner 21 Graz. – Die abschließenden Segensformeln klingen bereits 
evangelisch und könnten eine zusätzliche Spitze gegen Abt Valentin sein, der Landtagskommissar des Landesfürsten 
und natürlich katholisch war – die Stände waren zumeist schon Protestanten. Anderseits lobt ihn der evangelische 
Landeshauptmann Hans Ungnad 1562. – Wichner, Geschichte (wie Anm. 8), Bd 4,  S. 163, vgl. auch  S. 178ff. 

166 1 österr. Eimer = 58 1; vgl. oben, Anm. 82. – 8 Eimer = 464 1, 12 Eimer = 696 1, der Startin (525/566 1) liegt dazwi-
schen.

167 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 8o (unfol.), 1550 nach März 13 Admont, März 24 Graz. – Die Quart war eine vom Papst be- 
willigte Zwangsabgabe, ein Virrtel von allen Kirchengütern, zweckgebunden für den Türkenkrieg. – Pirchegger, 
Geschichte (wie Anm. 15), S. 371ff. – Obwohl der Abt und seine St. Gallener Untertanen bei der Weinfuhr keineswegs 
einig waren, gestand er ihnen 1555 ein Vorschlagsrecht bei der Marktrichterwahl zu. – Wichner, Geschichte (wie 
Anm. 8), Bd 4, S. 147.
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ken etc. zu versorgen, das bisschen Wein durchgehen lassen – eine Schwächung der landesfreiheiten 
sei das nicht! im Übrigen sei die Kontrolle der für die bergwerke und sonst befreiten Weinfuhren Sache 
der Weinhüter – hier kritisiert der abt ihr benehmen und ihre dienstauffassung.168

Der 1572 von der Landschaft auferlegte Einfuhrzoll, zwei fl. pro Saumlast, veranlasste die Bürger und 
Hammermeister von St. gallen zu einem beschwerdebrief an erzherzog Karl: die so wertvolle bestä-
tigung ihres Weinfuhrrechtes nütze ihnen nichts mehr, die besten arbeiter verlassen ihre betriebe, weil 
proviant und Wein in Österreich billiger seien; hier bleibe nur miserables gesinde. die Qualität der 
eisenverarbeitung geht zurück, was dem Kammergut des Fürsten und den bürgern schadet. aber selbst 
wenn man die guten arbeiter halten kann, werden sie wegen des aufschlags lohnerhöhung verlangen. 
eine ausnahme von diesem aufschlag für St. gallen sei unbedingt erforderlich.169

die weitere entwicklung dieses Streites zeigt immer deutlicher nicht zwei, sondern drei parteien: die 
landschaft, den abt und die St. gallener – hinter diesen stand zumeist der landesfürst, der zugleich der 
Schiedsrichter war. er leitete die beschwerdeschrift den Ständen zu mit dem ersuchen, die armen 
Supplikanten des aufschlags zu entheben (Jänner 1574).170 Wieder entstand ein jahrelanges Hin und 
Her, während dessen sich die anzahl der – nach meinung der landschaft – illegal Weinführenden be-
trächtlich vermehrte: zu den St. gallenern, die ‚am ball blieben’, kamen die Öblarner, eisenerzer, 
Vordernberger und rattener. Sie hatten alle mit der berg- oder Hammerwerksversorgung zu tun. die 
Öblarner, admonter untertanen, belieferten den Kupferbergbau in der Walchen (tauerntal südöstlich 
Öblarn), die rattener, untertanen der österreichischen Herrschaft Kranichberg, betrieben eisenhäm-
mer,171 und die Weinfuhren der eisenerzer und Vordernberger verstehen sich von selbst. im Juni 1579 
antwortete erzherzog Karl der steirischen landschaft auf ihre beschwerden gegen die Weinfuhr der 
obigen in bildkräftiger Sprache: die orte seien diesbezüglich wegen der landeswohlfahrt von alters her 
gefreit für den Fall, dass der steirische Wein missrate und teuer sei; andernfalls seien die bergwerke von 
„feier vnd verligung“ bedroht. die arbeit sei ungewöhnlich „grob“ und „sauer“, ohne gute leibkräfti-
gung durch trank und Speise auf die dauer nicht zu schaffen, obwohl die menschen dort „grob vnd 
starckh“ seien. außerdem kaufen die radmeister den österreichischen Wein nicht um bargeld, sondern 
um „hardt graglach vnd Waschwerch“ (Überschusseisen und ungesintertes eisen), daher entstehe dem 
Land kein finanzieller Schaden, sondern es sei wie ein Tauschhandel mit Getreide. Jedoch bewilligt der 
erzherzog als obergrenze gemäß König Ferdinands bestimmung von 1550, dass 300 Saumlasten import 
jährlich nicht überschritten werden dürfen. Sollte in Zukunft mehr notwendig werden, könne der Erzher-
zog zusätzliche passierscheine laut der Landhandfeste vergeben.172

natürlich waren die Stände damit nicht einverstanden, sie bestritten das Fuhrrecht von St. gallen und 
Öblarn und brachten stattdessen aussee ins Spiel. betreffend ratten schaltete sich von Wien aus erzherzog 

168 StLA ebda, Sch. 78, H. 4 b (unfol.), 1569 November 12 Graz. – Wichner, Geschichte (wie Anm. 8), Bd 4, S. 196. – StLA 
ebda, Sch. 80 (unfol.), 1572 Oktober 6 Admont, Oktober 8 Graz, – Die Kritik des Abtes an den Weinhütern vgl. unten, 
b. Anm. 210.

169 StLA ebda, Sch. 78, 1574 vor Jänner 19 St. Gallen.  

170 StLA ebda, 1574 Jänner 19 Graz.

171 Zur Walchen: Wichner, Geschichte (wie Anm. 8), Bd 4, S. 5, 459f., Nr. 591. – Ders., Kloster Admont und seine Beziehun-
gen zum Bergbau und zum Hüttenbetrieb. In: Berg- u. Hüttenmänn. Jahrbuch d. k.k. Bergakademien zu Leoben und 
Přibram u. d. k. ungarischen Bergakademie zu Schemnitz 39 (1891), S. 111-176, bes. S. 129f., 135f., 142, 146. – Zu 
Ratten: Ilse Johanna Mosbacher, Der Ort Ratten in seiner Beziehung zum Bergbau. Masch. Dipl.arb. Graz 1990, S. 14 
(hauptsächlich nach Bruno Brandstetter, Im Ratten. Zur Geschichte des oberen Feistritztales mit Häuserbuch und 
Ortsgeschichte von Ratten. Ratten 1976).

172 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 78, H. 4 d (unfol.), 1579 Juni 8; Sch, 82, H. 5 i (unfol.), 1577 Juni 29 – 1578 März 2: Bericht des 
Mürzzuschlager Weinhüters Martin Widner an die steirischen Landschaftsverordneten.
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Ernst – offenbar als Stellvertreter des jungen Kaisers Rudolf II. – ein, denn Ratten lag zwar in der Stei-
ermark, die Herrschaft Kranichberg aber in Österreich, das nicht dem erzherzog Karl unterstand. beide 
erzherzoge stellten sich auf die Seite der weinführenden untertanen. Während georg Wibmer, der 
Ennstaler Weinhüter, gegen die Admonter Untertanen in St. Gallen und den Schlosspfleger von Gallen-
stein – wenn auch ergebnislos – vorging, beklagte sich der mürzzuschlager Weinhüter, martin Widner, 
bei den Verordneten, dass er bei beschlagnahmeversuchen in Kellern der Wirte von ratten nicht nur 
diese, sondern auch den Kranichberger Schlossherrn, ulrich maschwander, gegen sich habe und einen 
leibschaden durch die „groben reuerendo khnöph vnd urinischen penngl“ befürchte; einen drohbrief 
des Herrn maschwander an ihn legte Wibner seinem brief bei.173 die landschaftsverordneten konnten 
bei solcher Sachlage wenig unternehmen, bezüglich ratten protestierten sie bei der „niederösterreichi-
schen“ Kammer in Wien, gleichzeitig forderten sie den Weinhüter auf, die pfändung noch einmal zu 
versuchen; gelinge sie wieder nicht, solle er die jeweilige Grundobrigkeit melden, die dann von den 
Verordneten angeschrieben würde.174

Der langjährige Papierkrieg brachte wenig. Ulrich Maschwander berichtete der Kammer über die ver-
wickelte rechtslage in ratten, das zwar zur Herrschaft Kranichberg gehöre, wo aber auch untertanen 
anderer Herrschaften siedelten. die Weinfuhr über den pfaffensattel sei uraltes recht, dem die steiri-
sche landschaft noch nie auf öffentlichem banntaiding widersprochen habe! ähnlich argumentierte 
gleichzeitig die „niederösterreichische“ Kammer gegenüber den Verordneten: Sie schloss sich den aus-
führungen Erzherzog Ernsts an, gab aber zu, dass Ratten und das umliegende (Berg-)„Refier“ im Land 
Steier gelegen sei. Die Verordneten wiederholten ihre Ablehnung, und so ging es noch jahrelang weiter. 
Schließlich begannen auch, bei so vielen schlechten beispielen, die bürger von mürzzuschlag – meist 
auch Hammergewerken – zu schmuggeln175 (oder taten sie es schon länger, aber unbemerkt?).
bei St. gallen lief es nicht anders. zu anfang 1578 wies erzherzog Karl den Streit der „niederösterreichi-
schen“ regierung und Kammer zu. die gemeinde sandte daraufhin eine noch ausführlichere Supplik nach 
Wien, die im Wesentlichen die argumente der Hammermeister von 1574 wiederholte. anscheinend waren 
die bürger von der landschaft des Fürkaufs von österreichischem Wein beschuldigt worden, es muss sich 
also um große Fuhrmengen gehandelt haben. diese wiesen das heftig zurück: nur für den Hausgebrauch 
und die Hammerwerksarbeiter seien die Fuhren bestimmt, und überdies verwendeten sie zusätzlich steiri-
schen landwein.176 auch in dem Fall war kein ende abzusehen. zwar konnten die St. gallener nicht mehr 
auf die Hilfe ihres Herrn, des admonter abtes, rechnen, aber dieser war wenigstens auch ein gegner der 
landschaftlichen Weinhüter: Der Admonter Hofrichter und der Pfleger an der oberen Klause (bei Reitthal, 
zwischen liezen und ardning) blockierten die Kellerkontrollen im Klosterbereich, gewiss nicht aus freien 
Stücken – der Hofrichter war ein bruder des nächsten, gegenreformatorisch gesinnten abtes Johann Hof-
mann, während der Weinhüter, Kaspar „chargrueber“, wie seine auftraggeber, die landschaftsverordne-
ten, offensichtlich evangelisch war177 – eine weitere Facette im Weinfuhrstreit!

173 StLA ebda, Sch. 80 (unfol.), 1577 August 20 Liezen; Sch, 83, H. 5 1 (unfol.), 1578 Dezember 22 Mürzzuschlag,  
1579 August 4 Wien, 1580 Februar 1 Wien.

174 StLA ebda, 1578 Dezember 31 Graz, 3 Stücke.

175 StLA ebda, 1579 Februar 9 Kranichberg, Februar 23 Wien; ebda, weiteres dazu bis 1584, das letzte Stück von 1789! 
– Sch. 80 (unfol.), 1581 Oktober 26 Graz.

176 StLA ebda, Sch. 78, H. 4 b (unfol.), 1578 Jänner 9 Bruck a. d. M., April 4 St. Gallen; weiteres dazu ebda.
177 StLA ebda, Sch. 80 (unfol.), 1587 Mai 28 Liezen: Gegen Ende des Schreibens berichtet „Chargrueber“ mit erkennbarer 

Empörung über die versuchte Abschaffung evangelischer Prediger im Ennstal durch den Admonter Abt und den 
Pfleger von Wolkenstein; viel Volk sei zum Schutz des (evangelischen) Pfarrers in Liezen zusammengekommen. – 
Zum Abt Hofmann: Wichner, Geschichte (wie Anm. 8), Bd 4, S. 215ff., bes. S. 243, 256, 258: Er war der Sohn eines 
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Nicht nur einzelne Ständemitglieder und viele Bürger, ja ganze Gemeinden, durchbrachen zum eigenen 
Vorteil das Verbot der österreichischen Weinfuhr, auch die landesfürstlichen amtleute, bergrichter usw. 
an den bergbauorten taten dies mehr oder weniger öffentlich und sichtbar ungestraft, obwohl ihnen 
Handel und „Wucher“ mit Wein, getreide, eisen usw. ausdrücklich verboten war:178 dem Verweser 
beim Hallamt aussee und dem Schladminger bergrichter warfen die landschaftsverordneten 1546 vor, 
dass sie den Säumern österreichischer Weine widerrechtlich „pasporten“ gäben, obwohl der steirische 
Wein heuer reichlich, gut und billig sei; nicht genug damit, schieben die Säumer die bergwerksversor-
gung vor, tatsächlich verkaufen sie den Wein schon unterwegs in den tafernen!179 aller kontrollierende 
Papierkram der öffentlichen Gewalten, ob er nun ‚pasporten’ hieß oder anders, half gegen die gefinkel-
ten Fuhrleute nicht, die ‚risikobereiten Unternehmer’ fanden ihre Schlupflöcher.
im dezember 1549 verkündeten die Stände ein allgemeines Verbot ausländischer Weinfuhr in die Stei-
ermark, das binnen einer Woche in Kraft treten sollte. Sie ordneten die Verlesung ihres generalmanda-
tes von den Kanzeln an und befahlen ihren Überreitern, die fremden Weine auch in den Wirtshäusern 
zu beschlagnahmen.180 abgesehen von sofortigen protesten der bergbauorte fühlte sich vor allem der 
König persönlich angegriffen und seine landesfürstlichen Hoheitsrechte missachtet. in ungewöhnlich 
heftiger Form wandte er sich am 16. april 1550 an den steirischen landeshauptmann Hans ungnad, 
den abt Valentin von admont und den Vizedom christoph resch, und beschwerte sich über das ständi-
sche Generale, das – seiner meinung nach – nur von wenigen Ständen, nicht von der gesamten land-
schaft bewirkt wurde. Den Bergwerken und den Ausseer Salzstätten seien die Lagelweine von jeher 
erlaubt, und Kaiser maximilian habe den eisenerzern die Weinfuhr aus Österreich im austausch gegen 
eisen gestattet. nun sei am eisenerzer bergwerk mangel an Wein, getreide und anderem proviant. 
zudem ging das ständische Generale ohne Vorwissen des Königs aus und wurde öffentlich von den 
Kanzeln verlesen, dadurch sind seine obrigkeitsrechte geschädigt. daher haben die „niederösterreichi-
sche“ regierung und Kammer im namen des Königs den landschaftsverordneten befohlen, ihr Gene-
rale aufzuheben und den Wein – dem Herkommen entsprechend – zu den bergwerken und Salzsieden 
gehen zu lassen. die bestrafung der Schuldigen und die Schadenersatzforderung behalte sich der König 
vor. allerdings sollten der landeshauptmann, der abt und der Vizedom dies den Ständen möglichst erst 
nach deren Steuerbewilligung auf dem landtag verkünden – sonst hätte es dabei wohl Schwierigkeiten 
gegeben! Künftig dürfe kein Generale ohne königliche bewilligung ausgehen, höchstens eines zur 
Steuereintreibung.181

Schneiders aus Kärnten, nicht verwandt mit den Ennstaler Freiherren Hoffmann. Der Admonter Benediktiner Wichner 
vertritt natürlich den katholischen Standpunkt!

178 Muchar, Geschichte (wie Anm. 28), Th. 8, S. 444ff. (1539 Februar 28 Wien). – Das von Krones, Patente (wie Anm. 32),  
S. 43, Nr. 273 (nach: Codex Austriacus, P I, Wien 1704, S. 487) angeführte Einfuhrverbot (König Ferdinands) für un- 
garischen Wein von 1546 April 12 galt nicht für die Steiermark, sondern für Österreich und nur im Rahmen von 
dessen Landesfreiheit!

179 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73 (unfol.), bei 1546 Mai 14 Graz. – In der Entscheidung König Ferdinands von 1550 Oktober 
21 (unten, b. Anm. 188) wird dieser Vorwurf wieder erwähnt.

180 Das ständische Ausschreiben (Generale) vom Hof- und Landrecht, 1549 Dezember 15 Graz, ist doch überliefert, es 
wird auch im Schreiben des Königs von 1550 April 16 Wien (vgl. unten, Anm. 181) erwähnt. – StLA ebda, Sch. 78, H. 4 
a (unfol.), 1549 Dezember 15 Graz, 1550 Jänner 8 Wien usw., z. T. auch im H. 4 d. – Vgl. Tremel, Streit (wie Anm. 9),  
S. 69. – Sittig, Landstände (wie Anm. 107), S. 79f., Anm. 130 (grundsätzlich klärend). Das bei Tremel ebda mit Anm. 
14, angeführte, erste Generale der Stände gegen das Einschwärzen fremder Weine, 1533 Februar 16 (Original), war 
nicht zu finden, wird auch sonst nirgends erwähnt; die ebda zit. Stelle bei Muchar, Geschichte (wie Anm. 28), Th. 8,  
S. 446, stammt von 1539 und betrifft das Handelsverbot für landesfürstliche Amtleute. – Vgl. oben, Anm. 178.

181 StLA ebda, Sch. 78, H. 4 d (unfol.), 1550 April 16 Wien.
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tatsächlich scheinen die Vorwürfe erst nach der landtagsbewilligung, am 16. mai vorgetragen worden 
zu sein (wenn nicht der landeshauptmann zuvor unter der Hand einigen Vertrauten mitteilung machte). 
aber die landschaft ließ sich nicht einschüchtern. punkt für punkt nahm sie zu Ferdinands behauptun-
gen Stellung: Keineswegs habe sie durch das Generale seine Hoheitsrechte, regalien und bergwerke 
schädigen wollen, vielmehr beruhe die ungnade des Königs offenbar auf unbegründeten, „erdichten“ 
(erlogenen) mitteilungen. grundsätzlich habe die landschaft den Verordneten den Schutz ihrer Freihei-
ten aufgetragen. als man erfuhr, dass gegen diese Freiheiten österreichische, welsche und andere frem-
de Weine in die obersteiermark geführt und damit Konterbande und Handel getrieben werde, brachten 
die Verordneten das am nächsten Hoftaiding vor die in großer zahl versammelten Stände – nicht weni-
ge personen! dort wurde zur abstellung der fremden Weinfuhr und Handhabung der Freiheit ein offe-
nes Schreiben – nicht Generale genannt! – beschlossen, mit dem jedermann gewarnt werden sollte – 
nicht aber zum Schaden des Königs und der bergwerke. die Freiheit von Herzog albrecht (ii.) lautet: 
Wer österreichischen Wein ins land führt, dem wird der Wein beschlagnahmt, außer den prälaten. 
Herren und „erbaren“ leuten, die Wein zur Hausnotdurft, nicht zum Verkauf einführen dürfen. derar-
tige offene briefe seien schon oft durch Herren, landeshauptleute und Verordnete ergangen, und der 
König habe bisher kein missfallen gezeigt, wenn sie die landesfreiheiten betrafen. Was die landschaft 
getan hat, geschah zur erhaltung der vom König und seinen Vorfahren bestätigten Freiheiten, also ist 
die landschaft schuldlos und straffrei. Würde man gestatten, dass – wider den buchstaben der bestätig-
ten Freiheit – österreichische oder andere fremde Weine ins land geführt und verkauft werden, wäre 
das besonders der untersteiermark samt bürgern und bauern, die Wein bauen, verderblich. die land-
schaftsfreiheiten, die nicht durch „zeitliches gut“, sondern mit blutvergießen erlangt wurden, dienen 
der Wohlfahrt des landes: Werden sie nicht eingehalten, erreicht man das gegenteil! im befehl Fer-
dinands steht, dass die österreichischen Weine den eisenerzern im tausch mit eisen einzuführen erlaubt 
wurden. das hat die landschaft noch nie zugestanden, denn es ist gegen das Verbot österreichischer 
Weinfuhr. die eisenerzer haben bisher die steirischen landweine um einen „leidlichen pfennig“ einge-
kauft, zugeführt und mit gutem gewinn verkauft. ihre beschwerden kommen aus dem eigennutz eini-
ger weniger, die – nicht zum Wohl des bergwerks – österreichischen Wein einführen wollen und be-
haupten, dass dies nicht verboten sei. die landschaft habe es nicht verdient, einigen geringen, eigen-
nützigen personen hintangestellt zu werden! mit lagelweinen seien nicht österreichische oder andere 
fremde Weine gemeint, sondern nur welsche, „muskatell, rainfel, Wippacher“ und andere Süßweine, 
die mit zustimmung der landschaft den bergwerken zugeführt werden. Schließlich ersuchte die land-
schaft den König, ihre Freiheiten zu handhaben und keinen unbegründeten anzeigen glauben zu schen-
ken, ohne ihre gegendarstellung abzuwarten.182

die antwort König Ferdinands stellt zweifellos den rechtsgeschichtlichen Höhepunkt des Weinfuhr-
streites zwischen dem landesfürsten und der landschaft dar. in seltener Klarheit – wenn man von äu-
ßerlichen Formalien absieht – treten die grundsätzlich unterschiedlichen rechtsauffassungen zutage: 
Der König wolle die Landschaft keineswegs von ihren althergebrachten Privilegien verdrängen, finde 
aber, dass sie weder befugt noch befreit sei, die österreichische und andere Weinfuhr zu den bergwer-
ken und Salzsieden zu verhindern. diese sei auch nicht so schädlich, wie einige eigennützige den 
Ständen vorspiegeln, vielmehr werde dadurch der „arme, hartarbaitende gemaine man“ herkommens- 
und befehlswidrig mit den steirischen Weinen „beschwert“(!). und dann kommt es: die von der land-

182 StLA ebda, 1550 Mai 16 Graz.
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schaft angezogene Freiheit Herzog albrechts bringt ihr – nach ansicht Ferdinands – nichts, denn diese 
Freiheit ist „numer abgelegen, schier in kainem puncten mer in wesen vnd gebrauch“; dies gehe auch 
aus dem (vom König entschiedenen) „Vertrag“ der landschaft mit den Wiener neustädtern (1528) her-
vor, der viel jünger als die alte Freiheit der Stände ist und die Einfuhr österreichischen und ungarischen 
Weines über den Semmering erlaubt. auch die Kundmachungen und Weisungen Kaiser maximilians 
und anderer Landesfürsten sind jünger als die alte Freiheit, und darin steht klar, dass zum Wohl des 
Kammergutes und landes getreide, österreichische, welsche und andere fremde lagelweine zu den 
bergwerken und Salzsieden geführt werden sollen. dann weist der König die behauptung der land-
schaft, wonach durch die „einschlaipffung“ der österreichischen lagelweine die mauteinnahmen zu-
rückgehen und das Salz teurer werde, zurück, denn seine amtleute hätten davon nichts berichtet. im 
gegenteil werde durch die Weinsperre die ausfuhr von Salz und eisen verhindert, das Salz bleibt bei 
den pfannen liegen, was auch der landschaft schadet. diese hält die lagelweine nur für welsche Süß-
weine: das ist falsch, denn passierscheine für Welschweine sind unüblich, sie werden ohne einschrän-
kung eingeführt. zudem ist die auslegung (authentische interpretation) der Freiheiten Sache des lan-
desfürsten, nicht der landschaft. dann führt der König einige Fälle von einfuhrbewilligungen durch 
die Kammer an, die von den Ständen bekämpft wurden: dem Verwalter des St. georgsordens auf der 
pfarre St. lorenzen im mürztal wurden 200 eimer österreichischen Kaufweins einzuführen erlaubt, 
weil voriges Jahr (1549) der steirische Wein missraten ist und die pfarrweingärten vom Hagel erschla-
gen wurden. auch haben urbarleute und untertanen des Königs berichtet, dass wegen der missernte an 
einigen orten kein Wein als labung für alte und schwache leute, Schwangere und Kindbetterinnen zu 
bekommen sei, daher wurden ihnen vier oder fünf passierscheine für österreichischen Wein ausgefertigt 
– darüber will sich die landschaft beschweren? Sie hat unter ihrem „tittl vnnd namen“ das ungebühr-
liche Generale ausgehen lassen, um alle Weinfuhr zu verbieten, und das zur zeit des missratens der 
steirischen Weine, obwohl die lagel- und österreichischen Weine im tausch gegen eisen nie verboten 
waren. dadurch werden die Fuhrleute von der Straße „geschreckt“ und bei den bergwerken herrscht 
mangel an Wein, getreide und proviant; die königlichen Hoheitsrechte sind geschmälert: das erscheint 
Ferdinand strafwürdig. er hat daher das ständische Generale kassiert und erwartet, dass die landschaft 
künftig keines mehr ohne vorherige rückfrage ausgehen lässt, außer zur einbringung bewilligter Steu-
eranschläge. Fühlt sich die landschaft in zukunft durch „contrabanda“ fremder Weine geschädigt, 
könne sie ja durch Beratung Mittel und Wege finden, dies abzustellen, ohne Berg- und Salzwerke in 
ihrer herkommensgemäßen lagelweinzufuhr zu behindern. aufgrund ihres rates würde der König 
(nicht  s i e !) dann die nötigen maßnahmen treffen.183

aus der antwort Ferdinands geht hervor, dass er sich als strengen, aber gerechten und fürsorglichen, als 
herrschenden Vater (patriarchos) sieht. Seine Formulierung „aus väterlicher milde“, die er vor allem 
gebraucht, wenn er etwas zugesteht oder zugestehen muss, sagt alles. Für ihn, der seine Jugend in Spa-
nien verbracht hat, gibt es kein landrecht, keine ständischen Freiheiten, auch adelige sind in seinen 
augen nur hochgestellte untertanen, abhängig von der gnade des Fürsten. dagegen die landschaft: sie 
pocht auf ihre altverbrieften „Freiheiten“, die älter, also besser, gewichtiger sind als alle neueren regelun-
gen. altes recht ist gutes recht! Ferdinand sieht das anders: das alte privileg Herzog albrechts ii. – er 
hat es 1523 im rahmen der Landhandfeste bestätigt – ist nicht mehr viel wert, es ist „abgelegen“ (weit 

183 StLA ebda, Sch. 86 (unfol.), 1550 nach Mai 16 Wien. – Am Schluss der Antwort bespricht, d. h. vertagt der König in 
streng-herablassendem Ton andere ständische Forderungen (Schadlosbriefe für landtägliche Steuerbewilligungen, 
die [neue] Landgerichtsordnung, den Streit um die Maut in Wildon und die neue „Policey“-Ordnung).
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entfernt von der realität), trifft in kaum einem punkt noch zu, ist außer gebrauch gekommen. das ers-
te durchbrechen des alten privilegs, durch den „Vertrag“ der landschaft mit Wiener neustadt, kommt 
ihm zupass, er führt es ebenso an wie die wirtschaftlichen gründe, die stockende Salz- und eisenaus-
fuhr, das Wohl des landesfürstlichen Kammergutes. dazwischen mischt er ‚soziale’ gesichtspunkte: die 
armen, hart arbeitenden bergknappen, die Kranken, Schwachen und Schwangeren, die der Stärkung 
bedürfen. dann kommt der bedauernswerte pfarrverwalter von St. lorenzen im mürztal (die reichste 
pfarre dort),184 der 200 eimer zum unterhalt seiner (gesell)priester benötigt. Sogar der begriff ‚lagel-
wein’ wird vom König authentisch interpretiert, wenn auch falsch: tatsächlich waren lagelweine ganz 
überwiegend ‚welsche’ Süßweine, die in kleinen (lagel)Fässern transportiert wurden.185

Überhaupt hat man den eindruck, dass Ferdinand die landschaft als ganzes, als gruppe, um nicht zu 
sagen: als Organisation, nicht anerkennen wollte, jedenfalls durfte sie nicht unter diesem „Tittl“ allge-
meine ausschreiben ergehen lassen. er spürte den druck, der von ihr ausging und durch die evangeli-
sche reformation noch verstärkt wurde, die er bekämpfte. obwohl er seit seiner ankunft in den deut-
schen erbländern einiges, nicht nur die Sprache, ‚gelernt’ hatte, war er im grundsätzlichen doch bei den 
Ansichten seiner Jugendjahre geblieben, die ‚legalen’ ständischen Widerstand nicht kannten. Das ver-
deckte er durch kurzzeitiges, taktisches zurückweichen, durch Hinhalten und eine mischung aus formal 
freundlicher Abweisung und majestätischem Entscheidungsanspruch, womit er jede Debatte beenden 
wollte.186

das zeigte sich auch in der Folge. am 1. September 1550 ließ der König an seine amtleute und unter-
tanen, speziell an den Pfleger auf Wolkenstein (im obersteirischen Ennstal, den Freiherren Hoffmann 
verpfändet), den befehl ausgehen, die lagelweine, ob welsche oder österreichische, ohne rücksicht auf 
das ständische Generale, das ein „ganncz vnbefuegtes gepot“ sei, gegen zahlung der üblichen mauten 
nach aussee und zu den bergwerken passieren zu lassen; allerdings dürfen Wein, getreide usw. nur bei 
den Salinen und bergwerken verkauft und verbraucht, nicht weiter geführt werden. das gleiche gilt für 
den tauschverkehr eisen gegen diesen proviant der innerberger (eisenerzer) bürger und radmeister 
mit denen von Steyr, Weyer und Waidhofen a. d. Ybbs. auch hier betonte Ferdinand die Verletzung der 
landesfürstlichen Hoheit und „autoritet“ und bestreitet das recht der landschaft, ein solches Generale 
ausgehen zu lassen.187

aber die sofortige intervention der landschaftlichen gesandten, die dem König bis augsburg nachge-
ritten waren, hatte binnen Wochen erfolg: Schon am 21. oktober 1550 beurkundete Ferdinand, dass er 
die Landschaft keineswegs von ihren Freiheiten verdrängen wolle, anderseits jedoch seine Hoheitsrech-
te und die interessen seiner bergwerke und Salinen wahrzunehmen habe. dann akzeptierte er die rein 
formale entschuldigung der landschaft wegen des Generales und hob die angedrohte Strafe auf. um 

184 Karl Amon, Die Steiermark vor der Glaubensspaltung. Kirchliche Zustände 1490–1520. Kirchliche Einteilung und 
Verfassung. Ordentliche Seelsorge. Christliche Liebestätigkeit. 1. Lief. Graz 1960 (Geschichte der Diözese Seckau,  
Bd 3), S. 27. 

185 200 Eimer Wiener Maß (à 58 1) wären 11 600 1 = 116 hl, bei Grazer Maß sogar 210 hl, vgl. oben, Anm. 82. – Zum 
Lagelwein vgl. oben, b. Anm. 132, 134 u. Anm. 48 u. 49.

186 Dazu etwa Sittig, Landstände (wie Ann. 107), S. 78ff. – Das eigentliche „Dissimulieren“ gegenüber den Ständen hat 
erst Ferdinands Sohn, Erzherzog Karl II., angewendet, aber in der Religionsfrage.

187 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 78, H. 4 b (unfol.), 1550 September 1 Wien, u. StLA, Patente und Kurrenden, K. 5. – Tremel, 
Streit (wie Anm. 9), S. 69. – Sittig, Landstände (wie Anm. 107), S. 79f., Anm. 130. – Undeutlich bei Burkert, Beschwer-
den (wie Anm. 102), S.  272f. – Der König war damals (seit Mitte Juni) aber nicht mehr in Wien, sondern seit 4. Juli auf 
Monate in Augsburg. Das Mandat ist also von der „Niederösterreichischen“ Regierung und Kammer ausgegangen. 
Übrigens verwendete auch Ferdinand die Kirchenkanzel zur Publikation seines Gegen-Generales, wie sein Befehl an 
den Ausseer Verweser beweist.
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seine „väterliche gnade“ gegen die treue und gehorsame landschaft zu zeigen, erteilte er den drei wich-
tigsten Betriebsorten, Eisenerz-Vordernberg, Schladming und Aussee, das Recht, jährlich nur je  
l00 Saumlasten österreichischen Wein einzuführen, umgerechnet etwa 375-393 hl, die zu den 2 362,5 hl 
von Wiener neustadt hinzu gerechnet werden sollten. ursprünglich hätte die österreichische Weinfuhr-
quote für die drei Bergorte je 200 Saum betragen sollen; das konnten die Stände herabdrücken, indem 
sie auf die grundlegende Versorgung der bergwerke mit untersteirischem Wein hinwiesen, dessen 
rückgang durch die österreichische Weinfuhr auch die Salzfuhr nach untersteier mindern würde. Falls 
die eisenerzer mit den l00 Saum nicht auskommen, heißt es weiter, können sie vom Wiener neustädter 
Kontingent zukaufen; aber alles nur zwischen michaeli und Weihnachten. die sonstige „contrabändi-
sche ainschlaiphung“ (Schmuggeleinfuhr) wurde verboten; nur der König kann für sich welsche Süß-
weine einführen. zur Kontrolle müssen die Säumer ihren österreichischen Wein in den drei bergbauor-
ten dem amtmann und bergrichter melden, von einem der beiden einen „post port“ (pasport, passier-
schein) mit der mengenangabe nehmen und auf dem rückweg dem landschaftlichen Weinaufseher 
übergeben. Widerrechtlich geführte Weine darf jedermann samt den Pferden beschlagnahmen.188 auch 
bei der österreichischen Weinfuhr zu den bergwerken galt das rationelle rückfracht-prinzip: Wein hin, 
eisen und Salz zurück. das war die Wirtschaftspolitik des landesfürsten. es scheint – trotz mancher 
Schwankungen in der Folge – bei dieser regelung geblieben zu sein, obwohl die unterennsischen (nö) 
Stände für ihre Säumer Partei ergriffen: Sie erklärten, dass 300 Saum Wein jährlich für die steirischen 
bergwerke viel zu wenig seien und durchaus nicht von der tradition gedeckt; die österreichischen 
landleute an der steirischen grenze (also im Süden der Viertel ob und unter dem Wienerwald) könnten 
ihren Wein nicht anderswo versilbern – war er am Ende ebenso sauer wie jener der Schottwiener? Frü-
her habe manch österreichischer landmann allein bis zu 300 Saum im Jahr den bergwerken zugeführt! 
erzherzog Karl (ii.) unterstützte die Forderung der Österreicher, anscheinend aber vergeblich (1564). 
Später (1579) versuchte es die erzherzogliche regierung neuerlich bei den steirischen Verordneten, 
indem sie auf einen angeblichen Vertrag zwischen den landschaften Österreichs und der Steiermark 
bezug nahm. aber die Steirer wussten von keinem Vertrag, außer dem mit Wiener neustadt von 1528.189

1557 brach eine neue getränkeabgabe, das ‚zapfenmaßgefälle’ oder ‚die taz’ genannt, über die Steier-
mark herein; sie war offiziell für die Türkenabwehr zweckgebunden und wurde in den folgenden Jahren 
immer wieder verlängert. die Stände hatten ihr zustimmen müssen.190

188 StLA ebda, Sch. 67 (unfol.), Insert 1550 Oktober 21 Augsburg in: 1551 August 7 Graz (Einschärfung durch den Landes- 
hauptmann Hans Ungnad; ebda, Sch. 78, H. 4 d (unfol.), 1550 Oktober 11 Augsburg oder Wien. Vgl. ebda, Sch. 73 
(unfol.), ca. 1550 Oktober: Ferdinand nennt hier die landschaftlichen Weinhüter „Überreiter und Aufseher“. – Die 
Weinfuhrsache ist nur ein Punkt unter mehreren Bescheiden auf ständische Beschwerden. Bei Burkert, Beschwerden 
(wie Anm. 102), S. 293, Anm. 41, verkehrte Mengenangabe! – Sittig, Landstände (wie Anm. 107), S. 79f. – Tremel, Streit 
(wie Anm. 9), S. 70, schätzt den Saum auf ca. 125-130 1. – Vgl. ders., Frühkapitalismus (wie Anm. 37), S. 121. – Ders., 
Verkehr (wie Anm. 43), S. 112 und unten, Anm. 206! – Bei Muchar, Geschichte (wie Anm. 28), S. 507, z. T. missverstan-
den. – Vgl. die großen, aber stark schwankenden Lieferungen aus der Untersteiermark in Richtung der obersteiri-
schen Bergwerke um 1600. – Tremel, Verkehr (wie ebda), S. 112. – Valentinitsch, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 225. – 
Über die „Weinpassbriefe“ – so Krones, Vorarbeiten (wie Anm. 126), S. 54 – wurde noch im November 1551 auf dem 
steirischen Landtag verhandelt.

189 StLA ebda, Sch. 78, H. 6 (unfol.), 1564 vor März 29, 1579 März 27 Graz, März 28 Graz, April 11. – Tremel, Streit (wie 
Anm. 9), S. 71ff. – Allgemein vgl. ders., Schiffahrt (wie Anm. 39), passim. – Zur österreichischen und welschen 
Weinfuhr nach Aussee um 1550: StLA ebda, Sch. 78, H. 4 a, nach Eisenerz ebda, H. 4 b.

190 Unger-Khull, Wortschatz (wie Anm. 82), S. 146. – Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 371f. – Vgl. Pirchegger, 
Geschichte (wie Anm. 15), S. 84f. (setzt die Taz mit dem früheren Ungeld gleich). – Dagegen Mell, Grundriß (wie Anm. 
27), S. 540. – Mensi, Geschichte (wie Anm. 82), Bd 2, 1912, S. 82, 167, 170f. – Der Antrag König Ferdinands an den 
steirischen Landtag betr. Bewilligung der Taz schon im März 1556: Krones, Vorarbeiten (wie Anm. 126), S. 61, 63ff. – 
Ders., Patente (wie Anm. 32), S. 60, Nr. 492 u. 493. – Für Kärnten vgl. Fräss-Ehrfeld, Geschichte (wie Anm. 134), S. 341.
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neben diesen großen ärgernissen mit den fremden Weinfuhren191 und der neuen abgabe nehmen sich 
andere gering aus. Die Bürger des Städtchens Rann/Brežice an der untersteirischen Savegrenze, das 
damals zur Festung gegen die türken ausgebaut wurde, beschwerten sich 1550 über die landschaftli-
chen Weinhüter, die sie herkommenswidrig daran hinderten, ihre bauweine „auf dem hungerischen“ 
von jenseits der Sotla (in der Zagorje, Nordkroatien) heimzuführen und auszuschenken. Die Armut der 
ackerbürgerlichen Kleinstädter bewog König Ferdinand, bei den Ständen für sie einzutreten.192 gewiss 
war in dem Fall der Schaden für die landschaft gering, der ertrag der wenigen ranner Weingüter klein, 
aber es ging um den präzedenzfall. dazu kam die alte, latente Feindschaft zwischen den Städten und 
Ständen, die in ihren steuerfreien Stadthäusern mit Wein und anderen produkten Handel treiben ließen, 
eine Schmutzkonkurrenz für die mit Steuer und robot belasteten bürger.193 erst im dezember 1574 
bewilligten die Stände auf dem grazer landtag – nach neuerlicher intervention schon des nächsten 
landesfürsten, erzherzog Karls ii. – den ranner bürgern die mautfreie zufuhr und den ausschank ih-
res ungarischen (slawonischen) bauweines, aber nur in der Stadt – bei einem etwaigen Weitertransport 
der Fässer ins landesinnere würde man diese gnadenweise bewilligung widerrufen! damit hatten die 
ranner mit den Fürstenfeldern, burgauern und neudauern formal gleichgezogen, die ebenfalls ihre 
ungarischen bauweine mautfrei über die grenze (lafnitz) zuführen und am ort ausschenken durften.194 
Gewiss hat dies zur Einbindung der ursprünglich salzburgischen, dann jahrzehntelang an Adelige ver-
pfändeten Herrschaft rann in die Steiermark beigetragen.
Kurz zuvor wurde die bewilligungsliste von 1524195 rekapituliert und – aber nur teilweise – auf Stand 
gebracht. da auch die einfuhrbewilligungen von 1448, die König Friedrich vermittelt hatte,196 so weit 
sie noch aktuell waren, als eigener abschnitt in die liste eingearbeitet wurden, erscheint erstmals eine 
Art offizielles, wenn auch nicht ganz komplettes Gesamteinfuhrverzeichnis für österreichische und 
ungarische Weine, zusätzlich nach rechtsgrundlagen, Stände-, erlaubnis- und Verbotsgruppen geglie-
dert.197 aber die gesamteinfuhrmenge lässt sich daraus nicht einmal schätzen, weil es zumeist nur heißt: 
„[…] darf seinen bauwein von [...] Weingärten einführen“.
Darin nicht enthalten sind die Welschweine, die ja auch nicht über die Nord- bis Südostgrenze einge-
führt wurden, sondern mehrheitlich über Kärnten ins obere murtal und zu den bergbauzentren. da öf-
tere Klagen über sie erst im 16. Jahrhundert auftreten, ist anzunehmen, dass sie erst mit den landfrem-
den Habsburgern seit Ferdinand i. und deren ausländischem gefolge in größeren, gefährlicheren men-

191 Dass der nur einmal (1559) erwähnte Weinfuhrstreit zwischen den Ständen von Österreich unter der Enns und der 
Steiermark von größerer Bedeutung war, ist kaum anzunehmen: StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73 (unfol.), 1559 Juli 28 Wien, 
König Maximilian I. an den steirischen Landeshauptmann Georg Frh. v. Herberstein. – Vgl. aber oben, b. Anm. 103, 
den Streit der Steirer mit den Krainern, und unten b. Anm. 207.

192 StLA ebda, Sch. 75, fol. 46f. (1550 Mai 29 Wien); dazu fol. 45, 48ff., und Sch. 77 (unfol.): spätere Klagen von Rann 
(nach 1560). – Die kleine Stadt hatte 1540 nach eigenen Angaben nur 43 Haushalte (= ca. 200 Einwohner), davon 17 
„arme nachpawrn“, vgl. Schäffer, Festungsbau (wie Anm. 128), S. 33, Anm. 5.

193 Für damals (1553) vgl. die beiderseitigen Standpunkte bei Muchar, Geschichte (wie Anm. 28), Th. 8, S. 520ff. – Für 
früher vgl. oben, b. Anm. 59-61 .

194 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 75, fol. 79; Hs. 517, fol. 266. – Vgl. oben, b. Anm. 113 (1524).

195 Vgl. oben, b. Anm. 113. Dabei dienten ausdrücklich die reformierte Landhandfeste von 1445 und die Kundmachung 
von „1501“ (= 1502 Juli 23) als Rechtsgrundlage; vgl. oben, b. Anm. 92.

196 Vgl. oben, b. Anm. 56.

197 StLA, Hs. 517 (16. Jh.), fol. 263-265v (undat., nach Ferdinands I. Tod, 1564 Juli 25, u. vor dem Dezember-Landtag 
1574). – In den Listen erscheinen auch seit 1524 ausgestorbene Familien (z. B. Sarl zu Frondsberg) und Personen 
(Michael v. Saurau auf der Festenburg, Erhard v. Polheim zu Neudau usw.). – 3 Kopien im StLA, Laa, AA XIII, Sch. 79 
(unfol.).
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gen ins Land kamen. Bis 1524 waren sie offiziell verboten,198 ausgenommen einige Süßweine (1478 aus 
der romagna, muskatell, rainfal-rivoglio aus istrien und görz, malvasier aus griechenland bzw. 
Kreta, später auch Tschernikaler aus Črni Kal in Habsburgisch-Istrien und Wippacher aus dem Tal von 
Vipava),199 aber meist heißt es in den ständischen beschwerden nur: „[...] österreichische, ungarische 
und andere fremde Weine“. nach der aufhebung des einfuhrverbotes durch Ferdinand i., 1524, nahm 
der Welschweinimport natürlich zu, weshalb auch die ständischen Beschwerden wieder auflebten. Der 
nachfolger dietrichsteins als landeshauptmann, Hans ungnad, geriet in eine unangenehme lage zwi-
schen dem landesfürsten, der ihm das passierenlassen der welschen lagelweine über den Sölkpass 
nach aussee befahl, und dem gegenteiligen druck seiner adeligen Standesgenossen.200 die Stände ga-
ben nicht nach, und 1550 verbot der König die einfuhr welscher Weine, mit ausnahme der eigenen 
Süßweineinfuhr.201 darauf zeigte sich das gleiche bild wie bei den anderen, von der landschaft betrie-
benen Weinfuhrverboten: Jeder wollte für sich und nicht nur zum eigenverbrauch Wein importieren, 
alle anderen sollten sich an das Verbot halten. der einfuhrschwerpunkt war der Weg aus Kärnten ins 
obere murtal, die treibenden Kräfte waren die lokalen machthaber: um 1570 der verschuldete chris-
toph von Liechtenstein-Murau und der bischöflich-freisingische Pfleger auf Rothenfels (bei Oberwölz). 
Sie deckten ihre schmuggelnden Untertanen und Wirte, weil sie selbst davon profitierten. Aus den 
mahnungen und drohungen der landschaftsverordneten202 erhellt, welch geringe autorität ihre Wein-
hüter in der bevölkerung besaßen, von ihr erfuhren sie „allerley verhinderung vnd spött“.
dass Herrschaftsinhaber und untertanen derartiges wagen konnten, hatte seinen grund in der Haltung 
des landesfürsten bzw. seiner amtsträger und behörden, die das einfuhrverbot Ferdinands von 1550 
kaum beachteten, seine Übertretung zumindest nicht verhinderten. im gegenteil! 1571 verlangte die 
„niederösterreichische“ Kammer203 von den steirischen Verordneten, ihre Weinhüter anzuweisen, nie-
manden durch beschlagnahme welscher Weine widerrechtlich zu beschweren. in der antwort wiesen 
die Verordneten auf das in ihren alten privilegien festgelegte einfuhrverbot für fremde Weine hin; da-

198 Vgl. oben, b. Anm. 132: Das früheste nachweisbare Verbot der Lagelweine (ohne Angabe woher), nach Beschwerden 
der Städte und Märkte, schon durch die Herzoge Albrecht III. und Leopold III., 1377 Juni 3 Wien, dann in der Reforma-
tion der Landhandfeste; 1445 November 6 Wien; vgl. oben, b. Anm. 48, 54, 70, 78, 109, Anm. 115. Die erste nachweis-
bare Beschwerde der steirischen Stände stammt von 1478, die zweite samt Verbot von 1495 Jänner 16, die dritte 
anscheinend erst von 1519 August 9, die vierte von ca. 1527 September 25. – StLA, Laa, AA XIII, Sch. 67 (unfol.). – Für 
1532 vgl. oben, b. Anm. 154. – Tatsächlich wurden schon früher italienische Weine offiziell ein- und durchgeführt, 
vgl. Muchar, Geschichte (wie Anm. 28), Th. 7, S. 98 (1407). 

199 Seuffert, Kogler, Landtagsakten (wie Anm. 27), S. 180 (Eindeutungen z. T. irrig). – Ebenso Kernbauer, Alltägliches (wie 
Anm. 32), S. 285. – Pirchegger, Geschichte (wie Anm. 15), S. 244. – Vgl. Helfried Valentinitsch, Wein für den Kaiser.  
In: Weinkultur (wie Anm. 2), S. 179. – StLA ebda, Sch. 78, H. 6 (unfol.), 1596 Ende. – Sergij Vilfan, Stadt und Wein. Die 
drei Weinbaugebiete vom Meer bis zur Mur aus der Sicht der Bürger (14.-17. Jahrhundert). In: Stadt und Wein (wie 
Anm. 6), S. 99, l05, l08 (16. Jahrhundert, z. T. mehr und andere Namen, Schwerpunkt auf Görz, Karst-Istrien). Vilfans 
Meinung (S. l00, l07), ‚Mar(k)wein’ bezeichne (nur) den Wein aus der Windischen Mark, gilt lediglich für Krain; in der 
Steiermark hieß der Wein von der Ost- und Südgrenze auch ‚Markwein’ (‚march’ = Grenze). – Vgl. Muchar, Geschichte 
(wie Anm. 28), S. 171, 264. – Chmel, Regesta (wie Anm. 28). – Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 65. – Ders., Frühkapitalis-
mus (wie Anm. 37), S. 121f. – Regesten Kaiser Friedrichs III. (wie Anm. 28).

200 StLA ebda, Sch. 78, H. 4 a, 1539.

201 Wie oben, Anm. 188. Seit 1527/33 forderten die Stände das neuerliche Verbot der Einfuhr welscher Weine. – Krones, 
Materialien (wie Anm. 112), S. 31, Nr. 16. – Ders, Vorarbeiten (wie Anm. 126), S. 31, 34. – Burkert, Ferdinand I. (wie 
Anm. 17), S. 342, 345ff. – Ders., Beschwerden (wie Anm. 102), S. 264, 285. – Im StLA ebda weiteres dazu.

202 Zwei Schreiben von 1571 Mai 2 Graz an Liechtenstein und Balthasar v. Siegersdorf: StLA ebda, Sch. 73. –Über die 
Murauer Wirte der Brief des Franz v. Teuffenbach an die Landschaftsverordneten, 1572 Juni 14 Thann (bei Juden-
burg): StLA ebda. – Dazu die Karte bei Cerwinka, Handelsprivilegien (wie Anm. 16), S. 61. – Vgl. Burkert, Ferdinand I. 
(wie Anm. 17), S. 341.

203 „Niederösterreich(ische Länder)“ bedeutet damals immer noch: beide Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain (mit 
Istrien und Triest) und Görz.
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von seien – laut König Ferdinands Generalmandat von 1550 – nur die welschen Süßweine und je  
l00 Saum österreichischer Wein für eisenerz, Schladming und aussee ausgenommen. Jetzt würden aber 
die welschen Weine ganz allgemein „haufenweise“ eingeführt und in obersteier ausgeschenkt, wo-
durch die etwas „schlechteren“, noch dazu mit hohen aufschlägen belasteten steirischen landweine 
liegen bleiben; in einem guten Weinjahr leide das ganze Land. Daher ersuchten die Verordneten, die 
„mit gut und blut“ erworbenen landschaftsprivilegien zu achten und die Weinhüter im dienst nicht zu 
behindern.204

in der Folge wird zwar der welsche Wein in den ständischen beschwerden weiterhin neben dem unga-
rischen und österreichischen angeführt – so noch 1698 und 1709205 –, und man gewinnt den eindruck 
kontinuierlicher Einfuhr, jedoch dürften die Mengen häufig die ‚Schmerzgrenze’ der Landschaft nicht 
erreicht haben; außerdem verließ ein erheblicher teil des Welschweines die Steiermark in richtung 
Semmering – Wien wieder, für diesen, so weit er nicht dem landesfürsten zukam, galt natürlich ein 
eigener zoll.
1572 verfügte erzherzog Karl ii., nach landtäglicher zustimmung und als preis für die zugestandene 
(evangelische) Kultusfreiheit des Adels, von jedem Startin (525/566 1) ausländischen Weines einen Auf-
schlag von acht gulden, zahlbar bei ausstellung des passbriefes.206 dieser neue exorbitante zoll, der 
(neben einem ausfuhrzoll auf Vieh) der abzahlung landesfürstlicher Schulden dienen sollte, führte im 
Süden zu langjährigen Streitigkeiten und Gegenzöllen der krainischen Stände an den untersteirischen 
grenzen, zu massivem Schmuggel von Welschwein  i n s  land und steirischem Vieh  a u s  dem land. 
erzherzog Karl befahl 1573 die aufstellung von 20 bis 25 bewaffneten zur unterstützung der zöllner im 
raum der ehemaligen grafschaft cilli. umsonst! 1579 kam es zur einigung, welche die beiderseitigen 
zölle aufhob, sofern die Ware im einfuhrland verbraucht würde; für transitgüter musste man weiterhin 
zahlen. aber dieser Vertrag hielt nicht, wurde vielfach durchbrochen; erst 1592 gelang eine neue eini-
gung auf der Grundlage jener von 1579, ohne dass dadurch völlige Ruhe eingekehrt wäre.207

manchmal freilich wurde nicht so heiß gegessen wie gekocht. 1572 fragte maximilian ruepp von pfeil-
burg auf dem untersteirischen Drachenburg (Kozje, nördlich Rann/Brežice, Slowenien) bei den Land-
schaftsverordneten an, ob die Weinhüter, die ausländische Weine beschlagnahmen, sie den Übertretern 
zurückverkaufen oder gegen geringes entgelt ohne Wissen der Verordneten passieren lassen dürfen. 
mit unüberhörbar sarkastischem unterton bat ruepp um authentische interpretation des betreffenden 

204 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73, 1571 Mai 31 Graz. – Für früher vgl. Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 70.

205 StLA ebda, 1572 Juni 14 Thann, 1698 Februar 13 Graz u. Jänner 18 Graz, Abschrift ebda auf 1709 August 27 korrigiert; 
ebda drei weitere Stücke von 1698 Juli - September; Sch. 67, 1572 September 12 Drachenburg, 1573 September 22 
Graz, 1581 Dezember 14 Graz. – Im 17. Jahrhundert nahm der Welschweinimport stärker zu, und 1698 wurde je ein 
Fass als Haustrunk gegen vorherige Anmeldung bei der Verordnetenstelle gestattet: vgl. Valentinitsch, Weinhandel 
(wie Anm. 4), S. 224.

206 Othmar Pickl, „Der Handelskrieg“ der Herzogtümer Steiermark und Krain 1572–1592. In: BlHk 46 (1972), S. 19 (da 
auch 2 fl. pro Saum verlangt wurden, waren 4 Saum = 1 Startin, d. h. 1 Saum = 131,25 1 bzw. 141,5 l; vgl. oben, Anm. 
188; demnach ist Burkert, Ferdinand I. (wie Anm. 17), S. 349, Anm. 29, falsch). – Mensi, Geschichte (wie Anm. 190),  
S. 300ff. – Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 371 (dessen Meinung, dass diese Passbriefe die Einfuhr 
komplizierten, ist insofern abzuschwächen, als es ja längst ‚weinzedl’, ‚pasporten’ etc. gab; vgl. oben, b. Anm. 102, 
115, 119, 188). – Ein Beispiel betr. Mariazell: StLA, Laa, AA XIII, Sch. 80 (unfol.), 1572 Juni 15 St. Lambrecht: Abt 
Johann berichtet den Landschaftsverordneten, dass der landschaftliche Überreiter (Weinhüter) Leonhard Grasberger 
die in den Kellern der armen Mariazeller Bürger gelagerten Weine notiert und teilweise als „contrabandisch ange-
sprochen“, für die übrigen 8 fl. Aufschlag gemäß der letzten Landtagsordnung gefordert habe. Das sei ganz uner-
schwinglich usw. – Dazu die Landschaft (ablehnend) ebda, Juni 19 Graz, und neuerliche Bitte des Abtes, Oktober 13 
St. Lambrecht.

207 Pickl, „Der Handelskrieg“ (wie Anm. 206), S. 19-24. – Etwas anders und zu 1548 bei Valentinitsch, Weinhandel (wie 
Anm. 4), S. 224. – Vgl. auch unten, b. Anm. 217.
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artikels der landtagsbeschlüsse.208 das war nur eine originelle art, auf die durchstecherei mancher 
Weinhüter hinzuweisen, die selbst „contrabanda und verschwertzung“ mit dem ausländischen Wein 
trieben.209

eine ähnliche beschuldigung sprach zur gleichen zeit der admonter abt lorenz lombardo aus: er 
habe glaubwürdig erfahren, dass die Weinhüter, wenn sie fremde Weinführer ertappen, mit ihnen in 
aller Stille paktieren und ihnen um wenig geld Verkauf und einschleifung der Weine erlauben. auch 
seien die Weinhüter häufig betrunken, benehmen sich skandalös und gebrauchen unziemliche Schimpf-
worte.210 Frei erfunden war das wohl nicht, denn 1574 berichten bürgermeister, richter und rat von 
Wiener neustadt, dass der Weinhüter leonhard grasberger „etwas bezecht“ in der Stadt hin- und her-
geritten sei und auf offenem platz im beisein vieler leute ein ratsmitglied und den Stadtschreiber an 
ihrer ehre „hoch antast“ und mit erschießen bedroht habe; nicht genug damit, sei er mit zwei büchsen 
zum Stadthaus geritten, um den Stadtschreiber oder einen ratsmann umzubringen. zur Vermeidung 
größeren unheils habe man ihn gefangennehmen müssen, und nun wolle ihn der Stadtschreiber klagen. 
die landschaftsverordneten wurden gebeten, das zu erlauben.211 aus diesen beispielen lässt sich das 
ansehen der Weinhüter erkennen!
das problem des ungarischen Weinimports versuchten die steirischen Stände von der anderen Seite her 
anzugehen. längst besaßen sie – nicht immer freundliche – Kontakte zu den ungarischen dreißigern, 
den ausfuhrzöllnern an den grenzen, die auch die Weinfuhr steirischer gutsbesitzer aus ungarn zu 
kontrollieren hatten212 und manchmal widerrechtlich zu vermauten suchten. die landschaft gewann im 
Herbst 1573 den „ungarischen“ oberstdreißiger für Windischland (Slawonien), also den obereinneh-
mer des dreißigstzolls, christoph Winkler zu „Kreussendorf“ (rakovec nordöstlich rann), ein mit-
glied der steirischen Stände,213 für die gegen- bzw. Vorkontrolle auf der anderen Seite der grenze. auch 

208 StLA ebda, Sch. 67 (unfol.), 1572 September 12 Drachenburg. – Weiters beschwert sich Ruepp über die Nichteinhaltung 
des durch ein Generalmandat für das ganze Land (wieder einmal) verbindlich gemachten Grazer (Schenk)maßes. –  
Grundsätzlich war allerdings eine Abstands- bzw. Strafzahlung an die Weinhüter nicht illegal, vgl. Burkert, Ferdinand 
I. (wie Anm. 17), S. 345.

209 StLA ebda, 1573 September 22 Graz: Die Landschaftsverordneten an Erzherzog Karl II.; Sch. 73, 1579 September 26 
Graz: Die Verordneten an den Pfleger zu Klamm.

210 StLA ebda, Sch. 80 (unfol.), 1572 Oktober 6 Admont.

211 StLA ebda, Sch. 96 (unfol.), 1574 April 8 (Wr. Neustadt). – Dagegen die Beschwerde des (ausgenüchterten) Weinhü-
ters und die kalmierende, dessen Unbedacht entschuldigende Stellungnahme der Landschaftsverordneten: Sie 
bitten die Neustädter, Grasberger vorläufig freizulassen, das Gefängnis sei Strafe genug, und man benötige ihn jetzt 
zum Inkasso des Bieraufschlags, vgl. ebda, Sch. 83, H. 5 r (unfol.), 1574 April 16 Graz. Grasberger wurde anscheinend 
bald darauf abgelöst, seit 1575 erscheint als neuer Weinhüter in Mürzzuschlag Martin Widner. Aber Grasberger kam 
wieder! Vgl. unten, Anm. 221, und die Liste im Anhang.

212 Zum Dreißigstzoll – tatsächlich wurde ein Zwanzigstel = 5% verlangt – vgl. Othmar Pickl, Der „Dreißigst im Windisch-
land“. Organisation und Ertrag des ungarischen Außenhandelszolls in Oberslawonien im 16. Jahrhundert. In: Im 
Lebensraum der Grenze. Festschrift Fritz Posch zur Vollendung des 60. Lebensjahres dargebracht. Hg. Franz Pichler, 
Ferdinand Tremel. Graz 1971 (ZHVSt, Sonderbd 18), S. 155-176, bes. S. 156ff., 163 (Karte), 166, 175f. – Prickler, 
Fürstenfelds Bedeutung (wie Anm. 23), S. 83. – Ders., Weinbau (wie Anm. 13), S. 57. – Vgl. den Bericht der Leonore, 
Witwe nach Kaspar Breuner, vom Herbst 1573 an die steirischen Verordneten, StLA ebda, Sch. 75, fol. 77f.: Sie 
deklarierte für ihre minderjährigen Kinder die Möste des Weingartens bei „Triga“ (Štrigova ö. Luttenberg, Slawonien); 
starke Ertragsschwankungen: 1570 und 1571 je 6 Startin, 1572  24, 1573  15 (= 31,5-126 hl oder 34-136 hl). – Ähnlich 
der Bericht des Abtes Lorenz von Admont an die Verordneten, 1573 Oktober 8: Der Weingarten bei „Triga“ trug 1570 
und 1571 je 6 Startin, 1572 15, für die heurige Lese bittet er um einen Passierschein: StLA ebda, Sch. 80 (unfol.). 
– Vgl. auch Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 71: Mißernte 1577 in der Untersteiermark bringt Weinpreissteigerungen in 
Eisenerz; damit ist wohl die Dominanz der untersteirischen Weine trotz aller Importe bewiesen. – Dazu auch Tremel, 
Verkehr (wie Anm. 43). – Ders., Schiffahrt (wie Anm. 39).

213 Zu welcher Familie Winkler Christoph gehörte, ist unsicher, bei Emil (v.) Rajakovics, Die Winkler von Hainfeld. In: 
Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik 5/XIX (1959) = 77 (1959-61), S. 16-25, fehlt er. – Zu „Kreussendorf“ = 
Rakovec vgl. Pirchegger, Untersteiermark (wie Anm. 36), S. 253f. u. Karte (Beil.).
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nachdem Kaiser maximilian ii. (als König von ungarn) und die „niederösterreichischen“ Kammerräte 
zu anfang 1574 ihre zustimmung gegeben hatten, dauerten die Verhandlungen noch eine gute Weile; 
erst am 1. oktober 1575, nach einer neuerlichen Kommissionierung der bauwein-einfuhr aus ungarn 
durch ständische Verordnete,214 wurde Winklers amtsinstruktion von der steirischen landschaft ausge-
stellt und sofort in Kraft gesetzt:215 ihm und seinen nachgeordneten dreißigstamtleuten wurde aufgetra-
gen, niemanden mit ungarischem und windischem216 Wein über die steirische grenze passieren zu las-
sen, der nicht aufgrund althergebrachten rechtes passbriefe der landschaftsverordneten mit mengen-
angaben etc. vorweisen könne. die steirischen passbriefe seien an der grenze den dreißigstaufsehern 
zu übergeben, die dafür „poleten“ (bulletins, amtliche bestätigungen) mit mengenangaben usw. aus-
stellen. Wer seinen passbrief arglistig (unaufgefordert) nicht vorweist oder ihn zum Schmuggeln ver-
wendet, den soll Winkler der landschaft zur bestrafung melden. Weinschmugglern ohne passbrief ist 
der Wein wegzunehmen: ein Drittel erhält der Konfiszierende, zwei die Landschaft. Winkler soll vier-
teljährlich den Verordneten Bericht erstatten, ertappte Konterbande aber sogleich anzeigen. Er bekommt 
für sich und seine Leute eine Jahrespauschale von 300 fl. in vierteljährlichen Raten.
es scheint, dass Winkler seinen grenzbereich erfolgreich kontrolliert hat, denn die Klagen der land-
schaft über Weinschmuggel hören dort auf, d. h. sie verlagern sich, weil sich der Schmuggel verlagerte: 
im Herbst 1580 beschwerten sich die steirischen landschaftsverordneten bei den Krainer Ständen, mit 
denen sie damals sowieso nicht gut standen, dass die krainischen Fuhrleute und Säumer für den trans-
port ungarischen Weines durch die Steiermark nach Krain vereinbarungswidrig einen „ungewonlichen“ 
Weg, bei Jesenice unter mokritz (mokrice südöstlich rann, Slowenien) nehmen; dadurch würden die 
steirischen Weine „verschlagen“ (verdrängt).217 offensichtlich mieden die Fuhrleute den (bemauteten) 
Weg durch untersteirisches gebiet nach Krain und gingen unterhalb der steirischen Südgrenze über die 
Save, also direkt von der Zagorje (Kroatien) nach Krain; damit sparten sie die Maut und konnten billi-
ger anbieten, konkurrenzierten also den steirischen Weinexport nach Krain. die Stände von Krain ga-
ben eine hinhaltende antwort.
ein ähnliches abkommen wie mit Winkler im Süden scheint den Steirern im norden nicht geglückt zu 
sein, wenigstens setzen ihre Klagen über die „einschlaipfung“ ungarischer und österreichischer Weine 
besonders im Viertel Vorau (oststeiermark, lafnitzgrenze) nicht aus. die drohungen mit beschlagnah-
me von Wein, pferden und Wagen, welche die steirischen landtage beschlossen und durch die geistli-
chen von den Kanzeln verkünden ließen, nützten ebenso wenig wie die beschwerden der Verordneten 
beim landesfürsten, Karl ii., auch wenn sie mit dem Hinweis auf geminderte Steuereinnahmen für die 
landesverteidigung verstärkt wurden.218 der erzherzog entzog sich den bitten, indem er in gewunde-
nen Worten die Vertreterbefugnis der landschaftsverordneten für den Fall anzweifelte und einfach ab-
reiste.219 der fremde Wein strömte weiter ins oberland, in die bergbauzentren, und der zuständige 

214 Wie 1524; vgl. oben, b. Anm. 113. – Prickler, Fürstenfelds Bedeutung (wie Anm. 23), S. 79.

215 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 67 (unfol.), 1573 September 22 Graz; Sch. 75, fol. 80-84, 87-90 (1574 März 24 „Kreussendorf“, 
1575 September 30 Rann, Oktober 1 Graz), fol. 99 (November 3 Nedelišče), 101f. (Dezember 7 „Kreussendorf“) u. ö.; 
Sch. 73, 1575 Oktober 1 Graz.

216 Wohl irrtümlich steht in der Instruktion statt „windisch“: „österreichisch“, in den gleichdatierten Generalmandaten 
der Verordneten aber richtig „windisch“.

217 StLA, Laa, AA XIII, Sch. 73 (unfol.), 1580 November 14 Graz, November 23 Laibach. – Zum gleichzeitigen kranisch-stei-
rischen Streit um Wein- und Viehhandel vgl. oben, b. Anm. 207.

218 StLA ebda, 1576 September l0 Graz, 1579 April 8 Graz.

219 StLA ebda, Sch. 67 (unfol.), 1579 April 13 Graz; Sch, 73, 1579 Juni 3 Graz, Juli 28.
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mürzzuschlager Weinhüter, martin Widner, wurde von Säumern, Holzknechten und anderem „gesin-
del“ bedroht, niemand half ihm. daraufhin scheint er sich mit den Wiener neustädtern heimlich ver-
ständigt zu haben: jedenfalls bekamen die Landschaftsverordneten davon Wind, dass er den Neu- 
städtern mehr Wein als erlaubt durchgehen lasse. Sie baten den Pfleger zu Klamm ober Schottwien, 
bei  s e i n e r  maut die anzahl und ladungsmenge der durchgeführten Weinfässer, die landschaftlichen 
Passbriefe und die Namen der Auftraggeber aufzuschreiben und vierteljährlich zu melden – natürlich 
geheim.220 ein Weinhüter im Viertel Judenburg –ennstal wurde sogar erschlagen, seinem nachfolger 
das gleiche Schicksal angedroht.221 1581 erhielten die Weinhüter eigene „geschworene“ Überreiter als 
mobile Hilfsorgane zugeteilt, und zusätzlich wurde der landprofos Jakob „bithner“ von den land-
schaftsverordneten streng aufgefordert, sich an der Weinfuhr-Kontrolle zu beteiligen; bei beschlagnah-
men sollte er ein drittel des Weines erhalten. der steigende personalaufwand beweist, wie wichtig die 
landschaft die Weinhandelskontrolle nahm. trotzdem wurden die an den grenzen gesessenen Stände 
mmer wieder aufgefordert, die augen offenzuhalten.222

die konsequente Haltung der landschaft machte auch vor dem Kaiser nicht halt. 1576 hatte maximilian ii. 
seinen jüngsten Bruder, Erzherzog Karl, ersucht, bei den Steirern dahin zu wirken, dass sein Rentamts-
wein zu Wiener neustadt frei, d. h. ohne den neuen aufschlag (von 1572) in die Steiermark geführt wer-
den könne. nach seinem baldigen tod wiederholte der Sohn, Kaiser rudolf ii., das ersuchen, erfuhr aber, 
dass der Aufschlag in jedem Fall zu bezahlen sei. Fast bittend wandte sich der junge Kaiser – wieder mit 
Hilfe erzherzog Karls – nochmals an die Steirer: er treibe doch mit seinem Wein keinen Handel und kön-
ne wohl eine „merere“ Freiheit erwarten als ein gemeiner bürger oder Handelsmann (oktober 1577).
die Stände auf dem landtag blieben hart, sie verwiesen auf ihre analoge bewilligung nach intervention 
des verstorbenen Kaisers, worauf Wiener neustadt die Hälfte seines Weines aufschlagsfrei einführen 
durfte, zu schwerem Schaden für das land. Kein Wunder: die acht gulden aufschlag pro Startin mach-
ten den aufschlagsfreien Wein konkurrenzlos billig! dennoch wiederholte rudolf ii. sein ansuchen 
sofort223 – ob mit erfolg?
gegen ende des 16. Jahrhunderts (1593) tritt bei der ausländischen Weinfuhr in die Steiermark eine 
neue Facette auf: neben den ungarischen und österreichischen Weinen wurde auch branntwein saum-
weise und in Fässchen aus Österreich, Böhmen, Mähren und Italien eingeführt; ja er wurde sogar im 
land aus dem „lieben getraid“ erzeugt – es handelte sich bei letzterem also nicht mehr um obst- oder 
Weinbrand, sondern um Kornschnaps.224 ein beschwörender aufruf des landeshauptmanns, des Vize-

220 StLA ebda, 1578 August 4 Graz, 1579 September 26 Graz; Sch. 82, H. 5 i (unfol.), 1577 Juni 29 - 1578 März 2; Sch. 83 
(unfol.), 1578 Dezember 22 Mürzzuschlag.

221 StLA ebda, Sch. 80 (unfol.), 1587 Juli 19 Admont; 1587 Mai 28 Liezen: der Brief des Nachfolgers des Getöteten, Kaspar 
„Chargrueber“, der sich über Drohungen eines admontischen Pflegers und eines Holzmeisters beschwert; er erwähnt 
auch den jetzt als landschaftlichen „Weinbereiter“ dort tätigen Leonhard Grasberger. Vgl. oben, Anm. 211.

222 StLA ebda, Sch. 67, 1581 Dezember 14 Graz, 1582 Jänner 5 Graz, Jänner 22 Graz. – Das Landprofosenamt wurde erst 
1578/79 geschaffen, der Profos wurde von den Ständen ernannt und bezahlt, musste aber dem Landesfürsten den 
Treueid leisten. Ursprünglich war er gegen „gartierende“ (plündernd umherziehende) Landsknechte vorgesehen, 
erhielt aber zunehmend andere Polizei- und Gerichtsfunktionen; sein bewaffnetes Gefolge betrug später sieben 
Mann. „Bithner“ dürfte der zweite Landprofos gewesen sein, vgl. Mell, Grundriß (wie Anm. 27), S. 499f.

223 StLA ebda, Sch. 78, H. 6 (unfol.), 1577 Oktober 31 Wien, November 12 u. 14 Bruck a. d. M., Dezember 16 Wien. – Zum 
neuen Aufschlag, den Erzherzog Karl 1572 einführen konnte – er kam zur Taz von 1557 dazu – vgl. oben, b. Anm. 206.

224 Mülleder, Alkoholkonsum (wie Anm. 6), S. 207ff. – Bereits im Zuge der Taz-Einführung (1557, vgl. oben, b. Anm. 190) 
wurde auch der Branntweinverkauf mit 3 kr. pro 1 lb. den. (= 60 kr.) = 5% besteuert, vgl. Mensi, Geschichte (wie Anm. 
190), Bd 2, S. 167. – Vgl. für Österreich: Sandgruber, Ökonomie (wie Anm. 12), S. 110. – Auch im Krieg spielte Brannt- 
wein längst eine Rolle als Aufputschmittel: 1526 gab es ihn im Bauernlager vor Radstadt; vgl. Siegfried Hoyer, Das 
Militärwesen im deutschen Bauernkrieg 1524–1526. Berlin (Ost) 1975, S. 20l.
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doms und der Verordneten von 1596 wiederholte das 1593 erlassene Verbot des branntweinmachens 
und -importierens, da der „gemeine mann“ sich damit unmäßig anfülle und an leib und Seele Schaden 
leide.225 die betonung der moralischen und gesundheitlichen Seite des alkoholimportes und der -erzeu-
gung im Hinblick auf das Wohl des untertanen ist neu und sicherlich reformatorisch mitbedingt. dage-
gen waren Kritik und Verbot von übermäßigem alkoholgenuss des adels durchaus nicht neu und be-
schäftigten schon seit über einem Jahrhundert auch die land- und reichstage.226 Früher hatte man eher 
die finanzielle Seite des Alkoholverbrauchs der Untertanen in den Vordergrund gestellt, also letztlich 
die geminderte Steuerkraft zum Schaden des grundherrn; auch maßnahmen zur Verhinderung alkohol- 
unterstützter Schlägereien kamen vor.227

im übrigen beschloss die landschaft 1596, alle steirischen Stände, bürger und bauern, die auf ungari-
schem, windischem (= slawonisch-kroatischem) und österreichischem boden Weingärten besäßen, hät-
ten sich binnen drei monaten mit ihren belegen bei den Verordneten zu melden: Wer schon vor dem 
Jahr 1542 freie zufuhr genoss, würde in ein register eingetragen und erhalte auf schriftliche anmel-
dung alljährlich zur Lesezeit die üblichen Passbriefe; alle anderen könnten damit nicht rechnen.228 das 
neue ‚Normaljahr’ 1542 war das der großen Gültschätzung in den „niederösterreichischen“ (fünf östli-
chen) erbländern,229 doch brachte das kaum eine änderung der rechtlichen grundlage, weil damit nur 
der Stand vom alten ‚Normaljahr’ 1445 (Reformation der Landhandfeste)230 übernommen wurde, zu- 
und abzüglich inzwischen eingetretener besitzveränderungen durch erbschaft, Kauf usw. Schon zuvor 
(1595) hatte die landschaft bei der regierung einen neuen ansturm gegen die „haufenweise [...] ver-
messene“ einfuhr ausländischer Weine unternommen und den ehemaligen Weinhüter martin Widner 
zum oberaufseher über alle Weinhüter ernannt,231 ein bürokratischer beweis, wie sehr man ihnen zeit-
weise misstraute.
aber all diese beschlüsse und maßnahmen, so ernst gemeint und aufwendig sie waren, führten besten-
falls zu kurzfristigen erfolgen. die tricks der Fuhrleute und Säumer blieben die gleichen: mithilfe ihrer 
passbriefe für die erlaubte Weinmenge importierten sie viel mehr. das spielte sich so ab, dass sie ihre 
‚pasporten’ nicht von sich aus, unaufgefordert den Weinhütern und Überreitern vorwiesen, sondern erst, 
wenn sie ertappt wurden – und das waren bei den ausgedehnten grenzen und den wenigen Weinhütern 
beinahe nur zufallstreffer, deren Wahrscheinlichkeit von der landschaft noch 1702 auf 1:6 bis 1:3 ge-

225 StLA, Laa, AA XIII, Sch, 67, 1596 März 1 Graz: auch hier wird jedermann die Beschlagnahme ausländischer Weinim- 
porte ohne speziellen Passbrief gestattet, die Hälfte des Konfiszierten samt Pferden und Wagen gehört ihm.

226 Vgl, außer Jontes, Trinken (wie Anm. 6), Burkert, Beschwerden (wie Anm. 102), S. 274, und Kernbauer, Alltägliches 
(wie Anm. 32), S. 286. – Roland Schäffer, Die „geselschafft sandt Cristoffs“ 1517. Ein adeliger Tugendbund Inneröster-
reichs vor der Reformation. In: Geschichtsforschung in Graz. Festschrift zum 125-Jahr-Jubiläum d. Instituts für 
Geschichte d. Karl-Franzens-Universität Graz, Hg. Herwig Ebner u. a. Graz 1990, S. 91-l06. – Josef Pauser, „Ain guets 
exempl furzutragen“. Die steirisch-krainische Bruderschaft vom goldenen Kreuz (1558) im Kampf gegen das „teüffel-
hafftig lasster“ des Saufens und Fressens. In: MStLA 46 (1996), S. 59-l00. – Dagegen etwa die bekannte Sauf-Inschrift auf 
der Riegersburg von 1635, u. a. bei Valentinitsch, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 224, und Jontes (wie ebda), S. 191. – Re-
lativiert von Mülleder, Alkoholkonsum (wie Anm. 6), S. 198f.

227 Vgl. die Bestätigungen der Kärntner Landhandfeste, 1444 und 1494; MHDC (wie Anm. 42), Bd 11, 1972, S. 83, in Nr. 
203, u. S. 270, in Nr. 685. – Dazu Chmel, Monumenta Habsburgica (wie Anm. 28), Bd 1/3, 1858, S. 662f., Nr. l05 (Krems 
und Stein, 1476).

228 Wie oben, Anm. 225.

229 Aufnahme aller liegenden Eigengüter und Gebäude durch deren Inhaber mit Wert- und Steuerangaben, zum Bericht 
an die Landschaft, vgl. Mell, Grundriß (wie Anm. 27), S.  520f. – Katalog der (steir.) Gültschätzungen, Hg. J[oseph] v. 
Zahn = Kataloge des StLA, II/5/a/1. Graz-Leipzig 1900.

230 Vgl. oben, b. Anm. 54.

231 Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 372 u. Anm. 37.
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schätzt wurde.232 eine andere möglichkeit, die denunziation durch Konkurrenten, kam anscheinend 
selten vor, sie galt wohl innerhalb der bevölkerung als verächtlich oder, mit einem modernen begriff, 
als ‚unsolidarisch’. Wer also einen passbrief besaß, ging kein risiko ein, sofern er die darin festgelegte 
einzel-transportmenge nicht überschritt; er konnte sie so oft transportieren, bis er einmal kontrolliert 
wurde und den passbrief abgeben musste! dennoch gab es noch genügend Fuhrleute und Säumer, die 
den Wein entweder mithilfe der Weinhüter oder sonst, „ohne habenden paaß“ bei nacht ins land „prac-
ticierten“, wie es im schönsten amtsdeutsch heißt. Selbstverständlich wurden daneben auch andere, 
ältere und primitivere tricks der ‚Vor-pasporten-zeit’ angewendet, wie die Falschdeklaration ausländi-
schen Weines als steirischer landwein, der unterwegsverkauf, die umgehung der mautstraßen und die 
abwesenheit des Hausbesitzers, ohne den sein Keller für Kontrollen natürlich nicht zugänglich war.233 
diese methoden konnten miteinander beliebig kombiniert und variiert werden.
Hier brechen wir ab, es tauchen keine wesentlichen, neuen gesichtspunkte mehr auf. der ganze pro-
blemkomplex findet sich zwar weiterhin bis ins 18. Jahrhundert als Thema auf den Landtagen und in 
städtisch-märktischen Suppliken an den landesfürsten,234 tritt aber mit fortschreitender gegenreforma-
tion allmählich in den Hintergrund und verschwimmt auf der Folie, wo er sich so lange abzeichnete: 
dem Verhältnis landesfürst – Stände. gegen ende des 16. Jahrhunderts befanden sich Weinbau und 
Weinhandel in der Steiermark – abgesehen von den naturbedingten Schwankungen – auf ihrem Höhe-
punkt. Daher wurde auch mehr als je zuvor Wein exportiert, einerseits wie bisher nach Salzburg und 
Kärnten, anderseits führten die adeligen und geistlichen grundherren ihre steirischen bauweine auf ihre 
böhmischen Schlösser und in ihre Wiener Stadthäuser. aber der Weinimport nahm ebenfalls zu, nicht 
nur beim Welschwein, sondern auch beim ungarischen und österreichischen, meist als gegenfracht für 
Salz und eisenwaren,235 und sonst eben in allen möglichen Formen des Schmuggels. im 17. Jahrhun-
dert setzte ein – auch strukturell begründeter – rückgang bei Weinbau und -handel ein.236 im zeitalter 
Maria Theresias (um 1760) kamen jedoch von Seiten der Regierung wieder Klagen, dass durch die 
Überproduktion von Wein der steirische getreideanbau zur Versorgung der bevölkerung nicht ausrei-
che.237 die Überproduktion ging natürlich auf Kosten der Qualität. erst die von erzherzog Johann ini-
tiierten reformen haben auch hier Wandel geschaffen.238

Wenn wir rückschauend zusammenfassen, ergibt sich, wie prickler es ausdrückt,239 dass die politik des 
landesfürsten die ständischen Kontrollmaßnahmen, im Fall der Fürstenfelder Weinwirtschaft, „konter-
karierte“ – das lässt sich für den gesamten steirischen Weinhandel verallgemeinern. prickler geht aber 
m. e. zu weit, wenn er diese Kontrollmaßnahmen „halbherzig“ nennt. das waren sie von der absicht 

232 Vgl. oben, b. Anm. 114 (1575),  b. Anm. 220 (1579). – Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 372 (17. Jh.). – StLA, 
Laa, AA XIII, Sch. 73 (unfol.), 1702 Februar 18 Graz: gedrucktes Generalmandat des Landeshauptmanns und der 
Verordneten, das im übrigen die Strafandrohungen, das allgemeine Beschlagnahmerecht und die -prämien fort-
schreibt; ebd. ein weiteres gedrucktes Mandat von 1744 März l0 Graz.

233 Vgl. oben, nach Anm. 119. – Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 373. – Tremel, Streit (wie Anm. 9), S. 73. 
– Posch, Geschichte Hartberg (wie Anm.16), S. 668f., 671.

234 Valentinitsch, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 224ff. – Pichler, Weinschenkordnung (wie Anm. 28), S. 372ff. – Posch, 
Geschichte Hartberg (wie Anm.16), S. 668f.

235 Valentinitsch, Weinhandel (wie Anm. 6), S. 224ff. – Vgl. allgemein für den deutschen Raum: Sandgruber, Wein (wie 
Anm. 6), S. 4ff. – Vgl. auch für das Folgende: Landsteiner, Weinbau (wie Anm. 13): für Österreich u. d. Enns.

236 Valentinitsch, Bedeutung (wie Anm. 6), S. 114 u. 119f. – Für Österreich Sandgruber, Ökonomie (wie Anm. 12), S. 110.

237 Valentinitsch, Weinhandel (wie Anm. 4), S. 228. – Damals befand man sich allerdings im Siebenjährigen Krieg.

238 Karl Franz Maier, Erzherzog Johann und der steirische Wein. In: Erzherzog Johann von Österreich. Beiträge zur 
Geschichte seiner Zeit, Landesausstellung 1982 Steiermark, Schloß Stainz, Bd 2. Graz 1982, S. 177ff.

239 Prickler, Fürstenfelds Bedeutung (wie Anm. 23), S. 77. – Ders., Weingartenbesitz (wie Anm. 29), S. 136.
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her nicht, sie scheiterten teils an der vom landesfürsten meist geförderten abwehr der bürger, der Städ-
te und märkte, teils an einer gewissen ‚schizophrenen’ einstellung innerhalb der Stände: der einzelne 
wollte mit seinem ausländischen bau- und Kaufwein Handel treiben, die landschaft, die Korporation, 
wollte das zum Vorteil des ganzen verhindern. der wesentlichste grund für das Scheitern war aber 
nicht die mangelnde Entschlossenheit, sondern die praktische Durchführbarkeit, die technischen, finan-
ziellen und personellen möglichkeiten und die schwach entwickelte infrastruktur. der ‚Staat’ (damals 
landesfürst und Stände) griff nicht von oben bis unten durch, er vermochte es noch nicht. auch der 
Schmuggel anderer güter konnte kaum verhindert, höchstens gebremst werden, in der Steiermark240 
und anderswo. die langen, von der natur nicht gesicherten grenzen luden zum Schmuggel geradezu 
ein. Wie sollte man beispielsweise verhindern, dass ortskundige bei nacht und nebel Weinfässer auf 
Kähnen über die lafnitz führten? Schon die obersteirischen gebirgsgrenzen konnten, wenigstens hin-
sichtlich des Saumhandels, nicht vollständig kontrolliert werden.241

anderseits: privilegien, auch betreffend Weinhandel(sverbote), waren gewiss ‚fortschrittsfeindlich und 
undemokratisch’ nach heutigen begriffen, aber sie boten den Ständen, wenn sie als gruppe auftraten, 
die möglichkeit, in die Wirtschaftspolitik einzugreifen, sie in ihrem Sinn mitzugestalten. die Stände 
wurden dadurch in mancher Hinsicht „zu trägern des landesinteresses und des landespatriotismus“242, 
und da sie das wenigstens teilweise gegen den landesfürsten, gegen dessen überterritoriale, zentralisti-
sche regierung taten, gehören sie zu den unbewussten gründervätern unseres länderföderalismus, der 
heute nicht nur von ‚Wien’ bedroht ist. die ständischen privilegien waren und wurden zu (sozial einge-
schränkten) landes-‚Freiheiten’.

anhang: die ständischen Weinhüter in der steiermark 
im 16. Jahrhundert243

mürzzuschlag:
Stefan Gösser: 1522 Vii 30 (ff.)
Siegmund Payr: (1527 Vii 3 ? iX 25 ?) vor X 5
Stefan Gösser: wieder 1527 X 5 (ff.), Xii 6
Leonhard Felber: 1528 iX 21, X 17 (ff.), (1529, 1530 iX 4 ?) (wieder ?) 1531 iX 18, 1532 iii 17, 
1533 V 14 u. 28

240 Vgl. z. B. Posch, Geschichte Hartberg (wie Anm. 16), S. 671ff. (Tabak). – Helfried Valentinitsch: Die Verpachtung von 
Handelsmonopolen durch den Landesfürsten in Innerösterreich von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts. In: Menschen & Münzen & Märkte (wie Anm. 16), S. 85-95, bes. S. 93f. – Bei Peter Rosegger raucht 
ein alter Mann „Überreiterkraut“, also geschmuggelten (ungarischen) Tabak: Ders., Waldheimat. Erinnerungen aus 
der Jugendzeit, Bd 2: Lehrjahre. Wien-Pest-Leipzig 1882, S. 83 (in: Das Mahl), vgl. auch Bd 1: Kindesjahre, S. 9 (in: Als 
Großvater freien ging). – Auch der Binnenschmuggel, die Umgehung bemauteter Straßen, konnte bekanntlich nie 
ganz verhindert werden.

241 Auch im weit gebirgigeren (Süd)tirol war es nicht anders, Beispiele von unrechtmäßigen Weinimporten und 
diesbezüglichem Schriftverkehr König Maximilians I., 1491/97: TLA Innsbruck, Bekennenbuch 1491/N/14, fol. 70  
(S. 155), 1492/0/15, fol. 81f. (S. 75f.), 1493/P/16, fol. 48 (S. 95), 49v (S. 98), 1497/T/20, S. 256f. – Ausgewählte Regesten, 
Bd IV/2 (wie Anm. 74), Nr. 21664 (1504).

242 Herbert Hassinger bei Pickl, „Handelskrieg“ (wie Anm. 206), S. 24.

243  In Klammern gesetzte Daten bringen nur den Titel, keinen Namen. Alle Erwähnungen – mit Ausnahme der in den 
Fußnoten genannten – stammen aus dem StLA, Laa, AA XIII und aus Mell, Grundriß (wie Anm. 27). Alle Namen sind 
buchstabengetreu aus den Quellen. 
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Thoman Rewtter (?): angeblich bei oder statt Felber nach 1528 (?)
NN.: 1538 august 17, iX 3, 1539 i l0 u. 15
NN.: 1549 Xi 6
Paul Anthon: 1560 Vi 26, 1562 i 26 u. 27, bis (vor) 1569 V 11
Leonhard Mörzinger (?): Übernahmsverhandlungen nach p. anthoni, 1569 V 11 
Niklas Feichter: abrechnung für 1570 Viii 11 - Xii 11
Leonhard Grasberger: 1570 Xii 8 (?), 1571 iii 26, 1572 Vi 2 u. 15 (Weinüberreiter in mariazell), 
1574 iV 8 u. 16 (vgl. weiter unter Viertel ennstal – Judenburg, 1587 iV 7)
Martin Widner244: 1575/79, 1577 Vi 29 - 1578 iii 2 (abrechnung), 1578 Xi, Xii (19,) 22 u. 31, 
1579 iX 21 u. 26, (1580 ii 1, 1581 X 26,) 1584, 1595 iV 1 (oberaufseher, vgl. unten)
Leonhard Grasberger: (wieder) 1596 iX 22, 1597 ii 18, † im amt 1598 Xii 30
Viertel Vorau, lafnitz, radkersburg – Hartberg, ungarische grenze:
Hans Schuttenhelm: 1527 X 5, (1528 X 17)
Wolfgang Goy: 1533 ii 4 (ff.)
Paul Gmaindl (nicht „Weinhüter“ genannt): 1564 V 14
Augustin Pernawer: 1567 (vgl. Viertel südlich der drau, 1558/64)
Viertel Ennstal –  Judenburg, Murau – Scheifling, Liezen:
Niklas Löffler aus Scheifling (?): soll ernannt werden 1537 iV 1
2 landschaftliche Überreiter/Weinhüter in St. Gallen etc.: (1549 Herbst,) 1550 i 13 u. 21
2 Weinhüter im Viertel: 1571 V 2
Balthasar v. Leobenegg245, Wein-Überreiter: 1572 Vi 14 
Georg Wibmer: 1577 Viii 20
NN. (Vorgänger Chargruebers): erschlagen vor 1587 iii 15 
Kaspar Chargrueber: 1587 iii 15, V 28, Vii 19
Leonhard Grasberger, Weinbereiter: 1587 iV 7 (ff.) (vgl. weiter mürzzuschlag, 1596 iX 22)
Georg Perger u. sein „bestelter“ Ruäp Leobmannspuehler: (ende 1596)
Viertel südlich der drau, radkersburg – luttenberf, rann:
Erasmus Prantner: 1533 ii 4 (ff.)
2 Weinhüter gegen Rann: 1550 V 29
Augustin Pernawer: ca. 1558/64246 (vgl. weiter Viertel Vorau, 1567) 
Jörg Plank247: 1569 Xi (ff.), 1571 ii 5, (1572 iX 12,) 1574 Xii 10, 1575 iX 30
2 Überreiter u. der Landprofos Jakob Bithner in den Vierteln Vorau u. ennsthal – Judenburg: 
1581 Xii 14, 1582 i 5; bithner auch 1588/89, abgesetzt 1599248

Oberaufseher der Weinhüter, Martin Widner: 1595 iV 1

244 Bei Erich Hilzensauer, Die Haus- und Besitzgeschichte des Stampfer- bzw. Meran-Hauses in Vordernberg bis zum Jahr 
1700. In: ZHVSt 99 (2008), S. 228 u. ö., wird ein Martin Widner d. Ä. († 1569) als Radmeister in Vordernberg genannt, 
sein Sohn Martin d. J. ist das bald nicht mehr; er wandert 1567 ab nach „Cell“ (Mariazell), 1569 ist er Schulmeister in 
St. Christoph bei Neulengbach/NÖ. Vermutlich ist er mit dem Weinhüter identisch.

245 Aus Kärntner Adel; vgl. Alois Lang, Gustaf Adolf von Metnitz, Die Salzburger Lehen in Kärnten bis 1520. Wien 1971 
(FRA, Abt. II, Bd 79,), S. 178ff.

246 Undat., (Ferdinand) wird Kaiser genannt.

247 Plank war zuvor (1552–1569) landschaftlicher Bauschreiber beim Festungsbau in Rann, er lebte noch 1585 als Bürger 
dort. Vgl. Schäffer, Festungsbau (wie Anm. 128), S. 50, 56 u. 58, Anm. 98.

248 Zu den fallweise zusätzlich ernannten Weinhütern vgl. oben b. Anm. 129.
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19. schlaininger gespräche 1999:

Wein und Weinbau 

vom ende des 18. Jahrhunderts 

bis zur gegenWart
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Weingenuss am donaufluss – 
die rolle des Weines in der literatur 
der donaumonarchie
Margarete Wagner

das 16. Jahrhundert war die blütezeit der sogenannten ‚trunkenheitsliteratur’ gewesen, die man an 
einem ganz markanten Kriterium erkennen kann: nämlich dem eindeutig didaktischen impetus, zu be-
kehren und zu bessern, und zwar teils durch ernstgemeinte mahnung, teils durch heiter-ironische Über-
zeichnung, die das laster der trunkenheit bloßstellen sollte als Sünde wider den Körper, den geist, die 
Seele und nicht zuletzt wider die ehre sowohl des einzelnen als auch der ganzen nation, deren Vertre-
ter er ist. danach erfolgte ein bruch in der entwicklung: die sogenannte artes-literatur entwickelte 
sich immer stärker in richtung zur reinen Wissenschafts- und gebrauchsliteratur hin, und auch der 
naive didaktische Anspruch des Reformationszeitalters verlor angesichts der Gräuel des Dreißigjähri-
gen Krieges immer mehr an moralischem gewicht.1

das 19. Jahrhundert schließlich zeigt die nun endgültig vollzogene trennung von didaktik und belle-
tristik einerseits und Forschungsliteratur, gebrauchsliteratur und schöner literatur andererseits. die 
ernste Mahnung vor den körperlichen Folgen der Trunksucht findet nun Eingang in rein medizinische 
abhandlungen, aber auch populäre Hygiene- und gesundheitsratgeber, denen ihrerseits ein didakti-
scher zweck durchaus nicht abzusprechen ist, und zwar vermehrt ab mitte des 19. Jahrhunderts und mit 
zunehmendem bekanntheitsgrad der darwinschen Vererbungslehre. 
daneben aber existiert bis in die Jetztzeit hinein ein eigener Strang medizinischer Fachliteratur, der 
ungebrochen die Heilkraft des Weines als Stärkungsmittel und probates Geriatrikum preist, wobei je-
doch die betonung stets auf dem maßvollen genuss liegt – übrigens eine empfehlung, wie sie seinerzeit 
auch in der Trunkenheitsliteratur gegeben worden war, deren Ziel ja im weisen Maßhalten, und nicht in 
der absoluten abstinenz begriffen war. nicht zuletzt im zusammenhang mit der Verbreitung der Verer-
bungslehre fasste dann auch in Österreich-ungarn der abstinenzgedanke Fuß – allerdings aufgrund der 
gesetzeslage erst ziemlich spät, gegen ende des 19. Jahrhunderts.2

Von bei weitem eindeutigerer didaktischer art dagegen sind die nun immer populärer werdenden erzie-
hungs- und benimmbücher der sogenannten ‚Kniggeliteratur’, die sich zur aufgabe stellten, den gesell-
schaftlich angenehmen umgang zwischen den Ständen, generationen und geschlechtern zu reglemen-
tieren und damit in zeiten des nun allmählich einsetzenden sozialen Wandels ein dringendes bedürfnis 

1 Hans Rupprich, Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock, Tl 2: Das Zeitalter der Reformation 
1520–1570, Hg. Hedwig Heger. München 1973 (Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegen- 
wart, Hg. Helmut de Boor u. Richard Newald, Bd 4), S. 399ff. – Adolf Hauffen, Die Trinklitteratur in Deutschland bis 
zum Ausgang des sechzehnten Jahrhunderts. In: Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte 2 (1889), S. 481-516. – 
Eberhard Klaaß, Trunkenheitsliteratur. In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, unter Mitw. zahlr. Fachge-
lehrter, Hg. Paul Merker u. Wolfgang Stammler, Bd 4: Nachträge: auslandsdeutsches Schrifttum – Trunkenheitslitera-
tur. Register. Berlin 1931, S. 102a-104b. 

2 Johann Bergman, Geschichte der Antialkoholbestrebungen. Ein Ueberblick über die alkoholgegnerischen Bestrebun-
gen aller Kulturländer seit den ältesten Tagen bis auf die Gegenwart, mit bes. Berücks. d. Vereinswesens. Aus dem 
Schwed. übers., neu bearb. u. hg. von R. Kraut. Hamburg 1904, S. 407ff.
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besonders von Sozialaufsteigern befriedigten, die ihr benehmen nach der ihr übergeordneten sozialen 
Schicht zu orientieren wünschten.3 Und Trunksucht zählte – aufgrund des häufig damit verbundenen 
sozialen Fehlverhaltens – notwendigerweise als schwerer Verstoß gegen die guten Sitten.4

die schöne literatur dagegen war schon seit längerem aller ernsten mahnung und didaxe verlustig 
gegangen und frönte beinahe ungebrochen dem reinen ‚delectare’ oder selbstgenügsam-elitären ‚l’art-
pour-l’art’.
erst gegen ende des 19. Jahrhunderts sollte es dann zu einem neuansatz kommen, in der sogenannten 
‚mitleidsliteratur’ des naturalismus, in der die realistische darstellung des ‚elendssuffs’ nun plötzlich 
literaturfähig wurde, trotzdem dies bei seinem bildungsbürgerlichen publikum zunächst die hellste em-
pörung und das krasseste unverständnis auslöste. denn es war nun nicht mehr anliegen der autoren, 
mit warnend erhobenem Zeigefinger die Leserschaft zu belehren und zu ermahnen, sondern in einem 
Vorgang der ‚indirekten didaxe’, durch möglichst naturgetreue darstellung der Wirklichkeit abzusto-
ßen, zu empören und schließlich mitleid zu erregen, was letztlich – so hoffte man – dann einen gesell-
schaftlichen Wandel zum besseren nach sich ziehen sollte.5

anhand einiger ausgewählter beispiele soll nun die rolle des Weins in der österreichischen belletristik 
der donaumonarchie beleuchtet werden.

Am Beginn dieser Ausführungen soll ein romantisch-verklärter, edler Heldenjüngling stehen, der – früh 
vollendet und jung dahingerafft – die Herzen seiner unmittelbaren Zeitgenossen im Sturm erobert hat-
te.6 zwar hatte seine Wiege nicht am donaustrand gestanden, aber Theodor Körner (1791–1813) war 
von jeher nie ein Kind von Traurigkeit gewesen und wusste im Überschwang der Gefühle auch ganz 
gehörig über die Stränge zu schlagen. Wegen groben studentischen unfugs war er aus leipzig relegiert 
worden, wobei der Wein eine maßgebende rolle gespielt hatte, wie eine erkleckliche anzahl burschen-
schaftlich gefärbter trinklieder7 bezeugt. 

3 Günter Häntzschel, Anstandsliteratur. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearb. d. Reallexikons 
der deutschen Literaturgeschichte, Hg. Klaus Weimar, gemeins. mit Harald Fricke, Klaus Grubmüller u. Jan-Dirk 
Müller, Bd 1: A–G. Berlin-New York 1997, S. 96a-98a, bes. 97b. – Emilio Bonfatti, Verhaltenslehrbücher und Verhaltens- 
ideale. In: Horst A. Glaser (Hg.), Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, Bd 3: Zwischen Gegenreformation und 
Frühaufklärung: Späthumanismus, Barock, 1572–1740, Hg. Harald Steinhagen. Reinbek b. Hamburg 1985 (rororo,  
Nr. 6252), S. 74-87.

4 Etwa Theodor von Hulden, Der gute Ton bei der Tafel. Wien 1895, S. 84, 125 u. 142. – Friedrich von Sydow, Neuer 
Sitten- und Höflichkeits-Spiegel. Ein Complimentierbuch für alle Stände; oder Anleitung, sich in allen geschäftlichen 
und geselligen Verhältnissen, mit Anstand, der Sittlichkeit und Schicklichkeit gemäß und dem Geiste der Zeit ange- 
messen, zu verhalten. Besonders für den Mittel- und Bürgerstand bearb. u. für Personen jedes Alters und Geschlech-
tes berechnet. Nordhausen 1837, S. 148ff. 

5 Roy C. Cowen, Naturalismus. In: Ehrhard Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur. Kontinuität und Verände-
rung. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bd 3: Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur. 2., vollst. überarb. u. erw. 
Aufl. Tübingen-Basel 1998 (UTB für Wissenschaft: Uni-Taschenbücher, 1465), S. 118. – Horst A. Glaser, Naturalisti-
sches Drama. In: ders. (Hg.), Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, Bd 8: Jahrhundertwende: Vom Naturalismus 
zum Expressionismus 1880–1918. Reinbek b. Hamburg 1982 (rororo, Nr. 6257), S. 188-204. – Günther Mahal, Natura-
lismus. 3., unverä. Aufl. München 1996 (UTB für Wissenschaft: Uni Taschenbücher 363), S. 115-131, bes. 126f. –  
Helmut Scheuer, Deutscher Naturalismus. In: Helmut Kreuzer (Hg.), Jahrhundertende – Jahrhundertwende, Tl 1. 
Wiesbaden 1976 (Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, Hg. Klaus von See, Bd 18), S. 177-184.

6 Helena Szépe, Opfertod und Poesie: Zur Geschichte der Theodor-Körner-Legende. In: Colloquia Germanica. Interna-
tionale Zeitschrift für germanische Sprach- und Literaturwissenschaft 9 (1975), S. 291-304.

7 Etwa sein Bundeslied für die Thuringia (5 Str.) „Trinkt, Brüder, trinkt“, das er 1810 für die Thüringische Landsmann-
schaft in Leipzig, der er selbst angehörte, gedichtet hatte. Vgl. Körners Werke, Hg. Hans Zimmer. Krit. durchges. u. erl. 
Ausg., Bd 1. Leipzig-Wien 1916 (Meyers Klassiker-Ausgaben), S. 212 u. 384 [= Kurzzitat und Textzitat: Körner I]. – Aber 
auch sein Trinklied (6 Str.) „Schon perlt der Wein im Becher“ deklariert sich in seiner letzten Strophe als „deutsche[s] 
Burschenlied“. Vgl. Körners Werke in zwei Teilen. Auf Grund der Hempelschen Ausg. neu hg. mit Einleitungen u. 
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Besorgt über den üblen Einfluss des studentischen Lebens an deutschen Universitäten expedierte Papa 
Körner seinen offenbar zu jeder Torheit nur allzubereiten Sohn in die heitere Donaumetropole Wien, wo 
man derlei plumper allotria nicht bedurfte, um sich öffentliche anerkennung zu erringen. theodors 
lebenslustige und liebenswürdige art öffnete ihm hier sehr rasch tür und tor in die besten zirkel der 
Stadt, zu denen dazumal auch so bedeutende deutsche persönlichkeiten zählten wie der Königlich preu-
ßische minister und gesandte Wilhelm von Humboldt oder Friedrich Schlegel. Hier feierte er seine 
ersten großen triumphe als bühnendichter – man ernannte ihn sogar zum Hoftheaterdichter – und hier 
begegnete ihm seine große liebe, die begabte und wunderschöne Schauspielerin antonie adamberger. 
in einem brief vom 27. Juni 1812 gestand er voll Selbsterkenntnis seinem Vater: 

Was hat sie für unendliche gewalt über mich. Sie hat mich aus all den wilden gesellschaften 
herausgezogen, hat mich billig gegen die philister, natürlich gegen die Welt gemacht, meine kei-
mende lust an trinkgelagen ganz unterdrückt, mich zur arbeit angehalten, mich ausgescholten, 
wenn ich faul war, und mich geliebt!8 

Rund ein Jahr danach bedeckte den Zweiundzwanzigjährigen bereits der kühle Rasen. –
Seine Kriegsgedichte wurden unter dem titel Leier und Schwert veröffentlicht und vertieften posthum 
den ruhm dieser vorzeitig abberufenen dichterlegende eines ‚deutschen tyrtäus’.9 die später um einen 
nachtrag erweiterte Fassung dieser Sammlung patriotischer Heldengesänge enthält auch ein sechsstro-
phiges Trinklied vor der Schlacht vom 17. august 1813,10 zu singen nach der Weise: Feinde ringsum, 
das mit markig-pathetischen Worten altgermanische Kriegslust, gott, Vaterland, ewige treue und deut-
schen biedersinn beschwört, insgeheim aber auch mit der symbolischen gleichsetzung von Wein und 
blut spielt, ehe es im militärischen befehlshaberton verklingt:

Schlacht ruft! Hinaus!
Horch, die trompeten werben.
Vorwärts, auf leben und Sterben!
   brüder, trinkt aus!  (Körner i/112)

Körners Studenten-, trink- und preislieder waren innerhalb eines nur sehr kurzen zeitraums als an-
spruchslose gelegenheitsgedichte entstanden; bisweilen unterlegten sie eine bereits bekannte melodie 
mit neuen Worten, bisweilen reizten sie ihrerseits Komponisten durch ihre Sangbarkeit zur Vertonung.11 

Anmerkungen vers. von Augusta Steinberg. Berlin-Leipzig-Wien-Stuttgart [1908], S. 101. Seine Burschenweihe (5 Str.) 
„Auf! schwärmt und trinkt, geliebte Brüder!“ ist – der einen Überlieferung zufolge – dem „schwarzrotweißen Bande“ 
gewidmet, den Farben der Burschenschaft Thuringia. Vgl. dazu: Körners sämtliche Werke. Hundertjahr-Jubelausgabe. 
Mit Einleitungen u. Anmerkungen hg. von Eugen Wildenow, Bd 1. Berlin 1925, S. 204f. – Karl Berger, Theodor Körner. 
Mit 8 Einschaltbildern, 2 Autogrammen und 64 Abb. im Text. Bielefeld-Leipzig 1912, S. 99f. – In einer leicht abgeän-
derten Version dagegen, in der alle Anspielungen an die Thuringia entfernt wurden, ist – unter dem geänderten Titel 
Trinklied dann aber vom „schwarzrotgrünen Bande“ die Rede. Vgl. Körners Werke in zwei Teilen, Hg. A. Steinberg (wie 
Anm. 7), S. 99f. – Zur selben Sammlung ist auch das Weinlied „Gläser klingen Nektar glüht“ zu zählen mit seinem 
sechsmaligen Wechselgesang zwischen einem Einzelsänger und dem Chor einer Studentenrunde, in dem verschiede-
ne Weinsorten wie Burgunder, Champagner und Tokayer gepriesen werden, um schließlich dem vaterländischen 
Rheinwein vor allen anderen den Vorzug zu geben und mit ihm einen unauflöslichen brüderlichen Bund in „Kampf 
und Not, | Frei – oder tot! –“ (Körner I/149ff.) zu schließen. Vgl. Johann Töpfl, Theodor Körner, eine Monographie. 
Diss. Wien 1943, S. 26f.

8 Körners Werke in zwei Teilen, Hg. A. Steinberg (wie Anm. 7), S. 458, Nr. 77: Brief an den Vater, [Döbling] am 27. Juni 1812.

9 Tyrtäus (griech. Týrtaios): der Name eines berühmten, angeblich lahmen griechischen Dichters, der im 7. Jahrhun- 
dert v. Chr. durch seine begeisternden Kriegslieder den Spartanern den Sieg über die Messenier gewinnen half. 

10 Töpfl, Theodor Körner (wie Anm. 7), S. 245.

11 Nähere Hinweise über Vertonungen finden sich im Anhang von Körner I/375-384.



250

zumeist preisen sie in keineswegs sehr origineller anakreontischer manier12 Wein, Weib und gesang, 
wobei sie jedoch weniger von harmlos-heiterer Lebenslust,13 sondern eher von kraftmeierischem und 
elitär-männerbündlerischem auftrumpfen zeugen, was diesen kleinen gebilden der leichten muse doch 
eher einen überraschenden zug ins ernsthafte verleiht, der letztlich in Körners patriotischer begeiste-
rung begründet lag, wie etwa in folgendem vierstrophigen Trinklied, das gleichfalls während seiner 
Studentenzeit entstanden war14 und das folgendermaßen endet: 

Jetzt sind die gläser alle leer –
Füllt sie noch einmal wieder!
es wogt im Herzen hoch und hehr;
Ja, wir sind alle brüder,
Von e i n e r Flamme angefacht –
dem deutschen Volke sei’s gebracht,
auf daß es glücklich sei
   und f r e i !  (Körner i/148)

Wenn Körner sich schwungvoll der parolen ‚Freiheit’ und ‚brüderlichkeit’ bedient, so weht hier aber 
freilich nicht mehr der weltbürgerlich-revolutionäre atem seines verehrten Vorbildes Friedrich Schiller, 
sondern eindeutig ein kleinbürgerlich-restaurativer gegenwind, der dann letztlich in den befrei-
ungskriegen zu einem gewaltigen Sturm anschwoll, der die napoleonische Vorherrschaft in europa 
hinwegfegte. und so besingt Körner anstatt der Schillerschen ideale die brüderliche Vereinigung all 
jener Kräfte, die gewillt sind, gemeinsam den Befreiungskampf gegen die verhasste Bevormundung 
durch die Franzmänner zu führen. Körners Deutschland oder Vaterland jedoch hatte als ‚Heiliges Rö-
misches reich deutscher nation’ bereits zu existieren aufgehört, und die debatten um eine einigung 
des reiches sollten erst später wieder aufgenommen werden.
Heiteres Wiener Phäakentum klingt einzig bei jenem am 10. September 1811 entstandenen, sechsstro-
phigen Trinklied an, das er – laut eigenen angaben – im Keller seines Freundes, des Wiener Kaufmanns 
Schmalwasser, wohnhaft oberbäckerstraße nr. 799, „vor einer guten Flasche Wein gemacht“15 hatte 
und in dem er keck und unbekümmert über Jugend und alter bei Frauen und Weinen philosophiert, 
wobei die liebe allerdings zum bloßen zeitvertreib degradiert wird und im abschließenden Wahlspruch 
das freie leben der ungebundenheit doch wiederum insgeheim spielerisch mit dem ernsten Freiheits-
gedanken kokettiert, wenn es heißt:

und so soll mein Wahlspruch sein, 
dem ich mich ergeben:
Junge Weiber, alter Wein
und ein freies leben!   (Körner i/227) 

12 anakreontisch (von Anakreontik): Richtung der europäischen Lyrik des 18. Jahrhunderts, benannt nach dem griechi-
schen Dichter Anakreon, angeregt von griechischen und lateinischen Quellen, die in kunstvollen, schwebend leicht- 
füßigen Versen Motive um Wein-, Liebes- und Lebensgenuss spielerisch-heiter besangen. Vgl. Otto F. Best, Handbuch 
literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. 4., überarb. u. erw. Ausg. Frankfurt a. M. 1996 (Fischer Taschen- 
buch, Nr. 11958), S. 30. 

13 Vgl. Hans Zimmer, Körners Leben und Werke. In: Körner I/23. – Zimmers Ansicht, dass Körner vor seiner Flucht aus 
Leipzig „als Student [...] so fröhliche Trink- und Burschenlieder verfaßt“ habe, erscheint bei genauer Textanalyse als 
zu oberflächlich. 

14 Berger, Theodor Körner (wie Anm. 7), S. 101.

15 Schmalwasser hatte ihm besonders während seiner ersten Wiener Zeit über mancherlei Schwierigkeiten hinwegge-
holfen. Das oben genannte Trinklied entstand anlässlich des Abschiedsfestes seines alten Studienfreundes Krämer. 
Vgl. Töpfl, Theodor Körner (wie Anm. 7), S. 28. u. 30.
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ein bei weitem behaglicherer Schilderer der Wiener gemütlichkeit war der theaterdichter Ignaz Franz 
Castelli (1780–1862), der übrigens von theodor Körners persönlichkeit ungemein angetan war,16 wie 
aus seinen vier bänden Memoiren meines Lebens, Gefundenes und Empfundenes, Erlebtes und Erstreb-
tes (1861) hervorgeht. Hierin berichtet er auch ausführlich über die von ihm begründete sogenannte 
Ludlamshöhle, eine art unterhaltende gesellschaft, bei der nicht nur beim üppigen getafel und vor al-
lem gebechere lauthals fröhliche trinklieder krakeelt wurden, sondern auch allerlei burlesk-verspielte 
Kurzweil, harmloser Schabernack und grotesker unsinn der erheiterung diente. als die Ludlamshöhle 
schließlich von einem übereifrigen beamten des metternichschen polizeistaates wegen angeblich poli-
tischer agitationen im Jahre 1826 aufgelöst wurde, war der Skandal perfekt. denn aus den untersu-
chungsakten des Falles wurden so recht eigentlich erst die absonderlichen Statuten und gebaren dieser 
drolligen gesellschaft von hochbegabten Käuzen ruchbar, sodass ganz Wien vor schadenfrohem ge-
lächter widerhallte. der untersuchungsbeamte fand dies allerdings weniger zum lachen – er beging 
Selbstmord. 
zu den angesehensten unter den ‚ludlamisten’ zählte übrigens unter dem namen ‚Saphokles der istria-
ner’ Franz grillparzer, der am ister geborene, berühmte dichter der Sappho, hinter dem decknamen 
‚Witzbold der rebeller, ludlams lapis infernalis’, verbarg sich niemand anderer als der gefürchtete thea- 
terkritiker moritz gottlieb Saphir, und der dazumal eben in Sizilianen reimende dichter gabriel Seidl 
hieß folglich ‚Zweipfiff, der Sizilianer’, weil in Österreich bekanntlich ein ‚Seidl’17 aus zwei ‚Pfiffen’18 
besteht. castelli selbst führte den stolzen namen ‚cif charon der Höhlenzote’, wobei sich cif aus den 
monogrammen seiner namen castelli ignaz Franz zusammensetzte und der name Höhlenzote ihn – laut 
eigener entschlüsselung – als ‚professor der Frivolitätswissenschaft’ auswies.19 
zwar konnte der gemütliche und durch und durch humane castelli, der übrigens den Tierschutzverein 
begründete, in seinen Kriegs- und Wehrmannsliedern (1816–1826), und hier natürlich besonders in 
Wehrmanns Trinklied (castelli 1/241–244)20 mit seinen sieben Strophen durchaus auch martialisch- 
vaterländische töne anschlagen, ähnlich wie sie schon von Körner angestimmt worden waren, ohne 
jedoch jemals das volle Ausmaß des Körnerschen barsch-lapidaren Pathos zu erreichen. Denn in Castel-
lis künstlerisch zweifellos anspruchsloserer Dichtung herrscht zum einen ein spezifisch öster-
reichisch-patriotisches Gepräge vor, dem jedoch ganz unverkennbar auch ein drolliger Einschlag ins 
naiv-Komische eignet, etwa wenn – an die damals noch bestehende doppeldeutigkeit des Wortes ‚Vor-
sicht‘ anspielend21 – Kaiser Franz für seine redlichkeit nicht von der Vorsehung, sondern von der 
„ew’ge[n] Vorsicht“ (Str. 4) belohnt wird, die doch eher das taktiererisch-zögerliche seiner politik 
betont, oder wenn scheinbar allen ernstes versichert wird, dass napoleon, dem der „tod | aus allen 
Feuerschlünden droh[e], | [....] kein Salamander“ (Str. 5) sei. – als volkskundlich interessantes requisit 

16 Körner lieferte etwa auch Beiträge für Castellis ab 1812 erscheinendes Taschenbuch Selam. Vgl. Aus dem Leben eines 
Wiener Phäaken 1781–1862. Die Memoiren des J. F. Castelli, neu hg. von Adolf Saager. Stuttgart 1912 (Memoiren 
Bibliothek, IV/8), S. 235ff.

17 Seidl (lat. situlum: Eimer), Dim. Seiterl: Glas mit 0,3 Liter Inhalt, Bierhohlmaß. Vgl. Peter Wehle, Sprechen Sie 
Wienerisch? von Adaxl bis Zwutschkerl. Wien-Heidelberg 1980, S. 252.  

18 Pfiff: ca. ein Achtel Liter. Vgl. ebda, S. 221.

19 Die Memoiren des J. F. Castelli (wie Anm. 16), S. 293-327. Vgl. auch: Karl Wache, Jahrmarkt der Wiener Literatur. Wien 
1966 (Österreich-Reihe, Bd 331/333), S. 13-38.

20 I[gnaz] F[ranz] Castelli’s sämmtliche Werke. Vollst. Ausg. letzter Hand, in strenger Ausw., Bd 1-4: Gedichte. 2. verm. 
Aufl. Wien 1848, hier Bd 1, S. 229-246 und bes. 241-244 [= Kurzzitat u. Textzitat: Castelli 1-4].

21 Vgl. Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache, Bd 5. Braunschweig 1811, Nachdruck Hildesheim-
New York 1970 (Documenta Linguistica, Reihe 2: Wörterbücher des 17. und 18. Jahrhunderts), S. 503f.
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ist hier besonders die strapazierfähige und durable hölzerne Feldflasche hervorzuheben (Str. 1), die dem 
Wehrmann gestattete, seine Weinration auf Schritt und tritt mit sich zu tragen, und die erst in der letzten 
Strophe durch ein glas ersetzt wird, wenn auf die endgültige befreiung von der Fremdherrschaft getrun-
ken wird. auf diese zukünftige Friedenszeit, in der kein „deutsch[er] Weinstock“ mehr „unter fremder 
Macht [...] blühet“ (Str. 7), wird allerdings mit einem zerbrechlichen Glas geprostet, das ja zum einen ein 
Sinnbild der äußersten Fragilität darstellt und zum anderen ein produkt des luxus oder zumindest der 
wohlbestellten bürgerlichen Häuslichkeit eines zivilen lebens.22 castellis patriotismus haftet aber durch-
aus etwas zutiefst zweideutiges an, wenn er etwa eifrig den feurigen Österreicher Wein und seine Stär-
kungskraft lobt, ihn aber im gegenzug, beim Vergleich mit dem leichten, schnell verrauchenden Fran-
kenwein, der zwar weniger berauscht, deswegen aber auch bekömmlicher ist, indirekt tadelt (Str. 2):

[1.] Zwei Stimmen.
Schenkt euch vom vaterländ’schen Wein,

    Weil jetzt euch Ruhe winket,
in eure hölzern’ Flaschen ein,

    Wer weiß, wer morgen sinket;
es zecht sich auch aus Holz recht gut,
    Hat man nur frischen, freien muth,
    Schenkt ein, stoßt an und trinket!

    Chor.
es zecht sich auch aus Holz recht gut,

Hat man nur freien, frischen muth,
    Schenkt ein, stoßt an und trinket!

[2.] Zwei Stimmen.
der Frankenwein ist leichter zwar

    als unser Wein, ihr brüder!
doch ist nur erst das trinken gar,

    Verfliegt sein Geist leicht wieder;
doch unser Österreicher Wein

    dringt feuervoll durch mark und bein
    und stärket alle glieder.

    Chor.
Ja unser Österreicher Wein

dringt feuervoll durch mark und bein
    und stärket alle glieder.

[3.] Zwei Stimmen.
Hoch, Österreich! – Ja deinem glück

    Weih’n gerne wir das leben,
Wir geben dir nur das zurück,

22 Artur Haberlandt, Glas. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hg. unter bes. Mitw. von Eduard Hoff-
mann-Krayer u. Mitarb. zahlr. Fachgen. von Hanns Bächtold-Stäubli, Bd 3. Berlin-Leipzig 1930/31 (Handwörterbuch 
zur deutschen Volkskunde, Abt. I: Aberglaube), Sp. 853a-855b. – Ad de Vries, Dictionary of Symbols and Imagery. 3rd, 
rev. ed. Amsterdam-London 1981, S. 216a. – Laut christlicher Vorstellung gelten Glas und Kristall auch als Symbole 
des Lichts und der Reinheit. Vgl. Udo Becker, Lexikon der Symbole. Mit 16 Farbtaf. u. über 900 einfarb. Abb. Freiburg-
Basel-Wien 1992, S. 103b.
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    Was du uns einst gegeben;
Wir bringen auf dein stetes Wohl
    dir diese ganze Flasche voll

    Vom Safte deiner reben.
    Chor.

Wir bringen nun auf Östreichs Wohl
Hier diese ganze Flasche voll
    Vom Safte seiner reben. 

                […] (castelli 1/241-244)

als inspiration für dieses zweistimmig zu singende lied hatte castelli die damals bekannte melodie 
Viva la Compagnia gedient, wobei jeweils die letzten drei Zeilen von einem Chor refrainartig wieder-
holt wurden.
Für gewöhnlich überwiegt aber bei castelli das Volkstümlich-gemüthafte, etwa in seiner durchnumme-
rierten Sammlung Tausend Sprüchwörter (1824) (castelli 4/199-328), in der auch acht den Wein betref-
fende, teils moralisierende, teils banale kleine Volksweisheiten enthalten sind:

         Wein.
          962.

ein Spiegel für den Körper ist metall und erz
aber der Wein ist ein Spiegel für das Herz.

          963.
laß den Wein nicht über dich siegen,

du redest sonst was besser wär’ verschwiegen.
          964.

der erste trunk macht gesund, 
der zweite fröhlichen mund,

der dritte Verschwiegenes kund,
der vierte den menschen zum Hund.

          965.
Wißt ihr, wo die Wahrheit logirt?

im Weine sitzt sie beim Wirth.
          966.

Viel saufen können ist nicht rühmlich,
das kann die Kuh auch ziemlich.

          967.
           in dem traubenblut

           Sitzt wohl großer muth.
          968.

Was du verlangst, verlange beim Wein,
es wird da leichter zu erhalten seyn.

          969.
Wein war fast zu aller zeit

der Feind der zucht und ehrbarkeit. (castelli 4/323f., nr. 964) 



254

Am originellsten jedoch sind seine Gedichte in niederösterreichischer Mundart (1828),23 in der vor ihm 
noch niemand zu dichten gewagt hatte! Über ihre ungewohnte gestalt legte er in seinen sogenannten 
Vorerinnerungen (castelli 11/5-32)24 sorgsam rechenschaft ab und fügte zur weiteren Hilfestellung des 
lesers ein selbst zusammengetragenes Kleines Idioticon bei (castelli 11/275-285). Von Kindheit an und 
später, als kreuz und quer das land durchreisender beamter, war ihm niederösterreich mit seinen be-
wohnern, Sitten, gebräuchen und verschiedenen mundarten bestens vertraut. Sein großes Vorbild war 
dabei Johann peter Hebel mit seiner „darstellung des Höchsten im schlichtesten gewande“ (castelli 
11/7). und so versuchte er in verschiedensten dicht- und Versarten – also sogar in antikischen Versma-
ßen – die naivität, den gemütlichen Frohsinn und das tiefe gemüt dieses menschenschlages in dialekt-
gedichte zu bannen. dabei bediente er sich einer ganz speziellen Schreibart, die das lesen dieser klei-
nen Kuriositäten ungemein erschwert, obwohl castelli in seinem begleittext eifrig das gegenteil beteu-
ert. das dreiundzwanzigstrophige Li͡ ad’l fon Wa͡in25 (castelli 11/98-103) handelt von der arbeit des 
Winzers, von der aufwendigen Pflege der Rebe über die Lese und das Pressen bis hin zur Lagerung. Den 
anfang bildet eine art von erntedank in zwar hymnischem, aber dennoch derbem ton, dessen apostro-
phe sich freilich nicht an bacchus, gott, das Herz oder die Seele, sondern bloß an die gurgel richtet:

1. gu͡arg’l, hi͡ azd g’fra͡i di;
    d’ Wa͡inba so͡an za͡idi.

         Ha͡ind lös’n ma’s a͡in;
    d’bö͡arln so͡an g’wichdi,

dös wi͡ ard schon richdi
                                   a sågrischa Wa͡in! (castelli 11/98)

und in derselben Stilmischung von grobianischer plumpheit, naiver gewitztheit, bedächtiger bäuerli-
cher lebenserfahrung und sentenzenhafter Klugheit wird fortgefahren, den Wein im Kreislauf der Jah-
reszeiten kontinuierlich mit den verschiedenen altersstufen des menschen gleichzusetzen, von der au-
genöffnung im Frühjahr über die junge Rebe, die als „a hoa͡glig’s kloa͡n’s Kind“ (Str. 6) beschrieben 
wird, bis zur unscheinbaren blüte, an der sich allerdings der Weisheitsspruch „d’ Fruchd måchd ’n 
mån“ (Str. 8) bewahrheitet, bis hin zum beinahe schon gewagt derben und unappetitlichen Vergleich 
des Weinaromas mit der ausdünstung eines alten mannes:

20. Wi͡ a’s mensch’nlöb’n
     akkarat öb’n,

         So is da Wa͡in;
     Wån ar is ha͡iri,
     is a noh fa͡iri,

         Schlågd Fassar a͡in.
21. Åfd wi͡ ard ar ölta,

     g’södsda und költa,
         a g’schåndna mån;

     Åls ålda glach’l

23 Johannes Hauer, Die Mundartdichtung Niederösterreichs, des Burgenlandes und Südmährens. Diss. Wien 1937, S. 62. –  
Johannes Hauer datiert diese Gedichtsammlung allerdings fälschlich auf 1826.

24 I[gnaz] F[ranz] Castelli’s sämmtliche Werke (wie Anm. 20), Bd 11: Gedichte in niederösterreichischer Mundart.  
2. verm. Aufl. Wien 1848, hier Bd 11, S. 5-32 [= Kurzzitat u. Textzitat: Castelli 11].

25 Das Zeichen ͡     steht in Castellis Texten als Verbindungszeichen über zwei Vokalen.
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     nimd ar a g’schmach’l
         und an g’ruch ån. 

                  (castelli 11/102f.)

der berühmt-berüchtigte theaterkritiker und ehemalige ludlamist Moses-Moritz Gottlieb Saphir 
(1795–1858) beschwor zwar immer wieder gerne ein genießerisch-biedermeierliches Idyll, jedoch we-
niger mit liebevoll-gemütlichem Humor, sondern eher in einer art stark überzogenem und überspitztem 
Sarkasmus, eingebettet in einen mit anspielungen, zitaten, Übertreibungen und Verdrehungen brillie-
renden Wortwitz, der das bildungsbürgertum zwar insgeheim ergötzte, oftmals aber auch beleidigte.26 
Kurzum, er war ein satirischer Übertreibungskünstler, der seine tiefsitzende trauer über die mangelhaf-
ten Fortschritte in Hinblick auf die pressefreiheit und die Judenemanzipation27 nicht in helle empörung 
umzufunktionieren verstand, sondern unter maßlosen anhäufungen witzig-spritziger Wortkaskaden 
förmlich erstickte. in seiner humoristischen memoirenerzählung Die Zigeunerin. Aus dem Portefeuille 
meiner Liebe und Liebeleien schildert er seinem Freund castelli mit viel geschwätzigkeit und beißen-
der Selbstironie, hinter der er seine Verletzungen und enttäuschungen verbirgt, seine ersten erfahrun-
gen in der liebeskunst, bei der auch der Wein eine nicht unbeträchtliche rolle gespielt hatte:

du erinnerst dich noch, wie ich in die „ludlam“ eintrat, als „das mädchen aus der Fremde“28; es 
sind dreißig Jahre darüber vergangen29 und schon damals wußte sich dein Sarkasmus viel mit 
meinen Herzensangelegenheiten zu beschäftigen, und wenn du wirklich eine geschichte der 
„ludlam“ schreibst – was gewiß sehr interessant wäre – so wirst du im „archiv“ auf erinnerun-
gen stoßen, die meinen Lehrjahren keine Unehre machen. [...] 
also, Freund castelli, nimm eine deiner exotischen dosen in die Hand,30 setze dich auf deine 
Chaise-longue, rüttle die Jugendjahre in Dir ein bischen [sic!] auf und höre zu; kurz, sei – 
anacreon! (Saphir i/2/239)

und nun entwirft der ‚großmeister des deutschen Humors’ eine beinahe biedermeierlich-kauzige mi-
niatur über seine Jugend in einer jüdischen Familie im ungarischen Dörfchen Moor, über die so gar 
nicht phäakische Salat- und Spinatkost im Hause seiner Stiefmutter, die einen schwungvollen Salz- und 
Weinhandel unterhielt, über die schöne zigeunerin zinka und ihre unheimliche Sippe und über die gut-

26 Walter Zitzenbacher, Einleitung. In: Moritz Gottlieb Saphir, Halbedelstein des Anstoßes. Eingel. u. ausgew. von  
W. Zitzenbacher. Graz-Wien-Köln 1965, S. 5-21.

27 Jacob Toury, Moritz Saphir und Karl Beck – zwei vormärzliche Literaten Österreichs. In: Juden im Vormärz und in der 
Revolution von 1848, Hg. Walter Grab u. Julius H. Schoeps. Stuttgart-Bonn 1983 (Studien zur Geistesgeschichte,  
Hg. von J. H. Schoeps, Bd 3), S. 141-144 u. 150-155.

28 Ausgehend von Friedrich Schillers Gedicht Das Mädchen aus der Fremde hatte Saphir unter dem Titel Schiller’s 
‚Mädchen aus der Fremde’ vor der Polizei eine bösartige kleine Satire über die Dummheit der Zensurbehörde ver- 
fasst. Vgl. M[oritz] G[ottlieb] Saphir’s Schriften. Gesammt-Ausgabe. Stereotyp-Auflage, Bd 2. Brünn-Wien-Leipzig 
1880 (Der ausgewählten Schriften I. Serie), S. 74-77 [= Textzitat: Saphir I/2]. – Vgl. auch: Schillers Werke. Nationalaus-
gabe, begr. von Julius Petersen, fortgef. von Lieselotte Blumenthal u. Benno von Wiese, hg. im Auftr. der Nationalen 
Forschungs- u. Gedenkstätten der Klassischen Dt. Lit. in Weimar (Goethe- u. Schiller-Archiv) u. des Schiller National-
museums in Marbach von Norbert Oellers u. Siegfried Seidel, Bd 2, Tl 1: Gedichte in der Reihenfolge ihres Erschei-
nens 1799–1805 – der geplanten Ausg. letzter Hand (Prachtausg.) – aus dem Nachlaß. (Text), Hg. N. Oellers. Weimar 
1983, S. 184. 

29 Saphir war von 1822 bis 1825 Mitarbeiter an der Wiener Theaterzeitung; danach ging er nach Berlin. Die vorliegende 
Erzählung muss somit etwa zwischen 1852 und 1855 entstanden sein, denn die Ludlamshöhle selbst bestand nur von 
1819 bis 1826.

30 Castelli war ein großer Sammler. Neben 12 000 Theaterstücken, Wiener Theaterzetteln von 1 600 bis in seine Zeit und 
einer wertvollen Portraitgalerie war er auch glücklicher Besitzer von 1 800 kostbaren Dosen. Vgl. Adolf Saager, Ein- 
leitung. In: Aus dem Leben eines Wiener Phäaken (wie Anm. 16), S. 15. 
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mütige, „mollet[e]“ Köchin ziperl, „eines Hirten niedere tochter31“ (Saphir i/2/242), „eine primitive 
Seele, ein urwesen“ (Saphir i/2/243), die ihm zunächst heimlich, gegen „blanke zwanziger [...] das 
‚unreife Fleisch’, wie in der homöopathischen Küche junge Gänse u. s. w. heißen“ (Saphir I1/2/245), 
zuteilt, um ihm schließlich im Weinkeller, beim putzen der Weine mit ihrer laterne zu leuchten und ihn 
so ganz nebenbei mit ihrem ‚reifen Fleisch’ zu versorgen, sodass dem offenbar gar nicht so unreifen 
Knaben letztlich eine erleuchtung fürs leben zuteil wird. denn – so fährt Saphir voll erotisch-doppel-
bödiger anspielungen fort –:

Wir waren unserer drei, ich und ziperl und der genius, der die unschuld beschützt. ich wußte 
aber, daß der genius gerne ein glas Wein trinkt, besonders wenn man den genius einmal im 
Keller hat.
ich muß dem leser bei dieser gelegenheit sagen, daß ich den Wein nach allen Kennerregeln 
putzte: zum beweis, weiß ich es noch. ich nahm das beil und schlug oben den zapfen vom 
Spundloch auf, dann steckte ich den Zeigefinger hinein, um nachzusehen, wie viel nachgefüllt 
werden muß. Dann füllte ich das Faß mit jungem Wein nach, bis am Rande, blies die „kamichte“32 
decke ab, fuhr mit der bürste in’s Faß, rieb an die Seitenwände, füllte wieder nach, blies ab 
u. s. w. Zuweilen klopft man mit dem Knie an die vordere flache Faßseite, dadurch geht alles 
„Kamichte“ in die Höhe, da füllt man wieder nach, bläst wieder ab, und das so lange, bis der 
Wein im Faß und das gewissen in uns rein ist; dann wäscht man den zapfen ab, trocknet ihm 
[sic!], || schlägt ein reines weißes läppchen herum und beilt das Faß zu; ist das geschehen, dann 
ist’s ein fait accompli, und man hat s e i n e n  p l a t z  a u s g e f ü l l t. 
Als wir zu Ende waren, verließen wir den Keller; beim Ausgang bemerkten wir, daß wir jetzt nur 
zwei sind, und daß der genius der unschuld nicht mit uns zurückgegangen ist. ziperl wollte 
haben, wir sollten nochmal zurückkehren, um zu sehen, wo der genius geblieben ist, allein ich 
sagte: „ziperl, laß den genius gehen, er verträgt nicht viel, wenn er den rausch ausgeschlafen 
haben wird, wird er wieder kommen!“ (Saphir i/2/254f.)
Für das autobiographische Schrifttum jedoch war eine derart entweihende Schilderung der ‚hei-
ligsten und reinsten’ gefühle einer ersten liebe durch herzlos-überdrehte Witzelei und desillus-
ionierend-prosaische Zweckorientiertheit ohne jegliche sentimentale Verklärung allerdings mehr 
als ungewöhnlich. 

Nichts von gemüthafter Heiterkeit, ätzendem Sarkasmus oder erotischer Zweideutigkeit findet sich 
dagegen in Franz Grillparzers (1791–1872) trilogie Das Goldene Vließ (1818–1820). Hier verkommt 
der Wein eindeutig zum ‚fatalen requisit’, anstatt bühnenwirksam bei munteren und opulenten tafel-
szenen zum einsatz gebracht zu werden, wie sie seit dem mittelalter immer wieder als anspielung auf 
das letzte abendmahl in den verschiedensten Künsten beschworen wurden.33 Hugo von Hofmannsthal 

31 Ein wörtliches Zitat aus Friedrich Schillers Die Jungfrau von Orleans, 1. Aufzug, 10. Auftritt. Vgl. Schillers Werke. 
Nationalausgabe. Im Auftrag des Goethe- und Schiller-Archivs und des Schiller-Nationalmuseums, Hg. Julius 
Petersen u. Hermann Schneider, Bd 9: Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans, Hg. Benno von Wiese u. Lieselotte 
Blumenthal. Unverä. Nachdr. von 1948. Weimar 1983, S. 206.1048.

32 kamicht (mhd. kam): schimmlig, zu kam: veraltete Bezeichnung für hautartigen Schimmelpilzbelag auf Flüssigkeiten. 
Vgl. Wehle, Sprechen Sie Wienerisch (wie Anm. 17), S. 172. – Julius Jakob, Wörterbuch des Wiener Dialektes. Nachdr. 
d. Ausg. von 1929. Dortmund 1980 (Die bibliophilen Taschenbücher, Bd 156), S. 93b. – Fr[anz] S. Hügel, Der Wiener 
Dialekt. Lexikon der Volkssprache. (Idioticon Viennense.) Unverä. Nachdr. von 1873. Wiesbaden 1972, S. 86b.

33 Josef Engemann, Mahldarstellungen. In: Lexikon des Mittelalters, Bd 4: Lukasbilder bis Plantagenêt. München-Zürich 
1993, Sp. 105.
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etwa griff rund achtzig Jahre später,34 in seinem bewusst altertümelnden Spiel vom Sterben des reichen 
Mannes Jedermann auf derlei altbekannte arrangements zurück, indem er sich eng an die alten Überlie-
ferungen anlehnte, wie etwa an die englische moralität The Somonynge of Everyman und an Hans Sach-
sens Übersetzung Comedi von dem reichen sterbenden Menschen, der Hecastus genannt.35 dieses mys-
terienspiel über die unabwendbarkeit des todes und die unbeständigkeit alles irdischen Seins leitet be-
reits auf die zeit nach dem zusammenbruch der donaumonarchie über, obwohl es schon 1911 – aller-
dings mit nur sehr mäßigem erfolg – in berlin uraufgeführt worden war. erst 1920, nach den grauen-
haften todeserfahrungen des ersten Weltkriegs, trat dieses Stück dann seinen Siegeszug als bühnen-
weihfestspiel an, den es seitdem (mit Ausnahme der Jahre 1939–1945) alljährlich auf dem Domplatz 
von Salzburg anlässlich der Salzburger Festspiele erneuert.36 bei Hofmannsthal wie bei grillparzer 
steht der Wein unter dem zeichen der edlen gastlichkeit, im Jedermann allerdings in einer spätmittelal-
terlich-frühneuzeitlichen Form: Fröhlich wird er im Kreise auserwählter Freunde bei einem bankett 
genossen, vermag allerdings bei Jedermann selbst in gestalt eines glühweins seine rolle als munter-
macher, Sorgenbrecher und Volksheilmittel gegen die Schwermut nicht zu erfüllen, denn gegen den tod 
ist bekanntlich kein Kräutlein gewachsen.

dÜnner Vetter
potz Velten, Vetter Jedermann,
Habt ihr leicht die melancholie?
Wenn nit, was sonsten ficht Euch an?
dicKer Vetter
Kenn das, sitzt hinterwärts der Stirn
ist eine trockenheit im Hirn
ist mir von meinem Herrn Vater bekannt
mit ihm wars öfter so bewandt.
mußt brav eines trinken, mit Vergunst
daß dir der Wein das Hirn aufdunst.
ein Fräulein
gehört ein absud in den Wein
Von nießwurz, Veilchen oder Hanf.
dicKer Vetter
Hier buben machet heiß den Wein
daß er fast glühender aufdampf
und tut ein zimmet und ingwer ein.
Sie machen hinten den Wein glühend auf einer Pfanne.
(Hofmannsthal iX/7/57.33-39, 58.1-11.)

34 1903 wurde Hofmannsthal erstmals auf den Everyman durch seinen Freund, den Komponisten und Dirigenten 
Clemens Freiherr zu Franckenstein, aufmerksam. Vgl. Hugo von Hofmannsthal, Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. 
Veranstaltet vom Freien Deutschen Hochstift, Hg. Rudolf Hirsch, Clemens Köttelwesch, Heinz Rölleke u. Ernst Zinn, 
Bd IX: Dramen 7: Jedermann, Hg. H. Rölleke. Frankfurt a. M. 1990, S. 99-107. [= Kurzzitat u. Textzitat: Hofmannsthal 
IX/7]

35 Hofmannsthal IX/7/108-113.

36 Hofmannsthal IX/7/102-107.
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bei grillparzer dagegen geht es vor allem um den bruch des geheiligten gastrechtes.37 Schon im Vor-
spiel Der Gastfreund soll medea auf geheiß ihres habsüchtigen Vaters aietes den um gastfreundschaft 
heischenden griechen phryxus und seine begleiter mit dem Willkommenstrunk betäuben, um ihn sei-
ner Schätze und des goldenen Vlieses berauben zu können. es kommt zum äußersten missbrauch der 
heiligen rituale des gastrechtes: aietes erschlägt phryxus und lädt damit schwere blutschuld auf sich, 
die nur mit dem untergang seines Hauses getilgt werden kann, wie medea in ihrer mitschuld hellsichtig 
erkennt.38 
im mittelstück Die Argonauten wird dieses motiv nun erneut aufgegriffen. Wieder soll medea den 
vergifteten Willkommenstrunk kredenzen, doch diesmal wird die Übergabe vereitelt, und zwar von 
medea selbst: Sie warnt Jason vor dem fatalen getränk und rettet ihm damit bereits das zweite mal das 
leben. der verweigerte trunk wird so zum liebessymbol: Jason würde ohne Scheu aus medeas Hän-
den den liebestrank genießen, weil er in ihr seine lebensretterin wiederzuerkennen glaubt, medea – 
geblendet von seiner erscheinung und entwaffnet von seinem Vertrauen – warnt ihn vor dem anschlag 
und stellt sich somit auf die Seite des Fremdlings.39

Jason   
Was seh’ ich? – diese Kleider! – mädchen bleib!
dein Kleid erneuert mir ein holdes bild
das ich nur erst – gib deinen becher mir,
ich wag’s auf deine außenseite! gib! 
Er nimmt den Becher aus ihrer Hand.
ich leer’ ihn auf dein Wohl!
Medea                                  Halt ein!
Jason                                     Was ist?
Medea   du trinkst Verderben!
Jason                                        Wie?
aietes                                               medea!
Jason   indem er den Becher wegwirft: König
das deine Freundschaft? rache dir barbar!
doch du, wer bist du? die so sonderbar
mit grausamkeit vereinet mitleids milde?

37 Die antike Gastfreundschaft entsprang – wie die Schonung schutzflehender, flüchtiger Fremder – den sittlich-religi-
ösen Anschauungen einer ritterlich-patriarchalischen Welt. Sie beruhte auf Gegenseitigkeit, wurde oft durch Ge- 
schenke bekräftigt und war erblich. Denn in jenen frühen Zeiten der europäischen Zivilisation, in denen rechtlich 
bindende wechselseitige Abmachungen fehlten, war der Mensch außerhalb seiner Gemeinschaft, seines Stammes 
oder Staates als Fremder grundsätzlich rechtlos und der Gefahr der Beraubung, Versklavung oder Ermordung aus- 
gesetzt. Der Gastfreund gewährte dem Fremdling Schutz, Unterhalt, Nahrung und gegebenenfalls sicheres Geleit.  
Bei den Griechen bewachte Zeus Xénios als Schützer der Fremdlinge die Einhaltung der geheiligten Sitten der 
Gastfreundschaft. Vgl. Lexikon Alte Kulturen, Bd 2: Fis–Mz, Hg. u. Bearb. Hellmut Brunner, Klaus Fessel, Friedrich 
Hiller u. Meyers Lexikonred. Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 1993, S. 51b-52a. – Phryxus beging bei der Aneignung 
des goldenen Vlieses Tempelraub, der im übertragenen Sinn als Frevel gegen das Gastrecht der Götter gedeutet 
werden kann. Denn jeder Tempelbesucher genießt sowohl das Gastrecht der Priesterschaft als auch desjenigen 
Gottes, dem der Tempel geweiht ist.

38 Konrad Schaum, Universale und zeitlose Aspekte in Grillparzers ‚Goldenem Vliess’. In: Colloquia Germanica 12 (1979), 
S. 82.

39 Heinz Politzer, Franz Grillparzer oder Das abgründige Biedermeier. Wien-München-Zürich 1972, S. 138. – Heinz 
Politzer, Franz Grillparzer. In: Benno von Wiese (Hg.), Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts. Ihr Leben und Werk, 
unter Mitarb. zahlr. Fachgelehrter. Berlin 1969, S. 277ff.
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laß mich dich schaun!
Er reißt ihr den Schleier ab.
                                    Sie ist’s! es ist dieselbe! (grillparzer ii/265)40

durch diesen zweimaligen missbrauch der gastfreundschaft wird nun die ganze folgende tragödie 
ausgelöst, die letztlich in ehebruch, gattenverstoßung, Kindesentzug und Fremdenhass endet – alles 
problemkreise, deren eigentliche Schwere erst das 20. Jahrhundert in seiner vollen Wucht zu spüren 
bekam. denn letztlich geht es auch im Schlussteil der trilogie, der nach medea benannt ist, um die 
Verweigerung des gastrechtes, indem die fremde asylantin durch die Vertreter eines sogenannten ‚Kul-
turvolkes’ so viel an Vorverurteilung, pauschalverdächtigung, barbarisierung und ausgrenzung erfährt, 
dass sich ihre aufgestauten aggressionen schließlich in einem exzess von bestialität entladen.41 immer-
hin hatte grillparzer in seinen Vorarbeiten aus dem Jahre 1818 ursprünglich noch geplant gehabt, hier 
zum dritten mal den Willkommenstrunk als motivische Verklammerung einzufügen: 

als medeen, bei ihrer ankunft zu Korinth, der becher der Freundschaft gereicht wird, will sie 
sich mit ihrem Dolche den Arm aufritzen um Blut in den Wein fließen zu lassen und so nach ihres 
Vaterlandes Weise den bund zu besiegeln. abscheu der Korinther. Scham des Jason. (grillparzer 
ii/772)

Medea, zwischen Kindespflicht und Selbstbestimmung in der Gattenwahl hin- und hergerissen, stellt im 
Grunde den Typ des gefühlvollen jungen Mädchens im Gewissenskonflikt dar, wie er seit der Sturm und 
drang-zeit die bühne bevölkerte.42 Doch im Unterschied dazu ist sie nicht nur hilfloses Opfer unabän-
derlicher gesellschaftlicher gegebenheiten, sondern viel mehr eine selbstbewusste und charakterstarke 
persönlichkeit, eine Fürstentochter, Kämpferin, zauberin und Seherin, die sich eher von ihrem eltern-
haus, von ihrem gatten, von ihren Kindern und der gemeinschaft der gesamten menschheit losreißt, 
ehe sie widerspruchslos weiterhin unrecht erduldet.43

trotzdem ist sie nicht nur vom Schicksal oder von der unausweichlichen rache der götter allein deter-
miniert, sondern auch von ihrem leidenschaftlichen, aber rechtlichen charakter, ihrem mut und ihrer 
barbarischen Herkunft. und so stellt im grunde genommen medea, die starke Frau, die den charakter-
schwachen und verderbten mann und mit ihm die gesamte männerwelt dominiert,44 die eigentliche 
Hauptperson dieser Heldentragödie dar, indem sie alle Sympathien der rezipienten in ihrer rolle als 
‚fascinosum et tremendum’ an sich bindet.

Fing grillparzer die brennenden probleme seiner zeit wie ein hochsensibles seismographisches gerät 
auf und brachte sie, verkleidet in antikisches oder historisches Kostüm, sozusagen zensurgerecht-ver-

40 Franz Grillparzer, Werke in sechs Bänden, Hg. Helmut Bachmaier, Bd 2: Dramen 1817–1828. Frankfurt a. M. 1986 
(Bibliothek deutscher Klassiker, Bd 14), S. 265: Die Argonauten, 2. Aufzug. [= Kurzzitat u. Textzitat: Grillparzer II]

41 Schaum, Universale und zeitlose Aspekte (wie Anm. 37), S. 89f. – Politzer, Franz Grillparzer oder Das abgründige 
Biedermeier (wie Anm. 38), S. 142. – Gerhard Neumann, ‚Das goldene Vließ.’ Die Erneuerung der Tragödie durch 
Grillparzer. In: Tragödie. Idee und Transformation, Hg. Hellmut Flashar. Stuttgart-Leipzig 1997 (Colloquia Raurica, 
Bd 5), S. 258-286.

42 Jörg Hasler, Szene. In: Norbert Greiner, J. Hasler, Hajo Kurzenbach, Lothar Pikulik, Einführung ins Drama: Handlung, 
Figuren, Szene, Zuschauer, Bd 2. München-Wien 1982 (Hanser Literatur-Kommentare, Bd 20), S. 106f. – Hajo Kurzen-
berger, Zuschauer. In: Greiner, Hasler, Kurzenbach, Pikulik, Einführung ins Drama (wie Anm. 41), S. 135.

43 Schaum, Universale und zeitlose Aspekte (wie Anm. 37), S. 91.

44 Karin Hagl-Catling, Für eine Imagologie der Geschlechter. Franz Grillparzers Frauenbild im Widerspruch. Frankfurt a. 
M.-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1997 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur, 
Bd 1588), S. 177-195. – Politzer, Das abgründige Biedermeier (wie Anm. 38), S. 136f., 144ff.



260

fremdet und ins allgemeine überhöht auf die bühne, so wandelte Ferdinand Raimund (1790–1836) 
mit seinen musikalischen zauberspielen ganz andere pfade, die direkt aus den antithetisch-hierarchi-
schen barockparks herauszuführen scheinen in ein traumhaft-romantisches biedermeiergärtchen, in 
dem sich in einem gemütlichen idyll das schlichte Veilchen an die stolze rose schmiegt, während sich 
jenseits der Gartenmauer bereits die herbe Realität mit ihren Elendshütten in die Landschaft frisst.
und dieses anmutige Schweben zwischen idylle und Wirklichkeit, Freude und melancholie, idealität, 
realität und irrealität gewährt trotz aller Volkstümlichkeit und einem märchenhaften zug ins allge-
mein-moralische immer auch einen scheuen Seitenblick auf die sich allmählich verdüsternde soziale 
Situation im Vormärz, wenn sich beispielsweise im Verschwender (1833), jenem liebenswürdigen Bes-
serungsstück über einen Wiener epikureer, sich der heitere Jubel der feiernden gäste wie Hohngeläch-
ter mit der Klage des unheimlichen bettlers zu einem düster-mahnenden abgesang vermengt45: 

chor im Tafelsaale:
laßt brausen im becher den perlenden Wein!
Wer schlafen kann, ist ein erbärmlicher Wicht.
und guckt auch der morgen zum Fenster herein,
ein rüstiger zecher lacht ihm ins gesicht.
Ha! ha! ha! ha!
                       Schallendes Gelächter.
der bettler zugleich mit dem Chor:
oh, hört des armen mannes bitte
und reicht ihm einen bissen brot! 
der reichtum thront in eurer mitte,
mich drückt des mangels bittre not.
              Das Gelächter beantwortet gleichsam sein Lied. (Verschwender ii/1)46

oder wenn das handfest-realistische Kammermädel rosa und der legendenhaft-treue diener Valentin47, 
letzterer – laut regieanweisung – voll „benebelt“ (Verschwender ii/16) und in heiter-wehmutsvoller 
resignation schwelgend, sich – als Vorgeschmack ihres künftigen Familienglücks – quasi zu ‚duettie-
ren’ beginnen:

rosa

daß ein wenig Saft der trauben
einen menschen, sanft wie tauben,
des Verstandes kann berauben,
um ihn so hinaufzuschrauben,
daß er’n Hut nicht von der Hauben
Kann mehr auseinanderglauben,
das ist stark doch, wenn S’ erlauben.
Valentin

glaubt mir doch, ihr lieben leutel,

45 Günther Erken, Ferdinand Raimund. In: Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts (wie Anm. 38), S. 320f.

46 Ferdinand Raimund, Sämtliche Werke. Nach dem Text der von Fritz Brukner u. Eduard Castle besorgten Gesamtaus-
gabe, hg u. mit e. Nachw. vers. von Friedrich Schreyvogl. München 1960, S. 507-597, hier S. 538: Der Verschwender,  
2. Aufzug, 1. Auftritt [= Textzitat: Verschwender II/1].

47 Erken, Ferdinand Raimund (wie Anm. 44), S. 318.
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auf der Welt ist alles eitel,
denn kaum trinkt man vierzehn Seitel,
Hat man schon kein geld im beutel,
Schnappt vom Fuß bis zu dem Scheitel
zsamm als wie ein taschenfeidel48,
alles eitel. noch ein Seitel! (Verschwender ii/17)

Ferdinand raimund, der wie grillparzer zur melancholie und Hypochondrie neigte, war im ausgleich 
dazu aber auch ein großer liebhaber des Weins. als er starb, konstatierten bei ihm die obduzierenden 
ärzte eine widernatürlich große leber, auf die sie auch die Verdüsterung seines gemütes zurückführ-
ten.49

der liebste platz auf der Welt war ihm übrigens die muttergottessäule in der mitterwurzergasse, die 
damals mitten durch die Weingärten zwischen obersievering und Salmannsdorf führte. denn hier hatte 
er seiner ‚ewigen Geliebten’ Toni Wagner Treue bis in den Tod geschworen, da ihm ja das Eingehen 
einer zweiten ehe nicht gestattet war.50 und so lobte raimund in einer seiner besten rollen, im couplet 
des Harfenisten51 nachtigall in seinem zauberspiel Die gefesselte Phantasie (1828), just den Heurigen 
über alle Maßen, obwohl der ganze Auftritt in einem Bierhaus stattfindet:

Der Heurige ist ja ein Göttergetränk,
er wirft oft die schönsten leut unter die bänk,
und wer bei der nacht will die Sonn scheinen sehn,
der darf nur recht spot noch zum Heurigen gehn.
drum, brüderln, ich rat engs, zum Heurigen gehts! (phantasie i/15)52

auffällig an diesem so harmlos wirkenden couplet mit seiner aufdringlichen didaktik: „ich rat engs, 
zum Heurigen gehts!“ oder: „ein Heurigen trinkts!“ ist hier – ähnlich wie beim chor der prasser im 
tafelsaal des Verschwenders – die Funktion des Weintrinkens als Schlafersatz und zur nachtverkür-
zung. die zweite Strophe steigert den Wein dann bereits zum lustbereiter und – in des doppelsinns 
schönster bedeutung – zum Seligmacher empor:

der Heurige gibt einem menschen erst lust,
er stärkt ihm die leber und frißt ihm die brust,
er bringt die leut früher in Himmel hinein,
denn mancher, der’n trunken hat, wird schon dort sein.
drum, brüderln, ich rat engs, ein Heurigen trinkts! (phantasie 1/15)

Die dritte Strophe zeigt dann das drollige, beamtenhaft-unbestechliche Pflichtbewusstsein des Heuri-
gen, der „kein parteilichkeit nicht“ kennt, wenn es heißt:

48 Taschenfeidel, Taschenfeitel (mhd vîtelen: sägen): primitives Taschenmesser. Vgl. Wehle, Sprechen Sie Wienerisch 
(wie Anm. 17), S 263. – Wolfgang Teuschl, Wiener Dialekt Lexikon. Wien 1990, S. 228a

49 Friedrich Schreyvogl, Nachwort. In: Raimund, Sämtliche Werke (wie Anm. 45), S. 745.

50 Bartel F. Sinhuber, Das große Buch vom Wiener Heurigen. Mit Farbbildern von Peter Kumpa. Wien 1980, S. 122b-
123a.

51 Harfenisten: vazierende Volksmusiker, die als Nachfahren der Bänkelsänger „mit der Harfe [oder auch einem anderen 
Instrument] auf dem Rücken von Ort zu Ort, durch Lokale und Heurigengärten“ zogen, „sentimentale Schnulzen und 
vor allem ordinäre Gassenhauer“ zum Besten gaben und anschließend mit dem Teller absammelten. Vgl. Sinhuber, 
Das große Buch vom Wiener Heurigen (wie Anm. 49), S. 154b.

52 Raimund, Sämtliche Werke (wie Anm. 45), hier S. 233f.: Die gefesselte Phantasie, 1. Aufzug, 15. Auftritt [= Textzitat: 
Phantasie I/15].
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der Heurige kennt kein parteilichkeit nicht,
Er laßt sich nicht spicken, er tut seine Pflicht […]. (Phantasie I/15)

gleichwohl bringt er – obwohl er sich eben erst als Stütze der gesellschaft präsentiert hat – in einem 
umstürzlerisch-egalitären aufwaschen Hoch und nieder im wahrsten Sinne des Wortes zu Fall, was 
doch sehr an den Knochenmann in den alten Totentänzen gemahnt, der hier jedoch kein Stundenglas, 
sondern bloß ein Weinglaserl in den Händen hält:

Seis graf oder bettler, da schützt gar kein nam,
der Heurige packt ihn und reißt ihn zusamm.
drum, brüderln, ich rat engs, ein Heurigen trinkts! (phantasie i/15)

Johann Nepomuk Nestroys (1801–1862) Stück Lumpacivagabundus (1833) endet – zumindest was das 
alkoholismusproblem des Schusters Knieriem betrifft – im unrealistischen biedermeierlichen Familien- 
idyll. ohne entzugskur werden der notorische Säufer und sein ‚weibernarrischer’ Freund zwirn von ih-
ren Obsessionen geheilt, die hier jedoch als Laster, und nicht als Krankheiten gesehen werden. Und so 
müssen auch zwangsläufig die redlichen Versuche des biederen Tischlers Leim scheitern, der sich hier in 
aller unschuld der methoden der staatlichen repression bedient, indem er meint, moralische defekte 
mittels Freiheitsentzug bessern zu können, indem er den alten tippelbruder kurzerhand einsperrt:

Knieriem (sehr betrunken, kommt von außen ans Fenster). bruder – mach die thür auf.
leim. da ist die thür. – nu, der hat schön aufgeladen, sieht der ’s Fenster für die thür an.
Knieriem (tritt ein). Kamerad – lass dich umarmen.
leim. du hast schwer g’laden.
Knieriem. bruder, gib mir die Hand!
leim. na da – da ist meine Hand.
Knieriem. einen Kuß – bruder, meinst du ’s auch ehrlich mit mir? – bru –
leim. du bleibst bei mir, so lang du lebst, was willst denn mehr?
Knieriem: du mußt es aber auch aufrichtig mit mir meinen, sonst geh ich fort. (Wankt zur 
Thüre.)
leim (ihn aufhaltend). Wo willst denn hin?
Knieriem. ins Wirthshaus. ein brannt – wein muß ich haben.
leim. (setzt ihn auf den Stuhl). da bleibst – da drin hast ein Schaffel53 Wasser, das kannst trin-
ken. (Versperrt die Thüre.) So – jetzt geh ins Wirthshaus, wenn du kannst.
Knieriem. er hat mich eing’sperrt.
leim. astronom, schau, daß dir einmal ein trockenes Viertel eingeht. (lumpaci. iii/11)54

und so kann auch letztlich die bekehrung der zwei unverbesserlichen im Schlusstableau nur durch 
zauberkräfte erfolgen, was doch eher den eindruck eines boshaften Juxes erweckt, denn eines ernstge-
meinten Wiener besserungsstückes.55

53 Schaffel, Schaffl: Fass, Gefäß, Schaff. Vgl. Wehle, Sprechen Sie Wienerisch (wie Anm. 17), S. 238.

54 Johann Nepomuk Nestroy, Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von Jürgen Hein, Johann Hüttner, Walter 
Obermaier u. W. Edgar Yates, Bd 7: Stücke 5: Der Feenball oder Tischler, Schneider und Schlosser. Der böse Geist 
Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt, Hg. Friedrich Walla. Wien 1963, S. 135-187, hier S. 183f.: Der böse 
Geist Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt, 3. Akt, 8. Szene [= Textzitat: Lumpaci. III/8].

55 Vgl. Roger Bauer, Johann Nepomuk Nestroy. In: Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts (wie Anm. 38), S. 331f. – Bruno 
Hannemann, Johann Nestroy. Nihilistisches Welttheater und verflixter Kerl. Zum Ende der Wiener Komödie. Bonn 
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dafür schlägt Knieriems Kometenlied, trotzdem es im rausch, also im zustand des realitätsverlustes, 
gesungen wird, umso realistischere und zeitkritischere töne an, die sich beinahe schon ins prophetische 
versteigen, wenn es etwa heißt:

die Welt steht auf  k e i n  Fall mehr lang56 (lumpaci. iii/8),

oder wenn etwa auf die zahlreichen Verbote der metternichschen ordnung angespielt wird: 

Es ist kein Ordnung mehr jetzt in die Stern,
d’ Kometen müßten sonst verboten wer’n; (lumpaci. iii/8)

oder wenn das erschwerte reisen in- und außerhalb der sogenannten ‚chinesischen mauer’, hinter der 
Österreich gleichsam wie im dornröschenschlaf den anschluss an den Fortschritt europas verträumte, 
die rede ist:

ein Komet reist ohne unterlaß
um am Firmament und hat kein paß,
Und jetzt richt a so a Vagabund
uns die Welt bei butz und Stingel57 z’ grund; (lumpaci. iii/8)

oder wenn der phäakische Überfluss der dreißiger Jahre58 kritisiert wird, die schließlich dann in den 
‚hungrigen Vierzigern’ und in der sozialen revolution endete, in der sich unten und oben aus den Fugen 
lösten:

aber lassn ma das wie’s oben steht,
auch unt sieht man, daß’s auf’n ruin losgeht.
abends traut man ins zehnte g’wölb59 sich nicht hinein
Vor glanz, denn sie richten’s wie d’ Feentempel60 ein;
der zauberer luxus schaut blendend hervor,
die böse Fee crida sperrt nacher ’s g’wölb zur.
da wird einem halt angst und bang,
die Welt steht auf  k e i n  Fall mehr lang. (lumpaci. iii/8)

obwohl bekannt ist, dass sich der ahasverhaft-rastlose Nikolaus Lenau61 (1802–1850) in zeiten der 
höchsten seelischen anspannung mit unmengen schwerer zigarren und starken schwarzen Kaffees 

1977 (Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft, Bd 215), S. 29-33. – Jürgen Hein, Biedermeiers 
Glück und Ende. Johann Nestroys „Der böse Geist Lumpazivagabundus“. In: Winfried Freund (Hg.), Deutsche 
Komödien. Vom Barock bis zur Gegenwart. 2., unverä. Aufl. München 1975 (UTB für Wissenschaft: Uni-Taschen- 
bücher, 1498) S. 103ff. – Jürgen Hein, Johann Nestroy. Stuttgart 1990 (Sammlung Metzler, Nr. 258), S. 53-56.

56 „Emil Kuh, prominenter Augen- und Ohrenzeuge der Nestroyschen Kunst des anzüglichen Spiels, [schrieb] in seinem 
Nachruf auf den Dichter, Nestroy-Knieriem habe den Kehrreim des Kometenliedes [...] so gebracht – indem er das 
«Die» betonte –, dass nur die Welt des Absolutismus gemeint sein konnte.“ Vgl. Otto Basil, Johann Nestroy mit 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek b. Hamburg 71967 (rowohlts monographien, Nr. 132), S. 82.

57 Butz und Stingl: mit Stumpf und Stiel, ganz und gar. Vgl. Teuschl, Wiener Dialekt Lexikon (wie Anm. 47), S. 56c. 

58 Helmut Rumpler, 1804–1914. Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der 
Habsburgermonarchie. Wien 1997 (Österreichische Geschichte, Hg. Herwig Wolfram), S. 234-238.

59 G’wölb, Gewölbe: Laden, Gasthof. Vgl. Teuschl, Wiener Dialekt Lexikon (wie Anm. 47), S. 102c.

60 Die Ballsäle in den Vorstadtwirtshäusern wandelten sich zu Vergnügungstempeln nach dem Vorbild des 1808 er- 
richteten Apollosaal, dem sogenannten ‚Feenpalast vom Diamantengrund’. Von den älteren berühmten Tanzlokalen 
konnten nur die überleben, die Platz für Zubauten hatten. Vgl. Rumpler, Eine Chance für Mitteleuropa (wie Anm. 57), 
S. 223f.

61 Eg. Nikolaus Niembsch, Edler von Strehlenau
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aufzuputschen pflegte,62 dürfte er im geselligen Kreis seiner schwäbischen dichterkollegen durchaus 
auch kein Weinverächter gewesen sein, wie zumindest eine erkleckliche anzahl von trink- und Schen-
kenliedern bezeugt oder etwa sein Schreiben über seine „poetische Wallfart“ (lenau V/1, 105.9)63 zur 
Schwäbischen dichterschule in Stuttgart: 

am ersten tage meines Hierseyns [sic!] führte mich Schwab abends in einen leseverein, und 
trug hier mehre meiner gedichte selbst vor mit großem Feuer. als sich die gesellschaft getrennt 
hatte, blieben nur Schwab, ich, und ein junger Dichter, Gustav Pfitzer zurück. Da wurde noch 
gelesen, getrunken, bruderschaft getrunken und geraset auf mancherlei art bis spät nach mitter-
nacht; es war der 9e august [1831]. (lenau V/1/105.21-28) 

mehr resignativ als offen politisch, wiewohl vielfach von einer inneren Haltung des Widerstands getra-
gen und daher auch immer pathetisch-ernst, waren die gedichte seiner ersten, 1832 bei cotta erschie-
nenen Sammlung,64 wo sich etwa unter dem titel Heidebilder auch das feurig-melancholische, vermut-
lich aus dem Jahre 1827 stammende gedicht Die Heideschenke (lenau i/206-210)65 findet mit seiner 
typisch romantischen Ungarnbegeisterung. Hier wird mit den sehr subjektiv gefärbten Mitteln der Na-
turschwärmerei, kombiniert mit den motiven der räuber- und zigeunerromantik ein für diesen dichter 
symptomatischer Einsamkeitsgestus beschworen, der nicht nur einstudierte Pose und Grundbefindlich-
keit seiner wunden Seele war,66 sondern mehr: luginsland eines außenstehenden beobachters und War-
teturm der Hoffnung auf Veränderung.
im ersten teil des gedichtes wird eine ungarische Stimmungslandschaft symbolisch mit einer Wolken-
studie verknüpft und sehr versteckt mit politischen Konnotationen angereichert, die im zweiten teil 
dann offener genannt werden. an Hand der entfesselten lebensäußerungen der gäste einer Heide-
schenke, die aus den bewährten Stimulantia Wein, Weib und gesang resultieren, wird das genrebild 
einer Heideschenke gemalt. 

bald kehrt’ ich ein und setzte mich
allein mit meinem Kruge;
an mir vorüber drehte sich
der tanz in raschem Fluge.

Die Dirnen waren frisch und jung,
und hatten schlanke leiber,
Gar flink im Drehen, leicht im Sprung,
die bursche – waren räuber. (lenau i/208.67-74)

dabei wird dem Weingenuss in Kombination mit der zügellosen Virtuosität der zigeunermusik eine 
besonders enthemmende und berauschende Wirkung zugeschrieben, die zu einer maßlosen Selbstüber-

62 Carl August von Bloedau, Lebensbild. In: Lenaus Werke in zwei Teilen, auf Grund d. Hempelschen Ausg. neu hg., mit 
Einleitungen u. Anmerkungen vers. von dems., Bd 1: Gedichte. Berlin-Leipzig-Wien-Stuttgart o. J., S. LXI.

63 Nikolaus Lenau, Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe, hg. im Auftr. der Internationalen Lenau-
Gesellschaft, Bd 5: Briefe 1812–1837, Tl 1: Text, Hg. Hartmut Steinecke u. András Vizkelety in Zusarb. mit Norbert 
Otto Eke u. Karl Jürgen Skrodzki. Wien 1989, hier S. 105.9 [= Textzitat: Lenau V/1].

64 Gedichte von Nikolaus Lenau. Stuttgart-Tübingen: Vlg der J. G. Cotta’schen Buchhandlung 1832.

65 Lenau, Werke und Briefe (wie Anm. 62), Bd 1: Gedichte bis 1834, Hg. von Herbert Zeman u. Michael Ritter in Zusarb. 
mit Wolfgang Neuber u. Xavier Vicat. Wien 1995, hier S. 27-31 u. 385ff. [= Kurzzitat u. Textzitat: Lenau I].

66 Hartmann Steinecke, Nikolaus Lenau. In: Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts (wie Anm. 38), S. 354-364. – Hans-
Georg Werner, Natur in Lenaus Gedichten. In: Vergleichende Literaturforschung. Internationale Lenau-Gesellschaft 
1964 bis 1984, Hg. Antal Mádl u. Anton Schwob. Wien 1984, S. 275ff.
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schätzung der tanzenden Räuber führt, die jedoch jäh in weinerliche Betrübnis umschlägt. Denn die 
scheinbare unbeschwertheit der berauschten bande von betyárischen gesetzesbrechern67 entschlüsselt 
sich als ein verzweifelter genuss der letzten neige, als Henkersmahlzeit am Fuße des galgens, und ihr 
traum von der Freiheit als bloße illusion, die im grunde nur illegalität bedeutet, stündlich bedroht von 
gefangenschaft und Hinrichtung. ganz anders ist dagegen das leben der vogelfreien zigeuner beschaf-
fen, die sowohl außerhalb der Unterdrückung als auch jenseits des Schutzes durch das Gesetz stehen, 
aber in ihrer rolle als unterhaltungskünstler in Heideschenken wohlgelitten sind, wiewohl ihre musik 
auch politisch brisantes gedankengut zu transportieren vermag, wie etwa die „alte[n] lieder [...] | ra-
koczy’s, des rebellen“ (lenau i/210.141f.). 
außenseiter bleibt – trotz Weingenusses – immer das lyrische ich, das sich an all dem trubel nicht be-
teiligt, sondern seinen einsamen posten als betrachter und lauscher bezieht. eine bereits zur radikalen 
Weltabkehr gesteigerte Distanzhaltung, die jedoch die Bereitschaft zur spontanen Selbsthingabe nicht 
ausschließt, findet sich dann 184068, in dem gedicht Der einsame Trinker (lenau ii/223-226) wieder, 
wo es heißt:

ich trinke hier allein,
Von Freund und Feinden ferne,
in stiller nacht den Wein, 
und meide selbst die Sterne[.] (lenau ii/223.20-23)

bei der Figur des einsamen trinkers, des trinkenden melancholikers oder des leidenschaftlichen ge-
nussmenschen handelt es sich allerdings um eine altbekannte topik, die der bis ins 16. Jahrhundert 
zurückreichenden Vorstellung von der temperamentenlehre der Säufer entspricht.69 aber auch der al-
kohol in seiner widersprüchlichen rolle als gesellschaftsgetränk und großer Vereinsamer ist natürlich 
keine Erfindung Lenaus, wiewohl er das Zurückgeworfen-Sein-auf-sich-selbst ganz offensichtlich aus 
eigener erfahrung kannte, wie er in einem gespräch mit max von löwenthal näher ausführte:

die trunksucht ruht auf einem viel tieferen grunde, auf einem eigentlichen mysterium, und 
dieses ist, daß der Wein, wie nichts anderes, den menschen auf sich selber stellt, ihn völlig unab-
hängig macht für die zeit seines rausches. die griechen verstanden dies gar wohl und faßten es 
so schön auf in ihrer dionysosmythe. (castle 125)70

67 Elisabeth C. Halasi-Kun, Nikolaus Lenau, der Dichter der Donauländer. Sozialliterarische und historisch-kulturelle 
Aspekte in seinen Dichtungen in Auslese. In: Lenau-Forum. Vierteljahresschrift für Vergleichende Literaturforschung 
19 (1993), S. 90ff. u. 108f.

68 Vgl. Lenau, Werke und Briefe (wie Anm. 62), Bd 2: Neuere Gedichte und lyrische Nachlese, Hg. Antal Mádl. Wien 1995, 
hier S. 669f. [= Kurzzitat u. Textzitat: Lenau II].

69 Bereits in den Gesta Romanorum waren die vier Charaktereigenschaften der Säufer mit bestimmten Tieren in 
Zusammenhang gebracht worden. Vgl. Gesta Romanorum, das älteste Mährchen- und Legendenbuch des christli-
chen Mittelalters, zum ersten Male vollst. aus dem Lateinischen in’s Deutsche übertr., aus gedr. u. ungedr. Quellen 
verm., mit Anmerkungen u. e. Abhandlung über den wahren Verfasser u. die bisherigen Ausgaben und Übersetzun-
gen derselben vers., übers. von Georg Theodor Gräße, 2. Hälfte. 3. Ausg. Leipzig 1905, S. 71f.: 159. Capitel: Von der 
Erfindung des Weinstocks. – Im 16. Jahrhundert wurde dieser Gedanke weiter ausgebaut: Es wurden weitere Tier- 
vergleiche herangezogen und mit den vier Temperamenten sowie mit verschiedenen Weinsorten in Verbindung 
gebracht, etwa in Hieronymus Bocks Der vollen Brüder Orden (o. J.) oder in Hans Sachsens Die vier wunderberlichen 
eygenschafft vnd würckung des weins, ein kurtzweyliger spruch (1528) oder Die wunderpar würckung des weins im 
menschen (1553). Vgl. Rupprich, Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock, Tl 2 (wie Anm. 1), 
S. 400. – Hans Sachs, Werke, Hg. Adelbert von Keller, Bd 4. Tübingen 1870 (Bibliothek des Litterarischen Vereins in 
Stuttgart, Bd 105), S. 232-243.

70 Eduard Castle (Hg.), Lenau und die Familie Löwenthal. Briefe und Gespräche, Gedichte, Entwürfe. Ausg., Einl. u. 
Anmerkungen von dems. Mit 10 Bildnissen u. 5 Schriftproben. Leipzig 1907, S. 125, Nr. 102: Aus Maxens Notizen,  
13. März 1840 [= Textzitat: Castle].
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auf das interieur der Wirtshausszene folgt sodann das vom einsamen ich skizzierte porträt eines be-
tyárischen räuberhauptmanns (Str. 21-25). an ihm, den der Weinkonsum gleichfalls vereinsamt und 
ins grübeln versetzt, versinnbildlicht sich letztlich der Weisheitsspruch plinius’ des älteren, der da 
lautet: „in vino veritas“.71 denn angesichts des sorglos-fröhlichen Freiheitsgelärms seiner bande erfasst 
den Hauptmann jäh ein hilfloser Zorn, sodass er unmutig „das leere Weingeschirr | [...] kräftig nie-
derst[ö]ß[t]“ (lenau i/208.93f.). der trunk der rast und der gastlichkeit ist somit geleert, und seine 
Wirkung äußert sich darin, dass sich der Hauptmann bereits im fortgeschrittenen Stadium der trunkenen 
Erkenntnis über den trügerischen Rausch der Freiheit befindet. Wie ein „flammende[r] Augenblick“, in 
dem „geburt u. tod zusammenschl[a]g[en]“72, enthüllt sich ihm unvermittelt die nackte Wirklichkeit. 
ähnlich erörtert lenau dieses phänomen auch in seinem gespräch mit max von löwenthal:

der rausch ist eine wahre naturoffenbarung. man hat lichte momente, worin man diese offen-
barung empfängt, aber man vermag sie nicht festzuhalten. (castle 125)

und so verwundert in der Folge auch nicht die scheinbare inkonsequenz im Verhalten des Hauptmanns, 
wenn seine Stimmung beim Anblick seines Töchterchens jäh in sentimentale Weichheit umschlägt und 
er sich schließlich nicht länger mehr dem imaginierten Freiheitssturm in dem wilden gegeige der zi-
geuner zu verschließen vermag. denn zu guter letzt, am ultimativen Höhepunkt dieses typisch ungari-
schen mulatschags73, „überkomm[t]“ (lenau i/209.108) sogar den skeptisch-vorsichtigen anführer 
schließlich die schiere Freude. dieser umstand verstört zwar das einsame ich auf seinem beobachter-
posten, aber kaum den Dichter Lenau selbst, der es ja besser wusste:

der augenblick vor dem wirklichen rausche, wo man die Steigerung aller Kräfte verspürt, ist 
ein wahrhaft glücklicher. Der Wein ist die geistvollste der Pflanzen. (Castle 125)

Und derlei orgiastisches Mulottieren mit jähen Stimmungsumschwüngen bis hin zur Selbstentäußerung 
lässt sich in lenaus poesien auch an etlichen anderen Stellen nachweisen, etwa in dem 183174 entstan-
denen, sechsstrophigen gedicht Am Jahrestag der unglücklichen Polenrevolution (lenau i/39f.)75, das 
– an den beginn des zyklus Polenlieder gestellt – dann den titel In der Schenke (lenau i/65f.) erhielt. 
Seine entstehung verdankte es übrigens dem rebensaft, wie lenau in einem brief vom 1. dezember 
1831 an Karl mayer gestand: 

Hier erhältst du ein gedicht, welches ich am Jahrstage der unglücklichen polenrevolution ge-
macht. Ich saß mit den hiesigen Burschen [...] in der Kneipe zum Fäßchen; da überfiel mich 
plötzlich die schmerzliche erinnerung, ich ging nach Haus und schrieb folgendes [...]. (lenau 
V/1/126.4-10)

lenau – nun deutlich politischer geworden – lässt hier der damals europaweit üblichen Schwärmerei für 
das unglückliche Volk der „edle[n] polen“ (lenau i/65.12) in männlich-martialischer Harschheit die 

71 Lutz Mackensen, Zitate, Redensarten, Sprichwörter. Wiesbaden 1981, S. 404, Nr. 5250.

72 Lenau, Werke und Briefe (wie Anm. 62), Bd 7: Aufzeichnungen. Vermischte Schriften, Bearb. Norbert Otto Eke, 
Norbert Oellers, Karl Jürgen Skrodzki u. Hartmut Steinecke. Wien 1993, hier S. 93.33f., Nr. 62: Tagebuchaufzeichnun-
gen für Sophie von Löwenthal vom 12. August 1837.

73 Mulatschag bzw. Mulatschak (ung. mulatság): ausgelassenes, wildes Trinkgelage auf ungarische Art (mit Tokajer und 
Zigeunern), bei dem nach dem Ex-Trinken das Glas über die Schulter an die Wand geschmettert wird. Davon abge- 
leitet mulottieren: ausschweifend feiern. Vgl. Maria Hornung, Wörterbuch der Wiener Mundart, unter Mitarb. von 
Leopold Swossil. Wien 1998, S. 555a. – Teuschl, Wiener Dialekt Lexikon (wie Anm. 47), S. 158c. – Wehle, Sprechen Sie 
Wienerisch (wie Anm. 17), S. 206.

74 Vgl. Lenau I/397f.

75 Am 29. November 1830 brach die Revolution in Warschau aus.
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zügel schießen, indem er das winterliche bild einer Schenke voll konspirativer trinker mit der politi-
schen eiszeit in polen gleichsetzt,76 während sich unterdessen, im inneren der Schenke, die emotionen 
wie in einem dampfkessel immer höher und höher aufschaukeln.
in den ersten beiden Strophen werden dabei zunächst noch innen- und außensicht der Schenke neben-
einandergestellt, nach der art aufgeschnittener innenräume auf spätgotischen tafelbildern:

unsre gläser klingen hell,
Freudig singen unsre lieder;
draußen schlägt der nachtgesell
Sturm sein brausendes Gefieder,
draußen hat die rauhe zeit
unsrer Schenke thür verschneit. (lenau i/65.3-8)

Im Grunde handelt es sich dabei jedoch um mehr als nur um eine Kontrastschilderung eines Interieurs 
mit einer Winterlandschaft, sondern eindeutig um die darstellung eines ‚polnischen mulatschags’. es 
geht um die innenschau auf zunächst noch durchaus fröhliche zecherseelen, deren Stimmung mit stei-
gender alkoholischer enthemmung abrupt umschlägt, sodass plötzlich – in kollektiver empörung – 
trauer und Wut in Worten aus ihnen herausbrechen und zu einem rachegesang anschwellen.77 das bild 
der Schenke wird dabei allerdings nur noch indirekt weitergeführt. denn schließlich handelt es sich bei 
diesem gedicht um die Verbalisierung einer leichenfeier, um eine sogenannte ‚Jahrzeit’78 der getöteten 
polnischen Helden, bei der auf das andenken der ermordeten und auf die rache getrunken wird, die 
freilich nichts mehr mit dem gedanken des christlichen gedenkgottesdienstes zu tun hat, sondern ihn 
ins gegenteil pervertiert. – 
aber auch die siebenundzwanzigstrophige anekdotenballade Die nächtliche Fahrt (1837–1838)79 
(lenau ii/45-48) aus der Sammlung Gestalten, die in seinem zweiten gedichtband erschien, zeugt von 
Lenaus Polenschwärmerei. Sie handelt von einem geschäftstüchtigen jüdischen Schankwirt, der einem 
schweigsamen Fahrgast, der in Wirklichkeit ein im duell von einem russen ermordeter polnischer 
Wojewode ist, Wein, Brot und Braten anbietet, was den raubeinigen, aber rechtschaffenen Kutscher der 
winterlichen80 Fuhre (Str. 19) mit grimmigem Humor erfüllt:

„dem schmeckt kein braten und kein gläschen rother,
der ißt nicht, trinkt nicht, friert nicht, ist ein todter,
an dem, Hebräer, wirst du nichts gewinnen! (lenau ii/47.75ff.)

76 Wolfgang Martens, Bild und Motiv im Weltschmerz. Studien zur Dichtung Lenaus. Köln-Graz 1957 (Literatur und 
Leben, Hg. Richard Alewyn, N. F., Bd 4), S. 33ff. – Hugo Schmidt, Naturbilder in Lenaus Gedichten. In: Vergleichende 
Literaturforschung (wie Anm. 65), S. 285.

77 Hofmans Ansicht, dass sich die Zecher der Polenschenke unbekümmert über Polens Katastrophe hinwegsetzen und 
dass der Dichter ihnen „Laßt ab von aller Fröhlichkeit [...], denn sie ist ungehörig“, zuruft kann hier beim besten 
Willen nicht gefolgt werden. Vgl. Alois Hofman, Nikolaus Lenaus Polenlieder. In: Lenau Almanach (1967/68), S. 89. – 
Aber auch Koziełeks Meinung, dass Lenau „die fröhliche Stimmung im Gasthaus mit der rauhen Natur [...] 
kontrastier[t],“ stimmt nur zur Hälfte, wenn er fortfährt: „Die Außenwelt findet keinen Zugang zu den in ihrem 
Mikrokosmos lebenden Menschen, symbolischer Ausdruck dessen ist die verschneite Tür der Schenke.“ Vgl. Gerard 
Koziełek, Polen im Leben und Werk Nikolaus Lenaus. In: Lenau-Forum (wie Anm. 66) 7/8 (1975/76), S. 17.

78 Jahrzeit (schweiz. veraltend): die; kirchliche Jahresfeier zum Andenken für Verstorbene. Vgl. Jacob u. Wilhelm Grimm, 
Deutsches Wörterbuch, Bd 10: H–Juzen. Unverä. Nachdr. der Ausg. Leipzig 1877. München 1984 (dtv, Nr. 5945), 
S. 2249. – Duden. das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden. 3., völlig neu bearb. u. erw. Aufl.,  
Hg. Wiss. Rat der Dudenred., Bd 5: Inpu–Leim. Mannheim-Leipzig-Zürich 1999, S. 1997a.

79 Vgl. Lenau II/495-502.

80 Vgl. Schmidt, Naturbilder in Lenaus Gedichten (wie Anm. 75), S. 285.
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und derselbe schwarze realismus voll bös-humoriger gemütlichkeit, aber auch auftrumpfendem Sä-
belgerassel findet sich auch in seinen in den Vermischten Gedichten enthaltenen Hußarenliedern81 
(lenau ii/160ff.) aus dem Jahre 1838. Hier versuchte lenau in vier bildern das Wesen der Husaren in 
ihrer liebenswürdigen Leichtfertigkeit und von jeglicher Moral befreiten Bestialität82 zu skizzieren. aus 
diesen beiden Komponenten resultiert aber nicht so sehr das Volkstümlich-Heldische, wie er es aus al-
ten ungarischen und vielleicht auch serbischen Schlachtliedern kannte,83 sondern das unverbraucht-
Schockierende.
im kurz-angebundenen martialischen ton der Hußarenlieder mag lenau übrigens durchaus an das Sol-
datenerbe seiner Vorfahren väterlicherseits angeknüpft haben, von dem das gestrenge Haus seines 
großvaters, eines österreichischen rittmeisters, geprägt war.84 
Im ersten Abschnitt der Lieder ertönt am Beginn jeder der drei Strophen zunächst noch das fröhlich-
naive „trara!“ (lenau ii/160.4.10.16) des zapfenstreichs. darauf erfolgt die losungsfrage „Was ist die 
gefahr?“ (lenau ii/160.5.11.17) und ihre scheinbar sorglose, fast scherzhafte beantwortung, wobei die 
vier wichtigsten dinge eines Husarenlebens aufgelistet werden, als da sind Wein, Weib, gesang und 
sein geliebter, blutrünstiger Säbel. im zweiten bild wird der Weindurst des Husaren dem blutdurst sei-
nes Schwertes entgegengestellt und ineinander gespiegelt, wobei der Frieden moralisch abgewertet und 
der Krieg als ultimativer Höhepunkt im leben eines Husaren gepriesen wird:

der leidige Frieden
Hat lang gewährt,
Wir waren geschieden,
mein gutes Schwert!
derweil ich gekostet
im Keller den Wein,
Hingst du verrostet
an der Wand allein.
Von Sorte zu Sorte
probiert’ ich den Wein,
indessen dorrte
das blut dir ein.
ist endlich entglommen
der heiße Streit,
mein Schwert, und gekommen
ist  d e i n e  zeit. 
(lenau ii/160f.22-37) 

81 Vgl. Lenau II/619f.

82 Man könnte in diesem Fall tatsächlich von einer grenzenlosen ‚Banalität des Bösen’ sprechen. Im historischen Kon- 
text betrachtet, brauchte sich aber die Poesie des Hässlichen erst im Laufe des 20. Jahrhunderts deshalb so sehr ab, 
weil sie zur einzig verfügbaren Möglichkeit des Darstellbaren geworden war und schließlich zur Banalität des 
Schrecklichen verkam. Vgl. Gerhard R. Kaiser, Poesie des Aases. Überlegungen zur Ästhetik des Häßlichen in Lenaus 
„Albigensern“. In: Lenau-Forum (wie Anm. 66) 16 (1990), S. 73. – Martens dagegen sieht den Husaren „im Gegensatz 
zu den weltschmerzlichen Helden, [eher] ein unbekümmertes, freies Leben“ führen, diagnostiziert jedoch auch seine 
„Verlorenheit“. Vgl. Martens, Bild und Motiv im Weltschmerz (wie Anm. 75), S. 151.

83 Halasi-Kun, Lenau, der Dichter der Donauländer (wie Anm. 66), S. 97ff.

84 Anton X[aver] Schurz, Lenau’s Leben. Großentheils aus des Dichters eigenen Briefen, Bd 1: Hinan! Stuttgart-Augsburg 
1855, S. 4-12. 
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im dritten teil werden erneut in der ersten Strophe leicht verschlüsselt die anakreontischen lebensfreu-
den Wein, Weib und gesang beschworen und in der darauffolgenden Strophe in eine Schlachtmetapher 
umgedeutet. das vierte bild zeigt schließlich den Husaren ohne weitere verbrämende beschönigung als 
geübten Schlagetot und blutigen Schlächter, der mit derselben unverantwortlichen leichtigkeit, mit der 
er lebt, auch tötet:

da liegt der Feinde gestreckte Schaar,
Sie liegt in ihrem blutrothem blut,
Wie haut er so scharf, wie haut er so gut,
Der flinke Hußar!
[...]
und weiter ruft der trompetenruf,
er wischt an die mähne sein nasses Schwert,
und weiter springt sein lustiges pferd,
mit rothem Huf. 
(lenau ii/162.68-71 u. 76-79)

dass trotz aller absagen an einen laschen Frieden lenau dennoch kein anhänger eines simplen milita-
rismus war, wird aber an den abstoßenden Schlachtenszenen in seinem epischen gedicht Die Albigen-
ser85 mehr als deutlich, dessen entstehung damals bereits in der anfangsphase steckte.86 Sein prinzip 
der heimlichen Absage hatte sich jedoch immer mehr in Richtung einer inneren Widerständigkeit wei-
terentwickelt. Diese richtete sich gegen jegliche Ungerechtigkeit, Intoleranz und faule Kompromisse 
und hatte aufgrund der Vergeblichkeit dieses bemühens seine beständig harscher werdenden töne mit-
zuverantworten, in denen aber immer auch eine spontane bereitschaft zur Selbsthingabe und zupacken-
den tat mitklingt.
bereits in lenaus Faust, aber auch schon davor, in dem gelegenheitsgedicht Das große Faß in der 
fürstlichen Kellerei zu Oehringen war bereits das dionysische als persönliches lebensgefühl des dich-
ters zum ausdruck gekommen.87 dieses unterschied sich allerdings durchaus von den mulatschags 
seiner frühen zeit, denn hier war doch letztlich immer die Selbstentäußerung des einzelnen im Kollek-
tiv einer gesamtheit erfolgt und war so im grunde im größeren maße dem antiken lebensgefühl ver-
haftet als seine sogenannte dionysische Haltung der Spätzeit, in der er den einsamkeitsgestus seiner 
dichtkunst auf Kosten des Festlichen immer stärker betonte.
denn dionysos war immer ein gott der Feste gewesen, die der mensch innerhalb einer gemeinschaft 
beging und sich dazu Gäste lud. Wohl ist Dionysos auch eine Vereinsamer des Einzelnen, jedoch immer 
innerhalb einer festlichen gruppe von Feiernden, denn der Hauptzug seines Wesens ist seine Verwand-
lungsfähigkeit und das Sprengen aller begrenzungen, als da sind die Strukturen der zeit, der gesetze, 
regeln, gewohnheiten und Sitten. apollon dagegen ist ein zutiefst einsamer gott, dessen gesetze zwar 
für alle gelten, jedoch nur wirksam werden können, wenn sie an das Verantwortungsgefühl und an den 

85 Martens spricht im Zusammenhang mit den Albigensern von „grelle[n] Kontrasten“ und „blinde[n] Trabanten des 
Verhängnisses“. Vgl. Martens, Bild und Motiv im Weltschmerz (wie Anm. 75), S. 175 u. 177.

86 Vgl. Lenau II/620.

87 Bereits Gibson diagnostizierte zu vollem Recht das Phänomen des Dionysischen an Lenaus Lyrik der Spätzeit. Vgl. 
Carl Gibson, Lenau. Leben – Werk – Wirkung. Heidelberg 1989 (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, F. 3; 
Bd 100), S. 210. – Ansätze dazu waren aber offenbar auch viel früher schon vorhanden. Vgl. auch den unterdessen 
erschienen Aufsatz von Margarete Wagner, Nikolaus Lenau und der Wein. Eine Motivzusammenstellung. In: Lenau-
Jahrbuch 26 (2000), S. 5-41.
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nüchternen Verstand des einzelnen appellieren.88 dazu stehen aber lenaus ausführungen max von 
löwenthal gegenüber im diametralen gegensatz, indem er ziemlich unbekümmert Wirkung und inten-
tion miteinander in relation setzte89:

daher ist dionysos ein gott des einzelnen, des individuums, während der apollodienst der all-
gemeinheit gilt. (castle 125)

Seine späteren Weingedichte mit persönlichen aussagen enthalten demgemäß eine äußerst radikale 
Absage an jegliche Geselligkeit, was hauptsächlich Lenaus melancholischer Persönlichkeitsstruktur 
entsprach, aber auch von einer neuzeitlichen entmythologisierung und individualisierung des rein 
dionysischen zeugt, die dann gegen ende des 19. Jahrhunderts unter den Schlagworten ‚alkoholismus’ 
und ‚elendssuff’ einzug in die literatur hielt.
das ca. 184090 entstandene gedicht Der einsame Trinker (lenau ii/223-226) ist eine art persönliches 
Bekenntnis und stammt aus jener trüben Zeit, in der er auf Betreiben der von ihm verehrten Sophie 
von löwenthal seine Verbindung mit der gefeierten Sängerin Karoline unger löste. Hier drückt sich 
in vier bildern die melancholische grundstimmung des verlorenen ich aus, das in ermangelung an 
ansprache beim trinken eine art Selbstgespräch oder schizophrene zwiesprache mit seinem eigenen 
Schatten hält, der ohne kränkenden Widerspruch jede noch so leise Bewegung seines Urhebers nach-
vollzieht.
Im ersten Abschnitt wird jedoch in einem stolzen Einsamkeitsgestus jegliche plumpe und hohle Ge-
selligkeit zurückgewiesen, die wie ein trampelnder „elephantenchor“ (lenau ii/223.14) seine durch 
den Wein hervorgerufene Gedankenflut trübt, die mit des „Ganges heil’ge[n] Wellen“ (Lenau 
ii/223.13) verglichen wird. – der einsame Weingenuss wird hier also nicht als unfehlbarer Weg zu 
einer handfesten besäufnis, sondern in seiner Funktion als geistiger anreger und Seelentröster gese-
hen. denn zur Frühlings- und Herbstzeit wurden die eleusischen mysterienfeierlichkeiten des gottes 
dionysos abgehalten, bei denen die pforten des totenreiches sich öffneten und die toten in die hei-
ligen Fruchtbarkeitsrituale der lebenden miteinbezogen wurden91 und bei denen auch das von der 
meute gekränkte ich aufnahme und trost durch die mystische Vereinigung mit dem väterlichen gott 
zu finden hofft.
im zweiten teil wird die absolute einsamkeit, Stille und dunkelheit rund um das lyrische ich beschwo-
ren, das sogar die Sterne „[i]n blicken und gedanken“ (lenau ii/223.25) meidet, um nicht bei himmel-
wärts gerichteten augen, also metaphysischem Spintisieren,92 „[d]as volle glas [zu] verschwanken“ 
(lenau ii/223.27), sondern um bei Kerzenschein besser zwiesprache mit seinem eigenen Schattenwurf 
halten zu können. Dabei schillert jedoch die Bedeutung des Schattens bewusst ambivalent zwischen 
physikalischer und antiker auffassung, als bereits abgestorbene Seele oder dunkle Wesensseite93 des 

88 Friedrich Georg Jünger, Griechische Mythen. 3., umgearb. u. durchges. Aufl. Frankfurt a. M. 1957, S. 174f., 179, 181 u. 183.

89 Im Vergleich zu Friedrich Nietzsches ausgefeilter Weltanschauung scheinen Lenaus Ansätze eher Produkte seiner 
persönlichen Befindlichkeit und weniger eines durchdachten und reifen Gedankengebäudes zu sein. Dennoch  
bleibt ihm der Ruhm unbenommen, ein bedeutender Vorreiter einer eigenen, ganz individuell gestalteten dionysi-
schen Richtung zu sein. Vgl. dazu: Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke, kritische Studienausgabe in 15 Bänden,  
Hg. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, Bd 1. München 1980, S. 9-156: Die Geburt der Tragödie; S. 553-577: Die 
dionysische Weltanschauung.

90 Vgl. Lenau II/669f.

91 Jünger, Griechische Mythen (wie Anm. 87), S. 179.

92 József Turóczi-Trostler, Lenau. Berlin 1961 (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft, Hg. Werner Krauss u. Hans 
Mayer, Bd 12), S. 170.

93 Hans Biedermann, Knaurs Lexikon der Symbole. München 1989, S. 379b-380a.
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einsamen ich. dieses imaginieren und integrieren des eigenen todes beziehungsweise der eigenen be-
drohung in das reale leben soll – nach altem griechischen Vorbild – „[d]ie lust des erdenpfades [erhö-
hen], | Sah er vorübergehn | als Schatten sich im Hades“ (lenau ii/224.41ff.), wobei gott Hades in 
seiner bedeutung als der ‚große Wirt’ alle menschen in sein reich aufnahm. die hier zum ausdruck 
gebrachte melancholische zerrissenheit fußt dabei durchaus auch auf der traditionellen motivkombina-
tion des Weingenusses mit der temperamentenlehre, war aber – mit kurzem Seitenblick auf nestroys 
Zerrissenen94 – auch typisch für den zeitgestus der biedermeierzeit. 
im dritten abschnitt tituliert das lyrische ich seinen Schatten als Sohn, wodurch sich eine seit beginn 
logisch aufgebaute genealogische deszendenz von dionysos Vater, opferbereitem Sohn und dessen 
Schatten zu einer durchaus ketzerischen Heiligen dreifaltigkeit ergibt. denn lenau lässt es sich nicht 
nehmen, auch in diesem zusammenhang seinen inneren Widerstand zu formulieren: „[F]ür recht und 
licht“ (lenau ii/225.77), also im Kampf für ein gerechteres leben und geistige aufklärung, ist der 
einsame Trinker jederzeit bereit, auch sein eigenes Blut zu opfern, solange nur „[s]üßes Traubenblut | 
[...] auf [der] Schanze“ (Lenau II/225.73f.) jenes herbstlichen Berges flösse, mit dessen Silhouette sich 
der einsame trinker vergleicht. immerhin wurden bei antiken totenopfern die hungrigen Schatten der 
abgeschiedenen mit Wein, also mit dem blut des dionysos, getränkt.95

und so wird im vierten teil der Schatten aufgefordert, auf das leben seines urhebers zu trinken, denn 
mit dessen tod wird auch die existenz des Schattens zu ende sein, was indirekt natürlich auch bedeutet, 
dass mit der aufhebung des ich auch seine imaginierte Seele, aber auch seine dunkle Wesensseite 
schwinden wird. da ihm niemand als sein eigener Schatten näher ist, so impliziert dies auch, dass ihm 
im grunde niemand anderer als er sich selbst und der gedanke an sein ableben nahe ist. denn als „Sün-
der ohne reue“ (lenau ii/226.90) – lenau hatte sich mit seinen Albigensern eindeutig als antiklerikal 
zu erkennen gegeben – brechen ihm seine sogenannten Freunde die treue, und so ist sein Schatten der 
einzige, der ihn nicht wie einen Verbrecher behandelt. damit hat sich freilich auch inhaltlich ein Kreis 
geschlossen, denn bereits im ersten abschnitt dieses zyklus war der rückzug von seinen Freunden 
zunächst noch ohne nähere begründung angekündigt worden.
Wann immer ihn aber Stolz in seiner ‚Splendid isolation’ überkommen will, zeigt ihm der Schatten still 
seine grenzen, das heißt seinen auf eine vereinfachte Form gebrachten umriss und die zeitliche be-
grenztheit seines lebens. –
und voll ähnlicher Kampfbereitschaft und pessimistischer Weltverachtung für eine als hohl empfunde-
ne geselligkeit präsentiert sich auch das ca. 184496 entstandene, dreistrophige bekenntnisgedicht Trink-
sprüche (lenau ii/265). denn die hier direkt angesprochene gesellschaft gleicht einer feigen meute 
von zutrinkern, die heute den einen erhebt, um ihn morgen schon nicht mehr zu beachten, geschweige 
denn etwas gutes zu erweisen.

94 Nestroy, Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe (wie Anm. 53), Bd 23: Stücke 21: Hinüber – Herüber. Der 
Zerrissene, Hg. Jürgen Hein. Wien,-München 1985, S. 21-93 u. 171f., im nachfolgenden Zitat S. 29: Der Zerrissene,  
1. Auftritt, 3. Szene. – In Nestroys Zerrissenem wird allerdings das Trinken im Zusammenhang mit dem phäakischen 
Wohlleben der Reichen gesehen, wenn der Schlosser Gluthammer räsoniert: „Die reichen Leut’ haben halt doch ein 
göttliches Leben, einen Theil vertrincken s’, den andern Theil verfressen s’, a Paar Theil verschlafen s’, den größten 
Theil verunterhalten s’. – Schad, ich hätt’ zum Reichthum viele Anlag g’habt, wenn sich so ein Millionär meiner 
ang’nommen hätt’, hätt’ mich ausgebild’t, und hätt’ mir mit der Zeit ‘s G’schäft übergeben – aus mir hätt’ was 
werden können.“ 

95 Paul Geiger, Totenkult. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (wie Anm. 22), Bd 8. Berlin, Leipzig 1936/37, 
S. 1084.

96 Vgl. Lenau II/705.
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ihr stoßet an, die gläser klingen,
ihr lasset leben manchen mann;
und morgen schon denkt keiner dran,
ihm eine Freud’ ins Herz zu bringen. (lenau ii/265.2-5)

Zwar brüllt man in der Masse lautstark eine „Pereat“ (Lenau II/265.6) als ‚Trinkfluch’ und leert auf den 
Untergang des Kontrahenten sein Glas, doch fürchtet sich ein jeder, den Gegner offen zum Kampf her-
auszufordern, um – wie lenau es ungemein brutal formuliert – „[d]as grab des Feindes anzufüllen“ 
(lenau ii/265.9). das lyrische ich in seiner stolzen einsamkeit hingegen hat derlei kollektives maulhel-
dentum längst durchschaut. es würde weder sein glas zu einem bloß geheuchelten Segensspruch noch 
zu einer Verwünschung erheben. denn der ehrencodex des adels und des militärs gebietet, auf eine 
ernstgemeinte verbale Herausforderung konsequent mit einem duell zu reagieren:

ich trinke nicht zum Segensspruche,
Wo nicht mein Herz beglücken will;
zum bösen Wunsche bleib’ ich still,
Wenn nicht die Klinge folgt dem Fluche. (lenau ii/265.10-13)

Adalbert Stifter (1805–1868) dagegen rückte weit ab von derlei subjektivistischen Romantizismen: Er 
suchte vielmehr als großer didaktiker den blick vom besonderen aufs allgemeine zu lenken, um so 
eine art von naturwissenschaftlich fundierter, idealistisch orientierter Sittenlehre zu entwickeln.
in seiner reichlich kompliziert konstruierten erzählung Die Narrenburg (1842), die er dann in die 
Sammlung der Studien (1844) aufnahm,97 erhält etwa der Wein ganz eindeutig symbolische bedeutung, 
indem er ihn gewissermaßen mit dem ‚tollen’ blut des geschlechtes derer von Scharnast gleichsetzt. 
maßloser Weingenuss spielt bei der entzweiung der beiden ungleichen brüder Julian und Julius eine 
rolle (Stifter i/4/1/330.21f.).98 Während jedoch die direkte Linie der alten Adelsfamilie aufgrund ihrer 
‚narrheit’, sprich: zügellosen leidenschaftlichkeit, exaltiertheit und genealogisch motivierten egoma-
nie ausstirbt, gelangt das bürgerlich ‚verunreinigte’, also gesundete und veredelte blut der verdrängten 
und enterbten nebenlinie in den besitz der burg rothenstein,99 welche die ruine Scharnstein zum 
Vorbild hat.100 und bereits hier wird nicht ohne Hintersinn das für die ewigkeit gebaute mauerwerk der 
burg, das „geschichtsdenkmal [...,] museum [...und] steingewordene[] gedächtnis“101 derer von Schar-
nast als morscher, geborstener und vom wilden Wein überrankter trümmerhaufen beschrieben:

[...] von dem eigentlichen Schlosse aber war nichts zu erblicken, als graues dachwerk, über das 
Grün des Berges hineinschauend, und von kreisenden Mauerschwalben umflogen. Sie stiegen 
sofort den verwahrlos’ten, ausgewaschenen Weg hinan. Hie und da war auf der abdachung des 
berges ein geschlecht zerstreuten mauerwerkes und grünen Wuchergebüsches, worunter ganze 
Wuchten des verwilderten Weinstockes, der seiner zucht entronnen, sich längs des bodens hin-
warf, und sein junges frühlingsgrünes Blatt gegen das uralte Roth der Marmorblöcke legte, die 

97 Adalbert Stifter, Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe, Hg. Alfred Doppler u. Wolfgang Frühwald, 
Bd I, 9: Ulrich Dittmann, Studien. Kommentar. Stuttgart-Berlin-Köln 1997, hier S. 201f. [= Kurzzitat: Stifter I/9].

98 Stifter, Werke und Briefe (wie Anm. 96), Bd I, 4: Studien. Buchfassungen, Bd 1, Hg. Helmut Bergner u. Ulrich Dittmann. 
Berlin-Köln-Mainz 1980, hier S. 330.21f. [= Textzitat: Stifter I/4/1].

99 Christian Begemann, Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren. Stuttgart-Weimar 1995, S. 41-49, 210-259.

100 Stifter I/9/205.

101 Begemann, Die Welt der Zeichen (wie Anm. 98), S. 224.
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hie und da hervorstanden. [...||...] auf dem ganzen Wege erblickten sie kein einziges menschli-
ches Wesen. (Stifter i/4/1/365.22-32 u. 366.3f.)

dreierlei kostbare ‚erbschaften’ verbirgt der alte, halb wahnsinnig gewordene Kastellan ruprecht vor 
dem zugriff der behörden, um sie schließlich unvermindert dem rechtmäßigen nachkommen zu über-
geben: den Honig im Laubengang der Nonnen – wohl ein Symbol für den bürgerlichen Arbeitsfleiß und 
die Süße der von adeligen Standesrücksichten freien liebesheirat102 –, das illegitime blut des ausgestor-
benen zweigs der närrischen Scharnaste, nämlich seine eigene enkelin, das verwilderte illegitime Kind 
pia, sowie den köstlichen Wein im halbverschütteten Keller:

dort öffnete er ein äußerst kleines thürlein [sic!], und führte Heinrich hinein: und siehe, da lag 
weithin Faß an Faß, der greis in höchster Freude und befriedigung zeigte darauf, und sagte: „ich 
habe das alles bewahrt; der große eingang ist verschüttet, und diese treppe wußten sie nicht, da 
sie kamen, Alles zu beschauen. – Ich allein habe den Wein gepflegt, und pflege ihn noch; ich 
trinke keinen tropfen – gebt mir nur ein wenig, wenn ich alt und krank || werde – ich zeige dem 
andern, der mit euch ist, nichts; denn sie wollen unser eigenthum verzetteln [...]“.
[...] mit haushälterischer geschäftigkeit führte er ihn von Faß zu Faß, zeigte die neunziger, die 
eilfer103, den vom rhein, die ausländer, die Spanier, die portugiesen – er zeigte ihm die Vorrich-
tungen, mit denen er nachfülle, die Fässer rein halte, die luft wechsle – – in allem diesen zeigte 
sich die bewundernswertheste zweckmäßigkeit. (Stifter i/4/1/379.26-33 u. 380.1f. u. 27-32)

Heinrich, der rechte erbe aus der unterdrückten nebenlinie der Familie, ist mit seiner abenteuerlichen 
ausrüstung und Sammelleidenschaft ein ins Komische, aber auch glückhafte transponiertes Selbstpor- 
trät des dichters,104 denn er geht schließlich eine liebesheirat mit der naturhaft-schlichten gast-
wirtstochter anna ein, legitimiert das verwahrloste Kind pia durch adoption, führt es durch liebevolle 
erziehung zurück in den ihr zustehenden Kreis der gesellschaft und bringt die verlotterte Scharnast-
sche erbschaft zu einer neuen Hochblüte mit heiter-menschlichem antlitz – letztlich alles dinge, die 
adalbert Stifter in seinem tatsächlichen leben niemals so recht glücken wollten. denn zeit seines le-
bens gelang es gerade ihm, der die ‚mäßigung der leidenschaften’ predigte,105 nur sehr schwer, seine 
eigene maßlosigkeit zu zügeln: seine große liebe zu Fanny greipl zerbrach, das adoptivkind Juliana 
beging Selbstmord, er selbst starb an den Folgen einer leberzirrhose, die er wohl allzu maßlosem essen 
und besonders trinken verdankte.106

Wenn also am ende von den geladenen Hochzeitsgästen, den einfachen bewohnern der grünen Fichtau, 
sowohl der „unerbittliche[] gebirgswein[]“ aus dem Keller von Heinrichs Schwiegervater, den nur 

102 So wird etwa beim nächtlichen Stelldichein mit dem Bürgermädchen Anna zu wiederholten Malen die Süße und die 
Blumenmetapher beschworen.

103 Eilfer: der berühmte Jahrhundertwein des Jahrgangs 1811, den schon Goethe in den Ghaselen Wo man mir guts 
erzeigt uberall | ’S ist eine Flasche Eilfer ungemein lobte. Vgl. Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke. Briefe, 
Tagebücher und Gespräche. Vierzig Bände, Hg. Fridmar Apel, Hendrik Birus [u. a.], Abt. 1, Bd 3: J. W. Goethe, 
West-östlicher Diwan, 2 Tle, Hg. H. Birus, Tl 1. Frankfurt a. M. 1994 (Bibliothek deutscher Klassiker, Bd 113), S. 597-600 
u. Tl 2, S. 1741ff.

104 Stifter I/9/208. – Peter A. Schoenborn, Adalbert Stifter. Sein Leben und Werk. 2., aktual. Aufl. Tübingen-Basel 1999, 
S. 149-152.

105 Gustav Konrad, Adalbert Stifter. In: Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts (wie Anm. 38), S. 368.

106 Muriel Honhon, ‚da ich stets die Kinder als Knospen der Menschheit außerordentlich geliebt habe.’ Studie zu den Kin-
derprotagonisten im Werk Adalbert Stifters. Frankfurt a. M.-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1998 (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur, Bd 1678), S. 69-72. – Wolfgang Matz, Adalbert Stifter 
oder Diese fürchterliche Wendung der Dinge. Biographie. Wien 1995, S. 352-356. – Schoenborn, Adalbert Stifter (wie 
Anm. 103), S. 426-432, 548-558.
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„harte Arbeit bezwinglich, ja sogar zum erquickenden Labsale macht“ (Stifter I/4/1/336.2ff.), als auch 
der „noch besser[e] aus den Fässern des uralten ruprecht“ (Stifter i/4/1/432.26) getrunken wird, so 
rundet sich schließlich die gleichsetzung von Wein und blut zu einem bild der Vermischung und er-
neuerung.
ganz anders ist adalbert Stifters darstellung des Weins in seiner novelle Der arme Wohltäter (1848), 
die er dann in die Sammlung Die bunten Steine (1852) unter dem titel Kalkstein einfügte107 und die sich 
in ihrem schmalen erzählrahmen als beispielerzählung108 deklariert. Hier dient der Wein als mittel zur 
personencharakterisierung. durch das nüchterne, naturwissenschaftlich-technologische auge eines 
Geometers gefiltert, wird hier die gefühlvoll-idealistische und ethisch-moralische Weltsicht des armen 
pfarrers im Kar geschildert, ein Kunstgriff, den auch schon Franz grillparzer in seiner novelle Der 
arme Spielmann getätigt hatte.109

in dreifacher parallelführung werden nun zwei thermo-physikalische Vorgänge sowie eine sozio-mora-
lische Quintessenz nebeneinandergestellt und ineinander verwoben: der nüchterne, praktisch veranlag-
te Landvermesser findet – durch den Pfarrer vom Kar rechtzeitig gewarnt – im Pfarrhof Unterschlupf 
vor einem hereinbrechenden gewitter. dabei entpuppt sich aber der schlichte und geistig scheinbar 
leicht beschränkte, weil an die dinglich sichtbare Welt gebundene pfarrer110 als überaus genauer beob-
achter physikalischer prozesse bei meteorologischen erscheinungen, was ihn letztlich dazu befähigt, 
aus den so gewonnenen erfahrungswerten gesetze abzuleiten, durch die er seine umwelt vor Schaden 
bewahren kann. den armen pfarrer treibt dabei allerdings weniger das bloße interesse an den naturwis-
senschaften noch die lust am abstrahierenden denken, sondern die sittliche lebenseinstellung, seinen 
im Steinkar hausenden mitmenschen dienen und helfen zu wollen. denn besonders der Schulweg der 
Kinder ist nach der Schneeschmelze oder nach heftigen gewitterregen durch Hochwasser stark gefähr-
det.
der landvermesser, der den pfarrer zunächst aufgrund seiner mehr als sparsamen lebensführung für 
einen überaus geizigen Sonderling hält, muss nun im laufe seiner begegnungen immer mehr sein Vor-
urteil revidieren. als der pfarrer ihm ein äußerst frugales nachtmahl serviert, tischt ihm im gegenzug 
der geometer seinerseits seinen tagesproviant auf und bittet den pfarrer mitzuhalten. Seine detailliert 
beschriebene reiseausstattung erweist sich dabei als ungemein praktisch und umsichtig angelegt, be-
sonders aber die sinnvolle einrichtung, mittels Verdunstung von äther den mitgebrachten köstlichen 
landwein zu kühlen:

„Sie müssen wissen“, fuhr ich fort, „daß, so sehr man das Wasser und insbesonders das gebirgs-
wasser lobt, und so nützlich und herrlich dieser Stoff auch in dem großen Haushalte der natur ist, 
dennoch, wenn man tagelang auf offenem Felde im Sonnenscheine arbeitet, oder in heißen Stei-
nen und heißem Sande herum geht, oder in Klippen klettert, ein trunk Wein mit Wasser ungleich 
mehr labt, und Kraft gibt, als das lautere, auserlesenste Wasser der Welt. das lernte ich bei mei-

107 Stifter, Werke und Briefe, (wie Anm. 96), Bd II, 3: Walter Hettche, Bunte Steine. Ein Festgeschenk. Apparat, Kommen-
tar, Tl 1. Stuttgart-Berlin-Köln 1995, hier S. 367f. [= Kurzzitat: Stifter II/3/1].

108 Joachim Müller, „Die Pechbrenner“ und „Kalkstein“. In: Vierteljahrsschrift des Adalbert Stifter-Instituts des Landes 
Oberösterreich 15 (1966), S. 12ff. – Näheres über das Verhältnis zwischen Beispielerzählung und Novelle vgl.: Johannes 
Klein, Novelle. In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, Begr. Paul Merker u. Wolfgang Stammler. 2. Aufl. neu 
bearb. von Werner Kohlschmidt u. Wolfgang Mohr, Bd 2: L–O. Berlin 1965, S. 687b u. 691b.

109 Moriz Enzinger, Der Pfarrer im Kar. In: ders., Gesammelte Aufsätze zu Adalbert Stifter. Wien 1967, S. 163.

110 Frederick Ritter, Der sanfte Mensch. In: Vierteljahrsschrift des Adalbert Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich 9 
(1960), S. 76.



275

nem amte bald kennen, und versah mich daher stets bei allen meinen reisen mit Wein. aber nur 
guter Wein ist es, der gute dienste leistet. ich hatte mir daher auch auf die Hochstrasse [sic!] ei-
nen reinen guten Wein kommen lassen, und nehme täglich einen theil mit in meine Steinhügel.“
der arme pfarrer sah mir zu, wie ich meine Vorrichtungen auseinander pakte. [...] Hierauf bath 
ich ihn um eine Flasche Wassers; || denn das allein, sagte ich, führe ich nicht mit mir, da ich es in 
der Natur überall finden müsse. Als er in einem Kruge Wasser gebracht hatte, legte ich meine 
trinkvorrichtungen auseinander. ich that die Flasche, die noch halb voll Wein war, heraus, ich 
stellte die zwei gläser – eines habe ich immer zum Vorrathe – auf den tisch, und dann zeigte ich 
ihm, wie ich den Wein kühle. das glas wird in ein Fach von sehr lokerem Stoffe gestellt, der 
Stoff mit einer sehr dünnen Flüssigkeit, die äther heißt, und die ich in einem Fläschchen immer 
mit führe, befeuchtet, welche Flüssigkeit sehr schnell und heftig verdünstet, und dabei eine Käl-
te erzeugt, daß der Wein frischer wird, als wenn er eben von dem Keller käme, ja als ob er sogar 
in eis stünde.111 da ich auf diese Weise zwei gläser Wein aufgefrischt, mit Wasser vermischt, und 
eins auf seinen platz gestellt hatte, lud ich ihn ein, mit mir zu speisen.112

dieser Vorgang der Verdunstung ist es übrigens, der auch im großen zusammenhang betrachtet das 
Klima bestimmt, sodass es letztlich nach einem gewitterregen gleichfalls zu einer erquickenden ab-
kühlung kommt.
erst als der pfarrer an den verlockend dargebotenen Köstlichkeiten, ein Sinnbild für die ‚Fülle des le-
bens’ nur höflichkeitshalber nippt, wird der Landvermesser seines Irrtums in der Charaktereinschätzung 
des pfarrers gewahr und er korrigiert ihn vollends, als er dessen lebensgeschichte und schließlich auch 
seinen letzten Willen erfährt. die übergroße Sparsamkeit des geistlichen klärt sich nämlich nun als ein 
akt der nächstenliebe auf. mit dem mühselig, pfennigweise seinen bedürfnissen entzogenen geld, das 
als Sparguthaben sich gleichsam wie in einem reservoir sammelt, soll letztlich linderung der not in 
Form eines neuen und sicheren Schulgebäudes für die Kinder im Kar geschaffen werden. denn das 
physikalische gesetz des gebens und nehmens ist in diesem Falle gleich wie bei der äther- und Was-
serverdunstung.113 So spannt also Stifter den bogen von der kleinen, recht irdischen lebensannehmlich-
keit der Weinkühlung empor zur globalen Klimabildung in der atmosphäre und hinein, bis in die Her-

111 Laut Kommentar von Walter Hettche handelt es sich dabei übrigens um keine ganz ungefährliche Methode: „Die 
Prozedur zum Weinkühlen, die Stifter hier beschreibt, ist allerdings lebensgefährlich: Ätherdampf ist schwerer als 
Luft und fließt wie eine unsichtbare Flüssigkeit auf Tischen und Zimmerböden umher. Da der Pfarrer und sein Gast 
ihr Abendbrot bei Kerzenlicht verzehren, besteht die akute Gefahr eines Zimmerbrandes oder gar einer Explosion“. 
(Stifter II/3/1/384)

112 Stifter, Werke und Briefe, (wie Anm. 96), Bd II, 2: Bunte Steine. Buchfassungen, Hg. Helmut Bergner. Stuttgart-Berlin-
Köln-Mainz 1982, S. 79.12-24.53 u. S. 80.1-15.

113 Stopp klammert den Vorgang der Weinkühlung aus diesem symbolischen Zusammenhang aus. Bei ihm entspricht 
„[...] die aufgipfelnde Woge des Priesterlebens und die Weitergabe der seelisch-entzündenden Kraft an den Landver-
messer [...] dem Kreislauf der Gewitterbildung [...].“ Vgl. Frederick Stopp, Die Symbolik in Stifters „Bunten Steinen“. 
In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur, Wissenschaft und Geistesgeschichte 28 (1954), S. 186. – Auch Müller 
lässt den Vorgang der Weinkühlung unbeachtet und vermag hier somit nur „einen motivischen“ Kontrast zu erken- 
nen im „zum Überfließen anwachsende[n] Fließen des Flusses und [im] mühsam quellende[n] Fließen der Sparpfen-
nige.“ Vgl. Müller, „Die Pechbrenner“ und „Kalkstein“ (wie Anm. 107), S. 22, Anm. 12. – Joachim Müller übersieht 
dabei allerdings das bei Stifter so wichtige Verhältnis zwischen dem Kleinen und Unscheinbaren und Großen und 
Augenfälligen. So wie die Weinkühlung bei mäßigem Gebrauch der Stärkung und der Erfrischung dient, so vermag 
sie im Zusammenhang mit maßlosem Weinkonsum zu schaden. Ein Gewitterregen hat durchaus nicht immer nur 
erquickende Abkühlung im Gefolge, sondern auch lebensbedrohende Überschwemmungen. Und gespartes, also 
dem Geldumlauf entzogenes Vermögen vermag zwar einesteils durch sinnstiftende Investitionen durchaus zu 
nützen, um die soziale Not zu lindern, kann aber zugleich durch maßlose Kapitalanhäufungen den Pauperismus noch 
verstärken. Vgl. dazu: Begemann, Die Welt der Zeichen (wie Anm. 98), S. 257ff. – John Reddick, Tiger und Tugend in 
Stifters ‘Kalkstein’: Eine Polemik. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 95 (1976), S. 254f.
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zen der menschen, denn das Vorbild des edlen pfarrers regt schließlich viele weitere personen an, durch 
ihre Spenden sein gutes Werk zu vollenden, wobei übrigens auch der nüchterne landvermesser seine 
genauigkeit und zuverlässigkeit als getreuer nachlassverwalter einbringen kann, sodass aus diesem 
zug in die tiefen des Weltgewissens im religiösen Sinne vielleicht auch von einem zug über die atmo-
sphäre hinaus, direkt in den Himmel hinein gesprochen werden kann.114

diente bei Saphir der Weinkeller noch als liebeslaube115 und bei Stifter als heimliche Vorratskammer 
für die flüssig-rote Erbschaft derer aus dem Geblüte der Scharnast, so mutiert er in Friedrich Halms116 
(1806–1871) Schauernovelle Die Marzipan-Lise (1854) zur beklemmend-klaustrophobischen gefäng-
niszelle, zum rache- und Strafwerkzeug gottes auf erden. denn hier, im tiefen und reich ausgestatteten 
Weinkeller des Kaufmanns Horváth nahe dem ungarischen Städtchen Wesprim erfüllt sich auf schreck-
liche Weise das Schicksal des Schreibers Ferencz, des mörders der alten marzipan-lise, einer hexen-
haft-boshaften und allseits gehassten Wucherin aus dem steirischen Städtchen bruck an der mur.117 auf 
einem historischen mordfall basierend, der in einer eingeschobenen binnenerzählung quasi nachge-
reicht wird, analysiert Halm, geschult an Heinrich von Kleists strengen Kausalketten und in winzigen 
rückschritten verzahnt,118 die logische Auflösung einer düsteren Kriminalgeschichte. Zungenlöser ist 
– wie bei rahmenerzählungen durchaus üblich119 und bei einem tischgespräch auch nicht anders zu 
erwarten – natürlich der Wein. 

„[...] noch ein glas Somlyóer, werter Herr Steidler; dem Wein dürft ihr trauen, er ist eigenes 
baugut und vom besten Jahrgang, und nun gebt uns eure mordtat zum besten!“ (Halm, 4/95.15-
18)120,

114 Konrad, Adalbert Stifter (wie Anm. 104), S. 369ff.

115 In Hugo von Hofmannsthals Opernlibretto Der Rosenkavalier wird dagegen das Extrastüberl eines Gasthauses zur 
Liebeslaube des Barons Ochs auf Lerchenau, der hier mit Hilfe des Weins das Kammerzoferl Mariandl verführen möchte, 
was jedoch nicht gelingt. Denn das patschierliche Mariandl ist ja in Wirklichkeit niemand anderer als der „Wällische[] 
Hundsbub’“ (Hofmannsthal XXIII/1/69.20), der junge Graf Oktavian Rofrano, der alle Fäden der Intrige in Händen hält, 
während er sich in seiner Rolle als Kammerkätzchen zunächst noch schämig ziert: „Nein, nein, nein, nein! I trink’ kein 
Wein“ (Hofmannsthal XXIII/1/74.24), um hernach in gespielten Weltschmerz „Es ist ja eh alls eins“ auszubrechen, was 
Baron Ochs zur Frage veranlasst: „Macht sie der Wein leicht immer so?“ (Hofmannsthal XXIII/1/77.20) Vgl. Hugo von 
Hofmannsthal, Sämtliche Werke (wie Anm. 33), Bd XXIII: Operndichtungen 1: Der Rosenkavalier, Hg. Dirk O. Hoffmann u. 
Willi Schuh. Frankfurt a. M. 1986, hier S. 69.20, 74.24 u. 77.20 [= Textzitat: Hofmannsthal XXIII/1]. 

116 Eg. Eligius Franz Joseph Freiherr von Münch-Bellinghausen

117 Beachte: Das Motiv der alten Wucherin als Volksschädling findet sich – allerdings erst zwölf Jahre später – auch in 
Fëdor Michaijlovič Dostoewskijs Roman Schuld und Sühne, der seinerseits beeinflusst war von Aleksandr S. Puškins 
1834 erschienen Erzählung Pique Dame, mit der Halms Novelle im übrigen ungleich mehr verbindet: etwa die 
kunstvolle Kombination von Phantastik und Realistik in den Schilderungen der beiden Greisinnen, die als Symbole 
für eine untergehende, sich überlebt habende Zeit gelten können, in der Doppeldeutigkeit der Gespenstererschei-
nungen oder auch in der ernüchternden Demaskierung des aufstrebenden Kapitalismus, der durch eine neue Schicht 
repräsentiert wird, nämlich dem von rücksichtsloser Geldgier getriebenen Bürgertum. Vgl. Karla Günther-Hielscher, 
Aleksandr Sergeevič Puškin: Pikovaja Dama. In: Kindlers Neues Literatur Lexikon, Hg. Walter Jens, Bd 13. München 
1988, S. 747b-749a.

118 Burkhard Bittrich, Biedermeier und Realismus in Österreich. In: Karl Konrad Polheim (Hg.), Handbuch der deutschen 
Erzählung. Düsseldorf 1981, S. 369f. – Fritz Martini, Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus 1848–1898. 4., mit 
neuem Vorw. u. erw. Nachw. vers. Aufl. Stuttgart 1981, S. 617f.

119 Auch in Grillparzers Novelle Das Kloster von Sendomir ist der Wein Zungenlöser für den unheimlichen Mönch, den 
fragenden Gästen die Geschichte der Klostergründung und – damit verbunden – zugleich seine eigene ruchlose 
Vergangenheit zu erzählen: „‚Habt Ihr noch Wein übrig? Gebt mir einen Becher! Der Graf war so schlimm nicht.’ Der 
Mönch trank, dann fuhr er fort [...].“ Vgl. Franz Grillparzer, Sämtliche Werke. Ausgewählte Briefe, Gespräche, Berichte, 
Hg. Peter Frank u. Karl Pörnbacher. Bd 3: Satiren – Fabeln und Parabeln. Erzählungen und Prosafragmente – Studien 
und Aufsätze. München 1964, S. 119-145, hier S. 123.

120 Friedrich Halms Werke. Auswahl in vier Teilen, hg. mit Einl. u. Anmerkungen vers. von Rudolf Fürst, Tl 4: Erzählungen. 
Berlin-Leipzig-Wien-Stuttgart o. J., S 95 [= Textzitat: Halm 4].
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fordert Herr Horváth seinen gastfreund, den reichen Hammerherrn Steidler aus mürzhofen, zum er-
zählen auf, ohne zu ahnen, dass dadurch sowohl sein Schreiber als auch seine tochter czenczi auf äu-
ßerst verräterische Weise aus der Fassung geraten werden. doch Herr Horváth, ein patriarchalischer 
geschäftemacher und gemütlicher Familiendespot, will von einer ehe mit einem dahergelaufenen Ha-
benichts wie Ferencz nichts wissen, obwohl er von dessen nützlichen Fähigkeiten restlos überzeugt ist 
und sich ihrer ungeniert bedient. denn er möchte seine einzige erbin czenczi, die er bei aller liebe zu 
einem willenlos gehorsamen Kind entmündigt, nach seinen eigenen, durchaus kaufmännischen Vorstel-
lungen verheiraten. Ferencz jedoch, ein hochbegabter und skrupellos ehrgeiziger Mensch, dem eine im 
Grunde starre Gesellschaftshierarchie jegliche ehrliche Aufstiegsmöglichkeit aus eigener Kraft ver-
wehrt, bricht wie das personifizierte Böse in den scheinbaren Garten Eden121 des wohlhabenden Kauf-
mannshauses Horváth ein und versucht czenczi durch vorgetäuschte gefühle zum ungehorsam zu 
verführen, um über ihre Hand an ihr Vermögen zu gelangen:

[...] und so erklärte denn Ferencz, daß er sich von czenczi nicht trennen könne, daß er bleiben 
und im Hause sich verborgen halten müsse, wenn ihr Vorhaben gelingen solle. czenzi ließ sich 
von der richtigkeit dieser ansicht überzeugen, und ein sicheres Versteck wurde nach kurzem 
Überlegen ausgefunden. Ein Stübchen, das Horváth im untersten Geschosse seiner weitläufigen 
Keller hatte herstellen lassen, um dort während der Weinlese in aller bequemlichkeit die einlie-
ferung der erträgnisse seiner Weingärten überwachen und nach derselben mit den abnehmern 
seiner Weine, die Weinproben gleich vom Faß weg durchkostend, über die preise der verschiede-
nen Sorten sich behaglich besprechen zu können, erschien zu diesem zwecke um so geeigneter, 
als es in dieser Jahreszeit nie benutzt und erst nach der Heimkehr Horváths vom ofener markte 
für seine Bestimmung wieder instand gesetzt zu werden pflegte. Nachdem die Liebenden sich 
über die Wahl dieses Verstecks geeinigt und sich noch in wenigen hastigen Worten über die art 
und Weise, in der Ferencz es beziehen sollte, verständigt hatten, trennten sie sich, um ihr Vorha-
ben noch vor Horváths Heimkehr ins Werk zu setzten. (Halm 4/111.2-20)

Nach Rückkehr des Hausherrn verschärft sich jedoch die Lage durch die bevorstehende Weinlese, die – 
laut auskunft des Kaufmannes –

dieses Jahr so ergiebige ausbeute verspreche, daß er, um das nötige geschirr, die Fechsung122 
aufzunehmen, verlegen sei und genötigt sein würde, selbst alte, schon halb ausgediente Fässer 
wieder in gebrauch zu nehmen, und da er, um nach möglichkeit wieder auszubessern, auf mor-
gen den Küfermeister mit seinen gesellen bestellt habe, so könne er erst übermorgen die reise 
nach ofen antreten. diese nachricht war für Ferencz allerdings eine bittere zutat zu den lecker-
bissen, die czenczi in tiefer nacht ihm zitternd in das Kellerstübchen hinunterschmuggelte, denn 
er sah dadurch nicht nur seine gefangenschaft verlängert, sondern auch ihre bequemlichkeit wie 
seine Sicherheit wesentlich beeinträchtigt. zwar befanden sich die Fässer, die wiederhergestellt 
werden sollten, im obern Kellergeschosse, aber wie leicht konnte es Horváth oder einem der 
Küfer beifallen, auch in das untere hinabzusteigen? er mußte nicht nur, da ihm sonst das ganze 
untere Kellergewölbe zu gebote || stand, sich fortan streng auf den engen raum des Stübchens 

121 Vgl. Ulrich Eisenbeiss, Das Idyllische in der Novelle der Biedermeierzeit. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1973 (Studien 
zur Poetik und Geschichte der Literatur, Hg. Hans Fromm u. a., Bd 36), S. 72ff.

122 Fechsung (mhd vehsunge stf.): Ernte, die bei der Lese geernteten Trauben. Vgl. Matthias Lexer, Mittelhochdeutsches 
Handwörterbuch. Zugleich als Supplement u. alphabet. Index zum Mittelhochdeutschen Wörterbuche von Benecke-
Müller-Zarncke, Bd 3: VF–Z. Nachträge (1876–1878). Nachdruck Leipzig 1878. Stuttgart 1974, S. 43a.
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beschränken, sondern auch, wenigstens während der arbeitszeit der Küfer, auf alle beleuchtung 
verzichten, damit ihn nicht etwa der lichtschimmer, der durch eine ritze der tür dringen konnte, 
verrate; ja es schien sogar nötig, die Tür des Stübchens, damit kein Unberufener, absichtlich oder 
zufällig, sie öffne, zu verschließen, was nur von außen geschehen konnte, da an der innern Seite 
derselben Schloß oder riegel anzubringen bei der bestimmung des Stübchens niemals auch nur 
in Frage gekommen war. (Halm 4/112.28-43 u. 113.1-10)

In einer fieberhaften Sinnesverwirrung glaubt Czenczi jedoch, der ermordeten alten Blutsaugerin zu 
begegnen, die ihr den Weg zu ihrem im Keller versteckten geliebten verwehrt und ihr so indirekt die 
augen über Ferencz’ wahre identität öffnet. diese alptraumartige gespenstererscheinung bringt aller-
dings durch den realismus ihrer darstellung die sachlich erzählte Kausalkonstruktion des plots in ein 
bedenkliches rutschen. es ist die Kunst des zweideutigen, die Halm hier gekonnt auf die äußerste 
Spitze treibt, denn es gibt immer ein entweder und oder als geheimes movens zur tat, wobei die ent-
scheidung meist zugunsten eines finanziellen Vorteils ausfällt.123

und so begeht der im leeren Weinkeller eingekerkerte mörder letztlich – gepeinigt von Hunger und 
durst – Selbstmord, als er sich in dem dunkeln gewölbe hoffnungslos eingeschlossen und vergessen 
wähnt. 

es war ein gräßlicher anblick, der sich ihnen darbot, als sie das Kellerstübchen betraten. Sein 
unglücklicher bewohner hatte an zwei Stellen die Wände desselben zu durchbrechen versucht, 
und auch die innere Seite der tür trug sichtliche Spuren der gewaltsamen anstrengung an sich, 
mit der an der Öffnung derselben gearbeitet worden war. erschöpfung schien den Verzweifeln-
den genötigt zu haben, seine fruchtlosen bemühungen aufzugeben, denn man fand den leichnam 
des unglückseligen Ferencz, in seinem blute schwimmend, auf dem lager hingestreckt, das ihm 
von czenczi zubereitet worden, und auf dem er, sei es, um seinen brennenden durst mit seinem 
eigenen blute zu stillen oder um den Folterqualen langsamen Verschmachtens in diesem Hun-
gerturme durch raschen tod zu entgehen, mit einem taschenmesser sich die adern geöffnet und 
in Verzweiflung und Entsetzen geendet hatte. (Halm 4/119.11-25)

Friedrich Halm zeichnet hier ein schauerlich-düsteres bild von der zweideutigkeit allen menschlichen 
Seins und dem triumph des geldes in einer sich idealistisch gebärdenden gesellschaft. denn so gesehen 
bleibt letztlich auch der Schluss der novelle offen,124 auch wenn den mörder seine gerechte Strafe ereilt 

123 So betäubt Horváth alsbald seine anfänglichen Bedenken gegen Ferencz’ scheues Wesen und lückenhafte Referen-
zen, denn zum einen scheint „das gefällige Äußere des Fremden [...] seinen einfachen Sinn bestochen zu haben“ 
(Halm 4/87.15f.), zum anderen spielen bei ihm auch rein geschäftliche Überlegungen eine nicht unbedeutende Rolle, 
besonders im Hinblick auf die vielen Rechnungen, „die zu seiner großen Verlegenheit durch den vor einigen Wochen 
erfolgten Tod seines Buchhalters in Unordnung geraten waren“ (Halm 4/87.27ff.). 

 Aber auch Czenczis erster Eindruck von Ferencz ist zunächst negativ: „es war ihr unheimlich in seiner Nähe, sie 
fürchtete sich vor dem starren Blicke seines hellblauen Auges; aber die Lobeserhebungen des Vaters, das gefällige 
Äußere, das feine Wesen des jungen Mannes verwischten bald diesen ersten Eindruck“ (Halm 4/88.38-41).

 Und auch die Beweggründe des treuen Schaffners Antal für seine tiefe Abneigung Ferencz gegenüber bleiben diffus: 
„[s]ei es, daß Ferencz ihn zu geringer Aufmerksamkeit gewürdigt hatte, oder konnte Antal, aus der Mármaros 
gebürtig und ein Ungar mit Leib und Seele, es nicht verschmerzen, dem verhaßten ‚Schwaben’ eine Stelle vertraut zu 
sehen, zu deren Übernahme er selbst früher sich unfähig bewiesen hatte“ (Halm 4/89.32-36).

124 Bittrich meint dagegen, dass sich bei Halm „Diesseits und Jenseits [...] wie in barocker Dichtung antithetisch gegen- 
über[stehen]. [...] Hinter der zerbrochenen Idylle wird der christliche Dualismus wieder sichtbar, und das zu einer 
Zeit, wo im poetischen Realismus gerade die diesseitige Welt als wohlbegründete, verläßliche und einzig wirkliche 
Behausung des Menschen gepriesen wird.“ Vgl. Bittrich, Biedermeier und Realismus in Österreich (wie Anm. 117), 
S. 370. – Diesem Ansatz muss lebhaft widersprochen werden. Die Erbsünde scheint für Halm vielmehr in der Selbst- 
entfremdung des Einzelnen zu liegen, der seinen natürlichen Instinkten bereits so sehr misstraut, dass er den Ver- 
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und czenczi sich damit tröstet, von gott persönlich als „willenlose[s] Werkzeug[] seiner rache ge-“ 
(Halm 4/121.6) beziehungsweise missbraucht worden zu sein, und den Weg zurück ins Kloster, der er-
ziehungsstätte ihrer Jugend findet, allerdings nicht ohne „ihre ganze reiche Habe“ (Halm 4/121.16) – wie 
der erzähler minutiös vermerkt. denn am ende triumphiert nicht nur die gerechtigkeit gottes, sondern 
vor allem die Herrschaft des mammons, der offenbar auch vor Klostermauern nicht Halt macht, in einer 
im grunde unerlöst bleibenden Welt.125

das zeitalter des realismus zeichnete sich durch eine besondere Vorliebe für das Volkstümliche aus, 
dargebracht in der Form der dorfgeschichte, in der die allmählich in Vergessenheit geratenden Sitten 
und gebräuche einer bestimmten landschaft für die nachwelt festgehalten wurden. einer der promi-
nentesten österreichischen Vertreter dieses genres war der einer steirischen bergbauernfamilie ent-
stammende Peter Rosegger (1843–1918). in seinen weit über die grenzen Österreichs beliebten erin-
nerungen aus der Jugendzeit, in der sogenannten Waldheimat (1873) findet sich etwa auch die Erzäh-
lung Bübchen, wirst Du ein Rekrut! (rosegger i/9/ii/184-201)126, in welcher die bisweilen übermütig-
derben, aber auch hilflos-dummen Gebaren der männlichen Dorfjugend bei der Rekrutierung zum 
schneidigen kaiserlichen Soldaten beschrieben werden. es war dazumal noch brauch, dass das lieb-
chen des angehenden Soldaten den Hut ihres burschen mit einem besonders schönen Strauß mit bän-
dern verziert. Peterl hat schließlich den schönsten und größten Strauß vorzuweisen, kann sich dazu je-
doch beim besten Willen kein bild von seiner heimlichen Verehrerin malen. trotzdem schwillt ihm vor 
Stolz gar mächtig der Kamm, und den ganzen tag über ist er einer der Übermütigsten von allen. bei der 
musterung wird er aber für ein Jahr zurückgestellt. in den Wirtshäusern von bruck an der mur wird 
dann gehörig gefeiert und tags darauf der Heimweg eingeschlagen.

den Strauß und die bänder behält nach der Väter Sitte nur der als Soldat zurückkehrende rekrut 
auf dem Hute. Wir aber machten es heute anders, wir behielten alle die Sträuße auf, um damit 
um so mehr aufsehen und respect zu erzielen. (rosegger 1/9/ii/197)

auf dem Heimweg wird nun noch mancherlei Schabernack getrieben, etwa mit einem alten leier-
kastenmann oder mit der eier-mirzel, der die entfesselten dorfburschen die eier austrinken. zuhause 
aber schlägt ihm der Vater zornig den Hut vom Kopf:

„macht dir das nichts,“ sagte er, „daß du mit einer brennrothen lug auf dem Hut heimkommst? 
Von wem du den besen hast, davon werden wir später noch reden. Jetzt || frag’ ich dich nur, 
wieso du deiner mutter das anthun kannst? Wie hart ihr um’s Herz ist in der angst, daß sie ein 
Kind kunnt verlieren, das weißt Du hundsjunger Laff freilich nicht. Aber daß Du uns so hättest 

führungskünsten einer verrotteten Gesellschaft nichts mehr entgegenzusetzen hat. Halm kreist besonders in seinem 
Dramenschaffen immer wieder um die Konfrontation von naiver Ursprünglichkeit und verderbter Zivilisation, die 
einander auf unlösbare Weise bedingen und durchdringen, und setzt auf die Selbstbesinnung als goldenen Mittel-
weg. Am deutlichsten spricht er dies etwa in seinen Ghaselen (aber auch an anderen Orten) aus, wenn es heißt: „Sei 
stark, o Mensch! Es plündert und prellt dich sonst, | Es schlägt in Sklavenbande die Welt dich sonst! | Trag Maß in 
deinem Innern und Harmonie, | Nur Mißton herzzerreißend umgellt dich sonst; | Bewahre deines Wesens ureigne Art, 
| Gesellschaft, übertünchend, entstellt dich sonst; | [...] Auf keine Hilfe hoffe von außen her! | Selbst mußt du, selbst 
dich halten! Wer hält dich sonst?!“ (Halm 1/33.1-6, 11f.).

125 Vgl. auch den unterdessen erschienen Aufsatz von Margarete Wagner, Das Bild der Ungarn in der Literatur des 
Biedermeier. In: The Other Side of Biedermeier/Österreichisches Biedermeier in Literatur, Musik und bildender Kunst. 
Österreichisch-amerikanisches Symposion, New York, 25. – 27. März 1999. Wien 2000, S. 119-146.

126 Peter Rosegger, Schriften. Volksausgabe, Serie 1, Bd 9: Waldheimat. Erinnerungen aus der Jugendzeit, Bd 2: Lehrjah-
re. Leipzig 381917, S. 184-201 [= Textzitat: Rosegger 1/9/II].
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erschrecken mögen! Von Dir hätt’ ich’s nicht vermeint. Wenn nicht just die Eier-Mirzel gottsge-
schickt daher kommt und uns erzählt, daß du dasmal doch glücklich drauskommen bist, so hät-
test du mit deinem verdanktleten buschen eine saubere geschicht aufheben können. Wo die 
mutter eh’ alleweil kränklich ist!“ (rosegger 1/9/ii/199f.)

zuletzt stellt sich dann freilich heraus, dass peterls ‚heimliche liebste’ niemand anderes als seine eige-
ne mutter ist, woran rosegger dann eine zutiefst moralische binsenweisheit knüpft:

daß die Kinder nur immer so in’s Weite und in’s Fremde streben, nach liebe hungern und nach 
Liebe haschen, die sie doch so rein und reich und unendlich nimmer finden, als daheim an der 
ewigen liebe Quell – am mutterherzen! (rosegger 1/9/ii/201)

als reiner Sittenbeobachter und -schilderer betätigte er sich in seinem Werk Das Volksleben in Steier-
mark. In Charakter- und Sittenbildern (1870), wobei er das erste buch Das Haus und das zweite Das 
Jahr nannte. dabei ging es ihm weniger um die ursprünge noch um die Verbreitung gewisser bräuche 
und Sitten, sondern allein darum – wie er in seinem der Sammlung vorausgeschickten Geleitbrief ge-
steht – „ein anschauliches bild“ „von einem kleinen, bislang noch wenig beachteten und kaum aus sich 
hervorgetretenen theil des deutschen Volkes“ (rosegger 1/iV/3) zu geben, indem er typische gestalten 
hervorhob und sich der Form der erzählung bediente. im Kapitel Stefaniwasser und Johanneswein 
(rosegger 1/iV/432ff.)127 aus dem zweiten buch wird über den vom pfarrer am Johannestag gesegneten 
Wein berichtet, der reihum mit dem Segensspruch: „g’segn gott, Johannesseg’n!“ (rosegger 1/iV/433) 
gerne bei tisch getrunken wird und der als Stärkungs-, Wachstums- und gichtmittel, geriatrikum sowie 
gegen die taubheit helfen soll.

das ist das einzigemal im Jahre, daß um manchen bauerntisch im oberlande das Weinglas kreist. 
Und es geht gar feierlich dabei zu; das ist Opferwein, wie man ihn ja zu bestimmten Tagen auch 
den göttern dargebracht einst in alten zeiten.
Nach dem Essen aber gehen sie am liebsten aus. Der Wirth hat ja auch Johanneswein! (Rosegger 
1/iV/434)

in marie von Ebner-Eschenbachs (1830–1916) roman Das Gemeindekind (1887)128 wird bereits das 
thema elendssuff quasi staccato angeschlagen, wenn das gemeindekind pawel Holub, der Sohn eines 
raubmörders und einer zuchthäuslerin, von einer bereits funktionsunfähig gewordenen dorfgemein-
schaft ausgerechnet dem übel beleumundeten gemeindehirten, einem trunkenbold, zur Versorgung 
und erziehung übergeben wird. dennoch entspricht diese im Häusler- und Kleinbauernmilieu spielende 
dorfgeschichte129 auf grund ihres scheinbar versöhnlichen ausgangs130 noch immer unverkennbar den 
anforderungen des poetischen realismus.

127 Rosegger, Schriften (wie Anm. 125), Serie 1, Bd IV: Das Volksleben in Steiermark. In Charakter- und Sittenbildern. In 
zwei Büchern. Leipzig 181914, S. 432ff. [= Texzzitat: Rosegger 1/IV].

128 Marie von Ebner-Eschenbach, Kritische Texte und Deutungen, Hg. Karl Konrad Polheim, Bd 3: Das Gemeindekind,  
krit. hg. und gedeutet von Rainer Baasner. Bonn 1983, S. 5-153. Näheres über die Entstehung vgl.: S. 187-195. Rainer 
Baasner, „Armes Gemeindekind, wirst du noch?“ Die Entwicklungsgeschichte der Erzählung ‚Das Gemeindekind’ im 
Lichte der Tagebücher Marie von Ebner-Eschenbachs. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 104 (1985), S. 554-565.

129 Klaus Heydemann, Jugend auf dem Lande. Zur Tradition des Heimatromans in Österreich. In: Sprachkunst 9 (1978), 
S. 146. – Martini, Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus (wie Anm. 117), S. 486f.

130 Pawel bleibt zwar letztlich trotz seiner Erfolgsgeschichte und trotz seines Vorsatzes, alle ihm angetane Schmach 
vergessen zu wollen, einsam, kann sich jedoch schließlich mit seiner Mutter versöhnen. Vgl. Thomas Salumets, 
Geschichte als Motto. Ebner-Eschenbachs Erzählung «Das Gemeindekind». In: Sprachkunst 15 (1984), S. 14-23.
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zwei Jahre danach entstand Ferdinand von Saars (1833–1906) novelle Die Troglodytin (1889)131 aus 
der Sammlung Schicksale, die gleichfalls das harte Schicksal eines gemeindekindes, des mädchens 
maruschka Kratochwil, zum thema hatte.132 aber auf grund seiner an der philosophie Schopenhauers 
geschulten pessimistischen lebensphilosophie überschreitet Ferdinand von Saar bereits eindeutig die 
Schwelle zwischen realismus und naturalismus. Hier ist es nämlich der elendssuff des alten Kratoch-
wil, eines ehemaligen Hochofen- und ziegelarbeiters, der den immer härter werdenden anforderungen 
des Gründerzeitalters nicht mehr gewachsen ist, sodass er sich in die Trunksucht flüchtet. Dadurch gerät 
aber auch seine gesamte Familie ins soziale abseits und fristet schließlich wie ‚troglodyten’ in einer 
jämmerlichen Erdbehausung außerhalb der Dorfgemeinschaft kümmerlich ihr Leben durch Mundraub 
und betteleien. denn der landadel hat mit dem untergang des Josephinischen Wohlfahrtsstaates seine 
soziale Verantwortung abgegeben, und auch das Versorgungssystem der relativ wohlhabenden markt-
gemeinschaft hat sich im zuge des aufkeimenden Kapitalismus und nationalismus in nichts aufgelöst. 
Saar schildert nun, wie auch die tochter des alten Säufers schließlich hoffnungs- und chancenlos durch 
ausgrenzung an ihrem elend zugrunde geht.133

in der erzählung Der Burggraf (1901)134 aus der Sammlung Camera obscura dagegen greift Saar ein 
politisch noch brisanteres thema auf: die trunksucht eines mitglieds aus höchstem und ältestem adel, 
der dazumal immer noch zu den ‚Stützen der gesellschaft’ zählte. 
Wiewohl an Saar oftmals kritisiert wurde, was die Figurenrede betrifft, den naturalistischen Forderun-
gen nach einer individual- und umgangssprache nicht nachgekommen zu sein, beweist gerade die 
Heurigenszene vom Anfang der Erzählung mit ihrem typischen Wiener Vorstadtjargon das Gegenteil:

„nöt g’wexelt hab’n S’? i wir ihna scho’ wexeln. Sö wer’n do nöt glei’ an tausender bei eahna 
hab’n! auf an || zehner kann ich scho’ aussa geb’n. Wird eh’ g’rad glenga mit der zech. und es 
is zeit, daß S’ dö zahl’n. es is scho’ spät und i mecht’ zurspirn.“
„ich habe kein geld bei mir“, erwiderte der andere kurz.
„Was? Ka geld? und da sitzen S’ scho’ zwa Stund’ da und lassen ihna geb’n, was guat und teier 
is? und extra no’ d’ musikanten aufhalten und vorspüln lassen! ah, da legst di nieder!“
„und i kriag no’ mei’ Fuhr!“ schrie der Kutscher des einspänners, aus dem dunkel hervortretend, 
in dem er bis jetzt verweilt hatte. „Aus der Stadt hab’ i ’hn aussag’fihrt – und jetzt so lang warten 
–“
„dös a no’!“ rief der Wirt drohend. „o Sö Fallott135!“
Der junge Mann war bei dem allen gleichmütig sitzen geblieben. Nunmehr aber hob er stolz den 
Kopf und sagte: „ich bin der graf ...“ er nannte einen namen von hocharistokratischem Klang, 
der mir sofort auf die Spur half. Ich wußte jetzt, wann und wo ich den Gast schon gesehen hatte.
„Was? A Graf? Dös kunnt’ a jeder sag’n!“

131 Ferdinand von Saars Sämtliche Werke in 12 Bänden. Im Auftrage des Wiener Zweigvereins der Deutschen Schiller- 
gesellschaft mit einer Biographie des Dichter von Anton Bettelheim Hg. Jakob Minor, Bd 9/III. Leipzig o. J. [1908], 
S. 122-160. 

132 Vgl. Karlheinz Rossbacher, Literatur und Liberalismus. Zur Kultur der Ringstraßenzeit. Wien 1992, S. 332.

133 Vgl. Margarete Wagner, Das Bild der Slawen im erzählerischen Werk Ferdinand von Saars. In: Zeitschrift der Germa- 
nisten Rumäniens 7 (1998), H. 1-2 (13-14), S. 186b-202a.

134 Ferdinand von Saars Sämtliche Werke in 12 Bänden (wie Anm. 130), Bd 11/V: Camera obscura, S. 122-160. [= Text- 
zitat: Saar 11/V]

135 Fallott, Falott (lat. fallere: betrügen, oder ital. il fa lotto: er spielt Lotto, statt zu arbeiten): Gauner, Lump. Vgl. Teuschl, 
Wiener Dialekt Lexikon (wie Anm. 47), S. 75b.
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„Du Floder“, warf jetzt ein alter, verkommen aussehender Mann in halb bäuerlicher Tracht ein, 
der sich inzwischen gleichfalls genähert hatte, „mir scheint, er is a graf. er wohnt, glaub’ i, in 
unterdebling –“
„plausch nöt, du b’suf!“ erwiderte der Wirt, etwas betroffen. „Wer waß, wen du manst! und 
wann er wirkli a graf is, muaß er do’ was bei eahm hab’n! a uhr, an ring – oder so was. Hab’n 
S’ was?“ wandte er sich an den gast. dieser zuckte die achseln. „nix? no, da ziagn ma ihna halt 
in rock aus!“ er machte miene, gleich zur tat überzugehen. der angegriffene erhob sich aber 
mit halbem leibe und stieß ihn kräftig zurück.
„Was? Stessen tuan S’!“ brüllte der taumelnde. „na wart’n S’, Sö lump! Schorschl!!“ dieser 
ruf galt einem halbwüchsigen Jungen, der eben im Hofe am brunnen Wasser || schöpfte. „lauf 
umi, Schorschl, auf d’ Sicherheitswachstub’n, daß aner herkummt! den saubern grafen wer’n 
mer glei’ hab’n! pack’ mer’n derwal!“ setzte er, die umstehenden anfeuernd, hinzu. (Saar 
11/V/67ff.)

der in dieser Wiener Heurigenszene wegen zechprellerei angepöbelte gast, graf leupold, wäre, be-
günstigt durch seine hohe geburt, ausgezeichnete erziehung und erbschaft eines nicht unbeträchtlichen 
Vermögens, durchaus befähigt gewesen, dem Kaiser, dem reich und den menschen zu dienen und 
Karriere zu machen. er vergeudet aber sein Vermögen im Spiel und versinkt immer tiefer in niedrigste 
Verhältnisse und im Suff. Saar schildert mit ihm das unappetitliche bild eines moralisch absolut haltlo-
sen und verkommenen Menschen, der jedoch voll Ahnenstolz auf seine vermeintliche Superiorität 
pocht und voll Verachtung auf den rest der menschheit herabblickt. natürlich ist er auch antisemit und 
zugleich ungemein bigott und beinahe mimosenhaft ehrenpusselig, obwohl er im grunde genommen 
von zechprellerei, Schuldenmacherei und erpressung lebt und wahl- und hemmungslos seinen sexuel-
len trieben frönt. dieser eingebildete, hochfahrende und absolut verantwortungslose mensch, der noch 
dazu an lungentuberkulose, der sogenannten ‚Wiener Krankheit’ leidet, ist somit nicht nur ein Sinnbild 
der dekadenz, sondern auch einer sich überlebt habenden gesellschaft in einem sich überlebt habenden 
Staat.136 Das wasserköpfige Kind, das der illegitimen Verbindung des ‚feinen Herrn’ mit einer primiti-
ven ‚Hausmeisterischen’ entspringt, trägt auf grund der Vererbung gleichfalls den todeskeim der 
Schwindsucht bereits in sich – eine leicht verschleierte chiffre für die ‚unheilige’ allianz des späteren 
Wiener bürgermeisters Karl lueger, dem Haupt der christlich-sozialen ‚Hausmeisterpartei’, mit den 
‚Vereinigten christen’ und dem ‚roten baron’ prinz aloys liechtenstein sowie besonders mit dem an 
Lungentuberkulose leidenden und ziemlich unbeliebten Thronfolger Franz Ferdinand, der ja wie der 
burggraf nicht nur für seine streng katholisch-konservative und antisemitische einstellung bekannt 
war, sondern auch eine vielfach gerügte mesalliance eingegangen war.137

136 Im Jahre 1888 hatte der Abgeordnete Engelbert Pernerstorfer im Reichsrat das skandalöse Verhalten einiger junger 
Herrn aus hohem und höchstem Hause – nämlich des späteren Thronfolgers Franz Ferdinand und seines Bruders – 
angegriffen und war daraufhin im Zuge einer von Kronprinz Rudolf veranlassten Strafexpedition verprügelt worden. 
Diesen Vorfall nützte dann der klerikal gesinnte ‚rote Baron’ Prinz Aloys Liechtenstein zum Angriff auf den Kronprin-
zen. Vgl. Hellmut Andics, Luegerzeit. Das Schwarze Wien bis 1918. Wien-München 1984, S. 33. – Erika Weinzierl, 
Liechtenstein, Aloys Prinz. In: Neue Deutsche Biographie, Bd 14: Laverrenz–Locher-Freuler. Berlin 1985, S. 521a-522b.

137 Franz Ferdinand hatte ursprünglich sogar das Reichskanzleramt für Karl Lueger erwogen! Natürlich konnte Saar seine 
Kritik an dem als jähzornig und misstrauisch geltenden Kronprinzen nicht allzu offen aussprechen, und so finden sich 
auch etliche Züge an Graf Leupold, wie etwa seine exzessive Trunksucht oder Kenntnis klassischer und orientalischer 
Sprachen, die dem Bild Franz Ferdinands absolut nicht entsprechen. Denn der Kronprinz war nicht besonders gebildet 
oder sprachenbegabt – einzig auf seine Weltreise, bei der er den nahen und fernen Orient bereiste, könnte hier indirekt 
angespielt worden sein oder auf die lockere Lebensweise seines Bruders Otto. Franz Ferdinands Interessen lagen eher 
auf juristischem Gebiet, das aber auch dem Burggrafen geläufig ist. Vgl. Andics, Luegerzeit, (wie Anm. 135) S. 22, 221f., 
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am ende dieser ausführungen sollen zum versöhnlichen ausklang zwei wunderbare Herbstgedichte 
stehen: Rainer Maria Rilkes (1875–1926) Herbsttag (1902) und Georg Trakls (1887–1914) Verklär-
ter Herbst (1912), die beide auf sehr ähnliche und doch wieder ganz und gar verschiedene Weise den 
Wein preisen. beide gedichte bestehen aus einer abfolge von bildhaften Vorstellungen. nicht umsonst 
reihte rilke seinen Herbsttag in die Sammlung mit dem titel Das Buch der Bilder ein, während es in 
Trakls Gedicht sogar zu einer filmähnlichen Bilderabfolge kommt, wenn es im Zusammenhang mit der 
liebesseligen Bootsfahrt flussabwärts heißt: „Wie schön sich Bild an Bildchen reiht –“ (Trakl 1/37.12).138 
doch während bei rilkes Herbsttag – dank seiner virtuosen Technik des Enjambements – ein ge-
schmeidig-harmonisches Ineinanderfließen der einzelnen Motive entsteht, so stoßen bei Trakls Rei-
hungsstil die bilder oft syntaktisch ziemlich schroff und ohne gelenkige Überleitungen aneinander und 
schaffen einen Sinn- und Harmoniebruch, der zur Verwunderung, Verfremdung oder dechiffrierung 
einer Symbolsprache einlädt, die ihre austauschbare Farbigkeit und ausdrucksstärke zu einem gutteil 
dem exzessiven drogenkonsum ihres Schöpfers zu verdanken scheint.
denn georg trakl war nicht nur schwer opium- und nikotinsüchtig, sondern auch ein hemmungsloser 
Säufer. es wird berichtet, dass ihn die fortschreitende trunkenheit nur umso nüchterner und wacher 
machte und dass er – ehe ihn die lähmende Wirkung des giftes fällte – meist keinerlei anzeichen von 
dionysischer berauschung zeigte. dennoch bramarbasierte er in einem brief von mitte oktober 1912 
von innsbruck aus vor seinem Freund erhard buschbeck:

o Schlaf! der Wein war herrlich, die zigaretten vorzüglich, die laune dionysisch, und die Fahrt 
ganz und gar beschissen; der Morgen schamlos, entfiebert, der Kopf voll Schmerzen, Verflu-
chung und gramvoller gaukelei!
es ist so kalt, daß mir die gedärme erfrieren. Verlogenheit geheizter zimmer, und die bequem-
lichkeit, die einem Hämorroiden im arsch wachsen läßt. im gegenteil! Wein, dreimal: Wein,  
daß der k. u. k. beamte durch die nächte tost wie ein brauner, rotbrauner pan. (trakl 1/ 490,  
nr. 33.9-16)

in Wien verkehrte er besonders gerne im Urbanikeller am Hof, im gasthof Zum silbernen Brunnen und 
in verschiedenen praterlokalen, weiters im berühmten Café Central in der Herrengasse, im Café Muse-
um und im Café Imperial, daneben frequentierte er aber auch noch die Weinorte in der umgebung im 
Krapfenwaldl und auf dem Kahlenberg.139 an Freund buschbeck berichtete er ende oktober, anfang 
november 1912 halb spöttisch und halb ernst, mit gängigen redensarten und sprichwörtlichen plattitü-
den aus der alltagssprache und dem Wortschatz für Schulbücher und trivialliteratur sowie typisch ri-
chard-Wagnerschen alliterationen förmlich übermütig um sich werfend:

237 u. 308. – Ernst Hanisch, 1890–1990. Der lange Schatten des Staates Österreich. Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahr- 
hundert. Wien 1994 (Österreichische Geschichte, Hg. Herwig Wolfram), S. 119f. – Rudolf Kiszling, Erzherzog Franz 
Ferdinand von Österreich-Este. Leben, Pläne und Wirken am Schicksalsweg der Donaumonarchie. Graz-Köln 1953, 
S. 11f. u. 33. – Theodor Sosnosky, Fanz Ferdinand, der Erzherzog-Thronfolger. Ein Lebensbild. München-Berlin 1929, 
S. 45-52. – Friedrich Weissensteiner, Franz Ferdinand. Der verhinderte Herrscher. Zum 70. Jahrestag von Sarajewo.  
Wien 1983. Vgl. dazu auch Margarete Wagner, (Zeit)Geschichtliche Bezüge in Ferdinand von Saars Charakterskizze Der 
Burggraf. In: Michael Boehringer (Hg.) Ferdinand von Saar. Richtungen der Forschung / Directions in Research. 
Gedenkschrift zum 100. Geburtstag. Wien 2006, S. 173-190.

138 Georg Trakl, Dichtungen und Briefe. Historisch-kritische Ausgabe, Hg. Walther Killy u. Hans Szklenar, Bd 1: Gedichte, 
Sebastian im Traum, Veröffentlichungen im Brenner 1914/15, Sonstige Veröffentlichungen zu Lebzeiten, Nachlaß, 
Briefe. 2., erg. Aufl. Salzburg 1987, S. 37.12 [= Textzitat: Trakl 1].

139 Otto Basil, Georg Trakl in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek b. Hamburg 1965 (rowohlts monogra- 
phien, Nr. 106), S. 105.



284

daß es Winter und kalt wird, spüre ich an der abendlichen Weinheizung. Vorgestern habe ich  
10 (sage! zehn) Viertel roten getrunken. um vier uhr morgens habe ich auf meinem balkon ein 
mond [sic!] und Frostbad genommen und am morgen endlich ein herrliches gedicht geschrie-
ben, das vor Kälte schebbert.
in Wien aber «strahlt» die Sonne am «heiteren» Himmel und die «weiche melancholie» des Wie-
nerwaldes ist auch nicht «ohne». beim Heurigen freut sich das «goldene» Herz und wenn dort 
die «schmachtenden Weisen» erklingen, so denke o mensch daran, daß es bei den «wackeren 
älplern» schneit und grimmig kalt ist. o! wie weh ist die Welt, wie wahnig das Weh, wie weltlich 
der Wahn. 
(trakl 1/491, nr. 35.5-13)

rilkes Herbsttag setzt ein mit einem satten, volltönenden akkord in Form einer dankbar lobenden an-
rufung des allmächtigen Schöpfergottes, der – gleichsam wie ein guter Haushälter oder Hausvater – 
persönlich das Wirken der großen natur in gang setzt und dirigiert. das Seltsame dabei ist aber die 
imperativische gestaltung dieser weihevoll-ergriffenen und hochpathetischen lobpreisung und dank-
sagung, so als wollte das nichtige menschlein den allerhöchsten antreiben und ihm befehle erteilen:

Herr: es ist zeit. der Sommer war sehr groß.
leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los. 
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein. (rilke 1/281.1-7)140

auch in der mittelstrophe von georg trakls gedicht Verklärter Herbst (1912) klingen die Worte des 
landmanns: „es ist gut“ (trakl 1/37.6), wie ein gebet, zumal dazu die abendglocken läuten:

da sagt der landmann: es ist gut.
ihr abendglocken lang und leise
gebt noch zum ende frohen mut.
ein Vogelzug grüßt auf der reise. (trakl 1/37.6-9)

dieses bild erinnert sehr an Jean François millets gemälde Das Abendläuten oder Angelus (1858/59), auf 
dem ein landarbeiterpaar mit gesenktem Kopf in der Furche steht und seine abendandacht abhält.141 – in 
beiden Gedichten findet also eine Art von Erntedank statt, indem noch einmal die verschwenderische 
‚Fülle der Welt’ beschworen wird in der Völle der „letzten Früchte[]“ (rilke 1/218.4) und in der „letzte[n] 
Süße“ des „schweren Wein[s]“ (rilke 1/281.7) beziehungsweise im „goldne[n] Wein“ und in der „Frucht 
der gärten“ (trakl 1/37.3). der auftakt zu trakls Verklärtem Herbst setzt mit einem hymnisch-überstei-
gerten lobgesang ein auf eine überwältigende herbstliche idylle, die durch das Wandermotiv und das 
kleine, nachgestellte Wörtchen „wunderbar“ (trakl 1/37.4)142 bereits eine zarte Fragilität erhält:

140 Rainer Maria Rilke, Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden, Hg. Manfred Engel, Ulrich Fülleborn, Horst 
Nalewski u. August Stahl, Bd 1: Gedichte 1895 bis 1910, Hg. M. Engel u. U. Fülleborn. Frankfurt a. M.-Leipzig 1996, 
S. 281 [= Textzitat: Rilke 1].

141 Wilhelm Lübke (Hg.), Grundriß der Kunstgeschichte. 14. Aufl., Bd 5: Friedrich Haack, Die Kunst des XIX. Jahrhunderts. 
3., stark verm. u. verb. Aufl. Esslingen a. N. 1909, S. 333, Abb. 248.

142 Dieses kleine, nachgestellte Wörtchen „wunderbar“ erinnert an Matthias Claudius’ „weiße[n] Nebel wunderbar“ in 
seinem beinahe volksliedhaften Kirchenlied Der Mond ist aufgegangen, das ja Trakl als Protestanten geläufig war. 
Vgl. Matthias Claudius, Asmus omnia sua secum portans oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Boten. Original-
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gewaltig endet so das Jahr
mit goldnem Wein und Frucht der gärten.
rund schweigen Wälder wunderbar
und sind des einsamen gefährten. (trakl 1/37.2-5)

„gewaltig“ (trakl 1/37.2) nennt trakl diese Jahreszeit, und rilke spricht von „Vollendung“ (rilke 
1/281.6), denn für ihn ist der Herbst nicht eine zeit des niederganges der décadence, sondern praller 
Höhepunkt des Jahres voll zukunftsweisender transitorik.143 
in einem brief vom 12. august 1904 schrieb er an clara rilke:

ich will den Herbst! ist es nicht, als wäre er das eigentlich Schaffende, schaffender denn der 
Frühling der schon gleich ist, schaffender, wenn er kommt mit seinem Willen zur Verwandlung 
und das viel zu fertige, viel zu befriedigte, schließlich fast bürgerlich-behagliche bild des Som-
mers zerstört? dieser große herrliche Wind, der Himmel auf Himmel baut; in sein land möchte 
ich gehen und auf seinen Wegen... (rilke 1/814)

damit steht er allerdings im direkten gegensatz zu trakl, der in seinem gedicht mit dem bezeichnenden 
titel Verfall herbstliche bilder einer endzeit beschwört:

da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern.
die amsel klagt in den entlaubten zweigen. 
es schwankt der rote Wein an rostigen gittern,
indes wie blasser Kinder todesreigen
um dunkle brunnenränder, die verwittern,
im Wind sich fröstelnd blaue astern neigen. (trakl 1/59.10-15)

Und dieses welke Hinabgleiten und friedliche Verklingen findet sich dann ja auch in der letzten Strophe 
mit den Liebenden auf dem flussabwärtsgleitenden Kahn wieder:

es ist der liebe milde zeit.
im Kahn den blauen Fluß hinunter
Wie schön sich bild an bildchen reiht – 
das geht in ruh und Schweigen unter. (trakl 1/37.10-14)

Bei Rilke schließt sich an den Gedanken des Erntedanks jedoch eine ernste Mahnung an all diejenigen, 
die ihr Haus nicht bestellt und ihre Scheuern nicht gefüllt haben. der einsame, sich außerhalb der ge-
sellschaft befindende Mensch – wie etwa der Dichter – wird im Winter beziehungsweise im Alter ruhe-
los wie ein losgelöstes dürres blatt im Winde treiben, ohne sich im grunde von der Stelle zu bewegen, 
denn der auf-sich-selbst-zurückgeworfene umkreist mit seinen gedanken letztlich immer wieder nur 
sich selbst. in den bildern der Sonnenuhr, der Frucht- und Weingärten und der allee erscheinen freilich 
natur und Wald noch domestiziert, verniedlicht und geschönt, wie es den ästhetischen Forderungen des 
literarischen Jugendstils entsprach, doch wird hier im Fallen der Schatten, im anhalten der zeit und im 
Stürmen der Winde bereits etwas von der totalität des lebens, vom einbruch des großen, Wilden und 
unerbittlichen spürbar und in symbolische beziehung gesetzt mit der herben Vereinzelung der eigenen 

ausg., Bd 1-2, Tl 4. 10. (Stereotyp-)Aufl. revid., mit Anmerkungen u. einer Nachlese verm. von C. Redlich. Mir vielen 
Holzschn. u. Kupferst. nach Chodowiecki. Gotha 1879, S. 257f.

143 Die Formulierung „und jage | die letzte Süße in den schweren Wein“ (Rilke 1/281.6f.) impliziert dabei nicht nur den 
Aspekt äußerster Vitalität während des Reifungsvorgangs, sondern – im Zusammenhang mit der Süße und Schwere 
des Weins – auch den der Trunkenheit und der Ekstase.
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person, die sowohl beschädigung, distanzierung und rückzug als auch Selbstbesinnung, aufbruch, 
Kontaktaufnahme und mitteilung bedeutet.144

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,145

wird wachen, lesen, lange briefe schreiben
und wird in den alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die blätter treiben. (rilke 1/281.8-12) 

zwar ist auch bei trakl bereits in der eingangsstrophe vom einsamen Wanderer die rede, doch ihn 
begleiten die wunderbar stillen Wälder auf seinem Weg und er steht insgeheim mit den zugvögeln 
(trakl 1/37.9) in Verbindung, von denen es im gedicht Verfall heißt, dass sie – einem inneren Signal 
des aufbruchs folgend –

[...] lang geschart, gleich frommen pilgerzügen,
entschwinden in den herbstlich klaren Weiten. (trakl 1/59.4f.)

die gestalt des einsamen Wanderers als Symbol des Künstlers hat aber bei trakl eine ganz andere be-
deutung als bei rilke, nämlich die des pilgers. des abends tritt der unbehauste unter das schützende 
dach eines Hauses, und die Sesshaften bieten ihm als zeichen der gastfreundschaft brot und Wein und 
die gemeinschaft im trauten Kreis ihrer gesellschaft:

                            [...] denn geheiligt ist brot und Wein
Von gottes Händen, und es schaut aus nächtigen augen
Stille dich der bruder an, daß er ruhe von dorniger Wanderschaft. 
(trakl 1/144.10ff.),

so heißt es etwa im Gesang der Abgeschiedenen, denn brot und Wein haben bei trakl eucharistische 
bedeutung,146 wie er in seinem gedicht Helian dichtet:

in reinen Händen trägt der landmann brot und Wein
und friedlich reifen die Früchte in sonniger Kammer. (trakl 1/69.19f.)

144 Rilke I/661ff. u. 792-796.

145 Möglicherweise war Rilke zu diesem Bild durch Friedrich Nietzsches Die Krähen schrei’n angeregt worden, in dem es 
heißt: „Bald wird es schnei’n, | weh dem, der keine Heimat hat!“ Vgl. Rilke 1/814. – Nietzsche, Sämtliche Werke (wie 
Anm. 88), Bd 11, S. 329.5f. u. 25f.

146 Alfred Focke, Georg Trackl (sic!). Liebe und Tod. Wien-München 1954 (Wissenschaft und Weltbild), S. 118-122.
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kleinbäuerliche WeinWirtschaft 
zur biedermeierzeit
Harald Prickler

i 

Vorliegende untersuchung ist in zweierlei Hinsicht als ergänzung zu verstehen: einerseits als gegen-
stück zu meinem referat Zur Magnatenweinwirtschaft der Nádasdy und Esterházy am Beispiel Deutsch-
kreutz auf der vorjährigen Tagung (1998) der Schlaininger Gespräche, andererseits als ergänzung zum 
referat von gerald Schlag Probleme und Neuerungen im westungarischen Weinbau in der 1. Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Schlag schilderte die Situation des ungarländischen Weinbaus der biedermeierzeit 
aus der Sicht der Fachleute, der Fachbeamten für das ganze land, wie Ferenc Schams oder aus Über-
blicken über größere regionale einheiten wie Karl Fürsts Versuch über den Weinbau und Weinhandel 
der Oedenburger Gespanschaft im Königreiche Ungarn (1847). die angaben dieser Übersichtsdarstel-
lungen stellen sich als durchschnittsergebnisse dar, die aber im regionalen detail nie genau zutreffen 
und mehr oder minder große abweichungen erkennen lassen. gesamtzahlen, durchschnitte und Über-
sichten sind zwar wichtig als gradmesser für die regierenden, denen die Verantwortung für größere 
einheiten, das ‚gesamtwohl’, übertragen ist; den einzelmenschen betreffen sie aber nur indirekt, für 
ihn sind die daten seines unmittelbaren lebensbereiches, seiner eigenen Wirtschaftsführung und der 
mit ihm in einer engeren gemeinschaft lebenden wichtiger; das gesamt- bzw. durchschnittsergebnis 
der in der gemeinde lebenden basiert zwar auch wieder auf der Summe divergierender einzeldaten, 
ihm ist jedoch im Gegensatz zu überregionalen Zusammenfassungen ein höherer Genauigkeitsgrad 
zuzusprechen.

ii 

eine der Hauptschwierigkeiten für die erfassung von überregionalen daten ist in älterer zeit vor allem 
die Vielfalt der lokal verwendeten maßeinheiten: Flächenmaße gingen oft aus Steuereinheiten, feudalen 
abgabenformen, hervor und schwankten umfangmäßig sogar innerhalb eines ortsgebietes oft beträcht-
lich: ihre grundlage bildete eben nicht die Flächengröße, sondern die Fertilität, der ertrag des bodens, 
dieser schwankte je nach der Entfernung des Wohnsitzes zum Arbeitsplatz, nach der Bonität des Bodens 
usw. die staatlichen normierungsversuche mit der einführung für das ganze land gültiger Flächen- und 
Hohlmaßeinheiten hatten in ungarn seit dem 16. Jahrhundert nur sehr zögerlichen und nur partiellen 
erfolg; im engeren lokalen bereich und gesellschaftlich-rechtlichen bezug, im Verhältnis untertan – 
grundherrschaft, blieben die alten maße zumeist weiterhin bestehen oder wurden neben den landes-
maßen weiterhin verwendet. Diese lokale Beharrlichkeit setzt sich ja zum Teil bis ins 20. Jahrhundert 
fort: So wird z. b. neben dem metrischen Flächenmaß das frühere Joch im burgenland noch heute all-
gemein verwendet, und zwar zumeist in der größe des aus niederösterreich erst um die mitte des vori-
gen Jahrhunderts übernommenen Katastraljoches; in vielen Orten ist daneben auch der Metzen als 
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Flächenmaß erhalten geblieben: Da sich das Flächenmaß Metzen als diejenige Ackerfläche versteht, für 
deren anbau ein pressburger metzen getreide gesät werden musste, hat der metzen sogar in nachbar-
gemeinden ein verschiedenes ausmaß: in meiner Heimatgemeinde lutzmannsburg wird er mit 18 ar 
gerechnet, in Frankenau hingegen mit 21 ar, in anderen nachbargemeinden mit 19 ar. bei den Schank-
maßen lebt das alte Seitel, die ehemalige Viertelpint, zumindest als bezeichnung für eine kleinere ge-
tränkeeinheit bis heute fort, wenngleich ihr inhalt dem litersystem angepasst wurde; das ‚Krügel’, das 
doppelte Seitel, bewahrt sprachlich die erinnerung an das von den Weißhafnern hergestellte Schankge-
fäß für die halbe pint, ungarisch ‚icce’ genannt, obwohl es in seiner äußeren Form sich zu einem gläser-
nen Stutzen gewandelt hat.
Schon aus den zuvor geschilderten ursachen geht klar hervor, dass überregionale Übersichtsdarstellun-
gen statistisch umso ungenauer sein müssen, je umfangreicher das erfasste Gebiet ist und je weiter zu-
rück in die geschichte ihr darstellungsversuch reicht. umgekehrt gesehen: Je kleiner die regionale 
Betrachtungseinheit und je näher zur Gegenwart der Darstellungsversuch, desto genauer das Ergebnis, 
zumal im lokalen zumeist eine größere Vielfalt von primärquellen vorliegt und zu den verschiedenar-
tigen schriftlichen denkmälern der geschichte die Kenntnis der ‚realien’ und der menschlichen Über-
lieferung hinzukommt.

iii

ziel meiner untersuchungen ist der Versuch, die Situation der kleinbäuerlichen Weinwirtschaft zur 
biedermeierzeit in meiner Heimatgemeinde lutzmannsburg darzustellen, besser gesagt, einige aspekte 
derselben zu skizzieren, als willkommene ergänzung bzw. auch gegenüberstellung zur vorgehörten 
generalisierenden darstellung gerald Schlags: grundlage hiefür ist einerseits ein reicher schriftlicher 
Quellenbestand im gemeindearchiv, im grundherrschaftlichen fürstlich esterházyschen Familienarchiv 
und im Komitatsarchiv Ödenburg/Sopron, weiters die private bäuerliche schriftliche Überlieferung in 
Form von Kalendereintragungen oder anderen aufzeichnungen über die Wirtschaftsführung, anderer-
seits erlaubt mir meine bis heute nicht abgerissene enge persönliche bindung an meinen Heimatort und 
die elterliche, durch den bruder übernommene und ausgebaute Weinwirtschaft auch eine genaue ‚real-
probe’ der schriftlichen angaben; diese ‚realprobe’ sollte stets einen unerlässlichen – zumindest aber 
wünschenswerten – bestandteil der wissenschaftlichen Quellenkritik bilden.

iv 

im einzelnen stehen folgende wichtigsten schriftlichen primärquellen zur lutzmannsburger Weinwirt-
schaft zur Verfügung:
1) Bergbücher aus maria theresianischer zeit und aus der mitte des 19. Jahrhunderts als zeitlicher 
rahmen; für längerfristige beobachtungen auch bergbücher aus 1569 und aus dem 17. Jahrhundert 
bzw. Komitatskonskriptionen aus dem 18. Jahrhundert;
2) Zehent- bzw. Weinernteverzeichnisse aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die über so große und 
lückenlose zeiträume führen, dass statistische aussagen möglich sind;
3) ein Waisenbuch über lutzmannsburg aus 1752 bis 1816, also über zwei drittel eines Jahrhunderts, 
mit mehr als zweihundert inventaren und Verlassenschaftsabhandlungen verstorbener ortsbewohner;
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4) das sogenannte „Protokoll“ des Bauern Matthias Brückler von 1836–1848, ein handschriftliches 
buch, in das der Verfasser nicht nur tageweise ausgaben und einnahmen in minutiösester, bis in die 
kleinste einzelheit führender Weise eintrug, sondern auch selbst verfasste gedichte, berichte über er-
eignisse des gemeindelebens u. a.;
5) die Katastralmappe und Grundbuchmappe nach der mitte des 19. Jahrhunderts.
Die Zusammenschau dieser Quellen ermöglicht ein vielschichtiges Bild des dörflichen, bäuerlichen 
lebens zur biedermeierzeit, von dem wir im Folgenden einige Facetten herausgreifen wollen.

v.1 struktur der gemeinde 
die Struktur der gemeinde lutzmannsburg war einerseits durch eine besondere verwaltungsmäßige 
zentralstellung im mittelalter, andererseits durch eine physiogeographisch bedingte vielfältige land-
wirtschaft bestimmt: zur ersten gehörte der umstand, dass sich hier îm Hochmittelalter der Sitz einer 
burggespanschaft, eines Komitates, befand, einer vom König in anlehnung an das Vorbild der frän-
kisch-deutschen grafschaft geschaffenen weltlichen administrationseinheit, die auf geistlichem gebiet 
von einem erzdekanat, einer ‚parochia’, begleitet wurde. dass sich um solche zentralorte ein differen-
ziertes Wirtschaftsleben mit Handwerk, gewerbe und Handel entfaltete, erscheint selbstverständlich 
und es verwundert daher nicht, dass der ort schon anlässlich seiner ersten schriftlichen nennung im 
Jahre 1156 als Schauplatz von Märkten aufscheint, in dessen Nähe sich auch jüdische Händler nieder-
ließen, die einen nomenklatorischen niederschlag hinterließen (Siegersdorf, ungarisch ‚zsidány’, von 
‚zsidó’ = Jude), und entlang des rabnitz-Flusses mehrere getreidemahl- und textilmühlen entstanden, 
auf denen der graue loden für das nahegelegene zisterzienserkloster marienberg hergestellt wurde. ist 
diese zentralörtliche Bedeutung des Ortes nach der Auflassung des Komitates und seiner Eingliederung 
in das Komitat Ödenburg im Spätmittelalter auch verlorengegangen, dadurch auch die folgerichtige 
entwicklung zur Stadt abgebrochen worden, der marktort selbst zunächst durch königliche Schenkung 
teilweise, später zur gänze in den besitz einer aus meißen nach ungarn eingewanderten adelsfamilie 
(‚Frankenauer’ oder ‚gös’) übergegangen und noch im Spätmittelalter der grundherrschaft güns ange-
schlossen worden, so blieb seine überregionale Stellung als marktort und Sitz eines erzdekanats den-
noch bis ins 20. Jahrhundert erhalten; durch die angliederung des grundes wüst gewordener nachbar-
siedlungen (Spanfurt/ungarisch ombus, z. t. auch putzelsdorf/ungar. zaka, roßgrund) im norden er-
fuhr die agrarische Nutzfläche im 16. Jahrhundert eine beträchtliche Erweiterung, die als harmonische 
ergänzung zu dem im Südteil des Hotters liegenden Weingebirge1 und dem entlang des rabnitz-Über-

1 Dieses ist urkundlich bereits für das 12. Jahrhundert nachweisbar. – 1569 umfasste es nach dem ältesten Bergbuch 
eine Fläche von insgesamt 734½ Eimerl, wovon 50 Eimerl der Zisterze Klostermarienberg zugehörig waren und in der 
Folge zum Hotter von Strebersdorf gerechnet wurden, sodass für das eigentliche Lutzmannsburger Weingebirge eine 
Fläche von 684½ Emerl verblieb; hievon wurde der Zehent der Riede Kirchner und Hacker dem Pfarrer, der Zehent der 
Riede Neu- und Altsatz der Pfarrkirche gereicht. Rd. 42% der Fläche befand sich im Besitz der Ortsansässigen, rd. 58% 
in dem auswärtiger Besitzer, vor allem aus den Nachbarorten Frankenau, Zsira/Tening, Vis/Heils, Strebersdorf und 
vieler anderer Orte der näheren und ferneren Umgebung von Kirchschlag in Niederösterreich in einem weiten Bogen 
über Redlschlag, Mannersdorf, Steinberg, Loisdorf, Großmutschen bis in die Kleine Ungarische Tiefebene (u. a. 
Sopron/Ödenburg, Kőszeg/Güns, Horpács, Német Zsidány/Rockendorf, Großmutschen, Gogánfa, Lövő, Csepreg/
Tschapring, Peresznye/Prössing, Kisfalud, Ság, Ujkér, Szakony/Zackersdorf, Szécsény, Surány) reichend, aber auch die 
Herrschaft Klostermarienberg und einige Adelige der Umgebung (Rátky von Salamonfa, Viczay von Loós u. a.) besaßen 
hier für kürzere oder längere Zeit Weingärten; die Herrschaft Güns selbst bewirtschaftete drei Eigenweingärten mithilfe 
der Untertanenrobot. Die reichsten der 83 Weinbauern von Lutzmannsburg besaßen bis zu 2 und sogar 2/3 ha, der 
Durchschnittsbesitz eines ortsansässigen Bauern erreichte ca. 0,72 ha, eines Hofstättlers (Söllners) ca. 0,45 ha, eines 
Auswärtigen gleichfalls ca. 0,45 ha. – Nähere Angaben hierzu vgl. Harald Prickler, 750 Jahre Weinbaugemeinde 
Lutzmannsburg. Ein Beitrag zur mittelburgenländischen Weinbaugeschichte. Lutzmannsburg 1968.
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schwemmungsgebietes sich ausbreitenden Wiesen- und Hanfanbaugelände und dem vielfältigen Hand-
werk (leinweber, Fleischhauer, müller, bäcker, Wagner, Schlosser, Schmied, tischler, zimmermänner, 
Schuster, Lebzelter, später auch Hutmacher u. a.) diente. Grundsätzlich gehörte zu jedem Lutzmanns-
burger bauernhof seit dem 16. Jahrhundert – unabhängig, ob es sich um einen Sessionshof oder eine 
Hofstatt (Söllnerhaus) handelte – eine aus ackerland, Wiesen und Weingärten bestehende landwirt-
schaftliche Nutzfläche. Das Ausmaß dieser Fläche verringerte sich durch die Aufsplitterung der im 
Jahre 1569 53½ ganze lehen (Sessionen) 16 Hofstätten und 18 neustifthäuser umfassenden Siedlung 
im laufe der Frühen neuzeit auf halbe und Viertel-Höfe beträchtlich, blieb aber strukturell unverän-
dert: Noch zu Ende des 18. Jahrhunderts besaß jeder Bauernhof (und auch die meisten der Hofstätten) 
Weingärten,2 ackerfelder3 und Wiesen4 als basis für die Haltung von pferde- und rindervieh, die für 
die Wirtschaftsführung (landwirtschaft, Handwerk) unerlässlichen betriebsmittel. Wegen des nur ge-
ringen anteils des allodialbesitzes – die grundherrschaft güns bewirtschaftete nur eine kleine acker-
fläche im Bereiche der herrschaftlichen ‚Kastellmühle’ an der unteren Hottergrenze zum Nachbarort 
tening/zsira) und nur eine 2-3 parzellen umfassende eigenweinwirtschaft5 mithilfe der untertanenro-
bot (Fronarbeit) – und des allmählichen Übergangs des im 16. Jahrhundert noch sehr ansehnlichen 
Weingartenbesitzes der ‚auswärtigen’ (extranei) in die Hände der ortsansässigen, konnte die Weinwirt-

2 In den zwischen 1752 und 1816 erfassten 214 Verlassenschaftsabhandlungen (hievon 158 Lehenbauern, 54 Hofstättler, 
1 Inwohner und der Chirurg) wird – mit Ausnahme des Chirurgen Serblitzky und des Lebzeltermeisters Schaden – bei 
allen ein Weingartenbesitz von mindestens einer Parzelle bis zu zehn Parzellen in mehreren Rieden (von denen in 
späterer Zeit einige bereits zu Ackerfeldern gerodet waren) angeführt, im Durchschnitt 2,44 Parzellen, wobei zwi- 
schen Lehenbauern (2,5) und Hofstättlern (2,3) kaum ein Unterschied besteht; allerdings ist zu beachten, dass die 
Weingärten der Lehenbauern in der Regel viel größer waren als die der Hofstättler; weil aber die Größe der Weingär-
ten nicht immer angegeben ist, kann das genaue quantitative Verhältnis nicht ermittelt werden (Esterházy-Familien-
archiv Forchtenstein, Prot. 186: Waisenbuch von Lutzmannsburg 1752–1816). 

3 Das Ackerland war in drei ‚calcaturae’ (Felder) geteilt, in denen in Wechselfolge Wintergetreide (Weizen, Halbweizen 
oder Halbtraid, Getreide = Korn, Roggen) und Sommergetreide (Gerste, Hafer) angebaut wurde, wobei das dritte Feld 
zur Erholung brach liegen gelassen und zur Weide des Viehs verwendet wurde. Der ganze Sessionsgrund umfasste 
die Riede Unter-, Mitter- und Ober-Lissen, Landstraßer, Müllendorfer, Zwischenweger, Hochstettner, Weidenäcker, 
Gassenäcker, Spanfurtäcker, Dvüren, Mühlfeld, Darstatten, Hartläcker, Breiten und Steiner.

4 Die Wiesen lagen in dem der Überschwemmung ausgesetzten Bereich der Rabnitz (Hobis = Hofwiesen, Angerwiesen, 
Greutwiesen bzw. Greuterbergwiesen) sowie in der Nähe des Waldes (Weidenwiesen), zeitweilig griff der Lutzmanns-
burger Besitz auch auf die nördlich des Waldes zwischen Kroatisch-Minihof und Kroatisch-Geresdorf gelegenen 
‚Hofwiesen‘ über. Viele Wiesen besaßen Lutzmannsburger Bauern auch in Frankenau, gleichsam ein Gegenstück zum 
Weingartenbesitz der Frankenauer in Lutzmannsburg.

5 Im Jahre 1569 betrieb die Herrschaft Güns in Lutzmannsburg drei Emerl Eigenweingärten. – 1803 werden drei herr- 
schaftliche Weingärten genannt, die von den Untertanen per Robot bearbeitet werden, die auch die Ernte samt dem 
Bergrecht und Zehent nach Güns ins Schloss führen. (Marktarchiv Lutzmannsburg, Fasz. II/193). – 1824 heißt es, dass 
von den drei Weingärten der in den Mittleren Auleitern gelegene, 1 072 Klafter (38½ a) große vertauscht wurde und 
die Lutzmannsburger an seiner Stelle den „Kleinen Hofweingarten“ der Herrschaft Güns in Strebersdorf bearbeiten 
müssten (ebda, Fasz. II/199). Dieser überaus geringe Anteil des allodialen Weinbaus (grundherrschaftlichen Eigen-
baus) steht im krassen Gegensatz zu Gemeinden wie Deutschkreutz oder Neckenmarkt, wo der herrschaftliche 
Eigenbau zeitweilig bis zu 30% der Gesamtfläche umfasste. Ursache war jedoch nicht etwa die geringere Wertschät-
zung des in Lutzmannsburg erzeugten Weines, sondern eher der Umstand, dass die Grundherrschaft Güns in dem 
weitläufigen Weingebirge ihres Standortes Güns selbst genügend Gelegenheit für den Betrieb einer ausreichenden 
Eigenwirtschaft vorfand, Lutzmannsburg sich durch lange Zeit im Pfandbesitz des Jesuitenkonvents von Ofen/Buda 
befand, von wo aus der Betrieb einer Eigenwirtschaft unbequem erschien, und nach der Rücklösung des Ortes in den 
Esterházy‘schen Besitz (1748) auf Grund der wirtschaftlichen Depressionslage eine Ausweitung der Allodialwirtschaft 
ökonomisch nicht mehr ratsam schien; vom gut ausgebildeten Esterházy‘schen Wirtschaftspersonal wurde in dieser 
Zeit auch jede Ausweitung der bäuerlichen Robotverpflichtung der Lutzmannsburger für den herrschaftlichen Meier- 
hof nach Kozár (bei Steinamanger) mit dem Argument abgelehnt, dass hierdurch die Bearbeitung des schönen Lutz- 
mannsburger Weingebirges Mängel erleiden könnte, wodurch der Herrschaft wegen der zu erwartenden Verminde-
rung des Zehents mehr Schaden zugefügt würde, als sie durch die Robot gewinnen könnte.
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schaft längere zeit die durch den bevölkerungsanstieg sich verringernde lebensgrundlage der ortsbe-
völkerung ausgleichen. die seit den Kuruzzenkriegen zu beginn des 18. Jahrhunderts einsetzende und 
ganz Westungarn erfassende wirtschaftliche depression machte aber auch vor lutzmannsburg nicht 
Halt: bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es zu einer fortschreitenden Flurwüstung im 
Weingebirge. interessant hiebei ist, dass zwischen dem zu beobachtenden rückgang des Weingartenbe-
sitzes der auswärtigen und dem Wüstungsprozess kein ursächlicher zusammenhang besteht: zugrunde 
ging der Weinbau in den von der marktsiedlung weiter entfernt liegenden rieden (Haider, meißner, Hin-
tere auleiter, alte Satzen usw.), während er in den vom ort aus leichter erreich- und bearbeitbaren – wenn 
auch für den qualitativen Weinbau nicht unbedingt besser geeigneten – rieden aufrecht erhalten wurde. 
Ging diese Verödung bestimmter Weingartenriede zunächst ohne Einflussnahme der Grundherrschaft 
vor sich – von den ausgeschlagenen und in äcker umgewandelten grundstücken musste weiterhin die 
altgebräuchliche Feudalgabe (bergrecht in mostform) entrichtet werden (der most musste hiezu von 
noch bestehenden Weingärten genommen werden) – so wurde, im nachhang zu den maria theresiani-
schen urbarialreformen, ähnlich wie in deutschkreutz in den achtziger Jahren zwischen der unterta-
nengemeinde und der grundherrschaft eine bereinigung der rechtsverhältnisse in der Weise erzielt, 
dass von den ausgeschlagenen und in Äcker umgewandelten Weingartenflächen (zu deren Einziehung 
die Grundherrschaft wegen mehrjähriger Vernachlässigung nach dem alten Weinbergrecht ermächtigt 
gewesen wäre) zwar weiterhin der bergrecht-most, anstatt des zehents aber das sogenannte ‚emerl-
geld’ eingeführt wurde.6 in der herrschaftlichen Verrechnung wurde aber bis zur aufhebung der Feudal-
verfassung nach der mitte des 19. Jahrhunderts das bergrecht (most) neben dem von der gerodeten 
Fläche kassierten ‚emerlgeld’ getrennt erfasst; hieraus lässt sich ermitteln, dass 2847/16 emerl oder  
rd. 42% der ehemaligen (seit dem 16. Jahrhundert genau erfassbaren) Bergrechtsfläche für den Acker-
bau genutzt wurde. Da aber das in Lutzmannsburg verwendete Weingartenflächenmaß ‚Emerl’ (gemeint 
war die Weingartenfläche, für die ein Günser Emerl Most mit einem Inhalt von 10,87 l, oder 4 pint zu 
2,72 l als ‚bergrecht’ (grundsteuer) an den grundherrn abgeliefert werden musste)7 in seiner größe 
ähnlich wie in güns lokal schwankte – das emerl fasste in einigen rieden ca. 650 Klafter (= 23-24 a), 
in den anderen nur etwa 450 Klafter (= 16 a), im durchschnitt aber ca. 500 Klafter (= 18 a) – lässt sich 
das Ausmaß der Flurwüstung nicht ganz exakt feststellen; die Wüstungsfläche zur Biedermeierzeit er-
reichte daher, unter Zugrundelegung des mittleren Emerl-Umfanges (18 a), mit 42% der Emerlfläche 
des 16. Jahrhunderts ca. 50 Hektar. das Flächenausmaß der in der biedermeierzeit noch bewirtschafte-
ten Weingärten betrug demnach rd. 70 Hektar. diese etwas langwierige ermittlung ist aber wichtig für 
die Feststellung des durchschnittsertrages der Weingärten. 

6 Im Jahre 1772 wird der Anteil der verödeten Weingärten mit etwa 14% der gesamten dem Bergrecht unterworfenen 
Fläche angegeben; die Wüstung griff in der Folge rasch weiter und erfasste bis Anfang des 19. Jahrhunderts die 
Riede Haider, Meißner, Altsatz, Untere Auleiter zur Gänze oder teilweise und griff in der Folge bis zur Jahrhundert-
mitte auch auf andere Riede über. In den seit der Maria Theresianischen Urbarialreform (1767) zwischen der 
Gemeinde und der Grundherrschaft geschlossenen Kontrakten wird zunächst nur erwähnt, dass sich die Herrschaft 
die Lieferung von Bergrecht und Zehent vorbehält. – 1823 wird erstmals angeführt, dass die Gemeinde von den 
verödeten Weingärten anstelle des Zehents pro Emerl-Fläche eine Geldablöse von 1 fl. 9 kr. W. W. verspricht. – Nach 
dem 1838 zunächst auf drei Jahre zwischen der Grundherrschaft und der Gemeinde geschlossenen Kontrakt 
umfasste der Bereich der verödeten und nunmehr für den Ackerbau genutzten Weingartenfläche 2847/16 Emerl, d. s. 
42% der Gesamtfläche; hievon musste pro Emerl als sogenanntes ‚Emerl-Geld’ 1 fl. 10 kr. W. W. bezahlt werden, 
insgesamt daher 331 fl. 50½ kr. – In dem 1841 für die Jahre 1842–1844 geschlossenen Kontrakt ist das Emerlgeld 
bereits auf 1 fl. 24 kr. erhöht, die Gesamtsumme daher auf 398 fl. 12¾ kr. (Marktarchiv Lutzmannsburg, Fasz. II/197, 
210, 218). 

7 Im frühen 19. Jahrhundert wurde der Inhalt des Emerls mit 124/5 Pressburger Halben zu 0,85 Liter angegeben.
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v.2 Weinerntemenge, durchschnittsertrag, Weinverkaufspreis
im Jahre 1783, als das lutzmannsburger Weingebirge bereits auf höchstens 80% seines umfanges im 
16. Jahrhundert (ca. 98½ ha) geschrumpft war, wurde mit 15 338¾ eimer die größte überlieferte lese 
erzielt. obwohl diese unglaubliche menge mit einem 88 Halbe fassenden eimer und einem 22 Halbe 
fassenden Viertelschaff gemessen wurde, nahm der bei der lese anwesende günser Verwalter payer 
dem zehentmesser andre tieber den „Hämbstab“ (Visier, messlatte) aus der Hand und beschimpfte 
und bedrohte ihn mit Flüchen („Sakrament“).8 als Weinmaß wird hier der Ödenburger eimer, der  
84 Halbe zu 0,906 l enthielt, verwendet bzw. das ‚bergmaß’ zu 88 Halben mit einem inhalt von 79,7 l; 
15 338¾ eimer maische zu 88 Halben ergaben 12 272 Ödenburger eimer zu 72,5 l ‚lauteren most’ 
(Wein) oder 8897 hl; dies entspricht einem Hektarertrag von 90,3 hl!
Der Durchschnittsflächenertrag im mitteleuropäischen Weinbau lag aber bis ins späte 19. Jahrhundert 
weitaus niedriger: Von den ungarischen agrarhistorikern (istván n. Kiss, lászló makkai u. a.) wird der 
Hektarertrag während der Spätzeit des Feudalismus (16.–19. Jahrhundert) mit ca. 15-20 Hektar bezif-
fert. Für den westpannonischen Weinbau um den Neusiedlersee lässt er sich auf Grund langjähriger 
zehentlisten von rust a. See und Weiden a. See mit ca. 22 hl/ha errechnen; dennoch sind hier auch 
große lokale Schwankungen zu verzeichnen: in gols erreichte er nur etwas mehr als die Hälfte dieses 
Wertes, woran die im 18. Jahrhundert von der Herrschaftsverwaltung immer wieder vergeblich gerügte 
und verbotene Anpflanzung von Rüben, Kraut, Kohlrabi, Petersilie, Zwiebel, Bohnen, Fisolen und ähn-
lichen gemüsesorten zwischen den Weinstöcken die Hauptschuld getragen zu haben scheint.9 in lutz-
mannsburg, wo das praktische Fehlen des Allodialweinbaus und die geringere Weingartenfläche der 
bevölkerung eine intensivere und genauere bearbeitung der Weingärten erlaubte, lag der ertrag aber 
bedeutend höher, wie wir den Verzeichnissen der erntemengen entnehmen können: der lutzmanns- 
burger marktschreiber und evangelische Schulmeister Karl Schöpf verzeichnete zwischen 1819 und 
1845 über 24 Jahre die Weinfechsung samt dem durchschnittspreis des Weines; er meldet hierbei zwi-
schen 85 Eimer (62 hl) im Jahr 1841 und mehr als 7 525 Eimer (5455½ hl) im Jahr 1842 jährlich stark 
schwankende ernten; durchschnittlich erbrachte ein Jahr in dieser zeit 2 760 eimer (2001 hl), was ei-
nem Flächenertrag von 25,8 hl entspricht! Der Weinpreis schwankte zwischen 1 fl. pro Eimer am An-
fang des Rekorderntejahres 1783, sodann in der Biedermeierzeit zwischen jährlich 4 und 15 fl., wobei 
große erntemengen nicht immer mit niedrigeren Weinpreisen verbunden sind, in der regel aber doch 
kleinere Weinmengen mit höheren preisen einigermaßen abgegolten erscheinen. der durchschnitts- 
preis eines Eimers erreichte 7 fl., was einem Hektoliterpreis von 5 fl. entspricht! Dieses aus den Primär-
quellen erzielte ergebnis beweist, dass die von den bei gerald Schlag zitierten landesagronomen (Karl 
Fürst, Ferenc Schams u. a.) angegebenen (weitaus niedrigeren) Werte mit großer Vorsicht zu beurteilen 
sind, ebenso wie – worauf eingangs bereits hingewiesen – alle überregionalen Statistiken.
der Weinertrag in der biedermeierzeit kann auch anhand des einzelbeispiels des lutzmannsburger bau-
ern matthias brückler ermittelt werden: der Viertellehenbauer besaß in den Jahren 1837–1846  1¼ emerl 
(= ca. 22½ a) Weingärten, auf denen er jährlich zwischen 3 und 15 (Ödenburger) Eimer (= 217½ und 
1 087½ liter) Wein erntete,10 im Durchschnitt jährlich 7½ Eimer oder rd. 544 Liter; auf die Fläche eines 

8 Bericht des Marktschreibers im Marktarchiv Lutzmannsburg, Fasc. VIII.

9 Vgl. Harald Prickler, Gols vom Hochmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Gols. Geschichte einer Marktge-
meinde, hg. im Auftrag der Gemeinde von Hugo Huber. Gols 2006, S. 157.

10 Ehemals Bgld. Landesmuseum, Handschriftensammlung 120, derzeit im Bgld. Landesarchiv: ‚Protokoll’ des Matthias 
Brückler 1837–1846. – Vgl. auch: Harald Prickler, Biedermeierliches Bauernleben im pannonischen Raum. Aus dem 
„Protokoll“ des Matthias Brückler (1795–1872) aus Lutzmannsburg. In: Österreich in Geschichte und Literatur mit 
Geographie 26/6 (1982), S. 333ff. 
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Hektars entspricht dies 24,1 Hektoliter, was sehr gut zu dem zuvor ermittelten Wert von 25,8 hl/ha pas-
st!11 Seinen Wein verkaufte brückler an gastwirte in orten der Kleinen ungarischen tiefebene  
(z. b. nach Vassurány, in benachbarten orten, in lutzmannsburg selbst, an private nach güns oder an 
die gemeinde mannersdorf, die damit das bergrecht für ihre in ackerland umgewandelten ehemaligen 
Weingärten an die Esterházy‘sche Grundherrschaft entrichtete; das Profil dieses Absatzmarktes ent-
sprach daher weitgehend dem schon im 16. Jahrhundert vorherrschenden: damals wurde z. b. der lutz-
mannsburger Wein gerne von den gastwirten der nádasdy-Herrschaft Kapuvár ausgeschenkt.12

der aus der Feudalrente (bergrecht, zehent), dem aus dem herrschaftlichen Vorkaufsrecht stammenden 
‚anspanwein’ und aus dem allodialen eigenbau gewonnene lutzmannsburger Wein, der ins Schloss güns 
gelangte, wurde zum großteil im Schlosswirtshaus oder in den herrschaftlichen Wirtshäusern der unterhalb 
von güns im Komitat eisenburg liegenden ungarischen orte der Herrschaft güns (lukácsháza, ludad, 
nagygencs, doroszló) ausgeschenkt; in manchen Jahren fand der Wein auch über den in Schlesien begüter-
ten günser pfandherrn Franz von Schönaich (16. Jahrhundert) den Weg in den Fernhandel, in das ‚ober-
land’ Schlesien; zur zeit der pfandherrschaft der ofener Jesuiten über den marktort (1680–1748) wurde 
lutzmannsburger Wein auch nach neusiedl a. S. verführt und hier zu höherem preis als der einheimische 
Wein verkauft.13 diese absatzmöglichkeiten waren aber in der biedermeierzeit bereits verschlossen.

v.3 betriebsmittel
die zum betriebe der kleinbäuerlichen Weinwirtschaft erforderlichen ‚mittel’ lassen sich aus den zahl-
reichen inventaren des Waisenbuches14 minutiös erfassen: Jeder Weinbauer besaß im frühen 19. Jahr-
hundert das notwendige zugvieh (1-2 pferde, 1-2 ochsen, manchmal wurden auch bereits ‚galtige’ 
(sterile, zur milchproduktion nicht mehr geeignete) Kühe als zugtiere verwendet), und einen Wagen 
zur einfuhr der maische und zum transport des verkauften Weines. Für den spätwinterlichen reben-
schnitt wurde in unserer zeit noch das ‚rebmesser’ (sicura) verwendet, für die bodenbearbeitung (drei-
maliges Hauen) Hauen aus den eisenhammerwerken der südlichen zips (heute: Slowakei) oder auch 
‚Scheren’ für die Unkrautbeseitigung; die revolutionierende Erfindung der Rebschere durch den Krem-
ser Keusch fand in unserer Zeit noch keinen Eingang. Für das Binden der jungen Rebtriebe wurden 
Strohschäube aus Korn (traid, roggen) der eigenproduktion oder aus nachbarorten (Frankenau) ver-
wendet. bei der lese im Herbst wurden die mit butten aus dem Weingarten getragenen Weintrauben in 
dem am ende des Weingartens am Wege stehenden ‚Wegschaff’ zur maische zerstoßen, sodann mittels 
hölzernen ‚trachters’ (trichters) in die auf dem Wagen stehende ‚lait’ (maischefass) gefüllt, zum herr-
schaftlichen ‚zehenthaus’ am Weingebirgsausgang geführt, wo mittels ‚Hambstabs’ oder ‚Visier’ die 
für die Herrschaft gebührende zehentmenge bemessen wurde; anschließend wurde die lait zum häus-
lichen Keller geführt, dort mittels einer ‚goss’ (hölzernen rinne) in den im Vorkeller (oder in der Kam-
mer) stehenden hölzernen bottich (‚boding’) geleitet, sodann in einer baum- oder Korbpresse (‚chor-
press’) ausgepresst und der most mit dem ‚Sechterl’ oder ‚Viertelschaff’ über das auf dem Fass stehen-
de gießkandl (‚gießkar’) in das Weinfass geleert. in den Verlassenschaftsinventaren wird immer zwi-
schen ‚brauchbarem’ Weingeschirr (bottichen, Fässern) und dem für die Weinwirtschaft nicht mehr 

11 Weil diese Zahl aus viel weniger Jahresdaten ermittelt ist, kann sich die geringfügige Differenz leicht ergeben!

12 László Horváth, A kapuvári uradalom az 1580-as évek végén (Die Herrschaft Kapuvár am Ende der 1580er Jahre). In: 
Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau) 58/4 (2004), S. 361.

13 Dies geht aus den Jahresrechnungen der Jesuitenherrschaft über Neusiedl a. S. und Jois aus den Jahren 1695–1715 
hervor: Ungarisches Staatsarchiv Budapest, E 152 Hofkammer, Acta Jesuitica, Collegium Budense, Irregestrata Fasc. 15a. 

14 Esterházy-Familienarchiv Forchtenstein, Prot. 186.
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brauchbaren ‚Schüttgefäß’ (Schüttassich) unterschieden. die ehedem zum großteil mit Holzreifen 
versehenen und daher der jährlichen Adjustierung (dem ‚Vollwerken’) durch den Fassbinder unterlie-
genden Fässer waren zur Biedermeierzeit bereits vielfach mit eisernen, jahrelang haltbaren Reifen aus-
gestattet. da der Wein zumeist samt dem Fass verkauft wurde, durften die Fässer einerseits keinen den 
Kellerausgang übersteigenden umfang haben, damit sie von den Fassziehern aus dem Keller gezogen 
werden konnten, sie enthielten zumeist zwischen 9 und 13 emer (etwa 650-950 liter), andererseits gab 
es in jedem Keller auch kleine Fässer mit 1½-3 Eimer Inhalt (100-200 l) zur dreimaligen ‚rauhen Stift’ 
nach der ernte und der erforderlichen nachbestiftung im laufe des Jahres. alle diese gerätschaften 
finden sich zur Biedermeierzeit bereits in jedem Haushalt eines Weinbauern, wobei das in früherer Zeit 
gebräuchliche ‚compossessorat’ mehrerer bauern über eine presse kaum mehr zu beobachten ist.

v.4 arbeitstechnologie 
trotz der zu beobachtenden tendenz zur emanzipierung des einzelnen Weinbauernhaushaltes bleibt in 
der biedermeierzeit die nachbarschaftshilfe eine beherrschende arbeitstechnologie. Sie zeigt sich ei-
nerseits in der arbeitsgemeinschaft mit der ‚Freundschaft’, der Verwandtschaft der Familie, anderer-
seits in der engen zusammenarbeit mit anderen Familien, auch aus anderen orten: die Verwandten 
helfen bei bedarf bei den nötigen Weingartenarbeiten (Hauen, binden, lese), stellen notfalls zugvieh 
oder arbeitsgerät zur Verfügung und werden hierfür bei ihrer notwendigkeit im gegenzug von brück-
ler unterstützt (Fuhren von mist, Holz, maische, ackern der Felder u. a.). dem vorerwähnten Viertel-
bauern matthias brückler, der keine Kinder hatte und wegen seiner Fuhrwerksverrichtungen öfter von 
lutzmannsburg fortzog, half eine Frau, theresia Weidinger aus Strebersdorf, bei der ‚grünarbeit’ (Jä-
ten, binden), sie erhielt dafür als gegenleistung von brückler milch; der aus großmutschen stammende 
Hirte istok menyar half regelmäßig bei der lese und auch bei anderen arbeiten (Hauen, getreide-
schnitt) und wurde dafür mit Wein entschädigt. diese Struktur der nachbarschaftshilfe auf naturaler 
Basis blieb in Lutzmannsburg bis in die jüngste Zeit lebendig, nachdem sie sich wahrscheinlich bereits 
in sehr früher zeit ausgebildet hatte. Hiezu gehört auch der tausch von Kindern aus deutschen, kroati-
schen und ungarischen Orten, die nicht nur zur Erlernung der jeweils anderen Sprache bei einer ‚Gast-
familie’ aufgenommen wurden, sondern auch zur arbeitshilfe und erlernung zu Hause ungewohnter 
landwirtschaftlicher arbeitsweisen.15

Viele arbeitsvorgänge im Weinbau waren zur biedermeierzeit noch geschlechtsgebunden: die Frauen 
verrichteten die ‚grünarbeit’ (Jäten der überschüssigen rebschösslinge und achselbrut, das binden), 
weiters das lesen, männer das Hauen, rebschneiden, Steckenschlagen, buttentragen, die maischeein- 
fuhr, das pressen und die übrige Kellerarbeit. bei manchen arbeitsvorgängen konnte es auch zu ge-
schlechtsüberschneidender betätigung kommen (z. b. unkrautscheren, Hauen).

v.5 ländliche gesamtwirtschaftsführung 
in orten wie lutzmannsburg, in denen der (klein)bäuerliche Weingartenbesitz nicht wie in anderen 
zentralorten vom der grundherrschaftlichen eigenwirtschaft dominiert wurde, bildete der Weinverkauf 
noch in der biedermeierzeit einen wesentlichen teil der bäuerlichen gesamtwirtschaftsführung, neben 
der Viehzucht (pferde, rindvieh für das Fuhrwesen und die milchproduktion), Kleinvieh (Schweine, 
Schafe, weniger Ziegen) und Geflügel (Hühner, weniger Enten und Gänse) für den Hausgebrauch, dem 

15 Bemerkenswerterweise hat diese altüberlieferte und bewährte Methode des Kennenlernens der anderssprachigen 
Nachbarschaft im Zuge der politischen Wandlungen der jüngsten Zeit eine erstaunliche Wiederbelebung erfahren.
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getreidebau (Weizen, Halbtraid, Korn, gerste, Hafer, Hirse) und dem schon aufkommenden anbau von 
Kartoffeln und Kukurutz (mais), dem ergänzenden, zumeist nur über die Wintermonate betriebenen 
Handwerk, dem lohnfuhrwerk und anderen gelegenheitsarbeiten (z. b. bezahlten Schreibdiensten für 
illiteraten). der Hanfanbau behält noch seine bedeutung als grundlage für das in Hausarbeit von den 
Frauen hergestellte garn, aus dem die örtlichen leinweber leinwand verschiedener Kategorien (‚rup-
fene’, ‚reistene’, ‚ankampene’) herstellen, die von den Färbermeistern der benachbarten Stadt güns 
(peitzer) gefärbt werden; die für das Hochmittelalter bezeugte Herstellung von grauem loden auf den 
rabnitzmühlen ist hingegen verschwunden. Wachsende bedeutung erlangt in dieser zeit allerdings der 
obstbau (Äpfel, Birnen, Zwetschken, Pfirsiche, Nüsse, Kirschen), besonders nach Verlegung des Dor-
fes, auf den vormaligen Hausgründen in rabnitznähe und auch in den Weingartenrodungen auf dem 
Weinberg. gefördert wird der obstbau durch die von den marktschulmeistern beider Konfessionen 
(evangelisch und katholisch) betriebene ‚baumschule’ am unteren ausgang der Siedlung, in der die 
Bauernjugend die erforderlichen Veredelungstechniken erlernt.

v.6 bäuerliche lebensführung
Seit dem toleranzedikt Kaiser Josephs i. förderte das nebeneinanderstehen von zwei konfessionellen 
gemeinden (katholisch und evangelisch) mit allen gemeindeeinrichtungen (pfarrer, lehrer) in einer im 
wesentlichen gesunden ‚Konkurrenz’ (und auch zusammenarbeit) die geistig-sittliche entwicklung der 
kleinbäuerlichen Gesellschaft: Dank langjährigen Wirkens guter Schulmeister (Schöpf, Mörk) und to-
leranter pfarrer stieg der bildungsgrad der bevölkerung: der oft genannte matthias brückler schrieb 
z. b. briefe für ungebildete Kleinhäusler, half dem marktnotär (Schulmeister Karl Schöpf) bei der 
gemeindeschriftlichkeit, schrieb gedichte gegen lohn für auftraggeber, aber auch für seinen privatge-
brauch, las literarische zeitgenössische Werke (zschokke und andere schöne literatur) und beherrschte 
auch die ungarische Sprache. Im Marktort finden sich nicht nur viele bis ins 16. Jahrhundert zurückrei-
chende Werke der religiösen erbauungsliteratur (bibeln, Hauspostillen, gebetbücher, gesangbücher) 
beider Konfessionen, sondern auch führende Fachbücher der biedermeierzeit, wie beispielsweise János 
Károly lübecks buch über den Weinbau.16

vi zusammenfassung

Die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzende flächenmäßige Schrumpfung der Weinbaufläche 
verstärkt sich in den Krisenzeiten der Franzosen- und napoleonischen Kriege, die auch mit einer Serie 
von missernten verbunden sind. ergebnis ist zur biedermeierzeit der rückgang des noch immer klein-
bäuerlich dominierten Weinbaus um 42%; parallel dazu sinkt der besitzanteil der auswärtigen bis auf 
einen geringen rest, wodurch die lutzmannsburger ihren Wirtschaftsstandard, verbunden mit einer 
intensiven bearbeitung, einigermaßen aufrecht erhalten können. der durchschnittsertrag der Weingär-
ten übersteigt mit rd. 26 hl/ha den in den Weinorten am neusiedlersee ermittelten beträchtlich. dennoch 
setzt sich der Schrumpfungsprozess bis zur Jahrhundertmitte weiter fort: im Jahre 1851 beträgt die 
einwohnerzahl des nach den verheerenden Überschwemmungen der rabnitz in den Jahren 1813 und 
1814 zum großteil auf einen neuen, sichereren Standort verlegten marktortes 1 180 menschen, von 

16 János Károly Lübeck, Hellenthals Hülfsbuch für Weinbesitzer und Weinhändler, oder der vollkommene Kellermeister. 
Pest 1819.
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denen 890 der evangelischen, 290 der katholischen Konfession angehören; bewirtschaftet werden 1856 
Joch (815 ha) Ackerland, das je zu einem Drittel als steinig, sumpfig oder erstklassig eingestuft wird, 
weiters 172 Joch (74 ha) Wiesen, 30 Joch (13 ha) Hutweide, 900 Joch (387 ha) Wald und das aus  
379 emerl (ca. 68 ha) Weingärten und 179 (ca. 32 ha) emerl ackerland bestehende Weingebirge.17 die 
starke bevölkerungsvermehrung zwingt in der Folgezeit viele marktbewohner zur auswanderung und 
Suche nach einer neuen Lebensgrundlage in Ungarn (z. B. nach Szepetnek bei Nagykanizsa, Baja an 
der donau u. a.) oder amerika.
zur biedermeierzeit überwiegt aber noch die genügsame, gottergebene gesinnung der kleinbäuerlichen 
bevölkerung, die in einem 1837 von brückler verfassten gedicht zum ausdruck kommt:

Will gott mir geben Sonnenschein
so nim ichs an mit Freuden,
Solls aber Kreutz und leiden seyn,
will ichs geduldig leiden. 

Einen verspäteten bildlichen Ausdruck findet diese Gesinnung auch in den durch den Weinbauern 
Hirschler gemalten Konfirmandenscheinen, die regelmäßig mit den Blumenmotiven des bäuerlichen 
Hausgartens (rosen, Vergissmeinnicht, Kornblumen, mohn, Schwertlilien) und mit Fruchtreben wei-
ßer und blauer Weintrauben verziert sind.18 in dieser zeit verbreitete sich auch in der zuvor von der 
Weißweinkultur geprägten gemeinde die rotweinkultur der Sorte blaufränkisch (im Volksmund un-
richtig ‚burgunder’ genannt), die von ihrer Wiege im deutschkreutzer Weingarten des dortigen Schloss- 
kellermeisters matthias Klaus im 18. Jahrhundert ausgehend, in der biedermeierzeit ihren Siegeszug in 
den Weingebirgen des südlichen Ödenburger Komitates antrat19 und nach der reblauskatastrophe um 
die Jahrhundertwende hier den Weißwein fast vollständig verdrängte.

17 Alexius von Fényes, Magyarország statisztikai és geográphiai szótára (Statistisches und geographisches Wörterbuch 
Ungarns), 4 Tle. Budapest 1851. – Auch diese Angabe des ansonsten recht verlässlichen Fényes beweist, mit welcher 
Vorsicht offizielle Statistiken aufzunehmen sind: Demnach hätte das Lutzmannsburger Weingebirge nur 558 Emerl 
(ca. 100 ha) umfasst, wovon mit Weingärten bepflanzt ca. 32 ha als Ackerland benutzt worden seien. Offenbar beruht 
aber diese ungenaue Angabe auf einem Druckfehler: Statt 179 sollte es wohl richtig 279 Emerl Ackerland heißen; 
dies ergäbe die annähernd richtige Fläche von 658 Emerl. 

18 Solche Konfirmandenscheine aus der Zeit um 1860/1870 konnten wir anlässlich der Materialsuche für die Ausstel-
lung anlässlich des Jubiläumsjahres 750 Jahre Weinbaugemeinde Lutzmannsburg im Jahre 1968 noch in vielen 
bäuerlichen Haushalten auffinden – Juwele einer versunkenen Volkskultur.

19 Der lokalen Tradition nach wurde die Rotweinsorte aus Neckenmarkt nach Lutzmannsburg eingeführt.
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der günser Wein und das Weinbuch
István Bariska

1.1 Weinbau und Weinproduktion 
unter den privilegien der Stadt güns soll eine hervorgehoben werden, nämlich die von den günser 
grafen geschenkte teilungsurkunde aus dem Jahre 1279. in diesem privileg geht es um eine gewisse 
Weinsteuer „vinearum cibriones”. Hier findet sich auch ein seitdem bereits verschwundenes Dorf na-
mens pogány erwähnt, dessen name heute nur noch in einem Flurnamen erhalten geblieben ist1 – ein 
Hinweis, dass bereits am ende des 13. Jahrhunderts eine bedeutende Weinproduktion in dieser region 
bestanden hat. dazu trug auch im Jahre 1327 Karl robert i. mit seiner Verordnung bei, dass die ein-
wohner der Stadt „im laufe der Weinlese aus dem Kelterhaus den Weinzehent in most oder in dena-
rius, d. h. in Bargeld geben können.”2

noch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde der Stadt güns das privileg für den Fernweinhan-
del gegeben. Ludwig I. Anjou ermöglichte nämlich 1341 die Ausfuhr des Günser Weines auf die süd-
deutschen märkte, obwohl die beiden rivalen, Ödenburg und pressburg, heftig dagegen protestiert 
hatten.3 mithilfe dieses ausfuhrrechtes konnte die Stadt güns mit dem ankauf fremder Weine auch die 
Weine aus den Weinsiedlungen tschapring und rechnitz ins ausland exportieren, wie aus einer urkun-
de aus dem Jahre 1348 deutlich hervorgeht.4 im ausgehenden 14. Jahrhundert wurde dann die Weinpro-
duktion der Stadt von Königin elisabeth weiter unterstützt.5 
Zwischen der Stadt und der Herrschaft Güns kam es jedoch wegen des Gewinns der Weinproduktion 
zum Konflikt. Güns war eine sogenannte Burgstadt, in der sich die grundherrliche Burg innerhalb der 
Stadtmauer befand. die Stadt selbst stellte eine enklave innerhalb des Herrschaftsbereiches dar. die 
Stadt hatte deshalb stets hart um ihre umliegenden Weinbesitze zu kämpfen.
Der älteste erhalten gebliebene Flurname „Kunig” (heute Königtal) ist in einem in Innsbruck aufbe-
wahrten urbar aus dem Jahre 1451 belegt6 und bezeichnete einen Weingarten der königlichen burg in 
Güns. Dieser wurde an die Stadt verpfändet, und die Stadt war danach verpflichtet, 8 Eimer Bergrecht 
der burg in güns zu bezahlen.7 1550 musste die Stadt den Weinberg „Pogányok” (am Rande der Stadt 
Güns, wo das erwähnte mittelalterliche Dorf „Pogány” [= Heide] lag) verkaufen, da die Zugehörig-
keitskontrolle der Weine bei der Weinlese einfach nicht durchführbar war.8 

1 Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fiókelvéltára (Filialarchiv Kőszeg des Komitatsarchives Vas = FA Kőszeg), Titkos Levéltár 
(Geheimarchiv), I. Nr. 1, 1328. Umschreibung der am 25. Dezember 1279 ausgefertigten Urkunde. 

2 MOL [=Magyar Országos Levéltár (Ungarisches Staatsarchiv)], Diplomatikai Levéltár (Urkundenarchiv), Nr. 3654,  
3. Juni 1328. 

3 Ferenc Horváth, Maria Kiss, Kőszeg szabad királyi város titkos levéltára (Das Geheimarchiv der königlichen Stadt 
Güns). In: Vasi Szemle (Eisenburger Revue) 3 (1963), S. 64-85. Urkunden Nr. 1, 8. 

4 FA Kőszeg, Geheimarchiv, Nr. 179, fol. 84-86, Buda, 11. November 1348. 

5 FA Kőszeg, Geheimarchiv, Nr. 19: Buda, 7. Juli 1385. 

6 Tiroler Landesarchiv, Innsbruck, Urbar, 274/1, 1451: Rechnitz vnd Günß die Vrbar. 

7 FA Kőszeg, Geheimarchiv, Nr. 64, 66. Urkunden Ferdinands I. aus den Jahren 1551 und 1556 über die Verpfändung 
des Weingartens „Kunig”. 

8 FA Kőszeg, Geheimarchiv, Pótsorozat (Zusatzserie) I. Nr. 13: Kőszeg, 6. Oktober 1550.
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im 15. Jahrhundert wurde in güns auf einem gebiet von 300 ha, in rechnitz auf 400 ha, in lutzmanns-
burg auf 120 ha, in eisenstadt auf 150 ha, in rust auf 160 ha Wein gebaut.9 aus dem erwähnten tiroler 
urbar von 1451 geht hervor, dass die Stadt der Herrschaft güns 1 200 eimer bergrecht zu gewähren 
hatte. mit umrechnung entspricht dies einem Weinkomplex von 394 ha. das stimmt eher mit der Wein-
besitzgröße in rechnitz überein und machte in güns um etwa 40 ha mehr aus, als es im Jahre 1552 
gewesen war. dadurch ragte die Weinproduktion in güns und rechnitz weit über die der anderen Wein-
siedlungen im historischen Westungarn heraus. 

1.2 die Weintraube als städtisches Wahrzeichen
Die Bedeutung des Weinbaus, der Weinwirtschaft und des Weinhandels nahm in Kőszeg im 16. Jahr-
hundert immer mehr zu. es ist kein zufall, dass das Weinbuch (Szőlő Jösének Könyve / Buch des Wein-
triebes) als ergebnis dieser entwicklung gerade in güns im Jahre 1740 begonnen wurde und noch 
heute geführt wird.10 es handelt sich dabei um ein einzigartiges dokument der europäischen Weinbau-
kultur.
in den Städten kam es traditionell am St. georgstag zu einer restauration, mit der das neue Wirtschafts-
jahr für die städtische Verwaltung und Wirtschaft begonnen wurde. Das bedeutete, dass jedes Jahr am 
24. April der jeweilige Bürgermeister und Richter der Stadt, der Gemeinderat und die sonstigen Amtsträ-
ger neu gewählt wurden, doch zur selben zeit hatte der Stadtrichter auch über das vergangene Wirt-
schaftsjahr Rechenschaft abzulegen. 
da güns damals bereits eine Weinstadt war, spielte der Weinbau in der Wirtschaft eine große rolle. aus 
diesem grund wurden die ersten Weintriebe – nach hiesigem Quellenausdruck die ersten Wahrzeichen 
des Weingebirges – anlässlich der restauration von den bergmeistern vorgelegt und in das Buch der 

9 Harald Prickler, Burgenland Städte und Märkte. In: Österreichisches Städtebuch. Die Städte des Burgenlandes. 
Sonderdruck. Wien 1970, S. 23. 

10 Szölő Jövésnek Könyve ab Anno 1740 (Buch der Weintriebe ab Anno 1740). Városi Múzeum Kőszeg (Städtisches 
Museum Güns). 

Abb. 1: Günser Stadtansicht von Karl Schubert (1808), im Hintergrund die Weinberge
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Weintriebe hineingezeichnet. der Stadtschlüssel und der Weintrieb wurden im ausgehenden 16. Jahr-
hundert zu Stadtwahrzeichen von güns, so wie die Farbe grün und der richterstab die macht des 
richters im mittelalterlichen ofen symbolisierten.11 diese motive wurden der europäischen mittelalter-
lichen Kultur entnommen und vermittelten die botschaft, dass einerseits der Weinbau der wichtigste 
Wirtschaftszweig für die Stadt war und andererseits, mit welch großer Verantwortung der Stadtrichter 
von Güns das neue Wirtschaftsjahr anzufangen wusste. 

1.3 Wein als finanzierungsmittel
im 16. Jahrhundert entstand in güns ein gewisses System der grundherrlichen einkommen, zu deren 
Zahlung auch die Stadt Güns verpflichtet war. Die Lage war außerdem dadurch noch kompliziert, dass 
die Stadt – laut Vertrag von pressburg im Jahre 1491 – privatrechtlich an die Habsburger verpfändet 
worden war. nach der großen türkischen belagerung wurde die Stadt und Herrschaft an nikolaus Juri-
sics erblich weitergeleitet, der als frisch ernannter Freiherr zu einem landsmann in niederösterreich 
geworden war. Demgemäß stand ihm keine Steuerfreiheit zu. Ferdinand I. jedoch garantierte ihm, dass 
er von der landsteuer befreit sei, 1553 gewährte er ihm maut- und zollfreiheit auf die Waren und pro-
dukte – unter anderem auf die günser Weinausfuhr – aus dem privatrechtlich an die Habsburger ver-
pfändeten Westungarn.12 Der Herrscher verpflichtete demgegenüber die Stadt, den Handelsgewinn für 
den Wiederaufbau des städtischen Wehrsystems aufzuwenden. zwischen 1546–1564 wurde der Wie-
deraufbau aus dem gewinn des Viehhandels, zwischen 1564–1587 aus der ablöse des zapfenmaßes in 
güns gefördert. demzufolge wurde der Wein mittelbar zum Finanzierungsmittel beim Wiederaufbau 
der Stadtmauer. die zapfenmaßeinnahme wurde von den niederösterreichischen landständen in pacht 
genommen. 

1.4 eine kleine hohl- und flächenmaßgeschichte
Wie bekannt, stimmten die Hohl- und Flächenmaße in güns und rechnitz überein. die erklärung dafür 
war das mittelalterliche privileg der Stadt güns, mit dessen Hilfe die günser das recht hatten, auch 
rechnitzer Wein auszuführen.13 im mittelalter und in der Frühen neuzeit gab es eine ziemlich große 
Varietät in den Hohl- und Flächenmaßen. die maßeinheiten wie urna, eimer (emerl), pinte, Halbe 
bedeuteten in der theorie und praxis etwas anderes, unter einer bestimmten bezeichnung verstand man 
verschiedene Maßtypen (Abgabe, Lagerung, Handel, Schenkenmaß), deren Größe sich je nach Region 
änderte. 
es ist interessant, die bergrechtbücher aus dem Jahre 1552 zu analysieren, in denen insgesamt 460 Wein- 
gartenbesitzer registriert waren. Auf diese Weinbauern fiel 1552 ein Bergrecht von insgesamt 1 073 Eimer 
und 127 Halbe.14 Wenn man die Halbe auf eimer umrechnet, so konnte man aufgrund dieser berechnun-
gen feststellen, dass die günser der Herrschaft güns im Jahre 1552 insgesamt 1 085,3 eimer bergerecht 
zu zahlen hatten.15 umgerechnet auf das Flächenmaß kann so erschlossen werden, dass im Jahre 1552 

11 Sándor Bálint, Ünnepi kalendárium (Kalandarium der Feste), Bd 1. Budapest 1977, S. 313f.. 

12 FA Kőszeg, Geheimarchiv, Nr. 52-55: Wien, 11. Mai 1533; Wien, 7. Mai 1533; Wien, 7. Mai 1533; Wien, 28. Mai 1533. 

13 Harald Prickler, Vas megyei régi borűrmérétkek az észak-pannóniai mértékrendszer keretében (Alte Weinhohlmaße 
im Rahmen des nordwest-pannonischen Maßsystems). In: Vas Megye Múltjából (Aus der Geschichte des Komitates 
Eisenburg). Szombathely 1986 [Levéltári Évkönyv (Archivarisches Jahrbuch), Nr. 3], S. 74-107, hier S. 86f. 

14 FA Kőszeg, Regestrum Liber Promontorialis de Anno 1552, fol. 1-393. 

15 István Bogdán, Magyarországi hossz-, és földmértékek a XVI. században (Ungarische Längen- und Feldmaße im  
16. Jahrhundert). Budapest 1978, S. 192f. 
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der günser Weinberg 365,4 m2 ausmachte.16 Das deutet darauf hin, dass 1552 die Weingartenfläche in 
güns um 115 eimer kleiner war als hundert Jahre zuvor. nach der großen türkischen belagerung wurde 
um 40 ha weniger Wein gebaut als in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, da im Jahre 1552 die ge-
samtfläche nur 357 ha ausgemacht hatte.
1564 hätten die Günser noch 1 100 Eimer Bergrecht 600 fl. rh. einzahlen müssen, diese Summe wurde 
jedoch für die Befestigung der Stadtmauer aufgewendet.17 die ausständige urbarsteuer, die vom Wie-
ner Hof gleichfalls erlassen worden war, belief sich zur Zeit nur auf 472 fl. rh. 1619 wurde demgegen-
über 2 954 eimer bergrecht (ius montanum) konskribiert. diesem bergrecht war diesmal der zehnt der 
„beiden besten Keller” (insgesamt 188 Eimer) nicht zugerechnet. Diese Angabe macht umgerechnet 
971,4 ha aus, d. h. die Weinbaufläche in Güns war in den letzten 70 Jahren verdreifacht worden.18

der günser lokalhistoriker Kálmán chernel schätzte im 19. Jahrhundert die Flächengröße des günser 
Weinberges auf 810 ungarische Joch.19 im Vergleich zu den angaben am anfang des 17. Jahrhunderts 
können wir mit einer Flächengröße von 440 ungarischen Joch rechnen. ein günser eimer entsprach zu 
dieser Zeit 10,192 l. Der Zuwachs der Weinbaufläche stellt sich folgendermaßen dar: 1 085 Eimer 
(1552), 3 142 eimer (1619). es ist auffallend, dass in den weiteren bergbüchern aus dem 17. Jahrhun-
dert viel kleinere Werte angegeben werden, die aber aus steuertechnischen gründen bezüglich der 
Weinflächengröße nicht mehr interpretierbar sind. 

1.5 das günser statut auf den Weinberg und den ausschank
der Weinbau und die Weinproduktion sind ein spezieller betrieb, der bereits relativ früh reguliert war. 
die mittelalterlichen Statuten sind zwar verlorengegangen, doch die Statuten auf den Weinbau, Handel, 
ausschank, die Weinproduktion und die besteuerung aus dem 16. Jahrhundert sind bereits belegbar.20

das erste erhalten gebliebene Günser Statut wurde 1649 in insgesamt 54 artikuli abgefasst und 
stellt eines der ältesten ungarischen Statuten dar,21 wobei dieses Statut auch eine deutsche Fassung 
hat.22 in diese Statuten wurden auch die gesetze und normen des landes eingebaut. es handelt sich 
dabei um einen deutlichen Hinweis darauf, welch wichtiger Wirtschaftszweig der Weinbau in güns 
war. dieses dokument geht auf den Weinausschank, den Kauf und den Verkauf des Weingärten, die 
taglöhner und zahlreiche teilfragen ein, was im Wesentlichen das ganze Weinbauwesens in güns 
regulierte. 
das Statut legte großes gewicht auf die reihenfolge und ordnung des Weinausschankes, so war wäh-
rend des gottesdienstes (der predigt) in den Schenken und Wirtshäusern das ausschenken verboten. 
Wanderern und Kranken war es gleichfalls untersagt. als die Stadt ihren eigenbauwein ausschenkte, 

16 István Bariska, Kőszeg bortermelése a 13-18. században (Weinbau in Kőszeg vom 13. bis zum 18. Jahrhundert). In: 
Előadások Vas megye töténetéről (Vorlesungen über die Geschichte des Komitats Eisenburg) 4. Szombathely 2004 
(Archivum Comitatus Castriferrei 1), S. 15-28.

17 FA Kőszeg, Geheimarchiv, Nr. 69: Wien, 29. Oktober 1564. 

18 FA Kőszeg, Kőszeg város adóhivatalának iratai (Akten des Steueramtes der Stadt Güns), Konskriptionen, Kő. Jus Mon- 
tanum de Anno 1619. 

19 Kálmán Chernel, Kőszeg szabad királyi város jelene és múltja (Gegenwart und Geschichte der königlichen Freistadt 
Güns), Bd 1. Szombathely 1877, S. 24. 

20 FA Kőszeg, Kőszeg város tanácsának iratai (Akten des Gemeinderates der Stadt Güns), Acta Miscellanea (= Act. Misc.): 
Güns, 24. August 1548; 13. Febr. 1549; Wien, 26. Jan. 1567; Güns, 26. Jan. 1568 sowie Ülésjegyzőkönyv (Sitzungs- 
protokoll) 1576–1582, 28. Mai 1579, S. 151, Sitzungsprotokoll 1583–1591, 5. November 1583, S. 35. 

21 FA Kőszeg, Hivatali utasitások (Amtliche Statuten), Articuli seu Liberae ac Regiaeque Civtatis Kőszeg seu Güns, 1649.

22 FA Kőszeg, Amtliche Statuten, Artikuli seu Statuten […] 1649, So jährlich nach Erwähnung […]. 



301

war der ausschank von eigenbauwein der bürger verboten. Selbst die gasthöfe hatten ihre zeiger 
(Schilder) herunterzuholen. Stieß der Viertelmeister auf eine Übertretung des Verbots, so hatte er den 
Schuldigen zu bestrafen.
auch der Weinausschank der bürger und einwohner war reguliert. die Weineinfuhr war in Friedenszei-
ten nach dem St. Martinstag für denjenigen, der keinen eigenen oder reservierten Keller hatte, nicht 
möglich. Wer kein Haus in der innenstadt besaß, sondern ein Wohnhaus in den Vorstädten (Hofstädten, 
„Hóstat”), konnte nur hier, beim Eigenhaus in er Außenstadt, Wein ausschenken. Das Vorhandensein 
dieses artikulus deutet darauf hin, dass man dieses Verbot wohl oft übertreten hat. 
Für die Hauer war zwar der ausschank des eigenbauweines möglich, aber zwischen dem St. georgs- 
und St. martinstag war er für sie ausgeschlossen. es gab nämlich bürger, die eben diese von den Hauern 
angekauften Weine als eigenbauweine weiterzuschenken wünschten. diese tätigkeit wurde – ebenso 
wie der ankauf von fremden Weinen – hart bestraft. 
Wer kein Bürgerrecht in der Stadt Güns hatte, jedoch in der Stadt wohnte, hatte keine Möglichkeit, in 
der Stadt auszuschenken. Auch der anderswo gewachsene, jedoch mit Genehmigung eingebrachte Wein 
war hier zu verkaufen. Der Weinausschank war auch im in der Stadt befindlichen Schloss verboten. Die 
Weineinfuhr von hier aus war in güns gleichfalls ausgeschlossen. das Fass der Schuldigen wurde im 
Betretungsfall konfisziert. Der Schenk- und Gastwirt konnte nur mit beglaubigtem Weinmaß ausschen-
ken. im Statut war außerdem reguliert, dass der Weinausschank im Sommer, abends nach 8 uhr, im 
Winter nach 9 uhr verboten war. 
die regulierung des Weinberges wurde sehr sorgfältig durchgeführt, denn die Viehhaltung und die 
Weinproduktion (Weinbau) gerieten oft miteinander in Konflikt. Viele kümmerten sich nicht genug um 
die ordnung im Weinberg, und so entstand durch Schweine- und Viehzucht in den Weingärten großer 
Schaden. derlei Übertretungen wurden am härtesten bestraft. darum war das Weiden in den Weingär-
ten das ganze Jahr hindurch streng verboten, und dieses Verbot wurde im Verlauf der ganzen Weinlese 
aufrechterhalten. Das Recht zur Bestrafung stand dem Bergmeister auch in dem Fall zu, wenn jemand 
auf den Wegen in den Weingarten Schaden anrichtete. 
um missbräuche zu vermeiden, wurden für gewisse tage Sonderanordnungen erlassen. an Sonntagen 
nach dem mittagsläuten erlaubte das Statut vom St. georgstag (24. april) bis zum St. ursulatag  
(21. oktober) niemandem in die Weingärten zu gehen. es war genau festgelegt, wer wann sonntags in 
den Weinberg hinausgehen durfte. das Verbot betraf vor allem die zeit vor der predigt, bezog sich aber 
nicht auf den anständigen Wirt. oft wurden pfropfen, Weinstöcke und pfähle gestohlen, und die Schul-
digen wurden zur Strafe auf den pranger gestellt. die besetzung der raine zwischen den Weingärten 
wurde gleichfalls streng bestraft. das Wegräumen der Hottersteine ohne Wissen des nachbarn war 
verboten. laut Statut war den Weinbauern vorgeschrieben, die raine zu reparieren, wenn sie vom Vieh 
zerstört worden waren, und der bergmeister hatte erneut das recht, sie zu bestrafen, wenn die repara-
tur unterblieb. Das Statut verpflichtete außerdem die Weinbauern, die Wasserzuflüsse in Ordnung zu 
halten, und es war nicht genehmigt, Weinreben nach Hause zu bringen, da diese für das reparieren der 
bergwege bestimmt waren. 
es gab in güns eine eigene gesellschaftsschicht, die für die wohlhabenden bürger in den Weingärten 
allerlei Weibauarbeiten im tagwerk verrichteten: die taglöhner beziehungsweise die bereits erwähnten 
Hauer. die Vereinbarung zwischen den Weingartenbesitzern und den Hauern wurde speziell in einem 
Statut reguliert. es war Vorschrift, dass sie kein essen bekommen sollten. ihr taglohn wurde gleichfalls 
vom gemeinderat bestimmt, und die einhaltung der entscheidungen wurde strengstens kontrolliert. Für 
die taglöhnerarbeit in den Weingärten der Stadt hatten die bürger gesondert zu bezahlen. 
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Beim Verkauf eines Weingartens waren die Weingartenbesitzer verpflichtet, den Besitz den Verwand-
ten und nachbarn durch intervention von einem beglaubigten gemeinderatsmitglied, d. h. vom berg-
meister anzubieten. er hatte vor dem Stadtrichter eine Fassion über das immobiliargut abzustatten, 
die zugleich protokollweise registriert wurde. er sorgte dafür, dass der Verkäufer einen Fassionsbrief 
über den Weingarten und die zugehörigkeit gab. der neue besitzer konnte nur durch den Stadtrichter 
oder eine von ihm beauftragte person ins eigentum eingetragen werden. der Vorverkauf des Wein-
besitzes, die Störung des abmachungsgeschäftes, der nichtbeglaubigte besitzwechsel und die Ver-
pfändung waren streng verboten. diese Fassionsbriefe wurden vor dem gemeinderat öffentlich ver-
lesen. 
letztendlich wurde der Verkauf von gertraide, gewissen Holzwaren, unter anderem der von brettern, 
latten und rebenstecken auf dem städtischen markt ebenfalls verboten. im zusammenhang damit 
wurde auch die einfuhr von Holzbedarf für die Fassbinder und Wagner unter die Kontrolle der Stadt 
gebracht. 1599 wurde z. B. das Holzhacken für die Fassbinder im Kleinwald (Kiserdő) in Güns verbo-
ten, wenn sie dafür keine genehmigung hatten.23 außerdem wurden die Fassbinder und Wagner 1585 
ermahnt, weil sie nicht anständig die Kirchenfesttage eingehalten hatten.24

1574 wurde dem marktrichter in güns vorgeschrieben, die anwendung von falschen Weinhohlmaßen 
auszuschließen.25 obwohl dieses Statutum das leben scheinbar überregulierte, gab es damals doch ei-
nen gewissen parallelismus zwischen den örtlichen rechtsgewohnheiten und dem kaiserlichen recht 
(sowie nach 1648 dem ungarischen gewohnheitsrecht), wobei aber die örtliche rechtsgewohnheit ein-
deutig bevorzugt wurde.

2. das günser Weinbuch
das erste blatt des Weinbuches, Szőlő Jösésnek Könyve / Buch der Weintriebe, wurde 1740 eröffnet, 
obwohl die Vorlage des Weintriebes als Wahrzeichen um diese zeit bereits eine beinahe zweihundert-
jährige Tradition hatte. Die Eintragung der Abbildungen und Zeichnungen des Weintriebes erschien 
aber tatsächlich erst 1740 im Günser Weinbuch. Getrennt davon findet sich betont, dass man in die 
Weintriebe und in die Weinproduktion große Hoffnungen setzte.26

diese absicht geht klar aus der einleitung des Weinbuches hervor: die Günser wollten aus dem jewei-
ligen Stand der Weintriebe am St. georgstag (24. april) auf die voraussichtliche Weinproduktion im 
angegebenen Jahr schließen. die damaligen Weinbauern und Hauer waren sich dabei vollständig be-
wusst, dass das Weinprodukt zwischen dem St. georgs- und St. ursulatag (24. april und 21. oktober) 
noch von vielen weiteren Faktoren abhing, es durfte also nichts zusätzliches dazwischenkommen. 
doch gab es diesbezüglich erfahrungen genug, um behaupten zu können, dass das Weinprodukt vor 
allem von menschlicher arbeit bestimmt wird. 
obwohl im Weinbuch nur die jeweiligen Weintriebe-Abzeichnungen vom St. georgstag dargestellt sind, 
findet man darin trotzdem auch weitere wichtige Eintragungen für den St. laurentiustag (11. august) 
und für die Weinlese nach dem St. ursulatag zu lesen.27 das Weinbuch umfasst zwar die gesamte reife-

23 FA Kőszeg, Sitzungsprotokoll, 1593–1603, 22. Otk. 1599, S. 220. 

24 FA Kőszeg, Sitzungsprotokoll, 1583–1591, 21. Juni 1585, S. 221. 

25 FA Kőszeg, Act. Misc. 1574 [ohne Tag und Monatsangabe].

26 Aladár Visnya, Szőlő Jövésnek Könyve (Buch des Weintriebes). Búvár 1. September 1935, S. 1. 

27 István Bariska, Die lebendige Tradition von „Szőlő Jövésnek Könyve” (des Weinbuches) in Kőszeg. In: Honismeret 
(Heimatkunde) 7/5-6 (1979), S. 96-100. 
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zeit, doch werden nicht nur anhand des reifezustandes eines einzigen tages Folgerungen gezogen. die 
Forscher nahmen in diesem zusammenhang stets an, dass unsere Vorgänger naiv waren und sich ihre 
nach den Weintrieben abgefassten prognostiken ausschließlich auf den reifezustand am St. georgstag 
bezogen hätten. Es ist jedoch das Gegenteil der Fall ist: sie hoben drei Stichtage hervor, beim ersten 

Abb. 2: Seite aus dem günser Weinbuch Eintragung aufs Jahr 1827
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wurden zeichnungen der Weintriebe aus den verschiedenen Fluren des günser Weinbergs beigefügt, 
bei den letzten beiden wurden dagegen nur schriftliche eintragungen gemacht. 
die erste eintragung mit abbildungen der einzelnen Weintriebe ist deshalb spezieller, weil das örtliche 
Wirtschaftsjahr immer mit dem St. Georgstag begonnen wurde. Da die Weinwirtschaft „den nützlichs-
ten Wirtschaftszweig der löblichen Stadt” bildete, wurde beschlossen, auch die gezeichneten und ge-
malten Abbildungen der jeweiligen Weintriebe einzutragen.28 das bezog sich aber nur auf die städti-
schen Weine, nicht unbedingt auf die Weinwirtschaft der bürger. Über die städtischen Weinkeller hatten 
die Kellermeister monatlich rechenschaft abzulegen. die erhalten gebliebenen rechnungen der Keller-
meister informieren uns ausgiebig über die praxis der städtischen günser Weinwirtschaft, die in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch politisch geprägt war. die 1731 erlassene Carolina Resolutio 
verletzte nämlich tief die interessen der protestantischen amtsträger, weil in ihr die amtliche eidesleis-
tung auf die Heiligen auch für Protestanten verpflichtend gemacht worden war. Im Jahre 1740 wurde 
der nächste protestantische bürger deshalb nicht zum Kellermeister gewählt, weil er dazu nicht gewillt 
war: „ob non depositionem decretalis formulae juramento e beneficio”.29 der erste lutherische Keller-
meister in güns wurde 1761 gewählt.
das Günser Weinbuch behandelt interessanterweise nicht die städtische Weinkellerei, doch es infor-
miert uns mehr oder weniger ausführlich darüber, welchen Fluren die Weintriebe entnommen wurden. 
unter den im Weinbuch angeführten Fluren sind z. b. die folgenden zu lesen: Kalchgraben, König, 

28 FA Kőszeg, Sitzungsprotokoll, 1745–1748: 3. Jänner 1746, S. 243.

29 FA Kőszeg, Kőszeg Város Házipénztárának iratai (Akten des Haushaltskasse der Stadt Güns), Vegyes számadások 
(Gemischte Rechnungen), Pinceszámasádok (Kellerrechnungen), Decima vini annualis cannotatio. Borlajstrom 
(Weinverzeichniß), 11. Jänner 1740. 

Abb. 3: Die Seiten des Buches mit den Jahren 1891–1892
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Steiger, römer, Wachtelsack, rosstauscher, eisgrubel und lange Schützengraben.30 Es muss jedoch 
hinzugefügt werden, dass im Weinbuch erst ab 1930 die Flurnamen aufgezeichnet wurden. Früher war 
die bestimmung des Herkunftsortes einfacher.
ab 1869 wurde der name des ungarischen und des deutschen Weinberges (bzw. der des unteren und 
des oberen berges) angegeben. um das ganze mit einem Vergleich zu erklären, muss man sich ein 
ziffernblatt vorstellen, auf dem sich die ungarischen Weingärten zwischen 7 und 9 uhr, die deutschen 
auf der übrig gebliebenen Fläche befanden. dies entsprach in gewissem Sinne der ethnischen Vertei-
lung der Weingartenbesitzer. ursprünglich waren auch die Vorstädte der Stadt güns nach der deutschen 
(Sziget) und der ungarischen bevölkerung benannt. mit den Kauf- und Verkaufsgeschäften sowie mit 
der Vererbung von Weingütern wurden auch die Weinberge ethnisch gemischt, die ursprüngliche be-
nennung der Weinberge blieb jedoch erhalten. 
der Kalchgraben lag z. b. im ungarischen Weinberg, der König im deutschen. nur ein einziges mal 
wurde zwischen 1740 und 1930 auch der genaue Flurname genannt, nämlich 1749, als der Weintrieb 
dem sogenannten Lajtár („Layter”) entnommen wurde. Matthias Bél (1684–1749), der berühmte unga-
rische gelehrte, verwendete in seinem Werk mit dem titel De vineis et vino hungarico generatim den 
Flurnamen „Lajtár”, den er irrtümlich mit dem Flurnamen „Lovas” („dem großen Reuter”) identifizier-
te.31 dieser Flurname wurde bis auf den heutigen tag in güns nicht weit vom Hotter der gemeinde 
doroszló (grieselsdorf) überliefert.32

Man muss zur Kenntnis nehmen, dass der jeweilige Entnahmeort des Weintriebes am St. Georgstag erst 
ab 1930 feststellbar ist. das ist damit zu erklären, dass die mikroklimatischen unterschiede so große ab-
weichungen aufwiesen, dass es sich lohnte, auch die angegebenen Flurnamen ins Weinbuch einzutragen. 
es ist kein Wunder, dass aufgrund dessen solche Fluren, wie Kalchgraben, König, Steiger, römer, 
Wachtelsack, rosstauscher, eisgrubel und langer Schützengraben, bevorzugt wurden. 
Über diese Flurnamen wissen wir, dass sie bereits im 15. Jahrhundert existierten. einer der besten un-
garischen germanistikprofessoren, der in Ödenburg gebürtige Karl mollay, erwähnte öfter, dass ein 
Flurname ein Dreivierteljahr vor seiner schriftlichen Registrierung – in unserem Fall vor 1552 – schon 
vorhanden gewesen sein muss. diese erkenntnis weist darauf hin, dass die oben angeführten namen 
der günser Sammlungsorte der Weintriebe – gemäß der Flurnamenforschung – bereits älter als fünf-
hundert Jahre alt waren. 
1979 wurde ein ausweis angefertigt, nach dem zwischen 1930 und 1979 insgesamt 200 Weintriebe im 
günser rathaus vorgezeigt worden waren. 20% davon kamen aus dem Kalchgraben, 13% aus dem 
König. diese beiden Fluren standen an der Spitze der rangordnung der orte, woher die Wahrzeichen 
(Weintriebe) genommen wurden.
es lohnt sich ein Überblick, welche Weinsorten in diesen eintragungen vorkommen. darüber sagt das 
Weinbuch Folgendes: 

der echte günser Wein ist der blaufränkisch, anders der aus burgunder gemachte rotwein sowie 
der Furmint (oder wie unser Volk es deutsch sagt: g'máni, d. h. gemainer) und die aus dem Welsch- 
riesling gewonnenen Weißweine. diese haben in besseren Jahren solche Qualität, welche auch zu 
den Weinen von besseren Weingegenden zu zählen sind. in schlechteren Jahren sind sie außeror-

30 Bariska, Die lebendige Tradition (wie Anm. 27), S. 96-100.

31 Mátyás Bél, A kőszegi borról (Über den Günser Wein). In: Magyarország népének élete (Das Leben der Ungarn um 
1730). Budapest 1984, S. 422.

32 Vas megye földrajzi nevei (Die geographischen Namen des Komitates Vas). Szombathely 1982, S. 60.
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dentlich sauer. in den letzten zwei Jahrzehnten verdarben viel Weinbauern den günser Wein 
durch die Pflanzung solcher Uhudlersorten wie Delavara, Othello und Nova.33

diese meinung stammt von einem Weinexperten und hört sich sehr streng an. die uhudler bilden kei-
nen teil der günser Weinkultur, doch bedarf es dafür einer begründung.

der bereits erwähnte enzyklopädist aus dem 18. Jahrhundert, matthias bél, und sein mitarbeiter Jo-
hann matolai (1774–1840) schrieben sehr viel über den günser Wein. matthias bél zitierte oft ein Werk 
mit dem titel Hungariae antiquae et novae prodromus, in dem er die geschichte des Ödenburger Weins 
behandelt hatte. Johann matolai unterzog nun auch den günser Wein einer oftmaligen Kontrolle. er 
destillierte ihn und zerlegte ihn in seine bestandteile. er wollte wissen, woraus er zusammengesetzt sei 
und wieviel er davon enthalte. Sein Werk De vino Kőszögiensi gilt als grundwerk über den günser 
Wein, das matthias bél verwendet hat. das ursprüngliche manuskript liegt noch heute im regionalen 
evangelischen archiv, in der sogenannten ráday-Sammlung.34

Über die günser Weine schrieben also matthias bél und Johann matolai das bisher ausführlichste Werk. 
auch in diesem buch wurde die Frühreiferebensorte augusta (goher) erwähnt. infolge der frühen 
Weinlese ist sie in gleicher Weise geeignet für die Weinherstellung wie der zirfandel (cyrobotrus) oder 
der Muskateller (Muscatula, Muschkateller), den man mit säuerlichem Wein zu mischen pflegte. Er war 
hauptsächlich als tafelwein beliebt. als weitere Weinsorte wurde der Furmint (tumidula, zapfelen) 
beschrieben, der in Ödenburg als beste Weinsorte erwähnt wurde. er wurde auch in güns dicht ge-
pflanzt. Der Furmint verbesserte nämlich die leichten Weine, er verlieh ihnen Kraft und verbesserte ihre 
Farbe, die dem Gold ähnelte. Die sogenannte Weißrebe (Fejérszőlő) war nicht so edel wie der Furmint, 
ihre Frucht war jedoch reichlicher und hielt sich ausgezeichnet. Im Béls Werk wurde noch eine weitere 
rebensorte erwähnt, die in güns buchhändler (buchhendler) genannt wurde. bél selbst wusste auch 
nicht, warum. der goher und zirfandel gab diesem die Süßigkeit, der muskateller den duft, die Weiß-
rebe (Fejérszőlő) die ergiebige Frucht. Miteinander gemischt, ergab sich dann je ein eigener Name für 
die Weine. es existierte noch eine weitere Sorte, der sogenannte zoller, der ergiebig Frucht trug, er war 
jedoch keine häufige Rebensorte in Güns. Die sogenannte Steierische Weinbeere wird hier als eine 
Weinsorte zweiter Klasse dargestellt. ihr nachteil war eine dünne Schale, weswegen sie empfänglich 
war für vorzeitige Fäulnis. Weiters gab es noch eine lombardische Sorte, die sogenannte, lampertwein-
traube, und zuletzt die sogenannten Geisdutten, die aber als Tafeltrauben galten, die sich jedoch lange 
hielten.35

mehr als hundert Jahre später führte Kálmán chernel in seinem Werk die folgenden Weinsorten auf: 
Furmint oder Szigeti (mosler, zapfner, zapfeter, gemainer).36 nach chernel waren sie alle ausgezeich-
nete Weinsorten, aber Spätlesetrauben und sehr empfindlich. Er meinte, die Bezeichnung Furmint ver-
weise auf ihre urheimat Friaul (Forum Julii), d. h. Forli (Forum livii) hin, das zugleich auch als die 
Urheimat für die heimische Pflanzung in Güns galt. Neben dem Furmint wurde noch der Blaue Groß-
burgender hervorgehoben. der meinung von chernel nach wäre die bezeichnung als blauer gemain 
(gamayn) richtiger. es handelte sich dabei um einen schmackhafteren rotwein, der den Frühlingsfrös-

33 Stadtmuseum Kőszeg, Weinbuch, Eintragung 1929, ohne Seitenzahl. 

34 Ráday-Sammlung, Budapest, K. O. 8. 

35 Bél, A kőszegi borról (wie Anm. 31), S. 425f. 

36 Chenel, Kőszeg (wie Anm. 19), S. 22-26. 
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ten widerstand und eine reichhaltige Lese lieferte. Er berichtete außerdem noch über diejenige Günser 
Weinbauern, die den rheinriesling, den traminer und Welschriesling sowie den gemischten Klewner 
lieber anbauten. als günser Weinbauer fügte er hingegen hinzu, dass der Furmint am besten zu den 
örtlichen Weinbauverhältnissen passe. diese Weinsorten waren das ganze 18. Jahrhundert hindurch die 
beliebtesten in güns, mit ausnahme des beliebten großburgunders, der damals noch gar nicht erwähnt 
wurde. chernel betonte immer wieder, dass die Weißweinsorten früher in güns beliebter waren als die 
rotweine. 

bildnachWeis

Sämtliche Abbildungen stammen vom Verfasser.
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die reblauskatastrophe in ungarn1

Zsigmond Csoma

ab mitte der 1870er Jahre erlebte die ungarische Weintrauben- und Weinkultur schlechte Jahre. die 
reblaus, aus Westeuropa eingewandert, verbreitete sich allmählich in den berühmten, traditionellen 
Weinbaugebieten und vernichtete die Weintrauben. mehr als 25% der bevölkerung des landes lebten 
unmittelbar vom anbau der Weintrauben und vom Weinhandel. 

In vielen historischen Weingegenden von Ungarn war die Viehzucht oder der Anbau anderer Pflanzen-
arten nicht bedeutend und der Weinbau der einzige betriebene landwirtschaftszweig. die zerstörung 
durch die phylloxera galt deshalb in den ungarischen Weingebieten als eine elementare Katastrophe, 
„[…] die statt den Weintrauben angebauten Kartoffeln und der mais sind ärmliches brot; zum Sterben 
ist es in den meisten Weingegenden zu viel, zum leben zu wenig.“ nach der ersten zerstörung der 
reblaus in pancsova, die 1875 registriert wurde, erreichten die Schädlinge bald die Weinberge am  
Plattensee. 1878 erschien die Phylloxera in Balatonfőkajár und 1888 in Kenese. Der Pfarrer von Kenese 
berichtete 1885 in der Historia Domus: 

1 Dieser Beitrag wurde nach der im Literaturverzeichnis angeführten wissenschaftlichen Veröffentlichungen des 
Autors erstellt. Die Abbildungen 4-10 stammen von der Bildtafel des Autors: „Die Reblaus (Phyloxera) in Ungarn“. 

Abb. 1: Karte der Weinbaufläche (Weiß-, Rot- und Schiller- oder Roséwein) in Ungarn vor der Reblauskatastrophe (1875); 
nach der Statistik von Károly Keleti (1875) Budapest.
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mehrmals habe ich schon über die phylloxera geschrieben, und diesmal kann ich meine berichte 
darüber abschließen. in Kenese, wo es – wie bekannt – 1873 noch die größten Weingärten  
(896 Katastraljoch) gab, gibt es keine Weinreben mehr.

die reblaus verbreitete sich am ufer des plattensees; von osten aus der richtung von Sóly, und vom 
Westen aus der Richtung von Keszthely kommend. János Keőd aus Balatonfüred machte sich Sorgen 
um die bevölkerung des plattenseeufers, die vom Weintraubenanbau lebte. aufgeregt brach es aus ihm 
heraus: 

Wenn bei uns die Weintrauben ausgerottet werden, kommen 80 000 menschen an den bettelstab 
und müssen nach bosnien auswandern, um ziegenhirten zu werden.

am nördlichen ufer des plattensees verbreiteten sich die Schädlinge wie ein lauffeuer. die reblaus erschien 
1882 in Vörösberény, 1883 in paloznak  
und 1884 auf den Weinbergen von lovas. 
1889 wurden die Weinkulturen um balaton-
füred und 1890 in tihany zur gänze vernich-
tet; in Aszófő und Örvényes ebenso. Die 
Weinberge von Kővágóörs-Révfülöp bzw. 
dem Káli-becken wurden von der phylloxera 
erst später betroffen, deshalb galten diese 
Weingegenden als die letzte möglichkeit für 
arbeit der am nördlichen ufer des platten-
sees lebenden tagelöhner und Winzer. 1892 
waren aber schon die Weinberge bei Kö-
veskál kahl. die Situation wird in schockie-
renden berichten geschildert: 

Auf den Weinbergen, die aufgepflügt werden konnten, baut man Gerste und Roggen an; wenn der 
Winzer durstig ist, schaut er sich den plattensee an! […] das Volk trinkt statt Wein nun Schnaps 
und rum, und diese schaden der gesundheit – wir gehen zugrunde!

die bevölkerung am plattensee konnte den Schock der totalen Verarmung nur schwer zur Kenntnis 
nehmen. 1890 wurde in balatonfüred über folgende tragische ereignisse berichtet: 

[…] in unserem dorf haben sich vier personen das leben genommen; sie begingen Selbstmord, 
zwei mit Waffe und zwei mit Seil. Drei von ihnen waren junge, starke, arbeitstüchtige Familien-
väter; sie nahmen sich in ihren Weinkellern das le-
ben, und dieser umstand zeigt eindeutig den grund 
ihrer Verzweiflung.

in Keszthely und in anderen transdanubischen dörfern 
warben die Vertreter der Schiffsgesellschaften um diejeni-
gen, die nach amerika oder Slawonien auswandern woll-
ten. der Staat ließ anfang der 1890er Jahre große immune 
Sandgebiete parzellieren, wo die reblaus keine Schäden 
anrichten konnte, daher wurden die Weinkulturen auf die-
sen gebieten nicht vernichtet. auf diese Weise entstand 
am südlichen ufer bei balatonkeresztúr die maria-an-

Abb. 2: Die großen Schäden durch die Reblaus in den Weinbergen des  
bekannten ungarischen Weinbaugebiets Tokaj. Aus: Vasárnapi újság (Sonntags- 
blatt) 1, 1866. 

Abb. 3: Die großen Schäden durch die Reblaus im 
Tokajer Weingebiet. Aus: Vasárnapi újság (Sonn-
tagsblatt) 1, 1866
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pflanzung; hier bekamen die Besitzer der am nördlichen Ufer gegenüberliegenden Weinbaugebiete Par-
zellen mit Sandboden. nach den anfänglichen mängeln und unsicherheiten begann die bestockung der 
neuen Weinbaugebiete mit Siebenmeilenschritten. die kahle Weide wurde in Weingärten umgewandelt, 
und so gestaltete sich hier eines unserer jüngsten Weinbaugebiete: die Weintrauben- und Weinkultur am 
südlichen plattenseeufer.
nach der vollkommenen Katastrophe begann die rekonstruktion des ungarischen Weinbaus mit an-

pflanzungen auf Sandboden bzw. mit der Neu- 
pflanzung von – auf amerikanische Unterlagen 
gepfropfte – edlen Weintraubensorten.
mehrere orts- und Straßennamen des landes und 
von buda zeugen auch heute noch von der unter-
gegangenen ehemaligen Weintrauben- und Wein-
kultur vor der reblauskatastrophe. die einwoh-
ner der Hauptstadt nehmen im rasenden und sum-
menden Verkehr zumeist gar nicht wahr, dass 
dort, wo jetzt große, verkehrsreiche Straßen ver-
laufen, früher fruchtbare Weinberge standen. die 
sich sehr schnell vermehrende phylloxera rottete 
in den 1880er Jahren die berühmten budaer 
Weintrauben vollständig aus. So verschwand die 

aus dem mittelalter stammende Weinkultur, die noch von den deutschen ansiedlern eingeführt worden 
war, und zugleich verschwand auch die Rotweinkultur vom Balkan, die die vor den Türken fliehende 
südslawische bevölkerung mitgebracht hatte.
die ausrottung der Weinkultur gefährdete nicht 
nur den lebensunterhalt der Weinbergbesitzer, 
sondern auch den der Hauer, die vom Weinanbau 
lebten. die Hauer im tabán, Víziváros/Wasser-
stadt und Óbuda/altofen fanden keine arbeits-
möglichkeiten mehr.
im Juni 1884 waren die Weinberge auf dem 
Schwabenberg, márton-berg, Sas-berg und im 
‚lustriedel’ schon von der reblaus erobert, bis hin 
zur grenze von budaörs. damals hatte man die 
Schädlinge auf dem gellért-berg noch nicht ent-
deckt. einen monat später bemerkte man aber, 
dass die Weintrauben nicht nur hier, sondern auch auf der Gazdagrét/Reichenwiese, Kőérberki-Flur, auf 
dem Viga-Hügel, im Kuruc-tal und im miksa-graben von der phylloxera angegriffen waren. damit 
war das Schicksal der bekannten budaer rotweintrauben besiegelt. umsonst säte der städtische Haupt-
gärtner die von der Hauptstadt geschenkten Weintraubensamen – es half nichts mehr.
nicht einmal die gegen die Verbreitung der reblaus in Óbuda errichtete Kapelle bot Schutz vor der 
ausrottung der Weintrauben. unter den tagelöhnern kam es sogar zu einem kleineren aufruhr, als die 
vom amt bestellten personen die reblaus mit Schwefelkohlenstoff bekämpfen wollten.
Die Neupflanzung der Weintrauben konnte nur durch gepfropfte amerikanische Unterlagen erfolgen. 
diese unterlagenreben hatten damals einen großen Wert. im november 1893 wurden zum beispiel 

Abb. 4: Diverse Reblausarten. Die ersten Zeichnungen im Buch 
Borászati Lapok (Blätter für Weinkunde), 1880, 83. 

Abb. 5: Weinstöcke und bäuerliches Leben im Weinberg von 
Csákvár (Komitat Fejér) vor der Reblauskatastrophe. (Foto- 
archiv des Kommitatsmuseum Fejér/Székesfehérvár)

 

 
 
Abb. 4: Diverse Reblausarten. Die ersten Zeichnungen aus: 
Borászati Lapok (Blätter für Weinkunde), 1880, S. 83 
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diebe gefangen, die in der Flur ‚Árok sor’ solche 
unterlagenreben stehlen wollten – sie wurden hart 
bestraft. der Wert und die rolle der immunen 
Sandböden von buda erhöhten sich im hohen 
maße, weil sich die reblaus darin nicht verbreiten 
konnte. man kannte in ungarn die europäische 
Vorgeschichte der totalen zerstörung durch die reb- 
laus in den eingewurzelten Weingebieten, deshalb 
beschäftigte man sich bereits mit der Frage der be-
sorgung und Anpflanzung von Obstbaumsetzlin-
gen. So hatten die Hauer von buda und pest, die 

durch die phylloxera ihre arbeitsmöglichkeit verloren hatten, durch den anbau von obstbäumen ei-
nen lebensunterhalt.
im Jahr 1880 wurden die Weintrauben in pócsmegyer, 
leányfalu und tahitótfalu (nördlich von budapest, Kom-
mitat pest) vernichtet. die reblaus verursachte sogar in 
Szentendre große armut. die damals durch einen regen 
Weinhandel gekennzeichnete Kleinstadt nannte man zu 
dieser zeit die ‚Stadt des elends’. Sie verlor ihre wichtig-
ste einnahmequelle, und die heimischen tagelöhner 
mussten in der Hauptstadt arbeit suchen; dabei ging oft 
das Familienleben der pendler zugrunde. die durch die 
reblaus verursachten wirtschaftlichen Schäden und die 

Verarmung führten auch hier zur auswanderung nach amerika.
In der fachmäßigen Neupflanzung und Bearbeitung der Budaer 
Weinberge erreichte promontor-budafok die herausragendsten er-
gebnisse. trotzdem wurden die Weinberge auf Kalkboden meis-
tens nicht neubepflanzt, sondern Obstgärten mit hauptsächlich 
Pfirsichen angelegt. Auf der Szentendre-Insel im Donauknie ent-
wickelte sich auf den ehemaligen Weinbergen der anbau von bee-
renfrüchten.
in den traditio-

nellen Wein- und Weintraubengegenden brachte der 
durch die reblaus verursachte Schaden letztlich die 
rekonstruktion und modernisierung der ungarischen 
Weintrauben- und Weinkultur mit sich.

der schWefelkohlenstoff

der Schwefelkohlenstoff wurde zuerst in Frankreich zur bekämpfung der reblaus verwendet. die me-
thode hatte erstmals Freiherr louis Jacques de thénard vorgeschlagen. aber wegen anfänglicher miss- 
erfolge gab man diese wieder auf. die Versuche wurden aber erst 1873 mit einer anderen dosierung 
fortgesetzt und diesmal mit beträchtlichen erfolgen. zuerst schlug man vor, den Schwefelkohlenstoff 

Abb. 9: Zwei historische Pflüge für die Weingartenarbeit.

Abb. 6: Weinbaumethoden: Reichlich ausgepflanzte neue 
Setzlinge. Aus: Magyarország szőlőtermelésének múltjá és 
jelene (Ungarns Weinkultur in Vergangenheit und Gegen-
wart), 1896, S. 174. 

 
Abb.6: Weinbaumethoden: Reichlich ausgepflanzte  
neue Setzlinge. Aus: Magyarország szőlőtermelésének  
múltjá és jelene (Ungarns Weinkultur in Vergangen- 
heit und Gegenwart), 1896, S. 174.  
 

Abb. 7: Geräte und Methoden der Bodenbearbeitung im 
Weinbau (Pflügen, Kultivieren) mit Pferden: Gespann 
zum Pflügen im Weingarten mit Kummetgeschirr. Aus: 
Gyümölcs/ Der Obstgärtner 1897, 232/48). 

 
Abb. 7: Geräte und Methoden der Bodenbe- 
arbeitung im Weinbau (Pflügen, Kultivieren)  
mit Pferden: Gespann zum Pflügen im Wein- 
garten mit Kummetgeschirr. Aus: Gyümölcs/  
Der Obstgärtner 1897, 232/48). 
 

Abb. 8: Häufelpflug, diesen konnte man beim 
Eisenhändler Antal Fromm bestellen. Aus: 
Borászati Füzetek (Hefte für Weinkunde), 
1872, S. 640.

  
Abb. 8: Häufelpflug, diesen konnte man 
beim Eisenhändler Antal Fromm bestel- 
len. Aus: Borászati Füzetek (Hefte für  
Weinkunde), 1872, S. 640. 
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zweimal pro Jahr einzusetzen, später vertrat man die meinung, dass er nur einmal pro Jahr verwendet 
werden sollte. in ungarn verbreitete sich der Schwefelkohlenstoff nicht überall, in transdanubien (am 
rechten ufer der donau) wurde 1896 in den verseuchten Weingebieten nur 1 363 ha mit diesem Stoff 
behandelt. 
Der Wirkstoff, das Kohlen-Dysulfid, ist eine flüchtige und durchsichtige Flüssigkeit mit einem unan-
genehmen, einem faulen Ei ähnlichen Geruch. In flüssigem Aggregatzustand ist er leichter als Was-
ser, in gasförmigem Aggregatzustand schwerer als Luft. Er verflüchtigt sich sehr schnell und ist 
leicht entflammbar. Den Arbeitern, die damit arbeiteten, war das Rauchen strengstens verboten – die 
Fachliteratur lenkte die aufmerksamkeit nachdrücklich darauf. im Káli-becken wurden die Fässer 
mit Kohlen-Dysulfid bei temporaler Lagerung aus Vorsicht mit Erde bedeckt, damit die Fässer am 
Rand der Felder weder erhitzt noch von einem Blitz getroffen oder einem Funkenflug entzündet wer-
den können.
den Schwefelkohlenstoff konnte man am anfang nur in den staatlichen lagerhäusern der Winzerschu-
len von bihardiószeg, tarcal und ménes bzw. in den Kommissionslagerhäusern kaufen, die in den 
Weingegenden aufgestellt wurden.
der Schwefelkohlenstoff wurde in der staatlichen Schwefelkohlenstoff-Fabrik von zalatna (Siebenbür-
gen) hergestellt. 1898 war aber das maß der Vorbestellung so hoch, dass das ministerium 57 eisenbahn-
wagen Schwefelkohlenstoff aus marseille importieren ließ. 20 Wagen davon wurden im staatlichen 
Schwefelkohlenstoff-lagerhaus in tapolca deponiert. der Stoff konnte ab 1899 nicht weit vom Káli-be-
cken, in Keszthely (in balatonederics), beim Landwirtekreis der Umgebung von Keszthely, oder im 
tapolca, beim Verein der Plattensee-Umgebung für die Reblausbekämpfung gekauft werden.
In Kővágóőrs behandelten die führenden Landwirte 
die Weintrauben schon seit 1890 mit Schwefelkoh-
lenstoff, daher fielen diese Weinbaugebiete der Reb- 
laus nicht zum opfer. die Sachverständigen, die in 
die umgebung eine Studienreise machten, waren 
folgende personen: elekné Székely, János alpár, 
mihály Herczeg, János laki, den evangelischen 
pfarrer Sándor Czuppon, Lőrinc Gál, István Szallár 
und das Weinbaulandgut der Familie esterházy. 
Hier wurden nämlich die Weintrauben auf beson-
ders moderne Art und Weise angebaut. Ferenc Csekő 
berichtete in der Weinbauzeitschrift aus monoszló: 

Voriges Jahr fingen wir zu dritt an, die Weintrauben mit Schwefelkohlenstoff zu schützen (1890). 
die arbeiter stopften die löcher zuerst nur mit der Ferse, aber im Juni ließen wir die löcher mit 
eisenstöcken stopfen. es gibt aber einen unverkennbaren unterschied zwischen den mit dem 
Schwefelkohlenstoff behandelten und den damit nicht behandelten Weintrauben. meine Hauer, 
die kleinere Weingärten besitzen, sind auch bereit, eine Vereinigung zu schließen und die Schwe-
felkohlenstoffbehandlung einzuführen.

im Jahr 1891 berichtete er, dass sich das imprägnieren des bodens mit Schwefelkohlenstoff auf den 
Weinbergen von monoszló intensiv verbreite und schon allgemein verwendet werde. auch in balaton-
henye bediente man sich dieser methode; der reformierte pfarrer Károly raksányi spielte dabei eine 
leitende und ausschlaggebende rolle. 1893 schrieb er: 

Abb. 10: Dampfpflug nach John Fowler im Weingarten beim 
Wenden, Kelenföld (südlich von Buda). Aus: Kőztelek (mitt-
lere Grundstücke), 1896, II, S. 1527.

 
Abb. 10: Dampfpflug nach John Fowler im Weingarten  
beim Wenden, Kelenföld (südlich von Buda). Aus:  
Kőztelek (mittlere Grundstücke), 1896, II, S. 1527. 
 



314

manche von uns verwenden den Schwefel-
kohlenstoff und wir bieten den tagelöhnern 
den lebensunterhalt, deren zahl ziemlich 
sank, weil ein beträchtlicher teil von ihnen 
nach Kecskemét zog, um dort als Winzer zu 
arbeiten […].

bei der praktischen anwendung des Schwefelkoh-
lenstoffes halfen die bei den staatlichen Winzer-
schulen tätigen Vorarbeiter zur reblausbekämp-
fung mit, die von den Weingartenbesitzern ange-
stellt worden waren. dafür musste man beim di-
rektorium der Winzerschule oder beim lokalen 
Weinbauinspektor ein gesuch einreichen. die Vor-
arbeiter zur reblausbekämpfung verlangten einen mäßigen tagelohn und halfen den Weingartenbesit-
zern gegen Vollverpflegung und Reisekosten. Das war eine günstige Möglichkeit, besonders in der 

anfangsperiode der anwendung des Schwefelkohlenstoffes, 
weil man allein mit Hilfe von Sachbüchern die behandlung nicht 
gut und sicher durchführen konnte. auch die Studenten der Win-
zerschule halfen den Weingartenbesitzern regelmäßig bei der 
praktischen arbeit; ihre Hilfe konnte ebenso beim direktorium 
beantragt werden.
in der Fachliteratur wurde vorgeschlagen, den boden einmal pro 
Jahr, im Herbst, nach der Weinlese oder im Frühling, vor dem 
antreiben der Weintrauben, mit Schwefelkohlenstoff zu impräg-
nieren. Wenn der boden feucht und gebunden war und deshalb 
nur schwer trocknete, konnte man die methode auch im Som-
mer, in der periode zwischen der Weinblüte und der traubenrei-
fe anwenden. bei regenwetter und im schlammigen boden war 
ein imprägnieren des bodens nicht durchführbar. es wurde für 
den stark ausgetrockneten, aufgesprungenen boden auch nicht 
vorgeschlagen, weil das gas so schnell entwich, dass es nicht 
gegen die wurzelschädigende reblaus wirksam werden konnte.
die tagelöhner, die die behandlung durchführten, sorgten auch 

für die Sauberhaltung der maschinen. auf die notwendigkeit dieser täglichen arbeit wurde gleichfalls 
in der Fachliteratur hingewiesen. nach gründlichem Waschen wurden die lederteile der maschinen mit 
Vaseline oder glyzerin eingeschmiert; Öl oder Schmiere durfte man dafür aber nicht verwenden.
die Schwefelkohlenstoff-behandlung bestand aus mehreren teilen. der Stoff lagerte in eisernen Fäs-
sern am rand der Felder, wurde in Kannen gepumpt und dann aus den mit Hals versehenen Kannen 
durch einen trichter in die maschine gegossen. bei den maschinen mit glaswalze konnte man sehen, 
wie viel Flüssigkeit noch in der maschine war und man vermochte so, eine Überdosierung zu vermei-
den. die alten leute, die darüber befragt wurden, erinnerten sich nicht mehr genau daran, wie man die 
nötige menge der Flüssigkeit feststellte; laut ihren mitteilungen genügte es, den Kolben zwischen dem 
griff ein- oder zweimal zu drücken. natürlich konnten sich die tagelöhner deshalb nicht so genau er-

 
Abb. 11: Arbeitsgruppe bei der Schwefelkohlenstoff-Behand- 
lung. Aus: Vezérfonal…(Leitfaden…), nach 1, 1899. 
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Abb. 12: Apparat zur Schwefelkohlenstoff-Be-
handlung. Aus: Vezérfonal…(Leitfaden…) 
nach 1, 1899.
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innern, weil sie vom Winzer nur die aufgabe gestellt bekamen, den Kolben ein-, zwei- oder dreimal zu 
drücken. die dadurch in den boden gekommene Flüssigkeit entsprach der in der Fachliteratur ange-
gebenen Wirkungsmenge. diese menge wurde in ungarn für zu groß gehalten, und auch in Frankreich 
arbeitete man mit kleineren dosen. die arbeiter konnten die auszuspritzende menge mit dem drücken 
des Kolbens regulieren; bei einem schwächeren drücken kam weniger Flüssigkeit in den boden. die 
auf diese Weise behandelten Weintrauben mussten gedüngt werden. nach der behandlung entwickelten 
sie sich etwas langsamer. die damalige Fachliteratur schlug auch vor, die mit Schwefelkohlenstoff 
imprägnierten Weingärten, dreijährig gründlich zu düngen. Im Káli-Becken wurden mehrere Methoden 
beim imprägnieren des bodens mit Schwefelkohlenstoff verwendet: man verteilte den Wirkstoff zwi-
schen den reihen, zwischen den rebstöcken oder auf der einen oder anderen Seite der reben. in der 
damaligen Fachliteratur wurden mehrere möglichkeiten ausgearbeitet, aber die in den büchern mit 
geometrischer genauigkeit gezeichneten bespritzungsmethoden konnten zwischen den alten, mit einer 
Entfernung von 50 bis 60 cm ohne Stützen gepflanzten Rebstöcken voll mit Ablegern nur schwer oder 
überhaupt nicht verwirklicht werden. die alten leute erinnern sich noch daran, dass die tagelöhner in 
den dichten Weingärten, wo die rebstöcke praktisch ineinander wuchsen, nur sehr schwer arbeiten 
konnten, weil es schwierig war, sich zwischen den rebstöcken fortzubewegen. Wegen ihrer erschwer-
nisse wurde diese arbeit immer gut bezahlt und sicherte so einen guten lebensunterhalt. in der dama-
ligen Fachliteratur war der zustand der ungarischen Weingärten bekannt, deshalb schlug man den Win-
zern vor, in den Weingärten, wo die Rebstöcke ohne Reihen- und Rebenentfernung gepflanzt waren, die 
Spritze einmal alle 30 cm in den erdboden zu stechen; diese entfernung entsprach – laut der prakti-
schen erklärung des buches – ungefähr der länge von zwei bauernstiefeln.
Nach dieser Behandlung traten die jungen Tagelöhner, die ‚Stopfer’ und die ‚Stopferinnen’, in Aktion. 
Sie schlossen mit einem Stopfstock das von der maschine geöffnete loch, damit der Wirkstoff, der 
Gasform angenommen hatte, nicht aus dem Boden entweichen konnte, oder – wie in Kővágóőrs gesagt 
wurde – ‚die Kraft nicht herauskommt’. mit dem Schwefelkohlenstoff konnte man aber die reblaus 
nicht vollständig bekämpfen; der endgültige Sieg war der Verbreitung der amerikanischen unterlagen-
sorten zu verdanken.

die amerikanischen unterlagen- 
oder direkttragenden sorten

der Weingartenbesitzer galiman wurde erstmals 1868 auf die amerikanischen Weintraubensorten auf-
merksam, als er auf seinem Weinberg bei bordeaux beobachtete, wie schön und ohne sichtbare Schäden 
sich diese Sorten in seinem von der reblaus befallenen Weingarten entwickelten. beim Kongress der 
französischen Landwirte in Beaune berichtete er über seine Erfahrungen und fixierte aufgrund seiner 
untersuchungen die Widerstandsfähigkeit gegen die phylloxera in einer tabelle mit zwanzig einheiten. 
aufgrund seines Systems verfügte die Rupestris du Lot über 19, 5, die Ripara gloire de Montpellier 
über 19, der Othello über 6 und die meisten europäischen Sorten über keine Widerstandsfähigkeit. als 
ergebnis seines Vortrags wurde 1873 die Riparia souvaget nach Frankreich importiert und 1878 eine 
weitere, noch größere lieferung bestellt.
daraufhin wurde die Verwendung der amerikanischen Sorten als Veredlungsunterlage die meistverbrei-
tete methode in Frankreich. im Jahr 1879 waren 5 830 ha, 1888  214 623 ha und im Jahr 1898 schon 
auf 888 098 ha mit amerikanischen Sorten bestockt. das gesamtgebiet der mit Schwefelkohlenstoff 
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behandelten und unter Wasser gesetzten Weinbaugebiete betrug nur ein Viertel dieser Fläche, etwa 
85 967 ha. die erfolgreiche Verwendung der amerikanischen Sorten regte sowohl die untersuchung als 
auch die Hybridsortenherstellung an, sich neue ziele zu setzen und diese erfolgreich zu erreichen. die 
Sorten Riparia portalis und Solonis wurden schon 1887 auf den bekannten Weinbergen von gumpolds- 
kirchen – südlich von Wien – untersucht. Bei der Anpflanzung der amerikanischen Weintraubensorten 
spielte auch das ungarische transdanubien eine führende rolle, und ganz besonders die historischen 
Weinbaugebiete; hier fand man am Ende des 19. Jahrhunderts 34,5% der Gesamtheit der angepflanzten 
amerikanischen Weintrauben des Landes. Besonders große Anpflanzungen erstreckten sich in den Ko-
mitaten Baranya, Fejér, Tolna und Zala. Die Bereitschaft zur Anpflanzung von amerikanischen Wein-
trauben war sehr hoch, aber bis zum anfang des 20. Jahrhunderts konnte man keine entsprechenden 
unterlagensorten vorschlagen, die im Kalkboden der ungarischen Weinberge gut gedeihen würden. 
Besonders die Komitate Baranya, Tolna und Győr, die Weinberge von Buda, Neutra und Siebenbürgen 
kämpften mit diesem problem. man hielt die Riparia portalis für eine hoffnungsvolle unterlagensorte, 
aber sie vertrug den Kalkboden schlecht und konnte sich deshalb in diesen gegenden nicht durchsetzen.
eine der wichtigsten und zentralsten aufgaben war und blieb auch weiterhin, die Verteilung der unter-
lagensorten und die zustellung an die Weingartenbesitzer. der Verkauf der veredelten reben verlief 
anfangs nur schleppend; die Weingartenbesitzer waren misstrauisch, und die Unterlagenanpflanzung 
sowie das eigene pfropfen oder pfropfen-lassen waren billiger als der Kauf von bereits veredelten 
reben. Wanderhändler aus der mátra-gegend, aus gyöngyös und abasár verkauften veredelte reb-
stöcke. es verbreitete sich aber das gerücht, dass diese von schlechterer Qualität seien und die Verkäu-
fer die Käufer betrügen, sodass niemand davon kaufte. in tapolca wurde 1893 am Fuß des Heiligen-
georg-berges ein staatlicher Weintrauben-muttergarten angelegt, um die von der reblauskatastrophe 
betroffenen Weinberge mit unterlagenstöcken und veredelten reben zu versorgen. der Staat mietete 
ein 44 Katastraljoch großes Gebiet vom Pfarrbezirk von Tapolca. 14 Katastraljoch wurden – 30 cm tief 
umgeackert – angepflanzt und auf 21 Katastraljoch die amerikanischen Unterlagensorten gepflanzt: auf 
8 Katastraljoch Rupestris du Lot, auf 7 Katastraljoch Solonis und auf 7 Katastraljoch Riparia portalis. 
Wegen der größeren nachfrage und der betrügerei der Händler war das anlegen dieses muttergartens in 
tapolca notwendig. der Verkauf der nicht entsprechenden unterlagensorten wurde etwa auch von zsig-
mond taussig (teleki) verurteilt. als gewissenhafter muttergartenbesitzer, Händler und Veredler verur-
teilte er die Händler, die nur auf schnellen reichtum hofften und den glauben des Volks an die amerika-
nischen Sorten korrumpierten. er stellte fest, dass die muttergartenbesitzer die rebstöcke nicht entspre-
chend behandelten; sie warteten die reife der Stöcke nicht ab und entwickelten keinen sortenreinen Stand. 
deshalb schlug er vor, den bestand der unterlagenrebenhändler von den inspektoren der lokalen Weinäm-
ter untersuchen zu lassen. er hielt das auch deshalb für wichtig, weil der preis der reben 1895 um  
50% gesenkt worden war und – laut teleki – dies brachte eine Verschlechterung der Qualität mit sich.
die unterlagenreben wurden aus Villány vom Weingarten von teleki gebracht, es waren überwiegend 
die unterlagensorten Berlandieri x Riparia Teleki 8 B, 5 A (5 BB) und 5 C. teleki selektierte zwischen 
1897 und 1902 aus 40 000 Kernlingen die reben mit den besten eigenschaften. die Samen bestellte er 
aus Südfrankreich, aus Alénya, von Euryale Rességuier. Nach langem, fast zehnjährigem Experimen-
tieren gelang es ihm, seine bekannten Sorten zu entwickeln. 1906 setzte er in pécs seine erste Berlan-
dieri x Riparia Teleki 8 B-Anpflanzung aus. Seine bekannten, den Kalkboden vertragenden, schnell 
wachsenden unterlagensorten verbreiteten sich nicht nur auf dem gebiet der monarchie; sie wurden 
auch in deutschland, in der Schweiz, in italien, luxemburg, bulgarien, Kleinasien, Südamerika, 
Südafrika, Russland, später in der Sowjetunion und in China bekannt und kamen dort zum Einsatz.
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die veredlung, die veredelten reben und die veredler

das erlernen des pfropfens und des Herstellens bzw. behandelns von veredelten reben war keine ein-
fache aufgabe, denn nicht einmal die damalige propagierung war diesbezüglich einheitlich. die 
Schwierigkeit der Veredlung verhinderte am anfang das aussetzen der gepfropften reben. 1897 stellte 
man bitter fest: 

Weil unsere Weingartenbesitzer über keine praxis in der methode der Veredlung der reben und 
deren behandlung verfügen und, weil sie nicht die nötige menge von unterlagenstöcken von 
guter Qualität besorgen konnten, kann die Anpflanzung nicht aufgrund eines entsprechenden 
Systems erfolgen.

Bei den ersten Anpflanzungen der Setzlinge spielten die Landgüter, die größeren Weingartenbesitzer 
sowie die lokalen pfarrer und lehrer eine bedeutende rolle. der pfarrer von Szentbékkálla schrieb 
damals: 

Obwohl ich jetzt, am Ende meines Lebens, wenn ich diese Zeilen schreibe, 77 Jahre alt, sehr 
schwach und kränklich sowie schon seit 52 Jahren pfarrer bin, konnte ich ein Stück erde noch 
einmal umwerfen. dort ließ ich die auf die vom Staat gespendeten amerikanischen unterlagen 
gepfropften Reben anpflanzen, damit mein Nachkomme, egal ob er dankbar oder undankbar da-
für sein wird, mindestens so viel Wein haben soll, wie viel zum Haus nötig ist. Wenn es so wei-
tergeht, kann mein nachkomme einige Jahre später wieder 200 ohm Wein einbringen.

bekannt und verwendet waren die grünveredlung, die Holzveredlung, die englische Kopulation mit 
zunge, die Steckveredlung und die moosveredlung, genannt Sprossveredlung, die letztlich zu bewur-
zelungszwecken diente. man hielt am anfang die grünveredlung für sicherer als die englische Kopula-
tion. dieses misstrauen ist leicht zu verstehen, denn die grünveredlung wurde im Komitat baranya 
schon seit Jahrhunderten erfolgreich verwendet, die Weinbaufachliteratur des 19. Jahrhunderts beschäf-
tigte sich mehrfach damit und die methode war mit gezeichneten beilagen bekannt gemacht worden. 
1890 konnte man noch solche berichte lesen: 

[…] er pfropfte das mit der englischen Kopulation, die einen hochprozentigen Verlust mit sich 
brachte und von den Sachverständigen für nicht dauerhaft beurteilt wurde.

Der evangelische Pfarrer von Kővágóőrs berichtete in der Weinbauzeitschrift, dass 1898 etwa 80% der 
grün veredelten, aber nur 30% der holzveredelten reben Wurzeln gefasst hatten. bei der grünver- 
edlung waren auch die Studenten der Winzerschule von Tapolca behilflich gewesen; 1891 wurden  
z. B. im Muttergarten des Dorfes Kővágóőrs 14 000 Reben veredelt. Der Pfarrer von Szentbékkalla 
bezahlte am 28. Juni 1891 für 20 grün veredelte reben 40 groschen. die grünveredlung erfolgte ende 
Mai oder in der Woche des Fests von Peter und Paul. Die Reben der angepflanzten Unterlagen wurden 
mit Schnitten in der Höhe von 130 cm gepfropft, dann am Anfang mit Baumwolle, später mit Raffia- 
faser verbunden, damit das edelreis nicht heraus fällt und letztlich mit der unterlage verdichtet. die 
sparsameren oder ärmeren Weingartenbesitzer befestigten die Faser mit einer Schleife, die leicht aufzu-
lösen war, so konnte man die Faser im nächsten Jahr wieder verwenden. die Katholiken von Szent- 
békkálla nahmen die baumwolle mitte im Sommer, am 2. Juli, am tag von maria Heimsuchung, ab. 
nach dem Fest am Vormittag wurden am nachmittag schon leichtere arbeiten erledigt, wie z. b. das 
lösen oder abnehmen der bänder von den grün veredelten reben. die gepfropften reben, die Wurzeln 
fassten, wurden gefällt, so kam die amerikanische Sorte ganz in den boden, nur die edle europäische 
Sorte blieb über dem boden.
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die Holzveredlung verbreitete sich nicht besonders rasch. Sie war schwierig, anstrengend und nicht be-
sonders produktiv, obwohl sie eine alte Veredlungsmethode genannt werden kann, denn sie wird schon 
auf mittelalterlichen abbildungen dargestellt. man musste im Frühling das edelreis in den rebstock 
schneiden, die arbeiter hackten dabei auf untergelegten Säcken oder mänteln neben den Stöcken. diese 
methode hatte den Vorteil, dass man schon im Jahr der Veredlung mit etwas ertrag rechnen konnte.
Bei der Raffiaveredlung mit Tonbrei, bei der Steckveredlung und bei der Moosveredlung erfolgte die 
Vorbereitung der unterlagen und der edelreiser bzw. die Veredlung auf ähnliche Weise. die unterla-
genreben schnitt man einen zentimeter unter dem untersten auge ab und blendete die augen. das 
edelreis wurde vor der Veredlung, wenn es nicht viel Schnee gab, an frostfreien tagen abgeschnitten 
und danach die reben in 8 bis 10 cm lange Stücke gefertigt.
das pfropfen erfolgte in märz oder im april. den april nannte man auch den ‚pfropfmonat’. die Wein-
gartenbesitzer beauftragten eine person, bei den guten Veredlern vorbeizukommen, um pfropfende ta-
gelöhner, vorbereitende und aushilfsarbeiter anzuwerben. Wie wichtig das pfropfen war, kann auch 
daraus ersehen werden, dass am Karfreitag in balatonhenye immer gepfropft wurde, weil man da von 
anderen arbeiten befreit war.
bei der englischen Kopulation wurde in die unterlagenreben eine schräge Fläche und dann ins edelreis 
eine ähnliche Fläche mit gleicher Dicke geschnitten, so hatte die Wunde eine größere Oberfläche und 
die zwei Pflanzen verdichteten leichter. Den schlechten Veredlungsschnitt, wobei diese Oberfläche zu 
nah zum obersten auge geschnitten wurde, nannte man ‚Stummelstockschnitt’. die Wunde wurde mit 
Raffiafaser verbunden und in Tonbrei getaucht, dann in trockenem Sand herumgerollt, damit die einan-
der zufällig berührenden Edelreiser nicht zusammenkleben. Zuerst verwendete man die Raffiafaser in 
den Veredlungshäusern zum pfropfen. die veredelten reben wurden auf ein brett auf den boden des 
Kellers gelegt und bis zum aussetzen gesammelt. Wenn die reben aufeinander gelegt wurden, legte 
man je einen Holzpflock dazwischen, damit die schlammigen Edelreiser einander nicht von der Stelle 
rücken. 
bei der moosveredlung wurden die reben nicht verbunden oder in tonbrei getaucht, sondern schicht-
weise in eine mit moos – später mit Sägemehl – gefüllte truhe gelegt. die Kontrolle der veredelten 
Reben erfolgte durch ein einmaliges Herumschwenken; wenn das Edelreis nicht heraus fiel, war die 
Veredlung gelungen. eine weitere Kontrollmethode bestand darin, dass man durch die geschnittenen 
Veredlungsoberflächen schaute. Wenn man durchschauen konnte, war die Veredlung von schlechter 
Qualität. die arbeiter beschwerten sich oft über die strengen erwartungen und fragten: „Warum braucht 
der Herr die sekundären Reben gar nicht?” Die gepfropften Reben, in denen die Unterlage das Edelreis 
unterdrückte, wurden gyepellés (rasenwurf) genannt; in diesem Fall musste man nach ein bis zwei 
Jahren den rebstock noch einmal grünveredeln.
geschickte Veredler konnten täglich 500, manchmal 1 000 reben pfropfen. der durchschnitt lag bei 
300 Stück pro tag, so bedeutete das pfropfen einen besseren tagelohn als das drehen. die guten Ver-
edler hatten großes ansehen, an ihre namen erinnert man sich auch heute noch, alle kannten und benei-
deten sie ein wenig, weil sie mit präziser und leichter arbeit viel geld verdienen konnten. die Veredler 
wurden von den Vorbereitern und von den rebschneidern bedient, die weniger verdienten. die guten 
Veredler arbeiteten mit eigenem pfropfmesser, sie verwendeten die messer der dresdner Kunde-Firma, 
für die auch in den damaligen Fachzeitschriften geworben wurde, oder Foltányi-messer aus tapolca. 
Die genaue und zuverlässige Arbeit leistenden Veredler wurden alljährlich immer wieder aufs Neue 
angestellt, die Weingartenbesitzer versuchten sogar, gute Veredler mit angeboten von der Konkurrenz 
fortzulocken, weil für das pfropfen nur wenig zeit zur Verfügung stand. die damaligen Veredlerlisten 
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zeugen davon, dass die Weingartenbesitzer unbedingt gute Veredler verlangten, denn die namen der 
zuverlässigen Veredler standen regelmäßig auf ihren listen. anfangs durften übrigens nur männer re-
ben veredeln, später aber auch Frauen.

beWurzelungsmethoden, rebschulung und frühtreiben

der erfolg des Veredlers und der Veredlung konnte erst nach dem aussetzen der Wurzeln gefassten 
Setzlinge und nach deren aufgehen festgestellt werden. die Förderung der bewurzelung verlangte viel 
aufmerksamkeit und arbeit. die Fachliteratur nach der rablauskatastrophe maß den rebschulen große 
Bedeutung bei. Die Weinbergbesitzer und Weinbauern, die veredelte Reben anpflanzen wollten, erlern-
ten das anlegen von rebschulen teils aus büchern und Fachzeitschriften, teils durch das praktische 
beispiel der arbeitgebenden Winzer. den boden unter der rebschule bereitete man mit rinder- und 
Schweinedünger vor. die rebschule wurde möglichst an einem ort angelegt, wo es Wasser gab oder wo 
leicht bewässert werden konnte. die Kleinlandwirte legten die rebschule deshalb in ihrem Krautgarten 
an, wo sie die reben leicht begießen konnten. die Weingartenbesitzer und die pächter der Heiden be-
ackerten den boden für die rebschule. die Schulung begann ende april. die aus dem Keller auf einer 
rohrmatte heraufgebrachten veredelten reben wurden in einen mit Schlamm begossenen graben ne-
ben einem Schulungsbrett in einer entfernung von ca. zwei Fingern in den boden gesetzt. So hatten die 
Setzlinge die gleiche größe, und mit Hilfe des Schulungsbretts wurde die erde im graben so hoch 
aufgeschüttet, dass sie die Setzlinge bedeckte. die Schulung erfolgte sortenweise und die einzelnen 
Sorten mit tafeln markiert. die fertige rebschule sah wie ein grab auf dem Friedhof aus. Wenn meh-
rere tausende Setzlinge auf einmal bewurzelt wurden, erstreckten sich diese reihen nacheinander.
der tagelohn betrug für die männer 65 bis 30 groschen und 5 groschen für die Frauen. die rebschule 
musste begossen werden. die erde der kleinen Hügel wurde trocken, hart und zeigte Sprünge, deshalb 
musste man sie lockern und das Unkraut jäten. Die Setzlinge konnten wegen der vielen Arbeit nicht 
billiger sein als die früheren einheimischen oder europäischen rebstöcke, die man nur in den boden zu 
stecken brauchte und die dort unter günstigen umständen Wurzeln fassten.
die neuere methode der rebstockbewurzelung war die moosveredlung oder das moostreiben; sie ver-
breitete sich im Káli-becken gegen ende der 1910-er Jahre. diese bewurzelungsmethode wurde in der 
Fachliteratur zuerst 1891 von maurice François larvaron, dem lehrer der französischen landwirt-
schaftsschule in Vienne, erwähnt und vorgeschlagen. im Jahr 1892 machte auch die Weinbaufachzeit-
schrift diese methode bekannt und förderte schon 1893 in ungarn deren untersuchung. die Verbreitung 
der methode in den ungarischen dörfern ist wahrscheinlich den Weinbauern und Weingartenbesitzern 
zu danken, die diese Fachzeitschrift abonniert hatten und sie auch lasen. Viele waren dieser neuen me-
thode gegenüber misstrauisch und lehnten deshalb ab, treibsetzlinge zu kaufen. diese methode be-
schleunigte die Kallusbildung, die Verdichtung und das Wurzelfassen der Setzlinge. die veredelten 
Reben wurden nicht mit Raffiafaser verbunden oder in Tonbrei getaucht, sondern schichtweise in mit 
feuchtem Waldmoos, später mit Sägemehl oder Holzkohlepulver ausgestopfte truhen gelegt. die tru-
hen mit boden wurden auf die schmälere Seite gelegt und angefüllt, dann schob man die andere, beweg-
liche Seite zurück. auf die mit Setzlingen voll gepackten truhen legte man als Sperrschicht lockere 
nadelblätter von Schwarzföhren, um die austrocknung zu verhindern. die ausgebildeten Winzer, die 
die arbeit leiteten, waren aufgrund ihrer Fachkenntnisse besonders anerkannt. Sie importierten und 
verbreiteten die neuesten ergebnisse der Fachliteratur und die bewährten westeuropäischen methoden 
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bei den rekonstruktionsarbeiten nach der reblauskatastrophe. ein teil der kleineren Weinbauern konn-
te die bankkredite nicht zurückzahlen und machte – zwar nach der reblauskatastrophe, aber eigentlich 
als deren auswirkung – bankrott. es klingt zwar komisch, aber die phylloxera half den Weinbauern und 
Winzern des Káli-beckens und des ganzen landes in geographischer und zeitgemäßer Weite zu denken 
und über ihre unmittelbare umgebung hinauszuschauen.

das erscheinen der reblaus in den Weingärten des 
ungarischen benediktinerordens

Den ersten offiziellen Bericht über die Reblaus erhielt am 18. Oktober 1874 der Erzabt von Pannon- 
halma. der minister für landwirtschaft, industrie und Handel hatte seinen aufruf allen munizipialbe-
hörden und bedeutenden institutionen zuschicken lassen. 
Die Phylloxera verbreitete sich blitzschnell. Nach ihrer Entdeckung und Identifikation im Jahr 1875 in 
Südungarn berichteten die Fachzeitschriften fast tagtäglich darüber. Schon wurde in einem Sachbuch, 
das eine besonders große Wirkung hatte, für die Weingartenbesitzer als ratgeber und für die Schulen 
als lehrbuch diente, über die zerstörungen durch die reblaus in Südfrankreich, Spanien, portugal, auf 
Korsika, in der Schweiz und in Österreich berichtet bzw. über die untersuchte lebensweise der Schäd-
linge und über die möglichkeiten der gegenmaßnahmen. gegen die Verbreitung der phylloxera und im 
interesse einer wirksamen abwehr wurden in Westeuropa strenge gesetze verabschiedet, z. b. ab dem 
6. märz 1875 in deutschland und ab dem 3. april 1875 in Österreich.
trotz dieser maßnahmen verbreitete sich die reblaus durch die schon früher bestellten und gelieferten 
Vermehrungsmaterialien aus Klosterneuburg, dem zentrum des Weinbau- und des Weinrebenhandels 
der monarchie. die phylloxera verbreitete sich mit den gelieferten reben äußerst schnell; man konnte 
ihren Weg nicht im Voraus bestimmen. in ungarn waren die Schädlinge schon drei Jahre zuvor identi-
fiziert worden, als sie an der Grenze des Komitats Győr erschienen; dieses Komitat befand sich dem 
experimentinstitut von Klosterneuburg am nächsten. die damalige ausgabe des Anzeigenblattes von 
Győr schlug hinsichtlich der reblaus einen tragischen ton an:

die schreckliche Krankheit der Weinreben, die phylloxera, überschritt schon die grenze unse-
res Komitats. In Csanak und Ménfő wurde sie noch nicht entdeckt, aber das Haus des Nach-
barn brennt schon. Wir sollen uns bemühen, zu retten, was noch zu retten ist, und im Fall, wenn 
wir das unglück nicht vermeiden können, müssen wir alle maßnahmen zur rekonstruktion 
treffen.

der autor des artikels schilderte die schädliche Wirkung, die die Katastrophe auf die umgebung von 
Győr ausüben könnte. Wegen der Vernichtung der Weintrauben würden die Taglöhner und die Weinbau-
ern ihren lebensunterhalt verlieren: 

[…] wie viele Hunderte jetzt noch unabhängige und zufriedene Familien würden zugrunde ge-
hen; in der unmittelbaren Umgebung von Győr würde sich der Pauperismus ausbreiten; der Ge-
danke daran ist schon schrecklich genug. 

am 23. September 1888 wurde die gründungsversammlung der Vereinigung der Weingartenbesitzer 
von Csanak-Ménfő abgehalten, wo schon über die reblaus verhandelt wurde.
das Anzeigenblatt von Győr brachte in Fortsetzungen den offiziellen Bericht von Gyula Miklós mit 
dem titel Der einheimische Weinanbau und die Reblaus.
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der erzabt von pannonhalma berichtete am 17. oktober 1887 in seinem brief an den minister für re-
ligion und allgemeinbildung, dass die phylloxera noch nicht in den Weingärten des ordens aufgetaucht 
sei. er hoffte, dass der orden infolge der günstigen bodenbeschaffenheiten die Katastrophe auch später 
vermeiden könne. der abt von bakonybél verfügte damals schon wegen der wirtschaftlichen rationa-
lisierung über gute weltliche Fachmänner, darum erhielt er die aufgabe, neben dem sortenreinen Wein-
garten von Kajár einen größeren amerikanischen Unterlagen-Muttergarten anzulegen und diesen mit 
edlen europäischen Sorten pfropfen zu lassen. die Weingärten der abtei von tihany waren am meisten 
gefährdet, weil die Reblaus zu jener Zeit auf den Weinbergen um den Plattensee schon große Schäden 
angerichtet hatte. darum gab der erzabt von pannonhalma dem abt von tihany die anweisung, neue 
Anpflanzungen und Rebschulen anzulegen.
in transdanubien verbreitete sich die phylloxera bis 1883 ziemlich langsam, sie wurde im Komitat 
Fejér in 2, im Komitat Veszprém in 17, im Komitat Zala in 2, im Komitat Baranya in 2, im Komitat 
pressburg in einem und im Komitat Komárom in 7 dörfern entdeckt.
Kurz nach seinem brief an den minister (1887) nahm der erzabt bestürzt zur Kenntnis, dass die reb- 
laus mitte oktober schon in den dörfern csanak, nyúl, baráti und Écs, also in der nähe der Weingärten 
der erzabtei entdeckt wurde. das traf den benediktinerorden besonders hart, weil sich dort fast die 
Hälfte der Weingärten der abtei erstreckte. der erzabt verstand die ernsthaftigkeit der Situation und 
traf sofort die nötigen maßnahmen. im rahmen der wirtschaftlichen rationalisierung der landgüter 
des benediktinerordens stellte er ab dem 27. oktober 1887 Kornél Vitál, einen ausgebildeten Weinbau-
inspektor, an. dieser erhielt die aufgabe, eine amerikanische rebschule anzulegen und den Weinbau 
des ordens fachgemäß zu leiten. Kornél Vitál plante, bis Frühling 1888 die Sorte Riparia sauvage auf 
mindestens 4 Katasterjoch anzupflanzen, teils durch Säen, teils durch das Kaufen und Aussetzen von 
glatten reben. die Sorten Jacques und Herbemont konnte er wegen der verspäteten bestellung nicht 
mehr besorgen, daher bat der erzabt um die Hilfe des ministers. er wollte 500 Wurzelreben und  
4 000 glatte reben bzw. 1 000 reben von der direkttragenden Sorte Jacques kaufen. der erzabt ver-
langte noch 3 000 glatte reben und 1 000 Veredlungsreben von der Sorte Herbemont. der erzabt Kolos 
Vaszary bot an, dass sein Fachmann bei der Verpackung Hilfe leisten würde, damit der erzabt die ge-
wünschten Vermehrungsmaterialien so schnell wie möglich erhalten könne. die zerstörung der reblaus 
erreichte aber am 10. September 1888 schon die Weingärten des Somló-berges und richtete in diesem 
historischen Weingebiet und damit auch in den hier liegenden Weingärten des benediktinerordens gro-
ße Schäden an.

die suche nach immunen sandflächen

den wirksamsten Schutz gegen die reblaus bot der immune Sandboden mit 75% oder mehr Quarzge-
halt. das ergebnis des Weintraubenanbaus der im Frühling 1883 bei Kecskemét gegründeten staatli-
chen Miklós-Anpflanzung half bei der Verbreitung des Weinanbaus auf Sandboden. 1889 wurde in den 
Komitaten Fejér und Tolna versucht, Sandbodenflächen zu bestocken. Die Methode verbreitete sich 
schnell. In den Komitaten Fejér, Komárom, Somogy, Pest-Pilis-Solt-Kiskun und Szabolcs kaufte der 
Staat mehrere Katastraljoch und 341 Quadratklafter Sandgebiet für alle Zeiten, um das Land unter 
günstigen bedingungen für die besitzer der zerstörten Weingärten parzellieren zu lassen. 578 Katastral-
joch und 920 Quadratkalfter wurden für 30 bis 35 Jahre gepachtet, so ließ der Staat bis 1893 insgesamt 
2 464 Katastraljoch Sandboden unter günstigen Kreditbedingungen für Weingärten parzellieren. In 
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ganz Transdanubien setzte eine Neuanpflanzung im Sandboden ein. In der Weinbaufachzeitschrift wur-
de aus Győr berichtet: „[…] Unser Weinwirtenverein fängt nun an, auf den bis jetzt unbrauchbaren 
Sandböden Weintrauben anzupflanzen.” In Mór wurde zwischen 1889 und 1891 auf 2 000 Katastral-
joch Sandboden mit Weintrauben bestockt, der Ertrag und das Einkommen waren ausgezeichnet. Das 
erfolgreiche beispiel fand schnell nachahmer.
eine der wichtigsten aufgaben des Weintraubeninspektors von pannonhalma bestand im aufspüren 
von entsprechenden immunen Sandböden. daraufhin verlangte der erzabt eine probe der erde von den 
vorgeschlagenen böden. der Weintraubeninspektor schlug dem ministerium für landwirtschaft vor, 
die Sandgebiete der abtei ins register aufzunehmen. nach seinen plänen wurden daraufhin Weintrau-
ben dort angeflanzt, wo „die Sorten rein angepflanzt werden könnten, und aus dem Verkauf der Reben 
hätte man bald ein beträchtliches Einkommen.” 
der Weintraubeninspektor hatte vor, die Vermehrungsmaterialien bei den Weinbergbesitzern von  
Szeged und Kecskemét bzw. auf der staatlichen Anpflanzung in Kecskemét zu besorgen. Vor der Sand-
bodenanpflanzung lenkte Weinbauinspektor Kornél Vitál die Aufmerksamkeit auf die dafür geeigneten 
Sorten. er führte das schlechte beispiel des Welschrieslings an, der zwar einen hervorragenden ertrag 
bringe, aber nach 8 bis 12 Jahren seine Fruchtbarkeit verliere, so dass sie nicht einmal durch dünger 
wieder hergestellt werden könne. Weiters argumentierte er, der damaligen öffentlichen meinung ent-
sprechend, dass im Sandboden nur saurer Wein mit schlechter Qualität angebaut werden könne. Seiner 
Meinung nach sollte man im Sandboden Honigler anpflanzen, weil der einen schweren Wein ergab, 
oder zierfahndler und Veltliner wegen ihres Dufts und Aromas. Der Inspektor hielt die Anpflanzung im 
Sandboden auch deshalb für wichtig, weil ein teil der Weintraubensorten – außer den ‚erneuerungen’ – 
schon 80 bis 85 Jahre alt, also veraltet war. „diese Weintrauben bringen nicht einmal die Hälfte der 
Kosten der Bebauung ein”, schreibt er,

und es verursacht beträchtliche Schäden, wenn zu Lasten eines neu angepflanzten kleinen Teils 
ein veralteter, erschöpfter und keinen ertrag bringender teil aufrechterhalten wird. Hier kann 
man wegen des düngermangels zu keinen Öffnungen kommen, aber im Fall einer Öffnung soll 
man besonders vorsichtig vorgehen, weil das gebiet von mit phylloxera verpesteten Weingebie-
ten umgeben wird, so ist das auftreten des Schädlings nur eine Frage der zeit.

Der Inspektor wurde auf das ca. 100 bis 200 Katastraljoch große Sandbodengebiet aufmerksam, das 
sich zwischen der Kolos-Farm und der Új-Farm bei Hecse erstreckte und in den Aufzeichnungen als 
Wald geführt wurde: 

[...] in Wirklichkeit ist aber dieses öde Gebiet sehr reich, aber bis jetzt brachte es nicht einmal  
10 groschen einkommen pro Joch. Wenn es bestockt würde, könnte es pro Joch leicht 100 bis 
200 gulden einkommen bringen. So könnte man aus der brache wertvollen boden machen, und 
nicht nur unser Weinbedarf würde gedeckt sein, sondern wir hätten auch einkommen davon.

der preis der Sandböden erhöhte sich damals in ungarn oft auf das Fünf- oder zehnfache, aber ein von 
Vitál erwähntes Wachstum war auch vorstellbar.
der erzabt benachrichtigte am 7. September 1892 den minister für landwirtschaft über seinen plan, 
auf den landgütern der erzabtei von pannonhalma so viele Weintrauben wie möglich im Sandboden 
anzupflanzen. Er bat den Minister um einen Fachmann, der feststellen sollte, ob die Flächen tatsächlich 
immun seien. Seinem brief legte der erzabt das protokoll der Sitzung bei, in der über den zustand der 
Weingärten der abtei und des benediktinerordens verhandelt worden war. der minister benachrichtig-
te den erzabt in seinem am 27. oktober angekommenen brief darüber, dass er mit der untersuchung 
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Károly engelbrecht, den angestellten des ministeriums, beauftragt hatte. als ergebnis dieser untersu-
chung begann 1896 die Anpflanzung in großem Maße etwa im Bezirk Komárom; auf insgesamt 12 Ka-
tastraljoch wurden europäische glatte Reben angepflanzt. Die Anpflanzung lief hier schon seit 1889 mit 
gutem Ergebnis. In den Weingärten von Szántód wurden ebenso seit 1889 jährlich ein bis zwei Ka-
tastraljoch angepflanzt, so hatte man hier 1896 schon 8 Katastraljoch Sandboden bestockt. In diesem 
Jahr hätten sie noch 7 Katastraljoch anpflanzen können, aber sie konnten nicht genug Tagelöhner an-
stellen. Auf den Landgütern des Benediktinerordens wurde die Anpflanzung im Sandboden noch vor 
der landeskampagne in geringerem maße und vorsichtig erhöht. So lagen sie zeitlich vor der Herr-
schaft von Csákvár, wo eine später bekannte Musteranpflanzung auf Sandboden angelegt wurde.
graf miklós móric esterházy entschied erst 1892, immune Sandböden zu bestocken. das anlegen der 
Anpflanzung bei Ászár innerhalb des Landgutes von Csákvár erfolgte aber schneller als beim Benedik-
tinerorden. Bis 1895 wurden 60 ungarische Joch angepflanzt und dann bis 1901 die Anpflanzung voll-
ständig vollendet. die zerstückelung der landgüter des benediktinerordens und die kapitalarme, stren-
ge Wirtschaftsführung konnte – um finanzielle Stabilität zu erreichen – eine so intensive Bestockung 
nicht ermöglichen. Die Anpflanzung von Ászár wurde von György Szilárd, dem staatlich anerkannten, 
ausgezeichneten Fachmann geleitet. bei der Verbreitung der neuen methoden übten die landgüter eine 
große Wirkung auf das land aus. Schon 1898 schrieb ein Korrespondent aus Ászár: „es erfolgen große 
Anpflanzungen im Sandboden. Die Weintraubenanpflanzung des Landgutes könnte dem Volk als Bei-
spiel dienen, und seitdem schreitet die Entwicklung ständig fort.”

die veränderung der technik und der technologie 
infolge der reblaus und der neupflanzungen

im Weinbau und Weintraubenanbau beschleunigte die reblaus die Vorgänge, die schon mit der aufhe-
bung der leibeigenschaft und der zehntablöse der Weintrauben angefangen hatten. die technologie 
des Weinbaus und des Weintraubenanbaus veränderte sich, man benötigte immer mehr fachwissen-
schaftliche Kenntnisse, und die erfahrungen der vorigen Jahrhunderte wurden umgewertet. die land-
güter, die die neuesten methoden einführen wollten, befanden sich in einer schwierigen lage, weil die 
breite Schicht der Fachmänner, tagelöhner und lohnarbeiter diese methoden gar nicht kannte oder sich 
nur schwer aneignen und deshalb nicht auf die richtige Weise verwenden konnte. diese diskrepanz 
wurde durch die nachlässige und andere gesichtspunkte berücksichtigende auffassung der vorherge-
henden Jahre noch weiter erschwert. In den neu angepflanzten Weingärten entstanden neue Arbeitspha-
sen, und zu ihrer erfolgreichen durchführung benötigte man händische geschicklichkeit und große 
erfahrung. das auftreten neuer gesichtspunkte im Weinbau kann auch daran erkannt werden, dass 
wegen der intensiven düngung der Weingärten in bársonyos der ochsenstall schon 1892 für 30 ochsen 
erweitert werden musste. Früher wurden die Weingärten nur unregelmäßig gedüngt, aber die damalige 
Fachliteratur schlug zur Steigerung der Wirkung des gegen die reblaus benutzten Schwefelkohlenstof-
fes und im Interesse der Kapitalkondition eine intensive organische Düngung vor. Für die Neupflanzun-
gen musste man auch dünger in großer menge einsetzen. der leiter der Weinwirtschaft von Ászár 
schlug sogar in seinem terminplan für das Jahr 1900 vor, zum Sichern der wichtigen und teuren dün-
germenge einen Stall mit 50 plätzen bauen zu lassen. als ergebnis der gestiegenen nachfrage erhöhte 
sich der Preis des Düngers und des Strohs. Auf den Markt von Mór (im Komitat Fejér) wurde der Dün-
ger regelmäßig mit 44 leiterwagen gebracht, und man konnte ihn zu einem sehr guten preis verkaufen.
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Bei der Reblausbekämpfung und den Rekonstruktionsarbeiten spielten auch die Dorflehrer und die 
pfarrer eine wichtige rolle. das ministerium für landwirtschaft erkannte, dass seine anordnungen im 
interesse der erneuerung der Weingärten das Volk nur dann erreichen konnten, wenn es gelang, zusam-
men mit dem ministerium für religion und allgemeinbildung die lehrer und pfarrer der dörfer für das 
ziel zu gewinnen. die direkte leitung, die mündliche Überzeugung und das lebendige beispiel halfen 
in den dörfern, die zahl der wandernden besitzlosen zu senken. die initiative des ministeriums für 
landwirtschaft fand bei Ágoston trefort, dem minister für religion und allgemeinbildung, bei den 
Kirchenleitern bzw. bei den redakteuren der Zeitschrift der Dorflehrer günstige annahme, deshalb 
wurde die Neuanpflanzung der Weintrauben zu einer nationalen Angelegenheit, und sowohl die beruf-
liche als auch die gesellschaftliche Seite der reblausbekämpfung konnte sich erfolgreich entfalten.
die rolle der Kirchen im Kampf gegen die phylloxera ist eindeutig positiv zu beurteilen. auf ihren 
eigenen Weinbergen, durch ihren organisatorischen aufbau und mit überzeugender arbeit in den Kir-
chenschulen und dörfern der pfarrbezirke halfen sie der leitung des ministeriums, die reblaus und 
damit gleichzeitig auch die armut zu bekämpfen sowie die neuen methoden des Weinbaus und des 
anbaus von Weintrauben zu verbreiten. obwohl der Staat die kirchlichen Schulen allmählich unter ei-
gene Verwaltung brachte, konnte er im interesse des gemeinsamen ziels eine gute zusammenarbeit mit 
den Kirchen ausbauen. inzwischen gelangten neue elemente des naturwissenschaftlichen Weltbildes in 
die praxis der Volksbildung. an diesem positiven bild konnte nicht einmal graf János zichy, der ab-
dankende präsident der Katholischen Volkspartei und ein Vertreter des aggressiven politischen Katholi-
zismus, etwas ändern, der sich 1903 folgendermaßen äußerte: 

In Ungarn haben alle Plagen Gottes einen fremden Namen. Der ungarische Geist findet kein 
entsprechendes Wort für solche fluchbeladene Begriffe, wie der Liberalismus, der Sozialismus, 
die Anarchie, die Phylloxera, die Influenza und die Obstruktion […].

in einem teil der durch die reblaus zerstörten Weingebiete von transdanubien (tolna, baranya, Somogy) 
versuchte die bevölkerung, seinen in gefahr geratenen lebensunterhalt durch interne rinderzucht zu 
ergänzen. in den Weingegenden mit Kalkboden entwickelte sich der anbau von Steinobst. in den nörd-
licheren Weingegenden mit guter Qualität war die rekonstruktion so erfolgreich, dass der Weinbau 
erneut die grundlage des lebensunterhalts der bevölkerung sichern konnte. in diesen gebieten wurde 
das Beispiel der Landgüter der Kirchen, der Dorflehrer und der Landwirtschaft betreibenden Dorfpfar-
rer intensiver befolgt.
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ungarns WeinWirtschaft nach der reblaus
(bis zum 2. Weltkrieg)1

Melinda Égető

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts befiel die Reblaus fast alle weinproduzierenden Länder Eu-
ropas, so auch ungarn. auf ihrem Weg hinterließ sie überall große zerstörung, die bedeutende Verän-
derungen im gefolge hatten. Von den sechs größten weinproduzierenden ländern des Kontinents 
(Frankreich, Spanien, italien, portugal, griechenland und ungarn) kam es in ungarn – nach der völli-
gen Vernichtung der Weinwirtschaft – wahrscheinlich zur tiefgreifendsten Veränderung. grund dafür 
war, dass sich der ungarische Weinbau bereits  v o r  der reblauskatastrophe, in der mitte des 19. Jahr-
hunderts, in einer tiefen Krise befunden hatte, denn Weinanbau und Weinkellerei standen bereits auf 
einem sehr veralterten niveau. in mehreren Weingegenden fehlten zudem gute Keller, sodass der ange-
baute Wein nicht entsprechend behandelt und aufbewahrt werden konnte. modernisierungsmaßnahmen 
stießen auf schwerwiegende ökonomische und gesellschaftliche grenzen, deren erste ein ständiger 
markt- und Kapitalmangel war, während die zweite an einer ungünstigen güterverteilung der riesigen 
rebanlagen lag. laut der ersten landesweinbaustatistik aus dem Jahre 18732 bestand 1% des ge-
samtackerbodens des historischen Ungarn aus Rebland. Diese 622 000 ungarischen Katastraljoch  
(= ung. 355 000 ha) Weingebiet verteilten sich auf 800 000 landgutsbesitzer, d. h. die ausdehnung des 
überwiegenden teiles der parzellen lag unter 1,5 ha.3 ein teil davon deckte die bedürfnisse der selbst-
versorgenden bauernwirtschaften ab, der andere teil bedeutete für die gesellschaftlichen Schichten der 
Dörfer und Marktflecken (z. B. Kleinbauern, Tagelöhner, Handwerker) ein bescheidenes, aber unent-
behrliches ergänzungseinkommen.4 all das verstärkte ein Festhalten an den traditionellen arten und 
anbaumethoden. es gab aber natürlich auch ausnahmen: einerseits muss man hier an die Weingegen-
den mit außerordentlich guten ökologischen bedingungen und marktmöglichkeiten denken, zum bei-
spiel an die Umgebung von Tokaj, Buda/Ofen, Sopron/Ödenburg oder Pozsony/Preßburg, andererseits 
jedoch gab es auch einige finanzkräftige weltliche und kirchliche Großgrundbesitzer, die bei der Ein-
führung von neuen geräten und technologien an der Spitze standen, zum beispiel auf der länderei in 

1 Diese Abhandlung wurde mit der finanziellen Unterstützung des No T 024119 OTKA Projekts fertiggestellt. Die Über- 
setzung besorgte Ágnes G. Hegedűs, die Graphik Péter Gurszky.

2 Charles Keleti, Statistique internationale. Statistique viticole, Bd 1: Viticulture de la Hongrie 1860–1873. Budapest 
1876.

3 Ebda, S. 35, 41.

4 Über die Rolle der Weingegenden in den ungarischen Dorfwirtschaften des 18. Und 19. Jahrhunderts (Selbsversor-
gung, Nivellierung), vgl. István Balogh, A paraszti gazdálkodás és a termelési technika (Bauernwirtschaft und Pro- 
duktionstechnik). In: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–1914 (Die Bauernschaft in Ungarn 
im Kapitalismus 1848–1914), 2 Bde, Bd 1, Hg. István Szabó. Budapest, 21972, S. 370. – Melinda Égető, XVIII–XIX. századi 
szőlőművelésünk néhány jellemző vonása (Einige charakteristische Eigenarten unseres bäuerlichen Weinbaus im 18. 
und 19. Jahrhundert). In: Agrártörténeti Szemle (Agrarhistorische Rundschau) 17 (1975), S. 450-462. – Antal Vörös, A 
magyar mezőgazdaság a kapitalista átalakulás útján (1849–1890) (Die ungarische Landwirtschaft auf dem Weg der 
kapitalistischen Umgestaltung [1849–1890]). In: A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században (1848–1949) (Die 
ungarische Landwirtschaft um die Jahrhundertwende [1890–1914]), Hg. Péter Gunst–Tamás Hoffmann. Budapest 
1976 (Agrártörténeti tanulmányok [Agrarhistorische Studie], Bd 4), S. 104-108.
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Keszthely,5 in den Weingegenden der Hauptabtei in pannonhalma/Sankt martinsberg,6 auf der länderei 
von erzherzog albrecht in Villány/Vieland,7 im Weingarten der grafen zichy in Érmellék8 usw., die 
jedoch wegen ihrer geringen Anzahl das Gesamtbild nicht maßgeblich beeinflusst haben. Der Faktor, 
der letztlich die ungarische Weinkultur auf neue Wege zwang, war die reblausseuche, denn das aus-
sterben der mehrheit der trägerreben ebnete den Weg, die gesamte Weinwirtschaft in ungarn auf eine 
neue grundlage zu stellen. bei dieser erfolgreichen rekonstruktion spielte die staatliche unterstützung 
eine wichtige Rolle. Sie bestand nicht nur darin, dass sie finanziell die schnelle Neubepflanzung der 
bergweingegenden mit ihrer traditionsreichen Vergangenheit ermöglichte, sondern auch dass sie diese 
rekonstruktion mit den grundlagen des zeitgemäßen Weinbaus verknüpfte. an den Subventionen 
konnten nur diejenigen teilhaben, die sich zur Umstellung auf die neuen Anbaumethoden verpflichte-
ten. die Weinbauern wurden in kostenlosen Kursen, mit der kostenlosen Verteilung von leicht verständ-
lichen Wegweiserheften, mit der gründung von musterwirtschaften, im Weiteren mit der organisierung 
von Fachausstellungen und Weinbau- und Weinkundemärkten bekanntgemacht. Nur diejenigen konn-
ten die ermäßigten Kredite erhalten, die den sog. Bebauungsplan einhielten, der das erlaubte Pflanzen-
gut (Veredlungen, Sorten) festlegte und mit der größten Ausführlichkeit sowohl die Art der Pflanzung 
als auch den Weinanbau regelte.9 bei der rekonstruktion der ungarischen Weinwirtschaft spielte auch 
eine vorteilhafte ökologische lage eine nicht geringe rolle. auf dem donau-theiß-zwischenstromland 
gab es riesige, mit Flugsand bedeckte gebiete, wo bereits lange vor der reblausseuche ein spontaner 
Weinpflanzungsprozess begonnen hatte. Als in den 1880er Jahren die Franzosen die Immunität des 
Sandes mit hohem Quarzgehalt gegen die Reblaus entdeckt hatten, nahm die Weinpflanzung auf dem 
bis dahin als unbrauchbar eingeschätzten boden von einem tag zum anderen einen riesigen auf-
schwung.10 Verglichen mit den Rebpflanzungen in Berglagen, konnten die Rebanlagen auf Sandboden 
mit verhältnismäßig geringen Kosten angelegt werden, und zudem wurden sie früher fruchtbar. die 
Qualität des ‚Sandweines’ war zwar schwächer, er handelte sich dabei aber immerhin um echten Wein, 
denn zur zeit des riesigen Weinmangels, der für die 1880 und 1890er Jahre charakteristisch war, ge-
langten nämlich sehr viele gefälschte ‚bergweine’ in den Handelsverkehr.

Dank der wirksamen staatlichen Unterstützung und der vielversprechenden Weinkonjunktur von 1891 
ging die Erneuerung der Weingebirge und die Pflanzung neuer Weingärten auf immunem Sandboden 
fast 15 Jahre lang in gleichmäßigem tempo weiter. ungarn konnte nach einem – mit schweren wirt-

5 Zsigmond Csoma, Szőlészeti, borászati hagyományok a megújulás és a közösség kötelékében Kapcsolatok, hatások, 
konfliktusok Dunántúl és Európa között a 17. század végétől a 20. század elejéig (Wein, Weinbautraditionen und 
Gemeinschaftsbindungen. Beziehungen, Einflüsse, Konflikte zwischen Transdanubien und Europa in der Periode vom 
17. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts). Debrecen-Budapest 1994–1995 (Centrál-Európa Alapítványi Könyvek 3),  
S. 67-84.

6 Ebda, S. 313f.

7 Ferenc Entz u. Antal Gyürky, A hazai szőlészet (Der heimatländische Weinbau). Pest 1868, S. 65f.

8 Ebda, S. 96-99.

9 Zusammenfassend: Piroska Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (Die Grundlagen der Geschichte 
unserer Weinwirtschaft). Budapest 1970, S. 138-169. – Lajos Für, A kapitalista mezőgazdasági termelés megszilárdu-
lása a századfordulón (1890–1914) (Die Stabilisierung der landwirtschaftlichen Produktion um die Jahrhundertwende 
[1890–1914]). In: A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században (wie Anm. 3), S. 251f.

10 Zum monographischen Überblick dieser Frage: Lajos Für, Kertes tanyák a futóhomokon (Die Gehöfe mit Gartenkultur 
auf Flugsand). Budapest 1983 (Agrártörténeti tanulmányok [Agrarhistorische Studie], Bd 12.). – Melinda Égető, Az 
alföldi paraszti szőlőművelés és borkészítés a középkortól a múlt század közepéig (Der Weinbau der tiefländischen 
Bauern vom Mittelalter bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts]. Budapest 1993 (Néprajzi tanulmányok [Ethnologi-
sche Studie]).
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schaftlichen und gesellschaftlichen Problemen belasteten – Vierteljahrhundert mit einer auf neue 
grundlagen gestellten Weinwirtschaft in das 20. Jahrhundert gehen. diese rekonstruktion war mit ei-
ner beachtenswerten qualitativen und strukturellen umwandlung verbunden. die Qualitätsänderung 
zeigte sich in einem radikalen Sortenwechsel und in der Verbreitung neuer arbeitsgeräte und arbeits-
methoden (techniken und technologien). auf bindigem boden wurde die Verwendung des bewurzel-
ten amerikanischen unterlagenholzes beziehungsweise propfens üblich, ebenso die tiefe rigolierung 
vor der Pflanzung sowie die Einhaltung des entsprechenden Reihen- und Weinstockabstandes. Diese 
Strukturumformung des produktionzweiges hatte sowohl eine positive als auch eine negative auswir-
kung: negativ war die gebietsumstellung der Weingegenden, und zwar sowohl in groß- und kleinregio-
naler Hinsicht.11 aus großregionaler Sichtweise ist die regionale Verschiebung des Schwergewichts 
beim Weinbau am wichtigsten: Während  v o r  der reblaus der überwiegende teil der ungarischen 
Weingegenden sich auf den Hügel- und berggebieten befunden hatte, breitete sich  n a c h  der reblaus-
katastrophe der größte Teil des Anbaugebietes auf dem flachen Land aus. Nur etwa 60% der Rebenhü-
gel wurden erneuert, während sich das gebiet der Sandreben auf das dreifache seiner früheren ausdeh-
nung vergrößerte. neue Weingegenden entstanden nicht nur auf dem Sand der großen ungarischen 
tiefebene, sondern – unter ähnlichen bedingungen – auch in den regionen transdanubiens, z. b. in 
Ászár, mór/moor, an der südlichen Küste des plattensees und am südlichen Fuß des bükk-gebirges. 
das Verhältnis zur geringeren anzahl von rebenhügeln, die aber von besserer Qualität waren, wurde 
zudem auch dadurch verschlechtert, dass wegen der hohen Pflanzungs- und Anbaukosten auch inner-
halb der traditionellen Bergweingegenden eine Umordnung der Geländeoberfläche geschah: die neuen 
Pflanzungen wurden an etlichen Orten nicht nur auf schwer bearbeitbaren, steinigen Gebirgsabhängen 
angelegt, um sie wieder fruchtbar zu machen, sondern oft auch schon am Fuß der berge, oft in fast 
flachen Gebieten.12 Während  v o r  der reblaus das gebiet der Weingebirge dreimal so groß war als das 
gebiet der reben auf dem Sand (und auf dem Flachland), so bestand das Verhältnis zur zeit des aus-
bruchs des ersten Weltkrieges nur noch 1:1. das andere positive moment der strukturellen umwand-
lung zeigte sich in der Veränderung der Verteilung der größenverhältnisse der Weingegenden. obwohl 
sich die anzahl der Kleinparzellen nur in einem kleinen maß verminderte, wuchs dennoch die anzahl 
der 50-100 ha großen, Kapitalwirtschaft betreibenden anlagen durch die inanspruchnahme staatlicher 
Kredite.13

Ungarns Weingebiet erreichte bis 1913 eine Fläche von 320 000 ha, das heißt 90% der Anbaufläche vor 
ausbruch der reblauskatastrophe.14 Damit war der Prozess des flächenmäßigen Wachstums abge-
schlossen. die Quantität des Weines wuchs von Jahr zu Jahr dynamisch im selben tempo, in dem die 
reben fruchtbar wurden. anfang des 20. Jahrhunderts übertraf sie schon weit die bedürfnisse der hei-
mischen Konsums, und an der Schwelle zum Weltkrieg war bereits zu erkennen, dass ungarn nicht nur 
erfolgreich der reblauskatastrophe entgangen war, sondern dass in Hinkunft der Weinbau ein äußerst 

11 Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (wei Anm. 8), S. 245. – Antal Vörös, A mezőgazdaság (Die 
Landwirtschaft). In: Magyarország története 1890–1918 (Geschichte Ungarns 1890–1918), Bd 2, Hg. Péter Hanák, 
Ferenc Mucsi. Budapest 1978, S. 324-326. 

12 Sogar in Tokaljhegyalja war das der Fall, vrgl. Iván Balassa, Tokajhegyalja szőleje és bora (Die Traube und der Wein in 
Tokaj-Hegyalja). Tokaj 1991, S. 363; für andere Landschaften vgl. Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének 
alapjai (wie Anm. 8), S. 248f.

13 Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (wie Anm. 8), S. 245. – Vörös, A mezőgazdaság (wie Anm. 10), 
S. 325f.

14 Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (wie Anm. 8), S. 264.
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rentabler zweig der nationalwirtschaft sein würde. die 1907 entstandene zollunion erklärte das gebiet 
der Österreichisch-ungarischen monarchie zum einheitlichen zollgebiet.15 auf diesem von Süden und 
osten mit kräftigen zöllen geschützten gebiet konnte Österreich seine industrieartikel und ungarn 
seine landwirtschaftlichen Waren vorteilhaft verwerten. auf diesem markt war eine – den heimischen 
inneren Konsum übertreffende – Weinmenge sorglos zu verkaufen: 94% der außerhalb der landesgren-
ze gelieferten Weine fanden innerhalb der monarchie ihre Käufer. der Wein wurde von transdanubien 
in erster Linie nach Österreich, zu einem kleineren Teil nach Böhmen und Mähren, von der Tokajer 
Weingegend nach Schlesien und polen und von transsylvanien in die bukowina geliefert. im zollaus-
land wurden nur 3-4% des exportweines verkauft. dessen überwiegender teil kam nach deutschland 
und die Schweiz, nach italien, nach russland und in die Vereinigten Staaten. der Weinimport dagegen 
war vor und nach der reblauskatastrophe niedrig, nur zwischen 1894 und 1904 stieg er vorübergehend 
etwas an [vgl. tab. 1]. als ersatz des inländischen Weinmangels diente damals die einfuhr hauptsäch-
lich aus tirol, der Steiermark und italien.16

Tabelle 1: Der Weinhandel Ungarns – in Mq* (1882–1940) (nach Árpád Takács)

Jahr 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893

export 0,9 0,9625 1,0875 1,15 1,45 1,35 1,5 1,425 1,35 1 0,875 o,75

import 0,15 0,1375 0,1125 0,1 0,1 0,15 0,15 0,175 0,2 0,5 0,85 1,2

Jahr 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

export 0,75 0,75 0,7375 0,7125 0,7 0,6 0,7 0,725 0,75 0,775 0,825 0,85

import 1,1 0,75 1 1,25 1,2 1,05 0,9 0,85 0,8 0,85 0,9 0,35

Jahr  1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915  1916 1917

export 0,9 0,95 1,075 1,2 1 1.225 1,45 1 0,7 1,075 1,45 1,45

import 0,425 0,5 0,4625 0.3875 0,35 0,2 0,275 0,35 0,2 0,15 0,125 0,1

Jahr 1918 1919 1920 1921 1922 1923  1924 1925 1926 1927 1928

export 2,1 1,525 0,95 0,9 0,85 0,475  0,1 0,05 0,05 0,05 0,1

import 0,075 0,025 0 0,00625 0,01875 0,03125  0,04375 0,05 0,025 0 

Jahr 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

export 0,3 0,3 0,2 0,25 0,25 0,25 0,15 0,25 0,35 0,4 0,35 0,1

import 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* 1 mq (meterzentner) = 100 kg

beim ausbruch des ersten Weltkrieges war das Weinproduktionsgebiet ungarn im ausgwogenen Ver-
hältnis, was die aufnahmefähigkeit des inneren (ungarischen) marktes und die des äußeren marktes, 
hauptsächlich der Monarchie, betraf. Im Vergleich dazu schuf der Krieg eine neue Konjunktur. Obwohl 
die reben wegen des mangels an genügenden arbeitskräften, besonders gegen ende des Krieges zu, 

15 1907: LIII. GArt.

16 Zum Export und Import: Árpád Takács, A szőlőtermelés történeti földrajza. Borvidékeink (Die historische Geographie 
der Weinbau. Weingegenden). Budapest 1942, S. 30f. – Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (wie 
Anm. 8), S. 213-222, 258f.
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schon an vielen orten unter Verwahrlosung litten, kann doch im allgemeinen festgestellt werden, dass 
die neuen Pflanzungen die Belastung gut überstanden hatten. Nach den statistischen Daten wurden 
1917 in ungarn 6 millionen Hektoliter Wein erzeugt, davon kamen 2 millionen zur ausfuhr.17 mit 
Kriegsende war aber auch diese außerordentliche Konjunktur beendet, was aber mit aller Wahrschein-
lichkeit nur die Weinverfälscher und die Kriegslieferanten bedauert haben dürften. Für die Weinbauern 
war es aber ein harter Schlag, dass der vor dem Krieg herrschende gleichgewichtszustand nach dem 
Friedensschluss nicht widerhergestellt werden konnte.

Tab. 2: Die Weingartenfläche Ungarns – in Katastraljoch* (1920‑1938)

Jahr 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

Katastraljoch 330.934 364.308 374.779 384.601 386.219 384.599 384.619 385.529

Jahr 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Katastraljoch 386.234 374.593 370.305 372.180 369.085 366.349 367.755 372.785

Jahr 1936 1937 1938

Katatsraljoch 372.107 377.055 380.350

*1 Katastraljoch = 0,5759 ha

im Sinne des Friedensschlusses von Versailles verlor ungarn 67% seines gesamtgebietes und  
58% seiner gesamtbevölkerung. diese Verhältnisse stellten das verbliebene land – über die politischen 
und volkshistorischen Folgen hinaus – vor die schwerwiegendsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 
innerhalb der allgemeinen damaligen Katastrophenlage bildete das drama der Weinwirtschaft ein ei-
genständiges Kapitel. mit den verlorenen gebieten verglichen, stand der an den Weingärten abmessba-

17 Takács, A szőlőtermelés történeti földrajza (wie Anm. 15), S. 22. – Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének 
alapjai (wie Anm. 8), S. 264. Diese 2 Millionen hl Wein sind auch dann eine bemerkenswerte Menge, wenn man weiß, 
dass diese riesige Zahlen auch das „Produkt” der von den Kriegslieferern im großen betriebenen Weinfälschung 
beinhaltet.
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re Verlust allerdings in einem wesentlich kleineren Verhältnis, denn die mehrheit der Weingegenden 
befand sich ja – wegen der ökologischen Verhältnisse im Karpatenbecken – im mittleren Teil des Lan-
des. Daher waren auch nach dem Friedensdiktat von Versailles die Weinpflanzungen zum größten Teil 
(69%) innerhalb der neuen Staatsgrenzen verblieben18 [vgl. tab. 2]. diese entwicklung, die für sich 
genommen positiv zu sein scheint, wurde aber in den folgenden zwei Jahrzehnten Quelle schwerer 
wirtschaftlicher probleme, und zwar vor allem deshalb, weil ungarns Weinproduktion auf ein größeres 
land und auf ein geräumiges äußeres absatzgebiet dimensioniert war. infolge des Friedensvertrags von 
Versaille verminderte sich sowohl der auslandsmarkt als auch der inlandsmarkt des Weines in einem 
tragischen ausmaß. der größte (nördliche und östliche) teil der abgetrennten gebiete war für den 
Weinbau ungeeignet, er hatte daher bis 1920 das innere absatzgebiet des auf den zentralen gebieten 
erzeugten Weines gebildet. im verbliebenen landesteil nahmen die Weingärten nun 2,4% des gesamten 
landwirtschaftlichen ackerbodens ein, verglichen mit dem einen prozent vor dem Weltkrieg.19 da man 
beinahe in der Hälfte der Siedlungen mit Weinproduktion beschäftigt war, übertraf die von Jahr zu Jahr 
produzierte menge oftmals das doppelte des inländischen Konsums20 [vgl. tab. 3]. es war offensicht-
lich, dass die ungarische Weinwirtschaft in dieser lage nur mit der Steigerung der ausfuhr rentabel 
gemacht werden konnte. leider geschah aber geradezu das gegenteil: bald konnte nicht einmal die vor 
dem Krieg exportierte Quantität ausgeführt werden. die behinderung setzte sich aus einem wirtschaft-
lichen und einem politischen Faktor zusammen. der wirtschaftliche folgte der aufhebung der gemein-
samen zollgrenze: Von da an wurden die märkte der ungarischen Weine in der monarchie zum zollaus-
land, was den exportierten Wein verteuerte.21 die ungarischen Weinbauern wurden davon besonders 

18 Péter Gunst, A mezőgazdaság fejlődésének megrekedése a két világháború között (Die Stagnation der Entwicklung 
der Landwitschaft zwischen den zwei Weltkriegen). In: A magyar mezőgazdaság a XIX–XX. században (wie Anm. 3),  
S. 341, 344.

19 Péter Gunst, Ungarns Landwirtschaft zwischen 1919–1938. In: Agrártörténeti Szemle (Agrarhistorische Rundschau) 
11 (1969), S. 10.

20 Zwischen den zwei Welkriegen schwankte der Weinkonsum bei 7,5 Millionen Einwohnern zwischen 20-36 Liter: 
Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (wie Anm. 8), S. 271.

21 Péter Gunst, A mezőgazdasági termelés története Magyarországon (1920–1938) (Die Geschichte der Produktion der 
ungarischen Landwirtschaft [1920–1938]). Budapest 1970, S. 270.
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hart betroffen, weil sich dadurch das Verhältnis zwischen Weingebirge und Weingärten auf Sandboden 
bedeutend verschlechterte. Der überwiegende Teil der Weinproduktionsfläche, die außerhalb der Lan-
desgrenzen geblieben waren, waren rebenhügel oder rebenberge (z. b. im osten die Weingegend 
ménesi und Érmelléke, im Westen die umgebung von preßburg und rust usw.). nur 10% der Sandre-
ben lagen jenseits der Grenze (die Umgebung von Maria-Theresiopel/Szabadka im südlichen Teil des 
Landes). In dieser neuen Lage wurde das Zweidrittel der jährlich erzeugten 3-4 Millionen hl aus-
schließlich von Sandweinen und von anderen Weinen aus dem Flachland gebildet,22 die aber viel we-
niger gefragt waren als die bergweine. der politische Faktor war dagegen die – infolge des Friedens-
vertrages – angespannte atmosphäre, in der sich die zuvor noch als sicher geltenden mrkte vor den 
ungarischen Weinen verschlossen.23 ihr platz wurde von italienischen, griechischen und spanischen 
Weinen übernommen.

Tab. 3: Die Weinproduktion Ungarns – in Hektoliter (1920‑1938)

Jahr 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926

Hektoliter 2,450.253 3,477.916 4,614.084 4,640.250  1,363.172 3,440.795 1,293.433

Jahr 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

Hektoliter 1,826.409 3,082.839 2,489.602 4,021.611 3,899.739 3,556.522 3,083.428

Jahr 1934 1935 1936 1937 1938

Hektoliter 2,542.070 2,858.045 4,538.926 4,473.299 3,308.973

22 Takács, A szőlőtermelés történeti földrajza (wie Anm. 15), S. 23-28. – Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének 
alapjai (wie Anm. 8), S. 266. – Gunst, A mezőgazdaság fejlődésének megrekedése a két világháború között (wie  
Anm. 17), S. 292.

23 Im Jahre 1920 betrug der Weinexport ungefähr 1 Millionen Hektoliter, d. h. 40 % des sämtlichen Weinprodukts, im Jahre 
1925 aber erreichte der Export die 1% nicht. – Takács, A szőlőtermelés történeti földrajza (wie Anm. 15), S. 32. – Feyér, 
Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (wie Anm. 8), S. 268.
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diese probleme wurden allerdings nicht sofort sichtbar. zwischen 1920 und 1924 kam – was die ab-
satzgebiete des Weines betraf – noch der gewohnheit entsprechendes Kaufverhalten zur geltung: 
1920/1921 bezog die tschechoslowakei noch 50% ihres Weinimportes aus ungarn. 1924 waren es da-
gegen nur noch 5%. ähnlich gestaltete sich die lage mit den übrigen Staaten der Kleinen entente, und 
sogar auch mit Österreich. Der ungarische Export fiel 1925 auf einen Tiefpunkt, als die Quantität des 
exportierten Weines mindestens 25 000 hl betrug.24 nach einer Stagnation, die einige Jahre lang andau-
erte, zeigte sich dann 1929 wieder nachfrage, und zwar erneut von Seiten Österreichs, der tschechos-
lowakei und deutschlands. die erleichterung dauerte aber nicht lange: die hereinbrechende Weltwirt-
schaftskrise zerstörte die aufkeimenden Hoffnungen sehr bald25 [vgl. tab. 1].

die schwere Krise der ungarischen Weinwirtschaft zwischen den beiden Weltkriegen hatte natürlich – 
neben den äußeren umständen – auch ernste innere ursachen. 1913 hatte die produktionstechnik, zu-
mindest bei den anlagen die größer als 3 ha waren, auf europäischem niveau gestanden. nach 1925 gab 
es aber – wegen der Unverkäuflichkeit der Weine – kein Geld mehr für Investitionen zur Modernisie-
rung. aber auch die reichlich vorhandene, billige Handarbeitskraft hatte sich als nicht insprierend auf 
eine modernisierung ausgewirkt. aber nicht nur die technische entwicklung stagnierte, es kam zu ei-
nem allgmeinen niedergang. die Weinbauern versuchten, durch Weglassen einiger arbeitsphasen und 
durch Ersparung von Pflanzenschutzmitteln die Produktionskosten zu mindern. Dazu kamen Probleme 
mit der Qualität der Weine. die größeren Kellerwirtschaften stellten zwar Weine von guter Qualität her, 
aber auf den winzigen parzellen, die 70% des Weingebietes bildeten, war es unmöglich, marktfähige 
Standardweine zu erzeugen. Wegen des mangelhaften anbaus waren die ertragsdurchschnitte niedrig; 
auch in den besten Jahren wurden nur 12-13 hl Wein produziert.26 die infolge der Überproduktion nied-
rigen Weinpreise deckten nicht einmal die Weinbaukosten (die lage kann sehr gut damit charakterisiert 
werden, dass in den 1920er Jahren der preis von einem liter Sodawasser höher war als der preis von 
einem liter Wein vom nordufer des plattensees).27 Die Krise aufgrund höherer Pflanzenschutzkosten 
traf am schwersten die Besitzer der kleinen Weinparzellen, die auf bindigem Boden gepflanzt hatten. 
dadurch wurde eine neue negative tendenz in bewegung gesetzt, nämlich der Übergang auf direktträ-
gersorten.
ein teil dieser von amerikanischen Sorten bastardierten Hybriden war bereits  v o r  der reblaus be-
kannt gewesen.28 da sie gegen Krankheiten stark resistent sind und gleichzeitig auch sehr fruchtreich, 
verbreiteten sie sich nach der Katastrophe auf breiter basis in europa. obwohl die Fachleute schnell 
dahinterkamen, dass dieser Weg die europäische Weinkunde in eine Sackgasse führen würde, konnte 
ihre ausbreitung an vielen orten nicht mehr verhindert werden. in ungarn spielten diesen Sorten bei 
der Rekonstruktion der Pflanzungen (1890–1910) keine so gorße Rolle. Obwohl ihre Pflanzung ab 1923 

24 Takács, A szőlőtermelés történeti földrajza (wie Anm. 15), S. 30-32. – Miklós Szuhay, Az állami beavatkozás és a magyar 
mezőgazdaság az 1930-as években (Die staatliche Intervention und die ungarische Landwirtschaft in der 1930er 
Jahren). Budapest 1962, S. 123-126. – Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (wie Anm. 8), S. 268.

25 Szuhay, Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években (wie Anm. 23), S. 124.

26 Gunst, Ungarns Landwirtschaft zwischen 1919–1938 (wie Anm. 18), S. 45ff.

27 Die Produktionskosten der Rebenhügel betrugen 500 Pengö, an den schwer bebaubaren Bergseiten sogar 700-900 
Pengö. Im Vergleich dazu betrug der Preis von 1 hl Wein nur 30 Pengö. Den Produktionsdurchschnitt von 13 hl als 
Grundlage genommen erreichte die Einnahme von 1 Hektar Rebe nicht einmal die 400 Pengö. Nicht einmal die 
Produktionskosten wurden von den niedrigen Weinpreisen gedeckt. Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének 
alapjai (wie Anm. 8), S. 270.

28 Pál Kozma, Szőlőtermesztés (Weinbau), 2 Bde, Bd 2. Budapest 1966, S. 30.
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gesetzlich verboten wurde,29 wuchs ihre Produktionsfläche aber dennoch langsam aber sicher an. (In 
erster linie in Südwest-transdanubien, hauptsächlich in Komitat zala und Somogy und entlang der 
drau.) besonders die noah, aber in einem kleineren maß auch andere Sorten (z. b. othello, izabella 
[blau isabella], delaware) verbreiteten sich. ihr gebietsverhältnis erreichte 1938 10%, aber ihr wertlo-
ser Wein belastete zusätzlich noch den ungarischen Weinabsatz, der permanent mit einer Überproduk-
tion kämpfen musste.
in dieser lage entstand erneut ein zwang zur staatlichen intervention.30 aber während zur zeit der reb- 
lauskatastrophe eine Vergrößerung der Weingebiete bezweckt worden war, hätte man zwischen den 
beiden Weltkriegen die existierenden Anbaufläche vermindern müssen. Wegen der schweren sozialen 
probleme konnte man aber nicht zu solchen radikalen mitteln greifen. Fast eine halbe million von den 
7,5 millionen einwohnern des landes lebten unmittelbar (als Weinbauern oder arbeiter) vom Weinbau. 
eine weitere halbe million menschen waren mittelbar (als Handwerker und Händler) am Weinbau be-
teiligt.31 eine solche menge htte weder von der unterentwickelten ungarischen industrie noch von an-
deren Zweigen der Landwirtschaft aufgenommen werden können. – Diese Situation wird vortrefflich 
von der ungarischen redensart „die rebe trägt nicht nur Wein, sondern auch brot“ zum ausdruck ge-
bracht. – die ungarischen regierungen zwischen den beiden Weltkriegen unternahmen beachtliche 
anstrengungen zur Verbesserung der lage. Sie schufen zahlreiche gesetze und anordnungen, die einer 
besseren Qualität und marktbeschaffung dienten. in den 1920er Jahren setzte man sich zum ziel, die 
zur Zeit der früheren Konjunkturen weit verbreiteten Weinfälschungen in den Griff zu bekommen, aber 
auch eine weitere Ausdehnung der Anbaugebiete zu beschränken sowie Direktträgerpflanzungen radi-
kal zu minimieren. der erste Schritt in diese richtung war das bereits erwähnte gesetz aus dem Jahre 
1923. darin wurde nicht nur die anlegung von direktträgersorten verboten, sondern es wurde auch 
festgehalten, dass es verboten sei, weitere Gebiete mit Reben zu bepflanzen, die auch für anderartige 
landwirtschaftliche produktion geeignet seien. ohne erlaubnis durften reben nur zum eigenen bedarf 
(max. 3500m2) angepflanzt werden. Ein Jahr danach trat das strengste Weingesetz Europas in Kraft,32 
demgemäß zur Verbesserung des Weines nur seine eigenen bestandteile (most) verwendet werden durf-
ten. es wurde nicht nur die aufwässerung des Weines verboten, sondern auch seine Vermischung mit 
rübenzucker, Fruchtwein oder mit Wein von direkt fruchttragenden Sorten. auch wurde die einteilung 
der Weingegenden verändert, es wurden die den örtlichen ökologischen Verhältnissen am meisten ent-
sprechenden Sorten festgelegt und nur der anbau dieser Sorten erlaubt. genau das waren die bestre-
bungen einer ministeriellen anordnung aus dem Jahre 1929, indem sie für die leitung der mehr als  
30 ha großen Weingüter die anstellung von Fachleuten vorschrieb und eine staatliche unterstützung für 
den Ankauf von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldünger zusagte. Noch im selben Jahr wurde die 
bildung von Weinbauvereinen gesetzlich verbindlich gemacht. damit wollte man die beschaffung nö-
tiger technischer mittel, Fachberatung, Kredite und märkte entlang der gemeinsamen interessen orga-
nisieren.33 All das blieb jedoch in den Jahren der Weltwirtschaftskrise (1932–1933) größtenteils nur 
geschriebenes Wort. 

29 1923: XLIII. GArt.

30 Szuhay, Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években (wie Anm. 23).

31 Feyér, Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai (wie Anm. 8), S. 266.

32 1924: IX. GArt.

33 1929: XVII. GArt.
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neben den negativen, von der Konkurslage der 1920er Jahre ausgelösten tendenzen ist aber auch ein 
sich auf einem speziellen gebiet zeigender, spontaner positiver ablauf hervorzuheben: die Verbreitung 
des tafeltraubenanbaus. die Frucht der westeuropäischen Keltertraubesorten, die sich im zuge der 
rekonstruktion verbreitete, war für den Verzehr als obst nicht wirklich geeignet. in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts verbreiteten sich auf dem sandigen boden zwischen donau und theiß die 
ausgesprochen nurTafeltrauben tragenden Chasselas-Pflanzungen. Neben dieser bis zum heutigen Tag 
unschlagbaren Sorte brachten die ungarischen Weinzüchter (z. b. pál Kocsis, János mathiász und adolf 
Stark) ebenfalls zahlreiche ausgezeichnete tafeltraubensorten zustande. davon wurden später etliche in 
einem größeren umkreis angebaut, wie z. b.: csabagyöngye [weiße perle von csaba], erzsébet királyné 
emléke [Andenken an Königin Elisabeth], Gloria Hungarae, Kossuth szőlő [Kossuth-Traube], 
Szőlőskertek királynője muskotály [Muscat-Königin der Weingärten] usw. Die als Obst verkaufte Trau-
be war – im gegensatz zur Weintraube – sehr gewinnbringend. im zusammenhang mit ihrer nachfrage 
ist ihre Anbaufläche seit Anfang der 1920er Jahre angewachsen. Zu Ende der 1930er Jahre erreichte die 
Fläche der Tafeltrauben 8% der gesamten Weinproduktionsfläche, die sich im überwiedengen Teil auf 
dem Sand zwischen Donau und Theiß (der Umgebung von Izsák, Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös und 
Kiskunhalas), im kleineren teil in der gegend um eger und gyöngyös, und im weiteren in den Komi- 
taten Somogy und zala befand. obwohl wegen der – sich als scharfe Konkurrenz heraustellenden – bul- 
garischen traube verhältnismäßig wenige tafeltrauben aus ungarn exportiert wurden, verkaufte sich 
die angebaute menge äußerst vorteilhaft auf dem inländischen markt.34 

ab 1933 wurde endlich auch in der Weinproduktion eine gewisse besserung spürbar. infolge der bes-
seren Einkommensverhältnisse und der jüngsten staatlichen Maßnahmen belebte sich der innere Markt. 
die umsatzsteuer des Weines wurde auf die Hälfte herabgesetzt und den Weinbauern wurde in einem 
breiten umkreis erlaubt, für den Verkauf ihres eigenen Weines Weinschenken zu eröffnen. die Spirituo-
senfabriken verarbeiteten viel mehr Wein als früher zu Weinbrand. man versuchte den inländischen 
Konsum auch dadurch zu steigern, dass bei der Versorgung der armee sogar eine regelmäßige Weinrati-
on eingeführt wurde.35 im Jahre 1934 trat das seit einer langen zeit geplante gesetz über die Keller-
genossenschaften in Kraft. dessen zielsetzung war, für die Weinbauern durch ausschaltung des zwi-
schenhandels bessere Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen. In gröβeren Weingebieten wurden staatliche 
Weinkeller gebaut, die unter der aufsicht des ministeriums für landwirtschaft versuchten, die sich 
angehäuften Vorräte der Weinbauern durch interventionen in Form von Weinkäufen zu vermindern. 
Hinter diesen maßnahmen stand die Hoffnung auf eine belebung der Weinausfuhr. im Vergleich mit 
den 1-2% der 1920er Jahre erreichte der export im Jahre 1939 fast 10%. in der ersten Hälfte der 1930er 
Jahre war die Schweiz Hauptkäufer ungarischer Weine, und nach 1935 deutschland. Kleinere mengen 
gelangten in die skandinavischen länder und in die Vereinigten Staaten.36 mit der besserung der markt-
lage erfolgte auf dem gebiet der anbautechnik eine gewisse modernisierung. obwohl in den Weingär-
ten immer noch sehr viel Handarbeit zum einsatz gelangte, stellten sich die mehr als 1 ha großen 
Weinanbauwirtschaften immer mehr auf einen anbau mit gespann um, sowie die mehr als 5 ha großen 

34 Pál Kozma, Csemegeszőlő (Die Tafeltraube). Budapest 1968, S. 48-54.

35 Szuhay, Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években (wie Anm. 23), S. 126. – Gunst,  
A mezőgazdaság fejlődésének megrekedése a két világháború között (wie Anm. 17), S. 344.

36 Ebda.
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auch auf den gebrauch von mineraldünger. die für modernst geltenden motormaschinen kamen aller-
dings nur in den größten Weinwirtschaften zum einsatz.37

Über die ungarische Weinkultur zwischen den beiden Weltkriegen kann festgestellt werden, dass sie 
sich durchgehend in einer zwangslage befand. als ergebnis der Verbesserungsabsichten der zentralen 
Führung konnte die Weinverfälschung bis zum ende der 1920er Jahre auf ein minimum zurückge-
drängt werden. in den 1930er Jahren verbesserte sich zwar die anbau- und Weinbehandlungstechnik bis 
zu einem gewissen Maß, es gelang aber nicht, die Größe der Produktionsfläche zu vermindern,38 auch 
ihre ungünstige Struktur blieb im großen und ganzen unverndert, und letztlich, was das Schmerzhaf-
teste war: es gelang nicht, die Direkträger-Weinsorten aus der Kultur zu entfernen. All das findet im 
Weingesetz aus dem Jahre 1938 deutlich niederschlag,39 indem es nicht nur alle Arten der Weinpflan-
zung verbot, sondern auch die ausrottung der direktträgersorten verordnete. diese anordnung hätte 
mit staatlicher Entschädigung innerhalb von drei Jahren erledigt werden müssen, wurde jedoch leider 
vom ausbruch des zweiten Weltkrieg verhindert.

37 Gunst, A mezőgazdaság fejlődésének megrekedése a két világháború között (wie Anm. 17), S. 343.

38 Obwohl es zwischen 1920 und 1938 eine Schwankung gegen 10% gab, blieb aber das Gesamtgebiet im wesent- 
lichen unverändert [vgl. Abb. 1]. – Gunst, A mezőgazdaság fejlődésének megrekedése a két világháború között  
(wie Anm. 17), S. 342.

39 1938: XXXI. Gart.
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der „ponzichter“ in der literatur
(19.–20. Jahrhundert). 
literarische biographie (lebensbeschreibung) 
des ödenburger Wirtschaftsbürgers
József László Kovács

in der vorliegenden Studie soll der begriff Ödenburger Wirtschaftsbürger als zusammenfassender aus-
druck verwendet werden und den ausdruck ‚Hienz’ ersetzen, für den man stattdessen auch ‚ponzichter’ 
sagen kann, was ja beides so viel wie ‚deutscher Ödenburger Wirtschaftsbürger’ bedeutet. Die Form 
‚Hienz’ ist schon seit ende des 18. Jahrhunderts bekannt, die schriftliche Verwendung von ‚ponzichter’ 
wird erst im 20. Jahrhundert häufiger. Prof. Karl Mollay meinte, der Begriff ‚Ponzichter’ – also Boh-
nenzüchter – sei mit dem Ausdruck ‚Hienz’ zur gleichen Zeit geläufig gewesen,1 aber in unseren tagen 
ist nur noch der letztere bekannt und gebräuchlich.
Karl Manherz definierte den Träger dieses Begriffs folgendermaßen: „Das ungarländische Deutschtum 
kam aus mittel- und süddeutschen gebieten nach ungarn. Seine dialekte sind sogenannte mischdialek-
te, die ihre Sprachformen schon in der neuen Heimat, in ungarn erreicht hatten.“2

im Komitat Wieselburg lebten Heidebauern, aber die Herkunft des ausdrucks ‚heanc’ ist umstritten: einige 
deuten ihn als Dialektvariante zum Wort für jetzt, ‚hietzt/hienc’, andere suchen einen Zusammenhang mit dem 
personennamen Heinz/Hienz. die ponzichter dagegen essen viele aus bohnen zubereitete Speisen, wobei vor 
allem der bohnenstrudel, aber auch die bohnentorte, verfeinert mit Weißkäse und rahm, sehr beliebt ist.
das Wort ‚bohnzüchter’ (ponzichter) – in der bedeutung des Wirtschaftsbürgers ist – in unseren großen 
Wörterbüchern fast nicht zu finden. Frigyes Schwarz stellt in seinem epochegestaltenden Buch über 
Das Ödenburger deutsche Kinderlied aus dem Jahre 1913 fest, dass die Sprache der Kinderlieder im 
dialekt der Heanzen, den die deutschen bewohner der Komitate Ödenburg und eisenburg sprechen, 
gesammelt sei.3 die Sprachformen dieses dialekts sind in den verschiedenen chroniken des 17. und  
18. Jahrhunderts zu finden: In Georg Payrs Chronik4 sind beispielsweise so viele dialektausdrücke zu 
finden, dass der Lokalhistoriker Gottlieb Gamauf dazu einen Kommentar schreiben musste, weil die 
Handschrift so schwer zu lesen sei – tatsächlich jedoch, weil die Sprache mundartlich ist.
der ungarische dichter Ábrahám barcsay schrieb um 1780 ein gedicht über die Ödenburger Wirt-
schaftsbürger: A soproni hienczek (Die Ödenburger Hienzen). darin heißt es, dass sie ungarische Klei-
der tragen, also einen blauen dolman, eine blaue Hose und eine grüne mütze. ihre Sprache sei aber so 
garstig wie das Schnattern der gänse und das Knarren des ungeschmierten rades.5 

1 Über den Gebrauch des Wortes ‚Ponzichter’ erklärte Prof. Dr. Karl Mollay gesprächsweise, dass es zeitgleich mit dem 
Wort ‚Hiencz’ in Verwendung stand. 

2 Károly Manherz, A magyarországi német nemzetiség néprajzáról (Über die Ethnographie der ungarländischen 
Deutschen Nationalität). Budapest 1982, S. 39.

3 Frigyes Schwartz, A soproni német gyentlekdal (Das Ödenburger deutsche Kinderlied). Budapest 1913, S. 8f.

4 Payr György es Payr Mihály krónikája 1584–1700 (Die Chronik des Georg und Karl Payr's 1584–1700), mit Anmerkun-
gen von Károly Heimler. Sopron 1942.

5 Barcsay Ábrahám verséről Csatkai Endre: A barkai magányosság poétája (Über Abraham Barcsays Gedicht André 
Csatkai: Der Poet der Harkauer Einsamkeit). In: Sopronvármegye (Ödenburger Komitatszeitung), 12.04.1924 und  
Uj Sopronvátmegye (Neue Ödenburger Komitatszeitung), 12.01.1942. 
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Tatsächlich handelt es sich dabei jedenfalls um eine – fast in der letzten Minute noch – mit großem 
gefühl geschilderte, ganz eigene Welt, wie der ungarndeutsche, zweisprachige Schriftsteller rudolf 
becht in seinen Soproner Jahreszeiten feststellt.6

Vorläufer zu dieser art von literatur gab es aber schon seit dem 19. Jahrhundert. 
andré csatkai ist der ansicht, dass der topograph Samuel bredetzky in seiner topographie ungarns 
nur eine ironisch-spöttische beschreibung der Ödenburger Wirtschaftsbürger liefere,7 doch für uns ist 
gerade seine Beschreibung interessant und zeitgemäß. Im vierten Bändchen seines topografischen Ta-
schenbuchs aus dem Jahre 1805 befindet sich eine Physisch-topographische Übersicht des Ödenburger 
Komitats. Hier führt bredetzky an, dass die bewohner protestanten sind und ungarische Kleider tragen. 

Übrigens findet man unter denselben die nämliche Geschäftigkeit im Wein und Ackerbau [...] die 
nähmliche Unbehülflichkeit und Schwerfälligkeit, über welche die Ausländer lachen. [...] Und 
läßt man ihnen ihr Gläschen Wein und ihr gut Stückchen Rindfleisch, so thun sie, was in ihren 
Kräften ist, um zusammen zu halten, was 
ihre Vorfahren eingerichtet, und gott und 
die obrigkeit angeordnet haben […]. ein 
gutmüthiges Volk, unter welchem man nur 
einige zeit leben darf, um es recht lieb zu 
gewinnen. 8

In dieser Charakteristik findet sich in weiterer 
Folge eine Reihe derjenigen Behauptungen, die 
man dann auch in der späteren literatur noch le-
sen kann: 

das äußere der deutschen des Ödenbur-
ger Komitats hat weder auffallende Schön-
heit, noch merkliche Häßlichkeit. [...] die 
schweren arbeiten des Weinbaus und die 
schädliche gewohnheit, auch die schwers-
ten lasten auf dem Kopf zu tragen, mag 
vieles beytragen, dass man selten auf re-
gelmäßige Schönheiten in dieser gegend 
stößt.
die mädchen der Wirtschaftsbürger 
gucken freundlich in die Welt, die sie ei-
gentlich gar nicht lieben, die Ödenburger 
Frauen beschäftigen sich gar nicht mit 
garten und obstkultur, […] dafür sind sie thätige Haushälterinnen, und gefallen sich am besten, 
wenn sie (was beynahe in allen bürgershäusern der Fall ist) beym Weinschank thätig seyn kön-
nen.

6 Reszö/Rudolf Becht, Soproni évszakok (Soproner Jahreszeiten). Sopron 1939. 

7 Endre Csatkai, Idegenek a régi Sopronról (Fremde über Alt-Ödenburg). Sopron 1936, 6 Seiten.

8 Sámuel Bredetzky, Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn, Viertes Bändchen: Physisch-topographische 
Übersicht des Oedenburger Komitates. Wien 1805. – III. Bändchen: Neusiedler See. Wien 1804.

Abb. 1: Ödenburger Wirtschaftsbürger
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dies trage aber nicht zur Herzensbildung bei, meint bredetzky, es 

[…] wird jedem einläuchten, der es weiß, was beym Weine nicht für Gegenstände abgehandelt 
werden, und wie leicht man aus den Schranken der Stände abgehandelt werden, und wie leicht 
man aus den Schranken der mäßigung und Sittsamkeit gleiten kann. […] ihre lebensart ist ein-
fach und still. […] Hier findet man nichts von Belustigungsörtern [...] den Neuhof und im Som-
mer den Spaziergang um die innere Stadt ausgenommen. […] zuweilen versammeln sich einige 
Freunde in dem benachbarten Lőwer, um einen Nachmittag in Gesellschaft beysammen zu seyn.

dabei dürfte es sich wahrscheinlich um eine Vergnügungsstätte der bürger der inneren Stadt gehandelt 
haben. 
in der Studie Neusiedler-See im dritten bändchen seiner topographie bemerkt bredetzky, dass auf den 
adeligen Gütern die Leibeigenen mit Drohungen und mit Stockhieben zur Arbeit gejagt werden, doch 
aus den Häusern der Hienzen höre man die Stimme der Freude: „Wenn bey jenen [bei den Leibeigenen] 
die braun gebrannte Haut mit lumpen be-
deckt ist, so kommt die Ödenburgerin, wie 
zum Kirchweihfest geschmückt, von der ar-
beit nach Hause.“ 
einige beobachtungen bredetzkys sind cha-
rakteristisch für die Wein- und Weingarten-
kultur Ödenburgs: „‚Wie kann aber eine 
Stadt so außerordentlich kleyn sein?’ rief ei-
ner meiner begleiter sehr naiv aus, wir ande-
ren lachten über den einfall, und über die 
Kleinheit der Stadt“, bemerkt bredetzky 
über Rust. Als aber die Ausflügler von dem 
schmackhaften ruster Wein getrunken ha-
ben, hat sich ihre meinung geändert. zwar 
waren die Wirtshäuser schmutzig und voll 
Fliegen, aber 

als ein ehrbarer ruster [...] zu sich auf 
ein gläschen ruster einlud [...] wur-
den [wir] bald dem herrlichen ruster 
Weine vis a vis so heiter, so gesprächig, 
so herzlich, daß wir in der dritten mi-
nute schon alle mühseligkeiten [...] 
rein vergessen hatten.9

rust liegt am rande des Sees, „dessen Fluthen oft bis in die innere Stadt dringen, in einer recht schönen 
Lage.“ Ein jeder Weinbauer spaziert zu seinem Weingarten hinaus, wie wenn er in seinem eigenen Gar-
ten arbeiten würde. der ruster Wein hat eine reihe von Vorteilen gegenüber dem Ödenburger Wein, weil 
er sehr sorgfältig gebaut wird, die verschiedenen Sorten werden gesondert gelesen, es kommt somit oft 
vor, dass in einem Weingarten zwei- oder dreimal gelesen wird. im Hotter von Kroisbach werden die 
besten Ödenburger Weine gelesen:

9 Sámuel Bredetzky, Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungarn, III. Bändchen, S. 112.

Abb. 2: Unterwegs im Weingarten
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So wie hier die guten oedenburger Weine wachsen, gedeihen auch alle gattungen von obst [...]. 
die aprikosen, mandeln und nüsse sind von besonderer güte, und werden am frühesten reif.10

Von Bohnenstangen, die in den Traubenreihen angepflanzt wären, ist hier allerdings nicht die Rede. 
Vergleichbares findet man auch in der Berg-Ordnung der königlichen Freystadt Oedenburg aus dem 
Jahre 1798:

Kukurutz, umurken, melonen, Kürbis, oder anderes grünzeug und was immer für erdgewächse 
sollen auf den Balken nicht gepflanzet werden, und soferne solche auf die Furch herausreichen, 
solle der nachbar in beysein eines bergmeisters solche ausreißen befugt seyn, für dessen be-
mühung der uebertretter 4 groschen zu bezahlen haben wird.11

die Wirtschaftsbürger wurden vom läuten des Wolfser lehrers darauf aufmerksam gemacht, wann sie 
eine arbeitspause einlegen sollten oder wann der zeitpunkt für die Heimkehr gekommen war.
Die Gewohnheit, in die Reihen der Trauben verschiedenerlei Grünzeug zu pflanzen, wird auch 50 Jahre 
später noch vom advokaten Karl Fürst in seinem Versuch über den Weinbau und Weinhandel erwähnt. die 
gräben wären ganz zugezogen, der zwischen dem bogensatz übrige grund werde zwei bis drei Jahre hin-
durch zum anbau von Wurzel- oder Knollenfrüchten, gemüse und dergleichen genützt.12 diese angaben 
aus früheren zeiten erklären, wieso sich im 20. Jahrhundert die scherzhaft gemeinte bezeichnung ‚ponzich-
ter’ verbreitet hat. So meinte auch Rezső Bedi in seiner Lautlehre des Ödenburger Heanc-Dialekts: 

die Ödenburger Heancen, deren dialekt wir von der Sprache der „Städtler“ unterscheiden, nennt 
man in allgemeinen poncikter [!...]. bohnenzüchter, dies ist eigentlich ein Spitzname, aber diesen 
charakter hat es schon längst verloren. die von ihnen gezüchtete bohne ist ausgezeichnet, und 
hat in ihrer ernährung eine recht mächtige rolle.13

Seit dem ende des 18. Jahrhunderts taucht der dialekt der ponzichter auch in literarischen Werken auf. 
maria theresia artner (1772–1829) beispielsweise, die Verfasserin deutschsprachiger gedichte, schrieb 
etwa ein begrüßungsgedicht zur eheschließung des Harkauer pfarrers Samuel Schiller, in dem die  
Älteren die Jüngeren in höflichen Umgangsformen unterweisen:

gebts achting wenn der Wagen kimmt,
vergesst nit af'n gruiss, 
das jeder schön sein Huit animt,
und auskrazt mit'n Fuiss.14

auch im nachbardorf von Harkau, in deutschkreuz, hat man diesen dialekt gesprochen. der vergessene 
Schriftsteller adolf Frankenburg – geboren im Jahre 1811 – verfügte über beide Sprachen, die ungari-
sche und die deutsche. in der humoristischen Skizze Ein kleiner Ausflug in die Berge spricht der Kutscher 
in dialekt von Frankenburgs Heimat. „Heh – sö Fräula mit'n aschgrau'n Fürter, zahl'n.“ der omnibus 
gleicht schon einem Zetfischmagen (Walfischmagen), aber der Kutscher möchte noch den Schriftsteller 
in den vollbesetzten Wagen hineinquetschen: „platz gnua! wenn's a wen'g zammarukk'n woll'n.“ 15

10 Ebda, S. 116.

11 Bergordnung 1798 nyomdahely nélkül. (ohne Ort), Druckerei: Siess nyomda.

12 Karl Fürst, Versuch über den Weinbau und Weinhandel der Oedenburger Gespannschaft […]. Oedenburg 1847,  
16. Paragraph, S. 21.

13 Rezső Bedi, Lautlehre des Ödenburger Heanc-Dialekts. Sopon 1912. 

14 Gabriella Pancz, Nemes Artner Mária Terézia költészete (Die Dichtung der Maria Theresia Artnerin). Budapest 1917, S. 87.

15 Lucia Mahatschek, Frankenburg Adolf. Sopron 1937, zit. nach Az idézet az 1844-ben megjelent Estikék kötetből való. 
Egy kis kirándulás a hegyek közé (Estikék – Abendgedanken, Abendblumen). Pest 1844.
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Frankenburg behauptet zwar, es handle sich dabei um den dialekt von ofen-Wasserstadt, aber eigent-
lich ist der text im Hienzer, also im ponzichter-dialekt geschrieben. er erwähnt auch einen gänsehüter, 
den er nicht ganz verstand: „ich bin zwar ein guter ungar, der deutsch in allen mundarten versteht, dies 
konnte ich aber nicht ganz entziffern.“
in seiner autobiographie, Bécsi élményeim – Meine Wiener Erlebnisse, erinnert sich Frankenburg an 
einen besuch in Ödenburg im Jahre 1833: die mitglieder einer gesellschaft erschienen in maske, auch 
ein alter, gutmütiger Herr, der wie die bienen summte. er war eine art ruhiger narr. „der Herr aehnel, 
der Herr aehnel!“ schrien die gäste. „an' Szumper, an' Szumper“ schrien sie alle. ‚aehnel’ bedeutet in 
Hienzer dialekt großvater.16 
den zieraffen lázár Horváth, einen zeitgenössischen schlechten Schriftsteller, bezeichnet Frankenburg 
im Hienzer dialekt ganz einfach als einen „Saunigl“17. 
andreas Fabritius macht in seiner gelegenheits-gedichtsammlung Sinnen und Minnen Witze über die 
schlechte Schauspielerin lidi, die ein höheres Honorar bekommen möchte:

lidi! mach' nicht so viel Faxen,
mit so knochig plumpen Haxen,
bist nur eine lange „Kraxen“, 
du verdienst nicht hohe taxen!18 

die reime in dieser Strophe sind im Heanzer dialekt geschrieben – besonders die ‚Kraxen’, der trag-
korb der ponzichter, verweist darauf.
im Jahre 1877 bildete sich – unter emsig tätiger mitwirkung von adolf Frankenburg – der Ödenburger 
Kunst- und Literaturkreis. Diejenigen, die in diesen Kreis eintraten, hatten als Hauptziel nicht die Zwei-
sprachigkeit, sondern die gründliche magyarisierung der bewohner im auge. Seit 1886 organisierten 
sie kostenlose ungarische Sprachkurse für die Schuljugend, und zwar immer in den Jahreszeiten, in 
denen in den Weingütern nur wenig zu tun war. Vier Jahre später lernten schon gesonderte Sprachgrup-
pen, je nach der Stufe ihrer Sprachkenntnisse.
aber aus dem von ihm geplanten prachtwerk, das den kulturellen zustand der Stadt und der gegend 
vorführen wollte, ist nichts geworden. es wollte die ehre der Ödenburger ungarn erhöhen und zugleich 
die anderssprachigen für die ungarischen Kulturen gewinnen. das geplante buch teilte damit das 
Schicksal der geplanten monographie des Komitats Ödenburg, die auch nie erschienen ist.
gleichzeitig, wenn auch mit wenigen teilnehmern, begann die ethnographische untersuchung und er-
forschung der Hienzer, ponzichter bzw. bewohner der Stadt und umgebung. in diesem zusammenhang 
müssen mehrere namen erwähnt werden, Johann reinhard bünker ist ihr wichtigster Forscher mit 
seinem großen Werk: Schwänke, Sagen und Märchen in heanzischer Mundart (1906). Die Lautlehre 
des Ödenburger Dialekts der Hienzen von Resző Bedi wurde schon oben erwähnt; und Frigyes Schwarz 
gab im Jahre 1913 die große Sammlung A soproni német gyermekdal (Das deutsche Ödenburger Kin-
derlied) heraus.
1891, im reisebuch Illustrierter Führer durch Oedenburg und Umgebung, findet sich bereits erstmals 
der ausdruck ‚Wirtschaftsbürger’: 

16 Adolf Frankenburg, Bécsi élményeim (Meine Wiener Erlebnisse), Bd 2. Sopron 1880.
17 Adolf Frankenburg, A Saunigel. In: Gyula Bisztray (Hg.), Kifejezés a Magyar Próza könyve (Buch der ungarischen 

Prosa), Bd 2. Budapest 1948.

18 Andreas Fabritius, Sinnen und Minnen. Ödenburg 1883, S. 2111.
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durch das Schliperthor [...] gelangen wir in die Schlipergasse, in welcher, gleichwie in den um 
selbe herum verzweigten gassen, bis hinauf zum michaelis- und Wienerthor zum größten theil 
die arbeitsamen und fleissigen Oedenburger Wirtschaftsbürger wohnen, und daselbst zum Theile 
grosse und sehr schöne Wirthschaften besitzen.19

die sogenannten ponzichterhäuser sind tatsächlich um die Hl. michaeliskirche in der Wiener Vorstadt zu 
finden. Im ausgezeichneten und lange Zeit maßgebenden Reisebuch von Dr. Gustav Thierring über Sopron 
und umgebung aus dem Jahre 191220 erscheinen beide aus-
drücke gleichzeitig: „den südlich von der Kirche gelegenen 
Stadtteil bewohnen vorwiegend die deutschen Wirtschaftsbür-
ger (‚bohnzüchter’) der Stadt in kleinen ländlichen Häusern.“ 
und er spricht auch noch von der „zwischen kleinen Hauer-
häusern zu der am Hügel (228 m) gelegenen St. michaeliskir-
che.“ diese ausdrucksweise ist auch in der ungarischen aus-
gabe des Reisebuches zu finden. 
Wie schon bei Frigyes Schwarz nachzulesen ist, wird auch in 
den Kinderreimen die bedeutsame rolle der bohne hervor-
gehoben: 

Hairichi paun,
machn en altn maun.

um die Jahrtausendwende (2001) wurde eine gedichtsamm-
lung über die ponzichter in einigen lithographierten exempla-
ren ‚herausgegeben’. ihr Verfasser war eigentlich otto bohá-
ti,21 aber einige gut klingende gedichte hat auch sein Sohn, 
der deutsch-ungarische Schriftsteller robert boháti als er-
gänzung beigesteuert. das einzige erhaltene exemplar hat 
nach dem zweiten Weltkrieg robert boháti in den trümmern 
seiner Wohnung in einem bombentrichter wiedergefunden 
und durch abschreiben in maschinschrift gerettet. die Sammlung Bouhn-Blüah22 enthält gedichte mit 
ausgezeichnetem Humor, die den gesetzen der dialektsprache folgen. beide, der Vater und der Sohn – 
„da Vatta“ und „da Souhn“ – haben hier die Welt der ponzichter genau und mit viel liebe beschrieben.

die gedichte der „bouhn-blüah“ hat mein Vater, otto brzoboháty (geboren in thallern nie-
derösterreich, 1869, gestorben in Sopron 1904), Sohn des ehemaligen brennberger lehrers und 
bergwerkkassierers anton brzoboháty, verfasst. der autor ist also das Kind eines „zuagroasten“ 
und nichts spricht beredter für die anziehungskraft des Soproner geistigen Klimas, als dass der 
enkel eines mährischen gerbers ein „oedenburger“ von reinstem Schrot und Korn wurde. 

robert boháti, der deutsch-ungarische Schriftsteller, bemerkte dazu vor vierzig Jahren, als er die ge-
dichte der kleinen Sammlung mit Schreibmaschine abtippte: 

19 Illustrierter Führer durch Oedenburg. 2. verm. u. verb. Aufl. Oedenburg 1891.

20 Gusztáv Thirring, Sopron és a magyar Alpok (Sopron und die ungarischen Alpen). Sopron 1912.

21 Zu Boháti vgl. Rezső Becht, Boháti Róbert (1899–1974). In: Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau) 28/2 (1974),  
S. 189-192. – Ders., Boháti Róbert irodalmi hagyatéka. In: ebda, 29/3 (1975), S. 247-251.

22 Otto Brzboháti, Bouhn-Blüah-Gedichte, verm. von Robert Boháti. Sopron 2001. Das Urexemplar der lithographierten 
Ausgabe wurde 1958 von Robert Boháti mit Maschinschrift abgeschrieben und gerettet.

Abb. 3: Zeiger am Ivka-Bach, mit  Blick auf den 
Feuerturm Ansichtskarte (30er Jahre)
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es gedenkt einer zeit, zu der die alte Stadt aus der zweisprachigkeit ihrer bewohner ihr beson-
deres gepräge, Vielfältigkeit, Farbe und Kraft gewonnen hat, und dies soll nicht in Vergessenheit 
geraten. das deutsche Wort und die ungarländischen deutschen Volksdialekte (die nicht weiter 
gehört werden wollen als sie verstanden werden) sollen gehütet werden, sie gehören zu den Wer-
ten unseres Heimatlandes.

die ‚Helden’ dieser gedichte sind einfache leute, ponzichter aus der Vorstadt, etwa die Straßenecken-
steher, also träger, die vor dem geschäft p. müllers standen und deswegen ‚p. müllers-Husaren’ ge-
nannt wurden, besonders aber der lautner mit seiner roten trägerkappe. als der Wanderzirkus vor dem 
potschitor seine zelte aufgebaut hatte, da spielte er den Wilden, ist aber damit satt geworden.

da Wüldi 
„Hert's leit, der hat wia Schuachwichs 'glanzt,
und g'sunga hat a, 'brüllt und 'tanzt,
der hat enk statt-r-an 'kouchtn eiss'n
die Heindln z'samm die Feidern g'freissn!
af oanmal aber, deink's mir, da 
is enk dar Wüldi wüld wurn! Ja,
Hin hat a g'haut am Kassatisch
und g'schimpft auf ehnburcherisch
„i wir enk schrein, als war' i b'seissn.
i wir enk nix als Heindln freiss'n,
„na-na, da hab'i koa' Valanga,
„da gehr-i-liaba Heidln-fanga!
,,i bin koa' Wülda, lasst' mi durch,
„i bin da lautner va-r – ehnburch!“

Ein anderes Gedicht Bohátis verewigt zwei junge Freunde, Die guitn Freind': mit einer ohrfeige, „mit'n 
Watsch'n“ beginnt die Streiterei, und schon geht es los: „Hau' nou mal her, sou schreit a wüld“, und als 
er die zweite einsteckt, fühlt sich der geschlagene beleidigt: „deis hät'-a-ma-va dir nit 'deinkt!“ – der 
kleine Schüler der sogenannten Pflasterschule der „Fliegnschnee-Karl“ wird auch ins Gedicht gebracht, 
der die Wunde an seiner Hand nicht nennen kann, „an patzn“ aber doch. 
der ‚Held’ der folgenden gedichte ist der Puhl-Hatl, der „Wachtmoasta“, der Vorgesetzte der städti-
schen polizei:

der puhl-Hatl war a g'strenga Herr, 
muschkatiara-Wachtmoasta war enk der!

Sein liebevoller, ungeschickter, oft besoffener, ihm zugeteilte, „muschkatiara“ war „da grassner“. Weil die-
ser wieder betrunken in der Wachstube erscheint, lässt er ihm den Säbel wegnehmen und hinausschmeißen. 
als aber der nichtsnutzige seine Sünde bereut, „i that schei bitt'n,/ Vazeihgns ma maini schleichtn Sitthn“, 
kann er der bitte nicht widerstehen. der strenge Wachtmeister spricht sein urteil aus und erlaubt, den Säbel 
wieder anzuschnallen: „Schnallt der grassner sein' Sabl um,/ der grassner is wieda muschkatiara!“ diese 
geschichte war in Ödenburg allseits bekannt, und ignaz a. Schiller hat sie zu einer Schnurre geformt, die 
sich in der von eugen Schusteritsch zusammengetragenen Sammlung Ödenburger G'schichten befindet. 23 

23 Ignaz A[nton] Schiller, Ödenburger G'schichten. Heitere und nachdenkliche Skizzen, zus.getr. von Eugen Schuste-
ritsch. München 1974 (Die Deutschen aus Ungarn, H. 9). – Kovacs József Lázsló, Ödenburger Geschichten: Heitere 
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in dieser Sammlung sind auch die gedichte Da Souhn von Robert Boháti zu finden: 

ich füge sie den gedichten meines Vaters hinzu, obschon sie diesen, sowohl was Qualität und 
Würzigkeit, als auch was Witz betrifft, gewaltig nachstehen. ein anspruch, sie festzuhalten, liegt 
nur in dem umstand erklärt, dass es wohl die letzten gedichte solcher art sind, die von einem 
Soproner stammen,

schrieb er in aller Bescheidenheit vor 40 Jahren. „A ganz kloaner Wutzl bin i gwest, da Hemmatzipfl is ma 
hintn aus dar Housn gstandn, wia-r-i die bouhn blüah s erschti mal gheart hab“, sagte er von seinen eige-
nen gedichten. „nid gmui hab i kriagn kinna var-eahna und's paunzichtarischi hab i aa auf oans-zwoa 
derlernt.“ und später versuchte er dann selbst, ob er in diesem dialekt „sulch ani Verseln macha kinnt?“ 
in einem gedicht von robert boháti erscheint etwa Da Birnbaum Matzl im „Feittachjanka“, „Fotogra-
fiern had a si lassn/ Mi'n neichn Ouchsngspann“:

„da schau her“ prahlt si da matz
Und zuagt d' Fotografie,
„Wia mir drei guit trouffa sein!
deis in dar mitt bin i!“ 

ein ‚Versel’ verewigt auch die langsam rollende Ödenburger Straßenbahn, D' Elektrischi in der neustift 
gasse. der muckl verspricht, am „pfandlerischn Schank“ herunterzuspringen, aber der Sprung glückt 
ihm nicht sehr geschickt, denn er fällt auf den rücken. der Konduktör gibt ihm ratschläge: „spring 
nach viarazuchi weg!“ Matzl schreit zurück: „Nach viarazua, du dummer Hund?/ Ah ja! Dassi' auf 
Pappn fliach!“ 
der gottlieb liegt im Sterben, der pfarrer soll auch bei ihm schnell erscheinen mit dem „letzten See-
lentrost“. der gottlieb Vetter bittet im bett die gute ehefrau: „geh, gib ma geschwind mein Huit“./ „in 
Huit?! Mei Goud, was brauchst'n deinn,/ Mei liawa, guiter Mann?“ „Naja“, sagt der, „dass i halt-inn/ 
Herrn pfoarra griassn kann [...].“
tobiasl will eine lebensversicherung abschließen. als nach seinen Familienumständen gefragt wird, 
sagt er, sein Vater sei nicht gestorben, denn er habe keinen Vater:

“Na-na, i i hab bald koan'!” 
“Hiazt woass i nid, sein Sei verruckt,
oder sein mir die beidn! 
Was ist deinn nacha mit eahm gschegn?!“
„dar ouchs had'n tatreidn!“

echter, gut klingender, auch manchmal derber Humor herrscht in all diesen gedichten vor. Wenn man 
sie hört, spürt man die echte eigenart der ponzichter!
mit einem bezeichnenden gedanken verabschiedet sich „da Souhn“ – robert boháti – von den lesern: 
„S allerbeisti was im gspoas is/ is die Wahrheit und da ernst [...].“

'S gschriebene und 's druckti kann ma 
lmringsmal in d' auslag leign,
Wann aba das gsagti aufheart,
Daunn-ja, daunn is's aus und gscheign!

und nachdenkliche Skizzen von Ignaz A. Schiller I. (München 1974, 40 p.). In: Soproni Szemle (Ödenburger Rund-
schau) 30/2 (1976), S. 185f.



347

die grundlage der darstellung des bunten, echten lebens der ponzichter ist immer das ‚gsagti’. unter 
diesem gesichtspunkt sind die acht bücher oder Heftchen von ignaz a. Schiller – dem ‚nazi’ – entstan-
den. er war einer der beliebten redakteure der Ödenburger Zeitung, und seine geschichten und Kurz-
geschichten bauen immer auf dem Humor der Wirtschaftsbürger auf. Karl Sterbenz, der Ödenburger 
Grafiker, stellte die Tätigkeit ‚Nazis’ in einer 
Skizze dar: zwei Weiber streiten auf dem markt 
auf der grabenrunde, dahinten raucht ein ponzi-
cher mit der ‚Kraxn’ auf dem rücken seine pfeife, 
und der erzähler der gespräche – der ‚nazi’ – 
guckt aus einer ecke hervor, man sieht von ihm 
nur den ‚Huit’ und sein notizbüchlein, und er 
schreibt alles auf. ‚nazi’ ist am 6. Januar 1974 im 
82. Lebensjahr verstorben, noch im selben Jahr 
hat eugen Schusteritsch in münchen eine größe-
re auswahl seiner kleinen erzählungen heraus-
gegeben. im geleit zu den Ödenburger G'schich-
ten. Heitere und nachdenkliche Skizzen schreibt 
der Herausgeber Folgendes:

in sieben kleinen broschüren [...] veröf-
fentlichte Schiller seine gesammelten 
glossen, manchmal in origineller und na-
turgetreuer derbheit, weil eben, „ein 
Witz“, wie er selbst meinte, „nur so hu-
morvoll und gediegen ist, wenn man ihn so 
bringt, wie er das licht der Welt erblickt 
hat“. den Stoff zu seinen erzählungen 
sammelte er hauptsächlich auf dem markt 
und in den buschenschänken.24

diese methode ist nicht ganz neu und wurde 
schon im vorigen Jahrhundert von Ferdinand 
botgorschek (1807–1868), dem redakteur des Oedenburger Localblattes verwendet, der in seiner no-
velle Vierundzwanzig Stunden in Oedenburg ponzichter-gespräche zur illustration verwendete. er be-
schreibt etwa einen Werbetanz der hin- und herwallenden Husaren, den die bewohner, Stadtbesucher, 
Heazen, Krabaten und ungarn beobachten: 

„Hansl, hast g'segn, wia dö Kumadads Husarn dö gwugt hahn! Murdsjöh, dö kinans schon, dass 
a Freud ist.“ 
„Schau, da is ma lad, dass ich dös versamt hab, so was is ma liaba, als a Kumödie, wan die Sal-
tanzer, wan mir a gleich dö attestanten dabarmen.“ 

24 Eugen Schusteritsch, Oedenburg und Umgebung. Heimatbuch, hg. vom Oedenburger Komitee. Bad Wimpfen 1964. –  
Das Buch erlitt im Ungarn der 60er Jahre ein trauriges Schicksal: Die Exemplare, die nach Sopron gelangten, wurden 
von der Polizei eingezogen sowie der Rest, der ihr in die Hände fiel, vernichtet. Der Verfasser des Vortrages hat die 
wertvolle Sammlung in den ruhigeren 70er Jahren vom Verfasser selbst als Geschenk erhalten.

Abb. 4: Würdigung der Oedenburger Zeitung



348

eigentlich stammen die beiden gaffer aus Kroisbach, das bezeugt nämlich der lieblingsausdruck 
„Murdsjö“ oder „Murdi“. Was aber bei Botgorschek zur Illustration gebraucht wurde, war bei Schiller 
darstellungsweise. 
die sieben broschüren der Oedenburger G'schichten waren aber, wie Schusteritsch meint, eigentlich 
mehr. Der Marktrummel, ein Heftchen mit acht Seiten, ist ein Separatum aus der Grenzpost von 1916. 
danach folgt 1918 Die Kathl-Mahm in Wien und andere lustige G'schichten und endet mit dem „rothaa-
rigen Ferdl“ aus Der rothaarige Ferdl und andere lustige G'schichten, zwar ohne Jahreszahl, aber 
wahrscheinlich vom ende der dreißiger Jahre stammend. 
eine gelungene Sammlung ist Bohnknöd'ln gekocht und aufgetischt vom ‚nazi’ aus dem Jahr 1920. die 
Quelle der geschichten wird auch angegeben, es sind „derbe“ und „wache Witze aus der buschen-
schänke“. das 32 Seiten umfassende Heftchen beginnt mit einem Kindersprüchlein: „Hansl, puks 
gansl/ Steck d'Federn am Huit./ Frau muida, Frau muida,/ die Knöd'l san guit“. – So haben die jungen 
Ponzichter-‚Buam’ sich untereinander geneckt. Aber die Bohne wurde in jeglicher Form verewigt:

„Während des Vorstoßes gegen raab im Jahre 1809 kamen die 
Franzosen nach oedenburg“, fängt ‚nazi’ eine Kurzgeschichte an. 
Ein einquartierter Unteroffizier forderte auch Verpflegung. Da be-
kam er den in der Stadt so beliebten Sterz. dem Franzosen 
schmeckte die Speise sichtlich gut und er gab seiner zufriedenheit 
auch ausdruck, indem er während des essens wiederholt sagte: 
‚c’est bon’, das heißt: das ist gut. unser landsmann missverstand 
ihn und erklärte: „da irren S'eana, mir hab'n goar koani ‚Seebohn', 
dös san ‚dudlesbohn’, dö drin san!“ – auch wenn diese anekdote 
etwas besserwisserisch klingt, so verewigt sie doch die rivalität 
der Wirtschaftsbürger vom dudleswald mit denen von den Wein-
gärten des neusiedlersees.
Was aber ist ein buschenschank? als maria theresia 1773 Sopron/
Ödenburg besucht hatte, hatte sie als privileg gestattet, dass ein 
jeder Weinbauer die eigenen Weine eine oder zwei Wochen hin-
durch im eigenen Haus ausschenken durfte. das durfte nur nach 
einer gewissen ‚Schankordnung’ erfolgen und im Jahr nur 8 bis  

14 Tage dauern. Ein jeder Weinbauer kam so jährlich einmal an die Reihe. Ein wichtiges Merkmal war 
der grüne ‚zoacha’ (zeiger), was bedeutete, dass hier roter oder weißer Wein ausgeschenkt wurde. ein 
rotes oder weißes Stoffstückchen zeigte, welcher Wein ausgeschenkt wurde. Wenn die Stoffläppchen an 
einem ‚Strohkreuzl’ hingen, so war das das zeichen, dass hier ein ‚alter’ ausgeschenkt wurde.
in dieser umgebung hat ‚nazi’ seine saftigen, urwüchsigen geschichten und Schnurren gesammelt. als 
beispiel soll die Kurzgeschichte Der Neugierige aus dem letzten buch – Der rothaarige Ferdl – dienen:
der Saml-Vetter sitzt in seiner Wohnung und hat seine „bohn-Knödl'n“ gegessen. plötzlich stürzt sein 
nachbar ins zimmer und gibt ihm, ohne ein Wort zu sprechen, eine ohrfeige, „eine Watsch'n“. der ist 
von dem unerwarteten ‚besuch’ so überrascht, dass er kein Wort herausbekommt. nach einigen Sekun-
den erscheint der nachbar wieder, und der Saml-Vetter bekommt eine zweite ohrfeige. er spricht wie-
der kein Wort, denn sein mund ist voll mit „bohn-Knödl'n“. der nachbar kommt aber zum dritten male 
hereingestürzt, und gibt ihm erneut einen backenstreich. „der Saml-Vetter würgte den Knödl rasch 
hinunter, und rief dann aufgeregt: ‚Hiazt wa'i do' neugieri(g), was der von mia(r) wüll?!’ [...]“ 

Abb. 5: Zeiger mit Blick auf den Stadtturm
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diese Kurzgeschichten erschienen zuerst in der allseits beliebten tageszeitung der Wirtschaftsbürger, 
in der Ödenburger Zeitung. 
auch Die verhexte Geiß ist auf dieser Weise erschienen: 
der Saml-Vetter hat eine geiß nach mattersdorf verkauft. Sein Weg führt durch agendorf, aber unter-
wegs ist der Vetter durstig geworden. er kehrt in das agendorfer gasthaus auf einen halben liter ein, die 
geiß hat er an einen baum gebunden. die agendorfer burschen wollen aber auch ihren Spaß haben und 
tauschen die geiß mit einem bock aus. zunächst bemerkt der Saml-Vetter nichts. in mattersdorf ange-
kommen, ruft er dem Käufer zu: „guit’n tag! da bring i' die goaß!“ „Was?“ rief der Käufer, „daes soll 
a Goaß sein?! [...] daes is ja a Bock [...]!“ Nun beginnt der Saml-Vetter zu lachen. Ohne das Tier anzu-
schauen, sagt er geringschätzig: „da siacht ma hald wieda, daß nuar a bauer vom Viech etwas versteht 
[...].“ als aber der Käufer bei der behauptung bleibt, muss er feststellen, dass das tier tatsächlich ein 
bock ist, aber er verteidigt sich noch: „i' woaß ganz guat, daß Viah in ednburch a goaß war!“ in agen- 
dorf zurück, trinkt er wieder seinen halben liter und die burschen tauschen den bock wieder mit der 
geiß aus. und zu Hause brüllt die lebensgefährtin den Saml-Vetter an: „na, warum denn die goaß wia-
da z'ruck? […] du b’soffener lackl' du bist mia scheint narrisch wurn!“ der Saml-Vetter schaut sich die 

bescherung an: „Sacra, Sacra, wia kummt den däs? 
in ednburg is' däß Vieh a goaß, und in mattersdorf 
a bock. daes muß rein verhext sin! [...]“ am ande-
ren tage ist er schnell angekleidet und führt die 
geiß zum zimmermann nach mattersdorf: „‚da 
zimmermann sull mit dem verhexten luader 
glückli' wer'n.’“ daß ihm die agendorfer burschen 
die geiß mit dem bock vertauscht haben, erfuhr er 
nie. diese Kurzgeschichte stammt von ignaz anton 
Schiller, dem ‚nazi‘. in den Ödenburger buschen-
schänken war aber ein neues Sprichwort geboren: 
„in oedenburg a goaß, in mattersdorf a bock!“
die novellen und Kurzgeschichten des rothaari-
gen Ferdl's und die anderen lustigen Ödenburger 
geschichten zeigen vielleicht am unverfälschtes-
ten den Ödenburger charakter. auch der zeichen-
lehrer Josef mechle war ein guter Kenner dieser 
kleinen Welt „der Sankt michölli gassn“ und „dem 
Sandgruem.“ auf dem titelblatt steht unser Held 

„in Stieflhous'n mid'n Pfeiffn“ und „mid'n Saubladesackl“ und will eben anzünden. Dieses Sackl ist 
einmal dem Ferdl im buschenschank gestohlen worden. die „buam“ schütten zum tabak einen teil des 
inhaltes des paprika- und Salzbehälters, das sollte „eine große Hetz“ verursachen. „der Spanraft naz 
und die gullner lenz verständigten die tischnachbarn [...]. ‚paßt'st auf, hiazt gibt's glei' a gaudi!’ die 
tochter des ponzichters, resl, fühlt aber mitleid mit dem armen Ferdl, und tauscht den Saublader“ 
Ferdls mit dem Tabaksäcklein vom „Voda“ aus. Jetzt muss aber ein jeder aufpassen, weil ihr Vater wird 
auch gleich anzünden. die Kurzgeschichte endet mit liebe und Heirat, „muader! da bring' i die resl, 
sie wird mei' Weib. i' hab' sie gern' und sie mi aa'“, sagt der rothaarige Ferdl. 
diese Kurzgeschichten haben den echten charakter einer humorvollen novelle, die kürzeren Schnurren 
sind dagegen gepfefferte Ödenburger Witze:

Abb. 6: Zeichnung von Karl Sterbenz
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„Unterdessen hüpft der Lajtsch ganz munter mit den übrigen Buben beim Spitalbach herum.“ – und 
rauft mit den anderen „radlführern“. am ende wird ihm der brennesselsack über den Kopf gezogen 
und er kann nur nach „zwo Watsch der mueder“ erklären, dass er keine Scharlachausschläge hat: 
„Däs is ja von die Brennesseln“, gesteht nun der Lajtsch ein. „Da Holzmann Liabl hat mia(r) den 
brennesselsack über'n Schädel zog'nt.“ „raubersbua, grindichert“, schilt die „mueder“ ihn, und 
schon hat er die zweite ohrfeige. „darmits a' net oaseitig wirst“, sagt die herzensgute, aber strenge 
Frau. „und hiazt geh' in die Kuch'l und reib dirs 's g’sicht mit Schmalz ein, nachert wird's glei' guit 
sei(n) [...]“.
auf dem dachboden der zueinander gebauten Häuschen konnte man nur mit einer „loater“ hinaufklet-
tern. und wenn die nachbarin diese wegtrug, gab es Streiterei. diese Frauen sind die Heldinnen weiteren 
Kurzgeschichten: beim Streiten schlagen sie die Fenster der nachbarin ein oder beschmieren sie mit Kalk. 
aber auch der guttrinker-Vetter tut sich als Held hervor. der arzt soll bei ihm adern schneiden, aber 

„i' laß mia(r) die Hand net aufschneiden […]. liaber sull i glei' sterb'n [...]“. „na, gut ist's, so 
probieren wir's erst halt mit blutegel“, sagt der wohlwollende arzt. am nächsten tage saß der 
Saml-Vetter im bett und aß aus einem großen gefäß „bohnnockerl“. „Wie ich sehe, scheinen die 
blutegel genützt zu haben!“, sagt der doktor. „Ja, Ja,“ meinte treuherzig die gattin „g'nutzt ha-
bens scho' [...]. zwoa hat er als raacher [roh] abibracht, drei hab'ieam aber außerbach'n miass'n 
[...].“

ignaz anton Schiller, ‚der nazi’, wurde zum chronisten einer versunkenen Welt, die er mit ethnogra-
phischer genauigkeit und mit viel Seele und Humor beschrieb. dies konnte er bis zum Herbst 1944 
auch tun, danach wurde die Ödenburger Zeitung von der zensur verboten und eingestellt. Schiller er-
hielt keine publikationsmöglichkeit mehr, erst später konnte er hin und wieder etwas in der Neuen 
Zeitung veröffentlichen. in den 60er Jahren plante er, einen roman über den wackeren bürgermeister 
christoph lackner zu schreiben, doch es scheint, das ist ein traum geblieben. 
nach 1946 standen für die sogenannte ponzichter-literatur nur schmale Wege offen. zum einen besteht 
sie aus Werken von Vertriebenen, zum anderen versuchten später auch einige der zu-Hause-gebliebe-
nen im ponzichter-dialekt zu schreiben. es öffnete sich aber auch ein dritter Weg, denn im burgenland 
schrieb etwa der rechnitzer emmerich csanits wertvolle novellen und Kurzgeschichten über die Hien-
zen, die in Sammlungen zusammengefasst wurden. 
der Harkauer Johann neubauer ist dagegen ein Vertriebener. Seine gedichtsammlung ist das Hienzi-
sche Bliamal. Sehr vielsagend ist das gedicht S' Huamweh: in fremdem boden verwelkt die blume, 
denn sie sehnt sich in die Heimat zurück. der dichter antwortet dem „traurig[n] bliamal“, auch er, der 
dichter fühlt sich auf ewig verlassen: 

Kua Freid nit mea ho – wou i geh und wou i steh:
mia zwoa horn holt's Huamweh, und deis tuit gua weh.25 

und auch Franz zeltner, der pensionierte leiter des Brennberger Magazins, ist kein berufsdichter. er 
hat sein stimmungsvolles gedicht nach einem aufruf der Neuen Zeitung geschrieben, das von ihm dar-
gestellte erlebnis ist Der Sautanz:26

25 Johann Neubauer: S' Huamweh oder Hienzische Bliamal. In: Schusteritsch, Oedenburg und Umgebung (wie Anm. 23), 
S. 16.

26 Franz Zeltners Gedicht Leut’ Sautanz is heut’ erschien zuerst in der Neuen Zeitung, später in der Anthologie Tiefe 
Wurzeln. Eine ungarndeutsche Anthologie, hg. von Erika Áts. Budapest. 1974.
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mutter, wasch d' Häfen aus,
stell kochend Wasser raus!
leut' Sautanz ist heut'! 

oma, schneid' du den Speck!
Herrje, das Messer ist weg.
leut' Sautanz ist heut'! 

die literaten beiderlei art mussten alles von anfang an wieder neu aufbauen: emmerich csanits folg-
te dabei alten traditionen und ist dabei der novellist der buckligen Welt, der Hienzen geworden.27 
diese geschichten spiegeln eine zweisprachige Welt wider. die Sammlung Zan Gsundlocha fängt mit 
der novelle Der Ketschkebrum (Der Ziegenbrunnen) an: 

nouch der Schul hobm ma(r) sih dahuam in rechnitz olli ried ba dei vüln gmuabrin umernoun-
dertriebm. dou wor der Weirerbrum, der Fiedlbrum, der gerleditschbrum, der Ketschkebrum 
und wia s’ nouh olli ghoaßn hobm.

Sehr charakteristisch ist folgendes zitat aus der geschichte Schmugglerstückl:

A poar Tog drauf hobm ma(r) am Stinatzer Kirtog unsern Leikauf gfeiert. Deis wor ja immer 
uaner va die größtn Kirtog. dou sein d' leut va Stegersboh, va michöl va güssing, gor va Jen-
nerschdorf auferkomma und ungarisch gsunga hobm ma(r): „Harminckettes baka vagyok én“ 
[ich bin ein zweiunddreißiger landser]. 

man kann sich dabei nur der interpretation von Klara Köttner-benigni anschließen, die da lautet: 

im literarischen Werk von emmerich csanits besteht eine grenze gegen ungarn zu auch heute 
nicht, denn er verarbeitet in ihm Schwänke, die aus einer über Staats- und Sprachgrenzen hin-
weggehenden tradition kommen. dass der autor ein Vertreter heanzischer mundartliteratur ge-
worden ist, hängt mit seiner geselligen natur, seiner angeborenen Kontaktfreudigkeit zusammen, 
die ihn, den Weinhändler und Kaffehausbesitzer, ständig mit menschen vieler burgenländischer 
dörfer zusammenbringt, mit menschen, die mundart sprechen und in mundart erzählen.28

Dies ist der wirkliche Hintergrund jeder Dialekt-Literatur. So konnte der Ponzichter in seiner urwüch-
sigen natur in den Schnurren bohátis und anton i. Schillers erscheinen, und der burgenländischer  
Hienz ist auch noch heute lebendig in den geschichten des vor einigen Jahren gestorbenen csanits.
leopold petz, der hervorragende lyriker, Schriftsteller und evangelische prediger von Stadtschlaining 
schrieb später in Ödenburg in seinem gedicht Die Muttersprache: 

[...] 
alle Sprachen sind schön, wenn geist sich in ihrer bewegung
flüchtig erscheinend verklärt, höhere Bildung verstreut.
aber nur eine vermag des Herzens Fesseln zu lösen,
tönet mit zaub’rischem Klang schmeichelnd ins horchende ohr.
eine bleibt ewig der liebling, in einer nur nehmen die götter
ein vertrauend gebet, was sie verherrlichet, an.
[...] 

27 Emmerich Csanits, Zan Gsundlocha. Schwänke in burgenländischer Mundart. Wels 1973 (Lebendiges Wort. Kleinbü-
cher in österreichischer Mundart, Bd 128).

28 Klara Köttner-Benigni: Emmerich Csanits. In: Volk und Heimat 31/6 (1977/1978), S. 18.
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dies ist die Sprache, so süß im munde liebender eltern,
die uns aus tierischem traum freundlich begrüßend geweckt.
[...] 
ist der Wille gerecht, segnen die götter das Werk.29 

bildnachWeis

Abb. 1: Eugen Schusteritsch, Ein Sträusslein Zyklamen. Journalistischer Gedankengang auf dem Weg zur 
Partnerschaft Sopron/Ödenburg – Bad Wimpfen. Aus Presseveröffentlichungen von Eugen Schusteritsch, Leiter 
des Ödenburger Heimatmuseums in Bad Wimpfen. Bad Wimpfen 1991, S. 67. 

Abb. 2: Ebda, S. 71.

Abb. 3: Eugen Schusteritsch, Oedenburg und Umgebung. Ein Heimatbuch. Bad Wimpfen 1964, S. 80.

Abb. 4: Schusteritsch, Ein Sträusslein Zyklamen (wie Abb. 1), S. 68.

Abb. 5:  Schusteritsch, Oedenburg und Umgebung (wie Anm. 3, S. 80.

Abb. 6:  Schusteritsch, Ein Sträusslein Zyklamen (wie Abb. 1), S. 74. 

29 Leopold Petz: Die Muttersprache. In: Schusteritsch, Oedenburg und Umgebung (wie Anm. 23), S. 5f.
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der Wein: seine kultische, mystische 
und kulturelle bedeutung
Alfred Zistler

der Weinstock

Der Weinstock – lateinisch vitis vinifera – zählt zu den ältesten und verbreitetsten Kulturpflanzen. Die 
rebe ist ein lianengewächs. der rebzweig lagert teils auf der erde – wie beispielsweise im Vorderen 
orient – teils wird er an Stangen oder bäumen hochgezogen oder er wird in reihen auf drahtkultur 
gebracht, wodurch die maschinelle bearbeitung möglich ist.
die eigentliche Heimat der rebe ist nicht bekannt. in armenien aber lebt die tradition, dass am Fuß 
des berges ararat der erste Wein durch noah gekeltert wurde. es steht allerdings fest, dass das gesam-
te gebiet des mittelmeeres sowohl in der bodenbeschaffenheit als auch klimatisch die geeignetsten 
Voraussetzungen für sein gedeihen bildet. auf der nördlichen Halbkugel wächst der Wein in hervor-
ragender Qualität und in großer menge zwischen dem 30. und 50. breitengrad auf allen Kontinenten. 
auf der südlichen erdkugel gedeiht der Wein zwischen dem 30. und 40. breitengrad. diese zone 
verläuft allerdings zum größten teil durch den atlantischen und Stillen ozean, sodass nur in Südaf- 
rika, australien und im südlichen Südamerika nennenswerter Weinbau betrieben wird. nach dem per-
sischen Dichter Hafiz haben Engel den Lehm, aus dem der Schöpfer den Adam formte, mit Wein 
vermischt und geknetet.

bibel und Wein

Über fünfhundertmal weist die bibel auf den Wein hin. Vor dem 7. Jahrhundert war der Weinbau in 
Palästina sehr häufig anzutreffen. Da der Islam aber ein Alkoholverbot brachte, wurde er zur Bedeu-
tungslosigkeit zurückgedrängt. Das Alte Testament allerdings erwähnt den Wein und die Rebe häufig. 
nur einige charakteristische Stellen seien hier angeführt:
durch die methode, die reben an bäumen emporwachsen zu lassen, konnte man die Hitze des tages 
im Schatten des Weinlaubes friedlich und angenehm aushalten: „Sie schmieden ihre Schwerter zu 
Pflugscharen um, zu Winzermessern ihre Lanzen. Dann kann jeder sitzen unter Weinstock und Feigen-
baum“ (prophet micha).
das rebenholz diente als brennmaterial, wie wir bei ezechiel lesen: „menschensohn, was hat das reb-
holz voraus vor allem anderen Holz? Vor allem Reisig, das sich findet im Gehölz des Waldes. Siehe, 
dem Feuer wird’s zum Fraß gegeben.“
in der biblischen Symbolsprache wird der Wein oft gebraucht. das Volk israel wurde von mose aus 
ägypten nach palästina geführt, in das von gott gelobte land. darüber schreibt Jeremia: „gott spricht: 
Ich hatte dich als Edelrebe eingepflanzt, als ein ganz edles Gewächs.“
und im psalm 79 lesen wir: 
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Einen Weinstock holtest du aus Ägypten, Völker vertriebst du, ihn aber pflanzest du ein. Mit 
seinem Schatten bedeckte er berge, seine rebe hat er gebreitet bis ans meer, bis an den großen 
Strom seine Sprossen. du, o gott, blicke herab vom Himmel und suche heim deinen Weinstock 
[israel]. 

auch die Familie wird in den Vergleich mit einbezogen: „deine ehefrau im gemach deines Hauses, sie 
gleicht der fruchtbaren Rebe. Und wie die jungen Zweige am Ölbaum, so sind rings um den Tisch deine 
Kinder“ (psalm 127). im ersten buch des mose wird der Weinbau lokalisiert: „nachdem noah aus der 
Arche ausgestiegen war, begann er, den Acker zu behauen, und er pflanzte einen Weinberg. Als er aber 
vom Wein trank, wurde er berauscht.“
im buch leviticus allerdings wird schon vor dem zuviel gewarnt und – auf anordnung gottes selbst – 
bestimmt: „da sprach der Herr zu aaron: Wein und berauschendes getränk dürft ihr nicht trinken, 
weder du, noch deine Söhne, wenn ihr in das offenbarungszelt hineingeht.“ diese bestimmung gilt 
auch noch in der Katholischen Kirche vor dem Kommunionempfang. buch numeri 13 berichtet, dass 
mose Kundschafter in das verheißene land schickte: 

So zogen sie hinaus, um das land auszukundschaf-
ten. dann gelangten sie ins tal eschkol, wo sie 
eine rebe samt einer Weintraube abschnitten, die 
sie dann zu zweien an einer Stange trugen. daher 
nannte man jenen Ort auch Traubental, wegen der 
traube, welche die israeliten dort abgeschnitten 
hatten.

genesis 49 lässt die Vermutung zu, dass ursprüng-
lich nur rotwein gekeltert wurde: „Sein eselfüllen 
bindet er an einen Weinstock, an einer edelrebe sei-
ner eselin Junges. in Wein wäscht er sein Kleid, in 
traubenblut sein gewand. die augen funkeln von 
Wein.“

Bei Jesaia 24,11 lesen wir: „Auf den Gassen jammern die Leute: Es gibt keinen Wein mehr.“
im neuen testament hat der Wein eine sehr bedeutende Stellung. das erste Wunder, das Jesus wirkte, 
geschah auf der Hochzeit zu Kana. Wunder sind zeichen dafür, dass die zeit des messias angebrochen 
ist. im Johannesevangelium lesen wir: 

Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. als der Wein ausging, sagte die mutter Jesu zu 
ihm: Sie haben keinen Wein mehr und zu den umstehenden: Was er euch sagen wird, das tut. – Je-
sus sagte: Füllt die Krüge mit Wasser […]. Schöpft nun und bringt davon dem Speisemeister. der 
Speisemeister verkostete das Wasser, das zu Wein geworden war.

christus gebraucht öfter in seinen parabeln bilder aus der Weinkultur. er und seine Jünger sind wie der 
Weinstock und die reben auf gedeih und Verderb miteinander verbunden: 

ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede rebe an mir, die keine 
Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe 
[…]. ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 
viele Frucht (Johannesevangelium 15).

ein berühmtes gleichnis überliefert uns matthäus 20:

Abb. 1: die rückkehr der Kundschafter mit der rebe.  
Marten de Vos, Kupferstich 1585
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das Himmelreich ist gleich seinem gutsherrn, der am frühen morgen ausging, um arbeiter zu 
dingen für seinen Weinberg […]. um die dritte Stunde ging er wieder [...]. abermals ging er aus 
um die sechste und neunte Stunde. und als er um die elfte Stunde ausging, fand er andere da- 
stehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen tag müßig? geht auch ihr in meinen 
Weinberg. 

Jesus zeigt in diesem Gleichnis vom Weinberg, dass jeder Mensch guten Willens zum Himmelreich 
berufen ist, ganz egal, wann er sich zu gott bekennt.
die bösen Winzer sind Symbol für den menschen, der sich gott, von dem unser leben und alles not-
wendige und gute kommt, boshaft entgegengestellt: 

Es war ein Gutsherr, der pflanzte einen Weinberg. Er verpachtete ihn an Winzer und begab sich 
außer landes. da aber die zeit der ernte herankam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, 
um seine Früchte in empfang zu nehmen. die Winzer aber schlugen den einen und töteten den 
anderen [...]. zuletzt aber sandte er seinen Sohn [...]. die Winzer sprachen: das ist der erbe. 
Kommt, wir wollen ihn umbringen und sein erbe in besitz nehmen.

der Wein galt als genuss-, nahrungs-, Heil- und Stärkungsmittel. der evangelist lukas (arzt) schildert 
in sehr eindrucksvoller Weise die geschichte von dem mann, der von Jerusalem nach Jericho geht und 
von räubern überfallen wird: „ein Samariter aber, der des Weges kam, wurde bei seinem anblick von 
mitleid erfasst. er ging hin, goss Öl (linderung und Heilung) und Wein (desinfektion) über seine Wun-
den und verband sie.“
im antiken griechenland diente der Krater, ein mischkrug aus ton oder metall, zum mischen von Wein 
mit Wasser, weil das Wasser oft keine Trinkqualität hatte und daher mit Wein desinfiziert und dadurch 
trinkbar gemacht wurde.
der apostel paulus schreibt an seinen Freund timotheus: „trinke nicht weiterhin Wasser, sondern 
nimm etwas Wein wegen deines Magens und deiner häufigen Erkrankungen“ (1 Tim 5).
der genuss des Weines ist also nicht unerwünscht, wird aber laut epheserbrief 5 im Übermaß verurteilt: 
„berauscht euch nicht mit Wein, worin Verderben liegt, sondern seid erfüllt vom geist gottes.“
es gab aber gruppen wie die gnostiker, die sich des Weingenusses enthielten.

liturgie und Wein

die höchste Wertschätzung des edlen Weines ist aus der tatsache zu erkennen, dass Jesus beim letzten 
abendmahl den becher in seine Hände nimmt und den Wein in sein blut, das ist sein leben, verwan-
delt. 

und während sie aßen, nahm er brot, sprach den Segen, brach es und gab ihnen mit den Worten: 
nehmet hin, das ist mein leib. und er nahm den Kelch, sagte dank und gab ihnen, und alle tran-
ken aus ihm. und er sprach zu ihnen: das ist mein blut des bundes, das vergossen wird für viele.

auf diese Weise wird ohne unterbrechung durch die Frucht des Weinstocks auf allen erdteilen gott 
unter den menschen gegenwärtig. Kein anderes produkt der erde außer den Weizenkörnern, aus denen 
das Brot bereitet wird, ist so hoch geadelt worden. Dessen sollte sich jeder Genießer des Weines immer 
bewusst bleiben. Er ist eben nicht ein Getränk wie jedes andere. Es ist anzunehmen, dass Jesus beim 
letzten abendmahl rotwein gebrauchte. aus praktischen gründen wird heute nur Weißwein beim 
Messopfer genommen. Die weißen Leinentücher würden durch die Rotweinflecken unansehnlich. Für 
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den Gerechten fließt das Gefäß des Weines über, Weinstock und Weinberg gelten als Symbole des Volks 
gottes. darum ließ Herodes der große am eingang des tempels in Jerusalem, der unter ihm prächtig 
restauriert wurde, goldene trauben anbringen. der Weinreichtum veranschaulicht die Fruchtbarkeit des 
Friedens, den der Messias bringt. So ist der Wein auch Trank der messianischen Zeit, die jeder fromme 
israelite herbeisehnte.
der Wein ist Wesenselement der eucharistie. der messwein muss naturrein, aus reifen trauben gewon-
nen und unverdorben sein, wie auch der koschere Wein bei den Juden.
beim messopfer wird dem Wein ein wenig Wasser beigegeben. durch das beimischen des Wassers als 
Symbol der Völker mit dem Wein des wahren Weinstocks christus soll die einigung der zwei naturen, 
der göttlichen und der menschlichen, und des gläubigen Volkes mit christus, dazu das Fließen des Was-
sers aus der Seite des gekreuzigten angedeutet werden.

kunst und Wein

in der Kunst werden bei allen Kulturvölkern seit frühester zeit trauben, rebranken und Weinlese- 
szenen verwendet: so in der römischen antike auf gebrauchsgegenständen, grabdenkmälern, Wän-
den und decken.
Man findet sie – wie auch später noch in der Gotik – als Ornamente zur Füllung ganzer Flächen, zum 
beispiel in der domitilla-Katakombe in rom. oft haben sie symbolische bedeutung, so dienen etwa 
trauben mit daran pickenden Vögeln auf altchristlichen Sarkophagen als Veranschaulichung der See-
le im genuss der ewigen Seligkeit. die darstellung der Kundschafter mit der riesigen traube auf 
tonlampen und goldgläsern war Sinnbild des glücks im himmlischen paradies. im mittelalter wurde 
die von den Kundschaftern getragene traube Symbol für christus am Kreuz. So wie die traube in 
der Kelter gepresst wird und gleichsam ihr leben hergibt, um damit das leben der menschen lebens-
wert zu machen, hat christus sein leben hingegeben, um den menschen das leben zu geben.

zur gleichen zeit entstand die darstellung christi in der Kelter, 
zuerst im 12. Jahrhundert in deutschland als typus der Kreuzi-
gung christi, der die trauben tritt. Sehr schön zeigt dies die 
miniatur in einem missale, das in der Staatsbibliothek in mün-
chen aufbewahrt wird. die Stelle Jeremia 63: „Warum ist dein 
gewand rot und sind deine Kleider wie die eines Keltertre-
ters?“, haben die christen auf den messias bezogen, der mit 
seinem blut die Sünden der menschen sühnt. christus selber ist 
hier die kostbare Traube, die gepresst wird. Sein Blut fließt aus 
der Kelter in den Kelch seiner Kirche, die den erlösungstrank 
des wahren Lebens empfängt. Bis ins Barock findet sich das 
motiv der Weinreben. auf Säulen und pfeilern winden sich 
Weinranken empor, wie am Hauptaltar der Franziskanerkirche 
in eisenstadt oder auf der dreifaltigkeitssäule im Weinbauge-
biet von deutschkreutz. in der Kapelle des Weinguts des Stiftes 
Heiligenkreuz/thalern ist der gekreuzigte christus auf einer 
üppigen Weinrebe dargestellt. Unter dem Einfluss der Mystik 
wurde seit dem 14. Jahrhundert christus selbst zur traube und 

Abb. 2: Dreifaltigkeitssäule am Wein-
bergweg, Deutschkreutz
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als Schmerzensmann unter dem Kelterbalken gepresst, das blut aus seinen fünf Wunden in den Kelch 
ergießend. zugleich kommen darstellungen vor, die den Schmerzensmann zeigen, aus dessen Wun-
den reben und ähren wachsen.
da die traube christus – nach ansicht der theologen – an der Weinrebe maria gewachsen ist, stellte 
man sie als Weinrebenmadonna dar, mit trauben in der Hand des Jesuskindes, bisweilen auch mit ei-
nem Weinstock in der rechten, in dessen zweigen christus als der Schmerzensmann hängt. da maria 
an der Weinranke (Wurzel Jesse = isai, der Vater des Königs david, von dem maria abstammt) wuchs, 
gab man auch der anna Selbdritt (= der mutter mariens, anna, mit ihrer tochter maria und dem Jesu-
kind) eine traube in die Hand.
aus der Fülle der beispiele sei hier eine kleine auswahl angeführt:

ein alabasterrelief aus ninive 
zeigt den assyrerkönig assurbani-
pal mit seiner gemahlin Wein trin-
kend beim Siegesmahl (7. Jahr- 
hundert v. chr.).
die ägypter des altertums hatten 
den ruf, Freunde des Weines zu 
sein. die malereien in ägyptischen 
gräbern führen uns ihre hochent-
wickelte Weinkultur vor augen.

Ein 6 m hohes hethitisches Felsrelief stellt den Gott der unerschöpflichen Fruchtbarkeit dar. In der Lin-
ken hält er ein ährenbündel, die rechte umfasst eine üppige rebe, voll mit trauben behangen.
eine hellenistische plastik, um 200 v. chr. entstanden, im Kapitolinischen museum in rom zu sehen, 
stellt eine „trunkene alte“ dar. Sie hat den trost ihres öden lebens im vollen Weinkrug gefunden.
Die Römer ließen auf ihren berüchtigten Gastmählern Wein in Strömen fließen. Ein Silberbecher aus 
einer reichen Villa am Vesuv zeigt totengerippe beim zechgelage (louvre, paris) mit namen großer 
philosophen und dichter. auch sie können nichts anderes lehren als die Vergänglichkeit des irdischen 
lebens und des genießens.

Im Museo Nazionale Neapel befindet sich ein hel-
lenistisches relief, das den dionysos/bacchus-
kult darstellt. Sein trank lässt not und untergang 
vergessen und bedeutet für die eingeweihten er-
lösung und unsterblichkeit. im heidnischen rom 
wurde dieses Bild als häufigster Schmuck auf Sar-
kophagen angebracht.
in der römischen Kirche Santa costanza im Hof 
von St. agnese in der Via nomentana, erbaut als 
mausoleum für eine tochter des Kaisers Konstantin 
im 4. Jahrhundert, ist das ganze gewölbe von re-
ben überzogen, in denen putten die trauben sam-

meln. andere bringen die Früchte in die Kelter, wo ihre gefährten die trauben mit den Füßen stampfen. 
der bildschmuck weist auf den Jenseitsglauben der neubekehrten christen hin, denen der Weinstock 
teuer ist, weil sie sich als zweige der lebensspendenden rebe christus wissen.

Abb. 3: Weinlese (Ausschnitt). Wandbild aus dem grab der nacht, 18. Dynastie 
in Theben

Abb. 4: Weinreben. Mosaikdecke in der Santa Costanza in 
Rom
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religions- und volkskunde

der Wein fand im Frühchristentum Verwendung bei der agape (liebesmahl), und beim totenmahl 
wurde er auf das grab gesprengt. Weinberge und Wein wurden gesegnet, manchmal durch eintauchen 
von reliquien verehrter Heiliger.
der Wein wurde im mittelalter aus dem trinkgefäß einer Heiligen (Helene, Hedwig, elisabeth), aus der 
in Silber gefassten Hirnschale (Sebastian) oder als minnetrank (bibere in nominibus sanctorum) getrun-
ken. besondere bedeutung erhielt der Johannestag am 27. dezember. an ihm wurde Wein geweiht und 
als „amor Joannis“ (Johannessegen, Johannesliebe, Johannesminne) genossen, zur abwehr von gift 
und zauber, für leibliche gesundheit und Feldsegen, bei Hochzeiten und Versöhnungen und als Vorbe-
reitung auf das Sterben.
Heute noch hat sich in teilen des burgenlandes der brauch erhalten, nach einer trauung den Hochzeits-
gästen in der Kirche oder vor dem Haus der brautleute ein glas Wein und milchbrot (baigl) aufzuwar-
ten. mit ablutionswein benetzt man die lippen neugeborener Kinder. Wein ist heute noch bestandteil 
des sogenannten gregoriuswassers für die altar- und Kirchenkonsekration. einem neugeweihten bi-
schof wird ein Fässchen Wein gespendet.
am Fest mariä Himmelfahrt (15. august) werden in manchen gegenden die ersten reifen trauben auf 
die Statue der gottesmutter gehängt. ähnlich werden trauben auch anderen Heiligen geweiht, beson-
ders jenen, deren Fest in den Beginn der Traubenreife fällt: Bartholomäus, Laurentius und Urban. Die-
se treten dadurch in die reihe der Weinheiligen beziehungsweise rebenpatrone und haben die traube 
zum attribut.
Der Wein ist ein lebendes Getränk, ja ein lebendes Wesen. Er hebt uns über den Alltag hinaus. Er 
schenkt uns festliche Stimmung. das Fest ist von seinem ursprung her heilig, das heißt, heilende zeit. 
Fern des Werktages werden wir uns der gegenwart gottes bewusst. derart haben Fest, religion und 
Wein ein gemeinsames: Sie versetzen uns in eine andere Welt.
Freilich konnte der Wein nur deshalb zum Symbol für geistige entrückung werden, weil er mit seinem 
alkoholgehalt zu den Spirituosen und damit zu den „geistigen“ getränken gehört. Wie trivial klingt das 
Wort „Weingeist“, welch andere dimensionen hingegen eröffnen sich im „geist des Weines“! die be-
zeichnung deutet an, dass der Wein nicht nur den durst löscht, sondern auf besondere art belebt und 
begeistert. dank dieser begeisterungsfähigkeit weist der Wein gleichsam menschliche wie göttliche 
eigenschaften auf.
der Wein schenkt als klug dosiertes rauschmittel dem menschen ganz eigentümliche erfahrungsmög-
lichkeiten:
1. er erfreut und tröstet: „trink deinen Wein mit fröhlichem Herzen, Wein erfreut das leben“ (pred 9). 
damit der Wein Freudenspender werden kann, sind allerdings zwei dinge zu beachten. zum einen geht 
es um das rechte maß. So lautet der grundsatz des Jesus Sirach (31,27): „Wie ein lebenstrank ist der 
Wein für den menschen, wenn er ihn mäßig trinkt.“ zum anderen ist des Weines Freude nicht die höchs-
te. Darum kann die Freude, die der Wein gewährt, zum Sinnbild jener größeren Freude werden, die die 
liebe schenkt. davon singt im Hohelied die braut: „Süßer als Wein ist deine liebe.“ der bräutigam 
antwortet: „Wieviel süßer ist deine liebe als Wein“ (Hld 1).
2. der Wein öffnet das Herz des menschen auch für die Wahrheit. er erweitert das bewusstsein, ent-
spannt und enthemmt. Jetzt vermag auch der zuvor gehemmte endlich zu sagen, was er – vielleicht 
unbewusst – sagen wollte. e. t. a. Hoffmann wurde, wie man berichtet, nur dann zu seinen Werken 
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beflügelt, wenn er vorher ausgiebig dem Wein zugesprochen hatte. Nicht umsonst versammelten sich 
Schriftsteller und dichter im Wiener Cafe Central oder in anderen lokalen, wo viele literarische Werke 
beim gläschen Wein entstanden. Joseph Haydn war ein liebhaber des edlen getränkes. er bekam einen 
teil seiner entlohnung vom Haus esterházy als Weindeputat.
Schon die antiken griechen sagten: „Wein wird Wahrheit genannt“. der römer plinius stellt fest: „all-
gemein wird dem Wein Wahrheit zugeschrieben“. in vino veritas! zumal für die dichter ist der Wein 
beflügelnder Geist. Bereits Homer galt als Liebhaber des Weines, und Horaz spottet über Wasser trin-
kende dichter.
3. der Wein entrückt. er lässt den alltag vergessen. die Querelen des lebens verlieren ihr dunkles. 
Welt und Himmel sind heiter. die erde verliert ihre Schwere. Wasser und brot ist der alltag. Wein und 
brot sind der anfang des Festes. das Fest aber hat gott gestiftet.

Wein und mystik

der Wein spielt in der mystik und ihrer Symbolsprache eine besondere rolle. besonders deutlich wird 
dies im christentum. Jesus von nazareth lebte und lehrte in der Weinsymbolik seines Volkes. beim letz-
ten abendmahl Jesu ist von der „Frucht des Weinstocks“ die rede (matth 26). in der aus diesem ab-
schiedsmal entstandenen Feier, die eucharistie (danksagung) genannt wird, tritt der Wein als blut christi, 
das heißt lebensträger, leben, an die Stelle eines blutigen opfers von tieren im alten testament oder bei 
menschen wie den indianern mesoamerikas noch bis ins 16. Jahrhundert: um der Sonne, die am abend 
ins meer zu sinken schien, die Kraft zu verleihen, am nächsten morgen wieder aus der Versenkung her-
aufzusteigen, wurden täglich junge Menschen der Sonne geopfert, indem das Herz bei lebendigem Leib 
aus der brust geschnitten wurde. die riesigen Stufenpyramiden von teotihuacan bei mexico-city und 
viele andere zeugen heute noch davon. erst das christentum brachte dort das ende dieser grausamen ri-
ten. derart erhält der Wein im christentum seine höchste bedeutung. Wein belebt. aber als blut christi 
schenkt er sogar ewiges leben! zusammen mit der Feier der eucharistie fand ursprünglich ein brüderli-
ches liebesmahl, die agape statt, bei der ebenfalls Wein getrunken wurde. davon gingen die uralten 
Weinbräuche aus, die im laufe der Jahrhunderte das christliche leben und die kirchlichen Feste begleite-
ten. der Kirche kam dabei eine bedeutende aufgabe zu: für den entsprechenden messwein zu sorgen.

Weinkultur

mit dem untergang des römischen reiches geriet weitgehend die römische Weinbaukunde in gefahr. 
da übernahmen die Klöster das römische erbe. das Stift Heiligenkreuz mit seinen dependancen im 
heutigen burgenland, das Stift Klosterneuburg mit der Weinbauingenieursanstalt, das Stift reichers-
berg in oberösterreich, das seit dem 14. Jahrhundert bis heute im burgenland Weinberge besitzt, seien 
als beispiele erwähnt, ebenso pannonhalma in ungarn.
die Kirche musste sodann dafür sorgen, dass heidnische Weinbräuche im christlichen Sinn umgedeutet 
wurden. das wohl beste beispiel dafür ist der sogenannte Johanneswein. der brauch fußt auf dem im 
griechisch-römischen raum weitverbreiteten trankopfer (libatio) zu ehren der götter, aber auch zum 
gedächtnis der toten. bevorzugt für diesen brauch wurde der Johannestag am 27. dezember. denn 
Johannes ist nicht nur der apostel der liebe. nach der legende hat er auch den Schierlingsbecher mit 
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vergiftetem Wein ohne Schaden getrunken. dies kann auch als parallele zum großen philosophen So-
krates gesehen werden, der allerdings bewusst daran starb. So trank man den gesegneten Johanneswein, 
um sich die liebe zuzutrinken, sich vor gift zu schützen und einander gute gesundheit und reichliche 
ernte zu wünschen. man verwahrte den Wein, um ihn am Hochzeitstag dem brautpaar zu reichen. dies 
hat sich in vielen Weinbaugemeinden des burgenlandes erhalten. man goss einige tropfen Johannes-
wein ins most- oder Weinfass, damit der trank sich erhalte. auch genoss man ihn vor einer reise, zum 
abschied und zur Vorbereitung auf den tod.
In Europa entstanden vielerorts Weinbruderschaften und Weinorden zur Pflege der Geselligkeit und Wein-
kultur. 1984 wurde die Burgenländisch-pannonische Weinritterschaft mit Sitz in eisenstadt gegründet, 
heute Die Europäische Weinritterschaft, die in vielen Staaten europas beheimatet ist. Sie hat die Weinkul-
tur auf grund der geschichte unseres Kontinents und der christlichen Werte auf ihre Fahne geschrieben.

Wein und gesundheit

der Wein ist nicht nur ein getränk, sondern auch ein Heilmittel. bei erkältungen hilft glühwein. Viele 
ärzte verschreiben ein glas Wein täglich, zum beispiel bei Steinleiden (galle, Harn), gicht, Fettsucht, 
zuckerkrankheit und erschöpfungszuständen, aber auch im alter. der österreichische Sportarzt prof. 
ludwig prokop rät in seinem buch Lebenselexier Wein, täglich auf den tag verteilt eine 0,75 liter 
Flasche Wein zu trinken. der südafrikanische Herzspezialist prof. christiaan n. barnard hat im august 
1999 in lockenhaus gesagt: „ich schreibe eben an einem buch ,50 tipps für ein gesundes Herz’. einer 
meiner ersten ratschläge lautet: Jeden tag 3 glas rotwein trinken, dann bleibt ihr Herz gesund“. be-
stimmte inhaltstoffe im Wein können nach neuen Forschungsergebnissen Krebszellen bekämpfen, sagt 
der Freiburger Sportmediziner Joseph Keul. internationale Studien belegen den zusammenhang zwi-
schen moderatem Weingenuss und einer lebensverlängerung bis zu drei Jahren.
Wir trinken einander zu und sagen: „prosit, es möge dir nützen“. Jedenfalls eignet sich der Wein auch 
heute noch dazu, sich gute gesundheit, Wohlergehen und ein langes leben zu wünschen.
darum hat das Wort der bibel nichts an Wahrheit eingebüßt: „zum Wasser des lebens wird der Wein 
dem menschen, wenn er ihn trinkt mit rechtem maße“ (Sir 31,17).

bildnachWeis

[alle Zugriffe: 12.11.2015]

Abb. 1: http://www.ebay.de/itm/WEIN-TRAUBEN-AUS-KANAAN-ISRAELITEN-DE-VOS-GERARD-DE-JODE-
1585-WINZER-G49-271249850832 

Abb. 2: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschkreutz_-_Pest-_und_Dreifaltigkeitssäule_am_Wein-
bergweg_(01).jpg 
Abb. 3: http://online-media.uni-marburg.de/biologie/nutzpflanzen/marcel_wagner/HTML%20Dateien%20
Weinrebe/Die_Geschichte_der_Weinrebe.html 
Abb. 4: http://www.revealedrome.com/2011/09/basilica-of-santa-costanza-church-in-rome.html 
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die WeinbauWirtschaft evangelischer 
pfarrgemeinden im Westungarisch-
burgenländischen raum
Gustav Reingrabner

1. einleitung

es handelt sich bei Folgendem um keinen beitrag zur geschichte des Weinbaus, sondern weit eher um 
einen zur Kirchengeschichte des im titel genannten geographisch-historischen raumes. es zeigt sich, 
dass – ähnlich und doch charakteristisch verschieden wie in den katholischen pfarren und kirchlichen 
Stiftungen – der Weinbau für die finanziellen Gegebenheiten wie für das Leben der evangelischen Ge-
meinden von bedeutung gewesen ist, und zwar mindestens dort, wo in der ortsgemeinde in größerem 
ausmaß solcher Weinbau betrieben worden ist. es geht in den folgenden darlegungen keineswegs da-
rum, die Frage zu erörtern, ob es gerade Weinbaugemeinden waren, in denen sich im heutigen burgen-
land gruppen von evangelischen durch die Jahrzehnte der – mit einem durchaus ansehnlichen nach-
druck betriebenen – katholischen Konfessionalisierung zu halten vermochten, ob also die erwerbsmög-
lichkeit, die der Wein geboten hat, mit der erhaltung eines konfessionellen beharrungsvermögens im 
zusammenhang steht.1

es geht aber auch nicht darum, irgendwelche Verbindungen von predigt, Kirchenzucht und Seelsorge 
in den gemeinden zum Weinbau oder gar dem Weinkonsum aufzuzeigen. die persönlichen probleme, 
die etwa aus dem Weinkonsum und seiner ethischen Wertung erkennbar sind, sollen ebenso unberück-
sichtigt bleiben wie die liturgischen oder kontroverstheologischen Fragen, aber auch alle Fragen nach 
der ausbildung volkstümlicher traditionen im anschluss an das evangelische bekenntnis.2 es geht le-
diglich – und das in einer vom anlass her gebotenen knappen Form – darum, das im titel angegebene 
thema nach drei problemkreisen hin zu entfalten:
a) Welche bedeutung haben der Wein und der Weinbau für die wirtschaftliche Kraft der Kirchenge-
meinden gehabt?
b) Woher haben die Kirchengemeinden den Wein bekommen, den sie wirtschaftlich zu nutzen ver-
mochten?
c) Welche organisatorische Formen und Handlungsweisen sind in diesen gemeinden ausgebildet worden, 
um die damit in Verbindung stehenden aufgaben und möglichkeiten sinnvoll und effektiv zu leiten?
bevor allerdings auf die eigentliche Frage eingegangen werden kann, sind einige grundsätzliche bemer-
kungen erforderlich, die ein wenig den Hintergrund beleuchten, vor dem dieses problem gegeben war.

1 Vgl. dazu den Beitrag des Verfassers Gustav Reinbrabner, Bekenntnisse oder aufrührerische Gesinnung – Zur Frage 
nach dem Bestand evangelischer Gemeinden im heutigen Burgenland. In: Archivar und Bibliothekar. Bausteine zur 
Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes. Festschrift für Johann Seedoch zum 60. Geburtstag,  
Hg. Felix Tobler. Eisenstadt 1999 (Burgenländische Forschungen, Sonderbd 22), S. 392-406.

2 Diese Fragen sind in dem Referat des Verfassers bei den Schlaininger Gesprächen 1998 aufgegriffen worden – freilich 
sind die Antworten eher knapp gegeben worden, vgl. dazu den Artikel von Gustav Reingrabner, Rausch oder Gegen- 
wart Gottes. Bemerkungen zur Stellung und zur Bedeutung des Weines in Glaube und Kirche in diesem Band.
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2. die evangelischen pfarrgemeinden

im Verlauf des 17. Jahrhunderts stellte sich heraus, dass die einheitliche organisation des niederkirchen-
wesens, wie sie sich im Spätmittelalter endgültig herausgebildet hatte und zunächst auch durch die refor-
mation nicht in Frage gestellt worden war, weil eben bestimmte teile (institutionen) der einen Konfession, 
andere aber der anderen zufielen, wobei Patronats- und Vogteirechte von entscheidender Bedeutung wa-
ren, nicht weiter aufrechterhalten werden konnte. Das war jedenfalls dort der Fall, wo aufgrund des Be-
schlusses des ungarischen reichstags von 1681 (art. XXVi) die errichtung sogenannter ‚artikular- 
kirchen’ und damit eine bescheidene evangelische bzw. reformierte Kirchenorganisation gestattet worden 
war. Hierfür ist etwa die Kirche – und ihre leitung – in nemeskér als deutliches beispiel anzusehen: die 
vordem einzige Kirche des ortes, die zunächst als Kirche der evangelischen gedient hatte, musste auf 
königlichen befehl im Jahre 1728 (samt einigem grundbesitz) den Katholiken übergeben werden, wofür 
die evangelischen das recht erhielten, binnen sechs monaten eine neue Kirche errichten zu dürfen. So 
gab (und gibt) es in diesem kleinen Ort Kirchengebäude, die jeweils einer anderen Konfession zugehören 
und von dieser erhalten werden müssen.3 Ähnliches galt auch für jene Städte, in denen der evangelische 
gottesdienst gestattet war, wie pressburg und Ödenburg. es gelang den evangelisch gesinnten Stadtma-
gistraten so gut wie gar nicht, bestehende Stiftungsvermögen für die ausstattung dieser Kirchen und die 
erhaltung des damit verbundenen kirchlichen lebens (gehälter der geistlichen und anderer ‚diener’) zu 
widmen. Vielmehr mussten neue Wege für die Deckung des finanziellen Bedarfes gesucht werden. Auch 
die leitung der kirchlichen angelegenheiten vermochte kaum mehr der Stadtrat selbst wahrzunehmen; 
die einrichtung eigener kirchlicher leitungsgremien war erforderlich.
deutlicher war das dann überall dort der Fall, wo sich infolge des toleranzpatents vom 25. oktober 1781 
evangelische gemeinden (in Westtransdanubien gab es – wenn von oberwart abgesehen wird – vorerst 
keine reformierten Gemeinden) bildeten. Diese standen – jedenfalls nach dem Beschluss des Reichstags 
von pressburg 1790/91 über die kirchliche autonomie – nicht in abhängigkeit von einem patronats- 
herren, empfingen (von verschwindenden Ausnahmen abgesehen) also von dort keine materiellen Un-
terstützungen, besaßen zunächst auch kein Stiftungs- oder pfründvermögen und mussten sich eigene 
leitungsorgane schaffen, die schon durch die bestimmungen der Synoden von 1791–1793 gesetzlich 
geordnet wurden.4

es war daher notwendig, dass in regelmäßiger Form geld aufgebracht wurde. War es noch möglich 
gewesen, die neuen bethaus-(Kirchen)bauten durch Spenden aus der gemeinde selbst, aber auch von 
anderen (vereinzelt gibt es berichte über Sammelreisen ins ausland, bzw. von auswärtiger unterstüt-
zung) zu finanzieren, so erforderte die Deckung der laufenden Kosten – bis 1791 auch die Abgaben an 
die katholischen institutionen, die nach dem toleranzpatent zu leisten waren – die ausbildung regelmä-
ßiger Finanzierungsmodelle.
es gab – vereinfacht gesagt – bestimmte gruppen von einnahmen, die zwar in ihrer relation und Höhe 
von gemeinde zu gemeinde verschieden waren, insgesamt aber doch allenthalben genutzt wurden. 
einnahmen gab es

3 Zu den Kirchen in Nemeskér vgl. Katalin Granastói-Györffy, Die evangelische Kirche von Nemeskér und ihr Kanzel-
altar. In: Lebendiges Evangelium, Blätter aus dem evang. Diözesanmuseum in Stoob 5 (1986), S. 17ff.

4 Dazu vgl. die beiden Arbeiten des Verfassers: Gustav Reingrabner, Änderungen der Kirchenstruktur beim Übergang 
des Burgenlandes zur Republik Österreich. In: Lebendiges Evangelium 6 (1987), S. 32ff. – Ders., Die historische Ent- 
wicklung von Amt und Gemeinde in den (evangelischen) Kirchen der (habsburgischen) Monarchie. In: Lutherische 
Kirche in der Welt. Jahrbuch des Martin Luther Bundes 46 (1999), S. 96ff.
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a) aus der ‚Sammlung’, die in den gottesdiensten veranstaltet wurde;
b) aus den gebühren der vom geistlichen zu leistenden ‚amtshandlungen’ (taufen, trauungen, beer-
digungen);
c) aus regelmäßigen Beiträgen jedes ‚evangelischen Hauses’, die zunächst in der Regel mit dem Recht 
auf bestimmte Kirchensitze verbunden waren;
d) aus naturalabgaben der einzelnen ‚Häuser’;
e) aus legaten und Spende;
f) allmählich auch aus erträgnissen landwirtschaftlicher besitzungen, die den pfarrgemeinden durch 
legat oder Schenkung zugekommen waren, die sie gekauft haben oder die ihnen bei verschiedenen 
urbarregulierungen bzw. Kommassierungen zugeteilt worden waren.
Für die erhaltung der Schule bzw. die anstellung der lehrer gab es natürlich gesonderte beiträge. da 
und dort war es üblich, dass am ende eines Jahres allfällige Überschüsse in der Kasse der ‚politi-
schen’ gemeinde auf die Kirchengemeinde(n) des ortes aufgeteilt wurden. größere Vorhaben der 
Kirchengemeinden mussten durch besondere Leistungen (Geldsammlung, Robotleistungen) finan-
ziert werden.
es lag in der natur der Sache, dass die einzelnen leistungen der gemeindeglieder von den wirtschaft-
lichen gegebenheiten des ortes und seiner umgebung abhängig waren. daher erwarben Kirchenge-
meinden Weingärten und erhielten Naturalabgaben von Most (seltener von Wein) in jenen Orten, in 
denen es nennenswerten Weinbau gegeben hat.
evangelische gemeinden, die in gegenden liegen, in denen Weinbau betrieben wurde (oder wird), 
sind – im heutigen burgenland – gols, pöttelsdorf, rust, rechnitz, mörbisch, loipersbach (das erst im 
Jahr 1935 selbstständige pfarrgemeinde geworden ist) und lutzmannsburg.5 in den anderen der tole-
ranzgemeinden bzw. später errichteten pfarrgemeinden spielt der Weinbau keine rolle, also weder in 
der landwirtschaft des ortes noch auch in der geldwirtschaft der evangelischen Kirchengemeinde.
im Folgenden soll anhand von angaben aus den gemeinden mörbisch, rust und pöttelsdorf und 
dazu – gewissermaßen als älteren und größeren Vergleichspartner – Ödenburg, etwas über diese Fragen 
der bedeutung des Weinbaus in der Wirtschaft der gemeinden dargelegt werden.

3. der Weinbau und seine erträge 
zugunsten der kirchengemeinden

Überall dort, wo in den Jahresrechnungen der Kirchengemeinden erträge aus dem Weinbau festgestellt 
werden können, kamen die einnahmen aus zwei richtungen. um das sachgerecht beurteilen zu können, 
soll ein wenig auf das Verrechnungswesen der Kirchengemeinden eingegangen werden.
die Kirchengemeinden waren in ihrer wirtschaftlichen position autonom, konnten also über aufbrin-
gung und Verwendung ihrer mittel frei entscheiden. lediglich bezüglich der besoldung von pfarrern 
und lehrern gab es mindestsätze, die nicht unterschritten werden durften, deren einhaltung auch durch 
bestätigung des entsprechenden ‚berufungsbriefes’ seitens des Seniors oder des Superintendenten zu 
beurkunden war. Für die geldverwaltung war seit dem ausgang des 18. Jahrhunderts in der regel das 

5 Die Weinbau betreibende Ortschaft Hannersdorf gehörte bis 1847 als Filiale zur Pfarrgemeinde Rechnitz, heute ist 
der Ort Tochtergemeinde der Pfarrgemeinde Großpetersdorf. Der Weinbau in Nickelsdorf und Zurndorf ist als 
unbedeutend anzusehen.
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presbyterium zuständig,6 das entweder den Kurator oder einen Kassaverwalter beauftragte. dabei gab 
es verschiedene modelle für die ordnung der Verwaltung. es konnte eine einheitliche Kirchenkasse 
geben, die die Kosten des personals und der gebäudeerhaltung zu bestreiten hatte, es konnte aber auch 
getrennte Kassen geben, wobei es im ermessen des presbyteriums lag, wie diese trennung erfolgte. in 
vielen Fällen, nämlich dort, wo ein ausgebildeter und umfangreicher landwirtschaftsbetrieb vorhanden 
war, gab es dafür eine eigene leitung und Kassa, die für die nutzung der besitzungen ebenso wie für 
die abrechnung verantwortlich war; die Überschüsse – oder auch regelmäßige, vorher festgelegte bei-
träge – waren dann in die eigentliche Kirchenkasse zu bezahlen.
Über diese verschiedenen Kassen wurde jährlich eine Abrechnung vorgelegt. Diese bestand aus der 
Vorlage eines berichtes über die einnahmen und ausgaben sowie dem nachweis der vorhandenen und 
nach der buchhaltung ausgewiesenen mittel – in vielen Fällen bestand dieser nachweis aus der Vorlage 
von entsprechenden Schuldbriefen, waren doch die Kirchengemeinden weithin (in der regel bis in die 
Inflationsjahre nach dem Ersten Weltkrieg) als ‚Banken’ tätig, die an Gemeindeglieder (und andere) 
gelder (gegen 5% zinsen) verliehen, denen man aber auch geld zur aufbewahrung (gegen einen erheb-
lich niedrigeren zinsfuß) übergeben und anvertrauen konnte, was allerdings nur selten geschehen ist.
diese Jahresrechnungen, die vom Konvent zu genehmigen waren, wobei der lokalkircheninspektor ein 
gewichtiges Wort mitzureden hatte, bilden die wichtigste Quelle für angaben über die Weinbauwirt-
schaft westungarischer pfarrgemeinden. ihnen kann auch entnommen werden, welche wirtschaftliche 
bedeutung diesen mitteln für das gemeindeleben zukam, wie sie stiegen und abnahmen.
Dazu soll aber noch einiges an grundsätzlichen Bemerkungen vorangestellt werden. Grundsätzlich flos-
sen der Weinbauwirtschaft der gemeinden aus drei Quellen mittel zu: a) aus dem eigenen und selbst 
bewirtschafteten grundbesitz, b) aus den Verpachtungen gemeindeeigenen grundbesitzes und c) aus 
abgaben der gemeindeglieder.
diese abgaben konnten entweder regelmäßig oder zu besonderen anlässen eingefordert werden; erste-
re waren in der regel bezüglich ihrer Höhe festgelegt, letztere konnten – nach Schicklichkeit und an-
stand – von den gemeindegliedern (‚Häusern’) selbst bestimmt werden. Sie waren für verschiedene 
zwecke bestimmt:
a) als teil der besoldung von geistlichem (pfarrer) und lehrer, gelegentlich auch des mesners (Kir-
chendieners),
b) zur Finanzierung von größeren reparaturen oder von baumaßnahmen in der Kirchengemeinde,
c) als Teil des Aufkommens zur Bestreitung der regelmäßigen Ausgaben und Verpflichtungen der Kir-
chengemeinde.
gaben, die für den erst genannten zweck bestimmt waren, wurden in manchen gemeinden zwar vom 
presbyterium eingesammelt (‚Kollektur’), dann aber direkt dem ‚beamten’ der gemeinde (so die be-
zeichnung in der Kirchenverfassung von 1891/93) übergeben, so dass sie gelegentlich nicht in der 
rechnung aufscheinen. das macht die Sache ein wenig schwierig, ebenso die differenten Formen der 
pfarrerbesoldung. diese waren von gemeinde zu gemeinde in doppelter Hinsicht verschieden: a) im 
blick auf die gesamthöhe und b) im blick auf ihre zusammensetzung (geld-geldabgaben, etwa bei der 
ausstellung eines matrikenscheines – naturalien – nutzungsrechte an grundstücken).7 Sie sind daher 

6 Die entsprechenden Synodenbeschlüsse sind gedruckt bei Karl Kuzmany, Urkundenbuch zum österreichisch-evange-
lischen Kirchenrecht. Wien 1856, bzw. im Organisationsstatut des transdanubischen Kirchendistrikts („Réndszer“), 
der in deutscher Sprache 1876 in Güns erschienen ist.

7 Dazu vgl. Matthias Schmelzer, Ein Sack Weizen für die Predigt. Die evangelischen Pfarrer im Burgenland vor 1938 mit 
besonderer Berücksichtigung der Naturalentlohnung. Dipl.arb. Wien 1997, der vor allem auf die Situation in Gols 
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nur nach umfangreicher aufschlüsselung miteinander vergleichbar. dabei war es so, dass Weingarten-
besitz so gut wie nie dem geistlichen zu dessen eigener bewirtschaftung übergeben wurde8 – am häu-
figsten standen ihm Wiesenflächen zur unmittelbaren Nutzung zur Verfügung.
Jene Wein/most-abgaben, die zur deckung regelmäßiger ausgaben verwendet wurden, ebenso aber 
auch die erträge der von der gemeinde selbst bewirtschafteten Weingärten dienten gleichen bedürfnis-
sen, wobei die gemeinden nicht selten versuchten, den gewonnenen bzw. abgelieferten Wein zu veräu-
ßern, um damit geld zu erhalten. bei der betrachtung der eigenwirtschaft ist darauf zu achten, dass den 
gemeinden zum teil nicht unwesentliche Kosten entstanden, welche arbeitslöhne, abgaben und inves-
titionen (reben) umfassten.
beide Formen der kirchlichen Weinbauwirtschaft sind in den letzten sechzig Jahren an ihrem ende 
angelangt. dieses zeichnete sich ab, als aufgrund des staatlichen Gesetzes über die Erhebung von Kir-
chenbeiträgen im Lande Österreich vom Jahre 1939 die pfarr- und tochtergemeinden nicht mehr 
selbst Kirchenbeiträge von ihren angehörigen einheben durften, sondern dass dies auf landeskirchli-
cher ebene erfolgen musste.9 Selbst als 1949/51 die unmittelbare einhebung der vorgeschriebenen 
beiträge den gemeinden übertragen wurde, blieb es dabei, dass in allen Fällen geldleistungen gefor-
dert wurden. es kam also kein Wein/most mehr in die Keller der pfarrgemeinden. Selbst die unmittel-
bar nach dem Krieg noch zur bestreitung von baukosten (orgelanschaffungen) durchgeführten frei-
willigen mostsammlungen hörten bald wieder auf. und gegen ende der sechziger Jahre wurde es un-
möglich, ‚robot’-arbeiten an gemeindeglieder zu vergeben, weil diese dafür keine zeit mehr aufzu-
bringen vermochten; gleichzeitig stiegen die Kosten der bezahlten Weinbergarbeiter deutlich an. das 
führte dazu, dass sich nach und nach alle nunmehr burgenländischen pfarrgemeinden entschlossen, die 
eigene ‚Kellerwirtschaft’ aufzugeben. die Weingärten im besitz der pfarrgemeinden wurden verpach-
tet, wobei der pachtschilling zunächst in der regel, allmählich aber ausschließlich in geld erstattet 
werden musste, selbst wenn die Wertsicherungsklauseln noch auf naturalien (Wein-, brotpreis) abge-
stellt waren. Seit dem Jahr 1939 war aber auch die gesamte geldwirtschaft der pfarrgemeinde anders 
geworden.

4. die kellerWirtschaft der pfarrgemeinde ödenburg 
im 18. und 19. Jahrhundert

der geschichtsschreiber der gemeinde Ödenburg, theophil gamauf, stellte fest,10 dass schon im  
16. Jahrhundert die Weingärten „die vorzüglichste und die Hauptquelle für den erhalt der Kirche“ in 
der Stadt gewesen sind. er nennt dazu einige angaben; so trugen die 18 Weingärten der michaeliskirche 

eingeht. – Zu den Veränderungen nach 1940 vgl. Christoph Buchner, Finanzen und Pfarrergehälter der Evang. Kirche 
A. B. in Österreich. Beobachtungen zur Entwicklung nach dem Kriege. Sem.Arb. Wien 1991.

8 Eine Ausnahme ergab sich während – und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Pöttelsdorf, wo der Pfarrer auf 
seine Kosten einen Weingarten auf einem Grundstück der Pfarrgemeinde auspflanzte, was nach seinem Tod Anlass 
zu allerlei Auseinandersetzungen gab. – Akten dazu im Arch. d. Evang. Superintendentur A. B. Eisenstadt (= AESE), 
Kart. Pöttelsdorf.

9 Dazu vgl. die Dokumente über die Änderung der Finanzverwaltung bei Gustav Reingrabner u. Karl Schwarz, Quellen-
texte zur österreichischen evangelischen Kirchengeschichte zwischen 1918 und 1945. Wien 1989 (Jahrbuch für die 
Geschichte des Protestantismus in Österreich, Bd 104/105).

10 Gottlieb Gamauf, Geschichte der evangelischen Kirche Ödenburgs, Bd 1 (bis 1606), Bd 2 (1606–1681), Bd 3 (1681–
1781), Bd. 4/1 (ab 1781), Hs., Arch. d. Evang. Pfarrgemeinde A. C. Sopron, Nr. 745, 746, 747.
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in der Regel gegen 300 Eimer, im Jahr 1586 aber 461¾ Eimer. Der Ertrag des Allerheiligenbenefiziums 
stand zunächst dem – evangelischen – Prediger zu, der jedoch den Most aus den Weingärten in den 
Stadtkeller bringen ließ und dafür ein gehalt erhielt.
Für das ausgehende 17. Jahrhundert konnte gamauf zusammengefasste angaben machen, war doch das 
evangelische Kirchenwesen in der Stadt nunmehr einheitlich und – wie er betont – in abgrenzung von 
der Superintendenz geordnet. aus seinen angaben sei nur einiges wie die gesamtzahl des Weingarten-
besitzes für das Jahr 1681 angeführt: 88 pfund Hausweingärten, 98 pfund Überlandgärten auf Stadtge-
biet und 104 pfund im Stadtdorf mörbisch, insgesamt also 290 pfund. im beginnenden 18. Jahrhundert 
stieg der kirchliche Weingartenbesitz an, auch nachdem im Jahr 1728 60 pfund Weingärten in mörbisch 
verkauft worden waren. unterschiede in der bewertung ergaben sich aus höherer ertragsansetzung, 
dazu kommen noch vor allem aber zuwächse durch erbe und ankauf.
in dieser zeit war der besitz an ackerland und Wald bei der Kirchengemeinde Ödenburg eher unbedeu-
tend, Stiftungen und Fonds wurden nach möglichkeit in Weingartenbesitz angelegt.
im Jahr des Toleranzpatents (1781) besaß die gemeinde 220 pfund in 19 Stück an Hausweingärten und 
Überlandgründen auf Ödenburger Stadtgebiet, 99 pfund in 4 Weingärten in mörbisch.
das 19. Jahrhundert brachte allerlei Veränderungen, die wenigstens in knapper Form – nach gamaufs 
angaben – geschildert werden sollen. Vor allem wurden die 99 pfund Weingärten in mörbisch ab 1800 
zur gänze verkauft. allein am 24. november dieses Jahres nahm die Ödenburger gemeinde für  
64 Pfund Weingarten einen Betrag von 3 886 fl. ein. – Der Besitz im Stadtgebiet wurde hingegen unter-
schiedlich behandelt. Was an Hausweingärten vorhanden war, blieb erhalten, bei den Überlandweingär-
ten ergaben sich laufend Veränderungen, die insgesamt eine ständige Verringerung mit sich brachten. 
So wurden im Jahr 1833 16 Pfund und 480 fl. an Private verkauft, zwischen 1781 und 1835 waren aber 
als Vermächtnis und geschenk 54 pfund dazugekommen, so dass im Jahr 1833 noch 120 pfund  
(7 Stück) Weingartenbesitz an Überlandgütern vorhanden waren.
nachdem bereits zum Jahr 1674 ein Wirtschaftsverwalter genannt war, der die besorgung der besol-
dungen, aber auch die Verteilung der almosen besorgen sollte, berief die pfarrgemeinde im Jahr 1813 
einen general-Fundationen-administrator, dem vierzehn Jahre später eine ständige ‚landdeputation’ 
beigegeben wurde. man war also bemüht, die Verwaltung zu zentralisieren, damit der ertrag gesteigert 
werden konnte. Das war aufgrund der stets angespannten finanziellen Lage der Gemeinde mit ihren 
mancherlei ‚anstalten’ durchaus angebracht. durch manche Jahrzehnte lebte die Ödenburger gemein-
de auch von ihrer wirtschaftlichen ‚Substanz’.
gamauf nennt viele zahlen, aus denen auch die wirtschaftliche bedeutung der Kellerwirtschaft her-
vorgeht.11 Im Jahrzehnt von 1781 bis 1790 hatte die Gemeinde insgesamt 59 632 fl. Einnahmen. 
Davon stammten aus Haus- und Geldzins 6 869 fl., aus dem Weinverkauf aber 25 867 fl. – Die ent-
sprechenden Zahlen für das darauffolgende Jahrzehnt lauteten: Gesamteinnahmen 79 214 fl., Haus- 
und Geldzins 7 883 fl., Weinverkauf 26 764 fl. Im Jahrzehnt von 1801 bis 1810 nahm die Gemeinde 
129 806 fl. ein, davon 14 019 fl. an Haus- und Geldzins, 64 311 fl. aus Weinverkauf. Im nächsten 
Jahrzehnt (bis 1820) verschoben sich diese Zahlen ein wenig, weil von den 126 906 fl. Gesamtein-
nahmen doch schon 23 568 fl. aus dem Haus- und Geldzins, aber nur 53 075 fl. aus Weinverkauf 
stammten. dieser geriet sichtlich in eine Krise, denn im Jahrzehnt zwischen 1821 und 1830 erbrach-

11 Dabei wurden die diversen Änderungen im Münzsystem, also die Änderung der Guldenwährung und ihres Wertes 
ebenso wie inflationäre Entwicklungen nicht berücksichtigt, weil es lediglich um die Bedeutsamkeit und den rela- 
tiven Ertrag der Kellereiwirtschaft für die Gemeindefinanzen geht.
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te er von den 95 624 fl. Gesamteinnahmen nur noch 27 322 fl., also wenig mehr als der Haus- und 
Grundzins, der mit 22 381 fl. angegeben wird.
um nach dieser schematischen Übersicht auch eine detaillierte darlegung der einnahmen der Ödenbur-
ger evangelischen gemeinde zu bieten, sollen die einnahmen des Jahres 1832 (in Klammer die des 
darauffolgenden Jahres) angeführt werden (jeweils in fl.): Klingelbeutel 1 432 (1 406), Becheropfer 
417 (375), legate 439 (3 209), geschenke 0 (0), Haus- und grundzins 2 035 (2 239), interessen (zin-
sen von ausgeborgten Kapitalien) 1 020 (960), Kirchensitze 612 (494), (gaben bei) beerdigungen 1 518 
(937), Weinertrag 5 308 (5 694), außerordentliche einnahmen 181 (1207), insgesamt also 13 041 
(16 577) fl.
Freilich weist gamauf darauf hin, dass auch die ausgaben der Kellerwirtschaft und Weingartenbetreu-
ung stets erheblich gewesen sind: Sie lassen sich mit den erträgen im dezenniumszeitraum verglei-
chen: 1781 bis 1790 betrugen die Ausgaben 16 318 fl. (es gab also einen Überschuss von 19 549 fl.), im 
nächsten Dezennium gab es Ausgaben in der Höhe von 21 713 (Überschuss 5 053 fl.), zwischen 1801 
und 1810 machten die Ausgaben 33 270 fl. aus (Überschuss 31 041 fl.), im darauffolgenden Jahrzehnt 
kostete die Kellerwirtschaft 40 912 fl. (Überschuss immer noch 12 163 fl.), zwischen 1821 und 1830 
gab es 27 322 fl. an Kosten, was ein Defizit von 2 442 fl. bedeutete.
in der Stadt war damit die bedeutsamkeit der Wein- und Kellerwirtschaft erheblich gesunken, eine 
umschichtung der einkommen der Kirchengemeinde war also angebracht und erfolgte auch, was frei-
lich noch lange nicht zur Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation der Ödenburger ge-
meinde beigetragen hat, die gamauf nicht müde wird zu beklagen.

5. die gegebenheiten in der pfarrgemeinde mörbisch12

mörbisch war eine der burgenländischen toleranzgemeinden, wobei freilich infolge gewisser probleme 
die gemeindegründung und dann auch der Kirchenbau eine erhebliche zeit in anspruch nahmen. erst 
im Jahr 1792 war das bethaus fertiggestellt. bereits früher – 1786 – hat der erste pfarrer sein amt an-
getreten. Im Berufungsbrief waren ihm folgende Leistungen der Gemeinde zugestanden worden: 150 fl. 
in bargeld, 10 eimer Wein, 40 metzen Korn, 5 Klafter Holz, dazu auch die gebühren bei amtshandlun-
gen. der Wein sollte (so blieb es bis 1814) ins pfarrhaus gebracht werden, war also deputatwein.
Verwaltet wurde die gemeinde durch die beiden Kirchenväter, zu denen dann noch vom Konvent drei 
ausschussmitglieder gewählt wurden, von denen einer ein Kleinhäusler (Söllner) sein musste. trotz 
mehrfacher mahnungen der Superintendenten, sich an die verfassungsmäßigen zustände zu halten, 
blieb es durch lange zeit bei dieser regelung. der Konvent, also die Versammlung aller kontribuieren-
den männlichen gemeindeglieder stellte die – schwierig zu handhabende – Hauptinstanz der gemeinde 
dar.
es bildete sich bald heraus, dass es aus gründen der zweckmäßigkeit der Verwaltung drei Kassen gab. 
ihnen entsprach auch das Vermögen der gemeinde: pfarrhaus, Schule, Konvent. der grundbesitzbogen 
für Schule und Pfarrhaus, also jene Grundstücke, die für die Unterhaltung und die Besoldung der Geist-
lichen und lehrer bestimmt waren, aus dem Jahre 1878 zeigt, dass diese beiden Vermögenskörper kei-

12 Dazu vgl. als aufschlussreiche Darstellung Karl Fiedler, Geschichte der evangelischen Pfarrgemeinde A. B. in Mör- 
bisch. o. O., o. J. [Eisenstadt 1961]. – Dazu kommen Archivalien aus dem Arch. d. Evang. Oberkirchenrats in Wien 
(=AEOKR), Bgld Fasz. 418, sowie aus dem Archiv des Evang. Pfarramtes A. B. Mörbisch (Rechnungen, Protokollband).
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nen Weingartenbesitz umfassten. das war auch im Jahr 1922 so; der pfarrerbesoldung dienten damals 
etwa 8 Joch, der lehrerbesoldung etwa 4 Joch; Konventvermögen waren aber rund 33½ Joch, darunter 
erheblicher Weingartenbesitz. Kirchenväter und Konventverwalter, die dann Kuratoren genannt wur-
den, übten ihre Funktion bis gegen 1960 aus, seit 1892 gab es auch ein presbyterium, vorher schon – 
entsprechend den ungarischen Schulgesetzen – einen Schulvorstand, der seit 1922 mit dem presbyteri-
um verschmolzen war.
in den rechnungen der pfarrgemeinde kam erstmals 1792/93 (die rechnungslegung erfolgte zunächst 
jeweils am Sonntag Trinitatis, so dass das Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis zum 30. Juni des nächstfol-
genden Kalenderjahres dauerte) Wein/Most vor. Von der „Nachbarschaft“ (also den Haus- und Grund-
besitzern im ort) waren 49 eimer empfangen worden, dann kamen noch 31 eimer dazu; diese gelang-
ten zum Verkauf, wobei 196 fl. bzw. 115 fl. 44 kr. empfangen wurden. Als Preis (Wert) wurde pro Eimer 
Most 6 fl. angegeben.
da die Kirchen- und die Konventrechnungen nur zum teil erhalten geblieben sind, soll in der Folge nur 
stichprobenweise etwas daraus angegeben werden. 1822/23 verkaufte die gemeinde nach der Kirchen-
rechnung 13½ Eimer Wein um je 29 fl., nahm also 391 fl. 30 kr. ein. Im Jahr 1823/24 gelangte der 
Konvent in den Besitz größerer Weingärtenflächen, die zum Teil verpachtet wurden, zum Teil aber auch 
schon bald wieder verkauft worden sind. Weingeld in der Höhe von 162 fl. 18 kr. werden in der Kon-
ventrechnung verzeichnet.
Für das darauf folgende Jahr gibt es etwas mehr an angaben. zunächst werden ausgaben für die bear-
beitung der Weingärten in der Höhe von 22 fl. 3 kr. verzeichnet, demgegenüber Einnahmen für Wein-
verkauf in der Höhe von 108 fl. 15 kr.; ein auf Ruster Hotter liegender Weingarten von 12⅛ Pfund 
wurde an einen Ruster Bürger um 642 fl. verkauft. Im Jahr 1825/26 gab es 404 fl. Einnahmen aus Wein- 
und Grundbesitz, aus der Kirchenrechnung für 1826/27 geht hervor, dass der Pfarrer 300 fl. und der 
Lehrer 100 fl. Bargeld erhielten; die Sammlung dafür brachte 413 fl. ein, 136 fl. gab es an Kirchenop-
fern (Kollekten); Wein wurde verkauft: 12¾ Eimer aus dem Jahr 1826, die 165 fl. 37 kr. brachten, sowie 
2 Eimer an den Esterházy’schen Förster in Oberpetersdorf, die 40 fl. brachten. Das war angesichts der 
Gesamteinnahmen von 2 576 fl. 33 kr. – anders als in Ödenburg – ein eher bescheidener Beitrag zum 
gemeindehaushalt.
gegen mitte des 19. Jahrhunderts wurde – kirchlichen Vorschriften entsprechend – die Verrechnung auf das 
Kalenderjahr umgestellt. Die Rechnungen sind dementsprechend erstellt worden. Die Kirchenrechnung für 
das Jahr 1875 weist die Restanten aus, denen jedenfalls ‚Mostgeld’ vorgeschrieben wurde, also –  
wie das auch früher schon der Fall gewesen ist – eine ablöse der nicht rechtzeitig erbrachten naturalien 
durch Geld. In den Konventrechnungen tauchen in dieser Zeit auch die Namen jener Händler auf, denen 
Wein verkauft wurde. Es waren in der Regel nur einer oder zwei, wobei durch mehrere Jahre jeweils 
dieselben namen erschienen. ganz selten gibt es dabei namen von ferner wohnenden personen, wie 
etwa im Jahr 1879 der eines Johann Lang aus Landegg (NÖ), der für Wein 146 fl. 25 kr. zahlte. Damals 
erschienen auch jährlich Ausgaben für die Bearbeitung und Pflege der Weingärten, die recht unter-
schiedlich hoch sind. Im Jahr 1875 zahlte die Konventhauskasse dafür 521 fl. 53 kr., im Jahr 
1879  356 fl. 16 kr., im darauffolgenden Jahr nur 268 fl. 92 kr.
gelegentlich werden die namen der Weingärten genannt, so auch 1880 in der Konventhausrechnung: 
Wiesort, Silberberg, Steiner, alte und jung Haideacker, Setz, Seeacker. Auch das, wofür Pflegekosten 
ausgegeben wurden, wird genannt: gruben, dünger, dünger eintragen, Steinklauben, Käferklauben, 
Stroh, Weingartenstecken, für das Spitzen der Stecken, Hutgeld und geld für maische Heimführen. der 
Weingartentagelohn betrug damals 2 fl. 90 kr. 
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in der Kirchenrechnung wird in diesem Jahr mostgeld, Stuhlgeld und anders angeführt – Wein wurde 
für 463 fl. 75 kr. verkauft, wovon etwa die Hälfte aus dem Vorjahr stammte.
Im Jahr 1898 finden sich Kosten für das Tiefpflügen (Rigolen) eines Weingartens, in dem „amerikani-
sche Wurzelreben“ ausgepflanzt werden sollen – die Reblauskatastrophe hat auch Mörbisch und die 
dortige Kirchengemeinde nicht verschont. die reben bezog man von der Ödenburger Weinrebenschu-
le, deren direktor damals ludwig von conrad war.
abschließend sollen aus den rechnungsabschlüssen der pfarrgemeinde mörbisch für die zwi-
schenkriegszeit einige zahlen angeführt werden, wobei zu bedenken ist, dass die einführung der öster-
reichischen Kirchenverfassung im Jahre 1922 dazu führte, dass Kirchen- und Konventkasse zwar noch 
getrennt verwaltet wurden, ihre beträge aber zu einer einheitlichen Jahresrechnung zusammengefasst 
wurden, die auch der Kirchenleitung in Wien zugesandt werden musste. Wohl aber erschien in dieser 
rechnung die „Konventhausrechnung“ noch mit gesonderten beträgen ausgeworfen.
Für das Jahr 1935 ergaben sich daraus folgende beträge: die Konventhausrechnung machte S 5 270,74 
aus, davon war ackerpacht S 1 510,94. unter den ausgaben erscheinen zur „instandhaltung von Wein-
gärten und äckern“ ausgaben von S 2 323,26. in der pfarrgemeinderechnung, die die beiträge der 
gemeindeglieder enthielt und daher gesamteinnahmen von S 28 976,63 umfasste, erscheint der posten 
„in geld umgewandelte naturalien“ mit S 2 139,25.
die rechnung für das folgende Jahr entspricht in etwa diesen angaben, auffällig ist vielleicht, dass die 
arbeitskosten auf S 3 451,29 angestiegen sind, während die in geld umgewandelten naturalien nur 
S 1 683,25 ausmachten. auch in den Jahresrechnungen für 1937 und 1938 gibt es entsprechende beträ-
ge, die für 1938 erstmals in reichsmark angegeben wurden: geld aus naturalien rm 1 672,50 – pacht- 
einnahmen rm 1 093,07 – Kosten rm 2 067,07.
Es zeigt sich also, dass die Bedeutung der eigenen Kellerwirtschaft in Mörbisch nie jenes Ausmaß 
erreichte, wie das in Ödenburg der Fall gewesen ist, dass aber durch diese Kellerwirtschaft in dem 
ort, in dem ein erheblicher teil des Hotters (fast zwei drittel: von 2 806 ha noch bis 1930 1 850 ha) 
großgrundbesitzern (der Stadt Ödenburg, dem raaber bischof, den Fürsten esterházy) gehörte, in 
bescheidenem maße Korrekturen zugunsten der ortsbevölkerung möglich waren, etwa durch um-
wandlung von Wald und Verpachtung von Flächen, aber auch durch die Konzentration des Weinver-
kaufs.
natürlich gab es – und darauf wurde hier nicht eingegangen – mancherlei probleme bei der Verwaltung 
dieser Kellerwirtschaft, bei der einhebung bzw. ablieferung der most- und Weinbeiträge, bei der Ver-
rechnung von rückständen (umrechnung der naturalien in geldwert). es oblag der geduld, dem wirt-
schaftlichen Verständnis und der aktivität der pfarrer, (bis 1921) der Kircheninspektoren und der Kir-
chenältesten, dass diese Konflikte bereinigt werden konnten.
das gemeindeprotokoll vom Jänner 1935 gibt zusammenhängend die Situation der gemeinde an. nach 
dieser ist zwar anscheinend noch Weizen und Korn (roggen) in naturalien abgeliefert worden, mögli-
cherweise aber nicht mehr most. als im selben Jahr durch das burgenländische Schulaufwandgesetz die 
lehrergehälter vom land übernommen wurden, hatte der lehrer die von ihm bewirtschafteten grund-
stücke zurückzugeben – die gemeinde entschloss sich, diese nicht selbst zu bewirtschaften, sondern zu 
verpachten und dafür die Kirchensammlung zu reduzieren.
die Weinpreise, die in der ersten republik durchaus nicht zufriedenstellend gewesen sind (1937 musste 
der liter um S 0,70 verkauft werden), steigen unmittelbar nach dem ‚anschluss’ deutlich an. Für das 
Jahr 1938 wurde ein mindestverkaufspreis von rm 0,85 pro liter angenommen – angesichts des um-
rechnungskurses 2:3 wäre das das aequivalent für S 1,27 gewesen.
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im Jahr 1945 haben die Soldaten der besatzungsmacht (so hieß es wenigstens im protokoll der gemein-
de) den Konventhauskeller erbrochen. dabei seien rund 1 900 l Wein und 390 l Haustrunk „verloren 
gegangen“.
die protokolle des darauffolgenden Jahres weisen wiederholt auf die Schwierigkeiten bei der bearbei-
tung der gemeindeweingärten hin – arbeitskräfte waren rar, dünger ebenfalls und die Willigkeit ließ 
auch zu wünschen übrig – das sind schon Hinweise auf das bald danach eintretende ende dieser Wirt-
schaftsform. Der Pfarrer hat ja seine Eigenwirtschaft (Vieh, Fruchtanbau) schon bald nach den ‚Hun-
gerjahren’ eingeschränkt und dann aufgegeben. Die Gemeinde folgte ihm, indem sie mehr und mehr 
von ihrem grundbesitz verpachtete. der pachtschilling wurde zwar noch in naturalien festgesetzt 
(Korn, brotpreis, oder Weinpreis), tatsächlich aber weitestgehend in geld entrichtet, schwankte daher 
aber – freilich angesichts der inflationären Entwicklung – meist mit der Tendenz nach oben.

6. rust und pöttelsdorf13

Über beide pfarrgemeinden und deren Kellerwirtschaft soll lediglich so viel berichtet werden, als die 
umfangreichen nachrichten aus mörbisch eine ergänzung verlangen.
pöttelsdorf hat in der zwischenkriegszeit in seinen Kassarechnungen, die der Kirchenleitung zugesandt 
wurden, an verschiedenen merkwürdigkeiten festgehalten – es scheint fast so, als ob man möglichst 
wenig an internen Angaben der Kirchenleitung mitteilen wollte. So findet sich in den Rechnungsab-
schlüssen der pfarrgemeinde für das Jahr 1935 unter gesamteinnahmen von S 10 960,40 eine position 
„Sonstige einnahmen“, die nicht weniger als S 6 491,87 umfasst.
im rechnungsabschluss der muttergemeinde pöttelsdorf macht diese position immerhin S 3 079.72 
aus. lediglich die tochtergemeinde Walbersdorf gibt – allerdings eher bescheidene – pachteinnahmen 
(S 362,47) an. im Jahr darauf ist die differenzierung etwas ausgeprägter. da wird nämlich die „Kollek-
turfrucht“ angegeben, die z. t. in naturalien, z. t. in geld bezahlt wurde. an „Frucht“, also an getreide, 
wurde der Wert von S 600.--, an most ebenso viel abgegeben, bar abgelöst wurde Frucht im Wert von 
S 217,55; most im Wert von S 622,20. dazu kam Frucht aus Walbersdorf im Wert von S 213,31. aus 
dem Verkauf von mostüberschuss erlöste man S 168.--. dafür zahlte man an Weinsteuer S 48,86.
bei der umrechnung von naturalien in geld gab es Schwierigkeiten. So musste 1936 der zuständige 
Senior dem oberkirchenrat auskunft geben, die zeigte, welche probleme diese beziehung der beiden 
Wirtschaftsformen in den Jahren größerer wirtschaftlicher Schwierigkeiten mit sich brachte:

Über den Widerspruch in der angabe der naturalienpreise wurde mir folgende aufklärung gegeben.
Vor der einsammlung der naturalien wird der preis der einzelnen produkte festgesetzt. es wird 
absichtlich der Höchstpreis angenommen, da ansonsten manche lieber mit geld ihre Schuldigkeit 
entrichten würden. Wird dann die gesammelte Frucht oder der gesammelte most verkauft, kann 
man für solches Sammelsurium nicht mehr den Höchstpreis erlangen, da ja Müllner und Händler, 
die die Frucht kaufen, und Wirte, die den most abnehmen, sehr wohl wissen, dass manche bau-

13 Zu den Verhältnissen in Rust vgl. Karl Fiedler, Geschichte der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. in Rust. Eisenstadt 
1951. – Dazu AEOKR, Bgld. Fasz. 418, sowie Gd 264 (Rust 1932–1959). – Die Darstellung von Eugen Gura, Geschichte 
der evang.-luth.Gemeinde Petöfalva-Borbolya (Comitat Sopron). Sopron 1903, bringt zu dem hier interessierenden 
Thema keine Mitteilungen. Daher stammen die Angaben zu Pöttelsdorf aus dem in Anm. 12. genannten Archivbe-
stand in Wien. – Der Verfasser sagt Frau Waltraud Stangl herzlichen Dank für die Möglichkeit, die Archivbestände des 
OKR benützen zu dürfen, ebenso Herrn Pfr. i. R. Mag. Friedrich Treu für das Pfarrarchiv in Mörbisch.
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ern nicht von ihrem schönsten Weizen und nicht von ihrem besten moste ihre giebigkeit abstat-
ten. es wurde also vom pfarramt im ersten Falle der festgesetzte Höchstpreis, und im zweiten 
Falle der bei dem Verkauf der naturalien tatsächlich erreichte preis gemeldet.
das aufscheinen einen mehrbetrages von 60-70 kg getreide ist leicht erklärlich. es gibt gottlob 
noch gemeindeglieder, die ihre giebigkeit nicht mit apothekerwaage abwägen, sondern ihre 
Sachen gut gemessen bringen. Wenn also ein bauer beispielsweise 25 kg Weizen abzuliefern hat, 
so bringt er diese 25 kg gut gewogen, d. h. um einige dkg, ja sogar um ½ kg mehr. Bei Bargel-
dentrichtung zahlt jedes Gemeindeglied auf den Groschen genau, bei Naturalienleistungen 
kommt es ihm auf einige dkg getreide oder einige tropfen most „mehr“ nicht an. das „mehr“ 
kriegt natürlich nicht der pfarrer, sondern bildet die einnahme der gemeinde.

die Jahresrechnungen aus rust enthalten nähere angaben über die verkauften Weinmengen. diese 
zeigen, dass in rust – im gegensatz zu mörbisch und zu pöttelsdorf – die Wein- und Kellerwirtschaft 
der gemeinde eine nicht unerhebliche rolle gespielt hat. der dem oberkirchenrat zugesandten Jahres-
rechnung (eine unterteilung in mutter-, tochter- und pfarrgemeinde konnte entfallen, da zur pfarrge-
meinde a. b. rust nur die Stadt, dazu ein wenig an diaspora ohne gesonderte rechtspersönlichkeit 
gehörte) wurde eine Weinrechnung angefügt, die für das Jahr 1935 „einnahmen“ an 15 520 l Weiß- und 
6 622 l rotwein, an „Verkauf“ 6 180 l Weiß- und 2 237 l rotwein enthält. „noch im Keller“ befanden 
sich (dabei dürften ältere Vorräte eingerechnet worden sein) 9 340 l Weiß- und 4 440 l rotwein. Für den 
Verkauf erzielte man S 7 355,90 (die gesamtsumme der einnahmen, einschließlich der Kassareste 
machte S 25 466,38 aus). allerdings hatte man an abgaben und Kosten für die „Wirtschaft“ nicht we-
niger als S 4 597,65 aufzuwenden.
die zahlen für das Jahr 1937 lauteten ähnlich. „einnahmen“ waren 5 290 l Weiß- und 6 239 l rotwein, 
verkauft wurden 4 315 l Weiß- und 5 297 l rotwein, so dass es relativ bescheidene reste von 975 l 
Weiß- und 1 242 l rotwein gegeben hat. Von S 20 101,99 gesamteinnahmen erbrachte der Weinver-
kauf immerhin S 6 273,34. in den rechnungsabschlüssen während des Krieges, die nunmehr nach stan-
dardisierten Formularen zu erfolgen hatten, stieg die bedeutung der liegenschaftserträge für die ein-
nahmen der pfarrgemeinde rust noch an: im Jahr 1939 waren von rm 11 676,98 gesamteinnahmen 
nicht weniger als rm 7 230,70 liegenschaftserträgnisse, wobei zwischen ‚selbsterwirtschaftet’ und 
‚verpachtet’ nicht mehr unterschieden wurde. Für das Jahr 1942 lauteten die entsprechenden zahlen: 
rm 22 691,08 gesamteinnahmen, rm 19 412,83 liegenschaftseinnahmen. bei einer weiteren erhö-
hung der beträge für das Jahr 1943 blieb das Verhältnis annähernd gleich: rm 35 332,79 gesamtein-
nahmen, rm 29 197,57 liegenschaftserträgnisse. diese mehr als 80 prozent der gesamteinnahmen 
umfassende bedeutung der liegenschaftseinnahmen ist dadurch zustande gekommen, dass mit 
1. 1. 1940 das neue Kirchenbeitragswesen eingeführt werden musste, wonach die beiträge der gemein-
deglieder an eine zentrale kirchliche Kasse abzuliefern waren, dafür aber von dieser die gehälter der 
pfarrer zu tragen waren. So blieben als einnahmen nur die alten Sitzgebühren, die Kollekten, gaben bei 
amtshandlungen, Spenden und liegenschaftserträge. und die waren eben in rust besonders hoch bzw. 
die anderen einnahmen waren besonders niedrig.
dem rechnungsabschluss für 1943 war eine Kopie eines grundbuchauszugs beigelegt, der den besitz-
stand der pfarrgemeinde angegeben hat: 22 nummern, darunter sechs nummern mit Haus und baube-
stand (auch die Kirche), aber neun nummern, die Weingärten nannten (ortsried, großer Wald, Kleiner 
Wald, zweimal, also zwei getrennte Weingärten, alter umriss, neuer umriss, ludmaisch, Kraxner, 
greiner); der rest waren äcker und gärten. 



372

der nächste rechnungsabschluss (also für das Jahr 1944) enthielt dann einige bedeutsame bemerkungen: 
der Weinvorrat von der Fechsung 1944 – etwa 800 l Weiß und 200 l rot – wurde mitte mai 1945 von den 
russen bis zum letzten tropfen geplündert. im Herbst 1945 wurden geerntet: 2 680 l Weiß, 1 720 l rot; 
davon wurden 1 100 Weiß und 500 l rot verkauft, so dass im Keller lagern 1 580 l Weiß und 1 220 rotwein.
die Kellereiwirtschaft ging also noch eine Weile weiter. rust gehörte aber zu den ersten pfarrgemein-
den, die die Selbstbewirtschaftung aufgaben und alle gründe (Weingärten) verpachteten.

7. technisches

Weinwirtschaft erfordert – das ist eine binsenweisheit – lagerraum und geräte. lagerraum wurde von 
den gemeinden entweder geschaffen oder bestand – wie in rust – bereits vor der errichtung des tole-
ranzpfarrhauses. geräte wurden durch die pfarrgemeinden (Konvente) angeschafft und regelmäßig er-
neuert bzw. wurden sie – solange es robotarbeit gab – von den gemeindegliedern zur arbeit mitge-
bracht (Hauen, messer, Scheren). Für die transporte wurde entweder bezahlt oder sie waren teil der 
leistungen, die von einzelnen gemeindegliedern als ablöse der naturalabgaben erbracht werden mus-
sten (zugrobot). den gemeinden stand dabei in der regel ein entsprechender Wagen zur Verfügung; 
brauchte man mehr, musste man sie mieten.
Die kirchlichen Tätigkeiten im Weinbau waren genau an die dörflichen (städtischen) Regelungen für den 
Weinbau – wie etwa den erntebeginn – gebunden. das führte tatsächlich aber immer wieder zu Schwierig-
keiten, weil sowohl die Verantwortlichen in der gemeinde wie auch die arbeitenden (wenn man von auf-
genommenen tagelöhnern absieht) eigenen Weingartenbesitz hatten, den sie bebauen wollten (mussten).
Solange der Weinbau in traditioneller Weise betrieben wurde, war die Beschaffung der Geräte, die ja 
doch eine gewisse lebensdauer besaßen, nicht so schwierig, aber auch nicht übertrieben kostenaufwen-
dig. Je weiter die technisierung im Weinbau voranschritt, desto schwieriger wurde es für die Kirchen-
gemeinden, da mitzuhalten. Sie wurden immer mehr vom einsatz geborgter oder gemieteter geräte 
(traktoren, moderner pressen etc.) abhängig. das verringerte nicht nur den ertrag, sondern führte auch 
zu auseinandersetzungen in den gemeinden und deren Vertretungskörperschaften. dazu kamen die 
allmählich drückender werdenden personellen probleme.
das alles führte dann dazu, dass die eigenwirtschaft aufgegeben und Verpachtungen vorgenommen 
wurden, die zunächst einmal – wie das beispiel der pfarrgemeinde mörbisch beweist – den gemeinden 
eine zwar nicht sehr hohe, aber sichere einnahmequelle bescherte. die Keller blieben entweder – wie 
in rust – leer oder wurden – wie in mörbisch – verpachtet. in gols ist mit der demolierung des alten 
pfarrhofes im Jahre 1964 auch der Keller verschwunden. damit ist dort gewissermaßen die letzte Spur 
dieser kirchlichen Kellerwirtschaft verloren gegangen.14

8. zusammenfassung

Wenn man nach charakteristik und bedeutsamkeit dieser unternehmungen fragt, dann ergibt sich – 
über das hinaus, was in den einleitenden abschnitten gesagt wurde,– Folgendes:

14 Dazu vgl. die Hinweise in Dehio-Handbuch. Burgenland, Wien 1976, S. 264 (Pfarrhaus mit Keller in Rust).
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a) bei der Kellerwirtschaft der pfarrgemeinden handelt es sich um einen teil der bemühungen, einnah-
men zur deckung des laufenden bedarfes zu erschließen, die angesichts der tatsache notwendig gewor-
den sind, dass keinerlei Patronatsverpflichtungen gegeben waren.
b) erst allmählich gelang es den gemeinden – wenn von Ödenburg abgesehen wird – selbst grundstü-
cke zu erwerben, die der Kellerwirtschaft rückhalt und inhalt gaben.
c) Vorher – und dann weiter bis zum Jahr 1939 – waren es Wein-, mehr noch mostgaben der einzelnen 
‚Häuser’, die diese Kellerwirtschaft erforderlich machten, erfolgte doch die Verarbeitung und die Ver-
marktung des Weines in und durch die Kirchengemeinde.
d) angesichts der Sortenarmut bzw. der gewohnheit, nicht sortengetrennt zu lesen, auszusetzen und zu 
verarbeiten, unterschied man nur zwischen weißem und rotem bzw. altem und jungem Wein und konn-
te die mostgaben vermischen.
e) Für die pfarrgemeinden brachten die Kellerwirtschaften in der regel einen gewissen gewinn, zudem 
stellten sie in vielen Fällen eine finanzielle Reserve dar, die freilich in ihrem Wert von den Verkaufs-
möglichkeiten wie vom preisniveau abhängig war.
f) darüber hinaus sorgten sie in den ortschaften selbst für eine gewisse regulierung von preisen, aber 
auch für die möglichkeit der Vermarktung, die freilich stets bescheiden, aber doch vorhanden war.
g) Wie weit die kirchengemeindlichen Kellerwirtschaften für technologische oder vinologische Fort-
schritte standen, lässt sich aus dem erhaltenen Quellenmaterial nur schwer erheben. es war aber eher 
nicht der Fall, selbst wenn man ausgezeichnete Verwalter bzw. ‚Kellermeister’ fand.
h) das Quellenmaterial selbst leidet – wie fast alle angaben über die leistungen der gemeindeglieder 
innerhalb der Kirchengemeinden – unter unübersichtlichkeit, Kargheit der angaben und unvollstän-
digkeit. Es wurden angesichts der jeweils lokalen Kompliziertheit der Vermögensverhältnisse und ihrer 
Verwaltung allzu viele angaben als selbstverständlich angesehen, so dass oft nur sehr schwer angaben 
von einiger aussagekraft gewonnen werden können.
i) das ende der Kellerwirtschaft ergab sich aus rechtlichen wie wirtschaftlichen Faktoren. es erfolgte 
gewissermaßen eine ablösung der pfarrergehälter von der naturalwirtschaft sowie eine solche des grund-
eigentums von der eigenbewirtschaftung, die diesen Wirtschaftsformen ein ende machten. dazu kam die 
seit 1945 ständig fortschreitende abnahme des anteils der bäuerlichen bevölkerung in den gemeinden.
j) Die sich aus den traditionellen Wirtschaftsformen ergebenden Probleme (Einhebung, Ablieferung, 
Festsetzung der geldwerte) führten in den gemeinden – ebenso wie nachbarschaftliche (‚genossen-
schaftliche’) Neidvorstellungen – zu Konflikten, die bis 1940 zu einem erheblichen Teil den Pfarrern 
und ihrer Position zur Last fielen.
k) eine Verbindung zwischen Verkündigung und Stellung zum Wein und seinem genuss lässt sich aus 
dieser Form der gemeindlichen tätigkeit nicht unmittelbar erkennen. die wirtschaftliche notwendig-
keit war mächtiger als mögliche grundsätzliche bedenken. immerhin – kein pfarrer (oder lehrer) mus-
ste im burgenland selbst Wein verkaufen bzw. gar eine Schenke unterhalten. Für diese tätigkeiten 
waren gemeindevertreter verantwortlich.15

15 Es ist kaum bekannt, dass auch nach 1970 noch einzelne Kirchengemeinden im Burgenland Gasthauskonzessionen 
besaßen. Seither haben die Pfarrgemeinde Weppersdorf und die Tochtergemeinde Willersdorf auf ihre verzichtet, 
während die Muttergemeinde A. B. Oberschützen noch eine solche besitzt; das Gasthaus ist freilich – wie das auch 
bei den anderen der Fall gewesen ist – verpachtet. Weppersdorf hat sein Gasthaus 1993 verkauft, Willersdorf das 
seine nach 1960 gegen 5 ha Wald getauscht.
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der Wein in den ungarischen medizin- 
historischen Quellen des 19. Jahrhunderts
Zita Deáky

in den vergangenen Jahren machte ich Forschungen, die einen näheren einblick in die lebensweise und 
die gesundheitlichen Zustände der Einwohner in den Dörfern und Marktflecken Ungarns ermöglichten. 
neben der laufenden volkskundlichen Sammeltätigkeit war ich bemüht, auch die zum thema passen-
den medizinhistorischen Quellen kennenzulernen und zu überblicken. Historische Weite, historische 
Quellen und aktuelle daten können am besten den zu erforschenden Fragenkreis nuancieren, anderseits 
kann die Quellenaufschließung auch dem wissenschaftlichen Vergleich zu Hilfe kommen.
auf den ersten blick umfasst der titel meines Vortrags ein eng umgrenztes thema, doch der Schein trügt, 
weil die trauben und der Wein in fast allen zweigen der volkskundlichen Forschung und in den bedeu-
tendsten diesbezüglichen medizinhistorischen Quellen bis Mitte oder Ende des 19. Jahrhunderts zu finden 
sind. das trifft besonders zu, wenn wir das öffentliche gesundheitswesen und die auffassung der bäuerli-
chen Schicht über Krankheit und gesundheit bzw. die damit verbundenen glaubens- und Sittengewohn-
heiten oder das Verhältnis zwischen der offiziellen Heiltätigkeit und den zeitgenössischen volkstümlichen 
Heilmitteln und techniken betrachten. Weiteres sollen medizinhistorische Quellen des 19. Jahrhunderts 
besprochen werden, die sich nur auf den Wein beziehen. die traube selbst, obzwar ihre rolle sehr wichtig 
war und bis heute im interesse der erhaltung der gesundheit, der prävention und auch in der Heiltätigkeit 
erhalten geblieben ist, kann im engen rahmen dieses Vortrags nicht besprochen werden. in den medizin-
historischen Quellen und in der ethnomedizin kommen die trauben und der Wein selbstständig vor, aber 
natürlich auch in vielen Verbindungen, die unabhängig voneinander zu untersuchen sind.

Kenntnisse und Angaben über den Wein finden wir schon in der weit zurückliegenden Vergangenheit. 
Wenn wir nur das leben im Karpatenbecken betrachten, ist zu sehen, dass der Wein zu all dem dazuge-
hört, was den alltag und die Feiertage der menschen von verschiedenen nationalitäten, glaubensbe-
kenntnissen, auch mit abweichender Mentalität, Lebensweise und Kultur jeweils bestimmte und bis 
heute bestimmt. all das ist nur in seinem Verlauf und in seiner änderung zu untersuchen. die lebens-
weise, die damit verbundenen gesundheitlichen zustände und die Heilpraxis, die zur gegebenen zeit 
nebeneinander und auch aufeinander aufbauend mehrere Jahrtausende hindurch aufrechterhalten blie-
ben und mit den neuesten elementen – so z. b. auch mit dem Wein – ergänzt wurden, ändern sich per-
manent. es musste somit eine periode herausgegriffen werden, die betonter und bedeutender auf die 
änderungen wirkte, so dass – auf sie gestützt – ein Vergleich unternommen werden konnte, welcher mit 
Hilfe von historisch-ethnographischen methoden analysierbar waren. dem scheint am besten das 
18. bis 19. Jahrhundert zu entsprechen, weil zu dieser Zeit auch in Ungarn schon jene gesundheitlichen 
organe existierten, die die möglichkeiten schufen, der Forschung in großen massen die unentbehrli-
chen schriftlichen Quellen und dokumente zu liefern. es war zugleich auch eine periode, in der die 
Grenzen zwischen offizieller und ethnomedizinischer Heilpraxis im Alltagsleben noch nicht streng ge-
trennt waren. ihr loser Kontakt blieb noch lange aufrechterhalten, genauso wie ihre Wechselwirkung, 
die sich sowohl in den Archivquellen als auch in den rezenten Quellen auffinden lassen.
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die am ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden, sich stark vermehrenden medizinhistorischen Quellen 
geben uns die möglichkeit, die gesamte damalige gesellschaft zu untersuchen. Krankheiten, epide-
mien oder – von Seiten der Heiltätigkeit ausgehend – lebensweise, Vorstellungen von Krankheit und 
gesundheit, ausgewählte Heilmethoden, Heilpersonal, Vorschriften und Verbote der Kirchen und die 
sich dazu herausgebildeten privaten und gesellschaftlichen Vorstellungen, tradition, Stellungnahmen 
der offiziellen Organe sowie ihre Vorschriften und Institutionen haben dazu beigetragen und mitbe-
stimmt, wie die gesundheitliche und dadurch auch die ökonomische, kulturelle und sogar historische 
lage einer gegebenen gemeinschaft aussieht.
die medizinhistorischen Quellen des 19. Jahrhunderts zeigen eindeutig, dass die rolle des Weins in der 
offiziellen sowie traditionellen Heiltätigkeit noch immer außerordentlich wichtig, manchmal sogar unent-
behrlich für die erhaltung der gesundheit und im allgemeinen Heilverfahren war. es sollen im Folgenden 
einige medizinhistorische Quellen genannt werden, in denen der Wein vorkommt. ich möchte die auf-
merksamkeit auf die möglichkeiten und bedeutung der erforschung des Weins hinlenken. Wir wissen 
zwar viel über den Wein, doch dieses Wissen kann auf grund der angaben des 18. und 19. Jahrhunderts 
noch stärker nuanciert werden. besonders war der Wein zur zeit der großen epidemien und der großen 
Volkskrankheiten von bedeutung, als sich die medizin noch nicht vollkommen von den einzelnen Verfah-
ren der traditionellen Heiltätigkeit, von ihren mitteln und ihrer technik losreißen konnte. 
Vielleicht konnte sich der Wein, gerade weil er von der ethnomedizin übernommen worden war, so 
lange im traditionellen arzneibestand der medizin halten. es muss aber dabei auch bedacht werden, 
dass im 19. Jahrhundert in ungarn der alkoholismus eine Volkskrankheit war, was die beurteilung des 
Weins modifizierte. Obzwar als Hauptübeltäter der Branntwein angesehen wurde und auch die wissen-
schaftliche auffassung die beiden alkoholsorten auf grund ihrer Vor- und nachteile streng auseinander 
hielt, kann doch behauptet werden, dass sich die ärztliche beurteilung des Weins zur zeit des Kampfes 
gegen den alkoholismus auch auf den Verbrauch auswirkte. in der medizinhistorischen Fachliteratur 
aus der mitte des 19. Jahrhunderts wurde der branntwein als schädliche ethnomedizinische arznei ab-
gelehnt, der Wein dagegen – solange man ihn gemäßigt konsumierte – als ein heilwirksamer, stärkender 
Trunk hervorgehoben. Die Voraussetzung dazu war jener Glaube, der sich schon im 13. Jahrhundert in 
ganz europa verbreitet hatte, dass nämlich die ungarischen Weine eine heilende Wirkung besäßen. ne-
ben den praktischen erfahrungen und der traditionellen anwendung setzte schon im 18. Jahrhundert 
eine medizinische untersuchung des Weines mit wissenschaftlichen ansprüchen ein. deren eines ziel 
war die erbringung eines nachweises mit fachgerechten methoden, dass die ungarischen Weine gesund 
und heilwirkend seien, deren anderes Ziel jedoch war die Popularisierung dieser Weine. aufgrund der 
wissenschaftlichen tendenzen des 18. und 19. Jahrhunderts in den medizinischen abhandlungen über 
den Wein lässt sich das überzeugend nachvollziehen.

die erste ungarische medizinische inaugural-dissertation, die den Wein zum thema hatte, stammt von 
dem in Sopron geborenen János péter Komáromi (1692-1761) aus dem Jahre 1715. er begann ein Stu-
dium der medizin in Straßburg und absolvierte es an der baseler universität. in seiner abhandlung ar-
beitete er über den Soproner Wein, dessen medizinische Wirkung er nachwies.1 er hatte sich – wie 
viele seiner Kollegen – neben der ausübung der Heiltätigkeit auch mit Weinbau beschäftigt, und ver-
starb 1761 in Szombathely als oberarzt des Komitats Vas.2

1 János P. Komáromy, Dissertatio physico-medica inauguralis de Vino Hungarico Soproniensi. Basiliae 1715.

2 József Szinnyei, Magyar irók élete és munkái (Leben und Werk ungarischer Autoren), Bd 4. Budapest 1896 S. 822.
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123 Jahre später erschien die vielleicht bedeutendste medizinische inaugural- dissertation zu diesem 
thema von dávid Szabó (1808-1886) unter dem titel: Der Máder Wein in natur- und medizinwissen-
schaftlicher Hinsicht.3 dávid Szabó war im zempléner Komitat, in mád geboren worden und machte 
mit seiner arbeit sein geburtsdorf weltweit bekannt. er war ein äußerst vielseitiger mann, denn neben 
seiner dissertation übersetzte er ein medizinisches buch mit vielen ratschlägen für arme, er verfasste 
Richtlinien für die Mütter des Komitats Szabolcs über Kinderpflege und Erziehung sowie Gedichte und 
Studien über die trauben- und Weinlehre, die er auch in den zeitgenössischen wirtschaftlichen blättern 
publizierte.4

Seine inaugural-dissertation ist für den heutigen leser auch insofern interessant, weil sie ein außeror-
dentlich gründliches Werk ist. das erste Kapitel stellt das am Fuße eines berges gelegene dorf mád vor, 
nebst der geschichte des Weinbaus der gegend, den traubensorten und den daraus gewonnenen Wei-
nen sowie einer chemisch-medizinischen analyse ihrer zusammensetzung. das zweite Kapitel, Der 
Máder Wein in medizinwissenschaftlicher Hinsicht, handelt von dessen medizinischer Verwendung und 
bezieht Stellung für einen gemäßigten Weingenuss im interesse der gesundheit. enthalten ist nicht nur 
eine allgemeine analyse, sondern auch eine charakterisierung der einzelnen Sorten nach ihrer Wir-
kung, die sie auf den menschen ausüben, so etwa die Wirkung auf Säuglinge, Kleinkinder, Jünglinge 
und alte bzw. auch auf Frauen und männer, nebst den Vor- und nachteilen, die daraus entstehen kön-
nen.5 Von wissenschaftlicher Seite her untersuchte dávid Szabó nüchtern die Vor- und nachteile der 
Weine und gab Ratschläge mit Erläuterungen für all jene, die Interesse am Thema hatten. Diese seine 
arbeit stammt aus einer zeit, in der in einigen gebieten ungarns der alkoholismus eine Volkskrankheit 
war, die breite Volksschichten erfasst hatte, und zwar hauptsächlich wegen des branntweingenusses. ab 
den 1820er Jahren verbreitete sich der alkoholismus wie eine epidemie, vor allem in oberungarn und 
Siebenbürgen, wo besonders der maßlose Konsum von getreide-, Kartoffel- und obstbranntwein vor-
herrschte. das ist auch der grund, dass wir in den medizinischen Quellen das gesamte 19. Jahrhundert 
hindurch permanent auf gegenüberstellungen des branntweins mit dem Wein stoßen, wobei sich auf 
der einen Seite der branntwein mit all seinen Schädlichkeiten und auf der anderen Seite die gesunde 
oder sogar heilende Wirkung des Weins bei gemäßigtem Genuss finden lässt. Zu Anfang des 20. Jahr-
hunderts wurde etwa noch der Tokajer Auslesewein in Gefäßen mit der Überschrift Vinum Tokajiensis 
als allgemein anerkanntes heilwirksames mittel gereicht

im kulturellen und politischen leben ungarns entstand – gestützt auf die wissenschaftlichen argumen-
te der ärzte – ein eigenartiger Kampf gegen den alkoholismus und für die prävention. auf die initiati-
ve von Miklós Wesselényi und Lajos Kossuth wurde 1841 der Gemäßigte Verein gegründet,6 dessen 

3 David Mádi Szabó, A mádi bor természet- és orvostudományi tekintetben (Der Máder Wein in natur- und medizinwis-
senschaftlicher Sicht). Inaug.-Diss. Pest 1838. 

4 Àrpád Fazekas, Elfelejtett orvosírók: Dr. Mádi Szabó Dávid (1808–1886)[Vergessene ungarische Schriftsteller-Ärzte: 
Dr. Dávid Mádi Szabó (1808–1886)]. In: Orvostörténeti Közlemények (Publikationen zur medizinischen Geschichte) 

69-70 (1973), S. 215-223

5 „[I]ch war öfters Zeuge, wie man in allen Lebensaltern ohne Unterschied den Wein genoß oder mit ihm Mißbrauch 
trieb; traurig mußte ich erfahren, was für ein Schade es ist, wenn jemand die Eigenschaften dieses starken Mittels 
nicht kannte, und da das Schicksal ihm dieses zur Verfügung stellte, der Genuß für ihn entweder ein Ölzweig, oder 
eben ein zweischneidiges Schwert werden konnte.“ – Szabó, A mádi bor természet- és orvostudományi tekintetben 
(wie Anm. 3), S. 40.

6 György Gortvay, Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története (Geschichte der ungarischen 
medizinischen Kultur und des Gesundheitswesens der neuesten Zeit). Budapest 1953, S. 40.
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anhänger bis zum beginn des Freiheitskampfes von 1848 in zahlreichen ortschaften des landes ver-
treten waren. bis zur mitte des Jahrhunderts lässt sich eine landesweite bewegung gegen den genuss 
des branntweins feststellen, die auch in vielen gedruckten wissenschaftlichen und populärwissenschaft-
lichen publikationen vertreten wurde. die verbreiteten landes- und provinzblätter sowie aufklärenden 
medizinischen Hefte, bücher und lehrbücher sprachen sich allesamt gegen den genuss des brannt-
weins und gegen die trunksucht aus. da aber den menschen nicht vom alkohol abzuraten und außer-
dem das trinken eine tradition in allen Schichten der gesellschaft war, so war das gemäßigte trinken 
von Wein nicht nur erlaubt, sondern wurde aus gesundheitlichen Gründen sogar für jegliche Altersklas-
se empfohlen. als beispiel dieser reichen aufklärungsliteratur soll hier eine in Versen abgefasste ge-
sundheitsregel für Volksschulen von Lajos Szeberényi, die sogar einen Preis gewann, (in Prosa über-
setzt) angeführt werden.7 dieses aus acht 24-zeiligen Strophen bestehende lehrgedicht erschien in ei-
nem selbstständigen Heft unter dem titel: Ital (trunk). 

ist dein leben dir teuer,
So halte dich an ein strenges maß, auch im trinken.
[…]
Von allen trunken ist das reine Wasser am besten;
Keine Angst, dass es dir je einen Schaden zufügt,
aber auch Wein darfst du trinken mit maß und ziel;
Warum nicht genießen diesen Segen von gott?
Wenn wir Wein trinken mäßig und wie es sich ziemt,
Kräftigt sich der Körper, die Seele wird leicht.
besonders wenn wir kein gutes Wasser haben,
Soll ein wenig Wein darin gutes bewirken.
[…]
dem genuss des Schnapses sollst du besonders absagen,
auf ewig verloren ist, der sich darein begibt.8

im 19. Jahrhundert bedeutete der alkoholismus hauptsächlich ein gesellschaftliches, ökonomisches 
und moralisches problem, und der gesichtspunkt der gesundheitlichen auswirkung war nur eine ergän-
zung. eben darum machte man oft keinen unterschied zwischen branntwein und Wein. es gab pfarrer, 
ärzte und lehrer, die die meinung vertraten, dass menschen, die beim alkoholgenuss nicht maß halten 
können, auch zwischen Wein und branntwein keinen unterschied machen würden, sodass es generell 
zweckmäßiger sei, wenn keines von beiden getrunken werde. aus diesem grund erschienen auch pu-
blikationen, die im interesse der gesellschaft die völlige abstinenz postulierten.

in der reihe der medikamente gegen verschiedene Krankheiten und epidemien hatte natürlich der 
Wein in der offiziellen wie traditionellen Heiltätigkeit einen besonderen Stellenwert inne. Seit Ende des 
18. Jahrhunderts sind in den meldungen der Komitatsoberärzte sehr gute informationen über Krankhei-
ten und epidemien, aber auch über Krankheits- und Sterbefälle, über das Heilpersonal, über die tätig-
keit der Ärzte und Ausüber der Ethnomedizin und ihre Mittel zu finden. Pflicht des vom Landtag der 
Jahre 1823/24 verordneten und durch den Wiener Hof anerkannten und unter seiner unterordnung 

7 Lajos Szeberényi, Egészségtani szabályok népiskolák számára (Gesundheitsregeln für die Volksschulen). Szeged 1864.

8 Ebda, S. 6.
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wirkenden Statthalterrates war es, über die gesundheitlichen zustände des landes angaben zu sammeln 
und dem angepasste maßnahmen zu verordnen. innerhalb des Statthalterrates wurde – gleichfalls nach 
Wiener muster – eine gesundheitsabteilung (Departementum sanitatis) gegründet, die eine bedeutende 
administrative tätigkeit ausübte. auf grund eines landesgültigen reglements mussten die Komitats- 
oberärzte jedes Vierteljahr sowie jährlich eine zusammenfassende Meldung über die gesundheitlichen 
zustände ihres gebietes abgeben. bei epidemien musste diese meldung wöchentlich bzw. alle zwei 
Wochen erfolgen. diese meldungen der oberärzte hatten von 1786 bis in die 1870er Jahre einen fest-
gelegten Aufbau, obzwar während der Jahrzehnte kleinere Modifizierungen zu beobachten sind, denn 
sie mussten 15 Fragenkreise beantworten. darunter befanden sich Fragen über epidemien, periodische, 
aber viele menschen betreffende mangelerkrankungen, infektionen usw., wobei nicht nur die Sympto-
me und der Verlauf der Krankheit, sondern auch die art und Weise der Heiltätigkeit, die Heilmittel und 
das Heilverfahren der einwohner angegeben wurden. auch wenn die Komitatsoberärzte diese ihre 
Pflicht teils gut, teils weniger gut verrichteten – die wissenschaftliche Forschung von heute kann ihnen 
in jedem Fall nur dankbar für die von ihnen geleistete Arbeit sein!

Im Schriftenmaterial der Gesundheitsabteilung des Statthalterrates aus den Jahren 1847/48 findet sich 
diese tätigkeit der Komitatsoberärzte, besonders was etwa das auftreten von Skorbut in ihren gebieten 
betraf, gut belegt. diese Krankheit – im ungarischen süly genannt – war zwar nur selten tödlich, verur-
sachte aber eine allgemeine Kraftlosigkeit, die – oft mit etlichen zusätzlichen beschwerden verbunden – 
die einwohner ganzer dörfer schwächte, arbeitsunfähig machte oder sogar deren tod zur Folge hatte. der 
Skorbut taucht im Allgemeinen in jenen Gebieten des Landes auf, wo man wenig Gemüse und Obst an-
baute, oder wo durch eine naturkatastrophe (trockenheit, Hochwasser oder Heuschrecken) die Jahres- 
ernte vernichtet war. einseitige ernährung und not waren ursache für diese Krankheit und deren schwe-
re Folgen; sie war deshalb beispielsweise bei gefangenen in Kerkern oder bei einkasernierten Soldaten 
häufig. Einige Aufmerksamkeit erforderten aber auch die griechisch-katholischen und besonders ortho-
doxen gemeinden, da bei ihnen diese Krankheit im zuge der lang andauernden Fasttage während des 
Jahres häufiger auftauchte. Im 19. Jahrhundert waren die obligatorischen Fasttage in den rumänischen und 
serbischen Gemeinden jährlich auf 198 und 231 festgelegt, was besonders im Advent und vor Ostern die 
gläubigen sehr belastete.9 aus den oberärztlichen meldungen geht hervor, dass bei Skorbutkranken – die 
beinahe alle den armen Schichten des landes angehörten, fast nie oder nur selten Wein getrunken wurde, 
genauso wie in den ärmeren gegenden, in Kerkern und bei orthodoxen gemeinden. dagegen wurde dort 
branntwein, besonders in der letztgenannten gruppe, wegen seiner billigkeit und zur ergänzung der 
notwendigen Kalorien in ansehnlichen mengen konsumiert.
der Skorbut tauchte ab dem 18. Jahrhundert in den nördlichen und südlichen Komitaten des landes auf. 
zum südlichen teil gehörte damals das torontaler Komitat, wo Skorbut eine immer wiederkehrende 
Krankheit bis zur mitte des 19. Jahrhunderts war. in den meldungen der Jahre 1803, 1823, 1831, 1837 
und im Frühjahr 1847 finden wir dort zahlreiche Erkrankungen registriert. Im August des Jahres 1847 
wurde die zusammenfassung über die gesundheitliche lage des torontaler Komitats vom oberarzt 
Károiy bodor verfasst. daraus geht hervor, dass der Skorbut bei den ungarischen und deutschsprachi-
gen Einwohnern relativ selten, bei den Rumänen und Serben dagegen sehr häufig war. Von den vorge-

9 Gyula Lovrich, A görög egyesült es nem egyesült románoknál divó biöjtről (Das Fasten bei den griechisch-katholi-
schen und orthodoxen Rumänen). In: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók. Vándorgyűléseinek Munkálatai (Ungari-
sche Ärzte und Forscher) 18 (1876), S. 167-168.
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schriebenen Mitteln findet sich der Essig zur Mundspülung erwähnt, sowie zum Einnehmen das mit 
Meerrettich gemischte Bier und der Wein, entweder rein oder mit Heilpflanzen gesotten.10 Komi- 
tatsoberarzt Károly bodor fügte noch hinzu: ,,erwähnungswert ist, daß bei uns das gemeine Volk den 
mit Kampfer gemischten Schnaps zum einnehmen oft gebraucht [...]“.11 Fest steht, dass bis zur mitte 
des 20. Jahrhunderts zur prävention bzw. Heilung von Skorbut, wenn auch nicht aufgrund wissen-
schaftlicher erwägungen, so doch in der ethnomedizinischen praxis, Sauerkraut, Wein und obst eine 
vorrangige rolle spielten.

die malaria war in ungarn noch mehr verbreitet als der Skorbut. bis zu den 1870er Jahren, als die 
großen regulierungsarbeiten der Sümpfe und Flüsse noch nicht abgeschlossen waren, galt sie als Volks-
krankheit. Besonders in den sumpfigen, an Flüssen liegenden Gebieten litten die Bewohner am Wech-
selfieber. Die Einschätzung Ungarns bei Reisenden, Fremden und Soldaten war im 17. und 18. Jahrhun-
dert weitgehend von dieser Krankheit bestimmt, daher wurde sie auch ‚ungarische Krankheit’ genannt. 
Seit den großen ansiedlungen des 18. Jahrhunderts wurde sie auch als ‚banater Fieber’ oder ‚ungari-
sches Fieber’ bezeichnet.12 es gibt nur wenige oberärztliche meldungen aus dem 19. Jahrhundert, in 
denen das Wechselfieber nicht erwähnt wird.
zur illustration soll die meldung des Jahres 1861 vom oberarzt der Stadt Szabadka, antal Kovács, 
herangezogen werden. Aus diesem monatlichen Eintrag geht hervor, dass das Wechselfieber besonders 
in den Sommermonaten auftauchte: 

Im Juni ist besonders das gallische Wechselfieber und das übliche Wechselfieber überwiegend 
gewesen, – bei der vernünftigen ärztlichen behandlung, wie bereits schon erwähnt, reichten wir 
neben den leichteren mitteln brechmittel, reinigungs- und roborierungsmittel: in der erho-
lungszeit der von der chinarinde13 ermatteten menschen schrecken wir auch von einem glas 
Wein aus der Silvaner, magyaróscher, pécser und Schomloer gegend nicht zurück, daran beson-
ders die einwohner der tiefebene mit eigenartiger Selbstsucht hängen.14 

neben all diesen mitteln verordnete antal Kovács aber auch volkstümlich verbreiteten gurkensaft, 
brausepulver und Wein.
1907 erschien Hugó Holländers dickes buch über die malaria in ungarn.15 darin widmete er auch einen 
bescheidenen teil den ethnomediznischen Heilmethoden. die angaben dafür hatte er sich von den Ko-
mitatsoberärzten besorgt und er betonte, dass diese die ansichten und praxis des vergangenen Jahrhun-
derts widerspiegelten. daraus darf geschlossen werden, dass die wichtigsten zutaten der häuslichen 
Heilmittel gegen das Wechselfieber die verschiedenen Weinsorten waren, die man kalt, heiß, süß oder 
scharf, gesalzen, gewürzt usw. genoss, genauso aber auch den branntwein mit reichen zutaten. und 
genau diese Auffassung finden wir auch bei den Bauern im Komitat Bihar, wenn sie behaupteten, das 
Wechselfieber sei nur deshalb aufgetreten, weil in der Gegend kein Wein genossen werde.16

10 Ungarisches Landesarchiv (MOL) C 66 Dcp. San. Kf. 1.1848.

11 Ebda.

12 Zita Deáky, A bánáti posláz/malária/ a 19. században (Das Banater Fieber/Malaria/ im 19. Jahrhundert). In: Néprajzi 
Látóhatár(Ethnographischer Horizont) 8 (1999), S. 147-162 

13 Chinin, der Wirkstoff der Chinarinde, ist bis heute eines der wirkungsvollsten Mittel gegen die Malaria geblieben. Die 
aus Peru gelieferte Chinarinde wurde ab 1630 gegen Krankheiten mit hohem Fieber verwendet.

14 MOL D217. IV. kf. 1. tsz. 11108.1862.

15 Hugó Holländer, A malária elterjedése Magyarországon (Die Verbreitung der Malaria in Ungarn). Budapest 1907.

16 „Sie haben keinen Wein, deshalb friert es den Kranken.“ Vgl. ebda, S. 470. 



381

aus den erhalten gebliebenen, reichen medizinhistorischen Quellen könnten noch weitere Krankhei-
ten aufgelistet werden, bei deren offiziellen und ethnomedizinischen Heilmitteln der Wein eine Rolle 
spielt. Dabei muss bedacht werden, dass der Wein ein gesuchtes Mittel war, und jede Familie bestrebt 
war, die – ihren finanziellen Möglichkeiten angepasste – Menge zu besorgen. Deswegen kamen auch 
die Weingartenbesitzer, Weinhändler und Schenkwirte fast immer auf ihre rechnung. trotzdem kam es 
immer wieder vor, dass der Wein (wie auch heute noch) verfälscht wurde, worüber die zeitgenössischen 
medizinhistorischen angaben ebenfalls aufschluss geben. zu den aufgaben der ärzte gehörte im 
19. Jahrhundert, dass sie – neben ihrer alltäglichen Heilpraxis und den dazu gehörenden administrati-
ven arbeiten – auch die Haustiere, aber auch die apotheken und Schlachthöfe kontrollieren bzw. auch 
analysen zum nachweis von Verfälschungen von essig, branntwein und Wein zusammenstellen mus-
sten. János meskó, oberarzt des Komitats csanád, verfertigte am 30. november 1844 eine aufzeich-
nung über die Verfälschung von Spirituosen und schickte sie dem Statthalterrat. Darin bejahte der 
oberarzt einen gemäßigten Weinkonsum, welcher der gesundheit diene, warnte zugleich aber auch vor 
Verfälschungen, die für die gesundheit gefährlich sein können. die gefahr bestehe nicht in der Verwen-
dung der Fälschungsmittel selbst, sondern in der tatsache, dass die menschen vom billigen Wein – ab-
gesehen von seiner Qualität, die alle Vorstellungen unterschreite – maßlos viel genießen würden. János 
meskó verlangte vom Statthalterrat, dass genauso wie bei den Fleischsorten und anderen Speisewaren 
auch beim Wein Qualitätsforderungen und preise festgelegt werden sollten. 

[...] wenn man also, verehrte landstände, bei Fleisch und anderen lebensmittelwaren den preis 
festlegen kann, warum kann man das nicht auch eben beim Wein machen, weil im jetzigen Sys-
tem – ein Jammer! – der Weinschank des Komitates in den Händen der Juden ist, der Wein eine 
metamorphose erleiden muß, der gartenwein mit dem bergwein vermischt wird, wenn er nicht 
stark genug ist, wird er mit Schnaps verstärkt daraus ein richtiges mixtum compositum entsteht. 
der arme mann steht vor dem gefährlichen dilemma: entweder trinkt er schlechten Wein für 
teures geld, und gefährdet noch dazu seine gesundheit, – oder wenn er in mangel des geldes 
und guten Weines seine sinkende Kraft anstatt des guten frischen Weintrankes mit schlechtem 
restauriert, gefährdet er ebenfalls seine gesundheit und sogar sein leben.17

Die hier angeführten medizinhistorischen Quellen geben jedoch nur einen schmalen Ausschnitt der 
vorhandenen wieder. 

im leben des menschen – von der geburt bis zum tod, bei alltäglichen und feierlichen ereignissen, sei es 
eine Kindtaufe, Weihe, ehe oder beisetzung – spielte der Wein immer eine wichtige rolle, und so ist es 
nicht verwunderlich, dass dafür gleichfalls reichlich Quellen aus der Vergangenheit zur Verfügung stehen.
In meinen früheren Forschungen habe ich mich mit jenen Bräuchen im Karpatenbecken befasst, die 
sich im weiteren Sinne auf die geburt beziehen, also auch auf die Schwangerschaft, Kleinkinderbetreu-
ung, taufe, Weihefeierlichkeiten, Krankheiten und natürlich auch auf die normalen und außerordentli-
chen ereignisse, die damit verbunden waren.18 der Wein, aber auch der branntwein begleitete schon 
immer das leben der menschen bis zur mitte des 20. Jahrhunderts, besonders wenn man die Hausge-
burten betrachtet. die medizinhistorischen Quellen des 19. Jahrhunderts bringen viele angaben zu die-

17 MOL C 66 Dep. san. 19. Kf. 3.1845.

18 Zita Deáky, A bába a magyarországi népi társadalomban (18. század vége – 20. század közepe) [Die Hebamme in der 
ungarischen Gesellschaft (Ende des 18. – Mitte des 20. Jahrhunderts)]. Budapest 1996.
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sem thema, vor allem weil die hohe Sterberate der Säuglinge und Kleinkinder, aber auch die zustände 
der Entbindungsanstalten eine offizielle Frage des staatlichen Gesundheitswesens war. Der Grund dafür 
ist einerseits in der bedauerlichen unbildung der Hebammen und andererseits in den ungesunden maß-
nahmen bei den entbindungen zu suchen, wobei auch der alkoholgenuss eine rolle spielte.
Als eine der bekanntesten Quellen zu dieser Frage ist das 1899 erschienene Buch von Rezső Temesváry, 
doktor der geburtshilfe, anzusehen, das reichliche angaben zur ethnomedizin enthält.19 doktor te-
mesváry sammelte aus verschiedenen gebieten ungarns etwa 12 000 daten über Hebammen, Schwes-
tern und ärzte bzw. über gewohnheiten und abergläubische praktiken im zusammenhang mit der ent-
bindung, und es findet sich dabei kein Kapitel und kein Fragenkreis, bei dem der Wein und der Brannt-
wein keine rolle gespielt hätte. z. b. war es allgemeiner brauch, beim erbrechen und magenleiden 
einer schwangeren Frau – abgesehen von Religion und Ethnikum – ,,[...] Schnaps, Borowitschka, Pflau-
mengeist, Konjak, Weinsuppe mit Gewürzen, in Wein gekochte[n] Zimmt und getrocknete Pflaumen 
[...]“20 zu reichen. die Hebammenbücher verboten seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts strengs-
tens die anwendung innerer mittel durch die geburtshelferinnen, besonders aber den alkohol, der 
gerne als beruhigung-, Stärkungs- und brechmittel gereicht wurde.
der Wein hatte speziell während der entbindung eine besondere rolle. Sámuel rácz, doktor der me-
dizin und professor an der universität, hatte 1794 den Hebammen vorgeschlagen, dass sie, wenn sie zu 
einer entbindung gerufen würden, sie neben der üblichen ausrüstung auch warmen Wein mitnehmen 
sollten.21 Später wurde diese Vorgangsweise aber von den ärzten verboten, und bei der ausbildung der 
Hebammen wurde die tatsache, dass alkohol gefährlich sei, besonders hervorgehoben. in der ethnome-
dizinischen praxis aller Völker des Karpatenbeckens stand während der geburtswehen und in der zeit 
des Kindbettes der alkohol in Form von Wein oder branntwein für gewöhnlich unter dem bett der Frau. 
er diente als Stärkungsmittel für die mutter, aber auch zur Schmerzlinderung und zur beschleunigung 
der nachgeburt – es kam aber auch vor, dass die Hebamme zu ihrer eigenen ermutigung alkohol trank. 
es gibt reichliche medizinhistorische und ethnomedizinische angaben, dass Hebammen – mangels 
fachlich ausgebildeter ärzte – selbst gefährliche, schwere eingriffe und operationen zur rettung von 
mutter und Kind wagen mussten – und all das ohne Fachkenntnisse und entsprechende geräte. Sie 
konnten sich meistens nur auf ihre eigenen erfahrungen, auf ihren gesunden menschenverstand, auf 
ihre tapferkeit, oft sogar auf ihre Kühnheit verlassen, die der alkohol entweder verstärken oder leider 
auch dämpften konnte.

in der volksmedizinischen praxis und tradition hatte das erste bad des neugeborenen eine rituelle be-
deutung. dieses bad in mit Wein gestärktem Wasser war ein allgemeiner brauch. bis mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde dieses Verfahren besonders bei schwachen Kindern sogar von einigen ärzten empfoh-
len. noch zu ende des 18. Jahrhunderts empfahl József Kiss, Hofarzt von Ferenc Széchenyi, dass die 
blassen, dünnen, schwachen Kinder ,,[...] sogleich in ein halb Wasser-Wein-bad gelegt werden sollen 
oder in 3 teil Wasser – 1 teil branntwein-bad [...].“22 Hundert Jahre später vertrat mihály Héya, 

19 Rezső Temesváry, Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon (Vorurteile, Volksbräu-
che und Aberglauben in der Geburtshilfe in Ungarn). Budapest 1899.

20 Ebda, S. 23-24.

21 Sámuel Rácz, A borbélyi tanitásoknak első darabja (Die chirurgischen Lehren...), Bd 1. Pest 1794, S. 407. 
22 József Kiss, Egésséget tárgyazó Katechismus a’ köz-népnek és az Oskolába járó Gyermekeknek számára, Hogy 

tudhassák Egésségjeket betsűlni és őrizni (Der Gesundheits-Katechismus für das Volk und die Schule besuchenden 
Kinder), Bd 2. Erw. Ausg. Sopron 1796, S. 71.
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Kreisarzt in mohora, noch immer dieselbe meinung: das Kind solle sein erstes bad in „[...] einem teil 
Wein und 2 teil Wasser […]23 erhalten. Selbst die ärzte waren nicht immer derselben meinung. im 
allgemeinen hielt man das reine Wasser für gut, aber eine mischung mit Wein in irgendeinem Verhält-
nis wurde auch vertreten, nur branntwein war eindeutig verboten. Vielleicht war diese ärztliche ansicht 
bis zur mitte des 20. Jahrhunderts grund dafür, dass diese alte gewohnheit besonders in weniger ent-
wickelten gegenden aufrechterhalten blieb.

ein eigenständiges Kapitel könnte die rolle des Weins bei der Kindtaufe einnehmen. in den traditionsge-
bundenen gemeinden war die taufe ein großer aufnahmeritus der Kirche, der Familie und gemeinde, 
und als solcher besonders in den Dörfern und Marktflecken ein bedeutsames Spektakel. Ihre Organisatorin 
und Vollzieherin war die Hebamme. mit Wein und branntwein ging sie, die paten aufzufordern und da-
nach die gäste einzuladen. nach der kirchlichen zeremonie – und das bestätigen uns sowohl die medizin-
historischen wie auch ethnischen Quellen eindeutig – rastete die kleine gesellschaft oft schon bei der 
ersten Schenke, die am Weg lag, indem hier der erste toast getrunken wurde. zu Hause fanden dann die 
Feierlichkeiten mit Musik und Tanz ihre Fortsetzung. Dabei sollte die Hebamme jedoch das Kind 

[...] mit warmen tüchern gegen die Witterung schützen, bei dem gang in die Kirche und beim 
rückweg nicht aufgehalten werden. die Hebamme soll sich – wie es gebräuchlich ist – beim 
taufmahl in der Schenke zurückhalten, doch wenn sie gezwungen wird daran teilzunehmen, 
gemäßigt verhalten und dem trinken absagen […].“24

das trinken nach der glücklich überstandenen geburt auf das Kind, besonders wenn es ein Knabe war, 
gehörte zum unerlässlichen ritual der Feierlichkeiten. in den Siebenbürger sächsischen und deutschen 
dörfern vollzog die Hebamme mit Wein, eventuell branntwein zauberhandlungen, die durch die dabei 
angedeutete Sexualität die Fruchtbarkeit anfeuern und zugleich auch die gäste unterhalten sollten, die 
später vielleicht auch einmal bekanntschaft mit ihren Künsten machen würden. diese rolle des alkohols 
beim taufschmaus verurteilten die pfarrer ebenso wie die ärzte, und sie versuchten sie auszumerzen, und 
zwar die ärzte deshalb, weil auch die junge Mutter im Kindbett und der Säugling in diese Feierlichkeiten, 
die viele schädliche nachwirkungen haben konnten und auch hatten, miteinbezogen wurden.

die Hebammen benutzen den alkohol aber auch in zahlreichen anderen Fällen, so z. b. bei Kinder- und 
Frauenkrankheiten, bei verschiedenen Heilverfahren, bei Fruchtbarkeitszaubereien usw. es fällt auf, 
dass in den medizinhistorischen Quellen aus der mitte des 18. Jahrhunderts das Wort ‚versoffen’ ein 
stehendes attribut für Hebammen war. in den unterrichtsmaterialien, reglements und Vorschriften für 
Hebammen, ja sogar in dem für sie formulierten Schwur wird überall darauf hingewiesen, dass sie sich 
bei der Sauferei zurückhaltung auferlegen sollten.

Wegen des engen rahmens dieses Vortrags und wegen des reichen Quellenmaterials bleibt mir lediglich 
die möglichkeit, auch auf die Kleineren, auf den Wein bezogenen Quellen hinweisen, die noch zahlrei-
che weitere informationen enthalten. zum Schluss soll noch angeführt werden, dass sich noch weitere 
unaufgeschlossene Materialien in den Archiven, Bibliotheken und Datensammlungen befinden, die die 
erforschung des Weines beschleunigen und unsere Kenntnisse nuancieren können.

23 Mihály Héya, Oktatäs szülésznők számára (Unterricht für Hebammen). Balassagyarmat 1886, S. 10.

24 Pál Grünvald, A lelkipásztorsági gyógytan Kézikönyve (Handbuch der Pastoralmedizin). Pest 1844, S. 166.
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ödenburger Weinbauvereine  
im 19. Jahrhundert
Ildikó Németh

Vereine sind charakteristische gesellschaftliche organisationsformen der bürgerlichen gesellschaft. in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielten sie auf fast allen Schauplätzen des bürgerlichen le-
bens – von der interessensvertretung bis zur Wohltätigkeit, von Kultur und Kunst bis zum Konfessi-
onsleben – eine bedeutende rolle. meistens übernahmen die Vereine aufgaben (wie z. b. die grün-
dung der freiwilligen Feuerwehr oder errichtung einer musikschule), die der Staat oder die staatlichen 
institutionen aus verschiedenen gründen nicht auf sich nehmen konnten oder wollten.
die ‚goldene aera’ der österreichisch-ungarischen doppelmonarchie,1 und vor allem die Jahrhundert-
wende war auch eine blütezeit der Vereine. in Ödenburg existierten um diese zeit insgesamt etwa  
250 Vereine mit den verschiedensten zielsetzungen.2 eine spezielle gruppe dieser Vereine bildeten die 
Weinbauvereine, die in erster Linie ein Forum für die berufliche Interessensvertretung boten. In der 
behandelten epoche – ab mitte des 19. Jahrhunderts bis zum zweiten Weltkrieg – gab es etwa drei bis 
vier Vereine dieser art, die auf irgendeine Weise mit dem Weinbau in Verbindung standen. einige davon 
übernahmen die Vertretung der Weinbauproduzenten, wieder andere konzentrierten sich mehr auf den 
ausschank und auf den Weinhandel.
es ist ziemlich schwer, die genaue zahl dieser gesellschaften zu berechnen, da wir über die existenz 
vieler Vereine nur aus andeutungen Kenntnis haben. es wurden Vereine gegründet, und nach wenigen 
monaten wieder aufgelöst. man kann ihre gründung oft nur aus zeitungsartikeln erfahren, über ihre 
tätigkeit haben sich oftmals keinerlei dokumente erhalten.3 
diese Vielfalt der Vereine hat auch den nachteil, dass man die Veränderungen des Vereinslebens nur 
schwer verfolgen kann, da – im Verhältnis zur zahl der Vereine – relativ wenig aktenmaterial erhalten 
geblieben ist. Diese Akten sind in erster Linie offizielle Dokumente über die Gründung, Tätigkeit bzw. 
Auflösung dieser Organisationen.4 eine andere art der Quellen bilden die – großteils in gedruckter 
Form veröffentlichten – Statuten, Finanzberichte und Jahresberichte, durch die die Vereine ihre mitglie-
der bzw. das publikum regelmäßig über ihre tätigkeit informierten. in Verbindung mit diesen gedruck-
ten Quellen sind noch die zu verschiedenen Jubiläen geschriebenen historischen zusammenfassungen 
und erinnerungen zu erwähnen, die entweder als selbstständige publikationen oder als zeitungsartikel 
erschienen sind. ebenso sollte man auch die zeitgenössische ungarische und deutschsprachige zei-

1 Eine Auflistung aus dem Jahre 1867 zählt 30 Vereine auf, darunter – bei den älteren Vereinen – auch der Weinbau 
Verein im Verzeichniss der in der königl. Freistadt Oedenburg bestehenden Vereine pro 1867, GY-M-S Megye Soproni 
Levéltára (=SL, Ödenburger Archiv), NRA Fasc. 45. Nr. 161.

2 Anzahl der Bevölkerung im 19. Jahrhundert bzw. um die Jahrhundertwende: 
 1802: 12 319 Bewohner, 1830: 12 521 Bewohner, 1850: 14 304 Bewohner, 1869: 21 108 Bewohner, 1890: 27 213 

Bewohner, 1900: 33 478 Bewohner, 1920: 35 428 Bewohner. Vgl. Katalin Szende, Jüdisches Ödenburg/Sopron. In: 
Jüdisches Eisenstadt – jüdisches Sopron/Ödenburg. Hg. Ferdinand Opll. Linz 1997 (Exkursionen des Österreichischen 
Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, Bd 14), S. 76.

3 Wie z. B. im Fall des Vereines der Ödenburger Weinproduzenten und Hilfsarbeiter.

4 SL, IX/1-296. Egyesületi iratok. (Vereinsakten) und SL, IV.B.1403. Sopron Város Tanácsának iratai (Dokumente des 
Ödenburger Stadtrates).
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tungsliteratur in betracht ziehen, um das bild vollständiger zu machen. auch erhalten gebliebene ge-
genstände, wie Fahnen, abzeichen, medaillen und Fotos bieten zusätzliche interessante ergänzungen.5

nándor mühls Geschichte des Ödenburger Weinbaus 1845–1945 ist vielleicht das vollständigste Werk,6 
das bisher über den Ödenburger Weinbau des 19. Jahrhunderts erschienen ist. gisella maar, endre csat-
kai, Géza Főző und Sámuel Németh behandeln in ihren kleineren Studien Einzelfragen der Weinbauge-
schichte, doch werden hier die Weinbauvereine meistens nur am rande erwähnt. die zeitgenössische 
Literatur – Franz Schams, Frigyes Limbacher, Károly Posch, Karl Fürst und Lajos Conrad – dient mit 
interessanten angaben, man sollte aber ihre informationen kritisch entgegennehmen.

Die Weinbauvereine in Ödenburg waren im 19. Jahrhundert vor allem berufliche Interessensverbände. 
Schon im Mittelalter schlossen sich die Handwerker und Kaufleute in Zünften zusammen, um ihre In-
teressen zu schützen und zu vertreten. der Übergang von der königlichen Freistadt mit ihrem mittelal-
terlichen rechtsystem zu einer bürgerlichen Struktur verursachte bedeutende politische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Veränderungen. die Vereine waren sozusagen gezwungen, die dabei auftretenden 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen lücken zu überwinden und zu füllen. auf dem entwicklungs-
weg hin zu den gewerkschaften und Handwerks- bzw. Handelskammern der moderne spielten die auf 
beruflicher Basis gebildeten Vereine eine wichtige Rolle. Sie versuchten den Rückfall des Weinhandels 
und den abbau der damit eng verbundenen Weinproduktion zu stoppen. 

Ödenburger Weinbauvereine im 19. Jahrhundert
Gründungsjahr ungarischer name deutscher name

1. 1846 Bortermelő Egylet,
Bortenyésztő Egyesület,
Soproni Bortermelő Társulat,
Szőlőmívelési Részvénytársulat

Weinbau Verein

2. 1886 Soproni Bortermelők Szövetkezete Genossenschaft der Ödenburger 
Weinproduzenten

3. 1895 Soproni Szőlőbirtokosok Egyesülete,
Bortermelők Egyesülete

Verein der Ödenburger Weingartenbesitzer,
Verein der Weinproduzenten

4. 1896 Soproni Szőlőtermelők és 
Segédmunkások Egylete

Verein der Ödenburger Weinproduzenten und 
Hilfsarbeiter

Am Ende des 18. Jahrhunderts brachen aufgrund politischer und wirtschaftlicher Ereignisse die jahr-
hundertelang ausgebauten märkte des westungarischen Weines zusammen. man konnte den Wein nicht 
mehr in Schlesien, polen und in den ländern des Habsburgerreiches verkaufen. die großen Weinhänd-
ler aus Schlesien, böhmen und polen kamen nicht mehr in die Stadt. der Verlust der märkte machte die 
jahrhundertelang funktionierenden Schutzmaßnahmen der Stadt zu einer großen Last; die bisher ver-
wendeten Strukturen der Weinpolitik waren unbrauchbar geworden. man benötigte aber zeit, das zu 
erkennen: die zeitgenössischen Quellen vom anfang des vorigen Jahrhunderts spiegeln zwar allesamt 

5 Attila Környei, A soproni társadalmi egyesületek kutatása (Die Erforschung der Geschichte der Soproner 
gesellschaftlichen Vereine). In: Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau) (1993), S. 378-383.

6 Nándor Mühl, Sopron szőlészetének története 1845–1945 (Die Geschichte des Ödenburger Weinbaus 1845–1945). 
Sopron 1964.
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diese Veränderungen wider, suchen auch nach ihren gründen, aber einen klaren Vorschlag für die lö-
sung des problems können sie nicht machen – einige von ihnen erkennen nicht einmal das problem.
carl von Szepesházy schreibt 1825 über den Ödenburger Weinbau: 

die oedenburger treiben von alten zeiten her den Weinbau mit ausgezeichnetem Fleisse […]. es 
ist unerklärbar, woher diese Vernachlässigung des Weinbaues entstanden ist, und nur aus der 
gewissenlosigkeit, womit Weingärten-besitzer, wenn sie nicht selbst bei den arbeitern seyn kön-
nen, von den taglöhnern betrogen werden, zu enträthseln. dass dieser umstand mit der zeit für 
den ruhm der oedenburger Weine nachtheilig werden dürfte, liegt am tage; denn der Hauer 
wird, wenn er gleich mehrere Weingärten besitzt, sich schwerlich die mühe nehmen, die Wein-
trauben beim lesen zu sortiren, wie es wohlhabende bürger thaten, was auch unumgänglich 
nothwendig ist, wenn ächter ausbruch in oedenburg erzeugt werden soll.7

Franz Schams schreibt in seinem buch Ungarns Weinbau 1832 in dem Kapitel Das Weinland bey 
Oedenburg Folgendes: 

die bewohner der königl. Freystadt oedenburg treiben einen mächtigen Weinbau [...]. [es wer-
den] die edelsten Weine [ge]liefert, welche in jedem Betrachte den besten Ruster Weinen gleich 
kommen, und auch im auslande mit selben in gleichem Werthe stehen. das macht aber lediglich 
die gute nachbarschaft mit dem ruster gebirge, denn die davon weiter entlegenen oedenburger 
Weingärten können mit den vortrefflichen Reben-Pflanzungen des Nachbarstädtchens nicht riva-
lisieren.
ehedem waren auch die mörbischer, oggauer, Kroisbacher und Wolfser Weine von gutem rufe 
und bester Qualität, weil dort auch nur die bessern Trauben-Gattungen gepflegt wurden, aber bey 
der in neuerer zeit eingetretenen Stockung des Handels, haben sich die bauern darauf verlegt, 
geringere rebesorten zu cultiviren, welche mehr Wein geben, und so ist denn natürlich Werth 
und credit ihrer erzeugnisse gesunken.
nächstdem thut es den oedenburgern eintrag, daß ihre Weingärten 1 Stunde und darüber von der 
Stadt entfernt liegen, und daß die daher sich damit begnügen müssen, in zwey gängen die lese 
abzunehmen, wogegen die ruster, welche alle ihre Weingärten dicht hinter ihren Häusern haben, 
durch 3 und 4 gänge die besten und reifsten trauben sorgfältig zu sortiren leicht befähigt sind.8

der einfache Wirtschaftsbürger aus der Schlippergasse hat weiterhin alles so gemacht, wie er es von 
seinem Vater und großvater gelernt hat: er produzierte Qualitätswein – und plötzlich konnte er ihn nicht 
mehr verkaufen. die städtischen privilegien und Statuten – keine einfuhr von fremdem Wein, auch 
dann nicht, wenn der bürger in einer anderen gemeinde Weinberge besaß, keine private Kooperation 
mit fremden Händlern und begrenztes ausschankrecht – erschwerten seine lage. er versuchte zu sei-
nem geld zu kommen und das niveau des früheren einkommens zu halten. der nächste Schritt dabei 
war – da man den teuren Qualitätswein wegen der hohen zölle nicht verkaufen konnte – billigeren Wein 
zu produzieren, also gelangte man zur massenproduktion von billigerem, schlechterem Wein. da saß 
der Wirtschaftsbürger aber schon im teufelskreis, eben weil sein Wein wegen des Verfalls der Qualität 
nicht mehr gefragt war. Von dieser Situation waren nicht nur einzelpersonen betroffen, sondern die 
ganze Stadt, und so bemühte man sich nach möglichen auswegen zu suchen. die Stadt versuchte das 

7 Carl von Szepesházy, Merkwürdigkeiten des Königreichs Ungern […], Bd 2. Kassa 1825, S. 5f.

8 Franz Schams, Ungarns Weinbau, Bd 1 u. 2. Pesth 1832 u. 1833.
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traditionelle Weinprivileg mit allen mitteln zu schützen,9 daher errichtete man für die diesbezüglichen 
extra-ausgaben einen sogenannten Weinbau-Fond. die initiative der einzelnen Wirtschaftsbürger war, 
einen Verein zu gründen, durch den sie – auch der Stadt gegenüber – ihre interessen besser vertreten 
lassen und zum ausdruck bringen konnten.

Im Jahre 1819 errichtete die Stadt aus dem Geld, das nach einem langjährigen Prozess mit dem Raaber 
bischof um den Weinzehent zurückgeblieben war, einen Weinbau-Fond, der verlangte, dass 

[...] eine Hauptversammlung der hier Weingärten besitzenden, und zehendpflichtigen Herrn 
magnaten und edelleuten der erwählten gemeinde und der ausschußmänner von der äußern 
bürgerschaft, abgehalten werden solle, welche auf darauf am 17. des nämlichen monats märz 
wirklich statt fand. bei dieser wurde sodann beschlossen, daß diese, von denen Weinzehendgel-
dern erübrigte Summe, deren 4222 fl. 34 kr. nutzbringend angelegt, und zu gemeinnützigen 
zwecken hinsichtlich des hiesigen Weinbaues verwendet, mithin denen parteien, von denen es 
eingebracht wurde, nicht wieder zurückvertheilt werden solle.10

es wurden sowohl zielsetzung der Stiftung als auch Verwendungsmöglichkeiten des geldes bzw. der 
Zinsen ganz klar und eindeutig definiert.

zur aufrechterhaltung des, dieser Stadt allergnädigst verliehenen privilegiums, durch welches 
die einfuhr fremder Weine in hiesige Stadt verboten ist: dann zur abwendung des Schadens, 
welcher durch das Kommerz mit fremden extraterritorial Weine, es mag selbes in- oder außer-
halb der Stadt von Jemanden getrieben werden, für die hiesigen Weinbauer entstehen möchte.11

in anbetracht der mitgliederliste dieses Komitees können wir feststellen, dass man bewusst alle am 
Weinbau interessierten parteien an einen tisch setzen wollte. der bürgermeister und der Stadtrichter, 
also die beiden führenden persönlichkeiten der Stadt, waren aufgrund ihrer position mitglieder des 
ausschusses. die in den Verein entsendeten mitglieder des magistrats, beamte und die delegierten aus 
dem gemeinderat, sollten gleichzeitig Weingartenbesitzer sein, damit sie als beteiligte sowohl die in-
teressen der Stadt wie auch die der Weingartenbesitzer gut vertreten könnten.

alle Jahr soll an einem gewissen tag eine ausschußversammlung gehalten werden, welche be-
stehen muß aus denen titl. Herrn bürgermeister und Stadtrichter, auch wenn sie keine Weingarts-
besitzer sind, sämmtliche magistratsräthen, die Weingärten besitzen, vier eben solchen beamten, 
und zwölf Weingartsbesitzern aus der Erwählten Gemeinde und zwar in gleicher Anzahl von je-
der religion. bei dieser Versammlung sollen die rechnungen zensuriret, die nothwendigkeit 

9 Michael Schätzel, Kann das sogenannte Weiprivilegium der Stadt Oedenburg am Landtage gesetzmäßig aufgehoben 
werden? und Ist es nach statistisch-politischen Grundsätzen rathsam solches aufzuheben? Oedenburg 1807, S. 26: 
„Da nun der Weinbau in Oedenburg den vorzüglichen Erwerbzweig der Einwohner ausmacht, und ein richtiger 
Erfahrungssatz ist, daß der geringere Weinbau, den edlern aufrecht erhält, nachdem jener dessen oftjährigen, durch 
selten eintreffende Weinjahre, erlittenen Schaden, entweder ersetzet oder vermindert: so folgt daraus, daß der 
36. Artikel vom Jahr 1715. auch nach politischen Grudnsätzen gründlich abgefast dessen Verordnung und weise 
Erklärung des Grundrechts, nothwendig und wohlthätig sey. Denn, würde durch die erlaubte Einfuhr fremder Weine, 
der Oedenburger Wein, mit einem andern, der wegen der schlechtern Cultur, nicht so hoch zu stehen kommt, und 
folglich wohlfeiler ist, in Concurs kommen; es würde auch dem Schankwein an Abnahme und dem edlern Weinbau, 
an seiner nothwendigen und einzigen Stütze fehlen.”

10 Karl von Győry, Auszug aus dem Protokolle in Angelegenheiten des Anno 1819 laut Stiftbrief ddto. 17. März, zur 
nützlichen Erhaltung und Beförderung des Oedenburger Weinbaues, gestifteten Kapitals und desselben 
Verwendung. Ödenburg 1881, S. 3.

11 Ebda, S. 4.
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einer Verwendung von interessen bestimmt, der Stand der cassa untersucht, und überhaupt alle 
in diesem Fache vorkommende gegenstände untersucht werden.12

der Weinbau-Fond bestand bis zum ersten Weltkrieg. 1869 besaß der Fond ein Kapital von etwa  
16 800 Forint, im Jahre 1888 20 000 Forint. die zinsen des geldes verwendete man für verschiedene 
Arbeiten im Weinberg, so wurden davon unter anderem die Weinbergwege gepflegt. Aus diesem Geld 
unterstützte die Stadt (mit einer Summe von 14 000 Forint ) auch die gründung einer rebschule unter 
der obhut des Weinbau Vereines.13

1846 gründteten einige Wirtschaftsbürger einen Weinbau Verein, um den Weinbau zu fördern. neben 
den allgemeinen zielsetzungen, die die Hebung des niveaus der Ödenburger Weinproduktion und des 
Weinhandels anstrebten, hat man vor allem die errichtung einer musterrebschule vorgenommen.

der oedenburger Weinbau-Verein hat den zweck, 
- bei der bearbeitung der Weingärten eine zeitgemäße Verbesserung herbei zu führen,
- die bearbeitungskosten zu vermindern,
- die erhöhung des erträgnisses und Veredlung des Weines zu erzielen,
- den Weinhandel zu heben, 
- und indem derselbe soartig das beispiel der ausführbarkeit einer zeitgemäßen Verbesserung im 
Weinbau gibt, dadurch den Wohlstand der hiesigen Stadt zu heben.14

die Vereinsmitglieder bildeten eine aktiengesellschaft: man konnte eine einlage (für 16, 8, 4 oder  
2 Forint) kaufen, welche später verkauft und vererbt werden konnte. Die Mitglieder verpflichteten sich 
12 Jahre lang zusammen zu bleiben, „nach deren ablauf über das Fortbestehen der unternehmung, die 
allgemeine Vereins-Versammlung durch Stimmenmehrheit zu entscheiden hat.”15 Jedes mitglied hatte 
ein ganzes Stimmrecht, unabhängig davon, wieviel einlage es bezahlte.
die generalversammlung delegierte die für drei Jahre gewählten mitglieder des ausschusses: den prä-
ses, den direktor, zwei Sekretäre, den Kassier und fünfzehn ausschussmitglieder. der präsident, der die 
Versammlungen und die monatlichen ausschuss-Sitzungen zusammenrief und dabei Vorsitz führte, 
unterschrieb die protokolle, und bei Stimmengleichheit entschied er mit einer doppelstimme. der di-
rektor war der eigentliche geschäftsführer des Vereines: er sollte die beschlüsse des ausschusses aus-
führen, war verpflichtet, alles zu Gunsten des Vereines zu besorgen und vertrat nötigenfalls den Verein 
vor gericht. ankäufe und Verkäufe durften nur vom ausschuss verhandelt werden.
Die Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder waren streng festgelegt:

Jedem Vereinsmitglied steht es frei, bei jedem Ausschußmitglied aber wird es als Pflicht erachtet, 
die Weinanlagen des Vereins zu besuchen, seine beobachtungen dem director mitzutheilen: wird 
jedoch demselben nicht gestattet seyn, den Arbeitern Befehle zu ertheilen, oder betreff der Arbeit 
etwas anzuordnen.16

man achtete vor allem darauf, dass die mitglieder keine statuten- und rechtswidrigen Vorteile aus ihrer 
mitgliedschaft zogen: 

12 Ebda, S. 5.

13 Mühl, Sopron szőlészetének története (wie Anm. 6), S. 26.

14 Statuten des Oedenburger Weinbau Vereins. Oedenburg 1846, S. 1.

15 Ebda, S. 4.

16 Ebda, S. 7.
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unter dem Vorwand, das man ein Vereinsmitglied ist, kann man aus der rebschule keine pelz- 
oder Sturzreiser oder bögen, um wohlfeiler preis erwarten, als selbe sonst Jemand erhält.17

Weder der präses, noch der director oder Sekretair und cassir, eben so wenig die ausschuß-mit-
glieder beziehen ein Honorar, – ihre bemühungen für den gemeinnützigen zweck leisten sie 
unentgeltlich.18

man errichtete also aus der einbezahlten Summe und mit unterstützung des Weinbau-Fonds eine reb-
schule unter der direktion des Weinproduzenten Samuel boór. die Stadt unterstützte die tätigkeit des 
Vereines, indem sie zwei grundstücke außerhalb des Sankt michaelis tores zu einem geringen preis zur 
Verfügung stellte. die rebschule bestellte aus der ofener rebschule des Ungarischen Wirtschaftsver-
eines etwa 50 Sorten rebstöcke und begann mit der arbeit. die ersten erfolge zeigten sich innerhalb 
einiger weniger Jahre: mit zunehmender autorität des Vereines erweiterte sich auch die zahl der mit-
glieder rasch.
die Ödenburger gewerbe- und Handelskammer stellte die rebschule in ihrem Jahresbericht 1852 als 
gutes beispiel dar: 

Das nachhaltigste Mittel, den Weinbau in dieser Gespannschaft zu veredeln, finden wir jedoch in 
den zu oedenburg durch actienverein [...] bestehenden und sonst allenthalben zu errichtenden 
rebschulen; welche für das weinbauende publicum mehr praktisch als alle mündlichen oder 
schriftlichen anleitungen oder abhandlungen sind. Hat doch allein schon das gegebene beispiel 
der Oedenburger Rebschule wie ein Zauber gewirkt, daß die aus Hegyalja, Badacsony, Gum- 
poldskirchen und anderen berühmten Weingegenden im Frühjahre 1846 bezogenen Blindhölczer: 
Formint, Balafant, Hárslevelű, Kéknyelű, Kádárka, Rießling, Tramin und Ruhländer [...] so gut 
ausgereift sind.19

es folgt in dem bericht eine gute analyse der Situation und des Standes des Weinbaus in der region. man 
versuchte aber nicht nur die gründe des rückganges aufzuzählen, sondern auch die möglichen lösungen 
zu zeigen, wobei die errichtung der Ödenburger rebschule einen erfolgversprechenden Weg aufwies: 

die Weinproduktion, die in früheren zeiten ihrer ausgezeichneten Qualität wegen, dem lande 
und insbesonders den in diesem districte liegenden oedenburger, ruster, Schomlauer, badac-
soner, Villaner, Szegzarder, rézier, tótságer gebirgen eine art berühmtheit verlieh, hat in neue-
rer zeit sowohl bezüglich der edlen rebsorten, als des ehedem lebhaften Handelsverkehrs zum 
grossen nachtheile der national-Wohlfahrt bedeutend abgenommen. die ursache hievon liegt in 
der abnahme der besseren Weinkultur im inlande und in der steten Veredlung des Weinbaues im 
auslande. [...es] blieben in ungarn die theoretischen lehren und empirischen beispiele der Ver-
edlung der Weinkultur unbeachtet. der ungarische Weinproducent – mit seltener ausnahme – 
glaubte in diesem zweige der vaterländischen bodenindustrie genug geleistet zu haben, wenn er 
den Verfall der Qualität mit Steigerung der Quantität zu ersetzen bemüht war.20

die im Jahresbericht der Handelskammer genannten ursachen für den Verfall der Weinkultur waren: die 
Vernachlässigung der Weinbauarbeiten, die mangelhafte Kellerwirtschaft, die ausrottung der guten edlen 

17 Ebda, S. 9.

18 Ebda.

19 Karl Fürst: Versuch über den Weinbau und Weinhandel der Oedenburger Gespannschaft im Königreiche Ungarn. 
Oedenburg 1847, S. 59.

20 Jahres-Bericht der Oedenburger Handels- und Gewerbe-Kammer 1852. Wien 1854, S. 60.
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Weinsorten (um massenwein zu produzieren), die nachteiligen Weinausschankregale sowie die zu große 
Steuerlast. der Förderung des Weinbaus sollte – neben Steuerermäßigung, errichtung von öffentlichen 
Kreditanstalten und zollermäßigungen – durch gründung von Weinbau Vereinen geholfen werden, die 

durch unterricht und beispiele auf die zustandebringung einer besseren Weinkultur zu wirken 
berufen müssen. [...] ein beispiel von dem gutem erfolge solcher unternehmungen liefern schon 
die wenigen in dem Kammer-districte, namentlich im Wieselburger comitate auf den gütern des 
durchlauchtigsten Herrn erzherzog albrecht, – im eisenburger comitate zu Steinamanger, – und 
im Oedenburger Stadtgebirge befindlichen Rebschulen; letztere ist ein Eigenthum des Oedenbur-
ger Weinbau-Vereines, wurde im Jahre 1846 auf actien begründet, und besteht aus zwei anlagen, 
wovon eine in der ebene nächst der Stadt auf einem terrain von 3600 _Klaftern, die andere im 
gebirge auf einem Flächenraum von 1260 _Klaftern, beide zusammen mit circa 30.000 reben 
bepflanzt sind. [...] Schon im zweiten Jahre des Bestehens dieser Rebschule ist durch zweckmä-
ßige behandlung des grundes und der rebe eine prob-lese von 3 eimern ausgezeichneter Qua-
lität auf einem Flächenraume von 600 _Klaftern gewonnen worden. Den häufigen Reben-Bestel-
lungen ist die Anstalt kaum im Stande zu entsprechen; jährlich werden circa 20.000 Wurzelbögen 
per 100 Stück 40 kr., und über 30.000 Schnitt-Reben zu 100 Stück 20 kr., zur weiteren Verpflan-
zung verkauft.21

der Weinbau Verein entwickelte sich zu einem unabhängigen, authentischen Forum, dessen meinung in 
verschiedenen – Fachkenntnisse erfordernden – Fragen gefragt und von allen Seiten auch akzeptiert 
wurde. So erstellte er 1859 – im zusammenhang mit der Konsumsteuer – ein gutachten über den relativ 
späten zeitpunkt der Weinlese und die notwendige zeit der Weinbereitung in Ödenburg. Seine Stellung-
nahme wurde auch bei der Vereinheitlichung der Hohlmaße gefragt. der Weinbau Verein delegierte 
schon bald nach seinem entstehen zwei Vereinsmitglieder zu den Sitzungen des ausschusses des Wein-
bau-Fonds. der Verein spielte auch bei der entdeckung und bekämpfung der verschiedenen rebkrank-
heiten eine bedeutende rolle.

es gab schon rebkrankheiten vor der reblaus, auch wenn diese nicht eine so zerstörerische Wirkung 
auf die Weingärten ausübten. Man bekämpfte diese Krankheiten auf Grund langjähriger Erfahrungen 
und tradition, doch die neu entstandenen Krankheiten verursachten immer wieder neue Sorgen. 1853 
entdeckte man in der ofener rebschule – woher auch die rebstöcke der Ödenburger rebschule stamm-
ten – eine neue pilzkrankheit (oidium oder weißer mehltau), die 1856 auch in den Ödenburger Wein-
gärten auftauchte. der Verein verfolgte die aus dem ausland und aus anderen gegenden stammenden 
nachrichten und informationen in bezug auf diese Krankheit und empfahl die dort schon erprobten 
Schutzmethoden. die reblaus kam in den 1870er Jahren in das land, und die Handelskammer bzw. das 
Philoxera Komitee in budapest versuchte rechtzeitig zu warnen und Schutzmaßnahmen einzuführen. 
die Wirtschaftsbürger nahmen diese Warnung nicht besonders ernst, viel mehr aber die Stadt. auf dem 
städtischen grundstück (genannt Stubenzaussig) errichtete man 1888 eine 15 Kl.2 große rebschule mit 
amerikanischen rebsorten. zu diesem zweck stellte der Weinbau-Fond 14 000 Forint für zehn Jahre 
zur Verfügung. inzwischen erreichte die reblaus auch die Ödenburger Weingärten, und die Katastrophe 
war nicht mehr aufzuhalten. 1890 registrierte man den ersten infizierten Weingarten, und die fünf Jahre 
später auftretende peronospora machte die lage noch schlechter. die mit amerikanischen rebsorten 

21 Ebda, S. 61.
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bepflanzten Weingärten überlebten diese Zeit, doch viele der kleineren Weinproduzenten verloren ihre 
ganzen Weingärten und hatten kein Kapital mehr zum neubeginn. 

auch der Weinbau Verein konnte nicht mehr durchhalten, seine rebschule wurde auch opfer der reblaus. 
die Suche nach einem Sündenbock, die ständigen auseinandersetzungen zwischen den Wirtschaftsbür-
gern und die inneren Spannungen brachten den Verein zum Zerfall. Von einer offiziellen Auflösung ist 
zwar nichts bekannt, aber 1885 wurde schon eine andere Weinbau-gesellschaft gegründet, die Genossen-
schaft der Ödenburger Weinproduzenten, die gesichert bis 1917 existierte und einen eigenen ausschank 
besaß.22 auch sie wollte die Weinbauproduktion entwickeln, den Weinhandel aufblühen lassen, gemeinsa-
me Kellereien und Depots eröffnen und den Weinproduzenten Fachwissen beibringen, doch die finanziel-
len Schwierigkeiten – das geringe Kapital – machte die Verwirklichung dieser ziele nicht möglich.23

die durchführungsbestimmungen zum gesetz über das Verbot des Kunstweines aus dem Jahre 1893 
(artikel XXiii), beherrschten die ungarischen Weingebiete. unter den 22 Weingebieten wurde Öden-
burg zum „Rust-Ödenburg-Pressburger Weingebiet” gezählt. Diese Weingegend, die vor der Reblaus-
katastrophe auf dem siebenten Platz stand, fiel um die Jahrhundertwende auf den zwölften Platz zu-
rück.24 in dieser Situation versuchten einige größere Weingartenbesitzer erneut, einen Verein ins leben 
zu rufen, um die Weinbauproduktion und den Verkauf des Weines zu fördern. der Verein der Ödenbur-
ger Weingartenbesitzer wurde am 15. april 1895 mit 292 mitgliedern gegründet.25 die tätigkeit des 
Vereines richtete sich vor allem auf die Sicherung des ausschanks. 

Mitglied kann jeder unbescholtene ungarische Staatsbürger sein, ohne Rücksicht auf das Ge-
schlecht, welcher in Sopron oder Sopron umgebung Weingartenbesitzer ist und von zeit zu zeit 
seine eigenbauweine in offenen gefässen ausschenken will und zum ausschank ein den polizei-
lichen Vorschriften entsprechendes lokal besitzt. mitglied des Vereines kann nicht sein wer:  
a) wegen aus gewinnsucht begangenem Verbrechen oder Vergehen verurteilt wurde, b) unter 
Konkurs steht, c) wegen gefällsübertretung verurteilt ist, d) der maische kauft, gekauften Wein 
in seinem Keller bewahrt und Flaschenschank besitzt, e) ausländische Staatsbürger können als 
mitglieder überhaupt nicht aufgenommen werden.26

das ausschankrecht wurde im mittelalter als privileg von der Stadt ausgeübt, die dann den bürgern er-
laubte, ihren Wein zu bestimmten zeiten auszuschenken. die Stadt schützte den eigenen Wein mit einf-
uhrverbot von fremdem Wein, doch die mittelalterlichen privilegien wurden nach der revolution von 
1848 nicht mehr beachtet. der Verein ermöglichte ihren mitgliedern – mit der erlaubnis des Handelsmi-
nisteriums – das frühere ausschankrecht etwas erweitert auszuüben. Früher war nur der Verkauf „über die 
gasse“ erlaubt (1888 artikel XXXV). den Wein unmittelbar dort zu konsumieren, wo er verkauft wurde, 
war verboten. Jetzt durften die Vereinsmitglieder mit den kollektiven genehmigungen des Vereines bu-
schenschenken betreiben. der Verein bekam 30 genehmigungen, die auf 15 bis 18 bezirke der Stadt 
aufgeteilt wurden. Die Mitglieder bekamen in jedem Bezirk für ein bis zwei Wochen das Ausschankrecht. 

22 Soproner Museum, Katalog der Ödenburger Vereine.

23 Mühl, Sopron szőlészetének története (wie Anm. 6), S. 68.

24 Főző Géza, A soproni borvidék (Die Soproner Weingegend). In: Soproni Szemle 1963, S. 303.

25 Mühl, Sopron szőlészetének története (wie Anm. 6), S. 64.

26 Statuten des Vereines der Oedenburger Weingartenbesitzer. Oedenburg 1937, S. 8.
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Jedes mitglied ist berechtigt seine Soproner eigenbauweine auf grund der ihm durch den aus-
schuß ausgefolgten lizenz der kön. ung. Finanzdirektion und unter den in derselben festge-
setzten Bedingungen, in seinem eigenen Lokale auszuschenken; ist jedoch verpflichtet die 
Schanksteuer, ferner die für etwaige unregelmässigkeiten und gefällsübertretungen gegen ihn 
ausgeworfenen geldstrafen, sowie die Vereinsgebühren aus eigenem zu bestreiten und ist auch 
verpflichtet, als Schenker allen polizeilichen Vorschriften strengstens nachzukommen. [...] Mit-
glieder haben nur das recht, ihre als eigenbau laut Weinbogen angemeldeten Weine einzuschen-
ken. Falls das mitglied gekaufte Weine ausschenkt, steht es der Vereinsleitung anheim, es wegen 
gefällsübertretung aus dem Vereine auszuschließen.27

Nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten der Mitglieder wurden bestimmt und ihre Durchfüh-
rung vom Vorstand kontrolliert: 

Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsarbeiten sind die Pflicht jedes Mitgliedes. Wer aus-
schenkt, muß für die dauer des ausschankes ein tadelloses trinklokal einrichten, in welchem 
während des zeitraumes des ausschanks kein bett stehen darf und für Wohnzwecke nicht benützt 
werden darf. trinkgäste in der Küche oder in als Wohnraum benütztem zimmer unterzubringen 
und ihnen dort getränke auszufolgen ist verboten. das trinklokal muß täglich mindestens zwei-
mal gekehrt, mindestens einmal wöchentlich gerieben und mindestens dreimal täglich, also in der 
Früh, zu mittag und am abend, gelüftet werden. das trinklokal und der damit verbundene Vor-
raum, Küche oder zimmer muß stets reingehalten werden. ausschank kann in einer Wohnung 
nicht stattfinden, in welcher sich jemand mit ansteckender Krankheit befindet.28

der Verein besaß ein eigenes gebäude im poncichterviertel, wo sich neben einigen gesellschaftsräu-
men auch eine Kellerei befand. die aufgabe des Vereines war in erster linie die Verteilung der geneh-
migungen, aber er kümmerte sich auch um andere angelegenheiten der Weinproduzenten. er kaufte im 
großhandel rebstöcke, besorgte Kupfervitriol gegen die peronospora und animierte seine mitglieder, 
an Weinausstellungen und messen teilzunehmen.

die geschehnisse des 20. Jahrhunderts gehören nicht in den rahmen dieses Vortrags, es soll nur darauf 
hingewiesen werden, dass der Verein der Ödenburger Weingartenbesitzer zum Verein mit den meisten 
mitgliedern in der Stadt anwuchs. 1922, als der ministerrat aufgrund des gesetzes von 1921, artikel iV, 
die einziehung der kollektiven genehmigungen verordnete, meldete der Verein 890 mitglieder.29 (die 
Verordnung wurde aber wegen der besonderen lage Westungarns nicht durchgeführt.) nach dem zwei-
ten Weltkrieg wurde der Verein (damals schon Verein der Weinproduzenten) in der allgemeinen Verein-
sauflösungswelle 1947 aufgelöst.

die oben behandelten Weinbauvereine waren im 19. Jahrhundert organisationen der interessensvertre-
tung. Sie sind aus der initiative einzelner Wirtschaftsbürger entstanden, dienten aber auch den interes-
sen der Stadt- und Staatsverwaltung, indem sie ein Forum für Kommunikation und informationsaus-
tausch boten. mit Hilfe der Vereine war auch die organisation der Weinbauarbeit wie auch die Kontrol-
le und die Übergabe der neuen methoden einfacher durchführbar.

27 Ebda, S. 10.

28 Ebda, S. 9.

29 SL, Megszűnt Egyesületek Okmánytára (Urkundensammlung der Aufgelösten Vereine). 34. A Soproni Szőlőbirtokosok 
Egyesülete (Verein der Ödenburger Weingartenbesitzer).
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arbeitsrechtliche bedingungen der 
eisenstädter Weingrosshandlung 
leopold Wolf`s söhne 1898
Peter Krajasich

Vorfahren der Familie Wolf zählten zu den mitbegründern der 
1671 in Eisenstadt entstandenen jüdischen Gemeinde.1 im Jahre 
1790 gründete ein nachkomme, Joachim chaim-Wolf, das 
Weinhandelsunternehmen, nachdem er Jahre zuvor durch viele 
länder der Österreichisch-ungarischen monarchie auf Wander-
schaft gewesen war. in diesem Jahr reifte sein entschluss, in 
seiner Heimatgemeinde eisenstadt den Weinhandel zu seinem 
Beruf zu machen. Auf seinen Wanderjahren beobachtete Joa- 
chim Wolf, wie schwer und wie teuer sich jüdische Gemeinden, 
insbesondere im fernen galizien, ihren koscheren Wein beschaf-
fen mussten.
Künftig sollte in der Familie Wolf das Weingeschäft aus Famili-
entradition vom Vater auf den Sohn übergehen.

Joachim chaim-Wolf starb 1823, und seine zweiten gattin Franziska Wolf übernahm die Führung die-
ses bereits zu einer beachtlichen größe angewachsenen unternehmens.2 Sie war zu lebzeiten ihres 
mannes dessen unermüdliche mitarbeiterin gewesen, ihre große kaufmännische begabung half ihr, den 

ständig wachsenden betrieb bis zur ihrem tode im Jahre 1849 
als selbstständige unternehmerin zu führen. in ihrem testa-
ment vermachte sie dem jüngeren Sohn Leopold die Wein-
handlung. leopold war 49 Jahre alt, als er die leitung des 
unternehmens übernahm [vgl. abb. 1]. die gesetze von 1848 
hatten die beschränkungen aufgehoben, die den Juden den 
erwerb von Häusern und grundstücken außerhalb ihrer ge-
meinde versagt hatten. leopold Wolf nutzte die gunst der 
Stunde und begann die in unmittelbarer nachbarschaft der 
eisenstädter Judengasse gelegenen Häuser aufzukaufen. dort 
baute er die Keller aus und stellte Weinpressen auf. den 
Weinhandel belebte er mit der gründung eines eigenen Wein-
baubetriebes.
Voraussetzung dafür war der erwerb von Weingärten.

1 Hugo Gold, Gedenkbuch der untergegangenen Judengemeinden des Burgenlandes. Tel Aviv 1970 (Ders., Geschichte 
des österreichischen Judentums, Bd 2).

2 Ernst Wolf (Hg.), Die Familie Wolf. Verzeichnis der Nachkommen des Leopold und der Rosa Wolf, geb. Spitzer. Wien, 
Juli 1924.

Abb. 1: Leopold Wolf um 1860 [vgl. Anm. 3]

Abb. 2: Ignaz und Adolf Wolf um 1888
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nach leopold Wolfs tod 1866 übernahmen seine beiden 
Söhne adolf und ignaz das unternehmen [vgl. abb. 2]. im 
gedenken an ihren Vater sollte künftig der betrieb unter dem 
namen Weingroßhandlung Leopold Wolf`s Söhne geführt 
werden.3 In vierzigjähriger gemeinsamer Arbeit gaben die 
beiden diesem Betrieb jene bedeutende Stellung, die er im 
mitteleuropäischen Weinhandel eingenommen hat. der be-
sitz an Weingärten im eisenstädter [vgl. abb. 5] und ruster 
Hotter [vgl. abb. 6 u. 7] und später bei debrezen wurde be-
achtlich vergrößert, der Hausbesitz und die Kelleranlagen 
durch erwerb zusätzlicher Häuser beiderseits der meierhof-
gasse (heute museumgasse) und des Wertheimerhauses ab-
gerundet. 1885 erwarb die Familie Wolf die Weingroßhand-
lung Bauer in Wien-Simmering. ein Sohn adolf Wolfs über-
nahm dort die leitung und wurde so zum begründer der 
Wolfschen linie in Simmering. die gegründete zweignie-
derlassung in Fiume sollte dem ständig wachsenden interes-
se an den Weinen aus dem Süden der monarchie und dem 
überseeischen export und import dienen.

als die Weingroßhandlung Leopold Wolf`s Söhne am 1. de-
zember 1898 ihre arbeitsordnung erließ, zählte sie zu einem 
der größten Weinunternehmen im Königreich ungarn. die ar-
beitsbedingungen galten als streng, diszipliniert, jedoch kor-
rekt und – der zeit entsprechend – als fortschrittlich.
die Arbeits-Ordnung [vgl. abb. 8] gibt einblick in den struk-
turellen aufbau des betriebes.4 die Firma bestand im We-
sentlichen aus 3 arbeitsbereichen, nämlich aus der Keller-
wirtschaft, dann aus der abteilung für die abfüllung und den 
Versand sowie aus der buchhaltung. Jeder abteilung stand 
ein bereichsleiter vor, der mit seiner unterschrift die Verant-
wortung für die strenge einhaltung der bestimmungen der 
arbeitsordnung übernahm. Kellermeister Schlesinger zeich-
nete verantwortlich für den bereich Kellerwirtschaft, Keller-
meister Samuel Fürst für die Füllung und den expedit und 
der beamte rudolf austerlitz für die Führung der Steuer-
evidenzbücher.
in § 12 der Arbeits-Ordnung wird auf die strikte einhaltung 
der ungarischen landesgesetze verwiesen, wobei dem leiter 

3 Sämtliche Abbildungen wurden entnommen aus: Wolf Lipót fiai bornagykereskedö czég Kismartoni és Ruszti 
szölötelepeiböl kikerült oltványok és amerikai szölövessök (alanyok) árjegyzéke/Preis-Courant von veredelten und 
amerikanischen Reben aus den Rebschulen der Weingroßhandlung Leop. Wolf`s Söhne Eisenstadt und Ruszt. 
Eisenstadt, im September 1897.

4 Munka-rend Wolf Lipót bornagy-kereskedésében Kismarton/Arbeits-Ordnung der Weingroßhandlung Leop. Wolf`s 
Söhne Eisenstadt. Eisenstadt, am 1. Dezember 1898 [vgl. Abb. 8].

Abb. 3: Wolf Lipót fiai bornagykereskedö czég 
Kismartoni és ruszti 

Abb. 4: Preis-Courant aus den Rebschulen von 
Leopold Wolf’s Söhnen
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der Kellerwirtschaft die Überwachung der strengen einhaltung des Sanitätsgesetzes von 1876 und 
die bestimmungen des ungarischen Kunstweingesetzes vom 4. 1. 1893 übertragen werden.
der für die abfüllung und den Vertrieb der Weine verantwortliche Kellermeister hatte streng nach dem 
königlichen eich- und maßgesetz von 1871 zu handeln bzw. die seit damals erschienenen Verordnun-
gen einzuhalten. er prüfte die für die auslieferung der Weine bestimmten Fässer auf deren gesetzmäßi-
ge eichung.

die Führung der evidenzbücher für 
die Finanzbehörde und die Kontrol-
le über die einhaltung der gesetze 
und der Verordnungen zur Konsum- 
und Verkehrssteuer oblag dem  
3. bereichsleiter.
die arbeitsrechtlichen bedingungen 
der Firma Leopold Wolf`s Söhne 
sind in der 12 paragraphen umfas-
senden Arbeits-Ordnung festgehal-
ten, und zwar zweisprachig in un-
garisch und deutsch. die einleitung 

weist darauf hin, „daß die vorliegende Arbeitsordnung, welcher sich jeder Kellereibeamte und Arbeiter 
unbedingt zu unterwerfen hat, die Stelle eines zwischen dem arbeitgeber und dem arbeitnehmer ge-
schlossenen Vertrages vertritt.”
In § 1 „Verwendung der Arbeiter” gibt die Firma bekannt, dass sie „[i]m Etablissement […] Keller-, 
Hilfs- und jugendliche Arbeiter beschäftigt.” Zu den jugendlichen Hilfsarbeitern zählen Personen bis 
zum vollendeten 16. Lebensjahr. Nicht angegeben ist das Eintrittsalter der jugendlichen Hilfsarbeiter. 
Sie dürfen nur zu leichteren, ihren physischen Kräften entsprechenden arbeiten herangezogen werden 
und erhalten für den Besuch der „gewerblichen Abend- und Sonntagsschule” die Freistellung von der 
arbeit.
§ 2 regelt die arbeitszeit und die arbeitspausen. gearbeitet wird von montag bis Samstag, in den Win-
termonaten von 6 uhr früh bis 7 uhr abends, also 13 Stunden pro tag bzw. 78 Stunden pro Woche, in 
den Sommermonaten durch den arbeitsbeginn um ½6 uhr täglich eine halbe Stunde länger, somit  
81 Stunden pro Woche. die arbeitszeit ist genau einzuhalten. zum Frühstück und zur Jause darf die 
arbeit für eine halbe Stunde, zu mittag eine Stunde unterbrochen werden. zu mittag gibt es eigene 
aufenthaltsräume.
ohne rechtfertigende entschuldigungsgründe oder vorher bewilligte erlaubnis war das Fernbleiben 
vom arbeitsplatz nicht gestattet und wurde nach den bestimmungen des § 10 der arbeitsordnung be-
straft, und zwar das erste mal mit einem Verweis, das zweite mal konnte der betroffene bis zu 3 tage 
von der arbeit ausgeschlossen werden. beim dritten Vergehen musste mit geldbußen bis zu einem 
halben tageslohn für die dauer einer Woche gerechnet werden. die vierte Übertretung zog die soforti-
ge Kündigung nach sich.
Strafgelder verhängte die Firma Wolf über arbeiter, die durch ihr Verschulden dem unternehmer einen 
materiellen Schaden zufügten. Diese Strafgelder flossen in eine von der Weingroßhandelsfirma begrün-
dete sogenannte Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtung, wurden genauest verzeichnet, und die arbeiter hat-
ten das einsichtsrecht im Verzeichnis. Solche Wohlfahrts-einrichtungen waren z. b. eine eigene be-
triebskrankenkasse oder ein altersversorgungs-Fond.

Abb. 5: Die Veredelungsschule in Eisenstadt
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die abrechnung und auszahlung der löhne re-
gelte der § 3. die lohnwoche begann am Frei-
tag früh und endete donnerstags abends. don-
nerstag zu mittag oder abends bezahlte die Fir-
ma in bar. abgezogen wurden Krankenkassen-
beiträge, Strafgelder, so welche vorlagen, und 
barvorschüsse.
die entlohnung nach Wochen, tagen und Stun-
den oder für eine akkordarbeit weist auf eine 
flexible Arbeitszeit hin. Die unter der Woche 
entlassenen arbeiter erhielten den lohn sofort 
ausbezahlt.

Weitgehende Befugnisse hatten die Bereichsleiter. Sie mussten jeden neu aufgenommenen Arbeiter in 
seiner tätigkeit unterweisen, ihm die Arbeits-Ordnung zur Kenntnis bringen und darauf achten, dass 
diese genauestens eingehalten wurde. bei schuldhaftem Verhalten eines arbeiters hatten sie die Wahl 
der Sanktion in Form einer rüge, einer geldbuße und bei wiederholten Vergehen die anzeige beim 
Firmenchef. Während der dienstzeit zu schimpfen, war auch den bereichsleitern untersagt. Fühlten 
sich die arbeiter in ihrem recht benachteiligt, stand ihnen die beschwerde beim Firmenchef offen.
mehrere anordnungen an angestellte und arbeiter lassen erkennen, mit welcher Sensibilität die Firmen-
leitung die arbeiter in ihrem betrieb behandelte. in einer Weingroßhandlung mit ständiger Konfrontation 
mit dem alkohol konnten nur klare Weisungen und konsequente entscheidungen einen Verfall verhin-
dern. So behandeln die paragraphen 8 und 9 den umgang mit trunkwein und die trunkenheit. der trunk-
wein, also jener Wein, der für den Konsum durch die Belegschaft bestimmt war, durfte nur von dem für 
diesen zweck bestimmten Fass entnommen werden. dieser auch als Haustrunk bezeichnete Wein mit 
niedrigem Alkoholgehalt garantierte bei mäßigem Konsum, dass man nicht gleich in Rausch verfiel.
Strengstens untersagte die ordnung den arbeitern an arbeitstagen von ½6 uhr früh bis 7 uhr abends 
irgendwelche privatarbeiten zu verrichten. insbesondere die aufsichtsorgane und beamten hatten dies 
zu beachten.
Waren die Angestellten Mitglieder der firmeneigenen Betriebs-Krankenkasse, so versicherte die Firma 
Leopold Wolf`s Söhne ihre Arbeiter aus „freiem Willen”, wie es wörtlich heißt, bei der Unfall- und Ar-
beiter-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft. Versicherte und arbeitgeber zahlten in die betriebs-Kran-
kenkasse den in den Statuten festgelegten beitrag, die prämien zur unfallversicherung für die arbeiter 
zahlte hingegen nur der arbeitgeber.
zur Verhütung von unfällen waren 
die arbeiter angewiesen, bei ihrer 
arbeit mit pumpen, maschinen, 
Werkzeugen, aufzügen und sonsti-
gen gegenständen alle notwendigen 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. 
Kellermeister, aufseher und Vorar-
beiter hatten für die Sicherheitsvor-
kehrungen zu sorgen. in letzter 
Konsequenz verantwortlich für alle 
Sicherheitsmaßnahmen war der mit 

Abb. 6: Der Mutterweingarten in Rust

Abb. 7: Die Rebenvermehrungsschule in Rust
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der Leitung der Kellergeschäfte verantwortliche Kellermeister. Die Arbeiter hatten jeden Unfall gleich 
zu melden, damit sie rasch ärztlich versorgt wurden und der unfall der Versicherung zeitgerecht ange-
zeigt werden konnte.
Weine mit dem anspruch auf hohe Qualität setzen größtmögliche reinlichkeit im betrieb voraus. die 
großkellerei Wolf`s Söhne in eisenstadt wusste schon damals um diese notwendigkeit. So wurden die 
arbeiter bei der aufnahme darauf eingeschworen, die ihnen anvertrauten Kellereiartikel sauber und in 
gutem zustand zu erhalten. Jeder arbeiter haftete persönlich für selbst verschuldeten Schaden und mus-
ste diesen ersetzen.
den neu aufgenommenen arbeitern teilte der Kellermeister die Werkzeuge sowie die arbeitskleidung 
zu. Schadhafte oder reparaturbedürftige Kellergeräte mussten einem Vorgesetzten sofort gemeldet wer-
den. die mitnahme des Werkzeuges aus dem betrieb war strengstens untersagt. Verließ ein arbeiter die 
Firma, gab er seine arbeitsgeräte bzw. die Kleidung dem Kellermeister zurück, welcher sie auf Schaden 
prüfte. bei eigenverschulden erfolgte ein abzug bei der abrechnung.
auf das Verhalten des arbeiters legte die Firma Wolf inner- wie außerbetrieblich größten Wert. die 
anordnungen der Vorgesetzten waren genauestens zu befolgen. geschäftsschädigende Vorkommnisse 
galt es zu verhindern, diesbezügliche Wahrnehmungen waren der betriebsleitung zu melden. ohne 
speziellen auftrag und ohne erlaubnis durfte während der arbeitszeit die Kellerei bzw. der arbeitsplatz 
nicht verlassen werden.
betriebsfremden personen war das betreten der Kellerei nur mit Wissen des chefs oder Kellermeisters 
gestattet, eigenmächtiges Vorgehen war strengstens untersagt. den Wein ohne ausdrückliche anord-
nung des chefs oder der dazu ermächtigten betriebsleiter an betriebsfremde personen wie auch eigene 
angestellte auszufolgen bzw. einzuschenken, konnte ein Kündigungsgrund sein.
Wir wissen nicht die zahl der beschäftigten in dieser eisenstädter Weingroßhandlung um die Jahrhun-
dertwende. die Herausgabe der arbeitsordnung durch die betriebsinhaber adolf und ignaz Wolf lässt 
wohl den Schluss zu, dass es viele gewesen sind und dass jeder neu eingetretene Arbeiter die in dieser 
ordnung in einfacher Sprache festgeschriebenen arbeitsbedingungen verstanden und danach gehandelt 
hat.
als ignaz Wolf 1906 starb, führten seine beiden Söhne leopold und Sándor das eisenstädter unterneh-
men alleine weiter, die Söhne seines Kompagnons und bruders adolf übernahmen den Simmeringer 
betrieb. die Fähigkeit zur Führung und zum weiteren ausbau eines so großen Familienunternehmens 
hatten leopold und Sándor Wolf von ihrem Vater geerbt. leopold leitete das unternehmen erfolgreich 
durch die schwierigen zeiten des ersten Weltkrieges und die Krise danach, seine geschäftstüchtigkeit 
schuf ihm eine angesehene Stellung in der österreichischen und ungarischen Wirtschaft.
nach seinem tod 1926 führte Sándor das Weingut, die Kellerei und den Weinhandel bis 1938 alleine 
weiter. er ist uns nicht nur als erfolgreicher eisenstädter unternehmer in erinnerung, sondern mehr 
noch als Kunstmäzen, Wissenschaftler und publizist. mit seiner Sammlungstätigkeit schuf Sándor Wolf 
den Grundstock jener Ausstellungsobjekte, die heute im Burgenländischen Landesmuseum in der ar-
chäologischen abteilung, in der Volkskunde, insbesondere aber im Weinmuseum zu besichtigen sind.

bildnachWeis

Vgl. dazu Anm. 3.
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Abb. 8a-d: Arbeitsordnung der Weingroßhandlung Leopold Wolfʼs Söhne. Eisenstadt, 1. Dezember 1889



401



402



403



404



405

Wein und Weinbau in rechnitz
von den anfängen bis zur gegenWart
Johann Balogh

der Weinbau in unserer gegend hat, wie man aufgrund neuerer Forschungsergebnisse weiß, eine 
weitaus längere tradition, als man bisher angenommen hatte. bis vor nicht allzu langer zeit wurde die 
ansicht vertreten, dass Kaiser probus im 3. nachchristlichen Jahrhundert die Weinrebe aus Kleinasien 
zu uns gebracht habe. aufgrund neuester Forschungen und prärömischer Funde weiß man heute, dass 
die Kelten rund ein halbes Jahrtausend zuvor bodenständige Wildreben gesammelt, allmählich kulti-
viert und schließlich Kulturreben gezüchtet haben. ein keltisches rebmesser aus der umgebung von 
rechnitz, das heute im museum von Szombathely ausgestellt ist, liefert u. a. dafür den beweis. der 
burgenländische landesarchäologe dr. Karl Kaus ist sogar der ansicht, dass der rebbau bereits tausend 
Jahre vor den römern bei uns betrieben wurde. er führt dazu den Fund eines trinkgefäßes aus dem  
8./9. Jahrhundert v. chr. in unserer gegend an, räumt allerdings ein, dass dieser Fund kein sicherer 
beweis für den Weinbau sei, während man in der gegend von zagersdorf und Ödenburg rebkerne aus 
der bronzezeit gefunden hat.
Wenn auch in der provinz pannonien der Weinbau bis zur zeit von Kaiser probus verboten war,  
um den italienischen Weinen einen neuen absatzmarkt zu erschließen, sollen dadurch die Verdienste 
der römer um den Wein- und obstbau keinesfalls geschmälert werden. die römischen reben waren 
sicherlich höher entwickelte Kulturreben, die die keltischen reben wahrscheinlich dann verdrängt 
haben.
nach der römerzeit verlieren sich allerdings die Spuren des Weinbaus nicht nur in unserer gegend, 
man darf aber annehmen, dass in einzelnen gebieten der Weinbau – wenn auch in stark verwilderter 
und geschrumpfter Form – diese Jahrhunderte überwunden hat. nach der Völkerwanderung kam für 
unser Gebiet die Zeit der slawischen, später der fränkischen und bajuwarischen Besiedlung und schließ-
lich die ungarische landnahme.
Im Hochmittelalter, so um die Mitte des 12. Jahrhunderts, muss Rechnitz jedoch ein bedeutender Wein-
bauort gewesen sein. dr. Harald prickler weist in seinem aufsatz Burgenlands Städte und Märkte für 
Rechnitz eine Weingartenfläche von 400 ha nach. Es war daher aufgrund dieser hohen Weingartenfläche 
und einer durchschnittlichen betriebsgröße von 2-3 ha ein Stand von wohlhabenden Weinbauern vor-
handen, die 5-8 vollwertige Arbeitskräfte beschäftigten. Das jährliche Einkommen dieser ‚Weinbürger‘ 
schätzt dr. prickler auf bis zu 500 gulden.
die erste urkundliche aufzeichnung über den Weinbau in rechnitz stammt aus dem Jahre 1374, und 
zwar aus einem teilungsvertrag zwischen den beiden güssinger grafen nikolaus des Hahnes von 
rechnitz und ladislaus des Hahnes von Körmend. zu dieser zeit mussten für das bergrecht 12 eimer 
Wein an die Herrschaft abgeliefert werden.
eine wichtige Quelle über das Wirtschaftsleben in rechnitz ist das mitterndorfer urbar von 1451. es 
weist bezüglich des Weinbaues eine Abgabe von 20 Eimern Wein jährlich für das Bergrecht aus. 
der nächste schriftliche bericht über den rechnitzer Weinbau stammt aus dem Ödenburger Stadtarchiv 
von 1517. Ulrich Henndorfer, ein Geistlicher und Benefiziat in Ödenburg, hatte von seinem Onkel 
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christoph Henndorfer, pfarrer in Hannersdorf, in rechnitz einen Weingarten geerbt, aber nur mit dem 
Rechte der lebenslangen Nutzung – nach seinem Ableben fiel er der Verwandtschaft zu. Henndorfer 
behauptete aber das volle Verfügungsrecht und wollte den Weingarten im Wege einer Feilbietung ver-
äußern. dem widersetzte sich der neffe nikolaus Schneider, und es kam zu einem rechtshandel vor 
dem Rechnitzer Gericht. Doch der Richter Georg Neunhauser erfand Ausflüchte: Der frühere Richter 
Valentin Wagner sei auf einer reise nach graz, das Siegel sei verlegt, auch fänden sich die Schlüssel 
nicht. der prozess zog sich in die länge, das gericht brachte nach zuwarten eines ganzen Sommers erst 
im Herbst den abweisenden beschluss. unterdessen hatte der grundherr Veit von Fladnitz den Wein-
garten als strittiges gut abgelesen. 
Henndorfer wandte sich in seiner berufung an den rat von Ödenburg. dort traten für Henndorfer hö-
here Kleriker als zeugen auf. Wie der prozess in Ödenburg ausging, ist nicht bekannt. 
eine weitere wichtige urkunde für unsere lokalgeschichte liegt im Steirischen landesarchiv auf. das 
urbar von longinius puchheim berichtet uns Folgendes über den Weinbau nach dem abzug der türken 
um 1532: 
bei einem herrschaftlichen Weingarten im ort zu 60 tagwerken mussten die hiesigen untertanen das 
erste behauen verrichten und einen zweiten herrschaftlichen Weingarten, den die schon verstorbene 
Witwe margarethe baumkircher seinerzeit gekauft hatte, ließen die amtsleute des Schlosses um einen 
geldlohn bearbeiten. 
um 1600 erreichte der burgenländisch-westungarische Weinbau seine größte flächenmäßige Ausdeh-
nung. „in Ödenburg wurde damals auf 1 600 Joch Weinbau betrieben, gefolgt von rechnitz mit rund 
1 000 Joch“, schreibt dr. Harald prickler. beim bau der neuen katholischen Kirche (1674–1679) wur-
den die heiligen ungarischen Könige St. Stephan und St. Ladislaus am Hochaltar von je zwei Säulen 
umrahmt. diese Säulen, umrankt mit Weinmotiven, sind ein seltener Fall im heutigen burgenland, 
deuten sie doch darauf hin, welche größe und eminente bedeutung der Weinbau auch in dieser zeit in 
rechnitz hatte.
etwa aus dieser zeit (1677) stammt die älteste, heute noch erhaltene Holzpresse. in verschiedenen alten 
Rechnitzer Weinkellern befinden sich ebenfalls noch alte Baumpressen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
in der katholischen pfarrchronik wird anlässlich der Visitation vom märz 1697 Folgendes über den 
Weinbau geschrieben: 

zum Kirchengut gehören noch ein kleinerer Weingarten zu vier Hauen, bargeld und 28 bücher. 
Vor 12 Jahren hatte die Kirche drei Weingärten [...,] und die pfarrkinder, die fast alle protestanten 
waren, verkauften die Weingärten und behaupteten fälschlicherweise, dass die Weingärten dem 
markt gehörten. 

und weiter: 

er [der pfarrer] hat nun wieder einen großen Weingarten zu 80 Hauen [etwa 10 Joch], dieser wird 
von den pfarrkindern aber nachlässig bearbeitet und ist daher sehr verkommen [...].“

aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen auch die ersten genauen zahlenangaben über die 
landwirtschaftlichen betriebsgrößen und die einzelnen betriebsstrukturen, aus denen hervorgeht, dass 
die Wirtschaften nur zwergbetriebe waren und die landbevölkerung zu dieser zeit grenzenlos arm war. 
dieser armut versuchte man durch intensiven Weinbau entgegenzuwirken. der Weinbau stellte eine 
willkommene, wenn auch sicherlich nur bescheidene nebeneinnahme dar, denn auch hier waren die 
einzelnen Weingärten äußerst klein. Jedenfalls zählte man 1744 nur 78 Haushalte, die keinen Weingar-
ten besaßen. aus den tabellen über den abzuliefernden Weinzehent und über das bergrecht wird er-
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sichtlich, dass damals alle rieden des Weingebirges genutzt wurden. rechnitz galt als wichtigster 
Weinbauort der Familie batthyány. diese Weine wurden noch im 18. Jahrhundert regelmäßig nach 
polen und Schlesien versandt.
anlässlich der glockenweihe von 1818 wird berichtet, dass der hochherrschaftliche plenipotentier  
Emmerich Gärtner aus diesem Anlass 12 Eimer Wein und für 5 fl. Brot gespendet habe.
Wenn man bedenkt, welche mengen damals getrunken worden sind, so kann man wohl sagen, dass die 
damaligen rechnitzer ordentliche trinker vor dem Herrn waren. es fällt wohl auch auf, dass sich der 
Wein gewissermaßen wie ein roter Faden durch die chronik zieht. angefangen von den abgaben über 
das bergrecht, welches allerdings nicht von den rechnitzer untertanen, sondern von auswärtigen edel-
freien und befreiten als eine art grundsteuer geleistet wurde, bis zum Weinzehent sowie den abgaben 
an pfarrer und lehrer scheint immer wieder der Wein auf. er war doch eine willkommene, wenn auch 
bescheidene nebeneinnahme. die auswärtigen Weingartenbesitzer waren meist grundherren und ade-
lige aus den umliegenden gemeinden wie Hannersdorf, großpetersdorf, rotenturm usw. Verschiedene, 
im Volksmund gebräuchliche riednamen – wie Sigray oder Königsberger –deuten noch heute auf die 
ehemaligen besitzer hin. es muss auch die Qualität des rechnitzer Weines stets eine hervorragende 
gewesen sein, denn der austro-amerikanische Reiseschriftsteller Charles Sealsfield (Karl Anton Postl), 
der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den osten der österreichisch-ungarischen monarchie sowie 
teile des damaligen osmanischen reiches bereiste und in rechnitz übernachtete, schreibt in einem 
buch über rechnitz: „Hafer für mein pferd habe ich nicht bekommen, aber einen roten habe ich ge-
trunken, so einen guten habe ich auf meiner ganzen reise nirgendwo getrunken.“ um diese zeit herrsch-
te der rotwein in rechnitz vor. 
Überhaupt war Rechnitz Jahrhunderte lang mit einer Weingartenfläche von rund 400 ha eine der größ-
ten Weinbaugemeinden Westungarns, bis zum Auftreten der Reblaus Ende des 19. Jahrhunderts, ja vom 
12. bis 14. Jahrhundert sogar der wichtigste Weinort nach Ödenburg, hatte aber trotzdem – im Vergleich 
zu anderen Gemeinden (z. B. Rust) – nie jene überragende Bedeutung. Weiters war die Bevölkerung 
aufgrund der kleinbetrieblichen Struktur zum teil sehr verarmt.
nach der Konskription von 1744 gehörten 4 848 Hauen (1 Haue = 1 tagwerk) Weingärten den ortsan-
sässigen und 311 Hauen ortsfremden leuten, meist adeligen. insgesamt sind somit 5 159 Hauen Wein-
gärten ausgewiesen, rechnet man also für 8 tagewerke etwa ein Joch, so erhält man etwa 645 Joch oder 
358 ha Weingartenfläche. Ein weiterer Hinweis auf die nicht unbedeutende Weingartenwirtschaft: Der 
Kantorlehrer erhielt jährlich zur Lesezeit von der Bevölkerung 543 l Wein – eine relativ große Menge! 
es war auch schon eine gebühr für den Weinausschank vorgeschrieben. diesen hatten hauptsächlich 
Juden betrieben. aus den tabellen über den abzuliefernden Weinzehent und über das bergrecht wird 
ersichtlich, dass schon damals alle rieden des heutigen Weingebirges genutzt wurden. besonders inten-
siv war der anbau auch in ortsnähe, wie z. b. in den rieden Königsberg, rosengarten, pufferl und 
Krautgarten, wo heute nicht mehr so viele Weingärten anzutreffen sind.
auffallend ist auch, dass vor allem die Kleinbetriebe, also solche, die bis zu 5 metzen groß sind, mit 4 400 
tagwerken den größten anteil der Weingärten ausmachten. diese tatsache deutet darauf hin, dass der 
Weinbau schon damals große bedeutung hatte und eine der wichtigsten nebenerwerbsquellen darstellte. 
Für das Jahr 1760 sah die besitzaufteilung folgendermaßen aus:

0-1 Metzen: 1 909 Hauen Weingartenfläche
2-5 metzen: 2 480 Hauen
6-9 metzen: 355 Hauen
10-19 metzen: 104 Hauen
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Für das. Jahr 1794 gibt die Rechnitzer Ortschronik an, dass am 14. und 15. mai das blühen der Wein-
beeren einsetzte. die Weinlese fand am 29. September statt, Quantität und Qualität der ernte waren 
durchschnittlich.
bei den Weinkellern sah die Situation um 1800 folgendermaßen aus: es gab Keller der auswärtigen 
adeligen (Herrschaftskeller), Keller des rechnitzer adels (auch als Herrschaftskeller bezeichnet), Kel-
ler wohlhabender bauern und schließlich kleinere Keller der gewerbetreibenden. Wohl gab es auch in 
früheren Jahrhunderten schon Weinkeller, doch die zahlreichen, einer Streusiedlung gleichenden und so 
auch das landschaftsbild beherrschenden Kellerbauten entstanden erst allmählich, in den folgenden 
Jahrzehnten. ein weiteres dokument der Rechnitzer Ortschronik stammt aus dem Jahre 1816. dieses 
Jahr war sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht ein schlechtes Weinjahr. Auch die 
Jahre 1817 und 1818 brachten schlechte Weinernten. einen Hinweis darauf, dass die rechnitzer bevöl-
kerung durch die schlechte Weinernte auch in finanzielle Nöte kam, gibt die Tatsache, dass sie auf eine 
dringend notwendige neue Kirchenglocke verzichten musste. Hauptgrund für den ernteausfall im Jahr 
1818 war schwerer Hagelschlag.
im Jahre 1848 wurde ein freier bauernstand geschaffen, und robot, zehent und andere geldabgaben 
wurden aufgehoben. ein Vergleich zwischen dem grafen gustav batthyány und der gemeinde rechnitz, 
die Weingärten im Weingebirge betreffend, kam allerdings erst am 27. September 1864 zustande. Hier 
der Wortlaut des Vertrages, der in den Gemeindearchivalien Rechnitz im burgenländischen landesar-
chiv lagert: 

nachdem am 17. april 1858 zwischen den bevollmächtigten des grafen gustav batthyány und 
der deutschmarkter und der ungermarkter gemeinde getrennt ein Vergleich bezüglich der Hut-
weide geschlossen worden ist, kam es erst am 27. September 1864 zu einem eigenen Vergleich 
betreffend die Weingärten, der in sieben punkten schriftlich festgehalten wurde: 
1. Die betreffenden Besitzer haben jährlich für das Rechnitzer Weingebirge 14.536 ⅜ Pint Most 
als Bergrecht zu entrichten (1 Pint = 2,5 Liter). Für jede Pint ist laut heutiger Übereinkunft als 
jährliche Leistung zu entrichten ...10 8/10 kr. (Kreuzer). Hievon werden abgeschlagen der in dem 
patente vom 2. märz 1853 § 13 als einhebungskosten bestimmte 1/6 teil oder 1 8/10 kr., verbleiben 
also als wirkliche jährliche Gebühr 9 kr. ö. W. 
Als ewiger Ablösungsbetrag wurde für eine jede Pint der zwanzigfache Wert obiger 9 kr. angenom-
men, folglich wird für eine Pint als ewige Ablösung 1 fl. 80 kr. festgesetzt, welcher für die jährlich zu 
entrichtenden aber schon benannten 14.536 3/8 Pint sich auf den Betrag von 26.165 fl. 47 1/2 kr. ö. W. 
berechnet. 
2. dieser ablösungsbetrag wird vom 1. Jänner 1865 angefangen binnen 6 Jahren in zwölf 
nachträglich gleichen halbjährigen Raten samt vom 1. Jänner 1865 zu berechnenden 5% Interes-
sen in die herrschaftliche cassa abzuführen sein, und zwar dergestalt, dass die zahlungen immer 
mit 1. Juli und 31. Dezember jeden Jahres zu geschehen haben, jedoch ist es den betreffenden 
Besitzern unbenommen sowohl das ganze Capital als die halbjährigen Ratenzahlungen auch frü-
her zu entrichten. 
3. Die Gemeindevorstehung wird verpflichtet, von den betreffenden Schuldnern ihre Ablösungs-
beträge unentgeltlich einzukassieren und die oben bestimmten ratenzahlungen in die herrschaft-
liche cassa abzuführen, behufs welcher ihnen von der Herrschaft die berechnung über die durch 
jeden Weingartenbesitzer zu leistende Ablösungssumme zugestellt werden wird. 
4. Infolge dieser Ablösung versteht sich von selbst, dass die jährlichen Bergrechtsgiebigkeiten 
vom Jahre 1865 an auf ewige zeiten aufzuhören haben. 
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5. die gewesene grundherrschaft ist berechtigt diesen Vergleich auf das unbewegliche Vermö-
gen aller Weingartenbesitzer grundbücherlich einverleiben zu lassen. 
6. die unterfertigten repräsentanten des Herrn grafen gustav batthyány haben hinsichtlich die-
ses Vergleiches die Ratifikation ihrer Obrigkeit vorbehalten und endlich 
7. die gemeindevorstehung wird dafür zu sorgen haben, dass vor der individuellen berechnung 
obiger bergrechtsablösung alle Verkäufe, tausche oder was immer für Veränderungen der betref-
fenden Weingartenbesitzer bei dem herrschaftlichen cassier umschreiben und richtigzustellen 
haben werden, damit die anfällige berechnung genau und richtig zusammengestellt werden kann. 
urkunde dessen ist dieser Vergleich durch die parteien unterfertigt ausgestellt worden. So ge-
schehen in rechnitz am 27. September 1864

mit dem Wegfall der grundherrschaftlichen Schranken war nun auch einer gewissen Willkür bei den 
erbteilungen freie bahn gegeben. am meisten davon betroffen waren die Weingärten. allerdings kam 
andererseits durch diese Änderung fast jeder Rechnitzer Haushalt zu einem eigenen Weingarten. Die 
nächste erwähnung der Ortschronik gibt die Jahre 1868 und 1878 als gute Weinjahre an. Im Jahre 1880 
erfolgte in rechnitz eine Kommassierung, das ist eine allgemeine grundzusammenlegung, und diese 
lässt eine weitere Verfolgung der realteilung nicht mehr zu. der Jahrgang 1885 brachte trotz einiger 
unwetter eine gute Weinernte. die Qualität der Weintrauben war gut. aber schon zwei Jahre später 
hatten die rechnitzer Weinbauern keinen grund zur Freude, da die Hälfte der voraussichtlichen ernte 
durch ein unwetter mit starkem Hagel zerstört wurde. die Jahre 1890 und 1900 werden wieder als 
ausgezeichnete Weinjahre erwähnt. 
Die Weingartenfläche ging aber kontinuierlich zurück, und zwar zum ersten Mal, als die herrschaftli-
chen Weingärten aufparzelliert oder aufgelassen wurden. diese Weingärten befanden sich in den rie-
den rosengarten, Krautgarten, rindler und gatscher. bevor es aber zum völligen niedergang des 
rechnitzer Weinbaues kam, möchte ich noch aus dem 1891 gedruckten büchlein des lokalhistorikers 
anton Wittinger zitieren: 

die bewohner von rechnitz sind ihrer beschäftigung nach meistens Weingärtner, ackerbauer, 
gewerbetreibende und Handelsleute. ihre Haupterwerbsquelle bildet der Weinbau, den die be-
wohnerschaft mit besonderer Sorgfalt und großem Fleiße betreibt. die Weine werden sehr rein-
lich und aufmerksam behandelt, wenn auch die neueren Weinbehandlungsmethoden hier noch 
keinen eingang gefunden haben. der hier erzeugte Wein liefert tischwein von mittlerer Qualität 
und ist sehr haltbar.

an einer anderen Stelle heißt es: „im Schlosskeller war für 40 000 eimer raum und konnte man mit 
einem Sechsspänner fahren. Wein- und obsthandel blühten“.
eine im Jahr 1897 in budapest erschienene Statistik über die bodennutzung vom Jahre 1895 weist für 
Rechnitz nur noch eine Weingartenfläche von 69 ha auf – im Vergleich zu 358 ha im Jahre 1744. 
einer meldung der Oberwarther Sonntags-Zeitung vom 9. august 1903 ist unter dem titel Weingarten-
stand im Rechnitzer Gebirge zu entnehmen, dass 

in manchen Weingärten sehr viele, in manchen wieder äußerst wenig trauben sind; letzteres ist 
meistens bei burgunder und Furmintsorte der Fall, während rieslingstöcke reichlich behangen 
sind. besorgniserregend ist, dass sporadisch das oidium tukkeri auftritt. Von der peronospora 
sind wohl noch keine anzeichen vorhanden, doch wird auch hierin achtsamkeit empfohlen.

die reblaus wurde schon in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts von amerika über Frankreich 
nach Österreich eingeschleppt und verbreitete sich mit großer Schnelligkeit. in rechnitz wurden auch 
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die restlichen 69 ha Weingartenflächen in den nächsten Jahren von der Reblaus vernichtet. Die ehema-
ligen Weingärten fanden nun, wo der boden nicht zu steinig war, als äcker weiter Verwendung. die 
schlechteren lagen wurden als Wiesen genutzt. die rettung der Kulturen war nur durch schrittweise 
rodung und neuanlage der Weingärten zu erreichen. nach dem ersten Weltkrieg gingen dann die 
Rechnitzer daran, die Weingärten neu anzupflanzen. Man wählte amerikanische ‚reblausfeste’ Unter-
lagsreben als träger und pfropfte ihnen die heimischen edelreiser auf. Hier waren die rechnitzer schon 
damals sehr fortschrittlich, denn in vielen anderen Weinbauorten wurden nur Selbstträger angepflanzt. 
Während in früheren Jahrhunderten der rotwein dominierte, wurde nun zu 80 prozent Weißwein 
(hauptsächlich die Sorte Welschriesling) ausgesetzt. im Jahre 1926 betrug die gesamte Weinernte von 
rechnitz 254 hl Wein. obwohl dies nur etwa 10 prozent einer heutigen durchschnittsernte ausmacht, 
zeigt es doch, dass ein neubeginn auf dem Weinsektor im gange war. Fest steht, dass die zeit der ers-
ten republik für den Weinbau einen gewissen aufschwung brachte, der sich auch durch den bau vieler 
neuer Weinkeller draußen, in den Weingärten dokumentierte. zwei gemeinderatsprotokolle aus dieser 
zeit weisen darauf hin, wie wichtig damals der Weinbau für das gemeinwohl war. in der gemeinderats-
sitzung vom 13. august 1932 wurde – um den Weinbau entsprechend zu fördern und zu schützen – der 
beschluss gefasst, dass die Frühlese am 20. September zu erfolgen habe. die Spätlese wurde für okto-
ber bestimmt, wobei das genaue Datum noch verlautbart werden sollte. Das Lesen an jedem anderen 
tag wurde unter Strafandrohung (geldstrafen von 20-100 Schilling) gestellt. auch die überhandneh-
menden diebstähle in den Weingärten wurden unter Strafandrohung gestellt. durch eine Verstärkung 
der Weingartenhüter wollte man diese dinge in den griff bekommen. ein zusatzantrag sah vor, dass die 
berghüter den Weingartenrayonen zugeteilt und ihnen die gegenseitige Verständigung durch pfeifen 
verboten werden sollte. eine Weinsteuerkommission hatte damals die aufgabe, Kostproben in den bu-
schenschenken zu nehmen, da man oftmals Weine antraf, die in keiner Weise geeignet waren, den ruf 
des rechnitzer Weines zu fördern. diese proben mussten dann noch an die bezirkshauptmannschaft 
oberwart weitergeleitet werden. die Kostproben wurden im gemeindeamt aufzubewahren und einige 
tage nach buschenschankbeginn musste die Weinsteuerkommission die Weine nochmals mit den gezo-
genen Kostproben vergleichen. Sollte eine wesentliche änderung festgestellt werden, musste der bu-
schenschenker den Weinausschank unverzüglich einstellen.
in den Jahren 1939 bis 1946 gab es im Weingebirge einschneidende Veränderungen. neben der neuan-
lage von etwa 30 bis 40 ha Weingärten wurden viele der bestehenden Weinkeller aufgestockt und mit 
kleinen zimmern und aufenthaltsräumen versehen, sodass erstmals der eindruck von Wohnhäusern 
entstand. im Jahre 1935 wurde von den rechnitzer Winzern ein Weinlesefest veranstaltet. der Weinbau, 
welcher nach dem ersten Weltkrieg einen gewissen aufschwung erlebt hatte, der sich auch durch den 
bau vieler Weinkeller manifestierte, stagnierte nach dem zweiten Weltkrieg einige Jahre und führte nur 
ein Schattendasein. die russischen besatzungssoldaten kamen auch nach rechnitz, sie spürten die 
Weinvorräte fast ausnahmslos auf und führten sie teilweise samt den Fässern fort. Während dieser pha-
se der Stagnation sprach man in Fachkreisen bereits von einer sterbenden Weinbaugemeinde, ja es 
wurde bei einem Fachvortrag seitens der landwirtschaftskammer der Vorschlag gemacht, sämtliche 
Weingärten zu roden und es statt dessen mit Schafzucht zu versuchen.
Während in anderen Weinbauorten, vor allem um den neusiedler See tausende Hektar Weinreben auf den 
besten Feldern neu ausgesetzt wurden, kam es zur gleichen Zeit in Rechnitz kaum zu Neuanpflanzungen.
Früher kamen Wirte und Weinhändler in den ort und kauften den Wein im gebinde. anfang der sech-
ziger Jahre setzte als Folge der einsetzenden motorisierung eine neue Form der Vermarktung ein. der 
Wein wurde von produzenten oder Händlern in Flaschen gefüllt und dem Wirt zugestellt. leider erfas-
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sten in rechnitz die Winzer nicht zeitgerecht die Situation, sodass es zu einem gewissen niedergang 
kam. die Weinhändler und großkellereien begannen nun anstelle des Weines die trauben zu kaufen. 
dadurch war die möglichkeit gegeben, große mengen gleicher Qualität zu erzeugen. Sie beherrschten 
somit den markt und diktierten den preis.
1946, 1956 und 1971 gab es im ort Weinlesefeste, wobei das letztere vom Verschönerungsverein anläs-
slich der fünfzigjährigen Zugehörigkeit des Burgenlandes zu Österreich besonders aufwendig gestaltet 
wurde. 1972 gründete Josef mandl einen Weinbauverein und führte so eine entscheidende besserung 
der lage auf dem Weinmarkt herbei. um das Wissen der Weinbauern zu bereichern sowie die Qualität 
des Weines zu verbessern und an das übrige burgenländische niveau anzugleichen, werden seit damals 
jeden Winter Schulungen und Fachvorträge abgehalten. Ab 1975 wurde jedes Jahr um den 15. august 
eine dreitägige Weinkost abgehalten, die sich zunächst steigender beliebtheit erfreute und vor allem 
auswärtige gäste anzog. Verschiedene Weinmessen wurden mit rechnitzer Weinen beschickt und 
rechnitzer Winzer nahmen mit immer größerem erfolg an der Burgenländischen Weinprämierung, 
aber auch an nationalen und internationalen prämierungen teil. das Jahr 1977 brachte einen richtigen 
medaillensegen. es gab 20 gold-, 21 Silber- und 10 bronzemedaillen bei der Burgenländischen Wein-
prämierung. damit drang der Weinort rechnitz in das burgenländische Spitzenfeld vor. obmann Josef 
Mandl war bis Anfang der Neunzigerjahre auch in der Kostkommission bei der Burgenländischen 
Weinprämierung vertreten.
In den siebziger Jahren hatte Rechnitz eine Rebfläche von mehr als 100 ha und war somit der größte 
Weinort des südlichen burgenlandes. Jetzt wurde er von deutschschützen-eisenberg auf den zweiten 
Platz verwiesen. In diesen Jahrzehnten wurden zahlreiche sortenreine Neuanpflanzungen vorgenom-
men, viele Keller wurden neu gebaut, alte zu buschenschenken um- oder ausgebaut. das Wegenetz im 
Weingebirge wurde ebenfalls ausgebaut und verbessert, sodass die Keller und buschenschenken mit 
allen Fahrzeugen jederzeit erreichbar sind. Ebenfalls ist die Versorgung mit Wasserleitungen und mit 
elektrischem Strom gegeben. ab der zweiten Hälfte der siebziger Jahre führte der Weinbauverein auch 
exkursions- und lehrfahrten in in- und ausländische Weingebiete durch. zu martini 1976 veranstaltete 
der Weinbauverein Rechnitz seine erste Weintaufe, die gleichzeitig die erste Weintaufe im Südburgen-
land war. diese tradition wird bis heute aufrechterhalten. am 1. oktober 1978 gab es wieder ein großes 
Weinlesefest, das der Weinbauverein unter das motto „Weinbau einst und heute“ stellte. ab ende der 
siebziger Jahre erlangten die buschenschenken als Vermarktungsform des Weines eine immer größere 
bedeutung. die anbote auf den getränke- und Speisekarten werden immer umfangreicher. Heute ist es 
nach erwerb einer entsprechenden Konzession und einhaltung zahlreicher bautechnischer und hygie-
nischer Vorschriften möglich, den gästen warme Speisen zu servieren. auch sogenannte bio-produkte 
werden schon vereinzelt angeboten. zu beginn der achtziger Jahre begann obmann mandl mit der 
ernte von prädikatsweinen aus den Sorten bouvier und Welschriesling.
im Sommer 1985 brach dann der Weinskandal über osterreich herein, der für die Weinwirtschaft, und 
vor allem für den Weinexport zunächst verheerende Folgen zeitigte. Für den Weinort rechnitz waren 
die auswirkungen insofern nicht negativ, als weder Winzer darin involviert waren, noch der Weinabsatz 
zurückging. Folgen ergaben sich aber dadurch, dass nun einige kleinere betriebe ihre Weine nicht mehr 
in Bouteillen abfüllten, um dem finanziellen, aber auch verwaltungstechnischen Mehraufwand (Ban-
derole, prüfnummer) zu entgehen. auch die zahl der rodungen stieg in dieser zeit stark an. im abstand 
von mehr als einem Jahrzehnt betrachtet, kann man aber von ganz Österreich sagen, dass der Wein- 
skandal ein heilsamer Schock gewesen ist, der zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und auch image-
verbesserung des österreichischen Weines geführt hat.
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in den Jahren 1989 und 1993 gab es nach längerer zeit wieder Weinlesefeste in rechnitz. der Weinbau-
betrieb Johann Herist stellte 1986 mit seinem Welschriesling den burgenländischen landessieger; au-
ßerdem errang er schon Medaillen in Ljubljana und Krems.
Familie Mandl, größter Winzer des Ortes, errang ebenfalls Goldmedaillen in Ljubljana und Krems und 
unzählige gold-, Silber- und bronzemedaillen in eisenstadt. 
reinhard Koch, nebenerwerbswinzer, erzielte mit seinem Welschriesling 1997, bei der Salonverkos-
tung in Korneuburg, den titel „bundes- bzw. Salonsieger 1998/1999“.
Bei der Weinpräsentation in Eisenstadt kassieren Rechnitzer Winzer im Durchschnitt jährlich ungefähr 
20 medaillen. 
1998 haben sich acht topwinzer des ortes zu einer Vermarktungsgemeinschaft zusammengeschlossen, 
um die Weinsorte Welschriesling optimal zu bewerben. das produkt, welches unter der bezeichnung 
Naturparkwein Geschriebenstein auf den markt kommt, wird sodann auf messen und in der gastrono-
mie angeboten und entsprechend beworben. Seit beginn der neunziger Jahre veranstaltet der Weinbau-
verein an einem Wochenende in der ersten augusthälfte im mittleren bergweg ein Kellergassenfest mit 
tanzmusik und Weinkost. anlässlich der landesausstellung Die Ritter auf burg güssing wurde ein 
Ritterwein kreiert, woran sich auch rechnitzer Weinbauern beteiligten. 1995 wurde das südburgenlän-
dische Weinbaugebiet unter dem markennamen Die Weinidylle zu einer interessensgemeinschaft zu-
sammengeschlossen. im rahmen der Weinidylle wurde in moschendorf eine Vinothek errichtet, wo 
unter strengen Qualitätsauflagen und unter dem Markennamen Die Besten der Weinidylle auch rechnit-
zer Betriebe jährlich vertreten sind. Erwähnenswert ist auch die Teilnahme der Rechnitzer Spitzenwin-
zer an der Burgenländischen Weinwoche in eisenstadt (Fest der 1000 Weine), der Vinova in Wien, bei 
der Weinpräsentation in Klagenfurt und dornbirn, an den Martinitagen in pinkafeld. auch im rahmen 
der Oberwarter Inform hat der Weinbauverein Rechnitz schon öfter den Weinbau in der Koje der Land-
wirtschaftskammer repräsentiert.
anfang mai 1994 wurde im gebäude der ehemaligen reichermühle die ortsvinothek in anwesenheit 
zahlreicher politischer prominenz vom landeshauptmann eröffnet. immer mehr rechnitzer Winzer 
beginnen nun auch mit der erzeugung von prädikatweinen.
im Juli 1996 wurde Helga mandl, enkelin des Weinbauvereinsgründers Ökonomierat Josef mandl, zur 
Burgenländischen Weinkönigin gewählt und anlässlich der Burgenländischen Weinwoche als Helga ii. 
gekrönt. am 21. august 1997 wurde Helga mandl in eisenstadt zur Österreichischen Weinkönigin ge-
krönt. damit war rechnitz auf nationaler und internationaler bühne mit Helga ii. zwei Jahre hindurch 
in Spitzenpositionen präsent.
Seit September 1982 scheint der Weinbauort rechnitz mit dem größten „gespritzten“ (1 100 l) im  
Guinness-Buch der Rekorde auf. die gemeinde rechnitz und der Weinbauverein nehmen am eu-ziel 
mit dem Projekt Weinidylle teil, das ein Weinidylle College und eine Marketing-Offensive beinhaltet. 
Dieses Projekt umfasst Schulung und Weiterbildung der Weinbauern mit dem Ziel, dass durch mehr 
Fachwissen (z. b. ausbildung zum Weinbau- und Kellerwirtschaftsmeister) auch die Qualität gesteigert 
wird. in diesem Jahr (1999) haben sechs rechnitzer das College Weinidylle Südburgenland absolviert 
und die Facharbeiterpüfung für Weinbau und Kellerwirtschaft abgelegt, ein Jahr davor hatten schon drei 
rechnitzer das college besucht und ebenfalls diese prüfung abgelegt. 
1998 wurde im Weingebirge ein ca. 4 km langer Weinlehrpfad eröffnet. die routenführung erfolgt in 
Form einer achterschleife, wobei die routen auch unabhängig voneinander begangen werden können. 
Seine Hauptthemen sind: der Jahresablauf des Winzers, die erklärung von begriffen aus dem Weinbau, 
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die Sortenbeschreibung usw. an einer Stelle des lehrpfades werden mit der zeit auch geräte, Werkzeu-
ge und eine Weinpresse ausgestellt und durch texttafeln ergänzt werden. 
abschließend noch weitere statistische angaben aus dem Jahr 1976:

tabelle 1: das Weinbaugebiet in rechnitz besteht aus zwei teilen:
a) dem kleineren westlichen Weingebirge 
 Offene Weinbauflur:   61 ha 40 ar 49 m2

 Tatsächliche Weinbaufläche:    5 ha 25 ar 39 m2

 riednamen: blaues bergerl, point, oberfeld, Sauberg, nussgrabenbereich
b) dem östlichen Weingebirge:
 Offene Weinbauflur:   281 ha 55 ar 58 m2

 Tatsächliche Weinbaufläche:  111 ha 33 ar 57 m2

 riednamen: Königsberg, rosengarten, pufferl, Krautgarten, Wohlauf, gyeri, rindler, prantner, 
 Horitzer, Honigpill, gatscher, Schiller, gmerk, Fuchsschweif, diebsteig, tiefer Weg, berngraben,
 trantscherl, rechnitz, loiblsteig u. a    
 insgesamt also   116 ha 58 ar 96 m2 im Jahre 1976

insgesamt gibt es derzeit 35 riednamen, davon im westlichen teil 5, im östlichen 30.
im westlichen gebiet liegt die anbaugrenze bei 450 m Seehöhe, im östlichen bis zu 480 m. 

Tabelle 2: Die Weingartenfläche zwischen 1740 und 1998:
Jahr  Fläche   Prozent an der Hotterfläche ( 4 376 ha)
1740 358,0 ha 8,2%
1895 69,0 ha 1,6%
1949 99,5 ha 2,3%
1959 118,8 ha 2,7%
1976 116,4 ha 2,65%
1981 108,1 ha 2,5%
1998 61,22 ha 1,04% 

Im vergangenen Jahrhundert lag also der Prozentanteil der Weingärten an der Gesamtfläche um die 
zwei Prozent, im Jahre 1980 waren Acker- und Wiesenflächen mit 44,2 Prozent beteiligt, der Waldanteil 
betrug 45,6 Prozent, Gärten 2,2 Prozent, verbaute Flächen und Ödflächen 4,5 Prozent. 
Zur Zeit (1998) hat Rechnitz eine Weinbaufläche von 61 ha 22 ar. Davon entfallen ungefähr 80 Prozent 
auf Weißweinsorten und von diesen 80 prozent sind wieder 80 prozent der Sorte Welschriesling zure-
chenbar, die auf rechnitzer boden sehr gut gedeiht. der rest der Weißweinsorten verteilt sich auf den 
grünen Veltliner, müller-thurgau, neuburger, während nur geringe anteile der Sorten Weißburgunder 
und muskat-ottonell gezogen werden.
beim rotwein ist der blaufränkische zur Hauptsorte geworden, daneben werden auch noch der blaue 
Burgunder und die Blaue Zweigelt-Rebe sowie der Blaue Portugieser angepflanzt. 
Vorherrschend sind die Klein- und Kleinstbetriebe, welche als nebenerwerb geführt werden. bei diesen 
nebenerwerbsweinbauern sind alle berufsgruppen vertreten, die den Wein fast ausschließlich selbst 
vermarkten – dies in Form von buschenschenken, Verkauf von bouteillen und einliter- und zweiliter-
flaschen.
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Weinbauern, die über eine größere Weingartenfläche verfügen, verkaufen einen Teil der Trauben an die 
Winzergenossenschaft. laut Statistik 1998 der gemeinde rechnitz gibt es im ort 275 rechnitzer Win-
zer und 5 auswärtige.
der größte Winzer bearbeitet ca. 5 ha, der kleinste 10 ar, manche noch weniger. bekanntlich sind in 
Weingärten Stock-, mittel- und Hochkulturen verbreitet, in rechnitz herrscht derzeit fast ausnahmslos 
die mittelkultur vor.
im Jahre 1969 gab es in rechnitz noch 554 Winzer, die Weinernte betrug damals 354 784 l.
Für 1998 wurde mir von der gemeinde die Weinernte mit 203 137 l angegeben.
mit diesem beitrag wurden die Spuren des Weinbaues in rechnitz von der bronzezeit über eine vorläu-
fige Blüte im 18. Jahrhundert bis herauf zur Jahrtausendwende verfolgt. Es muss zugegeben werden, 
dass es sich hier um einen Weinort mit langer tradition handelt, in welchem Jahrhunderte lang mit 
Hingabe und einsatz guter Wein gezüchtet wurde.
die aktuelle aufwärtsbewegung nach den rückschlägen zu anfang des 20. Jahrhunderts und mit der 
momentan erreichten hohen Qualität des Rechnitzers lässt weiterhin eine erfreuliche entwicklung er-
hoffen.
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die entWicklung des burgenländischen 
Weinbaues von 1945 bis zur gegenWart
Stefan Szmolyan

die unmittelbare zeit nach dem Kriegsende 1945 war auf die Selbstversorgung und Versorgung der 
bevölkerung mit grundnahrungsmitteln und die behebung der Kriegsschäden ausgerichtet. nur all-
mählich kamen die Männer, die zum Wehrdienst verpflichtet waren, nach Ende der Kampfhandlungen 
oder aus der gefangenschaft in die Heimat zurück.
Die damalige Weinbaufläche war von 1945 bis zum Jahr 1950 in Österreich mit 32 000 ha ziemlich 
stabil, wovon auf das burgenland 7 000 bis 8 000 ha entfielen. Die Weingärten waren zum Großteil 
Stockkulturen mit einem geringeren anteil an engen drahtrahmenkulturen. diese Weingärten wurden 
traditionell bewirtschaftet. Wein war damals ein gefragter teurer artikel und ein sehr begehrtes tausch- 
objekt für Waren aller Art. Durch die guten Absatzmöglichkeiten war der Anreiz zur Ertragssteigerung 
und Flächenerweiterung gegeben.
gegen ende der 40er, anfang der 50er Jahre trat in Österreich und auch im burgenland ein Wandel ein. 
der damalige Wandel ging von lenz moser, einem Weingutsbesitzer in rohrendorf bei Krems aus. 
Seine risikobereitschaft, ideen und deren praktische umsetzung brachten unruhe und aufbruch in die 
Weinbauernschaft. die von ihm propagierte erziehungsart des rebstockes und der Weingartenanlagen 
mit dem namen ‚Hochkultur’ bzw. ‚Weitraumkultur’ fand in der praxis (oft nur moserkultur genannt) 
großes interesse und viele nachahmer. 1950 erschien das buch Weinbau einmal anders von lenz mo-
ser. Dieses Buch erreichte in kurzer Zeit vier Auflagen und wurde in mehrere Sprachen, so auch ins 
Französische, russische, Kroatische, ungarische und tschechische übersetzt. das buch und die darin 
enthaltenen anregungen, anweisungen und ergebnisse aus seinem betrieb wurden zur ‚bibel’ der fort-
schrittlichen Weinbauern. der rohrendorfer betrieb von lenz moser wurde zu einer pilgerstätte der 
Weinbauern. anhänger der Hochkultur schlossen sich zum gegenseitigen meinungs- und erfahrung-
saustausch zu ‚Hochkulturringen’ zusammen. befürworter dieser fortschrittlichen idee und methode 
und die anhänger des traditionellen Weinbaues, die die Hochkultur wegen vermeintlich erhöhter Frost-
gefährdung und schlechterer Qualität ablehnten, standen sich mit meinung und gegenmeinung gegen-
über. 
1956, nach starken Winterfrostschäden mit einem durchschnittsertrag in Österreich von nur 12 hl pro 
ha war zu beobachten, dass die Hochkulturen nicht mehr geschädigt waren als die Stockkulturen und 
engen drahtrahmenstöcke. das war allgemein ‚grünes licht’ für die anlage neuer Weingärten als 
Hochkulturen.
dazu kam auch, dass die mechanisierung der landwirtschaft eingesetzt hatte und der traktor die zug-
tiere (ochsen und pferde) ablöste. bei der Hochkultur konnte der gleiche traktor wegen der reihen-
weite von 2,8 bis 3,5 m als universelles und leistungsfähiges gerät für transport, bodenbearbeitung 
und Pflanzenschutz eingesetzt werden. Die dafür notwendigen Zusatzgeräte wurden von der Industrie 
(oft auch von dorfschmieden) entwickelt und zum Kauf angeboten.
Ab Mitte der 50er Jahre, besonders aber in den 60er Jahren kam es verstärkt zur Auspflanzung neuer 
Weingärten als Hochkulturen. auch alte anlagen wurden durch rodung von einer bzw. zwei reihen 
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und änderung der unterstützung auf Hochkulturen umgestellt. der einsatz arbeitssparender maschi-
nen und der sich daraus ergebende rationalisierungseffekt ermöglichte die bewirtschaftung größerer 
Flächen. durch die mechanisierung und rationalisierungswelle wurde – trotz abwanderung und Frei-
setzung vieler arbeitskräfte der landwirtschaft in andere Sparten der prosperierenden Wirtschaft – die 
Weingartenfläche rasch weiter vergrößert.
Hinsichtlich der bevorzugten Rebsorten gab es regelrecht Auspflanzungswellen, so für Müller 
thurgau, muskat ottonel, grüner Veltliner, Weißer burgunder, Welschriesling, blaufränkisch und 
Zweigeltrebe. Die Ablehnung der Pflanzung von Rotweinsorten in den 50er und Anfang der  
60er Jahre hat sich später als Fehler erwiesen. ab dem Jahr 1980 wurden viele Weingärten mit den 
Sorten chardonnay, Sauvignon und den rotweinsorten zweigelt, blaufränkisch, cabernet Sauvi-
gnon und Merlot ausgepflanzt.
zur auslastung der angeschafften maschinen und des arbeitskräftepotentials sowie auf grund der gu-
ten absatzlage wurde der Weinbau auch für viele bisher rein landwirtschaftliche betriebe und gebiete 
interessant. auch landwirtschaftliche großbetriebe (gutsbetriebe) begannen Weinbau zu betreiben. die 
rege Nachfrage nach Pflanzmaterial war zeitweilig ein beschränkender Faktor. Für diese Neuanlagen 
wurden die maschinell leicht zu bearbeitenden ebenen Flächen bevorzugt.
obwohl die anlagekosten bei der Hochkultur wesentlich geringer waren und sind als bei den traditio-
nellen erziehungsmethoden, betrugen sie doch zwischen atS 180 000.– bis atS 250 000.– je ha. Die 
rege bautätigkeit von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden war – zusammen mit den anschaffungskosten 
der maschinen – ursache für Kreditaufnahmen und Verschuldung der betriebe.
die rationalisierung des Weinbaues, damit sind alle maßnahmen zur erhöhung, Verbesserung, Verbil-
ligung und Sicherung der produktion und des absatzes (Sortenwahl, düngung, Senkung der anlage- 
und Bearbeitungskosten, Pflanzenschutz, Kellerwirtschaft) zu verstehen, aber auch die flächenmäßige 
erweiterung erbrachten immer größere ernten, die zeitweilig in Überproduktion und zum Stagnieren 
und Verfall der trauben- und Weinpreise führten. auch Weinimporte wirkten in die gleiche richtung. 
die zeit der temporären Weinüberschüsse war gekommen.
ich darf die damalige entwicklung mit einigen zahlen untermauern: 

Die Weinbaufläche des Burgenlandes und Österreichs betrug in ha (gerundet)

Jahr     burgenland     Österreich 
1946 7.847 32.000
1950 8.500 32.500
1955 9.500 35.800
1960 10.000 40.000
1965 14.000 45.000
1970 15.000 47.000
1975 17.000 49.000
1980 20.000 59.000
1985 21.000 56.000
1990 19.500 58.000
1995 16.000 56.000

Wie aus diesen Zahlen zu ersehen ist, hat sich die burgenländische Weinbaufläche von 1960 bis 1970 
um die Hälfte vergrößert. in der zeit von 1960 bis 1980 hat sich die Fläche verdoppelt.
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1982 wurde die größte österreichische Weinernte mit fast 6 mio. hl eingebracht, wovon auf das burgenland 
fast 2 mio. hl kamen. die Vermarktung und der Weinabsatz hielten mit der Steigerung der erträge nicht 
Schritt. Vor allem nach mengenmäßig großen ernten kam es zu absatzschwierigkeiten und preisverfall.
Die für das Jahr 1950 aufgezeigte Weinbaufläche von 8 500 ha im burgenland verteilte sich auf rund 
21 000 Weinbau treibende betriebe. Für das Jahr 1980 wurden von der Statistik 16 800 betriebe ausge-
wiesen. Für 1995 wurde die anzahl der Weinbaubetriebe mit 12 500 beziffert, wobei in all diesen zah-
len auch betriebe enthalten waren, die Weinbau als nebenerwerb betrieben. derzeit betreiben etwa 
3 200 hauptberufliche Landwirte Weinbau als wesentlichen Betriebszweig oder wirtschaften als reine 
Weinbaubetriebe. Die nebenberuflichen Weinbautreibenden sind mehr als doppelt so viele. Ihre Anzahl 
beträgt ca. 9 200. die betriebsanzahl nimmt durch betriebsstilllegungen laufend ab.
da die trauben- und Weinpreise – entgegen den betriebsmitteln, den lebenshaltungskosten, Sozialbei-
trägen, abgaben und Steuern – nicht stiegen und für bessere Qualitäten beim traubenverkauf und Fass- 
weinverkauf kaum ein besserer erlös zu bekommen war, setzte in den 60er und 70er Jahren eine Flucht, 
man kann auch sagen: ein zwang in die mengenproduktion ein.
Die burgenländischen Winzergenossenschaften, deren Gründung meist in die 50er und 60er Jahre fiel, 
sorgten wohl für die Übernahme der steigenden ernten der mitglieder. Von ausnahmen abgesehen, 
konnte aber keine wesentliche besserstellung bei den preisen und der absatzlage erreicht werden. Von 
den im burgenland produzierten trauben wurden von den Winzergenossenschaften höchstens 20% 
übernommen. das größte problem ergab sich dadurch und besteht auch noch heute darin, dass viele 
‚traubenbauern’ weder im eigenen betrieb noch als mitglieder in gemeinschaftsanlagen für die Ver-
wertung ihrer trauben vorgesorgt hatten.

kellerWirtschaft

die änderungen in der produktionstechnik im Weinbau, die steigenden ernten und die gegebenen 
möglichkeiten bedingten auch in der traubenverarbeitung und Weinproduktion änderungen. Kel-
lerräume mussten erweitert oder neu gebaut werden. Verarbeitungskapazität und lagerraum sowie 
Vermarktungseinrichtungen mussten gebaut und angeschafft und an die erntemengen angepasst 
werden. dies war natürlich auch eine Kapitalfrage und führte zu einer weiteren Verschuldung der 
betriebe.
als wesentliche änderungen, die sich auch qualitativ auswirkten, seien nur der ersatz von metall- und 
Holzgeräten und geschirr durch plastik, polyester und rostfreiem Stahl angeführt. in den meisten be-
trieben wurden die Korkpressen (baumpressen, Spindelpressen, hydraulische pressen) durch die neu 
entwickelten arbeitssparenden Horizontalpressen ersetzt.

absatz und vermarktung

• ca. 60% der im burgenland gewachsenen trauben wurden und werden in den produzentenkellern 
verarbeitet und als Wein eingelagert.

• bis 20 % übernahmen die Winzergenossenschaften.
• bis 20% der trauben wurden während der lese zum tagespreis an den Handel verkauft.
• Jahrgangsweise und örtlich gibt es dabei große unterschiede und Schwankungen.
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die Weine

¾-⅔ der Gesamtproduktion entfallen auf Weißweinsorten. ¼-⅓ auf den Anbau von Rotweinsorten. Die 
Gesamternte im Burgenland beträgt im langjährigen Schnitt etwa 1 200 000 hl Wein, wobei sich jahr-
gangsweise Schwankungen zwischen 600 000 und 1 700 000 hl ergaben. 85% der gesamtweinmenge 
entfallen in den einzelnen Jahren auf Weine der frisch-fruchtig trockenen art und auf eine reiche, im 
Weingesetz angeführte Sortenpalette. bis zu 15% (die produktionsmöglichkeiten sind nicht ausge-
schöpft) machen die prädikatsweine – Weine besonderer reife und leseart (Spätlese, auslese, beeren-
auslese, ausbruch, trockenbeerenauslese und eiswein) – aus. in sehr guten Jahren (1963, 1967, 1969, 
1971, 1973, 1976, 1979, 1981, 1983, 1986, 1996, 1998) sind es auch in hohen prädikatsstufen relativ 
große mengen.
Von dem Wein, der bei den produzenten eingelagert wurde, wird etwa die Hälfte als Fassware an den 
Weinhandel verkauft. die andere Hälfte wird von den produzenten selbst in Flaschen gefüllt und direkt 
vermarktet. diese selbstvermarktenden betriebe sind meist mit den Schildern „Flaschenweinverkauf“ 
gekennzeichnet. eine besondere art der Selbstvermarktung ist der Weinabsatz in Form des buschen-
schankes. die Selbstvermarkter verkaufen ihre Weine ab Hof und liefern sie hauptsächlich an letztver-
braucher und gastwirte. die Winzergenossenschaften und der Weinhandel verkaufen Flaschenweine 
hauptsächlich an Wiederverkäufer (lebensmittelgroßhandel, detailverkauf sowie gastronomie). Von 
einem anderen teil der betriebe wurde versucht, durch Spezialisierung auf die produktion von prädi-
katswein oder rotwein die gestiegenen betriebskosten abzudecken.
die traube ist ein leicht verderbliches gut. Wer sich nach der durchgeführten lese damit auf die Straße 
stellt und auf den abnehmer wartet, muss den preis, der geboten wird, und sei er noch so schlecht, ak-
zeptieren. beim Fassweinverkauf war und ist die Situation nicht viel besser. auch hier regeln angebot 
und nachfrage den preis. War die ernte groß, sanken die preise. nach kleinen ernten waren die preise 
besser, aber die betriebseinnahmen hielten sich wegen der fehlenden mengen in grenzen. insgesamt 
hielt der Verbrauch mit der produktion, besonders nach ertragreichen Jahren, nicht Schritt. es kam zu 
temporären Überschüssen, preisverfall und zeitweilig zu (politischen) demonstrationen.
die absatzseite war immer schon eine Schwachstelle der heimischen Weinwirtschaft. die möglichkei-
ten des Weinhandels, billig einzukaufen, müssen als legitim bezeichnet werden. da die Qualitätsunter-
schiede bei den preisen zu wenig berücksichtigt wurden, wurde die massenproduktion stimuliert. aus 
der Situation des Jahres 1985 (Weinskandal) gab es beim Weinabsatz große einbrüche und auch der 
Weinexport, der anfang bis mitte der 80er Jahre bis zu 500 000 hl betragen hat, kam völlig zum erlie-
gen. durch die kleinen ernten 1985, 1986 und 1987 kam es zu einem aufschwung und neubeginn. aus 
der Katastrophe wurde eine chance, die von innovativen betriebsführern auch genützt wurde. auch 
eine neue junge Betriebsführergeneration war herangewachsen. Diese jungen Betriebsführer hatten 
eine bessere ausbildung als die Väter- und großvätergeneration. Sie waren und sind absolventen der 
Weinbauschulen oder der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Klosterneuburg. auch die maß-
nahmen der Österreichischen Weinmarketinggesellschaft in zusammenarbeit mit diesen betriebsfüh-
rern begannen sich positiv auszuwirken. das neue motto war „Klasse statt masse“.
mit der großen ernte 1988 traten die alten Schwierigkeiten wieder zutage. nach 1985 und in den 90er 
Jahren trat bei den Winzergenossenschaften eine Stagnation ein, und die lieferung an die Winzergenos-
senschaften nahm ab. auch der Fassweinverkauf wurde durch Fehlen entsprechender Handelsbetriebe 
schwieriger. die Flaschenfüllung in den bäuerlichen betrieben nahm zu. die 2-liter-Flasche wurde 
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zum teil durch die 1-liter-Flasche und 0,75-liter-Flasche zurückgedrängt. nach schwachen ernten 
und bei billigwein kam es zum verstärkten angebot aus dem ausland. die rückeroberung des verlore-
nen absatzes erwies und erweist sich als schwierig. an dieser Situation leidet die Weinwirtschaft des 
burgenlandes und Österreichs noch heute. 
in dieser Situation versuchte die gesetzgebung, auf die entwicklung des Weinbaues, auf die Weinmen-
ge und Weinqualität sowie auf die Weinvermarktung Einfluss zu nehmen. Solche Maßnahmen waren: 

1961 die Weingesetz-neuveröffentlichung (novellen 1964, 1971, 1972),
1964 das Weinbauregelungsgesetz und in der Folge das Weinbaugesetz der länder mit mehreren  
  novellierungen,
1968 die einführung der 10%-igen alkoholsteuer,
1969 die gründung des Österreichischen Weinwirtschaftsfonds,
1971 die abschaffung der Weinsteuer und einführung der mehrwertsteuer – bei landwirtschaftlichen 
  produkten betrug diese 10%, bei Wein 20% –,
1973 die Liststudie (der prognostizierte zukünftige Weinverbrauch und die Weinbauflächen),
1980 die Weinbaugesetznovelle mit Flächenstabilisierung-ländervertrag zwischen nÖ und burgen 
  land mit gegenseitigen Kontrollmöglichkeiten,
1985 das neues Weingesetz (laut landwirtschaftsminister dipl.-ing. Haiden „das strengste Weinge 
  setz der Welt“) mit laufenden Novellierungen, die fast jährlich erfolgten,
1985 die Auflösung des Weinwirtschaftsfonds, installierung der Weinkommission und gründung der 
  Österreichischen Weinmarketinggesellschaft,
1987 die betriebsmittelaktion für die durch Winterfrost geschädigten betriebe (zinsenlose Kredite, 
  stark beansprucht, teilweise zur umschuldung,
1987 die reduzierung der alkohol-Sondersteuer von 10 auf 5%,
1991 die Weingartenrodeaktion – wenig beansprucht,
1992 das Weingartenstilllegungsprogramm – stark beansprucht,
1992 die notleseaktion nach trockenschäden,
1992 das auslaufen der alkohol-Sondersteuer mit 1. 8. 1992 und die neue regelung der getränkesteuer, 
1993 das Weingartenstilllegungsprogramm – stark beansprucht,
1994 der beschluss Österreichs zum beitritt zur eu, 
1998 das Kraftfahrgesetz mit absenkung der tolerierten blutalkoholobergrenze für Kraftfahrzeuglen 
  ker von 0,8 auf 0,5% und
1999 die Weingesetznovelle. 
Von den angeführten gesetzen und Verordnungen möchte ich nur auf drei eingehen:

das Weingesetz

im Weingesetz 1961 sind alle maßnahmen, die bei der Weinbehandlung statthaft sind, angeführt. 
grundelement war die bezeichnungswahrheit und der Schutz der örtlichen Herkunft durch die bezeich-
nung „original“ oder „echt“. ausländische Weine oder Verschnitte mit solchen waren kennzeichnungs-
pflichtig. Auch der Begriff für Weine besonderer Reife und Leseart wurde festgelegt und es kam zum 
Verbot der Herstellung von Haustrunk und des Verkaufs von direktträgerwein.
1985, nach dem Weinskandal, wurde das Weingesetz neu veröffentlicht. neben vielen bestimmungen, 
die neu und zielführend waren, gab es eine ganze anzahl von unsinnigen und unkontrollierbaren be-
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stimmungen, die von der Produktion heftigst kritisiert wurden. Besonders war darin auch die Verpflich-
tung, alle Flaschenweine mit einer banderole über dem Flaschenverschluss auszustatten, enthalten.  
In den Folgejahren wurde das Weingesetz mehrmals novelliert, wobei sich durch den Wechsel  
des landwirtschaftsministers dipl.-ing. Haiden zu dipl.-ing. Schmidt bzw. dipl.-ing. rigler,  
Dipl.-Ing. Dr. Fischler und jetzt (1999) Dipl.-Ing. Molterer bessere Verhandlungsmöglichkeiten und 
gesetzesänderungen ergaben, die praxisgerechter waren. durch die novelle 1999 besteht die möglich-
keit, dass die Herstellung und der Verkauf von Qualitätswein mit einer Herkunftsbezeichnung nach 
bundesländern möglich ist. bis zu diesem zeitpunkt musste ein Qualitätswein aus einem Weinbauge-
biet stammen, was verschiedene Schwierigkeiten mit sich gebracht hat.

Weinbauregelungsgesetz

1984 wurde von den landesregierungen, da landwirtschaft und Weinbau ländersache ist, in niederös-
terreich und Burgenland gleichlautende Gesetze beschlossen, die ein Auspflanzverbot enthielten, wo-
durch die Weinbaufläche stabilisiert werden sollte. Die Weinbaurieden wurden in A-, B- und C-Rieden 
eingeteilt. A-Riede bedeutet geschlossene Weinbauflur mit mindestens 90%-iger Bepflanzung mit Re-
ben. B-Riede bedeutet offene Weinbauflur mit mindestens 10%-iger Rebbepflanzung und C-Riede ist 
eine reine ackerbauriede. (gleichzeitig wurde, diesem gesetz widersprechend, eine ausnahmerege-
lung getroffen, dass 1985 in Osterreich noch jeder Weinbautreibender zwischen 3 000 und 6 000 m2 
Fläche neu mit Weingärten bepflanzen durfte. Diese Auspflanzungen wurden meist in solchen Lagen 
vorgenommen, die zu einer weiteren Vermischung von Weingärten mit landwirtschaftlich genutzten 
Flächen führten. In den Folgejahren wurden auch Weingartenanlagen ohne Genehmigung ausgepflanzt. 
die im gesetz vorgesehenen rodungen wurden nicht exekutiert. es bildete sich die Notwehrgemein-
schaft, die durch demonstrationen (grenzübertrittsblockierung) eine änderung (lockerung und aufhe-
bung der Strafen) erreichen wollte. das Weinbaugesetz 1980 brachte eine Stabilisierung der Wein-
bauflächen. Auspflanzungen waren nur nach Rodung eines Weingartens auf der gleichen Fläche oder 
einer gleich großen Weinbaufläche, die in einer Weinbauflur liegen musste, gestattet. Der Weinbauka-
taster, der schon im 84er gesetz festgelegt war, begann allmählich zu funktionieren. die Weingarten- 
rodeaktionen 1992 und 1993 führten zu einer Flächenreduktion von 4 000 bis 5 000 ha im burgenland.

der eu-beitritt 1994

die österreichische bevölkerung hat sich mit großer mehrheit bei der abstimmung für den beitritt zur 
eu entschieden. auf dem agrarsektor hat dieser eu-beitritt insgesamt mehr Konkurrenz gebracht. die 
agrarpreise sind stark gefallen, dies, obwohl es für fast alle Sparten ertragsbeschränkungen, Quoten 
oder Kontingentierungen gibt. Solche gibt es z. b. bei milch, Qualitätsweizen, zuckerrüben, bei trau-
ben und Wein. bei Wein beschränkt das Weingesetz die erzeugung für trauben und Qualitätswein mit 
9 000 kg pro ha bzw. 6 750 l Wein.
bei allen lebensmitteln, aber auch bei gebrauchsgütern geht alles nur auf billig, billiger, am billigsten. 
trotz der gefallenen preise für agrarprodukte und deren Verarbeitungsprodukte nimmt der Konsum 
nicht zu. der Konsument kann nicht  m e h r  essen und trinken. Wasser kann nicht durch Schlagobers 
ersetzt werden, auch wenn er gratis wäre. der Konsument gibt anteilsmäßig von seinem Verdienst im-
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mer weniger für die ernährung aus. durch diese preise wird das produkt entwertet (was nichts kostet, 
ist nichts wert). die Qualität der so verschleuderten produkte kann nur immer schlechter werden. 
BSE-Rindfleisch in England, Dioxin im Futtermittel in Holland – es wird auf allen Ebenen gespart. 
dadurch werden wieder arbeitsplätze gefährdet und vernichtet (bauern, mühlen, bäcker, lebensmittel-
verarbeitende industrie). um lohnkosten zu minimieren, wird die produktion von arbeitsintensiven 
gütern ins ausland mit billigeren arbeitskräften verlagert. auch der ersatz der bäuerlichen Kulturland-
schaft durch große monokulturen bringt Verluste an arbeitsplätzen mit sich (Fluch und Segen der 
Globalisierung). Die Globalisierung ist ein Feind jeder Feingliedrigkeit (strukturierten kleinbäuerlichen 
Wirtschaft) und damit ein unökologisches, ja lebensfeindliches Prinzip.
es gibt eine bäuerliche und eine industrielle landwirtschaft.
die bäuerliche landwirtschaft beinhaltet Harmonie des lebensraumes, nachhaltiges Wirtschaften, in-
dividuelle Tierpflege, Pflege des Hofes und der Gärten, oft auch den direkten Kontakt mit Verbrauchern, 
also Kunden. bei kleinen Wirtschaften bedeutet das zuerwerb durch Fremdenverkehr oder durch Über-
nahme von dienstleistungen.
bei der industriellen landwirtschaft steht die produktivität, massenerzeugung, Kostenminimierung 
und gewinnmaximierung im Vordergrund.

der burgenländische Weinbau heute 

Wenn man den Weinbau im burgenland derzeit ansieht, muss man die im Weingesetz festgelegten vier 
burgenländischen Weinbaugebiete als besonderheiten vermerken.
das Südburgenland als kleinstes gebiet mit rund 500 ha hat die geringsten probleme. der dort gewon-
nene Wein wird im Wesentlichen zur Selbstversorgung verwendet bzw. im buschenschank und im 
Ausflugsverkehr abgesetzt und verkauft. Die Erhaltung der liebenswerten Landschaft und die Gast-
freundlichkeit der bewohner sowie Förderung des tourismus als Weinidylle wird dafür weiterhin eine 
wichtige Voraussetzung bleiben.
das Mittelburgenland (blaufränkischland) umfasst die Weinorte im bezirk oberpullendorf. mit rund 
2 000 ha hat das gebiet mit seiner rotweinspezialität blaufränkisch genossenschaftlich einen sehr ho-
hen erfassungsgrad. mit diesem Wein in den großen europäischen markt einzutreten, war, ist und wird 
eine Herausforderung.
das Weinbaugebiet Neusiedlersee Hügelland am Westufer des neusiedlersees umfasst die bezirke 
eisenstadt und mattersburg. das gebiet hat derzeit rund 4 500 ha und es ist die Vielfalt in der produk-
tion und in der Vermarktung verwirrend groß. trockene fruchtige – volle, liebliche – Weißweine, prä-
dikatsweine, rotweine, Vermarkter von der traube bis zum Flaschenwein sind gegebenheiten. ge-
meinsam ist man über ortsmarken (z. b. opernballwein) nicht hinausgekommen.
das Weinbaugebiet Neusiedlersee am ostufer des neusiedlersees mit derzeit rund 8 000 ha Rebfläche 
ist ein problemgebiet. die produktionsbedingungen sind günstig, der absatz weitgehend ungelöst, 
wenngleich die Weinserie Pannonischer Reigen die Prädikatsweinproduktionsgemeinschaft und die 
Vermarktungsgesellschaft Weinhaus Kaisergarten achtungserfolge zu verzeichnen haben. Spezialitä-
ten dieses gebietes sind Weißweine, prädikatsweine aller Stufen sowie die rotweinsorte zweigelt.
mit der burgenländischen Qualitätsweinmarke Servus, einer trockenen Weißweincuvee, wurden in der 
einführungsphase die geplanten absatzzahlen erreicht und überschritten. die Weingesetznovelle 1999 
wird für diese art von Weinen bei der beschaffung eine Verbesserung bringen.
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der Weinhandel ist im burgenland nur eingeschränkt existent. in der region ansässige Händler gibt es 
nur wenige und ihre leistungsfähigkeit ist sehr begrenzt. auch der Weinhandel lebt von der Hand zum 
mund. Vorteile beim einkauf werden als billigangebote weitergegeben und zur Konkurrenzierung der 
mitbewerber verwendet.
die burgenländischen Winzergenossenschaften stagnieren. Sie waren und sind sogar in einer phase der 
rückbildung. der Burgenländische Winzerverband hat seine geschäftstätigkeit stillgelegt. Hier besteht 
akuter Handlungsbedarf. ansätze zu Kooperationen sind eingeleitet.
bei der bäuerlichen Selbstvermarktung gibt es eine größere anzahl von betrieben, wo sich die be-
triebsführer auf grund ihres persönlichen einsatzes und ihrer tüchtigkeit einen funktionierenden und 
lohnenden betrieb mit treuerem Kundenstamm aufgebaut haben. bei Fortbestand der Selbstvermark-
tung und wenn die betriebsnachfolge gesichert ist, kann man diese betriebe als europareif bezeichnen. 
Kundenservice ist für diese betriebe vorrangig.
bei einer großen anzahl von betrieben ist die absatzsituation weiterhin ungeregelt und völlig offen. Sie 
sind derzeit dem Spiel von angebot und nachfrage beim trauben- und Fassweinverkauf ausgesetzt.
die große anzahl von besitzern, die die Weingärten und Weinbereitung im nebenerwerb betreiben, ist 
von den einnahmen aus dem Weinbau nicht direkt abhängig. Sie investieren in den Weinbau und Keller 
oft auch das in anderen Sparten verdiente geld. Sie belasten aber den markt mit ihren trauben und ih-
rem Wein und sind leichter bereit, preise weit unter den produktionskosten zu akzeptieren. der Wein-
bau wird als ‚Hobby’ und als ausgleich zum Hauptberuf betrieben.
allen diesen betrieben ist aber gemeinsam, dass die betriebsnachfolge nicht immer gesichert ist. die 
‚alten’ werken noch, die nachfolgende generation ist in vielen Fällen nicht bereit, unter diesen bedin-
gungen den Weinbau weiter zu betreiben. Betriebsauflassungen – auslaufende Betriebe – Betriebe mit 
ablaufdatum – sind an der tagesordnung.
Die Essgewohnheiten beeinflussen nicht nur das Gewicht und die Gesundheit der Österreicher, sondern 
auch die einkommenssituation der bauern und damit das aussehen der Kulturlandschaft unseres lan-
des. das werden wir den Konsumenten verstärkt klarmachen müssen. Was du isst, gestaltet (unsere) 
deine umwelt.
die aktionen Weingartenstilllegungen in den Jahren 1992 und 1993 wurden stark beansprucht. die 
Winterfrostschäden in den Jahren 1985, 1987, 1993 und 1994 und trockenschäden des Jahrganges 
1992 haben dabei mitgewirkt und gezeigt, dass der Weinbau doch nicht überall möglich ist. die men-
genmäßigen beschränkungen durch das Weingesetz und die bürokratischen Vorschriften sind weitere 
Hürden, dass der Weinbau und die Kellerwirtschaft nicht mehr als attraktiv angesehen werden. durch 
die Weingartenstilllegungen von 1992 und 1993 wurde die burgenländische Weinbaufläche – wie auch 
in den statistischen zahlen aufgezeigt – um mehr als 4 000 ha reduziert.
trotzdem muss man feststellen, dass, wenn man den Weinbau im burgenland ansieht, es weiter ände-
rungen gegeben hat und die mechanisierung weiter fortgeschritten ist. der früher auch im Weinbau 
allgemein verwendete Pflug wurde teilweise durch stabile, tief arbeitende Kultivatoren ersetzt. Die 
zeitweilige begrünung der Weingärten ist durch die aus ökologischen gründen gewährten ausgleichs-
zahlungen der eu bei etwa 85 bis 90% der Fläche eingeführt worden. aus dem gleichen grund sind 
auch nur umweltschonende Pflanzenschutzmittel im Einsatz. Die Düngung wird mit verringerten Men-
gen auf grund von bodenanalysen durchgeführt. die technik ist weiter fortgeschritten. Von den reb-
schulen wird nicht nur Pflanzgut, sondern auch die Auspflanzung mit Pflanzmaschinen (lasergesteuert) 
im Lohnverfahren angeboten. Beim Rebschnitt finden elektrische, batteriebetriebene oder pneumati-
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sche Scheren anwendung. bei Kordonerziehung mit zapfenschnitt kann auch ein maschineller Vor-
schnitt der Rebstöcke erfolgen, so dass händisch nur eine Schnittkorrektur erforderlich ist. Beim Pflan-
zenschutz hat das tunnelspritzverfahren einzug gehalten. laubschneidemaschinen ersparen weitere 
Handarbeit und die maschinelle Lese durch Traubenvollernter findet ebenfalls Anwendung. Auf der 
anderen Seite werden zusätzliche Handarbeiten zur Qualitätsverbesserung der trauben durchgeführt. 
das Freistellen der trauben durch teilweises entblättern der traubenzone und die Verringerung der 
Traubenanzahl durch die ‚grüne Ernte’ finden Anwendung, wenn der kurze, maßvolle Rebschnitt nicht 
genügend wirksam war. unter ‚grüner ernte’ ist das abschneiden von unreifen trauben bis zum reife-
beginn bei zu starkem traubenansatz zu verstehen, um bei den verbleibenden trauben eine bessere 
reife und Farbbildung bei rotweinsorten zu erreichen.
auch in der Kellerwirtschaft hat die technik weiter einzug gehalten. in vielen betrieben wurden eige-
ne presssysteme und bei den rotwein erzeugenden betrieben eigene Systeme zur maischevergärung 
installiert. Vor der Vergärung von Weißweinmosten findet die Ganztraubenpressung und die Verwen-
dung von reinhefekulturen sowie die gezügelte gärung durch Kälte anwendung. bei der rotweinbe-
reitung werden zur einleitung des biologischen Säureabbaues bakterien-Starterkulturen eingesetzt. 
zum ausbau und auch zur lagerung von rotwein werden barriquefässer verwendet. zur Flaschenfül-
lung kommen halb- und vollautomatische Füllanlagen zum einsatz. die Flaschenweinlagerung erfolgt 
zunehmend in Kühlräumen. Beim Weinverkauf, zur Buchführung und zur Erfassung der Vorräte findet 
man schon in vielen betrieben computer. einzelne betriebe sind beim Verkauf schon in das internet 
eingestiegen.
Verschiedene Werbemaßnahmen und beteiligung der betriebe mit ihren Weinen bei nationalen und 
internationalen ausstellungen, messen und Weinbewertungen haben das burgenland und seine Weine 
durch Spitzenergebnisse bekanntgemacht. der bekanntheitsgrad konnte bisher nicht in geschäftstätig-
keit und gesteigerten wirtschaftlichen erfolg umgesetzt werden.

für die zukunft Wird als notWendig erachtet

Jeder traubenproduzent muss für sich die entscheidung fällen, ob er aufhören will oder ob er aus seinen 
trauben eigenbauwein bereiten und diesen auch selbst vermarkten oder dies anderen überlassen will. 
in Frage kommen auch Vollablieferung an eine Vermarktungseinrichtung oder Vertragsanbau und lie-
ferung an einen Handelspartner. allerdings gehören dazu immer zwei, und keiner sollte den anderen 
übervorteilen.
die Vielfalt an Sorten und verschiedenen Qualitäten muss schwerpunktmäßig eingeschränkt werden.
bei künftigen allfälligen Weingartenstilllegungen muss auf das landschaftsbild mehr rücksicht ge-
nommen werden. gute geschlossene Weinberglagen sind von der Stilllegung auszuschließen, da die 
Brachflächen sehr unansehnlich sind.
dem Konsumenten muss bewusst gemacht werden, dass das, was er isst, unsere/seine landschaft prägt.
Für betriebe, die willig sind, weitere und zusätzliche Weingärten anzulegen, sollen brachliegende 
Grundstücke in guten Lagen zur Auspflanzung freigegeben werden. Die Errichtung einer Weingarten-
kontingentbörse ist bereits erfolgt.
der übermäßige maschinenbesatz sollte durch gemeinsame nutzung vermindert werden.
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schlussbemerkung

dass es im burgenland auch in zukunft Weinbau geben wird, ist für mich sicher. ich wünsche mir, dass 
dieser Weg in der zukunft von einer großen zahl von betrieben gegangen werden kann und dass das 
Burgenland ein Weinland bleibt und dass der burgenländische Weinbau und Wein jenen Stellenwert 
erreicht, den er auf grund seiner klimatischen und bodenmäßigen Voraussetzungen, seiner qualitativen 
Möglichkeiten und fleißigen Bevölkerung verdient.
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